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Graiisainkcit ist die Jiisis der russischen Herrschaft, des

russischen Staatswesens. Nur im Geiste dieses Grundprinzips

i>prach jener Tambower Gouverneur Muratow, der im offi-

i;iellen Regierungsblatt die Dezimierung des russischen Volkes

als das beste Heilmittel gegen die Revolution bezeichnete und

.der Autokratie den Rat erteilte, ihren Bestand durch die Ent

nähme von Geiseln aus dem Volke zu sichern. i) Seit tausend

Jahren ist Rußland nicht anders regiert worden. Mord und
T eitsche bilden Anfang und Ende aller Verwaltungskunst. Die

Herrscher selbst folgten einander nur durch das Gesetz der

Tütung. nicht durch das Gesetz der Erbschaft. War in alten

Zeiten ein russischer Fürst sanft gesinnt und milde gestimmt

und schrak vor dem Morden zurück, so zögerte er doch nicht,

seine Nebenbuhler zu blenden nach der Sitte, die man von den

Ciriechen übernommen hatte. Als Wßewolod III. Gregorje

witsch 'm\ Jahre 1176 Großfürst geworden war, vc^llzog er al-

erste Regierungshandlung die Blendung seiner Neffen.'-) Grofi-

fürst Wassilij Wassiljewitsch ließ seinen Rivalen Wassilij

Kossoj blenden; im Jahre 1446 wurde aber Wassilij Wassilje-

witsch selbst geblendet.'^)

Charakteristisch ist der Zug der Grausamkeit, der in Lei-

chenschändungen zur Geltung kommt. Haß russischer Herr-

scher macht auch an Gräbern nicht Halt, Boriß Godunow,

selbst ein Usurpator, läßt im Mai 1606 die Leiche des fal-

schen Dmitrij ausgraben und die Asche in die Moskwa
werfen, so daß keine Spur von dem Thron-Anmaßer auf

1) Vgl. I. Band, S. 501.

-) Karamsin, Geschichte des russischen Reiches. Nach der zweiten

Oiijjuialausgabe übersetzt. Riga 1824. III 41.

^) Karamsin V 258.



Erelcn bleibt. i) Peter der Große läßt bei seinem Regierungs

antritt alle Parteigänger seiner Schwester Sofia nicht blo!")

hinrichten, sondern befiehlt,, die Leichen vor dem Fenster

.der Prinzessin aufzuhängen. Als Peter *i697 im Begriffe ist.

zum ersten Male nach Europa zu reisen, entdeckt er ein Kom
plott, geschmiedet von den ehemaligen Freunden seines ver

storbenen Feindes Iwan Miloslawskij. Der Zar verschiebt s<''ne

Abreise, um ein furchtbares Rachewerk auszuführen. Die von

Würmern Zerfressene Leiche Miloslawskijs, die zwölf Jahre lirg

in der Erde gelegen, wird ausgegraben und auf einem von

zwölf Schweinen gezogenen Schlitten nach Preobraschensk ge-

bracht. Dann stellt man sie in einem offenen Sarg auf das

Scluaffot, auf dem die Teilnehmer des Komplotts eines lang-

samen Ixodes sterben müssen: sie werden kunstgerecht n-r-

stückelt und zerschnitten, und bei jedem. Messerstich, den der

Kenker tut, spritzt das Blut der Vx^rschwörer auf den ver-

faulten Leichnam ihres einstigen Führers.2) — Kaiser Paul

wütet sogar gegen Steine. Er befiehlt am 17. Januar 1798,

das Monument Patjomkins in Clierson zu zerstören und die

Asche des größten Günstlings Katharinas ins Wasser zu

werfen.3)

') Memoires du regiy? de Pierre le Grand Empercur de Russio Pete de U
Patric. Par le B. Iwan Ncstesuranoi. Noiivcllc edition cn quatre volun)-;.

A Amsterdam 1728. I 2X3. Bei diesem barbarischen Akte spielte auch der Aber

glaube eine Rolle: ,,Tn der Woche vom iS. bis 25. Mai bcscfiädigten Fröste die

Gälten und Felder. Es verbreitete sich das Gerücht, daß die I.eiche des Pseui'o

Dcütrij als V.'.nipyr an den Frösten Sclmld hätte. >ran wollte auf dem Gralx;

gräßliche Erscheinungen gesehe;i haben. Die Eeiclic; \vurde also ausgegrabei;

die Asche mit Pulver vermischt und aus Kanonen hinausgeschossen und in alie

Winde zerstreut".

^) K. Waliszewski, Pierre-le-Lrrand, l'education, riiomme, l'oci.vre;

d'apres des documents nouveaux. 'eme ed. Paris 1897. pp. 54, 147.

') So erzählt in seinen Erinnerungen Ccnitc Fedor Golovkine, La Cour et

le Regne de Paul P"", Souvenirs et anccdoces, .\.vec introdiiction et notes pai

S. Bonnet, Paris 1905. j68. .\ber der russische Historiker Schilder .sagt in seiner

Biog'-aphie des Kaisers Paul: daß Patjomkins Leiche bis 179S nur in der Kirche

beigesetzt war und daß Paul, weil der Platz ein Wallfahrtsort für Neuy'ien.fo

geworden, den Sarg in aller Stille in die Erde versenken heß, ohne daß Jemand
erfahren hätte, wo er sich seither befand. — Bei den Römern stand auf Leich-ii-

sch.ändun>: Todesstrifc. Karl der Große crklr'jrte <lie GräbersciKlndcr als chilos
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Nach einem Regicru'Sigswcchsel sind die neuen Macht-

haber vor Allem darauf bedacht, Jene, die vor ihnen den

Platz an der Sonne innegehabt haben, in den Schatten zu

drängen. Nach dem Tode Peters II. wird seine Braut Katha-

rina Dolgoruckij in das Kloster zu Tomsk in Sibirien ver-

bannt. Doch nicht genug damit; man will ihr auch den

V'erlobungsring, die letzte Erinnerung an ihre zerstörten stol-

zen Hoffnungen entreißen; ,;schneide mir den Finger ab",

entgegnet die Fürstin stolz dem Offizier, der den Ring ver-

langt.!) Die ganze Familie der Zarenbraut, sechzig Personen,

wandert in die Verbannung nach Tobolsk. Aber sie könnte

doch noch gefährlich sein; Uscliakow und Ssuworow, die

Henker der neuen Regierung, erhalten daher den Auftrag, die

Häupter der Familie Dolgoruckij unschädlich zu machen. Die

Henker sind der Aufgabe gewachsen. Sie martern die Opfer

bis zur Bewußtlosigkeit, entreißen ihnen in der Folter be-

hellige Geständnisse und fällen dann das Todesurteil: Iwan

Dolgoruckij wird gerädert und dann enthauptet; sein Bruder

Alexander zieht es vor, sich selbst den Bauch aufzuschneiden

Die stolzesten Günstlinge wissen, was sie trifft, wenn ein Herr

scherwechsei stattfindet, und sie sind alle kaltblütig auf das

Unvermeidliche gefaßt. Von Iwan Dolgoruckij wird erzählt

daß er, während man ihm Arme und Beine brach, nach dem
Klang der Hiebe sein Gebet skandierend sprach. Nur ein

einziges Mitglied der Familie, Wassilij Wladimirowitsch Dol-

goruckij, entgeht wie durch ein Wunder dem Massakre. Aus

und ließ ihnen zur Strafe ihre Güter zur Hälfte rauben. Dies hielt aber einen

anderen römischen Kaiser, Heinrich VI., den Eroberer beider Sizilien, nicht

d.ivon ab, die Leiche Tankreds ausgraben und ihr durch den Henker den Kopf
iit-.schlagen zu lassen. 890 ließ Papst Stefan VI. di.'. Leiche seines Vorgängers

lormosus ausgraben, in päjjstlichem Ornat vor Gericht .schleppen, verurteilen,

nüt Kot beschniieviMi, verstümmeln und enthaupten und schließlich in den

'l'iherfluß werfen. Unter der Herrschaft der Inquisition wurden die Knochen

verstorbener Ketzer öffentlich verbrannt. Plulipp der Schöne ließ die Leichen

der Templer ausgraben und vorbrennen. 1793 wurden die Königsgräber zu

St. Denis zerstört und die Knochen der Monarchen in ein Massengrab geworfen.

^) K. Waliszewski, L'h6ritagc de Pierre le Grand. Regne d^s femmes,

Konverneuicnt des iavoris, 1725— 1741- Paris 190U. 16t).



dem Exil von Elisabeth zurückgerwfon, hält er es für seine

wichtigste Aufgabe, jetzt s(>inerseits den Henkern zu tun zu

geben. Kanzler Ostermiinn und Feldmarschall Münnich wer-

den vom Gericht des neuen Regimes zur einfachen Ent-

hauptung verurteilt; eine Stimme protestiert dageg"en und

verlangt für Ostermami das Rad, für den Feldmarschall Mün-

nich die Vierteilung. Dieser Unbarmherzige ist Wassilij Dol-

goruckij. Und seine JVlcinung dringt durch. Elisabeth die

Gütige unterschreibt das Urteil, behält sich aber vor, im letz-

ten Augenblick Gny.de zu üben. Auf dem Schaffet wird den

Verurteilten kundgetan, die Gnade bestehe darin, daß statt

der komplizierten Todesstrafe einfache Enthauptung stattfin-

den solle. Erst als die Verurteilten schon das Haupt gebeugt

halben, um den Todesstreich zu empfangen, wird ihnen mit-

geteilt, daß die barmherzige Kaiserin auf ihre Hinrichtung

gänzlich verzichte.^) Eine furchtbar grausame Inszenierung,

würdig der sadistischen Natur der scheinheilig-frommen

Tochter Peters des Großen.

Die Grausamkeit erscheint den Russen als eine wahrhaft

erhabene Eigenschaft, als ein Attribut des Heldentums und

des Herrschertums ; und das Sprichwort ; ,,Nahe dem Zaren,

nahe dem Tod!" i^t nicht eine Klage, sondern der jubelnde

Schrei freudig sich opfernder Sklaven. Der Grausamste ist

der Heiligste. Der heilige Alexander Newskij Fürst von Now-

gorod war einer der unmenschlichsten Tyrannen, die die rus-

sische Erde hervorgebracht hat. Er verbündete sich mit den

Mongolen gegen das eigene Volk, und als Nowgorod den

Fremden den Gehorsam verweigerte, fiel der Fürst selbst über

seine Stadt her und ermordete die Einwohner. Und also

wurde Alexander ein Held und ein Heiliger. .A.uch Iwan der

Schreckliche wird gefeiert, dieser Zar, der das Ungeheuer

Kaligula, das Scheusal Nero zu übertreffen vermochte. Daß
dieser grauenhafte Fürst jahrzehntelang ungestraft sein Volk

morden konnte, bis er schließlich eines natürlichen Todes

starb; und daß dann die Großen und die Sklaven einmütig

^) K. Waliszewski, La dcrniöre des Romanov, Elisabeth I, Imp6ratrice de

Russie 1741— 1762. Paris 1902. 14— 15.
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den Tod eines solchen Herrschers beweinten als ein Unglück

für Rußland und das russische Volk: das wird eines der

ewigen Rätsel des russischen Charakters bleiben. Iwan der

Schreckliche ist seinen Russen als ein großer Mann erschienen,

weil er sich selbst mit Alexander dem Großen verglichen

hat.i) Unter Iwan ist Kasanj erobert worden, der Zar je-

doch hat wahrlich keinen Anteil an den Siegen, da er sich

einem feigen Hunde gleich hinter den letzten Nachzüglern

verkroch. Man rühmt Iwans vortrefflichen Verstand; er

nützte ihn aus, um furchtbaren Lüsten zu fröhnen. Von der

Erhabenheit der Majestät war er ganz erfüllt; sogar unver-

nünftigen Tieren gegenüber kannte er verletzte Herrscher-

ehr^ : ein aus Persien nach Moskwa geschickter Elefant, der

vor dem Zaren nicht niederknieen will, wird auf Iwans Befehl

in Stücke zerrissen. Niemand darf klüger oder geschickter

oder glücklicher sein als der Souverän: die Höflinge, die

mit dem Zaren Karten oder Dame spielen und zu gewinnen

wagen, werden grausam bestraft.

Russische Chronisten nannten Iwans IV. blutgierige Ty-

rannei : ein fremdes Ungewitter, das aus dem Abgrund der

Hölle abgeschickt worden, um Rußland zu verwirren und zu

zerreißen. Aber ein echt russisches Werk ist Iwans Institution

der Opritschina^), diese Leibgarde von sechstausend Mann,

die das Recht hatte, Hoch und Niedrig zu bedrücken und

zu mqrden. Pas Trabantenkorps war zusammengestellt aus

den nichtswürdigsten Subjekten, die das Rußland Iwans des

Schrecklichen aufzuweisen vermochte. Wen die Opritschniki

verdächtigen wollten, konnte sich nimmer retten vor dem Un-

tergang. Wer einem Opritschnik ein böses Wort sagte, be-

leidigte den Zaren. Als Symbole ihres Amtes hatten die Op-

ritschniki an ihren Sätteln Hundeköpfe und Besen angebun-

') Karamsin IX ö.'.

-) <>ii|piriiin!i , (las Vorrecht; der Name galt für die Leibwache des Zaren.

Das \olk nannte diu Opritschniki auch Kromeschniki, Auserlesene, nämlicli:

Auserlesene der luillischen Finsternis. Vgl. Karamsin VIII 69. Nach Karamsin

\'lll f)4 war der Name (>(>ritschina bis dahin in der russischen Sprache nicht

bekannt.
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den; dies bedeutete: Die Opritschniki beißen die Feinde

des Zaren und fegen RuLMand rein. Mit diesen merkwürdigen

Symbolen ritten die Opritschniki Tag und Nacht durch die

russischen Städte auf die Jagd nach dem russischem Volke.

Bei anderen berühmten tlerrschcrn teilt maii die (ie-

schichte ihres Lebens nach ihren Siegen oder Ruhmestaten

ein. Die Epoche des Zaren Iwan des Sciirecklichen jedoch

zerlegt der russische Historiker Ivaramsin in folgende Kapitel

:

erste Epoche der Grausamkeiten; zweite Mordepoche; dritte

Periode der Massakres und Torturen ; und so fort bis zur

sechsten und letzten, i) Iwans erste Opfer sind seine alten

Ratgeber. Sic wagen es, dem jungen Hcrrsclier Vorschlage

2u machen, sie halten sich für klüger ; fort mit ihnen, in

die Verbannung, aufs Schaffet! Er sollte seinen i\linistern

dankbar sein, sie haben seine Stellung befestigt, seine Herr-

schaft gesiclil^rt. Der Dank ist ihm lästig, er befreit sich,

von seinen moralischen Gläubigern durch den Henker. Kaum
hat er das Blut seiner besten und treuesten Freunde fließen

seilen, da erwaclit die in ihm schlummernde Bestie; der

Götzendienst, den der Selbstherrscher sich selber weiht, for-

dert blutige Opfer. Und das \"olk ];eugt sich in Ehrfurcht

vor dem Wilden. Es sieht in ihm nicht eine Ausgeburt der

Hölle, vielmehr den von Gott Erwählten. Es sieht in ihm

nicht den zügellosen Mörder, es sieht in ihm den Gerechten,

der nicht bloß die Gemeinen seiner Untertanen tötet, sondern

mit seinem Dolch und seinem spitzigen Stab auch die Höch-

sten und Vornehmsten trifft.

Iwan IV., 1530 geboren, war drei Jahr alt, als sein

Vater starb. 1547 licf5 er sich zum Zaren krönen. Er soll

in seiner Jugend ebenso schön und tugendhaft gewesen sein,

als er später in der Epoche seiner Grausamkeit häßlich und

lasterhaft wurde. Er begann sogar mit Reformen, wollte Ruß-

land zivilisieren, brachte deutsche Handwerker, Künstler und

Gelehrte nach Moskau, begründete die ersten Buchdruckereien,

schloß einen Handelsvertrag mit Königin lüisabeth von Eng-

land, errichtete ein stehendes Heer, die Strjcljzy, und eroberte

') Karanisiii \'II _>r,j, \'11I tt;, (,(',, 79, .11?, i;i, :; i ; iin<1 IX 6.'.
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Knsanj und Astr.'iclianj. Aber der Zivilisator mncht (lern

Aberglauben die größten Konzessionen, und als man ihm

berichtet, daß eine Frau, namens Maria, ihn hasse und durch

Zauberei zu verderben drohe, läßt er sie und ihre fünf Söhne

wegen Hexerei verbrennen.^)

Die erste große Mordepoche beginnt 1560. Der Zar liebt

•den Wein und die Weiber. In seinem Palaste wird Tag und

Nacht gejubelt und gezecht. Aber „Wehklagen war nicht

fem der Freude, Wein floß in Moskwa vor dem Blute", sagt

ein russischer Chronist aus der Zeit Boriß Godunows. Als

Zar Iwan • ein unanständiges Narrenspiel aufführen läßt und

dabei mit seinen Lieblingen in Masken erscheint und tanzt,

bricht der alte Bojar Repnin ob dieses furchtbaren Ver-

brechens in Tränen aus. Der trunkene Zar lacht und will

dem '^Jten Bojaren ebenfalls eine Maske vorbinden; der wirft

die Larve zu Boden, tritt sie mit Füßen und klagt : „Ziemt

es sich für den Zaren einen Possenreißer abzugeben?" Der

Zar schweigt, aber als Repnin in den Tempel geht, um von

Gott Verzeihung für die Frevel des Zaren zu erflehen, wird

er von einem Söldling des Herrschers am Altar ermordet.

Der geliebteste Günstling Iwans ist Theodor Basmanow. Fürst

Dmitrij Obolenskij-Ovrtschinin sagt dem Basmanow ins Ge-

sicht : „Du bist beim Zaren in Gunst, weil du ihm durch

die schmutzigen Werke der Sodomie dienst." Iwan läßt den

Fürsten zum Mahle einladen und neben sich setzen; und
während der Mahlzeit stößt er dem ahnungslosen Gaste plötz-

lich das Messer ins Herz, richtet er ihn mit höchsteigner

Hand.

Es blüht das Geschäft der Denunzianten. Niemand ist

sicher vor der Angeberei. Jeder sucht der Grausamkeit des

Zaren zu schmeicheln und sich zu retten, indem er Andere

verleumdet. Man behorcht die Gespräche in den Familien,

man schließt Freundschaften, um seine P'reunde zu verraten;

aber nicht bloß Worte geben Anlaß zu Anzeigen, auch Blicke

und Mienen finden ihre Kenner und J'Lnträtselung. Der Zar

ninnnt jede Denunziation als gerechtfertigt an und die Rich-

^) Vgl. I. Biind, S. 82.



icr wagen niemals iiacb iiewci^^cn zu suchen. Zwei Fürsten

Kaschin weiden ohne Schuld und ohne Verhör dem Tode

durch Henkershand überhefert; der Fürst Kurljätew samt

seiner ganzen Famihe ermordet; Scheremctjew, der Schrecken

der Krynier, wird gefokert, und während er unter dem Knut

verbkitel, kommt der Zar selbst zu ihm und fragt höhnisch

:

„Wo ist deine Kasse?" Das ist der verheißungsvolle Anfang.

Bald fließt das Blut des Adels und des Volkes in Strömen.

„Moskwa erstarrte in Furcht", sagt der Chronist; in Kerkern

und Klöstern stöhnten die Opfer, und der Tyrann von dreißig

Jahren wurde immer mißtrauischer und grausamer. „Der

ßlutbecher stillte nicht seinen Durst", schreibt Karamsin,

„sondern vermehrte ihn, und der. Zar wurde eine wahre

Geißel". Aber noch ist in i]\m nicht alles Gefühl erstorben,

er bemüht sich wenigstens, seine Grausamkeit zu rechtfertigen,

das Morden als Gerechtigkeit hinzustellen, er behauptet: seine

Opfer seien Verräter, Zauberer, Feinde Christi und Ruß-

lands. Dann kommen Augenblicke, tia er sich den Schein

der Zerknirschung und der Reue gibt, da er sich nennt

:

schuldig vor Gott; einen abscheulichen Mörder der Unschul-

digen. In seiner Beichte sagt er von sich: ,,Ic^h bin ein

stinkender Hund, ich war jederzeit in Trunkenheit und
Hurerei, in Ehebruch, Unflätherei, Totschlag und Blutver-

gießen, Plündern, Rauben und jeghcher Schandtat". In Wahr-
heit verhöhrfe der Zar den Himmel wie die Menschen. Dexi

Teil der Zeit, den das Mordhandwerk ihm übrig ließ, ver-

brachte er in der Kirche, doch nur um in des tiefsten Stille

über neue Blutpläne nachdenken zu können. Er wollte sein

Schloß in ein Kloster verwandeln und seine Lieblinge zu

Mönchen machen. Aus seinen Opritschniki wählte er die

dreihundert allergottlosesten aus; er bildete aus ihnen eine

Bruderschaft, gab ihnen ein Taffja oder Käppchen und ein

schwarzes Mönchsgewand. Er selbst war der Abt dieser

Bruderschaft und ihr nachahmenswertes Vorbild. Nach der

von ihm verfaßten Klosterordnung läutete der Zar als Abt

um vier Uhr Morgens zur Frühmesse; wer nicht pünktlich

erschien, wurde für eine Woche eingekerkert. Der Morgen-

gottcsdicnst dauerte bis sechs oder sieben Uhr. Der Zar



,,sang und betete eifrig und neigte sein Haupt zur Erde",

aber oft unterbrach er sich in der frommen Andacht, um
grausame Befehle zu erteilen. Um zehn Ühr fand ein

Brudermahl statt. Alle saßen, nur der Zar stand und gab

den Genossen seine Unterweisungen, wie man zum Seelen-

heil gelangen könne. Bei diesem Mahle floß Wein oder Ivleth'

in Strömen, jeder Tag im Kloster war em Festtag. Sobald

das Brudermahl zu Ende, speiste der Zar-Abt allein. Hierauf

folgten religiöse Unterhaltungen. Nachdem man sich ge

nügend erbaut hatte, trat man eine Rundfahrt durch die

Gefängnisse an, um Unglückliche foltern zu lassen. War das

Schauspiel befriedigend ausgefallen, kehrte man heiter heim.

Vm lo Uhr Abends zog sich der Zar ins Schlafgemach zu-

rück, wo ihm drei Blinde nacheinander Märchen erzählen

mußten, bis er sanft einschlummerte.

Fürst Kurbskij ist der Erste, der sich gegen den Grau-

samen zu empören wagt. Aber nur aus sicherer Entfernung

erhebt er seine furchtbare Anklage, beginnend mit den Wor-

ten: ,,An den einst herrlichen Zaren, jetzt aber im Gewissen

aussätzigen Tyrannen, dessengleichen selbst unter den Herr

Sehern der Ungläubigen nicht gefunden wird! Gibt es keinen

Gott und keinen 'höchsten Richter für den Zaren? Die Trä-

nen der unschuldigen Opfer bereiten dem Tyrannen seine

Strafe. Fürchte auch die Todten i Die von dir Erschlagenen

stehen lebend vor dem Allerhöchsten; an seinem Throne

fordern sie Rache. Deine Kriegshaufen retten dich nicht.

Deine Schmeichler, die unwürdigen Bojaren, die Geseil«i

deiner Schmausereien und deiner Wollust, die Verderber dei-

ner Seele, die dir ihre Kinder zum Opfer bringen^ machen
dich nicht unsterblich!" Iwan stieß dem Diener, der diese

Botschaft überbrachte, einen spitzigen Eisenstab durch der

Fuß, stützte sich mit aller Wucht auf den Stab und befah'

dann dem Boten, den Brief vorzulesen. Ruhig hörte er jetzc

Kurbskijs Klagen an und gab folgende Antwort: „Wir dürfen

nach Belieben unsere Knechte belohnen, wir dürfen sie aucli

nach Belieben hinrichten. Bisher haben russische Herrsche

noch keinem Menschen Rechenschaft über ihr Tun und La.sscn

gegeben." Und mit diesen Worten eröffnete er seine zweite
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Mordcpochc. Alle wahren oder vorgeblichen Freunde des

Fürsten Kurbskij wurden samt ihren Familien hingerichtet. Als

erstes Opfer fielen der Fürst Gorbatij-Schujskij, ein chrekter

Abkömmling des heiligen Wladimir, und sein siebzehnjähriger

Sohn Peter, Ohne Furcht und Arm in Arm schritten beide zur

Richtstätte. Der Sohn trat zuerst zum Henker und beugte sein

Haupt unter das Schwert; er wollte den Vater nicht sterben

sehen. Der Vater aber schob den Sohn schnell beiseite und

bat: „Laß mich dich nicht tot sehen 1" Und der Jüngling über-

ließ heldenmütig dem V^atei den Vortritt, nahm des Teuern

abgeschlagenes Haupt in die Hände, und indem er es küßte,

empfing er den Todesstreich. i) Am selben Tage wurden noch

ein Schwager .Gorbatijs und mehrere andere Fürsten hinge-

richtet; damit das einerlei Köpfen die Zuschauer niclit ermü-

dete, wurde der Abwechselung halber der Fürst Dmitrij Sche-

würew auf den Pfahl gespießt; ,,er lebte am Pfahle", berichtet

der Historiker, ,,noch einen Tag und sang ein Loblied zu Ehren

Christi."

Gleich Ludwig XL verbindet Iwan der Schreckliche die

(jrausamkeit mit der Wollust. Im Juli 1568 befiehlt er seinen

Henkern, in die Häuser jener Kaufleute und Ratssekretäre ein-

zubrechen, deren Weiber im Rufe außerordentlicher Schönheit

stehen. Man schleppt die Frauen aus der Stadt hinaus auf einen

Platz, wo der Zar für eine Nacht sein Quartier aufgeschlagen

hat. Iwan wählt die Schönsten für sein eigenes Lager aus und

überläßt die übrigen den Günstlingen. Zur Feier der Orgie

werden ^Ue Herrenhäuser in der Umgegend niedergebrannt

und auch das Vieh und Getreide vernichtet. Am anderen Mor-

gen brnigt man die geschändeten Weiber in die Häuser ihrer

Männer zurück. Dieses Ereignis bildet die Einleitung zur

dritten Mordepoche, die sich durch Erfindung neuer Strafen

auszeichnet. Ein unglücklicher schwacher Greis namens P'eo-

dorow wird verleumdet, daß er dem Zaren nach dem Leben

1) Das war die neue Auflage einer weltgeschichtlichen Tragödie: Im Jahre

1268 wurden in Rom Konradin der Hohenstaufe und sein Vetter Friedrich von

Osterreich hingerichtet. Friedrich starb zuerst, Konradin hob des Vetters Haupt

auf und während er es küßte, traf ihn selbst der Streich.
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trachte und selbst den Thron anstrebe. Iwan glaubt gern das

unsinnige Märchen und rächt sich also : Er bekleidet den Feo-

dorow mit dem zarischen Gewiinde, setzt ihm die Krone aufs

Haupt, drückt ihm das Zepter in die Hand und zwingt ihn, auf

dem Throne PJytz zu nehmen. Dann spricht er feierlich-hoh-

nisch zu ihm: „Sei gesund, großer Zar des russischen Landes.

Siehe, die ersehnte Ehre hast du von mir empfangen. Da ich

aber die Macht habe dich /um Zaren zu maclien, so habe ich

auch die Macht, dich wieder vom Throne zu schleudern." Und
mit diesen Worten stößt der Zai dem Greise ein Messer ins

Herz. Auf das Signal hin fallen die Opritschniki über den wSter-

bendeii her, reißen ihn in Stücke und schleppen den Fleisch-

klumpcn aus dem Palast auf die Gasse, um den Leichnam den

Hunden vorzuwerfen. Dasse^lbe Schicksal trifft die altersgraue

Gattin des Märtyrers und eine Imzahl angeblicher Mitver-

schworener. Einige zog m:m nackt aus; dann hieb man ihnen

den Kopf ab und warf den Rumpf ins Wasser. Den Fürsten

Schischenjätew überfiel man im. Kloster, wo et weltfern seinen

Lebensabend verbrachte, xmd quälte ihn zu Tode ; der Fromme
sollt«; als ein Heiliger den Martertod erleiden, und der Zar be-

fahl, ihn in seiner Zelle auf einer Pfanne zu rösten und ihm

währenddem Stacheln unter die Nägel zu treiben. Dem stein-

alten Fürsten Pronskij wurde die Gnade zu teil, einfach ertränkt

zu werden. Den vSchatzmeister Tjutin nebst Frau, zwei kleinen

Söhnen und zwei blühenden 'iöchtern hiel> der Fürst Tscher-

kaßkij, der Schwager des Zaren, eigenhändig in Stücke. Zer-

fleischen ist die Lieblingsmelhodc der dritten Mordepoche.

.Die Opritschniki", erzählt der Historiker, ,,liefen mit langen

Messen! und Äxten bewaffnet in der Stadt umher, suchten

nach Opfern und erschlugen täglich zehn bis zwan^rig Men-

bclien." Mit Vorliebe mordeten sie die J3etenden in den Kir-

chen. In allen Straßen tloß das Blut, lagen die Leichen unbe-

crdigt. da sich niemand aus den Häusern wagte, um die Er-

mordeten zu bestatten. <,Durch die Totenstille in Moskwa scholl

nur das fürchterliche Geheul der Henkersknechte."

Demütigend gering ist die Zahl jener, die dem Massen-

mörder im Hermelinsgewande entgegenzutreten den Mut haben.

Der Zar kredenzte dem Bojaren Mitkow eine Schale Meth, erhielt
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jedoch zur Antwort : ,,0 Zar, du befiehlst unb. zugleich mit dir

Meth ?u trinken, der mit dem Blute unserer Brüder, recht-

gläubiger Christen, vermischt ist." Der Zar gab dem kühnen
Sprecher statt Meth den Tod, er durchbohrte ihn auf der Siclle

mit seinem gewöhnlichsteni Mordwerkzeug, dem scharfen Eisen-

stabe. Ein anderer Held ist der Metropolit Filip. An einem

Sonntag dieses unheimHchen Jahres 1568 tritt Iwan der Schreck-

hche in die Kathedrale zur Himmelfahrt Maria. Der Metropolit

bhckt starr auf das Bild des Erlösers und scheint den Herrscher

nicht zu bemerken. Bestürzt eilen die Bojaren zum Metro-

politen hin und rufen ihm zu : „Heiliger Vater, hier ist der Zar

!

Heiliger Vater, segne ihn 1" Der Metropolit aber spricht mit

dröhnender Stimme: „Ich erkenne den Zaren nicht! O Herr,

wir britigen hier Gott imser Opfer, und jenseits des Altana fließt

unschuldiges Christenblut. Seitdem die Sonne am Himmel
glänzt, ist es nicht gesehen noch gehört worden, daß gottes-

fürchtige Zaren ihre eigenen Staaten so furchtbar zerrütteten.

Selbst in ungläubigen heidnischen Reichen giebt es Gesetze

und Recht, Barmherzigkeit gegen die Menschen — aber in

Rußland nicht. Vermög.^n und Leben der Bürger sind ohne

Schlitz. Überall Raub, überall Mord; und im Namen des Zaren

werden sie verübt. Noch stehst du auf dem Throne. Aber es

ist ein Höchster dein und unser Richter. Wie wirst du vor

seinen Richterstuhl treten, befleckt mit dem Blute der Unschuld,

betäubt von dem Geheul ihrer Qual? Denn selbst die Steine

unter deinen Füßen schreien um Rache. Herr, ich spreche als

Hirt der Picelen ; ich fürchte nur den einzigen Gott !" Iwan

stand sprachlos da, zitternd vor Wut. Dann stieß er mit seinem

Stabe von Eisen gegen die steinerne Diele und schrie mit

grauenerregender Stimme : „Pfaff, bis jetzt hatte ich euch Auf^

rührer zu sehr geschont ; künftig werde ich so sein wie ihr mich
schildert !" Und nun beginnt eine" neue Serie von Hinrich-

tungen; die hervorragendsten kirchlichen Würdenträger wer-

den als Verräter angezeigt, verhaftet, gefoltert und dem Henker
überliefert. Nur an den Metropoliten selbst wagt sich der Zar

doch nicht. Er hält die Formen ein, läßt Filip regelrecht als

Zauberer anklagen und vor Gericht stellen. Der Metropolit sagt

unerschrocken : „Es ist besser als unschuldiger Märtyrer zu
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bterb«.ii, denn als Mctroiiolit dit> Sclivcckrii und Frevel dieser

unglücklichen Zeit stumm mitanzusehen" ; und erklärt, seine

Würde niederzulegen. Der Zar schreit ihn zornig an : ,,Du

bist nicht dein eigener Richter!" reißt ihm die bischöfliche

Kleidung ab und läßt ihn mit dem Besen aus der Kirche fegen.

Filip wird zunächst in ein Kloster gesperrt und durch Hunger

gefoltert. Eines Tages öffnet sich die Tür seiner Kcrkerzelle

und man bringt ihm auf einer Schüssel seines Neffen Haupt

nebst der zarischen Botschaft : „Da ist dein lieber Verwandter,

deine Zaubereien haben ihm nichts geholfen." Und zum zweiten

Male erscheint ein Abgesandter Iwans bei Filip, um für den

Mörder-Zaren spöttisch den Segen des Ex-Metropoliten zu ver-

langen. Fest entgegnet Filip: „Man segnet nur die Guten!"

Auf dieses Trotzwort antwortet der Zarenbote mit Erdrosselung.

Die Mönche-Zellengenossen begraben vor Entsetzen zitternd in

alier Heimlichkeit in einer schnell aufgeworfenen Grube hinter

dem Altar die Leiche des Heldenpriesters. Nun ist der Zar

auch dieses unbequemen Warners und Richters ledig, und er

wütet ärger als zuvor. Er ermüdet sogar seine Henker, deren

mordgewohnte Arme nicht mehr fähig sind das grauenvolle

Handwerk unausgesetzt bei Tag und Nacht zu üben. Ein Ein-

ziger erschlafft nicht in der blutigen Tätigkeit und das ist Iwan

selbst. Für ihn gibt es keine Lust mehr als diese ; die Menschen

leiden und sterben zu sehen. Die Verzweiflung seiner Höf-

linge, Bojaren und Untertanen ist die Würze seiner Mahlzeiten;

die Erde, über die er schreitet, muß bedeckt .sein mit einem

Teppich von Menschenfleisch. Sein Mißtrauen kann nur ge-

bannt werden durch Mord ohne Grenze; die Furcht, die er

selbst vor seinem Nächsten empfindet, erstickt er durch das

Entsetzen, das er verbreitet, wo er erscheint mit seinem von

Häßlichkeit entstellten Antlitz und seinem blutbefleckten

spitzigen Eisenstab, seinem unzertrennlichen Begleiter.

Dem Schrecklichen genügt nicht die Ermordung einzelner.

Er will ganze Familien auf einmal sterben sehen. Fällt einer

in Ungnade, so wird alles hingerichtet, was mit dem Unheil-

vollen in Verbindung gebracht werden kann. Mit peinlichster

Sorgfalt werden seine entferntesten Verwandten aus den ver-

borgensten Winkeln he;beigezerrt und aufs Schaffet geschleppt.
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Greise und Säuglinge werden nicht geschont, schwangere

Frauen und unschuldige Mädchen dem Henker dargebracht.

Dann folgen den Meiischenopferungcn die Opferungen von

Städten, endlich von Provinzen. Nicht bloß alles lebende,

auch das unbeweghche Gut des Volkes fällt der Vernichtung

anheim. Die Tiere auf dem Felde und im Walde werden abge-

schlachtet; die Flüsse und die Seen vergiftet, um die Fische im

Wasser zu verderben ; die Herrenhäuser und die Hütten der

Eauem in Asche und Trümmer gelegt und das Getreide in den

Scheunen verbrannt. Das ist der Pogrom \), diese echt russische

Zerstörungswut, die alle Dämme überflutet, vor dem Heiligsten

nicht Halt macht und nicht gebändigt ist, solange noch ein

Nagel in der Mauer, ein Stein auf dem anderen, l^m im Großen

sein eigenes Volk umbringen zu können und wenigstens einen

Schein der Rechtfertigung für sich zu haben, erfindet Iwan eine

Verschwörung der Provinz gegen das Schreckensregiment in

Moskau. Er tritt mit seinen Opritschniki den Rachezug au und

überfällt die Stadt Klin im Gebiete von Twer, In wenigen

Stunden ist aus dem blühenden Orte ein Trümmerhauf^m ge-

worden, und da die Würger die Stätte des Unglücks verlassen,

bleibt darin nur der Tod zurück: weder Weiber noch Kinder

sind verschont worden, kein einziger Einwohner von Klin ist

mit dem Leben davongekommen. A-^on Klin geht der Zug der

Mörder nach Twer. Hier wird fünf Tage lang gemordet und

geplündert ; kein Haus bleibt unversehrt, und was nicht mit-

genommen werden kann, wird an Ort und Stelle vernichtet.

Das blutige Schauspiel wiederholt sich in Medny und in Tor-

schok, wo sich der Zar den Spaß vergönnt, die krymschen und

livländischen Gefangenen an ihren Ketten ermorden zu lassen.

Und so fort Ort um Ort, Tag um Tag. Wehe dem, der diesen

blutgierigen Scharen in den Weg tritt! Kein Mensch, kein

Tier wird am Leben gelassen; kein Warner soll übrig bleiben,

um die bedrohten Städte vor dem drohenden Unheil zu retten.

') Dieses heute vielgebrauchte Wort ifTpo.Mi. bedeutet wörthch \'erhce-

rung; e.s stammt vom Verbum riorpuMim., zu Trüaimein zerschlagen, verwüsten.

Bei den Judenverfolgungen der neuesten Zeit feiert diese russische Zerstörungs-

sucht ihre höchsten Triumphe; man hat sich deshalb gewöhnt, ein Juden-

massakre einfach einen Pogrom zu nennen, eine Verwüstung ohne Rest.

Sccrn, Gesihu-hte der Offeiitl. Sittlichkeit in Rutiland. '* 2
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So kommen Iwans Vortruppen am 5. Januar 1570 unbemerkt

vor Nowgorod an. Die Stadt wird durch Schlagbäume von

der Außenwelt abgeschlossen, damit sich niemand flüchten

könne. Dann dringt eine Schar der Opritschniki in die Stadt

und versiegelt die Kirchen und Klöster, fesselt die Mönche
und die Geistlichen. Die Opritschniki legen jedem Popen und

jedem Mönch eine Abgabe von zwanzig Rubel auf. Wer das

Geld nicht sofort erlegt, wird öffentlich vom Morgen bis zum
Abend gepeitscht. y\lle Kaufleute und Gerichtspersonen werden

an Ketten gelegt, alle Frauen in den Häusern eingesperrt. Toten-

still werden die Gassen, wie ausgestorben erscheint die große

Stadt. In dieser bangen Ruhe ervv^artet man des Zaren Ankunft.

Am Tage, wo er vor den Toren von Nowgorod eintrifft, schleppt

man die IVIönche und Popen auf den Marktplatz ; mit ihrer Hin-

richtung feiert man das Erscheinen des Herrschers ; mit Keulen

schlägt man sie tot, und ihre Leichen läßt man unbeerdigt auf

den Gassen liegen. Am 8. Januar rückt endlich der Zar mit

seinem Sohne in Nowgorod, das vor Entsetzen erstarrte, ein.

Auf der großen Brücke, die über den Wolchowfluß führt, geht

der Erzbischof dem Schrecklichen entgegen, mit den wunder-

tätigen Heiligenbildern in den Händen, mit zitternder Stimme

frorrlme Segenswünsche auf das Haupt des Aerruchtesten Men-

schen herabflehend. Aber Iwan schiebt den Erzbischof schroff

beiseite und schreit ihn an : „Nicht das lebenschaffende Kreuz

ist in deiner Hand, sondern die mörderische Waffe, die du uns

ins Herz stoßen willst. Ich kenne deinen Anschlag." Dennoch

befiehlt er dem Priester, in die Kirche zu gehen und den Gottes-

dienst abzuhalten; Iwan hört die Lithurgie und betet inbrünstig.

Zum Mittagsmahle erscheint er im erzbischöflichen Palaste und

läßt den Erzbischof an seiner Seite sitzen; mitten im Mahle

aber schreit er mit fürchterlicher Stimme auf, und auf sein

wütendes Signal hin ergreifen die Opritschniki den Erzbischof

und beginnen eine allgemeine Plünderung. Iwan und sein

Sohn begeben sich auf den Stadtplatz, um hi(^r Gericht zu halten

über Nowgorod und die Nowgoroder. Täglich schleppt man
fünfhundert bis tausend Männer vor den Zaren und den Zaren-

sohn. Keiner kann eines Verbrechens überwiesen werden,

keiner ist sich einer Schuld bewußt; aber alle werden verurteilt,
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niemand besteht vor dem Gericht, das kcino Gnade kennt, das

nicht Gerechtigkeit sucht, sondern I\1(<rd und Schrecken ver-

breiten will. In langen schier endlosen Reihen schleift man
die Opfer vom Gericht zur Richtstätte. Da wird cmer mit einer

glühenden ^Vlasse überschüttet, ein anderer mit dem Kopf oder

den Füßen an einen Schlitten gebunden und in rasendem Lauf

in den Fluß geschleppt. Ganze Familien werden mit Stricken

zusammengebunden, Männer mit ihren Frauen, die Mütter mit

ihren Säuglingen, und wie Ballen ins Wasser gerollt, lüfervoll

rudern die Opritschniki in Kähnen den Wolcliowfluß auf und

ab; mit Pfählen, Äxten und Fischerhaken sind sie bewaffnet,

um jene, die sich vielleicht noch über Wasser halten, aufzu-

gabeln, abzustechen und in Stücke zu hauen. Das ist eine

anstrengende Arbeit, bei Tag und bei Nacht ununterbrochene

Aufmerksamkeit erfordernd. Das Morden währt Woche um
Woche, fünf Wochen lang^. Erst als Iwan das sechzigtausendste

Todesurteil gesprochen, steckt er sein Schwert wieder in die

Scheide und befiehlt plötzlich Frieden. Von den armseligen

Resten der Bewohnerschaft läßt er aus jeder Gasse je einen

Mann herbeischleppen. Aus den tiefsten Gruben, den heim-

lichsten Kellern kriechen sie hervor, zaghaft und ungläubig,

da man ihnen Freiheit und Leben zusichert. ..Schat'tengleich,

bleich und abgezehrt erschienen sie," schreibt der Chronist,

,,aber der Zar sah sie an mit gnädigem und sanftem Auge, in

dem aller Zorn erloschen schien,'" und sprach : .,Betet zum LIerrn

für die wahre gottesfürchtige Zarenherrschaft. Gott richte den

Verräter, eueren Erzbischof Pimen. Von ihm. werde das Blut

gefordert, das hier geflossen ist. Nun mögen Weinen und

Wehklagen verstummen, lebt und gedeiht in dieser Stadt!"

Dann befahl er, den Erzbischof ,,in schlechter Kleidung, mit

einem Dudelsack und einer Schellentrommel in den Händen,

einem Possenreißer gleich, auf eine weiße Stute zu setzen" imd

nach Moskau zu führen. Er selbst aber begab si( h nach Pskow,

um dieser Stadt das .Schicksal Nowgorods zu bereiten. Pskows

Bürger, gewarnt, eilten beim Nahen des Zaren alle auf die

Gassen, kniend boten sie dem Herrscher Salz und Brot an und

flehten: ,,Nimm Brot und Salz von deinen liebenden treuen

L^ntertanen ; aber mit unserem Leben thue nach deinem Ge-
2--
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fallen, denn Alles, was wir haben, und wir selbst sind dein,

großer Selbstherrscher!" Diese "Unterwürfigkeit allein hätte

Pskow Wühl nicht gerettet ; es trat indessen ein Ereignis ein,

(Us den Schrecklichen verjagte. Ein Blödsinniger reichte denn.

y.iiYcn statt Salz und Brot ein Stück rohen Fleisches. .,Ich bin

ein Christ," entgegnete Iwan, ,,uiid esse in den Großen Fasten

kein Fleisch." Da schrie der Blödsinnige dem Zaren ins Ge-

sicht: „Du thust Schlimmeres, du nährst dich von Fleisch und

Blut der Menschen." Bei diesen Worten des Irren überfiel den

Fürchterlichen eine unbegreifliche Angst. Er wagte nicht, den

frechen Sprecher anzurühren, kehrte auf der Stelle um und

befahl seinen Truppen: „Stumpft euere Schwerter an den

Steinen ab !"

Für das unterlassene Pskower Blutbad entschädigt sich

Iwan in Moskau. Diesmal sind es des Zaren vornehmste Günst-

linge und Lieblinge, die ihr Haupt unter das Henkerbeil beugen

)nüssen. Sie alle, die bisher an der wilden Menschenjagd teil-

genommen haben, die unbarmherzig ungerührte Jäger waren,

sie alle sind nun selber das gehetzte Vv'ild. Dem nach immer

neuen grausamen Aufregungen lüsternen Herzen Iwans ist dies

ein seltsam prickelnder Genuß : die Henker auf der Schlacht-

bank als Opfer zu sehen. Des Zaren innigste, allcrintimste

Freunde schreiten in der nexien langen Reihe der Märtyrer

obenan. Da ist der Knjäs Wjäsemskij Iwan hatte zu ihm
'•in blindes Vertrauen. Ewig von der Furcht vor Meuchelmord

r'rfiillt, traute er nur diesem Cienossen sein'.-r Scliandtaten; war

er m Krankheitsfällen genötigt, em Medikament seines Leib-

arztes Arnulph I.ensäus zu nehmen, so empfing er das Heil-

mittel aus Wjäsemskijs Händen; zog er sich nachts in sein

Schlafgemach zurück, dann wachte Wjäsemskij an des Wüte-

richs Lager, ihn in sanften Schlummer lullend durch Entwurf

neuer Mordpläne, durch die erquickende Ausmalung künftiger

• irvut.'ls/enen. Und währenddem schon schwelgt der Zar in

'Irin himmlisch freudigen Gedanken, dieses Werkzeug seiner

."!' handiü.ste hinrichten zu lassen. Ein Wojewode, den Wjä-

semskij mit Wohltaten überhäuft hat. denunziert den Wohltäter

i")eiTn Zaren als Verräter. Iwan untersucht nichts, fragt nichts,

sagt nichts. Aber des Günsthngs Schicksal ist entscliieden.
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Eines Abends kehrt Fürst W jäsemskij aus df-ni Krciiilj in SL-in

Wohnhaus zurück; da tindv't er hr. Vorzimmer den Leichnam

seines Dieners, li'-r kennt solches V(jrspiel : (;r weiß, was ihm

bevorsteht, er weiß auch besser als jeder andere, daß sein

Los unabänderhch ist, und klaglos ergibt er sich darein. Nach

Wjäsemskij werden Basmaaow \''ater und Sohn ins (iefängnis

geworfen; der junge Theodor Basmanow war des Zaren Bett-

genosse und Lustknabe, das rettet ihn nicht. Sie, die unzähUge

dem Zaren zu Gefallen zu Tode gemartert haben, werden nun

selbst zur Freude des Zaren unmenschlich gefoltert, bis sie

sinnlos vor Qualen Verbrechen gestehen, die sie nie zu erdenken

gewagt hätten, und hunderte Namen von Mitschuldigen nennen,

die niemals mit ihnen in Verbindung gestanden. Das ist dem
Zaren cm wahres Fest, die Häupter seiner Höchsten zu fällen,

^m 25. Juli 1570 läßt er auf dem Marktplatz von Kitajgorod

alles zu dem Schauspiel herrichten. Vchtzehn gewaltige Galgen

werden aufgestellt und symmetrisch umgeben von den selt-

samsten Marterwerkzeugen. In der Mitte des Platzes erhebt

sich ein riesiger Scheiterh;iufen und über diesem ist an einem

Seil eine Kufe mit Wasser aufgehängt. Die unheimlichen Vor-

bereitungen jagen den Moskowitern einen unbeschreiblichen

Schrecken ein. Ängstlich flüstert man einander zu, daß der

Zar nach Nowgorods Untergang nun auch den Moskaus selbst

beschlossen habe. Rette sich wer kann ! Es beginnt eine allge-

meine Flucht der Einwohner in die Keller und auf die Dächer

Die Kaufleute lassen ihre Geschäfte im Stich, in offenen Maga
zinen liegen die kostbarsten Waren herum ; man brauchte nur

zuzugreifen und könnte Vermögen erhaschen an (iold und Ju-

welen. Aber wer denkt an Raub und Reichtum, da der tausend-

fache Tod einem auf allen Gassen droht! L'nberührt bleiben

die fortgeworfenen Kostbarkeiten, jedweder ist nur darauf be-

dacht, das nackte Leben zu retten vor den Qualen der Torturen,

die Iwans Geist tagtäglich neu erfindet. Durch die stillen

starren Gassen ertönt plötzlich der Schall der Becken, der

Schritt von schwergepanzerten Rossen, Stöhnen von Verurteilten

und Klirren von Ketten. Voran zieht in festlichem Gewände
der große Zar, und ihm zur Seite sein geliebter ältester Sohn

Iwan, der Erbe seines Namens und seines Reiches, seines Sinnes
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und sp.intr ( Grausamkeit. Den beiden folgt dir Schar dor }Jo-

jart-n und Fürsten, die Legion der Opritschniki, und endlich

die lange Rrihe der Vt^urteilten, hunderte und hunderte der

Vornehmsten des Landes; gestern noch an der Spitze der

Verwaltung auf .dem Gipfel der Macht, auf beneidetem Platze

an der Sonne, sind sie heute unglücklicher und ärmer als

die Elendsten der Gasse, schleppen sie ihre zerfleischten

Leiber unter der ICisenlast der Marterwerkzeuge zu der Bühne

ihrer Leiden, jäh macht der Zug Halt, und der Zar fragt,

weshalb keir. Volk 7U sehen. Man sagt ihm den Grund. Da
befiehlt der Herrscher, Leute herbeizuschaffen, Publikum für

das S( hauspic.l. Er selbst spornt sein Roß, .zieht durch alle

Straßeri; ruft üherall seine treuen Moskowiter auf, Zeiigen

seines Cierichts m sein, das nicht dem Volke, sondern den

Grof?)en droht, Rache und Strafe denen, die dem Rufe

nicht gehorchen; Cinade und Sicherheit jenen, die. den Mut

haben, ihre Verstecke zu verlassen und sich rund um die

Galgen als Zuschauer /u scharen. Nachdem die Opritschniki

dem Zaren das verlangte Volk herbeigeschk-p[)t, ruft Iwan;

„Volk, du wirst (Qualen sehen und Tod. Doch ich züchtige

Verräter. Antworte, Volk: ist mein Gericht gerecht?" l ' nd

alle antworten: „Langes Leben dem großen Zaren, l'nter-

gang den Vorrätern!" Und dann Ix-ginnt das Schauspiel. Zu-

erst fällt das Haupt Wjäsemskijs Hierauf befiehlt Iwan dem
jungeti liasrnanow, den alten Basmanow zu ersclüagen , be-

fiehlt dem Fürsten Nikita l'rusoro^vskij, seinen Bruder zu er-

morden. Nachdem das Grauenvolle geschehen, werden, der

junge Bnsmanow und der Fürst Nikita Prosorowskij als Vater-

mörder und als Brudermörder gerichtet urid hingerichtet,.

Auf daß das Volk des Zaren Gericht gerecht und groß fhule,

werden nicht alle Verurteilten nach gleichem Maße behandelt.

Die Eirum werden /(-rstückelt, andere auf der rechten Seite

mit siedendem, auf der linken Seite mit eiskaltem Wasser

überschüttet. In einer Ecke des Platzes wird gehenkt, in einer

anderen gespießt. Iwan selbst nimmt Teil am Vergnügen.

Fanen alten Mann duchstößt er kunstgerecht mit der Lanze,

einen anderen nagelt er mit tlrm spitzen Stab an die F2rde,

einen dritten crsclilägt er mit der Keule. In vier Stunden
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worden zwoihinidertMensc hen geschlachtet. Iwan ist befriedigt

vcfu <Ici Bliitinahlzeit und gebuttigl, doch es gelüstet ihn nocli

ui\(h einem süßen Nachtisch. So reitet er denn Jiinweg von

dem Mordplatz, um einzukehren m cHl- Häuser der Ermor-

deten, und de,r Klagen der Witwen, der 7'ränen der Waisen

'/,u spoltoit. <len Beraubten ihre letzten Habseligkeiten zu ent-

reißen im llans(> des hillgerichteten lunikow gefällt dem
Zaren de^ Ermordeten fünfzehnjährige Tochter; unter dem
Tränensch'oior leuchtet ihre Schönheit in überirdischem

Glänze, der Herrscher wilE sie zur Märtyrerin machen, und

während Öer Zar die Mutter foltert, wird die Tochter vom
Zarensohn vergewalligt, . Nach solchem Tagewerk gönnt sich

Iwan eine Pause; eine Pause von drei Tagen, und dann" hält

er XSericht über eine neue .Serie von Edelleuten. Diesmal

ist die Strafe gleich für alle : die Verurteilten werden er-

schlagen, hierauf in eine Reihe gelegt, und der Anführer der

Henkersknechte, Maljuta Skuratöw, - zerhackt die Leichname

mit Beilen in Stücke, die den Hunden als Fraß vorgeworfen

werden. Die Weiber der erschlagenen Edelleute- endlich, acht-

zig- an Zahl, schleppt man gebunden herbei und ersäuft* sie

im Flusse >)'

Und Niemand erhebt sich gegen den Mörder. Stumm

^) Die Wahrhaftigkeit der Schilderungen russischer Historiker wird

durcl) die ztitgenö.>isischcn niclitrussischen Chronisten erhärtet. So erzählt

Th. Hiärns Lyf-. Ehst- »ind Lettländische Geschichte, Seite 277, aus dem
Jahi'e 1 567 : ..Welchergestalt I-van zu Moskau, Nifiiwogorod, Pleskau und anderen

Örter gantze Familien ohnangesehen einigen Geschlechts, Alters oder Standes

ausgerottet, selhigc an Weib, Kinder, Gesinde, Viehe, Hunde, Katzen, ja die

Fische im Wasser und alles, was sie hatten, durch seine ApriOniken, weiche ?yifar

sonst die außevwchltesten Kriegsleute der Reußen scyn, anjetzo filier von dein

Großfüi^sten für nichts anders alß Henckersbuben gebrauchet werden mit un-

menschlicher Tyi'anney tödten, würgen und gäntzlichvertilgen, ehrliche Frauen

und Jungffem schänden und nackend herumb schleppen lassen, den Einwohnern

al^ das Ihrige beraubet und dergestalt einen unglaublichen Schatz, so mit vieler

Hunderttausenden unschuldigem Blut besudelt, zusammengebracht, in seinem

eigenen Lande so viel hundert Edel-Höfe, Flecken und Dörffer ausgebrant ....

Sogar erstreckte sich dieses l^nmenschen Tyranney nicht allein über seine eigene

unschuldige Unterthanen und kWine Kinder, sondern auch leblose Dinge und

seiner eigenen Länder Früchte und Waren".
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und geduldig ertragen die Vornehmen und Geringen die

Qualen, die der Tyrann ihnen bereitet, vor dem kein Ein-

ziger Wert und Ansehen genießt. Er allein mit seinem

scharfen Eisenstabe und seinem furchtbaren Blick hält Alle

in Zittern und Demut, in Willenlosigkeit und Gehorsam. Er

erhebt seine Stimme, und wortlos sinken Hunderte und Tau-

sende in den Staub vor ihm; er erhebt seine Hand, und

klaglos wälzen sich die Scharen aufs Schaffet. Wer be-

steht neben dem Zaren, dem großen Selbstherrscher? Wer
ist reich, wer vornehm? Wer darf sich rühmen seiner Ver-

dienste, seiner Siege? Verdienst ist Gefahr und Reichtum

Verbrechen. Die Reichsten und Vornehmsten, die dem
Throne am nächsten stehen, die großen und glücklichen

Heerführer und Minister, die dem Zaren am eifrigsten

dienen, sie sind seinem Zorn am leichtesten erreichbar, sie

locken am ehesten seine Mordlust und seine Habgier,^ nach

ihren Schätzen und schönen Weibern strecken Zar und

Zc'irensohn am häufigsten ihre ruchlosen Hände aus.

Der von Iwan geliebteste Heerführer Fürst Peter Obo-

lenskij-Sserebrjänow wird eines Tages nach Moskau berufen;

im Augenblick, da er vor dem Herrscher niederknien will,

wird er auf einen Wink Iwans ergriffen und von den Oprit-

schniki auf der Stelle enthauptet. Dem Wojewoden Kosa-

rinow-Golochwastow droht dasselbe Schicksal; gewarnt, flüch-

tet er sich in ein Kloster, um als Mönch seine Tage zu be-

schließen. Aber diese Flucht rettet ihn nicht vor dem
gewaltsamen Ende. Iwan erspäht seine Zuflucht, läßt ihn

auf eine Pulvertonne binden und in die Luft sprengen; „die

Mönche sind Engel", höhnt Iwan, ,,und müssen gen Himmel
fahren". Die Verbrechen dieser Unglücklichen sind nicht be-

kannt, existierten wohl gar nicht. Das Verbrechen eines

dritten Opfers, des iJeamten Mjäsojed Wisloj, bestand in der

blendenden Schönheit seiner Gattin. Iwan läßt die Frau vor

den .\ugen des Mannes schänden und aufknüpfen, und
während sie noch lebend am Galgen baumelt, wird der Gatte

enthauptet. Einige von Jenen, d'c der Zar zu seinen Opfern

erwählt hat, weilen im Felde. Iwan schickt seine Henker
ab, um die Geächteten 'linzurichtcn. Aber da die Henker
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nur die Leichen der vor dem Feinde gefallenen Helden

finden, befiehlt Iwan zur Strafe dafür, daß sie es gewagt,

den Heldentod zu sterben, ihre Kinder zu töten oder in den

Kerker zu werfen.

Nach dieser Mordepoche tritt eine kurze Pause ein. Die

Opritschniki verschwinden, die Massenhinrichtungen hören

auf. Ist der Bluthund ermüdet, erschöpft, gesättigt ? Die

bange Frage wird bald beantwortet werden, der schlum-

mernde Tiger erwachen und mit neuer unstillbarer Gier nach

Opfern suchen. Je mehr sich dieses Ungetüm seinem Ende
nähert, je wilder wird seine Raub- und Mordleidenschaft.

Ruht sie eine Weile, so ist es nur, als wollte sie frische

Kräfte sammeln, um mit verhundertfachter Wut auszu-

brechen. Immer hastiger sucht der Tyrann unter seinen

Großen und unter seinem Volke aufzuräumen, als fürchtete

er, in der kurzen Spanne seiner Lebenszeit auf forden nicht

genug des Grausamen leisten zu können ; als hätte er die

Angst, daß er vor dem Richterstuhl der Hölle nicht voll-

kommen blutbedeckt erscheinen würde. Und der Himmel läßt

diesem Abgesandten des Teufels reichlich Muße, seinen Kreis-

lauf zu vollenden, alle Taten zu vollführen, die seine Mord-

lust ersinnt.

Fürst Michael W^orotünskij, der Eroberer von Kasanj,

steht dem Zaren im Wege, weil er vom Volke geliebt wird;

er wird in Acht und Bann getan. Aber als Moskau vom
Chan bedroht wird, ruft Iwan den Fürsten zur Hülfe herbei,

und der Geächtete folgt dem Rufe des Herrn und rettet

Moskwa. Und was wird der Lohn des Helden? Ein Sklave

des Fürsten beschuldigt seinen Herrn der Zauberei und ge-

heimer Zusammenkünfte mit Hexen, mit denen er einen An-

schlag auf das Leben des Zaren plane. Das genügt. Der

Triumphator, der Eroberer Kasanjs, der Retter Moskwas, der

erste Diener des Zaren, der Mann, dessen Treue und Ge-

horsam sich in hundert bitteren Prüfungen bewährt haben,

der Greis, der nach einem Leben harter Arbeit, nach Jahr-

zehnten voller Siege nicht nach Ruhm und Ehren geizt, son-

dern bloß nach einem einsamen stillen Plätzchen strebt, um
friedlich den kargen Rest seiner Tage zu verbringen, er
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wird am Rande des Grabes viyn den Srherg-en meines Zaren

rr^rjf/en, tlic ihm statt des iriedlichcii Jjidcs gewaltsam den

'lod des Märtyrers bereiten. Man schlepj)t ihn ;iuf einen

Scheiterhaufen, martert ihn, \c^t ihn zwischen zwei Feuer,

um ihn bei lebendigem Leibe zu rösten; und Iwan selbst

schiebt mit seinem blutigen Stabe die glühenden Kohlen mit

raffinierter Berechnung immer näher an den Leib des Opfers,

ihn vorsichtig versengend, aber nicht barmherzig verbren-

nend. Denn im Augenblick, da der Dulder seinen Leiden

zu erliegen droht, reißt man ihn vom Scheiterhaufen

herunter und belebt den Sterbenden durch Stärkungsmittel

für noch einige Stunden, auf, daß er -nicht bewufitlos den

Tod des Ertrinkens im Bjelo Osero erleide, den der Zar ihm

zum Schlüsse zugedacht hat.

Zu derselben Zeit wie Worotünskij wird der Bojar Moro-

süw nebst seinen Söhnen und seiner Gchiahlin hingerichtet.

Morosow ist weder berühmt, noch ein hervorragender Günst-

hng, weder als Zauberer, nOch als Majestätsverbrecher be-

schuldigt worden. Er lebt still und zurückgezogen, ein hoch-

betagter Mann, fern vom Hofe, und doch ist er in den

Augen Iwans mit einer unverzeihlichen Schuld beladen : er

ist durch einen unbegreiflichen Zufall den früheren Massen-

hinrichtungen entgangen, als einziger von allen Bojaren der

früheren Zeit Übriggebheben; er hat es gewagt, fünf Mord-

epochen dwans zu überleben ! Um ihm das Sterben schöner

zu machen, werden mit ihm und seiner Familie gleichzeitig

umgebracht: Fürst Kurakin, Buturlin, zahlreiche Günsthnge,

Adlige und drei Geistliche: der Abt von Pskow, der Erz-

bischof Leonidas von Nowgorod und der Archimandrit Theo-

dorites. Den Geistlichen gebührt besondere Ehrung durch

besondere Todesart. Der Abt wird mit einem Marterwerk-

zeug zerfleischt, der Archimandrit ersäuft, der Erzbischof

aber als der Höchste in eine Bärenhaut eingenäht und den

Hunden vorgeworfen. *) Die letzterwähnte Hinrichtungsart ge-

fällt dem Zaren ganz besonders, sie wird für eine Zeitlang

1) Das Veibrodun des Eizbischofs Leonidas bestand darin, daß er sich

geweigert lintte, Twans vierte F,he, als eine ungesetzliche, einzusegnen.
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seine Lieblingsmordinethode.ij I-.r wtiidet sie namtMitlii li für

Richter und Geii^tliche an.-)

Aber auch seine alten Methoden läBt Iwan nicht in Ver-

fall geraten. Wie in früheren Zeiten springt er auch jetzt

plötzlich von der J'afel auf, trommelt seine Henker zusam-

men und reitet mit dem schauerlichen Mordruf: ,,Heida,

Heida" auf die Jagd nach Menschen, So begibt er sich ein-

mal vom Tische hinweg in die Kerker der litthauischen Ge-

') Auch die römischen Tyrannen ließen Verbrecher in Tierhäute einnähen

und der Hunden vorwerfen. Afrikanische Despoten strafen ungehorsame

Sklaven ?uf gleiche Weise. In Havanna wurden früher alle zum Tode verur-

teilten Verbrecher den Hunden zum Fraß überliefert. Dictionnaire de la pena-

lite III 239 bfirichtet von einem exotischen \'olke, das besonders die Ehe-

brecher zn. ?oIcher Todesatt verurteilt.

^) Der Grausame kann auch humoristisch sein: Em Wojewocie von Stariza

kommt 7.a',1^ Zaren, als dieser lustig tafelt. ,,Sei gesund, mein gclir.btcr Woje-

'.s-otle," Ix'griißt der Herrscher gutgelaunt den Ankömmling, ,,du bist Uiijorer

Gnade würdig," und zum Zeichen dieser Gnade schneidet er dem überraschten

ein Ohr ab! Als Magnus Herzog von Holstein König von Tivland geworden war,

gab Iwan seine Nichte dem neugebackenen König zur Frau. Der Hochzeit, so

wird in dem Buche Description de la Livonie, (Utrecht 1705, p. 126) berichtet,

wohnte Iwan persönlich. bei, ,,u.ud er bezeigte viel Freude in barbarischer Art

nach seiner Gewohnheit": er stellte sich in die Reihe der jungen Mönche und

sang mit ihnen, indem er mit seinem dicken Stock den Takt auf ihren Köpfen

schlng, bis das Bhit in Strömen floß. Dem Abgesandten des Fürsten Kurbskij

stieß Iwan seinen spitzen Stab durch den Fuß in die Erde, und dann erst ließ er

sich vom Angenagelten die Botschaft vorlesen. Dem Gesandten eines auslän-

dischen Fürsten, der vor dem Zaren nicht das Haupt entblößte, ließ Iwan gar

den Hut auf <Xen Kopf nageln. Ein anderer fremder Diplomat kam in gleichem

Falle besser davon. Es wird erzählt, in der ,, Reise nach Norden / worinnen die

Sitten / Lebens-Art und Aberglauben derer Norwegen / Lappländer / Kiloppen,

STorandier, Syberier, Moßcowiter usw. beschrieben werden" (Zum andernmahl ge-

druckt, Leipzig, bey Gottfried Leschen, 1 706, S. 1 69) :
,,Der Ritter Hieronymus Bosc

/ «1er als Abgesandter zu Iwan geschickt ward / hat den Hut vor ihm abgenommen
und trotziglich wieder aufgesetzet. Der Kayser fragte ihn /ob er nicht das Tracta-

rnont wü.sto / das ein anderer Abgesandte wegen dergleichen Kühnheit empfangen

liätte? Ich weiß es /antwortete er /allein ich bin der Königin Elisabeth Abgesandter

/ welche ihre Mütze nichtabnimmt /nochihr Haupt vor einigen Fürsten in derWelt

cntblöset: und wenn man einen von ihren Ministern beschimpftet /so wird sje

.solches / wie es ihr zukömmt / zu rächen wissen. Sehet einen tapfferen Mann /

sagte der Kayser / indem er sich gegen seine Boyards wendete / der sich unter-

stehen darf! / vor die Ehre und das Interesse seiner Königin also zu reden".
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fangenen. um die I unglücklichen an ihren Ketten umbringen

zu lassen. Nachdem er sich im Blute von mehr als hundert

Menschen gebadet hat, kehrt er wieder zu seinem unter-

brochenen Mittagsmahle zurück und setzt mit frischem Appe-

tit das Kssen fort.

Die Marterwerkzeuge und Todesarten werden in der letz-

ten Mordepoche immer mehr verfeinert, und Erfinder dieser

Art sind großen Lohnes und seltener Zarengunst sicher. Da
gibt es Pfannen zum Braten lebender Menschen, kunstvoll

konstruierte Oefen, vollendet ausgearbeitete Kneipzangen,

spitze Nägel und Stacheln als Werkzeuge der Folter. Handwerk.

Kunst, Industrie und Wissenschaft, Alles im Reiche ist tätig

für des Zaren Grausamkeit. Die Menschen werden nicht

blindwütig gemordet ; im W'ahnsinn herrscht Methode. Wird
ein Opfer zur Zerstückelung verurteilt, so muß der Henker
nach vorgeschriebener Norm verfahren, das Zerschneiden und
Zerhacken nach den Gelenken vornehmen und stets darauf

bedacht sein, das Opfer unter den Todesqualen möglichst

lange bei Bewußtsein zu erhalten. Die abgeschnittenen Stücke

werden an Schnüren aufgezogen. Andere Opfer werden mit

feinen dünnen Schnüren in der Leibesmitte durchgesägt.

Wieder Anderen zieht man bei lebendigem Leibe die Haut
vom Rücken, um Riemen daraus zu schneiden. Oder man
reißt einem Verurteilten Stücke Fleisch aus dem Leibe und
wirft diese Fetzen, während das Opfer noch lebt, hungrigen

Tieren vor; man zwingt den Unglücklichen durch die kost-

barsten Mittel der ärztlichen Wissenschaft, bei Bewußtsein zu

bleiben und die Augen offenzuhalten, damit er diese Mahl-

zeit der Tiere, deren Kosten sein sterbender Leib bezahlt,

mitansehe. Das strömende Blut ist Nektar für den Tyrannen

;

das Heulen der Tiere, das Schreien der Märtyrer Musik für

seine Ohren. Zuweilen stößt Iwan selbst mit seinem Dolche

oder Stabe zu, aber er bereut dies sofort als einen Akt der

Schwäche und wahnsinnigen Mitleids, weil er die Qualen der

Opfer abzukürzen fürchtet, da doch die Strafe lange, endlos

lange dauern soll. Er bemüht sich daher, wo es nur angehl,

seine Mordgier zu zügeln, den Genuß nicht zu überhasten, und
begnügt sich damit, die Sterbenden zu beschimpfen oder
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zu verhöhnen und ihre (Qualen zu verlangern. I'nd es gibt

verruchte Männer der Wissenschaft, die ihre Kräfte in den

Dienst dieser Barbarei stellen. Der Arzt Romelius, ein teuf-

lisches Genie, erfindet in mühsamem Studium, als Resultat

zahlloser Nächte der Arbeit und des Denkens ein Gift, das

die Menschen nach bestimmten Stunden oder Tagen unfehl-

bar tötet. Der Zar braucht einem Opfer mehr oder weniger

von diesem Gift zu verabreichen, um es früher oder später

sterben zu lassen. Die Günstlinge und Untertanen werden

zu Uhrwerken, die nach einer von dem Herrn festgesetzten

Frist stillestehen müssen. Die infernalische Erfmdung des Bo-

melius funktioniert so tadellos, dafi Iwan nach dem Ende dieses

oder jenes Mannes seine Tageseinteilung bestim;,^. Er setzt

eine Truppenparade fest für die Stunde des Todes ^len Für-

sten Gwosdew-Kostowskij, er ordnet das Mittagsmahl an für

den Augenblick des riin.scheidens eines anderen Günstlings.

Er gibt einem heimlich Verurteilten soviel Tropfen (Jift, daf5

der Mann just im Augenblick sterben muß, da er sich von

d(ir Hochzeitstafel erheben will, um sich in das Brautgemach

zu begeben. Dieses Gift des Bomelius präzisiert im Vorhinein

Tage, Stunden und Minuten. Der Erfinder dieser Übernatür-

lichkeit aber mufi schließlich selbst das Los Aller teilen, die

das Schicksal in der Nähe Iwans leben ließ. Der mißtrau-

ische Zar ängstigt sich am Ende vor der unheimlichen Ge-

nialität des Leibarztes. Bomelius wird plötzlich ergriffen, an

einen Pfahl gebunden und geröstet.
^j

Iwans Mißtrauen gegenüber Bomelius war ungerechtfertigt.

Der Bluthund ist gefeit gegen alle Angriffe. Niem.and wagt

auch nur daran zu denken, den Massenmörder durch Mord

zu beseitigen. Stumm sieht die ganze Welt dem Schauspiel

zu, stumm beugen die Russen ihr Haupt vor dem Henker,

wenn der Zar es befiehlt. Die Großen am Hofe klagen nicht

1) Während Karainsin sa;^t, tlaü Boimlius öffciithcli vciliruinit wiinie

( ,
, HC.'Hiipo.xHO »•owohVHT. m. 5IuckbI.") bciiclilon andci c (Tradescant (Jer J unsere 1 6 1

S

m Rußland, S. 145), daß ,,Bomelius gefoltert, nach der Folterung an einen Pfahl

gebunden, ans Feuer gelegt, schließlich auf einem Schlitten aus dem Kreml

liinHUKf,'cschkpiiL und, noch lebend, in ein Grab geworfen wurde".
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einmal, begreifen gar nicht das Elend ihres Daseins. Trotzige

Kläger vor dem Herrscher werden sie nur bei Rangstreitig-

keiten, wenn ein vornehmes Geschlecht zu Gunsten eines

anderen bei der Tafel, im Heere oder in der Verwaltung

zurückgesetzt erscheint. Solchen Klagen schenkt Iwan auch

Gehör. Er schont die Empfindlichkeiten seiner Großen,

ihren Adelsstolz; nur nicht ihre Köpfe: Er verleiht ihnen

Rang, Amt und Würde; dafür gestatten sie ihm, jederzeit ihr

Leben zu vernichten. Auch die Familie des Zaren macht

keine Ausnahme; doch erfindet er für seine eigenen Ver-

wandten eigene Strafen : um seinen Schwiegervater Nagoj zu

martern, befiehlt Iwan, dem in der Heilung von Krankheiten

geschickten Kaufmann Stroganow, daß er dem zarischen

Schwiegervater die schmerzlichsten Haarseile in den Seiten

und auf der Brust einziehe. Der Schwager Iwans, Fürst Nikita

Üdojewskij, wird zum Tode verurteilt; seine Hinrichtung aber

Jahre Inndurch immer vvieder aufgeschoben, weil sich der

Zar am Zittern deb Verurteilten weiden will. Als Iwans dritte

Braut plötzlich abzumagern beginnt, beschuldigt man die Ver-

wandten der zv.ei ersten Frauen des Herrschers der Zaube-

rei; darauf werden des Zaren Schwäger teils zu Tode ge-

peitscht, teils auf Pfähle ;^espießt. Der einzige Verwandte

Iwans, der geschont wird, ist sein Vetter Prinz Wladimir Andre-

jevvitsch. Aber auch für Wladimir Andrejew-itsch kommt die

Stunde des l'nlieils. 1569 sendet Iwan seinen A'etter mit einem

Heere nach Astrachanj. In Kostroma empfangen die Bürger

den Prinzen als Vertreter des Zaren mit hohen Ehren. Ob
dieser Ehrenbezeigungen gerät Iwan in Zorn, er läßt die

Vorsteher der Stadt Kostrom.a nach Moskau bringen und
hinrichten und beruft den Vetter zurück. Als Prinz Wla-

dimir mit seiner Familie vor Moskau eintrifft, wird er über-

fallen und eines Giftattentats gegen den Zaren beschuldigt.

Iwan erscheint, reicht dem Prinzen, seiner Frau und seinen

Söhnen Gift und sagt: ,,Trinkt das nun selbst aus!" Die

Prinzessin antworter : .,Besser ist e^; von der Hand des Ty-

rannen als von der des Henkers zu sterben." Und die Ver-

urteilten trinken das Gift, und der Zar bleibt Hr-i ihnen,

um Zeuge ihrer Leiden und ihres Todes zu sein; dann fühit



— 31 —

er die Dienerinnen zu den Leichen ihrer Herrschaft und ver-

spricht ihnen Gnade. Sie aber entgegnen : ,,Wir verlangen

Deine Barmherzigkeit nicht, blutdürstiges Ungeheuer! Zer-

reiße uns ! Dich verabscheuend verachten wir das Leben

und die Qualen." Iwan läßt die Weiber auf der Stelle nackt

ausziehen und umbringen. Auf daß das Werk vollkommen sei,

begibt er sich in das Kloster, wo die Mutter des Prinzen Wladi-

mir als Nonne lebt, und ersäuft die Greisin an Ort und Stelle.

Auf den Charakter Iwans vermochten auch Frauen kei-

nen Einfluß zu üben, der irgendwie eine Milderung seiner

Sitten, semes Wahnsinns hätte herbeiführen können. Der

Grausame war zwar ein leidenschaftlicher Frauenfreund \md
heiratete, den russischen Kirchengesetzen zum Trotze, nach-

einander acht Frauen; aber er liebte keine von ihnen, sie

waren ihm nicht Gattinnen, sondern Sklavinnen. Die erste

Ehe schloß er gleich, nachdem er sich in seinem siebzehn-

ten Lebensjahre hatte krönen lassen, nach der damaligen mnsko-

witischen, von den Byzantinern übernommenen Sitte : Alle

heiratsfähigen Töchter der im Dienste des Zaren stehenden

Bojaren mußten nach Moskau pilgern ; die fünfzehnhundert

schönsten von ihnen wurden in einem Riesengebäude einquar-

tiert, das mehr als hundert Schlafsäle und in jedem Saale

zwölf Betten enthielt. Dann erschien eines Tages der junge

Zar, begleitet von einem einzigen alten Höfling, um die Schönen

zu mustern. Seine Wahl fiel auf Anastasia Sacharin-Koschkin.

Als Anastasia nach kurzer Ehe an den Folgen einer Vergiftung

gestorben war, brach Iwan mit dem alten System der Braut-

schau. Er hatte von der Schönheit einer tscherkessischen Prin-

zessin, der Tochter des Fürsten Temgruk, vernommen und

befahl, daß man sie nach Moskau schaffe. Die wilde 'i'scher-

kessin gefiel ihm, er ließ sie taufen und heiratete sie im Jahre

1561. Von dieser zweiten Gemahlin Iwans, die als Christin

den Narhen Maria führte, wird erzählt, daß sie dem Zaren an

Grausamkeit nicht nachstand. Nach zwei Jahren wurde auch sie

vergiftet, und Iwan schritt zu einer dritten Ehe mit der Kauf-

mannstochter Marfa Ssobakin. Diese überlebte die Hochzeit

nur um zwei Wochen und starb plötzlich an den Folgen (nner

Vergiftung. Nun hätte die russische Kirche dem 2^ren keine
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neue Ehe mehr erlaubt. Aber Iwan erklärte der Geistlichkeit

folgendermaßen die Gründe, die ihm eine vierte Ehe gestatten

mußten: ,,Die Zarin Marfa," sagte er, ,,ist als Jungfrau ge-

storben, diese Ehe war nicht vollzogen, existierte in Wahr-
heit nicht. Ich wollte mich ins Kloster zurückziehen, doch ich

muß für die Erziehung meiner Kinder sorgen und das Reich

und den christlichen Glauben verteidigen ; deshalb kann ich

der Weltlichkeit nicht entsagen. Um aber Sünden zu vermeiden

im weltlichen Leben, bin ich genötigt wieder zu heiraten." Die

Geistlichkeit mußte des Zaren Gründe gutheißen, und Iwan

vermählte sich in vierter Ehe mit Anna Koltowskoj. Diese fand

kein gtvaltsames Ende; doch nach kurzer Zeit M'urde sie vom
Zaren ins Kloster geschickt. Nun emanzipierte sich Iwan ein

für allemal von priesterlicher Zustimmung zu seinen Elien und

verheiratete sich zum fünften Male mit Anna Wassiltschikoff,

und nach ihrem Tode, der als Folge einer Vergiftung eintrat,

zum sechsten Male mit der Witwe Wassüissa Melentjeff; die

schöne Wassilissa fiel bald in Ungnade, weü sie stark ab-

magerte und der Zar die mageren Frauen haßte. Ihre Nach-

folgerin als siebente Gemahlin Iwans war Maria Dolgorukow;

der Zar entdeckte in der Hochzeitsnacht, daß sie einen andereii

geliebt hatte, ließ sie am frühen Morgen in einen geschlossenen

Wagen bringen und diesen samt der jungen Zarin ins

Wasser werfen. Jetzt erv.ählte Iwan im Jahre 1580 die Tochter

Maria des Höflings Nagoj zu meiner achten Gemahlin. Auch
diese Ehe befriedigte ihn nicht, und er beschloß, sein GJück

außerhalb seines Reiches zu versuchen und um die Hand einer

fremden Prinzessin anzuhalten.

Am Hofe des Zaren befand sich ein englischer Arzt, Jakob

Roberts, der die Aufmerksamkeit Iwans auf den englir-chen

Hof lenkte und sich anheischig machte, eine Verwandte der

Königin Elisabeth als Braut des moskowitischen Herrschers

herbeizuschaffen. Diese Verwandte war Marie Hastings, Toch-

ter des Lord Huntinguor., der tatsächlich ein entfernter Ver-

wandter der Königin war. Die L'iiterhandlungen zwischen

dem Doktor Roberts und dem Zaren führte im Auftrage des

letzteren Nagoj, der Vater der Zarin Maria, die im Falle des

Gelingens des Planes natürlich den Platz hätte räumen müssen!
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Nachdem alleh; besjjrochcn und ft'Stgesteih war^ reiste der Diplü-

mat Fedor iwanowitsch Pisseinski als Gesandter des Zaren

nach London. Pissemski iiatte auch pohlische und kommerzielle

Angelegenheiten zu erledigen, aVjer sie \v;.iren Nebensache,

Die Instruktion, die der Zar seinem ik)ten gab, besagte: „Vor

allen Dingen trachte die Prinzessin Titunski (so hatten die

Russen den Namen der zukünftigen Zarenbraut vers(ärnmelt)

zu sehen. Prüfe sie mit Sorgfalt, notiere genau, wie sie aus-

sieht. Ich will wissen, was sie für ein Gesicht hat, von welcher

Farbe ihr Teint ist; und vergiß auch nicht, annähernd ihren

Leibesumfang zu beschreiben. Erforsche alles, was ihre Fa-

milie betriffi, und erkundige Dich bei verläßlichen Personen,

über ihr Alter. Schließlich hast Du Sorge zu tragen, für ein

getreues Porträt der Prinzessin. Wenn irgend mögUch, be-

mühe Dich, genaue Maße von ihrer Größe und ihrem Umfang
zu erhalten." Pissemski erbat eine Instruktion für dv.v) Fall,

daß man in London Kenntnis von der früheren Verheiratung

des Zaren und von der jetzt noch bestehenden achten Ehe
haben sollte. Der Zar erwiderte : ,,Dann wirst Du antworten,

daß meine früheren Frauen alle tot sind. Was jedoch die

Zarin Maria, meine jetzige Gemahlin, anbelangt, so sage dieses:

Die Zarin besitzt keine Rechte. Da sie die Tochter eines simplen

Bojaren ist, hat ihre Ehe mit mir keine Kpnsequenzen, und

die neue Zarin wird allein die Rechte und den Rang der Herr

schersgattin haben," — „Und wenn man, o Zar, nach deinen

Kindern fragt?" — ,,Dann sage: Der Thron bleibt meinern

Sohne Fedor, der einer früheren Ehe entstammt und schon

/.um Erben erklärt ist, vorbehalten. W^enn mir aber die eng-

iischo Prinzessin Kinder schenken sollte, so werde ich ihnen

entsprechende Apanagen festsetzen. Bei dieser Gelegen-

heit erwähne auch folgende Bedingungen : Die zukünftige Zarin

muß, ebenso wie alle Personen, die sie aus England mitbringt

und bei sich behalten will, zum russischen Glauben übertreten.

Vor der Verlobung ist zwischen England und Moskau eine

Allian;^ in aller Form abzuschließen."

Im September 1582 kam Pissemski, den der Ar/t Roberts

als Dolmetsch begleitete, in Windsor an. Das erste, was der

russische Gesandte in England erfuhr, war die Nachricht von

Stern, Geschichte der vJtTentl. Sittlichkeil in Rußland. " -,



dem Siege iiAthorys über Iwan, und is iv;ir n;Uürlich, daP. man
(fen Russen inlolgedcsscn kühl cmpfmg. J*>.st nach langem

Zögern lieTS ihn die Königin zui Audienz berufen. Pisseinski

brachtL: also seine W^^rbuns^ vor und b-v. die Königin: man
möge ihm gestatten, die Prinzessin zu sehen und /u tnalcn.

I^hsabeth entgegnete: ,,Tch wliie sehr glücklich, mir dcni Zaren

in Verwandtschaft zu kommen. Aber i<h hab»: mtr kuziihlcn

I'isstn, dali der Zar nur schöne Fraiiep. -iebl, und Marie Hastuigs

ist nicht schön. Zudem hat sie kürxl'ch. die Blattern iiber-

^tandcn. und e^^ wiire nicht gut, jetzt il-.r Portriit anzufertigen."

Dennoch fr^igte sie; ..Und was würde mit den röo]>tern ge-

schehen, wenn Marie Hastings solclie habeii soh'te?" Worauf
Pissemski erv\ iderte : „Unsere Herrscher verheiraten ihre Töch-

ter mir iiemden FotentnttHi !" was ein wenig stark übertrieben

war,. da dies bisher nur cHimal stattgehabt Juitte,

' Pissemski verließ die Königin voller Hoffnung und beg-anvi

nun den Instruktionen gemäß über die Allianz zu verhandeln,

deren .Abschkib ja der Verlobung vorausgehen mulUe. Die

Königin Elisabeth erklärte sich eiufMU Bündnisse geneigt und

vcrlnngte datür bloß das Monopol de'i gesamten nioskowilisehen

Außenhandels. In den bezügliciien Verhandlungen war vom
Zaren Iwan immer nur als von dem .,Neflen der Königin" die

Rede. Die Russen merkten nicht, daß nian sich über sie histig

machte; dem guten Pissemski därnrnerte erst die Erk<;nnlnis.

als die Geschichte sielt furchtbar in die Länge zog und Monat

um Monat zwecklos verstrich. Da raffte er sich auf und be-

schwerte sich bei der Königin. Sie wollte ihr Amüsement nicht

vorschnell ab}>rechen und befahl, dem Russen die Erwählte

Iwans zu zeigen. Der ij. Mai 1583 war der große Tig. Man
führte Pissemski in den Garten, des T,ord ßromley und hier

zeigte man ihm von ferne eine Gruppe \'on Frauen, an deren

Spitze sich Maiie Hastings befand, „die Braut des Zarcu*. Der
Kanzler Eord Bromley sagte: „Die K()nigin liat befohlen, daß
m^m Ihnen ihre Nichte nicht in einend Zimmer, sondern im
Freien zeigen soll, damit Sie sie besser Ijctrach^en können."

Der Rus3e grüßte die Dame respektvoll von fern und war aus

dem Parke kaum fortzubringen. ..Haben Sic sie genug be-

trachtet?" Iraj'tt der Kanzler, und l^i.ssemski enviderte: „Ich



habe den /arischen Instruktionen gchurtlit." l/ml in scnea)

Bericht an den Zaren sagte er über dieses denkwürdige Rciidez

vous: ..Die Prinzessin von Hunlinsk, Maru^ Hantis. hr von hoher

Figur, von weißem Teint; sie hat blaue Aui^«;-!), blotuie Haare,

eine gerade Nase und lange Finger." Ehsabetli woHte den

Spaß bis zum Schlüsse genießen und berief Pissemski . .,Ich

bedaure bloß", sagte sie, ,.daß meine Niriite jiicht schön genug

für den Zaren ist." Die Hastings war übrigens auch nicht crvehr

jung, sondern schon dreißigjährig. Als Pi^S'jmski schwieg,

setzte die Königin hinzu: ,Jch glaube, sie hat Ihnen st-Ibsl auch

nicht gefallen." Worauf der Rus.se hastig entgegnete: ,ich

iiabe auf den Kngel nur einen BHck zu werfen gewagt, und ich

glaube, daß sie srhön ist. Der R.est ist Sache Gottes."

Pissemski Heß die Zarenbraut malen und reiste daun, mit

dem Erfolg seiner Reise vollkommen zufrieden, wieder nach

Rußland. Die Königin Elisabeth schickte mit ihm den DipU)-

maten Bowes nach Moskau, der den Auftrag erhielt, die .Situ-

ation jedenfalls auszunützen und in Rußland kommeiziellf Kon
Zessionen zu erlangen. Am 13. Dezember 1583 prschi<.'n Ijowes

in Audienz beim Zaren. Die Unterredung war ganz intim,

denn der Zar wollte nichts von Politik hören, s<jndern nur über

.,die geheime Affiire" unterhandeln. D^-r Zar fragte kiii'zv<eg:

,,\Va?; denkt die Königin in Bezug auf meine Heirat mit Marie

Hastings zu thun r" Bowes erwiderte : ,,Die Königin hat mich

geschickt, um die Intentionen des Zaren zu erfahren. ' Aber

der Zar drückte den (Gesandten an die Wand und verlangte

ehrliche Antwort; und da sagte Bowes : ,,Die Nichte der Königin

war krank, sehr krank. Auch weiß man nicht, ob sie sich zu

einem ReligionsM echsel entschließen könnte. Übrigens ist sie

nntCY den Verwandten der Königin die entfernteste, es gibt

zehn andere, die vulleicht besser für den Zaren {nassen würden."

— ,,Was sind das für Personen?" fragte der Zar. ...Sind es

Töchter von Fürsten oder von Unterthanen der Königin .'" —
..Ich habe keine Instruktionen, und weiß nicht, was ich sagen

soll," Iwan geriet in Zorn und rief: ,,Sie sprechen in einer

Art, die nicht geduldet werden kann, denn unter den Souve-

ränen, die meinesgleich«.-n sind, kenne ich einige, die ihrer

Herrin überlegen sind.'* Und er überschüttete den englischen
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C'vi-tiidtcii niii; zaliilusen Iribulten und stliickle ihn aiH defn

•glaste luit. Aber seine fixe Idee ließ ihn nicht ruhen. Kr

bL-^'ahl Bowes, wieder zur Audienz zu erscheinen, und erklärte

in Dl : den englischen Untertanen solle alles Gewünschte bewilligt

werden, wenn der Zar sich mit einer Verwandten der Königin

verheiraten würde; falls nichts aus dem Projekte mit Marie

Hastings werdcii sollte, wollte der Zar eine andere Verwandte

Elisabeth'^ heiraten und sich /u diesem Zwecke persönlich nach

London begeben. Der englische Prediger Humphry Cole mußte

dem Zaren ein Memoire über die Hauptpunkte des Protestantis-

T)iLis ausarbeiten, und Gerüchte wollten schon wissen, daß Iwan

er.tschlossen war, seinen Glauben zu verlassen, um nur eine

englische i'rn\zessin zur Gemahlin zu erhalten. Des Zaren Tod
mächte diesen Plänen ein Knde.^j

IwviU lieble keine von seinen Fi .;uen. und \'on seinen Kin-

'-ie:n nur eins, den ältesten Sonn, den Prinzen Iwan. Die folge-

richtige Kntwi( klung aber fordert, daß der Mörder seines Vol-

kes schließlich auch zum Sohnesmörder wird. Bei allen seinen

Blutzügen wird Iwan von seinem gleichnamigen Sohne begleitet,

dem präsumtiven Erben semer Krone. Der Sohr» hält mit dem
X'^ater gleichen Schritt, wie er mit ihm gleichen Sinnes ist. Zar

und Zarensohn sind unzertrennlicti. In allen wichtigen Ge-

schäften, auf P eisen, bei Mordtaten, ni Schwelgereien und Aus-

schweifungen, immer sieht man sie Seite an Seite, Hand in

Hand. Oft tauschen sie ihre Maitressen untereinander aus,

oft haben sie zu gleicher Zeit dieselbe Beischläferin.-') In Ehe-

eachen rieibi es der Sohn wie der V^ater. Er wird niemals

Witwer, heiratet aber doch zum zweiten und zum dritten Male,

indfcm et sich der ersten und der zweitt-n Frau durch ihre Ver-

bannung ins Kloster entledigt. Seine ungesetzlichen Beischläfe-

rinncjn sind Zrj'illos und werden gewechselt wie ein Nachthemd.

^) V^l. K. Wali.->zewski, Ivdii lo Teni'nlc ['aris 1904.

-) F.iriiTial schenkt der Zur eine Gulicbtc (lein Zarev.itst;li. Das Mädchen

wild ob diLScr Vcrschonkiing vcn einigen Frauen des Hofes verhöhnt und beklagt

sich bitler beim Zaieii. Daraufhin werden die Spötterinnen zu strengster Win-

terszeit in Ge^env/arf aller Leute nackt ausgezogen und lange im Schnee fest-

fehAllen. .,S'un lache du über sie!" sagt der Zar zur beschimpfter. Maitresse.

Kaiamsin VI II iiz.
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Der vSohn mordet und hurt gleich dem Vater und ist so des-jet-

Liebling geworden. Es ist bezeichnend, wodurch schlieöru'.b

der Prim; in Ungnade fällt. Rußland ist 1582 vom Feinde be-

droht, und der Thronfolger tritt in einer Anwandlung von Pk

triotisnms vor den Herrscher mit der Bitte: ..Vater, gieb mis

ein Heer zur Verjagung des Feindes 1" Dieses Verlangen 'St

dem Zaren verdächtig. „Rebell!" schreit er zornglühend uno

von wahnsinniger W'ut erfaßt, und mit seinem fufchJ.bar<»n

Stabe schlägt er den Sohn wuchtig aufs Haupt. Jilutend staut

der Prin? zu Boden. Des Zaren Zorn ist verraucht, er koniTnit

zum Bewußtsein seines ungeheuerlichen Verbrechens imd ^.r-

blassend klagt er sich vor allen laut an : ,,Ich habe meinen Sohn

ermordet!" Er wirft sicli nieder, küßt und heizt den S;cr

benden und beschwört die Arzte, den Sohn zu reiten. Dir,

Ärzte wissen v/eder Hilfe noch Trost, der sterbende Prin? allein

verzweifelt nicht und bitiet den Vater, nicht zu kl.-igen: ,,Ich

allein trage die Schuld, rnein Herr, verzeihe mir, ich sterbe als

dein treuer Sohn und treuester Hnterthan !" Zerschniettert

wankt der Tyrann von der Leiche des Sohnes hinweg; tagelang

weigert er sich, Speise und Trank zu genießen; Nachi, um.

Nacht \ erbringt er. schlaflos, stönnend und jammernd, sich

selbst anklagend unrl laut seine Absicht verkündend, der Welt

zu entsagen und im Kloster seine Tage zu beschließen, Aber

die Großen, hinter diesem Plane nur eine List des Grausamen

witternd, die seine Minister und Günstlinge auf die Probe. stellen,

soll, sie kommen demütig herbeigeschlichen und betteln den

großen Zaren an, das heilige Rußiaad nicht ohne seinen mäch

tigen Schutz zu lassen. Ivein einziger wagte gegen die Greuel

zu protestieren; alle ohne Ausnahme aber protestieren dagege;!..

daß das Scheusal vom Schauplatz verschwinde. Die Feigheit

wird belohnt : Iwan gibt den Bettelnden nach, bleibt Zar und

wütet weiter.
^

Lhid da auch dieses wilden Tigers Ende kommt, stirbt er

im Augenblick der Vorübung einer Tat, die die würdige Krö-

ming seines grauenhaften Lebens ist. Vom Fieber des Todes-

kampfes aufgerieben und verschmachtend wälzt sich Iwan auf

seinem Lager. Die keusche Gattin Feodors, der nach der Er-

mordung des Bruders durch den Vütet Thronfolger geworden,
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triil zuiri Sterbenden hl'i, um ihn in seinen letzten Moniciitcn

zu trösten : und sie jicigt sich zu ihm hinrib, seine Schmerzen

zu hndcrn. Da plöt/.hch stöLU sie einen fürchterlichen Schrei

aus lind stürzt von wahnsinnigem Entsetzen erfaf5t von danncn

:

der verreckende Unmens<;h Iiat seine letzten Kräfte zusammen-

gerafft, um seine barmherzi^^e Schwiegertochter zu sich hinab-

zureißen und zu vergewaltigen! — Und doch, als die Erlösung

des F.eiches und des \'olkes erfolgt ist, tönt nicht ein Schrei

des Jubels durch das Land, sondern von einem Ende bis zum
anderen erhebt sich laut und einmütig die Klage eine^ ganzen

Nation um den Verlust eines großen Zaren. Ist dies Verblen-

dung oder Sklavcnfurcht, die sr;lbst im Verstorbenen noch eine

Macht sicjit ?

JMit Iv.an dem Schrecklichen und seinem Sohne Feodot

endete dp.~- Herrscherhaus l<.urik. IVJit den Romanows kam kein

milderes Regime zur Herrschaft. Zar Alexej Micbajlowitsch

wird zwar als sanfter Fürst gerühmt; aber seine Gesetze atmen

doch alle d'r^n Geist der Barbarei, 1653 erklärte er die früheren

l'kase, die für Räuber und Diebu die Todesstrafe anbefohlen

hatten, als .,Geserze, die dum göttlichen Willen widersprechen."

Kr verv/andelte datier die. Todesstrafe für Verbrechen des

Rrxnbes und Diebstahls in Gliedevstrafen, Verstümmelungen,

einzchier Körperteile und Verbannung nach Sibirien. Für den

Vv'iederhojungsfnli. und liandelte es sich auch vm den gelin-

'itisten Diebstahl- setzte er jedoch selbst wieder die Todesstrafe

fest.""} Ui\d Alexejs Sohn, Peter der Große, war in Bezug auf

Grausamkeit der direkte Fortselzer Iwans des Schrecklichen.

Ja, es gibt Historiker, die Peter noch härter beiirteilen als den

Zaren Iwan. 2) Der Schreckliche kbtc in einer Zeit, wo auch

in anderen Ländern das barbarische Mittelalter noch fort-

') ilii).T'j'.j;;niie nji'nf N.ü'ifchH Mitxnil.rnni';:i, u."i,i;i:ii. It. C.i.-'muii., ('.-Tl'-n'p-

i'.ypn. lfi?A, li.K',;. mMj.;i'-r. fTj). ü.

2) So sagt S. Sugf,nhoim: ,,P«ter fehlt jedes Gepräge des Menschlichen,

*t'ci! ihm jede göttlichi.-, jede höhere Grundlage fehlt. Sciuc Erscheinung ist dir

ein».s reißenden Tieres, einer Bestie in Menschengestalt, die über und mit

Menschen in einer Ait schalti t, wie ein Mensch kaum mit Tieren umgehen
vfir-lc". (RnOIand.- KiiifluD auf und Beziehungen zu Deutschbnd. Frank-

furt am Mnin 1S56. I 1S2.)
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begehl sv\nc ung(:licuerii»iicii Siulistischcn Exzesse just in seiner

Eigenschaft eines Zivilisators. Nur in der Theorie ist er liberal

und Kiiltiirmensth. in der Praxis bleibt er Despot. 'Ivrann, ein

blutgieriger Wilder, viehisrh roh bi>^ ans Ende sesine.- Lebens.

ein Trunkenhokl, Wüstling und 8adi;5t. Mit der Air.ruttun^

der Si-ricljzen beginnt er .sein Blutwerk. Ziviüsicrung des kei

chcs und Volkes ist ihm Vorwand und Anlal.» zum Massakrt.

Die Strjeljzy untcrstüt/en die Reaktion, sind die Säulen, die die

Herrsrhaft der Usurputorin, der zarischen Sclmester, der Ke-

gentin Sophie aufreehthalten ; sie verhindern das Eindringen

der europäischen Kultur, sie bedrohen die Fremden in Peters

Umgebung. Diese reaktionäje Maohi- mu(S eingeschüchtert /er

stört, unschädlich gemacht werden. J)er junge Zav begnügt

sich nicht mit einigen Knutenhieben vnid einigen Ilängungen
;

er will gleich Iwan dem Schrecklichejn im CroBen arbeilen.

Köpfe in Massen fallen, Blut in Strömen flieben seilen. Dijt

Sastenokii) werden zu einer ständigen Einricliiung; kein a.nde

rer rurssi.scher Herrscher; auch Iwan der Sclireckliche nicht, hat

so viele Folterkammern gekamit, Peter bes(jli.-iftigt ihrer vier

zehn auf einmal. 2) Im Dorfc Pre»)braschenskoje funktionieren

die i''oJter!c.TTecbte ununterbrochen T^.-.t unc" Vacht, WocheU:

ja Monate hindurch. Da wird nr; ^ -an Methoden
>.^ec|iv;Ut und g'^-schunderi, zcrstü«:keiV uiid y.ouslst. Ein Vev-

urt^-rlter wiird siebenn>ai m'A die ^^ '*• "^'"le;^«. und erhall 'qo

Kiuxtenhiebe, obwohl gew,-öhalic} ii'i'S ' w€;uige Kiiut^n-

hiebe einen Mensclien töten können, übersteht der Deljnc|uent

doch diese Eullerpein, da die Henker im 5'nstenok außer-

i>rdcnt]icb gebchickt arbeiten, ihr Opfer wohl an den Rand
des Grabes bringen, aber nicht sclnieii verenden Jansen. Der

ObtrstUrutiiant drr Str)eijzy, Korpak<nv. siiciit sich selbst ein

Mess<'r in den f-faJs, um v eiteren tolterqualen zu entgehen. Er

trifft sich abör nicht tötlich, und man verbindet ihn ein wenig

und setit dann di*^ l<olteiung fort. Wie Iwan der Schreckliche

hebt auch Peter d.rs Foltern und Mordt»n nicht einzelner, son-

*) 3;icrl.ii<>icu Fi)lt:crkaiiini(;r.

-) K. W'alisiicvvski, Pkne h CrniKl, 133, 22 i. <jj6.
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(lern ganzer Familien Nicht, allein dio verhaßten, zum Unter-

pjang bestimmten Strjcsljzy werden auf die Folterbänke ge-

srlmallt: auch ihre Frauen. Mütter, Töchter, Schwestern, selbst

ihre entferntesten Verwandten männlichen sowohl als weib-

lichcai Gesclilechts schleppt man in die Folterkammern. Die

Damei; der Regenlin Sofia werden alle ohne Ausualune der

Folter untn warfen; eine von ihnen entbindet im vSislenok;.

iinter dem. kunstvojl schlagenden Kniu windet sie sich in Ge-

burtsschmer/en, und der Henker ist gleichzeitig Accoucheur,

Troi>: aller 'j'orturen werden keine Beweise für ein wirkeclies

Kom]>lott zutage gcft).»-dert, Manchrnai entreilk nuin deni

oder jenem durch den Knut oder das Feuer die \ orzvt-eifeltc Zu-

sage eines Geständnisses • aber kaiun ist der Gefolterte zti Atem
gekommen, so muß er gestclien, daß er nichts ^u gestehen habe,

und die Foiier begivxni von neuem. Die Regentin Sofia selbst

wird- gefcjltert? \r)n ihrem eigenen Bruder, dem L-L\r(:a.

.,J^<k^ ist das .\bsohreckend:ste. Nicht allein die Grausamkeit

(\i:T Justiz ruft unser iCntsetzejt hervor, sondern die Grausamkeit

dieses Herrschers, des Zivil!:^ators.- Wie Iwaii der Schreck-

liche nimmt Peter der Große aktiv teil au den FoUerüngen. Er
v/andert \on einer FoJierkjiniroLr in die andere, weidet sich an

den Qualen, ergötzt s-leh an dem zvrfcH/ten Fleisch der nackr-en

VWibcr, wühlt gierig in den Ijiutenden Vv'unden, zieht selbst

die Siricke der Flängenden lesrer a.a, ergreift mit Wollust den

Knut, um auszuholen zu den vernirhtenden Schlägen, assistiert

schiießhcli bei den FFiifichtiingen in den. geheimen X'erueßen

wie auf den riffentlichen Plätzen, iir spielt gern den M;itrosen,

m.icht den Zmiiv.ermann ; also zur Abwechslung auch den Hen-

ker, liieses Handwerk «Tscheint ihm der .Vusübung durch den

Herrscher würdig wie jedes andere. Tn einem Lande, wo ein

.Hofi'arr wie Turgenjew ein P»aiaiIlon gegen den Feind tührt;

wo ein rindcrer Hofn;>rr, l'ürst lA.njn;jdanowski, wälu'end der

Abwe-enheit des Zaren im Ernst die ZciriscliC Gewalt ausübt,

die ihm im Karneval übeT-tragcn \vv:rf!"n warM; in einem

1) ^\'?.li:eiul tlor J"rirri|Mr<ri-.;o P^-ters vertiitl Komniianow.^ki. ücr tliirch

einen z^rischfii Fa?chjii«;?=<:)icrz den Titel fin^.^>i V'i/,c-kaJsii? iThicic. fiiKf.isoh cicn

Z.iif^n iTi (It-r ohersK?» I.r-itiing dri R«-;.;>.;ri!rivst-<'äch»f1t. V.v i.f>i*-H seine \\o\\p
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solchen Lande, wo die seltsamsten Pevsönlichkeilon die seU-
sijmsuMi ÄJiiter und Wüvdcei innehaben, da darf schlieLiiich
a'jch der liöchste Richter zugleich der erste Kopfabschneider
sein. Hängen und Köpfen ist fijr Peter ein Yergniigen wie
Bäume fällen und Masten stürzen. Er genielJt dieses Ver-
gnügen wie jedes andere maßloy. In dein Strjeljzen-Pogrom
tötet. er vnit eigenen- Hand nicht weniger als 84 Menschen. i)
Aber mit dem Morden allem ist seine grausame Wollust nicht
zu befriedigeiu Er will die Opfer in ihrer scheußlichen Vcr-
stümmeiung noch so Innge als t*iog]ich vor Augen iiaben.
Der Kopf des Bruders der Zarin Lopuchin iu>d vier J-Zöpfc
anderer Feinde Peters bleiben jahrelang auf dem Richtpiaf,^
:rf.usgestellt.:- der Hinrichtung Gagarins. des ^ibiristnen Gou-
\erneurs, müssen alle Mitglieder des Smntr/^aÜe Freunde und
Verwandten des \'erurteihen beiwohnen, und v^ährend der
Hingerichtete vor dem Senatspaiaste am Galgen bauinclt,
müssen alle lies;-- Gäste mit dem Zaren lustig trinken. =?»

Der Reformator liad Ziviiisator RuBl.mds eilt von
Wissensdurst getrieben nach Europa l'nd eine d.er ersten
Fragen, die er in Königsberg an den Kurfürsten Friedrich
stellt, ist diese

: wie man in Preußen die Vrrbrech(>r bestrafe.

Die Antwort lautei : „Man hängt die Diebe und rädert die
Mörder. ' Das .Rädern kenne der Zar noch nicht, und er
bittet, man machte lYnn diese Methode zeigen, ihm ;^uhebe
jemanden gleich rädern. E:^ ist aber niemand i^ den Ge-

itucnr,j.iii- gnt. In seinem Hause hat ei wie d.-.-i Zdv im Pahiste: GefäugnisRp,
KcrkerÄclicn, Folrerkammern und Marterwerkzeufic. Als in Moskau ein Straßen-
au/iS".f '.nt^teht, läßt Romadanowski einlach zweiliundirt McMischen aus c'cr

yj.on^c hiüMi^ß^fAiea, au/ den Koten Platz 3c!i]<-,ipen und ohne weitcriMi Prozcü
an den Rippen ^uf r;isi-nb;iken auihiingen, Peuv erfährt von diosoui Vorfall und
macht äcineia Stellvertreter heftige ^'c^\viirf(.' darüber, da(3 er .«^irh in dci

i'runkenheit /u tinein solclien Mißbrauch seiner furchtliaren" Gewalt hin-
reißen hcQ. Vud Roniad:.nowski wugl daraiU dem Zaren zu schroilicn: „Dir
Vorwurf der Trunkcaheit trifft nicht mich, sondern Jene, die Muße /tun Saufen
li<d;cn und ins \uslaud wandern um fwaschka (Bacchus) zu frequentieren. Wir
abe)- haben B-.-^»ercs zu tvn, als im Wein zu woten. Wir wrischcn uns alle l>t;e

;!i BJ-tt".

•) F.d. peiz, Gesciiichte Peters des (iroßcn, Leipzi.;; i^j[R. S. 144.

-) ]?( Tt^h.o!/ br-i Büsching XIX joö.
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fängnissrn, der diese Slr:ii> Yrrdirncn würde; da sjgl Prter:

,,N(.^hmet nur einen aus meinem Gefolge." Ks kostet Mülie,

ihm die-.e Grille aus dem Kopf zu jagen. 'j Ks i'^t ihm da-

mit blutiger Ernst. In solchen r)ingen. spaßt er nicht. Kr

gibt dem General Repnin den Befehl, die Emfuhr von Ilok

aus Polen nach Rig;i /.u verhindern: eifj schljchtes T'ostskrip

tum besagt: „wenn ein «jindges Bre't passirf, sclmcidc ich

dir den Kopf ab." Und das ist keine leere Drohung, keine

bloße rhetorische Flo.skel, ebensowenig v.-ie die Warnung, die

an einen nachlässigen Korresponds nten ergeht: ..wns er

nicht aufs Papier bringt, werde ich ihm auf denn Rücken

anbringen."-) Ein Juwelier, der beschuldigt ist, Steine ver-

tauscht zu haben, wird zum Zar( n gebracht, und der macht

persönlich den Polterknechi, wipj)t den Betrüger stundenlang,

gibt ihm den Knut.^) Abends erzählt der kaiserliche Henker

in heiterster Laune den Vorfall dem Herzog vcm Holstein,

„um dafzutuTt, daß Arbeit nicht schantle." Die Beamten, die

Fehler begangen haben, ruft Peter in sein Arbeitszimmer und

erteilt ihnen mit seiner Duhma-^), seurcm Stocke, il^n cv

stets be; sich hat wie Iwan der Schreckliche seinen berüch-

tigten spitzigen Eisenstab, eine Lehre. Diese Bestrafung im

Arbeitszimmer des Zaren gilt, wru ir., T-heinic, ah; beson-

dere Guiade, i>a kommt manc aus dem Kabinen

des Herrschers lieraus, tüchtig du

ahnt es, und gleich darauf i- " '^ ^- „''-,:^ • '•' '• - ^:'^•'

iinchsten Tafel and trink . schalt rnit dem groüen

Kaiser. Schwerer und schän-iend ist die Strafe ersf, wenn

Peter den Stock öffentlidi, im Rate oder gar auf der

Straße handhabt. Will der Zar einem Gün^uling Auszeich-

nung erweiscrt, so gestattet er ihm statt Seiner die Herren

des Hofes zu prügeln, mit dem Knut zu schlagen und sogar

mit dem Beil K<»pfe abzubauen.

1) Baron Charles Louis röllniiz, Mviiioirc'^. Bnüa i;'vi. I I7s»-

'•') K. Waliszewski, l'ierrc 1»? <.jrand, 105.

^) M. If. iViiPi»« wirt : n'j»>|)Kii « ii;i:(i*r;;i;;:.. um. j>vrcK<.ij iii i..|iiii WII ;i. IK:

ll,.i|irin,ii KaTi'piina A.it;K(t.< HTM, Aiiii;i 11 Km.i.ipmi. Mi'Hfi, 16fi:.'— 1724. ll.ti. im«-

Topoo. (.'.-!I»;Ti'i)r\vi»ri. 1884. ctii, 1.')4.

*) Jlyr.iiiia, wörtlicli: l'rüg«:].
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Ciefälirlicli sind des Herrschers Laimon für seine s-M-lieb-

testen Freunde. Er gestattet seinen Tisehgcn«)ssen (Üc soll

kommenste Redefreiheit, aber ein Gardekapitkn. der in der

Trunkenheit von der kaiserlichen Erlaubnis Gebrauch macht,

wird von Peter auf der Stelle halbtot gcknutet.') Fürst

Mentschikow wird von dem Herrn auf offener Stralic ?o

furchtbar mit dem Stab bearbritet, daß man ihn zu Betti*

bringen muß. 2) Der Zar scheut sich nicht, eigenhändig auf h

Frauen 2u prügeln. Er inquiriert die General in ßalk. die

Schwester des ,Wiliiam Mons, über das Liebesverhältnis

ihres Bruders mit der Zarin. Die Balk leugnc^r^ eiwa;; zi\

wissen. Peter knutet tsie, bis sie gesteht : und als sie die

Wahrheit gestanden hat, erhält sie als Strafe iür ihr anfäng-

liches Leugnen weitere dreizehn Knutenhiebe. '"*")

Der große Zar ist frei von aller Großmut gegen be-

siegte Feinde, Nach der Eroberung von Narva ohrfeiifr er

den Kommandanten Hörn, weil dieser ihm solange tapfer

widerstanden hat, und da die Frau des Künnnandanien

wahrend des Sturmes auf die Festung getötet wurde, befiehlt

der Zar. ihre Leiche ins Wasser zu werfen."^ i 1705 besuchr

Peter das Kloster der Basilianer im eroberten Polozk und

betrachtet die dort auigesiellie Statue des heiligen jo-aphai.

Wer hat dun Heiligen -ritör^r - frr'.gf; ?r D'- .'?^''^-,''^n«nvil-rr.

erhält er zur AiU^v

Degen ynd sticht d(r-.a i-':uer Iv :.:;ilicw6ui, cU;- üie .v:u'"sj:;

erteile hat, nieder. Die 0]Ti?iere der ?.arische-n Suite fallen

über 'die "übrigen Mönche her, .ermorden drei, verwunden zwi-i

tötiich. Das Kloster wird geplündert, die Kirrlie geschändet. •'')

') Bcrpliülz bvi Bü.sching X^^X 79.

''') Rusäiochc Anccdott-n ocicr Briefe eines tcuuchou Ofluiers ar f-.iunx

I.JeÜändisc^en Edelmann. W.insbcck 1765. S. Jii.

^) Büsching XI 491. — IlaJem, Lirben Petet-. dos flroben i^Oj. ITI,

S. 201.

•*) D-diielbe. /ar nuiarmt i;i4 n.ich der Sclilicht von Twacnnyndc dmi

Kapitän Ehrensköld und sagt ihm: ,,Ich bin stolr, mich mit einem solchen

Gegner geschlagen ; a liaben". AIxt solche edle Jlaltung ist die crzeptionelie.

•') WalisKöWSki, Pit?rre le Grand 120. — Ibcinii, M'^rnnrnr^ntä 41 .\ — üom
Guepin, Vic de Josaphat, Paris if-'/-^- *' 43*^*
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Ein über diesen Vorfall von den Mönchen nach Rom
geschickter i^richt erzählt ur^gly-ubüche Details : Der Zar

hetzt einen englischen Hund auf einen der Mönche, um ihn

erwürgen m lassen. Einige Frauen, die das Unglück haben,

Zeuginnen der Szene 2U sein, beginnen z'a weinen; ihr Mitleid

mit dem Ermordeten ist Verbrechen, und zur Strafe schneidet

man ihnen di.e Brüste ab. Makarow, der Sekretär des

Zaren, vermerkt in seinem Tagebuch unter dem. Datum des

30. Juni entschuldigend • ,.Die Kirche der Unirten >:u Po-

lozk besucht und fünf Unirte getötet, weil sie unsere Gene-

rale Häretiker genannt. Der Zar von einer nächtlichen Orgie

kommena v.'ar betrunken," —
Der Zar ist krank. Der Kriminalrichter kommt und

fragt, ob man nicht einigen zum Tode Verurteilten das

Leben schenken solle, damit sie zu Gott für das Leben des

Kaisers beten. ,,Meinst du," fragt Peter, ,,daf5 Gott das Ge-

bet ^-r Missetäter erhören werde? Ich lasse die Gerechtigkeit

walten, Gott waltet über mich.''^) Aber wenn er auch die

Gerechtigkeit walten läßt, ist er doch sentimental genug, \\n\

seine Freunde oder Freundinnen, die er dem Ll^^nker über-

liefert, in der Ict.^ten schwersten Stunde persönlich zu trösten.

Er tritt eines Abends in die Zelle von Willbm Mons, den
er im Bette der Zarin Katharina erwischt und deshalb zum
Tode verurteilt hat, und drückt ihm sein Bedauern aus, daß
er genötigt sei, ihm am nächsten Morgen den Kopf abschlagen

?u lassen. Er vtrurteiit seine Geliebte Hamilton, die ihr neu-

geborenes Kind umgebrarht hat, zur Enthauptung, aber zu

ihrem Trosre erscheint er persönlic?i bei der Exekution; er

küßt die Verurteilte auf dem Schaffot vor alier Welt auf

die Stirn, klagt ihr mit Tränen in den Augen: ,,Ir.h kann
dich nicht retten!" und v/endet sich dann ab, um nicht den
Todesstreich sehen zu müssen.^; Trotz aller Sentinif^ntalirät

') Stählins Anckdüion von Peü-r dr-m Großen, S. 10. — Halcm, Leben
J*-lcr.s d'.-s Großen, ill 125.

-) jJisloJro de Il.issio et de Pienc le-Grand par M. 1« Gencr.-.l Coinlf de
; 'j-nir, Paris if-^.j, p. 410. — Halcrn und Stählin. — „tuiiK^i sagen sogar, daL*.

r..'xr d.-i<i nbK!'Sidiln^;cn<' Tl.nipt In die liiinde genonxnieii und j^oKMißt lvd>c".
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l^eitschl er seine Gcmahliti Eudoxia LüiniLhin halbtot ; (er-

mordet er seinen Sohn, den Thronfolger Alexcj, nicht im
Zorn und unbedacht wie iwan der Schreckliche, sondern mit

Überlegung, im Dienste seiner Zivilisationsidee, für deren

Verwirklichung der Sohn ein Hindernis scheint. Peters Zi-

vihsierungsmethoden sind auch sonst seitsamer Art. Er ver

bietet eines Tages die altmoskowilische Sitte, daß sich das

Volk auf der Stra(.U' vor dem Zaren niederwerfe; ein Mütter-

chen, das den strengen Befehl nicht kennt, sirkt bei Peters

Erscheinen ehrfurchtsvoll in den Staub — der Zar läßt sie

aufheben und knuten! Bei einem Aufenthalt in Moskau be-

merkt der Zar zu seiner Überraschung, daß der Hofmann

J. D. Naumow einen Bart trägt ; dieser Fortschrittsfeiiid er-

hält sofort die Batogy, ungezählte Stockstreiche auf die

Fußsohlen. "•)

Die Zarinnen sind nicht milderen Smnes als die Zaren;

nur sind die Frauen hinterhstiger, verüben die Grausam-

keiten heimlicher, zeigen sich dagegen in der Öffentlichkeit

als sanftmütig, lassen sich gern als . gütig rühmen. Von der

Zarin Anna Iwanowna sagt Lady Rondeau : .,Sie war ein

Modell der Humanität und manifestirte Widerwillen gegen,

jede Art Grausamkeit." Und diese Kaiserin läßt vor den

Fenstern ihres Speisezimmers ihren Koch aufhängen, weil er

die Bhny, ihre Lieblingsspeise, mit ranziger Butter gebacken

hat ! Während eines Festmahls an ihrer Tafel reicht Anna
dem Oberstallmeister Kurakin, ehemaligem Gesandten in

Paris, ihr Glas hm, damit er ihren französischen Wein koste;

er wischt den Rand des Glases, ehe er es zum Munde führt,

mechanisch mit der Serviette ab. ,,Elender, du scheinst dich

vor mir zu ekeln!" schreit die Zarin wütend und über-

liefert Kurakin dem Polizeichef Uschakow. Der Metropolit

Wanatowitsch von Kijew schmachtet während der ganzen Re-

gierung Annas im Gefängnis, weil er bei einem Tedeum im

Herleiern des Titels der Zarin einen Sprachfehler beging.

Herrn Jonas Hanway zuverlässige Bosclueibung seiner Reise, von London

durch RuUliind und Persien. Hamburg und Leipzig 1754. I 396.

1) Pelz, Peter der .roße. 180.
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Anna läl3t sich gern vorsingen; die Sangciinutu dürfen

mit dem Gesang nicht aufhören, bevor die Zarin dies befiehlt

;

hält eine vor Erschöpfung innt, so riskirt sie Ohrfeigen von

der kais( rlicljcii Hand und aui3erde3n Zwangsarbeit im Wasch-

haus. 1736 diktirt Anna einem Kabinottskurier die Knute, weil

er auf cmer sibirischen Poststation von der bevorstehenden

Hochzeit der Prinzessin Anna Leopoldowna, der präsumtiven

Thronfolgerin, gesprochen hat ; der Kurier hielt es gewiß für

kein Verbrechen, da man in Petersburg lon dieser Hochzeit

ganz offen sprechen durfte.

Die Diener standen ihrer Herrin nicht nach. Annas

Polizeichef Uschakow läßt im Gefängnis in der Pause

zwi.schen zwei Folterungen den Richtern und Inquisitoren Er-

frischungen servieren und sagt: ..Ihr habt gearbeitet, restati-

riert cuch!"i) Die Sittenverwilderung der höchsten und aller-

höchsten Gesellschaftskreise zeigt die Mißhandlung, die der

Dichter Tredjakowskij erdulden mußte: Es wird ihm befoh-

ler, zur Feier des berühmten Narrenfestes im Eispalaste im

Jahre 174(1 ein Festgedicht auf die Illumination zu fabri-

zieren. Der Überbringer des Befehls schnauzt den Dichter

an und der J5cleidigte begibt sich zum Kabinettsministei* Wo-
lünskij. um Beschwerde zu erheben; statt der Genugtuung

erhält er Ohrfeigen! Er schweigt, macht, seine Verse, bringt

diese aber nicht dem Wolünskij, sondern Biron, dem Günst-

ling der Zarin, einem Todfeinde des Kabincttsministers. Un-

glücklicherweise trifft Tredjakowskij im Vorzimmer Birons den

Minister; der errät des Dichters Absicht, läßt dem Poeten

auf der Stelle die Kleider vom Leibe reißen und zählt ihm
:üebzig Stockschläge auf den Rücken hin. Dann schleppt er

ihn zur Maskerade mit, zwingt ihn, sein Gedicht auswendig

zu deklamieren, und belohnt ihn schließlich mit einer neuen

Tracht Prügel.-) Dem wilden Wolünskij selbst ergeht es aller-

dings noch viel schlimmer, ßiron fleht seine Geliebte, die

1) K. M'aliszewski, L'heiitage de Piorre le Grand, Rdgnc des femmcs,

gouveracmcut des favoris 1725— 1741. Pari* 1900. X59, 170, 196. — Die Mc
moircn Karab.inows lu Pyr«-K.ui riapuii.i 1871. II 147 und III 691.

-) .\. von Rciiiholdt, Geschichte der russi&chPTi Literatur. S. ^9".
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Zarin, auf den Kniccii an. seinen Tüdfenid W'olünskij hiri-

riciitcn lassen 7:u duiftm. Anna kann dem Liebliabcr eine

solche ("»nadr. nidu versagen. Man schleppt WoHinskij aus

seinem Pa'abV in.s ('(-fän^ni.s, rei.">t ihm in der Folter die

Zunge und den rcelilcn Arm heraus und zerrt den Haibtuten

am 27. Juni 1740 aufs Sehaftot, um ihn zu pfählen. Jn

diesem Augenblick erst ontdeckr .\nna ihr nntleidiges Herz;

sie befiehlt. de)ii Verurteilten bloß zuerst den Unken Arm
wegziischnf^iden und dann den K<ipf abzutrennen. -- Die

Diploniateu hn Chetardic und Mardefeld halben ausgerech-

net, dali An'aa wahrend ihrer zehnjährigen Regierunp;- 7002

Tode^urteiie unterfertigt und 30000 Personen nach Sibirien

verbannt hat. Das i.st das Modell der Humanität!

Ehsabeth, Peters I Tochter, führt in der russischen

Geschichte den Bcinarneii- die Gütige. Sie hat zwar sechzig-

tausend Menschen in zwanzig Jahren nach Sibirien ver-

schickt; aber sie war doch weichherzig, denn als sie eines

Tägev, durch Zufall Zeugin einer Hinrichtung wurde, fiel sie

in Ohnmacht. Die furchtbaren Sitten der Epoche Annas be-

trachteten die guten Russen als eine Folge dsr deutschen

Wirtschaft, die die Zarin, ehemalige Herzogin von Kurland,

nach der Nena verpflanzt hacte. Das streng nationale Regime

Elisabeths, der Tochter Peters des Großen, begann daher mit

der Ausrottung der devitschen Machthaber, der Riron, Mün-

nich, Ostermann. In der iiangen Nacht der liironumwälzung,

da Flisabeth ängstlich auf das Resultat ihrer Verschwörung

harrte, schwor sie sich. z\i, während ihrer Herrschaft kein

Blut 2U vergießen. Aber gleich nach ihrer Thronbesteigung

verurteilte, sie doch die Maclithaber des gestürzten deutschen

Reginies : Münnich, Osteimann, Golowkin, Lowenwoide und

Mengden, zum Tode durch Vierteilung, Räderung oder ein

fache Enthauptung. Sie ersetzte allerdings die 'J'odesstrafe

durch Verbannung, aber sie tat dies er.st im letzten Augeu-

blick. als der KeukJir schon seine Opfer an ihren Haaren

zu Boden zerrte, um ihnen den Todesstreich zu geben. ^) Die

') Ausganj» des loaniclifu Zu-eigos doi Romanow und seiner Fieunde.

D;ui^-.^tollt durch F. W, BaitUold. Historhch«^«. Tast luuUucl» Vlll, S. 11 1.
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juigf: Zarin, die den Verurleilten die Todesstraic erließ, wollte

ihnen nicht auch die Schrecken vor dem Tode ersparen.

Den Charakter Elisabeths schildert ein Zeitgenosse eben-

so possierlich als treffend^): ,jEIisabeth war sanft und hart.

Holde Sanftmut und schrecklicher Tygersinn wohhten neben

einander in ihrem Busen." Die Manifestationen ihrer kaiser-

lichen Eanmierzigkeit. ihre zur Schau getragene religiöse

Frömmigkeit kontrastieren allzustark mit ihren H[ai:dlungen,

mit ihrer Rachsucht, ihrer persönlichen Grausamkeit, ihrer

grausamen Verwaltung, ihrer Sittenlosigkeit. Sie schont weder

iNIejischen noch Tiere. In 48 Stunden rast sie von Peters-

burg nach Moskau und besät die Straße mit krepierten Pfer-

den. Die sanfte Kaiserin flucht gemein wie ein Kosak. Katha-

rina II. erzählt in ihren Memoiren. A^'ie Elisabeth 1750 auf

einer Jagd ihren Intendanten mit den ordinärsten Schimpf-

worten regalierte, weil nicht genug Hasen da waren. Aber
im Verkehr mit ihren Kammerfrauen genügen der Kaiserin

bloße Schimpfwerte nicht mehr; sie ohrfeigt nach rechts und
links; greitt auch zur Peitsche und zum Stock und ist

erst beruhigt, wenn sie Blut fließen sieht. Diese Frau ist

entsetzt bei der Kunde vom Erdbeben in Lissabon und be-

schließt, a'.it losten ihrer Privatkasse ein Quartier der zer-

störten Stadt aufbauen :;u lassen. Sie verträgt es. nicht,, wenn
man eineii verwundeten Soldaten vor ihr erscheinen läßt. Im
siebenjährigen Krieg muß man, um ihr gutes Herz nicht zu

betrüben, die Zahl der Gefallenen vor ihr verheimlichen, 2)

Als über den Dichter Lomonossow, wegen Beleidigung der

Orthodoxie durch das Gedicht „Der bepißte Popenl»art", die

Knutenstrafe verhängt wird, verwendet sich Elisabeth persön-

lich dafür, daß ihm die Strafe erlassen werde „in Anbetracht

seiner gelehrten Verdienste und seiner vorzüglichen Geistes-

gaben'*, und Lomonossow kommt mit einer Gehaltsstrafe da-

von. Dieser Großtat rühmt sich Elisabeth Zeit ihres Lebens,

immerfort will sie dafür Bewunderung und Dank einheimsen.

^) Biographie Peters; des Dritten, Kaisers aller Russen, von Herrn von
Saldern. Petersburg 1800.

^; K. Waliszewski, La derniöre des Kcmanov, Elisabeth V. p. 43.
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Sic sei!)st kennt keine Daiikliarkcii. Dem ('h\r\.ir'j^cn L'Kstfxq

verdankt sie den Thron; aber auf eine biolic Anschuldigung
inn läßt sie den Mann auf die l'ultei spannen und ihm die

GJieder /erbrecht n ; er ertrage die Qualen nnil ebensoviel Ge-

duld ab Scclz; et st als man ihm sagt, die Kaiserin begnadige
um. kriifschü er oit den Zähneii und schreit : „Ich habe nichts

mit dieser i'aiseriQ zu tbuü, die -nich dem Henker ausgeliefert

hat. Ich brauche ihre; Gnade aicht."

EiPiViaJ legt .vncn der /lan'r e^;U;/>. Gesetzentwurf vor. Die
darin a-igeordnetci} Strafen ericheinen ihr zu streng, barba-

iisch. Sie verweigert ihre' Unterschrift und bagt: ..Das ist

mit i-iiut geschrieben/' ir.c» g'ieich darauf erteilt sie den Be-

iehl, AladoinoiseUe Tardici ins Gefängnis zu werfen und un-

barmherzig zu behandein. Welcdiss Verbrechen mag die Un-
glückliche begange'i iivtbea? Sie hat, die Wahnsinnige, vor

der Zarin einige Nonveaaic:> verheimlicht, die für andere Klien-

tinnen angekormr.on sind, E-isaboth wacht st- eng darüber,

daü .'iie ollii NeLihoii.cn. zucni zu seh.T^ri bekomme; nur was
ihr nicht gefölik, tiai ai:idv;iv.; Fr.tuen :;ngebi)ien werden, da-

gegen- Haussen M<id<*lle vcrr Klejdeni und Coiffüren.. die sie

adopdrrt: hau., txrv sie alieirx reservtCTt bteiben. Anna W'assil-

jewua Ssaifykow, d- r^n Vater dc-r Zarin mit zum Throne
verhelfen hat-, wird brutal yo:n fi;>fe \erjagt, weil 5-ic einmal

in emer Coifi'ure a la. ctvctuic, wicr die Kaiserin, eischeüit."';

Am schlimmsten -ergeni e^ aus ähnlichem Anlaf5 der Hof-

dame Natalia Ualk. (künablin des Generals Loi)uchia. Sic ist

die schönste Frau an iLtc und verletzt ^chon dadurrl. die

Eitelkeit der Herriif. Bei ei..ien- Uoibjl! erscheint die Kaiserin

mit einer Rose m den. Hnaroii; die Lopuchin hat den un-

glückseligen Einfal], dies iiaclizumachen. Wütend eilt die

Kaiserin auf die '•."erbrccheiin zu, läfit sie im vollen Saale

niederknien, nimmt .rine brhere und schneidet die Rose samt

dem Kaarbüscliel herunrer ; dann verabreicht .sie der Knieen-

den ein paar schallende Ohrfeigen und kehrt zum Tanze zu-

rück. Ais man ihr beticluet, daß die Lopu.hin infolge der

erlittenen Beschimpfurg hi Oh.a.niacht gefa'.lea sei, zuckt sie

^) Dolgoroukow, M6nioi;e.$. ' 477,

S: er.-», Ge-cbichtc dtr OffirM. Sivtlichkeit li: Rujiaiid.
'*
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die Achseln und sagt : ,,Sie hat, die Thörin, Wtis sie ver-

dient !"ij Von diesem Augenblick an ist Natalia Lopuchin

lür den Henker gezeichnet; eine Denunziation genügt, um
sie ihm auszuliefern: Die schöne Frau untcrhieU einst

ein Liebesverhältnis rnit dem nach Solik<<m?k verbannteti

Löwcnwülde, Hofmiuscliall der verjagten Regentin Anna I.e«i-

poldowna. Löwenwolde vertraut dem kurländischen Ofli/ipr

Berger, der den Verbannten eskortiert, folgende Botscbait un

seine gehebte Natalia an : .v,T)ie. Zeit der Prüfung wird vorüber-

gehen, das Unheil kann sich ändern." Berger denunziert dreJ*e

Botschaft, und mehr braucht es nicht, um die Lopuchin n\

verderben. Ein Komplott ist entdeckt, die Lopuchin {*ls (la.s

Haupt der Verschwörung gegen Elisabeth dem Verderben ge-

weiht. Alle ihre Freunde und Freundinnen v/erden rriil

hineingezogen. Der .Sohn der Lopuchin. ein junger Ofüzier,

ehemaliger Page der Regcntia Anna Leop(^klowna, ^on K|i-

sabeth seiner Stellung enthobci), gibt in einem Restaurant

in der Trunkenheit seiner Unzufriedenheit über seine Ent-

lassung lauten Ausdruck; man läßt ihn noch mehr trinken

und suggeriert ihm Anklagen gegen seine Mutter. Alan, ver-

haftet ihn auf der Stelle, knutet und foltert ihn, und w ^agt,

i.as man von ihm hören will. 2) Die Affaire ist fertig. Wippe,

Knut, Tortur tun das i'brige. Eine der Mitangeklagten, Frau

Lilienfeld, wird bloi:^ deshalb verurteilt, weil sie in einer Ge-

sellschaft wiedererzählt hat, was die Lopuchin über die Zarin ge-

sagt haben soll. „Foltert sie!" befiehlt Elisabeth. D»'r Poli-xeichef

Uschakow und seine Henkerkoilegen wagen der Zarin vorzu-

stellen, daß die Lilienfeld hochschwanger und nicht imstande

sei, die Tortur zu überstehen. Worauf die sanfte ILiisabeih

entgegnet : „Sie hat meine Gesundheit nicht geschont, ich haln:

auch ihre nicht zu schonen."^) Der Diplomat Mardefeld be

richtet, daß die Offiziere, die bei den Gefangenen die Wache
hielten, nicht die Kraft hatten, die Greuel der Torturen nüt-

*) Vgl. D*l. l, S. 384 Dobst Bilil.

'"') Ausgauij des loiuischon Zweiges, von Baithold. llistor. Ta«;licabnch

VIU !20.
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iuizuschcn. Elisabeth aber, die echte Tocht{M- Peiors des Gro-

ßen, ist bei den Folterungen oft anwesend und ^ve^det sich nn

den Quaien ihrer Rivalinnen auf dem Cebieti- der JNlodr und

un Reiche der Schönheit, l^ics lut die licuchleriii indessen

nur heimlich, inkognito. Sobald zur Ausführung kommen soll,

Avas sie gewünscht hat, unternimmt sie schleunigst einm Aus-

flug nacii Zaiskaja Müsa; bei der öffentlichen Exekution will

sie nicht dabei sein. Die Zartfühlende hat den Henkern ge-

nügende Instruktionen hinterlassen. Ihr würdiges Spezial-Tri-

bunal verurteilt zu Räderung, Viorteilung, Enthauptung; findet

eine ganze Gesellschaft des schwersten Hochverrats schuldig.

Die 2^rin ist just von einem Balle heimgekehrt, als man ihr

die unzählbaren Todesurteile zur Unterschrift vorlegt. Sie ist

noch wollüstig erregt vom Tanzen, in einer seligen Stimmung,

jetzt will sie vom Töten nichts wissen. Also denkt sie barm-

herziger, übt Gnade. Einige geknutete Rücken, einige zt.'r-

fleischte Brüste, einige abgerissene Zungen werden ihrem Ge-

rechtigkeitssinn und ihrer Rachelust genügen.

Und so geschieht es. Am 31. August 1743 wird das Schau-

spiel feierlich inszeniert. Charakteristischenveisc bezeichnen

die offiziellen Dokumente der Zeit das Schaffot als Theater.

Auf diesem Theater erscheinen nacheinander die Anwärter

auf Knut und Brandmarkung : der Gardeoffizier Moskow,

Fürst Putjatin, Staatsrat Sibin, Gräfin Anna Bestuschew, end-

lich Natalia Lopuchin, ihr Gemahl und ihr Sohn. Den let/.ieii

vier Personen seil auf Ehsabeths ausdrücklichen Befahl auch

die Zunge ausgerissen werden. Gräfin Bestuschew, 'geborene

Golowkin, die in erster Ehe Gemahhn Jaguschinskijs, des Günst-

lings Peters des Großen gewesen ist., kennt die Sitten des Lan-

des, weiß auch das Herz des Henkers auf richtige Weise zu

rühren. Im Augenblick, da der Henker sie ergreift, läßt sie

in seine Hand einen kostbaren Diamanten gleiten, und der

Brutale verwandelt sich in ein<;n geschmeidigen geschickten

Menschen, der die Knutenhiebe bloß markiert und mit dem
Messer die Zunge nur leicht streift, verletzt, aber nicht zerstört.

Ehe der Betrug entdeckt wird, schleppt man die Oäfin Bestu-

schew^ auch schon fort, transportiert sie in die A'erbannung

nach Jakutsk, wo sie zwanzig Jahre später vor Hunger und

4*
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Kälte umkommt. Ihr Gatte. Bruder des Vizekanzlers, tat nicht

das Geringste zu ihrer Rettung oder Befreiung, sondern trö-

stete sich in den Armen der schönen Frau Haugwitz; auch

ihre Tochter, die am Hofe eine glänzende Rolle fortspielte,

kümmerte sich nicht um sie. Nicht so klug wie die Bestuschew

ging die Lopuchin mit dem Henker um, und so wird auch ihr

Los ein schlimmeres. Unter dem Jubel der zuschauenden

Menge reißt ihr der Henker die Kleider vom Leibe, bis die

schönste Frau der Hauptstadt vor dem Pöbel in voller Nackt-

heit diisteht. Sie wehrt sich^ sie verteidigt jedes Kleidungs-

stück mit wilder Wut, sie beißt und kratzt den Henker; um-

sonst, er ist bald Herr der schwachen Frau, er packt sie am
jlalse, würgt sie, und da sie verzweifelt nach Luft schnappt,

reißt er ihr mit einem einzigen Ruck die Zunge heraus, und

lachend hebt er das blutende Stück hoch empor und bietet

rs der Menge zum Kaufe an : ,,Ein Rubel für die Zunge der

Lopuchin! Wer gibt einen Rubel für die Zunge der schönen

Lopuchin?" Er erlaubt sich damit nichts ungebührliches; er

übt nur sein gesetzmäßiges Recht aus, er ist der Selbstherrscher

auf dem Schaffot ; die abgerissenen Zungen, die abgehackten

Glieder seiner Opfer sind sein Eigentum, über das er verfügen

(Uirf nach Gutdünken, und wenn er bei seinem blutigen Ge-

schäft auch Humor entwickelt, so ist ihm das liebe Publikum

nur dankbar dafür. Nachdem der gute Mann die Zunge ange-

bracht hat, wendet er sich wieder der Arbeit zu. Die ohn-

mächtige Patientin erweckt er mit einem feinen Knutenschlag

wieder zum^ Leben, dann vollführt er kunstgerecht die ihm ge-

wordene Aufgabe; nicht ein einziger Schlag geht fehl und

k':iner ist so stark, daß er der Geprügelten gleich das Leben
kosten müßte. General Lopuchin wird vom Platze als halbtot

hinweggetnigen, die Generalin a])er übersteht die Marterung

und wird nach Scieginsk in Sibirien iransporticrt.^} \'on hier

bettelt sie ununterbrochen um Gnade; nach zehn jaluen des

furchtbarsten Exils tritt sie, die Protestantin, zur Orthodoxie

') ^V;lliszc•vv:'.•i, La dcriiierc des Romanov. 42 und 317. — Russische

Günstlinge (von He'big), Tülnngeti 1800, S 2.^0 — 5;i2;en]'.oin<, ICußl.inds

liPziehuiigon ^n Deatsf hljMid, I 250.
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über, um auf diese Weise das Herz der frommen Elisabeth zu

erweichen; umsonst — einer Kreatur, die einmal schöner ge-

wesen ist als die Souveränin, kann dieses Verbrechen nie ver-

geben werden. Erst Peter lil,, der in seiner kurzen Regierungs-

zeit einige Befehle gab, welche die Aufhebung der Tortur be-

zweckten und die geheimen Verhaftungen perhorreszierten^}.

befreite die Lopuchin gleich allen anderen Opfern des bar-

barischen £lisabethischen Zeitalters aus ihrem Kerker im ewi-

gen Eise.

Unter Katnarina II. herrschte in de Ju-.tiz sicherlich eine

sanftere Auffassung, obwohl es nicht an Widersprüchen fehlte.

Die Kaiserin sorgte für ein beschieunigr.es 'v'"erfahren, um die

Qualen der Gefangenen abzukür;-:en. Im Jaiire 1769 erschien

ein Moskauer Kaufmann, namens Popow, der durch die Lang-

samkeit des Gerichtsverfahrens ruiniert A'ordcn war, vor Ge-

richt und schrie wild : .,Es gibt im Rußland Katharinas IL

keine Justiz!" Die Kaiserin befahl, aus dem Protokoll diese

Worte zu entfernen, aber gleichzeitig ordnete sie an, den Pro-

zeß Popows schnellstens zu beendigen, .,damit man sehe, daß

es in Rußland eine Justiz gibt." Katharina II. rühmte sich,

daß sie niemals ein l'odesurteil unterschrieben; indessen ließ

sie Mirowitsch hinrichten, der beschuldigt war, zu gunsten des

entthronten und gefangenen loan Antonowitsch, des letzten

Romanow, eine Verschwörung angezettelt zu haben.-) Und
für Pugatschew, den falschen Peter III., verlangte sie eine

komplizierte Todesstrafe nach altrussischem Muster; es sollten

dem Thronanmaßer bei lebendigem Leibe zunächst die rechte

Hand und der linke Fuß, dann die linke Hand und der rechte

Fuß und hierauf das Haupt abgeschlagen werden ; durch ein

unliebsames Versehen des Henkers wurde zuerst der Kopf ab

geschlagen, und der ganze Spaß war verdorben. Aber im

allgemeinen war die Todesstrafe nicht mehr in Gebrauch, son-

dern ersetzt durch Verbannung und sogar bloß durch die

') Essai sur l'histoirc de la civilisation cn Russic, par NicoI;is de Gerebtzoft'.

Paris 1858. II 39.

-) K. Waliszcwski, I.r roinan (l'iine iniyu-ratricc, Catherine IT. de Russic.

5^ cd. Paris 1893 p. 350.
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l\'its(]ic; Knut und loilur, iiiu (iestänclnisse /.ti ei/wiiigen,

wurcku seltener angcwiiidet. (iroBe Toleranz bewifS Katha-

rina IL in sogenannten sentimentalen Affären. Unter der Zarin

/Vnna Iwanowna wurde die Bäuerin Euphrosyne wegen Krmor-

dung" liires Ciattcn am 21. August 17^0 kiieu'Jio; eingegraben

und ni< ht begnadigt, trotzdem sie wie duich ei»i Wunder bis

/um 22. Se})tember lelx n blieb.') Katharina JI. whv m ähn-

lielien Fällen milder gesinnt: Eine Baucrianagd, Tochter reicher

Eilern. liebt einen armen Burschen, liegt mit ihm irn Bett, Da
kommt plötzlich der Vater des Mädchens nach Hause. Die

Erschrockene verbirgt den (geliebten unter der Bettmatratze.

Das Bett ist der Sitte entsprechend gemeinsames Lager der

Familie. Das Gewicht von Vater, Mutter und Tochter erstickt

den Versteckten. Am Morgen geheji die Eltern aufs Feld,

und die Tochter findet unter der Matratze eine Leiche. Im
Moniqnt dieser schrecklichen Entdeckung tritt ein Naclil>ar «in.

Das Mädchen beichtet ihm die Entstehung des Unheils. !•>

trägt die Leiche fort und wirft '^ie in den Fluß. Als Lohn seiner

Verschwiegenheit ^•crlangt er das Mädchen zur hr-imlichen

Maitresse. Sie. gewährt ihm. Sie. bekommt ein Kind. Der Mit-

wisser ertränkbdas Khid, um ihr V^erhältnis nicht offenkundig

werden zu lassen. Sic muB es dulden und scliweigen. Dann
kommt der Schreckliche und verlangt (leld und immer wieder

Geld. Sie bestiehlt ihren Vater. Einmal in der Trunkenheit

wandelt ihren Tyrannen die Lust an, in der Schenke vor seinen

Freunden seinen bisher verheimlichten Besitz zu ijeigen. Er
zerrt sie mit sich fort und prunkt mit seiner Eroberung. Da
reißt sie sich los, stürmt hinius, zündet die Schenke an, und

sieht jauchzend zu, wi(^ in den Flammen ihr Verfolger und

seine Freunde vor deiun ihre Schande enthüllt ward, hilflos

zugrunde gehen. ])ic lirandslitterin wird ausgeforscht und
verhaftet. Sie gestellt alles olme Zögern und wird weg«'n Mord.

Diebstahl, Kindermord und Brandstiftung zum Tode verurteilt.

Aber Katharina begnadigt sie, absolviert sie und legt ihr bloß

eine Kirchenbuße auf.-j — V^)n dieser kaiserlichen Barm-

') Fvc<i,.in rr:i|iiuiii 1877. \l yj><. — Waliszcwskr, T/hoiiI;ig<* de Pierre lo

Ctrand. 195.

-') Walisxrwski. Ltj iimiaii d'iine iinprratrice. \^i.
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her/igkeit iukI wciblioljon vSontinieutaliliii ist kfiiie Spur in^ibv

V.U f'iJtJccken, \vi rin die t'erson llurr Majeäiät sel')St ii<<Hn(lwie

mit im Spiele ist. WähiviKl eiiics Sejüiirs ii; I'elcrh(»t erwav^ht

die Kaiserin nachts infolge eines Skandals, Ein Lakai, der bei

eniftin Kannnerniädchen sililief, hat es verursacht. Die Zarin

vcMirtedt den Verbrecher zu hundert Knutenhieben, was der

Todesstrafe gleichkommt: überlel>t er dieses Hundert, so soll

mari üim die Nase abschneiden, die Stirn mit glühendem l'Visen

brandmarken und ihn schliefjlich na( h Sibirien verschicki'i.i;

Die Hofdame Gräfin Bruce wird, mit diMii Licbhalier <lev Kai

serin. Koisfikow, im Bette ertappt. Katharina zwingt das Paar

im Bette zu bleuten, ruft die Dienerschaft und läßt d<-in unge-

treuen Lielihabei und der respektlosen Hofdame auf dtjf Stelle

eine tüchtige Tnicht Prügel, auf den Hintern applizieren. Die

Frau, die soviel liebt, duldet an ihrem Hofe keine Abenteuer

außer ihren eigenen. Am liebsten teilt sie die vSchläge seihst

aus. Täglich findet sie Veranlassung zu soichen Züchtigungen.

Aber es wird behauptet, daß auch die Kaiserin manrlii-na!

einen Peitschenhieb von ihrem Günstling Patjonikin auszu-

halten hat.

Der wahnsinnige Paul verurteilte für «iie harmlosesten

Versehen und seksamsten Vergehen zu den schwersiea Straten.

Der Mißtrauische sah in allen \''erschworer. ,,Die Gikis habbn

die französische Revolution verursacht,'* sagte er und proskn-

biertc dieses Kleidungsstück. ^j Knapp nach seiner Thronbe-

steigung befahl er, den Bau der Isaakskathedrale. cien man
unter Katharina II. in Marmor begonnen hatte, in /iegclstemen

/.n beenden. Darauf machite ein Humorist das Distichon: .,ln

Marrn<»r ward er begonnen und wird jetzt in Ziegeln beendet^

also spiegelt der Bau beide Regierungen wieder." Der Freche

wurde, nachdem man ihm die Ohren und die Zunge abge-

schnitten, nach Sibirien verschickt. Peter der (iroL^e verbot

das Niederknien vor dem Zar^n, l^aul verlang\e es wieder

streng. Die Frau des Gastwirts Remuth luhr spazieren, als

') Waliszo-.vski, a. a (). b'. 232.

~) (rm? \ie J'arnbassadricr au siech* dentUT. I.a princcsse 'J«? IJevcn. Pur.

Einest iJauilct. Paris 1903 p. 37.
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der Kaiser daherkam. Die Ärmste bemerkte den Monarchen

nicht und hielt nicht an. Mm auszusteigen und dem kaiserlichen

L'k-ise gemäß auf der Stelle niederzuknien, Paul ließ sie er-

greifen und im Gefängnis drei Tage hintereinander mit Ruten

streichen.' •

Alexander I. und Nikolaj 1. v/aren Freimde speziell des

Peitschens. Nikolaj prügelte, wie Iwan und Peter, seine Höf-

linge eigenhäridig mit seinem Stock. Den Dichter Puschkin

ließ er wegen einer harmlosen Spötterei blutig schlagen.

N:miemlich Frauen ließ der Zar der Peirschensirafe unter-

ziehen. In seiher Armee iierrschte eine Strenge ohnegleicluen.

Die Soldaten wurden beim geringsten Vergehen zur Strafe des

Spießrutenlaufen^ verurteilt. Ein lähnrich würde verurteilt

,,zweimal durch eine Schwadron Spießruten ?,n laufen." Nikolaj

änderte eigenhändig das Urteil ab: ,,Dreimal Spießrutenlaufei»

durch zv>'pi Schwadronen."

31. Grausamkeit in der Verwaltung,

Humane Gesetze Iwans des Sehn cldichen — Duell ah Ciottcsgericht — Iwans

Opritschina— Die geheime Kanzlei des Z.iren Alcxej — Der Prikas von Prcobi\T-

schensk, Staatsinquisiiion Peters des Großen — Der portiigiesisclie J.idc

Devier, erster Pcli;?einHi«>ti. r von Petersburg — Deviers Karriere — Der Pohzci-

meister vom Znren geprügelt — Peters Denunziantenukas — Das Rufen:

Slowo i djelo! — Folgen des Spionagesystems — Sittliche Verwirrung — IMü

Zunge der Oehcimpolizei — Überwachung der Würdenträger — Belohnung der

Denunzianten — Hin übel belohnter Denunziant — Die Karriere des Detektivs

Wanka Kain — Zarin Anna und die. Spionage — Todesstrafe auf unbegründete

Anklage — Torturen — Verschickung aufs Geratewohl — Dur Vcrbannten-

1) Karl \'T., König von Frankreich, ist in einem gleichen Falle noch viel

ba'rbarischer vorgegangen: Louis von Bourbon, berühmt durch die Schlacht

von Azincourt, traf auf einem Kitt den vorbeifahrenden König. Er grüüte

ehrerbietig, hielt aber nicht an und stieg nicht vom Pferde. Karl befahl dem
Profüssen von Paris, dem Frechen nachzueilen und ihn ins Gefängnis zu werfen.

In der Nacht wurde Lonis von Bourbon gefoltert inid in einen Sack, der die Auf-

schrift ,,Laissez passer la justice du Roy!" trug, gebunden uad so in die Seine

geschleudert.
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transpoit als FoiKhurgsexpedition — Throaumu\i)zunt;ou und Gohi'impoiizci

— Die Spionage unter Kaibfiin Flisabt-'j! — Polizisten als Verbrecher — Blüte

iler BrJgauJagc — P.?ter JII. unt?rdrüokt die Gehcimkan;-.le) — Katharina II.

errichtet die geheime Exp;^dition — Die. (hitte Abteilung !\ir;oIaj.s I. und

Alexanders iL — Ilye iJtJputung und die Folgen ihrer Wirksamkeit — Ihr

Wiedcraiitloben uutr^r Alexaader III. and Nikciaj II. — Eine russiucl.c Zeit-

schrift gegen die l'ohzt-i — Die Polizei a jf dem Lande — Ein Idyll — Straten

für Schuldner in alten Zeiten — Modenie Methoden der Steuer_intrei.bung —
^Villkür der Polizei — Tergewidtigiivig clücs Mädchens durch einen Kichter —
Russische Justiz — Seltsame M^thod'^; der Bekämpfung der Korruption— Ver-

•A-irrang in den Ge-jetz-rn — .Ros.si;-c';e C'-tbctzbücher — .Kuriose Gesetze Pauls

und Isikolajs I. — 3.>ie Privilegierter- vor den Gesetzen und den Strafen — Die

Frauen und tlie Köiperütrafe — Wolostijericht.

Der Grausamkeit d(^r Herrschenden entspricht die furcht-

bare Grausamkeit \n der Verwadtung, die sinnlose Vergewal-

tigung und Ivirbarische 'Züchtig-ung des Volkes seit tausend

Jahren. Wo der von uxivertilgba''en Vorurteilen bctaTigene

Souverän der alleinige Richter und so oft auch dd' Henker

ist, da gibt es keine Gerechtigkeit, da herrscht nicht die Justiz,

sondern die Polizei. Dies erklärt die traditionell gev/ordene

Allmacht der Staatspolizei in R-ußland. Die modernen Russen,

die sich der poÜÄeiiichen Aufsichr. unter der ihr Laiid seit jei'ier

gestanden, ?u schänif^n begannen, haben uns den Glauben bei-

bringen wollen, daß im alten Rußland eine solche Insritution

wie die der sogenannten dritten AtHeilung der Kaiser des neun-

zehnten Jahrhunderts nicht existierte; daß damals, als die

Zaren m patriarchalischer Weise d-^m Volke zugänglich blieben,

kein Raum, für geheime Kanzleien war.^) Wir aber haben die

Haltlosigkeit solcher Be^tiauptungen durch das traurige Kapitel

von der Grausamkeit der Herrscher und Herrscherinnen in

Rußland von vornherein und wicderholl erwiesen.

Iwans des Schrecklichen Gesetze frappieren im. ersten

Augenblick durch einen Zug der Humanität ; die Torturen und

Körperstrafen werden auffallend stark eingeschränkt. Wenn
jemand jemanden eines Kapitalverbrechens anklagen will, so

muß er nach Moskau kommen und seine Anklage vor dem
Richter erheben. Dann wird der Angeklagte herbeigeholt.

') Lcroy-Beaulieu, Das Reich der Zaren und die Russen. II 115.
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(iestrJit dieser nicht, sn,mu<f> der Kläger Zeugen hfrhfi'.chaücn.

J>ei A3it::ekl.jgte kann jotlooli ein Duell «/tfrlaiipeu; das G>f,t,cß-

gcricht wird luigerufcn. un<i m;m ior voi> der Gerecht rgkeii

dieser Methode so überzeugt, daß Kläg;or und Angeklagter

auch durch Stellvertreter die Entscheidung herbeiführen J.is.sfu

können: nicht die Personen biegen, sondern die Wahrheit Lriuin-

phiert. Bogen und Pfeile sind d^n KäinprerKieu verboif^n.

Ihre AngriffsWaffen sind: Wurfspiel.'». Lun-ie, Axt und Dolch;

sie dürfen sich schützen dinch Waffenrock, .Sohildnad KJiiaf:^.

Bleibt das Ciottesgericht erfolglos, oder erv/eist sich der Ver-

dacht als unbegründet, so braucht, der .^ngfjklagie xu t^einer

vollkommenen Freisprcchun.s; blc.ß ein MoratitatSiieugnf.s settjer

Mitbürger.!) Aber dieses sch«"»ne Geset^, Iwans ist nur auf dem
Papier vorhanden. Der Schreckliche enichtet 156; die Oprrt-

schiaa, und diese Leibgarde der Auserwähltsn, die urspriinglich

nur für die Sicherheit des zlaren sorgen soll, wird bald zu einer

Institution von willkürlichen Polizisten. Spionen und lieniin-

zianten, die das Volk namenlos bedviicken,

Das Beispiel, das Iwan der Schreckliche; der vorletato

Herrscher aus dem Hause Kurik gegeben, befolgen die Roma-
nows schon von Alcxej Michajlowiisch angefangen. Dieser

zweite Zar aus dem Hause Romanow hat für die den Hof l)e-

treffenden _\i)gelegenheitcn und für politische Proze.9se ,,die

geheime Kanzlei", die schnell zuni Schreckt.-n aller wird. Peicr

der t^iroße erweitert seines Vaters geheime Kanxlei zu einer

wirklichen Staat-sinquisition, zum berüchtigten Prikas von Prco-

braschcnsk. Auch nachdem die Resid(Miz von Moskau tuicl»

Petersburg verlegt worden ist, dauert di«; Tätigkeit des Prco

braschensker Prikas fort. i/\H ernennt Peter zum ersten Male

einen Polizeimeister von Petersburg. Der erste Titular dieses

Amtes ist ein zur Orthodoxie übergetretener porLugiesischei*

Jude, iLan)ens Devier.^) Auf seiner Reise durch Holland im

Jahre 1697 hat Peter diesen Devier an Boid eines Handels-

schiffes aufgegabelt; er inmmt ihn nach Rußland mit und steckt

') Orebtzofl, EK.'wi. I 301. -— St. r.ilmr, Diciiomiairc de la pAnalitö.

-) Wiiliszövvski. riiiTf h' (Iraiul. |1. 4^>.
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ihn unter di«; Soldaten. «705 hi der l-vcindlin^, üchori G.iido-

offiziev, 1709 gar (Icnoral. 171 1 ist er lurcits g?in/ /um Russen

geworden und ni«Mlit( pich mit eiucr Storkrussiii verlieirntcn.

sich dabei auch j.<riindlich für die Zukunft \ersnr<<en. Er hat

seine Wahl getroff«'n. Die Krwähhe ist alt und halMich, aber

die Schwester »hs Fürsten Meutschikow. Der allmächlii^e

(iüni^tliu^- Peter« faBl diese Werbung als scbniarbvoüe Beleidi-

gung auf und läßt den Unverschiiinteii auf der Slell« von den

Lakaien durehpeitscfien. lud drei Jaj^e später führt der kleine

Jude DevvcT dvMji Menlschikows Schwester zum Altar. Von

Mentschilcows Palast weg war Devier zum Zaren geeilt, und

Peter hatte ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen, ihm als ¥a-

satz für die crlitJeneii Peitschenhiebe die alle und tfalMiob«-.

Schwester des Beleidigers zugesprochen. Kurr.e Zeit darauf gerät

Devier in Ungnade, aber 1718 ist er plüt/lich \^ib<iei Hb'ehauf,

ist er der erste l'olizcimeister von Peter^tburg und ih dieser

Eigenschaft der ewige Begleiter des Zaren in den vStraßen der

Hauptstadt. Eines Tages muß Peters Wagen wegen einer be-

schädigten Brücke Hak machen. Man steigt ab, um den Scha-

den auszubessern. Der Zar legt ruhig selbst nüt Hand an.

Endlich ist die Arbeit vollbracht. Peter verlauscht die Wer(<

zeuge wieder mit seiner Dubina, seinem Prügelstock, packt

seinen Polizeimeistcr am Kragen und gibt ihm eine tüchtige

Lektion für seine Nachlässigkeit.*) Hierauf steigt er ruhig

wieder in den Wagen und lädt Devier ein, ebenfalls Platz zu

nehmen: „Ca^acr., fjpit'n,, setz dich, Bruder!" und die durch

die Fahrtstörung und die Prügelei unterbrochene Unterhaituiig

zwischen Zar und Polizeimeistcr wird fortgesetzt. Der Vorfall

hat für Devier keine weiteren bösen Folgen, Erst nach Peters

'Iwl ergeht es ihm schlinun. Mentschikow rächt sich für seine

Niederlage un<l verbannt seinen Schwager ins Exil, wobei er

nicht vergißt, dem Verbannungsdekret das zärtliche Postskrip-

*) Der Rcpi rigolte l'olizeimcistcr l)Uel> seither ciuc ru.'^si.^che Spezialität.

Der l'olfzeichef NikolHJs J., C.i(lo«3now, wurde vom Baron Löwt-nstern gw>1ir-

f(ri«t (T^iwcnsterr», Mruioircs, II); iler bernbmte Polizeinieister Alfxanders III.,

Wl-L-^sowiäkij. verdankte <;einc ganze Karriere den Ohrfeisren. die er sich mit

stoi.scher Geduld applizieren lii3. (Vgl. ßcrnhard Stern, .<us dem modernen

Ruüland: ..Eine OhrfeigeiiVanii-re ".)
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tum hinzuzufügen: 6titi. KHyTOMt, man schlage ihn tüchtig

mit dem Knut !
—

Gegen Spione im Kriege waren die Russen unbarmherzig;

einen jungen Polen, der 15 14 als Spion von den Russen erwischt

wurde, band man an einen Spieß und röstete ihn langsam über

einem Feuer wie ein Lamm.i) Die Spionage im eigenen Lande
aber wurde gewaltsam großgezogen. Zuerst und in großem
Maßstabe von Iwan dem Schrecklichen, der jedem Denun-

zianten willig Gehör schenkte und den Sklaven, die ihre Herren

verklagten, die Freiheit gab. In dem Strafgesetzbuch des Zaren

Alexej Michajlowitsch-) wird allerdings unbegründeten Denun-

ziationen schwere Strafe angedroht : ,,Wenn Jemand vorgiebt,

er wisse etwas, was S. M. Leben oder Staat angehe, und wenn
er nachgehend leugnet, sagend, daß er solches nur that, um
den Schlägen zu entgehen, oder in trunkenem Zustand, so soll

er mit der Knute gestraft und seinem Herrn wiedergegeben

werden." Von ganz anderem Geiste beseelt ist Alexejs Sohn.

Der große Peter Alexejewitsch erläßt am 25. Januar 17 15 fol-

genden Ukas ;
,,
Jeder, der ein wahrer Christ und treuer Diener

seines Souveräns ist, darf ohne Zweifel alle notwendigen und
wichtigen Angelegenheiten mündlich oder schriftlich denun-

zieren, sobald es sich um ein Komplott gegen den Kaiser, um
Verrat, Revolte oder Insurrektion handelt." Dieser Ukas wird

ergänzt dijrch die Drohung : ,,Wer ein politisches Komplott

kennt und nicht denunziert, verfällt der gleichen Strafe wie

der Verbrecher : dem Tode." Verwandtschaft entbindet nicht

von der Pflicht der Denunziation; Kinder müssen die Väter

denunzieren, die Priester ihre Beichtkinder. Sklaven, die ihre

Herren wegen einer Konspiration denunzieren, erhalten sofort

ihre Freiheit.'^)

Der Zar-Reformator reformiert auch das Spionagewesen,

vereinfacht kolossal das System, drängt die furchtbarsten

Schrecken der Inquisirionsgreuel in zwei Worte zusammen.
Er dekretiert: Jeder kann gegen Jeden die Anklage des Hoch-

') Dictionnairc de la p6naUte. IV 12.

*) Struwons Russisches Lanclrc-cht. S. 5, § 14.

^) Ivan Gclovinc, La Riissie sous Nicolas 1". Pnris, I.eipzij^ '^^45- I>-
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Verrats erheben, indem er ausruft: C.ioho u ^i.'hjio! Wort und
Tat.i) Der Ankläger, xier diese Worte ausgerufen hat, stellt

sich damit sofort unter den unmittelbaren Schutz des Mo-

narchen. Der Angeklagte aber ist auf der Stelle aller seiner

Rechte beraubt. Die Gewalt des Vaters über den Sohn, des

Herrn über den Leibeigenen hört auf. Alle, die zugegen sind,

wenn Jemand gegen Jemanden diese Worte spricht, haben die

Pflicht, den Beschuldigten zu verhaften und ohne Verzug nach

dem Prikas- von Preobraschensk zu transportieren. Und lebt

auch der Unglückliche am Ende des Reiches, so muß er doch

mit seiner ganzen Familie, ja mit der g3.nzen Gesellschaft, die

sich im Augenblick der Beschuldigung bei ihm befand, nach

Moskau wandern. Im Prikas ist die Prozedur eine seltsame.

Hat der Ankläger keine Zeugen, so wird er dreimal der Knu-

tung unterzogen; hält er es aus, ohne seine Anzeige zu wider-

rufen, so gilt die Anklage als begründet, ja als halb bewiesen.

Der Angeklagte kann den Gegenbeweis ebenfalls durch den

Knut verlangen, l bersteht er die dreimalige Knutung und
erklärt sich noch immer als nichtschuldig, so beginnt die neuer-

liche Erprobung des Anklägers durch den Knut. Und so fort,

bis der Angeklagte gesteht oder der Ankläger widerruft.^)

Wen das Unglück getroffen hat, der karai allem Valet sagen,

was ihm lieb und teuer ist. Der, gegen den einmal „Wort und
Tat" gerufen wurde, kaijn auf Rettung kaum mehr hoffen. Alle

Verteidigung ist umsonst, jahrelang schmachtet er im Kerker,

bis die Untersuchung beginnt; und dann hat er längst keine

Freunde mehr, die für ihn zu zeugen den Mut haben. Ver-

bannung in Sibirien ist das Ende. 3)

Der Ruf : Wort und Tat ! wurde das Signal zu einer allge-

meinen Demoralisation. Der niedrigste Leibeigene hatte das

Schicksal seines Herrn in Händen. Die Rechtspflege wurde

unmöglich. Der Verbrecher brauchte gegen den Richter bloß

^) M. IL CcMePA-KÜl, 0'i-'i>Kii ji p.KtcKaau hjl p\c<:K"ö if«Tn[)iK XVII atKiiv

U. Ci'iBu II ,Th;io! 1700—1725. ,,T;iiiii;iH Kanu''.ii»|)iH np« Ilntth Ij-mukomx"

IJai. BTOiXiö. C-lIeTepfiypri., 1884. ("ip. 1— 124.

-) Kussische Anecdoten oder Briefe eines teutsclum Offiziers au t'in^n Lief-

ländischcn Edelraauu. W'ansbeck 1765. S. 52.

') Sugonhcim, Rußlands EinfluD auf Deutsclilaml. I 54—57.
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d,is Wort zu rufen, um seine Verurteilung zu hintertreiben;

sofcil mußte die Verhandlung übi-r den Fall abgebrochen, der

Richter unter der iie-^cluildigung des Hochverrats verhaftet

werden. Der Soldat, der vom Offizier gezüchtigt wurde, riichle

>ich, indem er: Wort und Tat! rief. Der Offizier verlor sofort

seine Gewalt über den iJntcrgebenen, mußte ^uf der Stelle

2ur Wnche und sich ins Gefängnis werfen lafiserj. Ks loreignete

sich sogar der Fall, daß ein Patient, der sich im Spital nicht

operieren lassen wollte, gegen den Arzt das verhängnisvolle

Wort rief.i) Eni unkluges Wort, eine harmlose Geste kann'

Veranlassung zu der verhängnisvollsten kriminellen Ihiter-

suchung werden. Ein Bauer v\ird von einem anderen be-

schuldigt, da(5 er in der Trunkenlieit den Zartn „in ungewöhn-

licher WVise" gegrüßt habe; der Beschuldigte wird auf die

Folter gespannt. P-m anderer Bauer bekommt die Tortur, weil

er laut einer Denunziation nicht weiß, daß der Zar jetzt Kaiser

genannt werden müsse. Ein Priester wird beschuldigt, daß er

von der Krankheit des Zaren gesprocheri und die Möglichkeit

seuies Todes in I>etrarht gezogen habe; auf die Galeere mit

ihm! Eiue Frau findet in ihrem Keller Briefe von luibekannter

Hand in unbekannter iSprache; man denunziert ihren Fund;

man foltert sie, damit sie den Inhalt der Briefe bekannt-

gebe; sie vermag es nicht; Urteil: sie sterbe unter dem
Kiuitl Eini; blmde und epileptische Frau schreit in der

Kirche auf : man denunziert sie deswegen, follerl sie. Ein

Student wird denunziert, daß er in der Trunkenheit ,,l)öse

Wovle" gesprochen: Striife: 30 Knutenhiebe, Ausschneiden

der Nasenlöcher, ewige Zwangsarbeit. Der Praporschtschik

Timofej Skobejew konnnt in gleichem Falle besser davon ; er

wird von seinem Lcibi-igeuen Akim Iwanow durch den Ruf:

Worf und iat! nach dem Prikas expediert. JJer Kaiser selbst

v-iihört Kläger und Angeklagten. Es handelt sich um einen

ehelichen Streit. Skobejew war betrunken, verlangte noch

') Ci-scliicht'i IVtrrs <ks Drittt-n, Kaisers von Rußland. Aus der Hand-
sciirilt einc^ peltcimcn Agenten Ludwigs XV. am Hofe zu Petersburg. Begleitet

von dei gftbrinncn Geschichte der vornchm.stcn I.icbschaftcn Kathaiincn 11.

durcli den \'erfa.sdcr dfT Lcbensges^rhicLtc Friedrichs II. (Montnioriu). Nach
dfi- ParistT Otigin.ilaxisgabc, 171/9. Bd. I, S. 171.
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mehr zu trinken, seine Frau verwoigerto ihm d^Ti Wetn. da

schlug et sie und sagte: ,,Uusfr (iossudarj Pjotr Alexejf-

witsch macht es ebenso!" Der Zur übt Gnade und befiehlt

am 21. April 1721: ,,Üen Pm})orsehtschik Timofej Sk<)b^'-

jcw s<»ll man für seine thörirhten Worte unbarmherzig nut

13atogen schlagen, dann freilassen. Der Denunziant Akiin

Iwanow liekoinmt einen Freibrief; er und seine Frau und

seine Kinder sollen frei sein und leben dürfen, wo sie

wollen. "1)

Welch lockender Lohn für solchen Dienst! Eine ganze

Serie von Ukasen droht die schwerste Strafe allen denen an.

die etwas, was dem Zaren verdächtig erscheinen könnte, wissen

und es nicht anzeigen. Aber wivksanter iiuch als die Straf-

drohungen sind die in Aussicht gestelltc-u Belohnungen. Die

gewöhnliche Prämie für eine Denunziation beträgt zelm Rubd.

»Spezielle Umstände veranlassen weit höhere W'rlockui^gen. Im

jähre \yi2 werden in Moskau unter einer Laterne n^ Säcke

aufgehängt; jeder enthält 100 Rubel. Eine danebiin ange

schlagenc Ankündigung verspricht dieses ganze berauschende

Vermögen Jenem, der den Autor eines im Krenilj aiiJ gefunde-

nen Pamphlets gegen den Kaiser angibt; dox Denunziant, soll

außer dem Geldc eine Anzahl Güter und ein Amt erhalten!

Unbeschreibliche Verkommenheit, namenlose Plntsiulichung

smd die Kesukatc dieses Systems. Redlichkeit und Vertrö.uen

existieren nicht mehr, in jedem Mitmenschen sieht n>an nur

einen Verräter, Angeber, Verilerber. Arretierung und Foltt;-

rimg eines Beschuldigten haben liundert und hundert neue

Verhaftungen im Gefolge. Auf der Foherbank nennt man alle

Namen, die einem durch Zufall, in der Angst und Vsrswed-

lung in den Sinn kommen. Weiß man keinen Namen mehr,

kann der Henker aus dc^m Gcpt-inigten nichts mehr heraus-

pressen, dann wird der Delinquent losgel)iinden ; man stülpt

ihm eine Arrestantenmüt/e auf das Haupt und schleppt ihn

durch alle Gassen, damit er unter den zulälligön Pass^inten

seine Komplizen bezeichne. Würde die Pest leibhaftig in der

Stadt herumwandern, so könnte sie kein gröl*veres Fnisefzen

*) (.'viiH'iKrKiii, CioHo n A'lvio. rip. Ty2. -VValb^«ä'.>:ki, Pkiit le Grand. 193.
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hervorrufen. Erbliikt man oincn von diesen Unglüclclichen,

so veröden die Gassen, Alles flüchtet, ettet sirh, ,,r)je Zunge!

die Znnge I" So bezeichnet das Volk diesf- durch ''^iartern zu

Verderbem ihrer Mitmenschen gepreßten v illcnlnsen Agenten

des'Prikas von Preobraschensk.

£ine Arrace von Spionen vrd Spürhunden, i.ntdeckern

und EifindeiT' ist über das ganze Rc-irh verbreitet. Die ge-

heimen .Agenten, i'rsiwillige und gedungene, borchen an aßen

Türen, tauschen ?n al^en \V.''ndc.:, riiisCt'ien sich bei den Ban-

Vettcji unter die Glsto. kTcdj^f^en den T eichczüngigen die ge-

heiiRnisIösendt-n Weine. Kniscndet der Zar <^v^e^l Heerführer

In die Provinz oder ins Felu oder cnien ßotä. iiaffer ins Aus-

land, V? mischt er '.mtf.r die Bei^,loiter sorgl>,ltig aus.^ewählte

Kt>ntr«.'llagentv:ii. die mir. dem Kaiie? in direktt-m Brit-iwechs^l

stchH!' und über das T.^^ben und Trei!3f;n ihre5 Vorgesc^tzten

minutiösen Bericht 7.11 erstatten hAbcii. Als Peter den Feld-

m»r?rnar. Schereme'jev/ zur TJrrterdiückung einer Revolte

nach Astrarheinj beordert, inuß i-ich der Fürst einen <iarde-

serg'^'aiitcn als Wächter gefailen lassen ; Baron Schleinitz.

Feters Ge?;.Hndter Li Piris wird peinlich beobach!ct von

einem Expediencen .seinf-s Arntes. eu>fern gewi.S5?en Schurin.

Nach dem Tode Peters wird d~*r JMkas \f.m Preobra-

schcnsk gesperrt. Alser nur der Naniir ver>ciiv;indet, c?as

System bleibt; die Rufe: ,,S!owo i djeio! Wort und 'IhatT'

hallen nocii Jahrzohnte hindurch schnuevlich durch ganz Ruß-
lan'l. und die GtsfängnisFe leeren sich nirjit.i) 17.26 beschul-

digt em kleiner iJurcauschreiber, V/assilij Feodorow, dou

Kapitän der Reserve KobyÜR ,,aufrührerischer Rede*', und
der Denunziation wird ohne l^ntersuchung Folgü gegeben, d^-r

Denunzierte ins Gefängnis geworfen, zum Tode verurteilt; des

Hingerichteten (iütr^r konfisziert der Staat, aber der Denun-
ziant tindor dirsm:il nicht den erv.nrtcten Lohi'i : ,,ich habe."

klagt er in einem in deji Archiven enthaltenen Aktenstück,

.,von der Beute mchts erhalten sls eine Kuh and ein Kalb,

ein paar Gänse und ein tvenig. Heu. Andert^ Donoßtschiki

(Den'jn7:an.,i?,n^ sind für ihren Ufer besser bel<)h;-;t worden."

1) \Valis&j-.v>ki, L'hentoee de Pierre le CT.and. 103.
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Manche von diesen Donoßtschiki haben wirklich Karriere ge-

macht. Ein klassischer Fail; Der Leibeigene Wanka Kain

bestiehlt seinen Herrn l'ilatjew und entflieht. Filatjew ver-

folgt den Flüchthng. erwischt ihn in einer Straße von Mos-

kau, nimmt ihn gefangen und verurteilt ihn : zwei Tage lang

mit einem Büren an einer Kette ang:ebunden zu bleiben; am
dritten Tag kommt Filatjew mit der Peitsche, um dem Gefes-

selten mit einer Tracht Hiebe die Freiheit zu scht-nken. Aber

krium beginnt die Bastonnade, da schreit der Leibeigene in

seiner Angst: ,,SIo.wo i djelo, Wort und That!" Und im

Moment ist die Exekution eingestellt, der Herr wird verhaftet,

eine Untersuchung beginnt. Zufälligerweise hat Filatjew tat-

.sächhch ein Verbrechen auf dem Gewissen ; er hat einen

I'olizisten umgebracht, und man findet die Leiche des Er-

mordeten in einem Versteck des Hauses. Wanka Kain, der

Dieb steht nuh als ein große/ Mann da, er wird Detektiv.

Diis neue Geschäft macht ihm Spaß, es bereitet ihm woll-

lüsiigen Gennß, sich für die Leiden seiner Vergangenheit an

den Leiden seiner Nebeniaenschen entschädigen zu können,

er erfindet Korri})]otte und \' erbrechen, um die Unschuldig-

sten zu Vftrderben. So 'iefert er dem Henker eine junge

Witwe rTU.s. die sich ihm nicht ergeben wollte; aber da er

sie IVA' kl in den Händen des Furchtbaren sieht, erzittert er;

fr besiivht den Henker, daß er .sie sanft schlage, und nun

heiratet die Geziichtigte dankbar ihren Peiniger. Wanka
Kaint? Käme findet man zuletzt im Jahre 1749 erwähnt, wo

er f;e!b;^i in eine Grube fällt, die er anderen gegraben hat,

und infolge einer Brandstiftung zum Tode verurteilt wird.i)

Die Zarin Anna Iwanowna, in deren Zeit Wanka Kain

seine Laufbahn begann, machte übrigens den Versuch, die

Turchtbarkeit des Ausrufs: „Slowo i djelo!" zu lindern. Auf

falsche Denunziation wurde Todesstrafe gesetzt. Es wurde

vor1x>ten. eine im Gange befindliche Exekution zu suspen-

dieren, wenn der Verurteilte „Wort und Tat" rief. Also lautete

eine Verordnung vom 4. April 1730. Aber sechs Tage später

setzte em Ukas Todesstrafe fest: für denjenigen, „der eine

•») Waliszewski, I.'h^ritivge. 194.

.itern, Geschichte der afl. iill. Sitthchkeit in Rußland.
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wichfigc Angelegenheit nicht denunziert 1" Anna l)eruft eine

Kommission zur Kcformiening der Justiz; dub Resultat langer

Arbeit ist: der Wiederabdruck des Gesetzbuches des Zaren

Alexcj. Die Trennung der Ziviljustiz von der Kriminaljusti?.

wird anl)efohlen; aber die Wolikita, die traditionelle Ver-

schfeppungsmethode, paralysiert die schönsten Absichten. Dir

Justiz bleibt nach wie vor wild und grausam. i) Die Willkür

herrscht und die Korruption unter«:tüt2t sie, ist ihre einzige

Dienerin. Eine Regierung von Ahenteuerern muß mißtrauisch

SCHI. Der Priester Jos-sip Rjeschilow wird der Tortur utHer-

zogen, obwohl er noch niclit einmal verdächtig ist; man
foltert ihn, um erst zu erfahren, wessen man ihn verdächtigen

könnte. Der zwanzigjährige Martin Karlowitsch Skawronskij,

ein Verwandter der verstorbenen Zarin Katharina f., sagt

scherzend seinen Freunden, wa.s er täte, wenn er König wäne.

Man peitscht ihn, um ihm Lust zu solchen Späten zu ver-

treiben. Man foltert auf bloßo Denunziation hm. man ver-

urteilt ohne Beweise und verschickt aufs Geratewohl- Der

Vizekanzler Golowkin und seine Frau werden zur ^jlnlemier-

rung in Hcmang" verurteilt und nach Sibirien expediert/ Berg,

der Ixiter des ^^erbannten-Transporles, kann den Ort auf kei-

ner Karte finden, und zieht v/ochenlang, monatelang in der

Gegend von Irkutsk und Jakutsk umher, wie auf einer For-

schungsreise. }L\t er den Ort jemals entdeckt? Man weiß es

nicht. Man weiß noch heute nicht, wo Golowkin und seine

Frau ihre Strafe verbüßten. 2)

Im achtzehnten Jahrhundert, wo jeder Thronwechsel

durch eine Revolution bewerkstelligt wurde, jeder Herrscher

gewaltsam enttlu-ont oder ermordet wurde, jeder neue Macht-

haber die Günstlinge früherer Monarchen srhleunigbt zu be-

seitigen und die möglichen Rivalen von vornherein unschäd-

lich ÄU machen suchte, war das System der Denunziationen

und der Geheimpolizei das unentbehrliche Rüstzeug aller Re-

gierungen. Elisabeth schwor bei ihrer Thronbesteig^ung, keine

Todesstrafe zu verhängen; sie schwor auch, die Tortur nicht

») A. a. O. 19$.

•) Waliszewski, La demi^rc des Romanov. ai.
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mehr anwenden zu lassen. Aber schnell mußte sie ihren

Sch^v^^r brechen, das Feld vollkommen der Polizeiwillkür

überlassen, und weniger noch al5 zuvor gab es jetzt irgend

eine Grenze, An der die Wirksamkeit der Polizei aufgebort hatte.

Die Polizei mischte sich in alles behauptete allwissend, all-

durchdringend zu sein, riß die verborgensten Türen aul^

drang in die Schlafgemächer ein. scheute nicht die Großen

noch die Kleinen, nicht die Geheimnisse der Familie noch

der Ehe. Mit dem Schkigwort. Ordnung und Sicherheit' fuhr

sie durch das ganze Land, überall Unordnung, Unsicherheit,

Verwirrung und Verzweiflung hervorrufend. Der Thron der

Zaren und Zarinnen ist immer schwankend und stets um-

schleicht ihn die Furcht vor Komplotten. Die Spione und

Denunzianten machen sich dies zmmtze. 1742 verbreitet je-

n%and das Gerücht, daß im Schlafzimmer dfcr Kaiserin Elisa-

beth eine Pulvertonne versteckt und entdeckt worden sei.

Das Gerücht erweist .sich als lügenhaft, aber die Furcht der

Zarin ist erweckt und nicht zu bannen. Es erfolgt eine Reihe

von Verhaftungen, eine massenh«i.fte Aasteilung von Knuten-

hieben. Elisabeth wagt kaum zu Bett zu gehen, vnd zu ihrer

Sicherheit organisiert «^ie eine C'-^heimpoJizei. «ti-e hinter der

Opritschina Iwans des Schrecklichen nicht 2uvückstehl. Im

ganzen Reiche beginnt eine Jagd nach Verdächtigen, das

Verhaften von Zehnrausenden, das Verschicken von Zahllosen,

ohne Grund, ohne Pjozeß, ohne Urfeil. Und was ist 'las für eine

Polizei ! Ein und dasselbe Subjekt ist zumeist gleichzeirig Brigant

und Polizist. Im Hause des Grafen Tschemyschow wird ein

kleinrussischer Edelmann von dem Wächter erschlagen, der

das Haus bewachen soll. Polizeisoldaten überfallen das Haus

eines Kaufmannes, ermorden den Bt^sitzer, vergewaltigen und

töten seine Frau und seine Nichte und plündern, was nicht

niet- und nagelfest ist. Die Edelleute auf dern Lande spotten

der Polizei. Der Wojewode von Ko'onma. Iwan Orlow. läßt

das Polizeiburcm von seinen Truppen umzingeln und zer-

stören. In den Ideen der Zeit ist Brigantentum kein schänd-

liches Gewerbe. Die als Rituber durch die entlegenen Gou-

vernements ziehen, genießen Ansehen und Popularität. Edel-

leute vornehmsten Ranges stellen sith an die Spitze von
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Räuberbanden, belagern die Straßen, machen Gefangene, for-

lern Löiegelder. Der Raube rhauptmann SiTiowjew, ein Vor-

fahre des Diplomaten unserer Tage, herrscht wie ein abend-

ländischer Raubritter in seinem Gebiet und plündert nament-

lich Kaufleute. Mit den Behürden steht er auf vortrefflichem

Fuße, und da er einmal doch vor Gericht kommt, wird er

freigesprochen! 1740 beherrscht eine Räuberbande von 3000

Mann mit Kanonen unter Leitung eines Edelmannes die ganze

Gegend an der Oka.i' Um 1750 erscheint an der Spitze

einer Bande eine vornehme Dame, Katharina Dirin ; ihre

Gefolgs.:haft bilden ihre Verwandten imd ihre Leibeigenen.

Sie greift die Herrenhäuser an, raubt und mordet. Zu

Anfang des 19. Jahrhunderts treibt Baron von Ungern-

Stemberg- in den livländischen Gewässern sein Unwesen als

Seeräuber, durch falsche Leuchtfeuer lockt er Schiffe auf

Sandbätlke und Klippen; er raubt und mordet; und 1802

errichtet er dankbar dem lieben Gott eine Kirche auf einer

Insei.2) Alle diese Herren und Damen erwecken nicht das

Interesse der Polizei, die in der politischen Spionage ihren

einzigen Daseinszweck sieht.

Von einzelnen Herrschern verurteilt und aufgehoben ,,für

ewige Zeiten", lebt die Institution der geheimen Kanzlei doch

imyner neu auf, wenn auch unter anderen Namen. Peter III.

erklärte am 7./18. Februar 1762, daß er ohne eine ge-

heime Kar.z'ci regieren wolle; der jähe gewaltsame Tod, den

seine Gemahlin ihm schon nach kurzer Zeit bereitete, ermög-

lichte es ihm, sein Versprechen zu halten. Katharina IL,

die Peters des Großen Pnkas von Preobraschensk „durch die

ZciM-erhaltnisse und die ungebildeten Sitten der Nation" zu

entschuldigen suchte, bestätigte die von Peter III. verfügte

AAlfhebung der geheimen Kanzlei, doch nur, um eine eigene

Instrtution, „die geheime Expedition", zu schaffen. 3) Paul I.

M OfxioBbeB-b, Hfrrüpi« XXIll 18, XXIV 99- — Waliszowski. La dernidre

des Romanov. 173.

-) Petri, Gemälde von Livland und Estland. Leipzig 1809. 79

—

1.

Sugenheim, Rußlands Einfluß auf DeutscTüand. I 12. —
^) Biographie Peters III. (von Heibig). Tübingen 1808. I 137 und II 12.

— Reimers, St. Petersburg am Ende seines ersten Jahrhunderts. 1805. I 264,
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hat seine „geheime Uiitersuchungskanziei" ; sie wirrl von

Alex.uider I. wiederum feierlich „fü'- alle Zeit" aufgehoben,,

aber unter Nikolaj I. und Alexander II. ersteht sie von 1826

bis 1880 in der ,,III. Abteilung der kaiserlichen Kanzlei*' als

•eine furchtbare politische Inquisition neu und unter Alexan-

der III. und Nikolaj II. dauert sie unter verschiedenen Formen

und Namen fort. „Als ein Instrument der Kontrolle, das selber

ohne Kontrolle war, erzeugte diese politische Inquisition," so

schreibt Leroy Beaulieu, „in den Händen der Machthaber und

IVigesgünstlingc Haß, Ehrgeiz, Furcht. Als Werkzeug der Herr-

schaft diente sie der Verfolgung und der Vertilgung. Von
Peter I. bis Alexander II. hat keine Maschine des Despotismus

soviel Menschen zermalmt, so geräuschlos und heimlich ge-

gearbeitet, wie diese. Die Zahl ihrer Opfer jeden Standes,

jeden Alters und Geschlechtes ist umso schwerer zu bestim-

men, als nicht öffentliche Autodafes sie verzehrten, sondern

die schweigenden Schneefelder Sibiriens das Geheimnis be-

gruben. "i) Die Chefs der dritten Abteilung unter Nikolaj I.

und Alexander II, waren nacheinander: Graf Benckendorff,

Graf Orlow, Fürst Wassilij Dolgoruckow, Graf Peter Schuwa-

low, General Potapow, General Mesenzew, General Drentden.

Man ersieht aus der Liste, daß der Pesten nur angesehenen,

vornehmen Männern gegeben wurde : Benckendorff war Bru-

der der Fürstin Lieven; Orlow, später zum Fürsten erhoben,

Vertreter Rußlands beim Pariser Kongreß; Graf Peter Schu-

walow wurde Bevollmächtigter Rußlands beim Berliner Kon-

greß. Es ist charakteristisch für die russischen Sittlichkeits-

begriffe, daß diese vornehmen, gebildeten Männer sich dazu

hergaben, Chefs der Spionage zu sein. Reizte die beispiel-

lose Macht den Ehrgeiz so sehr, daß alles Schamgefühl,

alles Müleid erstickt wurde? Der Chef der dritten Abteilung

war immer der wahre Vize-Kaiser, ein unumschränkter Herr

über Freiheit und Leben aller Untertanen des Selbstherr-

schers. Er hatte Rechte, die keine Grenzen kannten. Die

Paläste der Großfürsten, selbst des Thronfolgers waren vor

— Bredow, Chronik des 19. Jahrhunderts. T. 213. — Sugenheiro, Rußlands Ein-

fluß auf DeutscMand. I 54.

1) Leioy-Beaulieu, Das Reich der Zaren und die Ruseen. II 116.
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ihm ebenso wenig sicher wie die Dachkammer, die die ärmste

Studentin, oder das Nachtasyl, das den heimatlosen Studen

teil beherbcigte. Vor ihm erzitterten die Minister und dir

Genera]gou\'ern€ure ; vor ihm sprangen die Tore der Festungen

und der (Gefängnisse aiii. Bei Tag und iaei Nacht durfte er c'm-

trelen. wo er wollte; durfte er verhaften, wen er verdächtig

fand. Er führte den simplen Titel : Chef der Gendarmerie,

war aber Mitglied des Ministerkomites, und just das wich-

tigste aller Mitglieder; er erstattete direkt dem Kaiser Be-

richt, und nur dem Kaiser, zu dem er jederzeit unangemeldet

Zuirilt hatte. Er bestimmte Verhaftungen, aber auch Er-

nennungen; sein Wort bezeiclmete die unverläßlichen, bürgte

für die verläßlichen Beamten, Er brauchte keine Rechenschaft

nuzulegea über seine Handiungen, er brauchte keine Beweise

für seine Anklagen, keine Gründe für seine Verurteilungen.

An den Folger. der Wirksamkeit der dritten Abteüung krankt

Rußland heute. Mißtrauen imd Angst beherrschten die Ge-

sellschaft, den engsten Familienkreis. Man wagte selbst vor

den Ehern oder den Kindern nicht Worte zu sagen, die irgtrid-

vne politisch gedeutet werden konrxten. Ssaltykow Schtsche-

drin hat in den „Briefen an meine 7 ante" mit bitterer Satirc

die Atmosphäre geschildert, in der man dahinlebte, und ge-

zeigt, wie man frivol werden mußte in seinen Unterhaltungen,

um Gefahren zu vermeiden. So lähmend war die Angst, daß

selbst Russen im Auslande nur beklommen atmeten.')

Diese dritte Abt<*ilung war eine Institution, die niemals

zuvor und nirgends in, der Welt ihresgleichen hatte. Alexan-

der II. hatte sich anfangs von ihr losgesagt, aber nach dem
Attentat von 1866 doch wieder nach ihr gegriffen als nach

dem einzig sicheren Rettungsanker für das bedrohte Selbst-

herrschcrtum. Da erfolgte die Ermordung der Polizeichef-

durrh die Nihilisten; General Mesenzew wurde in den Straßen

Petersburgs erdolcht, General Drentelen vom f 8jährigen Mirs-

kii am hellen Tage vom Pferde geschossen. Jetzt erschrak

Alexander \uv dem \'olk3unwillen und opferte 1880 die In-

stitution auf; er unterstellte die Staatspolizei dem Chef öt.r

1) Larov'-Bfciulj^'u. II 125.
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ExekiUivgewah Loris-Melikow. Alexander [II. \ind Nikolaj II.

haben aber die dritte Abteilung, v/cnu auch r\:chk dem Namen

nach, doch tatsächlich wiederhergestellt und ein Gendarmerie^

korps aus den Söhnen der vornehmsten Familien organisifcrt;

diese Gendarmen leisten das Gleiche, das die Opntschniki

Iwans des Schrecklichen, die Denuniianten Peters des Großen

und die Agenten der dritten Abteilung Nikoh.js 1. und

Alexanders II. geleistet haben.')

Die Bedrückung des Volkes durch die l^oli2ei nahju mit-

unter auch in neuester Zeil solche Dimensionen an, daß die

russische Presse, sogar noch vor Beginn der Revolutions-

epoche, den Mut der Verzweiflung fand, laut um Abhilfe zu

rufen. So wagte die Zeitschrift „PycQKoe 6oraTCTBo" einmal

1) Ich -Ivill nicht übeiseben, daß es auch einen Verteidiger der IH. Abtei-

lung gegeben bat, und iwar einen deutschen Schriftsteller. Man lese: Adolph

Zando, Russische Zustände im Jahre 1S50, Hamburg 1851, S. 216: j,Die rus-

sische Polizei ist klug, umsichtig und tälig. Ihr allein verdankt Kußland die

Kühe nnd Sicherheit, daien seiu ungeheueres Gebiet sich erfreut; sie v/acht über

i-lle Laster, steuert dem Bösen, und kein schändliches Treiben, kein unlauteres

Vorliaben entgeht dem wachsamen Auge dicsf;s mächtigeii Instituts". Ferner

S. 223: ,, Teils bösw-illige, teils mutwillige Erdichtiingan haben alle Welt zu

überzeugen gesucht, mau sei in Rußland stets von Häschern umgeben; Blicke,

Worte und Taten würden stets von Spähern überwacht. Wer sich keines Bösen

bewußt ist, hat auch nichts zu befürchten. Eine gerechte, wachsame un4 strenge

Polizei sichert die Ruhe und das Leben der friedlichen Untertanen. Ehre dftrum

der russischen Regieiuug, die sich dieser Aufgabe vollkommen hewuüt ist und

sie. unbekümmert um bösvnllige oder hirnlose Verleumdungen standhaften

Sinnes durchzuführen versteht!" Und schließlich ein Erguß anf S.'iSj zn Ehren

der russischen Justiz und des Knut! ..Europa übertreibt schamlos. In Rußland

scheut sich das niedng^U«- Vylk die Stralwsrkzeuge des Henkerkriechts zu er-

wiuiien. Eine jede russische Dame von Bildung würde erroten, wenn jemand

es wagte, einer kiuperUr.hen Strafe oder peinlichen Sentenz in ihre.- Gegenwart

Ervyähnung /u tun. Die Zartheit des weiblichen Gefühls würde sich dem wider-

setzen. In einer gebildeten Gesellschaft würde man es als den größten Verstoß

ansehen, wenn ir^rend Jemand von Esekutioncn ydsr K ritniiiAlätrafen »>> reden

.sich einfallen ließe. Jeder weiß, dies geh<3rt vor die Schrajiken der nuerbitt-

lichen Gerechtigkeit und /.u den Attributiouen des Kriminalrichteic. nicht aber

in die Salons der gutön Gesellschaft; sogar der Bauer bekreuziget sich, wenn er

von entehrenden Strafen i-^den hört, aus Scheu, seine Gedanken damit zu be-

sudeln. Im .\uslande aber, wie ich Icidex bemerkt habe, ist die."?«;: nicht allent-

halben der Fall".



einen Artikel über dit« V'ergewiiltigungen der Polizeiorgane

zu bringen, worin es hieß r „Die Tätigkeit unserer Polizei

steht In striktem Gegensatz zu den Forderungen dos Gc^setzes

;

dies trägt nicht wenig dazu bei, daß das An^elieii der Polizei

in den Augen der Bevölkerung sinkt. Dieser Tätigkeit gegen-

über lo'uin der liürger in den allerelementarsten seine Exi

stenz betreffenden Fragen nicht auf sein Recht, sondern nur

auf einen mehr oder weniger glücklichen Zufall rechnen. Hier

haben wir es offenbar mit einem jener kleinen Mängel im

Mecharüsnius zu tun, deren Korrektur nicht mit kleinen Maß-

regeln zu erreichen ist, angesichts der g^anz außerordentlichen

Machtvollkommenheiten, die der Polizei, wie überhaupt

der Administration dem Bürger gegenüber zustehen." In der

Praxis wird dem Bürger die Möglichkeit nicht gewährt, sich

auf gesetzlicljer Grundlage den Forderungen der Polizei zu

widersetzen oder doch wenigstens auf einer Erläuterung dieser

Fordertmgen zu bestehen. Somit hat denn die persönliche

Unantastbarkeit des Bürgers, selbst in dem vom Gesetz ge-

schaffenen Rahmen, einen äußerst problematischen Wert. Oft

hat ein in noch so bescheidener Form zum Ausdruck gebrach-

!er Zweifel an der Korrektheit dieser oder, jener polizeilichen

/erordnung meinen Prozeß wegen Beleidigung der Palizei-

<Wgane bei Ausübung ihrer .dienstlichen Funktionen zur Folge.

jDie Möglichkeit, zu gerichtlicher Verantwortung gezogen zu

\verden, ist in den Augen der Meisten ein Moment, das sie

"eranlaßt, alle Forderungen der Polizei, ohne Unterschied,

unweigerlich zu erfüllen. Privatpersonen dürfen KL'igen gegen

^olizeibeamte nur bei den diesen übergeordneten Instanzen

inbringen, die dann zu bestimmen haben, ob die Angelegen-

heit auf gerichtlichem oder administrativem Wege behandelt

werden soll. Eine so komplizierte Prozedur erschwert dem
Bürger die Inanspruchnahme gerichtlicher Hülfe. In seinen Be-

ziehungen zur Polizei ist der Bürger ausschließlich auf eine pas-

sive Rolle beschränkt und der Möglichkeit beraubt, das Gesetz

gegenüber dem ungeschriebenen Recht der Polizei zu behaupten.

Die Polizei lebt in den Städten von den Bedrückungen
der Gesellschaft. Geld ist. der Talisman, der sie selbst gegen
offenkundige Verbrecher nachsichtig macht. Der Polizeichef
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eines Quartiers in einer der Hauptstädte de^ Reiclies hat

wenigstens z\van?igtausend Rubel Nebüieinkommen. Kin Poli-

zeibeaiuter in" Odessa, der die VergnügirngsJokalc zu über-

\v:Khcn hatte, gewaiui j.-ihrlich über z'.vnmigtausend Rubel allein

iuu den Trinkgeldern, die ihm zuflössen, weil er die Sperr-

stunde nicht allzu streng einhielt. i)

Auf dem Lande kümnieni sich die Polizisten rini wenigsten

um Sicherheit und Ordnung. Die russische Regierung ge-

braucht die Polizei nur ;ru politischen Zwecken; alles andere

ist ihr gleichgiltig. Für Spionage ist aber das flache Land kein

ergiebiges Gebiet Deshalb sind Pojizeibeamte hier Selten-

heiten, Ein einziger Statiowoj Pristavv, der Repräsentant -der

Poli2eige\valt auf dein Lande, muß oft einen Bezirk von 50000

Einwohnern, die auf einigen h'mdert von Quadratwersten leben,

überwachen. Dieser Pristaw hat soviel mit dem Vertrieb der

offiziellen Kundmachungen, der Eintreibung der Steuerrück-

stände und der Frcquenticrung der Branntweinschenken zu

tun, daß ihm kerne Zeit übrig bleibt, für den Schutz der Be-

wohner vor Räubern und Mördern zu sorgen. Die Gemütlich-

keit der polizeilichen Zustände auf dem Lande charakterisiert

folgender Vorfall, der sich im Gtiu^ernement Ord ereignete.-)

Der Landwächter Nikcritschew ftihrte auf der großen Karat'

schewschen Landstraße zwei Bauern ins Gefängnis nach Bol-

chow. Der Wäch-er. war so betrunken, daß die beiden Ver-

brecher ihn in einen Schlitten fegen und dann selbst tias Pferd

lenken mußten. Die Arrestanten fürchteten, daß der betrun-

kene Landw'ächtcr unterwegs erfrieren könnte, und daß man sie

dafür veraiii wörtlich machen wüiue; sie beschlossen daher, in

einer Herberge Halt zu machen. Gedacht, getan. In der

nächsten Herberge legen die Arrestanten ihren - Wächter auf

eine warme Ofenhank und warten geduldig von 4 Uhr nach-

mittags bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr, bis der Polizist

endlich seinen Rausch ausgeschlafen hat. Lammfromm lassen

sich die Verbrecher nun ins Gefängnis abführen. Die Obrig-

keit aber wußte den "zwei Menschenfreund(-'n keinen Dank zu

) Geheimnisse von Rußland. II 35.

2) Korresponaenz der ,,Lodzer Zeitung" vom i./ia. Mär?, 1906.
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sagen, sor.dem bestrafte sie, weil sie es gcwjigt hatten, ohne

olMigkeitliche Genehmigung unterwegs zu übernachten!

Zu den Obliegenheiten der Landpolizei gehört das Ein-

treiben von Steuerrückständen. In solchen Dingen war man
in Rußland niemals sanft. Schon der milde Zar Alrxej befahl

in seinen Gesetzen vom Jahre 1649, von den Untertanen die

Schulden ohne Erbaimen einzutreiben. Auch der Privat-

gläubiger hatte furchtbare Rechte über seinen Schuldner; der

Gläubiger konnte dem Schuldner die Freiheit, sogar das Leben

nehmen. In der Epoche Iwans des Schrecklichen winden Abte

und Mönche, die mit den Steuern an den zarischen Schatz im
Rückstande blieben, zu Tode gegeißelt. Ähnliche Beispiele

gibt es auch aus der Zeit des Zaren Boriii Godunow und noch

aus späteren Epochen. Die übliche Strafe für säumige Schuld-

ner, die Abschreckung, iipaRe-zKii, war folgendermaßen : Man
band dpn Schuldner beim Gerichtshof oder Prikas, dem Ge-

fängnis des Ortes, am Torg fest, und da mußte er bleiben, bis

die entsprechende Zeit seiner Strafe um war; erlegte er aber

die schuldige Summe, wurde er sofort frei. Nach einem Ükas
aus dem Jahre 1558 mußte man für je 100 Rubel Schulden oder

Steuerrückstände einen Monat latig die Abschreckungsstrafe

i;rdulden, Bei jedc.'m Schuldner, so berichtet Taiischtschew

m seinen Erim)erungen, stand der Pristaw mit dem Knut ,,und

?chlug auf den nackten Fuß des Scfiuldners je na<:h dem, wm»

er vom Gläubiger für sciiit^ Mühö bezahlt worden war, kräftiger

o^er schwächer." Em Augen?'euge dieser .Strafmethode, Moske-

witsch, sagt : die Schuldner wurden in Reih und Glied aufge-

stellt darauf teilten die Prügel Beamieu die Verurteilten in

Pr\ippen ein, jeder Pristaw nahm eine (^ruppc für sich in An-

spruch, und auf ein Zeichen begannen alle ihre Opfer der Reih**

nach zu bearbeiten. Jeder Schuldige bekam droi Hiebe. So
ging es Tag um Tag. Die Prügelstunden dauerten gewöhnlich

von a Uhr morgens bis 1 1 Uhr vormittags. 1689 verläagerle der

Strjeljzen-Oberst die Prügelzeit bis 2 Uhr nachmittags. Selbst-

verständlich waren die Pristawe nicht unbesLeclilich, und wer

sich mit ihnf>n auf guten Fuß zu stellen veriJtand. konnte die

Schläge leicht ertragen. Auch durfte man sich bei dör Strafe

vertreten lassen, statt seiner seinen Diener oder Leibeigenen für
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die Schläge zur Verfügung stellen I Pctei der Große, der für

seine Reformen und seine kostspieligen Kri(:ge (jeld brauchte,

erkannte, daß diese alte Methode wenig praktischen Nutzen

brachte. Fr gab daher 171 1 einen Befehl heraus, den Schuld-

iiern und Steuerrückständigen unbarmherzig ihre Häuser imd

Magazine verkaufen zu lassen, in keinem Falle aber eine Stell-

vertretung der Herren durch Arbeiter oder Leii)eigene im dul-

den. 1722 nurde den Schuldnern Verbanaung und Zwangs-

arbeit auf den Galeeren angedroht; von diesen Strafen wurden

auch Geistliche nicht ausgenommen. Zarin Anna Iwanowna

kehrte zu der alten moskowitischen Ordnung zurück. 1732

befahl ein Ukas, die Schuldner auf der Wache festzuhalten und

unbarmherzig zu schlagen. Der Gerichtshof für Rückstände

arbeitete mit äußerster Strenge, so daß hunderttausende Bauern

namentlich in den Grenzorten aus. Rußland flüchteten. Boltin

erzählt: „Auf Befehl Birons hielt man die besten Leute bei der

Wache und täglich stellte man isie in langen Reihen mit nackten

Füßen im Schnee auf imd schlug sie mit Stöcken und Bein-

knöpfen auf die Füße so fest, daß die Schläge hörbar waren."

1754 stellte Elisabeth die Petersche Ordnung her, und Stock

und Peitsche als Eintreiber von Schulden und Steuerrück-

ständen wanderten in die Rumpelkammer der russischen Sitten-

geschichte. i) Die jüngsten Herrscher haben die Prügel wieder

herausholen lassen und die Tschinowniki Alexanders II. Alexan-

ders (IL und Nikolajs II. übertreffen an barbarischer Prügel-

wut ihre Vorgänger aus den finstersten Zeiten Rußlands. Der

russische Schriftsteller Nemirowitsch Danschenko klagte;

„Selbst die Bären sind nicht ganz unempfänglich für Eindrücke

und wohl fähig, Regungen des Mitleids zu empfinden, nur der

Tschmowuik kennt kein Erbarmen. Er wird dir, geradeso wie

er es mit einem Hasen macht, fünfmal nacheinander das Fell

abziehen."^) Im Gouvernement Rjäsan pflegte der Polizei-

beamte Popow di€> Bauern, die ihre Steuerrückständc nicht be-

zahlen konnten, mit brennenden oder in Sala\vas.ser getauchten

C.-HöTBpoyprt, 1897, cxp. 1>j5— 187.

ß) Hoßoe ßpeiiji, 7 JII. 1S91.
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Ruten zu peitschen. !) Das Herausprügeln von Steuern und

Steuerrück?tJinden ist so alltägliche moderne Methode, daß die

russische Presse sich nur ganz krasser Fälle zu bemächtigen

wagt. i8qi liatte (k-r Dorfälteste (>byd<-'nfoow im Orte Nikitin

seine besondere Methode erfunden: Er pflegte die zahlungs-

unfähigen Bauern solange mit den Füßen an der Decke aufzu-

hängen, Bis der Gequälte Rat schaffte. Hatte ein Bauer den

Mut, gegen seinen Peiniger eiiie Klage bei Gericht einzureichen,

•so wiu-de er wegen Beleidigung des Dorfältesten mit dem Knut

zur Ruhe verwiesen. Selbst in der Zeit der Hungersnot und

des Elends bestehen die Steuercintreiber auf sofortige Zahlung.

In einem iirmseligen Dorfe des Gouvernements Wjatka war

1891 das Elend so groß, daß die Bauern verhungerten; die

Steuercintreiber aber gingen rücksichtslos zu Werke. In einem

anderen Distrikt herrschten Hunger und Feuersbrünste. Die

Bauern richteten an den Zaren, die Bitte nicht um Hülfe oder

Unterstützung, sondern bloß um Nachsicht und Erbarmen bei

der Eintreibung der Steuern. Aber die Polizei fojrderte erbar-

mungslos die Rückstände bis auf den letzten Kopeken. Die

armen Bauern verkauften ihr letztes; das genügte dem Tschi-

nownik nicht, er packte also fünfzig Bauern, ließ sie peitschen

und schleppte sie ins Gefängnis. Und von der Distrikts-

regierung wurde der Beamte zur Rechenschaft gezogen : wegen

unangebrachter Nachgiebigkeit, wegen Mangels an Eifer. 2)

Die Willkür der modernen russischen Polizei hat mehr als

alles andere zu der trostlosen und endlosen Revolution beige-

tragen, die das heutige Rußland zerstört. General Trepow

Vater heß einen pulitischen Sträfling, der ihn nicht ordentlich

gegrüßt hatte, halbtot peitschen; dies war die Ursache zum
Attentat der Wjera Sassulitsch imd zum Beginn der nihi-

listischen Aktionen. General Trepow Sohn ließ in Moskau
harmlos «demonstrierende Studenten in die Crefängnisse schlep-

pen und peitschen; dies war das Signal zur Ermordung des

Großfürsten Ssergej und zum Ausbruch der allgemeinen Revo-

lution. Wollte man alle Willkürakte der russischen Polizei

1) Lcroy-Bea\ilieu, Das Reich der Zaren und die Russen. II 343.

*) E. B. Lanin, Russische Zustände. I 6—9.
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sammeln, so würde man mehr Bände füllen müssen, als jemals

die Druck erpressen der gesamten Erde verlassen haben. Aber
schließlich würde man immer dasselbe zu sagen haben, denn

ein russischer Gouverneur, ein russischer Polizeimeister gleicht

stets dem anderen. Jeder Gouverneur handelt so wie jener,

den Nemirowitsch-Danschcnko einmal als Typus hingestellt

hat^): Ein Maim,'Stahl einen mit Heu bcladenen Wagen und
verschwimd. Sein Bruder, ein Knabe, kam in die Goiiverne

mentsstadt. um önn Vennißten zu ävichen. Der Gouverneur

ließ den Knaben festnehmen und fragen : ,.Wo ist Dein Bru-

der?*' — „Ich weiß es nicht, ich komme selbst herein, ihn zu

suchen." — „Man peitsche und foltere ihn!" befiehlt d?r Gou-

verneur. Man peitscht und foltert den Knaben drei Tage lang ;

am vierten Tage findet ma* den Jungen erhängt.

Wer, der sie einmal gelesen hat, Avird die Tragödie von

Tichoretzkaja vergessen, die im März 1903 die russische wie

die europäische Presse beschäftigt hat ? Ein junges Mädthen,
namens Solotowa, fuhr mit einem Zug der Wiadikawkasb^hn

zu Verwandten. In demselben Kupee saßen der Untersuchungs-

richter Pussepp und der Richter Ale?iandrow. Die schöne Tat-

jana Solotowa gefiel dem Untersuchungsrichter Pussepp außer

ordentlich und er machte ihr einen unsittlichen Antrag, der

von dem Mädchen zurückgewiesen wurde. Nun verfiel Pussepp

auf eine bestialische Idee. Er entnahm dem Reisegepäck des

Richters Alexar^drow den Säbel und verbarg ihn unter den

Habseligkeiten der Solotowa. Als der Zug in der Station Ticho-

retzkaja Halt machte, befahl Pussepp dem diensthabenden Gen-

darm, das Mädchen wegen Diebstahls zu verhaften. Vergebene

waren die Unschulds-Beteuerungen des Mädchens ; sie wurde

nach dem Ortsgefängnis gebracht. Als Untersuchungsrichter

ließ Pussepp das beschuldigte Mädchen sich vorführen urkd

vergewaltigte es. Um jedoch die Schuld von sich abzuwäl/sen,

\\aLrde die Solotowa den niederen Polizei-Organen, wilden Ko-

saken, einige Tage hindurch preisgegeben. Bald darauf fand

man die Solotowa im Gefangenenhause als Leiche, Die Polizei-

Organe verbreiteten das Gerücjit, daß die Solotowa aue Krän-

1) In „KitMU II iita-rL"', crp. 282. — Lanin, Russische Znstände. I ix.



— 78 ~

kling über die Verhaftung sich mit Karbolsäure vergiftet hätte.

Doch die Arbeiter der Wladikawkasbahn erfuhren die schreck-

hche Wahrheit über die Tragödie von Tichoretzkaja. Gleich

nach der Beerdigung der Unglücklichen überfielen sie das

Gerichtsgcbäude, demolierten es und uolltt.n des Unter-

suchungsrichters Pussepp habhaft werden, um ihn zu erschla-

gen. Das hrr})eigeeilte Militär stellte die Ruhe wieder her und

nahm viele Verhaftungen vor. Pussepp flüchtete sich. Ein

Vertreter der „Petersburgskija Wjedoniosti', Fürst Michael

Andronikow, begab sich nach Tichoretzkaja, um die Sache an

Ort und Stelle zu untersuchen. Er erfuhr schreckliche Einzel-

heiten. Er erfuhr nicht nur die Tatsache der Vergewaltigung

des unglücklichen Mädchens, sondern auch, daß die Karbol-

säure von den Polizei-Organen der Leiche der Solotowa in den

Mund gegossen worden war, um den Tod des Mädchens als

die Folge eines vSelbstmordes hinzustellen.
i)

Hat es in Rußland jemals eine Gerechtigkeit, eine ehr-

liche Handhabung von Gesetzen gegeben ? „Es giebt bey denen

Russen," heißt es bei einem ReiseJiden des siebzehnten Jahr-

hunderts 2), „in denen richterlichen Verfahren soviel Ver-

wirrung / daß es überaus schwer ist / davon gründlich zu

reden. Eine jede Pro\Tntz hat ihre Precause oder Hof-Gerichte /

worinnen ein Boyar oder Herr ist / der des Czaars Person rt

praesentiret / und ein Diackoder Cantzler / welcher viel Schrei-

ber oder Secretarien unter sich h.at . . . Die schlechte Parole

eines Menschen / der einen Bart hat / gilt bey ihnen mehr alz

eines andern Eyd / oder Schvnir / der keinen hat . . . Man
crkaufft einen Tod.schlag durchs Geld: Wann einer ermordet

worden / und niemand um seinen Tod beki'immert ist / so

ziehet die Justitz deßhalber keine Erkundigung ein." Nach

Aussage der Ausländer, die Rußland zu Ende des sechzehnten

Jahrl^undcrts besuchten, wie des Engländers Fletcher, gab es

m Rußland damals .,außer der blinden Willkür des Zaren gar

keine bürgerlichen Gesetze. "3) Auf dem Papier existierten wohl

') Neue Freie Presse, 24. Februar !90j.

') Reise nach Norden. 189.

-) KaranisiD IX 287.
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bürgerliche Osetze, abpr die Richter urteilten nicht nach ihnen,

sondern nach A'^orteil und Bezahlung der Parteien. .,Der

Reiche,'' sagt der russische Historiker Karamsin'); .^ wurde sel-

tener als der Arme für schuldig erkannt. Die Richter schämten

und fnrthtclen ^ich nicht, das Recht für Geld zu verdreiien."

Einst berichtete lYmn dem Großfürsten Wassilij, daß ein Richter

zu Moskair sowohl von dem Kläger als dem Beklagten Geld

genommen hatte und denjenigen verurteilen ließ, der ihm

weniger gegeben. Der bestocliene Richter, vom Großfürsten

zur Rede gestellt, leugnete gar nicht, erklärte sein Vorgehen

vielmehr als berechtigt : ,,Herr, ich traue dem Reichen immer

eher als dem Armen, da der Reiche des Betruges und fremden

Gutes weniger bedarf." Wassilij lächelte, und der Richter kam
ohne harte Strafe davon. Aus der Zeit Iwans des Schreck-

lichen schreibt Ilarberini: „Was dem Zaren beliebt, das findet

das Gericht für recht. So gcschiehts, daß Einer einer l^leinig-

keit wegen den Bären vorgeworfen, ein Anderer aber, der eine

MDhwere Schuld auf sich geladen hat, entschuldigt wird.
2)

Peter der Große publizierte einen Uka-s : ,,jeder, der Un-

recht 211 erfeiden glaubt, kami sich direkt an den Zaren wenden,

imi sein Recht zu erbmgeii.*' Aber gleichzeitig bedrohte der

Uk.'is denjenigen mit Todesstrafe, dessen Klage sich als unbe-

gründet erweisen würde. Man schwieg lieber, und auch unter

Peter dejn Reformator hatten die Ausländer, die das russische

Reich besuchten, nur die trostlose Überzeugung: „Es giebt

hier keine Richter, die nach dem Gesetz, sondern nur Richter.

die n;<ch ihrem Willen urteilen. "^\^ Einer der volltönenden

historisch gewordenen Aussprüche Pcters des Großen lautet ;

„Der Richter thut besser, zehn Schnklige /u befreien, statt

ehien Un.schuldigen zum Tode zu verurteilen." Und doch ließ

Peter den Fürsten Gagarin. Ciouverneur von Sibirien, in grau

samster Weise hinrichten, trotzdem kein Beweis für die dem
Angeklagten zur Last gelegten Diebstähle urwl Dienst verbrechen

') A. a. O. VTI 163.

^) Ti-iMO'l'CeKB, IloTtjjiin tIvTvum.vi, Hairnsairin ver py'.*CMoirf>TipaKf», n]\ 60.

3) Etat prteent de ia Grande - Russie, p&r !e Capitaine /ea.o Perry,

traduit de l'Anglois. A la Haye 1717, p. 13A.
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beigebrarht werden konnte. Der Fürst leugnete jede Schuld,

gestand selbst unter dem Knut und in der Tortur nichts. Den-

noch wurde er rum Tode verurteilt. Am Tage vor der Exe-

kution kam der Zar zu ihm und sagte; „(Gestehe Alles, und ich

schenke dir das Leben." Aber Gagarin entgegnete : „Ich habe

nichts verbrochen." Am anderen Tage ließ Peter ihn auf-

hängen. Nicht aus Fanatismus \m Kampfe für Wahrheit nn-l

Gerechtigkeit, sondern weil er ein Opfer brauchte, um. ander.^

abz-uschreckeri, und "m zu zeigen, daß auch die höchste^i

Würdenträger vom Arm des Zaren zerschmettert werden. Des-

halb wurde diese Hinrichtung auch zu einem pompösen Fcst-

schauspiel, zu einer Huldigung für Peters Genie in dem bar-

Ixirischen Geschmack dieses Herrschers : F'ürst Gagarin wird

aufgehän^ in Gegenwart aller seiner Verwandten und vor den

Fenstern des Senats. Nach der Exekution findet ein Festdiner

angesichts des : Galgens und des Gehenkten statt. Ein paar

Tage darauf bringt man die Leiche auf einen großen Platz,

wo auf Pfählen noch aus früheren Zeiten Köpfe hingerichteter

Würdenträger prangen. Dann erhält Gagarins Leiche einen

dritten Ausstellungsplatz am Ufer der Newa. Endlich tran.«^por

tiert man sie nach Sibirien, um sie auch dort auszustellen, wo

der Hingerichtete gewirkt hat.

Diese barbarische Methode sollte die Verwaltung kurieren

die Justiz verbessern, die Korruption vernichten? Sie nützte

wahrlich nicht im geringsten. Peters Tochter, Kaiserin Elisa

beth, mußte einige Jahrzehnte später in einem r>efehl an öen

Senat klagen""} : „Die unersättliche Gcwinnsvicht hat itereits

eine solche Höhe erreicht, daß aus einigen zur Handhabung

der Gerechtigkeit verordneten Gerichtsslellen ordendiche Jahr

markte geworden, woselbst Wucher und ' Partheylichkeit das

Hauptaugenmerk der Richter sind, und wo die Bosheit durch

eine äußerst strafwürdige Nachsicht kräftigst unterstützt wird."

L'nd Katharina II. spricht in einem gegen die Richter gerich

teten Ukas^j von ,,gewaltsamer und listiger Gewinnsucht oder

deutlicher zu sagen: offenbarem Raub.'.' -- „La justice en

1) Büschings Magazin IX 277.

2) Büsching I 155.
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Russic n'cxisie. que de noni," sdm-ibt Fürst Dolgoroukow ii'.

seinem beiühintcn Buche^) über Rußland unter Nikolaj I, Um
sich Gerechtigkeit zu verschaffen, fährt Dolgoroukow fort, muß
man, wenn man ein anständiger Mensch ist, zahlen; um zu

seinen Gunsten eüien ungtrechten Akt zu provozieren, muß
man zahlen ; irnrner und überall zahlen ; oder man muß mächtige

und tätige Protektoren hal>en. unter den Ministern, unter den

Mitgliedern <:ier Kamarilla ; oder Personen kennen, die mit deri

Ministern oder der Kamarilla eng liiert sind. Die Richter und

Tribunalsckretäre nennen unter sich nur jenen unanständig,

der Geld erhall und den Bestechcr betrügt; aber wer sich be-

stechen läfit und sein Wort hält, also nicht den Eestecher, son-

dern die Gerechtigkeit betrügt, der verdient keinen Tadel.

Und wenn die Richter gerecht und ehrhch sein wollten,

wie könnten sie es angesichts dieser barbarischen Verwirrung

in den Gesetzen? Seit Jaroslaw im elften Jahrhundert dem
russisciu-n Volke das- erste geschriebene Gesetzbuch gab, blie-

ben bis auf unsere Tage die russischen Gesetzessammlungen

ein wahres Ghaos von Verordnungen voller Widersprüche.

Iwan in., Iwari IV. und Alexej Miclutjiowitsch nahmen in ihre

Gesetzessammlungen wahllos und willkürlich römische und

byzantinische Gesetze, tatarisches Gewohnheitsrecht und russi-

sche Überlieferungen auf. Die Kommissionen, die seit Peter

dem GroG'^n zur Ausarbeitung eines geordneten Gesetzbuches

beru'en wurden, haben die Konfusion stets nur vermehrt. Ni-

kolaj 1. ließ alle Gesetze und Verordnungen von 1649 bis 182 s

in 45 Quartbänden drucken und herausgeben. Nicht weniger

als 30920 Gesetze enthalten diese 5284 Druckbogen. 2) Ein

bloß chrtfnologisches Verzeichnis, das dem Werke beigegeben

wurde, konntr seinen praktischen Wert natürlich nicht be-

deutend erhöhen.

Die meisten russischen Gesetze sind nichts anderes als Um
Schreibungen kaiserlicher Launen die dem Augenblick dienten.

Mim braucht beispielsweise nur di^- kuriosen Gesetze Pauls

1) Li \6rii6 3ur la Russie par le prince Pierre Dolgoroukow. Deuxi^nie

edition. l^pzijj 1861. (Biblioth. russe, n<)uv.s6rie, vol. IV et V) I 53.

2^ Gdieimnisse von Rußland. Regcn.sbmg 1844. II 57,

5-r;.-n, <.e«clicht.: der ölTeDtl, Sirtüciiki' - « 'Oiand- ** 6
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durcl»;;u^».^hen. Was wird da alles für ewige Zeiten verboten

oder anbefohlen! Verboten v/ird : hellgrüne Kleuicr und Halb-

Stiefel zu trugen. Verl)Otcn werdf^n : Gilets und runde Hüle.

r'in feierii' lar Ukas verordnet die Art des Haarputzes. Niko-

l.ij i. publizieri einen feierlichen Ukiis über die lünge de>?

SehMurrb.-irtes und ein anderes (ie-setz über d.is Rauchen auf

den Straßen.

Merkvvürdig sind ditx- V^erordnungen iji !>ezug auf Privi

legien einzelner Stünde und Gesellschaftsklassen. Großfürst

Wassili] Iwanowiisch erklärt um 1500, daß auch Priester «u Knut

und Galp^en verurteilt worden dürfen; auf eine Beschwerde des

Metropoliten antwortet das Gericht : ,,VJir strafen nicht den

Priestei*. sondern den Verbrecher." ^) Er.st am 9. Deieniber

/;'96 verordnet Paul auf Vorschlag- des Synods: I>ie J:^riester

sf>iK n xiicht mehr geknutet noch sonst körperlich gestraft wer-

liei» ; denn eine ;in iJinen vor den Augen eben der Pfarrkinder,

die t*us ihren na?iden das Bundcsmah! unseres Erlösers emf»-

fangen, zu vollziehende Stnife möchte die Denkart des Volkes

leicb.t ?ur Verachtung des priesterlichen Standes verleiten."

Für Freie js>alj es weder in den Gesetzen Jar<vslaws noch in denen

Mononvichs Lei]>esstrafen. Letztere würden anfangs nur an

SkliirfTi wll/ogon. und zwar unter einem Glockentuvrie, dessen

Glocke das \'olk /um Schauspiel herbeirief.*, Die Prügelstrafen

wurdi^ii zuerst \'ori den Guisbesitzern ffeii^en ihre, [joibciv^enen

angewendet; später erst führte die Regierung sie ein und bc-

tlrohte alle Stände mit ihnen. Für a<le!ige Kricgsieate milderte

inan j''«;lit:ii<- Strafe. Wo man einen Bauer oder Bürger henkte,

da setzte ini>n eiyjen Bojarensohn bloß ins Gefängnis oder gab

ihm die Bat,«»gi. Der Mörder seines eigenen Knechts kam mit

einer bloßen Gehlbuße davon. Die KriegsJeute von Adel
h:jtten noch sonderbarere Vorrechte in bürgerlichen Rechts-

lundeln. Sie konnien an ihrer Statt ihre Diener jum Schwtirr.

und, falls sie zahlungsunfähig waren, zur Strafe der körper-

lichen Ziichtfi',ung stellen. 3) Aber je näher der i^eit Peters de^

') Kar.Tmsin VI! 103.

•*) Konstrmtinopcl und St. Peterihurg,. Vier Orient und iler NordEO eine

Zeitschrift. i8oö. II S. 3^4.

'') Karanisin IX aSp.
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Gl -ßen, je geringer werden die Privilegierten geachtet. In

den Fülterkannnern erschein<n unter den Händen d?r prügeln

den Henker all'e Klassen der Gesellschaft, die Nachkommen der

af)anagierren Fürsten, die höci)sic.' VVürdentragur und Geist-

lichen, Frauen vornehmsten Geschkchis. Peter der GroI:».- lafk

ira T<'^hre 17(4 Senatoren und 1724 mchtcre Priester knuten.

die trotzdem ihrer Würden nicht verlustig gehen, unter Elisa-

beth werden Frauen ütfcntlich gekautet. Peter III. lefreit

den Adel gänzlich von den Körperstrafen, Katharina II. dehit

das Privilegium aus aiit alle Verbrecher unter 12 und ühev

66 fahren. Paul I. aber vernichtt't sämtliche Privilegien, und zn

Beginn des 19. Jahrhunderts peitscht man neuerdings öffent-

lich alle W<:k, ohne fbiff-r chied des Rangt s, Alters oder Ge-

schlechts. 1801 hebt Ak-xander I. die Körperstrafen auf; ii'xr

Adhge. }3ürgcrli( lie und Geistliche, 1808: für Frauen von

Priestern, iSn: für die einfachen Mönche. NiJ<x>lij J. ijc

-

fiehlt : ..Adlige smd Hueh dann Körperstraftn rricht unn-r-

worfen, weim sie verurteilt werden, als gemeine Soldaten za

dienen; Adlige dürfen nicht ans F-isen gekettet werden, v»07u

immer sie verurteilt sein inrWen." \<'3S befreit Nikolaj die

Kinder der PiiebHer von Köipf.rst rufen. Erst i84f erscheint •'''iti

Uka>. der i^ieichzeitig mjj den Hoflakaien und anderen nied-

rigen Beamten die Männer (]-er Wissenschaft und ihre Frauen

von Körperstrafen ausnimmt! 185 5 sollen kränkliche Ver-

brecher heiV' ir werden, der ErlaJ.^ gelangt nicht zur Veröffent-

lichung. 18Ö3 werden alle Körperstrafen abgeschafft, ausge-

nommen für Deportierte.

Bizarr sind auch die Geset-ze, weh lie die Familienverhält-

nisse eines Verurt^-iltei: betreffen. Die l-"rau des Verurteilten

bleibt in Freihv^it. und ihr Mann verliere alle Rechte auf sie, die

Frau ist geschieden und köuiu sich wiederverheiraien. Wenn
der Verurteilte aber begnadigt wird und seine Frau mittlerweile

noch nicht wieder geheiratet hat. so gewinnt er ohne weiteres

alle seine Rechte auf sie zurück. Die vor der Verurieihuig"

des Vaters geborenen Kinder beh;ilten Titel und Rang, die

der Vater vor der Verurteilung hatte; die Kinder aber, die

nnch der Verurteilung geboren n'erden, inüssen die Konse-

quenzen der neuen Situation trag<':i). So kann es geschehen,

6*
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daß ein Teil der Geschwister fürstlichen Standes ist, ein an-

derer Teil aber in Sibirien als Kolonisten lebt. Frau und
Kinder dürfen dem Gatten und Vater in die Verbannung

folgen; sie behalten ihre Eigentumsrechte, verlieren jedoch

ihre Freiheit, denn sie dürfen nach Rußland erst zurück-

kehren, wenn die Verbannungszeit des Familienhauptes ab-

gelaufen oder der Verbannte gestorben ist. Ergebenheit und

Treue werden also dem Verbrechen selbst gleichgestellt.
i)

Katharina II. befahl die Aufhebung jedweder Körper-

strafe für schwangere Frauen. Alexander I. ging noch weiter

und verbot auch das Schlagen der Mutter, solange sie ein

Kind säugt. Alexander II. befreite durch seinen Ukas vom
April 1863 die Frauen vollständig von der Körperstrafe. Aber

unglückseligerweise gestattet das Emanzipationsgesetz von

1861, das im besonderen die Rechte der Bauern regelt, den

Wolostgerichten, Frauen unter fünfzig Jahren peitschen zu

lassen; und just dieses Emanzipationsstatut ist der einzige

Gesetzestext, der den Bauern Richtern geläufig ist. 2) Auch
der gelehrte Jurist wüßte sich da schwerlich zurechtzu-

finden. Denn beide einander so widersprechenden Ver-

ordnungen sind in der Ausgabe der Reichsgesetze als rechts-

giltig verzeichnet ,3) Die Richter in Rußland wählen bei sol-

cher Ungewißheit das kleinere von zwei Übeln : e? wird

fortgepeitscht. Namentlich sind die Dorfrichter bereit, Frauen

zu peitschen, wenn deren Ehemärmer sich an das Wolost-

gericht wenden, um ihre Lebensgefährtinnen für eheliche Ver-

gehen züchtigen zu lassen. Es gibt viele krasse Fälle. Im

Dukowtschinsker Bezirk wurde ein Weib, das eben Mutter

werden sollte, hart gepeitscht, weil es geäußert hatte, der

Vater des erwarteten Kindes sollte zur Erhiltung des letz-

teren veranlaßt werden. Der gesamte Mir mit dem Starosta

und die Polizei . wohnten der Exekution bei.^)

Gesetzgebung und gemeines Recht hal)en die Kürper-

1) Golovine, La Russie sons Nicolas I''"". 379.

'^) Leroy-Beaulieu, Das Reich der Zar«!-.. II 249.

'•) Ausgabe der Reichsgesetzf für 1876, II. Band, Artikel 1:17?. iinr

IX. Band, Anhang, .'\itikel to_' der Bnncruvcrordnung.

•^) Lanin, Ru.ssische Zustände. I 11.
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strafen abgeschafft, aber das Wolosigericht darf Strafen bis zu

zwanzig Rutenhieben verhängen. Und diese Wolostrichter sind

größtenteils Analphabeten, die ihre Urteile im Kabak bei einem

gemeinsamen Trunk mit den Schreibern und Parteien erwägen.

32. Todesstrafen und Gliederstrafen.

Aufhebung der Todesstrafe und Wiedereinführung — Russische Widerspruch»

— Knut statt Todesstrafe — Das moderne Feldgericht — Die erste öffentücb

Hinrichtung in Moskau — Die Todesstrafen Iwans des Schrecklichen — Boriß

Godunows Strafen — Alexejs Gesetzbuch — Peters Lieblingsstrafmethode

— Todeswürdige Verbrecher — Militärische Justiz — Bürgerliche Justi? —
Todesstrafen unter Anna — Exekutionszeremoniell— lyie Artea der Todesstrafe

— Köpfen -^ Verbrennen bei lebendiRem Leibe — Ertränken — Lebendig

begraben für Gattenniord und Untreue— Zerfleischen — Hängen — Rädern —
Vierteüung — Fortbestehen der Todesstrafe — Hinrichtung von Kindern im

Jahre 1906 — Gliederstrafen — Polizeiliche Sicherheitsmaßregeln — Brand-

niarkung — Formen und Zeichen der Stempelung — Gliederverstümmelungen

— Blendung — Herausreißen de:" Zunge — Abhacken der Hände — Abhacken

der Finger — Abhacken der Füße — Eintreiben von Stiften unter die Nägel —
Kombinierte Strafen— Abhacken von Ohr und Nase — Aufschlitzen der Nasen.

Der Kijewer Fürst Wladimir der Große, der dem rus-

sischen Volke das Christentum gegeben, hat zum ersten Male

in Rußland die Todesstrafe aufgehoben. ^j Einer seiner Nach-

folger, Wladimir Monomach, sprach zu seinen Söhnen: „Tötet

den Schuldigen nicht, das Leben des Christen ist heiiig."^)

Der Großfürst Isäslaw, in der Taufe Dmitrij befiannt, berief

lach seiner Thronbesteigung im Jahre 1054 seme Brüder und

lie weisesten Männer seiner Zeit zu einer Beratschlagung und

lob dann, die Todesstrafe auf, indem er alle Verbrechen durch

Geldbußen zu sühnen befahl.'^) Genau sieben Jahrhunderte

päter strich Kaiserin Elisabeth abermals und endgiltig die

Todesstrafe aus dem russischexx Gesetzbuch. Allen diesen

Ukasen eines Jahrtausends zum Trotze besteht die Todesstrafe

^) La ohronique de Nestor, Append. II 25.

-) Karanisia, Geschichte des russischen Reichs. V 297.

^) Karamsin II 70.
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in ilußland fort. Von Wladimir dem Großen berichten die

alten ( hronikeu, daß i-r seinem cigeaeii Befehle entgegen zahl-

reiche Todesurteile vollziehen ließ.^} Vom Großfürsten Isäs-

law m( int der russische Historiker Karamsia. man wisse nicht,

ob sein Befehl, die Todesstrafe durch Geldbußen zu ersetzen,

aus Merischenlit-be oder aus Liebg für den grof/fürstlichen

Schatz erteilt wurde.-) Großfürst Isäsiavv strafte sogar Mord
blolA durch Cioldbußen.^i Aber derselbe: Fürst erklärte: einen

auf flischer Tat <-rtnpj)teii nächtlichen ].)ieb zu töten steht

jedem frei ; wogegen es als Verbrechen galt, einen gefangenen

und gebundenen Dit'b zu tv,)i.en. Besonders hart wurden damals

Fferdediel.-e gestraft, üas Koii war ^jeachtet als des Menschen

treuer Dier.«"; auf dem Acker, der Keise und im Kriege. Ein

Pferdedieb \eilor alle bürgerlichen Kocht«?, sein Eigentum und

i*eine Freiheit.^,

Karamsin glaubt, die Todesstrafe sei eine den Russen

fremde Strafn-t; erst infolge des laviarisch-c t; Jochs sagt er,

hat diese .Sa^te in die russische Justiz Eing.uig gefunden;

den alten Russen war Strenge unbekannt. Fin Beweis für

diese Behauptung läßt sich cben.so schwer Uübrcn als ein

Gegenb*^weis. Tatsache ist, daß die Todesstrafe kaum m
einem anderen Reiche so häufig dekr<:tierr worden ist. Unter

Elisabeth wurden im Jahre 1753, knapp vor dem Ukuö über

die endgihige Aufhebung der Todesstrafe, noch schnull 3579
Todesurteile gefällt. Und d^inn trat an die Stehe dev Todes-

strafe als l\apitalstr,'fc : Zw uigsarbeit in den Bergwerken

Sibiriens und außerdem für Jene, du; keine £)delleute sind,

der Kiiut.öJ Beim Gebrauch des letzteren lag es stets in der

Hand des Henkfvs, d,is Opfer durch '-inige wenige Hiebe zu

'(>len: und es wurden zuweilen dreihundert Schläge zuge-

urtcill Dom Geset/c zufolge war die lodessirafe in früheren

Zeiten oftmals nicht anwendbar, existiert sie namentlicir seit

M Coup d'fi'il s".: Iri l.i<riSlatioii ras;?'' snivi ri'uii legei apcifu sor Tadmini-

straüci.\ de te payi. l*aii."i i "^ 39. p. 17.

') Karanjsin II 70.

'j Karounin II 35.

') Karain«;ui 11 40.

) lolstoy a.a.O. 77.
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I75^> nicht mehr. Tatsärhli( h aber hat sie niemals zu bcsteht-n

aufgehört, und uj<* sie den Ukasen zum Trotz das Volk der

Russen dezimiert, haben wir alle miterlebt als Zeiigenosscn der

modernen Feldgerichte, die jeden Verhafteten binnen achtzehn

Siiinden verurteilen, binnen vierundzwanzi^i^ Stunden jeden

Verurteilten zum Tode befördern. Vom Juli 1906 bis Mai

J907 sind von russischen Feldgerichten tausend Persorien dem

Tode überliefert worden. Am 2. Mai 1907 wurde duich einen

Ukas die Institution der Feldgerichte abgescbafl't, aber 'lodes-

urteile werden auch seither ununtert)rochen gefälU und \o\\

zogen. Der Widerspruch wird dadurch erklärt, claB die Todes

strafe nur für gemeine Verbrechen, nicht aber für politische

aufgehoben wurde. Das abei" ist der echt russische Gegensatz

zur übrigen Welt der Kultur: Dort, wo die Todesstrafe noch

g-esetzhch besteht, bedroht sie nur die gemeinen Mörder, aber

nicht die politischen Verbrecher; in Kurland jedoch sind nicht

Raub und Mord, sondern Vaterlandsliebe und Freiheitssehn-

sücht der Todesstrafe würdige Verbrechen geblieben.

Die erste öffentliche Hinriclnung in iMoskau '.eranlalMe

Großfürst Dmitrij Joanowitsch im Jahre 1376. Als Verbrecher

hingerichtet wurden Söhne aiigt^sehener Familien, Iwan W^elja-

mirtow und Nekomat. Die Hinrichtung wurde auf dem Kutsch-

kowschen Felde vollzogen, auf dem man später das Sretens-

kische Kloster erbaute.-^) Bald darauf, von Iwan lll. ange-

fangen, begannen die Herrscher die Verhängung der Todes-

strafe als ihr besonderes souveränes Vorrecht zu betrachten.

Iwan IV. beschränkte sich nicht auf simple Tötung, sondern

führte ganz neue Hinrichtungsärten in Rußland ein und

machte selbst den Henker. Wir kennen die folgenden von

ihm verhängten und vollzogenen Todesstrafen: Er stößt seinen

Opfern den Dolch ins Herz; mit seinem spitzigen Stab nageit

er die Menschen an den Erdboden an; bei einer Hochzeit

schlägt er Mönche tot, indem er auf ihren Köpfen mit einer

Keule den Takt des Gebetes einhält. Zu seinen Lieblings-

strafen gehören: 'die Ermordung von Betenden in der Kirche;

das Zerfleischen der Opfer durch den Henker oder durcli

') Karamsin V 34.
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Hunde ; das Einnähen der Verurteilten in Bärenhäute, um sie

dann Hunden vorzuwerfen. Iwan verachtet zwar nicht das Er-

drossehi, Hängen, Enthaupten und Ertränken, aber ist stets

bemüht, in die einfachen Todesarten etwas O.riginelles hinein-

zubringen; sö läßt er diejenigen, die zum Tode durch Er-

tränken verurteilt sind, an Fjscherhaken ins Wasser senken.

Am liebsten verhängt er kombinierte. Strafen, bei den<;n das

Opfer gleichsam mehrere Tode durchzumachen hat. Einher

wird auf einer Pfanne bei lebendigem Leibe geröstet, dann

mit einem Beile zerhackt; die zerhackten Glieder wirft man

ins Wasser. Einem anderen werden Stacheln unter die Nägel

getrieben, dann überliefert man ihn dem Hungertode. Ge-

fangene an den Ketten ermorden zu lassen bereitet dem Ty-

rannen Freude, wemi er zusieht, wie sie verzweifelt an den

Fesseln rütteln. Scheiterhaufen und Wasserfolter erscheinei

in dieser Todesstrafenschau fast als harmlose Scherze. l')er

Zar sucht diese unschuldigen Strafen durch einige Details

inieressanter zu gestalten. Man überschüttet den zum Scheiter-

ria ufen \''erurteilten mit einer ghihenJen Masse, oder bald mit

siedend heißem, bald mit eisig kaltem Wasser: eine Variante

zu letzterer Art : man legt den Verurteilten auf Eis und brennt

ihm den freibleibenden Körper mit glühenden Zangen. In

seinen letzten Lebensjahren erfrischt sich der müdgewordene

Herrscher durch neue Erfindungen : . er unterbricht sein Mit-

tagmahi durch Mord, um sich Appetit zu machen ; er mordet

>eine Liebhnge, Günstlinge, seine Verwandten, seinen Sohn.

fede. Strafe muß langsam vollzogen werden; bricht der Ge-

folterte zusammen, so ritzt der Zar selbst mit dem Dolche

die Haut des Sterbenden, um ihn zu neuen Leiden zu er-

muntern.

Uhd doch hat Iwan das Repertoir der Todess'rafen für

Rußland nicht erschöpft. Boriß Gpdunow schwört bei seiner

Thronbesteigung, er werde keine Todesstrafe vollziehen lassen;

aber feinem Feinde Bjelskij läßt er durch den schottischen

Chi'-urgen Gabriel den langen diciiten Bart Haar um Haar aus-

rupfen,, und die Anhänger der Romanows, seiner Thron-Rivalen,

werden zu Tode gefoltert. Alexej Michajlowitsch, der zweite

Romanowsche Zar. beschenkt das russische Gesetzbuch mit
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den furchtbarsten Gliederstrafen und Körperverstümmelungcn

;

und seni Sohn Peter der Große findet noch immer Raum
genug zur Einführung ganz neuer Strafen : des Rädenis und

iii's Aufhängens an den Rippen vermittelst spitziger Eisen-

haken. Peters Lieblingsmcthode ist folgende: Folterung. Ver-

stümmelimg des einen Gliedes nach dem anderen, und erst,

wenn das Leben nicht mehr aufzuhalten ist, soll man dem Opfer

den Todesstreich geben ; der Leiche muß dann der Kopf

abgeschlagen und dieser auf der Spitze einer Säule aufge-

steckt werden, während die übrigen Körperteile zu zerhacken

und symmetrisch wie ein Schmuck zu arrangieren sind.i)

Peters Gesetzen zufolge verdient man die Todesstrafe für

:

Absichtliche Mißachtung wiederholter Befehle; Nichterscheinen

zum Dienste ; Desertion ; Verbergen von Deserteuren ; Bestech-

ung; falsches Zeugnis; falsches urteil; Diebstahl mit Mord;

Totschlag; Br.nidstiftung; Hochverrat. Aber was wird von

Peter sonst noch mit dem Tode bestraft! Am 3. Juli 1703

werden die Stoljniki (Truchseße) nach Moskau berufen, damit

sie Dienste bekommen; „wer den Befehl nicht befolgt, ist

mit dem Tode zu bestrafen ; 'dies gilt sowohl für die nicht

erscheinenden Stoljniki als für die Wojewodcn, die in solchem

Fatle mitschuldig sind." Am 25. Juni 1697 belegt ein Ukas

mit Todesstrafe den Privatverkauf des in Pacht genommenen
Tabaks, am 7. Februar 1704 ein anderer Ukas ebenfalls mit

Todesstrafe den Privatverkauf des in Pacht gegebenen Rha-

barbers. Wer Holz fällt in verbotenen Waldungen, der ist ein

Kind des Todes; wer ohne Paß nach China reist, ist dem
Tode geweiht. Der Tod droht dem Amtsschreiber, der eine

Angelegenheit nicht in der vom Gesetze vorgeschriebenen Frist

erledigt.!)

Zahllos 5 ind die Ukase, die die Todesstrafe für militärische

Vergehen anordnen. Der Tod droht dem Soldaten im Kriege,

,,wenn er beim Sturm wilde Schreie ausstößt," oder ,,wenn

er sich aufliält, um einem Verwundeten zu helfen, und sei

1) Comte de S^gur, Pierre le Grand. 325.

2) E. Sadler, Die geistige Hinterlassenschaft Peters des Großen als Grund-

lage für dessen Beurtheiiung als Herrscher und Mensch. Leif^zig und Heidelberg

1862. S. 135— 142.



— 90 —

dies auch sein Valer." Am 27. September 1700 bestimmt ein

Ukas für Deserteure Todesstrafe; am 19. Januar 1703 lautet

ein Befehl: von Deserteuren soll man nach dem Lose jeden

dritten Mann aufknüpfen, die übrigen zwei kiiuten und auf

die Galeeren schicken; äni 24. August 1705 aber begnügt sich

Peter damit, von Deserteuren jeden zehnten aufhängen und

die übrigen unbarmherzig knulen zu lassen. Die Zahl der

Deserteure betrug beispielsweise im Jahre 1715 zwaruig-

tausend; man mußte das Leben der Eingefangenen schonen,

wollte man nicht die ganze Armee dezimieren. Auch die bür-

gerliche Justiz fordert in grausam vielen Fällen den Tod. Am
21. Mai 1720 wird fü. Besterhung und Wucher vorgeschrieben;

schwere Körperstrafe, Verlust des Vermögens, Entehrung und

selbst Todesstrafe. Noch 17 14 wurde ein ru.ssischer Priester

iiiimens Koma, der die orthodoxe Religion beschimpft hatte,

in barbarischer Weise lebendig verbrarint.^j Aber in den zwei

letzten Jahren seines Lebens will Peter als ein etwas milder

denkender Monarch erschehien und er befiehlt einige Ab-

schwächungen der Todesstrafen. Am 7. März 1721 ordnet ein

Ukas an : Reuige Mörder, die sich selbst dem Gerichte stellen,

sollen nicht getötet, sondern mit Spießrutenlaufen und zehn

Jahren Galeerenarbeit bestraft werden. Den Falschmünzern

wurde früher glühendes Erz in den Magen gegossen; am
5. Februar 1723 sagt ein Ukas, daß man, „falls die Verbrecher

bei dieser Strafe nicht alsbald sterben, ihre Leiden durch

Enthauptung abkürzen soll." Wer falsches Stempelpapier her-

stellt, ist gleich einem Falschmünzer mit dem Tode zu be-

strafen, lautet ein Gesetz; Peter mildert es am 16. Juli 1723

ab : bloße Enthauptung, ohne Eingießen glühenden Erzes in

don Magen. Es gibt aber auch Verschärfungen statt Milde-

rungen. Ein altes Gesetz befalil, die Gaitenmörderin bis an

den Hals lebendig eingraben und hinsterben zu lassen, 1689

wurde diese Strafe in einfache Enthauptung umgewandelt

;

aber 1702 ließ Peter doch eine Gattenmörderin lebendig

begraben.

1) Memoiics pour servir A l'Hisloire de l'Erapire Russien soiis le Regne

de Pierre le Grand pax un Ministre etranger. A la Haye 1735. p. 111.



— 91 —

Die Zarin Anna Iwanowna unlerschrieh während ilirei

zehnjährigen Herrschaft 7002 Todesurteile; ilieb macht fast

genau zwei Hinrichtungen per Tag. ElisabeUi hatte bei ihrer

Thronbesteigung geschworen die Todesstrate abzusthatten und

einen darauf bezüglichen Ukas bereits am 30. September 3745

erlassen. 1) Trolzdem wurden im Jahre 1753 noch 3579 'lodes-

urtelle gefällt. Erst als die Zarin durch Zufall Zeugin einer

Hinrichtung geworden und vor Schreck in Ohimiacht gefaller.

war2^. erinnerte sie sich ihres Schwures. Um vor äimlichen

Unannehmlichkeiten in Zu^amft ganz sicher zu sein, bclahl

sie die Autliebung der Todesstrafe. .Anfangs wurde die^e zwar

noch ausgesprochen aber jedes Urteil mußte der Zarin zur

Bestätigung vorgelegt werden ; und sie verweigerte ihre Zu-

stimmung. Später wurden Todesurteile überhaupt nicht mehr

gefälli_, ausgenommen jn Fällen der Störung der öffentlichen

Ordnung und von Verbrechen gegen die Kirche.

l:Lm feierliches Zeremoniell bei dem Vollzug der Todes-

strafe hat es nicht gegeben. Aus dem Ende des sechzehnten

Jahrhunderts wird berichtet, daß damals die zum Tode Ver-

urteilten, wenn sie zürn Richtplatz geführt wurden^ in den

gebundenen Händen brennende Wachslichter tragen mußten,'*)

Erst in späterer Zeit wurde bei Exekutionen, namenthch bei

öffentHcher Züchtigung mit Knut, Pletj oder Batogen, ein

großer Apparat von Feierlichkeiten gebraucht. Bei der \'er-

urteilung zur Todesstrafe überließen Gesetz und Herrscher,

die Alt der Todesstrafe zu bestimmen, den Richtern und Exe-

kutoren. Diese konnten also nach ihrem Gutdünken für das-

selbe Verbrechen Hängen, Rädern, Ersäufen, Spießen oder

Vierteilung anordnen. Die Tradition führte jedoch zu einigen

bestimmten Gebräuchen:

Das Köpfen war die gewöhnliche Strafe für Hochverrat.

Der Zarewitbch Alexej wurde von seinem Vater Peter dem
Ciroßeii als Hochverräter zur Enthauptung verurteilt. Die

*) Tolstoy. I^gislation. 58,

^) Moiurs nisscs. L'hermite eii Russie Par E. Puprc Je St. Maure. Paris

1829. \ 304.

^} Kaxamsin IX 288.
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Strjeljzen als Hochverräter erlitten teils die Strafe der Enthaup-

tung, zumeist von des Zaren eigener Hand^), teils die Strafe

des Galgens. Das Ausstellen der Köpfe Hingerichteter auf den

Spitzen von Säulen war namentlich in der Regierungszeit

Peters des Großen beliebt. 2)

Das Verbrennen bei lebendigem Leibe war die Strafe

für Ketzer : Man baute einen kleinen Käfig aus Holz, setzte

den Verbrecher hinein, häufte um das Gitter herum Reisig

und Brennmaterial, zündete es an und ließ, den Verurteilten

schmoren.3) Die ersten Scheiterhaufen gab es in Rußland
unter Iwan III., dem Großvater Iwans IV. Die letzte gesetzliche

^) In Marokko vollzog der berüchtigte Sultan Muley Ismael. ebenfalls mit

Vorliebe selbst die Köpfung seiner zum Tode verurteiltea Untertanen; eiv soll

vähreud seiner Herrschaft zehntausend Menschen geköpft haben. Dem Marok-

:aner dünkt es eine Auseeichnung, von der Hand des Herrschers, der ein direkter

Abkömmling Mohammeds ist, zu fallen. Sie erscheinen sich geheiligt gleich

jenen, die als erste im Reiche des Islams von Mohammeds Händen umgebracht

wurden. — In der Türkei war das Köpfen eine Schandstrafe, die man nur Skla-

ven erdulden ließ. In China ist das Köpfen eine der drei Hauptstrafen; Ent-

hauptung ist entehrend, während die Strangulierung als Ehrenstrafe gilt. In

Japan werden nur Verbrecher aus dem Volke geköpft. In Frankreich dagegen

wurden von 1678— 1790 bloß Edelleute geköpft, so da3 dort das Vorurteil

entstand, das Köpfen sei eine durchaus der Noblesse reservierte Strafe. Auch in

England war das Köpfen eine Strafe namentlich für hohe Persönlichkeiten; ge-

köpft wurden Johautia Gray und Anna von Bourbon, Gemahlinnen Hein-

ricks VIII., Maria Stuart, Kari I. viele Edelleute, vieie iVäiaten, unter ihnen

William Land, Erzbischof von Canterbury. Im modernen Italien sahen Neapel,

Rom und Venedig ihre Staatsoberhäupter unter dem Henkerbeil fallen. In

Holland köpfte man gewöhnlich politische Verbrecher. In Juida in Afrika

wurden beim Tode des Königs dessen Lieblingsoffiziere dem Herrscher zu Ehren

am Rande sehies Grabes geköpft. In Spanien enthauptete mau die Leichen der

Hingerichteten, um ihre Köpfe auszustellen. In Persien und auf den Sandwich-

inseln kannte man neben der Strafe der Enthauptimg das Zerschmettern des

Kopfes ; auch in Japan zerschmetterte man früher den Kopf dem Fremden, der

mit einer japanischen Frau überrascht w urde. In Siam, das sich durch besonders

grausame Strafen auszeichnete, verbrannte man dem Verurteilten den Kopf

langsam über glühenden Kohlen. (Dictionnaire de la p6nalit6, V 473.)

2j Der barbarische Gebrauch ist auch bei vielen Völkern in Amerika

bekannt gewesen. Die Türken hebten es, die Mauern ihrer Hauptstädte

mit den Köpfen der erschlagenen Feinde zu schmücken.

^) La chronique de Nestor, Append. II 1S2. — Voyages de Cor-

neille Le Bruyn par '.a Mosco-vie, 1732, III 133.
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Verbrennung eines lebenden Menschen fand unter Peter dem
Großen statt, der im Jahre 17 14 den Gotteslästerer Foma
den Flammen überliefern ließ.i)

Die Strafe des Ertränkens wurde gewöhnlich nicht von

den Richtern, sondern nur von den Herrschern gegen Staats-

verbrecher und Thronajimaßer angeordnet. Michael Feodoro-

witsch, der erste Romanowsche Zar, ließ einen falschen Dmitrij

und dessen Mutter ertränken.^)

Fälle von Steinigung infolge gerichtlichen Beschlusses

sind in der russischen Geschichte nicht verzeichnet. Die Stei-

nigung ist die orientalische Strafe für treulose Gattinnen und

Ehebrecher. In Rußland bestrafte man Gaitenmord und ehe-

liche Untreue durch Vergraben bei lebendigem Leibe. 5) Der

^) In Berlin sah man die letzte Verbrennung eines lebenden Menschen

infolge gericlitlichen Spruches im Jahre 1817! (Vgl. Heßlein, Berlins berühmte

und berüchtigte Häuser. 3. Auflage, IL Bd., S. 3.)

-) Auch in anderen Ländern wurde die gleiche Todesstrafe über Staatsver-

brecher und Hochverräter verhängt. In Frankreich ließ Karl VII. den Alexander

von Bourbon als Empörer ertränken; Louis von Bourbon fand dasselbe Ende,

weil er sein Pferd nicht anhielt, als König Karl VII. vorüberfuhr. Louis XL ver-

urteilte zur Strafe des Ertränkens mit besonderer Vorliebe allerlei Verbrecher.

In Holland ertränkte man die Anabaptisten. Auch als Strafe für Hexen und
namentlich für ungetreue Frauen v/urde das Ertränken vielfach angeordnet;

in Deutschland war nach der Carolina das Ertränken die Sjtrafe für Kindes-

mörderinnen , für kriminellen Abortus, und schweren Diebstahl. Dict. de

la penalite IV 470.

^) Das Lebendigbegraben war eine bei den alten Völkern sehr gebräuch-

liche Strafe. Die Römer begruben bei lebendigem Leibe die uiikeuschen Vesta-

hnneu. Die Peruaner bestraften, ähnlich wie die Römer, die Wächterinneu

des heiligen Feuers, die ihir Keuschheitsgelübde brache,n. Wie bei den Russen

•wurde bei den ^\oro.iaern diese Strafe namentlich für Gattenmörderinnen ver-

liiingt; die Ver'jr':t.ilte wurde auf einer bfelebten Straße bis zu den Schultern ein-

cregraben; neben die Grube legte man ein Beil, damit jeder Vorübergehende der

Verbrecherin einen Schlag versetze. In Nikaragua verurteilte mau den Sklaven,

der ein Liebesverhältnis mit der Tochter seines Herrn angeknüpft hatte, zur

Strafe des Lebendig!x graben werden. Im ganzen Morgenlande ist diese Strafe

stark angewendet worden. In Persien zuerst vom achttn Schach, Sc-fi IL, der die

Veturtcilten in Gruben iegcu ließ, die rnit Gips gefüllt waren. Einmal glaubte

Sefi, daß man ihn in seinem Harem vergiften wollte; er ließ vierzig Frauen, da-

runter .seine Mutter, lebendig begraben. Chardin erzählt in seinen Reisescliilde

rungeu; Ein Arbeiter aus dem Gefolge Sefis schlief beim Aufschlagen der Zelte
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Reisende Lc Bruyii erzählt, daß er am 19. Januar 1702 Zeuge

oincr solchen Exekution in Moskau war^): Eine Frau, die

ihren Maim umgebracht hatte, wurde bei lebendigem Leil^e

bis /u dri) Schultern eingegraben. Um Haupt und Hals dt;s

Opfers hatte man ein weißes Tuch gebunden. Einige Sol-

tiaten blieben bei der CJrube als Wache, um zu verhindern,

daß die Verurteilte Nahrung erhielt. Doch durfte man iiir

Geld zuAverfen, das für Heiligenkerzen und für den Sarg ver-

wendet werden sollte. Für diese Geldspenden dankte die Ein-

gegrabene durch ein leichtes Kopfnicken.. Es kam allerdings

Piüch vor. daß die Soldaten das Gel«! einsteckten und d.ifür

dem Opfer etwas Nahrung zukommen ließen. Manche leben-

dig Begrabene lebten lange fort in ihrer Grube. In der

Zeit der Slrjcljzenrevolte hatte Peter der Große zwei Frauen

auf diese Weise bestraft. Nach Gmelins Reiseberichten wur-

den m Sibirien die Verbrecher zuwf ilen lebendig begraben;

Gmelin sah eine Frau, die bis zum Halse in einer Grube

stak und in diesem Znstande dreizehn Tage lang lebte.

Eine besonders von hvan dem Schrecklichen mit Vor-

liebe verhängte Strafe war das Zerfleischen und das Zerreißen

des Opfers in unzählige Stücke. Schon Voltaire hat festge-

rin uui"! wachte nicht cimn tl aut, als tclinn da? TIarcni des Hrrrschers r.ahte.

!»i»! li^miucht'ii rollt.'n den Schlafe iidcii, dosseri Ge^emvart das Haxtm ent-

wrihte, in 'jir.eti Teppifli und hcgiiiht'U ihn mit dirsem l(;bendig. Vorn Schach

Allbas wuide une l'ra« des S.serai. dir. dorn K'amelfürner gtstattct hatte, an

ihrer Seito rinti /u iiohmen, dai'i venirteUt «amt dem K.imclführcr Icbcndif^ he-

grabt'ii zu v^priloi. liinc pej.sischt- Spezialität wai es, daß man dalini den Opftini

liinsci mitte in den Köi per machte,. in die RinschTiiftc biannendc Doclitf>sti*civte

inuldac l'ctt der VcTurt*?i]tPn scliniorte. In Fratikrpio.h und Spanien gab esebifn-

fnlls nnibrci\; Falle vc.n L«ben<lij^l.<>jyrabcn alsSlra/e. In Dentscbiand betrt« die

Cuolina flie.^ Stfalc Iw KiiidcsmOrdorinnPii ie^t. Das L'^bendigbegrabon war

abf-r nicht bh.li Stiifü, sondern aurh Sitte und Gebrauch. In dnigen Ge5end^'n

der. Küstv vun Coromandcl ^Wingcn die Priester dit; W'tven ihren Männern ins

«".rab 711 Volgen. Min begrub ferner in Nen Grafiaria mit den Müttern die Säng-

linge. Dict. d. la ptnaülC III 485. Auch in Grünland hfn-.schten ähnliche Ge-

bräuche brsl jKr.g?'. \)\i der Kon'^crvat/Or S."hj"t-rlig in Chriptiania nach^fwieson,

daß di<* "Wjkin^er Frau dem Minne in dpn Jnd f<'lf;te. Vgl. eniea.iustührlichen

Tkrtoht in dw Fraiilciurtt-r Zeitung Nr. 108 Abendblatt vom 19. .^pril 1907

') l.e Bruyu, Vrya^'.es liT .*o und i,^j.
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stellt 1), daß -diese Strafe den Chinesen enriehnt ist, die ver-

schieden'^: Kategorien von Verbrechern zur Zerhack Linji^ in

zehntausend Stücke zu verurteilen pflegten. 2)

Die Strafe des Häng^Mis soll hn allen Rußland U7ibekannl

gewesen sein. Ein Reisender des XVlI. Jahrhunderts, der

dies behau|jlet, gibt zugleich in possierhcher Weise (he Gründe

au, weshalb die russischen Richter früher Niemanden auf

hängen bsseii v.'ollten.^'') ,,1'Ls ist nun vor etlichen Jahren in

Russen der Gebiauch eingeführet \vorden / die Ci^eltfidtcr nui-

zuh^ncken; Und die Russen haben sicli lange '/Mi J*.edeucken

gemacht / sok.ljtn anzunehmen / in der Meyniing ; dhiS die

Seele efnes Mensehen / der erwürget würde / j',enci(;bi'je(. sey

unten auszufahren / welches ihn pogano') machte. Deijeuige '

den man hcnckr ; legt ihm solbslen den Strick un> den HaJß /

und wirftt sich herab , wenn man.«5 ilun sagt / da(.*) eis thufi

solle." Ein hi.stor)s<:hes Rreigtiiy war die Aufhängung des

vitrten der sechs i^seudo-Dfnitrij, der i6ro auftauchte

und in Pleskow einen Z;trenhof hielt . nach der Thron-

besteigung des Zaren Michael wurde er gefangen genommeii
mid gehenkt.

ö)

Eine barbarische russische Strafe wird von allen älteren

Reisenden erwähnt: ,,Die Strafe / welche man denen falschen

^) VoltHircs vorzügtidistf. Scliriften ( tr.inzösisch rnrl der.lsdi). HiiUiircde

TEurpire (?c Russic :-,-o«s Pierre, le Gianct. Wion lEio. I tSi.

^) Nach Diel, de U pMialit^* IV'45'^ mid V37 vvurcio di»*sv graiiscimc 5tr;ife

in China tiaiii' '^'.lidi li;r Dieljo und für GattÄiimif>rf!^'nnni::n anijeoTdnpc. Man
streckte 'üe Verurteilten auf oin Urctt und iltr Henker riß mit eint-r glixheuJen

y.&n^c eitjp hpbfimmte AoMh] von Fle^schstückf-n hei-aus, die er dann mit

seinem Mussor 7»;rh3ckle. Der Henkpr mußte geachickt vorgehen, um das Opter

bulangc als möglich am Leben ^11 erhalten, dilnit ».c di»; Strenge der .Stiafe. <iiit-

sinochcnd tiibUe. Aticb uie aJten l\'t^f.T kaiiiiten t-inc ähnlich? Stiaf-e fv<: Kindes-

niördt'rinnen. In Frnrtkieich h.it nte.n eheirials Majeatälsverbrechrrn ebenfalls

Stückf^ nei.sch aus dem Leibe gerissen.

•') Reise nach Korden, S. 194.

*) noraHi.'.il, hddni.'^r.h, nnrein.

^) Eine seltsame Todes« trafe kiuvi:!lon die L'^itnückcii: Der Verbrecher

wurde z\»riächeii /%vci Ivanielcn gebauert. LäaidJich sitvlic-h. (Vgl Proton, Rul3-

laüd cder Sit<cn, Gcbrauolie und Trachten der sämtlichen Provinzen des K^isei -

tutn.s. Miuiat uvgen»äl<i« der Länder- und VölkeTkunde. P«flth 1816. IV 13-

J
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Müntzern anthut / bestehet darinnen / daß man dergleichen Ma-

terie / die sie zu ihrer Müntze gebrauchet haben/ schmeltzen /

und ihnen solche verschlucken lasset."*) Schon nach den alten

russischen Gesetzen wurde Falschmünzern glühendes Erz in

den Magen gegossen und später galt dieselbe Strafe für die

Herstellung falscher Stempelpapiere.^)

Die Strafe des Räderns war in Rußland vur Peter dem

Großen unbekannt, aber dann im achtzehnten Jahrhundert

stark in Gebrauch, bis sie gleich allen anderen Todesstrafen

von ILlisabeth abgeschafft wurde. 3) Katharina IL befahl trotz-

dem für den falschen Peter III., den Kosaken Jemeljan Pu-

gaischew, als komplizierte Todesstrafe das Gliederzcrbrecben

bei lebendgiem Leibe. D.eut Offizier Mirowitsch, der als Auf-

ruhrer, Reichsverräter und Kirchenschänder ebenfalls Vier-

teilung oder Rad erdulden füllte, gewährte die Zarin gnaden-

weise simple Enthauptung. \1

Trotz ihrer vor mehr ais hundertfünfzig Jahren erfolgten

Abschaffung besteht die Todesstrafe in Rußland noch rort

bis auf den heutigen Tag. Wie Katharina IL ließ auch P'aul

sotienannte Staatsvcrbrech< i öffentlich hinrichten. Alexan-

') Reise nach Norden. S. (93.

-) Diese Strafe, die auch in J rankreich für deu Mörder Heinrichs T\' ., Ra-

vaillac, und für Damien.s, den Att. iitäter gegen Louis XV. augeordnet wurde,

ist zweifellos orientalischen Ursprungs und hauptsächlich im Orient zur Geltaug

gelangt. Bei den Hebräern schüttete man den Verbrechern verschiedener

Kategorien geschmolzenes Blei in den Mund. Sefi von Peisien, dt-; Ja;; Taliak-

xauchen verl>oten hatte, ließ zwei Indiern, ilie das Gesefz niii,^ochtp;.;n, ge-

schmolzenes DIri in den Mund schütten. In der Türkei traf die gleiche t>üafe

jene Moslems, die das Weinverbot verletzten.

•') Die häufige Anwendung dieser Strafe, in europriisclicn Staatüu (i;>r£ ich

als bekannt voraussetzen. Hier will ich nur bemerken, daß Peters des (rroben

Gegner Karl XH. dem Russen an Grausamkeit nicht aachataud; ?'atku] wurde

auf Eefchl des Schwcdenköuigs ,,l;ci lebendigem Leibe von unten auf gerädert"

{S'ij^enheim, Rußlands Beziehunpen /,\i Deutsclüand, I 102.) liin Isaueruab-

gc.<=andter, drv zu Karl XIL kam, wurde auf des Letztereu Hcfchl und vrr seinen

Augen getötet. (Vgl. Voltaire a. a. O. III 69 und 79). — In Berlin fand die letzte

Hinrichtung durch das Rad erst 1837 statt. (Vgl. HcÜlcin, Berliu.s benihmto

und berücbti{<tc Häuser. 3. Auflage, II 3.)

') Barthold, Der Ausgang des loaasch« n Zweiges der RoT'iiinow. Hist,

Taschenbuch \^II 155.
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der 1. pcrhorresziorto die Todesstrafe, aber 1812 ließ er sie

doch in den Kriegskodex als Kapiialstrafe für Vaterlands

Verräter aufnehmen. Seitlier hat sich die Todesstrafe als 7\us-

nalimsstrafe in die Gesetze noch oft eingeschlichen: für An-

griffe auf das Leben des Herrschers und die Sicherheit des

Staates und für sogenannte politische Verbrechen; letztere

hatte allerdings auch Elisabeth als des Todes würdige betrachtet

und von ihrem gnädigen Ukas nicht profitieren lassen wollen.^)

Wie dehnljar der Begriff der politischen Verbrechen, die mit

dem Tode gestraft werden müssen, in Rußland ist, haben wir

in unserer Zeit häufig erfahren. Hat man doch selbst zwölf

-

und dreizehnjährige Knaben und Mädchen als politische Ver-

brecher im glorreichen Jahre des russischen Völkerfrühlings,

im Jahre 1 906, hinrichten dürfen ^) !

Wemi es sich vielleicht auch bestreiten laßt, daß das rus-

sische Strafsystem früherer Zeiten in bezug auf die Todes-

strafen grausamer war als die Systeme, die in denselben

Epochen in europäischen, geschweige denn in lialbzivilisierten

Staaten Geltung hatten, so unterliegt es keinem Zweifel, daß

für die barbarischen Gliederstrafen und Prügelstrafen Ruß-

lands in der Geschichte aller Rechfseysteme und Völker kein

Vergleich gefunden werden könnte.

Das Strafgesetzbuch Nikolajs I.') sagt: .,Unter der Bc-

nennrmg Leibesstrafen sind zu verstehen: Die Brandmarkung,

die Peitschenstrafe, das Spießrutenlaufen, Stockschläge, die

Rutenstrafe, das Anlegen von Fesseln." Aber friiher und seit-

her haben die Korperstrafen noch bed<^uti ndere Ausdehnung

gehabt. Die Gliederstrafen, MaoMGupcAßTe.riLiiLiJi HaKasaHiH,

dienten gleicherweise als Mittel der Abschreckung wie als

polizeiliche SicherheitsmaJäregeln, als Brandmarkung des Ver-

1) Ivan Golovins. I.a Russie soiis Nicolas 1' ''. Paris et Leipzig 1845. P- ?72.

•) Man erinnert sich des Schreibens, das der Franzose Alexandre Estiupc

1906 in der russischen Zeitung „Slowo" (,,Ou,Bu"} publizieret, und das äann

durch die europäibche Presse seineu sensationellen Weg machte. Estrape war in

Riga an den Fens^erl: seiner Wohnung Augenzeuge, vie ein 1.3 jähriger Knabo

und ein 13 jähriges Mädchen von Dragonern zur Exekution geschleppt wurden.

Die beiden Kinder waren eines politischen Mordes angeklagt gewesen.

S) Russisches Strafgesetzbuch, proniulgieahrert im J 184S. S. 421.

Stern, Geschichte der öftcnti. Sittlichkeit in RuClar.d. " 7
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brechers. Handelte es sich in erster I,i«ie um die Ab-

schreckung, so verstümmelte mm die wiclitigsten menschlichen

Organe und fügte dem Verurteilten soviel Schmerz als möglich

zu ; nur gab man acht, ihm nicht das Leben zu nehnien ; der

Tod, den man angeblich gnndenhalber vermeiden wollte, würde

als Erlösung von namenlosen Leiden den /\bschreckungszweck

vereitelt h^ben. Bei der Brandm;irkung zu polizeiliclicn 7.\ve< ken

wollte man den Verbrecher nur äußerlich als ein gefährlichem

Individuum kennzeichnen; oder man sollte auf diese Weise die

Rückfälligen unter eingefangenen Flüchtllngeri sofort heraus-

zufinden vermögen, ja, nach der Art der Verstümmelung

wußte die Polizei schon auf den ersten Blick, für welches Ver-

brechen die Gebrandmarkten früher bestraft worden v/aien.

Diese Brandmarkung, diese simple polizeiliche Maßregel war

in ihren moralisthen Wirkungen allerdings nicht minder ver-

derblich als die schwerste Strafe. Sie bedeutete den bürger-

lichen Tod, den Verlust aller Rechte, die Aufliebung aller

Familienbande, die Unmöglichkeit, im Leben jemals wieder in

menschenwürdige Verhältnisse zu gelangen; vor dem Gebrand-

markten blieben alle Türen verschlossen, niemand gab ihm

Stellung und Brot; für .^eine eigene Frau, für seine eigenen

Kinder war <^r tot. Und dabei galt die Brandniarkung, K.ieyt-

:.feTiie, gesetzmäßig nicht als eine Strafe im eigentlichen Sinne

des Wortes ; sie war ja bioß verunstaltend, aber nicht bcscluidi-

ge id; keine physisch schmerzhaft fühlbare Ahschreckungs-

iTiaßnahme, soiulorn eint- poli/.eiliche Vorsichtsmaßregel. ^'i

Die erste Erwähnung emer Brandmrirkung in Rußland

findet man in den, Mitteilungen über die Dwinskisclw; Empörung
des Jahres 1397; hier wird anbefohlen, jeden Dieb zu ,,stem-

peln". Bis zum 17. Jahrhundert konnte man, soweit bis jetüt

von russischen Forschern festgestellt werden konnte, die Brand-

markung als gesetzliche Maßregel nicht. In der Praxis wurde

sie aber als eine Beigabe zur öffentlichen Züchtigung, nament-

lich bei Dieben und Räubern, angewendet ; bald brandmarkte

man auch andere Kategorien von Verbrechern. 1637 brand-

1) A. I". TuM<,'|)<r!;i.. IFiTi'iiiH Tls*ie<HWXi. niiK:i.-.aiiit"i an. yy^aiyMi, iiitaiv?..

<.'.-! I«?iep<''\|in., 1897. Ct{». U3—HD. {ri)f-r GlkikTstrafen i.n»d Br^iKlinarkung.)
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niarkt€ riian J-alscliniüiraer, Nacli dt^m Zeugnisse Kotoschi-

chins branrlmarUtö man <lie Tfilneiimer des .Aufruhrs von 1662,

..d;ur.ü nif für alle Kwjgkeit gekeiinzeichnet seien." Seit 1691

wurflf-n olle \'crbrechei- göl)ra)iflnuukt, wann sie eine St.i;iie

zu erdulden hatten, die ihnen giiadenhalber slait der Tode;,

stralö zudiktiert wordün war. An df:;m Si.e)n|>e! konnlp inan

ci kennen, wie oft ein Diel; wegen Diebstahls bereits frülicr

verurteilt worder« war; ertappte man einen Dieb zum dritten

Male^ so verurteilte mar» ihn /xnn Tode. Ein ükas aus dem
Jahre [691 ordnet die Brandmarkiing au. „damit man den aus

der Verbannung geflitchteten und in Moskau wieder er.'vcheineii-

den A'erbrecher erkenne." Die Hrandmarkungszeichen mußteri

vor dem Verschwinden behütet werdeti; daher befiehlt ein

Ukas von f/05, die Wunden, die der Stempel verursacht, mit

Pulver einzureiben, , .damit der Verlnecher di6 Zeichen nicht

aiismerJicn könne und die ßrandraarkung bis zum Tode des

Cezefchneten sichtbar bleibe," Und ein Ukas von 1746 besagt:

,,An der Brandmarkiing .soH man den V^erbrecher allezeit von

den guten Leuten unterscheiden können ; einem entlaufenen

Vrrbrecher wird man dann sofort die Gefahr ansehen, die von

ihrn droht" Seit dem acht^ehntea fahrhim der t fügte man die

JJrandmarkung in Verbindung mit dem Aufschlitzen der Nasen-

löcher allen Verbrechern ?.u, die nacJi Sibirien verbannt wurden.

Peters Ukase von 1703 und 1704 befehlen lirandmarkung und

Aufschiitzung der Nase für alle Diebe und Räuber, die keine

Todesstrafe erleiden müssen; 1720 wird für Waldfrcvler die

Todesstrafe abgeändert in ewige Verbannung und Brandmar-

kung. Elisabeth verfügt bei der Aufhebung der Todesstrafe,

daß alle Strafen, die fortan statt der Todesstrafe als fCapital-

strafen gelten, iiniehlbrfr die Brandmarkung im Gefolge halben.

Diese Ordn.ung bleibt lange bestehen und wird noch im Justiz-

reforrnprojekt des Jahres 1813 festgehalten. Ent die Gesetz-

bücher von 1833. 1842 und 1845 schränken «lie Drandmarkung
ein auf ..Verbrecher männlichen Geschlechts, die zur Zwangs-

arbeit verurteilt werden und von Körporstrafen nicht be^

freit sind."

.

Die Zeichen der Brahdmarkung wechselten oft im Laufe von

xwci Jahrhunderten. Die erste bekannte Form ist der in einem

7*
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l'kas von 1637 ervvähnte Aufdruck: BopT.(Wor;; Dieb; hier ist

das Wort gam ausgeschrieben. Die Teilnehmer des Aufruhrs

von 1662 werden mit dem Buchstaben B gezeichnet; das ist

der erste Buchstabe des Wortes öyiiTOBinnicb (ßuntowschtschik),

l^lmpörer. 1691 befiehlt man, einen «isernen Buchstaben zu

gießen : B (das russische W) den ersten Buchstaben von uopi..

1698 ergeht der Befehl, die nach Sibirien Verbannten mit sibi-

rischen städtischen Stempeln zu brandmarken. Peter der

Große reformiert auch auf diesem Gebiete. Er stiftist für die

Zwecke der Brandmarkung eine Abbildung des Adlers und

läßt damit die nicht zum Tode verurteilten Strjeljzen stempeln.

Auch der Name der Stempelung wird gewechselt. Bis zum
achtzehnten Jahrhundert kennt man für den Stempel den Aus-

druck nsTHO (pjätno) ; Peter der Große schafft das Wort 3aopjie-

Hie (saorlenije), Aufadlerung. 1702 befiehlt der Zar, den Po-

pen Nikita wegen Verleitung eines Beichtkindes zu falschem

Zeugnis : „unbarmherzig mit dem Knut zu schlagen und mit

geadlerter Backe nach Asow zu verschicken." Aber der Adler

erhält sich nicht lange, und schon 1704 ist die Rede von neuen

Brandmarkungssterapeln. 1703 werden zweierlei Kategorien

von Gebrandmarkten unterschieden: Schwere Verbrecher, die

zu ewiger Katorga -(KaTopra, Zwangsarbeit) verurteilt sind; und

Verbrecher, die v/egen geringerer Übeltaten nur auf begrenzte

Zeit verbannt sind. Die Art der Brandmarkung der ersten

Kategorie wird nicht präzisiert ; für die letztere wird wieder der

Buchstabe B {Bop'h, Dieb) vorgeschrieben. 1746 erscheinen

neue Stempel mit dem ganzen Worte Bop?^. das aber in einzel

neu Buchstaben aufgestempelt wird, also B.O.P.'L. Von 1753

bis 1845 druckt man nur die ersten drei Buchstaben auf. 1762

wird der As-jigmiten-Fälscher Ssergej Puschkin mit dem Buch-

staben B auf der Stirn gebrandmarkt. ,1780 wird der Mörder

Grigorjew auf der Stirn mit y. dem ersten Buchsraben des

Wortes yßiüna (Ubyza, Mörder) gestempelt. ^ 1782 befiehlt ein

Urteil, dem Registrator Schazkij nach vollzogener Glieder

strafe unter dem Galgen die rechte Hand mit dem Buchstaben

JI. als dem ersten Buchstaben des Wortes JI;f,eiJ,'i., Lügner, zu

stempeln. 1794 brandmarkt man in Petersburg die ( »ffizjere

Fcinberg und Baron Gumprecht wegen Assignatenfälschung
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,

unter dem (lalgen öffentlich ; man druckt ihnen auf beide Hände

die Buchstaben B. u c. <\>. a. auf, die AnfangsbucliStalicn der

Worte: Bop'i> n eoHiijjiiTo:H> 4''>'-i*^iiii^»^i^*^'^ accui iiauiü, Dieb

und Verfertiger falscher Assignaten. Nikolaj I. verordnet aber-

mals neue Zeichen: K. A, T., die ersten dr<'i Buchstaben von

KaTopiKfiHH, für die zu Zwangsarbeit Verurteilten; B, deri

'ersten Buchstaben von öpo^nra (brodjäga, Landstreicher),

für eingefangene Flüchtlinge; ferner C. K., die beiden ersten

Buchstaben der Worte ccl^bho - KaTopwnwi"i , zur Zwangs-

arbeit: Verbannter, undC. n., die beiden ersten Buchstaben der

Worte ccwJii>HO-noceJieuei;'i>, zur Ansiedlung Verbannter.

Wir haben schon gesehen, daß die Brandmarkung gewöhn-

lich öffentlich unter dem Galgen vollzogen wurde. Sie war

also nicht bloß eine polizeiliche Maßregel, sondern gleichzeitig

eine schimpfliche Zugabe zur Gliederstrafe, Prügelstrafe und

Verbannung. Der Tlajian'L (Palatsch), der Henker drückte

schweren Verbrechern den Stempel auf das Antlitz auf, zu-

meist auf die Stirn. Die in Sibirien von den Behörden vorge-

nommenen Brandmarkungszeichen wurden auf dem Rückeii

des Verbrechers angebracht. Ein Ukas von 1637 befiehlt die

eisernen Buchstaben für den Gebrauch durch Feuer zu erhitzen.

Ein Ukas von 169? schrieb vor: Wenn ein Verbrecher zum

ersten Male gebrandmarkt wird, so drücke der Henker den

Stempel auf die linke Backe ; beim zweiten Male auf die rechte

Backe. Von 1753 ab, da drei Buchstaben aufgedrückt werden

mußten, stempelte der Henker das B (W) auf die Stirn, das O
auf die rechte, das P (R) auf die linke Wange. Genau so ging

der Henker .später mit den drei neuen Zeichen K. -VT. um, die

Nikolaj I. anbefohlerj hatte: K kam auf die Stirn, A auf die

rechte und T auf dio linke Wange. Nikolaj I. befahl 1846

die Bfandmarkung nur noch bei schweren Verbrechern öffent-

lich vorzunehmen. Landstreicher und Flücfitlinge wiu'den

furtan auf dern^ Polizeibureau in aller Stille ohne besondere

Zeremonie auf der Schulter oder auf dem Rücken gestempelt.

l")ie Zeichen wurden sofort nach ciem Aufdruck mit einem

Pulver eingerieben, zubereitet nach Vorschrift des medizinischen

Departements; letzteres verfaßte auch für die Henker prak-

tische Ratschläge bezüglich der Anwendung der Brand-
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niiukung; in dieser ärztlirhni VerordiuiH.e wurde empfohlen, die

für Landstreicher von dein foli/eiamt als Erkenn ungs;reichen

angeordneten Stenip<l auf der Hand, wennmöglich auf dem
llcischigen Teile, anzubringen. Die lirandmarkung wurde erst

im Jahre 1863 von Ale candcr II. abgeschafft, geschieht aber

trotzdem noch gegenwärtig auf Anordnung dei Gouverneurt?^

und Polizeimeister.

Gleich der ßrandmarkung waren auch die Gliederstrafeti^)

teilweise zu ]')olizeihchcn Zwecken bestimmt; man solhe den

Verbrecher an der Verstümmelung und die Art seines Ver-

Ijrechens an der Art seiner Verstümmelung erkennen. Die

Cniederverstümmckmg wurde deshalb gewöhnlich nicht als

selbständige Strafe angeordnet, sie war eine Zugabc zu anderen

Strafen. Gleichzeitig mit dem polizeilichen Zwecke wurde auch

erreicht, daß die Verstümmelung zur Abschreckung diente.

Die Blendung, oeni.nroHie, die härteste aller Ver-

$tümmelungsstrafen, ist in Rußland von Richtern zweifellos

äußerst selten angeordnet worden. In dem Gesetzbuche des

Zaren Alexej (i'jiovKenie lG-i9 r.) wird das Ausstechen der

Augen neben dem Abhacken der Hände, der FiU.^e, der Nase.

der Ohren und der Lippen wohl erwähnt, aber man hat vor-

läufig noch kein Dokument aufgefunden, welches bezeugen

k()imte, daß die Blendung als Strafe für bürgerliche Verbr(ich<-n

von bürgerlichen Richtern jemals vorgeschrieben worden ist.

Dagegen ist au.< dem sio!)/.elmten Jahrhundevl htO^annt.' daß

SchujsKiji den Staatsverbrechern Bolotnikow und Genossen vor

dem Vollzug der Todesstrafe die Augen ausreißen ließ: Auch
der englische Arzt CoUins, Leibarzt des Zaren Alexrj, erzählt:

es sei allgemeiner Gebrauch geweseji, den Aufrührern die

Augen auszureißen, bevor man sie verbannte. In noch früheren

Jahrhunderten sind u\ Rußland Fälle von Blendung zwar oft

V<»rgekommen. Doch erfolgten sie fast immer aus politischen

Gründen. Sie waren Sicherheitumaßrej^eln oder Kacheakte des

Herrschers ge^en seinen Kivalen, des .Siegers g^gen dc-r» Be-

siegten, wi: dies -.chon ini Kapitel, ddS die Gtausnmkfcit der

Herrschenden in llußland behandelt, erwähnt wurde. Hier

1) Tum."!»,. Kl. 1. a. O. S. 131 (f.



Tioch einige Beispiele: Als Fürst Mstislaw Isjäslawilsch (o6iS

aus der V'erbannuri;^ nach Kijcw zurückk<Jn-te, ließ er viele

seiner Gegner blenden: 1098 wurde Fürst Wassilko geblendet;

1177 rissen die W^Iadiniir/cn dem in ihre Gefangenschaft ge-

ratenen Fürstfn von Rjäsan die Augen aus. Die Bojaren dos

(JroßfürstfUi Wßewolod verlangten im zwölften Jahrhundert

die Blendung der gefiingcnen Ssusdaken und Rostowzen. 1446

Heß Wassilij der Finstere, den seine Feinde des Augenlichts

beraubt hatten, zwei ihm feindhche Fürsten, die in seine Hände

gefallen waren, blenden.*)

J) In bczug auf diese Barbarei steht Rußland hinter amlcrcn Lilndern

zurück. Man hchc nachfülgcndc Vergleiche (Diction. de la penalite, Yeux): Die

livliiäcr blendeten sclteu, wurden ater häufig von ihren Feinden gcLIcnc'.et, wie

Simson von dtti Philistern. Das Blenden war in Byzanz zu einer förmliclien Sitte

^.{eworden. Als Instrmnent bediente mau sich eines glühenden Spießes; später

gebrauchte man siedenden Essig. Im Königreich Aschern wurde das Blenden als

eine milde Strafe betrachtet. Auf den Sandwiehinseln hatte der beleidigte Ehe-

mann das Kocht, dem Ehebrecher die Augen auszureißen. Stark verbreitet war

das Blenden in den orientalischem Ländern, in Kaukasien, Indien und nament-

lich im modernen Persien. Beim Regierungswechsel wurden früher in Ptrsien

alle möglichen Tlirourivalen des neuen Herrschcr.s: Brüder, Onkel, Neffen, kurz

--•die männlichen Verwandten, geblendet. Man schleppte die Verurteilten vor da»

Tor dos Sserai, ließ sie hier von Eunuchen festhalten und durch speziell zu diesem

Zwecke angesteHte Offi;;ieie blenden. Der grausame Schach Seli ließ derartige

Blendungen in barbarischer Art in seiner (jcgenwart vollliehen; als er bemerkte,

dal« einer seiner Pagenliebiinge entsetzt zusamnientulir, sagte er: ,,Da dein Auge

so zart ist, Lianchst du es nicht". Und ließ dem Pagen auf der Stelle die Augen

ausstechen. Dieser Schach Sefi befalü eines Tages in seinem Zorn, auch seinen

Sohn und Erben Al»bas des Augenlichts zu berauben. Auf dem Sterbebette

bedauerte er aber, diesen Befehl gegeben zu haben. Da erklärte ein Eunuch,

CT könne den Prinzen sehend machen, und x'olltührte auf der Stelle das Wunder;

Dieser Eun»ich, der früher den schr(»cklichen Auftrag erhalten gehabt, den Prin-

zen zu blenden, hätte Mitleid etnpfuuden und das Furchtbare nicht vollführt;

aber um d«:u Schach zu täuschen, spielte Abbas bis zur Sterbestunde des Vaters

den Blinden. Nadir Schach lit-.ü 1729 den Usurpator Airai blenden; aber nach-

dem er selbst alü l'surpatcr bich des Tbroues beaiächtigt hatte, befahl er, um
sich vor gleichen! ^chicksa3 sicher zu stellen, die Blendung ulier, die ih)n den

Thron streitig machen konnten. In Venedig waren die Blendungen der Dogen

durch ihre Kivpleu an der Tagesordnung. In Deutschland ließ Heinrich VI.

dem Tar.kred die Augen ausstrichen; Friedrich 11. bereitete dasselbe Los ieiiiem

Kanzler Peter Desvigncs, dei' ihm 30 Jahre f;edicnt hatte. In England ließ nmn
für jugdviirjjehoii als Straff d.e Blendung vcihängen. In Frankreich beiahl im
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Wie die Blendung u-urdc auch das Herausreißen der

Zunge. Bhipisaaiiie RPibiKa, weniger für bürgerliche, als für poli-

tische und kirchliche Verbrechen angeordnet. liierfür findet

man in den Dokumenten der \'^ergangenheit zahlreiche Be-

lege. St hon in früheren J ihrhunderten wurde ,jfür un-

anständige Worte" (HGB-byKriuBbia cjiOBa) gegen den Herrscher

diese Strafe angedroht. Iwan 111. wollte 'dem Tatischtscihew,

der eine freie Rede selbst dem Großfürsten gegenüber zu führen

liebte, die Zunge herausreißen lassen. 1545 wurde dem Afa-

nassij Buturlin „wegen ungesc hliffencr Rede" iiienpHCTOKHUM

enoBa) die Zunge herausgerissen. Ähnliche Fälle kamen im

17. Jahrhundert vor. Das achtzehnte Jahrhundert beginnt,

im Jahre 1700, mit dem ersten Falle, daß einer Frau öffentlich

vom Henker die Zunge herausgerissen wird; diese Frau hatte

die Nachricht verbreitet, daß in einer Kirche eine Generalsfrau

vom Zaren erschlagen worden wäre — Peter der Große bestraft

die Verleumdung durch die Ordre, die Verleum^derin für immer

der Sprache zu berauben. In den nächsten Jahrzehnten, wäh-

rend des Frauenregimeiits, wiederholt sich das Schauspiel oft

genug; die Zarinnen strafen ihr Geschlecht für Schwatzhaftig-

keit mit Vorliebe auf solche Weise, imd 1743 läßt Ehsabeth

der schönsten Frau am Hofe, Natalia Lopuchin, die Zunge

herausreißen, die über die Kaiserin zu sfwtten gewagt hatte.

Als. Strafe für Ketzer wird das Herausreißen der Zunge 1 505

erwähnt : Einem Anhänger der sogenannten jüdischen Häresie,

dem Nekraß Rukan<)w. wird vor seiner Verbrennung noch die

Zunge herausgerissen. Im siebzehnten Jahrhundert wird den

sechsten Jahrhundert Chilfitric: ,,Wenn sich Jcttiand ir.eJnc-n \'<vordnungen

widersetzt, ~o soll man ihm die Augfii ausstechen," im achttn Jahrhundert

ließen die fjanzösischen Abl>cs ihren Mönchen zur Strafe iiir kleine Vergehen die

Hände, Füße und Oliren abhacken und die Augen r.ubstechen; im elften Jalir-

hundert blendeten die Grafen Coucy und Nainur, die miteinander Knep; führten,

weil des letzteren Frau zum evstcren sich j^cflüchtct hatte, ihre beiderseitigen

Gefangenen. Das Merkwiirdi^-.ste wäre au< Spanien zu berichten, liier

machten die Käte Kastiliens in der .\francesados- Affäre um Köni'j Ferdi-

nand VII. den Verschlag, statt einer Amnestie den Befehl zu geben, daü einem

uralten Gesetze gem:iß die Verräter geblendet -»Verden sollten. Dies rieten

spanische Minister am 22. November 18.24!
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Raßkoliniki wegen Verspottung der heiligeri Kirche die Zunge

herausgerissen. Irrt Gesctzbucb des Zaren Alexej (,yji0JiieiiiG

1(j40 r.) wird bemerkt, daß nach einer alten Verordnung für

falsches Zeiignis die Zunge herausgerissen werden sollte; der

niilde Zar Alexej aber befahl bloL\ ,,strenge Strafe", Knut. Die

Prozedur dos llerausreiBeus der Zunge beschreibt Timi>feje\\-*)

al.<5o : Der X'erurleilte sitzt auf einem Scjiemel und der Henker

reißt mit einer Zange die Zunge ganz heraus oder zwickt, was

gewöhiüich der Fall war, bloß die Hälfte ab,, so daß der Be-

strafte doch noch immer reden kann. Wir wissen, daß der

Bestuschew im Jahre 1743 dank ihrem Geschenk an den

Henker nur die Spitze ihrer Zunge abgerwickl wurde, während

die unghickliche Lopuchin ihre halbe Zunge verlor. In der

Zeit Peters des Großen wurde statt des Herausreißeiis der

Zunge häufig das Verbrennen der Zunge durch ein glühendes

Eisen anbefohlen; diese Art Strafe erfolgte bei Verbrechen

der Gotteslästerung und der Korruption (Lichoimstvvo).2j

Die' erste Erwähnung der Strafe des Abhackens der

Hände, oTchHeiiie pyKü. findet man m Annalen des Jahres

1462, aus der Zeil des J'ürsren VVassilij Jaroslawitsdi; der

^) TuMo<|tei;Bij a, a. O. 133-.

-) Im afrikanischen Königreich Beain durchbohi ie inau c\ie Zungf? nicht

zur Strafe, sondern zur Prüfung: Per Angeklagte wurde vor den Priestsr vre-

fübrt, der ihm eine spitze Hahrieaftdcr durch die Zunge stieß; drang di« Feder

leicht durch, so war dies ein Beweis für die Unschuld de=; VerdäcJitigtcn ; bUelj

die Feder stecken, so galt dies, als böses Zeichen. Im alten Ägypten durchbohrte

man jenen, die dem Feinde Staatsgeheimnisse venicten, die Zunge. Im christ-

lichen Konstantinopel ließ Konstantin, Sohn des Her;).klius und der Eiidosia,

als er den Thron zui üfkerobert hatte, seinen Stiefbruder, ccn Usm-pator,

ins Exil senden, seiner Stiefmutter Martina aber die Zunge rinsschneidcn,

,,damit ^je nicht das Volk aufwiegele". In Faropa war die Znngenstrafe nament-

lich in den katholischen Ländern üblich. Louis IX. ließ Gotlesläbtercrn die

Zunge dvirchboaren; Louis XII. Ix-fahl, deuienigen, die achtmal Gott gelästert,

die Ziuigi.- ganz heraus/.urciLien. FrancoLs I. erfand fi'iv die Protestanten eine

neu;' Strafe, e" Jie)3 ihnen, bevor er sie auf den Scheitcrliaufcn s-rhlckte. die

Zunge durchliohren und mit eine»n Nac(f'l an der W^ngc befestigen. Doch wurde

in Frankreich aik ii die ?^un£.n- einfach ah:.^eschnitten oder, wie im Rußland Peters

des Großen init dem heiße;i Ei?on gestrichen In England bestand Yßh y.\\i Zeit

der Königin Eii^ubeth das Abschneiden der Zuugc für Meineidige. (Vgl. Dict.

de la pcnal. [\' 302.)
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Annalist bemerkt dabei: „Der Großfürst befahl eine niclit

bekannte Strafart", nämlich eine bis dahin nicht bekannie,

werjigstcns nicht angewendete. Diese Strafart sollte aber bald

in Rußland große Bedeutung erlangen. 1533 wurde sie in

Moskau lür Geld verderber, Fälscher und Miinzenbeschneider,

;tngeordnet. Im sechzehnten Jahrhundert straft man Räuber
und Diebe durch Abhacken einer Hand. Kinen breiten Raum
nimmt diese Strafe im Gesetzbuch des Zaren Alexej ein ; sie

wird angedroJit : für Krawalle am Herrscherhofe; für das

Herausziehen des Schwertes in Gegenwart des Herrschers;

für Versuche, das Leben des Herrschers zu bedrolicn; für

Betrug; dritten Diebstahl; für lügenhafte Denunxiation ; für

i*ferdediebst<:hl im Dienste; und noch zahlreiche andere Fälle.

Spätere Ukase dehnen die Strafe aus : auf Leute, die unbefugte

Schank'virtschaft treiben; auf Teilnehmer an Gelddiebstählen;

endlich auf Teilnehmer an Empörungei;. Peters des Großen

Kriegävegiement befieli't, jenen die Hände abzuhacken, welche

,,dciii Herrn oder seinem auf der Wache befindlichen liaus-

soklaten Wunden beibringen, sei es mit einem Stock oder

«nner Waffii." Peters Kriegsreglement entlehnte den west-

lichen Gebräuchen eine in Rußland bisher unbekannte Strafe:

,,rjen!Jenig<n, der mit den Waffen in der Hand j.x;i einer

Schlägerei ergriffen wird, soll man die Hand für eine Stünde

am Galgen amiageln." Die Zariti Elisabeth befahl statt der

Todesstrafe oft die Strafe des Abhackens der Hand. Diese

Strafe kommt noch in den Urteilen au.^ dem ersten Drittel

des neunzehnten Jahrhunderts vor; sie wurde zuletit aller-

dings nur dem Buchstaben der alten Gesetze ehlsprechend

angeordnet, aber nicht mehr ausgeführt.
i)

*) Dio Strafe des Abhackens der Hände war in allen Ländern der Welt bo-

kanut. Die cliincsisclie Kaiserin Wu-Hcn ließ 6Sj den von ihr verstoßenen

Franzi dir; Hände ubhackcn be\-or man sie des Lebens beraubte. Tu Indien

hieb man den Verbrccliern. die man znm Unuf^crtode vcrurleilt luttte, vor ihrer

Aupsctftirg die Hände ab. In Peislen riskime man lieim «erinj;s*,en Vergehi'n

ihn Verlust der Hände. Schach Sbü lieij im 17. Jahrhundert Offi/ieren, die bsi

(rtbang und Muhl den Dienst vernachläs'^ifjt hatten, sowie dem üicliter, der den

r-fliehtvergessenen seine Lieder Norgesungen, Nase,Ohren, Zuiigu, Füf<eui}d t4ände

abschneiden. N'och iin 19. Jahrhundert liieb man in Per^icn .illcii zun» Tod«i
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Als eine Milderung der Slraü dos :\bh;ickcns der Hand
war die Strafe des Abhackons der Finger, oTC'Ii4<'Hie iia.7i.-

u,eBTj, angesehen. Sie wird zum ersten Maie in likasen dt-s

Jahres 1653 für ersten Diebstahl und ersten Raub, «statt

der Todesstrafe, vorgeschrieben: ,,Den A'erbrechern dieser Art

s-uU nian vor ihrer Verbannung nach Sibirien die Finger

der linken Hand abhauen." 1661 befiehlt der Zar: „Den
Teilnehmern an Münzfälschungen zwei Finger abhauen."

Dasselbe 1682 wieder für ersten Diebstahl und ersten Raub.

Peters Kriegsreglement setzt diese Strafe für Meineid fest.

Die Praxis wendet sie aber auch puf andere Fälle an.

So wurden, nach dem Berichte Kotoschichins, die Teilnehmer

an der Empörung von 1662 und 1687 auf solche Weise be-

straft. Betrügerischen Kanzleischreibern wurden ebenfalls z^^v^

Vtriuteiltoii vor dem Volhug der Todesstrafe die Hände ab. In der Türkei hieb

man den Majestätsbeleidigeru die rechte Hand heruntfr. la Ägypten beraubte

man Falschmimzer der Hätide, Im alten Arabien verlor der Dieb, der in flagranti

ertappt worden war. die t echte Hand. In Marokko wurde der Sohn Muley

Ismaels als Jievolutionäf von seinem eigenen Vater 2um Verlust der redeten

Hand und des rechten Fulies vcrnrttilt; die abgehackten GUeder warf man
i» einen mi$ ksÄhendeUi Teer gefüilttn Kessel. In MaroVrko strafte man noch in

der neuesten Zeit Straßenräuber durch Abhauen von Hand und Fuü. In Algier

hieb man dem in flagranti ertappten Dieb die rechte Hand herunter; das ab-

gehackte Stück hing man dem Verbrecher um den Hals, nnd den so Ge?«.-hmück-

(en setzte man rücklings auf einen PIsel sind führte ihn durch den Ort. Auch in

ewTopäischen Staaten machte man von der barbarischen Strafe häuligen Ge-

brauch. In Frankreich ließen die ersten Könige den Leibeigenen für die leicli-

te-sten Vergehen Ohren, Nase, Füße oder Hände abhacken. Fredegonde sandte

einen Boten xu Brunhilde, um sie zu ermorden. Der Attentäter wurde erwischt,

durchtjepcitscht 1 . u heini^ja: äi die erzürnte Fredegonde ließ dem Unge-

schickten einen Fuk -ki ^ine I.« ..nd abschneiden. Hin anderes Mal sandte

Fredegonde zvci Märn^ '
: ,. *. l:tilIdfi';eTr zu tuten. Auch diese zwei wurden

ergriffen. n;an begnügte sich aber UiCiu iamtc .ue zu peitschen, sondern schnitt

ihnen die Ohren, Nasen und Hsiidc ab CbaiUiaagne befahl, den Meineidigen

die rechte Ifand abzüluicken. Bis lüj^ -.vv;> :'en in Frankreich den zu:n Tode

verurteilten ElternmOrdern vor dem Volleug der Todesstrafe die reclite Hand
o<kT einzehie Finger der rechten Ilund abgvschuilten. In Korsika (vor der Ver-

einigung der Insel nüt Frankreich) wurde den Münzenbesehntidern heim ersten

Male die eine Hand, beim zweiten Male die andere Hand abgehackt; ein drittes

Verbrechen derselben \rt hatte die Todt«;sirafe im Gefolge. In Aragonien wunle
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Finger der rechten Hand abgehackt. Nach Bolotows Er-

zälilungen aus der Zeit des siebenjährigen Krieges kann man
annehmen, daß die Russen diese Strafe auch an hiiitcrhstigen

Feinden vollzogen; elf preußischen Bauern, die aus einem

Hinterhalt auf russische Soldaten geschossen hatten, wurden

die Finger abgehackt, hn allgemeinen schnitt man, die P^ingcr

der linken Hand ab, um dem Bestraften nicht die Arbeits-

möglichkeit zu rauben. Olearius erzählt, daß einmal ein Ver-

brecher aus dem Bauernstände verurteilt worden war, drei

Finger der rechten Hand zu verlieren; aber auf Intervention

des Patriarchen, der vorstellte, daß ein Bauer bei seiner Be-

schäftigung die rechte Hand nicht entbehren könnte, bewilligte

das Gericht dem Verurteilten die Umwandlung der Strafe:

es v^HJrden ihm nicht die Finger der rechten, sondern die der

einem betrügerischen Bankier die Hand abgehackt, und das abgehackte Stück

nagelte man an die Tür seines Kontors. Papst Sixtus V. Heß dem Pasquino

die Hände abschneiden und d^e Zunge durchbohren, um ihn am Schreiben wie

am Reden zu verhindern. Die CaroUna setzte für Falschcid die Amputation

der Hand oder der Finger fest. Die sächsischen Gesetze befahlen für Kiixhen-

schändung und Gotteslästerung das Abhucken der Hände. In England war man
bei den verschiedensten Vergehen in Geiahr die Hand zu verlieren; dies drohte

einem bei dem kleinsten Diebstahl, im 12. Jahrhundert bei den geringsten Jagd-

vergehen; Heinrich VII!. ließ denjenigen, die im Palast oikr im Gerichtshof

den Degen zu ziehen -wagten, die rechte Hand abhacken; Königin Elisabeth ver-

ordnete für den Export von I.eincn oder Schafen außer Güterkonliskation und

einjälnigem Gefängiüs Abhacken der linken Hand und deren Ausstelluag auf

dem Marktplatz. Noch im iS. Jahrhxmdert war solche Strafe in England üblicli.

Außci dem Abhacken der Handle kannte man in verschiedenen Länden: auch:

das .\nnageln der Hände (in England nagelte man dem V^erurteilten die rechte

Hand an einen Tisch und legte .luf diesen ein Messer ; der Mann mußte sich mit

Hülfe der linkeiiHand selbst die rechte abhacken odi-r Hungers sterben; bei dem
Autodafe in Valladolid im Jalue 16^6 wurden den Verurteilten die Hände an

ein Kreu^ genagelt, und iu dieser Situafion mußten sie die Verlosung des Urteils

anhören; Muley Ismacl von Marokko nagelte zwei Heliier mit den Händen an

das Stadttor an und ließ die .\ngenagelten Hungers sterben); da.^ Verbrenucn

der Hände (bcionders in Frankreich und Holland für KoniKsnn^rder), das aller-

dings vielfach, so bei exotischen Völkern, nicht als Strafe, sondern als Schifild-'

oder Unschuidsprobe vollzogen wurde, überall, wo man die Strafe des Ab-

hackens der Hände kannte, uxistierte auch die Strafe des Abhackcps der Fiiße.

(Dict. de la p6nalite IV 59 und V 69,)

/
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linken liand abgehackt. Stets wurden aber die Finger der

rechten Hand abgehauen, wenn wegen ]V|eineid die Verur-

teilung m dieser Strafe erfolgte; die Idee der Ahndung

dieses Verbrechens erforderte die Bestrafung des Verbrechers

an jenen Fingern, die er zum falschen Schwur erhoben hatte.

Peter der Große befahl jedoch am 23. Februar 1720: für

Meineid soll man fortan nicht mehr die Finger, sondern die

Nase abschneiden.

An diese Stelle gehört wohl die Bemerkung, daß man

in Rußland, was schon von Paulus Joviu.s und Herberstein er-

zählt wurde, auch das Eintreiben von hölzernen Stiften unter

die Nägel ins Fleisch kannte. „Eine fürchterliche Gewohn-

heit," nannte- Karamsin dies (VII 163), und er meint: „sie

war den Russen von dem Joche der Tartaren zugleich mit

der Knute und allen übrigen qualvollen Strafen zurück-

geblieben." Karamsin war von einem Vorurteil befangen. Die

meisten grausamen Strafen hatten die Russen schon vor dem

Tartaienjoche gekannt und geübt. Das Emtreiben von Stiften

unter die Nägel wurde übrigens niemals als Strafe für sich

verhängt, sondern war gewöhnlich ein Mittel der Tortur.

Schon früher ist bei der Aufzählung der Fälle von Ab-

hackung der Hände mehrmals auch das Abhacken der Füße,

OTcb^fCHio uon., erwähnt worden. Statt der Todesstrafe

wurde dem Verbrecher oft der Verlust einer Hand und

eines Fußes zudiktiert; und diese Gnade hieß in den

Ukaser. ..Strafe mit Erbarmen" (khshb ci> noinaAoio). Daß.

sich diese erbarmungsvolle Strafe gewöhnlich zu einer sol-

chen gestaltete, welcher der Tod vorzuziehen gewesen wäre,

geht aus einem Berichte des Wojewoden von Solikamsk aus

dem siebzehnten Jahrhundert hervor; „Am Räuber Rodjki.

wurde die ihnx zudiktierte ..Strafe mit Erbarmen" vollzogen:

man hieb ihm die linke Hand bis zum Arm, den rechten Fuß

bis zum Knöchel ab; und nach dem Vollzug der Strafe starb

dieser Rodjka schjiell." Seit dem 17. Jahrhundert verurteilte

nlan oft tu einer kombinierten Strafe, nämlich. zum Verlust

einer Hajul und eines Fußes, oder einer Hand und beider

Füße: diese kombinierte Strafe drohte Falschmünzern, Räu-



-^ 110 ~- •

bern, Dieben, Kirchendiobeji und auch Mördern, die man nicht

zum Tode verufteil«"n wollte. In der Epoche vor Peter dem
Großen wurden einem deutschen Ingenieur in russischen

rienstcn, der die Absicht geäußert hatte, nach seiner Heimat

rurü< k.;:ukehren, zur Strafe für solchen Wunsch Arme und

Deine zerbrochen und die linke Hand abgehauen.

Eine seltener . kombinierte Strafe Avar das Abhacken von

Ohren und Nase auf einmal. Peters Kriegsreglement droht

solche Strafe, und dies als bloße Zugabe der Verbannung

zur Zwangsarbeit, für einen Diebstahl im Feld« od«r auf dem
Marsche an, wenn der Wert des Gestohlenen zwanzig Rubel

übersteigt! Im allgemeinen war das Abhacken von Nase

imd Ohren keine Strafe, sondern eine polizeiliche Maßregel,

eine Brandmarkung wie die Stempelung, aber sicherer und

unverwischbarer als diese. Die polizeiliche Bedeutung des

Abreißens der Ohren, orptaanio yuieit, ist zu erkennen

aus dem Gesetzbuch Alexejs (y^io-jcenie 1649 r., XXI. I9;

Sirnwens Litndrecht ^ S. 209), wo es heißt: „so sich etwa

mit abgeschnittenen Ohren sehen lassen würden, und. keine

Schrift diesfalls vorzuzeigen hätten, soll man sie festnehmen

und zu dem Wojewoden bringen und im Gefängnis festhalten

bis zur Aufklarung." 1683 befiehlt ein IJkas die Umwandlung
der vStrafe des Abhackens der Finger in die Strafe dfs Ah
rcißens der Ohren; dies gescliah offenbar, um dem Bestraf-

ten die ArbeitsmÖglichkcit zu erhalten. Ein Ohr oder beide

Ohren werden den Dieben und Räubern abgerissen. 1657

befiehlt ein Urteil, die Ohren einem Manne abzureißen, der

einen Todschlag in der Trunkenheit und im Handgemenge
begangen hat. Peters Kriegsregloment behält das Abreißen

der Ohren als Erkennungsmaßnahmc bei. Außer Dieben

wurden fortan auch FalschmünRern und Räubern die Ohren

abgerissen, und dies kommt, wenn auch immer seltener, noch

bis zu Ende des 18. Jahrhunderts vor. So schreibt Grdf Panm
am I. Oktober 1774, als er während des Pugatschcwschen

.A.ufruhrs ein im Aufstand befindliches Dorf des Grafen Schu-

walow besetzen muß, an den Letztgenannten: „Graf Schu-

walow möge nicht zürnen, daß ich dem Popen den Kopf

abgeschnitten und einigen anderen die Ohren gestutzt
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habe.*' Das ist ein'^ der Irtzten Dokumente dieser ALiß-

rcgel.*j

jlas Ver.stiimniehi der Nase, orcli'KfKift ttora, dauerte

länger an. Ma,u begegnet dieser Grausanjkeit hi Rußland
schon in frühen Jahrhunderteti. Alexander Newskij ließ im
dreizehnten fahrhundcrt den Genossen seines aufrührerisrhen

Sfjhncs die Nasen abschneiden. Die Praxis, Staatsverbrecher

') Das Abscliueidcii von Obren und Nase n-ar bei den meisten Völkein

;jk Strafe iür verschied'.nie Vergelien in Gebrauch, so bei den alten Chincs»«n.

Vdii Aktlsancs, d»iin Eroberer von Ägypten nnd König von Äthiopien, wird be-

richtet, daß vr nllen FHel^eii die Nase absclinciden und die Veistümmeltcn in

eine eigens für sie erbaute Stadt verbannen ließ. Im Königreich Aschern schnitt

man für die leichtesten \'ergehen Obren. Nase und Oberlippe ab; mau muUto
dem Henker Trinkgeld geben, damit er die Prozcdiur schnell vollführte.- In der

Tfirkei wurden die Händler fiir falsches Gewicht mit den Ohren an die Tür Ihrer

Bude genagelt. In Persien strafte man besonders die kloinea Diebe dai-oh Ab-

schneiden der Ohren und de»' Nase. Schach Sefi, der seinen GroUwesir mit eigener

Hand getötet hatte, lieC einen Dichter, der fälschlich angeklagt war, diese

Grau^a:nkcit des Herrschers öffentlich in Versen geschildert zu haben, auf den

Mürktplatz führen und vor allen Volke der Zonge, der Hände, der Füße, schließ-

lich der Nase und der Ohren bc\*anben. Im Frankreich alter Zeit wurde den Leib-

eigenen für das leichteste Vergehen die Nase abgeschnitten; der Gebrax'.ch er-

hi-!t sich dann in den franzööischi-n Kolonien ncx;h bis kS^oI Louis IX. ließ

L'iiicnt Tiitrger von Paris, der falsch geschworen hatte, die Nase abschneideA und
sie kochen. 1525 witrdt; einem Planne, der heilige Stutuen in Paris umgestürzt

hrtttr. die Nase abgeiissen und iljs abgeschnittene Stück vert>ranut. Die fran-

sösi?.ch(»h At»te !»thaft«n auf ähnliehe Weise ihre Mönche. Den merkwGrdigiiteii

AnkiS für diese Art Strafe nahm Chilperic 1".
: er UeO zwei Schulmeistern, die .sich

der von» König vurge^chlagencn Orthographie nicht anbequemen wollten, die

Olircu abschneiden. Auch Päpste bedienten sich solcher Strafmittel : Johann XII.

!ica alleti, die zu seiner Absetzung boitaagcn wollten, die Nase abschneiden. Für
politisc-he Verbrechfa war dii« üucli .schon in Mazedonien, in Rom und Byzani
iu Gebrauch gewesen, wogegen einige wilde Völker auf dies« Weise weibliche

Untrene ahndeten. In England wurde für In.subordination dem Widerspenstigen

di« Nase Jibgeschnitten. Fiiedrich Wilhelm, Vater Friedrichs des Großen, bc-

»trufte Deserteure durcli Abschnei«Jeu \»on Na.sc und Ohren. Die Carohna be-

fahl, den Kui'.plerinnen, welche verheiratete Frauen tu schlechtem Lebcns-

\\*udel verleiteten, die Ohren abzureüien. Saint-Edme erz^jlt in seinem Die-

tionaaire dela pcnalite (IV 467) von einem nnzivilisierten Volke, das zum Feste

des Götzen abgeschnitteuu Nasen bringt, um sie im Tempel an einer Schnur

anfzuhängeu. In Spanien verbrannte man 1781 eine Frau wegen ihror Ver-

bindung mit dem Teufel. Damit die Schöne auf dem Gang zum Scheiterhaufen

njcbt «he Leute bezauberte, sclmitt man ihr die Nase ab.
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auf diese Weise zu kennzeichnen, erhielt sich bis zum 17.

Jahrhundert. Nach den Mitteilungen Herbersteins schnitt man
im 16. Jahrhundert auch den Dieben ein Stück der Nase

ab; das Gesetzbuch Alexe js droht das Abschneiden der Nase

denjenigen an, die zum dritten Male beim Tabakverkaiif er-

tappt werden. Die größte Bedeutung" erlangte das Verstüm-

meln der Nase in der Zeit Peters des Großen. Dieser Herr-

scher befahl 1705:, „Gefangene aller Grade, Leute, die für

Staatsverbrechen, Diebstähle, Ränkfe, Todschlag undUnruhe-

stittung verhaftet, aber nicht zur Todesstrafe verurteilt worden

sind, sind vor ihrer ""erbannung zu ewiger Zwangsarbeit mit

dem Stempel zu brandmjirken und durch das Ausschneiden

der Nasenlöcher (nüp-feaamo H03;i,pou) kenntlich zu machen,

damit ihnen die Flucht aus der Verbannung erschwert

werde. Letzteres war der Hauptzweck; also eine polizeiliche

Maßregel wie die Stempelung, nur schmerzhaft und arg ver-

unstaltend. Peters Ukas von 1724 befiehlt: ,,Die Nasenlöcher

bis auf die Knochen ausschneiden," Von 1757 ab v;ird diese Ver-

unstaltung nur noch Männern zugefügt, Frauen sollen ihr nicht

mehr unterzogen werden, weil ,.nicht zu befürchten, daß P'rnuen

aus so entfernten Gegenden entfliehen." Noch das Reform-

projekt vom Jahre 1813 behielt diese Maßregel bei, als das

beste Mittel, den Verbanntien an den Ort seiner Verbannung

zu* fesseln. Die Verwaltung unterschied zwischen gefährlich'"^n

und weniger gefährlichen Verbrechern unter den Verbannten

;

nur die gefährlichen sollten so furchtbar gezeichnet werden.

Die russische Auffa-ssung von besonderer Gefährlichkeit ist

allerdings überaus dehnbar: 1727 werden dem Soldaten Zi

gassöw, der eines Totschlags beschuldigt wird, die Nasenlöcher

aufgeschlitzt. 1737 verurteilt man den Offizier Wosnizyn für

Mordtat zum Knut und zur Brandmarkung durch Aufschlitzen

der Nase. 1753 wird der Raßkolinik Jakowiew wegen Kirchcn-

läbterung mit aufgeschlitzter Nase nach dem Ssolowezkischen

Kloster verbannt. 1759 wird dem Bauer Stepanow, der ein

minderjähriges Mädchen geschändet hat, die Nase äufgeschiii.zt.

1762 erläßt die philanthropische Kaiserin Katharina IL fol-

genden Befehl; „Dem Kasaken Terechow soll man wegen

lügenhafter Anklage und uiinüt/e Bemühung Ihrer Majestät
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die Nasenlöcher aufschlitzen." Der V)erühmto üetekviv Wanjka
Kain, von dem im vorigen Kapitel erzählt wurde, erhielt beim

ßegiai. seiner Karriere, die er bekanntlich als Dieb anfing,

stall der Todesstrafe den Knut und als Zugabe: die Nasen

löcher aufgeschlitzt. 1771 wurden den Hauptanstiftern der

Baucrnuni uhen d;;- Nasenlöcher geschlitzt. Das gleiche ge

schah 1773 den leiinehmern des Pugatschewschen Aufstanden.

1794 verurteilte num zwei Assignatenfälscher zur Nas;^nzer-

reißimg. 1/90 ließ Paul Ä\'ei Betrügern die Nase auf-

schlitzen. Seit Aufhebung der Todesstrafe wurde allen, die

statt der Todesstrafe Verbannung und Zwangsarbeit zugeui-

t.eiit erhielten; die Nase aufgeschnitten. Der Henker vollzog

die Aufschlitzimg mit einer besonderen Schere, mit vioi er

das Fleisch bis zu den Knochen ausriß. Nach Bts( hrribu/ig

von Augenzeugen solcher Exekutionen ähnelte di(; Schere eirivi

Haarschneideschcre ; der Henker stieß die eine Hälfte der

Schere in das Nas-mloch. drückte die andere von außi-n 'in

und arbeitete gemächUch. bis er sein \\''.;rk volltähn iiatie.

Doch konnte man ihn bestechen, um eiiv Abkürzung der

qualvollen Prozedur zu erlangen.

3j. Prügelstrafen und Züchtigung-sinstRimente.

Statt Todesstrafe Kr.ut — CVeschichte -der körperlichen Züchtigvi igen in Ruß-
land — Angeblich tartarischer, tatsächlich originalrussischei- Ursprung - Die

Untersuchungen des Professors Timofejew — Dokumente :ius russischen

^\nualen — Die Geistlichkeit veroranet Gliederstrafen — Einfluß der tar-

tarisch-mongoU.schen Sitten - Die Körperstrafen Stützen der Fürstenmacht —
Geisthchkeit und Körperstrafen - - SiftUchkeitsverbrechen von der Gel tlich-

kcit gerichtet — Glaubensheidentaten des Erzbischofs Nektarij — Rduhe
Sitten der Gesellschaft — Die Roheit im Familienleben — Der Doraostroj —
Pctcr reformiert durch Priige) — D^er Sthrecken als Verwaltungsmitte! - Neue
Strafmittel — Neue Verbrechen — i rotz der Gezüchtigtf n - Bestrafun/
Minderjähriger — Die Geistlichkeit gegen Barndierzigkeit - Bestrafung der

Leibeigenen — Alle Klassen <ter körperlichen Züchtigung unterworfen — Ge-

schlagen werden ist keine Schande — Mildere Schläge für Vornehmere —
Situation des Soldatentums — Di"? Polizei ruft nach dei.i Prügel — Der Adel

sekundiert der Polizei — Al>sch'<finng der Körperstrafen — Wiedererscheinen

Stern, Oeschicbtf der ötfoiicl. SittliCIikfit in Rußiar.i!. S
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der Züchtigungen — Trepow Vater und Sohn als Geißeln des Volkes — Züch-

tigung der Revolutionäre — Die Züchtigungsinstrumente — Der Knut — Be-

schreibung d'JS Knut — Wofür man geknutet wurde — Der Knut in den Ostsde-

prcvinzen und in Kaukas'.^u unbekannt — Die öffentliche Züchtigung — Der

Knut als höcliste Strafe — Die drei Arten der Fxckution — Das einfache

Knuten — Das Knuten im Herumführen — Auf dem Bock oder der Stute —
2^remonie bei der Exekution — Anzahl der Schläge— Der Knut als Todschläger

— Der Knutenmeister — Verteidiger des Knut — Die Strafe der Batogi — Ver-

anlassungen XM dieser Bestrafung — Seltsamkeiten — Batogi Strafe für Sitt-

lichkeitsverbrechen — Batogi für Steuerschulden — Die Stöcke — Stock und

Rute — Der Stock iu der Armee — Die Peitsche (Pletj) — Pletj statt Knut —
Pletj und Batogi — Beschreibung des Pletj — Die Rolle des Pletj bei de Ceist-

lichkeit— Peitschenstrafe für Ehebruch— Zahl der Peitschcn+iiebe — Schelcpy

— Bedeutung der Peitsche im häuslichen Lel>en — Das Peitschen der Leib-

eigenen — Das Peitschen in der Schule und in der weltlichen Gerichtspraxis —
Veranlassungen zur Peitschenstrafe — Die ?wei Arten des Pletj — Pletj fast so

schwer wie Knut — Pletj für Staat^^verbrechen, Blutschande, Sodomie — T'letj

aJs höchste Körperstrafe nach dem Knut — Pletj als Polizeistrafe — Der Pletj

von 1906 — Koschki oder Kätrchen — Block — Faseein und Kc^tten — f.injki

oder Taue — Militärische S^trafen — Aus Peters Kriegersreglerrcnt — Niko-

lajs I. Militärsträfen -^ Spießrutenlaufen — Zeremonie dieser Straf«- — - 12000

Schläge— Geschichte der Spitzruteri in Rußland — Die Rute in Rußland — Die

Rute in den baltischen Provinzen— Rutenstrafe für Sodomie— In Kleinrußiand

Rutenstrafe für Kuppelei — Herrschaft der Rute in Rußland — Zalii Her

Eutenhiebe — Die Rute in der Schule — Rutenstrafen in der Gegenwart.

Schon vor der Aufhebung der Todesstiafp ersetzte man
diese gnadenweise manchmal durch den Knut, als die der Todes-

strafe nächstschwere Strafe. Schon vor anderthalb Jahrhunder-

ten wurde in Rußland die Todesstrafe abgeschafft. Lange

vor Leopold von Toskana, ein Jahrzehnt, bevor der Mailänder

Kriminalist Beccaria für die Abschaffung der Todesstrafe plä-

dierte, früher als in jedem anderen Lande Etiropas kan^ in

Rußland die Ansicht zur Geltung, daß der irdische Richter

nicht das Recht habe, einem Menschen das Leben zu nehmen.

Und doch blieb Rußland in seiner Strafrechtspflege der grau-

samste aller vStaaten. Was half es, daß die Todesstrafe aus

dem Gesetze verbannt war, solange der Knut Tausende y\\

Tode schmetterte und die administrative V^erbannung Hun-

derttausende mit barbarischer Quälerei zu lanf'samem Ver-

derben verdammte! Das Reich, wo es seit anücrthalb Jahr-

hunderter. keine Todesstrafe mehr gibt, war hundert Jahre
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nach Aufhebung der Todesstrafe noch das Land des Knut, ist

heute noch das Land der Rute, der Kosaken-Nagaika. Iti

arideren Staaten gab es noch im neunzehnten Jahrhundert

Räderungen ur»d Verbrennungen bei !cl>endigem Leibe, gibt

63 noch heute Galgen, Guillotine und Schaffot; in Rußland
bedroht den gemeinen Verbrecher keine Todesstrafe. Aber
was war der Knut anderes als der Tödbringer r ,jMan ver-

dammet selten," heißt es bei einem Reisenden des siebzehn-

ten Jahrhunderts^), „die Übelthätcr zum Tode und lässt sich

an den Geisselri vergnügen : allein in Russen ist es eine ärgerp

Straff als der Tod seibsten." Man versöhnte die Müde des,

^cschrfebenen Gesetzes mit der traditionellen Wildheit der

Regierungssitten. Man verurteilte einen Verbrecher oder einen

unbequemen Menschen zu hundert Knutenhieben und mehr:

«1er Henke/ verstand den Wink und tötete, wenn er menschlich

£ühlie, den Delmquenten schon mit dem dritten Hieb.-')

Keift Gebiet des sozialen, v/irtschaftlichen oder politischen

LebMw, Jn dem nicht Knut und Peitsche ihre Herrschaft aus-

geübt hätten. Auf dem Throne, in den Ministerien, bei

Gericht, hei der Poliiei und dem Militär regierten die

Peitsche und der Stock. Jahrhunderte lang kannce das rus

sischc Gesetz als einzige Formel aller Urteile nur zwei Worte
oder drei Worte: 6xiti, RiiytowL, mit dem Knut schlagen;

6»TTb KayTCMü Hf i!8,a;T,H0 , unbarmherzig mit dem Knut
schlagen. „Woher dieses Vorherrschen der Körptistrafen in

Rußbad?" frajtit Levoy-Beaulieu '• ; und er antwortet selbst

daraut : ..Man hat die Ursache in der weit /zurückliegenden

Verg^ui^enheit gesucht, die Verantworilichkeit der Mongoien-
herrschafl aufgeb irdet." Diese Ansicht ist falsch, überholt.

Der Russe Karamsin hat sie ausgesprochen, um Rutiland von
der Schmach solchen Ursprungs v.u befreien. „Der Russe
cvus jaroslaws Zeit," sagte die.ser Historiker, „kannte .Schläge

nur bei einer Prügelei. Erst das tartarische Joch führte körper-

liche Strafen ein. Erst seither wurde man für ersten Diebstahl

•) Reise nach Nordca, S. igi.

*X La Rvi5sie en 1Ö39. par le .VlAvquis de (."ustine II 127.

^> pfts Peich dti Zaren und di*- Ritisen. II 339.



11 fi —

;.;<'brandinarkt, iür Staatsverbrechen geknut«-^t." AI iximowitsch

meinte, daß die Slawo-Russen eine cnts'-)u:.drne Abnciifuiig

gegen Körpersti:ifen jeder Art hatten; „erst nach d«^ni drei-

zehnten Jahrhundert, seit dem tarlarisrhen Joch sind infolge

der Verhärtvuig der Herzen und der Erniedrigung des Volkes

Körperstrafen möghch geworden." Leontowitsch behauptet ge-

radezu: ,,Die russischen Fürste]! santctioniericn einfach die

mongolischen Strafen." Aber Stock und IVitsche sind seit

uraltersher Attribute der Strafrechtspflegc fast aller slav/ischcn

Nationen. Selbst bei denjenigen Slawen, die niemals unicr

mongolischer Herrschaft gewesen, waren körperliclie Züchti-

gungen mehr im Gebrauch als bei irgend einer anderen euro-

päischen Nation. Diese körperlichen Züchtigungen ^ind so-

gar noch heutigen Tages als eine Pihc Gewohnheit bei d.en

schlesi'-clien und posenschen Dciitchen zu finden : aa'-]i bei

den Wenden in der Lausitz waren ;.;ie Uinger h;-ir.!isch,, als

bei den Deutschen, die mit ihnen unter einem Gesetz standen.')

Was nun spezujU die Russen anbelangt., so hati?iner der neuesten

Forscher, der vorurteilslose russische Professor Timofejew, den

überzeuger\den Beweis geliefert, daß die Glieder- und Prügt-I

strafen in Rul'51and so alt sind als Rußland selbst. 2) Nanient-

ijchSklnven züchtigte man schon lange Zeit vor dem tartanschcn

Joch. Im elfitTi imd zwölften Jahrhundert, \--->n cLr Epoch.-

Jcs heiligen Whdunir angrl'angen .ließen di(> Fürsren Räuber

;)rügeln. Die interessantesten Tatbachen liefert die (ieschichtf

der russischen Geisilichkeit. Aus allerfrühester ZtiL ist <:-iTi

geir^ihch'^'S Gesetz' bekannt, das für zahlreiche Verbrechen der

Geistlichen Körperstrafen festsetzte. Schon im elften Jahrhun

dert findet in der Ck^ricbtsbarkeit des Klerus die Gliederstrafe

Anwendung: ein Dokument au.'? jener Zeit erzählt, daß der

Nowgoroder .Bischof L\ika Schidjäta einem Leibeigenen zur

Strafe für ein Vergeben beide Hände und Ftil.'-e abzuiiacken

befahl Der Bische.. f fbc^dores, ein Grieche, gebt auf solche

byzaiUinisch-grausame Weise im ^wftiften (ahrhundt-rt nicht

i)
J, G, Kohl, büütuBi.'i't. in ?3?.
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bloß mit den Leiboigenrii, soridert» auch mit den Geistlichen

utn. Aus dem elften J.ihrhvindcrt k«:-nnt man einen Erlaß,

der die Körperstrafe für einen Cholop (Leibeigenen», der einen

Freien geschlagen hat, festsetzt. Endiirh ist schon in ältesten

russischen Urkunden, wie wir spiifcr sehen werden, speziell

vom Knut die Rede. Namentlich im liltauischen Rußland ist

die Körperstrafe schon in der Zeit vor dem tartarischen Joch

festgestellt. Indem er alles dies zusammenfaßt, konstatiert Timo-

fejew. daß die Körperstrafen in Rußland schon vor der- tar-

tarischen Epoche bekannt waren ; doch wurden sie wahrschein-

lich verhältnismäßig selten angewandt, weil sich die vor-

nehmeren und wohlhabenderen Leute ihnen dur(-h Loskaüf,

die niederen aber durch Annahme temporärer Leibeigenschaft

entziehen konnten.

Selbstverständlich ist es, daß die mongolisch tartarischen

Sitten auf die ohnehin zur Grausamkeit neigende russische

StrafJustiz nicht mildernd wirkten, in der Horde strafte man

mit Foltern und mit Stöcken. .\Iarco Polo erjählt, wie die

mongolische Stockslrafe häufig den Tod herbeifiihrtc. und

Plano-Carpini sagt von den Tartaren : ,,Sie sind so hartherzig,

daß sie wed<;r mit Greisen noch mit Knaben Mitleid haben.

Die einen stürzt man vom Berge herunter, anderen schlägt

n\an mit einem Stcjn den Kopf in Trümmer oder iiKin bricht

ihnen das Genick." Man verurteilte in der Horde bis zu

hundert Stockschlägen auf den Rücken. Jede Beleidigung der

Obrigkeit und jeder Ungehorsam gegen sie wurde mit Kör-

perstrafen geahndet. Ascellinus erwähnt im dreizehnten Jahr-

hundert, die allgemein gebräuchliche Strafe in der Horde sei

das Abreißen der Haut. Al)cr die mongolisch-tartarli.chen

Einfhisse dürfen nicht überschätzt werden. Die Chane lic>ßen

dem russischen Reiche, nachdem sie es erobert hatten, die

Selbstverwaltang und forderten bloß Tribut. Besonders schwer

war eigentUrh nur das Joch der ersten zwanzig Jahie; schon

mii der Thronbesteigung des Berke Chan itn Jahre 1262 begann

für Rußland eine fühlbare ErleicJitcnmg. Nacli dem Zeug-

nisse de.s Historikers Ssolowjew gab es im dreizehnten Jahr-

hundert im Norden, ausgenommen in Kursk, nicht einmal

mehr chanische Beamte. Das Jcch blieb also wohl nicht ganz
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«ihne Einwirkung aui die sittlicheji Vorhältnisr-e in RuBland,

aber gewiß isr es. da!.) e? niolK: die einzige Quelle für dif

furchtbare Grausan^keit der russischen Regicnmgän waw nicht

der Uri:;prung des liUit.str<^imes, der s\di unaufhaltsam durch

alle Cebiete der russischen Verv.altur.i^ ergoß. Die russischen

Fürsten waren trotz der chanischen Oberherrschaft örtUchc

Herrscher geblieben, sie übten dalitini alle Rechte und Ge-

wüh aus und sahen aus eigenem Anuit-b mir in den grau-

samsten Strafen die sichersten Mittel ihrer Macht.

Mit den Fürsten wetteiferte die Geistlichkeit, Dies ist

ein besonders bemerkenswerter und charaktevifttischor Beweis

für die natürliche Grausamkeit der Russen und den russisch-

originellen Ursprung der Prügelstrafen. Die Geistlichkeit wurde

von den Tartarcn nicht bedrückt, vielmehr mit bedeutenden

Privilegien ausgestattet. Der Metropolit Peter erhielt vom
Chan üsbek das Recht, nicht bloß di& kirchlichen Güter zu

verwalten, sondern Auch seine Leute in allen Dingen zu rich-

ten. Und wie gut nütrt der Klerus seine Privilegien! Für

alle möglichen kirchlichen Verbrechen wird die Todesstrafe

dekfctiert. Das tarlarische jbch e>iistitrte längst nicht mehr,

aber die wild-asiatische Grausamkeit 4er Geistlichkeit dauerte

fort. Seit dorn siebzehTilen Jahrhundert war der Pauiarch der

Ratgeber des Zaren, der w'^ahre Vize-Zar. Kotochischin, dieser

vc»n europäischem Geiste erfüllte russische Sittenschilderet des

siebzehnten Jahrhunderts, erzählt, daß der Patriarch, die Metro-

politen, die Erzbiscböfe, Bischöfe und KlösterVorsteher wie

der Zar selbst über die Bauern ihrer Gebiete herrschten und

in allen Dingen, Räubereien ausgenommen, Urteile fällten

und Strafen verhängten. Aber auch außerhalb des Kreiües

ilirer Bauern übten sie Jurisdiktion; w allen Kirchenange-

legenheitcn unterstand^?!! ihren Urteilen nicht bloß die (^leist-

lichen, auch weltliche Personen mußten dem geistlichec Ge-

richt gehorchen. Verbrechen gegen die Sittlichkeit nament-

lich, ob von Geistlichen oder von Laien verübt, gehörten vor

iIhs geistliche Gericht. So verhängt letzteres 1689 über einen

-Mädchetischändcr eine schwere körperliche Züchtigung. Den
stärksten Gebrauch ^on Körperstrafen macht der Klerus gegen

seine eigenen Mitglieder. Der Erzbischof Jossii von Kolomnc.
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.

•X'erordnet füi die geriiigsten \'ergchen seiner höhcfcn Kleriker

:

Pletj (fureivi, Pt-it^che), Srhelep (ino/icD'b, eine andere Art

aus r»ast geflochtene Peitsche), Fesselung mit Ketten. Die

simplen Fopcn läßt er nackt ausziehen und dann mit dem
Plctj bearbeiten. Jedes seiner Urteile schließt mit dem Aus-

ruf: Grausam schlagen! Ein feines Bild dieser Sitten ent-

rollt das liebenswürdige Schreiben des ehrwürdigen Nektarij,

lirzbisth(f<"s von Sibirien und Tobolsk, an einen seiner Gönner

am Hofe des Zaren Michael Feodorowitsch ; es berichtet fol-

i;cndernmßen über die Glaubensheldentaten dieses Kirchen-

türsten auf asiatischem Boden : „Im Ganzen verteilte ich

während, dicker zwei Jahre 1430 mal Schläge. Ich lehrte mit

Kracken; aber ich schlug nicht bloß mit hölzernen, sondern

auch mit eisernen. Und so rettete ich die Seelen." Erst im

achtzehnten Jahrhundert fängt man an, sich solcher Barbarei

^u schämen. Der Moskauer Erzbischof Piaton erklärt, man
gehe mit den Klosterieutcn zu schlimm um; er verbietet,

ohne Zustimmung aller Brüder oder wenigstens der Häupter

des Klosters, körperliche Züchtigungen zu verhängen. Man
würde versucht sein, anzunehmen, daß diese Grausamkeiten

des Klerus dem Herkommen der byzantinischen Kirche ent-

sprachen. Aber sie fielen jedenfalls wunderbar zusammen mit

der russischen weltlichen Praxis und stimmten mit den ge-

samten sittlichen Verhältnissen aller Klassen der russischen

Gesellschaft überein. Wir kennen bereits zur Genüge den Cha-

rakter der Herrscher und Herrscherinnen, der Minister und

Gouverneure. Nicht anders geartet sind alle Schichten des

Volkes. Schlägereien und Zank sind selbst in der vornehmsten

Gesellschaft, in den höchsten Sphären der Verwaltung durch-

aus nichts Seltenes. Das Familienleben und die Beziehungen

der Familiennütglieder zu einander sind ebenfalls durch grau-

same Gebräuche geregelt. Der „DomostrojV, das klassische

Hausbuch des sechzehnten Jahrhunderts ^j, empfiehlt dem

*) Der ^oiiocTp('<}. das Euch von der Haushaltung, ist das merkwürdigste

Denkmal der rassischen didaktischen Literatur des 16. Jahrhunderts. Das

Wort Dotnostroj kann dnrch Ökonomie medcrgegeben werden. Das Buch'ist

der Kodex praktischer Lebensweisheit und bürgerlicher Moral, wie sie nicht nur
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F.n-nilieri,oberh.iiipt: ./^ui Aufrcchtcrlialtung der Ordnung im

Hause Schläge ausz-utciJca und Wunden zu/Aifügen.'* Für jede

Schuld gebühren Schläge, sage der DüTnoiifioi; ,,aber mau
hüte sich das Ohi' zu tieften, noch sclislage mau ins Gesicht

oder unter dem Her.',en; man soll weder mir dem Fuße stoßen

noch mit dorn Possoch (no<;ox'^i> ein spit7er S'..ib} stechen,

denn hicri'on entstehen Blindheit und Taubheit." 13er Stock

ist der wahre Hausregent; die Bücher des siebzehnten jixhr-

hunderts sagen: ,^iii-3Jih (der Stab oder Stock; ist der Er-

zeuger giiter Kinder.'* J)er Vater soll seine Kinder nicht

schwach schlagen; wer die Knaben in der Jugc^nd tüchtig zu

gerben verstellt, der wird von seinen Kindern, wenn sie er-

wachsen sind, nicht schlechter F.rziehung beschuldigt werden;

,.Gott selbst, der alles vermögende, hrit solchen Gebrauch des

Zucht igens gezeigt." Ein Gedicht zu Ehren der Rute verfaßte

Simcoa Polozkoj, der Lehrer der Kinder des Z;jren Alexej

Älichajlovvitsch. Und einer der frühesten Dramendichter des

achtzehnten Jahrhandi;rts, Danilo Tuptalo, als ErÄbischöt" voji

Rostow Dmitnj der Heilige benanat, s.':hricb an seine Schüler:

..Kinder, Kinder, ich höre Schlechtes über euch; wer sich auf

lehnt, wird gezüchtigt werden rnit der Peitsche!"

An erbtet Stelle steht die Gewalt. Schlagen ist das normale

Heilmittel für alle Übel. Der Stock und die Peitsche sind Stütze

t<J3 j6. Jahrhundert iiT> iK^on deren, sondern dai ganzf rus>:i.ich>'; Leben \md die

ru:-sisrh& Kultrr seit den ältrsten Zeiten herausgearbeitel. babeti. Dar. Buch

wur/cH tief in der altriii*ischen Weltanschauung wmi kann als deren Spifg»^

betrachtet werdfin. Die d&viii evi thaltcntn Regeln und Vorsc^jritten sind \0(i

Jc'hihnndiiten aT3ge.«*ammv.lt, von der Tradition £a;iktic»iert, längst in der Praxi?

angenomincn v.)\d op'-ubt- %vördsn. WabrscliitinikJi ir.t der Domosltoj eine

Kompilation aus frülieren Didaktiken; als KönipiiAtor \\\t der Mönch Sylyoster

;

?eit 1547 Cnrstiing Iwnns IV. des SclirfcTclichcn, iiel er 1553 m TJu^-rtsde und

lebto schlieiSiich als Geiangcner im S.soIo\v'zkischrr Kloster. Einige Absi.hnittv

hat Sylve.stcr volil auch selbst verfalU, sicherlich das 64. Kapitel: Schreiben

und Fraiiihnuag dis Vaters an seinen Sohn; dies Kapit.';l, ouch ,,dcr kleine

Domostioj" genannt, ust i>!eich<;un Hcsumö des gro(3tn. Der liitialt zeij^ft kein

slretiges System. Kaintc] i— 15 cuthaltcn vornehmlich Regeln der Fniinmigkoit

«ind Ingendhaftigkeit; i-'- -25 \orschriiien über das. Familienleben r.nd die

pegcn.'V.-itigtn Pflicliten der Ehegatten; :?6— 33 Okoriotnie, Haushaltuag und

\Virt.-?chaft«>(ührmig. — Vgl. Brückner, Uussiscbe Rcvao IV. und KeinhoiJt,

Geüchic.iitc: der rus;-i-;chtn Literatur. S. 177.
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und Werkzeug" der Regieruni^. Das Riuil>erurivvebcn wird durch

Priige! bckümpR. Härte ist das I'rinzip der herr:^cln>iKlim

Syst<Mne. 1670 schreibt d(*r Vv'oje\vo-.lc vori Wuchotur seinen

Beamten vor, die iJiebt und FlüchtJin.ije ..hart zu strafen". " Zar

selben Zeir wird dein Wojcwodeii vonT iumen,1)efoh!en : ,,Strafe

hart, mit den härtesten Stmicn. mit dem Jode aucli, ium
Schrecisen der Anderen.'' In ;iIion Regierungäerlässeu kehren

die Worte wieder; hart, un]jnrntherzig, mitleidslos, ohne jede

Gnade. ..In der ganzen Welt/' seufzt Krischanitsch, .,giebt

es nicht eine solche sirenge, rauhe Verv.altuag wie in Kußland.

Jeder Ort ist angefüllt mit Kabaken und Sclilagl/älunen, mit

Otkupschlsehiki ((}rKy]im,iiinj, Pächier) Zjelowjdjniki (ii.'linoBa;iji-

HEiT'jS, ZoMeinnehmer), Wüjemschtschiki (ubieM u;!!!."!» , Grenv

reiter) und geheimen Berichterstattern. Die Leute werden hier-

liin und dorthiti geschleppt und was sie. tun, das tun sie mit

]"Lircht und Zittern, und immer müssen sie sich hüten vor der

Menge der Verwalter und der r-{c,nkcr."

Peter der Große braucht Geld für seine Refofmen und

Kriege, und deshalb wolil führt er vielfach GeldLStrafen ein. wo
früher Körperstrafen bestanden.^) Aber man glaube nicht,

daß letztere desh:-)}b gt-ring^er oder sanfter weiden. Die Zeit

der Reformen erzeugt eine ganze Reili.e neuer V-erbiecIien:

die Verwaltung reformiert durch Schläge, der Stock ist der

Zurhtmcister, das ahe Mobk.jucr Erziehungsmittel beherrscht

auch die Petersche I'eriode. Abschreckung, Härte, Grausam-

keit werden ärger noch als zuvor. Dem Major Dolgorukovv

wird befohlen, ,,die Kosakenstädte niederzubrennen uiid die

Leute tüchtig zu hauen, ciamit ihnen die Lust zum Widerstand

vergehe/' Nitht überall sind diese Mittel wirksam ; oft versagt

sogar das furchtbarste Schreckmittel, und zum Eritsetzen des

Zar^n am meisten in der Armee 1705 befiehlt ein Lkas : Deser

teure mit Tod zu bestrafen; das Los entscheide, jeder drille

werde gehängt. Tod auch den Verbergern \on Flüchtlingen.

Aber der Tod schreckt nicht die MilitärverdrossencTi, das harte

') Dv g(-ist>gv Hinterlassenschaft Peters I. als Grundlage für desseu Ee-

urteütuig als Herrscher n'id Mensch von E. Sadler, Leipzig und Heidelberg 1862.

135. — Tn«"<|»coB&, cTp. 71.
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Gesetz dr<iht die Armee zu entvölkern. Der Zar befiehlt also:

nur jeden zehnten Miinn zji hängen ; aber auch dies ist zu viel,

führt 2U einer Dezimierung der Truppen, Nun heben Ukase

von 17 15 und 1717 die Todesstrato ganz auf. Ivlan versucht es

mit der Güte; man gibt den Flüchtlingen eine Frist zu frei-

williger Rückkehr. In der Epoche der Regiei-ung i\imas kehrt

die Birouowschtschina, das Regiment Birons, zur Härte zurück.

Die Folge ; es desertieren nicht bloß die gemeinen Soldaten,

auch die Kadetten flüchten. Anna macht es wie Peter: ein

likas begnadigt alle, die freiwillig zur Pflicht zurückkehren:

., Fürchtet aber sonst," heißt es in einem ihrer Ukase, „nicht

bloß die Strafe auf Erden, sondern auch das Gericht Gottes!**

Die über die Grenze Flüchtenden crmahnt man: „Jenseits der

Grenze giebt es nicht orthodoxe Kirchen. Denkt an euer

ewiges Heil!" Alles umsonst. Die Leute wußten, daß diese

sentimentalen Ukase, die so wenig dem Geiste der Justiz jener

Zeit entsprachen, auch der Aufrichtigkeit entbehrten. Die

Härte allein bestand, die Milde war eine Vorspiegelung. 1727

gibt Peter II. ein Manifest herau.s : „Falschmünzer, die ihre

Schuld bereuen, ihre Falsifikate ausliefern und versprechen,

cIas Verbrechen nicht mehr zu verüben, sollen nicht bestraft

werden." Aber neben diesem offenen gnädigen Manifest exi-

stiert ein geheimer Artikel: Die freiwillig sich Meldenden sind

ohne weitere Prozedur sofort nach Sibirien zu verschicken!

Die grenzenlose Roheit der Sitten, die Allgemeinheit des

Schiagens, der Schrecken als Mittel der Selbstherrscher!ichen

\'erwaltung, dies alles erklärt zur Genüge die überaus ^erofte

\ erhreitung und Vielseitigkeit der Körperstrafen. Zar Alexej

hatte in seinem Gesetzbuch nur die Praxis sanktioniert, als er

für 140 Fälle den Knut als gesetzliche Strafe festsetzte. Die

tyrannische Regierung Peters des Großen vermehrte die Vari-

anten der Körpcrzüchtigungcn. Es kamen bis dahin unbe-

kannte Strafmittcl auf : Spitzruten, Kätzchen (KoniKif), Linjki

(.imfM.M). Losa (.10:3a. Rute) und Pletj (ii-iexh, Peitsche).

1' ür alles mögliche riskierte der Russe Schläge. Neue Strafen

für neue Verbrechen, die ein Resultat der Reformen, ein Ergeb-

ni; der Zeit, dt? T^gcs, ja der Laune einer Minute .sind! Todes

strafe bedroht die Fabrikanten, die für Posamentierzwecke Sii-
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berniünzen einschmelzen; ,,hanri Strafe" wird verordnet für

eine guru neue Art vot) Rcchtsverlelzuiig : „für das Fangen

von Nachtigallen in der Nahe \v\\ Petersburg und in ganz

IngcriTianland." Tod und Schlagen überall, für alles und jedes.

17 13 schildert der Wojcwode von Jakutsk seine Art der Züch-

tigung von Aufruhrern : „Dem Haupte der Unruhestifter habe

ich den Tod gegeben; die Anderen habe ich niedergelegt und

mit dem Knut gehauen und dann habe ich sie durch die Stralien

geschleppt; Andere habe ich nackt ausziehen und mit Eatogen

schlagen lassen.'* Kaiserin Anna befolgt Peters Methode. 1732

werden in Nischny Nowgorod 20 Räuber zum Tode verurteilt,

15 erhalten den Knul und Verbannung zu ewiger Katorga, 85

den Knut und Batogi; Urteil von 1735: für 95 Menschen Tod,

197 Knut und Verbannung; 1736: 102 Menschen zur Todes-

strafe, 157 zu körperlicher Züchtigung verurteilt. Elisabeth,

dieselbe Elisabeth, die 1754 die Todesstrafe aufhob, erwog die

Einführung einer neuen, nie zuvor cUigewesenen Todesstrafe:

das Zerreißen durch Pferde.

Die Grausamkeit der Justiz verhärtet rücht bloß die Stra-

fenden, sondern auch die Gestraften. Man gewöhnt sich an

die Prügel. Struys erzählt aus dem Jahre 1699, daß ein Mann,

der \"on der Knutenstrafe noch nicht geheilt war, sich gieich-

«iütig auf eine neue Knutenstrafe gefaßt machte, statt die ge-

forderten Steutrh zu bezahlen; und Korb berichtet, daß Peter

ihm befahl, einen Muschik „mit einer schreckhchen Rute vom
Kopf bis zu den Füßen zu schlagen", damit er einen Flüchtling

verrate; der Bauer aber ertrug die Züchtigung ohne zu klagen

und schwieg trotzig.

Seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts begegnet man
einigen Anwandlungen der Milde namentlich gegenüber jugend-

lichen Verbrechern. Ein Ukas von 1740 erläßt die Strafe, die

wegen Nichterscheinens beim kirchlichen Treueschv/ur ver

Iiangt worden war, allen jenen Personen, die unter 15 Jahren

alt sind. 1740 wird die Brandstifterin Anna Iwanowna von der

Todesstrafe befreit, „weil sie jugendlich ist, und nicht verstehen

konnte, was sie that"; dieses Motiv hinderte aber das Gericht

nicht, das Mädchen zu peitschen. !"iü Jahre I742 wurde ein

vierzehnjähriges Mädchen als Mörderin zum Tode verurteilt.
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Infolge dieses Falles beschäftigte man sich mit der Frage der

Bestrafung Minderjähriger. Der Senat entschied liberal und

erstreckte die Grenze der Minderjährigkeit bis zum siebzehnten

Lebensjahre : ,,Verbrecher im Alter unter 1 7 Jahren sollen für

Kirchenschändung, Todschlag und Brandstiftung auf öffent-

lichem Platze mit der Peitsche gestraft und mit eisernen Fösseln

an den Füßen zu 1 5jähriger Zwangsarbeit nach fernen Klöstern

verlxannt werden. Für Raub und schweren Diebstahl crh.ultcn

sie Pletj oder Batogi und 7 Jahre Zwaugsarbeit. (Für alle diese

Verbrechen war früher ausnahmslos Todesstrafe vorgeschrie-

ben.) Für Verbrechen, die früher Folter und Knut erforderten,

erfolgt für Minderjährig<: nunmehr nur Peitschenstrafe ödci-r

Züchtigung mit den Batogi." Dieses müde Reformproiekt rief

einen Protest hervor. Von welcher Seite? Die Geistlichkeit

war es, die ihrer Entrüstung Ausdruck verlieh. Der Heilige

Synod erklärte : „Der Mensch kann nach dem Willen des

Himmels schon vor scinerh siebzelmten Lebcnsjalir«' Vater

werden, hat also schon vor diesem Alter Verstand genug."

Und die Zarin gab nach, das Senatsprojekt wurde folgender-

maßen abgeändert: „S},'nod und Senat stimmten nach genügen-

der Überlegung darin überein, daf5 der Mensch mit 12 Jahren

als erwachsen zu gelten habe. Wer also unter 12 Jahren alt

ist, muß von Todesstrafe, sowie Folter und Knut befreit wer

den," 1744 wurde dann allerdings entschieden: „Nur theo-

retische Erwägungen können feststellen, daß ein Mensch mit

12 Jahren als volljährig angesehen werden könnenden that-

sächlichen Verhältnissen entspricht dies nicht"; und so wurde

schließlich die Mniderjährigkeit doch bis zum 16. Jahre

erstreckt.

Am schlimmsten waren von Anbeginn bis zum Schlüsse

die Angehörigen der unfreien Klasse von der Prügeljustiz be-

handelt worden. Die Gesetzewaren ja eigentlich nur für die

Herren gemacht. Ein Dwinsker Aktenstück aus dem Jahre

1397 dokumentiert, daß der Herr, der einen xojioirii oder paöa

(Chülop bedeutet den temporären Leibeigenen und Raba deii

ewigen Sklaven) zu Tode prügelte, deswegen nicht strafbar

war. Im sechzehnten Jahrhundert sind Körperstrafen, von den

Herren über die Leibeigenen verhängt, nicht bloß gewöhnlich,
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sie. galten nU uv^K-dlngt. notwendig. ,j\Vcn.i der vSKiuVc nicht

gehorclit," .so ichrt man in jener Zeit, ..so strafe man ihn mit

rleni Pletj." Der Gutsherr Rumjäntzow verfaßt in der zweiten

Hälitc des achtzehnten Jahrhunderts be- onderc Bauernregeln ;

Pletj nnd Batogi bind in seiner Hauswirtschaft die ständigen

Regenten. 1764 spricht der Gouverneur von Nischnij IS^ow-

gorod, Sievers, in einoni Bericht au die Kai.serin \on den Leib-

(igem-n als den ,, unglücklichsten Wesen." 1802 konstatiert

man, daf5 imf den Gütern Orlows'dic Leibeigenen für die gering-

sten Vergehen ati Ketten gefesselt und mit' eisernen vStöcken

geschlagen werden. Aber die Herren selbst bheben auch nicht

von den Glieder und Körperälral'en ausjcenomincn. Schon im

15. Jahrhundert befahl Wassili j Kossoj, dem Fürsten Roman
von Percjaslaw die Hand und den Fuß abzuhacken. J488 wur-

den in Moskau auf dein Marktplatz der Fürst IJchtomskij und

der .Archiniandrit des Tschudowklcsters rnit Knuten gezüchtigt.

1495 t^rhielten swei Geistliche die Knutensträfe. Um 1600 wird

den Wojewoden, die Diebe aus den Gefängnissen entschlüpfen

lassen, der Knui angedroht. Nach westeuropäischt-m Recht

wurden Freie, die sich nicht loskaufen korjiten, mit Körper-

strafen belegt. So durften auch nach dem Gcsetzl.mch des Zaren

Alexej (yjioHcemc 1649 r.) EdcUeute — Bojaren/ Stoljniki,

Stojaptschi — die wegen Beleidigung zu einer Körperstrafe

verurteilt waren, sich loskaufen; zahlten sie aber nicht, so be-

kamen sie den Knut. Für das \''erbergeii eines Flüchtlings

war eine Geldstrafe von 100 Rbl. vorgeschrieben; wer sie nicht

erlegen konnte, Ivekam den Knut oder die Balogi. 1714 wurden
zwei Senatoren, Wolkow und Opuchtin, öffentlich gcknutet.

1755 befahl das Zollreglement, daß ,,Kaufleute, welche die Zölle

nicht bezahlen können, gepeitscht werden sollen." Auch Frauen
df-r vornehmsten Gesellschaft wurden geknutct.

Weder Adel noch Bürgertum, weder der Boucr noch der

Sklave kennen den Begriff des Rechtes der Persönlichkeit oder

das Gefühl der Menschenwürde. Infolgedessen sieht auch

niemand in der Körperstrafe eine Schändung. .,Der Groß-

fürst," schreibt Barbenni im Jahre 15Ö5, ,,läßf; die vornehmr,ien

Bojaren niederstrecken und züchtigen. Es giebt fast keinen

ungeprügehen Tschinownik. .\ber sie geben niclits auf Ehre,
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wissen nicht, was Schande ist." Struys macht, als er im sieb-

zehnten Jahrhundert in Rußland weilt, dieselbe Bemerkung.

Nur Olearius meint, daß man beginne, auf den mit dem Knut

Bestraften verächtlich herabzusehen. Die Regierung selbst sah

in der Knutung früher ebenfalls keine P^ntehrung. Ukase von

1650 und 1655 befehlen, Deserteure zu knuten, dann aber wie-

der in ihre Regimenter einzureihen. Peters Ukas von 1705

ordnet für eine Kategorie von Flüchtlingen aus der Armee den

Knut und fünfjährige Zwangsarbeit an; nach verbüßter Stiafe

müssen die Bestraften xii ihren früheren Regimentern zurück-

kehren. Ein gewisser Kikin v/ird wegen der Schändung eines

Mädchens öffentlich geknutet ; kurz darauf wird der Geprügelte

von Peter dem Großen zum Gcneralverwalter der Fischereien

ernannt. Trotz Olcadus empfinden die Ru.ssen noch in der

trsten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts nicht das Schän-

dende einer körperlichen Züchtigung. Bergholz berichtet (in

seinem Tagebuch aus dem Ende der Regierungszeit Peters des

Großen) \oiler Erstaunen, daß ein Schauspieler, der wegen

unbefugten Herumtrageus von Affichen zweihundert Batogen-

streiche erhalten hatte, nach empfangener Strafe: mit hervor-

ragenden. Damen zum Spiel sich niedersetzte. „Das gilt hier

für nichts,'' bemerkte Bergholz. .,das ist eine ganz gewöhnliciie

Sache. Und thatsächhch wäre es seltsam vou Seiten der Damen
anders tu denken, da ihre eigenen Väter und Männer von der

Administration Sr. Zarischen Majestät leiclit der gleichen Strafe

ausgesetzt werden können," Der französische Resident «rzäblt

in einem, seiner Schreiben an öeint Regierung, „daß *ler Zar vor

seiner Abreise aus Petersburg am 3. Januar 1718 um 4 IJht

morgens einige der bekanntesten und höchsten Beamten \u

sein Zimmer rufen und der Reihe nach mit Batogen

prügeln ließ." Die Beamten verfielen so bald einer Körper-

züchtigung! Iwan III. befahl, die Kanzlcischreiber, die Schrift-

stürke nicht ordnungsmäßig siegelten, zu knuten. Wenn ein

Staatsrat ein un^ereclites Urteil fällte, erhielt er lucb dem Ge-

setzbuche Alexejs den Knut.

Ein l"nterschi(;d zwiscJien hoch und niedrig, sehr zu Un-

gunsten des Niedrigen, wird zuweiisn geniacht: Verzögert ein

Djak (--^baKii, Ratssekrelär' eine Angdlegenheit, 9<» bekommt
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er bloP« Batogi, Stookstrciche auf die Fiißsolilen ; der simple

Podjatschij (Ho,Ti»a'iift, Unterdjak oder Kanzlcischreibei) aber

erhält den gewichtigen Knut. Für die Fälschung- eines Proto-

kolls kommt der Djak mit dem Knut djivon; der Podjatschij

aber verliert seine Hand.*) Für die Beleidigung des Patriarchen

erliaJtcn ein Stoljnik (eTOJibHüia., Truchseß), ein Strjäptschij

(rr})fiiiHii{) oder ein Moskauer Dworjünin (VT,tJOpauirnT>, Edel-

mann) bloß die Batogen; aber Personen niedrigeren Ranges

ben Knut. i62y wird ein Richter wegen eines Verbrechens

ins Gefängnis gesperrt; der Wojewode wagt nicht, ihm auch

vorschriftsmäßig den Knut zu geben, sondern appliziert ihn»

mit Rücksicht auf seinen Rang bloß die Ratogen. 1649 erhalt

der Edelmaxin Michael Pleschtschejew statt des Knut die Batogi.

Nachsichtiger geschlagen werden ist also ein Privilegium, der

höheren Klassen der Gesellschaft.

Eine spezielle Bemerkung verdient die grausame Situation

des Soldatentums. Unter x'Mexander I, und Nikolaj I. war just

der Soldat der meistgeprügelte unter allen Untertanen des

Zaren. .,Die Behandlung der Soldaten," schreibt S. P. Schipow

in seinen Memoiren aus dem Anfang des neunzehnten Jahr-

hunderts, „war nicht bloß streng, sondern unvergleichHch hart.

Jetzt kann man sich solche Zustände kaum mehr vorstellen.

Oft wurden die Soldaten für die geringfügigsten Vergehen,

öfter noch ganz schuldlos unbarmherzig gezüchtigt. Es gab

Regimentskommandeure, wie Oberst Fricken, die den Soldaten

die Haare ausrissen, die mit den Säbeln auf die Köpfe hieben

und mit dem Stock auf dmi Rücken schlugen, bis die Knociien

entblößt waren." hi den Militärhospitälern in Petersburg w-iren

im Jahre 1841 unter den Kranken 1224 Soldaten, die an den

Folgen von Leibesstrafen scluver darniederlagcn !*)

Als man, um die Kräfte des Volkes zu schonen und um
dem Staate nicht die Arbeitsfähigkeit der Verurteilten zu ent-

ziehen., die Todesstrafe abschaffte und die Glieder.strafen immer
seltener verhängte, blieb doch die körperliche Züchtigung fort-

M Struvens Ru'isisches I.^ndrecht. X f 12.

*) Zur Kenntnis von St. Petersburg im kiniiikcn Leben, von Acrelio

Bi<^rl6cs. Stuttgart nutl Tübingea. i«?46 I i'oi.
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bc'jtehen. Die immfr mäciitigcr 'wcrdLiifie Polizei vcrlitir^lf:

nach diesem Abschreckungsmittel. So heißt es in einen» Kap-

poic der Poiizeileifang an die ReformkuniiTiissi jn des Julires

1767: ,,Dc^ f.eiter der Polizei muß nicht bloß seine Eeamteu,

sondern alle Bürger zu Verstand bringen. Die Poli/ei muß dus

Recht haben,' Körperstrafen und Plinspe.rrungen anzviordnen.

Die Polizei biilct femer, dai5 man ihr den Eintritt in die 'j>mp< 1

Gottes gestatten möge, um die zum Gebete versammelten Leu'e

beobachten zu können. Die Polizei muß die Kinder, die gegen

die Ehern ange*horsam sind, nicht bloß auf Verlangen der

Eltern, sondern auch ohne solches Verlangen strafen." IJi.ö.

die Regierung a.nerkennt die Biiligke'^it der polizeilichen Wün-
sche. •Noch j3cliz<Mlicher als die Polizei denken die Herren des

Adels .An dieselbe Kommission von 1767 richtet der .\del

von A.'aiyr ein Memi>randam, worin ausgeführt wird, maii müsse

nicht bloß zu den allen strengen Gesetzen zurückkehren, son-

dern Jianches alt ; Gesetz noch ver.<5chäri'en, l)ei:-:j)iels-vveise nicht

bloß für Raub und Todschlag. sondern auch für gewöimUcheu

Diebstahl die Todesstrafe an()r<ln^ri. Der Adel \on Tomnikow
sekundiert dem Adel von Alatyr. I'nd die Adligen von Jelezk,

Orlow und Bjelesv fordern „qualvollste Torturen" für allerlei

Arten von Verbrechern ! Kein Vv under, daß da die Prügelstrafe

aufrechterhalten werden muß. NJkolaj I. schenkt in seinem

Manifest 1826 dem Volk einige Erleichterungen, warm aber

vol* dei törichten Meinung. ,.daß m.it der Milderu^ig der Strafen

auch eine Schwächung der hei]--amen Ge^etzesfurchr erfolge.
'

1841 fordert Professor Bar.^^chew : man solle die Gliedcrstvafen

beibehalten; ..Gefängnis idlein ist kein Selu-eckinittcl. Glieder

strafen und Schlagen sind nc^weiidig," Wohl unter dem Ein-

fluß 'iieser Forderung des gelehrten Bai baren schreibt Niki-

tenko im selben Jahre 1841 in sein Tagebuch: .,Ein trauriges

Bild, diese Gesellschaft von heute ; kein Rccht'^gefühl, ke»a

Ehrb-.'griff." Und N. N. Lebedev, ein Senator, Nikolajs I.,

notic-t in seinem heimlichen Journa; : ..Welcij .iu hartt."-; S\>tem

der otrafen! Im Gesetzbuch liest man nichts andere." als. Ver
bannung, Katorga, Pletj, selbst Knut."

Nicht aus eigener Initiative, sondern aus Scl".a?r. vor

Eurc^pa wird von den Züchtigtmgshistruinentcn zunächst der
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(Nach einem russischen Bilde.)
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Knut fibgcsclMfft, 1S32 kauft der Fürst von Eckinühl, Sohn des

Marschalls Davou^t, in Moskau heimlich einen Knut und bringt

lim nach dem Westeji als ein Zeugnis des Zivilisationsstandes

Ku(5iauds ufUer Nikolaj I. Der Zar wi.itot und befiehlt, „die

Knu'Cn streng verwa.hn zu halten und Nieaiandcm zu zeigen."

Mit der traditionellen Strafe bricht Nikolaj aber noch nicht,

doch er beginnt Auf^nahme;) zu machen. Es gibt Privilegierte,

die von den Korjx^rstrafen mehr oder minder oder ganz befreit

sind. 1845 <'n'-lJi'-^h wird der Knut abgeschafft; nur Pletj (Peit-

sche), Spießruten und r^.utcn werden beibehalten. Alexander II.

verbietet die Anordnung des Spießrutenlaufens, schafft 1861

die Peitsche ab; in der A.rmce dagegen bleiben die Linjki

(leichte Stöcke; und Koschki {Komicii, Kätzchen) in Gebrauch,

bis auch ^ie durth Ruten ersetzt werden. i86j streicht ein

llkas die Ruten aus dem vStrafgesetzbuch, läßt aber den Wolost-

gerichten, den bäuerlichen Gerichten, das Recht, Rutenstrafen

/u verhängen. Langsam schleichen sich jedoch noch Ände-

rungen ein, entstehen Rückfälle, und diese Reaktionen werden

schließlich zu einer neuen Regel. 1870 gibt es in der Armee
nicht weniger als 6149 Fälle von körperlichen Züchtigungen,

1893 noch 348 Fälle. 1871 führt die Polizei in Odessa bei einem

Straßenkrawall Ladimgen von Ruten auf und peitscht öffentlich

Männer, Frauen und Kinder. Zehn Jahre später, 188 1, wieder-

holt sich in derselben Stadt dasselbe Schauspiel : bei einem

Angriff auf die Juden sucht die Polizei die Krawallmacher zu

beruhigen, indem sie aus der Mitte des Pöbels die Erstbesten

herausreißt und auf der Stelle mit Ruten, Stöcken und Nagaiken

prügelt. 1) 1889 gestattet ein Gesetz neuerdings den bäuerlichen

Ricluern, Rutenhiebe auszuteilen; ausgenommen sind nur Min-

derjährige und solche iLvwachsene, die über 60 Jahre alt,

krank oder im Kriegsdienst sind, ferner Gemeindebeamte und
Kirchenbedienstete. Und so wird in Rußland noch heute weiter

geprügelt. Auch außerhalb der Wirksamlceitsgrenzen der Wo-
lostgerichte. Die unmenschlichen Züchtigungen, die General

Trepow der Ältere über die politischen Gefangenen verhängte,

führten zu dem berühmten Attentat der Wera Sassuhtsch gegen

') Leroy-Be<iulieu, Dai Ktich der Zaren. II 344.

Stern, Geschichte der öffer.»!. Sittliclikeit in RuOlanü, "
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Trepow, In seiner Verteidigung der Sassulitsch sagte der Ad-

vokat Alcxandrow: ,,lJie Rute regierte in Rußland, Die Rute

leitete die Schule wie den Stall des Gutsbesitzer«;, bio wurde in

den Ka?;ernen und Poli^eibureaus angewandt wie in den (Ge-

meindeverwaltungen. Es heißt sogar, daß d\v. Rute an man-

chen Orten durch einen Mechanismus von englischer Erfindung

in Bewegung gesetzt und so in besonderen Fällen gebraucht

wurde. Auf jeder Seite der Zivil- und Kriminalgest'.tzljücher

figurierte wie ein unaufhörlieher Refrain die Rute iri Gemein-

schaft mit Peitsche, Knut und Gasscnlaufcn. Da fragen sich

dann die Konservativen mit Recht: W^ ' könnU; ein R*ich, das

seine GröfSe der Rute verdankt, ohne Rme bestehen?''

Bei der Unterdriickimg der polnischen Revolution kon-

kurrierte der Knut mit dem Blei. Dir gleichen Mittel gegen

JOmpörcr wendet die Regierung des zweiten Nikolaj an. hi

Kronstadt wurden die fncurenKlcn M<'ilros-..n mit dem Stock

gezüchtigt. Die Studenten und Studeiiünne»!, die mau bei Kra-

wallen arretierte. schk;};pte man auf du- l'ol'^eiwachstul^en und

Vicb sie hier nach (Vr Sitte der guten alten Zeit )nit der Peitsche

zum Gehorsam gegen die liehet den bckelu jx'. l^ie Poji/c i tut,

was sie für guv findet und sie sieht tillet- G(.-3<t/.t'n zum Trotz in

Knui und Rute noch, immer die besten Mittn. di<' 1 /nzufr^eder.ra

zur Raison /w bringen und die Unruhig<ii zur Ruhe zu zwingen.

Jeder Polizcinieister ist glei' h/eiiig Ht=."ik(^ri leister und h it stets

seinen Kantschu zur Hand. Aber niehi bloß der Polizcnneister

auch (U- erstbeste Pristaw. ja der letzte Ciorodow>i hält sif h

.lür berechtigt, einem Verdächtigen mit der Faust in:. G,esic.bt

zn sclilager, einen Verhafteten mit der P' 'tsche zu b«;arbeiten,

um ihm Geständnisse zu erpressen. Bei den iiblichei Atassen-

vcrhaftungeu hat die P(jlizei keine Zeit zu untersueh<-n, wer

schuldig und wor unschuldig ist. So läßt nian. ohne kingc za

überlegen, die ganze verhaftete Gesellschaft ausnal\:n'>los auf

die Bänke schnallen luv.! der- Reihe iiacli peilschei,: Greise,

Männer, Weiber, Kinder, «liu erhallen ihren Peil. Und diese

fliskictionäre Gevvalt der Poliz^.-; v 'irl- i in demselben Maßr;.

in dem \.'(r O'-t der FCreignisse vom /- i.(ruin der \crwaltun}.'.

entfernt ist. Je weiter \<e. l-.uropa, jt niehi- den ^ui^en der

fremder. Dij^lomalt-r. t^ntriirki i- 'ehümmer lur flas bedrückt'-
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ru?.sischc Volk. vllc die rroiivemeure und Kr rimi- iic, die

Z.'ir Nikolaj 11. /it l.Miltirdnit kung Jt.-r ivc'voluUi.irt erwühlt hat,

haboii in Knui. FIctj umli HrUc die KHlungsniittc» für die Auto-

Uiatio crMitk:. .'Vis < roueral KI«ig'-ls vor f.ini^<M! i.ihren beim

licginn der -^ 'ai^fhcn Pohzci<)yät /kt vom l'eter^l)UT'^: wurde, st' Ute

er allem /uvo; die Peits<:hf 'ind die Folter in .'Jon Dienst der

Polizei. Ceiioi-«] Tre[)Ow der jüngere ließ in M' -U.u; ,\\\\ liefchl

des Großfürsten Ssergej die denioi-istneren<l<.i: St^^dmt^n mit

Knutenhieber: niederschlagen; m PeteiL;burg veriUihie er die

selbe Methodf-, und dabei passiere es ihm, daß er •'wen mit

dem cngli-c-vm Hofe verwandten Herzog für rji-rn politisch

V'crdäclnigen hielt und auf offener Straße mit Püfi'Mi rogalierte;

d'c Verdrit(V|'chkeiteii, die üim hieraus erwuehsci» ve'anlaßttn

ihn. siih m<*lir mehr persönii« b an den rrüi;<:luagon zu be-

teiligen. IV-'-ws N.tchfclger, (r>:nera] von der K->u'iitz, setzte

das Knutcnfff.-gmient foit, bi.s ihr, die Rache der Vv-^-v-olutionfire

tr^f.

Wemi ttie Zivilbehörden gia ::ben, da.s Volk n'-.tr mit Peitsche

und Rute i^igeln zu könr.oti, Si- ist es fast natu ii» h, daß die

militäri^cht Verwaltung diesei Vv'erkzeuge nicht !^rv^^tcn mag.

Wie im V«''ke sind jetzt auch :iu Heere an allou lirken ui;d

Enden Revolution und W ider^rr'ich eivvaclit. ."'in kriim da'--

empörte A'; Ik durcli die Kos.dce.n dezimieren, niehl »i'.'-i auch

die Armee leginientor- und bacaillonsweisc hitirv/hten las;^en.

Da ist die Peitsclie das ^)e^^e ^]inel einer ausgir'a:p;en .Strafe,

gefürehteter und ab^i lirecken i»-''- als der Tod duivri die Kug'

1

oder am (la'g'n. Man erschifßi Deser-euro oder l.mpöicr in

der Armee nicht, weil ihrer zu vhle shid ; aber nim Läßt sie auf

die Bänke '.chnallon und mit eiacr Anzahl Prügi-.; bedenken,

die alle Freiheilsgelüste und j-'-Vn Vv'idor.spruch.->. ist ertöten.

Das Repertoire der ru-^isrl 'n Henke-rbuhne v. eist die fol-

genden Zü'-htigüng'^in.-trument< auf: Knut ir.-uyTh); Batogi

(oarorif, Stockschläge meisru-ns ;'n! die Fußsohlen; ; Palki ua;jiai.

Stöcke) ; PI'i
i

(n;ieTy.. Peii'^rhe • S))!- ßruten (lu upyT.HiljT):

Ruteji iponini. Das VerhäUni- der einzelnen /Cüchtigungs

instrumente zu einander definierte der Ükas voe 1846; 10

Schlage Knul gehen ^o Pletj. /^i» bis 50 Knut gelto»i 100 Pletj.

Fin Koutcnicnlag ist gleich 2-
; Pletj, der Pletj al:..i zwei oder
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dreimal l«^ichrcr als Knut, lo Schläge Pletj gelten v ii-dcnim

40 Rult'nbchl.'i,;e, 20 bis 30 Pletj sind für 80, und 40 Pletj für

100 Ruteiisi'lil.'ige jnzurcrhnen. Km Pletj ist also gleif.h 3—

4

Rutenschlüge, die Rute dreimal leichter als Pletj. Im Jahre

1855 galteji loo Pletjschläge so viel wie 2000 bis 3000 Spitz-

ruten. L> gab aber normale Verurteilungen zu 6000 Spitzruten,

also 300 Pletjschlägen oder 1 50 Knutenhieben ! Das naimte

man Abschaffimg des Knut und des Pletj.

Di( erste Stelle als schwerstes Züchtigungsinstrument, als

dem Herrscher im Reiche der charakteristisch nationalen, tradi-

tionell-birbarischen Strafmethoden, blieb durcK alle Jahrhun-

derte d<*m Knut vorbehalten, so daß der Ausländer das Zaren-

reich "kurzweg als das Knutenreich zu bezeichnen Hebt. Karamsin

hat den KriUt als f^berbleibsel des Tartarenjochs erklärt, aber

Timofejcw wies auch hier überzeugend nach, daß dieses Züc;h-

tigungsniittel ein uraltes russisches Irivt^ntrirstück ist.i)

Die Knutenstrafe wurde ^erhängt als selbständige Strafe

oder als peinliche Zugabe zu anderen Strafen, beispielsweise

Verbannung oder flefängnis , aber selbst die Todesstrafe wnirde

oftmals verschärft durch die vorhergegangene Züchtigung mit

dem Knut. Mit dem Ivnut, der die lodesstrafc ersetzte, ihr an

Würde und im Ruiig zunächst stand, schlug man Verbrecher

verschiedenster Art. die schwersten wie die harmlosesten; denn

dris russische Justizvvesen kennt keine Logik, sondern nur Grau-

samkeit ; keine Gerechtigkeit, nur Willkür. Ein IJkas von 1684

bttfiehlt, ,,diejenigen mit dem Knut zu schlagen, die die Ord-

nung im Kremlj stören". Peter der Große läßt 1722 Raßkoij-

niki knuten, die sich aus Sibirien geflüchtet haben; derselben

Strafe unterliegen jedoch auch Soldaten, die zwanzig Rubel

stehlen, j-ür solchen win^^igen Diebstahl droht also dem armen

Soldaten eine Strafe gh^ich der Todesstrafe in einem Lande,

wo alles stiehlt, wo die Minister offenkundig die Kassen ihrer

Ämter plündern und die Großfürsten selbst Millionen defrau-

dieren! 1756 wird ein armer Teufel, der sich für ein Pfund

Salz statt des vorgeschriebenen Preises von 4^3 Kopeken : 5 Ko-

peken zahlen läßt, unbarmherzig guknutet! Mit dem Knut

*) TiiMO(JiOOhb, lI(;T(iiiH T'Liev:HbixT> !!.ifvH;ianirt, ctj». 150— 179: Kayri..
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straft man tiebräer, Moiiammcdaner und Heiden, die einen

Christen durch List oder Ciewalt konvertieren, lerner: vorbe-

dachten Mord. Kinderdi(^bst.-ihl, Fälschung von Dokumente

Müuzläisohunf;, Baiiknotoufälhchung. ]^inführun>? falschen C- •

des. Der Knut ist die I,iebling^ iraff für Siitlichkeito"

brechen: für Notzucht an einem junt^cn Madchen, an einer ••
(

heirateten Frau oder einer \Vitvv(\ für gicichgcschlecl- i'c'io

Unzucht; auch di<> Leibeigenen, die ilirer geschändeten i ' ,rri
•

keine Hilfe angedeihen heßen, werden geknutet.i)

Am Fnde des achtzehnten Jahrhunderts beginnt man mit

der selbständigen Knutensirafe einige für dvn Bestraften unan-

genehme Konsequenzen zu verknüpfen: ir d:\yt weder in den

beiden Hauptstädt'^n noch in den Goüvornenientsstä(hen blei-

ben; 1787 wird befohlen, die mit dem Kriut Geschlagenen als

Zwangsarbeiter in die Kreisstädte zu verschicken.

Die ausländischen Reisenden vom sechzehnten bis acht-

zehnten Jahrhundert, wie Struys, Perry, Olearius, haben Be-

schreiimngen des Knut geliefert. Bergholr sagt-): ,,Die Knute

ist eine Peitsche mit sehr kurzem Stiel und tr.it einem sehr langen

Riemen.'* Bei Breton"') heißt es: „Die l\nuLe i-.i virie Peitsche,

deren Stiel ungefähr einen Schuh lang, sehr stark und mit Fell

überzogen ist. An üiesem Stiel beiimUt sich ein schmaler

lederner Riemen, der viel länger als der Griff ist, an der Spitze

ist ein Stück Büffelleder angemacht, das einem biegsamen Hörn

gleicht und nach allen zwanzig Sireichen gewe« hseli Viird.

Der Riemen läuft spit/ig zu und ist <.r\va drei Linien di' k."

Einige behaupten, dt!' ^ jn den Ri^menenden Draal li^'o^''

flochten '.var"^); andere, daß ,,das Faide einige Zeit vor der

Exekution in Milch erweicht und dan?i wieder getrocJ- nci

wurde."-'; Daß diese idten Beschreibimgen der Wesieuropäer

im. allgernen:en richtig w<u'en, ergibt .-i:h rras en^eni \(;!i Tinio-

fejcw zitierten Artikel des Profes.sors ."-v ecgeiew.ski;, der -in \on

diesem aufgefundenes Exemplar ein.e- alten Knut fo!:]erider-

^) Gblovine, I.a Russie souh Nuoias i'''. I 379.

2) In Büschings Magazin LMX 75.

•^) a. a. O. IV 53.

^) Corvir., Treißlcr. S. Oo.

•') Wevuirot, Raßl»!iv3 in Licht uiKt RaßJaiid .vir. Scljatton. S. 154
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jnuIJrn s<hi!rli,rt; ,,Dcj hölzerne Griff ist l'7jj Worsrhok ''i in

Vvfrsrhok: cf.va 4I/0 Z'"ntimeter) luiij; und hat t;inen Durch
incbscr von

''/s
^Vcrschok. Au der Griff schlict>t sich oi)i

cl:ii>fisch<'r Stran^L^ aus Ltder, M'/z Wcrscbok laug und ruifan.u'

t'/ji Vv'erscliok dick, dann zum ICndi,' imnv r düuivr Acdc tut.

Am Schiu^.?e l)eli^.dcl si. h cm King mit einem rj VVersohuk

l.iDgiii und '^•/., Werschok hrriien Schwanz aus weiBe.n Rivmen.

i>itsti Schwanz ist hart wir Knochen und mit einer Rinne vct-

sthcn; die Ränder scluH-iden dem Gezüchtigten ins Fleisch.

dir Riiuie 'äßl d;',5 Blut abfließen." Jene, die daran festhalien,

daß der Knut eine lartarische Erfindung sei glauben im Wotie
Knut die Ableitung aus dcTU Türkischen herauszufinden. Doch
schon L: roy-ßeanlieu^) meinte, das Wort sei wahrscheinlich

arischen, vielleichi germanischen Ursprungs, etwa verwandt mit

d<ni dcuischei! Wort Knoten, lateinisch nodus. Welcher Ab-

stiunmuni; der Kr.ut auch jcin mag, so i>t er doch nirgends .to

heimisch geworden wie in Rubltiid. wo das Volk auf ihn das

tiefsinnige S"|>n'-hwort prägte: .,D'jr Knut ist /war kein nn!d,ci,

aber er lehrt die Wahrheit y.i^/'v.."

Bei der Armseligkeit der alten russischen Literatur Ist es

be;4reifr!;:"rj, d;iß die Zeu.<riissc für diu Anwendung des Km.ii

ii'i fiubeit.?r Zt;it äuBer^t dürüig sind. Schon in den tau.-^end

J.d'.M .diC'.t (.i:"=ct2en Wiadii/ur Monornarhs abtr findci n»aii

li) cincp! l'iir.i^L raphen den Knut al^; \\ crk/cug der offen« lici>t.r

],"rf (? ^T.fc ;'v,;.lmt."i Al.Urdmgs scheint die.*^cb Wnlc/eiig

Mf' '.i-.r'sr h>t<i( ii.iüen geweser als ;ene'^ d*jr spät<MfT j -»hi-

hundeHo, e^ wj-d b» schrieben als ,,cin Strick ve»ii H.inf oder

'.j'thrpifi: (1"uuic!' Kiemen zus;i;orrieng^rlochten und mu eiriOji'

ku?vr?i; '."^r^fi bci:^-~^lit.^t." Mit dieser :^iiupien fVit sehe, dt-ren

iin:;n f '. h iu"! gen"hn)ichen Leh-'n bediente, um ein Fi'erd an/.u

5pfir7i< iv .sirafte man nur kleine \'erbrecber, Mährend der Kntu

d(*x si<-b^ehf»ten Lüs neunzehiiti.n Jahrhimdvrts der Todcs^iiart.

glei'Jt geachtet wurde.

v./ariz gennue Angaben über den KntJt fiudcr: sich cum

-) Win.Jar i- l'.ionoM-.acl.v G»n-cl-ce in „) cTi-:«t -Dtinope! upu St. I'i.t^r'.Vn.:??,

(\rr Orl-.Jiit .'iid <>> >'(•>: f«ni". eine" Zeiv'clu',',:. II ^,3%.
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riiiii/< hji'u'n jr.hrlinndcrf ;»ngc'hingcr;. Im Ssudd^nik dorn Go-

srizhiich Jo.iJ!» IIL, wird der Knut angeordnet nU Strafe für

du* /oistoriui^ von Grenzsteinen und für Kirchendiebstahl;

dui Gesetzbuch des iMikcIs Joans, Iwans des Schrecklithen,

kcnni die KnntenstMfe .schon für eine ganze Reilie von \'ei-

Inorben; Dicl)siahl, Raub, MeiKcid, falsches» Zeugnis, Verleum

düng; und die Praxis geht über das geschriebene Gesetz hinaus,

und nian knutct im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert

jfden, der dem Gericht in die IJamle fallt: 1462 die Anhänger
des Fürsten Wassilij Jaroslawitsrh. 1537 die Parteigänger de»

l'ürstcn Andrej, 141^0 die sogenannten judaisierenden Ketzer,

/ar Alcxei der zweitr» Romanow, gibt dem Reiche ein neues

Gesetzbuch, in dem es von Körperstrjfen wimmelt : nicht weni-

ger als 140 Artikel kennen die Züchtigung mit d«'m Knut.

.Seine schönste Blütezeit hat der Knut im acht^eluilen Jahr

hundert und in der ersten Ildlfte des neunr/ehnten Säkulum^

erreicht! Peter der Große knuttt eigenhändig die Strieljzen,

<lanu seine Gem;'hiin Eudoxia, seine Schwestern, schließlich

den Ihionfolgor Alexej. Kaiharina II. läßt 1774 nicht bloß

den ThronanmalVr Meieijk.t. der als Peler III. auftntr, s<.'nderii

auch alle jenr knuten, die bloß Me*eljkas Namen erv\ ahnen.

Die mildherzige Klisahcth befiehlt, die Sektierer /u kirnten;

uiul das glei«hr L*»y rntv. \i<,j.f, „^wei Hebräer, die zwei mit

ihriCJi Ij^ikannte Kaiholiken zum Judaismus verführten". Staats

vcHuvchcr \ind Harctikci zucbrigre man fast immer mit dem
Knut. Aber seit lv\:iii detn S'^hreckhcueu bedrohte <lrr Knut
aa< h dit^ Beamten tür dicnsliclie \'er;;c]\eri. die Deserteure und

.Soldaten 11 4'v v. ird die Kuutf n^fr.d«' ciiem M.«nnc -/.iKJikiic't..

dfiv di'W Palnavchen be-lddi^'«- /72b /;uchti>;t MentsohiKow,

se'h£( der jiirößie i>ich i ud r>flutudaril alhu Zeilrn. den

Sohli«»th-.'chwsLl'.'Hr! l.i.^iokij sKc^^vn Wruntrcjuug. Im s'cb-

ieh''.tc.'> j.^hrhundeii bedroiH der Knut den t/n.^ehorr-ain «les

Bürgers gegen deci \ ater. d»;s SolcLiten k*-';^«'" <'^n >>ei'<lils

haher; <len 4>rdni:ngssiörer, den Sittlithkcitsverbrechür, die

i lurcn.

Aril.tfigs ktiuut m.ui nur die Wrbrocher aus der niederen

Klasse und blol.') di- Manne»-. Vber im glorreichen cu htzelr.iten

Jahrhundert, in tlern Säkulum der Frau<:nregierungcn, m.i' lu
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man keinerlei Unterschiede mehr. Männer und Frauen, Greise

und Kinder, Bauern, Leibeigene, Bürger, Adelige, Geistüthe,

Hofdamen und Reichskanzler — Alle müssen sie vor dem Hen
ker niederknien, um die schändende Tracht Prügel zu empfan-

gen. Auch zwischen dem schwersten Verbrechen oder dem
gelindesten Vergehen v/ird ;ücht mehr unterschieden. Die

häufig tütbringende Knutenstrafe wird angedrolu : 1627 den

Leuten, die in Moskau auf der Wjganjkowa das beliebte Faust

kampfspiel treiben; den ZotenrciÖern und dtn Leuten, di- un-

züchtige Reden führen. Peter der Große läßt mit dem Kniit

schlagen: die Händlsr, die ahmodische Kleider verkaufen;

die Gastwirte, die unzüchtige Frauen beherbergen; die Haus-

bewohner, die Mist auf die Gasse werfen (diese 'unvorsichtigen

werden nebenbei auch zur Verban.-iung und Zwarsgsarbeit ver-

urteilt!); di-^ Fleischer, die tote Ä'iere an dazu nicht bestimmien

Orten verkaufen ; die gesunden Bettler (auch diese triff: die

Katorga. die ZwangsarbeVi: in Sibirien !\ .Seit Katharina IT.

schränkt ni.a.i Öie Knvteustrafe ein, indem man den Knut durch

Pletj, Spießruten oder I^jt^'u ersetzt. Aber" verdrängt wird der

Knut noch lange nicht ; im Gegejiteil, seine Bv^deutung wachst,

er ist die höchste Strafe, die Kapitaistrafe. Die Rid'ornnatoren

des neunzehnten Jahrhund'.-rts v/eisen ihui einen erhabenen

platz an, die Gesetzbücher von iS^T, v .d 1842 widmen seiner

Anwendung fünfzig Artikel; und erst .1845 streicht man den

Knut formell aus dem Gesetze, läöt man ilin aiis der Theorie

verschwinden, um ihn in der Praxis unter anderem N.<"*men, als

Peitsche und Rute, beizubebÄlten bis auf unsere Tag^.

Der Knut war indessen nic.,t Überali in Rußland in Ge-

brauch. In den Ostseeprovinze . kannte man ihn nicht. Dies

geht aus einem Akten.siücke au. dem Jc^hrt 1784 hervor. Ein

Mädchen, namens Teno, w?.r zur Enthauptung verurteilt wor-

den; nach dem Gesetz vom 30. Sep'.ember 1754 mußte die

Todesstrafe in Knutenstrafe umgewandelt >verden. „Was '.;oll

ich nun tun ?" fragt der Generaigouv-jrneur, ,,da die Knuten-

strafe hier nicht üblich ist und ce nicht einmal Leute gibt, die

in solcher Exekution bewandert wären? Soll ich die Knuten-

strafe einführen oder Ruten anwenden, wie es hi'^r gebräuch-

lich?" Der Sen^i: entschied, daß in den 0£läeep.i-cvinzen die



Die große Knutenstrafe.

'Nach einem russischen Bilde»)
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laruleGÜl^Jirhe Rute statv doü ru.;sischen Knut zu gebrauchen sei.

Aue*', in Kaukasiea v.ar tler Knut unbckannr., und der Statt-

' '>! :r von Grusien. FÜL.-t /jzianow, ließ daher im Jahre 1803,

ub einmal ein Veibr--.-c]icn nach d:m ra5>si.sc]:en Ge-ietze fiie

Knutenstrafc e.rf'jrderU\ stati des Knut Spitzruten anwenden.

^ iiu übrigen KuL^J.iMcl i:he.r wir die Knute-ustrafe schUeßhrh

soaJigemein geworden, dal5 man in den Uka.sen und l rteilen

das Wort Knut gar ni. ht mehr anzuwenden y:)rau(:hte. Man
sagte i\pch bis .(.'''43: öti"entiiclie Zacb.tigung. hi der Mitte des

sieb/^-Jiiiten Jaluhuuderts hieß v=^s einfach ; HaKa^aaiiie, Be-

slrafuns:, im Gci^ensatze zu ]<a3iiL>. Strafe. Todesstrafe; oder

auch HvOCTOKae iiaKaaaide, haite Bestrafung. In der Peter-

scheTi lCp(K;h-e befahl man : ri.'ceToKüO ncTnyanie ua T'feji'fi,

harte kürporhche Folter. Letztere Bezeichnung blieb offizicl

bis 180S ii.ditioneh bis 1830, wo man sie auf die Bauern^ die

sic!^ ;*rji/eii die Quarantänemaßnahmen empört haltten, an-

wandte. Nach /»"ufhebung der Todesstrafe, wa^iiL, gebrauchte

man die Bezeichnung k.i^^hk für die Knutenstrafe. HaKü^rumie

oder i::i3HL, Strafe, das war dann ganz einfach und vollkommen

selbs* ver^tändii( Ji : urr Kiiut. Wollte man noch deutlicher sein,

der. Henkel nicht etwa zur Milde verführen, so befahl man

:

yj o{;TOK< ';^ naKo:iaHie, harte Bestrafung. Dann v\ar kein Zv/ei-

lel möglich. Und der Henker hatte den Richter nur noch

zu fragen: ,,l)tiTL.e KH^'T^oivi'ji npocToe. ei> novij,a,:r,oK>; n;iH

Hem;a;i.noe, oerr;, nuii.i,a;iM, fti-^-.vh BCHKaro MU.uocepAiH^'v I^'as

heißt: ,;Mit Erbarmen oder ohne T rbannen ? Soll der Ver-

urteilte den Knut überleben ? oder soll er im \ ersehen getötet

werden?" 16J.4. befiehlt ein Urteil, einen Verleumder unbarm-

h<.'rzig zu schlagen. 1616 wird der Quaranuänechef Besiuschew

unbarmherzig geschi.igen, weil infolge der ^Nachlässigkeit semer

Wachen mehrere B;iuern unter den Schlaghü'umen durch

schlüpften. i7io wird vorgcschrn'ben, eir.ige pflichtvergessene

Gerichtsleute unba? niherzig zu s' hlagen. 1730 werden Re-

kruten, die sich verstumme] ten, um nicht dienen zu müssen,

unbarmherzig geknutet. Kadiarii.a IT., die Freundin der auf-

geklarten Philobophi-n. befiehlt mit Vorliebe niv hi bloß unbarm-

herziges, sondern ..allerhartestc- martervolistes Schlagen".

nan>KPC'TO^aJiTjj[ee JHcTyjauie.
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Üa? Kimt.schlagen vollzog man g('w<)lmltch aui dem öffent

liohf» I*l.it/e. auf dem Marktplai/e, wo viel Volk zusainimmu-

koiumrii pflegte. So verordnete es das Geset/buch AN' -mMs im

Jalire i<'>4<). In Mo^^kau war der Roic PlaiZ'Jt[>rteii;n. n i'jiu,a,ii.)

oder der l'latz vor tlen SpafSkij-'ibreii für die Kxekutiom n U<-

siJnmt; in St. Petersburg wurde )'/24 der 'J'roit/ka Vi:H/ ,u

diesem Zwe'ke ausgewählt. Zuweilen, namentlich in frühere!.

Zeiten, knutete man den \'erbre.ther auch auf dem Orte seines

Verl)rechens. Dies war laut dem Geselzbuciie Alexens inini«-»

der fall, wenn jemand wegen Üeschädigung (jder Zcrst«'iiu>g

von Grenzsteinen zur Knutunci \ er n teilt worden \:a:. 1763

wurde der Psüudo Zar Ivreoil^w ,in allen Dorfen:, i.i «lencn er

lügenh^ifteiaeibc als I*eter 111. aiifgcueten", gvloietet. RÜMber

wurden dinch alle Orte, \>o si.; j-criubt hallen, b.'j.'uutgc lub.rt

uml iib<ra)i aut dem Markl.jilne/. j^eknuict. l'>st iS''.? h« lahl

man: ,,11'clit n)i;f!r .-».ii sir.ifcu '•n^ üht.'i.'als, nxhl rn'. hi tlt ; \'er-

b»'«;chf-v, i>h:/ii Küvksi^ht an! sem«. Wunden, von «jr: 21» <.)ri

lu fi'.bren mid zu knnn-M, " Auh einigen He;:!cit:m!:?tanden

konnte das Volk dir- ris.ifhö d^r Strafe ;:lei.'h erkennen So

wurden naeh K.< »losebich ins Bericht M.'iniier und Frauen, die

wegen ün/ut ht uiid Hurt-rei v/ekfuitet wurden (iMf.kt herum-

geführt. ( »learius erzählr ; Männer, die für d« n Verkauf v^iu

lab^k d(M) Knut eiliieUen. aujßten wälire!»d der Zuoi.ti)>ung

am Halse ein l^a(kchen des nnglüek-Jc-Iigcn Krintes tvi^gc.!».

l-'n»"! M.ugeiel bcrichiet. dufi kotvutTi|>Ui:«<; Beanitd di^ e^'J^i-

ttneii (l.-^ciif nko am Hrd-^e t/cJgeü mulMcn. .väVirftr.ü ji'j Ihre

Knntf!ri!(\fe errhildeten.

].^ üLli fireieilei Avtrrn des Knutenicb'i'..-.'^^ . f«]j«K-T(.'0

r>*iri.<- Kiiy'!'.>Mi>. «1;)<. ein!;^.oii'- Knutenif':;ina»>,en; ul n])f>Bo;iHyj

dr-i Knut :rn ! b tumfuhre:; ; nrni h?, ;<oaj,(V, , der Knut .«uf dym

F.o',i:, Die eintache All wi-.rJe rolg<rndcri;'ai>ii vollzogen:

Ü«- rn Verbrecher wurzle das i lenul aufgrhoben. Dann legte

man dm /luf dtin K,-.ekrn eines. M',<r>ne.v und \v.-ibre>u! dieser

tler; V'eruite.iltcn t/^stbi'di. 7ah)(e der Henker die Soblä;^e hin.

Br-i rlii 2v/<iiten Art nahmen zwei Henkerskncelne c}ti\ Ver

atleilten UM'e.r die Arme und führten ihn StralAe aiit Sirfdic^

ob. und (b ; Kinilenmeisici ging hinterdrei*i und hitn avil den

Rn« bcn Jeo Vfu-biechetOoi. 1713 wurde ein Lielerani. nii-r.ens
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fcx-do! Lln-'l'Mv. ,,ik'r a» Kt-kriitcn Brot uml K;ihiU<"ben zu

k\'U''h^riS( hell Frt'seu vt-rlciult h<itie". /um ku\;7> jn. npuij'V»K\

vviUJleiic. Zum Knut iin rici\inifahrpn vtriuieiltc iruiJi 1/3^

(.t 'jre. '.lic wühreovl des BiancUs vonNl^chil^i Nt)\vgorot! gesteh

Iirn hauen. lÜs zur Zeil Alcxandc Vi, I. Ijcstaraicn alle drei Arten.

\\m tti ab nur die letzte; Dev Knut auf den\ Bock. Wie dies«'

Maschine (Koajui, Bock, oder auch Ko6rj:ia, Stute gehei)5fiij

früher beschaffen wa», k-inn nian alten Quellen nicht entneh

nien. Im neunzehnicf» jaltrhandert war sie ein kreuzartig- •-.

(ie^telK das der Verbrecher, halb nach vorn übergeboi^en, niii

lieii Händen uuitajjte, di^ man an das Kren/ anband. Dann

knüpfte man die Füße mit Riemen fe^t. So blieb der v^i-

bret her unbeweglich. L. A. Ssärjakow beschreibt die „Scutt'

dir er 1831 in Anwendung isah, als ein Brett in dfr Größe :'inf•^

.M<'tiächeT\ mit Au-'^rlmitttn fiir l-.(als und Hände; letztere wnr-

di n duri hgestev kt lurl mii Riemen an den Hals bel>sti;j^. J'in'-

offi/itlk- Beseht eibui';.; des Gestells i\>"nnt dieses deükal ni'-ht

l'obyla, Stute., bondcin „Kobylk.i", Stütrhen.

r>ie ]\.\ekuLi.>n n>il dem ilnet fand a.'af einer ^chaffotartigen

l£rJi<»himv^. statt, so daß ni.>n sie von allen Seiti^n gva .<^eh(-'.i

koniflie. Im Laa<e der Zeit bildete sich «.nie besondere Zerc-

HKjnit? herau.^ die nach der Abscliaftung des Knut für cUm

PieJJ beibehalieii b!;e;>: Nach Tubükation des Urteils wurde

de» Vt-rbiücher für < iuipe Ta;^e t>«jlicrt und an Kelten ,4^

schmiedr-f. IViue crhietr. er 'hm Besuch de-, (if^istiichen, dfr

ihn» (Ltrj lirijioe 'Vbeadnvdhl reichte und Ge3tandnisb.e ?.u er

l«n:.':en äocht^-. 'n dt t Nacht vor dt^r Kx^ekuTf n brachte man

m .i'on H<>1 !les < .eia.n,.;ni.T.ses den sogenatuiten Srhand W'a.ma'.

Aai i;r»)i)en läge - ihst vvuidc früJimor^en^ der Wrurteilu-

rui' Tiin- r^\\'a.si he. cüjem schwar?<ii Kaftan und einer selr.s <r-

ieu Sebaik.i ].)tklcjdtt Auf die ]]rust hing man ihm c-m

schwärze- &r.:15, worauf in weißer Schrifi das Verbrechen ver-

kündet war. Nun i.:;izie man den Delinquenten rückhngs auf

den Sehandu'agen und band dm mit Riemen an einen Schenu-l

nn. l'nvev einer fi-.k*>rte fui^r ma ium Scliaffui. Stelzer be

rieiilet als Augenzuge lioch: ..iiinter dem Wagen lelgte der

rl<M:kei mit srirjen <-»hijfen und dt r Wrurteilte nuif'>te in dru

gebtmdetien H.i'^ien «rh»«' st hreckliche Wachskerze haut-ti.'"
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Beim Schaflot angelangt, wurrlo dc! Wagen mit Troir.mf^l-

"^chlag begrüßt. Man stellte den \>rurteil(c.. auf die Treppe

des Scliallois und Jas jhm das T'rteil vor; war .,Schandsäule"

'-orgc^chrieb.-^n, so band man den L/c^Ünquenlcn an ein.ni auf

dem Schaifot aufgelichteten Pfahle nüi Ketten fest. Kach der

V^erlesiing des Urteils kam endlich der .spannungsvoll er-

wartete Augenblick: Der Palatsch liiaiia-i-b, Henker) ergreift

den Vcruneilten. reil^i Ihm Oberkleid und Hemd herunter und

holt aus einein Winkel des Schaffr»cs die Instrumente. Der
Henker muß ein Meister, ja ein Künstler in seinem Facht ?ein.

vSchon em ein75ger Schlag kann toten, und doch darf kern

vSchlag fehlgehen. Auf ein Zeichen des ExekLnio'"i'^leiiers Lok

der Plenker aus und schlägt kreuzweise auf den Rücken des

Upfei's; springend S'-hlägt er nach rechts und links, niemals

/.u viel und niemals zu wenig, niemals zu hart oder zu sarJt,

und immer nur :nit der einen Hand, denn die andere muß
das Blut vom Kiemen streichen. Nach jedem zehn'.en Sclil.Jge

v.-echselt der Henker den Knut. Er sieht ;iuch auf ein scliöikes

Muster. Zuerst schlägt er das Kreuz auf dem isücken des

Delinquenten, dann ^ielit er lauter '^hvisiciien. i-uKl ziühl-

rei..he Schläge zu geben, dann macht er iiie und da ^ine

P;)use und stärkt sich ,iu- eni'^r Wodkaflasche, die ihm jm

Füßen steht. Sinkt der \'erurleilte bewußtlos ^u.sannnen, s>o

bi!id(^t man ihn los, der Arzt ruft ihn ins Leben .zurück, und
dann erhall er den Kest «-ler Pein ; erlassen wird kein einziger

li!v'b. Nach becndigtei Knutuag setzte man i/üher den Be-

straften auf die Trommel luid bedeckte ihn mit dem TuJup.

einem Schafpclx. Sonst aber tat man nichts für den totlich

\'ei\vundeten.

.\. Iv. Grabbe erzählt in seinen Erirmeruiigen ^ l di^.ß <iis

ucgen der (.'holerakriiwaüe von 183 1 Geknuteten .,mit bluten-

den Wunden ^•trschi(ki vvuiden, so daß fast alle unlerweg.^

st.nljcn.' In der Miit<? des neun/.ehntcn Jahrhunderts erst

be;3anfi n\an die üe.peitschren nvuschicher zu bciiandeln.

M.'in bedeckte den Delinquenten nach der Peitschung mit einem"

Hcjitd od'!.- Kaium uiici sclK;b ihn in einen mit herausziehbaren

') P}..-c:vaH (.Tapiiria, I87fi. ctJ). '.lAZ.
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Matratzen virsehtiien Fourgon; man legte ihn auf den Baacb.

und ein Fckliclicf naiini neben ihm I'latz,, um ihm ärztliche

Hilfe angedeihen zu lassen.

Nicht das Gesetz, sondern die Praxis be'^timrnle die Anzahl

der Schläge. Das Lrteil des Gericht;-, befahl einfach; Schlagen;

schkigen auf dem Bock; schlagen im Herumführen; schlagen

auf dem Markte während dreier Tage; einfach schlagen oder

unbarmherzig srhl -,:.. Aber die Zahl der Schläge -war bis

zum Jahre 1807 nicht angegeben; erst von dieser Zeit an mußte

der Gerichtshof auch die Zahl bestimmen. Die Pt'n vis hatte

indessen von selbst gewisse Grenzen festgestellt. Dafe IVlinimum

df^r Schläge war natürlich 1 Schlag. 18 16 erhielt der Soldat

I^ischkovv für Unterschliigung von 26 Kopeken einen einzigen

Knutenhieb zugeurteilt, weil er über 64 Jahre alt war. Solche

iMilde ist beispiellos in der ganzen Geschichte der russischen

StrafJustiz, und Alexander I. mit dem Beinamen: der Gütige,

beeilte sich als Minimum fünf Schläge anzuordnen. Für das

Maximum gab es keine Ziffer. Die Strafe konnte zur Todes-

strafe werden. 1731 erhielt ein gewisser Stolätow „wegen böser

Worte gegen die Kaiserin" 300 Hiebe. 1828 bekamer; in Si-

birien zAvei Verbannte, die eines Mordes verdächtig, .-aber nicht

überführt waren, 300 Schläge. Im siebzehnter? Jah)hundert

\^erordnete ein Urteil „zu Folterzwecken" 350 Hiebe. Damals

•verteilte man die mehrere Hundert Schläge auf mehrere Tage,

ja Wochen ; man gab nach dem Zeugnis Kotoschichins auf em-

inal nicht mehr als 150 Schläge. Zur Zeit, da Haxthausen Ruß-

land bereiste, also um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts,

verhängte man als Maximum 90 Hiebe. War einer unschul-

digerweise zum Knut verurteilt worden, so mußte ihm laut

Ukas von 1835 das Gericht für jeden Hieb 200 Rubel Silber

Entschädigung zahlen. Im allgemeinen bedeutete die Formel

,,mit Erbarmen": nicht mehr als fünfzig Schläge; „ohne Er-

barmen" : über fünfzig, ohne Begrenzung.

1840 publiziert Nikolaj I. einen Ukas: „Von der Knuten-

strafe befreit weder das hohe Alter, noch Krankheit, noch

Krüppelliaftigkeit, noch das Geschlecht," Unter Kaiserin Katha-

rina II. verurteilt man einen Mann zu fünfzig Knutenhieben

:

Graf Bruce, der Kommandant .von Moskau, findet dies zu milde.
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..Aber mehr ist der Todl" sagt man ihm; und er intgrgnet:

.,l):i.s sol! ja so sein, der Knut ersetzt doch die Todessirafc-I"

Fiirf litbare Wahrh^-it. Der Knut -war schon in der j<elindcstrn

Anwendung lebensgcfälirlich. Kotoschichin erziihlt: „Nach

jedem Schlage auf den Rücken wird ein großer Streifen bis

auf die Knochen abgerissen." Le ßruyn^) bemerkt: „Die den

Tod nicht verdienen. erhaJten den Knut. Aber man schlägt

oft so staik, daß sie doch davon sterben." Bei Breton heißt

CS-):
.,
Jeder Streich reißt ein Stück Fleisch fort. Der Be-

strafte ist kaum mehr lebend. Es gibt keine Todesstrafe,

abei ICnut ohne Gnade, und da bleibt der Gezüchtigte; gevvöhn-

hch tot oder er stirbt am Br-mdc der Wunden.'* Oicarius sah,

wie ni;m fine Frau und einen Mann knutete ; die Frau wurde

n:Kh dem scrhzehnten, d< r Mann nach dem fünfundzwaufigsten

Hiebe bcwul.Ulos ; .,ihrc Rücken glichen denen von Tieren,

denen man d'io Haut abgezogen." S<iion aus d*rn.'. Jahre 1493

erzählt ein Aniialist, daß ein üttauischer Gefangener zu Tode

gekniitet wurde. Horscy w.'.r Zcug(- dessen, wie Iwan der

Schreckliche den Fürsten Kufakiii .^TftJt 6 Knmenhieben des

Rückens, des Lcbcp^ und der Eingeweide berauben ließ."

1604 berichtet Bär: ..Auf dem Rücken blieb kein Winkel un-

v<Twundet." lOio wurde befohlen, den zweiten Pseudo-Dmitrij

mit dem Knut zu Tode zu prü,£^cln. 1762 wurden auf Befehl

Katharinas II. ungehorsame Kosaken zu Tode geprügelt. 1782

knutete mar. einen Mörder auf dem NewskijPro->pekt zu Pc'« •>

bürg; er blieb tot auf dem Platze. =^' Am 5. September 1800

wurde <ler Oberst ( -rvisirmMW ,,wegen unehrerbietiger Worte

gegen den Kaiser" zu locle g'^knutet. Man bcg nü bei Sonnen-

aufgang ii! I dem Prüi,^< In und horte erst aut um 2 Uhr nach-

mittags, rIs (c; dritte Henker erschöpft zusammenbrach »nul

ein vierter niclv iM^rtneben w^dc konnte. Dem sterbenden

Opfer dru< kte m<ir. •!>• h eii^ l'',;iulm. rkungs-fichen auf. 1S2.;

^1 hreibi Dr. Ivifoiio», <Ur den Zaren Alexamler I. i:)cgleiter,

') V.nT.f: . Hl ..^5.

-•) a. a. O. .\ <:').

) Skizzon üb'"i T^nulan«^.. von j 1 . B<'nfniiann. StnOburg 1792. .S. 11.
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aus Ssimbirsk : .,Irh giii^ zum liest caftcn, sein Kä«Utii war

voll Blut, ein Flcischklumpen."

Dem Grafen Uruce hattr auf Stiiiru <;ra\isainon Auss))rurl»

schon 1748 St-nator Lopuchin geantwortet: ,,l>ie Aufhobunj.^

clor Todesstrafe gereicht Rußland zu höchstem Ruhm. Aber

wenn man, statt den Kopf abzuschneiden, nutnnohr die I evu«.-

mit den\ Knut zu Tode quälen soll, so ist das mildc^ < icsv t/, du-.

die Aufhebung der Todesstrafe vorschrieb, zu einem b;r ba-

rischen umgewandelt." Lopuchins Worte verhallten ungehoit.

Fürst M. Schtscherbatow klagte bald darauf: „Die Knuten

strafe bedeutet Todes-^lrafe. .\[an schlägt ohne Berechnung,

bis auf den Tod; zuweilen mit Berechnung, dreihuiiderui:;it.

ICinige Creschlagcnc sfeiben auf der Stelle. Andere werden

Idoß bewußtlos und sierber erst m den Gefängnissen, l'-inlg'.-

— es gibt aurli .soh he - sterben nicht. Djis Gesei? ü<i; die

Ti>desstrafo \erlK>teii -- ;d>er existiert noch irgeiidu»» eine so

iaarteivoUe Strafe vie ciie Knuteiistrafe ?" Alexander I. natmte

1H17 den Knui : ..unnv/uschlich hart", u.id fügte hinzu; ,,es ist

btiispjellos in einem enxopäi.s^ hen Staate, dai.i die Ilärtt^ tlei

Strafe s(izus.ig<;n d<-ni Gindünken de-; Henker^ lÜK'rlassen bleibt.

Dici. ent^[uicht riicht den Zwecken der Gerec hti.djkeit und führt

/.u eitif r schr(H:khchen JWstrafung. die im Kontrast /u <leni

(.tßset/.e von der Aufiiebung der Todesstrafe den Verurteilten

nicht selten unter furchtbaren Qualen tötet." lA'niK.cli blicl)

der Knut l>i=^ 'S45. Seine Beseitigung erfolgte mit dieser Moti

vierung: .,Bei der Knutenstrafe hängt es von der Willkür d<-s

Hcnkt'is ab. den\ Verurteilten den Tod zu geben oder ihn.

dank eiru^r liestcchimg. gvniz leicht /u schlagen."^) Dei Knut

'^ i;inige Wtutf f:hcr die Henker in Rußland. Der Stand der Sclifirf-

ricl'iter wuni.^ in aitcu ZHtfti nicht für schimpflich pehaltcn; Kauficule ga'ijf»ii

GtOd h>r. um in dift Zalil d^r Henker anfgcunmnuin zu werden (Breton IV 6i).

,.L")a? Au t di'.s Henokcrs (lieiUt es i.t der Reise nach Norden. S. 194) ist erb'ich;

dt rselbe erzeijjet sich sorgfältig / seine Kmder in seinen H^indwerck zn unt'

richter / und lässt ihnen il\re Kunst an einem ledernen Saoke lernen". Nach

TinioK jow (rii««;(jte<:ia., Ih-rt'tjivi il,;jee.iii.ivt. ir.iui;*.cmii>, vr['. 177) wurden iiv

17. J;ilirl\\indert die Henker aus der Mitte der dienenden Wasse genommen;

sie bekamen bestimmten Gehait. Wahre;"! de.? Strjeljzenaufst.i.ides aiuiitti.

.iuf Befehl Peters die vornehmsten Henen ans o.rx Hr. gebung de.^ Zaren al'i

Henker figuricicn. Die l^gf der Henker wurde erst eine pfin'.iche, als die
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wurde also verbotcil ; alle voihandemu L'-xernplarc iicb mr^

einsammeln und in die Erdo vergraben. Nur einige •vvcnigc

Stücke haben sich' als Raritäten in Mu^t-en nnd in Privatbesilr

erhalten.

Merkwürdigerweise gab es auch Verteidiger des Knul;

nicht in Rui'Mand selbst, sondern unter Westeuropäern des

•neunzehnten Jahrhunderts. So sagt Stelzer im Jahre 1807:

,,l.)ie Knutenstrafe ist leichter als ehemals die leichteste säch-

sische Strafe gewescr.. Die Zaren Alexe j iMichajlowitsch und

l'cter der Große machten den Knut allerdings zu einem gräß-

lichen Werkzeug; aber welches Volk mußten diese großen

Leute zähmen!" Ein anderer deutscher Schriftsteller i) schrieb

iu-isisrbe Cv\s«Ilschaft anfing, in der 1- örperlichen Bestrüfung etwas Schinipi-

liciios- zu sehen. Da findet raon oft scfivvcr Personen für den Henkerdienst.

Al'i 1768 in Jarüslaw dir I lc.ul>er (^kianki, kann der Pulizetmeister keinen Ersatz

für ihn auftp'ibeii. 1818 starben in Petersburg beide Knutenmcistcr ; Niemand

will iliT Nachfolger wc-rdoc, ^nan muß die Exekutionen verschieben. Ein Uka.s

von iS^o bol'ahl, die Iloider ?us dem Aae^tantenkoips zu nehmen. Die Henker

wohnten in den Ciefän^iniaSLi Wenn siC; in einen Kabak V :men, (hirftcn sie

trinken, soviel sip wollten, und l?rauclit'.'n nichts zu zalilcn; das Glas, aus dem
viv. Henker gctninkcn, wnrde sofort z-rb'.ilchen (Wernirot, Rußkind im I-icht

iinci Kiißl.^aid im St hatten. S. 153). i ie n-^nkcr verloren aber das Recht des

friicn Uaihergchtns, als der Sohn des Mai ^challs Davoust von einem Henker

dij.c>i IVstcchvuijjj einen Knut erhalten halt'- Stithtr blieb der Henker einem

(.f !;in»>i :kii yleicti in seiner Kerkerwohnung, abgeschieden von jedem Verkehr

mit- der A','i:<enwelt, in die er nur bei Kxekvitionen trat. Vom Jahre 1333 ab er-

hielt der Henker außer seiner Wohnung -joo bis 300 Rubel j ihrlicb. Collins

rühmt im 17. fahrhundeit ,,die geschmackvolle nnd geschickte Arbeit der

Knutonmeister", aber er erzählt auch .schon von ihrer spriicliwöitUchcn Be-

stechlichkeit: Sie waren imstande, mit einigen wenigen Schlägen zu töten, da-

gegen hundert Hiebe auszuteilen, ohne daß der Bestrafte darunter schwer zu

leiden hatte. Die Henker mußten eine Schule durchmachen. Sie lernten ihr

Handwerk an einer Kobyla, der Knuten.-;tutc, auf der dfis Modell oini<»inensch-

liciien Riwapfes (Schultern und Rücken) aui^ Birkenrinde lag. Die Instrumente

(Knut ixnd Brandraarkungsutensiüen) lieferte das Ministerium des Innern.

1840 >vurdcn sorgfältig liergf •stellte neue Musterknuten , Pleti, Riemen für die

Kobyla und Brandmarkungsutensilien von der Zentrale an die Gouveruements-

gericiitc ausgefolgt. Der Preis eines Knut stellte sich für die Regierung nach

einem Beriebt aus dem Jahre 1768 auf 20 Kopeken.

1) Kaiser Nikolaus der Erste gegenüber der ((ffentlichen Meinung von

Europa. Weimar 1848. S. 90.



Strafe der Batoggen,

(Nach einem russischen Bilde.)
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1848: „Die neunschwänzige Katze der Engländer ist schlimmer

als der russische Knut." Die Russen selbst waren indessen

froh, den Knut endlich abgeschafft zu wissen. 1849 wies der

Vertreter Rußlands auf dem Brüsseler Kriminalistenkongreß

mit Stolz darauf hin. „daß Rußlan<l nicht mehr hinter den auf-

geklärten Völkern zurückbleibe, denn der Knut, dieses schreck-

liche StrafWerkzeug, ist nicht mehr im Gebrauche." Aber der

Slolz war nur wenig berechtigt. Auf demselben Brüsseler

KcncTeß schon sagte jemand spöttisch: „Ihr habt den Knut

i»l()ß ausgetauscht!" Und dies ist die Tatsache: Die Bruce

•-in-l ai Rußland nicht ausgestorben; sie verstehen es, den Knut

dm-( !' Peitsche und Rute ru ersetzen, wie vor anderthalb Jahr-

li'jiid irten die Todesstrafe durch den Knut; die Namen sind

f^i ändert, die Barbarei ist geblieben.

In früheren Jahrhunderten, namentlich im siebzehnten und

achtzehnten Jahrhimdert, nahmen den zweiten Rang unter

ilen Züchtjgiingsinstrumenten die Batogi (öaxorn, Stockschläge)

ein. „Diese Stockschläge," heißt es bei Breton i), „entsprechen

beynahe den Prügeleyen der Chinesen. Der Schuldige wird

Ulf den Bauch hingestreckt und mit 2 Stöcken auf das dicke

Fleisch der Schenkel geschlagen. Die Strafe ist hauptsächlich

beim MiHtär und bei den Leibeigenen in Gebrauch." Der Arzt

vVichelhausen 2 ) schilderte den Vorgang als Augenzeuge: „Der

Verbrecher wird auf ein Bund Stroh gelegt. Ein Mann setzt

sich auf den Kopf und ein anderer Mann auf die Füße des

Verurteilten. Dann werden ihm mit Bündeln von kleinen Wei-

denruten^) der Rücken, die Seiten und zuletzt der vordere Teil

des Körpers jämmerlich -verhauen." Ein sprichwörtlicher rus-

sischer Prohruf ist : „Ich lasse dir die Batogi auf alle vier

Seiten geben," Diese Art wurde einst so vollzogen: „Sobald

der Rücken zerfleischt war, entblößte man Hüften und Schenkel

und hieb sie wund. Darauf legte man den Patienten auf den

Rücken und auf die Seite und prügelte auf diese und den

') a. a. O. IV 53.

^) Gemähide von Mask-va. 1803. S. 257, Anmerkung.

•') Also nuht mit Stöcken?

Stern, Gäcchiciite der fiffenti. Sittlichkeit in Rufilacd. ** lo
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l>,in< b."^,) Die liitoi-cnstvafo hattf- :uk h riir: mildere Form:

SMagf'Mi aii< die Fni^sohlf-n und die Wadi ü. hicsc Ai1 wurde

^( m.'ii ,>a.:'t'i'-,^ .^•' huldncr aM>;c\\on(l<-t. I>iv /.ili! der S» liläge

war nicht \on wjrnhi-rciu t<><t;4('-Llzi ; man schlug" ^^o laiV"^o,

l)i> der Herr o«kr Richter. d<.'r die Sirafc anl>ffohlcn hatte, viof

:

pohio, stoj! (ijo.'riio oder croli- ucnug! halr I)

Die l)i'hi|;i-) standen :n d«T FviMh'iitolgc irleicji lurirer d«-m

K'iHit. Die höchste I>atof;istr;.ifo hieß : bm-Iuto laivTa. aiu^.att

des Knut Slru)^ bericlilct. dal') man im all|Lce)nemen j( p _• mit

IVa(i,i,'en rlratte. die nicht imstande schienen den Knut au.s-

iuliait«'n. Pf.n h sclion Korb erwähnt die Mo^hchkeit, daß man

ebeu'=;a wiv um dcw Knut auch mit lJcu Jiaio;.'i tiuen Menschen

nach acxii'jcn, )Hebt.Vi tolvn konnte. Das sogenannte unbarm-

herzige Schlagen wurcu^ stets vevhängnisvolK ob das Instrument,

das mr Anwenthmg gelangte, nun Knut oder Batog war. Flu-

che \'erwirrung in der russischen Justizpflrge. tür den Mangel

ledoi Fälligkeit emei IntersclK idang /vvisi lun schweren und

leichten Wrhrechcn. li;.^fert die (7CS(hichie der Batogenstrafe

neu( drasti'-« he Beweise, l'nhrn-mhcrzig rnjt Batogen, also svi-

zus.'igen zu Tode geschlagen werde]i i02^ Leute, die die Zolle

nicht bezahlten. 1718 befiehlt Peter, einem gewissen Kra^sous-

kü unl>;irmhcr2ig die Batogi zu gehen. ..weil <;r in dem Briefe

an Se. Maiestat nicl-f. \\'ichtiges mitget<-ilt hat." 1732 wird

ein gewisser Bobnew wegen Ijetrugs zu einer Knutenstrafe ver-

urteilt ; .,abv r seines hohen Alters wegen und zur Gesundheit

Ihrer Maiest;j.l" begnadige ihn Kaiserin Anna zu unbarmher2i|;er

Ilatog^tJnsLralV. '736 ordnet ein l^kas derselben Kaiserin an.

die ff'jiwillig zurüi kkehrendcn Flüchtlinge unbaimherzig mit

Batogen, statt mit dem Knut zu schlagen, ,,da sie nach natür-

lichem Recht geringer bestrall werden können." Unbarm-

herzig mit Batogen geschlagen werden 1770 die Starosti und

Sbotskije^). die einige der Zaiiberci beschuldigte Bauern eigen-

mächtig prügeln ließen. Das S(hlagcn mit Batogen wurde

')'Nach GciOlcr und Richter bei Frusta; Flagellanti--' ..,=; und Jesuiten-

beichte. S 750.

*) TiiMi<|)roins ITcTipii,' HaKanauiii. 180— 187.

•') t'T;i]un;i. Dorfältester , und o iniu*, Hundertniär.ner , Bauein, die

eiuf. .Vufsiclit ül.rr hundert Bauern oder hundert Häuser hatten.
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au'.b ,.niil \'i.Msinrkuiiy" oder ».inil Alj^oh'viirLi.ing"' an!:-?

fohlen, iWiuilich .olinc- (icnidclicn'' oder ,.nnt lh:n-id*htx\'

'<..iDiivi> p^yöamicy oder bt^ pvCaurK*). i; ij. l)c['i{ lilt hri-

'~>pit'!sw« ise Toler. viucn Flüchiliiig statt mit dv.m Knut init

„lUtogCii oliiK Hcmdchen" ra srhi.\gcn. Die Difffrcu/ inag

eine giir grrint^e, eitie Art kaum vvcrui;^-.! schinerzlc.fi :ih die

zweite ge\v»'s^nl seh Mit .'ndtTOM Sti,ti,.'ii '/.u-ar.tiju n wurtlcji

dio ij:i,toj:;en beiton nii.ue<»rduet. Si. o<k;)U.v;ri i^'''l iu< n lässig

e

Dieustleut.; der Krone auLSr.r liatogt-n au«..!» c;inige Tas^e Gk

fangnis ?rudiktiert ; 1662 erbieltrn 'inigi' Cji'iwivrc außer Ba-

togen iX'xr. Strafe dvr Verbniinung; nuch Perer der Große be-

strafte "1707 Beamte, die nicht iJiinkdich /\mi Dii^iist erschienen,

auiU-r mit Batogen mit Verbannung nach Asoa- xmd mit Ciütor-

konfiskation.

Das Wort Batog (oaTorL) findet man schtm Ui alten < liro

niken. Zeugnisse für die Anwendung dtT Batogi in der Justiz

gibt OS seit dem se>:hzehiiten Jahrhundert, aber eist im sieb-

zehnten Jalirhundert beginnt die 'Bluie/r.it dir.scs Si/atinUvu

ments. Dan Geset/buvdi Alexejs (yjio^,^!;^ U-JJS.» r..' i;erordner

die r>atogenstrat>. für: Pni<Tflei*Mi in (l:;r Kirche; WüriVfi tragen

am ZarenhTifc; Ungdior.-am gogoi den Vorgesetzten ; i.a'' unbe

rcr.htigte Sohankwirtsrliaft. In eiuem T<>bolsker Ak1'jr,<:;ti;iok

des siebzehnten Jahrhunderts wird Bato.L^enstrafe t-istgesetzt

für: Schlagerei xiiid Beleidigung iu der 'Ir-jukcnheii , Bel^idi

gung' oder Bestechung von Beamten: und vvidrrrechtlu hc Frfri

lassung von Gefangenen. Auch Staatsverbrecher wurden .sidion

im biebzehiiten Jahrhimderi mit Batogen gezüchtigt, ^o 1Ö4U

drei Pskower Aufrührer. In den Geh<;imkimzleien der Zaren

Alexcj und f^eter wurden polnisch Verdächtige mit P.atogcn-

streichen zu Geständnissen gezwungen, 1764 hoß Katliarina Tl.

einem Genossen des Hochverräters Mirowitsch die. Batogen

geben. 18 19 verurteilte der Gou/crneui von Twer einen Mu-

schik wegen Majestätsbeleidigung zur Batogenstrafe, und der

Gonvei-neur von Wjatka zücfitigte auf gh-iche Weise die Teil-

nehnu^r des Bauernaufstandes von 18 18. Für Fälle, die im

Gesetze nicht vorgesehen waren, vprordaeten die Richter will-

küriich mit Vorliebe Batogen: r66/ wirü ein Gone^' irononx,

Kurier), der ein Akfenstüi k verloren liat, zur Piaiogenstrafc

10*
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vci urteilt. Am 27. Dezember 1684 dekretieren Iwan und Petet

gemeinsam „unbannherziges Batogenschlagen für unanständige

Reden bei Hofe." 1702 erhält der Hofbeamte Naumow, der

seinen Bart nichi rasieri-n ließ, zur Strafe dafür die Batogi.

Leute, die an Soim- und Feiertagen den Kirchenbesuch unter-

lassen, riskieren die Batogi. r):e Polizei sieht in dieser Züch-

rii^ungsari rin '»ortrefflichcs Korrektionsmittel. In der Instruk-

tion des Moskiiuer Oberpo.lizeimeisters von 1722 wird Batogen-

strafe angedroht für : „Heizen der Öfen in nicht dazu bestimmter

Zeit" und Verunreinigung der Gassen.

Seit der Zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wer-

den die Batogi allmählicli von anderen Strafen Verdrängt. Das

Reformprojekt von 1754 sieht Batogi hauptsächlich für drei

Fälle vor: Blutschande in entfernteren Verwandtschaftsgraden;

„Hurerei gemeiner Leute"; und Ehebruch. Die Reformkom
mission von 1766 nahm das Projekt von 1754 auf; im Projekt

von 18 13 aber wird nur konstatiert: ,,ein XJkas von 1775 befahl

die Batogi als existierende Strafe zu zälilen, in den Gesetzen

geschieht ihrer jedoch keine Erwähnung mehr." Die Batogen-

strafe V»urde seither nocli in ungesetzlicher Weise, vereinzelt, wie

wir gesehen haben, von Gouverneuren angeordnet. Aber die

Lebensfähigkeit der russischen Körperstrafen zeigt sich auch

in der Geschichte der Batogi. Als diese im neunzehmeri Jahr-

hundert verschwanden, geschah dies eigentlich wie beirti Knut

nur dem Namen nach, ir. Wahrheit blieben sie in der Form
der Falk' (najiKK, Stöcke) bestehen, die noch lange Zeit die

Erinnerung an die Vergang«; nheit wachhielten ; aber diese

Stöcke durften „nicht dicker als der kleine Finger seni"; wohl

waren auch die Batogi nur ,,fingerdick", jedoch fehlte bei

ihnen die Bestimmung, welcher Finger das Mab anzugeben

hatte. 18 18 wurden die Teilnehmer an den Quarantäne-Un-

ruhen zur Stockstrafe verurteilt. Im Geserzbuch Nikolajs I.

vom Jahre 1845 schweigt der allgemeine Teil von den Stöcken,

diese Strafe wird indessen in einigen Unter-Abteilungen er-

wähnt: ftj wird den Kosaken für den Verkauf von Kronssalz

eine Strafe von 20 bis 30 Stockschlägen angedroht. Die Tcil-

•nt-hmcr an den Bauernaufständen werden mit Stöcken zur

Vernunit gebracht; 1843 \'«rurfeilt der Kaiser mehr als tausend
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Bauern tu je 250 Stockschlägen. Auch auf die Rüf^ken seiner

Sold^ien läßt Nikolaj I. gern die Stöcke herniodcrsausen

;

aus einer geheimen Mitteilung über Unordnungen irfl Sseme-

'.lowschen Regiment geht hervor, daß dort im Jahre 1820 im

Laufe von sechs Monaten 44 Mann zusanmien 14250 Stock-

prügel aj-iszuhalten liatten. Die Stöcke waren endlich eine

beliebte Disziplinarstrafe in den Osiseeprovinzen. Der Guts-

herr hatte das Recht, seinen Leibeigenen oder Bauern als Haus-

zucht 15 Schläge zu verabreichen; die Polizei in den Balten-

ländem konnte aber bis zu 80 Stockhieben (gleich zehn Paar

Ruteii ä 10 Schläge) nach estländischer und bis zu 30 Stöcken

luich livländischer Ordnung (aus dem Jahre 18 19) gehen.

Frauen, sowie Kinder unter 15 Jahren waren von der Stock-

strafe ausgenommen, erhielten bloß Ruten.

Schon im achtzehnten Jahrhundert traten an die Stelle

der Batogi als die dem Knut nächstschwere Strafe die Pleti

(u«eTn, Peitschen). ij Die Pleti bestanden aus einem kurzen

hölzernen Griff und einer ledernen Peitsche in Fingerdicke.

Bis 1839 war die Peitsche zweischwänzig, später drei-

schwänzig.^)

Die Pleti hatten naiaentlich in den Kreisen der Geistlich-

keit eine schreckliche 13edeutung. Die geistlicheji Gerichte

verurteilten die ihnen unterstehenden Kleriker und Laien für

das geringste Vergehen zur Peitschenstrafe, die kirchliche

Obrigkeit sah in den Pleti das allwirkende Disziplinarmittel.

Die große Ausbreitung, ja die allgemeine Herrschaft der .'geist-

lichen Methode der Bestrafung durch Peitschenhiebe erkennt

man daraus, daß beispielsweise im siebzehnten Jahrhundert

unter dem Terminus „klösterUche Demütigung" glattweg Pleti

^) Tum. -(J>eem., a. a. O. 187 ff.

-) 11 u moderner Keisendcr, de \Miidt, beschreibt in seinem Buche „Von
Peking nach Talais über Land", S. 415, die Pleti also: „Die Riemen aus gefloch-

tener Rindshaut, zwei Fuß lang, laufen unten in dünne Streifen aus, an deren

Enden kleine Bleikugeln eingeflochten sind. Es ist ein furchtbares Instrument.

Ein geschickter Peitscher, der dem Bestraften rechte Sclimerzen verursachen

will lockt kein Blut hervor, das die Schmei zen linaei t, sondern fäugtleise an und
vergrößert nach und nach die Kraft des Sclilages, bis der ganze Rücken mit

laugen geschwollenen Striemen bedeckt ist".
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vLM^tanden wurden. Jemanden ./lurrh klösterliche Demüti-

i.'UTiL: /ahmen" hit (.*) : ihn unbarmherzig mit Pleti schlagen.

J.^er Ai'.hiuiandiit des Tichwinscheai Klosters verordnet am
i;. Novenihcr 1663 für Trunkenheit und Faulenzerei: harve

Zähmung und Demütigung, ohne Mitleid (/K»'CTöko€ cMTi|»fc!ino

f^iwi, noiuaAM'. Kin l^rteil des genannten Klostorobern :\us

dem lahre 1678 befiehlt, den Greis Ignatij, der den Grvis

.Manassij in der Trunkenheit verwundet hat, mit l'Ieti zu de-

mütigen. Dji von den wehlu hen Behörden mit Knui bestraften

A'i-rb/cchen werden vun den kirehlichen Atitnritäien mit dci

Jletisrrif' belegt: dii-ses Mi.dcre ist aber in der Tat nicht

immer das Leuhteic Entsprechend dem Charakter der Zeit

sind uueh die Vivü, selbst al.> smiple Disziplinarniaf5rcgel, genug

hürr. lO'jh klagen die Mönche von vSsolowezk, ilaß ihr Archi-

jnandri! sie mit der Peitsche in unbarnjherzigtr Weise denüitige.

i').;i labt d'M Protopop von C>ljschanski} in der Kjiarchie von

fijelugoroi! tiren Geist-ichen so grausam peitschen, daß der

Clvx\( htip.T»; nicht ntehr iahig ist, sich zu erheben, l:an bei der

(}<^i.-.tljehkeU belieb'cr Befehl lautet: Die Verurteilten .,nackt"

peitschen, ohne Hemdchen. Die geistlichen Behörden strafen

mit d«'r Peitsche aneji die Laien, sobald diese der kirchlichen

Gtvi( htsbarkeif unterstehen. 1752 peitscht man in derEparchie

von Bjelogorod ehie l'rau, die einen (Geistlichen verleumdet

jwt, 1755 fihält in derselben Epnrchie eine Witwe, die mit

einem verheirateten Manne ein Verhältnis angefangen hat, auf

VerLuif^en der bc-trogejien (jutün die Peitsche. Die Peitsrhung

düa Avi-il »liehen Geschlechts macht auch V^ei den Nonnen keine

Ansuahme. Kin lJka'-> von 1754, das der hochwürdige Jossaf

imuliziert, verordnet die Peitschung von 18 Monnen wegei)

eines Disziplinarvergehens. 1750 befiehlt der MetropoUt Pia-

ton von St. Petersburg, den Beamten des Konsistoriums, Chnri-

lonow, j.für seine Frechheit und Unverschämtheit angesichts

der anderen Kanzlistcn mit tier Peitsche zn bestrafen", abci

t\H(*> «liest- Züchtigung keine Scliandsirafe ist. die Ehre nicht

tangiert, gebt daraus hervor, ,,daß Cbaritonow nach empfan-

gener Strafe in stine Stellung zurückkehren .soll." Die Zahl

der .Schläge ist nicht beslhmnt. Es heißt einfach: hart peit

sciien. ohne Mitleid, unbarmherzig. Der Willkür ist alles an



... 151 ...

I.üuiii::t-t<. 1!l 17SV ^^ifuilr tiui Lici-tli^hf^r .,(üi fr<uh«^s iv-nehmen

g'-grn dvw Tm^'oIu.!!" U'\ i'cit.-'« hi.'iiJ)it:bc.

Nehm dri: l'icti k.i.UMlon d\i- (kn.stüchkcit und cUe WoJost-

^,'enchu* (^IVtrt^erichU'i .lis Sir^finitiel die b«lic'!cpy (ftKj.ionw,

Feitsclicn au.s X>indf:(do:' «>vKt lJ;iot L;ot!ochiotii, ciitc An Knut

mit kur/cm Stiel. In kKtUg auf H;ine iind Sf Inverc der Strafe

.^landen die Stheh pv dm V]vA\ nach und deti Hatogi .'un iiäcti-

sien. Aiuh bei dor Strafe- der Schclepy verordnete man keine

bestimmte Anzahl der Schläge, sondern l)loÜ allgemein : ein-

f;u~iu's Schlagen , npo<:Tüe ouThe) oder unbarmherziges i'ireiiuVJ,-

uo<\). u'.95 wird eine Frau namens Tütjann ui^barinherzig

mit Schcic[»y geschlagen, weil sie einen Popen der

Hurerei verdächtigte. 175b erhalten auf Befehl des Synod

21C* Mönclv und Laien, die al-> Miiglieder der <,)uäkersekte

angczeis4t wurden, die Seludeuv. Wie die Pleti werden die

S<heli-p\ häufig fiir Sittlichkeitsver^clieu angeordnet. 1700

befiehlt d; r Patripurh Hadnan, die Paare, die in wilder Phe

nnteinAnder leiten, unbarmherzig mit den Sehe.l-py 7.U peitschen.

Kndii< h .«.ir.d die Scheiepy allgemeir.f^ DiszijiPiuarmitte! in den

K<is»hch(;i Schulen, wie au.s emcr Insfruktion der slawisch-

griechi.-^'-h n Schule au-s dem fahre 1730 ersichtlich ist; die

Strafe -.oll an dem Sc huldigen angesichts aller Mitschüler voll-

i'..*gen A erden.

Die S( helopy biicbt-n eine, absolut iieistliche Züchtigung^

rritithode, die Pleti aber fanden auch in das Familienleben un(i

in die weltliche Ge-richtsbaikeit Fan;.':nui.' - Von der Hed<'utimy

') VJ\r iv. ktirtluul war ü> den mei'jt'.-n ländcru Ök't allen unc! r.'SUOM Welt

«ja'. l'cit.scbf.n njie.der gt'linnichlichtst'T. Strrifen. Als nie Israr-Uton iiueii Könt^'

Rtliobeam ju/lditöu, dr..^ Jixh 7.11 nul»lrni. unter flf^ir, sie zur Zfit Salomoni"* !»«•-

.iv.uf>:1
.

j^-il-y ilincu (l>f junge. Herr-<cher y\xr Aninort, ..Mein Vat^cr h.-»t «^ucrt tnit

siinpU-n Ruttii geschlagen; ich wcidc- i'uch schlage" :nif cistsrnen'*. Im ülton

Pcvaicn y«'ii5».hte man «;elb.^t die Hcircn; Aitnxc^r.sv^ ' l.inigliand btfahl icdmh,

ria.C> man uur die Kkider nicht dieVfensrIwn s«.:hlagfn solk-. IWi (JenaUcuRiime.rn

war die Peitsche iltr Stral« dt-r Skhivfn. Im röiu.-chftu Iw.isfjn f ich peitv.htc

lauM V'iTljreGhor ni TimIc. Va'^'srniördcT j>f'tschtt truin *.'0r dfir V«>llnij der

Todf5StraJc.Iu Sparta gab man tlen llüloten lügHoh ei'V Portion l'ritsci»enhichö.

d.«tnit si6 nicht iin ihre Sklavtri'i vt»r{^css<-»i iwllton. In Cliina ueitbt-htt: man
dicKlü^'ir lim sie zu l«hr'.'n, ddü sii^iücht dicBrhoideii und der Mof untiiU7«*r-

weise bcia9ti:;ttni. Dasnelb« war »n C«-yloii der P"*]l, wo der llerr4cher Uitlsiellor
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der Peitsche in der Häuslichkeit, als Instrument der väterlichen

Züchtigung und der Züchtigung der Gattin durch den Gatten,

war teils schon die Rede, wird teils noch die Rede sein. Am
2. November 1733 befahl ein Ukas der Zarin Anna: .,Damit

die Bestraften fähig bleiben zum Dienste in der Armee soll man
die Peitschenstrafe der Knutenstrafe vorziehen." Im achtzehn-

ten Jahrhundert begannen die Pleti in der weltlichen Gerichts-

barkeit eine dominierende Stellang unter den Körperstrafen

zu gewinnen und gleichzeitig die wichtigste Waffe des Guts-

herrn gegen seine Leibeigenen zu werden. Die Gerichte

der P^delleute bedienten sich der Pleti für die Hauszucht in

furchtbarem Maße. Die Disziplinarordnung eines Edelmannes
aus dem Jahre 1765 kennt für Vergehen der Leibeigenen

und Kläger peitschen ließ. In Marokko spielt die Peitsche bei allen Gerirhts-

vcrhaadlungen eine Rolle. In San Domingo koppelten die Spanier die Einge-

borenen wie Vieh zusammen und zwangen sie dann mit Peitschenhieben zu

marschieren. Wie in Rußland die Peitsche Lieblingsinstrnment der Geistlich-

keit, so auch irn Icatholischen Europa. Einige Konzile befahlen die Peitschung

der Häretiker. Im Frankreich des heiligen Louis regiei te die Peitsche auch bei

Hofe. Der heilige König selbst ließ sich von seinem Beichtvater peitschen.

Clotaire I. befahl seinen rebellischen Sohn Charamne nackt auf eine Bank zu

legen und halbtot zu peitschen. Ein Freund grausamen Peitschens war Fred6-

gond. Später wurden in Frankreich Sklaven und Leibeigene für die geringsten

Vergehen mit 150 Peitschenhieben bestraft. Im 14. Jahrhundert peitschte man
die Narren, im 15. nächtliche Ruhestörer. Die Kirche befahl Häretiker öffent-

lich zu peitschen. Diese Strafe erlitt Raymond VI. Graf von Toulouse. Ludwig
VIII von Frankreich und Heinrich II. von England unterzogen sich freiwillig

der kirchlichen Peitschenstrafe. Heinrich IV. von Frankreich erhielt öffent-

lich in Rom von Papst Clemens VIII. einige Hiebe. Wie bei den Russen gab es

auch bei den Franzosen zweierlei Arteu l'eitschcnstiafe: die ötTentliclr? umch
Henkershand, als difiPamieicudc; die andere im Gefängnisse als nicht dif-

famierende. Am französischen Hofe hatten die EdcUeute das Recht die Pagen
zu peitschen. Im 17. und 18. Jahrhundert peitschte man in den Gefängnissen

die sittenlosen Mädchen und Weiber. 1789 wurde in Frankreich die Peitschen-

strafe aufgehoben. In England kannte das Gesetz ebenfalls zwei Arten der

Peitschenstrafe, die öffentliche und im Gefängnis. In Konätantinopcl und in

Madrid war die Peitsche bis in die jüngste Zeit bekannt. Die Missionäre des

Christentums lehrten den Glauben an Jesum mit der Peitsche. Die Jesuiten in

Paraguay peitschten Alt und Jung, Männer und Weiber nackt. Von den Mis-

sionären, die die Kongoneger bekehrten, wird erzählt, daß sie die Mütter der

Kinder, die man ihnen zur Taufe brachte, peitschten, bis auch die Mütter den
Irrtum abschworen. Vg). Diclioniiaire de la p6ua]it»'i IV loi

—

112.
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Strafen bis zu hundert unbarmherzigen Peitschenhieben. Na-

türlich bemächtigten sich auch die Gefäiignisverwaltcr und

die Polizei der Pleti; A. M. Turgenjew erzählt, daß der Peters-

burger Polizeimeister Tschitscherin und der Moskauer Polizei-

meister Tatischtschew in ihren Droschken stets eine Peitsche

mitführten, „die maji zärtlich Podlipika fnoAJianHKa, Schmeich-

lerin) nannte, weil sie bloß den Rücken streichelte, aber keine

Erinnerung hinterließ."

In der Praxis der weltlichen Gerichte avanzieren die Pleti

um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts nach der Auf-

hebung der Knutenstrafe durch das Gesetzbuch Nikolajs I.

(yjio'jieiiie 1845 r.) zur gesetzlichen schwersten Körperstrafe.

Über die Frage der Schwere der Pleti im Vergleiche zu den

anderen russischen Züchtigungsinstrumenten sind die Ansichten

verschieden. Professor Filippow beruft sich auf einen Senats-

ukas, der „für unehrerbietige Worte gegen die zarische Maje-

stät" statt der Knutenstrafe die Pletjstrafe anordnet, und schließt

daraus, daß die Pleti für härter erachtet wurden als der Knut.

Timofejew tritt jedoch dafür ein, daß die Ersetzung des Knut

durch die Pleti eine Milderung, nicht eine Verschärfung be-

deutete. i) Diese Ersetzung geschieht schon im achtzehnten

Jahrhmidert oft genug. 1700 erhalten Diwow, der sich be-

stechen ließ, und Kolytschew als Bestecher statt des Knut

:

die Pleti „ohne Hemdchen". Dieser Ausdruck weist auf die

\'erwandtschaft der Pletjstrafe mit der Batogenstrafe hin, die

zweifellos milder war als Knut. 1701 bekamen S?okolow und

Sseliwanow, in einer und derselben Affäre, der erstere für

scliwere Schuld den Knut, der letztere für geringere Schuld

die Pleti; 1723 ereignete sich das Gleiche bei der Bestrafung

zweier Personen wegen unehrerbietiger Worte gegen den Zaren.

Man kann demnach mit Timofejew annehmen, daß Pleti

leichter waren als Knut und scliwerer als Batogi.

Die von den weltlichen Gerichten verhängte Pletjstrafe

war ähnlich wie der Knut von zweierlei Art: die schwerere, als

Gerirhts-strafe, wurde öffentlich vom Henker vollzogen; die

geringere bekam man bei der Polizei. So gingen in allem und

^) TnMoij[)f!ei3X, a. a. O. 19..
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jedem der Schrecken und d^v. Seh indt- der Knutenstrafe auf

die Fletiitrafc über, die scViii> (.>K( h ;iu(h vom K;\ui die Bc-

zeifhnung ,,liartf Siiafo" übcnrihm. 1752 wird ciaem I.ebcas-

niittelwucherer „harte Strafe" zudiktiert : man peitscht ihn mit

Pleti; im selben Jahre erhält der Kaufmami Ischetsrhüm für

Wcchselfälschung als ,,harte Slrate" {/f,ecTOK'>o uu:>HaaHie):

l'letjhiebc. Auf die pletjstr.ift verpflanzt man ferner die Zere-

monien der Knuienstrafe. Die Exekution mit den Pleti -«.vird

wie die des Knut auf der Kobyla. der Stute, vorgenomiricn.

öffentlich, durch Henkershaud. ..Die Lebensnuttelwucherer,"

befiehlt Kaiserin Elisabeth, ..peitsche man im Auj;esichte .dler

flandelsleute unbarmherzig nut den Pleti." A\ich wird die

Pletjstrafe gleich der Knuten-Strafe '/uvvt:ilen auf dem Orte tles

Verbrechens vollzogen. Kaiserin Eljsabeth lief^ deti Leutnant

Lanskoj. der einen Raub begangen und die Jieraubtcn uorh

gepeitscht hatte, an dem Orte .seines Vcrbreclicns peitschen;

.,er werde .m dem Orte, wo er andere gepeitscht hat, ebenso

behandelt." Wie das (ie^etzbuch Alexcjs die Verbrecher,

welche Grcnz.steine zerstörten, auf dem Platze, wo da? Vcr-

brechen g^ischehen, knuten ließ, so befahl Katharina 11. 177 ',

die Bauern, welche die Grenzsteine vernichtet hittc.n, an dem
Orte des \'crbrechens zu peitschen. Nikolaj 1. befahl: .,di.-

Verbrecher zu peitschen, in der Stadt auf dem Marktplaiy, im

Dorfe auf eiricm möglichst freien Platze." Eine weitere Ana-

logie zwischen Knut und Piet j 1) : Beiden folgt in wichtigen

Fällen die Verbaimung. Zuweilen wird der mit Pletj ße-.trafte

statt in die V'^erbamumg zum Militär geschickt. So v«'« rden

»773 einige Teilnehmer an der Pugatschewtschina nach der

Pletjstrafe, ,,damit sie ihr \'erbrechen mit Blut abwaschen, zum

l.>ienstc gegen die Feinde" bestimmt.

Schlagen mit Pleti wird, wie mit Knut und Batogi, ein-

fach oder unbarmherzig anbefohlen. Die Urteile cntbrhnn

hier abermals, man möchte sagen: s^-Ibsivei ständlich, aller

^) Daß die Tlcti die offiziellen St t ilVertreter dir- Knut \\.<Tcn, \:-L «ucn

dtiraus zu erkennen, 'laC sii- chensowonig v.i • '• r ImiuI tu.fl» den 0.-:t-o»prüV»nxcn

importiert wurden. I>a mau für dicstr l^ovinzcn ileu Krut als uirlii lantles

üblich porhorresziorte . v<'rwcir; -vIp uian auch den ricti den f.iay:ing. Vj/I.

Tiiii 4"'t">ix. 194, AiiiiiLTkuiig I.
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Ivot^ik. S( hwere Verbrechen bestraft niwn mit einfarhfr, leichte

harmlf)sc Dinge oft mit iinbarniherzigen Schlagen. Peter der

Große b<;fichlt »7o8, für Zauberei dif Schuldig.Mi mit T'Uten

unbiiniiluTzig zu p>cltsdif:n. 1766 befiehlt ein Ukas diese hirafe

(ür Herstellimg fi^lscher Pässe und für GliederVerstümmelung

zum /.wecke des Uniauglichmachcns von Rekruten. Für St;iais-

verbr( (heil wird dort, wo Knut erlassen wird, mit den l'leten

geschlagen, natürlich unbarmherzig. Einige mind< r schuldige

reilnehn>er d( r Lopuchinscheu Atfare, sowie eine Anzahl von

Teilnchniern am Pugatschewchen Jiunt erhalten unbarmherzig

>'t»^ti. D.is fustizrefonnproiekt voJi 1754 kennt aber noch wich-

tigere Staatsverbrechen, die schwere Plctjstrafc verdienen : ,.iin-

goschtcklcs Malen zarischer Porträts :st»ll mit Pletj unbarmher?ig

bestreit werden."

Im achtzehnten Jahrhundert weiden die Pleti statt des

Knut als allgeiudne Strafe für v/oniger bedeutende Eigen-

tumsdelikte verhängt. 17S1 straft man Diebstähle bis 20 Rubel

die früher den Knut Jiach sich zogen, mit einigen Peitschen-

hieben und Einsperrung ins Zuchthaus. 1799 werden auch

höhere Diebstähl i>, die früher Knut und Verbannung erforder-

un, bk.ß mit Pletjstrate belegt. Dev Ukas Pauls begründet

diese Milderung also: ,,Man stiehlt mehr als 20 Rubel, um sich

verbannen ru lassen und dem Militärdienst zu entgehen. Die

Knuienstrafc dieru daher T)icht bloß zur Abschreckung, sondern

bringt auch Schwachsinnige zum Strauchein." 1825 aber ver-

l/ictel eil/, l'kas, Landstreicher und Deserteure, die iiiit Pieti

l'Cjlraft wurdc-n, in di<' Armee zurü'k/unehmen, ,,da sie das

gut«-. Gewissen verlort:!) liaböu und allen Versuchungen er-

iiöj^en."

Die Zahl der Schl.ige mit den Pleten war bis t8i2 nitht

duich das Ge.set/ bestimmt. Erst in diesem Jahre befahl

Alexander I.. „daß die Zahl der Pletjhiebe sowohl von den

Kriegsgerichten als den bürgerlichen Gerichten genau beslimml

werden soll." Das Reformprojekt von 18 13 sah z:hn bis hun-

dert Schläge vor. Aber hundert Schläge waren schon ziemlich

selten. 18 18 behiimmt der Quarantäne-Ustaw für die erste

i'iberschreitung der Vorschriften 25 Hiebe. Nikolaj I. ver

ordnet 182Ö für abtrünnige Orthodoxe 50 Hiebe. 1830 uh.iluri
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aufrühcrischc Bauern je 35 Schläge, 1831 die Cholerakrawall-

teilrichnicr je 15 bis 25. Die öffentliche Pletjstraie wurde für

29 Fälle vorgeschrieben, darunter für Nachahmung aller-

höchster Schriftstücke, Kontrebande, Blutschande, Sodomie.

10—30 Schläge ohne Brandniarkung erhieiren Verbrecher, die

zur Ansiedlung verbannt wurden, 30— 100 Schläge die zu

Zwangsarbeit Verschickten. Die genaue Abgrenzung, von 10

zu 10 Schlägen, hing von der Art der Zwangsarbeit und der

Entfernung des Verbannungsortes ab. Je leichter die Zwangs-

arbeit war, desto mehr verminderte sich, gradweise um 10

Schläge, die Körperstrafe. Die Ansiedlung in weniger ent-

fernten Orten veranlaßte nur 10—20, die in mehr entfernten

Orten aber 20—30 Schläge.

Dif leichteste An des Pletjnchlagcns, als polizeiliche Kor-

rektionsstrafe, ist ,,Pletka auf der Kleidung". 1863 wurden

7,war die Pleti im allgemeinen abgeschafft, jedoch in den Ver-

bannungsorten beibehalten für Bestrafung neuer Verbrechen

der zur Zwangsarbeit oder zur Ansiedlung Verbannten, sowie

der Landstreicher männlichen Cieschlechts^), und nach wie

vor schwingt man auch außerhalb des Verbannungsrayons die

Peitsche und verteilt hundert Hiebe und mehr. Im März 1906

wurde in den Ostse< proxin/en ein Redakteur wegen eines Ar-

tikels gegen den Polizeichef auf der Polizeistube mit 400 Hieben

bi'dacht : der ("lepeitschte blieb tot auf dem Platze.

Rußland kann die Köqjerstrafcn trotz alier Abschaffungs-

ge.setze nicht los werden. Verschwindet ein Instrument, so

kommt ein anderes zur Herrschaft. Man hat im Zarenreiche

der Züchtigungsinstrumente so viele gehabt, daß es fast nicht

möglich erscheint, eine vollständige Liste zu geben. Namtnt-

li( h Peter der Große hat eine Reihe neuer Körperstrafen ein-

geführt. So brachte er von seinen Auslandsreisen für die

von ihm geschaffene Flotte die Linjki (jimhkkh, Stücke Tau
mit Knoten) mit, um seine Matrosen für Disziplinarvergehen

zu ziK:htigen. Diese Linjki waren bis 1863 noch offiziell in

Gebrauch und sind in der Praxis auch jetzt bekannt. Außer
den gewöhnlichen Pleti hatte Peter ferner für seine Marine

M .V'rairL o c<:u.ii.>ii.i.Vb, n.aauie ISOOr., (t. 485, 436. — 3;iK0Hi> 1898 r.
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spezielle Pleti-Koschki herstellen lassen (KomKii, Kätzchen, Kar-

batschen aus mehreren geteerten Stricken). Einige behaupten,

daI5 die Koschki nur m Peters i\larine-Keglcnicnt. auf dem

Papier vorhanden waren, aber niemals zur Anwendung ge-

langten. Timofejew') hat jedorh einige dokumentarische Be-

weise für die durchaus nicht geringe Praxis der Koschki in

der P'lotte beigebracht. Selbst nach Peter dem Gro{5en findet

man die Koschki in Gebrauch und zwar auch Hul.'>ei'ha]b der

Flotte. 1725 werden unehrliche Brot^-erkänter \ind Leben»,

mitlelfälscher mit Ko.schki gezüchtigt. 1731^ trilu dieses Los

einige Manv.cr. die Kter und Früclite ^luf den Gi.jsvri ^'erkauften,

vvHS auf iiefehl der Kaiscriu Anna nur Frauen und Minrlyi-

jahrigen erlaubt war, 1754 Uißr Kai^-erin E-isabt-th die Leib-

eigenen des KdfJmanns Jewreinow, die für ihren Heim ein

-Mädchen von der Schaukel weg entführten, mil Koschki öllent-

lich züchtigen. Die Koschki waren den Pleti im Range gleich-

geachtet: 1744 befiehlt ein ükas dm V^irbergern von Flücht-

lingen Koschki oder Pleti in geben. Die letzte Erwähnung

der Koschki findet "man in der Epoche Katharinas IT., wo man
mit diesem Instrument die Leute züchtigte, v/elche „die Rein-

lichkeit in der Admiralität vernachlässigten". In der Flotte

wurde die Bestrafung gewöhnlich öffentlich vollzogen. Man
band den Delinquenten an den Mast und prügelte ihn mit den

Koschki angesichts aller Kameraden.

Die Koschki waren die spezielle Malrosenstrafe, während

die Spießruten von Peter dem Großen sowohl für die Flotte

als für die Armee bestimmt wurden. Die Soldati^n und Ma-

trosen in RußLand erfreuten sich niemals milder Behandlung,

ihre r.rzieher waren seit jeher .Stock und Peitsche. Peters

Kc^^ienunts für Armee und Marine sind mit Blut geschrieben.

Da heißt es beispielsweise im Artikel 21 des Kriegsreglements

für die Flotte i): Wer ohne Vorwissen des Kapitäns Briete

empfängt, abgibt oder wegschickt, soll gehängt werden. Fern<'r :

Wer sich mit jemandem prügelt, dann versölmt und d.en Fi ie

den bricht, dessen Hand soll abgf^hau-en werden. Wer aus

^) n'.'T(.}/;;i UcVKJi-v.iHirr, 201.

'\ Sadlcr, Peters des Großen gei<?tige Hint^üasscnschaft.



Zorn seiji Messer nur oiiti.'löß!. ahcr niovn sad.'^n wrwundot,

d( SCI) H.ind 'jr^W mit ckm Messi;r a'a Masiv befestigt bkü-en,

bis der Ülxltab.r sich sclbsr durch .\bhn. k.;n d<'- Hand befTPit.

Wer ie!nar.d<Mi totot. soll mit dem CjCU tvuoi Ixiirkcn aii Rückrn

gebunden und in= Meer gewortcji w^trui-n. Der Ka]>itän odtr

dessen Stellverircrer korm.'^n den. der sich nic:^ taj^il'er hält,

er.stechc;i i*) Bei sulchein Grundcharakt-r d-i ijf'setze trs'.!. ei-

nen körperliche Züchcig^ungen aJs Hann1'jsij.:keMen. ,,fCs Jitirbt

eine groLie Anzihl Kekrviten in der Lehre. ii::ni prügelt sie

zu Tode; auf dem, Transport bis zmy Armee bleibt eiri J^'-ii ver-

hungert unterwegs," schrieb ein Oifizier in der Zeil K-uha-

rinas II.") Wohl denen, <Vu^ unter-vvegi st;irben. Im Dienst

haben die Überlebenden nur furchtbare Leiden zu eruaj-ton.

Für das geringste Vergehen drt.hen ihnen die '-Jpießruten. di»-

Tetcr der Große 1716 ins Kri'-:g:^reglcmenl .tuinahin, in der

Praxis er-rhienen iie vereinzelt schon zu .Anfang des acht

zehnten Jahrhunderts; Scheremetjew ?üchMgt 1701 wnn Ment-

^^'"h)k«)vv 1706 die Soldaten ma Spiel 'lUte^; 1 1 Ui:Si?.cf}

:

S]ntzrut<.n, mrrnri,pyTeirw, auch xnMe-n,, Mi.'c.Ti.'K>^, « leirtel,

und nnyrt,: Spielerntcnlaufen : ^yh'A<[\TSi r-Kwa. -jtji'/i 171:!

verordnet der Senat füi fiücht)^'.; Ri kvjtcri Spii^nuen.

Von 17 16 ab aber wird diese Strafe regehiialiiji" inid allj^t'rnein

LMe Spttzriiien sind wie Timofejt-v^-^; hervorhcbi, \". KuiMat.d

ni( hl bloße Nachahmung westhcher GrcUiung und (iebiäuchc

i^ewesen,, sondern ein \vahres heimisch;-' Erforderais ; «Is Petet-

der Große die Knutenstrafe zu einer Srhandstrnfe ei;hi>b, die

im allgenieincii die Wit^dervcrweiidung der Bestraften in d*:r

') Diese Graus&mkcitPD, von Veirr in gcinc Flotte und Aricieo i-i.ifrftfCiIwt

wiird»"D vorlr.ldiich im atjdtie Flotten und Axuieon. Im Diijttonnair«- d< 1« pe-

naljtfe IV S3 wird erzjhlt. ,,Ia einer der C«a.:n'.3oiisstdUii im /.outruni vuii FranV

reich lieU eines Tages ein Korpsohcf einen barh mptigcn Sol latrn in <nr>

Mauer ant.indoa und der Sonntrglut a-is-^rtzcn. Diese neue An Sirafo üt'ttc i'si

Korpschef, wie es heißt, dem russivhen Kodex entuomnif n". Iki-; rubswchc

Gesetühucii k^-nnt allerdings diese Stralc nicht. Aber die nijü&i-.he M;iilärei^^-

ziplin erlr- ite sjcl» mit Recht solche« Rufes der <rfausijiiVÄJ:.. tiaÜ inbo «Ü«s

auOergewöhnlich Grausame leicht ihr in Kechnuag stallen koante.

') ]?us5ische Ajiecdotea. Waiwbeck 17*'$, S. irrcj.

'i n. a. O. 308.
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Arme«: .?a'^S( liloß. wnr er gniötigt, ciiir vSti.tft: fin^uführc:!, die

genügend zuchtig-tK. aber dem: Rcstrr\iten die Möglichkoi; heb,

m der Armee zu bleibt n. Dk; Spitzruten orlüriten diesen Zweck,

weil sie niebt vom Henker, sondern von den KoliegeJi des Be-

straften gehandhibt. \nirde.n. An diese xM« ihr^lc hiclJ.en sieh

au' h Peters N.iciifol^M-r und Nj^chfolg- rinnen. 1751 lie(i Klisa-

bcllt Armeex^^lg^'!löl\ir«^ di<> 7\\ i-Cnat uiid Verbannun;.C \».'rurieilt

w;>n'n, zw Sj-u/iuten ])egnAdif,-en, ,,dirnil- sie im J>ieii.-^t ihre

Sihuld abdienen." 1737 bchxhl die K,ii:.enn liir Starosti und

Fnkaschtschiki friajx-.rin., Dorfältester. n|»iTK:iuiiiiicf., /Viv.tinann).

die bei di;r Rekrutenau-shebung S(h\vindeiei<'n l-f;.^,nn.<;en

halten, harte r>i .trafung, vKecruKoe HicKaiiüJde; da^ Urteil,

worunter im a!lg<Mncinen Knut oder Pletj vcr^tandei^ verden

konnte, wurde diesmal also erläutert: ,,nur die Dntaii^liehen

sind mit Knut, Anfschlif/ien der Nasenlörlier und ^''erbaniiuug

nacli Ocliolvk ZV. )n'<?trafer) ; die lauglu hi-n sollen Spicl.'initcn

laiibji und :ih ewige Soldaten der Pete i'^-burger GanJ-on zu-

geteilt v/cid^n."

Das SpießniteiilaMfen b-es-- h.iiel;.>t^n die l'.>.'i.^*^nM<n. u<*s acht-

zehntcp T.dirhunderi > ') fol^^cnflcrmdAea ; .,Fs g» Schicht hier

and rs als in a'.Vieren f.är.dern. I>er Slnifliu^ 'vird von «.inem

seint-r K<amerad<'u auf den kü'.Ken j^enoniuir».- \\n'] (Kii.b invci

Reihen S;)'r!;i!<n getv.igeii, die mii langen Keien an-, Leibes

kräi'ten auf -len \'r: urteilten harfu und von dm Offizieren

d;i/n aufgtniuiitert werden." Di. Sinizruten waren lang und

geselnneidig. Naeh dem Zeugnis L. A. Srärjakows sandte •

Gnif Kleintni; hei i^)^i zur Bestrafung der ßauernbiindler aus

Petersbnrg Ruten, die im r>iainetv;r ungefähr l Werschnk
(---- 4,44-i emi und in der Länge i S.isehenj (Fa<len) haU(>n.

Die Lxckutiitn wurde gev.öluiHeh bei 1 agesanbrueh ausgeiührt.

Auf dem Platzt; muiiten sieh, \v<mn das Spießrutenlaufen durch

500 Mann befehlen war. der Bataillons- oder r>ivisionskomman-

dant, bemi Spießrutenlaufen durch lüoo Mann: der Regimmts-

üder Brigadekommanciant einfinden. Das Militär erschien olu)e

Abzeichen nnd oimc Musik, nur Trommler gingen mit. 4 Mann
führten den \'erurt eilten. Während des V'erle.scns des Urteils

1) Vgl. Hreh>:i. a. a. O. IV 53.
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bildeten die Truppen eine Straße und nnhmcn die Ruten ent-

gegen. Liiinn ertfinte die Trommel und der Verurteilte mußte
seinen :scl'iwcr<,>n Lauf beginnen. Hinter ihm schritt, um ihn

am Stehenbleiben zu hindern, ein I Unteroffizier mit vorgehalte-

nem Bajonett. Ab 1801 mußte der Exekution ein Arzt bei-

wohnen, der das Recht hatte, Halt zu gebieten, wenn de/ Be-

strafte die Hiebe nicht mehr au'jzahaiten imstande war; der

Zusammengebrochene wurde im; Spital gebracht,, erhielt aber

nach seiner Gesundung den Rest der Hiebe bei gleicher Ze«*-

monie. In dtt Theorie erschien die Strafe nicht allaihart. Aber

in der Praxis! Hören wir Augenzeugen. D, A. Rowinskij

erzählt in seinen Memoiren aus der ersten Hälfte des neim-

zehnten Jahrhunderts : ,Jeder Soldat gibt einen (^hrlichcn Hieb

und nach wenigen Minuten ist der PCörp.-r dös (beschlagenen

bedeckt mit breiten Flecken, mu blutigen Striemen, äturzt

der Patient, so legt mau ihn auf einen Schlitten und führt ihn

durch das Spalier zurück, und die Hielte sausen w^eitcr auf

ihn nieder." i\ach dem Zeugnis Rowinskijs führte man zu

den ExcJcutionen des Spießrutenlaufens zuweilen einen Sirrg

mit!' Ein anderer Augenzeuge er7.ählt aus dem jähre 1832:

..Jeder Soldat m.-ichte einen .Schritt aus Reih und Glied, führte

seinen Schlag und trat zmück. Auf den Dt;linquenten fielen

die Hiebe gleichcv-itig von beiden Seiten, und sein Kopf niU'.rW.

konvulsivisch und richtete sich stets unv.'illkürlJch dtjrtliir«, wo
her der nächste blieb drohic. Während er durch die grün^

Straße schritt, hörte man imme/i fort seine Schreie : „Brüdor I

erbanrit euch, Brüder!" Aber die Offiziere wachten streng

darüber, daß nicrr.and leicht schlug. Fiel der Ge/ürlnigte nieder;

so legte man ih^i auf finen Schlitten, der Arzt gab dem Be-

wußtlosen Wodka zu trinken, riet ihn ins Leben zurück, und
dann setzte man die Exekution foit. Starb der Patient, so

schleppte man die Leiche vor die Front." Besonders in den

vierzig<?r Jahren des neunzehnten Jahrhundcrt.s war das Spi-^/i

rutenlaufen eine überaus gransame Strafe. Nikolaj I. ging nicht

bloß ivAt seinen Soldaten, sondern auch mit seinen Offiziereji

barbarisch um. Ein Gardeoffizier; der eine Prinzessin von Ge-

blüt zum Tanz ^rrufforderte, wurde auf der Stelle seines Ranges
enthoben. Ein rirder(.r Offizier wurcie 2xan gemeinen Soldaten
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degradiert, weil er bei einer Quadrille auf dem Hofball aus dem
Takrt: gekommen war. Großfürst Konstantin schlug die Sol-

daten eigenhändig, ließ sie ganz nackt ausziehen und so exer-

zieren. Für das geringste Disziplinarvergehen riskierten die

Soldaten Spießrutenlaufen.

Als Peters Kriegsreglement die Spießruten als offizielle

Siri^fe einführte, kümmerte man sich nicht um die Frage der

Begrenzung der Schlage. Man bestimmte bloß : Durch das

Rügiment jagen, zweimal, dreimal, sechsmal, zwölfmal. Ein

Ukas'vom 2. Juli 1823 befahl elfte Präzisierung der Hiebe:

Spießriuenlaufen durch 500 iVlann (Bataillon) oder durch 1000

Marm (Regiment). Dementsprechend war das Reglement Peters

bis z,u 12000 Mann (zwöltmal durch ein Regiment) gegangen 1

A.bor duch nach Peter wurde diese furchtbare Zahl häufig an-

befohlen. Katharina II. verordnete durch einen IJkas, die

weniger schuldigen Soldaten in der Affäre iNIirowitscli statt

zur Todesstrafe „infolge unvergleichlicher Barmherzigkeit Ihrer

Majestät" bloß zu 12000 Spitzruten zu verurteilen. Der gütige

Alexander I. verurteilte 1818 zu 12000 Schlägen 40 weniger

schuldig-'^ Bauernbündler ; aus dem Berichte Araktschajews, der

diese Exekution vollführt, ist ersichtlich, daß eine solche Zahl

Schläge die grauenvollste Todesstrafe war : von den 40 blieben

bloß 3 am Leben! Nikolaj I. befahl, in Friedensreiten nicht

mehr als 6000 ?Iiebe anzuordnen, aber -gestattete als Strafe für

Widersetzlichkeit gegen die Oberen vor der Front auch bis zu

12000 zu geben. Die Spitzrutenstrafe kam auch in bürgerlichen

Affären zur Anwendimg, sobald es sich um Unterdrückung

von Unruhen oder Raubereien durch das Militär handelte. 1831

wurden im Cholera-Aufruhr 1559 Bauern zu Spitzruten ver-

urteilt, davon nur 720 zu unter 1000 Hieben, etwa 200 zu 40G0

Hieben. Von diesen 200 blieben 40 tot auf dem Platze. Diese

Ziffern sprechen für sich. Zeitgenossen konstatieren, daß nie-

mand 3000 Spitzruten überleben konnte. Das hieß Mitleid,

Barmherzigkeit, Aufhebung der Todesstrafe. Nikolaj I. schrieb

auf den Rand eines Rapports : ,,Gott sei Dank, es gibt bei uns

keine Todesstrafe mehr, und ich werde sie nicht einführen."

l'^nd er begnadigte zwei Hebräer, die jenem Rapport zufolge

wegen Überschreitung der Quarantäne-Gesetze zum Tode ver-

Stern, Ge«chichte der öffentl. Sittlichkeit in Rußland. *' II
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urteilt worden waren, zu dieser milden Strafe : ..Man jage sie

zvvölfmal durch zooo Mann!" Also 12000 Hiebe, vierniabger

Tod statt einfacher Todesstrafe! 1849 wurden in Kasan] die

Räuber Bykow und Tschaikin, der erstere zu 12000, der letztere

zu 1

1

000 Spießruten verurteilt. Der Arzt Dr. Iljinskij, der der

Exekution beiwohnte, erzählt in seinen Erinnerungen: „Schon

nach dem ersten Tausend waren die Rücken der Verbrecher

zerschunden; das Fleisch war abgerissen, das Blut floß in

Strömen. Die Schreie wurden immer schwächer. Die Exc-

kutoren waren sehr hart. Der Oberst, der die Exekution leitete,

schrie voll Wut den Soldaten zu, stärker ^u schlagen, ohne Er-

ba^-men. Einige Soldaten, die schwach schlugen, wurden auf

Befehl des Obersten ergriffen und auf der Stelle bestraft. Nach

5000 Schlägen brach Bykow zusammen. Man legte ihn auf

eine Telega, führte ihn weiter durch die Reihe und gab ihm

noch tausend Hiebe. Tschaikin mußte schon nach 5000 Hieben

auf die Telega gelegt werden und hielt bloß noch 500 aus.

Die Strafe war umso härter, da ein furchtbaier Wind herrschte

und die Wunden der Patienten unter dem Staub entsetzlich

litten. Beide brachte man mit schwachen Lebenszeichen ins

Spital, wo sie noch lun selben Tage starben. Obwohl die Räuber

viele \erbrechen auf dem Gewissen hatten, befand sich das

zuschauende Volk nicht auf Seiten der Gerechtigkeit. In der

Mv nge ertönten fortwährend Zornrufe gegen die Henker, Frauen

fielen in Ohnmacht, andere beteten."

Einst stand die Todesstrafe an erster Stelle, dann folgten

Knut, Balogi und Plcti, dann erst Spitzruten. Nun waren die

Spitzruten aus der dritten Reihe in die erste gekommen und

nahmen würdevoll die Stelle der Todesstrafe ein. Nicht bloß

die Mitglieder der Armee und Marine, nicht bloß Leute, die

nur in entfernter, sondern selbst solche, die in gar keiner Be-

ziehung zur Armee standen, waren jetzt von dieser militärischen

Strafe bedroht. So machte unter Nikolaj I. General Essen den

Vorschlag: „Pleti und Ruten .sind nicht imstande, die Ver-

bannten zu den Festungsari)citen zu zwingen, man kann sie

bloß mit Spitzruten bändigen." 1825 wurde befohlen, für flüch-

tige Arbeiter der Tulaer Gewchrfabnk „gemäß der Armee-

ordnung", die Spitzrutenstrafe einzuführen. Götzenanbetung,
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Schwarzkur. st,, Icichtüinjiigc Gottes- und Heiligcnlästcr-ir.g, Kra-

walle. Schlägereien, Vernichtung von angeschlagenen Ukasen

wurden schon seit Peter dem Großen mit Spitzruten bestraft.

Nikolaj I. belegte mit dieser Strafe die Teilnehmer an Bauern-

revolteii und Staatsverbrecher. Nach der Streichung des Knut,

der iJatogi und der Pleti aus dem Ge^etzbuche blieben die Spitz-

ruten bestehen. 1855 wurden sie von Alexander II. neuerdings

leg-ahsicrt : Die Bauern Aufrührer von Wjatka wurden zu 6000

S.:hl,igen verurteilt. i86r aber .ging man anläßlich der .^^r

hftbinwi der Baur-.rn im Dorfe Kandewka schon milder vor : man

gab nur 400- -700 Schläge, wo man wenige Jahre zuvor zu

;,OüO - 400-:j verurteilt hatte. Nikolaj I. hatte 1843 anbefohlen,

daß die mit Spilzruten Bestraften für jedes Mal des Spießruten-

laufens eine dünne schwärzt» Schnur auf den Ärmel erhalten

soliien.
,
.damit jeder sie von den anständig dienenden Soldaten

unterscheiden könne". Alexander II. schaffte auch diesen

Schandfleck ab. Die Spitzruten sind .so allmählich aus dem

Gebrauch gekommen, aber entsprechend do\v russischen System

iiaben sie in den einfachen Ruten einen genügenden Ersatz

gefunden.

Die leichteste Art der körperlichen Züchtigung, die Ruxen,

Ros^-vi oder Losy (po3rii. no;?w). begann besondere Bedeutung

zn eila\]i^en, als Knut und Batogi, Pleti und Spitzniten ihre

Wichtigkeit «nigebubr hatten. Bis zum achtzehnten Jahrhun-

dert findet man m rus.sischen Gesetzen keine Erwähnung der

Rutenstrafe, ^) Erst die Reglements Peters des Großen von 1710

und 1720 verordnen für Diebe unter 15 Jahren, ,,um sie vom
löstet zu entwöhnen", die Rutenstrafe. In den baltischen Pro-

vin7en waren dagegen die Ruteii das fast alleinherrschendf

Züchtigungsmittel. Und dort waren die Strafen dieser Art

gewiß furchtbar, wenn schon ein russischer Generalgouvemeur

unter Katharina II. .,das dreimalige Schlagen mit 40 Paar

Ruten als so unmens^ hlich" fand, daß er diese vom Gericht

vorgeschriebene Strafe nicht auf einmal, sondern in drei Por-

tionen, an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen, vcrabrei( lien

ließ. In den baltischen Provinzen waren infolge der Leibeigen-

1) 'ruisc4oeBT> 212 ff.
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Schaft die sittlichen Verhältnisse entsetzlich; gegen Sittlich-

kcitsvcrbrechen gelangt in erster Linie die Rutenstrafe zur An
Wendung. Auf Sodomie steht Todesstrafe, aber bei Minder-

jährigen wird Milderung geltend gemacht: 1765 erhält ein

i5iährig(n' Bauernjunge, der wegen Unzucht mit Tieren zur

iodesstrafe verurteilt wurde, statt ihrer an drei aufeinander-

folgenden Sonntagen mit IG Paar Ruten yt drei Schläge, außer-

dem Kirchenbuf^' und ein Jahr Zwangsarbeit; merkwürdiger-

weise tindet der russische Senat, der für Rußland die furcht-

barsten Knuten- und Pletjstrafen verhängt, dieses baltische Ur-

leil zu hart imd veranlaßt die Kaiserin, die Angelegenheit einer

Prüfung zu unterziehen. Wie in den Ostseeprovinzen wurden

auch in Kleinfußland SittlicbkeitsverJbrechern Ruten appliziert,

besonders Kupplern und Kupplerinnen, ferner minderjährigen

Dieben; die Schuldigen band man an I fahle und prügelte sie

dann vor dem versammelten Volke. h\ Großrußland verhängen

die weltlichen Gerichte von. 1742 ab für minder schwere Ver-

brechen Minderjähriger fa.st regeln-^ Ußig Rutenstrafen. 1763

erhijlt der Schüler Grünew .,für lügnerische Briefe" angesichts

aller Kollegen die Ruten. Mit Ruten züchtigt man 1771 in

Moskau die minderjährigen Teilnehmer der Pest-Revolte. Spä-

ter verurteilt man auch Erwachsene, Männer und Frauen, zur

Rutenstrafe. Ein Gesetz von 1831 droht mit Rutenzüchtigung

den Rekruten, die ihre geheimen Krankheiten nicht angeben.

1831 werden im Cholera-Aufstand Minderjährige und Greise.

mit Ruten geschlagen; die geringste Zahl der Schläge ist 25.

die h(uh;,tc 500. Ein Ck^setz Nikolajs I. stellt die Ruten in

eine Rfihc mit der niedrigsten Knutenstrafe (fünf. Hiebe), mit

dem -Stock, dem Gefangenhalten bei Brot und Wasbcr, und

zählt die Rutenstrafe zu den Polizeistrafen und zu den Strafen,

die die Wolostgerichte verordnen können (gegen Dorfbewohner

für Dirl)stahl unter 3 Rubel). 1845 »^i^ßte der Knut verschwin-

den ; dio Redakteure des neuen Gesetzbuchs suchten dies furcht-

bare Instrument durch die Rute zu ersetzen, indem sie die bis

dahin übliche Zahl der Rutenhiebe vervielfachten. So wuvde

die Rutenstrafe aus einer leichten zu einer schweren Züchtigung,

die zusammenhing mit der Einsperrung ins Arbeits- und Straf-

haus. Wer zu C^fängnis, ja bloß zu Arrest verurteüt wurde,
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bekam als Zugabe Ruten. Oreijähngcs Zudilhaus crforclcT te

loo, zweijähriges Gefängnis 60 Ruten hiebe und drei Monate

Arrest hatten 30 Schläge als Zugabe. i-)ie FoH/x-i verhängte

Rutenstrafen als Kurrektionsmittel ohne weitere Folgen: bei

spieisweise für Zerstörung von Vogelnestern, Fluß-Überfahrt

in gefährlicher Zeit, Karten- und Würfelspiel um Geld. Als

von Alexander II. die Körperstrafen ganz aufgi^hoben v/urdexi

(auf dem Papier), beließ man 1861 und i^!63 iw Bauern Regle-

ment den Dorfrichtern und IViedcnsrichtern las Recht, für

X^ergelien 3 bis 20 Schläge zuzuurteilen , 1885 verordnete vuan

für I^ndstreicher 30—40 Rutenhiebe; und später noch ge-

stattete man der Polizei, minderjährigen Lehrlingen auf Klage

des Meisters 5— 10 Ruteiihiebe zu verabreichen. Im letalen

Jahrzehnt ist die Rutenstrafe neuerdings in viele Gesetze

eingedrungen: Wenn man für ein Vergehen eine Arre.;--,istr;ife

abgebüßt hat und sich im selben Jalire eui zweites Vergehen

zu schulden kommen läßt, erhält m:u\ Rutenstreiche J)

1) Im alten Kreta v.'ar vlie Rutenstrafe stark in Gd rauch. Die Laco-

dämonicr straften Diebe irat Ruteu. Im republikanischin il'>m. züclttigte rnan

Brandstifter, bevor man sie ins Feuer warf, mil Kuten. Das l'nrciagxs-vtz vtrbot

iir. Jahre 454 die An^venaung der Rutcnslraff. Abei (Ui Koiex des l'heodorich

befahl Rutenstrafe für (i.\s Begraben von Leichen in dt." Stadt Rom. Auch

setzte maa, den: Porciagesetz zv.n< Trotze, die Peitschmif/ der Skir.vt-n fort.

Domitian befahl, diejenigen, die mit Vestalinneu Unzucht trieben, zu Tode zu

schlagen. Hadrian züchtigte Soldaten, die in der Trunli^uhcit oder iiivA Nach-

1äs.sigk^it ihre G-rfangcncn e;itschlüin'en lieLVn, nut Kaien. Julian strafte auf

di-^se Wcixe jene, die da.« l'br: stcntum nicht abi^chwören wollten. Heinrii h VIII,

\ cm England ließ au.s Glaubensfanatismus d>jii Advok;i.ten T'.rnnham vor der Vor-

b<»nnung mit Ruten peitsciipn. um ihn in ik". Aui^Cii J. < Volkes zu scliändeii.

In Deutschland kannte man für gesetzln.hc Sirafen mehr Spieüiviten als Ruten,

in Spanien mehr die Peil:;ch'-. In Frankreich schlug man anfangs nui Sklaven

mil Ruten. Childeric 11. .iVxi iieö im.i'.orn einmal auch seinen Hofmann Bodillon

an einen Pfphl binden und mit Ruten peitschen ; Budillon konspirierte aus R;.cl'.c

.k'Oi^ca Childeric und tötete ihn. Sparer wurden viele Verbrechen net-ce, der

gesetzlichen Straie auch mil Ratenstrafe geahndet. 1780 wurde dem SnUlaten,

der einen Diebstahl begeht, Rutenstrafe angedreht. Für dir Kolonien Frank-

reichs führte das. Iidikt von 17J4 di:» Ri'tenstrHfe ein ; für den kleinsten Diebstahl

xüchtigte man die Sklaven mit der Ruth und gleichzeitig brandmarkte man ihre

Schulter mit dem Zeichen der Lilie; die Henec durtten, wenn sie gla;ihten,

dat die Sklaven es verdienten, diese joilc-rüeit in Ketten legeu und nul Stricken

oder Ruten schlagen. Vgl. Dictionnaire de !a p6nalit6 V. (Vcrges.)
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Die Rute spielte und spielt noch heute in Rußland ihre

vichtigste Rolle als Züchtigungsinittel gegen Empörer. 1834

wurden die revoltierenden Tarlaren von Ssimbirsk, ,. damit sie

sich beruhigen", zu 100 Rutcuhieben verurteilt. Noch scliwe-

lere Rutenstrafe traf die russischen Bauern, die an der Revolte

u*ilgonommen hatten. Ein russischer Oberst, der der Exekution

beiwohnte, erzahlt in seinen Memoiren: ,,Man fragte die Le"ute,

ob sig sich entschuldigen wollten, um der Strafe zu entgehen
;

ab^r keiner bat um Verzeihung und Gnade. Man streckte sie

der Reihe nach auf die Erde. Ein Greis von 70 Jahren bekam
als erster die Ruten zu fühlen, man schlug ihn bis auf den

Tod, und dem Sterbenden legte man Fesseln an. Darauf

schlug man einen zweiten, dritten, und so fort bis zum drei-

zehnten. Der vierzehnte aber schrie, als er dreihundert Hiebe

erhalten hatte, um Gnade. vSeinem Beispiel folgten die übrigen

noch nicht Gezüchtigten. „Der russische Mensch" — so schließt

der Olx^rst seine Erzählmig — „ist nur dann aufrichtig unter-

würfig imd beruhigt, wenn er für seine Schuld bestraft ist,

aber ohne Strafen sind seine Gelöbnisse nichts wert. Der Be-

strafte nur fürchtet sich, neu schuldig zu werden und beruhigt

sich." Ein anderer russischer Memoirenschreiber berichtet über

die sogenannte 1842er Kartoffel-Revolte im Permschen Gou-

vernement : ,,Man befahl den Bauern, niederzuknien. Darauf

brachte man 4 Wagen, 2 mit Ruten, 2 mit Stöcken vollgeladen.

Zu jedem Bauer traten 2 Soldaten, der eine mit Ruten, der

andere mit Stöcken in den Händen. Dann begann ein wü-

tendes Schlagen. Da die Soldaren müde w»»rilun, schlug man
'/um Schlüsse nur jeden zehnten Bauer." Im Jflhre 1843 wurden

abermals im Permschen Gouvernement 1677 Kauern, in den

Jahren 1861 und 1879 die Teilnehmer der Cholera-Unruhen

auf solche Weise gebändigt.

Schwer zu leiden unter der Rute hatten die Leiheigenen.

Unter dem Terminus der Hauszucht bestimmte da> Gutsl)csitzer-

Reglemeni vom Jahre 1763 nicht weniger als 1000 bis >ooo

Rutenhiebe für russische Leibeigene! In Grusif'Ti hatte Graf

Araktschajew auf seinem Gute stets mit vSalzwasser gefüllte

Kufen stehen, in denen Ruten geweicht wurden ; für die ge-

ringsten Vergehen riskierten die Leibeigenen hunderte Hiebe!



--- 107 —

Kbcnso waren in Ksthlaiid uikI Livland Ruten die gewöhiilicho

An der Züchtigung der J eibcigenon.^) Hier wurde aber .s^l

tcncr aut den Rücken, sondern mehr auf den nackten Hintern

geschJagen. Das Instrument l)estand aus einem Bündel frischer

Birkenzweige, Kinderruten geheißen, oder aus 2 langen starken

Spitzruten von Birken, die man nach i(^ drei Schlägen gegen

frisch*^ austauschte; 10 Paar Ruten bedeuteten: 30 Hiebe auf

den entblößten Rücken oder Hinteren mit je 2, nach jedem

dritten Hiebe gewechselten Ruten. Solche 10 Paar Ruten

genügten zum Zerfleischen des Opfers bis auf die Knochen.

Auch als militärisches Disziplinarmittel war die Rute in

Verwendung. Nach dem Zeugnis des Fürsten hneretinskij,

der in den 40er Jahren des neunzehnten Jahrhundert im Preo-

braschenskij-Regimente diente, durfte der Regiments-Komman-

dant 800 Rutenhiebe verabfolgen lassen. Andere Offiziere

aus der Nikolajschen EpKDche erzählen in ihren Krinnerungen

Gleiches oder Ähnliches.

Die Herrschaft der Rute in der russischen Schule muß
schließlich ebenfalls hier erwähnt werden. Im achtzehnten

Jahrhundert war die Rute souverän namentlich in den niedrigen

Lehranstalten. 2) Erst Katharina II., obwohl sie selbst eine

1) Petri. Ehst'.and und die Ehsten. II 33.

*) Schon bei den Hebräern wiid die Jugend mit Ruten gesüchtigt:

..Züchtige deinen Sohn", heißt es, .,wei! Hoffnung da ist. Schlägt man den

Spötter, so wird der Alberne witzig. Man muß dom i5öscn wehren mit harter

Strafe und mit ernstUchen Sclilägeu, die man fühlet. Torheit steckt dem Knaben

im Herzcii, aber uic Zuchtrute wird sie ferne vcn ihm treiben, öffentliche

Schläge sind bes.ser denn heimliche Liebe, ^^'er sein Iviud lieb hat, der hiilt fs

stets unter der Rute, daß er hernach Freude an ihm erlebt. Beuge dem Knaben

den Hal3. wenn er noch jung ist, bläut; ihm den Rücken, wenn er noch klein ist,

auf daß er nicht halsstarrig und dir ungehorsam werde". Der Römer Quintillian

aber war gegen die Rute in der Schule: ,,Ich wünsche nicht, daß man die Schüler

peitsche, obgleich dies im Gebrauche- ist und selbst Chrysipp es nicht miöbil-

Jigt". Im Mittelalter fihken beim (Tnterricht der Prinzen und Frinzes>ineii,

Junker und Fräulein, i^ien und G'.istlichen nie Geißel und Ruten. Man züch-

tigte sie bis ins Alter des Erwachsensein?. Boileau teilt in seiner Hist. Flagoll.

eine merVwürdige romanische \er->rd/iung mit. wonach die Jugend beiderlei

Geschlechts bis nach xurückgekiitetc 15. Jahre unter der Rute stehen sollte.

Nun sind in Italien und S])anien Mädchen im 12. Jahre schon heiratsiähig.

Im Mittelalter und bis in die neue Zeit hhiüia pflegte man auch die Pagen mit
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Freundin körperlicher Bestrafung war, wendete sich gegen

die Züchtigung der Schüler. .,Schläge sind nicht nützlich lür

die Jugend," meinte sie. 1766 forderte sie im neuen Kadetten-

statut : „man soll die Seele durch das Ehrgefühl, nicht durch

die Furcht vor körperlichen Strnfen läutern." 1767 verbot sie

energisch das Prügeln der Schulkinder
;
„die Physik beweist,

daß das Schlagen der Kinder nur Böses wirkt," Aber Katha-

rinas Enkel Alexander I. befahl 1802 im Reglement für Pagen:

„abschreckende Rutenstrafe", und 1817 im Reglement für das

Richeheu-Lyceum : „äußerste Rulenstrafe." 1820 heißt es im

Ustaw für die Gymnasien, die der Dorpater Universität unter-

stehen : „Man soll in den Gymnasien fortan die Körperstrafen

anwenden, hoffentlich werden sie in den oberen Klassen nicht

nötig sein." 1828 wird die Rutenstrafe in die Gymnasien von

St. Petersburg, Moskau, Kassanj und Charjkow eingeführt. In

der Theorie waren die oberen Klassen ausgenommen, in der

Praxis nicht. Die Strafen verursachten zahlreiche Selbstmorde

aus verletztem Ehrgefühl. Besonders blühte die Rute in den

Seminarien und in den Kadettenschulen. Rostislaw^) berichtet

aus seiner Schulzeit im Seminar : „Manche Lehrer rissen die

Haare aus; andere arbeiteten mit den Fäusten, andere mit

Stöcken. Die Hospitanten hatten das Recht, im Auftrag des

Lehrers, ihren Kollegen bis zu zehn Schlägen mit der Rute zu

geben. In meiner Zeit gab es 8 Selbstmorde." Und Dr. II-

jinskij, der in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts das

Gymnasium von Kasanj besuchte, überliefert uns dieses hübsche

Idyll: „Die Lehrer überschritten alles gesetzhchc Mal.^. 1840

benutzte der Direktor des Gymnasiums von Kasanj starke Ru-

ten, die er beim Gebrauch fortwährend in siedendes Wasser

tauchte ; er verabreichte 50 Rutenhiebe, bis das Biut in Strömen

Rjtea zu schlagen. Mehr als eine holic Cfbiet<.rin liebte diesen Punkt des

Haubreglcmcnts, und da.sselbe Spiel trieben die gnädigen Herren, indem sie das

Prinzip der Hauszucht geltend machten, mit dem Kammerfräulein. i\uch bei

nichtchristUchcn Völkern und in anderer Weltteilen hatte die Rute im Straf-

gesetz wie im Herrenrecht, in der Erziehung der Jugend wi.- als Flageilations-

instrument ihren bedeutenden Platz. Man sehr die Beispiele hierfür bei Frusta,

Der Flagellantismus und die Te^nitenbeichte. S. 303.

*) Vgl. die Memoiren Rostislaws.
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floß." In der polytechnischen Schule zu Petersburg sangen

5 Schüler angeblich die Marseillaise. Grat" Klemniichei befahl,

die Frechen mit je 5 Rutenhieben zu bestnifen. Diese Ruten-

hiebe wiiren furchtbarer als Knuienliiebc. Ein Schüler starb

auf der Stelle. Ein anderer erhielt einen tötlichen Hieb auf

den Bauch und rief dem Henker zu : „Der ungeschickte Kerl

versteht nicht sein Metier." Die grau.same Züchtigung erweckte

solchen Abscheu, daß man den .Jlmächugen Grafen Klein-

michel im Theater laut als Henker titulierte. i) Eine Statistik

der Kijewer Schulen aus den Jahren 1857 bis 1859 bemerkt,

daß 27 Perzent aller Gym.nasiasten Ruten bekamen I Der bc.-.

rühmte Professor Pirogow befahl, als er Kurator des Kijewer

Lehrbezirkes geworden war, trotz der Opposition fast aller Pro-

fessoren und Lehrer, die Einschränkung der körperlichen Züch-

tigungen ; während seiner ai]erding:> kur^t-.n Amderimg wurde

nur 26 Mal geprügelt! Als Prü^ier in den Gymna.-ien waren

verabschiedete Unteroffiziere angestellt. Der Inspektor stand

diibei und kommandierte die Exekution. Verdiente ein Schüler

besondere Strafe, so droschen zAvei Unteroffiziere abwechselnd

den Bestraften durch. Die Prügler waren aber bestechlich

und für ein Geschenk markierten sie bloß die Schläge.-) Das

Gymnasialregleri^ent von 1802 verbot endlich die Rutenstrale

in den höheren Schulen , aber in den niedrigen ist sie geblieben

und in der Theorie m.ir von der Einholung der elterlichen

Zustimmung abhängig.

In den Mädchenschulen hat Sich die Irügelstrate ebenfalls

bis heute erhalteri; namenrUch in den Klosterschulen, wo adelige

Kinder erzogen werden. In den von Nonnen geleiteten Wai.'sen-

erziehungshäusern führen die Kinder das traurigste Leben, Vn.

4 l.-hr früh müssen sie aufstehen und bis abends 8 Uhr wird

gearbeüec oder gebetet ohne Uniorbrechung'; von 8 bis 9 Uh:

aber, vor dem Schlafengehen, werden die Kinder mit der Ruie

j^ezüchtigt; jene, die im Laufe des Tages Übles getan haben,

trhalten die Rute als Strafe, die anderen als VVarnimg. Die

J) Histoiredel'EmpereurNicol3.s. Trente Annec^' de Regn«". PafAlphoase

Ballcydier. Paris 1857. II 141.

2) Wernirot, Rußland im Licht. Hamburg i8jJ. S. 151.
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Rute trifft nicht bloß die armen Kinder in den Waisenhäusern,

sondern auch die Töchter der reichsten Faniilion in den vor-

nehn.sten Instituten und Pensionaten. Großes Aufi- -hcn erregte

vor einiger Zeit die Ursache der Züchtigung der polnischen

Komtesse Stephanie Kwilinska, die im Petersburger Adels-

lyceum erzogen wurde. Der Zar machte eines Teiges diesem

Institut einen Besuch und führte die erwähnte siebzehnjährige

Komtesse, die ihm üh die tüchtigste Schülerin vorgestellt wurde,

zu Tische. Es ist Sitte, daß der Kaiser als besondere Aus-

zeichnung dem Mädchen, das er vor allen anderen wegen seines

Fleißes belohnt hat. von seinem Telier den Rest der Speisen

gibt, den er stehen läßt. Kein größeres Glück für ein adeliges

Pensionatsfräulein, als vom Zaren in dieser Weise begnadet

zu wv-^rdcn. Die polnische Komtesse aber M'ußte nichts von

diesem Brauch oder wollte von ihm nichts wissen, und :ils der

Kaiser ihr seinen Teller mit den Speiseresten überreichte, da

rief sie einfach einen Diener und befahl ihm, den Teiler hinaus-

zutragen. Ob dieses Vorfalles große Konsternation. Die Vor-

steherin rief die Schülerin, die noch eben von allen Kolleginnen

beneidet war, in ein anderes Zimmer und erteilte ihr mit der

Rute eine so derbe Lektion, dafj die Bestrafte mehrere Tage

lang das Bert hüten nmßre.^) Weit tragischer war der Vorfall,

der sich im M;ii 1907 im Petersburger Aiexandcr-Institut, eine!

Tochteranstalt des Smolna Instituts, ereignete. Im Aiexander-

fnstitut werden die Töchter der im Staatsdienste stehenden

Adeligen erzogen. Eines Tages stürzten sich zwei Schülerinnen,

Nadeschda Kandaurowa und Olga Ssawinkowa. aus uen Fen-

stern und verletzten sich tötlich. Es wurde eine Untersuchung

eingeleitet, die ein furchtbares Licht auf das Leben hi einem

solchen Institut wirft. Das Regime ist streng bis irur Unniög-

lickeit. Für das Nichtgenießen einer Speise, für die geringste

LTnordnimg in der vorschriftsmäßigen Kleidung, zum Beispiel

für das nicht korrekte Anlegen der Schurze, für unkorrekte

Verbeugungen in der Kirche, mit einem Wort, für die aller-

nichtigsten Kleinigkeiten werden die Schülerinnen mit Ent-

ziehung des Ferienurlaubs, mit schlechten Noten für Betragen,

') Vgl. M. Sadow. Das prügelnde Rußland. Leipzig (i9(yi).
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mit der Entziehung des Rechts auf den Empfang von Besuchen,

und sei es auc:h der Besuch der Mutter, und mit Ruten bestraft.

Einmal wurdt- der gröBtt; Teil der Schülerinnen einer der mitt-

leren Klassen des Alexander-Instituts für ein ^^anz geringfügiges

Vergehen durch Einschränkung des Ferienurlaubs bestraft, so

daß viele der Schülerinnen der Möglichkeit beraubt waren,

ihre in der Residenz lebenilen Eltern zu besuchen. I^as große

Verbrechen der Kandaurowa und Ssawinkowa war, daß sie

Tagebücher führten. Das ist verboten. Aber die meisten Schüler-

innen führen doch ein Tagebuch, und die Inspektrice und die

Klassendamen dulden es, um durch systematische Durch-

suchung«'.n dr-r Sachen der Schülerinnen und durch die Lektüre

des Tagebuches Auskünfte über das Leben der Schülerinnen zu

erlangen. Die beiden Freundinnen wurden wegen ihrer Tage-

bücher furchtbar gezüchtigt. Sie beschlossen nun, sich „zum

Opfer 2u bringen", um dadurch die Aufmerksamkeit der Außen-

welt auf die unerträglichen Zustände im Institut zu lenken.
i)

Diese Selbstopferung ist echt russisch,

34. Gefängnisse, Verbannung, Folter.

Die Rute im Gefängnis — Moderne Prügelstrafen in Sibirien — Bericlit eines

russischen .\r2tes — Block — Ketten — Fesseln — Die Tat eine^ russischen

Philanthropen — Zostäntle in den Gefängnissen des enropäischen Rußland —
Leroy - Beaulieus freundliche Ansicht — Moskau — Das Höllenge f.iagnis von

Riga — Methode Gefangene in Ordnung zu halten — Die Nacktheit als Stxikt-

mittel — Systematische Infizierung politischer Gefangener — Das Gefängnis

von Nikolajew als Bordell — Geschichte der Folter in Rußland — ülutsaugen

als Unschuldsprobe — Die Probe des glühenden Eisens — Kalmückische Ei^t-n-

probe— Der Knut als Folterwerkzeug— .Alte russische Folterungsmctbodm —
Des Zaren Alexe] Torturvorschriften — Die Tortur zur Zeit Peters des Großen—
Die Kaiserinnen und die Folter — Torturen im 19. Jahrhundert — Moderne

Torturen — Verbannung nach Sibirien — Unsittlichkeit in den Etappenge-

fjuignissen — Geschichte der Verbannung nach Sibirien — Ursachen zur

Deportation — Herrenrecht und Verbannung — Statistisches — Leiden der Vcr-

hanntt n auf der Reise — In den Minen von Kara — Auf Sachalin — Sittlich-

keitsverhaltnisse — Europäisches Lob der Verbannung nach Sibirien — Die

Aufliebung der Deportation durch Nikolaj II.

1) St. Petersburger Zeitung (deutsch), Mai 1907.
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\'on der Prügelstrafe in den russischen Gefängnissen ist

bisher nocli nicht die Red<; gewesen. Sie verdient, liier einen

besonderen Platz ;ingev.iesen /.u ri halten. i>ie Rute war im

ganzen neinizehnten Jahrhundert ein beUebtes Disziphnarniittel

der Gefängnisdirektoren. P)ie Zahl der Rutenhiebc wurde mehr-

fach durch Gesetze genau bestimmt. 1803 gestattete Zar

Alexander I. den Verwaltern der Zuchthäuser, bloß drei Schläge

tür ein Vergehen anzuordnen. i''^45 aber erlaubte Nikolai i.

schon io Hiebe in den Arbeitshäusern, 30 in den Arre.stanten-

kompagnien, und 30—100 Hiebe in den Verbrecherkolonien

und \'erbannungsorteii. Alexander II. verlieh dem Chef eines

.Arrestantentransports das Recht, als Disziplinarstrafe eigen-

mächtig 30, nach Einholung der Erlaubnis des Gouven-ieurs

jedoch auch 100 Hiebe zu verordnen. Je weiter vom Zentrum

des Reiches, desto weniger genau nimmt man es mit diesen

gesetzHchen Vorschriften. Für die sibirischen Gefängnisdirek-

toren gar dauert noch die gute alte Zeit fort. Knut und Pleti

sind bei ihnen nicht abgeschafft, führen noch neben der Rute

ihr rührend idyllisches Leben ; ,In einem düsteren Korridor"

— so heißt es in einer cdlermodcrnsten Schilderung des rus-

sischi'n .'Vrztes Dr. Lobas — ,,sind Tische und Stühle für die

der Exekution beiwohnenden Behörden aufgestellt, in einer

Entfernung da\'on ist der Holzbock, hinter dem der Henkers-

knecht, eine weiße Mütze auf dem Kopf, die Füße in Filz-

ichuhen, in einem blutroten Hemde mit aulgestülpten Ärmeln

und mit dem Knut in der Hand auf sein (.)[Aer wallet. An der

\\'','nd stehen in c^iuf^r Reihe die Arrestanten, ihnen gegenüber

die .\iifseher, die geladenen Revolver in den Hi.ndt;n. Es

h'.nTschi eine unhehnliche .Stille. I>a wird der Nair* des ersten

\ eruueilteii jufgerufcn. Zitternd intt er zu d( ni Tloi/bock

und auf den l^ofehl des ll<*nk(-rs; legt er sich nieder, worauf man
ihn mit Riemen festschndlt ; die Hände werden unter dem
l5o.:k f( '^tgi. btin-lc Tl. Dii Gefangnisdirektor erteilt nun den

Befehl /.UV .vuäfiihrung der vSirafe, und wuchtig sau-^.t die Peit-

sche aut den nacktm Körper nieder, ein schauerliches, plät-

scherndes Geräusch erzeugend, dem ein stöhnender, herz/.er-

1) In d(»r l'ctoribiirgir Mclizinischon Woclirn.'^cl'irif' vom liilw' 189.S. I.
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reißender Aufschrei folgt. „Eins, zwei, drei!" zählt der Auf-

seher und das Sausen und Aufschlagen der Peitsche markiert

jede Zahl. Das Aufschreien des Gezüchteten verwandelt sich

nach und nach in ein ununterbroclienes Geheul und Gebrüll.

Es liegt in der Hand des Henkers, den Verurteilten nur leicht

zu züchtigen, oder ihn für Lebenszeit zum Krüppel zu machen.

Furchtbar ist die Roheit der Gefängnisdirektoren; so nahm

einer, mit der ihm zu milde erscheinenden Handhabe des

fürchterlichen Knut unzufrieden, d'-^m Henker das Instrument

aus der Hand und zeigte am Arrestanten, wie man zuschlagen

müsse; ein anderer wieder ließ den Henker selbst durrh Peit-

schenhiebe furchtbar verstümmeln, als er sah, daß der Kerl

nicht fest genug dreinhieb. So hat ein solcher Henker auf

die.se Weise das ganze Gesäß durch Gewebsbrand verloren.

Doch nicht bloß Knutenhiebe," so schließt Dr. Lobas seinen

nüchtern schauerlichen Bericht, ,,sind eine gefürcbtete Züch-

tigung in den sibirischen Gefängnissen, auch die gewöhnliche.

Züchrigung mittelst Ruten, wie sie alltäglich vorkommt und ge-

wissermaßen als eine Bagatelle angesehen wird, ist- in ihren

Wirkungen nicht weniger schlimm. Daß auch Schwerkranke

dieser Maßregelung nicht entgehen, ist leider nur nackte Wahr-

heit. Sehr häufig wurden schwere, auf Rutenstrafe folgende

Psychosen beobachtet. Im Kreise Korsakow wurde eine

Schwangere so lange geprügelt, bis sie ihre Seele aushauchte."

Für den leisesten Widerspruch, das harmloseste Vergehen

erhalten die Gefangenen außer Ruten auch Block. Fesseln,

Ketten. Das sind nicht blofi Sicherheitsmittel, sondern Straf-

instrumente. Der Block (KO.T:oj,Ka) war schon im alten Pskow-

schen Gesetze als weltliche Strafe bekannt. In anderen Gou-

vernements war der Block eine besonders bei der hohen Geist

lichkeit beliebte bloße Disziplinarmethode. So klagt ein Akten-

stück aus dem Jahre 1729, „daß der Vorsteher der Kathedrale

zu Kursk seine Untergebenen in seinem Hause lange Zeit an

Blöcke fesselte." Auch die Fabriksherren und Gutsbesitzer

bedienten sich dieses Mittels gegen ihre Arbeiter imd Leib-

eigenen. Im Jahre 1740 kam es während eines berühmten

Petersburger Prozesses zutage, daß der Fabrikant Satrapesnow

seine Arbeiter für die geringste Schuld an Blöcke zu ketten
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pfltgtf . Die russische Justiz scheint sich schon frühzeitig der

Blöcke bedient zu haben, um die Flucht von Arrestanten zu

verhüten. Im siebzehnten Jahrhundert erklärten zwar mehrere

Ukasc solchen Gebrauch als Mißbrauch, und dem Wojewoden
von Werchotyr wurde beispielsweise atisdrü jklich anbefohlen

:

,,man soll die Gefangenen nur in Eisen, aber nicht an Blöcke

legen" ; aber trotzdem wurden die Blöcke angewendet, im acht-

zehnten wie im neunzehnten Jahrhundert. Aus dem Jahre 1819

erzählt ein Augenzeuge, wie man einen Ataman in Ssamara

so gewaltsam an einen Block schlug, daß man ihm Hände und

Füße verbrach und schließlich das Leben nahm. Selbst Nikolaj I.

sah sich veranlaßt, 1827 gegen die ,,Verwendung ungesetz-

licher Mittel" zu protestieren; „ein schrecklicher Vorfall" ver-

anlaßte diesen Ukas des Zaren; „in Kleinrußland hat man einer«

Arrestanten so unbarmherzig an einen Block geschlagen, daß

man ihn zu Tode geschlagen." 1847 wurde ein Edelmann,

des Diebstahls verdächtig, an den Block geschlagen; Nikolaj

erließ ein neues Verbot.
i)

Ketten (u.-iinH) waren im siebzehnten und achtzehnten

Jahrhundert hauptsächlich den kirchlichen und Dorfrichtem

bekannt. Die Bischöfe ließen Mönche und Geistliche für unan-

ständige Reden oder Ungehorsam au Ketten legen. ^) (>aß

auch die weltlichen Gerichte und die zärischcn Wojewoden sich

der Ketten bedienten, um Gefangene an der Flucht zu hindern,

ist bekarmt. Iwan der Schreckliche liebte es Gefangene an den

Ketten ermorden zu lassen. Aber doch war die alte Zeit nicht

so grauenhaft grausam wie die neuere. Früher legte man nur

von Fall zu Fall für ein Disziplinarvergehen die Gefangenen

an Ketten und nur für kurze Zeit, zwei Wochen oder einen

Monat. Aber ein Ukas Nikolajs I. vom Jahre 1840 befahl, daß

man zu Zwangsarbeit Verurteilte für 5 bis 10 Jahre an Ketten

Itgen soll!

Fesseln (okoblj), Hand- und Fußfesseln als Strafe werden

>) TnMO(J)eoBf. 224.

^) Vgl. A. S. Prugawin, Die russischen Klostergefänpnisse. Vorlag des

PoOrodnik, St. Fetersbnrg (russisch) und die deutsche CberscAzung dieses Buches

von Prof. Dr. Reißner. (Berlin 1906.)
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zuerst vom Kritgsreglcment Peters im Jahre 1716 angoordnot.i)

Soldaten und Matrosen werden höchstens 14 Tage lang dieser

Stral'e unterworfen. Aber einige städtische Beanite von Kijew,

die sich eines Amtsverbrechens schuldig gemacht haben, sollen

1719 nach einem Befehle Peters ,,an Fuß und Hals gefesselt

bleiben, bis ihre Strafe verbüßt ist." Die Fesselung ist noch

heute allgemein. Die Gefangenen, die in die Verbannung

transportiert werden, erhalten Fesseln an Händen, Füßen und

am Halse. Dann werden sie gruppenweise aneinandergekettct

und so transportiert. Sie können sich von einander nicht

trennen, weder b<'i Tage noch bei Nr» cht, weder auf dem
Marsche, noch im Quartier. Schläft einer unruhig auf semem
Lager, so reißt er, indem er an seinem Gürtel zerrt, auch die

anderen aus der Reihe. Will einer hinausgehen, um ein natür-

liches Bedürfnis zu befriedigen, so müssen alle, die mit ihm

zusammengekettet sind, ihn begleiten. Früher war es noch

schlimmer, da die Verbindung zwischen den einzelnen Arrestan-

ten durch schwere eiserne Stangen hergestellt war, die eine

Annäherung des einen an den anderen verhinderte. Ein be-

rühmter russischer Philanthrop, Dr. Haas, setzte es durch, daß

aa Stelle der eisernen Stangen jetzt bewegliche Kettenglieder

vorwendet werden.

Die Schilderungen aller früheren Reisenden malen das

russische Gefängniswesen in den düstersten Farben. So heißt

es vor hundert Jahren in einer Beschreibung des Moskauer
Gefängnisses 2) : ,,Es ist ein großes Gebäude aus Backsteinen

Die Vorbrecher schmachten in Unreinigkeit. Ihr Aufenthalt

ist übelriechend, und sie selbst sind in ekelhafte Lumpen ge-

kleidet. Überdies sind soviele auf einmal in ein einziges Zimmer
eingesperrt, daß man sich wundern muß, wenn nicht alle an

ansteckenden Krankheiten zugrunde gehen. Die Elenden ver-

derben sich physisch ebenso wvt moralisch." Aber Leroy-

Beaulieu findet heute wenig Grund zu Klagen. „Wenn man,"

sagt er3), ,,die russischen Gefängnisse als Furcht erregende,

') TnMi'i|)(H>)ri. 225.

») Breton iV 54.

') Das Reich der Zaren und die Russen. II 372.
'
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verpestete Kerker schildert, in denen die Gefangenen den här-

testen und grausamsten Entbehrungen unterhegen, so ?^ind

derartige Bilder nicht überaU ganz wahr. Die Gefängnisse,

die der Reisende in den Hauptstädten kennen lernt, unter-

scheiden sich, wenigstens die nach europäischen Mustern ge-

bauten, wenig von den unseren. Ja, in mehr als einer Stadt

ist das Hauptbauwerk da? Gefängnis, das über die Privathäuser

hervorragt. In diesen finstorcn Palästen findet man die Art

von architektonischem Luxus, mitunter sogar den verhaitiiis

mäßigen Komfort, den man heutzutage den Sträflingen zu

bieten sich gefällt." Es ist bei dieser rosigen Schilderung

noch ein Glück, daß bemerkt wird : ,,lm Inneren der (iouveruü

ments ist das nicht immer der Fall, da man in den alten Ge-

bätiden aus RaumiViangel Angeklagte und Verurteilte zusammen
in buntem Gemisch einpferchen muf5." War dieser wunder-

bare Optimist, der eins der schönsten und ehrlichsten Bücher

über Rußland geschrieben hat, jemals im Innern eines rus-

sischen Gefängnisses ? Man braucht sich nicht auf die furcht-

baren Schilderungen eines George Keniian^), die Angaben

eines Custine^) zu berufen; man lese die trockenen Berichte

Haxthausens^), die ärztlichen Mitteilungen von Aurelio Bud-

dens*); vor allem aber frage man die Russen selbst! Eine der

zivilisiertesten Städte des heutigen Rußland ist Riga. ,,ln

Riga," sagte der Engländer Lanin''), ,,ist ein Gefängnis, bei

dessen Erwähnung den härtesten Verbrecher die blasse Furcht

überkommt und dessen Zellen furchtbarsten Schauder erregen."

Ein russischer Schriftsteller erklärte : ,,Ich will lieber zum fode

durch den Knut verurteilt werden, als eine Woche in einem

jener Löcher des Rigaer Gefängnisses eingesperrt sein." Ich

kenne dieses Haus des Entsetzens ; ich kenne noch andere

russische Gefängnisse; und ich füge hinzu: das Rigaer Gefäng-

nis ist ein Mustergefängnis im Vergleiche zu den anderen ; und

ich verstehe die zitternden Worte Lanins, der ausruft : ,,Diese

1) Sibirien! — Berlin 1892.

-) La Russie en 1839. II 128.

3) Studien über die inneren Zustände Rußlands. I 331, IT 235.

^) St.'^ Petersburg im kranken und gesunden Leben. II 155— 186.

^) Russische Zustände. I 201.
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Gefängnisse sind kaum als Schweineställe zu gebrauchen, und

• las System der Gefangenenbehandhmg ist ein solches, daß

man meinen sollte, es sei von jenen scheußlichen Dämonen

erdacht, die uns Tertullian als Peiniger der verlorenen Seelen

schildert." 1890 machten grauenerregende Vorfälle im Mohi-

iewer Gefängnis Aufsehen. Die Wächter gestanden, daß sie

auf Befehl des Gefängnisgouverneurs Morosow die Gefangenen

mit Knütteln und in Lumpen eingewickelten Steinen schlagen

mußten, ,.a]s sicherste .Vrt die Schurken in Ordnung zu hal-

ten."') .'Vis sich aus Ochotzk und Nertschinsk im Jahre 1879

Gefangene flüchteten, erliel.^ der Minister des Inneren einen

Ukas. ,,daß alle Gefangenen an diesen beiden Orten an Ketten

gelegt und nur mit Brot and Wasser genährt werden sollen,

bis sie sterben. "2) jgc/ inszenierten 400 Insassen des Gefäng-

nisses von Smolensk einen eigenartigen Strike. Sie verweiger-

ten diis Anziehen \ on Wäsche und Kleidern und gingen nackt.

l'r,s waren durchwegs politische Gefangene, die man besonders

züchtigen wollte; man gab ihnen also schmutzige Lumpen, die

von syphilitischen Arrestanten und Leprakrankcn abgelegt

waren. Als eine Anzahl der Häftlinge durcli diese Kleidung

angesteckt worden war, verweigerten alle das Weitertragen

der Krankhcitsbringer. Die Gcfängnisvervvaltung fragte in

Petersburg um Rat. Lakonische Antwort: ,,Laßt sie nackt

herumlaufen, bis sie erfrieren !"3) Ks fehlt aber auch nicht an

fidelen Gefängnissen, wo die Grausamkeit der ^^'ollust Platz

macht. Eine große Berühmtheit genoß in dieser Beziehung

das Gefängnis von Nikolajew zur Zeit des Regimes der beiden

Gouverneure Alalinskij und Wladimirow im Jahre 1891. Die

verwegensten Verbrecher lebten dort, wenn sie reiche Ver-

wandte oder Freunde hatten, gleich Fürsten. Die russische

Zeitschrift ..Die Woche"* 1 enthüllte ein hebliches Idyll: ,,r)rei

Betrüger, Ei« hcnholz, Moses und Litschizkij, wurden zu Einzel-

haft verurteilt. Aber die bestochenen Gouverneure gestatten

1) Lanin I 235.

'') Pyci-i-:an ciapima, 1879, 358. — Lanin I 209.

") Russische Zeitungsberichte.

*) HeA'LiH, 19. aiip. 1891 r

Stern, Geschichte der OScnV ttli?Mc«it in RuBIaud.
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ihnen, sich innerhalb des Gefängnisses ganz frei zu bewegen.

Gouverneur Malinskij lädt sie in seine Wohnung zu Tische, und

nach dein Essen wh*d Karten gespielt; und abends gibt es

Branntwcici und Orgien. Gouverneur Wladimiro-^r unterzieht

sich persönlich der Aufgabe, unter den weiblichen Häftlingen

die hübschesten auszusuchen und sie den Gefangenen in die

Zellen zu bringen."'

In allen russischen Gefängnissen wird noch heute, im

zwanzigsten Jahrhundert, gefoltert. Die Grausamkeit der rus-

sischen Tortur charakterisiert das Volkswort : „Sagen was unter

dem Nagel verborgen ist." In alten Zeiten kannte man wie

anderwärts auch in Rußland verschiedene Unschuldsproben

:

das Saugen von Hundeblut; Eisenprobe; Wasserprobe. Die

erste Art verlief folgendermaßen: Wer seine Unschuld be-

hauptete, mußte einem Hunde unter dem linken Schenkel

eine Ader öffnen und das Blut saugen, bis das Tier vor Er-

schöpfung verendete. Erbrach der Beschuldigte das Blut oder

war er nicht imstande ans Ziel zu gelangen, so galt er als schul-

dig. In den Gesetzen des Großfürsten Jarüslow Wladimiro-

witsch und Wladimir Wßewolodowitsch Monomach wird di«

Eisenprobe schon erwähnt, aber die Art ihrer AnAveiidung

nicht beschrieben : ,,Bei Anklage auf Mord und Diebstahl, wo
keine Zeugen, mache man die Prohe des glühenden Eisens. Es

ist die fLisenprobe zur Bekräftigung jeder Anklage erlaubt,

wenn des Klägers Forderung sich auf Y2 Griwne an Gold be-

läuft." Betrug des Klägers Forderung nicht mehr als 2 GriAvnen

an Silber, so bestimmte man die Wasserprobe. Diese wird

genau beüchrieben : Der Verurteilte muß seine Hand in ein mit

kochendem Wasser angefülltes Gefäß eintauchen und einen auf

dem Boden des Gefäßes liegenden Ring herausnehmen. Darauf

wird die Hand in einem Sack eingebunden und versiegelt.

Nach drei Tagen erfolgt Öffnung des Sackes und Besichtigung

der Hand; findet man diese unversehrt, so ist der Prozeß zum
Vorteile des Beklagten geschlichtet. i)

*) Koiistantinopel uud St. Patersburg, der Orient nncl der Norden, eine

Zeitschrift. S. 292; Gc3'»tse der Großfürsten Jaroslaw und WJadimir. — Auch

bei den Kalmücken kannte nia./) eine Eisenprobe; Der Bcstbuldigte mnSte ein
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Aber nur im ältesten Rußlraid begnügte man sich mit

so]chci\ Methoden. liakl begann man, wie es auch in luu'opri

j^'Iühendcs Steigbiigekist-n mit bloßer Hand anfiissen und dann wegwerfen' man

umwickelte die Hand, besichtigte sie nach drpi Tagen und entschied dann nach

der Bes..haffcnhcit dos Brandzeichens Schuld oder I'n^chuld des Beklagten. Vgl.

IHcnjamiu Bergmi'nns Momadischf Streife'eieft unter den Kah-.iücktn in den

lahrer 1802 und 1803. Riga 1804 II 41.— Ub°r Eisenprobe bei nicht russischen

^'öIken^ findet mau dio Mitteilungen zusammengestellt in St. Ednie, Dictionaaire

ilc. la penalitfe IV 68. In Antigone von Sophokles erbietet sich ein von Kieon Ver-

dächtigter, ein glühendes Eisen in die Hand zu nehmen oder durch Feuer ij

xchfn, um seine Unschuld zu beweisen. Theodor Lascaris, der seine Krankheit

der Zauberei zuschrieb, nvang die der Zauberei Verdächtigen, glühendes Eisen

in der Hand zu hall^ri
;
geistreich sagt Montesquieu : ,,Das hieß bei dem unwahr-

scheinlichsteh Verbrechen nach dem sichersten Beweis der Unschuld suchen"

Michael Paläologos der Usurpator war unter der Herrschaft seines Vorgängers

angeklagt, dip höchste Gewalt anzustreben. Die Richter schlugen Eisenprobe

vor. Diese erfolgte nach byzantinischer Methode gewöhnlich so: Der Beschul-

mgte mußte tasten und beten; dann baud man seine Hand in einen Sack und

Versiegelte ihn mit dem Siegel des Herrschers; nach drei Tagen befreite man die

Hand, und nun mußte der Beschuldigte eine glühende Eisenkugel, genannt die

heilige, ergreifen und dreimal vom Altar bis zur Bahistrade des Sanktuariums

tragen. Pachimeres erzählt, daß er mit eigenen Augeu mehrere solcher Fälle

gesehen, v/o die Angeklagten keinen Schaden erlitten. Michael Paläologos aber

weigerte sich, die Unschuldsprobe vcM'zunehmea. ..Wenn jemand mich anzu-

schuldigen wagt", ijagte er, ,,so bin ich bereit, mich mit ihm zu schlagen, ich

weiß anzugreifen und mich zu verteidigen, aber ich verstehe nicht Wunder zu

tun. Ich kenne kein Mittel, welches ermöglicht, glühendes Eisen in der Hand zu

halten, ohne die Hand zu verbrennen. Ich besitze nicht da;^ Geheimnis, mich in

einti Rl?»rn;or- oder Bronzestatue zu verwandeln". Phokas, Metropolit von

Pliiladeipbja, Höfling und Prälat in einer Person, entgegnete: ,, Deine Geburt

verlangt mehr Courage; es gilt, jc;deo Verdacht zu zerstreuen und deine Un-

schuld dei ganzen Welt zu beweisen. Rechtfertige dich durch das geheiligte

Mittel, das man vorschlägt, da du es durch Zeugen nicht tun kannst". —
„Mein Meister", spottete Michael, ,,meine Augen sind nicht gut genug, um in

diesei Operation etwas Heiliges zu sehen. Ich bin ein armer Sünder, ein Knecht

im Erdenstaube. An dir, himmlischer Herr, der du mit Gott selbst sprichst, an

dir ist es, Wunder zu tun. Nimm tlas glühende Eisen in deine heiligen Hände und

lege du es in die meinigen; ich werde es mit Demut empfangen'. Daraufhin

entschied Phokas : ,,Man soll Gott nicht versuchen I
" und alle Richter waren von

Michauls Unschuld überzeugt. — In Europa kannte man die Eisi-nprobe im

feudalen Zeitalter; man zog auch Handschuhe aus glühenden Eisen an und

schritt barfuß über neun bis zwölf glühende Eisenstangen. Bt! den alten Bre-

tonpn mußte der Angeklagte mit verbundenen Augen bloß zwischen zwe;

glüheUden Eisenstangen unversehrt hindurchgehen, um seine Unschuld zu

12*
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gc-(hoh(.'n, sich der Folter zu bedienen, um (Geständnisse zu

erzwingen. Der Knut war nicht nur Strafwerkzeug, sondern

auch FolterinstrunuMit, und wir kennen bereits das russische

Sprichwort : ,,Der Knut lehrt die \V:ihrlieit sagen." Zu Zwecken

(jcr Toriur schuf man eine Komliination der Verbindung des

Knutens mit dem Wippen : man band dem Beschuldigten die

Hände hinter dem Rücken zusammen und zog ihn dann mit

einem Seil an den zusammengebundenen Händen hinauf und

henmter Der Henker hob seine mit dem Knut bewaffnete

Hand hinter di<j Schulter^), um mehr Kraft zum Schlagen zv

hüben, und hieb mit voller Wucht auf den nackten Rücken

des Gewippten, den man erst losband, wenn seine Arme ganz

aüsgerenk*. waren. Die Erfindung des Wippens schreibt man
übrigens nicht den Russen, sondcn Frangois I. zu; sie war

unter dem Namen Estrapadc jedenfalls in Europa lange in

Gebrauch, namentlich in Frankreich, Spanien, Sardinien und

Venedig. Fine spezifisch asiatische Art des Gliederausrenkens

war aber jene, die die Russen von den Kalmücken übernahmen

:

man steckf- die Brnnc des Angeklagten durch die Speichen

eines Karrens und dehnte sie solange aus, bis ein Geständnis

erfolgte.

Die Notwendigkeit der Tortur entschuldigte man in Ruß-

land damit. da£S man gesetzlich niemanden verurteilen durfte,

der seine Schuld nicht selbst eingestanden hatte. .,Kein Mensch /

der wegen einiger t.'belthat angeklaget wird / kan verurtheilet

werden / wofern er es nicht gestehet / ungeachtet tausend

Zf'ugen wider ilui Zeugniß ablegen." Man tut ihm daher

..gewiljlich zu Frlangimg seines Bekännrnisses die greulichsten

bewüisen. Königin r.mma von England wtirde von ihrem rigenen So1in zur

Eisenpiobe vevurteilt; sie schritt, cr/.äh'.t die I.ejjendc, barfüßig i'iber neun

f;lülieude Stangen, ohne Schaden zn nehmen. In Frankreich wurde noch der

JCrzählung Gilberts ein Mönch durch die F.ir^enprobc' der Hurerei überführt,

r.in Konzil i'.ntcr rnn<x.Bnz III. schaffte die Kiscaprolie ab. Schließlich ist anch

bei vers^.hiedeinrn wilden Völkern die Eisenprobe im Gebrauch gewesen. Bei

afiikunischnn Völkern mnUten die Beschnldigtrn f^lühr^ndcs Eisen k'cken, drei-

mal oder siebenmal. Ähnliches geschah in Malabar und Siam.

1) Von dieser Art ües Schiagens leitete man dir Bezeichnung Sapljetschnik

fiir den Henker her: .ii(!i.if"iHiiK'i>, von tniiuK-MLe, ..StrJle hinter den Schiiltorn".
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Martern an / die zu erdcncken sind. Anfänglich wird er ge-

wippct; wenn er nichts bekennt / gegeisselt / und dtr Ilencker

gebraucht, sich seiner Streiche so wohl / daß er denjenigen /

den er gegeisseh / mit 6. oder 7. Schlägen todten kann. Man
stiebt zuweilen den Beklagten mit oincra glühenden Eisen in

die Seiten / oder spält ihm sogar den Rücken auf / den man
mit Saltz bestreuet ' und auf dem Rost übers Feuer leget /

nachdem man ihn unterweilen ein wenig mit einem Stocke von

einander gethan hat. Dafern er noch nichts gestehet / so

macht man ihn die Schultern und den Rücken wieder zurechte /

und fängec / wenn ihme zwantzig Tage Ruhe gelassen worden

ist / wieder an / ihn wie zuvor zu martern, Oeffters werden

ihm die Seiten gantz aufgerissen. / nnd wenn er alle die Martern

standhafft ausstehen kan / wie es öffters geschiehet ' so ist

dieses dör letzte Versuch / daß ihme a.xxii dem Kopffe ein

Krantz überaus glatt geschoren / und Wasser tropftenweise

darauf gegossen wird / und dasselbe soll /wie man sagt / der

empfindlichste Schmerz unter allen Martern seyn.''^) Der rus-

sische Historiker Karamsin erwähnt aus der Zeit des Endes des

sechzehnten Jahrhunderts noch folgende Foltermethoden : ,,Um

einen erst noch zu überführenden Verbrecher zum Gesländ-

insse zu bringen, brannte man ihn manchmal ; man brach ihm

die Rippen entzwei und schlug ihm Nägel in das Fleisch."

Karamsin^) findet aber auch eine vortreffliche Entschuldigung;

„Die Ursache, daß die dem Herzen schauderhafte Grjusim-

keit des Folterns bei uns eingeführt oder dot ii beibehalten

wurde, war das Bestreben, die Verbrechen zu \'ermindern."

Das Gesetzbuch Iwans III. ordnet ,,die Tortur als Mittel zur

Entdeckung der Wahrheit" an, gestattet sie aber nur ,.bei Ange
klagten, deren Vorleben ein anerkannt schlechtes und auf denen

große Wahrscheinlichkeil der Schuld ruht. Flandelt es sich

aber um ehrenhaft bekannte Leute, s'> soll man die Tortur nicht

1) Reise nach Norden. 1706. S. 191. — Auch bei Le Bruyn, Voyages,

III 13s, heißt e.s wörtlich gleichlautend: „Die furchtbarste Art der Folter i3t,

den Kopf glatt rasieren und Wasser darauf tropfenweise fallen lassen. Wer
diesem unterzogen wird, gesteht, was man will".

2) Geschichte des russischen Reichs (deutsche Ausgabe). IX 388.
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anw<'ii(ion.*'\) Von den furcht).. .ren Tortiuon, die der schreck-

liche Iwan IV'. anwenden Uei^, l>raucht hier niclit nochmah
gesproclien zu werden. Aber Iwan IV. verbängic. riie Folter

imr in seirien Wahnsinnsariiällen, in den Gesetzen ^ielt er

M.Tß. Zar Alexe
i
Miehajlowitsch Romanow dagegen hat in

seinem Gesetzbuch {y.'ioü.'ftHie i(^J^l'.) für zahllose Fälle Fol-

ie rui\g ausdrücklich vorgeschriebe'r, und schon beim geringsten

Verdacht mußte geinartert werden. So h«ißt einer seiner

trcsetzartikcl-; : „V\'Viin Räuber auf der Folterbank einige Leute

beschuldigen, düß sie ihnen Quartier gegeben, sollen selbige

festgenommen, konfisziert, konfrofitiert, gefoltert und bestraft

werden, als ob sie selbst mitgewirkt hätten. Ebenso soll ver-

fahren werden mit jenen, weiche von den Räube'm auf der

I'olterbank als Hehler beschuldigt werden."

Der Zivilisator Peter der Große gab meh.'.ere Ukj^se, die

ihn als milden Herrscher erscheinen las.sen sollten. Er hat

/war selbst bei der Strjeljzen-Untejdrückung die furchtbarster»

Torturgreuel begangen, hat eigenhändig seine Schwester Sofia,

seine Gattin Eudoxia, seinen Sohn i\lexej gefoltert: aber das

bindert ihn nicht,, folgende Gesetze zu erlassen 5): ,,VVas die-

jenigen anbetrifft, die auf der Tortur gewesen, so geschieht

es oft, daß gottlose Menschen andere aus Bosheit mit in ihre

Sachen verwickeln. Wir wollen, daß diejenigen, die also un-

schuldig gemartert werden, nicht für unehrlich angesehen wer-

den, sondern daß ihnen von Uns ein offener Brief mit einem

hinlänglichen Beweise von ihrer Unschuld gegeben werden soll.

In bürgerlichen Sachen soll die Tortur nicht vorgenommen
werden, wenn nicht die Bosheit und Übeltat klar zu Tage
liegen. Man mache bei der Tortur genaue Unterscheidungen:

Die starken, frischen und gemeinen Leute greife man schärfer

an, diejenigen aber, so zarten Leibes und guter Herkunft sind,

foltere man leichter. Der Richter soll nicht ohne starken Ver-

^) Etudes historiques sur la legislation russe ancienne et moderne par

Spyridion G. Z^zas. Paris 1862. 88.

2) Allgemeines russisches Landrecht, aus dem Russischen übersetzt von

B. G. Struve. Dantzig 1723. S. 221.

•^) Halem, Leben Peters des Großen. III 170, Anmerkung 8. — Sadler,

Peters I. geistige Hinterlassenschaft.



dacht jeden xur Tortur bringen. Wegen unbedeutender Ange

legenheiten soll nicht gefoltert werden." Und zur gleichen

Zeit, da er diese schönen Ukase aus seinem zarischer. Arbeits-

kabmi:tt vom Stapel läßt, spielt er selbst wieder einmal den

Folterknecht r Fürst Gagarin, Gouverneur von Ssibirj, der Mal-

versation angeklagt, erscheint im Sommer 1721 vor dem Tri-

bunal zu Petersburg. Er beteuert seine Unschuld. Man foltere

ihn ! befiehlt Peler. Und man unterzieht den Fürsteh :^iebenmal

der Tortur, ohne ein Geständnis /u erzv^'ingen. Peter ver-

spricht dem Fürsten Gnade uud Nachsicht der Strafe für ein

Geständnis. Umsonst. Neue Torturen erreichen auch nicht

mehr. Da v/ird dem alten Gesetze zum Trotze, daß niemand

verurteilt werden darf, der sein Verbrechen nicht eingestanden,

über Gagarin doch die Kapitalstrafe verhängt,^)

Von den Zarinnen beginnt Anna Iwanowna ihre Herrschaft

mit furchtbaren Torturen aller nioglichen Verdächtigen. Vom
I.August 1730 bis zum 3 1 . Dezember 1731 läßt sie 42 5 Menschen

foltern.^)' Elisabeth befiehU 1751 dem Senat, „dafür zu sorgen,

daß nicht falsche Anklagen und Erklärungen durch die Tortur

entrissen werden"^); aber als sie die Todesstrafe abschafft,

verschärft sie, um diese humane Anwandlung gutzumachen,

die Tortur*) und läßt unzählige Menschen qualvoll foltern.

Ein neues Gesetz bestimmt, daß die Angeklagten neben der

physischen auch einer moralischen Pein unterworfen werden

sollen : man schickt ihnen Geistliche, damit diese das Geständ-

nis erzwingen, wenn es dem Henker nicht gelingt I Der achtzig-

jährige Feldmarschall Münnich selbst, der an seinem Ver-

baniumgsorte mit einem Offizier einen Streit hatte, soll der

Folterung unterzogen werden ; zum Glück stirbt Elisabeth, und

ein Bote Peters III. rettet den Greis.

Ivatharina II. ist eine entschiedene Gegenerin der Tortur.

Ein Stoß von Aktenstücken dokumentiert ihre Ansichten gegen

dieses Furchtbare gelegentlich der Folterung, welcher der eines

1) Galitzine, La Russie au XVIII. sidcle, p. 375. — Comte FWor Golov-

kine, La Cour et le Rigne de Paul I"^"". Paris 1905. p. 12.

-) Waliszewski, L'heritage de Pierre. 196.

•^) Waliszewski, La derniöre des Romanov. 169.

^) Duprfe de St. Maure, L'Hertaite ea Russie. I 307.
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Koniplotts hcscliuldigte Offizier Mirowitsch unterworfen werden

soll.i) In tausend Variationen spiegelt sie selbstgefällig ihre

unvergleichliche Hunuimtät wieder ; kurxc Zeit darauf befiehlt

si«^ drei der Brandstitiung beschuldigte I'ersoueu zu foltern,

um Einschüchterung zu erzeup/.n 1 Alexander I. sagte: ,,l)as

Wort Folter muß aus der russi.schtn Sprache ausgemerzt wer-

den," und sein Ukas \ on 1806 hob die Tortur auf; endgiltig,

unwidt^rruflich, für Jle Zeiten. Vier Jahrzehnte spätem enthält

das Strafgesetzbuch Nikt)lajs folgenden Artik*:-!-): „Mißbrauch

der Amtsgewalt. Wer bei Ausübung; seines Amtes irgend eine

Art Tortur oder Marter anwendet, wird nach Umständen zu

() Monaten bis zu i Jalir (iefängnis oder auf 2 bis 3 jähre

Besserungshaus oder zu einer korrektioneilen Strafe verurteilt.

Ist aber infolge einer durch Tortur oder INIarter erprefiten

falschen Aussage ein Hnschuldiger zum Verlust aller vStandes-

rechte verurteilt worden, so trifft den Beamten di(; peinliche

Strafe zweiter Klasse sechsten Grades (Verlust aller Standes

-

rechte, Verbannung zu Zwangsarbeit, 40—50 Peitschenhiebe).

Bei Strafe d<'r Absetzung vom Amt ist es dem I7rUersu'hungs

richter verboten durch Drohungen oder andere gesetzwidrige

Mittel ein Gesiändnis zu erz'>vir(gen oder einen Zeugen zu einer

Aussage zu nötigen.'' Wie Peter der Große verhöhnte indessen

au<h Nikolai I. vor allen anderen die von ihm gegebenen dra-

konischen Antitorturgesetze.

r>i<: peinhche Frage konnte w^ohl mit einem Federzug aus

dem Gesetzbuch gestrichen werden, aber nicht aus der Praxis

eines Landes, wo die Willkür xmd der Despotismus ihre Macht

auf die Spitzen von Ruten gestellt haben. Dauern Folter und

Kch'perstrafen im zwanzigsten Jahrhundert noch in dem Zcn

truni des Reiches fort, so ist es nur natürlich, daß in den ent-

legenen (louvernements der ,,Mil.)brauch der Amtsgewalt" seine

rohen Formen nicht einmal verhüllt. In den beiden Haupt-

städti'i), durch deren Fenster Kuropa schreckcnslileich die

') Gescliichte Katharinas II. von Professor B. von Dilbassoff. Des ms
sischen Originals II. Band, II. .Abteilung. Berlin 1893. S. 90— iü8.

2) Strafgesetzbuch des Rnssischtn Kcichs, promulgiert im Jahre 1845.

Carlsruhe und Baden 1847. (§§ 374 ^^'^ 462.)
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Greuel mitansehen kann, sucht man zuweilen das blutige Schau-

spiel dur( h einen Vorhimg ?u verdecken, aber im Innere^n, wo

man dir Ncugiej der westlichen Welt nicht fürchtet und achtet,

wiitct man schrankenlos. In einer kleinen .Stadt der Ostsee-

proviiuen wuide 1875 der Richter Kümmel überführt, daß er

;\ngekl<igten gegenüber alle Mittel der Tortur gebrauchte, um
Geständnisse zu erlangen: Ruten und Daumschrauhen, Hunger

und Diust.') Dio Regierung steckte den Mann erst dann ins

Irrenhaus, As ein Angeklagter infolge der lorturen gestorben

war. 1879 enthüllte ein Prozeß in Kasan], daß die Polizei in

ganz Rußland in ihrem Wirkungskreis die Tortur ohne Be-

denken anwendet. Torturen werden aber nicht bloß in bürger-

lichen oder politischsen .\ffären als ein vortreffliches Hülfs-

mittel der Justiz betrachtet, sondern sind auch in Gebrauch,

um Sektierer imd y\birünmge in milder Weise in den Schoß

der orthodoxen Kirche zurück/utnhrcn.^) Alexander III. hat

der Folter sos;ar v/icder ciiieu offiziellen Platz angewiesen.

L/m die Triebfedern, Ziele und Gchemmisse der Nihilisten zu

eiiihüllen. befahl et gegen die Mörder des Zaren Alexander II.

die I'olter anzuwenden; imd Rüssakow zeigte vom Schalfot

herab seine ausgerenkten Arme dem Volke. 3) In Jekaterinen

bürg wurd-e 1903 der Gouverneur des Nikolajewschen Straf-

hauses, Oberst Foß, wegen Unterschlagung und Fälschung

öffentlicher Urkunden vor Gericht gestellt. Dabei kam auch

die ungeheuerliche Grausamkeit, mit der gegen die Verbannten

vorgegangen wird, zur Sprache. In der Gerichtsverhandlung

stellte es sich hcrüns, daß Foß eine regelrechte Folterkammer

eingerichtet hatte, in welcher die Verbannten qualvollen Mar-

^) Ancli in audercn Ländern geschieht solche?. In Ungain wurden ini

Jnli 1907, zufrilge den Angaben ungarischer Zeitungen, einige des Mordes ver-

dächtigte Ziceuner von den Gendarmen mit gesalzenen Fischen gefüttert und

dann ohne Wasser gelassen, damit ihnen die Qual des Durstes ein Geständnis ent-

locke. Diese Fälle, sind vereinzelte Verirrungen untergeordneter Organe; in

Rußland aber stehen wir nicht Ausnahmen, sondern einer Regel gegenüber.

-) IWi-ch 1880, Nr. 283; liI-.(T!iiiKi, Ebjk'IIIJ, .Mapr;, ici8i. — I.eroy-

Beaulieu, Das Reich der Z^ren und die Russen. II 303 und ebenda Anmerkung

des Übersetzers.

") Leioy-ßeaulieu, a. u. O.
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lern unterzogen wurden. I^cr Gefängnisinspektor Schilkarskij,

welcher die Folterkammer besichtigt hatte, sagte vor Gericht

aus, daß das von Foß ah l*oIteikanirner eingerichtete Zimmer

einen grauenhaften Anblick bot. Alles im Zimmer, Wäade,

Hoden und Plafond, war von oben l)is unten mit Blut bespritzt.

Die Verbannten, welche sich eines kleinen Vergehens schuldig

machten, wurden von Foß oftmals zu Tode gei>riigelt. Ein

wegen l'luchtverdacbtes gefolterter Sträfling v^urde in einem

Zustande ins Spital gebracht, welchen die Zeugen als „höllisch"

bezeichneten , Der Körper des Unglücklichen bildete eine

blutige Fleisclimasse mit gebrochenen Knochen. Es sind Fälle

vorgekommen, wo S.niflinge infolge der erlittenen Folter irr-

simiig wurden. Die Gerichtsverhandlung ergab, daß Oberst

Foß eigenhändig die unglücklichen zu foltern liebte, wobei er

eine ausgesuchte Grausamkeit bekundete.^) Der Gerichtshof

verurteilte Foß zum Verluste ;dler Rechte und zu drei Jahren

Zuchthaus wegen Unterschlagung und Dokunientenfälschung

;

der ,.Mißbrauch der Amtsgewalt" aber war nicht der Rede
wert. Im selben Jahre 1903 hatten sich vor dem Warschauer

Gericht der Polizeimeister der Stadt Sjedletz und vier untere

Polizeibeamte wegen Mißhandlungen zu verantworten, die sie

an einem Häftling begangen hatten, uin ihm ein Geständnis

abzupressen. Der Sachverhalt war folgender 2): In der Stadt-

apotheke von Siedletz wurden aus der kleinen Kasse 72 Rubel

gestohlen. Unter dem Verdacht des Diebstahls wurde der

junge Apothekergehilfe Sadowski der Polizei übergeben. Sa-

dowski wurde verhaftet, was eigcnthch nur eine Formalität

sein sollte, da man ein Geständnis für selbstverständlich hielt.

I>er unschuldige Sadowski wollte und konnte nichts einge-

stehen. Das wird hier als Aufruhr angesehc^n und dement-

sprechend behandelt. Die Mittel? Einfach Torturen I Tor-

turen in den Geschlechtsteilen, Zusammendrücken der Hoden,

Zwick. n des Gliedes mit glühenden Zangen! Dann wurde der

Delinquent geschlagen, bis 820 Quadratzentimeter seines Kör-

1) Nach dem Berichte des ..Ssibirskij Wjestiiik" iu der ,,Neuen Freien

Presse". 1903, Nr. 141 27, Abendblatt.

2) Nach russischen Zeitungsberichten im Berliuer „Vorwärts" und in der

Wiener ,, Arbeiter-Zeitung" vom 22. Dezember 1903.
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p^r"s nur eine groC^o Wunde* bildet<-.n. Wie schrecklich di'.

Quak-n sein (uuCu-ik erltcUl srlioa daraus, daß der l^ngUickU^^he

/.wvmic.i Selbstniordvrrsuch verübte in einer Weise, die uner-

hört c'asteht. l'Lr warf sich zweimal in die Abortg:nii)e und

wollte dort ersticken. Sein Henker, der PoHzeimeister v. Arnold,

hum tiazu, ließ ihn herausholen, abwaschen und abbaden — und

dann aufü neue p-eitschen als Strafe für den Aufruhr, der in dem

Scibscniordversuch lag. Als Sadovvski die Qualen nicht mehr

aushalten konnte, gestand er den Diebstahl. Auf die Frage,

wo das Geld verborgen sei, sagte er: Im Keller der Apotheke.

Kr wird hingeführt, macht sich an das Graben, greift im ge-

gebenen Augenblick nach einer G\ftfiasche und trinkt daraus.

Vor dem Tode ruft er verzweifelt aus: „Ich habe nicht ge-

stohlen! In einem Augenblick werde ich vor Gott stehen; ich

sage nur die W'ahrheit : ich habe nicht gestohlen." Alan konnte

die Sache nicht vertuschen, stellte den Polizeimeist-ir und seine

Gehilfen vor Gericht. Die vier unteren Beamten, die nur die

Ik^fehle ihres Chefs ausgeführt hatten, erhielten je 4 Monate

Gefängnis zugeur teilt. Der PoHzeimeister bekam bloß zwei

.Monate Festungshaft; er brauchte aber auch diese nicht abzu-

büßen, sondern vertauschte bloß seinen Siedletzer Posten nüt

der Stellung eines Chefs der I_,andpolizei von Sokolom.

Im Chaos der letzten Jahre konnten die russischen Folter-

knechte ihre Tätigkeil üben wie kaum je zuvor. Die Inquisition

ist in Rußland neu auferstanden und ihre W^irksamkeit weist

in der allerjüngsten Zeit mehr Fälle* auf, als alle russischen

Gesetzbücher zusammen Paragraphen enthalten. Berühmt ge-

worden sind namentlich die Heldentaten des baltischen General-

gouverneurs Baron Möller-Sakomelski und des sibirischen Ge-

fängnischefs Borodulin. Die Protokolle der zweiten Duma haben

ihre Grausamkeiten verewigt. Der Dumaabgeordnete Per-

gament legte im April 1907 in der Duma einen Bericht über

die Tätigkeit Möllers in Riga vor : „Mit dem Beginn der Straf

cxpedition in den baltischen Provinzen" — heißt es in diesem

Bericht — „begannen auch die Folterungen von Gefangenen,

um ihnen Geständnisse zu erpressen, die genügten, um sie

erschießen zu lassen, in Riga wurde zum Zweck der Folte-

rungen eine Kommission gebildet, bestehend aus dem Gehilfen
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des Chefs der politischen Polizei, mehreren Polizeikommissären

und Agenten. IMci-e Kommission war vom Staatsanwalt imd

der Cicndarmeriev^crwaltüng mit besonderen Instruktionen für

ihre Tätigkeit vorsehen und vom (jouverneur mit dem Recht

ausgestattet worden, jx)litischc Angeklagte ohne gerichtliches

Verfahren zu töten, f^en Verwaltungsbehörden, dem Staats-

anwalt und dem Gendarmerieobersten waren die Martern und

t'oltcrungon, denen Gefangene unterzogen wurden, bekannt.

Kin Gefangener wurde von einem Polizeikommissär nieder-

geworfen, worauf der Letztere auf der Brust des Gefangenen

so lange herumsprang, bis dem C>pfer sämtliclie Kippen

gebrochen waren; der Unglückliche konnte mclnere 'Tage

l.'Hig keine Nahrung zu sich nehmen, bis er dann erschossen

wurde. Hin anderer \^•llrde so lange auf die Waden geschlagen,

bis alles Fleisch sieb von den Knochen gelöst hatte. Einem
dritten wurde das Geständnis, das man von ihm verlangte,

buchstabenweise mit Kautschukknüppein auf den Rücken ge-

prügelt. Diejenigen Gefangenen, die während der Folte-

rungen nicht gestorben waren, deren Wunden aber nicht geheilt

werden konnten oder dau-ernde Spuren hinterließen, wurden

nachts in der Nähe des Gefängnisses erschcs-en. Ein anderer

C/cfangener wurde von zwei Kosaken an Händen und Füßen
gehalten und mit Gummiknütteln so lange geschlagen, bis der

Erdboden von Blut trieite. Um (jeständnisse zu erzwingen,

A'urden gefangeiien Weibern die Nägel von Fingern und Zehen

gerissen, die Haare biindelweisc ausgerissen, d'e Knochen an

.\rmen und Beinen gebrochen. Die \Lartern und Foltern waren

von der Polizeibehe'irde organisiert und unjter ihrer Beteiligung

ausgeführt. Ein Lehrer wurde gemartert, um von ihm das Ge-

.ständnis zu erzwingen, er liabe im Gouvernement Mohilew einen

P(jlizcibeamten ermordet. Als sich herausstellte, daß er unmög-

lich der M<")rdei sein konnte, wurde er in das Gefängnis geschafft

und nac h etwa Monatsfrist wieder vorgeführt, um zu gestehen,

dal:) er der Mithelfer Belenz<:tws bei dem Moskauer Bankraub

gewesen sei. Er wurde so lange mit Kautschukknüppeln ge-

sclilagen und mit Strangulation bedroht, bis er alles gestand.

Ein anderer wurde erst mit Kautschukknüppeln, sodami mit

Eisenstäben geschlagen, worauf er auf den Boden gelegt und
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ihm in die Wuiulen Zucker gestreut wurde. Andere wuidcn

„massiert", indem man sie blutig schlug und di» Wimden ein-

rieb. Ein anderer wurde auf eine Bank geworfen und aui seine

Brust legte man ein Brett, auf dem zwei Poli;:isten balanzierlen,

bis das Rückgrat gebrochen war; worauf er erscho^sen wurde."

Ähnlich klingt der Bericht, der die Diuna am 19. April

1907 beschäftigte: ,,Schon beim Eintreffen in Akatui wurden

die Gefangenen mit Kolben geschlagen. Auf Befehl des Ge-

fängnischefs Borodulin wurden 60 Soldaten ins Gefängnis ge-

lassen. 1 5 Gefangene prügelte man bis zur Bewußtlosigkeit

und stürzte sie daim von einer hohen Treppe ?uf den Stein-

boden herab. Kolbenstöße regnete es dabei täglich, und stünd-

lich erwartete man den Henker, der den gepemigten Gefangenen

den Garaus machen sollte. Als man den Gefängnischef nicht

ehrerbietig grüßte, brüllte er Soldaten zum Vollzug der Ruten-

sirafe herbei. Es war ein schrecklicher Moment, die Ge-

fangenen drängten sich in einen Knäuel zusammen in eine Ecke,

und nun wurde auf sie eingeschlagen. Drei C^fangene blieben

halbtot liegen, die ganze DJele schwamm in Blut; die Betten wur-

den darauf konfisziert, ebenso die wanne Speise entzogen. Auf

einei- Pritsche wurde zufällig ein Brotm.esser gefunden. Der

Gefängnischef witterte sofon Attentatsgedanken. Neue Qua-

len für die Gefangenen waren die Folge. "^j

Wh- befinden uns wieder im grausamsten Rußland der

ältesten Zeit. Im Jahre 1754 w^urde von Elisabeth die Todes-

strafe, 1806 von xAlexander I. die Fo'ier, 1845 von Nikolaj l.

die Pletjstrafe, t<S63 von Alexande II die Spitzrutc, 1900

von Nikolaj II. die Verbamiung nach Sibirien aufgehoben.

Wenn irgendwo, so gilt aber hier: aufgehoben ist nicht abge-

schafft. Nur unter Iwan dem Schrecklichen wurden in Ruß-

land soviel Todesurteile gefällt, wie unter Nikolaj II., dem
VVeltfriedens-Kaiser. Folter und Körperstrafen dauern fort und

Sibirien ist und bleibt die unermeßliche Eiskamnirr, in w-elche

die zarische Autokratie Jahr um Jahr ungezählte unzählbare

glühende Freiheitsfreunde sperrt. Seit der Kosakenführer Jei-

mak mit seinen tausend Begleitern über den steinernen (Gürtel

1) Borodulin wurde von den RevolutioDareTi am iH. SL-pt. 1007 iirin()rdi.'t.



— r.fo - -

des l^ral nach Ssibirj eingedrungen ist und den Chai\ Kutschum

besiegt hat, ist, das mächtige Gellet zwischen dem l'ral und

dem Stillen Ozean nicht für Zwecke der Zivilisation, som-ern

als ein unendliches Gefängnis benutzt worden. Nicht seine«:

Klima-s und nicht seiner halbwilden lireinwohner vcg-eu h^it

Sibirien in den verflossenen drei J:ihrhundcrten, seit «^ den

Zaren unterworfen worden ist, den unheimlichsten Rut p,ehabt^

den je ein Reich der Erde besaß. Woiil ist auth die Natur

des Landes geeignet, Schrecken einzuflößen. Mit seinen weirje.j

stummen Wüsten liegt es da wie eine Hölle des l.ises. Selbst

seme wärmeren Landstriche kennen nichts Geniätjigtes, leiden

im Winter unter dem eisigen Polarwind, im Sommer unter dem
Gluthauch des mittelasiatischen Steppensturmes. Einsamkeit

und Todestraurigkeit wanderten mit den LTnglücklichfin, welche

dorthin verbannt wurden, von 1bbolsk bis Tomsk, von Irkufsk

bis Ssachalin, durch die unermeßlichen Flußbecken des Üb,

Jenissei und Amur. Hieher verschickte man seit dreihundcil

Jahren die Verbrecher und Sektierer und p<;litisch Verdaf.ii-

(igen. Sie sollten das Land bevölkern und urbar machen, in

den Sctineevi,üstcn Ansiedlungen bauen und Städte gründen,

die Sümpfe trocknen imd die Schätze der Berge heben. In der

weiten Wildnis von Transbaikalien, fünftausend Werst von der

Newa entfernt und tausend Werst vom Stilleu O/eati, in einem

traurigen Tale, entstanden im Laufe der Zeit jene Nieiler-

lassungcn. welche als die .Minen von Kara d^s Schrecklichen.!

jener Schrecken bedeuten. Müiionen und Millioneri sind m
diesen drei Jaluhunderten aus ihren Hciinatsorteti aacK Sibirien

geschleppt worden.. Wie vvtlc. Unschuldige, vitilleicht mer»r

.'ils die Hälfte, melir als drei Viertel die<>er Millionen, sind uij-

gvreoht verbpamt worden, denn die administrative Verscliickung-

War immer eine willkürliche, unkontrollierte. Die Zahl diewr

VerUinnten viiird<^ nicht geringer, sondern wuclis von Jahr zu

Jahr. Ward Sibirien dadurch kultivierter? Ward Rußland

dadurch frei von Verbrechern? Nein; wo W'illkür herrscht,

schlüpfi auch die Bestechlichkeit in alle Ämter, und Tausende

der Vcrhaniiten befreiten sich, wenn .<^ie Geld schaffe« konnten ;

dann zogen sie «ds Räuber und Landstreicher durch Sibirien,

das "r.ie kultivieren sollten. Und in Rußlaud wuchs die Zahl
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der so^-enannten polJüschen Verbrechf r mit jedem neuen Jahre,

das Märtyrer schuf.

Exilierung war in Rußland eine alte Strafe. Iwan der

Schreckliche schickte Hoflcuie und Priester strifweise aus der

Hauptstadt nach den Gouvernements ' n Inneren; zumeist nach

Wologda, Pciin, Wjatka imd der L vraine. ßoriß Godnnjw
verbannte schon nach dem erst wenige Jahre vor Beginn seiner

Regierung erol>erten Sibirien. Der erste strafweise nach Si-

birien Verschickte soll der ukrainische Knjäs Samoilow gewesen

sein; inan verbannte ihn 1588 und wies ihm 30 Kopeken täg-

lich mm Unterhalte an.^j Bis zur Mitte des achtzehnten Jahr-

hunderts erfolgte di<> Deportation nur auf zarischen Befehl, von

da an auch infolge richtei liehen Urteils.

Wie bei den Todesstrafen, Gliederstrafen und Körper-

strafen herrschte auch bei der Strafe der Verbannung niemals

ein der Schwere des Verbrecheüs entsprechendes System. 1711

verbannt man Wirte, die ungesetzliche Schankwirtschaft trei-

ben; 17 14 werden die Häiidler, die nationalrussische Kleid<»r

und Stiefel in einer Zeit, da I'eter euroT)äische Trachten dekre-

tiert, zu verkaufen wagen, zu harter Strafe (kör{y?,rli<:he Ziich-

tigimg mit dem Knut) und zu Verbannung nach Sibirien ver-

urteilt; 1718 trifft das Los der Deportation Posthalter, die in

den Gasthöfen und Poststationen nicht pünktlich erscheinen ;

1720 befiehlt Peter als Strafe für Holzfällen in verbotenen

Waldungen ro Jahre Sibirien; uacl im selben Jahre erhalten

,,Bettler, die sich kriink und krüppelhaft stellen," die gleiche

furchtbare Strafe, „weil aus ihnen Diebe werden." Mit Knut

und Verlxiimung zu ewiger Zwangsarbeit bestraft man Leute,

die mutwillig oder unabsichdich „Flüsse und Kanäle ver-

stopfen", und Gutsbesitzer, die bei einem Brande in ihrer L^^m-

gcbung ihre Leute nicht zum Löschen dirigieren. Doch macht
man für Privilegierte seltsame Ausnahmen, indem man gestattet,

daß sie wie bei den Körperstrafen auch bei der Verbannutig

durch Leibeigene oder Stellvertreter Ersatz stellen dürfen 1-)

Unter Nikolaj L werden Mörder mit Knut und Verbamiun^

') Haxthauscu, II 234 Aamci^ciuig.

*) Tii.M'..<j.<'.m., inTr.i.in rbnetWAXb HAKaatuiiÄ, «-ij). 140«.
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ht straft ; für [Jankerolt ist als Körperstrafe bloß Plctj angeordnet,

aber die damit verbundenen FolsTen sind die gleichen wie bei

Knut; DeiX)rtation nach Sibirien. Nach Ab-^chaffung des Knut
konmien die Pleti an seine Stelle: es hat indessen tatsächlich

nur der Name gewechselt, denn die mit d-.n milderejp l'leti Ge-

züchtigten müssen gleichfalls, wie früher die mit dem schärferen

Knut Geschlagenen, die trostlose Reise nach Sibirien antreten.

Pleti und Sibirien riskiert man schon für einen Diebstahl von

25 Rubeln; und der dies schwere Verbrechen begangen hat,

muß aui Nikolajs Befehl auf dem monatelangen klarsehe eine

fünf Pfund schu-ere Kette an den Füßen mitschlepi)en. Nicht

bloi.^ die Gerichte, die Regierung, die administrativen Organe,

die l^ulizei — auch die Gutsherren komiten ohne weiteres nacli

Sibirien verbannen lassen : Ein junger Gutsherr zur Zeit des

ersten Nikolaj ist einer Leibeigenen, die er zwei Jahre lang als

Maitressc gehalten hat, überdrüssig. Er schickt sie in die

Stadt mit folgenden Worten: ,,Dli bist hübsch, gesund, stark

und gewandt, also 1600 Rubel wort. Davon hast du mir jährlich

80 Rubel Zinsen zu borahlen. VVrdiene, wie und was du willbt,

alx'r zahle mir pünktlich die Zmsen deines Leibes; sonst wehe
dirl" Da- IVlädchen geht nach Petersburg, holt sich eine Ge-

schlechtskrankheit und kommt ins Spita!. Die Spitalkosten

hat der Erbherr zu befahlen. Weigert sich der Edelmann, dies

zu tun. so ist nach einem Gesetze Nikolajs (ChoaI' XIV 328)

:

das Fraucnzinnner einfach nach Sibirien zu verbannen l^)

Vor Antritt ihrer Reise wurden den Verbannten die Rrand-

markungszeichen aufgedrückt und die Köpfe zur Hälfte rasiert

;

ein Gesetz vom Jahre 1825 befahl, das Rasiereij allmonatlich

vorzunehmen, um so die Verbannten, die an dem halbrasierten

Kopf sofort zu erkennen waren, an der Fluclii zu verhindern.

Die Ziffern der im Laufe von drei Jahrhunderten nach

Sibirien Verbannten werden sich niemals fe'^tsteUen lassen.

Hiron verschickte während der Regierung der Kaiserin Anna

20000 Menschen. Zarin Elisabeth ließ 80000 Personen ver-

bannen. 2j Durch Kasanj allein marsciüerten zur Zeit .'Mexan

•) Wenürot, r<uBiand im Licht und Rnt^taiKlnn.̂ chatten. .S. ^W>3^7 2^^9

') Biographie Peter des Dritten (von G, A. vou Hclbig). Tübingen DioS. I 7.
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ders I. und Nikolajs I. jährlich durchnchnittlich 60000 Ver-

bannte. Nwr ein Drittel aller Verbannten pflegte den Ort der

Bestimmung zu erreichen, der Rest ging unterwegs zugrunde,

verhungerte. Denn die nach Sibirien Verbannten erhalten

von den Behörden keine Nahrung irgendwelcher Art und auch

kein Geld : wenn die Gefangenen Station mächen, so wandert

der Gefängniswärter mit ihnen auf den Straßen umher und

gestattet ihnen, Almosen zu sammeln. Von den Almosen

müssen sie leben, so gut es eben geht. Ist es den Gefangenen

gelungen, auch Geld zu erbettein, so kommt in den Etappen-

Gefängnissen ein Kompromiß zwischen den Verbannten und

ihren Wächtern zustande; dann gibt es Schnaps, Weiber und

Orgien. Durch Bestechung der Wächter wird zwischen den

Männer- und den Frauenabteilungen in den Sammelgefäng-

nissen ciaie Verbindung hergestellt, und es entwickelt sich ein

Lehen wie in einem Bordell. Unter den Gefangenen wird

auch glftichgeschlechtliche Liebe geübt, dabei geht man ohne

Rücksicht auf die Nachbarn vor. Die Wächter dulden nicht

bloß alles, sondern machen alles mit, solange die Gefangenen

nur noch einen Kopeken von dem Erbettelten besitzen. Aber

wehe den Gefangenen, wenn es ihnen nicht gehngt, Almosen

zu erlialteji; dann verkaufen sie ihr letztes Kleidungsstück,

selbst das Hemd, und bleiben buchstäblich nackt, um nur

einen Bissen Brot, einen Tropfen Wodka kaufen zu gönnen,

oder um die Möglichkeit zur Befriedigung anderer -wichtiger

Lebensbedürfnisse von seilen der Gefängnisverwaltung gewährt

zu erhalten. Die Gefängnis-Oligarchie ber^jichert sich, so un-

glaublich dies auch klingen mag, auf Kosten der Verbannten.

Ein Beispiel für viele. Die Gefangenen, die auf ihrem Ver-

bannungsmarsche in einem Sammelgefängnis übernachten,

müssen für die Benutzung des Nachtgeschirrs 3 Rubel bezahlen.

Sind sie es nicht imstande, so läßt man sie die furchtbarsten

Martern erbarmungslos ertragen.
i)

Unter solchen Leiden gelangen jene Deportierten, die die

Qualen überdauern, endlich nach Sibirien, in die Steppen des

1) Nach MitteiluageD russischer Zeitungen and Zeitschriften, beiLanin,

Russische Zustände. I. 227, 232, 215.

Stern, Geschichte der öffentL Sittlichkeit In Roiland" " - 13
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Irtysch, iiach Tonisk, den Minen von Kara und Ssachalin. Der

Amerikaner George Kennani) hat vor fünfzehn Jahren das Ust-

Kara-Gefängnis in TransbaikaUen beschrieben : Beim Kinlritt

steigt man einige mit zolldickem Schmutz bedeckte Stufen

hinan und tritt durch eine schwere Bohlentür in einen langen,

niedrigen, sehr dunklen Korridor, dessen unebener Fußboden

naß und schlüpfrig und dessen Atmosphäre feucht und mit

einem scharfen, allen sibirischen Gefängnissen eigentümlichen

Geruch erfüllt ist ; ,,man denke sich," sagt Kennan, „Kellerluft,

von der jedes Atom ein halbes Dutzend mal durch menschliche

Lungen gegangen, so daß sie mit Kohlensäure vollständig ge-

sättigt ist; diese nämliche Luft noch durch die scharfen am-

moniakalischen Ausdünstungen lange nicht gewaschener

menschlicher Körper und durch den Geruch von nassem mod-

rigen Holz und menschlichen Exkrementen verschlechtert —
und dann wird man doch erst einen nur annähernden Begriff

von dem Geruch in den sibirischen Gefängnissen erhalten."

Als Kennan zuerst den Korridor betrat, war er einer Ohnmacht

nahe. Zunächst kam er in ein Zimmer, das ungefähr 24 Fuß lang,

22 Fuß breit, 8 Fuß hoch war und 29 Sträflinge, zumeist in

schweren Kecten, beherbergte. Die Luft war noch v-iel schlech-

ter als- die im Hausflur. Der Raum erhielt sein Licht durch

zwei beinahe quadratische, stark vergitterte Fenster, die nicht

geöffnet werden konnten, und nirgends war eine Vorrichtung

für Ventilation. Selbst der Backsteinofen, der die Zelle er-

wärmte, bekam seine Luft vom Korridor. Die Wände der Zelle

bestanden aus einstmals getüncht gewesenen Holzstämmen, die

aber im Laufe der Zeit schwarz und schmutzig geworden und

an vielen Stellen UTit dem Blut getöteter Insekten bedeckt

waren. Den Boden bildeten Dielen, die zwar kürzlich gekehrt

worden, aber von einer förmlichen Kruste festgetretenen

Schmutzes bedeckt waren. Von dreien der Wände gingen un-

gefähr sechs Fuß breite Holzpritschen oder vSchlafbänke aus,

auf welchen die Sträflinge, dicht aneinandergedrängt, mit dem
Kopf an der Wand und den Füßen nach der Mitte der Zelle

aiLsgostreckt lagen. Sic hatten weder Kissen noch Decken

1) Sibirien! — Berlin 1893.



— 195 -

und mußten sich des nachts auf diesen Schlafbänkcn iinenl-

kleidet niederlegen, indem sie ihre grauen Cl)erröcke als Bett-

decken benutzten. Die Zelle enthielt außer den Pritschen, dem
Backsteinofen und einem i inbedeckten Ilolzkübel keine Möbel.

Wemi die Türe für die Nacht verschlossen war, hatte jeder der

29 Gefangenen für acht oder zehn Stunden fünf Kubikfuß Luft

zum Atmen. Nirgends war eine Öffnung zu entdecken, durch

welche frische Luft hätte eindringen können.

Nur zwei oder drei Minuten vermochte Kennan -in dieser

Zelle zu" verweilen. Dann trat er wieder auf den Korridor und

mit einem Gefühle der Erleichterung holte er hier tief Atem.

Wie übel ihm auch früher die Luft im Korridor erschienen war

— im Vergleiche zu der eben eingeatmeten Zimmerluft kam
sie ihm nun förmlich erquickend vor. Nach kurzer Erholung

(imchschrilt er in Eile noch sieben andere Zellen des Geiäng-

lüsscs ; alle glicher' der ersten, nur in Form und Größe des

Zimmers und in der Anzahl der Gefangenen waren sie ver-

schieden. Die scblechie Luft war überall die nämliche und

ihre Folgen sah Kctinr.n im Gcfängnishospital, wo Skorbut,

Typhus, Anämie und Lungenschwindsucht vorherrschende

Krankheiten waren. Die Durchachnirtszahl der Kranken belief

sich bei einer Gefängnisbevölkerüng von weniger als 1000

Menschen auf 117 täglich. Viele \''erbannte werden wahn

sinnig. Nun gibt es aber im "galizen Lande kein Irrenhaub und

die Behörden lassen deshalb die V^errückten in denselben Zellen

mit den Gesunden leben. Es ist ja bequemer und billiger, die

Mitgefangenen für die Geisteskranken sorgen zu lassen, als

eigene Anstalten mit Ärzten -und Wächtern für sie zu errichten

und zu erhalten.

Das Frauengefängnis \on Ust-Kara ist ein kleinerer Holz-

bau als das Männergefängnis und enthält zwei große ineinander-

gehende Zellen. Die Räume waren bei Ken'nans Besuch gut

erwärmt und hell, höher als die Zel'en im Männergefängnis

und gewährten mehr als zweimal so viel Luftraum pro Kopf;

aber in gesundheitlichc'r Hinsicht .waren sie kaum besser. Die

Luft war nicht zu atmen. Der Fußboden befand sich in

erbäVmlichem Zustande ; in den verfaulten Brettern waren große,

dmikie Löcher, in vvelche die Frauen offenbar Schmutzwasser

«3*
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und Unnu gössen. Die beiden Zellen beherbergten 48 Mädchen
und Frauen, von denen mehrere blasse, kränkliche Säuglinge

an den Brüsten hielten . . . Und in diesen Zellen sah Kennan
an den Wänden große Karten, auf denen mit riesigen ßuch-

stabcn Verse aus dem neuen Testamente standen, unter anderen

dieser : „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen

seid, ich will euch erquicken" . . .

In der Küche des Gefängnisses von Ust-Kara erkundigte

sich Kennan, welche Speisen d^n Gefangenen zugeteilt wurden.

ZwiUigsarbeiter in Kara erhalten täglich eine Ration von drei

Pfund Roggenbrot, ungefähr vier Unzen Fleisch einschließlich

der Knochen, eine kleipc Menge (^ierste, die gewöhnlich mit

dem Fleisch gekocht wird, um. Suppe zu erhalten, und ein wenig

Ziegeltee. Gelegentlich verschaffen sie sich auch Kartoffeln

oder einige Krautblätter, aber solche Luxusartikel können nur

für Geld aus Überarbeit oder für Sparpfennige erstanden wer-

den. Die Ration erschien Kennan ausreichend, aber es fehlte

die Abwechslung in den Nahrungsmitteln und besonders an

(Gemüsen. Das Brot war klebrig, feucht, nicht ausgebacken.

Das Fleisch machte den P^indri.jk von „Fettbrocken, die man
zur Seifenfabrikation verwendet".

Die Kleidung eines zur Zwangsarbeit verurteilten Sträf-

lings, auch des politischen, besteht aus einem groben Leirien-

hemd und einem Paar Leinenhosen für sechs Monate; aus

einer Mütze, einem Paar dicker Hosen und einem grauen Über-

rock im Jahr; einem „Poluschuba" oder Rock aus Schaffellen

für zwei Jahre; einem Paar .,Brodnias" oder Lederstiefcl für

drei und cinhalb Monate im Winter und einem Paar „Kottli"

oder niedriger Schuhe für zweiundzwanzig Tage im Sommer.

Kleidung, Nahrung und alles übrige, was ein Sträfling braucht,

kostet der Regierung etwa 20 Kopeken täglich per Person. Daß
die Sträflinge sich nicht behaglich fühlen und jede Gelegenheit

zur Flucht ergreifen, leuchtet ein. Jeden: Sommer, sobald das

Wetter warm genug ist, um Aufenthalt im Freien zu ermög-

lichen, ergießt sich ein ununterbrochener Strom von Flücht-

lingen in die Wälder. Der Kuckuck gibt das Zeichen zu dieser

Wanderung ; und davonlaufen heißt deshalb : „Die Befehle

des Generals Kuckuck entgegennehmen." Selbstverständlich
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werden die Gefangenen wieder eingefangen und zurückge-

schleppt und unterliegen dann den schlimmsten Martern. Das

wissen die Flüchtlinge auch, allein trotzdoni ergreifen sie jede

Gelegenheit, um —• sei es noch so kurze Zeil — Freiheit zw

genießen . . . Daß das Davonlaufen bei der strengen Be-

wachung, die den V'crbaniUen zuteil wird, ülierhaupi möglich

ist^ kommt daher, daß die Gefängnisbeamlcu sfilhsl ein Auge

zudrücken, weil sie die Flucht von Sträflingen zu ihrem eig;Mic'n

\'"orteile aasbeuten können.- Sie verschweigen einfach, daß

die Sträflinge entlaufen sind, nehmen durch Wocheix und Mo-

nate die für jene bestimmten Kleider und Rationen in Empfang

und verkaufen sie an . Spekulanten. Dies sind häufig solche

Leute, welche die Verproviantierung der Verbannten von der

Regierung gepachtet haben, imd die Krone muß üo doppelt

und dreifach zahlen für das elende Brot, dns sie ihren Sträf-

lingen '/ukommen läßt.

Übet das Lebon der VerbanulTi auf Ssachalin hat knapp

vor dem Ausbruche des Krieges Rußlands mit Japan, dessen

Mif5erfolg den Russen die Hälfte der Siraf-lnsel gekostet hat,

der Franzose Paul Labbe interes.?ante Solülderungen veröffent-

licht. i) Auf der Überfahrt \ om Kontinent nach der Insel er-

h.iUen die Gefaijgenen Prännen von lo Koj)eken für jede auf

dem Schiff während der Fahrt getötete Ratte. Diese Prämien

bilden cLas Stanmikapital für ihre zukünftige E.xistenz. Nach

Absolvierung der Quarantäne im Ankunftsliaft'U erfolgt die

Verteilung- der Wrbannten. Wenn eine Frau dem verbannten

Manne ins Exil ge{<ilgt ist, so wandert dieser, Dank der Treue

der Gattin, auf der Insel nicht ins Gefängnis, sondern erhält

einen f'latz in irgend ein,em Ort angewiesen, wo .er sich ein

liaus bauen und als Kolonist leben darf. Außerdem werden

l)e.i der Ankunlt jene bloß zur Kolonisation verschickten Ge-

fangenen \ on den anderen g<;trennt nnd ohne viel Umstände
mit weiblichen Häftlingen gepaart: Mainicr unci Frauen sleUt

man in langen Reihen in cinerti Garten riuander geg«'niiber auf;

jeder Mann wäfilt sich eine Gefährtin, und sobald sie: Ja! ge-

*) Paul Labbc, l'n bagne rusjii;. Laie de Sakhaline. Paris 1903.
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sagt hat, notiert ein Beamter tUi$ Pnar in eimnii Buche, und

die beiden erhalten ihren Wohnplatz angewiesen.

Für die ubri^^en Gefangenen sind lo (iefängnis$e in Alexan-

<lro\vsk, K()r5akow=;k, Rykowski und Dcrbinski zur Aufnahme

bestimmt. 1902 lebten in diesen 10 Gefängnissen 8333 Ver-

bannte. Die Gebäude sind Holzbaracken mit schlecht beleuch-

teten und schlecht ventiliejten Zinimern, in denen je 50—60

Verbiinnte beisamirtr>ii wohnen und schlafen. Alle haben Ketten

an den Füßen. In jedem Gefängnis gibt es zwei Abteilungen

:

Daü Zuchthaus, und da? Besserungshaus. Die zu lebensläng-

licher Wrbaimuug Verurteilten müssen auf SsachaUn 8 Jahre

im Zuchthaus und 3 Jahre im Besserungshaus zubringen; die

.'Ulf 20 Jahre Verbannten: 5 Jahre im Zuchthaus und 3 im

Besserungshau^'. ; die auf 15-20 Jährte Verurteilten: 4 Jahre

im' Zuchthaus, 3 im Besserungshaus; die auf 12—-15 Jahre

Deportierten : 2 Jahre im Zuchthaus und 3 im Besserungshai»?

;

die auf 8— 12 Jahre Verschickten bringen nur i^^ Jahre im

Zuchthaus und 2 Jahre im Busserungshaus zu; diejenigen end-

jifh, die weniger ah 8 Jahre erl^alten haben, brauchen nur

ein Jahr im Zu' litltaus und ein Jahi im Besserungshaus zu ver-

weilen. Nach Ablauf dieser (iefäuguis Berioden wird der Ssü-

lotschnüj (extr.io^ii^JH, der Verbannte) ciü Posselenez (noceJie-'

neivi>, Kolonist), sozusagen eia Befreiter mit AWcnthaltszA'ang.

Ob der Tausch beneitlenswert sein mag? TCs ist eine harte

Aufgabe, die^.^ Kf)loni5icrurig \'on Ssachaliii. Mit Harke, Säge

und StrirS^Mi beladen muß der Befreite' auf dem ihm ange-

wiesenen Piat/e s^in.Haus eiricliten, mit den.prhnitivsten Mit-

teln sein Feld urbar niacht.n. Die ersten zwei Jahre einhält er

\'<>n den Hchörden einige wenige Nahrungsmittel, die ihn vor

dem Hunger schützen sollen. Wie manchem mag der Tauscli

nicht behiigem : tmd viele litrgehen ein Vrrbrrchcn bloß zu dem
Zvve»< k, wiedej- in das <.Tefängnis zurückk-chien zu könue.ii. Wer
aber 14 Jahiv als Kolonist viuiiliringcn imstande war, der

a\anciert zum Bauer, darf voti der In^d nach dem Kontinent

übersiedeln, /;'wril.;n .sogar r.K.h dem .'uropäiseheji Rußland
heimwanden' nur fei' r.si)uig lod Mo.-:kau Und der Ort, aus

dem er einsi au^gewie^^u v.r-i leti. b-eiben ihm ewig ver-

schlössen.
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Es gibt übrigens auch Deportierte, die das Zucht) laus über-

haupt nicht passieren, sondern gleich ins Besserungshaus kom-

men ; und endlich selbst solche, die soCr^rt nacli ihrer Ankunft

auf- Ssachalin Kolonisten werden; beispielsweise V.igabunden,

dieman bloß deshalb nach Ssachahn verschickt hat/ weil sie

ihre Identität nicht nachweisen können.

Beim Eintritt ins Zuchthaus zu Ssachalin rasiert man den

Gefangenen den Kopf und fesselt ihre Füße mit Eisen. Im

Sommer muß man um 4, im Winter um 5 Uhr aufstehen. Nach

dem Waschen erhäh man Tee. Dann • verteilt der Aufseher

die Gefangenen auf verschiedene Plätze zur Arbeit: zu Hafen ,

Brücken- und Straßenbau. Um 11 Uhr ist Frühstückspause.

Von I bis 6 wird wieder gearbeitet. Nach dem Nachtmahl

gemeinsames Gebet. Tabakrauchen ist in den Gefängnissen

erlaubt; Branntwein und Kartenspiel dagegen sind verboten,

die Gefangenen trinken aber dot:h furchtbar viel und spielen

auch: sie fabrizieren Karten aus Papier, aus Wäschestücken,

Baumblättern und altem Brot. Sie spielen so leiden-

schaftlich, daß sie ihre Kleider und ihr Essen als Einsatz her-

geben.

Das Besserungshaus ist weniger hart als das Zuchthaus.

Dem Deportierten wird nicht das Kopfhaar rasiert und er geht

ohne Fesseln umher. Zur Arbeit begiebt er sich ohne Soldaten-

begleitung. Hält er bich gut, so bekommt er die Erlaubnis, im

Dorfe zu wohnen, und er braucht sich nur alle Morgen zur

Arbeit zu melden.- Der Gefängnischef gibt solche Erlaubnis

leicht, denn wenn er dem Gefangenen auch so noch Fleisch,

Mehl und Tee liefern muß, die Suppe erspart er.

. Unter den Gefangenen in Ssachalin ist der Wahnsinn .so

häufig, daß man in Alexandrowsk eih Asyl für Irrsinnige er-

bauen mußte. Die meisten Fälle, sind Folgen der Trunksucht,

Avährend die Leiden der Verbannung auf die Verhärteten nur

selten noch Wirkung ausüben; wer sich bis hierher durch-

gei-xmgen hat, ist allen Qualen gewachsen.

Der russische Justizminister N. W. Murawjew veranlaßte

im Jahre 1900 die Drucklegung eines offiziellen Memorandums
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über die -Verbannung nach Sibirien. l) Nach den darin bei-

gebrachten offiziellen Daten diente die Deportation im sieb-

ichnten Jahrhundert kolonisatorischen Zielen. Unter Peter dem
Großen traten die kolonisatorischen Interessen in die zweite

Reihe. Es kam die Zwangsarbeit auf, deren der Reformator

bei seinen großartigen Bauten bedurfte. Die Nachfolger Peters

kehrten zur Deportation als dem zuverlässigsten Mittel, die

Ruhe und Ordnung im Lande zu sichern, zurück. Um die

Mitte des i8. Jahrhunderts erhielt die Verbannung wieder einen

kolonisatorischen Charakter, als es darauf ankam, die chine-

sische Grenze zu besiedeln. Die Klagen aber, die jetzt aus

Sibirien einliefen, wo sich damals schon die ersten Anfänge

eines Kulturlebens zeigten, riefen bei der Regierung bald Zwei-

fel an der Zweckmäßigkeit der Zwangskolonisation wach und
im Jahre 1773 kehrte man neuerdings zur Zwangsarbeit zurück.

Diese Maßregel hatte, da sie zu unvorbereitet kam, keinen

Erfolg: es fehlte an den nötigen Haftanstalten, es fehlte an

Arbeit, und njch 1Y2 Jahren mußte man die Deportation in

ihrem ganzen bisherigen Umfange restituieren. Die Mißstände,

die sich in Sibirien immer mehr geltend machten, riefen

wohl die Bedenken der Regierung wach, doch die Maß-
regeln, die zur Abhilfe ins Leben gerufen wurden, erwiesen

sich als wirkungslos. Vielmehr kam die Organisation der De-

portation immer mehr in Verfall; mit der starken Zunahme
der Zahl der W-rschickten schwand für die Adminislrativorgane

die Möglichkeit einer wirksamen Beaufsichtigung. Die Ver-

bannten- streiften im Lande umher, bettelten, stahlen und be-

gingen Mord und 1"otsriilag. In den dreißiger Jahren des neun-

zehnten Jahrhunderts erreichten die Mißstände ihren Kulmi-

nationspunkt und lenkten die Aufnif^rksamkeit Nikolajs I. auf

sich. Der Kaiser befahl „zu untersuchen, ob es nicht möglich

wäre, die Deportation nach Sibirien aufzuheben und sie nur

noch für die Zwangsarbeiten bestellen zu lassen." Der Reichs-

rat hat sich lange mit dieser Frage bescliäftigt, kormte sich aber

C-lTeTi-pfn prb. 1900. Ein stattlicher B.nml von 400 Seiten. — Vgl, avtch die

Beiblätter der St. Petersburger Zcitiinj;; vom Juli !9'X).
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nicht dazu entschließen, sich für die Aufhebung der Depor-

tation auszusprechen, sondern plädierte für eine Reorganisation

derselben; der Reichsrat fand eben keinen Ersatz für die De-

portation, auch war der Glaube an die kolonisatorische Be-

deutung dieser Strafe damals noch zu wenig erschüttert. Durch

die Bauernemamipation und die Justizreform wurde diese Frage

wieder in den Vordergrund gerück*. Über Maßregeln von

sekundärer Bedeutung ist man aber damals nicht hinausge-

kommen, obwohl der Reichsrat sich noch im Jahre 1879 i^

Prinzip gegen die l^Mbehaltuug der Verbaimungsstrafe aus-

gesprochen hat. Ein ganz besonders lebhaftes Interesse brachte

Kaiser Alexandcj- III. dieser Frage entgegen. Auf seinen Be-

fehl arbeitete der Minister des Innern Graf Tolstoi ein Projekt

aus, das eine fast völlige Aufhebung der gerichtlichen Ver-

banmmg und eine radikale Beschränkung der administrativen

Deportation in Aussicht nahm. Das Projekt gelangte in den

Reichsrat, wurde aber von diesem zurückgewiesen: hinsicht-

lich der gerichtlichen Verbannung waren Erwägungen finan-

zieller Natur maßgebend, die Frage der Beschränkung der

administrativen Verbannung aber wurde bis zu dem Zeitpunkte

verschoben, wo die notwendig gewordene Reform der Bauern-

gemeindeordnung und der Beaufsichtigung der Gemeinde-

organe durchgeführt sein würde.

Seitdem haben sich in Sibirien große Ereignisse vollzogen.

Der Bau der großen Eisenbahn, die ganz Sibirien durchzieht

und den fernen Osten mit dem Zentrum des Reiches ver-

bindet, ist zum Abschluß gelangt. Die Justizreform ist in

Sibirien durchgeführt, die bäuerliche Verfassung nach den

ini Reiche geltenden Prinzipien reorganisiert worden. L'berall

im Lande pulsiert neues, frisches Leben, eine Periode kulturellen

Aufschwunges ist für Sibirien angebrochen. Unter diesen neuen

Gestaltungen ist die Deportation ein Anachronismus, j i noch

mehr — sie birgt eine große Gefahr in sich und kann die Ent-

wickelung der jungen Pflanzen im Keime ersticken. Gegen-

wärtig" befinden sich in vSibirien 300000 Deportierte; von diesen

gehören zum mindesten looooo, also nicht weniger als der

dritte Teil, zur Kategorie der Landstreicher; sie sind eine wahre

Plage für die ansässige Bevölkerung Sibiriens. Weitere 100 000
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bildciv ein Proletariat, das kein eigenes Heim besitzt und nur

<lurch zufälligen Erwerb seine Existoi\z fristet ; 70000 Per-

boncn sind landlose Knechte oder beschäftigen sich mit irgend

einem Handwerk, und nur 30000 sind ansässige Ackerbauer

geworden ; aber auch diese sind in den allermeisten Fällen als

unbemittelt, wenn nicht geradezu als bettelarm zu bezeichnen.

Die V^erbannten leben unter so außerordenthchen Bedingungen,

daß keine einzige Reform ihre Lage nachhaltig zu bessern

imstande war.

Man kennt zwei Formen der Deportation, die durch Ce-

richtsspruch verhängte und die administrative, die man auch

die polizeiliche nennen köimte. Die letztere, die im Gesetz die

Bezeichnung „npimyAHTejibHoe nepeeejicme wh CüPHpi. bt. no-

pajT,Tci; a;i,MtiHncTpaTiiBiioM'b" trägt, ist als solche mit keinerlei

Rechtsbeschränkungen verknüpft, mit alleiniger Ausnahme der

Entziehung des Rechts der Wahl des Aufenthalsorts; sie wird in

zweifacher Form angewandt; einmal: als Folge der Abbüßung
einer gerichtlich verhängten Haft in der Kon'ektions-Arrestau-

icn-Abteilung oder im Gefängnis unter Entziehung aller beson-

deren Rechte, falls die Kleinbürger- und Bauerngemeinden die

Wiederaufnahme verweigern ; und dann : als Folge einer durch

die Bauern- und Kleinbürgergemeinden verhängten Ausschlie

ßung aus denselben wegen lasterhaften Lebenswandels. Di^ auf

administrativem Wege Verbannten; die meist in die Gouver-

nements Tobolsk und Tomsk dirigiert werden, müssen bei

dortigen Bauern- und Kleinbürgcrgemeindeu angeschrieben

werden und können sich dann ihren Aufenthaltsort innerhalb

Sibiriens selbst y/ählen; nur diejenigen Verbannten, die aller

besonderen Rechte und Vorzüge verlustig erklärt worden sind,

unterliegen im Laufe der ersten 4 Jahre der polizeihchen Auf-

sicht und dürfen ohne obrigkeitUche Genehmigung ihren Auf-

enthaltsort nicht wechseln. Hat keine Entziehung der persön-

lichen Rechte stattgefunden oder sind diese nach Abiauf der

gerichtlich bestimmten Frist dem Verurteilten restituiert wor-

den, so kami der auf administrativem Wege Verbannte nach

\^erlauf von 5 Jahren (nach dem Manifest von 1903 sogar nach

3 Jahren) unter der Voraussetzung, daß er sich gut aufgeführt

hat, (Ül- Erlaubnis erlialten, in andere Gemeinden und Gou-
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vcriKinentü. das europäische Rußland rii« lit ansj^^c^chlossen (niii

alleiniger Ausnahme der Gemeinde, aus der er ausgewiesen

wordeii), üb«rgelmi. ,,In diesem Vorrecht," bemerkt das

zitierte offizielle IVlemorimduni, ,,spricht sich doch recht deut-

lich die liikenutnis aus, daß die administrative Verbannung

im Grunde eine \vorf<?hJte Maßregel ist."

Bei dei; durch gevichtlkhoi) L'rteilsppmch nach Sibirien

Dept^rtiert^en Lsii die V^erbannmigsstrafe ilnbefrii^tet. Dei der

Verbannung durch gerichtliches Urteil g'ib^ es drei Kategorien

;

Die Vcrb3iinu)ig zur Ansiedlung (ccujrtja'TiiL iioc:e;iiiiue), die

VerbannuiJj;^- zur Arlx^it -(ecKintca na B'o;;BOpenie) imd die Ver-

l>ann'U!g zum Aufcnihait (ccuJiKa iia aoitbe).

Die V-erbannung zur Ansiedlung. die mit dem Verlust

,'.iler Standesrechte- verl>ujidert ist, ist eine der schwersten vStra-

f-.'n, aulSerdem bildet sie den Abschluß der Strafe der Zwangs-

arbeit. Die Lage dieser Verbannten ist eine äußerst Schwere

;

diese Sträflinge werden 2U keiner Gemeinde angeschrieben

und dürfen ihren Aufenthaltsort nicht verlassen, Sie befinden

sich, solange sie sich noch nicht angesiedelt haben, unter seht

strenger polizeilicher Aufsicht. In Städten dürfen sie nicht

wohnen; eine Ausnahme ist rjur hinsichthch der privilegierten

Klassen statuiert. Handel und Gewerbe dürfen sie nur mit be-

sonderer Genehmigung des Gouverneurs treiben, w^enn die

Polizei sie gut attestiert. Immobilien können sie nicht erwerben.

In dem Krrminaikodex der z5;ir Ansiedelung Verbannten drückt

sich die ganze Rechtlosigktiit dieser Leute aus : in den aller-

meisten Fällen sind sie der Willkür der Poliztiorgane über-

lassen, nur bei schweren Verbrechen treten die ordentlichen

Gerichte ein; unter den Strafen steht dje Körperstrafe, die

seit 1862 gänzlich abgeschaffte! noch heute im Vordergrunde.

Übrigens darf der zur Ansicdlungr Verbannte nach Ablauf von

10 Jahren, bei guter Aufführung nach 6 Jahren_, sich bei einer

.Bauerngemeinde, jedoch nur mit Einwilliguiig dieser, anschrei-

ben lassen, wodurch er das Recht erlangt, sich überall in

Sibirien niederzulassen und sich auch mit Mandel und Gewerbe
zu befassen. Die Verbannung zur Arbeit, die nur über Land-

streicher verhängt Avird, unterscheidet sich gegenwärtig wenig

von der Verbannung zur Ansiedlung, da es an den nötigen
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öffentlichen Arbeiten fehlt. Die Verbannung zum Aufenthalt

besteht nur für Personen der priviiegierten Klassen und

entspricht in der Skald der Strafen der Einsperrung in die

Korrektions-Arrestanten-Abteilungen und der Cefängnishaft.

Diese Verbannten müssen sich einen bestimmten Crwcrbszweig

erwählen, wobei sie sich, mit Genehmigung dor Obrigkeit, bei

fincr Bauern- oder Kleinbürgergr-meinde anschreiben lassen.

Sie dürfen ländliche Immobilien erwerben und können nach

Ablauf von drei Jahren, mit Genehmigung des Gouverneurs,

Handel und Gewerbe ireiben.

Außerhalb dieser Kategorien stellen die auf Allerhöchsten

Befehl wegen politischer Verbrechen, sowie die auf administra

tivem Wege auf Gruufl der Veiordnungen zur Erhaltung der

staatlichen Wohlfahrt und der öffentlichen Rnhe nach Sibirien

verbannten Personen.

1897/8, wo dit' letzte offizielle V'erbamiuugäStatistik auf-

gestellt wurde, gehörten von den 298577 in Sibirien befind

liehen Deportierten 146658 zur Kategorie dt^r auf Gemeinde-

beschluß Verbaimtett, 1760 waren von staatlichen Admmistrativ-

organen verschickt; 100595 Personen waren zur Ansicdlung,

39683 zur Arbeit und 9881 zum AutenthaJt nach Sibirien ver-

bannt. In den 12 Jahren von 1887— 1898 kamen 100582 Ver-

bannte (davon 95876 Aiänner und 4706 l'>auen) nach Sibirien,

was etwa 28 ^,'0 der Gesamtbevölkerung des Landes aufmacht.

Die Verbannimg hat nach der offiziellen russischen Dar-

stellung ursprünglich einen kolonisatorischen Chnrakter ge-

habt, ,und jetzt litgt noch der Verbannung zur Ansiedlung und
der Zuzählung der Verbannten zu Bauerngemeinden der Ge-

danke zugrunde, daß auf diesem Wege die Zahl der Ackerbatier

im Lande vermehrt w(,r<le." Jedoch setzt sich nur ein verhält-

nismäßig geringer Teil der Verschickten auch wirklich auf der

Scholle fest; die meisten suchf:'n nach vollzogener Anschreibung
zur Bauerngeincinde andere JCrwerbsquellen, wobei sie dann
g^rößtenieils dm) Ikürei verfallen.

In Westsibirien schmilzt das kulturläliige, noch nicht unter

den Pflug gebrachte Land merklich zusammen. Das hat die

Regierung veranlaßt, die mit jedem Jahre wachsende Über-

sicdlungsbcwegung- zu regulieren und vorübergehend auch
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einzudämmen. Da können denn die Landanteile., die den Ver-

schickten angewiesen werden, natürlich nicht groß sein, „und

es ist auch ganz verständlich, daß die Gemeinde diesen Ein-

dringlingen mit Vorliebe gerade die sclüechtcsten I.andstücke

überweist." Auf einer solchen Pairzelle muß der Verschickte,

der meist nur über sehr geringe, oft über gar keine Mittel

verfügt, seipc Wirtschaft einrichten. In den Jahren 1894 bis

iSgS trafen -in einem Bezirk von 4732 Verbanni.cn 1677 oder

35,4 0/0 mit Geld (durchschnitthch etwa 23' Rbl.) und 3055
oder 64,6 (>/o ohne Geld in ihrer neuen Gemeinde ein! Diese

Zahlen reden eine beredte Sprache. Der Mittellose ist ge-

zvioingen, wenn er es nicht vorzieht, die Gemeinde wieder zu

verlassen, sich als Knecht bei einem alteingesessenen Bauern

zu verdingen, der es dann natürlich nicht unterläßt, ihn gründ-

lich zu exploitieren. Hilfe und Unterstützung wird den Ver-

bannten bei der Einrichtung ihrer Wirtschaft von keiner Seite

zu teil. Im Gegenteil, die alteingesessenen Elemente geben

sich oft die größte .Mühe, dem unerwünschten Eindringling

den Boden unter den Füßen zu "nehmeai. So beschäftigen sich

denn keineswegs alle Verbannten, die einen Landanteil ange-

nommen haben, wirklich mit der Landwirtschaft : ihr Grund-

besitz ist ein rein fiktiver.

Viel ungünstiger noch liegen die Verliälthisse für die Ver-

t>aTmten in Ostsibirien. Der bäuerliche Grundbesitz beruht hier

auf Annexion und wenn auch der individuelle Besitz immer
mehr durch das Prinzip des Gemeindebesitzes verdrängt wird,

so ist es doch fast überall noch Regel, daß der Acker als Eigen-

tum desjenigen; der das Land annektiert hat, oder dessen Nach-

kommenschaft angesehen wird. So kommt es denn, daß dem
Verbamiten in Ostsibirien fast nie Ackerland zugewiesen wird,

auch wenn die Bauerngemeinde das redhchste Bestreben hat,

seine Existenz sicher zu stellen : ist es doch ganz natürlich, daß
der Eigentümer des Ackerlandes nur ungern auf den ererbten

oder durch schwere Arbeit erworbenen Besitz zu gunsten eines

unerwünschten Eindringlings verzichten wird. Wo der Ge-

meinde der Acker zu eigen gehört, da ist sie schon jetzt ge-

zwungen, ein Zusammenschmelzen der Landanteile der be-

steheiiden Höfe möglichst zu vermeiden. L^m auf eigene Hand



_. 206 —

Rodungen vorzunehmen, dazu frhlt es dem Verbannten ge-

wöhnlich a)i den nötigen Miltehi.

in den Städten dürfen sich nur die zum Aufenthalt nach

Sibirien Verbannten und die auf administrativem Wege ver-

schickten Kleinbürger niederlassen. Die Mehrzahl der sibi-

rischen Städte ist bereits von Deportierten überfüllt; ganz

besonders leidet in dieser Beziehung West-Sibirien: in Tobolsk

bilden die Verschickten 19 0/0, in Kurgaji 22,4 0/0, in Mariinsk

42,2 o/o, in lurinsk 51 0/0, in Kainsk 53,1 ^)'o, in Tjukalinsk

71 Ob und Jalutorowsk gar 75 «o der Gesamtbevölkerung; die

letztere Stadt zählt 2396 Einwohrlcr, von denen 1797 Depor-

tierte sind. Der demoralisierende Einfluß, den die Deportierten

juf die örtliche Bevölkerung ausüben, ist natürlich in den

Städten noch größer als auf dem flachen Lande. Kein Wunder,

wemi da die Klagen der sibirischen Stadtverwaltungen über

diese Plage immer lauter werden.

Unter den zum Aufenthalt nach Sibirien Verbannteil finden

sich vielfach GebildetCj die ihre Kenntnisse verwerten könnten.

Aber die Nachfrage nach gebildeten Arbeitskräften ist nur

in den Gouvernementsstädten eine stärkere, und dorthin ge-

langt nur der geringere Teil der Verbannten. Dazu kommt
dann, daß die Zahl der mittleren und höheren Lehranstalten

in Sibirien stark im Zunehmen begriffen ist, wodurch den

gebildeten Verbannten ein gefährlicher Konkurrent erwächst.

Die Zahl der gebildeten \'erbannten ist niedriger als man
« igentlich annehmen sollte und deckt sich keineswegs mit der

Anzahl derjenigen Verl) nnten, die, weil den privilegierten

Klassen angehörend, gewisse Vorrechte genießen. Das Bil-

dungsniveau des russischen Bürgertums ist eben noch ein sehr

niedriges. Der Ungebildete aber, der zudem kein Handwerk
kennt, findet in den sibirischen Städten nur äußerst schwer

Arbeit ; fehlt doch Sibirien noch die Industrie.

Alles das führt dazu, daß die Verschickten nur ungern am
Orte ihrer Zugehörigkeit bleiben ; die Zahl derjenigen, die

afLsässig werden, schwankt zv.dschen 13,7 o/o und 45 0/0 und
beträgt im Durchschnitt nur 26,8 o/o. Im Gouvernement Jenis-

seisk beträgt beispielsweise die 2^hl jrnt r zur Arbeit Verbannten,

die als „spurlos verschollen" zu bezeichnen sind, nicht weniger
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äIs 72,9 <»/o. Von den am Orte ihrer Zugehörigkeit verbleiben-

den Deportierten existieren viele nur durch Mildtätigkeit. So

nähren sich beispielsweise im Gouvernement Tobolsk 22,1 «/o

der ansässigen Deportierten durch professionellen Bettel.

Die im Lande vagabundierenden Deportierten bilden eine

gewaltige Masse. Ihre Zahl wird auf etwa 100 000 geschätzt,

was den dritten Teil sämtlicher Verbannten ausmacht. Der

^jÜBaHTs HenoMHamiü", Iwan der Vagabund,, ist eine typische

Gestalt Sibiriens. Diese Landstreicher leben hauptsächlich vom
Bettel. Der sibirische Bauer weist den bettelnden Deportierten

nie zurück, sei es nun, daß er durch Mitleid oder durch Furcht

vor Rache bestimmt wird. Trunksucht und alle Laster wuchern

natürlich in dieser Bevölkerungsschichte üppig auf. Zur Arbeit

sind diese Leute nur schwer zu bewegen. Im Winter ist ihre

Lage/ bei der sibirischen Kälte, eine entsetzliche: dann bemüht

sich der „Kotelnik", ins Gefängnis zu gelangen. Die Sterb-

lichkeit ist im Winter sehr groß: fortwährend sieht man auf

den großen Posttrakten die erstarrten Leichen solcher L^n-

glücklichen.

Nicht nur der vagabundierende, sondern auch dqr in besse-

ren Verhältnissen, etwa als Knecht oder Arbeiter lebende De-

portierte wird auf eine bezügliche Frage stets iur Antwort

geben, daß er lieber eine längere Kerkerhaft in der Heimat

ertragen hätte, als ein solch trostloses Leben.

Die Beaufsichtigung der Deportierten durch die Polizei-

organc ist eine fiktive. „Das darf man aber," meint das offi-

zielle Memorandum Murawjews, „der sibirischen Polizei nicht

/um Vorwurf machen. Ihr numerischer Bestand ist ein so

geringer, die Pölizeidistrikte sind so gewaltig groß, daß an eine

wirkliche Beaufsichtigung der Deportierten hier gar nicht zu

denken ist,"

Von ganz hervorragender Bedeutung für die Rennzeich-

nung der Deportation in ihrem Verhältnis zur Sitthchkeit ist

die Frage über die Neigung der Verschickten zum Verbrechen.

Im Gouvernement Tobolsk hatten sich im Zeitraum vom
I. Januar 1895 ^'*^^ zum i. Juli 1S97 im Jahre durchschnittlich

4326 Alteingesessene und 2620 Verbannte vor Gericht zu ver-

antworten, was in dem einen Falle 0^59 o/o, in dem anderen
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aber 2,5 0/0 ausmacht: unter der alteingesessenen Bevölkerung

entfällt auf 170 Personen ein Verbrecheji, unter den Depor-

tierten aber schon auf 40 Personen. Dazu kommt dann, daß

du-, Verbrechen der Eingesessenen hauptsächlich gegen das

Forstgesetz, das Akzisereglement und einzelne \''orbchriften

der Regierungsorgane gerichtet sind, vvährend die von De-

portierten begangenen Verbrechen viel schwererer Natur sind,

indem sie sich hauptsächlich gegen Leben, Gesundheit, Ehre

und Eigentum anderer Personen richten. Dabei darf man
nicht unberücksichtigt lassen, daß bei der TTnvollkomm€nheit

des früheren 1 Tntersuchungswescns eine sehr große Anzahl

Verbrechen unaufgeklärt und ungeahndet blieb. Charakte-

ristisch ist, daß ein großer Prozentsatz der von Deportierten

verübten Verbrechen gegen die Frauenehre g'exichtet i.st, ein

Mißstand, der in verhängnisvoller VVeise auf die Moralität

der örtlichen Bevölkerung ein\yirkt. Nach dem Urteiil .von

hervorragenden Administratoren tind Richtern in Sibirien kann

es als feststehend gelten, daß der Deportierte rrieiat eist unter

dem Einfluß der ungünstigsten Verhältnisse, imtcr denen er

sein Leben fristen muß, zum gefährlichen Verbrecher ausartet.

Es war im Jahre 1893, als Kaiser Alexander lU. auf dem
Bericht des Gouverneurs von Tomsk über den Schäden, den

die Deportation und die Deportierten dem ihm anvertrauterl

Gouvernement brächten, den Vermerk machte: ,,Ich teile voll-

kommen diese Anschannng. Ich lenke die Aufmerksamkeit

der Minister des Innern und der Justiz darauf, daß es schon

längst Zeit ist, Sibirien von diesem Zuströmen der schlechtesteii

Elemente aus dem Europäischen Rußland zu befreien, zumal

jetzt, wo der westliche Teil des Landes bereits durch einen

Schienenweg mit Europa verbunden ist." Im Jahre 1895 trug

Kaiser Nikolaj IL auf dem Bericht des Ministers des Trinern

Durnowo über die Revisionj die der damalige Chef der Haupt-

gefängnis-Verwahung, Galkin-Wiasskoi, in Sibirien und auf

Ssachalin ausgeführt, den Vermerk ein : „Ich bin erfreut zu

sehen, daß die Frage über die Zwangsarbeit und die Ver-

bannung jetzt an die erste Stelle gerückt ist." 1895 w^i'tie

die Hauptgcfängnisverwaltmig aus dem Ressort des Mini-

steriums des Innern 4n das Justizministerium überführt. 1898
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delegierte der fustizminister Murawjew den Chef der Haupt-

gefängnisverwaltunv»;, Srallmeisler A. P. Salomon, nach Sibirien

und Ssachalin, damit er an Ort und Stelle das V'erbannungs

wesen und die Strafarbeit eingehend studiere. Auf Salomons

Bericht verfügte Nikolaj II. im März 1899 ^^^ Bildung einer

bcsonderea Kommission und im Juli 1990 erschien <ler Ukas.

der die Aufhebung* der l^epOrtalion nach Sibirien befahl. Aus
der Aufliebuttg ist dann eine Einsrhränkung geworden ; und

schließlich ist man, ohne laute-Ankündigung und ohne selbst-

gefälliges Manifest, wieder zum alten grausamsten System der

schrankenlosen adniinistraliven Verschickung zurückgekehrt.

35. Sklavensinn und Leibeigenschaft.

Die Pc'it.schpiiiJ Sprühwurt - Knwjhti-svhfr Sinti der lüissen— Selbstdetnütigang

vor dem Fürsten — Bewunderung der Tyrannen — Byzantiolscb-tartarLsche

Einßiisse — Iwan der Sclvreckliche von den Zeitgenossen gerühmt — Iwan der

Schreckliche ijn Volkslicde — Das SHmschlagen der Bojaren — Ktiechtisch-

Patriarchalisch^s — Leibäigcue and Edclleute — Das Küssen der Rute —
Sklaverei ein russischem Grundprinzip — C»eschichte der Leibeigenschaft in

RuUland -— Schuldner werJcti Sklaven der Gläubiger — Wir die russische Leib-

eigenschaft entstand — Peter der Große befestigt .sie — \'orschiedene Formen
fU;r Leibeigenschaft — H.anssklavpn -- Bauern — Kroas-Leibeipenc and Leib-

tigene der Edelleute — Grausame Ifenschaften — Aus der Lridenbchronik der

russischen Leibeigenen — Unorträglictios Los im lö. und 19. Jahrhundert —
Furchtbare Stvalmethoden — Verk.iul von Menschen — Annoncenrubrik für

Monschcp.handel im 19. Jahrhundert — Zerreißung von Familien — .'Vllmacht

der IleiTC'p — Unsittlichkeit — Pptkmation dt^ Edelleute mit den Reiten leib-

eigener Blädchen und Frauen — Wollüstlinge und Messalinen — Herrenrecht

— Hauäzuciit — Racheakte der Leibeigcuen -^ Aus der Leidensgßschichte der

Leibeigenen in Estland und Livland.

Schwer wäre es zu entscheiden, ob die russischen Re-

gierungen durch das System der Grausamkeit das Volk de-

morati«ierten, oder ob diese heiapiollose Schreckenswirtschaft

erst möglich wurde durch die beispiellose Demoralisation des

Volkes ; ob die Russen seil tausend Jahren viellt>icht nur des-

halb so vergewaltigt werden konnten, weil sie die Herren

hatten, die sie verdienten. Jedenfalls mangelte den Russen
Stern, G<-».;iuüite clor iJffctit!. Siulirhkcit in Riiß!,nn«l. ** i^



— 210 —

vollständig jeder Begriff der Sitte und Ehre, infolgedessen

auch die Auffassung der körperlichen Züchtigung als Schän-

dung ihrer Menschenwürde. Keine Strafe entJ'hrte; aus den

Händen des Henkers kehrte man mit zerschundenem Rücken
und geprügeltem Hintern' ruhig wieder ^iif seinen I*latz in

Reih und Glied der Gesellschaft 7.ui'ück und nahm seine alte

Stellung ohne Einbufie an Ansehen und Achtung ein. Ja, man
fand das Geschlagenwerden notwendig für das physische und

moraliscbo Gleichgewicht und faßte die ganxe Lobcnsphilo

Sophie zusammen in dem charakteristischen Sprichwort : „Nach

der Peitsche arbeitet und schläft siclis besser."

Der russische Sklavensiun setzte alle Ausländer in Er

staunen, die diesen östlichen Geschmack nicht begreifen

konnten und vergeblich eine Lösung des Rätsels suchten. Fra

da Colin 1) erzählt um 1500 voller Velrwunderung : in Pvußland

gelte der Wille des Landesherrn statt geschriebener Gesetze;

der, dem der (.rroßfürst befehle, sich aufzuknüpfen, erfülle

diesen Bef(?hl unverzüglich; nach dem Willen des Großfürsten

werde der Mensch in einem Augenblick erhöht oder erniedrigt;

man danke dem Großfürsten immerfort, sowohl für Gnade als

für Strafe; „die 400000 Heiter des Großfürsten", sagt Fra da

Collo schließlich,
,
.dienen nicht für Löhnung, sondern aus

Liebe, Furcht und Gehorsam (per amore, timore et obedientia)."

Im JI,OMocTpoii, dem russischen Hausbuch des Mönches
Sylvester, das dem V^olke Lebcnsregeln vorschreibt, werde'n

der zarische Zorn und die zarische Ungnade gleichgestellt mir

dem Zorn Gottes, gegen den man sich unnützerweise wenden
würde ; nxan könne nur beten.

Der knechtische Sinn des russischen Volkes zeigt sich

von allem Anfang an. srhon auf den ersten Seiten der russischen

Geschichte. Wladimirs vSr;!in Swjätopolk mordet einen seiner

Brüder nach dem anderen, um Alleinherrscher zu werden;

nur sein Bruder Jaroslaw entgeht dem Schicksal und zieht

aus, die ermordeten Brüder Boriß und Gljeb nn dem Bruder-

mörder Swjätopolk zu rächen. Jaroslaw kommt mit seinen

1) Vgl. Karamsin, Geschichte des Russischen Rdchi. VTl 4fi5, .Viiiucr-

kungeu 157 und 158.
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Warägern adtli dem mit jl)ni vc -buiKlcfon Nowv,oiinl. wutri

.'tbtr in i!t-'r Slndt wie <-i«) TVind i'iid ^,'0;.l;itte'l S'-niicu riupptii

Plünvlcruiig der Hauter, Kiiao-ä-ng dor .Manne r, S(li;iudung

der l'raucn. Da tallcu ditt Nov.-..;urodf r über einige der inänncr-

mordenden und vvi.ibcrsv !j iiiCM ndi.-n \V,n-.<i-a Jim*, uhd ü)cu

Lynchjustiz. Ab )<uros)a\v -wir, den VoihÜk-i ei fahrt, hf.vuhcit

er Bedauern über die /uchilo'i.'k'^il seijier Waräger, e.nd 'iidf

die vornehmsten Nowgoroticr. um ihiien Genugtuung zu gelicn

zu einem Fest'^ ein. l'iid vvi«' ri sie alle hübsch beisammen

hat, läßt er s'e in dein fc-tlirh geschmückton Saale niedci

metzein. Aber -im .anderen Tai(e eriahrt Jaroslaw, daß der

Brudermörder Swjatopolk mit einem großen Heere heraniürke

und c^; erfvjßt ihn Angst vwt dem überlegeacn Gegner. Da

bereur er sein Vorgehen gegen iie Nowgotodei, .'ippelliert .w-,

die llcr/ni der iJiiigcr dei iior^n Stadt und sagt: „Gc-^ievM

tötete ich Un.sinniger nif.Mne geireuen Diener; mit aliein Gold'

meines Schat/es n^öchte ich jetzt ihr Leben vvicderkaufcn.''

Und dk i;ipferen No\vgoro(l::i, diese alten unerschütterhch».-!;

Republikaner unter den Ru':sen, antwwrten einstimmig: „Herr,

du haut unsere Briuler getiitet; wir aber sind bereit, gcgxni

deine Feinde zu ziehen !"\) L'm 1350 herrscht in Rjäsan Oleg,

nach den Worten des Chronistea ein Fürst, „frühzeitig zu allen

l^a^t'-rn eines grausainen (Temuts herangereift." Li seiner

eigeni'ii Stadt plündert und nioidet er; aber seine Rjäsi^ner

heben und lob-"n ihn. sehen in seiner Mordlust Kühnheit ui^d

EnV5ch!os'=e;iheir und erv/arreti \ an einem so rücksichiSlVjsen

Wüter gegen sein eigeiies XVii'. unge\A öhnlichc Heldentaten

gegen die feip.do i'-*)

Di', byzantinischen und tarterischen Linflüsse sind nicii?"

da/U geeignet, das Tyrannentiuvt zu schwächen, das Selb.si

bewußts<^ni des Volkes zu heben. L^e Chane ließen die rui

sischen P'ürstei'' im Besitze der Herrschaft, \crlaiigten nur den

Tribut; und die russischen Fürsten zahlten den Tribut un(i

entschädigten sich für diese ihnen auferlegte Abhangirk'

vom Chan durch verdoppelte Grausamkeit iu ihiän eigenem

^j Karamsin. II 6.

'^) Kar.'imsin. IV 237.
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Reichen, durch sr]\rankenIose Selbsthcmichaft im Inneren.

Andrej Bogoljubs;kij sagte schon : daß er „allein herrschen"

wolle auf der russischen Erde; und er ernannte sich von Gottes

Gnaden zum Allein Herrschenden, seine Dienstleutc aber zu

Cholopy, Sklaven. Was so unter dem Tartarenjoch schon vor-

bereitet wurde, wird traurige Tatsache und vollendetes Werk
unter den Großfürsten von Moskau, die das Joch abzuschütteln

das Glück und den Ruhm hatten. Und nun weiß das Volk

sich gar nicht mehr genug zu tun in Kriecherei und Selbst-

demütigung, in Zerknirschung und Erniedrig^ung. Die beiden

freien Städte Pskow und Nowgorod verzichteii freiwillig auf

ihre republikanische Verfassung und ihre alten Vorrechte und

senden dem Großfürsten Wassilij, dem Sohne Joahs III. und

Vater Joans IV., diese Botschaft: „Die Städte Pskow und Mow
gorod werfen sich Dir zu Füßen ; erweise Dein.em alten Erb-

gut Gnade! Wir, Deine verwaisten Kinder, hängen an Dir

und den Deinigen bis ans Ende der Welt; Gott und Dir ist in

deinem Erbgebiet Alles gestattet. Wir freuen uns der Hand
unseres Herrn und flehen ihii an, uns nicht ganz zu vernichten!"

Ist dieses Volk nicht einzijx i'i der Vergötterung seiner

Henker.^ Es betet sogar seinen schrecklichen Iwan an! „Über-

trifft Iwan alle Tyrannen an Wildheit und raffinierter Grau-

samkeit, so übertreffen die Russen alle anderen Völker an

Geduld": das wagt selbst Karamsin zornig niederzuschreiben^),

und er fügt hinzu : ,,Der Landesherr erscheint ihnen göttlich,

jeder Widerstand gesetzwidrig. Sie schreiben Joans Tyrannei

dem himmlischen Zorn zu, und bereuen ihre Sünden." Der

wahnsinnige Bluthund zerreißt sein Volk; ,,Und dessen unge-

achtet kan noch heutiges Tags kein Reuß leiden oder ohne

IJngedult hören, wenn man ihn für einen Tyrannen schildt,

sondern es fehlet gar wenig, daß sie ihn nicht für ein Gott

ausruffen. Wissen tiuch keinen, den sie dem Alexandro Magno
eigentlicher als mit ihm vergleichen können.''^) Zu Tauserden

schlachtet Iwan seine Dienstleute und Untertanen; und unter

allen Opfern ist keines, das nicht sterbend für das Wohlergehen

1) VIII I3S.

«) Hiärn. 278.
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des Zaren ein Gebet zum Himmel richtete ! Vom Morden müde,

will Iv^-aii sich ins Kloster zurückziehen; aber seine Russen

bitten und betteln so lange, daß er bleiben und wieder regieren

solle nach seiner Laune, bis er sieh erweichen läßt und weiter

regiert, das heißt: das Werk der Greuel fortsetzt und ohne

Unterlaß nnd ohne Anlaß tötet. Und da er endlich stirbt, da

das Volk, wenn <is jemals bloß aus Furcht Liebe und Ver-

ehrung geheuchelt haben sollte, frei von Furcht aufatmen und

aufjubeln dürfte, da kniet es vor Schmerz aufgelöst am Lager

des großen Toten nieder! und weint! und klagt in seinen

schönsten Liedern um den Verlust des Unersetzlichen, des

Helden, des Gerechten, des pater patriae! Welch ein furcht-

l>arer Gedanke für alle freiheitlicli Denkenden, alle menschlich

Fühlenden, daß einem ' solchen Lande, einem solchen Volke

noch einmal ein Iwan der Schreckliche geboren werden und

willkoniTnen sein könnte

!

In den historischen Liedern, von Iwan dem Schrecklichen^),

die in Großrußland entstanden sind, zeigt sich der knechtische

Simi des russischen Volkes in einem getreuen Spiegel. Da
wird der Landesdienst zum Hofdienst, zum Zarendienst. Diese

Volkslieder schildern Iwans Grausamkeir als Notwendigkeit,

förmlich als eine unentbehrliche Ergänzung seines edlen, allen

menschenfreundlichen Gefühlen zugänglichen, gerechten, sogar

großmütigen Charakters. Der rechtgläubigen Zarenmaje.stät Per-

son ist geheiligt, ihr Wille weises Gesetz. Das Volk steht unbe-

dingt auf Iwans Seite, seine Grausamkeit ist Gerechtigkeit, Kund-

gebung seines gerechten Zorns, ganz gleich, ob de/ Schreck-

liche seine blutigen Orgien über den Leichen der geschlachteten

Tartaren feiert oder auf bloßen unbegründeten Verdacht hin

die'Bojaren dem Henker überliefert. Der Kaß des Volkes gegen

die Tartaren ist nicht größer als sein Haß gegen die inneren

Bedrücker, und gern vergißt es seine eigenen Leiden, wenn
öS auch die Großen unter der Zuchtrute« des Größten verenden

sieht. In einem Liede wird der Zar geradezu als ein mit dem
Volke gutmütig verkehrender ITerrscner gezeigt. Die grau-

same Natur des Fürsten kommt zwar auch zur Gehung, so

') Vgl. Reinholdt, Geschichte der russischen Literatur» S. 82,
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beispielsweise in dem Liede, wo Iwan Auftrag gibt, seinen

Sühn hinzurichten \) ; aber stets erscheint des 7arcn Grausam-

keit als ein Ausflul^ seiner Gerechtigkeit, die bestrebt ist, ,,den

in den russischen Landen nistenden Hochverrat auszurotteh"

:

die Ii'ochverrater, das sind die Aristokraten, die nach der

Meinung der V%>Iksiieder den Charakter des Zaren zu ihren

eigenen oligarchischen Zwecken aus.mnützen iriichten und

der Macht des Zaren, des Selbstherrschers entgegenarbeiten,

bloß Uli! selbst willkürhch über das Volk herrschen zu

können.

Dieses hochverräterische Trachten, das d^n Aristokraten

\<)!i den Liedern zugeschrieben wird, ist in Wahrheit der Ge-

schichte unbekannt. Diese kann nur konstatieren, daß nicht

bloß das Volk, sondern auch der Adel von Moskau das \Jn-

glaublicl'isle an Servilität leistete. In den Staatsschrift (.*n nennen

sich die höchsten Würdenträger in tiefster Demut ersterbende

Leibeigene des Zaren, Cholopy, Sklaven. Solche lL,titjuette

ist so eingebürgert, daß Peter der Große gegenüber dem Für-

sten Romadanöwskij, den er die Rolle eines Vize Zaren spielen

läßt, sich ebenfalls als Leibeigenen, Cholop, bezeichnet. ,,Die

Großen nannten sich Knechte des Großfürsten," sagt Karam-

sin^), ,,allein der Name ist nicht die Sache, er drückte nur

die luibegren/te Ergebenheit der Russen gegen ihren Monär-

1) Dieses Lied befindet sich in eioigera Widerspiucli zur Gt-achichtc. Es

wird erzählt: Iwan sitzt bei der Tafel nnd rülimt sich, den Hochverrat axisgc-

iotttt zu hallün. Da zeigt sein Sohn Iwan auf den Bruder Fjedov, der durch

I-entseligikLit die tlntcrtanen zu gewinnen buche. Iwau befiehlt sofort dem
Henker Maljuta Skuratow, den Fjedor hinzuriclitcu. Aber des Zaren Sch\vag«r

Bojar Nikita Romanow (Ahnherr der jetzt regierenden Familie) eilt auf den

Richlplatz, erschlafft üeia Henker und bringt Fjedor in Sicherheil. Iwans Zorn

ist bald besänltii^t, er bereut seinen Befehl und ordnet eine Trauertnesse an;

^u dieser erscheint Nikita Romanow im Festgcwaiid, di r Zsx fährt ihn deshalb

wütend an (nach einer Variante des Liedes erscheint der Zar im Hause Nikitas,

als dieser zu Ehren des Fjedor ein Fest gibt, und nagelt dos Bojaren Fuß mit

"incm Spieß an den i^odeo an, w ie er es in Wahrheit mit dem Boten Kurb.^kijs

getan). Aber NikitJ. schlägt seinen Talar zurück und zeigt «lenl Zaren den

geretteten Sohn. Historisch ist, daß Fjedor Iwanowitsch sanft und leutselig war.

Er \vurde aber niemals zum Tode verurteilt. Iwan, der älteste Prinz, war es, dftr

durch die Hand des Vaters atafb.

2) Geschickte VI! 169.
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clion aus." r3icsc Meinung entspriclit nicht den Tatsachen.

Der Würdenträger war faktisch der Sklave des Großherrn;

xojioni> (Cholop) war auch für ihn kein leeres Wort. Die

russische Sprache beweist es: bitten, suppli?.ier-en heißt noch

heute im Russischen: 5ivr). ^io^iowh, mit der Stirn schlagen;

ein Supplikant: ^ojioßfroiTrKJs, Stirnschläger; eine Bittschrift:

'lojioßuTho , das Stirnschlagen. Das Wort stammt daher, daß

die moskowitischen Edelleute, um sich vor ihren Fürsten nur

ja möglichst tief zu erniedrigen, nicht bloß vor ihnen in den

Stai'l» sanken, sondern bei Überreichung von Bittschriften mit

der Stirn auf den Boden aufschlugen. Sie unterzeichneten ihren

Namen nicht, wie er wirklich lautete, sondern mit knechtischen

Verkleinerungsformen, etwa statt Romanow: Dein Sklave Ro-

mnnowcher, statt Schuwalow: Schuwalowchen, statt Morosow

:

Morosowchen. Erst Katharina II. schaffte die knechtische

Etikette ab und verbot den Adeligen, sich in den Staats-

schriften als Sklaven ?u bezeichnen; das Wort tschelobitje

für Bittschrift aber konnte aus der Sprache nicht ausgemerzt

werden.

In merkwürdigem Gegensatze zu dieser adeligen Selbst-

erniedrigung steht das knechtisch-patriarchalische Verhältnis

des gemeinen Volkes zu dem Selbstherrscher. Der letzte Bauer

sieht in dem Tyrannen sein Väterchen und darf ihn duzen.

Dieses ist allerdings ein leeres Wort, denn der Bauer ist nicht

bloß Sklave des Zaren, sondern auch Sklave des Adels, und

dieser entschädigt sich für die Demut, die er dem Zaren be-

weisen muß, durch die Bedrückung des Muschik. Nur die

Peitsche nivellierte alles. Der Großfürst und Zar prügelte seine

Hofleute, der noMf^utiiiri, (Pomeschtschik, der Gutsbesitzer)

seine xo.ionu (Cholopy, die Leibeigenen), der Offizier seine

Rekruten, der Meister seine Lehrlinge. ,,Die Russen lernen

leicht, wenn man sie prügelt," sagt man; und „die russischen

Bauern verlangen nicht selten selbst Schläge, sagend, die Nach-

sicht und Milde stärke den Teufel in ihnen, und der müsse

herausgeprügelt werden. Bei vielen Gelegenheiten kommen
sie und erklären, sie müßten Prügel haben; sie bitten darum

mid bestärken so unglücklicherweise den Herren in der Anr

sieht, daß häufige Körperstrafe durchaus für den Bauern von-
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nöten."^) Der Abb^£ Chappe d Auteroche erzählt, daß er auf

seiner Fahrt durch Rußland die Bauern, die ihn führten, mit

Peitschenhieben bedienen mußte; das war das einzige Miiiel,

sie in Gehorsam zu halten.^) Die Herren betrachten konse-

quente Strenge ajs Notwendigkeit. Schwache, nachgiebige,

milde Herren, die die Peitsche nicht zu gebrauchen wissen,

werden von den Bauern betrogen und bestohlen. Ein Herr

befahl bei Übernahme eines neuen großen Gutes, daß jeder,

der ihn nicht untertänig und höflich grüßte, auf der Stelle 25

Stockschläge bekommen sol.te. Alle faulen Arbeiter ließ er

unbarmherzig geißeln. Aber da er in seinen Bestrafungen

immer gerecht war, beweinten die Bauern diesen strengen

Herrn, als er gestorben war, als einen unersetzlichen Wohl-

täter. 3) Der gezüchtigte Russe küßt nach erhaltener Strafe

die Füße desjenigen, der die Strafe anbefohlen hat, und bedankt

sich dafür, daß mau mit ihm nicht strenger verfuhr.-^; Der

deutsche Arzt Wichelhausen bezeichnet „die demütigen Ver-

•beugimgen der Russen vor ihren Herren, wobei sie mit dem
Kopf die Erde berühren, als empörend für da: Gefühl eines

jeden, der solche die Würde des Menschen verspottende vSzeneu

nie gesehen hat," aber er ist der Meinung, daß n „aus dieser

alten Volkssitte nicht auf eingewurzelten Sklavensinn schließen

darf." Indessen fügt er selbst folgendes hin/.u^): „Mehrere

Male habe ich gesehen, daß Freigelassene zu ihrem gewesenen

Herrn kamen und ihn demütig baten, sie wieder als Leibeigene

anzunehmen. Einige davon waren freilich alt und kränklich,

und hatten kein Mittel, sich zu ernähren und zu verpflegen.

Solche Leute ertragen gcwölmlich die liärtesten Bedrückungen

ohne Murren, wozu vielleicht ihr Glaube an ein uavermeid-

liches »Schicksal und ihr natürlicher Leichtsinn das meiste bei-

trägt. Doch ist dies nicht bei allen der Fall. Viele entlaufen

ihren Herren, wenn ihre Geduld auf zu harte Prüfiuigen gesetzt

1) Kohl, SüdraOland. III 357.

^) Abb6 Chappe d',i\utenroche. Voyage. 178S.

3) Kohl a. a. C. III 35 3-

') Voyage pitloiesque, politiquc et htt^raire, fait ea Russie pendant les

ann6r=! 17.S8 et 1789 par le citoyen Charitreavi, Paris 1794. I 153.

^) Wichelhausen, Gemäblde von Moskwa. 1803. 363.
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wird. Andere sinnen auf Rache." Diese Verteidigung der

Leibeigenschaft ist ebenso verfehlt, wie jene des famosen, mehr-

fach zitierten Adolph Zandpi), der alles lobt, was Rußlands

Regierung tut und der auch in der Leibeigenschaft natürlich

nur Glückseligkeit sieht: „Das Los des Leibeigenen in seiner

individuellen Existenz ist durchaus kein unglückliches, wenn

es auch von Unkundigen mit den grellsten Farben geschildert

•wird, während der Leibeigene selbst sich in der Regel keines

traurigen Daseins bewußt ist . . . Diejenigen, die, wie ich

Gelegenheit gehabt haben, Leibeigene sprechen und urteilen

7.U hören, würden ganz andere Ansichten von diesem Gcgen-

s<.aade gewinnen, als sie bis jetzt gehegt haben. Ich hal)e

selbst Beispiele erlebt, wo Leibeigene die angebotene Freiheit

ablehnten und Freibriefe zurückwiesen . . . Hofsleute werden zur

Strafe befreit ! , . . Das Schicksal des Leibeigenen ist durchaus

nicht beklagenswert. Es ist und bleibt ein unverzeihlicher

Irrtum, über die Leibeigenschaft so schonungslos abzuurteilen."

Mir erscheinen alle die zitierten Beispiele nur als Beweise für

den angeborenen knechtischen Sinn des Russen, Auch die

estnischen und lettischen Leibeigenen ertrugen nach dem Zeug-

nisse von Petri und Merkel „mit kriechender Geduld und

Gleichgültigkeit die Mißliandlungeri und küßten die Rute",

aber sie blieben sich immer dessen bewußt, daß die Sklaverei

eine Schande sei, und zu ihrer Demut gesellten sich Scheu

und Hinterlist, hinter denen stets die Rachgier lauerte. Nicht

freiwillig wie der Russe, sondern nur der Not und der Angst

gehorchend, bewies der Lette oder Esthe seinem Herrn die

vorgeschriebene Achtung. „In- einer Entfernimg von 30

Schritten von dem Herrn, ja wenn er auch nur beim Hause

des Herrn vorübergeht, zieht der Lette," wie Merkel schri^-).

„den Hut und knickt, beugen kann man es nicht nennen, sich

zusammen bei jedem Blick auf ihn. Dann schleicht er mit ge-

senktem Haupte herbei, den Rock- oder Fußkuß zu machen."

Aber er ergibt sich nicht willenlos der Knechtschaft, ist immer

auf der Wacht vor dem Herrn: „Redet man ihn an, so ver-

') Russische Zustände. Hamburg 1855. 129, 132, 143.

2) Die Letten. S. 35.
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muiet er bei jeder Frage cigeimützige Hinterlist und stellt jede

y\ntvvort auf Schrauben. \\v verheimlicht daher, was er kann,

selbbl die Arzneimittel, die er gebraucht. Die gleichgültigste

Sache behandelt er geheimnisvoll."

„Die Leibeigenschaft verpestet die ganze Atmosphäre der

geistigen Bildung," klagte KohU), als er auf seiner großen

Reise durch Rußland das Traurige dieser Zustände kennen

lernte ; .,sie macht nicht nur die ihr unmittelbar Unterworfenen

zu Sklaven, sondern steckt auch die ganze Bevölkerung mit

despotischen und sklavischen Sitten und Gesinnungen an."

Das furchtbcirste an der russischen Leibeigenschaft war der

Umstand, daß sie sich so lange erhalten konnte, und daß sie

ihre festesten Formen erst im achtzehnlcji Jahrhundert erlangte,

also zu einer Zeit, als man jn den meisten anderen J.-ändern

schon mit dem System der Leibeigenschaft gebrochen hatte.

Peter der Große hat die Leibeigenschaft in Rußland erst ge^

setzlich organisiert und von Elisabeth ist dann die größere

Hälfte der Bevölkerung zu Sklaven degradiert worden. Unter

6624021 Einwohnern der großrussischen Gouvernements (nach

der Revision von 1747) gab es 3444332 leibeigene Männer
und Frauen. Und je näher dern erleuchteten neunzehnten

Jahrhundert, je mehr wuchs die Zalü der Sklaven in Rußland.

Unter Nikoläj L, in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts,

schwoll sie entsetzlich aji. Einem besonderen Ministerium

unterstanden 21463994 Leibeigene der Krone, und außerdem

gab es 23362595 Seelen, die (|en Edelleuten gehörten. Von
den 60 Millionen Einwohnern, die Rußland um 1850 zählte,

waren also 44826589 Sklaven. Rechnet nfian von dem Rest

noch die Soldaten., Matrosen und Bürger, dann die Kalmücken,

Kirghisen, Tartaren, Polen, Finnländer ab, so sieht man, eine

wie geringe Anzahl freier Männer das Zarenreich vor fünf

Jahrzehnten beherbergte. Wie kann in. Rußland eine freiheit-

liche Bewegung dauernd triumphieren, da dort erst 1861 die

Leibeigenschaft aufgehoben wurde und noch die Generation

nicht ausgestorben ist, die teils absolut geherrscht hat, teils

absolut beherrscht worden istl

») J. G. Kohl, Reisen durch Südrußland. II. Aufl. III 5.
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Es existierten in Rußland schon ia ältesten Zeiten Sklaven,

aber die Sklaverei war von anderer lorm alb später. Kriegs-

gefangene waren es, die in erster Reihe als Sklaven verschenkt

wrn'dcn. Daim gab es arme Leute, die sich nicht ernähren

konnten : sie verschenkten sich selbst freiwillig an reiche Leute

und vcrlauschten das Los ihrer unerträglich sorgenvollen Frei-

heit mit einer Sklaverei, die ihnen wenigstens^ Bfot und Haus

verhieß. Die Sklaven, sowohl diu Kriegsgefangenen (Raby,

paÖTj) als die freiwillig zu Leibeigenen (Cholopy, xcnoiibi) ge^

wordenen, unterstanden gänzlich der Willkür ihrer Herren, die

iil)er die ihnen unterworfenen Raby und Cholopy nach Herzens-

lust Verfügen konnten und sie bis auf den Tod prügeln durften.

Ermordete ein Fferr seinen eigenen Sklaven, so zahlte er

dafür nicht einmal dne Geldstrafe; ß'b- xonont h pa6'h BUpw

iriiTyTb, heißt es bei einem alteJti Schriftf^teller. Das Gesetz

mischte sich nicht darein, denn der Sklave war das alleinige

Eigentum seines Herrn. Ermordete ein freier Mann, aber den

Sklaven eines anderen, so zahlte er eine Entschädigung, die

geringer war als die für das Ausraufen des Bartes ausgesetzte.

Eins der alten Gesetze gestattete geradezti die Tötung des

Sklaven: „Wemi ein Cholop einen Freien schlägt und .5ein

Herr ihn dem Beleidigten nicht herausgibt, so muß sein Herr

12 Griwnen Strafe zahlen, und der Beleidigte kann außerdem

den Cholop, wo er ihii erwischt, töten, ohne deswegen zur

Rechenschaft gezogen zu werden." Erst die Söhne Jaröslaws

änderten dies Gesetz dahin ab, daß der Beleidigte bloß das

Recht hatte, den Cholop körperlich zu züchtigen. i) Nach den

Gesetzen des Großfürsten Wladimir W^ßew(jlodowitsch Möno-

niach ließ man dann den Sklaven gegen ihre Herrschaft sogar

Gerechtigkeit widerfahren. Zwar hatte auch nach diesen Ge-

setzen der Edelmann das Recht, die Sklaven zu züchtigen,

aber die Strafe \var nur bei evidenten Verbrechen erlaubt und

mußte dem Verbrechen angemessen sein; andernfalls konnte

der Sklave gegen seinen Herrn klagbar auftreten und auch

gerichtliche Genugtuung erhoffen.

Ich habe schon bemerkt, daß freie Leute aus Armut frei-

^) Tmio(j)'>?Bi>, HtTopin riviecHij.vi. HaicauciHui, 53.
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willig SkUiven wurden. Doch auf gerichtlichem Wege ver-

wandelte man Freie auch zwangsweise ia Sklaven: wenn näm-

lich Schuldner nicht bezahlen konnten, fieleri sie den Gläubigern

als Sklaven anheim ; genügie der Wert eines Mannes nicht zur

Tilgung der Schuld, so durfte sich der Gläubiger auch der

Familie des Schuldners bemächtigen. Die Arbeit des Mannes
zählte für 5 Rubel im Jahre, die der Frau die Hälfte,^) Die so

7.U Sklaven Gewordenen w.tren selten imstande, ihre Schuld

abzudienen und wieder frei zu werden.

Die Leibeigenen bildeten indessen nur einen kleinen Teil

der Bevölkerung; denn der Bauer war frei. Erst die willkür-

liche Eigenmächtigkeit der russischen Edelleute degTadierte

auch die freien Bauern zu Leibeigenen; ,,die Leibeigenschaft

beruhte nicht auf Q-setzen, sondern auf einer Usurpation,

der nur die Verjährung eine Art Sanktion gegeben hatte,"

sagt Wichelhausen. ^) Die Kdeileutc machten die zu emem
Dürfe oder Gehöfie geliorigen Kneelite, die Nachkommen
von Kriegsgefangenen, von gekauften Leuten, von frei-

willig in Sklaverei Übergegangeiien und von gerichtlich

wegen Schulden zum Abdienen V^-rurteilten, zu Leibeigenen.

Es gnb erbliche Leibeigene, polnyje (irojiHbift. wörtlich: voll-

ständige) oder solche durch Vertrag für bestimnUe Zeitdauer,

kabaljnyje (KaGajiLiiwp: zufolge einer Verschreibung genom
mene). Die Kabaljnyje wurden nach dem Tode des Herrn

wieder frei, hießen daher nuch Krepkije (up-luiKie, die Starken).

Die übrigen Bauern waren frei, allerdings oluie Besitz; infolge-

dessen verpflichteten sie sich den Edelieuten als Pächter. Sie

mußten sich über menschliche Kraft plagen und hatten nicht

zwei Tage in der W\><:he für sich selbst. Die Armut der Land-

leute drückt (las Wort aus^ mit dem man si^.- in alten Zeiten

bezeichnete: Swerden (soviel als Lun:ipe). Im sechzehnten Jahr-

hundert begann man den Bauer Krest janin (Kpoe'ri.jmnui-i zu

heißen, nämlich: Christ. Die Mongolen bezeichneten nämlich

alle Russen schlechtweg als C'hrislen, um sie zu beschimpfen

und dem Haß des Islams gegen die Orthodoxie Ausdruck zu

1) Le Bruyn, Voyagcs. III 135.

') Gemähide von Moskwa. 273.
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geben ; und später nannten die russischen Edelleutc ihre

ß.'Uiern so.

Die Biiucrn waren also schlechter daran als die Leib-

eigenen ; da wurde mancher Krestjaniii ein Cholop, um wenig-

stf-ns keine Nahnmgssorgen zu haben. Denn im fünfzehnten

xnid sechzehnten Jahrhundert war das Los der Leibeigenen

weder so hart wie im elften und zwölften, noch so elend, wie

es in den späteren Jahrhunderten werden sollte. Karamsin^)

stellt fest, daß in dem fünfzehnten imd sechzehnten Säkulum

viele Cholopy, die durch das Testament eines wohltätigen Herrn

die Freiheit wiedererlar.gten, sich unverzüglich neue Herren

suchten. Herberstein, der damals Rußland bereiste, schreibt

;

,,Der Sklave bekümmerte sich nicht um seine zahlreiche Familie,

fürchtete weder Alter noch Krankheit. Das Gesetz schwieg

zwar von den Pflichten der Herren, aber die herrschende

Meiimng gebot für sie iNIensc^lichkeit und Gerechtigkeit. Ty-

rannen wurden als ehrlose Bürger verabscheut. Jeder Freie

weigerte, sich, in ihre Dienste zu treten, und ihren Namen ge-

brauchte man auf den Plätzen zum Schimpfen." im ,,Do-

raostroj" Sylvesters gibt es humane Ermahnungen, ,,die Sklaven

und (i^s leibeigene Hausgesinde freundlich zu behandeln."

P>st 7.U Ende des sechzehnten Jahrhunderts begann das

Schicksal des Bauernvolkes und der Leibeigenen sich in ein

trostlos tragisches umzuwandeln. Zar Fedor Wassiljewitsch

und der Usurpator Boriß Godunow verordneten im Jahre 1595.

daß kein Bauer das Land, wo er ansässig, verlassen dürfe. Zar

Wassilij Iwanowitsch Schujskij befahl : ,,Der Mann einer flüch-

tigen Leibeigenen wird Leibeigener der geschädigten Herr-

schaft," aber am 9. März 1607 gab er auch ein Gesetz zugunsten

der Leibeigenen : ,,Der Herr ist verpflichtet, ein Mädchen bis

zu ilirem i8ten, einen Burschen bis zu seinem 20stcn, und eine

Witwe spätestens zwei Jahre nach dem Tode ihres Mannes zu

verheiraten; das gesch<'he. damit sie nicht durch gezwungene

Enthaltsamkeit Ausschweifungen anheimfallen. Befolgt der

Herr nicht dieses Gesetz, so muß er ihnen die Freiheit geben

und kami sich bei Gericht nichi l»eschwercn, wenn sie ent-

*) Geschichte des Rnssischcii Reichs. V^il 170.
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ilicliv: ." 7a) Aloxci \«:'r1'0i den l^iiicn, rlie T,etbeigoren an

IVsitijgvP "ur /\jljeit any.ii;ir,.ic!.. Vorv schon fühlten «iirh die

Kdolliutc d'.)Y J-iaueit; siche-r, schon hüten si". längs; auf \'er-

tragc keine Kqcksicht mohr in ;.ehinrn. und nun kümirit^nen

b-ie siv.li auch ni«. ht iim die z;»rischcp. /Ukase /ngnnst.^-^ii dcf

Bauern. In Zeiten d«?r Ernte gab e:? iorf.vvährcud \ crlol/.ungcn

der Gesetze; die L'kase existierten, aber nieniaiivl k<"'üt.i( 'liierte

ihre Beachtung.' 'T.'ti'^ Pet'^r der Hroße sankfionictt'- alle Miß-

bräuche. Nach der .Schlachi bei N.ivv.' i im Jahtc i/oo,. (ordnete

der Ret'oiDiator c;ne \olks/.ählung an. Die Kiellea'o" ließen

hl die Listen ak- Sklaven ohne l^nterschied die NacrikoTnineii

\ on wirklichen Leibeigcuen, die bei ihnen auf Verschteibung

dienenden Knechte (Kabaljnyje) und die freien Baurrn cin-

t>rhre;ben. Peter der Große igfjöiicTtc d'^n Kunstgrifl des

Ad»^!-- und i'-v.h m der Leibeigci.-^ch.'ift ein vortrelthches IS-'.'.tel,

für seine Kriege Vjillig?s Menschenm:Ueriül zu erlangen.^)

Slep;ian Bari-.ory verbot den deutsclien llerreri in Livland

und Estland, ihre tintertanen mit Leibessi. vafen zu züch*igcii,

und ge:statiete ihneti bloß, Geldstrafen zu verhän^gen. Gusiav

Adolf befahl, daß in den Gymnafieri zu Riga und Revii ohne

L'nicrschied Adelige, 13ürgcr und Bauernsöhne Aufnahme fin

den sollten; dieser König nnhin den Erbherren das Re'-hi übe-

Leben und Tod der Leibv-igenen und verlieh den Bauern das

Recht der Klage gegen 'ihre Herren., l^nd nach Gustav Adolf

A'crsammehe Karl XL im lahre 1681 den Adel und stclhe deti

Antrag, den Bauern die I'reiheit zu geben. Sicher hät^e er

seine Forderung auch dnrchgeset'i aber .sein früher Todrettcl*'"

den Adel vor der Maßnahme. In RulJ^Lmd dagegen waren c
gerade du- Herrscher, vvelc2ie die Macht rios Adels uUw dn-

Leüxigenon wnstärktcn. Vicht blol') Fe^er der Grcjße, an<-h

Katharina IL liandelte in diesem Sinne. Katharina unterdrückn-

das Reeht der f^cibeigenen, bei der Souveranin direkt Klage

gegen ihre Unterdrücker zu führen; dieses Recht bestand aller

dings bloß auf dem l\ipier, .aber es war doch als ein gewisser

Schutz gegen die furchtbarsten i"]:)ergriffe, gegen monströsen

M Vgl SngonbrMms Ge-^cliiclili;. d'T Loihcigcüsch.ifl in Rußland, sowie

Hr.xthansens StuiJich über <iic iiuicren Zustände RuUiaiids.
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Mißbraurli der Ileirengcwalt vorhanden gewesen. Nun be-

gann maii jene Kläger, denen, es glückte, bis zur Herrscherin

vorzudringen, einfach ihren Herren, also ihren Henkern zurück-

njschicken. Später bel;ihl ein Ukas sogar, die Leibeigenen,

die gi-'g^n ihre Herren klagend auftreten, zu peitschen. ^)

Im Jahte 1767 beschäftigt sich allerdings eine Kommission

mit üer Frage der Aufhebvmg der Leibeigenschaft; Katharina IL

hatte nämlich eine Voiksversammlung einl^erufen, eine Art

Parlament, die erste russische Duma. Den. Volksvertretern

gegenüber viroUte die Zarin als eine Frau von edlen Absichten

erscheinen. Sie durfte ruhig den Versuch wagen, konnte ganz

sicher auf sein. IviiÖlingen rechnen. Das Projekt der Bauern-

befreiung stieß nicht bloß bei den Vertretern des Adels und

des Grundbesitzes auf Widerstand, Auch die sogenannten

hb«raten und humatien Vertreter der intelligent jener Zeit

wollten die Leibeigenschaft nicht iiufgehoben sehen. Der

Dichter Ssumarokow .beispielsweise, der immerfort Liberalis-

mus und Humanität predigte, sprach entschieden gegen die

Aufhebung der Leibeigenschaft.^') Wie. Katharina IL selbst im

Herzen über die Frage dachte, feigen viele Beispiele. Als

Diderot über die Unreinlichkeit der Bauern in der Umgebung
von Petersbiurg klagte, entgegnete Katharina : ,,Wozu sollten

sie sich um einen Körper kümmern, der nicht ihnen gehört?"

Die Greuel der Ltiibeigenschaft, die allerdings von der Tra-

dition längst geheiligt sind, nehmen, daher unter dem Regime
der aufgeklärten Katharina erschreckliche Dimensionen an.

D€r Luxus und die Lockerheit der Sitten in jener Epoche ge-

deihen auf Kosten der Leiheigenen. Der Publizist Nikolaj

Nowikow übernimmt es, das unerträgliche Schicksal der Bauern,

die Schrecken der barbarischen Leibeigenschaft zu schildern,

und es ergeht ihm deswegen ziemUch übel, hn Jahre 1779
wagt der französische Maler Velly, der Kaiserin gegenüber die

traurige Lage der russischen Leibeigenen zu beklagen; Katha-,

Tina gerät in "wilde Wut, und nur diplomatische Intervention

hält sie davon ab, dem unvorsichtig menschenfreundlichen

1) Waliszewski, Lc roman d'une impferatrice, Catherine 11; p. 346,

^) Reinholät, Geschichte der russischen Literatur. 347, 421.
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Künstk'r einen Denkzettel für seine Freimütigkeit zu geben.*)

A's Radibchtschew, durch Nowikows Mißcrtolge nicht abge-

•ichreckT, ein Memorandum übet die Lage der Leibeigenen

ausgearbeitet liat, bemerkt die Kaiserin dazu : es gebe in der

ganzen Welt nirgends einen besser behandelten Bauer als den

russibf:hen, nirgends einen sanfteren Mens«^.heii nis den rusrsi-

bchcMi Herrn, Sie glaubt dies vi<"lieichr von ganzem Herzen,

und es fehlt nicht an Schmeichlern und oberflächlichen Be

obachtern unter den AusländcTi-j, die .-^ie in dem falschen

Glauben nur bestärken können. Da ist (.dornte de Scgur. Er
hat die russischen Bauern nur durch die Spiegelfenster der

kaiserlichen Karosse gesehen, a;ber >sofort erklärt er : das Los

der Leibeigenen in Rußland lasse nichts zu wünschen übrig.

L^nd als Beispiel für dieses gute Los zitiert dieses Mu;^!:er von

Genauigkeit und Gerechtigkeit eine Gräfin Ssaltykcv — die-

selbe Sraltykowa. die mehr als hundert Leibeigene beiderlei

Geschlechts unter den raffiniertesten Martern zu Tode ge-

quält hat!

Zu bemerken ist, daß die Stellung ciei Leibcigenttn in den

verschiedenen Gegenden Rußlands verschieden war'V Der

Unterschied zwisthen der Stellung beispielsweise der Leib-

eigeiuMi in Großrnßland und der jener in Kleinrußland und den

V, estliclK-n jiclnisclien Provinzen war höchst folgenreich ; er

bestand d.irin. daß die Leibeigenen in Kleinrußland und Polen

gan;c uiivl gar an die Scholle gebunden waren, während sie in

Großi-ußland nach ^.iemlich allgemeiner Gewohnheit gegen ge-

wisse Geldal>gab:Mi auch die Erlaubnis erhielten, iti die Frei^de

zu wandern. Obre. JLrlaubnis durften sie sich naiürhch auch

hier niemids von der Scholle entfernen, konnte einer den von

') WalisrewskJ. Roman j.^ö.

•) Wir lesen iu \Vic:*i(>lhause:i.sGtm;ihlde von Moskwa, S. 253: ..Dergi'ößtc

Thril der EinwoiMur vou Moskwa seufict unter (loivi Joche der Lcihf-igcaschatt.

Indes i.st (Ue^e im ^auzcn genommen i'.icht so drückend, wie im alten Rom und

Spitrta und nocii \v<Mii,^er kann man dio ruäsi.'>clica Leibeigenen mit den Neger-

sklaven in beiden Indien veiEjlcicuea. Ihr I.oo>5 ist selbst erträglicher als das

Loos der LetU'n".

•') Kühl, Keüscn in SüdrwOI.ind. lil 332.



— 225 —

seinem Herrn herrührenden Pal?) nicht vorweisen, so wurde

er angehalten und seinem Besitzer wieder ausgeliefert.

Irn allgemeinen halten die Bauern der Krone ein besseres

Schicksal als jene, die Privatleuten gehörten. „Die Leibeigenen

der Krone," sagt Wichelhausen i), „haben der Krone einen

jährlichen Obrok (o6poirb. wörtlich: Erbzins) und die übrigen

Abgaben richtig zu bezahlen und genießen dann vieler Frei-

heiten. Der Leibeigene der Krone kann entweder in Ruhe

das ihm zugeteilte Land bebauen, ohne Frohnc zu leisten oder

sehr gedrückt zu sein ; oder' er treibt jedes andere Geschäft,

wozu er Talent und Neigung hat." Jeder Kronbauer bekam

ein Stückchen Land zum Bebauen und mußte als Entgelt

15 Rubel jährliche Kopfsteuer rahlen, außerdem beim Straßen-

bau und bei gemeinnützigen Arbeiten tätig sein; die Kron-

bauern hatten auch für deii Transport und die Verpflegimg der

Truppen Sorge 2U- tragen; auf deirj. Papier war ihnen hierfür

besondere Entscl;^digung zugesichert, die sie aber niemals er-

hielten. Die Kronbatiern durften die Scholle nicht verlassen;

ihre eigenmächtige Errtfermang galt als Desertion.-) Zuweilen

erhielten sie aber von amtswegen den Auftrag, in einer benach-

barten Stadt ein Handwerk*zu erlernen. Zerstörten Frost und

Hagel ihre Felder, so waren sie dem Hung'ertode preisgegeben

;

der Zar spendete wohl in solchem Falle Almosen, die Spenden

blieben jedoch stets an den Händen der Tschinownild kleben.

Das Schicksal der Leibeigenen der Krone konnte irii Ver-

gleich zu dem Lose der Leibeigenen der Gutsbesitzer als ein

beinahe glückliches bezeichnet werden. Es gab zwar auch

unter den Edelleuten einige menschlich fühlende Herren, aber

wie wenige, geht daraus hervor, daß man sie aufzuzählen ver-

mag: Kohl 3) erzähli von einer Dame, ,,dio 800 Leibeigene hatte

und von jedem nur zehn Rubel jährlich nahm; ihre Bauern

stolzierten in samtnen und seidenen Kaftanen umher." Die

Grafen Scheremetjew, Woronzow-Daschkow, Uwarow hatten

zur Zeit des Kaisers Niklaj L Leibeigene, die in Petersburg und

*) Gemähide von Moskw^. S. 253.

-) Geheimnisse von Rußland. II 154.

•') Südrußland, III 332.

Stern, Geschichte der öffeatl. Sittlichkeit iu Rußland. " 15
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Moskau ^^roßartigf Gold- und SilberiiLigazine, Fruchtbudeia,

bedeutende; ivattuii und Seidenfabriken ihr ICigen nannten; sie

waren I^sii/er großer Vermögen, nicht sehen Milhonäre, und

brauchten trotzdem nicht mehr als den gewöhnlichen Obrok
von lo Rbl. Silber jährhch an ihre Herren zu bezahlen.^) Der

Arzt Wichclhausen-) kannte um 1800 in Moskau Edelleute, „die

mit ihren Erbleulen wie "Väter mit Kindern verfuhren und nur

in den dringendsten Fällen zur Strenge griffen; andere, die

selbst für die Bedürfnisse und Vergnügungen der Leibeigenen

sorgten und sie in Krankheiten verpflegen ließen." Mit diesen

paar Beispielen ist jedoch alles erschöpft, was sich von der Güte

der russischen Edelleute sagen ließ — der Rest ist: Grausam-

keit ohnegleichen. Die Alten und Gebrechlichen sollten dem
ersetze gemäß von den Erbherren Kost, Wohnung und Klei-

dung erhalten ; man trieb sie indessen gewöhnlich vom Edelhofe

fort, und sie mußten sich äurcli Betteln erhalten. ,,Manche
sind so harte Herren," heißt es bei Wichelhausen «*), ,,daß sie

bei jedem kleinen Versehen mit einer Strenge gezüchtigt wer-

den, welche alle Menschlichkeit beleidigt. So kannte ich einen

Herrn, der seinen Bedienten die ßatogen geben ließ, wenn im

Winter die Temperatur der Luft in seinen Zimmern nicht so

war, wie er verlangte. Ein anderer ließ die Bedienten für jeden

Fleck, der sich in ihrer Staatslivree fand, oder für jedes Ge-

schirr, das sie zerbrochen, aufs grausamste geißeln."

Die Edelleute konnten mit ihren Leibeigenen nach Willkür

und Laune verfahren. Kaiserin Elisabeth gewährte ihnen noch

außerdem das Recht, in gewissen Fällen ihre Sklaven statt mit

der Leitsrhe mit Verbannung nach Sibirien zu bestrafen.*; Die

aufgeklärte Katharina vervollständigte den Ukas Elisabeths,

indem sie der Verbannung noch die Zwangsarbeit hinzufügte.

Ein solcher Verschickter durfte aber nicht über 45 Jahre alt

sein. Die Regierung nahm die verbannten Leibeigenen willig

al^ Kolonisten an. Die Frau eines deportierten Leibeigenen

durfte dem Gatten folgen; die minderjährigen Kinder koimtc

') Zando, Tlussisclie Zustände, 12S.

'-') Züge zu einem Gemähide von Moskwa, 257.

>) a. a. O.

') \\ali>zewski, La dcrnidrc des Romanov, 224.
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der Edelmann zurückbehalten, gab er sie aber den I'Jtcrn mit,

so zahltV ihm die Regierung für jeden Knaben untt^r 5 Jahren

5 Rubel, für jeden Knaben von 5 bis 15 Jahren 10 Rubel, für

Mädchen die Hälfte. Dieser Modus der Bestrafung der Leib-

eigenen war der einzige gesetzlich durch einen Ukas geregelte,

und erst nach dem Jahre 1845 brachte das Gesetzbuch Niko-

lajs 1. etwas mehr Aufsicht über die Sklavenhalter. Bis dahin

waren die Edelleute Herren über Leben und Tod ihrer Leib-

eigenen gewesen. Es machte schon nicht geringes Aufsehen,

als Kaiserin I'^lisabelh im Jahre 1762 durch den Senat einen

Edelmann, der einen Leibeigenen zu Tode gepeitscht hatte, vot

Gericht stellen und zur Deportation nach Sibirien verurteilen

ließ. Noch 1761 war in einem solchen Falle dem grausamen

Herrn bloß eine Kirchenbuße auferlegt worden. In der Zeit

Elisabeths der P^-ommen und Gütigen ereigneten sich die furcht-

barsten Greueltaten gegen die Leibeigenen, und keine Strafe

wurde kontrolliert. Graf Rumjäntzow verfaßte 1756, um dem
Mangel eines Strafsystems abzuhelfen, einen speziellen Kodex
für die Leibeigenen auf seinen Gütern. ij Dieses gräfliche Ge-

setzbuch liest sich wie eine Liste von beängstigenden Höllen-

qualen, und es wurde begierig von vielen anderen Ldclleuteu

als nachahmenswert und mustergiltig übernommen. Nach
diesem Rumjäntzowschen Gesetzbuch ward einem Leibeigenen

für den kleinsten Diebstahl strafweise seine geringe Habe kon-

fisziert, außerdem bekam der Schuldige als Denkzettel Schläge

mit der Peitsche : die Anzahl ist nicht bestimmt, der edle Graf

befiehlt einfach: „solange schlagen, bis der Bestohlenc zu-

friedengestellt ist". Ein anderer Paragraph besagt: eine Die-

nerin, die ins Schlafzimmer der Herrschaft eintritt und ihren

Herrn oder ihre Herrin in der Ruhe stört, erhält Rutenhiebe

(ohne Zahlbegrenzung) und verliert zur Strafe ihren Namen;
sie soll fortan mit einem Schimpfwort bezeichnet und gerufen

werden; und diejenigen Leibeigenen, die dies vergessen und
die Bestrafte bcM ihrem Namen nennen, bekommen fünftausend

Stockschläge ohne Erbarmen! 5000 Stockschläge!! Manche

^) 3aöt3riH7., EpBon. rIictuhi; f., 1871 A^ 2. 509. — Waliszewski, La dei~"

nidre des Romauov, 226.

i5'
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Kdclknitf woHlcn als Gesetzgeber den Grafen Rumjäntzow noch

übertrumpfen; es gab einen, der in seinem Kodex alle mög-

licljcn A'ergehen aufzählte, und auch die Zahl der Schläge fix

bestimmte: für irgend ein Vergehen war die Zahl von siebzehn-

tausend Stockschlägen festgesetzt !
— dagegen war martervollste

Todesstrafe wonnevoller Genuß. Auch Graf Rumjäntzow ließ

übrigens zuweilen siebentausend Stockschläge verabfolgen. Eins

seiner Gesetze verordnet nämlich : Ein Mann, der siebentausend

Stockschläge oder hundert Knutenhiebc (ein Knutenhieb zählte

für siebzig Stockschläge) erhalten hat, darf nur eine Woche
lang das Bett hüten ; wenn er sich in dieser Zeit nicht erholt

hat, dann soll ihm die Nahrung entzogen werden. Der Kodex

des Grafen Rumjäntzow bestand noch zur Zeit Katharinas 11.

zu Recht. Die Grausamkeit der Herren gegen ihre Leibeigenen

entsprach so sehr der allgemeinen Praxis der Epoche, daß die

große Kaiserin nicht nur nichts gege?\ die Unmenschlichkeit

unternahm, sondern freiwillig das Los der L^nglücklichen no<:h

elender zu gestalten sich bemühte : sie unterdrückte, wie wir

schon wissen, das Recht der Klage der Leibeigenen gegen ihre

Herren und schickte um Gerechtigkeit und Menschlichkeit

bettelnde Märtyrer, die durch wahie Wunder bis zur Sonvetänin

gelangt waren, ihren Herren und Henkern zurück.

Leibeigene, die irgend ein Talent verrieten, wurden von den

Herren zu einer nützlichen oder angenehmen Kunst erzogen

;

die Peitsche und der Stock uaren die Lehrmeister. Verstanden

dann die'Sklaven ein. Handwerk oder hatten sie sich zu Künst-

lern ausgebildet, dann mußten sie ihre Einnahmen den Herien

ablie<^fern ; sie wurden auch manchmal plötzlich aus der h«'>hercn

Sphäre wieder in das tiefste Elend zurückgeschleiidert und

empfanden ihre Situation nur noch schwerer als zuvor, wo ihnen

die Kenntnis des Besseren g^efehlt hatte. Aus den Leibeigenen

nahmen die Herrschaften ihre Diener, Reitknechte, Köche,

Kammennädchen, ja selbst die Lehrer und Erzieher für ihre

Kinder; aus den Reihen der Leibeigenen stellten die Herren

auch ihre Theater- und Musikerkorps zusammen. Manche große

Künstler sind aus dieser gemarterten Klasse hervorgegangen,

aber die Kulturgeschichte kennt ihre Namen nicht oder be-

zeichnet sie bloß mit dem Namen ihrer Herren : so ist die Musik
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einer Oper zu einem Text von Chersakow von einem anonymen

Leibeigenendes Fürsten P. M. Wolkonskij komponiert worden.

Die sogenannten HoflK-dienten (,';nopoBHe juoAn, Hofleute,

nannte man alle leibeigenoi Bedienten, die bloß hu adeligen

Hause beschäftigt waren) bekamen nach der Vorschrift des

Grafen Rumjänt/ow per Jcdir je 50 Kopeken bis 6 Kübel Gehalt,

3 Tschetwert Mehl, 1V2 Tschetwert Grütze und 12 Pfund Salz,

ferner alle 2 oder, 3 Jahre einen Pelz (uiyßy) ^'"»^^ einen Kaflan.

Ihr Los war aber nur wenig beneidenswerter als das der anderen

Leibeigenen; wohl waren sie. besser gekleidet und genährt als

die gewöhnlichen Leibeigenen, aber sie wurden dafür auch

am unbarmherzig5t«.m behandelt ; der Mann mußte alle seine

Talente, die Frau alle ihre Reize dem Plerrn opfern. Wie das

russische Sprichwort von dem Schicksal der Großen sagt :
nahe

dem Zaren, nahe dem Tod, so konnte man von dieser Kategorie

der leibeigenen behaupten : nahe dem Herrn, nahe der Peitsche.

Gräfin N. N. Ssaltykow, Gattin des berühmten Feldmarschalls,

trägt eine Perrückc; um das Sclireckliche vor aller Welt zu

verheimhchen, muß der Leibeigene, der das „Glück" h^it, ihr

Coiffeur zu sein, drei Jahre in einem Käfig neben ihrem Bette

zubringen.^) Als der deutsche Reisende Kohl zu einem rus-

sischen Magnaten kommt, findet er den Herrn beschäftigt, einen

Leibeigenen halb tot zu prügeln; dem Unglücklichen wird

Schuld gegeben, daß sein Herr beinahe über einen Hund ge-

fallen!^) Um die Gaste ihrer Herren zu amüsieren, haben die

Leibeigenen Wettrennen zu veranstalten; die intelligenten und

gebildeten .SkUveii müssen Gedichte rezitieren. Theater spielen

und Konzerte geben. Einer dieser vornehmen KunsteiUhu-

siasten ist Graf Skav/ronskij, ein Verwandter der Kaiserin

Elisabeth : sein Hausperson.il darf mit ihm nicht in gewühnJichcr

Prosa, sondern nur rezitativ sprechen; Zuwiderhandlungen wer-

den grausam bestraft. Bei einem anderen hohen Herrn findet

eine Vorstellung von „Didon" statt; der Edelmann ist mit einer

Schauspielerin nicht zufrieden, stürzt also während <]er VVjr-

steilung auf die Bühne, ohrfeigt die Schuldige, die die Prin-

1) McmoircK secrets (par Mass<;n) IV 20.

•J) Kohl Südrußland, III 344.
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zessin von Tyrus darstellt, und läßt dir auf offener Szene noch

die Bastonnade geben. Der Reisende Clarke erzählt von einem

Edelmann, der in seinem Zorn einen Leibeigenen ans Kreuz

nageln ließ ; der Mörder erhielt als Strafe : Verbannung in ein

Kloster. Bolotow bekeimt in seinen Memoiren aus der Zeit Eli-

sabeths, daß er selbst, dem Zeitalter und Zeitgeist entsprechend,

gegen seine Bauern von wilder Grausamkeit war; um einein

Leibeigenen ein Geständnis zu erpressen, ließ eri ihn mit ge-

salzenen Heringen nähren und gab ihm nichts zu trinken. Die

Edelleute waren in ihren autokratischen Rechten nicht be-

schränkt, und in ihrer Wut gegen ihre Sklaven kannten sie kein

Maß. Weiber. Kinder und Greise unterlagen ebenso wie die

Männer den fürchterlichsten und schändlichsten körperlichen

Züchtigungen. Der Leibeigene mußte auf Befehl des Herrn

seine Leidensgonossen peitschen. ij Den Züchtigungen, die dem
Gatten und Vater zuteil wurden, mußten die Gattin und die

Kinder beiwfihnen ;• wehe aber der Frau, die erzitterte und Mit-

leid empfand, wenn man vor ihren Augen ihren Mann blutig

schlug ; wehe der Mutter, die nur mit der Wimper zuck:e, wenn

die Peitsche bluttriefend auf dem Rücken ihres Kindes tanzte!

Die Mitleidigen traf dieselbe Strafe wie die Schuldigen. Ver-

hielt sich ein Opfer während des Empfanges der Züchtigung

nicht ruhig, so' mußten seine Familienmitglieder die Stellen

der Henker einnehmen, und der Bruder den Bruder, der Mann
die P'rau, die Gattin den Gatten, ja selbst die Kinder ihre Litern

oder die Eltern ihre Kinder ptütschen. Derartige Exekutionen

wurden bei großen Gastmählern gleichsam zur B:-'lustigung der

Gäste 2'! und zur Erregung ihres Appetits veranstaltet. Das

waren darm wahre Orgien. Die bestraften Weiber -wairden völlig

nackt ausgezogen und gezüchtigt, und die Herren und Damen
der Gesellschaft ergötzen sich an den sadistischen Vergnü-

gungen, die ihnen zu teil wurden. Der russische Historiker

Sserncwskij berichtet, daß in der Zeit Katharinas II. die Edelleute

1) Geheimnisse von Rußland, II 164. — Geheime Naclirichten ülier

Rußland (deutsche Ausgabe der Memoiren Masson.^), II 107. Anmkg; 16.

*) Die Gcißler, Histori-sclie Denkmale de.s Fanatismus. Von Corvin.

3. Auflage. Zürich. S. 61.
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für ihre loibeigcrien li^iuern o'\ne neue Strafe erdacht hatten:

Kin eiserner Ritig 'Aande um den Hals des Opfers gesclilossen

;

am Ring befand sich eine kurze Kette und an dieser hing ein

großer schwerer hölzerner Klotz. Der Ring war mit eisernen

Spitzen reich garniert, so daß der eingeschlossene Hals b*i\

jeder Bewegung des Kopfes verletzt werden mußte. Der Be-

strafte mußte auch iiacht.s mit diesem Ring schlafen und litt

natürlich bei jeder T>ewogung unbesc'nreil)l.H:he Qualen.') In

i.\en Städten pflegte;! die Herren die Bestrafungen ihrer Leib-

eigenen nicht in ihren Häusern vorzunehmen : Mim schickte

diejenigen, die man züchtigen lassen wölke, einfach zur Polizei

und gab ihnen einen Zettel mJc, auf dem. die Anzahl der ihnen

^ugexLichlen ScMägc bestimmt war.-) Auf der Polizei legte man

die Überbringer solcher Zettel ohne weitere Zeremonie nieder,

zählte ihnen die Portion auf, gab ihnen eine Quittung und ließ

i;ie dann zu ihren Herren zurückkehren. Im Jahre 1845 '»wurden

endhch durch einige Gesetze Begrenzungen der Disziplinar-

gewalt der Herren festgestellt. Allein diese Gesetze waren von

problematischem Wert, so lange der Edelmann selbst Richter

und Exekutor blieb. Kein staatlicher Prokureur kontrollierte,

ob der Edehnann seine Rechte überschritt oder nicht, und (las

Zeugni:-. der Leibeigenen gegen die Herren war ungiltig. Ein

Gesetz besagte, der Herr dürfe einem Leibeigenen nicht mehr

als 1 5 Schläge hintereinander geben lassen ; es war aber nicht

l>estimmt. welciier Zv/ischenraum zwischen einer Strafe imd der

nächsten eingehalten werden mußte; es konnte also der Herr

alle 10 Minuten die 15 Schläge wiederholen lassen; er hatte

nur eine Respektspause einzuhalten, wenn es ihm überhaupt

tianmi zu tun war, das Gesetz zu beachten. Starb ein Opfer

unter der Peitsche, so gab man nicht der Züchtigung die Schuld,

sondern sagte: der Bestrafte war zu schwach od»n- zu jung,

l'nd im schlimmsten Falle hatte der Herr gesetzlich 4 Wochen
leichtes Gefängnis zu riskieren.

Eines der traurigsten Rechte der Edelleute war die ihnen

gegebene Autorisation, die Bauern von Grund und Boden zu

*) Vgl. Tii.\ii>(l't-'*'i(h IL-Toi.iH, T^kiei-HhiJ I iiaK;i;5;ii;ift, iTjt. ^J.
s> Kohl, Sücliußl.ind. III 137.
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Fnniilienmitgliodcr au^ dem IIaur>e eines seiner Leibeigenen

nehmen iind dortlün kommandieren, wohin es ihm beliebte;

er komite ebensogut ganzen Familien, ja ganzen Dorfgemeinden

befehlen, ihre alten Wohnsitze zu verlassen und sich dort anzu-

siedeln, wo er ihnen Platz anwies. HofbedientcJr oder Acker-

bauer, der Leibeigene blieb eine Sache des Herrn, die ver-

kauft werden konnte mit oder ohne Familie, mit oder ohne

Boden. Peter der Große machte in einem L^kas den Senat

darauf aufmerksam, solchen Gebrauch zu verhüten ; aber die

Gewohnheit war stärket. Ein Dokument aus dem Jahre 1760

behandelt den Verkauf von zwei minderjährigen Mädchen um
den Preis von 300 Rubeln. In einer Petersburger Zeitung von

1798 1) finden wir folgende Annonce : „Wenn Jemand eine ganze

Faniilie oder daraus bloß einen jungen Mann und ein junges

Mädchen allein kaufen will, wende er sich an die Wäsche-

pützerin gegenüber der Käsanschen Kirche. Der junge Mann,

Iwan, ist 21 Jahre alt, gesund, kräftig und versteht das Damen-

frtsieren. Das Mädchen, Marfa, gut gebaut und gesund, 15

Jahre alt, kann nähen und snrken. Man kann sie prüfen und

um mäßige Preise erhalten." Solche Inserate bildeten eine

ständige, wenigstens einm^ü wöchentlich erscheinende Rubrik,

Zur Zeit des Arztes Wichelhau.sen-), abo im Beginne der Epoche

Alexanders L, war in Moskau unweit vom Roten Platz (Kpacuajc

n.^0I^a;^b) neben dem Trödelmarkt ein öffentlicher Menschen-

markt. Unter der Regierung Elisabeths zahlte man für eine

Seele durchschnittlich 30 Rubel. Der höchste Wert eines Leib-

eigenen betrug selten mehr als 400 Rubel. Dies bezieht sich

nur auf die Männer, Wcibt^r wurdtm nicht gerechnet, wenn sit*

nicht hübsch waren. Nur schone Fraut-nzimmcr brachte man
daher auf den Markt. Schcnktr der Kaiser oder die Kaiserin

einem Günstling Leil>e.igene, so waren mit der Scelenrahl nur

männliche Sklaven bezeichnet, Weiber zählten nicht, waren

keim^ Seelen, sondern totes wertlo.ses Gui. hn neunzehnten

1) St. Petersburger Z4.itung 1798 ISr. 36. -- \'gl. Wabiizewski, Lc Roman
(l'uno impt-ratrico, 347.

-) Züge zu einem Cciufilde von M.jskwa. i8oj. S, 262.
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Jiihrhuiidert stiegen dif Leibeigenen Ini rreisc. Unter Alexan-

der I. zahlte man für einen Knaben von i6 Jahieri oft 200 oder

300 Rubel, für einen zum Militärdienst tauglichen Mann sogar

500 oder 600. Weiber und Mäd< hcn waren aber noch immer

verhältnismaBig billig zu haben. Auf dcni Moskauer Menschen-

markt sah niHH /u Anfang des neunzehnten Jahrhunderts Mäd-

chen unti Weiber für 30 oder 40 Kübel per Stück ausgeboten.

Die meisten u«*r jungen und hübschen Mädchen wurden, von

den Herrinnen .tus ICifersurht verkauft. Für die hübschen oder

durch Talente ausgezeichneten Mädchen fanden sich stets

schnell Käufer.

Manche Ed'. Meut:* zogen es vor, ihre Leibeigenen nicht zu

verkaufen, soad -rn mit diesem menschlichen Kapital zu

wuchern: Ein l.d Imann, der seine Güter verpraßt hat, zwingt

die letzten ihm übiig gebliebenen Familien, in Moskau in den

Strafen zu betteln und ihm den Ertrag abzuliefern ; wer des

Abends nicht gesmg bringt, der l)üßt mit seiner Haut für seine

geringe Gewandtheit. Andere Herren spekulieren mit den Rei

zen ihrer Sklavinnen. Ein Dokument aus dem Jahre 1787 bc

richtet von einem Edelmann, der seine jugendlichen Leib-

eigenen weiblichen Geschlechts an Petersburger und Moskauer

Bordelle verleiht und vertragsmäßig per Frauenzimmer und

Jahr 100 bis 200 Rubel erhält. Der Herzog von Bassano kannte,

wie aus einer Note in Clarkes Reisebeschreibang hervorgeht,

einen russischen Leutnant, der Mädchen im Alter von 19 und

20 Jahren eigens aufkaufte, um sie dann imter seinen Kame-
raden kursieren zu lassen ; er prügelte flie Mädchen, wenn sie

ihm nicht genug verdienten. Zu Anfang des 19. Jahrhundc-rts

lebte in Peteisburg die Witwe eines Edelmanns namens Pos-

nikow, die alljährlich von ihren Gütern die hübschesten inid

laUtntiertesten Mädchen in ihr Haus bringen ließ ; sie gab

ihnen eine vortreffliche Erziehung, und wenn sie das fünfzehnte

oder sechzehnte Lebensjahr erreicht hatten, verkaufte sie sie

\\n\ den fixen Preis von 500 Rubeln per Stück an die Wollüst-

linge der Hauptstadt.!) Kaiser Alexander I. verbot im Jahre

>) Geheimnisse von KuBland, TI iC>c, 166. — Gdioiine Nachiichteu

(von Massoii, ck'i.t>ich? Ausgabe). IT. Band, Ilf. Abtei'uiiic S. 165.



_ 234 —

i8o8. Leibeigene ohne den Boden, auf dem sie lebten, zu ver-

kaufen; ebenso wurde verboten, Leibeigene ohne ihre Ein-

wilUprung zu verheiraten. Die Ukase blieben tote; Buchstaben.

Nur in Petersburg wurden sie vielleicht beachtet, in der Pro-

vin7. nahm man si<" nicht einm.il >:ur Kemitn.s, und die den

kaiserlichen ßt^fehlen Zuwiderhandelnden zog niemand zur

Rechenschaft. Alle fünfzehn Jahre fanden in Rufiland Revi-

sionen der Bevölkerung statt. Die im Laufe dieser Perioden

verstorbenen Leibeigenen galten aber als existierend, wenn
die Edelleutc Kredite aufnehmen wo^lteii.. Es gab Leute, die

tüte Seelen billig kauften und dann auf solches- Gut hei den

Banken Darlehen behoben. Man ki^nnt Gogo^ji berühmuMi

Roman über die toten Seelen, der diese Zustande sa»"ka»fioch

schildert.

Es A\ar das natürlichste Interesse der Giitsbcsitzcr, da.ß. d'.e-

Bcvülkerung auf ihrem Eigenturi) znnahan. Die }L:rren trugen

hierzu ))crsöniich nach Mögliclilceit bei. Ein junger Gc:rde-

offizier Katharinas war durch das Sjjiel ruiniert Avc>rden. Nur

noch ein kleines Dorf war ilun geblieben. Kurz cntschloss'. r.,

verk.^iifte er alles Männliche, und dann ließ er sichs abgelegen

sein, die Weibei und Mädchen fleißig in bv^frucliien, v.m sicli

auf diese originelle Weise ohne pekuniäre Opfer ein«; neue

Sklavengeneiation heran.zuziehen . Ob in Rußland auch das

jus primae noctis, wie verschiedene Schriftsteller behaupten,

Gebrauch gewesen, konnte bis heute nicht klargestellt werden');

^) Vfjl. Slavische GcscbJchtsqiiellen zur Strcitfragi; über das Ju^ primae

uocti';. vcn l>r. KhtI Schmidt. Sonderabdruck au.", der Zcit=*chiift der Histori-

schen Gesellschaft tTir die Provinz Posen, I. Jahrgang. Heft 3 und 4, I'osen 18S6.

(S. 5—13.) — Im Jahrr- t8oo veröffcntliilitc Professor A. L. von Schlözer

aas «CT rus-Mschen Chronik vom Jaluc 964 t-:<'gendc Stelle: „Dümald schafft»*

Olf[,r\ das Fürstliche ab und verordnete, daß der Bräutigam eiucii schwarzen

Afarder an den. Fürsten catricht.-, und so nuch der Bojar \on seinem fatertün

nehmen solle." (N^estor, Russische Aniialen, in ihr;;r siavisc'isn. Ginindspraiibe,

verglichen, von Schrei'' >fi^hlern und TntorpuLtlioneu mr'gliclist j.'ereim<;fc, er-

klärt und übersetze von Ludwig August von Schlözer. 5,Teil. Götvingen 1809.

S. 126). - Eine b<-richri;^te Über.-^i-tzung derselbeii Stolle gab Professur Joseph

Jlüller im Jahre 18 12 in folgender Fonn: ,,Damals schrJfte Olga das Fürst-

liche ab und vcxorduete, von dem Bränligam zu einem schuarzen Marder zu

nehmen, dem Knäscn sowohl al:> dem Bojaren von E'?incm Untertan." Und
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aber Tatsache ist, daß die Allmacht der russischen Herren über

ihre weiblichen Leibeigenen traditionell unantastbar war. Der

Edelmann durfte jedes leibeigene Mädchen auf sein Lager

in einer Note fügte Müller hinzu: ,,Es ist hier die Rede von dem jus prirnne

uoctis, welches früher auch in Rußland stattfand; drdier jetzt noch eine Geld-

abgabe, die der Bräutigam für seine Braut cutrichtet, Kunicznoje, bei Ileyra

Kunitsa, genannt wird." (Joseph Müller, Altrussische Geschichte van Nestor,

mit Rücksicht auf von Schhizers Russische Annalen , die hier berichtigt . er-

gänzt und vevniehrt werden. Berlin 1812. S. 131, 220). — Eine aasfüturUche

A.bhandiimg veröffentlicht Joh. Phil. Gust. Ewers (Das älteste R'jeht der

Jiussen, Dorpat 1826, S. 70), der voraussetzt, daS der Ausdruck ,,d;i.s Füist-

liche" auf das jus primae noctis zu beliehen sei, and ausführt, dies Keciit sei

,,kein Herrscherrftcht, sondern, ein Recht drs Häuptlings" geweseir. ,,Darum

darf auch die Handlung der Olga, ia^deni sie das Fürstliche abschaffte, für

keine Rogicnmgsha.ndlung f"- keine Handlung der Großfürstin, als Herrscherin

in SwjatosJav's Namen, au^.eseheu werden ; denn so weit waren die Sachen

schwerlich gediehen, so groß war wohl die Gewalt des gemeinschaftlichen Ober-

hauptes noch nicht, daß es dergleichen Neuerungen eigenwillig hätte anbefehlen

können, sondern höchst wahrscheinlich beschränkte sich Olga auf eine teil-

weise Einrichtung in ihren eigenen Besitztümern und vielleicht auch in den

Besitztümern ihrer Familie, in welchen beiüon sie die Häuptlinge vi'iJlig machen

konnte, statt jenes persönlichen Rechts sich die Abkaufung um einen be-

stimmten Preis gefallen zu lassen. Es ra«-'' 'ite auch sclion früher abgekauft

sein, nur ohne feste Bestimmung. Es liegt übrigens gnnz im Cliarakter der

Olga als Christin, auf Abschaffung dieser den Grundsätzen der christlichen

Rehgion und ihrem Gefühl als Weib ganz widerstrebenden Sitte, so weit ihr

möglicli war, hinzuv/irkcn." Avif Grund dicker AVjhandlung von Ewers be-

pierkte Jacob Grimm: ,, Nestor erzälilt, im Jiüire 964 habe Olga das Fürst-

liche abgeschafft und dafür jene Abgabe verordnet; da^ fürstliG&e (Recht)

bezieht man auf die Sitte alter Volker l.)ci welchen die erste Nacht leibeigener

Bräute <lem Henn gehörte." (Deutsche Rechtsalt crtümer, 3. Ausgabe, iSSi,

S- 379)- Unter Bezugnahme auf Grimm stellte Wcinhold die Behauptung auf,

bei den Russen habe der ..Gebieter der Biant" das jus priT-iiac uoctis gehabt

(Karl Wei'rthold, Die deutschen Ffauen. in dem Mittelalter. Wien. rS^jt., l 194. —
Schmidt hebt hervor: in der zweiten AuQage, Wien 1882, l 300 fehlen die

betreffenden Sätze, so daß Wcinhold jewe Behauptung stillschweigend zurück-

genommen li-it). Dieselbe Meinung verteidigten später Lj.'biecht, Johannes

Scherr und Aibert Hermann Post. Einige ineiaeu, Olga habe die Unter-

drückung jeae.s Rechts nicht durchfüliren können, es sei daher noch in späterer

Zeit ausgeübt worden. Kulischer in Kijew behauptete, in nenen-r Zeit, noch

iai 18. imd 19. Jahrhundert, bis iur Aufhebung der Leibeigwnschsit, sei das

JUS priraae noctis in gaaz Rußlaml gebräuchlich gcwesf7i„ Kar! Schtn.idt be-

satfeitet aüe diese Behartptungen urtd sucJit uachzaweisen, daß e& sich um mchts

anderes als um einen gelehrten Aberglauben handle.
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schleppen. War er der Geschändeten überdrüssig, dann jagte

er sie fort oder verheiratete sie, um aus ihrer Ehe neue Sklaven

zu erhalten. Ohne Erlaubnis ihres Herrn dürfte die Leibeigene

mit keinem M<inne gesclilechtlichen Verkehr unterhalten. Wurde
sie trotzdem erwischt, so gab es zur Strafe Hunger, Einsperrung.

Peitsche und ekelhafte Arbeit; schließlich wurde dann /die

Sünderin mit dem Dorflümmel, ihr Liebhaber mit einer ab-

stoßenden Alten vermählt. Puschkin erzählt, daß er eines Tages

auf der Straße nach Tobolsk unter den wegen Raub und Mord
Verbannten ein junges Mädchen von engelgleicher Schönheit

angetroffen; diese UnglückHche hatte erst den Lüsten ihres

Herrn dienen müssen, als sie aber ihr Herz an einen Burschen

zu vergeben gewagt, wurde sie zur Strafe nach Sibirien ver-

bannt.
i)

Die Grausamkeit der Herren war am schlimmsten im neun-

zehnten Jahrhundert; aber jetzt gab es auch .schon Aufruhr über

Aufruhr. In der Zeit der Regierung Nikolajs L zählte man 556

1) Die Menschan und Sitten der Leibcigepenzcit ;;!nd auch von P. J.

Meljtiikow (Pseudonym: Petscbcrskij) im ,,Bärenwiukel" und in sciuea ,,Er-

zähhrngen aus alten Tagen", von M. E. Ssallykovi-Schtschcdrin in seinen

,,Gouvernementsskizzen" geschildert worden. In einem kleinen russischen

Städtchen starb im August 1907 eine bescheidene alte Frau, die von ihren

Nachbarinnen nur unter dem Namen M. A. Markowitsch gekannt war. Kaum
jemand ahnte, daß diese stille Matrone einst ehie der gefeiertesten Schrift-

stellerinnen Rußlands gewesen. Zur selben Zeit, im selben Jahre 1852, da im

westlichen Weltteil Harriet Beecher-Stowe iuit ihrem ,,Onk«-l Tom" gegen die

NegerSklaverei zu TcMe zog, erhob auf der östlichen HalLkugol die Markowitsch

zum ersten Male ihre Stimme gegen die Leibeigenschaft der Weißen, die im

Zarenreiche noch fortdauerte, als schon mit den Eisenbahnen und Dampf-

schiffen die Kultur längst den Eingang in die sarmatische Ebene sich erzwungon

hatte. Daß Alexander 11 der Befreier der B'auern geworden ist, ist nicht

7iim Wenigsten das Verdienst der Marl;owitsch, die durch ihre <:liihcnden

Schilderungen das tnipfängliclie Herz des Monarchen gerührt hat. Unter den»

Pseudonym Marko Wowts:]iok veröffentlichte die i\?arko\vitsch in den hiniziger

und sechziger Jahren des 10. Jahrhunderts ihre Rotn^ne uml Novellen, in

denen sie die Eeiden der Lcibcigt-ncn malte. Aber ihre dichterische Kraft

erstarb in dem Augenblick, da sie das Ziel erreichte; als die Eeibcigenschaft

aufgehoben war, vermochte die Markowitsch mit keinem V.'erke mehr Auf-

sehen zu machen. 80 Jahre alt ist sie einsam, verlassen und fast vergessen

ge.storben. Die Nachricht von ihrem Tode erst erinnerte daran, daß die russische

Beecher-Stowe ihren Ruhm um ein halbes Jahrhundert überlebt hat.
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Bauernaufstände. Neben diesen großen allgemeinen Em-

pörungen auf ganzen Strichen entstanden zahllose partielle Auf-

stände. Racheakte gegen einzelne Herren und Verwalter. Nach

den offiziellen Angaben der Regierung i) fielen jährlich durch-

schnittlich 6ü Edelleute dem Zorn der Leibeigenen zum Opfer.

In einem kleinrussischen Gouvernement allein zählte man ein-

mal in einem Jahre 43 Fälle von Ermordungen, Durchprüge-

lungen. Plünderungen und Brandstiftungen.-) Ein haiter Edel-

mann ließ auf einer Jagd im Walde einen von seinen Bauern,

der sein Mißfallen erregt hatte, hinstrecken und durchpeitschen.

Da riß den Genossen des Gezüchtigten die Geduld, sie brachen

von allen Seiten über den Edelmann und seine Gäste herein.

Auf derselben Stelle, wo er den Bauer hatte prügeln lassen,

wurde nun der Herr mit den für die Wölfe bestimmt gewesenen

Knüppeln und Piken zu einem formlosen Brei zerstampft ; die

Gäste mußten unter Todesängsten der Exekution als Zuschauer

beiwohnen und das Musikkorps die Schreie des Sterbenden mit

einem munteren Jagdstück begleiten. Nach getaner Arbeit

zogen sich d^e Bauern ruhig in ihre Hütten zurück; kein ein-

ziger dachte an Flucht, jeder erwartete gleirhgiltig die sichere

Strafe des Knut und Verbannung. Der russische Bauer ent-

schloß sich zu solcher Lynchjustiz erst in ärgster Bedrängnis;

aber dann ging er nicht hinterlistig, sondern offen und an hellem

Tage zu Werke und trug die Folgen der gesättigten Rache mit

frohem Mute. Ein Edelmann fuhr auf holperigem Wege im

Walde und zürnte dem Kutscher jedesmal, wenn der Wagen
an einen Stein anstieß. Einmai gab es gar einen gewaltigen

Ruck. Der Herr ließ halten und befahl seinem Kammerdiener,

dem Kutscher auf der Stelle eine Lektion der Hauszucht zu

geben. Der Lakai schlug nicht wütend genug drein, und der

Herr riß ihm die Peitsche aus der Hand, um selbst den Henker

zu spielen. Doch den Gepeinigten schwand die Lammsgeduld,

wie auf Kommando warfen sie sich auf den Herrn, zogen ihm

die Hosen herunter und peitschten ihn nach Herzenslust. Der

gebändigte Edelmann wagte nicht, mit Strafe zu drohen, er

*) Geheiinnis.se von Rußlaad II 166. — Kohl, Südrußlaad, III 366.

8) Kohl, a. a. O. III 367.
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kaufte vioUnclir von seinen Knechten das Schweigen über den

schändlichen Vorfiel. In solchen l'iillen der Selbsthilfe griffen

die Leibeii^enen selten zu Waffen, sie züchtigten die Herren

nur mit denselben Insiruinentcn, mit denen sie voii ihnen ge-

schlagen wurden: nnt Stock und Peitsche. Ein Verwalter, der

eine Anzahl Bauern in grausamster Weise plagte, um sie zu

Musikanten zu erziehen, wurde von den Gequälten endlich über-

wältigt ; sie scJinitten ihm den Bauch auf, rissen die Gedärme

licraus und machten daraus Saiten für ein histrument. Bar-

barisch grausam wie die Herreu werden auch die Sklaven, v/enn

sie einmal die Ketten gebrochen haben. Eine grausame Herrin

M'ird von den cnipculen Leibeigenen in einem Kessel über einem

F«i:-uer bei lebendigem Leibe gekocht. Einen Branntweinbrenner

werfen die wütenden Sklaven in einen Kessel mit siedendem

Spiritus. Ein Herr, dessen Lieblingsmethode es ist, die Bauern

nackt im Schnee zu halten und so zu peitschen, wird mitten im

Winter aus dem Bette geholt, in den Schloßhof gesohlep})!,

nackt in den Schnee gelegt und zu T<:»de gei>eitscht. Ein junger

f'^delmann erbte iiweitausfnd .Seelen; er kommt mit seinen

Kamcradcui auf .sein neues Gut und wciht seine ^\iikiu^ft mit

einer Orgie ein, zu deren Krurmng er zwölf junge ]Mädchen

herbeischleppen läßt. Eine enttlieht; der junge Edelmann be-

traut nun ihren Bruder und ihren Bräutigam mit der Mission,

die -Scheue zurückzubringen; und die Sklaven gehorchen.

Mittlerv.'eile trifft aber die Geliebte des Gutsherrn auf dem
Schlosse ein. und sie ist es, die aus Eifersucht die Bauern zur

Rache anspornt; man stürzt ins Schloß, schleppt den wein- und

wollusttrunkenen Herrn auf den Hof und verbrennt ihn auf

einem S heiterhaufen.^) Graf de la Garde erzählt 2) : „Im Dorfe

J wank -.ff. einige Meilen von Berditschcw, wurde ein furchtbares

A'erbrc hen verübt. Graf Kaminskij, Vater des Obergenerals

.on Wolhynien, hatte zwei seiner Untertanen nach Leipzig ge-

schickt, um dort die Tonkunst zu erlernen. Sie erwarben auch

1) Geheimnisse von Rußland, II 173.

2) Reise von Moskau nacli Wien. In Briefen an Julius Griffiths. Aus

dtm Französischen mit Anmerkungen von Theresc Huljer. Heidelberg 1825.

Seite 51.
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Ansichten von Freih<.'it und Unabhängigkeit, die mit dem Ver-

hältnis, in dem das Schicksal sie geboren werden ließ, sich

nicht \ ertrugen. Nach ilircr Rückkehr wurden sie anfangs vorn

Henn ihren laknten entsprechend mit Aclitung Ijehandcli,

aber eines Tages für ein geringes Vergehen im Angesicht der

übrigen Bedienten mit Batogcn bestraft. Die Unghicklichen

schlichen sich rachedurstig nachts mit Beilen ins Schlafzimmer

dos Herrn, warfen dem Grafen die Grausamkeit vor, sie ilirem

beschrüJikten Zustande entrissen, in ihnen Fähigkeiten und

Denkart freier Menschen erweckt zu haben, um sie nun wieder

durch sklavische Behandlung zu erniedrigen, und erschlugen

den hülflosen Greis. Sie klagten sich dann selbst bei Gericht

an." Manchmal suchten sich die leibeigenen auf ganz sonder-

bare Art an ihren harten Herren zu rächen : Der Arzt VVichel

hausen bi?rjchtetii, dafi er zu kranken Leibeigenen gerufen

wurde, ,,die keine Arznei nehmen woUterj, um ihrem Herrn

VerdruiJ zu bereiten und ihn durch ihren Tod in Schaden zu

bringen."

Mit den Gutsherren v/etteiferten die Gutsverwaltcr in Grau-

samkeiten gegen die Leibeigenen, und bemerkenswert i5t es,

daß gerade deutsche Gutsverwalter die härtesten Sklaven-

peiniger waren. ,,Nie hat das Feudalsystem," schrieb Massen 2),

„nie hat der Kode.x der Schwar;ien solche Greueltaten verur-

sacht. Und Liefländer, Deutsche, wagen es in diesem Jahr-

hundert, im Angesicht von ganz Europa, Menschen auf diese

Art zu behandeln." Und bei Adolph Zando^), der alles zu be-

schönigen sucht, die russische Justiz, Polizei, selbst Sibirien

verherrlicht und die Leibeigenschaft als notwendig bezeichnet,

heißt es: „Leid tut es mir, und die Schamröte steigt mir ins

Angesicht, werm ich nicht umhin kann, aus eigner Erfahrung

zu erklären, daß gerade deutsche Gutsverwalter sich öfters

gegen die ihnen anvertrauten Leibeignen die größten Unbilden

herausgenommen haben; viele Leibeigene führten bittere Be-

*) Züge zu einem Gemähldc von Moskwa, 264.

2) Geheime Nachrichten über Rußland (deulsclie Ausgabe). Paris 1800.

II 102, Anmkg. 10.

3) Russische Zustände im Jahre 1850. Hamburg 1851. S. 127.
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sclivvordt* über dt-reu Strengv ur)d Schonungslosigkeit, und

hatten hit/.u f^egründctsten Anlaß. Dies Avird manchem deut-

schen Philanthropen gar sehr befremdlich klingen, und doch

ist dem so!" Die russischen Edelleute nahmen mit Vorliebe

Livländer als Gutsverwalter in Dienst, denn in den Ostseepro-

vinzen verstand man die Behandlung der Sklaven, kai*uite man
die raffinierteste Hauszucht. Ludwig der Junge gab im Jahre

1138 den Leibeigenen die Freiheit; 1315 erklärte Ludwig der

Heilige: ?llo Menschen sind von Natur Freigeborene; und er

l^ewog seinen Adel, fa.'^t im ganzen Königreiche den Leibeigenen

die Freiheit zu geb;jn. Zur selben Zeit traf man in England

ähnliche Maßregeln, und Deutschland ahmte sie nach. Die

deutschen Ordensritter aber, die nach Livland und Estland

kamen, brachten mit dem Kreuze auch die Leibeigenschaft

dorthin und gaben ihr eine schreckliche Gestalt.^) Unter der

russischen Herrschaft wurde es natürlich nicht besser, und der

öffentliche Handel mit Leibeigenen blühte in den baltischen

Provinzen zu Ende des achtzehnten und zu Anfang des neun-

zehnten Jahrhunderts noch mehr als in Rußland. Skrupellos

verkaufte man einzelne Familienmitglieder oder ganze Familien

in die Fremde. Alle Jahre kamen russische Offiziere, Berg-

werksbearnte und Fabriksunternehmer aus A3ien nach Estland

und Livland, um hier Bauern als Rekruten und Arbeiter zu

kaufen. In den Zeitungen der Ostseeprovinzen fand man unter

dem Titel „Verkaufsstücke" in jeder Nummer Leibeigene ein-

zeln oder familienweise ausgeboten, und mancher Edelmann

offerierte einen Bedienten oder Bauer, als Tauschobjekt für ein

Pferd oder einen Hund. Allerdings möchte man fragen, ob dem
Leibeigenen in der Fremde, in Rußland oder in Asien, ein

übleres Los drohen konnte als daheim auf den Gütern des bal-

') Vgl.Die Letten vorzüglich in Liefland am Ende des philosophischen

JahrhuDflerts. Ein Beytrag zur Völker- und Menschenkunde von G. Merkel.

Zweite verbesserte Auflage. Leipzig 1800. — Supplement zu den Letten nebst

einer Urkunde von G. Merkel. Weimar 1798. — Ehstland und die Ehsten,

oder historisch-geographisch-statistisches Gemälde von Ehstland. Ein Sciten-

stück zu Merkel über die Letten, von Johann Christoph Petri, 3 Teile mit

Kupfern, Gotha 1802. — Sowohl die Schriften von Merkel als die von Petri

sind selten geworden.
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tischen ?Ierrn. Der Edelmann durfte seine Bsuem gari2 will-

kürlich, mit Abgaben und Frohndiensfon belegen: Ein liv-

tindischer Edelmann kommt von Zeit zu Zeit nach Riga,, um
dort Wechsclgc?chäfte zu machen; die Wohnungsmiete in der

Stcidt ist ihm aber zu teuer, da läßt er von seinem i8 Meilen

entfernten Gute durch seine Bauern dfas Material herbei-

schleppen und sich von ihnen, ohne für die dadurch verursachte

Vernachlässigung ihrer Felder einen Ersatz zu leisten, ein Wohn-

haus bauen. Einem anderen Edelmanne auf dem Lande kommt

die Kirchspielpost zu langsam, er erhält seine Zeitungen zu spät;

da ruft er seine Bauernwirte zusammen und befiehlt ihnen, ab-

wechselnd zweimal wöchentlich einen Wagen nach der fünf

Meilen efitferntcn Kreisstadt zu schicken; damit er seine Zei-

tungen um 24 Stunden früher erhielt, mußten also seine Bauern

jährlich 1040 Meilen frohnen, ohne Ersatz beanspruchen zu

dürfen. 1) Die Frohndienste waren gnnz ungeregelt. Die leib-

eigenen Bauern mußten im Sommer ihr eigenes Feld vernach-

lässigen, um den Acker der Herren zu bestellen; im Herbst von

ihrem mageren Erwerb fette Abgaben entrichten; im Winter

ohne jede Entschädigung 10, 20, ja 50 Meilen weit reisen, um
die Gefälle der Herrschaft zu verführen ; und im Frühjahr Brot

von den durch sie Ernährten erbetteln, wenn sie nicht ver-

hungern wollten. Sie lebten in Wohnungen, die ärger waren

als Ställe : in einer einzigen von Rauch zum Ersticken erfüllten

Stube schliefen nachts oft der Bauer und seine Familie, die

Knechte nebst ihren Frauen und Kindern, die Hühner, Schweine

und flunde; tags wanderten sie umher in zerlumpten Wämsern,

die Kinder Sommer und Winter bloß in zerfetzten Hemden;

und alle barfuß; nur am Sonntag gönntcji sich die Bauern, die

schon als wohlhabend galten, den Luxus von Stiefeln. Hatte

ein Bauer eine Stube mit Glasfenstern, so hielt man ihn für

einen Krösus.^)

Im Jahre 1795 verbot Katharina IL in den Ostseeprovinzen

den Verkauf von Leibeigenen auf dem Markte und die Trennung

von Eheleuten. Aber man setzte die Offerierungen von Leib-

1) Merkel, Die Letten. S. 204.

2) a. a. O. 29, 30.

Stern, Geschichte der öffcntl. Sitllichkeil in Rußland. " i6
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eigenen in den Zeitungsannoncen fort, und da es verboten war,

Eheleute zu trennen» entriß man bloß Kinder den Eltern, Eltern

den Kindern. Und im selben Jahre 1795, ^^ ^^ kaiserliche

V.erbot publiziert worden war^ konnte man in Livland auf allen

Straßen Scharen von autgekauften Leibeigenen antreffen, die

von ihren P^äjidlern wie Vieh fortgetrieben wurden. Ein Land-

tagsbesrhluß von 1797 kommentierte dann das Gesetz von

1795 folgendermaßen M : Man darf die Bauern mir nicht über

die Grenze verkaufen, wohl aber an einen im selben Gouverne-

ment b<^fmdlichen Edelmann; Eheleute soll man nicht trennen

durch Verkauf, aber man darf sie verschenken, v.enn die Be-

schenkten die Eltern^ Kinder, Geschwister oder leibliche Ge-

schwisterkinder der Schenkenden sind. Ähnlich wurden alle

Erlasse zu gunstea der Leibeigenen von den Edelleutt?n aus-

gespielt. Im Jahre 1765 hatte Ehsabeth den alten Befehl Gust.nv

Adiilfs f-rneuort. der (im Bauern j.;estattet hatte, gegen offen-

sichtliche Ungerechtigkeiten bei Gericht zu klagen. Welchen

Wert diese Erlaubnis für die Gepeinigten hatte, sagte das

Sprichwort der Letten, welches das Klagen des Leibeigenen

bei Gericht folgendermaßen umschrieb: ,Er ist nach Ruten

gegangen. "2) Ruten waren nämlich die Strafe des Bauers für

eine ungerechtfertigte Klage. Ein Paragraph des liviändischen

Landtagübeschlusscs von 1797 lautet'^): „Der Bauer, der ohne

Grund und unnütz geklagt hat, soll iu seiner Besserung und

zur Warnung für andere das erste Mal 10 Paar Ruten zu je

3 Hieben, das zweite Mal doppelt so\iel an der Tür der Kirche

erhidten, beim dritten Male aber mit Festungsarbeit bestraft

werden." Und ungerechtfertigt müssen alle Klageri erscheinen,

solange die Gutsbesitzer gleichzeitig die Richter sind. Wer sind

die Zeugen des Klägers ? Seine Verwandten, die dem Herrn

untertänig sind. Wer sind seine Richter? Verwandte des

Herrn, oft der Herr, der Unterdrücker, der Geklagte selbst.

Und wenn der Bauer trotzdem stammelnd seine Klage vorzu-

bringen v\ agt, so darf er sich dabei dem Gesetze gemäß keinen

i) F.bt-ndn 163, 5t.

2) El>eiida 199, 202. — Auch Vici Pf^tr-, I 43a.

-) Merkel, Supplement und Urkunde, § 25.
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Advokaten /u Hille nehmen, keines anderen R.;' cibaU-'n oder

annehmen; denn ein Ukas veronhiet : wer ilie Bauern zn IJi;

gehprsHm aufhetzt, ist ein Aufvuhrsrifier , und dies gilt he

sonders dann, wenn man einem Leibi^igcnen liit, zu l:l;\g"i;.

Das Suchen des Rechtes hei Gericht — v\clrh ciine furelubar

verdrehte Autfasung aller Movaiitätsgesetzc -— ist Enipiii an;_;.

Aber, wenn der Leir>eigene keinen Kerlits.vnwalt h.xben dail.

der Herr hat seinen Advokaten. Und der sttjlit dem armen

Opfer einer verkommenen Justi.-: vei fängliche Fragen trei()t

ihn in ein Kreuzfeuer, in dem der UnbeholfV:n(" schnell lü-

sanmienbrichi ; und das Ende: zu der frülieren uiigerccht'-n

Strafe, über die er zu klagen gekoinmcn ist, r-rhält der B;t i-;r

nun auf Grund einer wahnsinnigen Rechtsordnung --.eue Ruten

hiebe als Strafe für unnützes Klagen. Es ist vorg.'konnnen,

daß einmal unter tausend Fäilou eine Klage begründet befunden

wurde; aber dann konnte der Richter nicht feststellen, daß die

beklagte Gewalttat auch vom Ciesetze \'erboten gcv/cseii -

und al.'-o gab e^ doch eine unstatthafte Klage, und als Folge

dessen lo oder 20 Paar Ruten. Ein seltener Fall ereignete sich

1793; Da fanden che (^richte eine Klage begründet und das

Verbi'.'chen strafbar; urid was vv.u die Straf-- des b'-delmanncs ?

eil', geheimer Verweis! S';hlimm;;r nocli für dii; Leibeig.jtien,

wenn sie dem t'rcdiger zu klagen v.agen , 'lenn der Prediger

ist nicht der l'röster der /v.nnen, soi;dern d«:r tfcne Uie;ner de-

Gutshenn. i-ane Bäuerin bittet den Prediger, iln Kind zu b(

graben: „es ist Hungers geslorl)cn,'" klagt sie, .,vveil der Guts-

herr kein Brot gibt." JJer Prediger bericbu t die Äußerung
dem Herrn, der sofort 50 Paar Ruten in Sal .\vu>:-;er eintaucht n

laßt, um die Klägeri)i zu züchtigen; die aber wartet die Strate

nicht ab, sondern erhängt sich ai5« Furcht vor di-n

Hieben. 1)

in Sitt'ichkeitsdingen vvird in ]..ivi'nid u.-;d in Esland mit

den Leibeigenen genau so kurzer Px^zec g.niacht wie in RuLV

land. Eine Herrschaft will ein 'Mäci'^hen nicht dip. Barschen

heiraten lassen, den es gern mochte; ma:i ruft Jie Dirne unil

redet ihr ab. da sie ..her auf Ihrem \'er],ingen beharrt und sicli

1) Petri, I 564.
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auf das Gesetz beraft, das jeden Zwang i:i dieser Beziehung

verbietet, läßt der Herr die Widerspenstige ':oiange peitschen,

bis sie völlig verunstaltet und dcni Werber selbst zum Ekel wird.

Auf einem Gute verweigert ein Verwalter einem Mädchen die

Erlaubnis zur Heirat. Die Sklavin appelliert an die Herrschaft

und erhält deren Einwilligung. Da rächt sich der Verwaltej-,

indem er den Hochzeitszug überfällt und der Braut die Haare

scheren läßt, was als furchtbare Schändung gilt. D'.r wahre

Liebesgott der Letten ist die Peitsche!^) sagt bei Erzählung

dieser Episode Merkel, der die Leiden der Uvländischen I-eib-

eigenen vor hundert Jahren zuerst geschildert und durch seine

Beschreibung die ganze zivilii^ierte Welt zu Mitleid und Zorn

hingerissen hat. Ähnliches wie Merkel aus Livland berichtete

zur selben Zeit Petri aus Esdand: Auf einem Gute hatte ein

Hofmeister ein Mädchen geschwängert. Der Edelrnann, dem
dej' Hofmeister sein Pech berichtete, erklärte: ,,D'--nT Ding

wollen wir abhelfen." Er ließ einen Burschen kommen und

fragte ihn, ob er zehn paar Ruten erhalten oder lieber das ge-

schwängert«; Mädchen mit einer Mitgift von 2 Kühen heiraten

wolle. Der Bursche wählte ohne Besinnen di«^ gestempelte

Braut. 2) Der Bediente einer Edeldamc wollte nach i sjähriger

treuer Dienstzeit heiraten und wagte seine Herrin uni Erlaubnis

dazu zu bitten. Die Gnädige läßt die Erkorene kommen, findet

sie plump imd hnkisch: ,,Sie kann nicht waschen und nicht

putzen, ich kann den Klotz nicht brauchen," sagt die T~)ame,

und die Sache ist abgetan. Der Bediente hängt treu yn seinem

Mädchen, un i nach Jahren erneuert er seine ßinc; wieder weist

ihn die Herrin ab. ,,Sie ist schwanger," klagt er. — , So möge
sie eine Plure werden!" schreit die Edeldame. Der betrübte

E)iener hat keine Hoffnung mehr; er rafft die 80 Taler zu-

siinimen. die er im Laufe eines mühseligen Leljens erspart hat,

und bietet die »Summe jenem, der d!(; Geli>'bte heiraten will.

Dieser Zug rührt endlich die HtTrin, und sie gestattet "die Ehe.

„Ich hatte es nicht zu bereuen," schlol.^ die l'"d<ldamc, di(; die.sc

Geschichte selbst gern erzählte, jedc.snial ihren ücricbt, .,denn

1) Morkol. Die Lctl«n, 186.

') Petri, I 435; II 22 ein ärmlicher Fai!.
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jenes Mädchen wurde die zuverlässigste arbeitsamste Bediente/'^)

Im Jahre 1756 hatte ein Ukas den 1>aUischen Gutsbesitzern

afbcfohlen, die Heiraten der Leibeigenen weder zu hindern

noch durch Zwang zu vercUilassen. Dem Ulc^isc zum Trotz

griffen die EdeDoute slrrupellos in diese ht.:iligbten Angelegen-

heiten willkürlich ein. Der Bauer blieb nur soweit Herr seiner

Familie, als es dem Erbherrn paßte. Aber wenn die Herren

Heiraten .stiften oder verhindern wollten^ so konnten die Leib-

eigenen nichts dagegen machen. Um die Menschenzahl auf

seinen Gütern zu vermehren, verlangt der Edelmann, daß seine

Burschen Mädcheji von anderen .Gütern nehmen, denn die Dirne,

ob leibeigen oder frei, die einen Leibeigenen heiratet, wird die

Leibeigene de.'^ Herrn ihres Mannes. Koinrnt aber ein fremder

Freier, um ein Mädchen zu verlangen, so geben die Edelleute

dieses nur gegen ansehnliche Geschenke her. Findet ein Bauer

ein Kind auf der Straße und nimmt es auf, so wird der Findling

leibeigen dem Herrn des Finders.

Dieser Macht des .Herrn über die Leiber der Leibeigenen

entsprechend ist die Gewalt seiner Rechte im Strafen.. Was
anderwärts die staatlichen Gerichte nur mit Zustimmung des

Fürsten verhähgen dürfen, verordnet in Livland una Estland

als simple Hauszucht selbstherrlich der Giitsbesitzer ; Festungs-

laft. Ein Leibeigener, eine Leibeigene mißfallei;i der Herr-

schaft, rnan schickt sie also enifach an die Behörde mit der

Ordre, sie auf der Festung für eine beliebige Zeit zur Katorga

anzuhalten. Das bürgerliche Ge.setz verurteilt zu Katorga nach

langem Prozeß die gemeinen Mörder — der Gutsherr kann

diese Strafe auf kurzem Wege anordnen, ohne Gründe! Der
Edehnami hat nur eine einzige Formalität zu erfüllen : er muß
erklären, daß er, wenn er einmal seinen Sklaven zurückfordern

sollte, keinen Anspruch auf die Gefängniskleider und die Bast-

schuhe macht, die der Leibeigene auf der Festung erhält.2)

Die Exzesse in der Bestrafung spotteten aller Beschreibung.

Gesetzlich waren als Maximalstrafe 10 Paar Ruten zu je 3 Hie-

^) Merkel, iS^.

-) Ukas vom 17. Januar 1765.
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ben gestattet, aber die Edelicute und ihre Verwalter ließen

gewöhnlich so lange schlagen, bis von den Züchtigungsinstru-

menten nichts übrig blieb als der Stumpf und dem Gepeinigten

Haut und Fleisch herunterfielen. i) Als Verschärfung der Strafe

galt es, wenn die famose Hauszucht unter Assistenz des Predi-

gers und einer Gerichtskommission am Sonntag vor der Kirche

ausgeübt wurde, in dem Augenblicke, da die Gemeinde das

Gotteshaus verließ. Vor der Exekution machte der Geist-

liche von der Kanzel herab die Ursache der Bestrafung bekannt

und ermahnte die Gläubigen, ihrer Obrigkeit — nämlich den

Adeligen — besser zu gehorchen als der Übeltäter, der jetzt

seines Ungehorsams wegen die gerechte Züchtigung bekam.

Der Verbrecher wurde vor der Kirchentür an einen Pfahl ge-

bunden, der zu solchem Zwecke überall bei den Kirchentüren

angcbrachl: zu sein pflegte ; dann zog man den Verurteilten

an einem Strick in die Höhe, entblößte seinen Rücken und der

GlockenJauter der Kirche strich ihm mit Ruten die bestimmte

A.nz'ihl der Hiebe auf. 2) Die Veranlassung zu solchen Schand

Straten ist oft die harmloseste. Unter dem Titel der Hauszucht

])ringen die baltischen Kerrevi ihrer Grausamkeit jedes Opfer

:

'['Ävi Herr \on I.'t^xkül! gibt einem Pviegenaufseher (das ist ein

Mann, der in der Scheune und Dreschtenne die Aufsicht hat)

die Schuld an einem geringfügigen Brand; der Unglückliche

v, ird gepeitscht, bis ihm die Eingeweide aus dem Leibe dringen

und der Tod seinen unsägHch3n Qualen ein Ende bereitet;

ein falsches Wundarztzeug rws und eine Summe für die Richter

sühnen das Verbrechen. Ein Herr von P. läßt sechs Leibeigene

.so eindringlich m>!t Ruten bearbeiten, daß fünf von den Ge-

schlagenen tot auf dem Platze bleiben ; der sechste kommt
mit dem Leben davon, aber der Herr behauptet, der Gerettete

hätte sich beklagt, und zur Strafe läßt er ihn eine Stunde lang

stäupen; auf den Ohnmächtigen wirft er sich dann selbst, ohr

fcigt ihn wütend und spaltet ihm den Schädel ; diese Sache be-

.schäftigt das Gericht, und das Urteil besagt; dieser Edelmann

geht mit seinem Gute (den Leibeigenen) zu leichtsinnig um,

1) Merkel, i6G.

-) Petri. III 169, T78.
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er ruiniert sich durch die Morde, also soll fortan nur seinr*

Frau die Gutsverwaltuiig leiten dürfen I ^)

Die fribunale perhorrcs:iierten die Folter, die Edelleutc

aber wenden sie unter dem Titel der Hauszucbt an : Herr von

Tiesenhauscn erklärt, sein Riegenker) bestehle ihn; der Be-

schuldigte leugnet, man foltert ihn, um ein Geständnis zu er-

langen. Ein Herr von J,
argwöhnt, ein Stummer, der ihn

nnljcttelt, erheuchele das Gebrechen; er läßt den Bettler stäu-

pen, um ihn zum Reden zu bringen; umsonst; aber es wird

v/eitcr gestäupt, bis der Gequälte unter der Folter stirbt.^)

Die Mädchen und Frauen, die der Wollust des Herrn sich

widersetzen, erleiden schwere Strafe. Ein Bauer des Edel-

manns F. will sein Weib nicht dem Herrn als Maitresse über-

lassen : Strafe: lo Paar Ruten. Rittmeister Herr von X. findet

ein Bauernmädchen nach seinem Geschmack und befiehlt ihr,

sein Lager zu teilen. Sie ist nicht willig. Er ist gnädig und

läßt sich zu Geschenken und Bitten herbei. Sie widersteht

noch immer. Da ordnet er an, daß die Dirne in einem Raum
neben seinem Schlafzimmer ihr Lager erhalte. In der Nacht

überfällt er sie mit seinem Bedienten, und der Lakai soll das

Mädchen festhalten, während der Herr es zu vergewaltigen

sucht. Beider Kräfte reichen nicht aus, die Widerspenstige

zu zähmen. Nun macht der Herr ein Ende: er diktiert der

Dirne zehn Paar Ruten und macht sie zur Schweinehirtin. •'^)

Besonders raffiniert geht ein anderer Edelmann, ein Herr von

P,, zu Werke : Mit der Pistole in der Hand zwingt er seine Ge-

mahlin, ihm das Licht zu halten, während er ein Bauernmädchen

entjungfert]*) Eine Zigeunerbande bittet den Herrn von T.,

ihr zu gestatten, im Krug (Wirtsstube) des Gutes zu über-

nachten; der Edelmann gestattet es unter der Bedingung, daß

die Männer an ihren Weibern in seiner Gegenwart die eheliche

Pflicht vollziehen, und weidet sich an den Manövern.'"') Manch-

mal lassen sich die Herrschaften zu jovialer Teilnahme an den

^) Petri, I 359, Merkel, 174.

2) Merkel, 171.

3) Ebenda 169.

1) Petri, II 33.

") Ebenda II 405.



— 248 —
Tänzen und Festen des Bauernvolkes herbei; aber diese Ehre

ist nicht immer eine wünschenswerte. Kapitän von Vietinghot"

wohnt auf einem Gute im Pernauischen einer Hochzeit bei.

Die Braut gefällt ihm, und er befiehlt zwei Bauern, ihm das

Mädchen zu bringen. Die Hochzeitsgäste prügeln die Über-

bringer der Botschaft durch. Darauf schickt der Kapitän

ein Detachement Soldaten ab, um den Vater der Braut ge-

fangen zu nehmen. Von diesem fordert der Edelmann die

Tochter für eine Nacht, und als sich der Alte weigert, werden

ihm hundert Stockprügel appliziert, bis er bewußtlos liegen

bleibt. Die Geschichte spricht sich herum, aber man hält sie

nicht einmal einer Untersuchung würdig.^)

Wahrlich, nicht verv.'undcrlich ist es, daß das Volk unter

solchen V^erhältnisscn sittlich verkommt. Bei ^^e.n Festlich-

keiten und ÜJiterhaltungen i^it dda. Prügeln an der Tagesord-

nung; bei {\ei\ Erntefesten herrschen Unzucht und Völlerei;

auf den Jahrmärkten kommt es zu schauerlichen Exzessen.

Die christliche Religion hat den Letten und Esten die Sklaverei

mitgebracht. So sehnen sie sich zurück nach den alten Göttern,

in ihrer Bedrängnis rufen sie nicht die Mutlergoues, sondern

die Laiming Mahming. die heidnische Glücksgöttin, an. Sie

glauben im Innersten ihrer Seele noch immer an böse Geister,

und Beschwörer und 7.m:.htrcv stehen in hohem Ansehen; in

heiligen Hainen, Höhlen und Bergen, auf dem Blaubergc, bei

der Gutmanushöhlc, bei der heiligen Quelle im Revalächen

bringen sie den Waldgeistern Geschenke dar. Ihrem Aber-

glauben gesellt sich ihre Gefühllosigkeit. Sie haben selbst

soviel gelitten, daß ihnen anderer Leiden kein Mitgefühl ab-

ringen können, D»e Eltern kümmern sich nicht um die hungern-

den Kinder, und die Kinder sehen gelassen ihre Väter und
Mütter eines elenden Todes sterben. Wenn der Herr es befiehlt,

peitscht der Sklave unempfindlich seinen Bruder. Die einzige

Freude ist dem Volke das Saufen, Der Säugling schon be-

kommt Schnaps, die Knaben und Mädchen trinken mit den

Alten um die Wette. Lügen und Stehlen sind keine Laster.

DieEdelleute leben von dem Schv/eiße der Bauern; es ist keine

») Petri, I 425.
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Sünde, ihnen etwas zu entreißen, wenn die Gelegenheit dazu

vorhanden ist. Am Leben hängen die Leibeigenen nicht. Sic

bleiben ja immer Sklaven ; und von dem, was sie erwerben auf

Erden, gehört alles dem Herrn, nichts ihren Kindern, die das

eiserne Joch weitertragen miissen, wenn die Ehern darunter

zusammengebrochen, je früher das Ende erfolgt, desto besser.

Jede Strafe bringt einen Schritt näher zum Grabe. Willig beu-

gen die Gepeinigten dem Henker den Rücken. Aber wenn sie

sich doch vor der Stra.fc fürchten, nicht aus Angst vor dem
körperlichen Schmerz, sondern seltsamerweise aus Ehrgefühl,

aus Angst vor der .Schmach dann schneiden sie sich die Gurgel

durch, erhängen oder ertränken sie sich: Ein Herr von Fontin

airf dem Gute Loper droht einem alten Bauer mit lo Paar

Ruten, wenn er in der Früh nicht pünktlich mit dem Wagen
am Hofe erscheinen würde; der Mann hat von seinem vorigen

Herrn nie Schläge bekommen, er ist stolz darauf; es soll auch

nicht anders werden: er geht hin und erhängt sich. Ein Mäd-

chen der Frau von Fontin wird wegen eines Versebens bei der

Wäsche von der Dame gepeitscht; aus Scham rennt die Be-

strafte zum Teich und ertränkt sich.^)

Es fehlt aber auch nicht an solchen, die trotzig Vergeltung"

üben: Zwei Bauern, erbittert über die Grausamkeit des Herrn

von Tiesenhausen, reißen den Edelmann vom Pferde herunter

und schlagen ihn tot. Die Mörder laufen nicht davon, sondern

lassen sich fangen und sagen dem Richter: „Es tut uns nicht

leid, wir sterben gern, denn wir haben doch unsere Mitbrüder

von dem Tyrannen befreit." Ein anderer Tiesenhausen wird

nachts in seinem Bette verbrannt; da das Feuer nicht kräftig

genug ist, stößt man der Leiche eine Eisenstange durchs Herz.

Eine Edeldame wird durch drei Erbmädchen im Bette mit dem
Bettzeug ei^ptickt. Mehr noch als die Erbherren werden die Ver-

walter von den Bauern gehaßt: Sechs estnische Bauern hauen

einmal einem Verwalter den Kopf ab, gelien damit auf den

Gutshof, werfen das abgeschlagene Haupt der Edelfrau vor

die Füße und sagen: „Da hast <iu deines Amtmanns Kopf.

Strafe uns nun wie du willst. Wir haben unsere Brüder von

>) P«tri, I 307.
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dem Ungeheuer befreit." Auf dem Gute Kimda fallen 20

Bauern über den Verwalter her und s( hneidcn ihn in Stücke^

Auf dem Gute ' Torgel. 3 Meilen von Pernau, erschlägt man
einen Amtmann rnit Prügeln, mit denen er seihst zu schlagen

Hebte, und hackt ihm dann die f3eine ab.^)

Vor hundert Jahren ist die Leibeigenschaft in den Ostsee

piovJni-en von Alexander I. aufgehoben worden.-) Aber der

Haß gegen die deutschen Herren ist geblieben im Herzen des

lettischen und des estnischen Volkes. Wie in alten Zeiten

schreckt man noch heute Kinder mii dem P..af: „Ollewaid,

Saxa tuliew.id, sei still, der Deutsche kommt!" Als deutsch

bezeichnen Este und Lette in ihren Gesprächen alles Hoch-

mütige, Geizige, Boshafte, Ilassenswcrtc. Schon Merkel sagte'):

,Jiei einem allgemeinen Aufruhr würde keines Deutschen

Gebein davonkommen." Das Wort hat sich in unserer Zeit

furchtbar bewahrheitet. .A.uf den Leibern ihrer ehemaligen

deutschen Herren haben die Letten die lettische Republik auf-

richten wollen; jene, die vor nicht langer Zeit in ihrer Sprache

noch kein Wort für Freiheit hatten, sondern das deutsche

Wort in Priii verstümmeln mußten, sie möchten jetzt schon

die letzten Deutschen aus d(^n baltischen Provinzen vertrieben

sehen. In dem Jahrhundert, seit sie vom Joche der Sklaverei

befreit sind, haben sie an nichts anderes gedacht, denn Rache

zu nehmen an ihren einstigen Bedrückern. Sie sind aus Bauern

zu intelligenten Leuten geworden; sie haben gelernt, eine

Literatur geschaffen, Macht errungen, Induslrien gegründet

und Kapital angesammelt — und alles nur zu dem einzigen

1) Ebenda I 307, II 52, 53, ";4.

'^) In Rußland wurde sie bekanntlich erst von Alexander IT. atigeschafft,

der deshalb den Beinamen der Zar-Befreier erhielt. Bei den JaJtuten besteht

Sklaverei gegciuvSrtig trotzdem noch fort in der Form, daß armf Jakuten

ihr^; minderjährigen Geschwister oder Kinder an Reiche für 15, 10 und noch

•weniger Rubel v'er1<anfen odm- an Zahhmgsstatt für Schulden abtreten, nomi-

nell als üla, Sohn, o<ler als Chamnatschit, Knecht, oder als Magd ohne Lohn

für Lebenszeit oder eine Reihe von Jahren. Die Behandlung ist meist eine

sehr harte, so daß die Sklaven nicht selten entlaufen und bei den russischen

Behörden Schutz suchen.

3) Merkel, S. 38.
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Zwecke : Vergeltung zu üben. Noch ist ihnen diesmal die völlige

Vernichtung des Deutschtums in Livland und Estland nicht

gelungen, aber sie haben den Balten unheilbare Wunden ge-

schlagen und ihrem Rachedurst Hekatomben von Edelleutcii

geopfert.

36. Grausamkeit des Volkes.

Alter der lUFsischcn Gnusamkeit — Greuel bei Frmo lung des Pscudo-Dmitrij

— Unzufriedenheit des Aolkes mit Begnadigungen — Verbot der Faustkärapfe

— Die Grausamkeit in den Liedern — Grausamkeitsrubrik der Presse — Grau-

samkeit im Kriege -— Gegen die Griccljcn — Ru'^sen gegen Küssen — Greuel

der Russen in Li\land und Estland — Peters des Großen Krie^sreglcment —
Die Russen in Kamtschatka und in PreuÜen — Grausamkeit und Perversität —
Totlebcn imd Repnin ~- Gleichheit nach russischer Methode — Eroberimg

der Krj'm und Kaukasiens — Der Krieg gegen die Türken — Russische Sadisten

— Kosaken und Kalmücken — Grausamkeit aus nationalen und religiö=;en

Motiven — Die Juden in Rußland — Eine Bemerkung von Olcarius — Peter

verweigert den liolländischcn Juden die Niederlassung in Rußland — Juden

in hohen Stellungen am Zarrnhofe — Meyer und Lups — Devier und Dacosta —
Schafirow, Peters Vizekanzler — Wesselowski — Birons Günstlinge Liepmann

und Bieleubach — Elisabeths Chauvinismus und Fanatismus — Verjagung

der Juden — Katharina II ruft sie zurück — Dokumente zur Judenfrage —
Maßregeln Nikolajs I. — Die Juden als Soldaten — Judenverfolgungen von

der Regierung angestiftet — Das Fliegen der Bettfedern — Die Pogrome von

Kischenew und Siedletz.

Die Racheakte der Leibeigenen gegen ihre Herren haben

uns gezeigt, wie furchtbarer Brutalitäten das Volk fähig sein

kann. Es wäre indessen falsch, wenn man annehmen wollte,

die russische Grausamkeit sei bloß eine Folge der jahrhunderte-

langen Sklaverei. Zweifellos hat die grausame Behandlung,

die die Russen tiusend Jahre hindurch erdulden mußten, zur

äußersten \'erroh'aag ihres Charakters beigetragen. x\ber die-

ser Charakter war schon von Ursprung an grausam und wild.

Die russische Gutmütigkeit als angeborene Tugend ist jeden-

falls eine Fabel. Das russische Volk kann allerdings auch gut-

mütig sein, der Grundzug seines Charakters ist es nicht. Schon
um das Jahr 866 spricht der Patriarch Photius in einem Briefe

an die orientalischen Bischöfe von den „durch ihre Grausam-
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keiten berühmten Russen. "i) Bei jeder Gelegenheit, wo die

Volkswut hervorbrechen durfte, gab es abscheuliche Exzesse.

Als der falsche Dmitrij (Rnstriga) ermordet wurde, schonten

die Russen keinen aus der Umgebung des Usurpators. Selbst

die Musikanten wurden niedergemacht. Der Beichtvater der

Pohn Marina (Gemahlin Rastrigas) wurde während des Messe-

lesens überfallen und zerrissen. Zu Hunderten warfen sich die

Russen auf einen einzelnen; die rührendsten Bitten ließen sie

kalt, und zerstümmelte und zerhauene Menschenreste wm'den

noch zerstampft. Mönche und Priester liefen umher und feuer-

ten an zum Pogrom, zur Ausrottung der Polen mit dem Rufe:

„Schlachtet sie, die Feinde unseres Glaubens!" Aus den be-

nachbarten Dörfern kam das Volk mit Knüpjieln bewaffnet

nach Moskau, um teilzunehmen am blutigen Feste. ,,Sieben

Stunden lang," schreiben Augenz(nigen, „hörten wir nichts

als Schießen und Schreien: Haue zu! haue zu!" Der Leichnam

des Usurpators wurde zerstochen und zerfleischt und aus dem
Kreml geschleppt. Man legte ihn auf einen Tisch, band ihm

ums Antlitz eine Maske, gab ihm in die Hand Pfeife und Dudel-

sack, zur Verhöhnung seiner Liebe für Musik und Possen-

reißerei. L'nd als dies geschehen, jubelte das Volk: „Du Tauge-

nichts hast uns oft blasen lassen, jetzt blase selbst zu unserem

Vergnügen."")

Im achtzehnten Jahrhundert haben die Fremden mehr als

einmal Veranlassung ob der Lust der Russen an blutigen Schau-

spielen zu staunen. Am i8. Januar 1742 soll in Petersburg der

Blutdurst des Volkes in gar splendider Weise gestillt werden:

durch Hinrichtung des Exkanzlers üstermann und des Feld-

marschalls Münnich. Auf Wassilij Ostrow ist ein einfaclies

Schaffet errichtet. Der Exkanzler, ein halb gelähmter Greis,

muß förmlich hinaufgeschleppt werden. Die beiden gestern

noch so Mächtigen sollen die Strafe der Räderung erleiden.

Aber im letzten Augenblick wird ihnen angekündigt, daß die

') La Chronique de Nestor, tradiiite pai Louis Paris. Paris 1834. I 25,

note 9.

-) Karanisin, Geschichte des Russischen Reichs (deutsche Ausgabe).

X 348, 250.



barmherzige Zarin Elisabeth sie begnadigt habe: zu einfacher

Kßpfung. und als das Volk dies vernimmt, murrt es zornig

wegen der Repertoire-Änderung. Nun ergreift der Henker seine

Opfer, er reißt ihnen die Perrücken herunter, rückt ihnen den

Hemdkragen zurecht und holt aus dem Sack von Bärenfell das

Beil hervor. Da erfolgt im allerletzten Augenblick ein neuer

1 heatprcoup der barmherzigen Kaiserin: die Verurteilten wer-

den vow der Todesstrafe befreit und zu ewiger Verbannung

l-egüadigt. Das Volk vernimmt, daß kein Blut fließen soll;

und wird deswegen von so wilder Wut erfaßt, daß die Garden

mit Waffengewalt interveniereri müssen, um die durch das

Fehlschlagen einer schönen Hoffnung auf ein gruseliges

Schauspiel gekränkten Massen zu beruhigen.'') Die Kaiserin

Elisabeth nahm auch sonst so v/enig Rücksicht auf die rohen

Bedürfnisse ihrer Untertanen : sie untersagte den beliebten' Faust-

kampf (Ky.iaHHWM. öofi'^ auf den Jahrmärkten und Volksfesten;

es kostete aber Mühe, das Verbot durchzuführen, man mußte

nülitärische Gewalt in Anspruch nehmen, und statt des Faust-

kampfes gab es nun veritablc Kämpfe zwischen den Soldaten

\md dem Pöbel, der sich nur schwer sein Recht auf Roheit

rauben ließ.

In den historischen Liedern feiert die Grausamkeit des

russischen Volkes ewige Orgien. Wo es Zerfleischungen gibt,

verweilen die Volksdichler mit Vorliebe. Die Tartarenlieder,

die Lieder von Iwan dem Schrecklichen, die Lieder vom Räuber

Stenjka Rasin und die Strjeljzen-Lieder, in denen nur von Hin-

richtungen, Morden, Rauben die Rede ist und das Blut in behag-

licher Breite fließt, sind des Volkes Lieblingsgesänge. 2) Auch

die Scherze, die man sich in der Gesellschaft erlaubt ; der Unfug,

den man in der Trunkenheit treibt ; die Rache, die man wegen

der geringsten Unbill ausübt — alles ist erfüllt von unbeschreib-

licher Wildheit. xVIan lese die modernen russischen Zeitungen,

man verfolge aufmerksam die Berichte über Lokalereignisse.

Da liegen vor mir einige Blätter aus Kaukasien: die Schlag-

worte „wilde Sitten", „grauenhafter. Mord", „bestialisches Ver-

^) Waliszewski, I^a derni^re des Romanov, pp. !4, 15.

'^) Reinholdt, Geschichte der rusiiischen Literatur. 81, 92,



brecht^n" fehlen in keiner Nummer D;i prüft ich einen Jahr-

gang der deutschen j,Lodüer Zt;itung" : ,,Lynchjüs[iz" bildet

eine ständige. Rubrik; ,,Geschichten von Leuten gleich wilden

Tieren" kehren alle Tage wieder, erscheinen gleichsam in end-

losen Fortsetzungen, mit immer neuen Variationen. Der Zufall

lasse uns eine solche Geschichte herausgreifen: „Aus dem
Dorfe Kulpa verschwand der Beamte der Polizei, Ssosbonskij.

Niemruid zweifelte daran, daß er getötet worden sei, man wußte

nur nicht wo und wie. Bei der eingeleiteten Untersuchung

erfuhr mnn, daß \'icr >Iann ihn getötet hatten. Einer der Mör-

der, der mit dem S. gut bekannt gewesen, war, wie Augenzeugen

angaben, an das Opfer herangetreten und hatte um Feuer ge-

beten. Während S. aus der Tasche das r'euerzcug hervoriiolen

wollte, hatten die Räuber ihn ergriffen, vom Pferde gezogen,

gefesselt imd entwaffnet. Hierauf hatten si^- ihm mit einem

Steine den Schädel einzuschlagen ver.suc ht. r.>.imu nicht genug,

begannen sie, al.-; r^\e merkten, daß ihr (Jpfer noch nicht ganz

tot sei, dasselbe /.u verspotten und dem L'nglücklichen mehrere

Körperteile und Glieder abzuschneiden."

Die ganze wilde Grausatnkeit des Russen konunt im Kriege

zur Geltung. Nestor erzählt i), wie im fahre 94s die Russen

unter Igor gegen die Griechen wüten : die gefangenen Griechen

werden \on den Russen verstümmelt, gekreuzigt und in Stücke

zerschnitten; man stellt sie als Zielscheiben auf und durchbohrt

sie mit Pfeilen; man l^indet ihnen die Hände auf den Rücken

und stofk ihnen spitze lange Eisenstäbe in den Kojif. Aber

auch in ihren Kämpten gegeneinander, in der Zeit der Teil-

jürstentün er und der Rivali*^äten, kennen die Russen keine

Schunung : Als Fürst Swjätoslaw Joanowit.'-rli von Smolensk

die .Stadt Mohilew erobert, begnügt er sich niclii mit einfacher

Ermordung der Besiegten, ::ondern erdenkt für sie Höllen

quälen er erwürgt >.Dtmicr, spießt Kinder und Frauen und er-

göt/A »^i'.li an der N'erzweiflung seiner Opfer, Gewiß waren die

Kriegsge-set/e damaliger Zeil von baraliarischer Brutahtäi; doch

die Greuel Su jatoslaws werden von den Annalisten als unerhört

*) La chroniiiuo dt- N'-itci I 54.
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verurteilt.^) \'or der JJpezker Schlacht hcschlieLScii die Führer

der beiden einander bekämpfenden russischen Heere, niemuu-

den zu schonen utid alle (jefangenen z\i töten. Bei der Er-

oberung Kijews im Jiihrc 1169 werden Russen von Russen

unbarmherzig niedergemacht ; selbst die Kirchen werden nicht

respektiert, und von den orthodoxen Eroberern demoliert und

verbrannt.-) Natürlich geht es nicht milder zu, wenn die Russen

es mit den Polen oder Li\ ländern zu tun haben, t 302 verwüsieu

die Russen das ganze Stift Dorpat, das halbe Stift Riga ,.unil

hantieren mit vielen Frauen und Jungfrauen, auch klenien

Kindern also, daß inan von den Türken dergleichen nie ge-

höret.""'.! In einem Jirief des livländischen Heermeisters ]3eii.'.{t

\onder Borch voni 25. März 1480 beschreibt dieser das Wüten
des moskowitischen Großfürsten Iwan III. imd seiner Truppen

in Livbnd: ,;,^vic sie ym»veligen bekußten vnnd vorssegelten

vrede diese Lande obirc/.ogen, Jünckfrowen vnnd frouwen be-

schemten, ere Borste abesn^ten vand den Menncn yn de Münde
stißen, den Alennen ere Cxemechre berobten vnnd den Weibes

perßoncn yn den Münde hynghen, den Christenn nesen und

Oren abesnelen, fyngbcn, hyngehn, rcderten, hende vnnd fuße

abehywiui, besten sch:;tc::tene eve ee loffte, swanger Frouwen
vffsneten. de frucht av-ljcn Leibe nomen vnnd spißeten, dy

Dermen hefften an dy Boeme, dy Lewthe drünghen ere eigene

Yngewethe av.'ßen Leibe czu reißen, vnnd viele mehr unmensch-

liche vbelthat."^) Ähnlich tneb«;n es fünfzig Jahre spater di

^) Karamsln. Geschichte, V 79.

") Thm' •i'"i''hi.. ii('np|Mii }iycci;iis'r, naK r::u.ii"i, ^ vi; 54.

') Th. Hiäi-u'.s e>tu-, lyi- und lettiändischc; Geschieh ce, 190. -- Ailei-

diugs waren auch die 1.i\ liindcn- nicht san-'^.cr. Hinrn erzählt S. 22s: ,,Gott-

hard Kettler, der livländische Ordensm'^tstcr arbeitete ebcufalLs iiciUig mit

Kadern und llcnckcn." Und erst die Sciiweden! KöLiiq Erich von Sch-.'.-edeii

ließ soixien Vo.bündetcn Jürgen Per>son. Leulos dem Ilerzot^ Johanu aaslo'gcu.

Der Herzog ,,.srhQitt dem Persson die Ohr<p. ,ab, die ipan an den Galgen nagelte,

darnach mußte die Nase auch herunter, darauf wurde der Verstüip nieltc an

den Galgen gchcaciit, doch nicht erwürget. Alß er bcy einer SJtunde gehangen,

nahm iha der ScharJf-Richter wieder ab, räderte iiin and hieb ihm den Loib

in vier Stücken.' (Hiärn r'i6.)

') Sugenheim, Rulilands- Einiluß auf und Bezi'^hunfien tu De^itschland,

I 12 und Anu'ierkui'g 28.
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Truppen Iwans IV in den Ost.serj)Vüvin7Cn, inderii sie ,>5Chwan-

gere Frauen voneinander hauen, die Frucht ihrer Leiber vyie

auch andere gebohrne junge Kinder m^yr an die Zaun-Stecken

spießen, alte und junge Leute niederwerffen, ihnen in die

Seiten Pulver streuen dasselbe anstecken und die armen Leute

ohne Erbarmen voneinander sprengen ließen; viel sind mit

fetten Kijn- oder Pergel-Holtz gcspicket, und also verbrannt

worden. Frau- und Jvuigfrauen wurden als Hunde iia<!heinaader

geschändet, und die davon nicht stürben, ärger als das Vi^he

llieils zur Schande, 'iheils den Tartaren zu verkauffen, weg-

getrieben. . .^j Waß die Reußen für unmenschliche Tyranney

mit rauben, morden. Brennen, v/^gführen (einigen Alters, Ge-

schlecht oder Stpndes ohngeschonet) getrieben, steht nicht zu

beschreiben. Ja, es sind auch die ungebohrnen Kinder in ihrer

Mütter Leibe nicht geschonet worden. Nach des Feindes Zurück-

zuge hat man genug zu thun gehabt, die unschuldigen kleinen

Kinder hin und wieder auf der gemeinen Straßen von den

Zäunen, auch hin und wieder die an Arm imd Beinen zer-

stümmelt und am gantzen Leib jämmerlich zerhacket und zer-

metschet gewesen, aufzulesen und etliche Schütten und Wagen
voll nach den Städten oder sonst zum Begräbni.*^ zu führen/'^)

Die schwedischen Gefangenen wurden von den Russen „mit

Weib und Kind zu Tode geschmäuchet und am Feuer zu Tode

gebraten."'^) Bartholomäus Taube zu Saga wurde 1573 nach

Moskau geführt, ,,da er an ein Spieß gebunden und am Feür

zu Tode gebraten worden.^) Die adJiche Frau- und Jungfrauen

auf Ascherad, derer eine große Menge gewesen, hat der Gros-

Fürst alle für seine Augen von den Tartaren sehenden und

hernach gefänglich mit herumb schleppen lassen. "5) |n Wen-
den sprengten sich die von Iwan IV. Belagerten selbst in die

Luft, um dem schmählichen Tode durch die Hand tjines Russen

zu entgehen. Einer vc/n den Livländern aber, „Heinrich ßouß-

mami, lebte noch ein v/enig. Zum Grosfürsten getragen, wurde

^) HiJrn, 212.

2) Ebenia 220.

) Ebenda 286,

M Ebenda 286.

'•) Ebenda 315.
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er" auf einen Pfahl gi^steckt. Etliche Männer hat der Grosfürst

mit drättrncn Geissein, welche die Reüßen Knut heißen, so-

lange streichen lassen, bis das rohe Fleisch zu sehen war, und,

also verwundet und blutig, beym P^cür lebendig braten lassen.

Des wendischen Castellanen Fürstenbergs Secretarium Jasjxjr

Ummingshausen, hat man in des Großfürsten Gegenwart so-

lange gestrichen und gepeitschet, daß man ihm das Eingeweide

im Leibe sehen können, und er in solcher Qval seinen Geist

auffgegeben. Einem Priester ist die Zunge durch den Nacken

außgezogen, und einem Bürgermeister das Hertz aus dem Leibe

lebendig gerissen worden. Die übrigen alle sind gleicher Ge-

stalt mit unerhörter Marter und Pein ums Leben gebracht, deren

keine jemand, bey Verlust Leibes und Lebens, begraben

,
dürffen, sondern man hat den Hunden, Vögeln und wilden

Thieren zur Speise gelieffert, und unbegraben liegen lassen.

Etliche wenige sind entkommen, ohn Zweifel durch sonderbahre

göttliche Verhengnis, damit sie alles dasjenige, so sie auff

Wenden angesehen, der Welt berichten möchten."
i)

In seinem Reglement für Heer und Flotte befahl Peter der

Große : „bei Eroberung einer Stadt dürfen Kirchen, Schulen,

geistliche Stiftungen und Hospitäler nicht geplündert werden;

der Zuwiderhandelnde wird gleich einem Rauber gestraft wer-

den. Weibspersonen, Kinder, Greise und Priester soll man
schonen." Aber als 1721 die Russen die Kamtschadalen mit

Krieg überziehen, verüben sie doch die ärgsten Greuel und

martern die Gefangenen zu Tode. Und wem sind wohl die

Barbareien fremd, die die Russen im achtzehnten Jahrhundert

in Preußen während des siebenjährigen Krieges verübt haben ?

Greise, Weiber, Kinder, Kranke wurden von ihnen gräßlich

gepeitscht, gemordet, lebendig verbrannt. Eine Relation des

Vizebürgermeisters Werner von Rageit berichtet über die

Aufführung der Russen in diesem Ort : „Der alte Zeugmacher

Walther wurde in seinem Hause mit der Pique todtgestochen

und verbrannte. Der alte Dohm-Inspektor Böhmke wurde

durch einen Säbelhieb getödtet und verbrannte. Der alte

Krancke Bahrin wurde mit einer Pique todt gestochen und

') Ebenda 317.

Stern, Geschichte der öffentl. Sittlichkeit in Rußland " ij
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verbrannte. Die alte Kranckc Pisewitzin wurde in die Kirche

getragen und mußte verbrennen. Der arme Kranckc Bürger-

meister Boltz wurde in seinem Bette nackend ausgezogen, be-

kam einen Säbelhieb und mußte nachhero verbrennen. Der

Hospitalist, Zülich, ein Krippel, wurde in die Träncke gejagt

und ersäufet. Die alte Krancke Frau Züllichin wurde, nach-

dem sie nebst vielen anderen verheyratheten und unverheyrathe-

ten Frauens Personen öffentlich und zum Their in Gegenwart

ihrer Männer und Eitern, aufs schändlichste gemißhandelt

worden, so erbärmlich und grausam gepeitscht, daß Sie auch

2 Tage hernach ihren Geist aufgeben mußte. Die Frauens

wurden alle Nackend ausgezogen, und biß aufs Blut ge-

peitschet. "i) Die russische Grausamkeit steht immer in Be-

ziehung zum Sexuellen, ist stets Sadismus ; der russische

Kommandant General Totleben selbst verübte die empörendsten

Geschlechtsgreuel: ,,11 y commit des exces en tous genrcs,

et devint le fleau de cette province. Une jeime fille ä peinc

nubile, pour avoir r6sistc k sa passion brutale, fut violee par

ses ordres par quelques Cosaques ; et ses deux freres, qui etoient

accourus ä son secours, furent massacrcs par ces monstres."^)

Wie Totleben in Preußen wütete 1768 Repnin in Polen und

Podolien, „als vollendeter Kannibale, als eine der größten

Schandsäulen der Menschheit. "3) Er ließ zweimalhundert-

tausend Menschen unter gräßlichen Martern abschlachten.

Über den von ihm errichteten Galgen prangte die Inschrift

:

„Alles ist gleich", und darunter hingen zur Illustration dieser

Weisheit : je ein Edelmaim, ein Mönch, ein Jude und ein Hund.

Bei der Eroberung der Krym verwüsteten die Russen unbarm-

herzig das Land; alle öffentlichen Gebäude wurden nieder-

gebrannt, die WasseHcitungen unbrauchbar gemacht, die Be-

wohner ausgeplündert. Man überfiel die betenden Tartaren

') Sugenhcim a. a. O. 275. Anmkung. 9.

2) I,a Vie du Comte de Totlebcn, ci-dovant coloncl au Service des Etats-

Gcncraux des Provinces-Unies, et dernieremcnt Lieutenant-G6ndral des Axmccs

de Sa Majeste Tlmperatrice de toutes les Russies; conteuant ses avantures

et ses Campagnes. Traduite du Hollandois. A Cologne, ches Pierre Marteau

(fingierter Verlag!) 1772. pag. 85.

•") Sugcuheiin, I 363.
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in den Moscheen, man riß ihre Ahnen aus den Griibcrn und

wart" die Leichen den Schweinen vor üd(;r verbrannte sie auf

Scheiterhaufen. Wenn die Muesin mittags die Minare be-

stiegen, um die Gläubigen zum Ciebet zu rufen, bt;Kistigten sich

die russischen Soldaten damit, auf sie zu schießen. i) Auch bei

der Eroberung Kaukasiens behandelten die Russen die ge-

fangenen Feinde wie Verbrecher : sie hieben ihnen Ohre und

Nase, die rechte Hand und das linke Bein ab. Kameraden der

also Bestrafton mußten einen Topf mit Milch oder Talg bereit

'halten, um das Blut zu stillen. Denn die Verstümmelten schickte

man in ihre Dörfer zurück, damit das Volk vor Schrecken den

Widerstand gegen die Russen aufgeben sollte. 2) Die Greuel

der russischen Soldaten im letzten Türkenkriege veranlaßteii

sogar diplomatische V^orstellungen und Interventionen. So

lenkte am 6. August 1877 die Hohe Pforte die Aufmerksamkeit

der Großmächte auf fol-j^ende Vorfälle: ,,In Herste haben die

Russen und Bulgaren miiselmanische Bewohner aus dem Dorfe

gejagt und lebendig verbrannt. 70 Muselmanen wurden von

Bulgaren in eine Scheune geschleppt und diese in Gegenwart

von Kosaken angezündet. Acht Mädchen, die sich einer Schän-

dung widersetzten, wurden getötet. Die übrigen Weiber und

Kinder führte man vor das Dorf, dort stellte man sie in einer

Reihe auf und ermordete sie." Ein Protokoll der europäischen

Kriegskorrespondenten konstatierte am 20. Juli 1877 zu

Schumla: „Wir haben mit eigenen Augen sowohl in Rasgrad

als in Schumla Kinder, Plauen und Greise gesehen und befragt,

die durch Lanzenstiche und Säbelhiebe verwundet wurden." In

einem Telegramm der Pforte vom 21. Juli 1877 an den Präsi-

denten der Schweizer Bundesregierung wurden zahllose Ver-

letzungen der Genfer Konvention durch die Russen konstatiert

:

„Die russischen Soldaten schändeten die Frauen und Mädchen

von Binpunar und verstümmelten nachher die Geschändeten

in Gegenwart ihrer gefangen gehaltenen Angehörigen. Die

1) Berichte der Reisenden Clarke und Reuilly. Vgl. auch Geheimnisse

von Rußland, II 356.

-) Lerchs Reisebeschreibung in Büschings Magazin für die neue Historie

und Geographie, III jj.

17*
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Bewohner \()ii Tcins bei Tirnovo wurden in der Moschee

lebendig verbrannt," Der englische Botschafter Layard be-

stätigt die Wahrheit der türkischen Anklagen in einer Depesche

an Lord Derby: ,,Die Angaben über die von den Ru^:)Scn gegen

die mohamedanische . Bevölkeiiing der von ihnen mit Krieg

überzogenen türkischen Territorien in Asien und Europa ver-

übten Grausamkeiten und Ausschreitungen entsprechen der

Wahrheit. Sir Arnold Kemball erwähnt in einer, seiner De-

peschen, daß die Weiber in einem der muselmanischen Dörfer

unweit Kars unter dem Vorwande, daß sie den Belagerten In-

formationen gegeben hätten, gänzlich entkleidet, gepeitscht und

nach den türkischen Linien zurückgetrieben wurden, "i) Ver-

brennungen Lebender und Schändungen der Frauen, das sind

durchaus alltägliche Begleiterscheinungen russischer Kriegs-

führung, die im zwanzigsten Jahrhundert, wie die zahllosen

japanischen Beschwerden bewiesen, noch nicht menschlicher

geworden ist.

Auch die von den Russen unterjochten Völker, die in der

Armee namentlich in der Kavallerie vertreten sind, sind be-

rüchtigt ob ihrer Grausamkeit; so seit altersher die Kosaken

und die Kalmücken, Die donischen Kosaken pflegen die Ge-

fangenen ausnahmslos zu töten, aber nicht schnell, sondern

langsam unter qualvollen Martern. Ein berühmter Held der

Kalmücken, Marucka, beanspruchte stets, daß die Ermordung

von Gefangenen ihm überlassen werden sollte. Einst nahmen

seine Genossen sieben Männer und ein schwangeres Weib ge-

fangen. Marucka tötete die sieben Männer, aber auf Bitten

seiner Gefährten verschonte er das Weib. Als man jedoch zu

Pferde stieg, da reute es diesen Unmenschen, daß er ein mensch-

liches Wesen lebend zurücklassen sollte; schnell sprang er ab,

drückte das Weib mit dem Gesicht auf die Kohlen des Lager-

feuers und erstickte die Unglückliche.-) Von einem anderen

sibirischen Helden wird berichtet, daß er alle Gefangenen

') Vgl. Die Grausamkeiten der Russen in Bulgarien und Armenien im

Jahre 1877, Nach authentischen Dokumenten von Dr. L. Bernhard. Berlin 1878.

s. 44. 51. 75. 84-

2) Benjamin Bergmanns Nomadische Streifereien unter den Kalmücken

II 350.
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nackt an Bäume band und ihnen dann mit dem Mf^;^ser die Brust

beim Herzen aufriß. Er hatte seine Lust an den Zuckungen

der Opfer, und Hebte dies Vergnügen so sehr, daß er seinen

Gefährten alle Beute überließ und für sich nur die Menschen

in Anspruch nahm.i)

Gesellt sich der angeborenen natürlichen Roheit noch

der künstlich angefachte religiöse und nationale Haß, dann

erreicht die Grausamkeit des russischen Volkes den Höhe

ptuikt. Die Regierung gibt das Beispiel der Unduldsamkeit

und Verfolgungssucht, Im Jähre 1728 werden 18 Smolensker,

die von dem orthodoxen zum katholischen Glauben über-

getreten sind, durch Prozeduren schändlichster Art in den

Schoß der griechischen Kirche zurückgeführt : Knut und Beil

sind die überzeugenden Beweise der alleinseligmachenden

rechtgläubigen Kirche. 2) Kaiser Paul behauptet, daß die Polen

als Katholiken die Ehrfurcht vor dem orthodoxen Zaren ver-

letzen, und verurteilt die nach Sibirien verbannten Polen zum
Verlust von Nase und Ohren. Nikolaj I. will die ruthenischen

Dörfer der Orthodoxie gewinnen; er läßt die Missionäre durch

Soldaten begleiten, und Konfiskationen und Verbannungen sind

die Argumente der Popen. Eine geistliche Kommission besetzt,

unterstützt von zwei Bataillonen, eine Kirche und dekretiert

den versammelten Katholiken die X'^ereinigung mit der ortho-

doxen Kirche; wer sich widersetzt, wird niedergeschossen. Die

Grafusamkeiten gegen die Protestanten, die Finnländer und die

Balten würden Bücher füllen können; von der traurigsten Aktu-

alität endlich sind und bleiben die Barbareien gegen die Juden.

Olearius schrieb schon im siebzehnten Jahrhundert : ,,Die Mus-

cowiter mögen die Juden nicht gerne sehen noch hören, und

kann man einem Russen nicht weher thun als wenn man ihn

einen Juden schilt." Als Peter der Große in Amsterdam weilte,

wandten sich die holländischen Juden an ihn mit der Bitte um
Erlaubnis zur Niederlassung in Rußland und Anlegung eines

Handlungskontors, Sie erboten sich sofort eine Erkenntlichkeit

von IOC000 Gulden zu zahlen; ,,doch Peter hielt es zur Zeit

^) St. Edme, Dictionnaire de la penalit6, I 465.

*) Waliszewski, L'heritage de Pierre le Grand, p. 103.
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noch nicht für ratsam, die Juden, die unter Iwan Wassiljewitsch

aus Rußland vertrieben worden waren, wieder aufztmehrnen."^)

Er half sich durch ein Witzwort aus der Verlegenheit: „Mein

lieber Vitsen," entgegnete er diesem, der die Sache hatte ver-

m.itteln w-ollen, ,,aus Mitleid mit den Juden muß ich das Gesuch

abschlagen. Die Juden haben zwar den Namen, daß sie die

ganze Welt in Handel und Wandel überlisten können; aber

ich kenne meine Russen, bei ihnen würden sie doch zu kurz

kommen. '"2) Wenn Peter auch die Juden nicht wieder nach

Rußland hineinlassen wollte, so machte er doch für einzelne

ganz auffallende Ausnahmen. In seiner Umgebung sehen wir

als seinen Finanzberater und Armeelieferanten einen gewissen

Meyer und dessen Schwager Lups; Meyer befindet sich sogar

in den Senatssitzungen oft an der rechten Seite des Kaisers und
wird zuvorkommend und achtungsvoll behandelt.^) Neben den

paar Ungetauften, die treu zu ihrer Religion halten, bemerken

wir eine ganze Legion Getaufter. Devier, der erste Polizei-

meister von Petersburg ist ein getaufter Jude ; ebenso Dacosta,

der tnächtige Hofnarr. Und nicht zu vergessen des Vizekanzlers

Schafirow: Peter Pawiowitsch stammt aus Polnisch-Litthauen

;

sein Großvater, Chaja oder Chajuschka Schafir, war der Faktor

der Landedelleute von Orcha. Den Enkel des Faktors ent-

deckt der Zar in der Bude eines Moskauer Kaufm<inns imd
engagiert ihn sofort als Korrespondenten für den Minister

(jolowkin. Als Golowkin nach Poltawa zum Kanzler erhoben

wird, steigt sein Sekretär Schafirow pUitzlich zum Range eines

Vizekanzlers empor und ist in Wahrheit der eigentliche Minister

des Auswärtigen. In der Pruth-Affäre verwendet er seine wun-

derbaren Talente so vortrefflich, daß ihm die Rettung des

Zaren, der Armee, vielleicht des Reiches zu verdanken ist.

]'^r ist auf dem Gipfel seiner Erfolge, triumphiert in jeder Be-

ziehung; er ist immens reich und Baron geworden: und hat

fünf der ersten Aristokraten zu Schwiegersöhnen : einen Gaga-

rin, einen Chowanskij, einen Ssaltykow, einen Golowin, sogar

•) Halcm, Lc'bei> Pctrrs des Großen, III tu und 308, Anniorkung 34.

-') Slälilin, Anekdoten von Peter dem Großen. S. 20.

'•') \V,iliszc\vski, Pierre le Grand, p. 185.
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einen Dolgorukij. Aber alle Herrlichkeit versinkt in einem

einzigen Augenblick : ein Moment der Abwesenheit des Kaisers

wird von den Rivalen Schafirows zu dessen Sturz ausgenützt.

Der Gegner "hat der Mächtige, der trotz des orthodoxen Salböls

für die Russen immer der Hebräer geblieben ist, genug. Da

steht in seiner Feinde Reihe obenan der große Mentschikow,

dem er manchen Raub vor der Nase weggeschnappt hat; da

ist sein ehemaliger Protektor, der Kanzler Goiowkin, der den

Vizekanzler haßt, weil er seine Konkurrenz füchtet; da ist

endlich Ostermann, ein Parvenü wie Schafirow, der offen-

sichtlich die gleiche Karriere erstrebt und schon den Posten

des Vizekanzlers begehrt: ihrer gemeinsamen Wühlarbeit er-

liegt Schafirow. Und am 15. Februar 1723 steht der Enkel

des Chaja Schafir auf dem Schaffot; und die Henkerknechte

werfen ihn zu Boden, und der Henker hebt das Beil. Doch

in letzter Sekunde erscheint atemlos keuchend ein kaiserlicher

Sekretär und vermeldet die Begnadigung zu lebenslänglichem

Exil. Schafirow arrangiert sich einigermaßen mit der Re-

gierung, und statt nach Sibirien geht er bloß nach Nowgorod.

Hier erwartet er resigniert Peters Tod, um dann nach Peters-

burg zurückzukehren. Die alte Macht erlangt er auch jetzt

nicht wieder, aber er bekommt seine konfiszierten Güter und

wird Präsident des Handelskollegiums. Außer Schafirow haben

noch eirüge seiner Verwandten große Rollen gespielt. Eine

Tante des Vizekanzlers heiratete einen getauften Juden, der

den Namen Wesselowski annahm und der Stammvater einer

berühmten Familie von Faiseurs und Diplomaten wurde. Auch

am Hofe der Zarin Anna Iwanowna finden wir einige Männer

jüdi.scher Abstammung; die Liepmann und Bielenbach, die

von Bühren-Biron, dem Regenten und Günstling Annas, pro-

tegiert werden, sind jedoch nicht ehrgeizige Staatsmänner, son-

dern bloß Finanzmänner; der eine, Liepmann, ein Rechner im

großen Stil, hat ein gewichtiges Wort in den großen ökono-

mischen Staatsfragen und nimmt vorkommenden Falles teil

an den Beratimgen der Minister als deren gleichwerter und

^) Ebenda 238, 239, 240. — Russische Günstlinge (von Heibig). —
Büschings Magazin, XXI 195. — Co.ioBf.oin., llcropiji XVIII 141.
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gleichberö^chtigter Faktor; der andere, Bielenbach, begnügt sich

mit der bescheidenen Rolle eines Faktotums des allmächtigen

Regenten und verkauft in dessen Vorzimmer ungeniert die

Stellen und Würden des Reiches nach einem fixen Tarif.
i)

Die bevorzugte Stellung einer kleinen Anzahl von ge-

tauften und ungetauften Juden blieb ohne jeden Einfluß auf

die l^ige des jüdischen Volkes im allgemeinen. Je näher der

Epoche, in der durch die ganze Welt der Zug der Freiheit und

Gleichheit weht, je trauriger wird das Los der russischen Juden,

Unter der Herrschaft der Zarin Elisabeth, der fanatisch-chauvi-

nistischen Tochter Peters des Großen, ist dies verständlich. Die

Kaiserin, die so viel Nachsicht für sich beansprucht, ist intole-

rant gegen alle Welt. Die Moslems sollen zwar nicht verbrannt

werden, aber zarische Ukase befehlen die erbärmlichsten Be-

kehrungsmittel, verbieten den Bau von Moscheen und nehmen
den Bekennern Mohammeds alle Rechte von Bürgern. Bei

einer Fahrt über den Newskij-Prospekt bemerkt Elisabeth an

dieser Hauptverkehrsstraße der Residenz eine protestantische

Kirche; das ist eine Beleidigung in den Augen dieser Majestät,

und nur ganz gewaltige Einflüsse vermögen das protestantische

Gotteshaus vor der Zerstörung zu retten. 1749 befiehlt Elisa-

beth, die selbst keinen Anstand nimmt, in Kirchen und Klöstern

heimlich mit ihren Liebhabern zusammenzutreffen und wol-

lüstige Orgien zu feiern, einige hohe Hofbeamte, die durch

lautes Gespräch den Gottesdienst störten, als Religionsver-

brecher an die Kette zu legen; und als ein Mann es gar wagt,

sich von der Orthodoxie loszusagen, läßt ihn die Zarin lebendig

verbrennen. 2) Zur Unterdrückung des Raßkol sind alle Mittel

recht : Geld, Schwert, Feuer. Sollen da die Juden als das

auserwählte Volk gelten, das nicht angetastet werden darf?

1742 befiehlt Elisabeth die Verbannung aller Juden aus Ruß-

land, und Gnade wird nur jenen, die sich taufen lassen. 1743

erklärt der Senat der Kaiserin, die Maßregel ruiniere den Han-

del; worauf die Zarin antwortet: „Ich will nicht gewinnen

durch die Feinde Christi." Und sie erneuert ihren Ukas und

^) Walbzewski, L'hfritage de Pierre le Grand, 177.

-) Co.ioßi.e[n., II<rropin XXI 245.
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'Schont niemanden. Der berühmte portugiesische Arzt Sanchez,

der von der Akademie zum MitgUed ernannt worden war, muß
ebenfalls laus Petersburg fort : ..Die Kaiserin," sagt man ihm,

„ist nicht böse gegen Sie, aber sie glaubt, daß ihr ihre tber-

zeugung nicht gestattet, in der Akademie einen Menschen zu

belassen, der nicht der Standarte Christi folgt, sondern unter

der Fahne Moses' und der Propheten des Alten Testaments

kämpft." Der kaiserliche Blitzstrahl trifft auch jene Juden,

die außerhalb Rußlands in russischen Diensten stehen : so den

berühmten Simon, der als Privatsekretär des russischen Ge-

sandten in Wien fungiert und nun entlassen werden muß.i)

Elisabeths Maßregeln wirkten so gründlich, daß zur Zeit

Peters III. die Juden gänzlich aus dem Lande vertrieben waren. ^)

Erst Katharina IL erteilte ihnen die Erlaubnis zur Rückkehr,

und 1772 konnte der Generalgouverneur von Weißrußland,

Graf Sachar Grigorjewitsch Tschernyschew, folgendes Manifest

erlassen: „Aus der feierlichen Gewährleistung der freien Aus-

übung des Glaubens und der Sicherung der Unantastbarkeit

des Vermögens folgt von selbst, daß auch die jüdischen Ge-

meinden, die in den mit dem russischen Kaiserreiche vereinigten

Städten und Gutsbezirken wohnen, im Genuß aller jener Frei-

heiten belassen und geschützt werden, welche sie gegenwärtig

in Gemäßheit der Gesetze und ihrem Vermögensstande ent-

sprechend genießen: denn die Menschenliebe Ihrer Kaiserlichen

Majestät läßt es nicht zu, daß die Juden allein von der für alle

gemeinsamen Gnade und dem zukünftigen Wohlergehen aus-

geschlossen werden." Za.r Alexander I. folgte dem Beispiel

seiner Großmutter. Das „Gutachten des Komitees für die Neu-

regelung der jüdischen Angelegenheiten", v/elches aus dem
Oktober 1804 stammt, gibt dafür ein Beispiel. Dieses Komitee,

dem der General Subow, Fürst Kotschubey, der Justizminister

und berühmte Dichter Derschawin, Senator Polocki, der Ad-

^) Waliszewski, La derniere des Romanov, 170.

2) Russische Anecdoten oder Briefe eines teutschen Officiers an einen

I.iefländischen Edelmann, worinnen die vornehmsten Lebens-Unistände des

Russischen Kaysers Peter IIT. Wansbeck 1765. S. 71.
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junkl des Ministers des Auswärtigen Fürst Tschartoryski und
Graf Speranski angehörten, sammelte alle Nachrichten, die

über den Gegenstand schon vorhanden waren, prüfte alle ein-

schlägigen Meinungen, verglich sie mit den tatsächlichen Ver-

hältnissen der Juden, hi: Rußland und in anderen Staaten, berief

auch die Deputierten der jüdischen Gemeinden und entwarf

dann eine „neue Verordnung betreffend die Juden". Es ward

festgestellt : man müsse die Judea so viel als möglich aus dem
bisherigen erniedrigenden Zustande emporziehen,, sie in die

moralische und materielle Lage versetren, sich einem arbeit-

samen Leben zuzuwenden und den Unterhalt auf ehrliche und

nützliche Art verdienen zu können; „die besondere administra-

tive Behandlung ihrer inneren Angelegenheiten muß einge-

schränkt und ihr Interesse vom Standpunkte der allgemeinen,

für alle Untertanen geltenden Verwaltung wahrgenommen wer-

den ; alle Mittel zur Bildung und Aufklärung sind ihnen zugäng-

lich zu machen, indem man ihnen in dieser Hinsicht jede erfor-

derliche Ermutigung zu teil werden läßt". Auch wurde vom
Komitee vorgeschlagen, die Juden zu gemeinnütziger Tätigkeit

zu ermuntern, sie zur Beschäftigung im Ackerbau, Fabrikwesen,

in den Handwerken heranzuziehen und ihnen ein Zusammen-
leben mit der übrigen Bevölkerung zu ermöglichen. Bezüglich

der Mittel zur Erfüllung dieser Prinzipien entschloß sich das

Komitee zur Anwendung einer „geräuschlosen, gemäßigten,,

stufenweise vorgehenden Methode, die auf dem persönlichen^

Interesse der Juden und der Förderung ihrer politischen Exi)-

stenz ruht". Überall bemühte sich das Komitee, den Juden zu;

/eigen, daß die Regierung nicht bloß sie, Ständern auch ihre

Vorurteile schone, sie in friedlicher Weise, nicht mit Gewadit

einem vorteilhaften Zustande entgegenführen wolle, daß die

Regierung nur das eine Ziel verfolge: die materielle Lage der

Juden auf gesetzlicher Grundlage sicherzustellen und die jü-

dischen Untertanen an den Vorteilen und der Achtung teil-

nehmen zu lassen, deren sich die übrigen im Reiche erfreuten.

Bekannt ist, daß auch unter Alexander II. zahlreiche Be-

mühungen um die Verbesserung der jüdischen \'erhältnisse

stattfanden. Vor allen war es der Minister des Innern Graf

Peter Alexandowitsch VValujcw, welcher nicht müde wurde, in
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Vorordnungen und Vorschlii^^en in diesem Sinne zu wirken.

Die Ausnahnismaßregeln, donen die Juden v.ntcrM'orfcn wurden,

fanden also nicht immer allgemeine Billigung. 1785 erklärte

der dirigierende Senat es als Unmöglichkeit: die Juden in Kur-

land, die schon seit zwei Jahrhunderten dort ansässig waren,

plötzlich als Eindringlinge zu betrachten und aus einem so

lange innegehabten Wohnort zu verdrängen. Der dirigierende

Senat entschied vielmehr, daß sie ruhig in ihren Wohnorten

verbleiben könnten, und verlangte einen kaiserliche. i Erlaß,

daß selbst bei der Wahl für die- städtischen Ämter den Gesetzen

gemäß verfahren, kein Unterschied der Abstammung und des

Glaubens gemacht werde. Noch energischer sprach sich später

einmal, im Jahre 1869, in kurzen Worten dcl Generalgouverneur

der Ostseeprovinzen Baron W'ilhelm Uieven aus: ,,Bei der

Schwere der auf den Juden lastenden Steuern und Abgaben

und der äußersten Armut der jüdischen Gemeinden, insbe-

sondere in den kleinen Städten, muß auf jede Weise Sorge

dafür getragen werden, daß die für sie drückenden und ihren

Zweck überdies verfehlenden Ausnahmsmaßregeln aufgehoben

werden." Der "schon früher erwähnte Minister des Innern Graf

Walujew sagte manches Treffende über diesen Punkt; er suchte

die Ursache des Niederganges de> Handwerks unter den Juden

in den Beschränkungen der bürgerlichen Rechte der letzteren

und vor allem in dem Verbot der Freizügigkeit : „Aus dem im

Ministerium des Innern erliegenden Material ergibt sich offen-

kundig, daß unter dieser Einschränkung des Rechtes der Juden,

außerhalb des ihnen zum ständigen Wohnsitz angewiesenen

Rayons sich aufzuhalten, am meisten die Klasse der Handwerker

leidet, und zwar nicht nur der jüdischen, sondern auch der

christlichen Handwerker." Und er plädiert warm, wenigstens

den Handwerkern die Freizügigkeit zu gewähren. Auch Graf

Peter Schuwalow erklärt es für erforderlich, daß jenes Gesetz,

welches die Juden an bestimmte Rayons bmdet, sobald .als

möglich aufgehoben und den Juden das unbeschränkte Recht

der Niederlassung im ganzen Reich erteilt werde. Die Be-

schränkung dieses Rechtes steht in krassem Widerspruch zu

dem ewigen Ruf nach der Assimilation. Nikolaj I. stellte die

„Versehmelzung der Juden mit der übrigen Bevölkerung" als
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ein wünschenswertes Ziel hin^), aber ein Vierteljahrhundert

später klagte Graf Pawel Dimitrijewitsch Kisselew, Vorsitzender

des Komitees für die jüdischen Angelegenheiten, in einem Me-

morandum an den Zaren Alexander II. : „Die von allerhöchster

Seite gewünschte Verschmelzung der Juden mit der übrigen Be-

völkerung" werde durch die mannigfachen, im Laufe der Zeit

abgeordneten Beschränkungen gehindert, welche ,,im Vergleich

zur allgemeinen Gesetzgebung zahlreiche Widersprüche ent-

halten und Mißverständnisse erzeugen". Einige auf die Assi-

milierung und Bildungsreformen bezügliche interessante Be-

merkungen enthält ein Bericht des Grafen Ssergei Lanskoi,

des ersten Ministers des Innern Alexanders II. : „Die Gerechtig-

keit erfordert es zu sagen, daß eine der Hauptursachen der

Armut des größten Teiles der jüdischen Gemeinden in jenen

Rechtsbeschränkungen zu suchen ist, die bisher die Annäherung

der Juden an die übrige Bevölkerung verhinderten und ihnen

den Weg zur Bildung und zur Verbesserung ihrer materiellen

Lage verlegten. Nach dem Willen des Kaisers wurde in letzter

Zeit die Milderung der erwähnten Maßnahmen ins Auge gefaßt.

Seit der radikalen Reform, die hinsichtlich der öffentlichen

Stellung des jüdischen Elements stattgefunden hat, machte sich

bei den aufgeklärten Juden des westlichen Europa allgemein

die Tendenz bemerkbar, in Sitten und Gewohnheiten sich der

übrigen Bevölkerung der europäischen Staaten zu assimilieren.

In Frankreich ist dieser Verschmelzungsprozeß bereits soweit

gediehen, daß selbst die Bezeichnung Jude in diesem Staate

verschwunden ist und man dort nur noch von Franzosen jü-

dischen Glaubens spricht. Dieser mächtige Einfluß der Auf-

klärung ist auch unter den russischen Juden, die eine höhere

Bildung genossen haben, zu tage getreten, wiewohl die Zahl

der gebildeten Juden noch unbedeutend ist. In neuester Zeit

hat unsere Regierung den Juden besondere Aufmerksamkeit

zugewandt, und sich ihre sittliche Umbildung und Verschmel-

zung mit der Stammbevölkerung des Reiches zum Ziele gesetzt."

*) Wie st:liwer dies just damals gewesen wäre, geht daiaus liervor, daß

1845 ini einer Stadt Russisch-Polens zwei junge Juden, die ohne Peahs (Haar-

löckchen) in der Synagoge c-schienen, auf der Stelle erdrosselt wurden. Vgl.

Nicolaus der Erste gegenüber der öJfentlichcn ^Teinimg von Europa, S. 40.
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Daß Assimilierung. Bildung und Freiheit zusammen-

hängen, zeigen die Berichte des Volksaufklärungs-Rates Alexan-

der Posteis und das Gutachten der Kommission, welche im

Jahre 1865 zur Prüfung der letzterwähnten Berichte eingesetzt

worden war. Posteis äußerte am Schlüsse einer Abhandlung

über die staatlichen jüdischen Schulen die Ansicht, daß allen

Opfern und Anstrengungen zum Trotz der Endzweck ihrer Be-

gründung nicht erreicht werden könnte, so lange die Juden

in den gegenwärtigen beschränkten Lebensbedingungen ein-

gepreßt blieben. Diese Abgeschlossenheit, bemerkte er, nimmt

ihnen die Möglichkeit, das Gebiet ihrer Betätigung im Handel

und Gewerbe zu erweitern und läßt sie in- einen mit jedem Tage

sich verschlimmernden Zustand der Armut versinken; diese

Beschränkung verhindert aber auch ihre Assimilierung mit der

russischen Bevölkerung, der naturgemäß er.st eine gegenseitige

Annäherung vorausgehen muß. Der Bericht des Geheimrates

Postcls erhält eine reiche Ergänzung durch das erwähnte Gut-

achten der Kommission vom Jahre 1865; die Mitglieder der

Kommission Andriaschew, Siepuschkin undFeodorow bekannten

sich offen zu der Ansicht : daß man allem zuvor den Juden

das freie Niederlassungsrecht im ganzen Reiche gewähren

müsse; wenn die Regierung aufrichtig die Beseitigung aller

ilbel erstrebe, so müsse die Gesetzgebung mit einem Hiebe den

Knoten zerschneiden. Erwähnen wir zum Schluß noch Doku-

mente, die von Geistlichen herrühren, die sich in Zeiten der

vielen Judenmassacres erhoben, um gegen die gewissenlosen

christlichen Mordbrenner zu predigen. Hier finden wir wahre

Perlen der Nächstenliebe, die der Metropolit Makarius von

Moskau und Kolomea also definierte : „Wenn wir unsere Ver-

wandten und Blutsfreimde, unsere Stammes- und Glaubens-

genossen lieben, so liegt darin noch wenig christliches ; solche

Nächstenliebe besitzen auch die Nicht-Christen. Liebet viel-

mehr alle Menschen ohne Unterschied, ob sie euch nahe stehen

oder nicht, welcher Abstammung, welchen Glaubens sie auch

seien. Urteilet nun selbst, o Rechtgläubige, wie schwer sich jene

Unglücklichen unter unseren Brüdern gegen unseren heiligen

Glauben versündigen, die von der Leidenschaft hingerissen

oder aus Unverstand sich wider die Juden erheben und scho
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nungslos ihr Eigentum vernichten. Wie dürfen wir uns er-

dreisten, unsere Anne gegen jene zu erheben, die von Staats-

und Gesetzeswegen unsere Brüder sind?" Ein anderer hoher

Kirchenfürst, Nikanor, Erzbischof von Cherson und Odessa,

war CS, der unseres Wissens zum ersten Male nicht von Juden,

sondern von „Russen jüdischen Glaubens" sprach, gelegent-

lich seiner Rede zur Einweihung der Kirche der Odessaer

Handelsschule im Jahre 1884J)

Alle diese Urteile zerschellten aber am Widerstand, den

gerade die letzten Herrscher Rußlands der Verbesserung der

Lage der Juden entgegensetzten: Nikolaj I. befahl 1843 den

an der Grenze wohnenden Juden, ihre Heimat zu verlassen'

und sich in sieben bestimmten Gouvernements anzusiedeln,

wo die jüdische Bevölkerung ohnehin schon groß war und nun

eine neue Million Armer das Elend vermehrte. Auf die soge-

nannte Nationaltracht der Juden wurde eine Steuer ausge-

schrieben, ebenso auf das koschere Fleisch. Der jüdische

1) Vgl. das merkwürdige Buch: ,,Dio Juden in Hußland", lKTausgCi>eboa

von August Scholz, Berhu 1900; enthaltend Urkunden und Zeugnisse russischer

Behörden, Staatsmänner, Offiziere, Vcrwaltungsbeamtcn, hoher Geistlichen,

Schriftsteller, Journalisten und drei öffentliche Kundgebungen. Das Original

dieses Buches, an welchem unbewußt die hervoiTagendsten Autoritäten des

Zarpinciches seit hundert Jaluren mitgearbeitet haben, wurde in Petersburg

vor zehn Jahren in russischer Sprache gedruckt. Kein einziger Beitrag war

eigens für das Buch verfaßt, es enthielt bloß eine Zusammenstellung von Äußc-

juugen, die ursprünglich zu dienstlichen Zwecken oder gelegentlich bronncndiM-

'l'agosfragen in den Kirchenpredigteu und in den Zeitungen provoziert worden

waren. Neben dem dirigierenden Senat, der höchsten russisclien Staatsbehörde,

und verschiedenen Ministerkomitees für die jüdischen Angeiegoahcitcn kamen

Militär- und Zivilgouverneure, sowie Beamte jeden Grades aus allen Ver-

waltungskreisen zum Worte. Die Geistlichkeit war durch Metropoliten, Erz-

bischöle, bis herab zu einfv^chen Priestern vertreten. Ihnen gesellten sich Stim-

men von Literaten und G,.^l3hrten, Kaufleuten und Industriellen. Bei jedem

Urteil und Zeugnis sta.iu iSfame und Stand der verantwortlichen Urheber,

und Ort und Zeit war qa^llenmäßig angegeben. Da^ Buch, das dank diesem

Reichtum uiizv/eifelhait .cnter Urkunden bestimmt schien, einen bedeutenden

Einfluß auf die Behandlung der Judenfrage in Rußland auszuüben, verschwand

aber fast spurlos vor dei \'eröffentlichung. Nur ein einziges Exemplar wurde

gerettet und ins Ausland ^-ebracht. Es lag dem Übersetzer vor und wurde

dem Londoner British iiuseum übergeben, um dort als kulturelles Denkmal

zu verbleiben.



— 271 —

Fleischhauer durfte das für trefe befundene Fleisch nicht an

die Christen verkaufen, sondern mußte es vergraben. Die

rituellen Gesetze ignorierend sagten die Behörden : „Ihr eßt

CS nicht, also ist es ungesund. Für das koschere Fleisch aber,

das ihr essen wollt, zahlt ihr dem Staate 21 Rubel per Stück. "i)

Nach einem Gesetze von 18 17 sollten Juden, sobald sie in den

Militärdienst eintreten, da.i Bürgerrecht erhalten. Nikolaj I.

erkannte dieses Gesetz nicht an, und die Juden, die Soldaten

waren, mußten die Rekrutenabgabe weiterzahlen; als Grund

für diese Maßnahme wurde angegeben: daß die Juden bei ihrer

Lebensweise vom hochbesteuerten Branntwein weit weniger

verbrauchen und daher zu den indirekten Steuern nicht so

viel beitragen als die übrigen Staatsangehörigen. 2) Und Niko-

laj I. hatte in seiner Flotte 4000 Matrosen, in seiner Armee

loooo Soldaten jüdischen Glaubens! Die jüdischen Soldaten

waren trotzdem stets Patrioten, Dies beweisen mehrere Doku-

mente russischer Generale von 18 12 bis 1880. Als der Korps-

kommandaut Dawydow 18 12 in Grodno einrückte, hatte er

nur zu den Jud'en Vertrauen und setzte sogar einen Juden, ein

Mitglied des Kahals oder Gemeindevorstandes, zum Polizeichef

ein. Wie Dawydow, später noch Chomutow und Rajkowski

von dem jüdischen Patriotismus Beispiele anführen, so betont

Alexej Nikolajewitsch Kuropatkin, der frühere Kriegsminister,

die Tapferkeit jener jüdischen Soldaten, welche ihn auf einem

seiner Feldzüge in Transkaspien begleiteten : „Die Juden haben

ebenso heldenmütig zu kämpfen und zu sterben gewußt, wie

^) Allerdings ließ sich auch üslerreicli eine Sabbathlichtsteuer zahlen;

sie war 1797 auf Antrag eines Lemberger Juden statt der früheren Schutz-

steuer eingeführt worden, Friedrich der Große, der jeden nach seiner Fafon

selig werden lassen wollte, hatte — um seine Porzellanfabrik zu heben —
verordnet, daß Juden nur dann heiraten durften, wenn sie eine gewisse Menge

Porzellanwaren gekauft hatten. Bis 18 13 bestand in Leipzig der jüdische

Leibzoll; er wurde dort erst charakteristischerweise von dem russischen Stadt-

goüverneur abgeschafft. Vgl. Nicolaus der Erste gegenüber der öffentlichen

Meinung von Europa, Seite 34, Anmerkung.

^) Nicolaus der Erste usw., S. 41. — Aber jenen Juden, die durch Ver-

kauf von Branntwein zu dieser famosen indirekten Steuer beitragen wollten,

wurde das Halten von Schänken verboten.
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die übrigen russischen Soldaten." Kuropatkin hat die gleiche

Erfahrung auch im Kriege mit Japan gemacht.

Daß die Juden, denen fast bis zum neunzehnten Jahr-

hundert Rußland noch verschlossen war, dort im Laufe eines

Säkulums auf mehrere Millionen angewachsen sind, ist in erster

Linie eine Folge der Lroberung Polens, Südrußlands, der Krym,

Kaukasiens und Transkaspiens, wo die Juden seit alten Zeiten.

lebten. 1) Die russischen Regierungen und das russische Volk

haben diese miteroberten Millionen Untertanen und Mitbürger

zu dezimieren versucht. Früher begnügte man sich mit gesetz-

lichen Maßnahmen moralischer und wirtschaftlicher Natut.

Solche Gesetze gegen die Juden gibt es über tausend. Natür-

lich wie alles Russische ohne System, ein Chaos ohnegleichen,

unentwirrbare Widersprüche. Außer den tausend Gesetzen

hat man noch unzählbare Ministerialerlässe, geheime Rund-

schreiben, tausende Befehle der Gouverneure, der Polizei
;
jedes

blieb in Kraft, obwohl späteres oft das Gegenteil des früheren

besagt. In diesen Judengesetzen ist das Recht wie Kautschuk

dehnbar nach Lust und Kraft jedes einzelnen: handelt es sich

um Rechte, so ist der Jude ein Fremdling, handelt es sich um
Pflichten, so ist er ein Inländer; Avill der Jude ins Ausland, so

gibt man ihm keinen Paß, will er friedlich im Inland bleiben,

so weist man ihn aus. Er muß seinen Militärdienst absolvieren,

sein Blut fürs Vaterland opfern, aber wenn er in den Krieg

zieht, verliert seine Familie das Wohnrecht, weil sie des Er-

nährers beraubt ist und nur er Wohnrecht hat. Der Jude muß
pünktlicher als jeder andere seine Steuer bezahlen, aber er hat

davon nur dann Vorteil, wenn er reich genug ist, auch die

Behörden separat zu bestechen. Er darf nur in bestimmten

') Vgl. über die Juden in Kaukasien: Bernhord Stern, Zwischen Kaspi

und Pontus, Breslau 1897, S. 246—258; über dir Juden in Mittelasien: Bern-

hard Stern, Vom Kaukasus zum Hindukusch, Berlin 1893, S. 206—220;

über die Juden in Südrußland: Haxthausen, Studien über die inneren Zu-

stände Rußlands, II 17, 19, 398—409. Femer: Laain, Russische Zustände,

II 212—296; Sara Rabinowitsch , Die Organisation des jüdischen Proletariats,

Karlsruhe 1903 (besonders interessant für die Geschichte des vielgenannten

,,Bund"); endlich: Eupeii Bh Poccift, O'it'pKii yKoni)MH"iei;iwir<> h oömecTBeiiuaro

fiurti pycxKuxT. eBiKH>Bi>, lt. T. OpiUiiHCKaro, C.-IIeT<'p6ypn>, 1877,
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Ruyons wohn-m. Nur eine bestimmte kleine Zahl Juden darf

studieren. Zuweilen erscheinen einem Gouverneur oder Herr-

scher die modernen Gesetze und Erlässe nicht ausgiebig genug;

dann greift man zurück in die fernsten Zeiten und frischt uralte

l'kase auf: Zar Alexej Michajlowilsch halte den Juden ver-

boten. Christen in ihren Dienst zu nehmen; Nikolaj I., der die

Verschmelzung der Juden mit der übrigen Bevölkerung als ein

wünschenswertes Ziel bezeichnet, sucht dieses Gesetz des Zaren

Alexej hervor und bestätigt es im Jahre 1835, nachdem es

zweihundert Jahre vergessen gewesen; und Alexander III. er-

weitert es : nicht bloß Dienstboten christlichen Glaubens dürfen

nicht bei Juden dienen, auch in den Kontoren und Fabriken

von Juden dürfen keine christlichen Beamten, Buchhalter, Direk-

toren angestiJlt werden; die Christen selbst protestieren da-

gegen, und dieser Protest erst annulliert 1S87 das seltsame

Gesetz. 1) Unter Alexander III., der sich mit der französischen

Republik verbündet und entblößten Hauptes die Marseillaise

anhört, erreicht die Intoleranz ihre äußerste Grenze, kommt
in die Verfolgung endlich sogar System, wird der Haß der \-er-

ordnungen in blutige Pogrome umgesetzt. Man lenkt mit Be-

wußtsein die Wut und Blutgier des Volkes auf die Juden, man
macht die Juden zum Puffer in den Zusammenstößen zwischen

der Autokratie und der revolutionären Masse. Wenn der Stano-

woj das letzte Stück Vieh eines rückständigen Steuerzahlers

gepfändet hat, läßt er es durch den Juden verkaufen und lädt

dadurch die Wut, des Beraubten auf den Juden und das jüdische

Volk. Wenn der Zar einen Krieg verliert, sind die Juden
schuld ; unu selbstverständlich sind auch die Juden verant-

wortlich, wenn der Finanzminister kein Geld von Europa be-

kommt. Ist der Muschik vom Hunger geplagt imd ziehen die

Arbeiter in Massen auf, nach Brot verlangend, dann veranstaltet

man,ihnen Spiele, blutige Schauspiele, immer nach dem gleichen

Programm: Man proklamiert die Juden als Anarchisten, man
verliest auf öffentlichen Plätzen als Ukase des Zaren mörderische

Pamphlete, worin der Kaiser seinen treuen orthodoxen Russen

gestattet, drei Tage lang die Juden zu schlagen und zu plündern.

^) I.eroy-BcauHcu. Das Reich der Zaren und die Russen, III 573, 580.

Stern, Geschichte der öflentl. SiltHchkeit in Rc.ßlaml. " iß
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Nach diesem Prolog geht der X'orhang auf, and der Pogrom,

die Veinichtung begiiintj während Gouverneure ujid Behörden,

Pohzei und Truppen aufpassen, daß sich ja keiner der \'er-

fehmten verteidige. i88i wurde so die Stadt Balta, die fast

nur von Juden bewohnt war, der Plünderung preisgegeben

:

von über tausend jüdischen Häusern blieben nur 40 verschont

;

alle anderen wurden gestürmt, bis auf den Tirund /.erstört.
i)

Aus halb kindischer, halb barbarischer Zerstöruiigswut hat sich

der Si)aß herausgebildet, bei Judenhetzen die Federbetten aus-

zuleeren, und wenn man heutzutage ein Judenmassacre an-

kündigen will, sagt man bloß: Federn fliegen! Aber auch

Synagogen und Friedhöfe werden nicht verachtet; ja, Ent-

weihung der Gräber, Besudeln der Thorarollen ist nicht vvcuigcr

beliebt als Bettfedern fliegen lassen. Unter Alexander HI.

beschränkte man sich -auf Zerstörung" des Eigentums; die apo-

kryphen Ukase des Zaren befahlen nur Plünderung, sprachen

damals noch nicht yon Tötung. Unter Nikolaj IL ist man foit-

geschrittt-ner : da wird schon gemordet. Man lese den Bericht

der Zeitung „Hobocth-' über das Massacre in Kischenew im

Jahre 1903: ,,Die Straßen gleichen Kirchhofallecn ; man sieht

die uijglücklichen Juden wie Schatten auf den Stiaiien herum-

.
sf'hleichen, die meisten mit Wiinden am Kopf und im Gesicht.

Am zweiten Tage der Unruhen ließ die w ütendo Menge keinen

einzigen Juden auf der Straße vorbei, ohne ihn zu mißhandeln.

Besonders schwer haben diejenigen Juden gelitten, die an die-

sem Unglückstage die Trambahn Ix-nützten. Wenn die wütende

Menge bemerkte, daß in einem Trambahnwagen ein Jijde saß,

so schrie sie den christlichen Passagieren z.u; „Werft ims den

luden heraus!" Der Jude wurde auch hinausgeworfen und

buchstäblich dem Mob ausgeliefert, der ihn dann in schreck-

licher Wei.-^e mißhandelte. Es sind uns viele authentische Fälle

bekannt, wo auf diese Weise aus den Waggont; hinausgeworfene

Juden von der Menge auf der Stelle getötet wurden. Es sind

Fälle von geradezu bestialischer Verstümmelung von Leichen

festgestellt worden. Wir wollen hier einige Fälle, die uns von

einer sehr kompetenten Person, Dr. N. A. Doroschewski, dem

^) Ebeuda 568, 569.



— 275 —

Arzt am Landschafts-Hospital, mitgeteilt wurden, anführen:

Der Jüdin Sura Fonarschi sind zwei Nägel in die Nasenlöcher

geschlagen worden, die durch den Schädfl hindurchdrangen;

sie starb infolge dieser Wunden; dem Juden Ly.s sind die Ge-

lenke an Händen und Füßen auseinandergerissen worden; dem
Juden Charifon wurden die Lippen abgeschnitten und dann

mit einer Zange die Zunge samt der Kehle herausgerissen ; dem
Juden« Selzer wurde ein Ohr abgeschnitten, auch erhielt er

zwölf Wimden am Kopf; er wurde wahnsinnig und befindet

sich im Hospital ; an der Ecke der Spieschnoj- und Gostinoj-

straße ergriff die Menge eine schwangere jüdische Frau, setzte

sie auf einen Stuhl, und dann schlug man sie mit Stöcken auf

den Leib; in der Zirovskistraße warf man aus dem zweiten

Stock kleine Kinder auf die Straße hinunter. Außerdem sind

viele Fälle von Vergewaltigung kleiner Mädchen bekannt, die

in den Händen ihrer Pciniger starben ; es wurde auch die Leiche

eines in ?:wei Teile zerrissenen Kindes gefunden. Die Zahl der

Getöteten und mfolge der Wunden Verstorbenen beläuft sich

auf 47. Im jüdischen Hospital befinden sich mehr als hundert

Verwundete, darunter etwa 30, die fürs ganze Leben unbrauch-

bare Krüppel bleiben werden." Die „Peterburgskija Wjedo-

niosti" teilen mit, ,,daß am zv/eiten Tage der Unruhen einem

jüdischen Tischler beide Hände mit seiner eigenen Säge abge-

sägt worden sind. Einer Frau ist der Bauch aufgeschlitzt und

sind die Eingeweide, herausgerissen worden, und es sind dann

in den offenen Leib ßeltfedern und Daunen gestopft worden."

Man schreibt aus Odessa, daß alles, -«was die Zeitungen bis

jetzt gebracht haben, bloß einen klcnicn Teil der begangenen

Greuel betrifft : ,,P>auen wurden, nachdem man .sie verge-

waltigt hatte, die Augen ausgestochen. Es sind in Wirklich-

keit 46 Menschen erschlag;^n worden ; 80 sind den Wunden
erlegen, 'too sind schwer /erwuridet, neun Kinder sind bestia-

lisch zu Tode gemartert werden. Die Krawalle waren gut

vorbereitet und organisiert: Mnglieder der russischen, christ-

lichen, sogen.'innten guten Gesellschaft nahmen tätigen An-

teiL"

Dasselbe Schauspiel erlebte man 1905, 1906, 1907 in Kijew,

in Bjaiystok, in Odessa und in Siedietz. Über den Pogrom in

i8*
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Siedlctz im August 1906 hat der Rittmeister Pjetuchcw einen

geheimen Bericht an den Generalgouverneur von Warschau
verfaßt, der durch eine Indiskretion in die Öffentlichkeit ge-

langt isti'i: „Am 11. August" heißt es darin. ,,wurde ich in

cLis Gendarmerieamt gerufen, avo über die Vornahme einer

allgemeinen Haussuchung beraten ^\ajrde. Der Chef der Schutz-

garnison, Oberst Tichanowsky, forderte sogleich, man solle

ihm einige angesehene Bürger der Stadt Siedletz nennen, die,

obgleich sie persönlich an der revolutionären Bewegung nicht

teilnehmen, sie doch auf irgend eine Weise begünstigen. Der

Oberst Tichanowsky äußerte die Absicht, diese Leute ins Ge-

fängnis zu werfen und sie als Geißeln zu behalten. Er wolle

ihnen erklären, daß sie im Falle eines Attentates auf irgend

einen Regicrungsbeamten alle ermordet werden sollten. Oberst

Tichanowsky sagte, daß er die Verantwortung für alles auf

sich nehme. Als Oberst Tichanowsky gefragt wurde, auf welche

Weise die Geißeln getötet werden sollten, wandle er sich an

den Polizeichef mit der Frage, ob er ihm nicht einen PoHzei-

diener zur Verfügung stellen könne, der bereit wäre, Wahnsinn

simulierend, die Geißeln im Gefängnis niederzuschießen oder

ihnen Arsenik in die Speise zu mischen. ,,Dem Terrorismus

der Revolution müssen wir einen noc h schrecklicheren Terro-

rismus entgegenstelleji", fügte Oberst Tichanowsky hinzu."

Der Bericht schildert dann, daß auch das Militär rnit der Ab-

sicht, einen Pogrom zu veranstalten, bekannt wurde; die Sol-

daten sagten : „Wir werden ihnen schon einen guten Pogrom
machen, wir werden schonungslos handeln'. In der ersten

Nacht der Beschießung von Siedletz, gegen 3 Uhr, am 27.

August, wollte Oberst Tichanowsky aus den Kasernen des

Dragonerregiments das Militärorchester zu sich kommen lassen,

was ihm jedoch verweigert wurde. Da ^'er5amlneIte er einen

Soldatcnchorus, und der Gesang erscholl mitten unter dem
Knattern der Gewehre, dem Biutvcrg.eßen, den Plünderungen

und der Feuersbrunst. Oberst Tichanowsky erklärte später,

daß er damit den Geist der Soldaten habe heben wollen. End-

') Mitgeteilt vor der Russischen Korrcspondfinz in Bedin. Vgl. Erste

Bcilagt zur Vossischcn Zeitung vom 29. Nov^mbiT 1906.
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lieh, einige. Tage nach den Unruhen, als oin (Gerücht im Umlauf

wax, daß Oberst Ticliaflowsky ermordet worden sei, kmi) er

zu der Schwadron, deren Koniraandierendcr er früher war,

teilte den Soldaten dit?se^ Gerücht mit und bat sie, daß sie,

wenn er wirklich getütet werden si)llte, seinem Andcnkt-n zu

Ehren bis zu den Ohren türhtig im Blute baden sohlen. Das

erzählten spater bei einem l'Vühstücke die Dragoncroffiziere.

indem sie das mutige Benehmen des Obersten Tichanowsky

als Vorbild hinstellten. Die Einzelheiten des Pogroms schildert

der Bericht also: „Am 26. August, um S'/a des Abends, er-

schollen in der Stadt einige Revolverschüsse und sofort ant-

worteten die 'rrup})en mit einer Ik^schießung der Stadt, wobei

sie durchaus keine Rücksicht darauf nahmen, ob aus dem
betreffenden Htiu-e geschossen worden war oder nicht. Die

Truppen verfuhren sehonirngslos gegen die friedliche Bevöl-

kerung. Ich selbst war zugegen, als in das Polizeianu einige

Leute, hauptsächlich aUe Juden, hineingeschleppt wurden, und

sah, wie eifrig die Soldaten in Gegenwart des Obeisten l'icha-

nowsky die Leute mit Kolben mißhandelten. Ich sah auch,

wie ein Dragoner in der Nähe des Polizeiamts in die Wohnung
des Krelsrichters Herrn Mudrow Schüsse abfeuerte. Ich \var

auch Zenge, v/ie ein Dragoner zum Obersten Tichanowsky

Icam, uni ihn um P.nronen zn bitten, und wie dieser bemerkte:

,,Es sind 211 wenig Lote". .Vis ich dies alles sah, bat ich den

Obersten Ticha'u.wsky, das unsinnige Schießen und Schlagen

einzustellen und sich lieber mit planmäßiger Aufsuchung der

RevolutionärtJ zu befassen. Dabei lenkte ich seine Aufmerk-

samkeit darauf, daß die Truppen, besonders ohne Nahrung,

bald ermüdet sein werden und daß gegen Abend die Revo-

lutionäre x'ielieicht etwas ernsteres vornehmen könnten. Ich

bekam zur Antwort, daß die Schlacht bei Ljaojang 12 Tage

gedauert habe, und daß, wenn es nötig sein werde, er zwei

Wochen auf dem Stuhle vor dem Polizeiamt zu sit2en bereit

sei, und weiter, daß es in der Stadt genug Läden mit Nahrungs-

mitteln gäbe, so daß es für alle ausreichen würde. Das alles

wurde in Gegenwart der Soldaten gesprochen. Schon in der

ersten Nacht wandten sich die Dragoner an die Gendarmerie'

Uiiteroffiziere Andrejuk und Sajaz und baten utn Petroleum,
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lim die I.lMuser in Brand zu setzen. Befragt, wie sie das tun

düinen. antv/ortetcn die Soldaten: ,,So ist es befohlen." Die

Plünderungen fanden auch in der ersten Nacht statt. Zur

Zeit der Abenddämmerung am 27. August wurden die Truppen

ganz zügellos. Alle Bierhallen und einige Weinlager wurden

von ihnen überfallen; alles wurde ausgeplündert^ zum Teil

auch ausgetrunken. !n der zweiten Nacht wai^en die Truppen

fast durchweg besoffen." — Dieser Bencnl ist ein so krasses

Dokument russischer Wildheit und Moral daß er hier ehrlich

reinen Platz verdiente.

37. Grausamkeit im Familienleben.

R usaischer Frauencharakter — Zarin Maria dio Tschcrkessin — Zarin Pras-

kowja — Greueltaten der Edelfrauen — Gräfin Ssaltykow — Fürstin Koslo-

wskij — Sadistische Verbrechen — Los der Kammerzofen — Das Familien-

leben — Ehernmord bei den alten Slawen — Eltemmcrd bei den Tschuktschen

— Vatermord bei den Osseten — Russische Ge*et/ce — Zar Alexej gegen seinen

Schwiegervater — Peter der Große gegen Mutter und Sohn — Verwandten-

mord und Aberglaube — Schwiegertochter und Schwiegermutter — Kinder-

mord aus religiösem Fanatismus — Gefühllosigkeit der russischen Matter —
Die Grausamkeit in der Ehe — Das Schlagen der Frau — Sprichwörter und

Volkslieder — Seltsamer Hochzeitsbrauch — Das Weib als Eigentum des

Mannes.

Den Männern stehen die Frauen an Grausamkeit nicht

nach. Manche behaupten sogar, daß die Weiber in Rußland

im allgemeinen barbarischer und grausamer als die Männer

seien; es komme daher, daß sie unwissender und abergläu-

bischer, daß sie seltener reisen, Aveniger lernen und gar nicht

arbeiten.!) Das kann sich natürlich nur auf die Frauen der

Vornehmen beziehen, die immer von Dienern umgeben sind,

1) Geheime Nachrichten über Rußlanrl (von Massen), deutsche Ausgabe,

II 159. — Das gleiche sagt Petri, Estbland und die EsU>on, I 364 ron den

baltischen Edelfrauen: ,,Ira allgemeinen sind die Damen härter als die Herren.

Sie ohrfeigen ihre Mägde Uiit der Hantl, schlagen sie mit deta Pantoffel, lassen

sie niederstrecken und geben ihnen die Peitscht?. Die Ausländerinnen, die

hergeheiratet haben, tun ebenso."
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tags faul auf dem Sofa liegen, ihre Nächte am Spieltisch x^r-

bringen, nichts lesen. Die Abwechsl"ung in ihr Nichtstun bringt

die Grausamkeit, die Züchtigung der Dienerschaft. Die höchst-

gestellten Frauen gingen mit dem Beispiel voran. Von den

Frauen auf dem Throne, deren Willkür und l^une das Volk

anheimgestellt war, ist schon die Rede gewesen. Aber auch

die Frauen, die nicht als Herrscherinnen, sondern bloß als Zaren-

Gemahlinnen figurierten, sind meist durch nichts anderes be-

rühmt als durch ihre Grausamkeit. Die zweite Frau Iwans des

Schrecklichen, die Tscherivessin Maria, wetteifert mit dem Ge-

mahJ iu wilden vSitten und stachelt den Tyrannen zu immer

gräßlicheren Taten auf.\) Praskowja, die Witwe des Zaven

(wan Alexejewitsch, erscheint narhts im Preobraschensker Pri-

kas (Gerichtshof) und befiehlt, daß man ihren llotbeamten

Derewriin wegen eines geringen Vergeliens vor ihren Augen
foltere; man ist ihr offenbar zu mild, denn sie greift selbst zum
Knut und haut eigenhändig auf den Delinquenten los; dann

läßt sie ihr Opfer mit Talg und Scheidewas.ser ülx;rschütten

und anzünden. 2)

Die elegantesten Damen betrachten das Schlagen der

Dienerschaft als ihr selbstverständliche.-^ Privilegium. Man be-

findet sich mit der vornehmen Hausfrau vielleicht in einem

Gespräch über Humanität, und da unterbricht sie die Konver-

sation durch den Befehl, diesen oder jenen Diener zu peitschen.^)

Der Barbarei gesellt sich die raffinierteste Wollust. Die Herrin

verfehlt nicht, den Exekutionen persönlich beizuwohnen und
erfreut sich am Blut, das sie fließen sieht, empfindet sadistische

Wonne beim Anblick der heruntergerissenen Fleischfetzen. Eine

Frau von Drewnik läßt einem dreizehnjährigen Mädchen, weil

es schlecht gesponnen, die Finger mit dem Fluchs umwickeln

und zündet letzteres eigenhändig an. ivlit den wunden Fingern

k.uin die Ärmste natürlich nicht besser spinnen. Sie wird daher

mit iji Salzwasser geweichten Ruten gepeitscht, in einen kalten

1) Kaiamsins Geschichte de» Russischen Reiches, VIII 37.

-') M. 11. <>Mt'bouiii, Om<|wu I: lln|>HHJ lft>ac-KOBbii 166"4~1723. HaAaai^

irt-aiiiio. C.-TriTipö\|)n. 1S83. — TumcmIh^bt., Hcropin iiaKaajxniit, crp. 65.

') Geheimnisse von Rußland, I 231.
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Keller gesperrt, muß mehrere Tage hungernd auf Hecheln

stehen und in den an der Wand angebundenen Händen Butter

und Brot IiaJten, während rundum die übrigen Bedienten ihre

Mahlzeit genießen. Die Tochter des Hauses, ein zwölfjähriges

Mädchen, macht Zangen und Nadeln glühend und zwickt und

sticht mit ihnen das blutende verschmachtende Opfer, das unter

diesen Qualen schließlich zusammenbricht. Die Affäre kommt
vors Gericht, und es erfolgt wunderbarerweise eine Bestrafung

der Herrschaft ; aber nur deshalb, weil das Opfer während der

Folterung gestorben ist; hätte das Mädchen seiner Herrschaft

den Gef<illen getan, erst später zu sterben, so wären die Mörder

straflos ausgegangen.!) Im .Sommer 1794 läßt die baltische

Edelfrau von H. eine Magd wegen eines schlecht gefalteten

Oberhemdes so entsetzlich peitschen, daß die Bestrafte be-

sinnungslos liegen bleibt.-) Eines Morgens vergißt das Kammer-

mädchen der Frau von K. für den Schoßhund Sahne zu

machen; die Dame ruft zornig die Leute zusammen, um dem
schuldigen Mädchen in aller Gegenwart eine Lektion zu geben;

aber das Schauspiel kann nicht stattfinden, denn die Haupt-

person hat sich aus Angst vor Schande und Schmerz ertränkt.'')

Zur Zeit Alexanders l. läßt eine Edeldame ei i Mädchen zur

Strafe für ein Vergehen bloßfüßig auf glühende Kohlen stellen

und ihre Hände in siedendes Wasser tauchen; und uaiin werden

dem Opfer noch Nadeln in das Fleisch eingetrieben.

Solcher Megären sind zahllose. Der Gräfin Daria Niko-

lajewna Ssaltykow Greueltaten sind uns zum Teile nicht mehr
unbekannt; diese Dame wütete von 1756 bis 1762, und Katha-

rina IL bereitete ihr erst ein Ende, als es dem Bauern Jermolaj

gelungen war, zur Kaiserin zu dringen und ihr zu klagen, daß

seine Herrin ihm nacheinander drei Frauen getötet. In dem
Prozeß, den Katharina gegen die Gräfin anstrengen läßt, wird

konstatiert, daß dem Ungeheuer in den 6 Jahren wenigstens

138 Menschen zum Opfer fielen Die Verbrechen wurden nicht

einmal auf einem weltabgelegencn Gute begangen, sondern

*) Merkel, Die Letten, 172.

••i) Ebenda 168.

2) Ebenda.
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im Zentrum von Moskau, in dem giäflichci J'nlast auf der be-

lebtesten Straße der Residenz, der Kusnczkaja. Folgendes wird

bei Gericht konstatit rt : Die Ssaltykovv knutct einen Mann eigen-

händig halbtot, dann stellt sie ihn im slr<'ng.sten Winter nachts

in den Schnee und begießt ihm das Haupt mit siedeniiem

Wasser. Eine schwangere Frau läßt .sie schlagen, bis die

Gequälte luiter der Peitsche niederkommt; die unbarmherzige

Herrin aber schreit: ,,Schlagt weiter, schlagt sie tot!" und als

der Befehl pünkthch vollzogen ist, legt sie auf die f>eiche der

Mutter das neugeborene Kind, um es Hungers sterben zu lassen.

Die Gräfin hat den ICdelmann Tjutschew zum Geliebten ; er

reißt sich von ihr los und heiratet ein Mädchen; wütend be-

fiehlt die Verlassene ihren Leuten, das Haus des Ungetreuen

niederzubrennen und das j^mge Paar zu töten. Die Phantasie

des Volkes begnügt sich nicht mit den aktenmäßig festgestellten

Greueln und dichtet der Ssaltykow noch an, daß sie sich zum
Mahle geröstete Frauenbrüste vorsetzen läßt. Im Prozeß wird

aber kein Fall von Anthropophagie bewiesen — es gibt nur

barbarisch-sadistische Morde. Und das Resultat des Prozesses?

JDie A.ngeklagte leugnet. I^m sie zum Geständnis zu bringen,

erdenkt man eine eigene Art Tortur; man foltert einen Mann
A or ihren Augen und droht ihr mit demselVjcn Schicksal. End-

lich wird über sie das Urteil gesprochen: der Tod durch

Henkershand! Aber der Sertat begnadigt sie zu Knut und

Zwangsarbeit. Katharina' II. findet auch dies zu viel für ein

paar Dutzend li^rmordungen von Leibeigenen. Die Ssaltykow

wird also bloß eine Stunde lang auf dem Schaffot ausgestellt

und dann in ein Kloster gesperrt, und lebt hier frif^dlich*bis

1801, darf sich sogar einen Soldaten als Liebhaber halten,
i)

Die Justiz ist wahrlich noch skandalöser als die Verbrechen

es sind. Aber niemand regt sich deswegen auf. Denn die

Gräfin Ssaltykow ist keine Ausnahme, sondern auch wieder

nur Eine von Vielen. Zu Beginn der Regierung Katharinas

gibt es noch ein Dutzend ähnlicher Prozesse. L^nd von wie

manchen solcher Frauen erfahren wir gar nicht oder nur durch

versteckte Aufzeichnungen in verschollenen Memoiren und

1) Waliszexn-ski, La <iernit;rc- des Roinanov, 22S, 229.
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Büchern der Zeitgenossen 1 So erwähnt Major Massen als

Beispiel aller Verbrechen und Ausschweifungen eine Fürstin

Koslowskij. Diese läßt .Männer nackt ausziehen und in ihrer

Gegenwart mit Ruten hauen; dabei zählt sie kaltblütig die

Streiche und treibt den Büttel an, immer stärker zu schlagen.

Lascive Phantasie bereichert die Barbarei, die Grausamkeit

wird eum Sadismus. In Anfällen von vi<'hischem Zorn (hkI

wenn sie betrunken ist. bindet die Fürstin männliche Leibeigene

an Pfähle und läßt sitj durch Sklavinnen peitschen oder durch

Hunde zerfleischen. Oft ergreift sie selbst die Ruten und

iiaut auf die Geschlechtsteile los, oder sie nimmt brennende

Lichter und verbrennt den Bestraften die Schamhaare. Weiber
dagegen läßt sie auf dieselbe Weise durch Männer behandeln,

oder sie legt die Brüste der Gepeinigten auf eine kalte Marmor-

platte und schlägt dann auf die zarten Teile ,,IcI\ habe selbst,"

schreibt Major Masson^), ;,,cine von der L'ng-lücklichen g"e-

sehen, an der sie diese unmensc.liliche Strafe vollzoger» hatte.

Das unglückliche Mädchen war gänzlich zum Krüppel gehauen

;

sie hatte ihr die Finger in den Mund gesteckt und ihr die

Lippen bis zu den Ohren aufgerissen. Ich habe, sage ich, dieses

bedauernswerte Geschöpf selbst gesehen, wie sie. so zerrissen

und zerfleischt, ihr elendes Leben in einem Stalle zubrachte,

wo die übrigen Bedienten sie aus Barndicrzigkeit verborgen

hielten und ernähtten. Ihr Verbrechen hatte darinnen be-

standen, daß ihre Messaline sie in Verdacht hatte, als teile sie

mit ihr die Liebkosungen eines ihrer verächtlichen Günstlinge:

Durch ähnliche Abscheulichkeiten, die sie schon in Mo.skau

begangen hatte, sah sich der Bruder dieser Tisiphonc endlich

gfenötigt, sie nach Petersburg zu schicken, um sie der Rache

des Volkes zu entziehen. Aber auch dort führte sie unter dem
Schutze eines mächtigen Verwandten ihr satanisches Leben

fort. Sic lebt noch, ist ohngefähr 40 Jahre alt, ihr Körper ist

von einer außerordentlichen Größe und Dicke ; sie gleicht

einer von den Sphynxen, die man unter den gigantischen Monu-

menten der Ägypter findet.*'

Für die Kammerzofen dieser furchtbaren Weiber waren

') C'^heime N,ichriclitPn iil t-r Ruiiland, If 163 (dcuti^che .Ausgabe).
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di<; Toilettestundcn die gefährlichsten Augenblicke des Tages.

Der Arzt Wichelhausen i) überraschte, wenn er in diesen Stun-

den bei den vornehmen Familien semc liesuche machte, zu-

weilen ,,cine solche kleine Tyrannhi bei den vmbarmherzigsien

Mißhandlungen derer, die sich die äußerste Mühe gaben, ihre

Reize durch geschickte Anordnungen des Haarputzes zu er-

höhen: eine einzige kleine Locke, die nicht nach dem Sinne

der gebietenden Dame ging, gab oft die Veranlassung zu den

ärgsten Auftritten. Eine Dame bestrafte ihre Zofen beim Kopf-

putzen für das mindeste Versehen gewöhnlich mit 25 und mehr

Ohrfeigen, die eine Zofe der anderen geben mußte, bis den

armen Geschöpfen das Gesicht entsetzlich aufschwoll." Das

Prügeln war den Damen die angenehmste Zerstreuung. Schasch-

kow erzählt 2) von einer Prinzessin Davia Galitzyn, die beim

Besuche eines Gastes auf ihrer Datscha (Sommervilla) folgende

Begrüßung vom Stapel ließ ; „Welch ein GIück I Ich lang

weilte mich schon so sehr, daß ich meine Leute ?itscheri ließ,

um mir die Zeit zu vertreiben I" Ein anderer Russe, Danilow,

berichtet in seinen Memoiren aus der Zeit Annas 3), daß eine

•seiner Verwandten jedesmal, wenn sie sich zur Tafel setzte,

um Schtschi mit Hammelfleisch, ihre Lieblingsspeise zu ge-

nießen, ihre Köchin kommen und sie bis zur Beendigung der

Mahlzeit peitschen ließ. Dieser Spektakel und das Schreien

der Geschlagenen machten der Herrin Appetit. Fast mild

und sanft erscheint dagegen die Oberstenfrau, die ihren Kut-

scher halbtot ohrfeigen läßt, weil er zu rauchen wagt, obwohl

sie den Tabakgeruch verabscheut.

Bei solcher Grausamkeit der Frau muß das Familienleben

jeder Anmut und Freundlichkeit entbehren. Wenn die Frau,

die Seele der F'amilie, in Roheiten schwelgt, so kann im

Schöße der Familie nicht Platz sein für Sanftmut und Frohsinn.

Die Kinder sehen Tag für Pag das Schauspiel brutaler Züch-

tigungen, hören das Geheul der Geschlagenen, das Wimmern

^) Züge 2U einem Geinäblde von Moskwa, S. 258.

') In seiner Geschichte der russischen Frau, 1S79, p. 321. Vgl. Wali-

szewski, L'heritage de Pierre le Grand, 170, 171.

') Ebenda.
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der Verwundeten mitleidslos nn. Ja inanehe Eltern rufen ihre

Kinder nicht bloß arum Zusehen, sondern drücken ihnen auch

die Peitsche in die Hand, um ihnen einen Begriff ihres Standes

zu geben. In vielen adeligen Häusern bekam früher das Hcrren-

kind zur Gesellschaft ehi Leibeigenenkind, über das es licrr-

schen konnte nach Herzenslust, das es schlagen durfte nach

dem Beispiel der Großen."^) Nein, unter diesen Vtrhäitnissen

können Liebe und Achtung nicht gedeihen. Die Famiiiensiiten

der Russen waren ohnehin \'on altersher rauh und unfreund-

lich. In den heidnischen Zeiten hatte sogar die Mutter das

Recht, wenn die Familie zu zahlreich war, die neugeborene

Tochter zu töten; doch war sie verpflichte:, des Sohnes Leben

zum Dienste des Vaterlandes zu erhalten. Die Kinder wiederum

durften die Ellern töten, die wegen Krankcit oder Altc^rs-

i^chwäche den Angeliörigen zur Last fielen.-') Bei den Tschulct-

schen werden, wie bekanntlich bei vielen Naturvölkern die alten

Leute, die Eltern noch heute von den Kindern oft als unnütze

Esser beseitigt. Gewöhnlich verlangen die Eltern selbst drin-

gend ihre Tötung, fordern sie vf)n ihren Söhnen als Kindes-

pflicht, so daß der V^Tter, dessen Sohn sich weigern würde ihn

zu erstechen, deni Sohn fluchen und dieser vom ganzen Stamm
als pietätlos gebrandmarkt werden würde. Bei der Tötung

wird wie folgt verfahren: Mit seinem Fe.stkleide angetan, kauert

der Greis auf Scehundsfellen hinter einem \ orhang nieder,

so daß ihn die Anwesenden, auch der Sohn, nicht sehen. Der

letztere durchbohrt mit einer Lanze den Vorhang, der Greis

richtet dann .selb.st die Speerspitze gegen seine nackte P.rust

und ruft: Stoß zu I Wenn dabei, Was aber selten vorkommt,

die Hand des Sohnes wittert, so (der Gewährsmann, der dies

erzählt, hat die Worte selbst gehört) ruft der Vater (oder die

Mutler)': „Warum zittert deine Hand? Soll ich nicht in ein

besseres Land hinübergehen, wo ich nicht mehr hungern werde ?

') Petxi, Esthlaod und die Esthen, 1 366. Man lese auch dis ,,Meraoir<;n

einer nisslschen Tänzerin", .die so furchtbare Episoden aus dem Leben der

russischen Großen enthüllen, daß ihre Originülan^gabe in französischer Sprache

glcichwie die deutache übcr.setzung nur als l^ivatdruck^erscheineu' konnten.

-} Karämsins Geschichte, T 31.
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Stoße noch t-inmal 2U und zitleix' nicht. "^j Dci den Osseten in

Kaukasifn wird dag'v-*gtn mit einctn Vaiermördci schrecklich

vcrfcThren. Mav. legt ilin, und zuweilen mit ihm sein'.- ganze

Familie, gebunden in sein Haus und verbrenui dieses mit allem,

^vas darin stellt und weilt, alle Gerätschaften, alles Vieh, man
rottet die ganze Wirtschaft mit Stumpf und Stiel aus. Bei

anderen Gelegenheiten teilen die Osseien das Eigentum des

Verurteilten untereinander auf; aber von den Sachen eines

Vatermörders will niemand etwas nehmen. 2)

Den neuen Russen hat schon Zcir Ale.xtj Michajlowitsch

strenge Gesetze nicht nur gegen Elternmoid, sondern selbst

gegen bloße Beleidigung der Eltern gegeben. In seiner yn.o-

•Aieme aus dem Jahre 1649 bezeichnet Alexej als Verbrechen, die

am Leben oder Leibe gestraft werden niiissen^'j : „Wann ein

Söhn oder Töchter ihren \''ater oder Mutter todtschlüge, so

sollen sie davor am Leben gestrafft werden. Wann ein Sohn

oder Tochter mit anderer Bey-Hilffe den Vater- oder Mutter-

Mord verrichtete, so sollen auch diejenige, so ihnen geholften,

ohne alle Gnade am Leben gestrafft werden. Wann ein Sohn

oder Tochter das Christenthum vergassen, und ihren Vater

oder Mutter grob anführen, oder gar mit der iland schlügen,

und ihre Eltern darüber klagen würden, so sollen sie mit der

Knute geschUigen werden. Wann ein Sohn oder Tochter ihrem.

Vater oder Mutter ihr Gut mit Gewalt abnähmen, und mit

Hind'Uisctzung des ihnen schuldigen Respekts sie von sich

jagen, und einiger \''erbrechen beschuldigen wolten, oder wenn

ein Kind seine Eltern in ihrem Airer nicht ernehrete, noch ihnen

das nöth'ge darreichete, und die Eltern desfals klagetcn, so soll

iasselbige ohne ßarnihertzigkeit mit der Knute geschlagen, der

Beschuldigung nicht geglaubet, und ihm aufs kräfftigste anbe-

fohlen werden, seinen Eltern ohne Widerrede zu gehorchen.

Wann ein Kind seine Eltern gerichtlich belangete, so soll es

nicht gehöret, sondern mit der Knute gestrafft, und seinen

') Vgl. die Mitteilung des Amerilcauers Rogoioz: Elternraord bei den

Tscliiiktschen, Globus Bd. 84, Nr. 15, S. 2.'J3.

') Kohl, Südrußland, I 30S.

^) Russisches Landrecht (übersetzt von Stiuve) XXII. Cap. Dautzig 172J.
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Eltern abgeliefert werden." Aber der Gesetzgeber selbst, Zar

Alexej, kümmert sich nicht um seine Gkisetze. Zu großer Ver-

wunderung der europäischen Dij)lomaten behandelt der Herr-

scher seinen Schwiegcrvarer Ilja Di^iilowitsch Miloslawskij, den

Zar und Zarin nicht Schwiegervater oder Vater, sondern wie

einen Diener einfach Ilja nennen, in schändHchster Weise vor

dem ganjien Hofe. Gerät der Zar in Zorn, so reißt er den

Schwiegervater am Bart und an den Haaren. Als Ilja dem
Schwiegersohn einmal einen Rat anzubieten wagt, erhält er diese

Antwort : „Wi*^> Infamer von Geburt ! ? Rühmst du dich, mili-

tärische Kenntnisse zu besitzen? Alter Narr, laß dich auf-

hängen." Und der Zar erhebt sich von seinem Thron, stürzt

auf seineu Schwiegerv?tter los, gibt ihn) kräftige Ohrfeigen

und befördert ihn mit Fußtritten aus dem Saal.^} Alexejs Sohn,

Peter der Große, weiß auch nichts von Zäi tlichkeiten gegen

seine Familie. 1694 kommt Peters Mutter zum Sterben. Der

Sohn will nicht bei ihr bleiben in ihrer letzten Stunde, er hat

wichtigeres zu tun. Und als die Mutter gestorben, befiehlt

Peter, sie möglichst schnell zu beerdigen, damit er durch diese

Affäre nicht zu lange aufgehalten werde.

Der Kindesmord wird von den Gesi-tzen rächt mit so

schwerer Strafe bedroht wie der Elternmord. Im Gesetzbuchc

Alexejs, das für Eiternniord Todesstrafe festsetzt, heißt es:

„Wann c'r\ Vater oder Mutter ihren Sohn oder Tochter todt-

schlügen, so sollen sie davor ein Jahr im Gefängniß sitzen, und

riach Verlauff des?elbigen in die Kirche kommen, und ihre

.Sünde ötTcntlich. daß es jede;rrnann höret, bekennen, aber

nicht am Leben gcstraifet werden."-) Krasse historische Bei-

spiele von Sohnesm.ord sind die Ermordung des Thronfolge 's

bvan durch Iwan der Schrecklichen 3) und die Hinrichtung des

Thronfolgers Alexej clurch Peter den Grolien. Man weiß, daß

zahlreiche Zeitgenossen behaupte?!, Peter sei sogar der Henker

seines Sohnes gewessa. f_^iiies öslf-rreichischen Diplomaten ße-

^) Relation d'an vo>age- m Mo-covie en 168S, C'crite par Angx'iStin Ba'-on

de Mayerbert^, Parld 1858. II ito.

'^) K>js:-'.schc.« Lanrirecbt. Daiitzig 1723. XXII. Cap., Artikel 3.

•^) Kaiamsiu, \ lll 284. — üh habe von dieser TragöJic schon in einem

früheren Kapitel gesprochen.
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rieht ^) erzählt : ,,Weil sich niemand wollte finden lassen, der

die Hand an seinen Kronprinzen, um solchen zu torquieren,

hätte legen wollen, so nahm der Czaar solches Amt Selbsten

über sich; da Er aber dieses Amt noch nicht so meisterlich,

als der ordinaire Büttelknecht verstehen mogte, versetzte er

seinem Sohn mit der Knutpeitsche einen solch unglücklichen

Streich, daß Er gleich sprachlos zur Erde sank, und die an-

wesende Ministri nicht anders meinten, als daß der Prinz so-

gleich verscheiden würde; der Vater hörete zwar auf zu schla-

gen, ließ sich aber im Weggehen diese ließliche Worte ver-

lauten: der Teufel wird ihn doch nicht holen." Lamberti-)

•sagt geradezu : „Sehr sonderbar ist es, daß der Czar, nachdem

er ihm selbsten die Knutpeitsche gegeben, so eine Art Folter

ist. ihn auch selbst enthauptet.." Andere stellen den Verlauf

der Tragödie folgendermaßen dar : „Peter versuchte dem Sohne

<-.inen Giftbecher zu reichen. Alexej weigerte sich das Gift zu

schlürfen. Da ließ ihm der Czar durch den Mai-schall Adam
Weyde mit einem Beile den Kopf vcr die Füße legen, nachdem

mu-m zuvor die Vorsicht gebraucht hatte, eine Diele im Fuß-

boden auszuheben, um das Blut in den Schutt rinnen zu lassen.

Eine Maitressc Peters, , Mamsell Kramer, mußte des Prinzen

Haupt wieder an den Leichnam annähen, der dann mit einem

dicken Tuche um den Hals öffentlich ausgestellt wurde zur

ITntcrstützung der Mär, Alexej sei aus Angst an einem Herz

schlag gestorben."'^)

\Vie die Herren so die Knechte : Zur Zeit Elisabeths macht

großes Aufsehen die Affäre des Edelmanns Nelcdinskij. der

seine leibliche Mutter aus einem geringfügigen Anlaß mit den

Pleti unbarmherzig schlagen ließ.^) Die Leibeigenen aber

1) Bei Büsching, XI 4S7.

-') Bei Büsching, III 224.

*) Ru.ssische GürSilinge (von Heibig), S. 100. — Schmidt Phiseldek,

Hrrmäa I7f*6, S. 245 und Einleitung iii die russische Geschichte, II 300. —
SpitlJer, Europäische Staatengescliichte, II 593 (3. Auflage). — Coxe, Reise.

I 422. — Ilerrtnaiin, Geschichte des russischen Staates, IV 321, 330. — Sugen-

hcim. Kußlanrb Einfluß. I 169. — Brückner, Peter der Große (in Oackens

Weltgeschichts) und Waliszewski, Pierro le Grand.

') Tini'jii)C'oB-ij, IL.- lopiv! iiiiKajiiuiü, cyi>. 191.
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kennen noch vveniger I^lirfurclU vor den Eltern oder Liebe zu

ihnen. Auf einem bahisc:hen Gute ereignen sich in einem ein-

zigen Jahre folgende Faniilientragödien : Zweimal werden Eltern

von iiircn Sölnun blutig geschlagen. Ein Bruder erschlägt den

anderen im Z:tnk. i'Jn Hausvater, der die Schenke nicht ver-

lassen will, wird voii einem Familienmitglied gewaltsam heraus-

geschleppt, erschlagen und obendreii» kastriert.') Merkel er-

:^ählt-'i aus dem jjhre [794 ein charakteristisches Erlebnis:

„Ein Lette ertrank. Indeß wir uns bemühten, den Verun-

glückten ins- Leben zu rufen, legte sich seine ganze Familie um
uns her zum Schlafen nieder. Nach einer Stimde erwacht

ein Bruder des Erlnmkenen und fragt : ob unsere Versuche

Erfolg gehabt. Nein, ist unsere Antwort. Da nimmt er den

Pelz des Ertrunkenen und legt sich wieder damit zugedeckt

nieder."

Im Jahre 1006 geschah im Dorfe Ziouschcn im Slupczker

Kreise, v/ie die russischen Tagesblätter berichteten, ein schreck-

liches ^"erbrechen : Die Einwohnerin des genannten Dorfes,

namens Jadwiga Ssoßnowskaja, .die ihre 84jährige Mutter,

eine kränkliche und pflegebedürftige Frau, loswerden wollte,

schleppte die Greisin in einen Schweinestall und ließ sie hier

verhungern. Diese unnatürlichen Verbrechen hängen aller-

dings oft mit dem Aberglauben zusanmien, Weiber, die im

Verdachte stehen, mit dem Teufel Verbindung zu haben, ver-.

lieren das Recht auf die Achtung ihrer nächsten Verwandten;

Sühne foltern ihre Mütter, Männer ermorden ihre Weiber.

1884 foltert im Dorfe Wodjänaja im Gouvernement Taurien

ein Bauer gemeinsam mit seinen Filtern seine Frau, weil sie

Zauberei getrieben haben soll; Gatte und Schwiegereltern hän-

gen die Hexe an den Flaaren auf und zwicken ihren nackten.

Körper mit glühenden Bratpfannen. Im Bauernleben kämpfen

Schwiegermutter und Schwiegertochter auf solche Weise oft

den Entscheidungskampf um die Herrschaft im Hause aus.

Eine junge T^iau leidet an Zuckimgen. Der Mann begießt am
ersten Osterfeierta'ge die Kirchenglocke mit geweihtem Wasser,

») Her Ivel. Die L';tU>n, S. 5:.

•') J^bcnda.
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fängt die Tropfen in einem Glase auf, gibt seiner P'rau dies

Wasser zu trinken und fragt sie, wer sie behext habe. Sie

nennt die Schwiegermutter. Der Gatte beruft darauf seine

Nachbarn und legt seiner Frau die Frage nochmals vor; sie

nennt abermals kategorisch die Schwiegermutter und bezeichnet

den 21. November als den Tag des Unglücks. Nun bringt mau
die Schwiegermutter herbei. Als diese ins Zimmer tritt, erleidet

die junge Frau einen Anfall; sie wirft sich auf die Schwieger-

mutter und schlägt sie. Also kein Zweifel, die Alte ist eine

Zauberin. Da wirft Jsich auch der Sohn auf die zu Boden ge-

sunkene Greisin und haut auf sie los. Die übrigen Anwes(;nden

legen der Hexe einen Strick urn den Hals und schleppen sie

in den Keller, um sie zu bewachen, bis der Scheiterhaufen für

sie errichtet worden. Ehe aber die Familie an der Hexe Ge-

rechtigkeit üben kann, holt der Teufel ihre Seele und rettet

seine Kreatur vor dem Feuertode. Im Kreise Myschkin des

Gouvernements Twer wird 1893 eine Mutter, die der Sohn als

Hexe betrachtet, von ihm ermordet. In einem zivilisierten Ge-

biete Mittelrußlands glaubt eir Ehepaar, es sei vom Teufel

besessen, und die unreine Macht wohne in der Mutter aes

Mannes. Die Schwiegertochter fordert die Schwiegermutter

auf, gewisse Gebete zu lesen, ein Kummet umzulegen und

andere Mittel zu erproben, um den Beweis zu liefern, daß sie

keine Hexe. Aber die Mutter fühlt sich nicht belastet und

weigert sich zu tun wie die Kinder verlangen. Diese meinen

:

das sei der Trotz Satans, und rufen die Verwandten zu Hülfe.

In dereo Gegenwart setzt sich die Schwiegertochter zur

Schwiegermutter und ruft : „Geh hinaus, unreine Macht, aus

der Dienerin Gottes!" Die Alte wehrt sich, das ist abermals

Satans Trotz. Man packt sie also, schleppt sie auf die Straße

und würgt sie, und als man endlich ihr Todesröcheln vernimmt,

jubelt alles: „Satan geht heraus 1" Wie sich die Schwieger-

tochter derartig von der Schwiegermutter befreit, so kann auch

der Mann auf ähnliche Weise seine Frau los werden. 1890

behauptet der Bauer Slynew im Kreise Karatschew des Orlow-

schen Gouvernements, seine Frau sei eine Hexe und habe ihm

Impotenz angezaubert ; er treibt ihr die unreine Macht so kräftig

aus, daß sie tot liegen bliebt. Erblustige Söhne zögern nicht,

Stern, Geschichte der Offentl. Sittlichkeit in RuOlaiid. ** ig
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mit Hülfe der- Praktiken des Aberglaubens ihre Eltern vor-

zeitig ins Jenseits zu befördern. In dem Twerschen Gebiete

gibt es 1874 Masscnfolterungen und Verbrennungen von
Väteni und Müttern. 1889 stirbt mi Dorfe Tamusrhi im Ssu-

chumschen Kreise einer Witwe ein Sohn und ein anderer

erkrankt bald darauf. Man ruft Wahrsager zu Hülfe, und
diese bezeichnen die Mutter als Hexe sie verordnen : die Hexe
soll vor dem Volk ihre Sünden bereuen oder sich der pein-

lichen Befragung durch glühendes Eisen unterziehen. Der
kranke Sohn gibt zu allem seine Zustimmung. Man errichtet

einen S( heiterhaufen und fordert die Frau auf, ihre Sünden
zu bekennen oder sich dem Feuer anzuvertrauen. Sie ver-

hert vor Schrecken die Sprache; dies gilt als Beweis ihrer

Schuld, man bindet sie an eine Stange und röstet sie über

dorn. Feut;r.

Ereignet sich solches in den zivilisierten Gebieten des

europäischen Rußlands, so ist es in den asiatischen Gouverne-

ments selbstverständlich etwas alltägliches. Im Turchanschen

Kreise des Gouvernements Jenissei stirbt im Zelte des Ostjaken-

geschlechts Kussamin der Großschaman Iwan. Seine Ver-

wandten vollziehen die Begräbnisfeier, da geschieht es, daß
der Sohn Nikolaj aus Gram über den Tod des Vaters sich

plötzlich entkleidet, mit aufgerissenen A.ugen und aufgesperr-

tem Munde auf die Verwandten losstürzt und schreit: „Ich

werde euch alle aufessen." Er springt auf seine eigene Mutter

zu. beißt ihr ein Stück von der Jacke herunter und verschluckt

es. Man hält ihn für einen bösen Zauberer, und die Mutter

ist es, die die Männer beauftragt, ihren Sohn auf einen Eichen-

pfahl aufzuspießen und zu verbrennen. i) Neben derartigen

Morden aus Aberglaube gibt es Sohnesmord aus religiösem

Fanatismus. Im Jahre 1847 wollte ein Muschik aus dem Gou-

vernement Perm mit einem Schlage seiner ganzen Familie

den Himmel- '.-rschließen, indem er sie dem lieben Gott opferte.

Ein anderer Bauer im Gouvernement Wladimir erschlug seine

1) Vgl. AV^crglaube und Strafrecht von August T-öwenstimm, Gehilfe

dos Juriskonsults irn Justizministerium zu St. Petersburg. Aus dem Russischen.

Berlin 1897. S- S'. S^. 54. ^2, 63.
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zwei Söhne und erklärte diinn vor Gericht : er habe scin<;

Kinder vor der Sünde bewahrt. Im Jahre. 1870 ahmte der

Muschik Kurtin im Gouvernement Wladimir die Opferung

Isaaks durch Abraham nach; er band sein siebenjähriges Söhn-

chen auf eine Bank, schlitzte ihm den Bauch auf und begann

zu den Heiligenbildern zu beten „Verzeihst du mir?" fragte

der Vater das sterbende Kind. „Ich verzeihe dir, und Gott

verzeiht dir auch," stöhnte das Opfer. Vor Gericht gestellt

gab der Muschik an, er hätte das getan, um Gott wohlgefällig

zu sein. Zwanzig Jahre später, um 1890, ereignete sich fast

genau das gleiche. Ein Bauer, namens Aslamasow, erstach

auf dem Altar, das Beispiel Abrahams i;iachahmend, sein sieben

Monate alres Kind. Eine symbolische Legende „von der Frau

Hallelujah" billigt diese Form der Elternliebe : „Frau" Halle-

lujah saß an einem Wintertage vor dem geheizten Ofen und

hielt ihr Knäblein in den Armen. Da trat plötzlich das Jesus-

kind in die Isba und bat um Schutz vor seinen Verfolgern.

Vergeblich sah sich das Weib nach einem Versteck um.. Da
sagte das Jesuskind : „Wirf deinen Knaben in den Ofen und

nimm mich in die Arme statt seiner." Die Frau gehorchte,

und als die Verfolger des Christu.skindes kamen, wies sie auf

den Ofen, darin ihr Kind verbrannte. Kaum waren die Wider-

sacher von dannen gegangen, so fing sie an, ihr Kind zu be-

weinen. Das Christkind aber gebot der Frau:
,
.Blicke in deinen

Ofen!" Sie schaute hin und sah im Ofen einen lieblichen küh-

len Garten, worin ihr Kind mit den Engeln singend herurn-

spazierte. Darauf verließ Christus die Frau, nachdem er ihr noch

ans Herz gelegt hatte, sie tnöge die Frommen anv.'eisen, die un-

schuldigen Leiber ihrer kleinen Kinder den Flammen zu weihen."

Diese Weisung ist oft genug befolgt worden. Eine Bäuerin,

die ihr kleines Mädchen auf solche Weise Gott zum Opfer ge-

bracht hatte, erklärte den Richtern: „Ich bin der Frau Halle-

lujah nachgefolgt, freuet euch, das Kind ist im Himmelreich!"^)

Gänzlich schwindet alles verwandtschaftliche Gefühl in

Perioden de? Epidemien und Hungersnot. Wir haben früher 2)

1) Leroy-Beaulieu, Das Reich der Zareu und die Russen, III 353, 354.

2) Band I, S. 456. 457.

19*
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Beispiele von Gr;iusamkcit der Eltern gegen ihre Kinder in

Zeiten der Teuerung kennen gelernt. Aber auch sonst ist die

russische Mutter bei der gerirtgsten Gefahr, die ihr droht, schnell

entschlossen, rher ihre Kinder als sich xu opfern. Berühmt

ist die Anekdote, die die Gefühllosigkeit der russischen, Mutter

charakterisiert : Eine Frau, die mit ihren Kindern mitten im

Winter über Land fährt, wird von Wölfen angefallen ; um
die wütenden Tiere aufzuhalten, wirft sie ihnen ein Kind nach

dem änderen vor. und auf diese grausame Weise rettet sie

ihr Leben.

Schließlich ist die Grausamkeit auch die Beherrscherin

des ehelichen Lebens, der Stock regiert das Haus und lehrt

Liebe. Herberslcin soll zuerst die seither häufig wiedcrcr7:ahlte

Geschichte von der Russin erzalilt haben, die, an einen Aus-

länder verheiratet, sich darüber beklagt, ihr Mann liebe sie

nicht, denn er schlage sie nicht. Spätere Schriftsteller*) sagten

nvar: „Dasjenige / so Johannes Barclaius, Petrus Petraeus und

einige andere erzehlcn / neiniich / daß die nioscowitische Wei-

ber gerne sehen / daß sie ihre ^länner schlagen / und daü

je mehr Soldäge sie bekämen / je mehr Lie glauf:>eten / daß

sie von ihnen geliebet werden / ist eine Fabel " Aber der

russische Historiker Kararnsin^) meint, wt;nn die Erzählung

Herbersleins, ,,die zum Sprichwort geworden, auch nur zum
Ted wahr .sei, so erinnere sie doch an die alten slawischen

Gebräuche und die rohen Sitten der Zeiten r»nrüs." Die kör-

perlichen Züchtigungen kaitnte man in allen Teilen der Vcr
wnhung, sir regierten in der Justiz, in htmderten Geselzartikeln,

sie beherrseliten das gesellschaftliche Leben, regelten den Ver-

kehi zwischen den Hohen und Niedrigen, den Herren und
den Leibeigenen; der Domoslroj, das russi.'^rhe Lehrbuch des

guteT> Tones, hatte die Peitsclie in das Familienleben ein|;rführt,

sie dem Vater bei der Erziehung der Kinder ut^d dem Gatten

zur Behandlung der Gattin (Mnpfohlen. Als ganz selb.«!tver-

itändlich erscheint da das Züchiigungsrechl des Mannes, die

') Religion der Moscowitrr / oder au.sfi<hrlicli>^ Beschreibung rjerer

Relit'ion usw., S. 9$, 9O.

*) Ge.schühte VII 173.
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/Vnsicht ; die Fraa muß Prügel haben ; oder selbst diese : die

Frau will geprügelt wsejn. Eines Gatten Srhläge schmerzen

nicht, tröstet das Sprichwort die Frauen ; aber gleichzeitig eifert

es die Männer an: Liebet euere Frauen wie euere Seele und

klopft sie wie eueren Pelz. Lieb wie die Seele dein Weib und

schüttle wie die Birne ihren Leib. Nachsicht gegen die Frau

bringt, nur Unheil. Gibst du deiner Frau keinen Hieb, so hat

sie dich nicht lieb. Das alte Heldenlietl von der gemein-

samen Fahrt der Degen Ilja und Dobrynja^) erzählt, wie die

beiden das berüchtigte Weib Gorinka treffen, das kräftig wie

ein Recke und ewig nach Kämpfen lüstern ist. Als es /um

Kampfe kommt, sagt Ilja zu Dobrynja : „Haue das Weib nicht

mit der Ke\ile, haue das Weib nicht mit dem breiten Schwerte.

Solche Waffen sind für Männer. Schlage dem verfluchten

Weibe mit der Hand ins Antlitz, stoße und tritt es mit dem

Fuße: solche Dinge bezwingen die Weiber.*'

In einem Hochzeitslied bittet die junge Frau den Gatten:

„O mem Teurer, mein Inniggeliebter, schlage dein Weib nicht

ohne Grund, schlage dein Weib nur mit gutem Grund und

wenn es dich sehr gekränkt hat. "2) In einem anderen Volks-

liede singt die junge Frau : .,Was bist du mir für ein Gatte,

für ein Mann? Du raufst nicht mein Haar und du schlägst

mich nicht !"3j Einem a'trussischen Hochzeitsbrauch zufolge

*) Bernhard Stern, l'ürst W^adin<irs Tafelrunde. S. 55.

2) Schein, Russische Volkslieder, I 403. — Vgl. Leroy-Beaulieu, Das

Reich der Zaren, I 414.

3) ].^ie Welt der Slavv^en von Fr. von Hellwald, S. 213. Hier -wird auch

das spanische Sprichwort zitieit: Mucho me quiere porque tnucho me aporrea;

er liebt mich sehr, weil er mich viel prügelt. — Bei den Bewohnern von Guiana

wird die Ehebrecherin zur Strafe geprügelt. Als ein Franzose solch einein Schau-

Si^ele beiwohnte und die Frau retten wollte, wehrte sie sich schäumend vor

Wut gegen die Hülfe und schrie: ,,Wenn mein Mann mich schlägt, so tut er

es, weil er mich liebt." Vgl. Zimmermann, Taschenbuch der Reisen, V. —
Bei den Orientalen ist das Schlagen dei Frauen in Blüte, Sultamn und letzte

Sklavin stehen unter der Zuchtrute des Herrn und des Kislaraga. Die strengen

Züchtigungen der Frauen bei den Griechen und Römern sina bekannt. Moses

räumte den Hebräern das Züchtigungsrecht in der Ehe ein. Die Perser schwingen

unerbittlich die Peitsche im Hause. In den romanischen Staaten prügelte man

die Frauen häufig, und die altfranzösischeu Gedichte und Romane erzählen



— 294 —
2eigte der Vater der Braut dieser eine Rute, gab ihr einige

Streiche damit und sagte: „Siehe, meine liebe Tochter, das

sind die letzten Schläge, die du von meiner Piand bekommst.

Ich entlasse dich aus der väterlichen Gewalt und übergebe

dich der deines Gatten. Erweisest du ihm jemals nicht den

gebührenden Gehorsam, so möge er dich an meiner Statt durch

diese Rute an deine Schuldigkeit erinnern." Mit diesen Wor-
ten übergab der Vater der Tochter das Zweiglein, das bei den

Frauen Altrußlands, wie der Chronist sagt, gleiches Ansehen

genug Beispiele. Man lese die 38; Novelle dei Cent nouvelles nöuvellea:

,,Une verge pour l'autre." Um 1820 wurde allerdings in Frankreich der Mann,

der seine Frau geschlagen hatte, strafv/eise auf einem Esel herumgeführt

( Dietionnaire de la penalite, V 151). Auch in Deutschland kam es vor, daß

Männer ihre Frauen schlugen. Im Juristischen Vademecum für lustige Leute

(Frankfurt und Leipzig 1789, I 34) finde ich folgende Geschichte: Eine Frau

klagte ihren Mann auf die Ehescheidung wegen Mißhandlung. Unter den

Zeugenartikeln, welche sie gegen ihn übergab, war folgender: ,,Wahr, daß

Produkat die Producentinn geschlagen, daß sie eine Schwül'^ auf dem salva

venia Hintern gehabt!" — Der Mann fc^rniierte dabey das Fragstück: „Wie
hoch, wie breit und wie lang die Schwüle auf dem s. v, Hintern gewesen?"

worauf Zeuge antwortete: ,, Zeuge habe sie nicht gemessen." — Viel häufiger

scheint es in Deutschland vorgekommen zu sein, daß die Weiber ihre Männer

geschlagen. Wenk gibt in seiner HossiscJien Landesgeschichte eine Nachricht

darüber, daß die Stadt Darmstadt jährlich 13 Malter Korn für einen besonderen

Gebrauch bestimmte, nach welcheni die ilire Männer sclüagenden Weiber gestraft

wurden. Eine Familie der Stadt bekam dieses Korn und hatte dafür die Ver-

pflichtung auf Ersuchen der Stadt einen Eael zu schicken, auf den» eine Frau,

die ihren Mann lu schlagen gewagt hatte, durch die Stadt geführt wurde.

Dieser Gebrauch bestand im sechzehnten Jahrhundert. Ein amüsantem Doku-

ment hierüber enthält das zitierte Juristische Vademocum, I 16. — Zum
Schlüsse will ich erwähnen, daß es eine interessante ,,Abhandlung über den

Gebrauch der Alten ihre Geliebte zu schlagen" gibt; das Büchlein erschien 1766

in Bcrliu und wurde 1856 in Stuttgart nachgedruckt. Die Einleitung weist

auf ein französisches Original hin, doch hielt man diesen Hinweis für fingiert.

Es ist mir jedoch geglückt, das seltene französische Original zu erlangen: Me-

moires de I'Academie des sciences, inscriptions, belles lettres, faux arts etc.

nouvellement ^tablit ä Troyes en Champagne. Tome I et IL A Troyes, eher

le Libraire de I'Academie (natürlich fingiert!). Et se trouve k Paris chez Du-

chesae, Libraire, ruc Saint Jacques, au Temple de goüt, 1756. Außer einigen

skatologischcn Stücken findet man hier im zweiten Bande, S. 43— 145: Disser-

tation sur l'asage de battre sa maitresse.
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genoß wie der Trauring.^) Die Tochter nahm es und sagte.

„Ich nehme e-s als Geschenk an und hoffe, daß es nicht nötig

sein wird für mich. "2) Der englische Arzt Collins erzählte,

daß man dem Bräutigam bei der Hochzeit eine Peitsche in den

Stiefel legte als Zeichen .seiner Gattenmacht. 3) Das gleiche

wird auch von anderen berichtet : ,,Der Bräutigam hat in dem
einen seiner halben Stiefeln eine Peitsche / und in dem andern

einen Edelgestein oder etwas Geld / befiehlet daravff der

Braut ihn auszuziehen / und wenn es sich zuträgt / daß sie

den Ersten Stiefel eigreifft / wo der Edelgestein drinne ist /

so giebt er ihr denselben / und das ist ein glücklich Zeichen

vor sie; wann sie aber zuerst die Peitsche ertappet / hält man
sie vor unglücklich / und ihr Mann giebt ihr damit einen

Streich zu ihrer Straffe / und das ist nun der Anfang dessen /

was sie folgends wird auszustehen haben.*) Die Manier / wie

die Russen ihre Weiber tractiren / ist noch sehr grausam und
unmenschlich / ob sie schon \ael geringer ist / als sie vor-

malen war. Es sind 3 oder 4 Jahr / daß ein Kauffmann

nachdem er seine Frau auffs greulichste geschlagen hatte /

selbige zwang ein Hembde in Brandewein eingedaucht anzu-

ziehen / welches er mit Feuer anzündete / und solche jämmer-

lich in der Flamme umkommen ließ. Das wunderlichste hier-

bey ist / daß Niemand diesen Tod rächet / weiln kein Gesetz

wider sie vorhanden ist / welche ihre Weiber umbringen /

unter dem Vorwand emer Züchtigung. Andere von diesen

Barbarn hängen die Ihrigen mit denen Haaren auff / ziehen

sie gantz nacket aus / und peitzschen sie."^) Es gab aber auch

Väter, die ihren Töchtern ein solches Los ersparen wollten

und daher bei der Hochzeit kontraktliche \''ersicherung des

Ehemannes verlangten ; daß er gegen seine Gattin „freundlich

sein, sie stets mit gutem Essen versorgen, sie nicht peitschen,

^) Bernhard Stern, Die Romanows, Intime Episoden aus dem russischen

Hofleben. Berlin 1906. (3. Auflage), I 37.

2) M. 3a6bi.-inHf., Pyccidfr naponi,, oro oöunau, oßpaAU, u])e;];aHifl, cveBLitia

H no33ia. M'CKBa 1880, orp. 551.

^) TiiMc4>eeBT>, IIcTopia HaKa3aaiö, 191.

*) Reise nach Norden, S. 126.

•'') Ebenda 128.
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nicht mit den Fußen sioßen noch mit Faustprügeln übel trak-

tieren werde." Solche Versicherungen waren wohl von i)rob-

Icniitischern Werte, denn allgemein klagt n\an noch lange

fürt, daß die Moskowiter ihre Frauen grausam behandeln.

.,Maii siehet sie nicht sehen ihre Weiber auf öffentlichen Ga.ssen

dergestalt prügeln, daß sie heulen und bluten," schreibt ein

Reisender ') um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Peter

der Große emanzipiert die Frau gesellschaftlich, reformiert

ihre Tracht, aber von der Peitsche befreit er sie nicht; er selbst

peitscht nicht bloß seine Gemahlin Kudoxia, • sondern auch

seine Maitressen ; einmal erwischt der Zar das junge Fräulein

Matweiew, die er der Ehre, sem Lager teilen zu dürfen, ge-

würdigt hatte, in der Armen eine?* "Rivalen; er jst gnädig und

will der Majestätsverbrerherin nicht ans Leben, er prügelt sie

bloß tüchtig durch und verheiratet sie dann mit dem Bojaren

Rumjäntzow.^j Ein berüchtigter Haustyrann ist W. F. Ssolty-

kow, der Oheim der Zarin Anna Iwanowna : er prügelt seine

Frau so kräftig, dali sie tot auf dem Platze bleibt. Des Mordes

angeklagt verteidigt er sich mit den Worten: „Ich wollte sie

wahrhaftig nicht zu Tode schlagen."^) Daß er überhaupt vor

Gericht gestellt wird, ist ein Wunder, geschieht vermutlich

nur deshal)). weil die Erschlagene, eine geborene Dolgoruckij,

der vornehmsten Fannlie des Landes angehört hat.

Im allgemeinen ist die Frau vogelfrei, der Gatte hat alle

Rechte über sie; das Weib ist das Eigentum des Mannes, mit

dem er schalten kann wie er will ; und wenn einer im Zorn seine

Frau erschlägt, so wird dies nicht als s^^hlimmer angesehen

denn Tötung eines leibeigenen Knechtes'* i, von Strafe ist keine

Rede.5) Erst das Strafgesetzbuch Nikolajs 1. hat es für nötig

befunden, den Männern für schlechte Behandlung ihrer

Gattinnen Vergeltung anzudrohen; außer der mißliandehen

^) Abschnitte aus Peter von H.Tven, Nachrichten aus RuDlanJ Bei

Büsching. X 347.

2) Waliszcvv.sld, Pierre lo Grn.Tifl, 217.

•*) 'W'alis/ewski, L'licritnge de Pierre le Grand, 170.

*) Russische Anccdoten, Wansbeck 1765. S. 57.

•'•) Etat present de la Grande-Riissie par le capitainc Jean Perry, Traduit

de PAnglois. A la Hayo 17 17. p. 192.
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Frau sind auch ihre Eltern klageberechtigt. i) Seither bemühen
sich die Gerichte die Frau zu schützen, aber beim Muschik

dürfen sie sich nur weniger Erfolge rühmen. Der Muschik

will nicht verstehen, daß man ihm das Recht seine Lebens-

gefährtin zu züchtigen nehmen könne. Ein wegen Mißhandlung

seiner Frau vor den Richter gebrachter Bauer antwortete auf

die Anklage : „Aber das ist mein Weib, das ist mein Eigen-

tum !"2) Wird der Mann einmal gestraft, so ist dies für die

Frau, wenn sie bei dern Gatten bleibt, durchaus nicht günstig,

er prügelt sie nur noch mehr; deshalb finden sich die Frauen

zumeist mit ihrem Schicksal in Geduld ab. In einigen Gou-

vernements haben die Frauen auch in neuer Zeit seit Jahr-

zehnten nicht ein einziges Mal die Hülfe des Gerichtes ange-

rufen. Doch gibt es Ausnahmen. 1892 ereignete sich der

früher ganz undenkbare Fall, daß eine Frau nicht bloß gegen

ihren Gatten, sondern auch gegen ihren Schwiegervater klag-

biir auftrat, imd dann stellte sich heraus, daß sie Hiebe prompt

immer mit Hieben beantwortet hatte. 3) Welche Qualen muß
ein russisches Weib erst erduldet haben, um zur Befreiung

aus ihrem Elend gar kein anderes Mittel zu sehen als die

Tötung des Mannes. Während die Ermordung der Gattin

früher kein Aufsehen machte, wurde die Ermordung des Gatten

durch seine Frau stets furchtbar gestraft, durch Verbannung
der Mörderin oder durch Vergraben bei lebendigem Leibe.

In jüngster Zeit haben aber die Geschworenengerichte fast

stets milde geurteilt, zumeist sogar einen Freispruch gefällt,

was als Beweis dafür gelten kann, daß die Stellung der Frau

auch in den unteren Klassen eine geachtetere geworden ist.

^) Sti-afgesetzbuch des Russischen Reichs, p«-omulgirt im Jahre 1845,

§ 2075,

2) Leroy Beaulieu, das Reicl\ der Zaren, II 246.

3) IIoicjViiwKifl, aCöBan crapnna, VI 457: ceiieÜHOMt nOviOMcemä Kpe-

CTHHCECOti ;Kl>HmHKbl.
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38. Geschichte der russischen Frau.

Grausamkeit gegen die Frau — Stellung der Frau bii den -xlten Slawen —
Großfürstin Olga von Kijew — Altrussischt Amazontu — Die Püleijija der

Jleldenlieder — Frau und Aberglaube — Frauenkauf Ursache der Erniedri-

i^ung — Witwenverbrennung - Verachtung der Frau — Bedciitcnde Frauen

des alten Rußland — Elena Glinskij — Ein Privilegiuni der Edeldamen —
Abgeschlossenheit der Frauen — Tereni — UnreJnigkeit der Frau in den

Augen des Volkes — Eine Schilderung Daniel des Verbannten — Ein Urteil

der Raßkoljniki — Die Kosaken gegen die Frauen — Anempfehlungen des

Domostroj -*- Berichte der Europäer aus dem siebzehnten Jahrhundert —
Zarin und Zarentöchter — Kotoschichins Klage — Zarin Natalia — Zarewna

Sofia — Emanzipation durch Peter den Großen — Die neuen Moden — Frauen

auf dem Throne — Roheit der Aristokratinnen — Die Weiber auf dem Laude

— Epoche Katharinas II. — Liste der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen

— Frauen-Romane des neunzehnten Jahrhunderts — Die ersten barmherzigen

Schwestern — Ein Ausspruch Mentschikows — Die Frauen in der Revolution

— Forderungen der Gräfin Ina Kapnist -— Weibliche Dorfverwaltung — Stel-

lang der Frau des Muschik.

„Eine Henne ist kein Vogel, ebensowenig ist ein Weib

ein menschliches Wesen," sagen die Russen und meinen, daß

die brutale Mißachtung der Frau weder den Himmel beleidige,

noch die irdischen Gesetze verletze. Wir haben schon erfahren,

wie das russische Volk in seinen Sprichwörtern und in der

rauhen Wirklichkeit die Frau zu behandeln liebt. Der Gatte

scheint sich tatsächlich erst wohlzubefinden, wenn er die Gattin

tüchtig durchgeprügelt hat^): „Wer nicht Wein trinkt, ist nicht

betrunken, und wer sein Weib nicht schlägt, kann nicht glück-

lich sein." Man fürchtet sich nicht, des Guten dabei zuviel

zu tun; denn „ein Weib ist keine Erbse, man kann es nicht

zertreten." Man schlage die Frau also „mit dem stumpfen

^) Lanln, Russische Zustände, II 57.
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l'.Tidc der Axt und bück;^ sich und sehe, ob sir nüc;h atmet;

und »venu sie ikk h Jebt, dann ist e^ ein Zcidu-n, dafi sie noch

mehr I trau cht."

Was i.-t di«' l'rsache solclier Grausamkeit und Verachtung,

(heser nit.'dri.t:cu und ent\vürdigend<'n Stellung, die der Frau

i?i Rußland in solchen \'olkswc>rteu zugewiesen wird? Bei

den altten Slawen haben manche Frauen großt; Rollen gespielt,

höht: Macht innegehabt; ja bei emigen slawischen Völkern

v/aren die ersten Regenten, Gesetzgeber, Richter, Organisa-

toren, Stüdtegrüuder nicht Männer, sotideni Frauen. Man er-

innere sich der von Sagen und Legenden verherrlichten Libussa,

dev DegnJndetin der böhmischen PlcmyslidfMKlyrLastie, die so

Ave!se geherrscht und angeblich sogar die llauptsiadt Prag ge-

gniv;dct hat. Man g. denke auch der Freandin der Libussa,

jener Wla.sta, der luh-.'berm des böhmischen Madchenkneges,

und Gründerin von Djewin (Mädchenburg;, die auf radikale

Weise ein neues Ant;);conenreich schaffen wollte, indem sie

befahl: allen männlichen Kindern das rechte Auge auszu-

reißen unO von jeder Hand Zeigefinger und Daumen abzu-

hacken.

Als in Kijew das erste russische Fürstentum entstanden

war, gab diest^Ui Reiche eine Frau, dit> Großfürstin Olga, Halt

und Organisation, das Christentum und die Macht. Die Tra-

dition nannte Olga die Listige, die Kirche hieß sie che fieilige,

und die Geschichte bezeichnete sie als die Weise. Nachciem

:si<' an den. Feinden c\cn Mord ihres Gatten gerächt hatte, ver-

stand Olga dem Land«.- l''rieden und Ruhe /u schaffen bis zu

ihres Sohnes Swjätoslav/ mannbarem Alter. ,>Mit der Tätig-

kei: eines groiien Mannes," sagt Karainsin^), ,,begründete sie

Ordnung in dem weiten und neuen Reiche ; sie schrieb vielleicht

keine Gesetze, doch gab sie die einfachstell und allernotwendig-

hten Verordnungen jenen in der Kindheit der bürgerlichen

Gesellschaft lebenden Menschen. Die Großfürsten bis auf Olga

kriegten, sie aber regierte das Reich. Von ihrer Weisheit über-

7e'ugt, überließ ihr Swjätoslaw auch im männlichen Alter, wie

es scheint, die Vcnvaltung im Innern. Unter Olga wurde Ruß-

^) Geschichte tlfs russischeu Reichs, I 144.



303 —

land in den entferntesten PLuropäisclien Ländern hekannl. Di«-

deutschen Annalisten sprechen von Ol^'as (7'esandtschaf i an den

Deutschen Kaiser Otto I. Vielleicht hatte die Russische Groß-

fürstin von dem Ruhme und dem Siege Ottos gehört, wünschte

nun, daß auch i)im von Rußlands Größe Kunde würde, und bot

durch ihre Gesandten ihm ein Friedensbündnis an. Endlich

diente Olga, da sie eine eifrige Christin geworden, nach Nestors

Ausdruck, als Morgenrot des Heiles, Wladimir zum erwecken-

den Vorbilde und bahnte dem wahren Glauben in unserem

Vaterlande den Weg.*'

Die Slawinnen gingen zuweilen mit ihren \'ärern und (iMtteii

in den Krieg und fürchteten den Tod nicht; so fanden die Grie-

chen unter den bei der Belagerung von Konstanlinopel im Jahr

626 getöteten Slawen viele weibliche Leichname.*) Im beu-

tigen Rußland war ja die Heimat der Amazonen gewesen, und

die Erinnerung ati diese klingt nach in den ältesten russischen

Heldensi»gen, den Bylinen von Fürst Wladimii-s Tafchunde,

worin die Poleniza, die Heldin, gar manchem tapferen Helden,

selbst dem gewaltigen Degen Dobrynja und-dem unbesieglichen

Muromer Ilja gefährlich wird, llja findet eine würdige Gegnerin

in Palka, der Tochter des Briganten Ssolowe
j

(Nachtigall).

Eine furchtbare Poleniza ist Nastasia. ,,die immer 2u Pferde

ist." Der Held Dunay Iwanowitsch will sie gewinnen; man
warnt ihn: ,,Beginne keine Feindseligkeiten gegen sie, denn

sie wird dich erschlagen, sie ist viel stärker als du." Und schon

kommt auch Nastasia „wie ein Berg" herbeigestürzt. Aber

die Liebe bezwingt sie, und Dunay führt sie als seine Gattin

an Wladimirs flof nach Kijew. Hier verspottet Nastasia die

Kijewer Helden : „Wohl niemand übertrit'tt den Wladimir an

Glück, niemand den llja an Riesenkrafc, der; Aljoscha an I'oll-

kühnheit, den Potyk an Schönheit, den Diiluynia an Höflich-

keit, den Dunay an Redekunst, den Djuk an Rciclitum, den

Tschurilo an Zierliclikeit
;
geht er durch die Straßen, .so laufen

ihm die Frauen und Jungfrauen nach; niemand aber schießt

so gut wie ich. Halte, o mein Gemahl Duiiay Iwanowitsch,

einen Ring auf deinem Haupte, in diesen Ring will ich dreimal

') übciida I 51.
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treffen, ohne ein Haar zu berühren, ohne daß der Ring herab-

fällt." Dunay Iwanowitsch geht mit Nastasia ins offene Feld,

hält einen Ring auf dem Haupte, und Nastasia schießt dreimal

in diesen Ring, ohne ein Haar zu berühren, ohne daß der Ring

herabfällt. Besonderes Mißgeschick verfolgt den Degen Do-

brynja Nikititsch in seinem Kampfe mit einer anderen Nastasia.

Ein Lied erzählt : Hervor aus den Bergen, hervor aus den

hohen, hervor aus den Wäldern, hervor aus den dunklen, trat

nicht das lichte Morgenrot, stieg nicht die goldene Sonne auf:

ein guter Held ritt heraus. Ein berühmter Held, der junge

Dobrynja Nikititsch, zog da zu Wanderfahrten in die weite

Welt. Da sah er vor sich eine gewaltige Heldin, Nastasia Mi-

kulischna. Er schlug nach ihr zweinial mit seinem Schwerte,

aber sie blickte nicht zurück. Beim dritten Male wandte sie

sich um, packte den Helden mit einer Hand, riß ihn an seinen

roten Haaren von der Erde empor und steckte ihn samt seinem

Rosse in ihre tiefe Tasche. Da klagte ihr gutes Roß über die

große Last: „Früher mußte ich nur eine Heldin tragen, jetzt

aber muß ich eine Heldin, einen Helden und sein Roß tragen

— was Wunder, wenn ich bald zusammenbrechen werde?"

Die Liebe ist es abermals, die die beiden endlich versöhnt.

Denn als die Heldin Nastasia Mikulischna ihr Roß klagen hörte,

sagte sie : „Ich will dich, mein gutes Roß, von der großen Last

befreien, ich will den fremden Helden und sein Roß wieder

aus meiner tiefen Tasche ziehen. Ist der Held alt und gefällt

er mir, so soll er mein Vater heißen; ist der Held jung und

gefällt er mir, so soll er mein lieber Freund sein
;
gefällt er mir

aber nicht, so setze ich ihn samt seinem Rosse auf eine Hand
und drücke mit der anderen so lange zu, bis er samt seinem

Rosse platt wird wie ein Pfannkuchen." Sie zog den jungen

Helden aus der tiefen Tasche und er gefiel ihr. Da sprach

sie also : „Junger Held Dobrynja Nikititsch, du gefällst mir,

ich will dich heiraten. Wenn du aber nicht willst, dann töte

ich dich." Dachte sich Held Dobrynja: Wenn sie mich töten

will, kann ich mich nicht wehren, denn sie ist viel stärker als

ich. Doch sie ist ein stattliches, schönes Weib, ich will sie

also heiraten. „Ich will dich heiraten, starke Heldin Nastasia

Mikulischna," sagte Dobrynja. Sie küßten sich, ritten zu-
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sainnien nach Kijew und hielten dort Hochzeit.^) Wiihc dem
Manne, der seiner Heldengaltin die Treue zu brcrheii wagt.

Eine Poleniza droht einem solchen Ungetreuen: „Ich habe

zwei Degen, ich habe zwei Dolche. Ich Avcrde mir cnn Kissen

machen aus deinen Am^en und deinen Tkiinen; icli werde mir

Bier brauen aus deinem lUute; ich werde mir Licht gießen

aus deinem Fett." Und sie hält Wort, tötet den Verräter, ruft

seine Verwandten zu einem Feste und sagt ihnen: „Ich sitze

auf den Armen und Beinen des Geliebten, ich trinke Bier von

seinem Blute und sein FetI huchtet mir."-) Auch nls Magicrin

genießt die aitrussische Frau Ansehen. Alan glaubt, das Weib
stehe in Verbindung mit der übernatürlichen Welt, sei im

Bevitre geheimer Kräfte. Wenn in Zeiten des Hvmgers die

Gerüchte sich verbreiten daß die Weiber m ihren Adern Ge-

treide und Lebensmittel verborgen haben, so finden sie Gehör,

und das Volk stür^i sich auf die Frauen, um ihr Blut zu

trinken. '''

Und d.^,s sagenhafte Heldentum der Frauen, ihre histo-

rischen Fleldentaten und die abergläubische Furcht des Mannes
vor den geheimen Kräften des Weibes verhinderten doch nicht

die Sklaverei des wcil>lichen Gf^schlechts. Die Ursache hierfür

ist darin zu suchen, daß die Frauen gekauft wurden, eine Ware
bildeten, d)c des Herrn Eigentum, blieb bis über seinen Tod
hinaus. Die Annalisten des Mitlelaher? erzählen, daß die Sl.i-

winnen ihre Männer niemals überleben wollten, und freiwillig

sich mir deren Leichnamen auf Scheiterhaufen verbrennen

ließen. Eine lebende Witwe entehrte ihre Angehörigen. Man
glaubt, daß diese barbarische Sitte, wie bei den Indiern, zur

Verhütung des heimlichen Gattenmordes eingeführt wurde. Die

Männer betrachteten die Weiber als vollkonnnene, bei jeder Ge-

legenheit duldsame Sklavinnen; sie erlaubten ihnen weder zu

widersprechen noch sich zu beklagen, beiasteten sie mit Ar-

beiten und häuslichen vSorgen, und bildeten sich ein, daß die

mit dem Gatten zugleich sterbende Gattin ihm auch in jener

'} Bernhard Stern, Fürst WladirnirsTafeliunde, Aiirussi.sche Heldensagen

-) Vgl. Band I, S. 283, über das Diebslicht aus Meuschenfett und die

Geschichte dicrfes Aberglaubens.

•'') Vgl. Band I, S. 451.

Stern, Geschichte der öffentl. Sittlichkeit in Riittl«nd. *' 20
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Welt dienen müsseJ) Das Christentum vertilgte die Sitte der

Witwo.nvcrbrennung in dem Reiche der Russen ; die Sklaverei

der Frauen indessen dauerte fort ; und wenn ein Mann einen

Wagen benutzen Avollte. so spannte er nicht Pferde oder Ochsen,

sondern Weiber vor. Die alten Gesetze kannten keine Be-

strafung der gTausarnen Gatten, der Männer, die ihre Frauen

mordeten; aber wenn eine Frau ihren Mann tötete, wurde sie

lebendig begraben. Byzantinische und taitarischc Einflüsse

haben dazu beigetragen, die Lage der Frauen noch zu ver-

schlimmern, bis schließlich sich jener Zustand herausbildete,

den das Volk in klassischer Weise in einem seiner Sprüche

so präzisiert: „Wer muß das Wasser tragen? die Frau, Und
wer muß geschlagen werden ? die Frau." Und weshalb muß
die I'rau das W^asser tragen, weshalb muß sie geschlagen

werden? Weil sie eine Frau ist." Die Verachtung dei Frau

wird so sehr die Basis der russischen gesellschafrlichen Ver-

hältnisse, daß das Reich der Großlursten noeh am Beginn der

neuen Zeit in dieser Beziehtuig mclit niehr zu unterscheiden ist

von seinen asiatischen Nachbarn, von den Ländern der Bar-

baren, in denen das Weib das Lasttier, die Sklavin des Mannes
ist. Allerdings, auch diesmal hat die Regel Ausnahmen, und

v/ir dürfen sie nicht übersehen In Nowgorod beispielsweise

erscheinen die Frauen bei den Volksversammlungen und neh-

men tei! an den Entscheidungen der ^länner über die wichtig-

sten politischen und sozialen .Angelegenheiten. iJoch ist Now-

gorod selbst schon eine Ausnahme: in dem autokratischen

Rußland hat sich diese Stadt eine republikanische Verfassung

.'u erliaJten gewußt: umgeben von Fürstentümern, in denen

fast alle Menschen v/iilenlose Sklaven der Tyrannen sind, be-

wahren die Nowgoroder allein ihre Unabhängigkeit und Mäimcr-

würde. Den freien Männern stehen freie Frauen zur Seite,

und ei»ie Marfa Borezkaja, die berühmteste Heldin aus Now-

gorods Geschichte, gehört naturgemäß zu dem Bilde dieser

freien stolzen Stadt, .auffallender ist schon die Erscheinung

einer An;i5tasia Romajiowna in Iwcr, einer EleiLi in Susdal,

einer Irina Feodorowna; endlich einer Sofia und einer Elena

1) Karam.sio, T 50.
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Glinskij in Moskwa.i) Sofia hat als (jcmahlin Iwans III. in

Regierungsfragen kluge und nützliche Ratschläge erteilt 2);

Elena Glinbkij, Mütter Iwans des .S(hrci:klir]ien, führte für ihren

minderjährigen Sohn gar die Regierung, bewies dabei Weis-

heit in der äußeren Politik und traf viele lobenswerte Ver-

fügungen im Inneren. Die Reichsverweserin, welche das Haupt-

bedürfnis eines so weit umfassenden und so wenig bevölkerten

Reichs kannte, berief Einwohner aus Litthauen, gab ihnen Land,

Vorrechte, Steuerfreiheit und sparte die Kasse nicht zur Los-

kaufüng vieler, von dva Tartaren in die Gefangenschaft ge-

schleppter Russen, wozu sie von der Geistlichkeil und reichen

Klöstern eine milde Beisteuer verlangte. So schickte ihr der

Er^bischof Makarius (in^ Jahre l 534) aus seiner Eparchie 700

Rubel, indem er sagte; „die Seele des Menschen ist teuerer,

denn Geld." Zur Ehre der Regierung Elenas rechnen die

Chronikensrhreiber auch noch eine, durch die Umstände cr-

zwamgene Veränderung im Münz Fuße. Früher heilte man aus

einem Pfund Silber gewöhnlich fünf Rubel und zwei Griwen

geschlagen; allein die Habsucht ersann einen Betrug; man fing

an das Geld zu beschneiden und v/egen des Zusatzes umzu-

gießen, so daß aus einem Pfunde Silber schon zehn Ruh)el

herauskamen. Viele Menschen hatten sich durch dieses Hand-

werk bereichert und L'nordnungen in den Handel gebracht; die

Preise wechselten, stiegen; der V^erkäufer fürchtete LJtHrug,

wog und untersuchte die Münze, oder verlangte von dem Käufer

einen Schvmr, daß sie echt sei, Elena verbot den Ih^lauf des

beschnittenen unechten und überhaupt alles alten (ieldes, be-

fahl es umzugießen und aus einem Pfunde sechs Rubel, ohne

irgend einen Zusatz, zu prägen; Falschmünzer und Geld-

beschneider aber ließ sie hinrichten. (Man g'oß ihnen, wie wir

aus einem früheren Kapitel wissen, geschmolzenes Blei in den

Hals und hieb ihnen die Hände ab.) Da.s (^prägc auf den

Münzen blieb diisselbf. Der Großfürst zu Pferde, aber nicht,

wie bisher, mit dem Schwerte, sonderr. mit einer Lanze (Kopje)

') PycL'Kiia ;k<mimiiiij I XVIII cxo.it'rifl, HcTnpuH-^cisic ;imM,u Hj. MiixiieBH'i:i,

KieBi. 1891, CT{). 20.

^) Küiamsin, VI 258.

20*
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m der Hand. Nvc-shaJh in:in anfing, sie Kopjekea zu nennen.

Allein Elena konnte weder durch die Klugheit ihrer äußern

Politik, noch durch die vielen lobenswürdigen Verfügungen

im Irmctii des Reichs das Volk gewinnen. Ihre Tyrannei und

ihre gesetzwidrige, schon landkundige Liebe zu dem Fürsten

Iwan TelepncwOboiensky erregten Haß und sogar Verachtung

gegen sie, wovon — wie Karamsin zu schreiben wagte — weder

CJewalt noch Strenge den Herrscher retten, wenn die heilige

Tilgend ihr Antlitz von ihm wendet. Auf den Straßen zwar

schwieg da . Volk, desto mehr aber sprach man im engen, für

l'yraup.en nn/ugänglichen Familien- und Freundes-Kreise von

dem Unglücke. Au-schweifungon auf dem Throne zu sehen.

Die Reich>\erwcserin. welche die Welt nnd ihr Gewisseii zu

betrügen suchte, .stellte häufige Wallfahrten ih die Klöste; an,

allein dif Heuchelei wurde vor dem' unerbittlichen Richter-

stuhl der Sittlichkeit zu einer neuen Anklage. Man wünschte

eine Veränderung und Elena starb plötzlich; Herberstein --.igt:

sie sei vergiftet worden. lilena war ein trauriges Be'^piel

dafür, wie die russische Frau auf dem Throne ihre MacU in

erster Reihe zur Begünstigung ihrer .'\usschv,cifungen miß-

l>raucht.

Zu den Ausnahmen von der Regel der Verachtung und

T Unterdrückung de? Weibes in Ruß-land gehören nicht bloß

Herrscherinnen solidem auch Kd<.Uraucn. Die Gesetze "und

die Traditionen, die die Frau in so barbarischer Vv^eise behan-

deln, beUis^en- im Widerspruch mit alledem wenigstens der

Dworjankn (jBO])rinKa,Edeldamc) ein ganz hervorragendes Privi-

legium: die Frau hat wie der Mann ein gleit h?5 Recht des

Eigentums, sie darf ebenso wie er Leibeigene besitzen ; Sklavin

ihres Gallen, von ihrem Gemahl tyrannisiert, darf sie ihrerseits

als Barünja Ciiü^j.iika (oapHiia- xos/iÜKa, r>ame- Herrin des

Hauses) Sklave-n imd Sklavinnen nach Herzenslust t^Tanni

sieren.

Von allen diesen Ausnahmen zu j'eden ist jedoch k lum

der Mühe v/ert, wenn man das a Igemeine Bild betrachtet und

d.'is Elend erkennt, in dem das russische Weib sein Dasein v^er-

J) Karamsin, VIJ, ji8, 219.
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bringl/ ,,Die Weiber haben keine Frcybeii ; die vüniehrneri

bU'iben immer zu Hause verschlossen .
wie auth die Jung-

fern / und v\enn sie sieb von den Manns-l'crsoaen sehcrii

lit'ssen / so würden sie vui unehrlich und Luu,ü«j]ui>f t^tliaUeii

werden, Sie haben im Hause «lueh nichts zu sa>:jeri oder zu

befehlen: Sic thuii ;juch nichts darinnen; (ich 7Vicii;»e aber die-

jenigen / welche über die gt-meiucn sind /) sdndern die Ga-

loppen M oder Knechte verrichten alles in der Haushaltung.

Sie bringen ihre Zeit .' üamt ihrcii Kammer Mägden / deren

die reichen -und vprnehmen eine ziemlich grosse Anzahl haben /

mit Sticken /' oder anderer Arbeit in Gold / Silber / Seiden /

/u Alles /was von d<-i lland einer Frau geschlachtet ist /

wird bey den Mos(~ovvit(?rn vor unrein, gehalten. Sie haben

einen solchen Abscheu da vt)r /daß / \vt'n)c der Alann und

die KncchK; sich nicht ;<?u H.ause befinden / und die Frau ein

Hun / odei sonst eiii andar Feder-Vieh / zurichten maß /

«iie solche«'! nicht selbsr ahthun darif : dieselbe stellet sich in

solchem Falle / mit ihrem Feder-Vieh una einem Messer in der

Hand / an die Thür / urifl wenn sie etwa eitie Minns-Person

vorbey gehen siebet / so ruffet sie dcnscHien / und bittet ihn /

er wolle «ikis Hun./ od(ir ander Ihicr / so sie zurichten vv.ill /

schlachten."-)

Wenig schmeichelhufl zeichnet die russische Frau Daniel

der Verbannte, der un drtizehntirn jahrhimderl in Ülonez ge-

lebt und einen Traktat über Administration, Gesellschaft und

Familienleben jener Zeit hinterlassen hat. .,Lieber einen Stier

ins Haus rtc^hmen," schreibt- Daniel, ,.;ii5" eine böse Fiau; ein

Stier spricht und denkt niclits Böses, eine hos.v Frau aber wütet

gar sehr. Was ist eine böse trati? Fitel weltlich Getümmel,

jilendwerk des Geistes, der Anfang .ilier Bosheit, die ]''ör.derung

der Sünde, die Henunnis allen Heils. Fs i.~t !x-sser Steine

7U behauen und Eisen zu koclicMi .ils eine br..H- Frau lehren:

Fisen laßt sich am Fnde di=ich v i'lii.ti( ht kochen, eine böse

Frau aber kann man mclu klug jn.'e fien. Einem Manne starb

seine böse Frau, und er mac-hte sich nach ilirem Tode daran.

^; Kili^iou der .\ro?cov.il«r. S. So, yo.
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seine Kindfr zu verkaufen; da sprachen zu ihm die Leute:

\varum vorkaufst du deine Kinder? i^.r ab(>r antwortete: wenn
sie der Mutter gleichf'U, so werden sie, wenn sie groß werden,

mich selber verkaufen." Es ist möglich, daß dem mysogynen
Verfasser dabei nicht ausschließlich das russische Weib vor-

geschwebt, sondern daß er das Bild orientalischen und bib-

lischen Vorbildern- nachgezeichnet hat, wie er sie namentlich

in den Sagten von Salomo und den byzantinischen (beschichten

vt)n schlimmen Weibern vorgefunden haben mochte.') aber

wir kennen aus späteren Zeiten nocii soviele ähnliche Schil-

derungen, daß solchen Auffassungen e;in Zusanmienhang mit

der Stellung speziell der russischen F)-au wohl nicht abge-

sprochen werden kann. So heißt es in einer alten religiösen

Schrift der Raßkoljniki, in der die Gewohnheiten, Sitten und

Anschauungen des sechzehnten Jahrhunderts überliefert .sind,

völlig in Übereinstimmung mit dem ,,Slowo" (ejiouo, das Wort
oder die Rede) Daniels des Verbannten : ,,r)as Weib ist das

schwächste Geschöpf, ein Gefäß für alles Wehe, die rotglühende

Kohle de^ Widerspruchs ein bedeiikliclics Spielzeug, die Fein-

din der Engel, ein unersärtliches Tier, cü> Abgrund von Leicht-

f^läubigkeit. ein Bündel Widerspenstigkeiten, die Eitelkeit der

Eitelkeiten, sehr anziehend au? der Ferne, ein Engel auf der

Gasse, aber ein Teufel ini Hausen, eine Elster aiif der Pforte

und eine Gais im Garten." Bei den Ki>saken gilt auch gegen-

wärtig noch das Weil), das nach ihrer Meinung in der ganzen

geistigen Veranlagung unerme!Mi( h medriger als der Mann
dasteht, als ,,ein unreines Gefäß und Behälter jeder Unsauber-

keil; der unreine Geist siedelt sich gern in ihr an, verdirbt sie

leichter, wogegen er den ^Lann fürchtet."''' Die Saporeger

Ko.saken sind allerdings alte Feinde des weiblichen (ieschlechls.

Im I-ande, wo einstmals die Amazonen gelebt, wollten die Ko-

saken, als sie dort hcnrschend gtnvorden waren, überhaupt kein

Weib mehr dulden, und sie rekrutierten sich nui- durch KnaluMi,

die sie auf^ den djcnachbarten 1,ändern entführen; Patjornkin

') Reinboklt, Gosclächte drr rui.'".niMheii [ iteratur, 151.

'-') Rhaium, Dir gcschlecb.tlirhe Verkehr bd dftn Sl;i«en in st-inen gegen-

sätzlicheii lZrschcini'.n?>^u. Globus Band '62, S. i/4.



hat diese Republik der Weiber-Ge;>^ncr bekanntlich erobert

und die Saporeger Kosaken in verschiedene Provinzen verteilt.

Es hat in Rußland schon in früheren Zeiten nicht an Ver-

suchen gefehlt, die Stellung der Frau zu ändern, aber diese

Reform-Versuche bezweckten nur eine Vermehrung der Pflich-

ten, nicht der Rechte der Frau. Im ,,Domostroj", dem russi-

schen Hausbuch des sechzehnten Jahrhunderts, wird von der

Frau verlangt: Geschäftstüchtigkeit, administrative Fähigkeit,

Rührigkeit, Kenntnis der Technik bei den Verrichtungen einer

Köchin, Näherin und Wäscherin. Im übrigen jedoch zeigt sich

gerade im „Domostroj" die rohe russische Hausdespotie in ihrer

ganzen abstofienden Nacktheit,, und dabei wird sie noch hier

für absolut gut und lobenswert anerkannt und als Ideal emp-

fohlen: Der Mann ist nach dem Domostroj der Zuchtmeister

der Frau. Mann und Frau sollen nicht im Zorn miteinander

leben, aber der Mann hat die Pflicht, die Frau zu strafen, wenn

sie ihren F'fhchten nicht nachkommt. Es gibt Fälle, wo nicht

bloß die Kinder, sondern auch die Frauen mit der Peitsche ge-

züchtigt werden müssen. ,,Dies muß ohne Zeugen geschehen

und nicht im Zorn. Die Züchtigung mit der Peitsche ist ver-

nünftig und schmerzhaft, schrecklich und gesund. Ist die

Schuld der Frau groß, muß man die Züchtigung ver-

schärfen und die Frau, indem man sie bei den Händen faßt,

fein säuberlich mit der Peitsche durchhauen. Es darf aber

kein Zorn dabei sein. Zeigt die Frau dann keine Reue, so

muß eine noch stärkere Strafe folgen."^)

Die Europäer, die im sechzehnten und siebzehnten Jahr-

hundert Rußland bereisten, berichten alle mit Worten großer

Verwunderung über die Härte, mit der man die Frauen be-

handelt, und über die Abgeschlossenheit, in der man sie hält.

Namentlich, wenn Gesandte aus dem Westen in der Zaren-

haup)tstadt \veilen, beaufsichtigt man die Frauen mit der größten

Strenge. Mayerberg erzählt 2): „Quant aux Fcmmes, ii füt

defendu soüs de tres-scveres peines d'en latsser entrer aucune,

de quelque condition quelle füt." Und er fügt hinzu : „Et pour

1) Brückner in der Russischen Revue a. a. O. und Reinholdt, S. 179, iÜü.

-) Relation (Neudruck), I 135.
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dire In vf^rito, le sexr femiriin n'est point en vcncration parmi

Ics Moscovites, con>mc il Test paiTini la plüpart dos Nations

de l'Kurope. Personnc en ce pays-la ne ravalle la coiidiiion de

l'homnic jusqu'a parier aux Femmes Je genou en tt^.rre. Per-

sonne ne Icur äpprcnd ä deveair ficres jusqiie'^ h l'insolence

par une adorarion de leurs charmes, contjnuec jiendaut plu-

sieurs ann(;-es; et h. n' ecouter les voiix de ceux qui les recher-

chent, qu 'apres avoir ete reverees comme des Di^inite3, par

une longue funiee de soüpirs, coriirne d'encens pr^cieux. Elles

sont en ce pays \h esclaves des Honirnes qui en fönt peu

d'estjme." Am schlechtesten hatten es die Schwestern und

Töchter des Zaren. Es war nur selten vorgelcommen, daß man
Zarentöchter Ausländern vermälilt hatte. So heiratete eine

Tochter des Zaren Iwan Wassiljewitsch IT^ den Köni<^ Alexan-

der von Polen und eine Nichte von Iwan Wassiljewitsch IV.

den Herzog \on Holstein. Bruder Friedrichs II. \ on Dänemark.

Die allgerrieine Regel war, daß man Zarentöchter nicht den

P'remdglä'.ibigen anvertraute. Ks gab dazumal aber keine

Fitrsten orthodoxen Glaubens außer den russischen. Da des

Zaren Untertanen selbstverständlich ausgeschlossen blieben —
denn sie galten, ob Hoch ob'^Niedrig immer nur als Sklaven

des Alleinherrschers — so mußten die xarischen Prinzessinnen

unvermählt im Terem des Kremij oder in Klöstern in unfrei-

williger Jungfernschaft ihr Leben vertrauern.^) Die Zarin da-

gegen entstammte fa.st stets dem Volke, zuweilen .^"ogar den

niedrigsten Klassen. Der Schwiegervater des Zaren Alexej,

Ilja Miioslawskij, „war ein blosser Wein-Schencke / und seine

Tochter / die des Czaars Gemahlin / verkauffte Frdschwämme
auf den Marckt." Die Verwandten einer Zarin erlangten be-

deutenden Einfluß. Aber sobald die Zarin gestorben war.

war es auch, um ihrer Familie Ansehen geschehen.

Die weibliclien Mitglieder der Zarenfarailie erschienen nur

selten, in der Öffentlichkeit ; wenn dies einmal aus einem be-

sonderen roligiö.sen oder höfischen Anla.s^e geschah, sr) sah

man ihr Angesicht nicht. So- heißt es in der Beschreibung

') Über «•!«> iiäuslichc Lcbeu der Zarinnen: llijain. oiiOkiuin.. aoMnmiiuit
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(iines Aufzuges der Ziriii und ihrer Töchter in der Zi'il Lo^il^

(%duno\vs\): „Zuerst fuhr ihre Mayesletin, h\ einem stattHcheii

Wagen, der so breit, daß drey Personen neben einander sitzcri

kondten, für diesem W:igon M'aren lo scheine weisse Pler.de,

Das Frewlein fuhr in einem schönen Wagen, dafür acht schöne

Pferde, der Wage war gantz zugemacht, ÖD.iS niaji nichts darin

sehen können. Da.s Frauenzimmer ritt alles ?:u Pferde, wie.'

das Mann Volck. hatten auff dem Haupte !^chneew<Mse Hüte,

mit leibfarben tafft gefuttert vnd gelbe seidexie Hutbendc.

daran Knöpffe von GoJdt, vnd Quaste dadurch gezogen, so auff

die Schultern hicngen,. Ihre Angesichte waren verhüllet mit

weissen tüchern, biß an den Mund, sie hatten lange Röcke

vnd gelbe Sticffel an. I^s reitt auch ein jde auff einem weissen

Pferde. Dieser reitenden Frawen oder Jungfrawen waren vier

vnd zwantzig beyeinander Hey der Keyserivinen vnd deß

Frewlein Wagen giengen auch deß reitend(>n Frawenzimmers

vmbher, bey 300. Prestaucn (wie in Deutschland die Lackeyen

oder TrabantenV wolge/ieret mit weissen Stäblein in den Hen-

den. Es ritten auch noch für der Koyseriunen etzliche Glied

drey bey einander, alte Afeimer, 'derer mehrer theil mit langen

grawen Barten, sonst wol staffieret."

Noch im Beginne der Regierung des Zaren Alexej, de»;

.^päter den Beinamen des Auig.-^klarten erhalten sollte, iiatte

sich nichts geändert: im Jalire 1674 begegnevi zwei junge

Edelleute Buturiin urui Daschkow, den; Wagen der auf einer

Wallfahrt befindlichen Zariza und riskieren einen Blick hinein-

zuwerfen: man verhaftet sie. foltert sie, und nur mit knapper

Not entgehen sie der Todesstrafe. Es ist ivLijestatsverbrechen,

die Zarin anzuschauen. ,,La grande Duchesse etant un jour

maiade; ne voulut point perracttre C|u'on fit entrer le Medccin

dans sa chambre, que les fenetres n'en eussc^nt etc bouchees

de teile sorte qu'on ne pouvoit ri-en discerner, de peur cpa'il

ne la vid ; et easuite eile lui presenta son I^ras couvert d'un

voile tres-dclie, afin de lui toucher le poux, craignant que sa

main ne füt souillee s'il la touchoit a nud. Si eile veut sortir

^) Johannis des jüngeru. Herzoge von Dilrieinrirk, Keussischc Reise und

Enizuc zü Moblcau. Boi Büsohing, Vtl 271.
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pour prrndrc Tair, eile est cach^. suivant la saison nn dans

son Carosse, ou dans soii Traincau. Quand olle va h ITilglise,

eile passe par une Galerie couvcrte et formec qiii l'y conduit

du Palais, pour n'etre pomt profanee pav les regards des passans,

ayant un D.)is rond qui ren'/ironne port<' par um^ de ses Fillei

d'honnour, et suspendii sur sa T^te aux jours ouvriers, ou de

nioindres Fetes. Mais aux jours plus solemnels, qu'elle porle

sa Couronue sur sp. Tete, son Dais est en long, porte par quatve

de. ses Filles, soüs lequel entre Elle et les Soeurs du Crar qui

vont devant, puis marchent ses enfans.**^)

Auch diö Frauen der gewöhnlichen Sterblichen waren,

namentlich die jungen und schönen, vollkommene Einsied-

lerinnen und mußten in eigenen Gemächern im 'lerem (TepeMt,

eigentlich Dachkammer! leben, abgeschlossen von allen Frem-

den. Bloß vor nahen Verwandten zeigten sie sich unverhüUt.

Wenn der Jlausherr ein Fesi gab, so nahmen bloß Männer
daran teil. Die Hausfrau erschien iür einen Augenblick, wenn
es galt, hohe Gäste durch Darreichung eines Schälchens Brannt-

wein zu ehren : ,,La femme de celui qui traite, ^tant richement

vetue, et chargee de ses plws riches ornemens, suivis de dcux

ou de plusieurs suivantes, entre dans la Salle, et met entre les

mains du plus considerablc des assistans un Verre d'eau de

vie, aprc'^s qu'elle en a moüille k; bout de ses l^vres. Pendant

qu'il le boit, eile se retire en diligence dans sa chambre, ou:

s'etant revetuc d'une autre robe eile rentre dans la Salle, pour

rendre la meme civilite au second ; et ayant observ^ la meme
c^remonie envers chacun ä son tour, eile se retire vers la

muraille du cote du haut bout de la table; et lä etant debout,

les yeux baisses. et les bras pendans sur ses deux cotes, eile

recoit patiemment le baiser de chacun des convit^s, selon l'ordre

de leur dignite.'"^) Dies war eine besondere Auszeichnung,

denn die Frauen fürchteten sich geradezu, sich vor fremden

Menschen sehen zu lassen. Wenn die vornehmen Damen das

Haus verließen, so gingen sie nie zu Fuß. 3) Selbst die Kirche

J) Mai'crbtrrg. Relation, II iiy.

'-) Maj-tirberg, Relation, I 59, 60.

^) Karamsin. VIT ijj und IX 353.
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bcsuctitevi sie selten; sie saßen zu Hause, nähten und spannen

oder tauUenzIcn. Das einzige Vergnügen, das ihnen gestattet

war, M-areii die Schaukeln. Nur wenn in dem Kreise ihrer

r^reundinncn oder Verwandten eine Hoch/eit war, kamen die

Frauen und Mädchen aus dem Terem für längere Zeit heraus,

da di*^ ni5J3isclion Festlichkeiten bc;i solchen Gelegenheiten eine

gT.ilo Weile zu dauern pflegten. Nach der Hochzeit aber

,,müssen die Frauen und Jungfern eine jede wieder in ihre

Kammer gehen / v/orinnen sie / nach Gewohnheit des Landes /

wie vorher / eingesperrt / und ohne einige Gemeinschafft mit

Manns-Personen bleiben."
')

Die innere Fäulnis, die aus solchen Verhältnissen cnt

sieben mußte, schildert im Jahre 1064 der Russe Kotoschichm,

ein Djak oder Ticamter der Gesandtschaftsbehörde (tiüeojibfKÜi

]rp;iKa;ri., dem heutigen Ministerium des Auswärtigen ent-

sprechend), der aus Arger über die Zustände in der Hehnat

freiwillig in Stockholm ein Exil gesucht hatte.-) Kotoschichin

entrollt vor uns das furchtbare Gewebe der Lüge, die alles

russische Leben umsponnen luelt, und deckt die Abgefeimtheit

auf, mit der in (\\in moralischen Angelegenheiten, und nament-

lich in den Fällen der iLheschheßung vorgegangen wurde.

Da sagt er von den russischen Frauen : ,,Das weibliche CJe-

schlecht ini moskowitischen Keiche ist ungebildet, und das

ist so Sitte: ihrem angeborenen Verstand nach sind sie ein-

fältig, im Reden nicht gewätzt und sehr schamhaft : sie leben

nämlich von Kindheit auf bis zu ihrer Verheiratung bei ihren

Eltern in geheimen Gemächern, und mit Ausnalmie der näch-

sten Verwandten darf sie kein Fremder und dürfen auch sie

niemand sehen, was auch erklärt, warum sie nicht allzu klug

und matig sind. Ebenso werden sie auch nach ihrer Ver-

holt atung n\.\\ v,':.uig von Leuten gesehen."

^) Religion der ^loscowiler, S. 105.

-) Dic:;o. Schilderung wurde 1S37 vom Hehjinijforser Professor Ssolow-

jc'.-.v im Stocl-iholrnoj Staatsarchiv in einer lateinischen Übersetzung und

T838 in Up.^ala im Original Liufgcfundeu und 1841 herausgegeben. Rein-

hoJdt, S. 2; 5.
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Aber imn nahte auch ichon die Zeil der Frauen-Befreiung

aus der traditionellen asiatisch-despotischen Abge^^ichlossenheit.

Ein "wesentlicher Anteil an diesem Umschwung gebührt der

Zarin Natalia Kirilowna Naryschkin. der zweiten GcTuahlin des

Ziiren Alexej Sic war die Tochter eines einfachen Reiter

offiziers und einer Ausländerin, einer geborenen Hamilton.

yVus Schottland war luiter einem der früheren Zaren ein Hamil-

ton nach Rußland gekommen und seine Nachkommen lebten

als Diensileute der Krone in der deutschen Sloboda bei Moskau.

Der Oberst des Reiterrc^giments, in weichem Kvril Nar>schkin

diente, namens ]\Tatwejew, heiratete eine Hamilton ; deren Nichte

wieder vermählte sich mit Naryschkin. Dieser wie auch Mat-

wejew waren beide niederer Herkunft. Selbstverständlich er-

schien es den Russen, daß der Zar eine niediiggeborene Landes-

lochter heiraten koimte; denn j^ein Zar braucht -sveder Reich-

tum noch eine große ^'crwandtschaft^ sondern nur ein schönes

imd tugendhaftes O-Uiabl" - aber greuhch war ihnen die

Heirat selbst des ni(;drigsten Russen mit der vornehmsten

Fremden, einer Genossin des heidnischen römischen oder gur

huherischen Glaubens imd an der Sache änderte der IJbertritt

der Braut zur onhodoxen Kirche nur wenig. Matwejew und

Naryschkin wurden t)b ihrer Heirat scheel angesehen, ab.er sie

ließen sich ihre Wahl nicht verdrießen und lebten glücklich.

jMatwejew erreichte sogar einen gewissen Wohlstand, der es

ihm gestattete, di*^ Tochter des Kyril in sein Haus zu nehmen,

uin. sie hier be'">ser zu erziehen, als es sonst \n -der Sitte d'^r Zeil

lag. Matwejews Haus war anders, als die Häuser der übrigen

Russen.- Hier heiTSchti? t-uropaische Art und Weise, hier war

ein Mittelpunkt für alle Fremden,, es tanden sich die (Ses^ndien

der Staaten Kuropas als willkommene Ciaste ein und die „auf-

geklärten Geister" der Zeit hielten hier ihre A^ersamm/iungen

die Frauen nahmen teil an den Unterhaltungen der Männer
in emem bei; iahe ungezwungenen Verkehr. Natalia KxTÜowna
sah andere Sitten als Mu.ster vor ihren Augen als die übrigen

russischen Mädchert jener Epoche, und eignete sicli schönere

Umgangsfoimcn an, die den Zaren wohl bestricken komiten.

So geschah es, daß die Tochter des abtrünnigen Kyrü
Naryschkin and der heidnischen Fremden zur Zarin von
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Nfoskau enij>orstiCg und die Miitl-jr Täters des Großen

ward.-'^)

Nach Alcxt ib Tod trat einr Reaktion ein; dann kam ein

neuer Umschwung und Fortstiiritt : wiederum riß eine Frau

die Alleinherrschaft a's Regentni an sicli : -Mexejs Tochter

Sofia. Aber diese ReichsVerweserin des .siebzehnten Jahr-

hunderts trieb es j-o wie jene des sechzehnten; gleich Elena

Glinskij stellte Sofia ihre Herzensangelegenheiten über die des

Staates und ihren Ehrgeiz über R€<ht und Gesetz, worauf sie

von dem eigenen Bruder brutal depossedii^rt wurde. Für die

Tussischen Frauen war dies indessen nur von Heil, denn Peter

der Große machte die Emanzipation d'-s weiblichen Geschlechts

7u seiner ersten Aufgabe. Er ging dabei wie in allen seinen

Keforinen wild und bloß auf das .Vuiierliche los. Nicht in

der Bildung, sondern iri der Kleidung sollten die Russinnen

den Ausländerinvien gleichgestellt erscheinen und also befahl

pt'tcr.den Frauen seines Reiches: fortan statt der nationalen

Trachten nur französische, englische und holländische Kleider

zu tiagen. Die neumodisch Gekleideten wurden mit Ehren

und Vorrechten ansgezcichnet, diejenigen aber, die .sich dftn

neu-:'n Moden nicht anrvassen woi'ten, mußten niedrige Skla-

vinnen l)leiben wie bisher. Es gab nämlich auch solche, die

sich gegen die Kleiderreform und die Emanzipation wehrten,

sei es aus Furcht vor den eilersii.htigen tyrannischen Gatten,

sei es aus abergläubischer Ang-i \()r einer Verietziuig der

alten Sitten. Aber in solchen Fällen machte Peter, wie mit

den Männern, auch mit den Frauen kurzen Prozeß: die Wider-

spenstigen wurden durch die Polizei aus ihren Häusern abge-

holt, europäisch gekleidet und in Gesellschaft und auf Bällc

geschleppt.

Im. Zarenhause selbst war mittlerweile auch eine gründ-

liche Veränderung vorgegangen. Da. gab es sogar theatralische

\'orstellungen, bei denen Prinzesj- innen als Autoren und Dar-

stellerinnen mitwirkten. Da gab es Trinkgelage, bei denen

die Frauen in den Leistungen zu Ehren des Bacchus nicht hinter

den Männern zurückblicben. •

*) Bernhard Stern, Die Romanows, I.
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l^nd nach Peters Tode wiederholte sich ein Jahrhundert

hindurch etwas, was nie und nirgends dagewesen: fast imr

Frauen nahmen den Thron ein. In dem Lande, wo kurz zuvor

die Frauen nocli die Sklavinnen ilirer Männer gewesen waren,

regierten nun als Allcinherrsc herinnen fünf Frauen nachein-

ander; Katharina I., Anna Iwanown:i, Anna Leopoldowna, Eli-

sabeth, Katharina II. Man sieht. : die russische Frau ist völlig

emanzipiert. Allerdings dart man nicht näher hinschauen, die-

ses Geschöpf des östlichen Geistes nicht allzuscharf prüfen.

Die Zarin-Herrscherin macht auf dem Throne in Wahrheit

keine andere Figur als die erstbeste ßarynja -Chosjajka;

alle Unarten des Tereni sind ihr noch anzumerken, und von

der Freiheit und Ungebundenheit profitiert sie eigentlich nur

dann, wenn sie ihrer wilden Sittenlos;gkeit neue Tunmielplätze

erschließen will. Und wie die Zarin, so sind die Prinzessinnen

und die freigewordenon Adelsdamcn : grausam, ungebildet, roh,

gefühllos, geschmacklos. Die Großfürstin Katharina Iwanowna,

Schwester der Kaiserin Anna und Gemahlin eines deutschen

Fürsten, des Herzogs von Mecklenburg, weiß einem fremden

Diplomaten bei einer Theatervorstellung in ihrem Liebhaber-

theater nichts Interessanteres zu erzählen, als daß der Schau-

spieler, der so .stt>l/ die Rolle des Königs auf der Szene dar-

stellt, ihr Leibeigener und vor Beginn des Spieles mit 2oo

Stockhieben präpariert worden sei.

Nur in der Tracht waren die vornehmen Frauen wirklich

ar.ders geworden. IVni Reisender erzählt uns aber, daß es dabei

nicht immer ganz regelrecht zuging \md daß man oft emer

vornehmen russischen Dame begcgncic, die nach deutscher

oder französischer Sitte aufs prächtigste in Seide und Atlas

gekleidet um! mit Tressen, Spitzen und Bändern geschmückt

war, dabei jedoch bloßfiißig ging und ihre Pantoffeln verlegen

in der Hand trug, weil sie mit ihnen nichts anzufangen wußte.

Auf dem Lande war an den Weibern die Petersche Re-

formepoche fast spurlos \orübergegangen. Die Dorfbewohne-

rinnen kamen nach wie vor selten aus der Stube, blieben zumeist

bei ihren alten Sitten und ITnsitten, gingen nach wie vor bar-

füßig oder zogei\ phunpe S( huhe wie die der Männer an. Auf

dem Leibe litten sie im Sommer nur emen langen, dün^ien
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Kiltfl von l.'l-.uiem Linnen ohne Ärmel, \\ eichen si<'i mit einem

Gürtel befestigten und nur selten aaszogen ; d(;.s Winters aber

trugen sie liber dem Kittel einen Srhafpcl/. ürn Hals zierten

sie mit einer Schnur Glasperlen, die Ohren mit großen dreifach

untereinander hernl^hängendeii Olirgehängen. Auf iJrr Brust

hatten sie schließlich ein kleines bleiernes lvreU2, welches sie

nur ablegten, wenn sie eine Ausschweifung Ix-geJieu wollten,

l'^^rst mit der Epoche Katharinas 11. beginnt die russische

Vrau als Schrift stell<:'rin tmd Künstlerin auf dem Plane zu

erscheinen. Aber die Zahl diesc^r Auserwählten ist so gering,

daß man sie schnell überblicken kann. Die erste ru.ssische

Schriftstellerin gehört übrigens schon einem früheren Jahr-

hundert an : Xenia r5orissowna Godunowa. die Tochter des

Usurjvitors, soll zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts Poe-

sien voll Innigkeit und 7"iefe aus dem Kerker des Terem in die

Welt geschickt haben. Die Zarewna Regentin Sofia und die

ZareAvna .Natalia /Mexejewna schrieben Theaterstücke. 1682

sah man in Moskau das überraschende öffemliche Erscheinen

der Zarentöchter bei einem Schauspiel im Zaren})a]ast, und dann

erfuhr man, daß die eine der Prinzessinnen der Autor des

Stückes war. Und nach hundert Jahren glänzte gar die Zarin

selbst, Katharina II., als dramatische Dichterin. Katharina aller

dings war ja schon von Hause aus eine gebildete deutsclie

Prinzessin gewesen. Um die Kaiserin herum bildete sich in-

dessen auch ein Kreis von gelehrten Vollblutrussinnen, die den

Ehrgeiz hatten, ihre literarisclicn Salons zum Mittelpunkte der

Gesellschaft zu machen: da hören wir von den Grafinnen Rasu-

mowskaja, Woronzowa, Naryschkma, von den Fürstinnen

Mentschikowa, Golizyna, Wolkonskaja, Dolgorukowa, Urussowa

und nicht zuletzt von der Fürstin Dasclikowa, der ,,russischen

Minerva", welche von Katharina 11. zum ,,Präsidenten" der

Akademie der Wissenschaften gemacht wird. Diese Damen
pliilosophieren nach dem Beispiel der Kaiserin, dichten, schrei-

ben Memoiren. Berühmt ist der literarische Salon der Gräfin

Ssaltykowa und ihTer Tochter, der Frau Mjatlew; beide treten

auch als Schauspielerinnen auf. Neben den Aristokratinnen

gibt es ein paar Bürgerliche: einige wenige kleine Talente und

viele armselige Dilettantinnen — die Frauen Jelagin und Chrapo-
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wizkaja ; die Tochter des Dichters Ssumarokow, di« den.Dichter

Knjaschaiii gehf'iratct hat. brilHert in der von ihrem Vater

htjrausgcgehcnen Zeitschrift mit einer Menge miserabler Ele-

gien; WcljaschcwaWoljgni/ewa begnügt sich, mit zahllosen

t?bersrtzungen niich Ruhm zu jagen; die Dichterionen Pospe-

lüwa. Wolkowa^ Suschkowa. Rschcwskaja und Buiiina. Nicht

zahlreicher sind die Künstlerinnen. Die erste russische Ballerine

ist Awdotja Tiniofejcwa, eine Schülerin den italienischen Tanz-

tneislers Giulio Fusano; ihr folgen die Berilowa, Nowi^kaja und

Kolossowa. Ais Schauspielerinnen glänzen Thekia Anikjewa,

Lisa Ssandunowa, zwei SsemenowaJ; Und mit diesen paß-r

Dutzend Namen ist ^Uer bemerkenswerten T^rauen des acht-

zehnten Jahrhunderts gründlich Erwähnung getan.

Krsr im neA.inzehjiton Jahrhundert fangen die Frauen an,

wirklich Stolhnigeii im Leben zu verlangen, ringen sie nach

Einflnß, Freiht.'it und ,\nerk(\nMuag gleicher Rechte unt den

jVIdnnern. Da .schreibt Fugenie Tuhr ihre Novellen, Julie .Scha-

dowskajo ihren Roman ..Fern ^'on der großen Welt", M. Zebri-

kowa ihre .^Meuioiren .-nner Gouvernante" um die Selbständig-

keit der Frauen zu Ixionen. Besonders beachtet werden die

Roinanc der Frau Wowtschök und die zahllosen Ron\ane und

NowiUen von Nadtschda Dmitiijcwna Choschtschinslcaja (Kre-

i>tov\ skij-Pseudonym\. die starke Frauen meiüterhafr zeichnet

und gleichzeitig- ein schai-fe.^ Auge für die Schwächen der

Männer hat.-) Der Kampf für die völlige Frauen- Emanzipation

war kein leic];t«.-r. Hatte doch erst im Jahre 1845 durchgesetzt

w»'rdfii können, daß Frauen nichi mehr gebrandniarkt werden

sollten/.' Und zur Zeit des Krymkrieges rief es geradezu Skan-

dal liervor, als^ di<; Fraiien b:irm)ierzige Schwestern sein wollten.

Vielen schien dies undenkbar und nnansiändig, daß bei der

Armee Pflegerinnen z^jgelassen werden, und zynisch erklärte

Fürst Ment.schikow. man werde, neue Hospitäler für venerische

') jrifXHciwu., iivcciv'ia ;i.-o!f!nnua XVITl cT".iiii)i, iy/A—203: I Tu'v.t« .!!.-

muin H yu'yy.r-i; ri)>Ti!i'iKa.

'') Einige ilirer Novellen .^iud im Russischen Xi^vellcnschatz erschienen.

V'yi. Iteinholdt, Ge.'schicbte der russischen Literatur, 715, 7x6.

') Strafgesetzbuch des Russischen Reiches, prouiulgki-t itn Jal.rt; 1^4$

l 38.
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Krankheiten bauen müssi-n, wenn mnn den Frauen solche Oh-

iiegenheilen zugestehen wolJte. Die 1 rauen setzten es aber

doch durcli, und Katharina ßakunin ging als erste barmherzige

Schwester auf den Kriegsschauplatz, gefolgt von 2Uihlreichen

(yenossinnen aus den verschiedenste! Ständen; neben jungeii

Mädchen aus der vornehmsten Gesellschaft arbeiteten einfache

Bäuerinnen. Der berühmte russische Chirurg Pirogov/ stellte

den Frauen ein glänzendes Zeugnis aus und behauptete, daß

dank ihrer Pflege die Sterblichkeit unt-3r den \'^erwundeten sich

um die Hälfte verminderte.')

Von der Aufhebung der Leibeigenschaft datiert dann die

größte Umwälzung in der gesellschaftlichen Stellung der rus-

sischen Frau, die wir seither als Studentin, nh Arztin, als Re-

volutionärin und Anarchistm auftreten sehen. Der schnelle

Umschwung hat manches l'jble im Gefolge gehabt, und es liegt

Wahres in den Worten jenes Russen, der über die Entartung

der modernen russischen }'rnu klagt-'). ,,In Europa," sagt er,

„gilt der Mann gewöhnlich für hberai und die Frau für konser-

vativ Bei uns ist das Gegenteil der Fall. Die Frauen und be-

sonders die jungen Mädchen verschmähen die Anmut ihres

Alters und Geschlechts, sind einzig darauf bedacht, den neuen

Kultus zu verbreiten. Man trifft sie überall in der Geseilschaft,

wo sie für die neuen Ideen eintreten, in den Theatern, wo sie

die Anrp'**'"ng:en auf Umsturztheorien beklatschen, sogar auf

den Barrikaden, wo sie mit tragischem Wahnsinn die Kämpfer
anfeuern: Töchter von holien Beamten, Edelleuten. Sie haben
eben die Werke von Karl Marx, von Nietzsche gelesen, ver-

schlungen, sie schwärmen für den t)bermenschen, sie wollen

alle Überweiber werden und nehmen sich vor, eines Tages
aus ihren Söhnen tjberkinder zu machen. Die Frühreife ist

einer der Charakterzüge der slawischen Rasse, v/ie überhaupt

alier jungen Rassen. In Amerika träumen die Kinder davon,

Millionäre zu werden, bei uns wollen sie die Menschheit um-
gestalten. Früher hielt man unsere Studenten, achtzehn- bis

') Aus einem Briefe .ler Grä'iüi Ina Kaprüst iin Miirzhoft 1900 von

Pyc-<jKa'rf MUi:.i:..

-) Vgl. Lodzer Zeitung, 24. Marx 1906.

St^rn, Geschichte der OScaÜ, Sittlichkeit in RuOIand. *'
^j;
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zwanzigjährige Jünglinge, für angehende Staatsmänner, heute

sind es die Gymnasiasten. Zwölfjähi ige Jungen sprechen in

ihrer Blasiertheit über Soziologie, Politik und Frauen, und dabei

spielen sie mit Revolvern, die manchmal geladen sind. Ein

ähnliches Benehmen bemerkt man bei jungen Mädchen, die

sich ein Verdienst daraus machen, ihr Äußeres zu vernach-

lässigen, um nur an die Menschheit zu denken." Gräfin Ina

Kapnist, eine eifrige Vorkämpferin für die politische Gleich-

berechtigung der russischen Frau, verteidigt ihr Geschlecht

gegen solche Vorwürfe und fordert vom neuen Rußland eine

gtinz neue Stellung für die Frau : „Was hat nicht die Frau auf

ihrem Wege nach Berufsbildung erduldet!" schreibt sie.^j

,,Studentinnen und Kursistinnen, diese bescheidenen, unbe-

kannten Märtyrerinnen der weiblichen Aufklärung haben Hun-

ger und Kälte ertragen, Mißgunst, Feindschaft und Verachtung

seitens der Gesellschaft, ehe ihre Arbeit als nützlich, ihr Stre-

ben nach Selbstbildung als gesetzlich anerkannt v/urde. Im
letzten Kriege sind die Barmherzigen Schv/estcrn die einzige

lichte Erscheinung in der allgemeinen Wirrnis und Prinzipien-

losigkeit gewesen. Überall dort, wo neue Grundlagen ge-

schaffen wurden, wo es galt, Leiden zu erleichtern, sehen wir

die russische Frau den Mann auf seinem Wege unterstützen.

Und nach all diesen Mühen und Opfern ist jetzt, wo der

russische Mann endlich als Staatsbürger anerkannt ist, der

das Recht hat, frei zum Wohle des Landes zu arbeiten,' seine

Meinung auszusprechen, seine Regierung zu wählen, die

russische Frau offiziell in eine Reihe mit den Minderjährigen

gestellt. Die Gegner der Gleichberechtigung können antworten,

daß außer Australien und einigen Staaten der nordamerika-

nischen Republik noch kein Staat den Frauen gleiche Rechte

mit den Männern gegeben hat. Hierauf werden wir antworten,

daß wir nicht auf Europa zu blicken haben, wo die Gesellschaft

sich in Jahrhunderten auf ganz anderen Grundlagen aufgebaut

hat als bei uns Auf dem Gebiete des Fortschrittes, der An-

schauungen über Recht und Bildung muß Rußland den europä-

ischen Völkern vorangehen, aber nicht die alten Irrtümer der

') a. a. O.
'
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westeuropäischen Staaten wiederholen, wo jeder Schritt vor-

wärts immer den starken Proti-st- einer In ihren Traditionen

erstarrten Partei hervorgerufen Jiat. Mit Rußland muß es sein,

wie mit manchen neuen Städten, die nachts von drm Licht

elektrischer Latcrncii'überflulet sird, wähnmd nlte Residenzen,

wie zum Beispiel Paris, sich mit der minder vollkoinnienen

Gasbeleuchtung begnügen. In allem ist es so : Junge Länder

genießen früher als alte die Segnungen des Fortschrittes. Alle

Erörterungen, daß der Beruf der Frau der häusliche Herd ist,

ihre einzige Pflicht die Mutterschaft, sind Worte, leere Worte.

Damit der Herd in Wirklichkeit existieren kann, braucht die

Frau wirtschaftliche und bürgerliche Rechte, damit sie ihre

Mutterschaftspflicht erfüllen kann, braucht sie soziale und po-

litische Rechte. Der Sklave kann nicht einen freien Menschen

erziehen, ein rechtloses Geschöpf wie die russische Frau kann

ihren Söhnen nicht den Begriff des Rechts und der Würde des

Bürgers einflößen. Bei uns in Ruf5l:tnd sind weniger Vor-

urteile als in Westeuroji:»., wo die Männer in den Traditionen

des römischen Rechts erzogen sij|^, das offenbar k'^^ine andere

Kraft kennt als die der Muskeln Die russische Frau darf

nicht aufhören, ihre Gleichstellung mit dem Mimne zu fordern.

Die Frau muß jetzt vor allem das Stimm- und Wahlrecht in

den Landschaften und den städtischen Kommunen erringen,

und von hier aus muß sie zur vollen Gleichberechtigung

vorwärts schreiten . .
."

Manches ist hierfüi in letzterer Zeil schon geschehen : In

Warschau starb im Jahre 1902 ein reicher Mann, namens
Eduard Lenko. Er vermachte testamentarisch seine umfang-

reichen Grundstücke der Regierung mit der i^edingung, daß
auf ihnen eine Akademie für Frauen errichtet werden soll;

und das Ministerium für Volksaufklärung nahm diese Bedin-

gung an.^) Auch Fälle von politischer Gleichberechtigung

gibt es: 1902 berichteten die russisrhen Zeitungen aus Irkutsk,

daß Im Dorfe Klementjewa im Poschcchonskcr Kreise die

Bauern in der allgemeinen Gemeindeversammlung zum auf-

1) Zeitungsnotiz, ^'yl. Müncheuer Allgemeine Zeituag, 24. Dezember 1902,

II. .\bendblatt.
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sichtsführenden Poliy.tibcjmten für das Jahr 1903 eine Frau

wählten. •) Im Dorfe Nikoiskoje bei F.ybhisk h.ibcn .sieh die

Frauen einen solchen KJnfiuß in der Dorf und (lemeinde-

verwaltung zu erringen *;ev\aißt; daß ^m 26. September 1907

dort die erste allgemeine Geni-.iiukisitzung unter Zulassung

der Frauen stattfinden konnte. Allerdings hat die Macht der

, Verhältnisse viel zur Herbeiführung eines solchen intercssanteii

Ereignisses beigetragen. Die meisten Männer des Dorfes be-

finden sich während des größten Teiles des Jahres in Arb-eit

in Petersburg und Moskau. Det Bürgermeister, seine Bei-

sitzer und die Gemeinde rate werüen daher von den Frauen

in ihren Amtern vertreteri. Auf eiivr Inspektionsreise haben

die Vertreter der Gouvcrn/'rnei.t^-'bchörde von diesen über-

raschenden Verhältnissen Kenntpjä e.rL'>ngt. Dje Laitersuchung

ergab die größte Regelmäßijikeit in aÜr-n Aifärar. Der offizielle

JJericht der Untersuchungskonimissiön bemerkte: .,Alimählich

gewöhnen sich die Frauen an die VersammluTigen so, daß ihre

anfängliche Scheu und . i urückhaliiing vö'üg schwindet. Sic

kommen immer häufiger zu ftj^n Sitzungen und stimmen .'^e-

Vv'issenhaft." Der Bericht hebt wHrer mit Bclviedigung einen

der ch.p.rakteristischen B'.. Schlüsse fier Frauen von Nikoiskoje

heraus : ,,Die Weiber im Dorfe, di(^ sie ii mit drr ganzen Wirt-

schaft zu befassen habrri. -verdei) die sehr' verfahrenen Dorf-

angelegenheiten, die von völlig untauglichen f-eulen (meistens

Trinkern, die im Dorfe zuiückgablielu n vvarenj nur noch mehr
verwirrt wurden., nun v/ohl mit llifcr und ;dlvnählich auch

mit Verständnis wieo- r ins richtige Geleise bringen, da sie

schon vor allem nicht trinken und dahc) .solider und «^or-

dentlicher sind. So wurde \on den Weihern auf einer der

letzten V'er.^ammlungen mir all-r ICnrrgie durch5>e'«er/(, daß

ein nach dem Beispiel Aerj^aviirenei lahn^ \er;insi;ill' l( i> iVink

gelage ..am 5. Oktober, /um .Xudejikeo an die (iräfin t)rlowa

Tschesrnenskaja. nie diu Bauern, al.s dx^s»,- rxKh ihr* Leib,

eigenen waren, die l'^reiheit ges( hcr.kt h:iae) ;n diesen) Jahre

nicht mehr statt'inden sollh ; urid jhie.in ei;v(iiütiLyon l'retesu-

gelang es auch, df-vu ii.'ren fle.a Allgc ni(iii\v<(hl': des Dorfes

^) Ct.iwpubifi Kpavi und l-oci7.er Z^il'.ing. .
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entschiodt-n nützenden Widerstand zur vollen Geltung zu

bringen."

Aus solchen vereinzelten Fällen darf man aber trotzdem

nicht schließen, daß in Rußland dit: Frau schon am Ziele

aller ihrer Wünsche angelangt sei. Die Frau aus dem \ olke

gar lebt im allgemeinen noch auf der niedrigen Stufe^ auf der.

sie tausend Jahre geseufzt hat. Zwar duldet sie diesen Zustand

nicht mehr willenlos und resigniert sie emanzipiert sich in

mancher Beziehung von den alten .Sitten, sie strebt nach Rein-

lichkeit und trägt saubrre Kleider; aber die Oberhoheit des

Mannes, die Sklaverei und die Herrschaft der Peitsche in der

Ehe dauern in vielen, ja in den meisten Gegenden fort. Die

russische ethnt^graphische Schriftstclicrin Jefunenko in Archan-

gel sagt • .,Die Frau muß arbeiten, arbeiten und nochmals

arbeiten, soweit ihre physischen Kräfte reichen. Es ist nicht

möglich, auch nur annähernd alles aufzuzählen, was der Frau

obliegt. Der Mann beendet seine Arbeit und ruht aus. Für

die Frau, zumal die verheiratete^ gibt es keine Erholung. Wie

viele Erzählungen hörte ich in Archangel, daß die Frauen auf

dem Felde oder benn bcnnitt gebären mußten, wo sie in

glühender Hitze lagen, oder im Walde beim Sammeln von

Pilzen oder Beeren für öen Winter." Neben der physischen

Cberbürdung besteht auch noch die moralische Erniedrigung.

Bei den Kosaken darf die Frau ihren Mann aus Respekts-

gründen nur mit seinem Namen nemien, also nicht etwa:

Väterchen, Mann, Bauer; er aber darf sie nennen ,wie er will.

Im südlichen Rußland muß ein Weib bei der Begegnung mit

einem Manne in einiger Entfernung stehen bleiben, bis er

vorbei ist, und beim Gruß muß sie zuerst den Kopf neigen

als Zeichen voller Unterwürfigkeit, i) Auf das Alter wird dabei

keine Rücksicht genommen; denn .jedes Mannsbild," sagt

Jefimenko, ,,ist älter als das Weib," '.md hat dementsprechend

stets Respekt zu fordern.

1) ;hiK>rpaij^ifif''K-f»r (Hl().:['liHio bei Rhamm a. a. O. 27 ^, 276. Hier Para!-

lelfcu aus den (iebräuchen der anderen slawischen Völker.
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39- Stelluni^ der Frauen

bei den nichtrussischen Völkern Rußlands.

WeibfiUoirschaft in Kamtschattfa — Ursachen dieses Phänomens — Die

Geilheit der Kamtschadalen — Siclaverei der Jakutcnfrau — Stellung der

Esthin — Die Tatarin voi\ Astrachan — Die Lcsghierin das T^asttier des Mannes
— Die Tscherkessin — Widerspruchsvolle Ansichten über ihre Stellung —
Die Rechtlosigkeit der Tschetschenzin — Die Armenierin — Ivlerkwürdigkcitcn

ans dem Leben Jor ossetischen Frauen — Das Wohlleben der Georgierin --

Die Frauen der Kosaken und der Diichoborzen — Das Eleud der Frauen der

kaukasischen Eergjuden — Polygamie bei den Btrgjudcn.

Den Frauen bei den niolitrussischen Völkern Ruiilands

ergeht es irn allgemeinen niclit besser als ihren vollblut-

russischen Schwestern. Nur im äußersten asiatischen Osten,

in Kamtschatka, haben sich die Frauen eine Stellung lu erhalten

gewußt, die ihnen nicht bloß Selbständigkeit, sondern sogar

die Herrschaft über die Männer gewährleistet. Die Arbeiten iin

Hause und außer dem Hause sind unter beide Geschlechter \er

teilt, und dabei kommt der Mann nicht immer am besten weg.

Der Kamtschadnle muß kochen und auch sonst jede Arbeit ver-

lichten, die ihm von der Frau zugewiesen wird. Ein Reisender^)

erzählt über dieses merkwürdige Verhältnis: ,,Die Anhänglich-

keit oder vielmehr Untertänigkeit der Kamischadalen lA so

groß, daß sie ohne Murren zugeben, daß ihre Weiber alles, was

sie von Wert besitzen, verwahren, und ihnen, so wie sie etwas

brauchen, nach dem Ermessen der Gebieterinnen austeilen.

Wenn die Männer sich gegen ihre Weiber versündigen, so

versagen die letzteren den erstem nicht nur die eheliche Um-
armung, sondern auch den Tabak, der den Kamtschadalen,

und den meisten übrigen Völkern von mongolischer Abkunft

noch unentbehrlicher als Branntwein ist. Dieses Bedürfnis

und d'o Gunstbezeugungen ihrer Weiber erzwingen die Männer

nicht mit Gewalt, sondern durch die demütigsten imd anhaltend-

sten Bitten und Liebkosungen. Wenn Mangel und Hunger die

Kamtschadalen aus ihren Hütten heraustreiben, um Fische

') Steiler bei Mejners. Geschichte des weiblichen Geschlechts, I 22.
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oder Wildpret zu fangen, so gehen sie nicht weiter, als daß sie

am Abend wieder zu Hause kommen, und sich an der Seite ihrer

Weiber von ihren Arbeiten und Beschwerden erholen können.

Werden si«? aber gezwungen, länger als einen Tag auszubleiben,

so bewegen sie ihre Frauen mitzureisen, weil sie ohne diese

nicht leben können.'" Die Ursache einer solchen Herrschaft

der Weiber sucht man einerseits in der eigenartigen, unseren

Begriffen allerdings kaum entsprechenden Schönheit der Kamt-

schadalinnen, die sich lange Zeit jung erhalten; andererseits

in der großen Geilheit der Männer, die, um ihre Wollust zu

befriedigen, jedes Opfer bringen; ,,die Kamtschadalinnen haben

zwar alle unterscheidende Merkmale der mongolischen Bil-

dung : große Kopfe, platte Gesichter, eingedrückte Nasen, blin-

zelnde kleine Augen, dicke Lippen, hervorragende Backen-

knochen, allein sie bleil)cn allem Anschein nach viel länger

frisch, als die übrigen sibirischen Weiber, indem ihre kleinen

runden Brüste noch im vierzigsten Jahre ziemlich hart sind.

Gewiß aber sind sie viel schöner und blühender von Farbe

als die Weiber aller, oder der meisten übrigen mongolischen

Völker. Die Haut der Kamtschadalinnen ist durch die wohl-

tätige Wirkung ihres Klima so weiß, als die von Europäerinnen,

und ihre Wangen sind nicht weniger, als die der letzteren,

durcli einen lebhaften Purpur gefärbt. Die Kamtschadalinnen

sind aber nicht bloß schöner als die übrigen sibirischen Weiber,

sondern sie sind auch viel geistreicher, als diese, und selbst

als ihre Männer, und in diesen höheren Fähigkeiten ist die

Ursache der außerordentlichen Gewalt, welche sie über ihre

Männer erlangt haben, zu suchen. Zu diesen Vorzügen der

Weiber kommt endlich die negerartige Üppigkeit der Männer

hinzu, die so groß ist, daß die Umarmungen der Weiber ihnen

ebenso notwendig als die tägliche Nahrung sind. Da nun die

Mariner durch ihren heftigen Hang zur sinnlichen Liebe mehr

als andere sibirische W^ilden zu den Weibern hingezogen, und

durch die vorzüglicheren Reize der letztern mehr als anderswo

gefesselt werden, so ist es nicht zu verwundern, daß sie zu-

gleich von den ausgezeichneteren Fähigkeiten der Weiber auf

eine solche Art unterjocht worden sind."

Der Stellung der Kamtschadalin ist im russischen Asien
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ganz entgegengesetzt die Situation, in der sich die Frauen bei

den sibirischen Nachbarvölkern, beispielsweise bei den Tun-

gusen, Ostjakcn und Jakuten befinden. Speziell die Jakuten-

frau wird erbarmungslos bedrückt. Der Jakute hat seine Frau

von ihrem Vater für einen Kalym gekauft, und sie ist dadurch

ihres Gatten und Herrn rechtlose Magd geworden. Wenn
sich einmal die russische Behörde einer allzuschlimm miß-

handelten Choten (jakutische Bezeichnung für Frau) annimmt,

so weist der Jakute dies als einen unerhörten und ungesetz-

lichen Eingriff in seine Familien-Autonomie zurück. i) Sein

Weib ist sein Eigentum, mit dem er schaltet wie vr will

:

Ich will nur Herr sein n'ieines Eigentums

;

Sie ist mein Hab und Gut, sie ist m.cin Haus,

Mein .Hausgerät, mein Speicher und mein Feld.

Mein Pferd, mein Ochs mein EseL ist mein Alles.-)

Begeben wir uns nunmehr \om äußersten Osten zurück nnch

dem westlichen europäischen Rußland, so sehen wir, wie auch

dort die Weiber der Esther neigen den schwersten häuslichen

Arbeiten pflügen, ackern, säen, eggen und das Getreide ein-

fuhren müssen.-')

Bei den Wotjäken regiert die Peitsche in der Ehe schf)n

am ersten Tage des gemeinschaftlichen Zusammenlebens; wenn
die junge Frau nach der Trauung bei dem flause ihres Gatten

angelangt nicht schnell genug vom Wagen steigt, greift der

junge Ehemann zur Peitsche 4) imd demonstriert der Gattin

an der Schwelle ihres neuen Lebens, daß er allein die Macht
im Hause besitzt.

Bei den astrachanschcn Tartaren kann sich die Frau auf

zweierlei Art ihr Leben als Gattin einrichten: ,,Bey der einen

Art werden die Weiber eingeschränkt, und so der Gewalt der

Männer übergeben, daß sie Lebenslang in dem ihnen ange-

wiesenen Weiber-Behältniß verbleiben müfSen, nicht Erlaub-

niß haben aus dem Fenster zu sehen, und ohne den Befehl

^) Globus, 84. Band. S. 383, \ninerkuiig.

^) Shakespeare. Zäh^nung «iei Widci&pen&tigeu, IH. Akt, 2. Szeue.

') Pfctri, Esthland und die Esthcn, II 23

1

*) Max Buch, Die Wotjikon, S. 64.
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der Männer keinen Schritt tliun dürfen. In diesem Fall aber

sind die Weiber von allen weiblichen Haulj-Gesf haften ver-

schont, und ihre Verrichtung ist nur diese, daß sie gleich einer

Statue mit gefaltenen Händen zu Hause sitzen. Bey der andern

Art haben die tatarische Weiber die Freyheit ülxrali hin/Oi-

gehen, wo 5ie wollen, und ohngescheut in dem Publike zu

erscheinen. Hingegen sind sie verpflichtet die häußliche An-

gelegenheiten nach allen Umständen zu besorgen.'" M

Unter den Kaukasierinncn-) sind die Lesghierinnen am
meisten bedauernswert. Der Lesghier betrachtet sein Weib als

ein Lasttier, das er oft härter beliandelt als sein Pferd, und

das ihm. da er es gekauft hat, die schwersten Arbeiten in wie

außer dem Hause verrichten muß, ,.um ihn," wie Petzholdt

bemerkt hat, ,
.gewissermaßen für die Auslagen zu entschä-

digen.'" Das lesghische Weib teilt mit dem Esel die Mühe,

das geermete Getreide nach Hause zu tragen. Sie muß das

Heu mähen, das gemähte Heu dreschen und bergen, muß die

Pferde und Ochsen warten; das Brot bereiten; die zur Kleidung

nötigen Stoffe weben. Von Tugend auf zu solchem Sklaven-

dienst angehalten, altert sie vor der Zeit und hat alsdann noch

weniger gute Behandlung zu erwarten. Bei alledem ist merk-

würdigerweise soviel Achtung vor dem weiblichen Geschlecht

vorhanden, daß niemand es wagen dürfte, sich gegen eine Frau

oder ein Mädchen unziemlich zu benehmen.

B»^sser als die Lesghierin hat es die Tscherkessin schon

in der Kindheit und später aJs Gattin und Mutter. .Schweiger-

Lerchenfeld zwar sagt. ,,So schön die Tstherkessin isr, so elend

ist ihre Existenz im Familienleben. Für den Tscherkessen ist

die Frau nicht mehr und nicht weniger als eine Magd, die ihm

bei jeder (^legenheit zu Willen sein, alle Arbeiten verrichten

und seine Ausrüstung in Stand halten muß. Diese Existenz

fristet bei allem äußern Glänze, der den Tscherkessen beiderlei

Geschlechts unleugbar anhaftet, die Frau in einer elenden

Lehmhütte oder in einem sogenannten Hause von Flechtwerk,

*) Gi;;e:in3 Rei.se durch PuOiand, St. Petersburg 1774, Zweyter Tlieil, 137.

'-) Vgl. Bernhard Stern, Zwi;>chen Kaspi und Pontus, C-off. 85 £f.. 95,

105. i?i. 134.
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das mit Lehm bekleidet ist. Auch sonst ist das Betragen der

Männer gegenüber ihren Frauen nichts weniger als ritterlich.

Die Romantik dauert nur so lange, als die Schöne in den

weißen Beinkleidern des Mädchens steckt, und endet, wenn
sie in die roten der Frau schlüpft." Aber dieser Ansicht wider-

sprechen die Mitteilungen anderer Kaukasnskenner, wie Karl

Koch, Bodenstedt, Karl Friedrich Neumarn. Koch sag^ : ,,Das

weibliche Geschlecht ist von dem männlichen incht so abge-

schieden, wie es sonst im Orient üblich ist, und es nimmt an

allen Festen und Belustigungen teil, nur an den Volksversamm-

lungen nicht." Bodenstedt schreibt: „Eine Tugend, welche

unwillkürlich an die alten Germanen erinnert, und wodurch

sich die Tscherkessen auffallend von allen übrigen Völkern

des Kaukasus, sowie auch von allen Mohammedanern unter-

scheiden, ist Achtung vor dem Weibe." Und wa^. die von

Schweiger-Lerchcnfeld bezweifelte Ritterlichkeit der Tscher-

kessen gegenüber den Frauen betrifft, so ist auf die Worte

Neumanns zu verweisen: „Bei dem Ende eines jeden Festes

werden Turniere gehalten. Hier wendet man alle Kraft List

und Gewandtheit auf, nicht sowohl um den Siegespreis zu

erringen, sondern um das Vergnügen zu haben, ihn den Frauen,

welche dem Kampfspiele zuschauen, überreichen zu können.

So zeigen die Tscherkessen auch bei jeder anderen Gelegenheit

eine besondere Achtung für das weibliche Geschlecht. Wenn
ein Reitersmann einem W^eibe begegnet, welches dieselbe Straße

zieht, so steigt er vom Pferde herab und bittet sie, aufzusitzen;

will sie dies nicht, so begleitet sie der Reiter zu Fuß, so weit

sie einen gemeinschaftlichen Weg haben. Das weibliche Ge-

schlecht erfreut sich in Tscherkessien einer größeren Freiheit

und Ehre als sonstwo im Orient."

Die Frau des den Tscherkessen verwandten Tschetschenzen

hat im Familienleben kaum einen Einfluß. Die Kinder gehor-

chen ihr nicht, der Gatte behandelt sie schlecht. Scheidet sie

sich vom Manne, um ihr Leiden zu beenden, so verliert sie

all ihr Eigentum; nur wenn der Mann sie fortschickt, darf sie

das Wenige, das ihr gehört, mitnehmen.

Den Armenierinnen in Kaukasien geht es am bester,

solange sie ledig sind. Die Mädchen können mit den Männ^irn
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frei verkehren und dürfen, ilin-n G.itf.eu ohne Zwan;^ selbst

wählen. Aber mit dem Eintritt in die Ehe ändert sich alles.

Das Ja, das die Armenierin vor dem Traualtar spricht, ist für

lange das letzte Wort, das man in der Öffentlichkeit von ihr

hört, denn die junge Frau zieht sich in tiefste Abgeschlosseiihcic

zurück. Im Hause selbst geht sie immer verhüllt und ein

Schleier deckt den imterea Teil ihres Gesichts samt dem
Munde. Die Straß(; beiritt sie, dicht verschleiert und ver-

mummt, nur zweimal im Jahre, wenn sie sich zu Ostern und
Weihnachten in die Kirche begibt. Konmit ein fremder JNIann

ins Hiius, so muli sie sich verstecken. Außer mit ihrem Gatten
spricht sie bis zur Geburt ihres ersten Kindes selbst mit ihrem
Vater, mit ihrem Bruder nicht, nicht einmal mit ihrer Mutter.

Nach der Geburt ihres ersten Kindes darf s\6, aber immer
nur flüsternd, erst mit den weiblichen, später auch mit den
männlichen Verwandten reden; nach sechs Jahren oder noch
später ist sie in bezug auf das Sprechen ganz emanzipieft,

ilagcgen bleibt sie nach wie vor in Gegenwart von Männern
verschleiert. Ich habe aber in Kaukasien von vielen vertrauens-

würdigen Kennern des Landes erfahren, daß die Annenierin
sich in dieser Lage glücklich fühlt. Der Armenier behandelt
seine Frau selten hart, er heiratet oft aus Liebe und bleibt

seiner Gattin zugetan, auch wenn ihre Reize, die früh ver-

blühen, ih:i längst nicht mehr anziehen können. Er schont
sie wo und wie er nur vermag, läßt sie keine schweren Arbeiten,

nur die kleinen Hausgeschäfte verrichten und den Garten pfle-

gen. Selbst der armenische Bauer verwendet nicht seine Frau
bei der Feldarbeit

Gleich der Annenierin befindet sich die Ossetin in ihrer

?.Iädchcnzeit ziemlich frei, aber nach der Hochzeit in strengster

AbgC!jchlossenheit von der Außenwelt: auch die Ossetin darf

jährelang mit niemandem sprechen. Die Osseten gehören zu

den interessantesten Bewohnern Kaukasicns; genauere Kennt-
nis von ihnen besitzt man erst seit wenigen Jahren durch die

•Arbeiten einiger unermüdlicher russischer Forscher. i) Alan

^) V\rl. naiaentlitli/las groQe dreibändige Werk von TJ(;eBo.iojL Min-iopi,,
< •«•. iure r.it ;.Ti,Mi,! 'Tcui-ru, ii.x-.iL;,. Baiii«) Moi-kh:' 1881— 18h..
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spricht don Osseten germanische Abstammung zu ; ihre Reli-

gion ist offiziell die christliche, doch huldigen sie dabei vielen

mohammedanischen und heidnischen Ge)>räucben. Die hieraus

entstehenden verschiedenartigsten Anschauungen sind nament-

lich auf die Stellung der Frau von PLiiiiluß gewesen. Die

Osseten sollen beispielsweise als Christen nur ein einziges Weib
Kilben. Dennoch kommt es vor, dafi reiche Leute mehrere

Frauen heiraten, und ganz nach moslemischen Gesetzen bleibt

dann die erste die Hauptgattin; aber während bei den Moslems
die übrigen Frauen in mancher Hinsicht doch gleiche Rechte

mit der ersten (iattin erhalten, sind bei den Osseten die später

geheirateten Frauen nicht viel mehr als Mägde der ersten,

imd dtn Kindern der späteren Gemahlinnen steht — ganz im
Gegensatz zu dem islamitischen Recht - keine Erbberechtigung

zu. Ein anderes ossetisches Gesetz, da:> der Frauen drückende

Lage bei diesem Volke erhellt, stammt aus heidnischer Zeit,

ist als heidnische Überlieferung m dem christlich gewordenen

Volke lebendig geblieben : es stellt als Sühne für den Mord
eines Mannes die Entschädigung rnit 18 mal 18 Ochsen, für

den Mord einer Frau aber mit nur 9 mal 9 Ochsen fest. Die

ossetischen Frauen führen ein sorgenvolles Leben. Wie die

Lesghierinnen mähen sie das Heu, tragen sie das Korn zur

Mühle, das Holz aus dem Walde; sie müssen pflügen und den

ganzen Feldbau treiben. All das tun sie aber ohne zu murren.

Die chewsurischeii Weiber, ebenso wie die der Tuscliinen und
Pschawen, sind gleichfalls arbeitsam und von Arbeiten außer

und m dem Hause stark in Anspruch genommen; man sieht

chewsurische Weiber nie ohne Strickstrumpf; selbst dann nicht,

wenn sie reiten.

Ganz anders lebt die Georgierin, Dieser fehlt jeder häus-

liche Sinn, in Müßiggang und Sorglosigkeit fließt ihr Leben

dahin. Die vornehme Georgierin liegt im Hause auf dem Sofa

herum, raucht Zigaretten, lacht und musiziert, oder sie verbringt

ihre meiste Zeit in den üppigen Bädern, wo sie gleich einer

Türkin die Besuche ihrer Freundinnen empfängt und ihre Mahl-

zeiten hält.

Die Frauen der kriegerischen Linienkosaken und der Du-

choborzen gehören dagegen wieder zu den fleißigsten und
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arbeitsamsten dv. -aIl.^•u lus^i^chen Reiches. Kho die Sotinc

das T)nvi i)eh(;heint. Ihibeu sie im Hauyc alles iu Ordnung ge-

macht, um sich hierauf ah der FeldarluMt zu beteiUgen.

Ihro Stellung Im Haus-^ i?t dabei ehie .-.ngcnrhme und ge-

achtele.

Die kaukasj.'^^chcn Bergiüden nehmen, sv^rm ihre Frauen

bälMicli nnd all 7.v. werden beginnen, eine //--t-itc Frau. Aber

^\'ähr(-a<i hol den übrigen Völkern, bei denen die Polygamie

bes:ebr, die erste Frau gesetzHeh immer die Hauptperson bieibi,

bei deu Os&cten sogar die spateren Frauen, wie wir gesehen

haben die Mägde der ersten Cattin sind, ist bei den Bergjuden

die ältere 1' rau geradezu die AUgd der jüngeren :
sie ist es, die

arbeiten muß sie hat das Haus in St.md zu halten., die Küche

zu fiU^.rcn, das Vieh 2U füttern, den StaU zu reinigen, da^ ¥<i\d

7,11 bearbeiten das Holz zu hacken, den Ki:i-,ak zum ikcnnen

her/.ustellen. sogar das Haus zu Vveiücr und zi\ reparieren,,

vvonn CS schadhaft ge\^•orden ist.

40. Frauen-Riwib und Frauen-Markt

Raub und Kauf bei den Kaukasieru - Tschcrkessische Entti-hrimg-n - O-st

-

tisrber Frauenkauf - Preiv euur "Kcrgiüciin - Billigkeit einer Tusclunenfrmi

-.. Fraueurcub bei den vilt.:n Ldwa nnd Esthon — Fr.iuenraub bei den heu-

t'-tu WotjäKCa und Tscli<:ren..ss. a — Raubciie der alten :^wen - EntiüiJ-

rimgsg.;«;chichlea in dt-p. Byiineii - Ein alter uktainischcr ^,ebrau,ch — Kus-

sisc-ho' Volkslieder — Frauvnkaut bei den heutigen IJuriatcn - \crl.nitung

der SiUc im europäischen Rußland - Ver-steigcnnig der xMädchun — Heirats-

mäikte in Petersburg und. MoakRi: — Die gegenwärtigen Mädchenmärkte

von Kli.) Gscbatsk und Ssytschewk.-i -~ Versaufen der Tochter — Der ?^Ieusch

als V\\.re —- Regicnuiospraxib •— Frauentausch.

Die gedrückte Lage des weiblichen t^esclilechts bei den

meisten Völkern Rußlands ist hauptsächlich darauf ;:urück-

zutührcn, daß die Frauen geraubt oder gekauft n-urden, zum

Teil auch heute .noch geraubt oder gekauft vverdcn. Das Weib

wurde somit die Beute oder das ehrlich c-nvorbene Eigentum

de^ Gatten,
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Bei einigen Völkern Kaukasiens waren seit jeher Kauf
und Entführung die alleinigen Formen der Eheschließung. Der
Vorgang bei den Tscherkessen ist im allgemeinen folgender:

Wenn zwei junge Leute sich v^erständigt haben, daß sie einander

angehören wollen, so sendet der Jüngling einen guten Freund

an die Eltern der Geliebten, um von ihnen den Kaufpreis

(Kalym) für das Mädchen zu erfragen. Der Kahm besteht nur

selten in Geld, in der Regel in Waffen oder in Vieh; ehemals

wurden auch Sklaven verlangt. Kann ein Bräutigairi den Preis

nicht erschwingen, so borgt er Vieh und W.iffcn von Freunden

oder zahlt in Raten. In früheren Zeiten sah sich der Werber,

wenn der Vater der Geliebten den Preis zu hoch stellte, einfach

gezwungen, die Geliebte zu entführen; heute kommt dies sel-

tener vor. Im Falle des Raubes, der zur Nachtzeit geschieht,

ist der Entführer durch die Sitte verpflichtet, nach Zurück-

legung einer bestimmten Strecke Alarmschüssc abzugeben, um
selbst die beraubte Familie von dem Geschehenen zu ver-

ständigen. Von der Schnelligkeit des Rosses, das die Lieben-

den trägt, hängt dann alles ab : Wird das Paar von den Verfol-

gern eingeholt, so verliert der Räuber die Beute, dazu sein

Pferd und seine Waffen; gelingt aber die Flucht, so darf ihm
die Braut nicht mehr entrissen werden. Wcim anderen Tages

die Eltern des IMädchens zu denen des jungen Manne? kommen
und klagend fragen: „O, saget uns doch, -weshalb hat Euer

Sohn unsere Torhter geraubt.^" so erhalten sie zur Antwort:

..Unser Sohn tat nach der Sitte unseres Volkes" und sie müssen

ihre Zustimmung zum Bunde geben. Bei einiin anderen kau-

kasischen Volke, den Osseten, sind solcJie Entführungen fast

unbekannt; sie gelten einem Morde gleich. Die Bräute können
bloß gekauft werden. Gewöhnlicher Preis mindestens swölf

Kühe oder ein Pferd, höchstens hundcrt\ier/iig Kühe oder

sieben Pferde; eine Witwe kostet regelmäßig die Hälfte des

von ihrem ersten Manne für sie gezalilrcn Kaufpreises. Bei

den kaukasischen Bergjuden beträgt der Pix'IH für ein Mädchen
durchschnittlich hundert fünfzig Rubel; dazu kommt die gleiche

Summe für di(i Hochzeitsfestlichkeiten und die Brautkleider,

die ebenfalls der Bräutigam bezahlen muß; da aber die Berg-

juden meist arm sind, gibt es viele Junggesellen. Am billigsten
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ist ein tuschinischcs Weib : da schenkt der Bräutigam der

Braut drei Rubel bar, und das Ehegeschäft ist abge-

schlossen.

Fri?uenraub gab es ehemals nicht bloß bei den asiatischen,

sondern auch bei den meisten westlichen und nördlichen Völ-

kern Rußlands. So wird von den Letten berichtet i): ,,Sie

haben diesen bösen Gebrauch gehabt, daß der Freyer bey den

Eltern umb die Tochter nicht anhalten dörffen, sondern sie

entweder mit List oder mit Gewalt entführen müssen. Es hat

sich derselbe, der das Weib haben wollen, mit etlichen seiner

guten Freunde, die er zu sich genommen, zu derselben Magd,

die er >zur Ehe begehret. Eltern begeben, und etwan eine Ursach

erdichtet, warumb sie dahin kommen, wann sie nu dieselben

wol empfangen und aufgenommen, da ist einer draußen bey

dem Wagen und den Pferden geblieben, und wemi der Vater

oder Wirth sie zum Essen genötiget, haben die berichtet, es

were einer ihrer Gesellen draußen bey den Pferden, derhalbn

die Magd, so entführt werden sollen,, gebeten, denselben mit

zum Essen zu ruffen. Wenn sie nun hingangen, hat sie der,

so draußen gewesen, ergriffen und mit sich geführet, welchem

die andern, so in der Stuben gewesen, bald gefolget. Wann
aber die Eltern und Verwandten ihnen nachgejaget. haben sie

sich gev.ehret, und die Entführte mit Gewalt nach Hauß ge-

bracht, da denn die Eltern ihren Consens und Vv'illen drein

geben müssen, wenn sie gesehen, daß es nicht anders seyn

können. Haben sie auf diese Weise nichts erlangen kömien,

so haben sie sich auf der Nähe wo verstecket, und auf die

Magd gelauert; wann die nu aus dem Hause gangen etwan

Wasser zu hohlen, oder sonsten sich wohin begeben, sind sie

unvermuihlich hervorkommen, und sie mit sich hinwcggeführet,

daß offt die Eltern nicht g^wust, wo die hinkommen, bis sie es

hernach erfahren. Diesen bösen hcydnischen Gebrauch haben

sie noch in acht genommen und darnach gelebet. da sie schon

zum Christlichen Glauben gckonnncn, und von den Teutschen

bezwungen : es ist aber von der teutschen Herrschafft bey Lebens

Straffe verboten, und sind sie dazu gehalten, daß sie, wie

^) Iliärn. clist-, lyf- und Icttlaendische Gesclüchte, S. $8.
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Christen gebühret, uinb die Braui werl^en, und sich hernach,

Christlichem Gebrauch nach, öffentlich ehehgen und zusammen
solten geben lassen." — In Estland kannte m;»'i ebenfalls den

Gebrauch des Mädchenraubes, aber hier geschah dies zunaeist

mit Wissen der Eltern, Dies kann man „aus den alten Recessen

abnehmen, da geboten wird, daß, wenn einer eine Magd wider

der Eltern Willen raubet^ er das Leben sol verlohren haben,

geschiehet es aber mit Vorwissen der Eltern, müsse er sie

eheligen,"\)

Bei den Wotjäken^) existiert noch bis auf den heutigen

Tag der Mädchenraub, kukem. Werm der Vater der Braut

einen zu hohen kalym fordert oder überhaupt nicht in die

Ehe willigt, die beiden jungen Leute aber einig sind, dann

wird die Braut entführt. Man v^erabredet eine Stelle im Walde

oder Felde, hier arbeitet das Mädchen scheinbar fleißig und

ahnungslos, und wird plötzlich vom Geliebten und seinen Freun-

den auf ein f*ferd oder einen Wagen gehoben und fort geht

es im Galopp. Unterv/egs ist sie, wie Bechterew erzählt, fröh-

lich, vor dem Hause des Bräutigams aber fängt sie an zu heulen

und zu jammern und wird dann irgendwo in einem kenos ein-

gtiiiperrt. Der Vater der Entführten erfährt gewöhnlich bald.

wo sie liingebracht worden, kommt und fragt, avo aeine Tocliier

ist. Der Bräutigam bietet ihm einen kalym, worauf der unzu-

friedene Vater mit der Peitsche zuschlägt, wenn die Summe
zu p'ering i-*^ Endlich einigen sie sich, und der Alte fragt

seine eingeschlossene Tochter, ob ihr das Leben hier gefalle.

Sie antwortet gewöhnlich : nicht gan? gut, aber um des Ge-

liebten willen wolle sie gerne alles ertragen. Nie kommt es

2ur Klage bei den Gerichten. Man sieht, auch hier gibt es

Romantik, auch hier werden bisv. eilen Ehen aus Liebe ge-

schlossen. Es boil übrigens, wie schon der alte G(;orgi erzählt,

bisweilen vorkommen, daß ein Mädchen wider ihren Willen

vom Felde geraubt oder des Nachts in ihrem Bette überfallen

und fortgeschleppt wird. Ebenso ist es bei den finnougiischen

') EbemU 39.

-) Mar. Buch, Di^ Wüirikcn, S. 62.
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Tschrreniissen an der Wolgu der Raub noch jct/t die. üblirhsir.

l^orm der Ehesciiließung. Es gibt Dörfer, wo seit hundrii

jähren keine reg<elinäßige» Heiraten stattgefunden haben.

Sniirnovv führt ein Dorf an, in dem im Laufe von siebzig Jahren

nur zwei regelmäßige Hochzeiten stattgefunden haben. Im

Kreise Mahnysdi raubt man die Frau aus dem Chorowod (xopo-

Bo;;'!,, Reigen} zur Zeit der Feste, im Walde- beim Sammeln der

Schwämme und Beeren, am Fluß, wenn ^ie wäscht. Sinirnf>vv

hebt hervor, daß er keine Spur von Exogamic habe entdecken

können, der Raub vollziehe »ich in demselben Stamme.*)

Bei den alten Slawen war die Raubehe von zweifacher

Gehtalt: bei den Drevljanen, wo die Jimgfrauen beim Wasser

gpiaubt wuiücii, kormte es :^ich um eine wirkliche Gewalttat

handeln. Anders bei den Stämmen der Radimitschen, Wjä-

tilschen und Severier, bei denen man die Weiber auf den

„Spielplätzen'^ zwischen den Dörfern überfiel. „Auf den Spiel-

plätzen", heißt es, „kamen sie zusammen am Tanz und zu

alJerlei wilden Spielen, und hier raubten sie die Weiber, mit

denen ein jeder sich verständigt hatte." Hier ist die Raubehe

nuT eine äußere Form, nach der Darstellung des Chronisitn

gar kein krimineller Akt, .sondern lediglich ein summarisches

Zivil veriahrv^n, und ein Schluß auf Exogamie ist in keiner

Weise geboten oder nur naheliegend. 2) Wenn man davcm

ausgeht, daß die altslawischen Dörfer im allgemeinen nicht

groß waren und in dem schwach bevölkerten Lande zerstreut,

so kann man die „Spielplätze" nur in nächster Nähe von Dorf

s.:haftcn suchen. Ausdrücklich wird bemerkt, daß d^r Raub

nach Rückspraclre und also mit Einwilligung des Mädchens,

dyher auch wohl der Eltern geschah, wodurch das Ganze als

eine Art Zeremonie gekennzeichnet wird, die wohl nur den

Zweck hatte, die Umständlichkeiten und Unkosten, die bei

dem Brautkauf dem Bcwerl^er zur Last fielen, zu umgehen.

Denn die Töchter waren in alter Zeit ein Wertgegenstand erstcr

J) Vgl. Kharntu, a. a. O. 27X.

^) Ebenda.

Stern, Geschsdite der fiffentl. Sittlichkeit in Rufilao



— 338 —

Ranges, aus dem man so viel herauszuschlagen suchte wie

möglich.^)

In den russischen Byiinen ist mehrfach von gewaltsamen

Entführungen die Rede, lun Lied erzählt ; ,,Lust, große Lust

bekam Fürst Wlau'mir nach einem Weibe, er wollte heiraten.

Saß mit seinen Helden an dem runden Eichentisch, im hohen

g()ldge/,ierten Festsaal. Schnurrige Reden gingen von Mund
zu. Mund, lustig kreiste das mächtige Trinkhorn. Da fragte

der Fürst, ob keiner eine (iemahlin für ihn wüßte. Schön und

weise soll sie sein, ihr Angesicht weiß wie Schnee, molmrot

<lie Wangen, wie Zobel die Augenbrauen, wie Falkenaugen

die Augen. Alle schwiegen, beschämt versteckte sich der

jüngere vor dem älteren. Da trat der stille Dunay Iwanowitsch

hervor und sprach: „Helle Sonne, Knjäs Wladimir! Mein

früherer Herr, der König von Litauen, hat zwei schöne Töchter.

Kinc kühne Heldin ist die eine und reitet immer umher. Da-

gegen die andere ist wie geschaffen, deine Gemahlin zu sein,

znrt ist ihres Leibes Gestaltung, süß ihr Angesicht und weiß wie

Schnee, mohnrot sind ihre Wangen, gleich Zobel die Augen-

brauen, wie Falkenaugen die Augen. Sie sitzt hoch im Fürsten-

gemache hinter 30 Stahlschlössern, die heftigen Winde be-

rühren sie nicht, die heifie Sonne versengt nicht ihr Antlitz.

Sie ist die jüngere Schwester, Apraxija ist ihr Name. Werben

^^•il! ich sie für dich, mein Fürst, doch soll Held Dobrynja mein

Bcgleiftsr sein." Die beiden Helden kotrmien zum Könige der

Litauer (in einer Variante heißt es: König Emanuel von der

goldenen Horde) werden aber übel empfangen und abgewiesen.

Da machen sie kurzen Prozeß und entführen mit Gewalt die

Prinzessin, die man ihnen nicht gutwillig geben wollte. Held

Dobrynja ist noch in einem anderen Liede der Brautwerber des

1* ursten Wladimir, in dem ,,Lied von der stolzen Rogneda"

:

auch hier wird er von Rochwold dem Warj.iger zu Polozk

schnöde abgewiesen und kann den Auftrag des Fürsten mir

nach Anwendung von Gewair erfüllen. Rogneda ist übrigens

eine historische Persönlichkeit, und auch in der Geschichte

wirr! berichtet, daß Fürst Wladimir die Verbindung mit ihr

gewaltsam erzwang.

') libemla.
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Ein nicrkwürdiger Raub Gi;brauch wird in einer, aus der

Mitte des siebzehnten Jahrhunderts stammenden Bcschrtiiiung

der Ukraine M -erwähnt: Wenn sich die Bauern an einem Sonn-

tag oder Feiertag in der Dorfschenkc versammelten, mn zu

tanzen, erschien die Gutsherrscliaft, um der Unterhaltung der

Bc%'51kerung zuznsiclr.iucn. Bei jedem Dorfe befand sich ein

dichtes Gehölz, in welchem sich die Bauern zu verstecken

pflegten, wenn die Tartaren nahten. Es wird nun erzählt : . . .

„bien qua Ics paysans soient suiets presque comme esclaues,

ce neantmoins ils ont d'anciennete ce droit et privilegc d'enleusr

en Ci-ste occasJon, s'ils peuueut dans Tasscmblee de la dance

vne Damoiselle quand mesme eile seroit fille de leur scigneur,

pourueu qu'il le fist avec teile dexterite et adressc que cela lui

reussist bien (car autrement ii seroit perdu) et qu'il se puisse

enfuir dans ces bois taillis voisins de lä, oü s'il se \ycut tenir

vingt-qiuitre' heures cache sans pouuoir cstre descouuert. alors

il est absous du rapt qu'il a fait, et si la fille qui a estö enleuee

le veut cspouser, il ne la peut refuser sans perdre la teste, sinon

il est quitte du crime, et on ne luv en peut plus faire aucune

peine, mais s'il arriue qu'il seit pris dans les vingt-quatre heures,

on h'y couperoit la teste a l'heure mesme sans aucune forme

de proce2; pour moy en dix-scpt ans que i'ay cste en ce pays,

js n'ay point ouy parier que ceia y soit arriue. bien ay-ie veu

les filles faire l'amour aux gar^ons, et reüssir plusieurs fois,

comme ie Tay dit cydessus, mais en celuy cy il y a trop de

ha?ard : car d'enleuer vne fille par force, puis s'enfuir ä la

face d'vne compagnie auec eile sans estre atteint, il faudroit

auoir -de bonnes jambes, ce qui sc^roit bien difficile sans auoir

le mot et intelligence auec la fille, et d'ailleurs les paysans sont

plus msstine;^ ä präsent qu'ils «nVstoient autrefois, et la noblesse

aussi y est deuenue plus hautaine et imperieuse, il y a apparence

que lors qu'on a donne ce priuilege aux paysans, que c'estoit

du temps que les Polonnois en eiection de leurs roys prenoient

^) Description de l'Vkranie, par le Chevalier de Bevplan. Nouvelle

edition publiee par le Prince Augustin Galitzinc. Paris iS6i, p. iro. (Die

deutsche Übersetzung von J. C. Modler, Breslau 1780, konntt, ich uiclit auf-

treiben).
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celuy qin couroit le plus viste Ics pleds viiuls, commc ]e plus

vaillant et adroit, commc si ia vaillanco et dc^ctöritö d'esprit

consistoit en la vitesse et dcxterite du corps : et de lä est encor

venu commc le crcy que les nobles fönt faire sernant au roy

le iour suuumt de scmi eslection dctiant I'aurel, de n'emj^riscnner

aucun noble pour quel crime que ce soit, horsmis celuy contre

I Estat ou Si! persomie, apr^s les vingt quatrC heuves passe^s,

pour dire qu'ilf? estimoient fort les personnes qui auoient la

disposition de bien courir et d'aller viste."

In den großrussischen Hochzeitsliedern gibt es zahlreiche

Reniini^zenicn au die wilden Sitten der Vorzeit^); &o singt ein

Mädchen

:

Ich bitte dich, leibliches Brüderlein,

Den Säbel ergreife mit deiner Ha^d,

Versperre die Wege, die Stege mir

Mit frischen Tannen, mit Birken,

Ja, und mit bitteren Espen!

Sonst greifen mich Arme die Feinde-) an^

Sie entführen niicli junges Mägdelein

Von den leiblichen Stanimgcnossen,

Vom geliebten Freunde, dem Ikudcr.

Erscheint hier der Bruder als Beschützer des Mädchens,

HO ist er in einem anderen Liede afs Vertreter des verstorbenen

natürlichen Oberhauptes, des Vaters, der Verkäufer des

Mädchens:

Mein lieber Bruder,

Du blauer Tauber,

Verkauf nicht, o Bruder,

Die teure Schvvosier

:

Veriangc hundert

Und- tausend Rubel,

ja hundertlausend

Und ganze Städte.

^) Reinholdt. Gcschichto der russischon Lilciatiir, S. 3fi.

2) Feinde: <lci- Bräutigam und seine Helfer.
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Laß nicht, o Bruder,

Mit Nüssen dich locken,

Xinim die Äpfel,

Die der Wurm benagt hat.

Daß Vater oder- Bruder sich aber nicht durch des Mädchens

Bitten rühren lleBen, ist nach allem, wa.s wir von dem russischen

Familienleben kennen, selbstverständlich.

Der Frauenraub konnte unter den modernen Verhältnissen

nur in wenigen Gegenden fortdauern ; und auch dort, wo
er noch stattfindet, ist er nicht viel mehr als eine Förm-

lichkeit oder wie andere traditioneUe Zeremonien ein bloßer

Volkssclierz Dagegen ist das Kaufen der Frauen in ganz

RuCIand stark verbreitet: in Kauknsien, bei den Kirgisen, den

Kirlmücken, den J'artaren, in Sibirien. Wenn beispielsweise

der Burjate heiraten, richtiger eine Frau ,
.erwerben" will, ist

er; genciiigt, sich in aller Form eine Braut von dem glück-

hchen Besitzer von Töchtern lu kaufen. Der Kaufpreis be-

trägt in der Regel 500 bis 700 Rubel, in besonders gün-

stigen Fällen 200 bis 300 Rubel, wozu noch häufig Vieh und

Schafe kommen. Bei der großen Armut der Burjaten er-

scheint es begrcifUch, daß sich der hohe Kaufpreis wie e?ne

Last auf ihn legt, an der er sein ganstes Leben zu tragen

hat. Uri das Geld zu beschaffen, ist der heiratslustige Bur-

jate gezwungen, Schulden zu machen, die er erst dann in

der Regel abzuschütteln vermag, wenn seine Ehe mit Töch-

tern gesegnet ist, bei deren Verheiratung er dereinst den für

seine Frau gezahlten Preis zurückerhalten kann. Auf die Ehe
blicke der Burjate daher vom rein praktischen Standpunkt,

die Liebe kennt er nicht, er bedarf def Arbeitskräfte, die

er in seiner Frau und in seinen zukünftigen Kindern zu

finden hofft. Als ein großes Unglück wird es allgemein be-

trachtet, wenn die Ehe kinderlos bleibt; in diesem Falle

sieht sich der Burjate nach einer anderen Frau um, für die

er ein oft noch höheres Kaufgeld als für die erste entrichten

muß. Nicht selten soll es vorkommen, daß ein Burjate seine

Tochter an verschiedene Personen verkauft. Um dieses tun

zu können, überredet er seine Tochter, den Mann zu ver-
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lassen lind in da? Elternhaus zurückzukehren, um sie dann

an den ersten Besten zum zweiten Male zu verkaufen. Klagen

bei den indigenen ßaucrngerichten ziehen sich oft Jahre lang

hin, so daB in den meisten Füllen von Klagen gänzlich ab-

gesehen ^vird.l) Es erscheint begreiflich, daß dieser Modus

des Abschließens von Heiraten auch unliebsame wirtschaft-

liche Folgen nach sich zieht. Doch sind dic^se Bräuche so

festgewurzelt, daß sich nur schv/er gegen sie ankämpfen laßt.

Ob ein Verschwinden der barbarischen Sitten von einer fort-

schreitenden kulturellen Entwickhmg der Burjaten zu erwar-

ten wäre, bleibt fraglich, da der Brauch des Frauenkaufs auch

im eigentlichen zivilisierten Rußland nicht nur vorhanden

ist, sondern statt abzunehmen immer mehr zunimmt und

sich selbst in Gegenden einbürgert, wo er früher nicht be-

standen hat. 2) Bei solchem Kauf geht es ganz so zu, wie bei

jedem anderen Handel: man schlägt einander in die Hände,

trinkt dazu imd wendet das Mädchen hin und her, von einer

Seite nach der anderen, gleich einer Ware. Genügt dem Käufer

das bloße Schauen nicht, so wird das Mädchen von den weib-

lichen Verwandten des Käufers in die Bad.stube geführt und

dort auf die eingehendste Art auskultiert. In einigen südöst-

lichen Steppengegenden wird das Mädchen förmlich an den.

Meistbietenden versteigert; ihre Tränen und ürohungen, sich

das Leben zu nehmen, lassen kalt. Über die Hochzeitsbräuche

in Wologda wird von einem Beobachter'') erzählt, wie di(!

FreiAverber zvmi Vater des Mädchens kommen, die zufällig

aus einem Winkel hört, ' daß ihr Geliebter um sie Avcrben

läßt, und einen unwillkürlichen Schrei au.sstoßt, den der

Vater für einen Ausruf des Schreckens hält. ,,Wäre es dem
Vater — einem ebenso eigenwilligen ^Selbst herscher, wie die

Mehrzahl der Bauern — in den Sinn gekommen, daß die

Tocliter sich freute, so würde er die Freier grob aus dem
Hause gejagt und der Muiter einen, hi^ Genick gegeben haben,

^) Bericht cint-s riissischen Regierujigsbcanitrn in ITjjicyicK. no id>,io-

Moc'Tii. Vgl. Lodzer Zeitung vom 12. XII. 190^.

2) A.nowiaH.ipii F(tmMi<nKi\ )I;)r,i>..roujiiiiH H;'poui"*i mmshm m o6i.imhw ii['a)'.o.

Kpocrb«nciüiH Ji^fMiiuiiua. ]S84. Crp. 08, 70. Vgl. Rhaniui a, a. O.

3) /KiiKiut "Tai'una W 65 Vgl. Rhamm.
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weil sie nicht auf dio Tochter achtgegeben, und der Letz-

teren, weil sie gewagt, ohne sein Voiwissfii zu heben."

Früher gab es selbst in Petersburg und Moskau öffent-

liche Heiratsmärklc; am Üstersonntag^) oder um Pfingstmon-

tag 2) trafen ;>ich die jungen Männer \md Mädchen in den öffent-

Hchen Gärten und machten Bekanntschaft, die auch schnell

zi'A Verlobung führte. Solche Ileiratsmärkte hat man noch

jetzt zahlreiche: In Klin bei Ssaratow versammelt sich am
6. Januar nebst den Eir.hcinüschen eine große Menge von Leu-

ten aus der ganzen Umgegend. Die Pferde und Schlitten wer-

den auf den Plätzen zusammengestellt, die alten Leute gehen

in die Kirche, die Jugend aber bleibt auf dem Marktplatz. Die

heiratsfähigen und heiratslustigxin Mädchen trennen sich darauf

von der Scliar der Burschen, stellen sich in der Straße, die

7ur Kathedrale des Ortes führt, in zwei oder drei Reihen auf

und bleiben so spalicrbiidend ' von neun Uhr vormittags bis

mittags und später. Jede Jungfrau hat ihr schönstes Gewand

an, außerdem aber muß sie als charakteristische Zugehörigkeit

zu dieser Parade in ihren über den Bauch gekreuzten Händen

ein helles Halstuch ode^- Schnupftuch, halten. Das ist ein ganz

wunderbares Bild: diese langen Keihen frischer Mädchen in

den schwarzen Pelzen, von denen sich die weißen Tücher glän-

zend abheben. Für viele Eltern der Umgegend ist es die einzige

Gelegenheit, ihre Töchter in die (')ffentlichkeit zu bringen und

sie mit jungen Männern bekannt zu machen. Die Burschen

schreiten nun die Reihen entlang, mustern die Schönen, prüfen

sie vom Kopf bis zu den Füßen, und die einem gefällt, wird vom
Bewerber sofort um Nam.en und Wohnort gefragt. Langsam

bilden sich Paare, die sich zusammengefunden haben, und wenn

die Alten aus der Kirche kommen, so stellen sich ihnen die

jungen Leute schon als Halbverlobte vor; die beiderseitigen

Verwandten kommen beglückwünschend lu^rbci, und in dem
Traktir wird der neue Bund begt>ssen und besiegelt. Ähnlich

geht es in den Städten Gschatsk und Ssytschewka zu. Auch

hier findet der Mädchejirnarkt (ß^^BJiHhn TOjmyiKa) stets am

1) Hellwiild, Die Welt der Slawen, 3->5.

-) Geheimnisse von Kußjand, T 269.
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6. Januar statt. Doch ist in den beiden letztgenannten Orten

insofern eine Abweichung zu konstatieren, als die Mädcherj

nicht in Reihen stundenlang stehen, sondern gruf»penweise

einander an den Händen haltend in den Strafen atif und ab

rrvjrschicren, während die Burschen Spalier bilden. Auch halten

die Mädchen die Paradetüchor nicht in den Händen, sondern

hnben den Kopf damit bedeckt. Diese Tücher endlich sind

liier nicht einfarbig hell, sondern mit grellen Blumen bestickt.

ICs gibt bei Moskau eine Fabrik, die sich da,s ganze Jahr nur

d;imit beschäftigt, solche Paradetiicher für die H'^iratsmarkte

der Wolgagegenden hemustellen.'^)

Von diesem Verkauf der Töchter, von diesen Mädchen-

markten wesentlich rj unterscheiden ist der Handel mit Mäd-

hen und Frauen, der nicht zum Zwecke der ehelichen Ver-

• orgung, sondern tatsächlich nur deshalb geschieht, um dem
Vater einen guten Trunk zu verschaffen, wie es etwa in diesem

alten Liede heißt

:

O 'Irinker, Vertrinker,

Amdotjas Väterchen:

Vertrankst Deine Tochter

Beim Faßchen Wein,

Vertrankst Dein Kind

Beim Schälchen Wein,

Vertrankst Dein Töchterch<in

Beim leckeren Mahle!

Die Regierung gibt kein b<^sseres Beispiel. Sic lehrt alle

Tage das Volk, daß der Mensch nichts ist als eine Ware: \n

einzelnen Ländern des Reiches, beispielsweise in Finnland,

kennt man weder Armenhäuser noch Pfründen in den Städten

;

die Armen werden einfach am i. Januar eines jeden Jahres

gruppenweise unter Trommelschlag verüzitiert. In Kaukasicn

war um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts der Sklaven-

handel schon vollständig unterdrückt. Da gestattete der Gene-

ralstatthalter Fürst WoronzoM. um den Widerstand Schamyls

') Mitteilung df^ tV. med. Nikolai Stern in Ssaratow. Vijl. CapaTOBc-Kii^

.iHCTOKl> 1904. Nr. lo.
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zu brechen, jenen, die sich von dem Propheten lossagten, wieder

den Mädchenliandel und den Verkauf tscherkessischer Mädchen

nach Konstantinoi>el. i)

Wert kann es da Wunder nehmen, daß *das Volk im

Menschenhandel, im Verkauf von Frauen und Mädchen und

im Tauschen von Weibern nichts Unehrenhaftes oder Unsitt-

liches sieht !^) Findet ein 'l'ungusc. dal5 seine Frau einem

Nachbarn gefällt, so tauscht er sie gern gegen die Gauin des

«inderen, bei Aufzahlung einer Blase voll Tran ein; und die

Weiber finden gegen selchen Handel nichts einzuwenden. Iin

Oktober 1902 hatten zwei Ehemänner des Dorfes Kljutschi im

(iouvernement Ssaratow eines Tages verschiedene Geschäfte

miteinander xu erledigen. Da es an barem Gclde mangelte,

wurden die gojenseitigen Verbindlichkeiten durch einen Tausch-

handel abgewickelt. Man hatte bereits Pferde, Kühe, Wagen
und mancherlei ^ndcre Wirtschafrsgeräte getauscht, aber die

Rechnung wollte sich noch immer nicht ausgleichen. Man

*) Schamyl ais Feldherr, Sultan und Prophet, von Dr. Friedrich Wagner,

Leipzig 1854. S. 85.

^) Übrigens kannten auch andere Länner solche Unsitten. In isländischen

Krzänlungen wird gescliilderl, daß der Mann unter besonderen Umstanden

-seine Frau einem anderen verkaufte, in der Flammanasage v,ill d ;r l.=!änder

Thorgils aus Norwegen in seine Keiruat zurückkehren und läßt seine Frau

seinem Freunde als Andenken. König Frodi schenkt seine, ungetreue Gattin

strafweise einem unbedeutenden Xfanne. Im Jahre 1414 verkaufte ein Bürgei

von Costnitz zur Zeit des großen Konziliuins seine Frau au die Kanzellarien

um 300 Dukaten (vgl. Die Frauen, kulturgeschirhtliche Schildenmgen den

Zustandes und Einflusses der Frauen in den verschiedenen Zonen und Zeit-

altern, von Dr. Gustav Klemm, Dresden i?59. II 144, 145)- Der Kongo-

Neger kann jene seiner Frauen, die er ans einer niedrigeren Klasse der Bevölke-

rung genommen hat, jederzeit verkaufen. In Siara hat der Mann das Recht

jederzeit seine Frauen ?.n verkaufen. In China kann der Mann die Frau zur

Strafe für ein^ Untreue verkaufen (vgl. Dictionnaire de la p6naljt6, IV 68).

In England verkauften noch 1815 und 1819, zufolge einer altsächsiscben Sitte,

Männer ihre Frauen öffentlich auf den Märkten: Wenn die Frau die Unzufrieden-

heit ihres Gatten erregt hatte, <lurfte dieser sie binden, mit einem Stricke auf

den Vjehmarkl sclJeppen und um einige Schillinge an einen Witwer oder

Junggesellen verkaufen. Die so gekaufte Frau wurde ohne weitere Zeremonie

die legitime Gattin ihres Besitzers, und die aus dieser Ehe entsprossenen Kinder

waren ia jeder Beziehung legitim (Klemm und Dictionnaire).
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begann abermnls zu tauschen, erhielt aber fichließh'ch stets noch

einen Rest. Die Situation gestaltete sich immer schwieriger,

TTumal aus verschiedenen Gründen die Beziehungen zwischen

den beiden Bauern gere}?elt werden mußten. Da durchzuckte

plötzlich ein Geistesblitz das Hirn eines der biederen Landleutc.

Gott, rief er, wollen wir unsere Frauen auf die Wagschalc

werfen ! Das leuchtete auch dem Partner ein und nun begann

ein Handeln und Feilschen, von dem selbst Pferdehändler

lernet^, könnten. Die zu vertauschenden Objekte, in diesem

r'al! die i'^auen, wurden nun von ihren glücklichen Besitzern

als Inliegriff aller Tugenden bis in den Himmel gehoben. Jeder

suchte seine Frnu so hoch als möglich zu bewerten, um das

Geschäft zu seinem Vorteil abzuschneiden. Schließlich wurde

auch eine Einigung erzielt und in üblicher Weise durch Hand-

schlag und die unvermeidliche „Margaritsch" besiegelt. Als-

dann ging es an die Erfüllung der eingegangenen Verpflich-

tungen, wobei es sich erwies, daß die Rechnung ohne den Wirt

gemacht worden war. Als nämlich ein Bäuerlein seine Hütte

erreicht, seiner besseren Hälfte Mitteilung von dem abge-

schlos-senen Geschäft gemacht liatte und diese zu ihrem neue)\

Herrn führen wollte, wurde ihm in Worten und Taten ein Plmp-

fang zu teil, der ihn veranlafMe, schleunigst das Weite zu

suchen. Kleinlaut teilte er seinem Gläubiger mit, daß seme

Frau nicht parieren wolh" und manches gegen den Handel ein-

2uwenden habe. Dieser wollte von einem Vertragsbruch nichts

wis.sen, bestand hartnackig auf der Erfüllung aller eingegan-

genen Verpflichtungen, und als dieses nichts half, suchte er

durch das Gemeindegericht zu seinem „Rechte" zu gelangen.

Als letzteres sich außei Stande saii, dem Vertrag (Gesetzeskraft

zu verschaffen, nahmen die Bauern die Entscheidung kopf-

schüttehid eiugegen.^i

Im De^.ember 1903 berichteten russische Blätter aus Irkutsk,

dal.'> ein Bauer aus dem E^orfe Petrowka an den P.olizeichef des

Kreises folgendes Schreiben gerichtt^t hatte: „Ich habe die

]\hre, Ew. Hochwohlgebor(;n ergebenst zu bitten, in den Zei-

tungen die Bekanntmachung zu erlassen, daß in Petrowka eine

*) Mitteilung; des Dr. Nikolai Stern in Ssarato%v.
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2ojährige Frau — ineine Fiviu! — und zwei Ferkel verkauft

\vcrden sollen — alles zusammen für 25 Rubel. Die Frau ist

sehr hübsch, eine tüchtige Wirtin, aber streitsüchtig und bos-

haft; die Ferkel sind gut genährt und fett. Auf Wunsch bin

ich bereit, die Frau und die Ferkel gegen Nachnahme zu ver-

senden." Als der Kreischef dieses Schreiben empfing, fuhr

er sofort nach Pctrowka, da er der Meinutig war, daß der Brief-

schreiber nicht ganz zurechnungsfähig sei. Seine Zweifel waren

jedoch unbegründet. J^er Bauer war ein sehr vernünftiger

Mensch und durchaus normal. Er erklärte, dafj er die Frau

verkaufen müsse, weil sie ihm das lieben verbittere. Der Kreis-

chef ließ dann die Frau rufen und fragte sie, was sie von dem
F^lane ihres Mannes halte. Sie war natürlich nicht sehr erbaut

davon, aber etwas Absonderliches fand sie nicht darin. 1)

Folgende originelle Abmachung wurde allen Ernstes

/wischen zwei russischen Bauern getroffen und auf einem Wech-
selblankett von 100 Rubeln verschrieben: „Im Jahre 1898 am
3. Oktober habe ich Endesunterzeichneter Reservesoldat I. K.

mit dem Bauern I. S. folgende Vereinbarung getroffen: Nach-

dem icfi zur Genüge mit meiner gesetzlichen Ehefrau Eudokia
/usammengelebt habe, übergebe ich sie dem L S. zum vollen

F.igentum behufs Zusammenlebens, vom obigen Datum ge-

rechnet bis zu ihrem friedlichen Lebengende, und mit dem_

heutigen Tiigc entsage ich für die Zukunft .sowohl gänzlich

jeglicher Einmischung in das Leben der beiden, als auch über-

haupt meiner gesetzlich bereits dem L S. abgetretenen Frau

Eudokia, auch verpflichte ich mich, im Falte der Übertretung

dieser Abmachung dem Iwan verantwojtlich zu sein durch die

Verbindlichkeit, ihm als Arbeiter ohne Lohn zu dienen." ^j

Häufig sind elententare Ereignisse LTrsachen zum Ver-

sroßfn der Frauen und Kinder, und an die finstersten Jahr-

hunderte des riissischen Elends, an die furchtbaren Schilde-

rungen eines Petrejus, Bussow und Margeret erinnert das Tele-

gramm, das am 27. NovemJjer 1906 aus Kasanj in die Welt

') Zeitungsnotiz (Neues Tester Jourusl, 31, Dezember 1903).

'^] Erzählt im ('um, OTe'recTBa , 1898, Nr. 310. Zitiert auch von Di

C. SLröhmberg-Dorpat, ,,De Prostitulion", Stuttgart 1899, S. 22.
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geschickt wurde : „Wegen der Hungersnot verkaufen die Väter

ihrer Töchter im Alter von 12 bis \j fahren um iq bis 150

Rubel per Stück."

41. Schönheitsideal, Schminke und Liebe

Schönheit wichtigstes Attribut der Zarengattin *— Ausländische Urteil« ^.jor

russische Frauenschönheit — Berühmte Schönheiten des Zarenhofes — Ro'5-

sische Schönheitsideale — Korpulenz — Rotes Gesicht — Geschichte des

Schminkens in Rußland — Kaiserin Anna über Schminken und F'Vrbcn der

Augenbrauen — Schönheit der Frauen bei den verschiedenen Völkern Kuii-

lands — Das dicke Weib — Das llachbrüstige Mädchen — Wotjäkische Schön-

heitsideale — Begriff der Liebe in Rußland — Europäische Ansichten üb«-r

russisches Lieben — Turgenjews Ausspruch — Die Liebe im Verkelu: Peters

tTes Großen und Katharinas I, — Die Liebesinstruktion für Katharina II.

Mag man nun seine Braut durch Raub zu gewinnen suchen,

mag man sie kaufen oder nach zivilisierter Art um sie werben;

mag es sich um eine Jakutin oder eine Lettin, um eine Polin,

Jüdin oder Russin handeln: immer wil! man. daß sie schön sei.

Paulus Jovius erzählte zu linde des fünfzcli'itcit oder Anfang

des sechzehnten Jahrhuiiderts, ,.daß die russischen GroWürsten

gleich den Sultanen bei ihren Weibern nicht auf hohen Stand,

sondern nur auf Schönheit und Tugend sahen."

Was hielten und halten aber die Russen für schön? Und
sind die Russinnen selbst schön? Die Ausländer konnten in

diesen Fragen miteinander niemals einig werden. „Das rus-

siche Frauenzimmer im ganzen genommen," schreibt ein ano-

nymer Verfasser interessanter liemcrkungen über Rußland^),

„scheint mir nicht so schön als das deutsche. Die russischen

Mädchen sind im Durchschnitt gerechnet, eher groß als klein

haben eine lebhafte hohe Gesichtsfarbe, mehr starke als zarte

Gesichtszüge; sie sind mehr brünett als blond, mehr heftig als

siinft. Ihr Auge ist mehr klein und feurig, als groß und

schmachtend. Die Nase ist weniger charakteristisch und

M J- J- Bcllermanii; sein zweibändiges Werk erschien in Erfurt 1788.

V^l. I, S. 353.



national als bei den Männern; der Hals meist fleischig, rund,

eher kurz als lang. Ob sie gleich bis i^Xzt das Schnüren und

Busen-Heraufpressen nicht so wie die Oberiachsinnen zu ver-

stehen scheinen, so zeigen sie doch meist eine volle Brust.

Schlanke Taille und kleiner Fuß muß bei ihnen kein wescnt-

licher Teil der körperlichen SchonhrM sein, weil sie beides sehr

vernachlässigen. Der Körper ist stark und gesund." Und
weiter : „Die Schönheit des andern Geschlechts scheint mir hier

noch vergänglicher als in Deutschhmd zu sein. Vorzüglich

kommt sie mir im ni'^drigen und mirtlern S lande, als von sehr

kurzer Dauer vor. Mit der Haltbarkeit der Engländerinnei)

kann man sie gar nicht vergleichen Das schnelle Abv/elken

der Blurnen im hiesigen Klima schreibe ich besonders den

heißen Dampfbädern zu. Zu dem frühen \'erlust der Jugend-

reize mögen aber auch die frühen Heiraten, der unmäßige Ge-

nuß der liebe, das Branntweintrinken, beitragen," Noch ent-

schiedener im verneinenden Sinne als dieser deutsche Schrift-

steller spricht si<^h in bezi'g auf die Schönheit der Russinnen

der Franzose Marquis de Custine^) aus: „Le peuple est beau;

les hommes de pure race slaye sont rfemarquables par ieurs

cheveux bionds et leur teint rose, n\ais surtout par la perfection

de leur profil cjui rappelle les statues grecques. — Les feinmes

du peuple som moins heiles; on en rencontre pcu dans les

nies, et celles qu'on y voit n'ont rien d'attrayant ; dies parais-

sent abruties. — De toutes les femtnes du peuple qiie j'ai

rencontrcc-s jusqu'ici dans les rues, pas une seule ne m a sem--

h\6 belle ; et le plus grand nombre d'entre elles m'a paru d'uae

laideur remarquabie et d'une malprcprete repoussante. On
s'^tonne en pensant que ce sont lä les epouses et les mdres de

ces hcmmes aux traits sl fins, si reguJiers, aux profus grecs.

ä la taille elegante et souple, qu'on aj»er<;oit m^me parmi les

dernieres classes de la nation. Rtvu de si bcau que les vie-

lilards, de si affreux que les v^ieilkr- fcmmcs ru=ses. — En gön«^-

ral, dans les diverses classes de la natiou, la beaute est moins

commune chez les femmes qu'cUc ne lest chez les hommes,

te qui n'cmpeche pas qu'on ne trouvc paimi ceux-ci nn grand

') La Russie en 1839, t 293, II 103. jS-
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nombre de physionomies plates et dt'nucos d'cxpression." Auch
Fniiny Tarnow-Lewaldi) nennt die russischen Frauen geradezu:

„in der Regel häßlich." Zum Glürk haben die russischen

Frauen aber auch andere, ihnen günstigere Beurteiler gefunden.

In den ,,Ruüischcn Anecdoten oder Briefen eines teutschen

Officicrs"2) wird versichert, ,,daß die Rußinnen mehr schön als

häßUch sind . . . Die MoscoAviterianinrjcn haben eine gar zu

angenehme Gestalt, als daß man in ilirer Gegenwart unempfind-

lich seyn könne." Die Historiker und Memoirenschreiber er

wähnen manchmal wenigstens die auffallendsten Schönheiten,

die am Hole glänzten. So lese ich im 'l'agebuch des Friederich

Wilhelm von Bergholz 3) von der „Fürstin Tschirkaßin, daß

sie am Hofe Peters des Großen für die größte Schönheit ge-

halten wurde." Der Zarin Elisabeth machte P'rau Lopuchina

starke Konkurrenz; die Vorwitzige büßte ihre Schönlieit unter

dem Knut des Henkers. Am Hofe der zweiten Katharina glänz-

ten durch Schönheit neben der Gräfin Bruce, die von der

Kaiserin geohrfeigt wurde, als sie mit Ihrer Majestät zu rivali-

sieren versuchte, noch besonders dis Fräulein Ssenjä^v^n und

zwei Fräulein Engelhard -^j, letztere beiden die Nichten und Ge-

liebten P.itjomkins. Aus der Zeit Alexanders des Ersten ver-

dient besondere Erwähnung Frau Naryschkin, d'e Geliebte

des Zaren. ^)

Die Schönheitsbegriffc der Russen, wenigstens in den

Zeiten des Terem, sind ganz eigener Art : die Schönheit beurteilt

man nicht nach dem Gesicht, sondern nach dem Gewicht, und

fünf Pud gilt als das annehmbare Minimum. Der russische

Historiker Kostoraarow erklärt beispielsweise den Widerspruch

zwischen den ungünstigen Urteilen der Ausländer und den

günstigen der Inländer über die Regentin Sofia Alexejewna

damit, daß die Europäer in der Korpulenz der Zarewna etwas

Häßliches, die Russen aber gerade darin die vollkommenste

Schönheit sahen. Iwan der Schreckliche verstieß seine vierte

1) Briefe aus St. Petersburg, S. 138.

-) Wansbeck 1765, S. 150, 135.

S) Bei Büsching, XIX 42.

*) Bemerkungen über RiiWand (von Bellcrmann) I 327.

•') Man sehe ilir Porträt irn 1. Bande, S. 392.
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Gemahlin, Anivi Koltowskoj, weil sie abmagerte; und als er

einen Boten nach London schickte, um wegen seiner Verhei

raturig mit einer Englänvicrin zu unterhandeln, mußte der Ge

sandte sich vor uUeni nm den Leibesumfang der Plrwahlten

kiimmorn.i) Peter IlL vernachlässigt seine Gemahlin Katha-

rina; nur Elisabeth Woronzow, seine Maitresse, erscheint ihm

als da.s Jdeal weiblicher Schönheit. Man betrachte nun das

Bild dieser Schöneren, die die schöne Gemahlin des Kaisers

in Schatten stellt : ,,Sie ist nicht sonderlich lang ; aber desto

dicker. Ja sie ist von außerordentlicher Dicke, und so häßlich,

als die Nacht im Neumonde. Sic ist von schwarzbraunem Ge-

sichte, welches mit dickem Fleische überzogen und voller

Pockennarben ist, worinn die Schminke vesten Fuß fasset,

welcher sie sich in übermäßiger Menge bedienet, Ihre Augen
würden schön genannt werden, wenn sie mehr Reiz von sich

geben, und in einem andern Koj)fe erschienen. Ihr F)usen ist

ein ungeheures Feld der Begierden, uiid könnte mehr, als einer

Brust, reichen Vorrath ohne Schaden liefern. "^j Paul erbte

den Geschmack seines Vaters. F.r mied seine schöne P>au

Maria Feodorowna, uni mit einer dicken Köchin zu leben. ^)

Von den russischen Bauernweibern bemerkt der Arzt Wichel-

hausen"*), „daß ihr Bau zarter ist, und ihre Gesichtszüge einen

feineren Ausdruck haben. Ihre Brüste sind meistens ziemlich

groß und schlaff, ihre Hüften breit, und die Beckenhöhle gut

gehaltet, so daß selteri schwere Geburten bei ihnen vorfallen.

Sie haben mehr Anlage zur Korpulenz als die Männer, und
häufig findet man — besonders unter solchen, die eine sitzende

Lebensart führen — runde, aufgedunsene, dicke Gestalten,

die, nach den Landesbegriffen, für schön gelten."

Die liebenswerte Frau muß also dick sein. I!)och Korpu-

lenz allein genügt nicht. Auch das Gesiclit muß anziehen;

um anziehend zu sein, braucht es bloß rot zu sein, und rot

und schön wird im Russischen mit demselben Worte : krasno

; Vgl. S. 32, 33 in diesem Bande.

-) RuBischc. Anecdoten, II 41.

^) Geheime Naclirichtou (von Masson). III. Bund, rrstc Abteilung,

S. XIV.
'') Züge zu ciueia GemäLlde vou Moskwa, 1803. S. 207, 288.



{k]);icuoj Ix^zeit hiiel. Utn diesi-.s Schönhülsattril.iut zu verdienen,

schminke»! sich die Russinnen^ sowohl die vornehmen Frauen,

wie die des Volkes in ärgster \'\'e!se. ,, . . . cc qui est de

plus blamable, e'est qu'cncore (ju'elles n'ayent aucun di^iavit

naturei quelles soient obhg^cs de reparer par le secour? d'*

l'art, elles se chargent ncanmoins le visage et la gorge de c{'.rust

et Ics joucs et les levres de Vcrnieillon."^) Der Gel/rauch ist

also schon seit alten Zeiten verbreitet; der Bräutigam durfte

früher ;inter den Brai'lgescheTiken „eine kleine Schachtel voll

Schinincke niclit vergessen; weil der Moscowiter Gewohnheit

ist / daß sich die Frauen und Jimgfern sciimincken / sie

mögen auch so schön seyn / als sie wollen; so daß / wann ein<'

unter ihnen ungeschniincket auft einer Hoch/eil crscbiem* ,'

selbige von jedermann verachtet und ausgelacht würde. '"^;

Auch bei Hofe dürfen die Frauen nicht ungeschminkt er-

scheinen.'') J^a suchte es dann die eine der anderen zuvc^r-

zutun, die jüngsten Damen — am Hofe Peters des Großen
zum Beispiel die ganz jugendliche Tochter des Grafen Gtiiov

kin-*) — schminkten sich, daß man ihre Gesichter schon i'ou

weitem glänzen sah. Kaiserin Anna war weniger für da»

i;chminken, als für das Färben der Augenbrauen: 1738 -•

so wird in einem zeitgenössischen russischtn Mcinoircnwerk

er/ähU-'') — macht sie ehier alten Base Vorwürfe: ,,du hast

ia einen ganz gelben Teint." — ,,Ich habe mich oin wenig

vernachlässigt," lautet die Entschuldigung, „ich lege kein Rot

auf und male mir nicht mehr die Augenbrauen." — ,,Da tust

du unrecht." meinte die Zariza, „zwar brauchst du, Alte, \.«*in

Kot aufzulegen; aber die Augenbrauen soll man färben." In

flc.r Zeit Annas war die Schminksucht bei den Russinnen so

stark, daß die armen Frauen auf den Straßen nicht um Brot,

sondern um einen Kopeken für Schminke bettelten. D-ie Sitte

ist so allgemein und charakteristisch, daß ein Reisender es

für interessant genug findet, die damals gebräuchlichen

') Mayerbcig, Relation, I 139.

-) Religion der Moscowiter, 97.

•') Rußische AuRcdoten 152.

^) Bcrghol?:, Tagebuch hei Büstliinc. XIX 88.

•"') Waliszewski, L'h6ritage de Pierre Ic Grdnd, 167.
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bchminkeu und Schminkmethoden ganz gi>n;ui zu besrhit-iben

:

„Wenn das rußiscbe Frauenzimmer sich putzt, so pudert es

sich nie, die Vornehpieii ausgenommen, statt dessen ixhet

schminken, sie sich alle im (jesicht. Die gemeinen Weibs-

bilder mahlen sich weiß mit Bleyweiß, und oben daruiit rolh

mit einem Spahn den sie in Brantewein einweichen, und den

man hier' im Lande für einen gemeinen Preiß kaufen kann, die

Vornehmen hingegen lassen ihre Schminke ausserhalb l.antles

herkommen. Einige von ihnen bereiten auch selbst eine (jät-

tuno^ von weisi?er Schminke, von Ralzcnpulvcr und Weingeist,

auf folgende Weise. Sie reiben ersthch diese beyden Sachen

mit. einander, und giessen so lange Weingeist darauf, bis das

Aisenikum nicht mehr austrocknet. Hierauf machen sie kleine

nrndc. Kugeln daraus, welche sie in einer Schachtel aufheben.

V/enn sie nun eine solche Kugel in ein Glas ungarischen

Wassers werfen, "und von selbigem einige wenige Tropfen in

dasjenige Wasser tröpfeln, in welchen sie das Handtuch ein-

tauchen, um das Gesicht damit zu waschen, so werden sie

gleich Schnee weiß," i)

Bei der Beurteilung der russischen Frauenschönheit muß
man jedenfalls «wischen Großrussin und Kleinrussin unter-

scheiden. Die Großrussin, ein Kind des Nordens, ist selten

von großer Gestalt und zeigt fast immer Neigung zu starker

Korpulenz; das angenehmste an ihr sind ihre hellen Augen,

während selbst das hübscheste Gesicht durch das Breitknochige

in ihm stört. Dagegen ist die Kleinrussin im Süden des Lan-

des mit ihrer graziösen Figur, ihren dunklen Augen und kokett

aufgebundenen dunklen Haaren der Polin ahn ich, deren blen-

dende Schönheit sprichwörtlich ist. Berechtigten Schönheits-

ruhm genießen die Estinnen; schon Pctri sagte von ihnen 2):

.Sie sind so wohlgebildet, daß sie oft als Beischläferinnen

nach den Städten verkuppelt werden." Bei den Kamtscha-

dalen findet man manchmal hübsche Frauen, ebenso bei den

Jakuten, dagegen selten bei den Tschuktschen und Wot jäken.

^) Abschnitt aus Peter von Haven Nachrichten von Rußland, bei

Büsching, X 353, 354.

-) Esthland und die Esthen, II 274.

Stern, Geschichte der öfl'tutJ. Sittlichkeit in Rußland. *• j^
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Wie die Polin die schönste Frau im eurcipäi^cben Rußland,

so ist es die Mingrelierin im .isiaiisrhen; die Georgierin und

Tschcrkc^sin. zum Teil auch die Armeviicrin gelten ebenfalls

als schön, sie stehen aber hinter der Mingrelierin zurück.

Wie bei den Russen wünscht man sich auch bei den nicht-

russischen Völkern Rußlands das dicke Weib als Ideahyeib.

Allerdings gibt es auch andere Wünsche und andere An-

schauungen. So sucht der Baschkire, wie es in einem basch-

kirischen Liede heißt, bei seinem Liebchen nach „Augen
brauen, die dem noch dünnen Neumonde", und nach „Brü-

sten, die den noch warn-en ButterknoUcn gleichen." Da-

gegen sind flache Brüste b<:Iiebt bei den Kalmücken und einigen

kaukasischen Völkern, besonders bei den Kabardinern, Osseten

und Tscherkesscn. Bei ihnen zwängt man dem Mädchen schon

in früher Kindheit die Brüste in ein Korsett ein, das möglichst

eng um den Leib herumgenäht und erst in der Brautnacht vom
jungen Gatten aufgelrennl wird; bei den Osseten gilt eine

üppige Mädchenbrust als ein Zeichen von ünkeuschheit. Bes-

seren Geschmack bekundet der Wotjäke; er will eine Frau

von schlankem Vv'uchs, mit schönem Gesicht und schönen

Augen ^)

:

k'el'et i\o Valien d'al'ez kü(U,

guzem nynalcn nynalez küd/,;

t5aiad inugored mytiani sinmy

uAkysa um tyrii^ke küd/. nynalen.

,,L^nser Fuchs hat eine lange Mähne. Im Sommer sind

die Tage lang; meine Augen können auch am langen Tage

sich nicht satt sehen an deinem schlanken Wuchs."

vylad no disam karnzolde

zök vylc ponysa vandid-n.-'

mugoryd \*eskyd, biuigyd ispai,

brig.'dma baktaiyn biidid-a?

,,Das Kamsol, das dich kleidet, ist es nicht auf dem Tische

zugeschnitten ? Dein Wuchs ist schhnik, dein Osicht ist schön;

bist du nicht im Apfelgartc.ii aufgewachsen?"

») Max Buch. Die Wotjäkcn. S. <j2(f.
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guredz no bordad söd pusiiered,

söd puäfi or polyn söd suter;

söd suter kaik v<liiijosyd

gord namer kaik banjosyd.

„Am Bergesabhang stehen schwarze Nesseln. Zwischen

den schwarzen Nessebi steht ein schwarzer Johannisbeerstrauch.

Deine Augen sind wie schwarze Johannisbeeren, doch dein

Gesicht wie rote Steinbeeren."

vodijosydlen no d'amjosyz

«*:a1mo C'-Siv ä vafi dyrja.

nyl'josydlen no motorez

d'yrazy takja vai'i dyrja.

,,l)ie Wiesen sind schön, so lange der Sturmhut blüht;

die Mädchen sind schön, so lange sie das takja tragen, "i)

In cinderen vvotjäkischen Liebesliedern spricht sich starke

Sinnhchkeit aus; das Mädchen zwar ist in seinen Gedanken
noch zart und einfach: „Auf euerem Fenster stehen Rosen;

die Rose aber hat nur eine Blüte. In diesem Dorfe gibt es

viele Leute; doch nur Einen liebe ich." Der Jüngling aber

geht gleich auf des Äußerste los

:

takja idijamdy k'el'ytiem

kijady azves zundes lüjesalke;

nalpas ko, nalpas ko uk v era.^ ky
tunnc mynam kunylam lüsalytkc.

.,Das takja auf eurem Kopfe steht euch gut zum' Gesicht;

doch besser stände euch ein silberner Fingerreif. Ich denke
und denke, doch sage icli's nicht, aber heute wirst du in meiner

Umarmung sein."

kotyres . tyijyn kyk lud eöz,

•'•al' ybimy no k5'k cosen;

maniyk no ly.sak gül' mend' er

?ar id^. öm}' no kyk fp.^en.

^) Das takja, den Kopfputz, tragen die Mädoheu bis zur Ver-

hcüatnng.

23*
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,,Aul dem runden See zwei Waldenten ; wollen wir zwei

alsbald bie crsrhicL^en. Ein Daunenpfühl und ein Kissen aus

Rosen; wollen wir zwei alsbald darauf schlafen."

.syn vuedlen kudJ^. ajaz

gad'yi^ C-ybor vudor van;

p'enmyt süisa mynytek en kil'y,

toi' edz ke evöl kidz ili vafi

.

„Am Blüßchcn Syny steht ein Reiher mit hunter Brust.

Komm und achte nicht darauf, dalÄ es dunkel ist, wenn es

keinen Mond gibt, so gibt es doch Sterne."

Man besticht das Mädchen ; der eine, Brutalere, mit Geld

;

der andere, zartfühlend, mit Blumen:

töd'y keöpyly pusjos poni,

kecpyjezly evöl tüjezly,

ukn^' vy^yjaz t'enke poni

anajezly evol nylyzly.

„Auf die weiße Birke schnitt ich Zeichen ; nicht in die

Birke, «sondern in die Rinde. Aufs Fenster legte ich ein Silber-

geld; nicht der Mutter, sondern der Tochter."

Kuzone myni b' ertöntem'

kal' ämp' er bas ti vuzantem,

so kal'ämp'efez nyrjosly .soti

odik zyd oknaz id^ontem. ;;

„Ich fuhr nach Kasanj, nicht um wiederzukehren, und

kaufte Nelken, nicht um sie zu verkaufen. Diese Nelke schenkte

ich den Mädchen, um nicht eine Nacht allein zu schlafen."

Das sind indcijsen noch schüchtern keusche Herzensergüsse

im Vergleich zu den Liebesliedern der Russen, die wir bei

den Hochzeitsgebräuchen kennen lernen werden. Die russische

Liebe ist : roheste Wollust, nur physivsch und brutal. „En
affaires de coeur, les Russes sont les plus douces betes feroces

qu'il y ait sur la terre, et leurs griffes bien cachdes n'ötent

malheureusement rien ä leurs agrements,"i) heißt es bei

*) Custinc, La Russie cu i8j9, III 343.
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Custine, und der Engländer-La. sagt'): „Im äußersten Woc

den -v'on Europa isf die Liebe häuiiger ein Gefüh} als eine

LeidenscliafL un«r" uocb häufiger mehr Appetit als- Gefühl."

Turgenjew hat in „Rauch'* erklärt, «jaß die epische Literatur

der Russen als einzige xxnXtr allen europäischen und asiatischen

L>tf'raturen nicht einmal jmst-an.dc war, ein typisches Paar

ycn :5wei Wesen, die sich lieben, zu schaffen. Ein klassisches

Beispiel der russischen Auffassung von der Liebe liefert der

Briefwechsel Peters des Großen mit Katharina. In allen diesen

Brieten ist von nichts andej/ern die Rede als vom Geschlechtsakt,

und wenn die Gatten miteinander zärtlich sein wollen, so

sprechen sie unverhüllt von ihren ititimsten ehelichen Geheim-

nissen. Der Zar gratuliert der Zarin zum Geburtstag dos Prin-

zen Peter, der den Kosenamen Schischenkn führt. Und dar-

auf ant¥?ürtet Katharina: , Ich biti übev/cogt, daß wenn mein

Alter bei mir wärt, dann hätten wir im nächsten Jahre ein<*n

nevien SchiscUenka." Dies^ ehemalige livländische Bauern.-

magd hatte den Cbarakteif der Liebe eines- Russen richtig er-

£aöt, \ind ihrem feinen Vexstandms^ verdankte sie es ohne

Zwiiiielj daß ä\e den unbändigen Geaiahi hh an sein Lebens

ende ap sich zu fesseln ver.^tiochte. Die andere Katharina,

die Prinzessin von Zerbst, konnte oder wollte mit ''eter III.

nicht ivach dieser Methode verfahre«: es verflossen die ersten

neun Monate der Ehe, und die junge Frau zeigt« keine Spur

einev Schwangerschaft. So ward es nötig,, daß Kaiserin li^li-

sabeth für die Gemahlin ihres Neffen und Thronfolgers eine

„Instruktion für die Ehe*' ausarbeiten lassen mußte, dereji

zweiter Paragraph besagte: „Alle Gelegenheiten zu Kähe sind

zu vermeiden. Ein Fj^be kann nur durch Liebe, und eheliche

Aufrichtigkeit erzielt werden. Nun lernte Katharina, dem
Befehle der Kaiserifi gehorchend, zwar schnell die russische

Art zu lieben j doch nicht der Gemahl war der Glückliche,

der von ihrem Eifer profitkrte.

^) Rasäische Zustäode, II ^2-
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42. Hochzeitsbräuche und Hochzeitslieder

der Russen.

Die Neuvcrniablte muß dem Gavi-oii die Stiefel ausziehen — Fürtitlicht. Ilocli-

zeilsbräuche — Virheiratungen der Großfürsten mit Ausländerinnen — Ver-

heiratungen der Zaren mit Mädclien aus dejn Volke — Die Heiraten «.Ics Zaren

Wassili] JwanowitKcIa - Die zwei Heiraten des Zaren Alexej.— Untersuchung

der Kandidatinnen durch Hebamme und Arzt — Schwindel bei Zaren-Ver-

luählungen — Strafe für solcher. Betrug — l'Jie List eines Günstlings, um
seiner .Protegierten zur Krone zu verhelfen — Hochzeitsbräuche des \'clkcs —
Ehezwang — Die Brautleute kennen einander nicht ~- Prüfung und ITnter-

suchung durch Mittelspersonen — Das Bad am -Tage vor der Hochzeit —
Verhüllung der Braut — Katosthichins Klage — Das Los der ]tingen Frau

im. Volkslied — Folgen der .Emanzipation der Frau — Fortdauernde Sitten

der' Vergangenheit — Geheime Ehe — Hochzeilsbräuclie der Weißrussen —
Fruchtbarkeit —• Potenz des Mannes — Obszöne Hochzeitslicder der Klein-

russen.

Über die alten Hochzeitsbräuche der Russen ist wenig

bekannt. Aus der Antwort Rognedas, der Gemahlin Wladimirs,

an ihren Vater Rüchwold Fütsten von Polozk weiß man nur,

daß die junge Frau verpflichtet war, am ersten Tage nach

der Hochzeit dem Gatten die wSchuhe auszuziehen^} ; ein Ge-

brauch, der noch heute nicht bloß bei den Tschuwaschen an

der Wolga und anderen finnischen Völken\, sondern auch

in vielen rein russischen Gegenden vorhanden ist.

Die älteste Beschreibung einer fürstlichen Hochz<iit betrifft

die Vermählung der jüngsten Tochter des Großfürsten Joan I!].

von Moskau. Eine ältere Tochter war mit einem ausländischen

Prinzen unglücklich verheiratet; deshalb wollte der Herrschef

die jüngste und geliebteste in seiner Nähe behalten, und ein

Untertan — ein sekener Fall — wurde zum großfürstlichen

Schwiegersohn erwählt. Die V^ermählung der Prinzessin Feo-

dosia mit dem Fürsten Chomlskij fand. 1506 statt. Am Hoch

zeitszuge nahmen über hundert Fürsten der Hauptstadt als

Begleiter des Bräutigams teil, während,neben den Schlitten der

^) Chronique de Nestor, II Anhang 133.

-) M. SaCbLiiiuL, pyccKitt Bapc.rt, crp. 117.
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Großfürstinnen griechische und russische Bojaren gingenJ)

Spätere Schilderungen erwähnen ausführlich die Gebräuche

und Festhchkeiten V)c\ den Hoch/^citen der Großfürsten und

der Thronfolger. Die russischen Herrscher zur Zeit der Teil-

fürstentümer \ermählten sich mit Töchtern aus regierenden

russischen, aber auch aus ausländischen Häusern, besonders

aus Griechenland oder Polen; die Großfürsten von Moskau

hielten dieselbe Regel ein, bis Wassilij Iwanowitsch zuerst

von ihr abwich, indem er sicli eine Braut aus den Töchtern

seiner Untertanen wählte. Seinem Beispiele folgten seine Nach-

kommen und die ersten Zaren aus dem Hause Romanow,

Der Gebrauch war wohl den Byzantinern entlehnt, jedoch auch

von der Notwendigkeit diktiert worden : Joan III, hatte für

seinen Sohn Wassilij keine Ausländerin zu werben vermocht.

Der König von Dänemark und der Markgraf von Brandenburg

erteilten demütigende Absagen. Mit den russischen Fürsten,

seinen Nachbarn und Rivalen, wollte der moskowitische Groß-

fürst keine verwandtschaftlichen Bande knüpfen. So machte

er aus der Not eine Tugend. Die Romanows hatten gleiche

Gründe: Zar Michael sandte Brautwerber nach Dänemark, der

König aber wollte die zarischen Gesandten nicht einmal emp-

fangen. Später allerdings war ernstlich die Rede von der Heirat

des Grafen Woidemar Christian Güldenlöwe, Sohnes des Königs

Christian W., mit einer Tochter des Zaren Michael; letzterer

bot eine Mitgift von 600000 Dukaten bar, die zwei Städte

Susdal und Jaroslaw, Kleider und Kleinodien.^)

Wenn sich ein Zar entschlossen hatte, eine Zarm oder

Schwiegertochter aus dem russischen Volke zu erwählen, so

brachte man ihm zur Auswahl die schönsten Mädchen aus ganz

Rußland herbei. Hebammen untersuchten die Kanditatinnen

aufs genaueste und intimste,"') und nur jene, die die Prüfung be-

standen hatten, wurden zur engeren Konkurrenz zugelassen.

Sobald der Zar seine Entscheidung getroffen, wurden die übri-

1) Karamsin, VI 28S.

-) Büsching X 217.

•'*) llnairb 'SnifLsuEh, ]i,oinxamhih ui.irt. pyccKiixt. uapirm., AIocKBa 1872.

222, 245.
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gen Mädchen mit Offizieren und Würdenträgern des Hofes

vermählt. Während der Brautnacht des Zaren mußte sein

OberstalhiK-ister mit entblölitem Degen unter den Fenstern

des Schlafzimmers W^ache halten. Am Mo.gen nach der Braut-

nacht begab sich das junge zarische Paar ins Bad.i) Als

Wassilij. Sohn des Zaren Joan III., heiraten sollte, wurden

fünfhundert — nach anderen fünfzehnhundert — Mädchen

nach Moskau gebracht. Aus ihnen wählte man zuerst drei-

hundert, dann zweihundert, dann hundert aus. Von den, hun-

dert wurden nur zehn zur engeren Konkurrenz zugelassen, und

aus diesen zehn erwählte der Großfürst endlich ein Mädchen
nannens Solomonia zu seiner Lebensgefährtin. 2) Ähnhch ge-

schah es 1526, als Wassilij — damals schon Selbstherrscher

— Elena Glinskij zur Zarin erhob. Die Festlichkeiten bei dieser

Hochzeit werden von den Flistorikern ausführlich beschrieben,^)

Als die Braut in den Palast des zarischen Bräutigams geführt

wurde, trug man zwei mit Zobel umwundene Hochzeitskerzen in

Laternen und zwei gr(fße runde Brote vor ihr her. Iih Ge-

mache, wo sie den Bräutigam erwarten mußte, waren zwei

Sitze aus schwarzen Zobeln bereitet, und auf einem weiß-

gedeckten Tische stand eine Schüssel mit Semmeln und Salz.

Nachdem die Braut Platz genommen, rief man den Bräutigam

herbei mit den Worten : „Herr, gehe mit Gott ans Werk l"

Man kämmte dem Bräutigam und der Braut die Haare, ent-

zündete die Hochzeitskerzen an Kerzen, die schon am F'este

der Erscheinung Christi gebrannt hatten, und reichte der Braut

eine Kika (KUKa, Art Kopfputz) und eine Fata ((J)aTa, Art

seidener Schleier). In drei Winkeln des Zimmers lagen auf

einer goldenen Schüssel : Hopfen, Zobel, einfarbige sammetne,

atlasne und damastue Tücher und je 9 Geldstücke. Mit dem
Hopfen wurde das Brautpaar bestreut und mit dem Zobel an-

gefächelt. Die Tücher verschenkte man an die Gästi-, Dann
begab man sich zur Kirche. Vor der Braut, die in einem

Schlitten fuhr, trug man Brot und Kerzen, In der Kirche

») Karamsin VII :/$
*) Kiitjndu Vli 468, Anmcikiiiu; 173.

*! Hvnda Vn 176.
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war der Weg für das Brautpaar mit Damast und Zobel belegt.

Die vornehmste Bojarin reichte dem- Metropoliten eine Flasche

mit feinstem italienischen Wein: der Metropolit gab zuerst der

Braut, dann dem Bräutigam zu- trinken, hierauf warf er die

Flasche zu Boden und zertrat sie. Nach der Rückkehr von

der Kirche trug man die Hochzeitskerzen und die großen

Bfote ip das Schlafgemach und gab sie in einen mit Weizen

gefüllten Scheffel. In den vier Ecken des Schlafgemachs

lagen Semmeln und Brote, auf Bänken standen zinnerne Krüge

mit Honigwein. Auf dem über 27 Korngarben errichteten

Brautbette waren zwei Kissen, zwei Mützen, eine Marderdecke

und ein Pelz. Heiligenbilder und Kreuze bedeckten alle Wände.

Das junge Ehepaar begab sich zu Tische. Man brachte einen

gebratenen Hahn herbei, den wickelte der Bräutigamsführer in

ein Tischtuch und trug ihn ins Schlafgemach. Hierauf geleitete

man das Paar ebenfalls dorthin. An der Tür lieferte der

vornchniste Bojar dem Großfürsten die Großfürstin aus, die

Frau des Schaffers zog zwei Pelze, einen verkehrt i) und

einen andern richtig an und streute Hopfen über die Neu-

vermählten aus, und der Bräutigamsführer gab beiden Gatten

vom Hahne zu essen. Dann ließ man das Paar allein, und
der Stallmeister stieg zu Pferd, um unter den Fenstern des

Schlafgemachs Wache zu halten.

Die Art, wie die Zaren die Zarinnen erwählten, führte

natürlich zu vielen Versuchungen, durch fraudulose Manöver
diesem odet jenem Mädchen die Krone zu verschaffen. Als

Alexe) zum ersten Male heiraten sollte, wurde der Oheim
einer Aspirantin, dem man auf seine Schliche kam, zur Tortur

mit Knut, Wippen und Feuer verurteilt. 2) Nach langer Prü-

fung entschied sich Alejcej für ein Mädchen, in das er sich

verliebt hatte. Aber der Günstling Morosow, der ein anderes

Mädchen zur Zarin erhoben sehen wollte, bestach die Weiber,

die der Erwählten die Hochzeitskrone aufs Haupt zu setzen

^) Auch bei dem Volke herrschte der Gebrauch, daß die Schaffcrin, die

da« Brautpaar zu Bett geleitete, einen Pelz richtig und einen anderen verkclirt

anzog;. Das geschah aus abergläubischer Vorsicht vor dem bösen Blick.

-) 3;rf»Iiuiub. 268.
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hatten, und diese Frauen rissen das Mädchen so heftig an

den Haaren, daß es ohnmächtig wurde. Man hielt die Un-

glückliche darauf für epileptisch, und ihr Vater wurde, weil

er von der Krankheit seiner Tochter nichts gesagt hatte, ge-

knutet und nach Sibirien verbannt; der Zar aber vermählte

sich nun mit der Kandidatin Morosows, mit Maria, Tochter

des Elia Miloslawky.i) Nach dem Tode der Zarin Maria

wiederholte sich das alte Schauspiel bei der zweiten Heirat

des Zaren Alexej. Diesmal wurden aus allen Enden und

Winkeln des Reiches 70 schönheitstrahlende Jungfrauen nach

der Kremljstadt gebracht. Die zarische überhofmeisterin nahm
die Mädchen in Empfang und unter ihre Aufsicht und wies

einer jeglichen ein besonderes Zimmer im zarischen Schlosse

an. vSie lebten hier lange Zeit das Leben des Terem: in

völliger Abgeschlossenheit und Monotonie, die weder durch

Handarbeiten zerstreut noch durch Lieder erheitert Avurde.

Tags lauschten die Mädchen zumeist den Erzählerinnen

frommer Legenden, und abends {räumten sie von dem großen

(ilücke, das eine jede für sich ersehnte. Mittags speisten

alle Kandidatinnen zusammen an einer großen Tafel. Reich-

lich hatte der Zar Gelegenheit, die Jungfrauen zu sehen. Manch-

mal verkleidete er sich und wartete den Fräulein als schlichter

Speisenträger auf, um unerkannt die Manieren einer jeden

studieren zu können. x\llerdings blieb dies den jungen Damen
nicht verborgen, und sie nahmen sich in acht. Anders war

es jedoch, wenn der Zar die Mädchen durch Ritzen und Löcher

in den einzelnen Zimmerwänden beobachtete. Da konnte er

eher das wahre Wesen derer erkennen, von denen sich jede

in der Hoffnung wiegte, Zarin des moskowitischen Riesen-

reiches zu werden. In der Nacht erschien Alexej, begleitet von

seinem Arzte, in den Schlafstuben und ging prüfend entlang

den Betten der Schläferinnen. Das Ganze war diesmal mehr
eine FörmHchkeit ; der Zar hatte schon gewählt, und nur aus

taktischen Gründen am alten Gebrauch festgehalten. Aber

er hütete das zarte Geheimnis, bis die Stunde der Verkündi-

gung schlug. Eines Tages rief er endlich die Oberhofmeisterin

^) Reise nach Norden, 1706. S. 131.
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und befahl ihr: ,,L.'iß für 69 der Jungfrauen prächtige Kleider

vcrfenigcn, das prächtigste aber, das Brautkleid, fiir die

siebzigste_, deren Namen du am Wahltage erfahren wirst. Denn
gewählt habe ich aus dem wundersamen Kranze die köstlichste

Blume. Neunzehnmal habe ich die Frauengemächer durch-

wandert, .Lage und Wochen hindurch habe ich das Wesen
einer jeglichen beobachtet, aber keine iiibertraf die eine, die

jmn der Wunsch meines Herzens ist." Und als der MorgcJi

des 17. Februar 1669 die Kup])eln des Kreniis vergoldete, imd

die Oberhofmeisterin mit dem Brautklcide vor dem 'Zaren

erschien und fragte, wem sie es bringen solle, da erwiderte

A.lexej : ,,Geh zu Natalia, der Tochter des Kyrill Naryschkin,

und huldige ihr, deiner Zarin/' Und wenige Stunden später

v/ard die AuserwaliUe feierlich rnit Alexej geiraut; dir» andern

69 Jungfrauen aber ;'()gen, rr-ich beschenkt, heim in ihre Häuser

und Hütten.

Die einfachen Russen konnten nicht, wie der Zar, ihre

Zukünftige vo'- der Ehe kennen lernen. Bemühte sich ein

Heiratskandidat, die zukünftige Lebensgefähitin /u (iesicht zu

bekommen, so gaben ihm ihre Eltern zur Antwort: ,. Er-

kundige dich bei rechtschaffenen Leuten nach ihrP'^) Er
mußte sich also einer Vermittlung bedienen, luid die Ver-

mittlerin hatte die Pflicht, sich im Interesse ihres Auftrag

gebers die Braut ordentlich anzusehen. ,,Die meiste Heyrathen

der Russen werden durch dritte Personen geschlossen / und

ohne grosse ("eremonien verrichtet : Fünff oder sechs Freun-

dinnen desjenigen / der sich um eine Jungfrau bewirbt / be-

sehen sie gantz nackt / ehe er sich mit ihr verspricht / und

wenn sie einen Leibes-Gebrechen hat /so ermangelt sie nicht /

solchen auffs beste / als ihr möglichen ist / zu corrigiren

;

Allein er bekomt sie fast niemaln zu sehen / ohne wann er

mit ihr in der Cammer ist / da die Heyrath vollzogen werden

soll."-) Em anderer Beobachter der russischen Zustände des

siebzehnten Jahrhunderts erzählt, daß auch der Bräutigam von

seiter) der Verwandtschaft der Braut einer Prüfung unterzogen

1) Karambin, VII 1.72.

8) Reise nach Norden S. 124.
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wurde : „Gefallet der Vorschlag denen Eltern / so lassen sie

die I'artheyen / welche sie mit der Ehe vereinigen wollen /

von beyder Seite visitiren / um zu erfahren / ob sie nicht

etwa wichtige Mangel an sich haben?" ^) Fand man weder an

der Braut noch an dem Bräutigam etwas auszusetzen, so

schlössen die Eltern ohne weitere Befragung, der Kinder den

Heiratsvertrag ab. Die Mitgift bestand bei reicheren Leuten

in FCleidern, kostbarem Schmuck, Pferden, Leibeigenen. Was
aber Freunde und Verwandte der Braut dieser schenkten, müßte
der junge Ehemann ihnen nach der Hochzeit mit Geld bezahlen

oder, falls er dies nicht wollte, wieder zurückgeben. 2) „Sobald

der Hochzeitstag bestimmt ist, wozu man gemejniglich den

Sonntag erwählet, so wird die Braut den Sonnabend vorher

von ihren Gespielinnen ins Bad geführt. Sie ist mit Bändern
und Blumen geziert, und wird \'on einem Hailfen junger Mädgen
begleitet, die sie unter beständigem Tanzen und sirtgen bis

an die Badstube führen. Der Bräutigam folgt seiner Braut

von ferne, und geht endlich auch in eine andere Badstube." 3)

Am Hochzeitstage begibt sich die Brautwerberin ,,nach des

Bräutigams Hause: Sie machet darinnen das Hochzeit-Bett

auf 40. sauber in Ordnung gelegte Korn-Garben^) / auf wel-

chen der Bräutigam vorher geruhet hat. Um dieses Bett herum
setzet man einige mit Weitzen / Gersten und Haber angefüllete

Tonnen /' um den Überfluß / so man denen jungen Eheleuten

wünschet j anzudeuten. Wenn nun alles zubereitet ist / so

begiebt sich der Bräutigam / samt seiner gantzen Familie /

und dem Popen, der sie trauen soll / nach dem Hause seiner

Braut. Die nächsten Anverwandten des Bräutigam.s setzen

sich erstlich zu Tische / und hernach der ßräutigam / nach-

dem er einen jungen Knaben / welchen man / nach der Ge-

wohnheit des Landes / an seine Stelle gqsctzet hatte / durch
einige Geschencke / weggewiesen. Wenn er sich nun ge-

') Religion der Moscowit«:, S. 92.

*) Karaiiisin, a. a. O.

^) Rassische Anecdoten, 158.

*) Nach 3aui,i.TirHi., iiycoKifi Hapoj> crp. 160: auf 21 Garben. Die Korn-
Garben des zarischcn Brautbettes betrugen bloß 27 Stück, wio früher gesagt

wurde fS, 361).
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setzet hat / so bringet man die Braut / welche herrlich und

prächtig geschmücket / aber mit einem Schleyer bedecket ist /

und welche sich / ohne sich autzudecken / bey ihm setzet.

Zwischen dem Bräutigam und der Braut hänget eine Ciardin von

rothem Taffet / so von zween jungen Knaben gehalten wird /

damit sie einander nicht sehen können. Unterdessen kämmet
sie die Schwaclia des Bräutigams / drehet oder flechtet ihr

die Haare / wovon sie zwo Flechten machet / und setzet ihr

eine von sehr dünnem Golde gemachte / und mit Perlen und

Edelgesteinen besetzte Krone / auff den Kopff / und lasset

sie also sitzen / oh; e ihr den Schleyer wieder auffzulcgen.

Eben diese Schwacha kämmet auch den Bräutigam / und
nimmt hernach den rothen taffeten Vorhang weg. Alsdann ist

die Braut schuldig ihre Backen neben dem Gesichte ihres

Brävitigams zu halten / und müssen beyde in solcher Positur

sich in einem Spiegel besehen / und einander Kennzeichen

ihrer Liebe / durch ein verliebtes und freundl'ches Lächeln /

geben. ^'1)

Kotoschichin, den ich schon mehrfach als autoritativen

Zeugen für die russischen Sitten des siebzehnten Jahrhunderts

zu zitiren Veranlassung hatte, klagt über die abgefeimten Be-

trügereien, mit denen man den Bräutigam anschmierte : „Ver-

ständiger Leser," ruft dieser für seine Epoche radikal fort-

schrittlich gesinnte Russe aus, „unzweifelhafte Wahrheit ist es,

daß nirgends in der ganzen Welt dergleichen Betrug mit

Mädchen vorkommt wie in unserem moskowitischen Lande.

Denn die Gewohnheit, bei Zeiten und in eigener Person seine

Braut zu sehen und zu sprechen, wie in anderen Ländern üblich,

ist bei uns nicht eingeführt."

Von alter Zeit her heißt bezeichnenderweise die Braut

im Russischen, wie auch in den übrigen slavischcn Sprachen

:

newesta (Heu-bcTa), die Unbekannte.^) Im Kreise Gadiatsch,

^) Religion der Moscowiter, S. 97.

2) Vgl. über dieses Wort Rhamm a. a. O. 271. Ebendort: ,,Nev«sta

heiOt die Braut und auch die junge Frau vielfach mit Hinblick auf ihr ^'erhält-

nis den Verwandten des Gatten gegenüber: gar vielfach nennen nur die Schwie-

gereltern die Schw icgertochter, die Geschwister des Mannes ihre neue Schwägerin

uev^sta. Dies wird der ursprüngliche Sprachgebrauch sein, mid in unent-
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Gouv<*rnement Poltawa, begrüßen die Verwandten des Bräuti-

gam?, \venn die Braut das Elternhaus verläßt, um in die

Wohnung des Bräutigams zu übersiedeln^ mit diesem I-ied

„das fremde Kind"

:

Bhkothjih, bhkothjth CMOfljinyio Co"^Ky,

BiiCBaTann, BHCBaTa.T:ii b naut^ cBaxa jio'^Ky:

Ta nocTeae-M Kyjii>, nynh

Ta aacTpoMnM xyiJ, xyü . . .

Iti^o cxo^eMö, TO ii apoöuMü

^ymoMy ;i,HTaTi! . . .')

Wir schleppen heraus, wir schleppen heraus ein

geteertes Faß,

W^ir heiraten, wir heiraten das Töchterchen des

Herrn Vaters der Braut,

Wir breiten aus einen Sack, einen Sack,

Wir stoßen hinein den Schwanz, den Schwanz . . .

Was wir wollen, das tun wir aucli

Dem fremden .Kinde

!

Der Mann, der die Katze im Sack kaufen muß, hat Grund

genug zu einer Klage wie der nachfolgenden, in der er die

ganze Tragik des Heiratszwanges zum Ausdruck bringt 2):

„Sitz nicht. Liebste, spät am Abend aut,

Laß nicht brennen Licht von heißem Wachs,

Harre du nicht mein um -Mitternacht.

wickelten gesellschaftlichen Verhältnisüv^ ist es ja woht ganz denkbar, ohn«

"llaß a'an gleich eine Entführung annehmen muß, daß die Brcuit ihren neuen

Verwandten his zur flöchzeil, oder gar bis zur Ankunft in ilirein neuen Heim

unbekannt l^lieb. Durauf scheinen r.uch verschied'jm- Hochzeitsgebräuchc zu

deuten, wonach bei der Hochzeit die Verwandten dt-s Tiräufißanis die ver-

mummte Braut zu erkennen haben". (Zubaty, Arcliiv für slawische Philologie

XVI: Slawische Etymologieen, Nr. 41). — Siehe später den weißnissischcu

Hochzeitsbrauch.

') Kqi'ii'iditt V 2>7-

-') Großpietsch / Hochzeitsgeb] äuche des nissi.schcn Landvolks. Rus-

si<?che Kevue, X. XI, XTI. — Reiuholdt, Geschichte der russischer. Literatur,

S. 28. 29.
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Also hat mein eigticr Vati-r es gewollt,

Also hals befohlen mein lieb Müttcrlciu:

Daß ich freien soll eine andre Frau, «

Muß mich trauen wohl mit der andern Frau;

Ach, die andre Frau ist mein früher Tod,

Ja, ein früher Tod, ein gewaltsamer . . .

."

Und sie sitzet nicht spät am Abend auf,

Doch es brennet Licht und das Wachs ist heiß

:

Auf dem Tische steht der frische Sarg von Holz —
In dem Sarg€ liegt das amie junge Blut.

Ist die Braut dem Manne die Unbekannte, so ist er ihr

nicht weniger der Fremdling, Tschuschenin (lyiKeuuiib), oder

auch der fremde, Fremdling') (nyiKiä ^lyjKeiiüH'B).

Ach, den ich treu geliebet,

Der steht hinterm Tor,

Den ich aber nie gekannt,

Dem reicht' ich meine Hand!

In der Familie des Fremdlings ist das jLos der jungen

Frau gew(ihnlich hart. Die Schwiegertochter ist oft nichts

anderes als die Magd der Schwiegereltern:

Der fremde Vater, die Mutter,

Sind ohne Mitleid geboren,

Wecken früh mich des Morgens,

Lassen spät mich zur Ruhe

heißt c.-. m einem der innigsten Lieder. „Grimmig" ist das

stehende Kpitheton ornans des Schwiegervaters, „böse" das

der Schwiegermutter. Die Schwiegereltern heißen „die von

Gott geg-el>enen"; der Glaube des russischen Volkes ist cm

durchaus fatalistischer. Bitter klagt die junge Frau über ihr

Schicksal in folgendem W-rgleich:

Vom Flüßcheu flog ein Entchen,

Es flog herbei ein graues,

Aufs stümiische blaue Meer.

I) Im Lt-ttisclien h-iiOt hfiratcn, auf das Mädchen bei:ogen: tauvas et.

i„ .ii.) Fremde gehen; der Bräutigam: tautetis, der Fremdensohn (Rhamm 271).
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Es wußte nicht das Entchen,

Es wußte nicht das graue,
* Wohin sicli's setzen sollte,

Vorm Wirbelwind sich bergen.

Die Gänse begannen zu beißen,

Das Entchen laut zu schreien:

Ach du mein Fluß, mein Flüßchen,

Mein Flüßchen du, mein stilles I

Hätt' ich gewußt, hätt' ich bedacht

Solch Wetter über mir,

Nicht hätt' ich dich verlassen!

Es gibt jedoch einen Trost für die junge Frau in der'

„PVcmde". Ein kleinrussisches Lied aus dem Kreise Gluchow

des Tschernygowschen Gouvernements 1} erzählt davon-^-

y ca^i ;^*5peB0 OTTaKe uejiHKe!

Ha öxMy rijifcjie oiTaKo icy^iepHöe!

Ha ?My jiucTbTe oTraKe. mnpoKe!

Ha ^uy inHuiKa OTTaKa ^oBra! . ,

„A TH, niHinKa Moa!

Th iiOTimKo Moa!

Ha Hyaäii cToponi —
HoKijib HCHBa ßyAy,

Teöe He aaSy^y!"

Im Garten der ßaum ist so groß wie das Ding!

Seine Zweige sind gekräuselt wie das Ding!

Seine Blätter sind so breit wie das Dingt

Sein Apfel ist so lang wie das Ding! .'.
.

,,Ach du, Apfel mein.

Du Vergnügen mein!

Im fremden Lande, .

Solang ich lebe,

Vergeß ich nicht dein!'*

Als Peter der Große die Frau emanzipierte, griff er mit

seinen Reformen tief ins Familienleben ein und verbot den

*) Knv.Tiddin V 124.
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f^hc/vv.mg. Im a lit/ehiiten Jahrhundort sehen wir daher schon,

daß eJn Bräutigam verlangen kann, man solle ihn mit d«r

V.raut persönlich bekannl machen. Man nannte diese Zu-

sarrmienkunft des Paares, die zwar erst nach den Abmachungen

zwis'^hen den Ehern, aber noch ohne Verbindlichkeit für den

eventuellen Bräutigam oder die Braut crfolg^te, die kleine

Smotrenije (e.MOTpiifiie, ßesthauung) ; Der Bräutigam kam m
Begleitung seiner besten Freunde in das Haus der Braut, die

sich in Gesellschaft ihrer Freundinnen befand und ihrem Zu-

künftigen ein Schäichen Branntwein präj-entierte.^) Seithtr

ist es aU völliger Freiheit im Verkeln der Geschlechter und

'.o^ar zu der Emrichtung von Heiralsmarkien gekt>minen, wie

wir bereics auä einem früheren Abschnitt wissen. Doch »ind

von den. alten Zeremonien viele mehr oder weniger unver-

ändert bis. heute geblieben

in vielen Gegenden dürKn die Brautleute bei dem Hoch-

zeiis'nahi nichts essen; und „die Braut verhüllt wahrend der

ganzen Ihimu der Hochzeit ihr Antlitz mit einer iangeii breiten

weilkn Decke, weil sie sich schämt." 2) Ebenso hat sich

namentlich bei den Bauern, die Sitte erhalten, die Töchter mög

liehst bald zu verheiraten; denn, wie es irn Gouvcrnemem

Kostroma heißt : ,,Für die erAvachsene Tochter ist in dem
eiterliclien Hause kein Raum." 2)

im Ciouvernement Perm werden die Jünglinge schon so-

bald sie das achtzehnte Lebensjahr erreicht haben, für voll-

kommen heiratsfähig gehalten; man findet dort sehen ledige

Männer im Alter von mehr als fünfundzwanzig Jahren; un-

l->eweibt bleibt nur der Ärmste. Die Väter suchen je früher

') Nachiichten von der Stadt Archangcl und iiiuliegendcu Gegend.

Aufgesetzt 1764. Büschiügs Magazin IV, S, 503.

-) OTiiOi'p:u}in'TPcuii\ cocpiiinrx» I 189 (aus Nischny - Nowgorod) und V yi

(aus Kursk). — Rhamm a. a. O. 276.

') Aus dem Gouvernement Kostroma. • lIOKTK'vtCKifi. o*>MpfiHOMi no3<>

;K<:>uitt iq)tcrtHHCHoi1 aceHiuHHW bt> Kocrp. Tvö. /Knsafl CTapuna VI. Vgl.

Rhamm 186. — Vgl. ferner: CyunoB-b, •CBaiooHWX'b (»''ipa^Mi-f.; CyMixoBi.,

Ky.ibTypH. nepcjKHBaiiia. — M ^Jaöw.iuin.. PjcrKÜi Bapcab 114—181 CBii^^'^HMe

o6p>!.iiJ[ !» of»i,nan; 538—.561: CrapiiHiiMH »jt'Him.6M n «•Bji,.|,bf'M.

Stern, Ceschichte der öCv-r.t!. :»ittlichkeit ia RuBUnd. ** 24
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je ixsscv Schwiegertöchter zu bekommen, um eine Arbeiterin

mehr im Hause zu haben.

Die Braut muß weinen, heißt es allgemein. iJas Wei-

nen i?^ ein Beweis ihrer Keuschheit. Em alteö russisches

Sprichwort sagt: Ho njiaHemt 3a cTOv^oMT>, GyA^'JiTh uJiaKaTi>

3a eTO.i5oM7>'); wei!)st du nicht beim Hoch^eit.stischo, sc wir/St

du wenien am Schandpfahl. — 7Vauer oder Angst soll mit dem
Weinen jedenfalls nicht dokumentiert werden. Im Kreise So-

lotonoscha des Gouverneruents Poltawa singt man bei den

i^Iochzeitsfesten der Kleinrussen

:

,,E o, ^iit UG naanem -TU?

.1 MaTcpi ^in HC CKasKcm

—

tii?^' —
,,Ko,iH- 6 a cKaaajia,

To a— 6 To6i ü ho ji;aBa;ia!^'2)

Die Braut, die weinende, wird gefragt

:

.,Eh. eh, warum weinest du?

Wohl der Mutter klagst es du-"' —
.,Wf>llt ich mich bei ihr beschweren,

Würd* ich es dir nicht gewähren,"

lautet die Antwort.

Den Bräutigam tmd die Braut nennt niaa allgemein Fürst

und Fürstin. Im f^orfe ßurschtschewa ati der Wolga, im

Nerechotsker Krei.'^c des Gouvernement» Kostronia, b*'grüßt

man das Brautpaar und die Eltern mit diesen Worten:

r».ro 'leJiüM'B oa^iKO,

5lio 'ie.:ioM'!s Ma^Ka,

Kh HOBOOpaHilOMV KiinyH),

jr'h MO-IGAOÜ /nflL'HU-fc . . ."')

,,Ich neige mich \or den; Vater, der .Mutter, dem neu-

vermählten Fürsten und der jungen Fürstin!" -

Im- Tscliernigowschcn Gouvernement singen die Klcin-

russen ein HoChzeitülied, in dem es heißt:

1) .lni'>H.-iinn. V2\^.

3) .'3ai'>t.uinn., i.i.

\
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y nonoBÜf. r]»OTLi;i

fJapuHi» Ha oBenui,

a KiiiL ua K(i5h.'u,

a KTTflSF. na KHJirHHi.^)

In des Popen Buchweizen

Ist ein Bock auf der Ziege,

Ein Hengst auf der Stute,

Und der Fürst auf der Fürstin.

Bei der Beschreibung der Hcirai Wassilys war erwähnt,

daß man dem jungen Gatten beim Eintritt in das Brautgeniacli

einen gebratenen Hahn überreichte. Dieser Gebrauch war

schon bei den heidnischen Litthauern bekannt : man legte dem
jungen Gatten am ersten Morgen nach der Brautnacht ein

gebratenes Rebhuhn aufs Bett; er zerteilte es und gab eiri

Stück davon seiner jungen Gemahlin zu essen. 2) Beim Volke

in Moskau schenkte man dem jungen Ehepaare früher einen

Schwan, jetzt begnügt man sich mit der Darbringung einer

Gans. In einigen Gegenden der Ukraine wird, aber erst am
Ende der Hochzeitsfeste, ein lebender Hahn oder ein lebendes

Huhn geopfert, so beispielsweise imGluchower Kreise des Tscher-

nygowschen Gouvernements. 3) Die Hochzeit findet gewöhnlich

am Sonntag statt; am Montag nimmt nun der ßräutigamsführer

das von der jungen Frau aus ihrem Elternhause mitgebrachte

Huhn und bittet die Heiratsstifter um den Segen zum „Opfer

der Stärke"; dann bindet er dem Huhn die FüÜe und die

Flügel los, reißt aus dem Schwanz oder den Flügeln eine starke

Feder heraus und tötet das Tier, indem er ihrn die Feder ins

Genick bohrt. Hierauf legt man das tote Huhn auf eine Sänfte

und trägt es auf den Hof. Hier rupft man es, wobei man
Fiaum und Federn in die Luft wirft oder verbrennt. Dann
bringt man es ins Haus zurück, wäscht es und läßt es im
Ganzen kochen, ohne es mit dem Messer auch nur zu berühren.

Sobald es fertig gekocht ist, schmückt man es mit Bändern,

^) KQv:TtdSia V 44, No. IX.

2) Bei de^i Deutschen im Mittelalter bestand eine ähnliche Sitte.

^) KQV.Ttädta V 129,

24*



Holhinder und Immergrün, und trügt es zu den Eltern der

jungen Frau. JVIan legt es i'uf den festlichen Tisch und ,,ver-

teilt das Fleisch der Stärke" ; den Kopf, gibt man der Mutter

der Neuvermählten mit derj Worten ; „Du, du bist dns Hau^^t

alles dessen, \va^ geschieht; dir gebührt der Kopf!" Darauf

wird das Hintere abgeschnitten, das bekoiTMut der Vater, und

man .sagt ihm: ,,Und du. Väterchen, ' r '. dich meistens um
die Pisda^) heiumdrehst, dir gehört dies!" Sobald das letzte

Stück verteilt ist, schleudert man den Topi an die Türptosten

imd zerschmettert ihn mit dem Rufe: „Für die Raben!"

Originelle ?Iochzeitsbräuche kann miin im Permschen Gou-

vernement kennen lernen. Wenn man die jung'en Eheleute

ins Schlafzimm.er bringt, überreicht man ihnen aufSer dem
Hochzeitsvügel auch eine Fischpirogge i'rjiiporx, Pastete), die

sie zusammen essen ..zum Zeichen dessen, daß sie Mann und

Weib sind, und fortan in Einigkeit leben und ein und dasselbe

r>rot essen werden." Hierauf zieht die Gattin in Gegenwart

der Eltern beider und der Gäste dem jungen Ehemanne die

Stiefel aus und. nimmt dabei einige Münzen, die sich im rechten

Stiefel befinden, an sich. Mit dem Schuh-Auc-ziehen anerkennt

sie den Beginn ihrer Unt-ertänigkeit und ihres Gehorsams gegen

den Mann. Nach dieser Zeremonie ziehen sich die Anvv-esen-

dcn zurück mit Ausnahme des Weschliwez (Bf.'/KJiMBcin., woitlich

:

der Artige, hier der Zeremonienmeister und Bräutigam-führer)

und der Swacha (cBaxa, Freiwerberin), Die beiden letzteren

richten an die Braut, nachdem sie sich bis aufs Hemd entkleidet

hat, die Aufforderung, den Bräutigam zu umarmen, zu küssen

und zu Bett zu bringen; nach einer weiteren Auffc>rdi^rung

legt sie sich auch hinein. DJie Swacha beginnt \'or Freude

zu wi;inen, während der Weschliwez das Paar zurechtrückt, mit

der Bettdecke bedec^kt und um das Brautlager herumgehend

Glückwünsche und Segenswünsche flüstert. Dann läßt mmi
die Glücklichen endlich allein.-)

Bei den Kleinr^ssen in der Ukraine begibt sich die

junge Frau zunächst bloß mit ihren Frauen in die Komora,

das Brautgernach. Sie wird von ihnen gänzlich entkleidet, darf

') llii.i.vi, Ordinäre Bczeich)iung des ^veiblichc^ Geschlechtsteils.

') 3aC'/.i.iinri> l.')4.
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weder Hemd u<r.li Ri.'i.c^it r.dcr Ohrj^ehUng«? 'in1)?haltcn; die

Weiber untersuciien sie aufs I\.inlich5tc, ob ihr nicht ••in bö.stT

Feind oder '^ine hinterlistige Rivalin geheiniuisvolle Knol<:n

r«iig<^zaubert hat. nm sl.^ unfnichtb:ir 2u marhen ;
man wendet

besondere Aufmerksam kell den Ikiaren in aen Achselhöhlen

und den Schau )hruirt:n z:. Sobald diese Prozedur zur 7u-

^ricJcnhtüt beendet isv, bekleidet man die Neuvermählte mit

einem ganz neuen Hemde und ruft nunmehr den juny;en Gatten

herein, der in Beg-lcitung des Druschko, wif hier sein Ehren-

k;ivaher heißt, ko:n?r.t. Zunächst zieht die junge Frau ihrem

Manne die i-Jtiefel aus. Dann entkleiden ihn der Druschko

und die W<riber vollständig mid man untersucht ihn ebenfalls

aufs Genaueste darauf !iin, ob ihm nicht seine Gegner Knoten

angewüiischt haben, um ihn impott-nt zu niaclun. SchlielMich

fordert man das Paar auf, zu Bette zn gehen, und entfernt sich

mit den Worten: ./rummelt euch, maclu's nicht zu lange !"i)

Charakteristisch ist die in ganz Rußland — namentlich

aber bei den Großrussen — bekannte heimliche I->he (Taäuiui

cBaAbfiü), aucli Flüchtlingsehe (C'Iirjiaa CBa;T,b6a) oder Selbstver-

bindung (caMOi-pVTKa) genannt, weil sie ohne Befragung der

Eltern geschlossen wurde. Aber das junge Paar verlangt schon

gleich nach der Trauung den Segen der Eltern.

Ward abends das Mägdelein heimlich verlobt,

Gen Mitternacht heindirh entführet,

So ist's bei der Morgendämnicrung

Im Herzen .schon sichtlich gerühret.

Es eilet zu Vater und Mutier nach Plans

Und bittet sich ihre Vergebung aus.

Will gerne als reuige Tochter nun

Sich unterwerfen und Bul^r tun.

Man begibt sii.h also zu den Eltern, fällt auf die Knie,

bittet um Verzeihung and steht erst auf, wenn das Flehen die

Herzen der Erzürnten genihrt hat Man nennt diese Zere-

monie: poklonitjsa (uoK.riOHHTbC/T, sich uniervverfen). In einigen

Gouvernements an der Wolga gibt der Vater der Braut den

^) Kov.iTÜöia V 4,7.
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jvn;;en Eheleuten erst einige Peitschenhiebe auf den Rückotn;

dann very.eiht er ihnen, segnet sie und reicht ihnen Brot und

Salz. Zu den Eltern dos Bräutigams geht man nicht, die sind

leicht zufriedengestellt, da sie eine Arbeiterin ins Haus be-

kommen. Gewöhnlich handelt csr sich übrigens um eine abge-

machte Sache, nlchr bloß zvischen den jungen Leuten, sondern

auch zwischen Braut- und Bräutigams-Eitern : die Romantik

ist nur eine Ver?chleitrung de:i praktischen Wunsches, die

großen Kosten der Hochzeitsfest c zu ersparen. Womit ich nicht

kategorisch behaupten will, da[.'> es manchmal nicht doch eine

innige Zuneigung ist, die listig lUe Hindernisse besiegt; auch

in den Herzen eines jungen Musdnk und einer temperameat

vollen Krestjanka kann sich ie!:ie£r Feuer entzünden^ von dem
ein alte.T russisches Liedchen ?ingt

:

Liebi» liiSt sich nicht gebieten,

Liebe laut sieb nicht vcrbi'iten.

Leichter ist's in s^oUcncn Säcken

Heiße Kohlen zu verstecken,

Als zwei Liebenden verwehren,

Daß sie treu ?ich angehören.^)

Die Volkslyrik, allerdings wob! dir erst in den letzten

Jahrhunderten entstandene, schreibt dem Ijur^xhen jedenfalls

nicht bloß Liebosgffühle zu, sondern hält ihn auch für fähig,

sich für Verrat zu rächen:

Schande tat der Bursch dem Mädchen,

Schande auf der offnen Straße.

Da die Schönen Lieder sangen.

Trat er vor in seinem Hasse.

Riß dem Mädchen weg das Kopftuch,

V'on dem Plals das Band, da.«? rote,

I7rid den King von ihrem Finger

Und sie grämt sich nun zu Tode.

Aber auch das Mädchen \vci/5 den l'nGretreurn 2u zürli-

^) Bernhard St*irn, Fürst 'Wladimxrs Tafelrunde, 127.
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tigen. Sie ruft alle ihre Freundinnen zu ihrer TlüUe herbei, und

sie wirken gern mit an der Eiestrafung:

Eine kriegt er ins Gesicht.

KJne von der Seite:

Kräftig faßt beim Haar ihn an

und zerzaust ihn dann

Schleift ihn gründlich übern Tisch.

l)aB die Knochen krachen!

Fallt er runter auf die Bank,

Gibt es was zu lachen.

Fällt er auf die Erden,

Soll er uns zum Iksen Averden!

Ei, dann wird mit ihm gekehrt,

Wie er 's wert.

Uleibt er auf dem Bänkchen hegen,

Soll als Wiscluuch er sich fügen.

Doch, wie Mandeln wir behandeln.

Die wir stoßen her und hin, —
Gehn wn- um mit ihm.

Konmit er m den Wald hinaus.

Walkt man eine Kugel draus.

Uiisre Wut selbst nicht frlischt,

V/enn man ihn wie Weizen drischt.

Von den großrussischen und klcinrussischen Sitten unter

scheiden sich in mancher IJezieliung die Hochzeitsbräuche der

in den westrussischen Gouvernements i) Witeb..k, Mohilew,

Plozk, Smolcn:^k, Wilna und teilweise noch in P-nsa, Wol-

hynien, Podolien und Cherson lebenden Weißri.ssen ;

Vor der Hochzeit werden die Häuser des Bräutigams und

der Braut vx)n den bösen Geistern gereinigt, indem man in der

Mitte des Wohnzimmers einen Haufen Stroh verbrennen läßt.

Alsdann wird ein Hochzeitkuchen, Korowai genannt, ge-

backen, auf die Gasse hinausgetragen und inmitten derselben

auf die Erde gelegt. Nun hüpfen die aiuvesenden Giiste um

den Kuchen herum und singen dabei allerlei l-ieder. Bei

i) Grfcgor Kwyoznwko, Am Urquell H 137—139 'f'» ^^3-
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Beginn der Hochzeit wird der Bräutigam zum Fürsten und die

Br.'iut zur Fürstin erhoben. Die Zeremonie dieser Erhebung

in den Fürstenstand wird auf (olgende Weise vollzogen: In-

mitten des Zimmers wird ein großes Faß mit dem Boden

nach oben aufgestellt imd mit einem mit den Haaren nach aus-

wärts gewendeten Pelze bedeckt. Nun wird auf das Faß der

}-5räutigym oder die Braut gehoben. Das Faß stellt also den

'Ihren des Fürsten oder der Fürstin, auf den sie gehoben

werden, dar. Während der Bräutigam oder die Braut auf

dem Fasse sitzt, gehen die anwesenden Gäste mit dem Korowaj

und zwei brennenden Kerzen in den Händen um das Faß drei-

mal herum und brennen dem Bräutigam oder der Braut an der

Stirne, dem Nacken und den Schläfen mit den zwei kreuzweise

übereinander gehaltenen Kerzen ein wenig die Haarlocken an.

Hierauf setzt man dem Bräutigam seine Schaffellmütze und

der Braut ihren Kranz auf und liegrüßt sie als Fürsten und

Fürstin. D.ibei wird der Bräuligam aufmerksam gemacht, daß

er als Fürst \on jetzt an vor niemandem die Mütze zu ziehen

brauche, l^nd endlich wird der Thron samt dem auf demselben

sitzenden Fürsten an eine Wand geschoben, an die oberhalb

des Hauptes des Fürsten eine Hacke gehängt wird; diese Hacke

bedeutet, daß der Fürst sich auf seinem Throne ganz ruhig ver-

halten muß und mit niemandem sprechen oder essen und

trinken darf. Während also der Bräutigam oder die Braut

ruhig dasitzt, setzen sich die Gäste zu den Tischen hin und

verzehreil das frugale Hochzeitsraahl.

Nach dem Hochzeitsmahle begeben sich der Bräutigam imd

die Braut samt ihren Gästen in di<- Kirche. Bevor aber der

Bräutigam imd die Braut vor der Kirche von ihren Wagen
oder Seh 'iften herabsteigen, geht ein Brautführer dreimal um
sie herum und schlägt rau dem Stocke Kreuze in die Luft,

um die bösen Geister, die sich unterwegs auf die Wagen oder

Schlitten hinaufgeselzt haben, zu vertreiben. Vor der Kirchen-

türe breitet man einen Pelz auseinander und läßt die Braut-

leute, nachdem sie einander die Hände gereicht haben,

über den Pelz in das Innere dcj: Kirche eintreten. Hier lösen,

die Brautjungfern alle Knoten an den Kleidern des Braut-

paixres bis auf einen einzigen, damit das Leben des Paares
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voller Freiheit sei. Während des Trauungsaktes s'ehtn die

Hüchzeitsgäste dicht \im das jiinge Paar lifrimi; es soll sich

kein PYemder durchdräag'.^n können, sonst würde das Leben

dos Paares unglücklich sein. Auch legt man den Flarninen

der Kirchenker^en große Bedeutung bei. Brennen sie hell,

so wird das Leben der Getrauten ein fröhliches, brennen sie

schwach, so wird es ein stilles sein; knistern sie aber, so muß
es zwischen dem Gatten tind der Gattin Streit und Unfrieden

geben. Die Braut trachtet, während des Trauungsaktes dem

Brätitigam auf den Fuß zu treten, um sich die Herrschaft im

Hause zu sichern. M Nach der Trauung kehren die Neuver-

mählten zunächst zu ihren Eltern zurück. Sie werden mit

Roggenkörnern beworfen und mit einem Löffel Honig traktiert,

und mit allerlei Gaben beschenkt; bringt man lebende Tiere

dar, so ahmt man bei Überreichung dieses Geschenkes die

T,arte eines jeden Tieres nach. Sobald im Bräutigams-Eltern-

hause das Festmahl zu Ende gegangen ist, begibt sich der

junge Ehemann ins Elternhaus der Braut. Hier sind aber

alle Tore geschlossen und auf dem Hofe brennen Scheit<.'r-

haufen. um die die Gaste der Braut, die sich Krieger nennen,

hen*mstehen: sie schützen den Hof gegen den Überfall der

Räubej, wie der Bräutigam und seine Freunde heißen. =') Die

Vorposten des Bräutigamszuges klopfen an das Tor und be-

gehren Einlaß. Man antwortet den Räubern verneinend. Nach

kurzen Unterhandlungen öffnen die Verteidiger das Tor gegen

einen Zoll von einigen Flaschen Wodka. Der Bräutigam reiteL

oder fährt als erster in den Hof und über den Scheiterhaufen

hinw-eg. Hinterdrein v>älzt sich die Schar seiner F-'-gleiler,

die sofort alles, was nicht niet- und nagelfest ist, zei.srhlagen;

darauf dringen sie in das Haus und zerbrechen die Töpfe,

Sciiüssel, Teller, Spiegel und überhaupt alles Zerbrechlichf

,

was ihnen imter die Flände kommt. Die Scherben werfen

sie unter die Füße und stolzieren dann auf den Trümmern der

diversen Töpfe und Schüsseln so lange a1'.^ Siegor herum,

^) Ähaliches bei den Letten. Merkel, Die Ictten, vorzüglich in Lict-

land, S. 55.

-) Eine Erinnerung an die Zeiten, da di» Frau geraul^t \v\irde.
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bis die Gäste der Braut erscheinen und sie um Frieden bitten.

Die Sieger gewähren ihn, setzen sich auf Ersuchen der Eltern

der Braut 2U den Tischen hin und essen, trinken, singen

und tanzt-n s.o lanj:^r, bis die Hochzeitsgeschenke der Braut

auf einen Wagen geladen worden sind. Nun werden dem
Bräutigam als ..Fürsten" und der Braut als

,
.Fürstin" Glück-

wun>chlicder gesungen, worauf der Bräutigam auf die Bratit

zuschreitet, ilir eigenhär\dig die Zöpfe aufbindet, das schöne

rote Bändchen — die Hauptzierdc des weiBrussischen Mäd-

chens und das Zeichen der [ungfernschaft — abnimmt und

zu Boden schleudert. Dann setzt er seiner bitterlich weinen-

den Braut seine eigene Mütze aiif, wodurch er sie ihres „fürst-

lichen Range?" entkleidet und unter seine Gewalt stellt. Nach-

dem sich die Braut ausgeweint hat, nimmt b\e rührenden Ab-

schied von ihren Eltern, Geschwistern, V^erwandten, Freimden

und Bekannten und küßt d^bei alle äheren Personen, vor denen

sie sich bis zur Erde verbeugt, die Hand, und allen jüngeren

Personen und selbst kleinen Kindctrn die Wan^e. Während
die Braut aus dem elterlichen Haus hinaustritt, bittet sie ihr

Glück, mit ihr zu ziehen und sie nie im Leben zu verlassen

;

dabei wirft sie über ihren Kopf nach rückwärts einen Kuchen
in das elterliche Haus hinein. Dann setzt sie sich auf den

Wagen des Bräutigams und verteilt an die Dorfkinder allerlei

Cieschenke eigenen Fabrikats, wollene Tücher und GüTtoi, zur

Erinnerung an ihre Hochzeit, Nun fahren die Wagen über die

Schfeitcviiauten zu den Toren hinaus. Fährt die Braut an der

Flur ihres Mannes vorbei, so wirft sie auf dieselbe einige

Roggenkörner, damit der Boden gute Früchte trage. Vor
dem HauFc der Schwiegereltern angekommen, wirft die Braut

zuallererst einen Kuchen in das Haus hinein. In die brennen-

den .Scheiterhaufen, welche sie auch hier passieren muß, wirft

sie Münzen hinein. Der Schwiegervater kommt in einem

umgewendeten Pelze, mit einer Pelzmütze auf dem Kopfe und

mit Honig und Branntwein in der Hand, seiner Schwiegertoch-

ter, welche unterdessen von ihrem Manne vom Wagen ge-

hoben und vor die Haustürc geführt wurde, entgegen. Er

besieht sie aufinerks.'im von allen Seiton. indem er sie hin

und her dreht, ma< ht einige Bemerkungen imd beginnt dann
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mit ihr zu ringen, um ihre Kraft zu cr[>r(jben. Hierauf ergreift

er eine Peitsche und einen G<ifäß(lcckel. schlägt mit beiden

sanft die Braut und sagt dabei : „Geliorsain sein und keine

Klatschereien im Dorfe verbreiten !" Der Bräutigam stellt sich an

die Seite seiner Braut hin und betritt mit ihr, von den Gästen mit

Roggenkörnern und Hopfen beworferi, das Innere des Hauses,

Hier werde)! die jungen Leutr; von den Gasten beglückwünscht

und zu den Tischen geführt, worauf tüchtig gegessen, gezecht,

gesungen, gespielt und bis in die Nacht hinein getanzt wird.

Spät nachts werden die Getrauten von den Brautjungfern in

eine Kammer gesperrt. Vor der Tür bleibt ein Brautführer

als Wachposten zurück. Er hat die Pflicht, die ganze Zeit

hindurch, während da. junge l^aar in der Kannner verweilt,

um letztere herumzugehen und von Zeit zu Zeit zum Beweise,

daß er stinen Dienst tue, an die Wand der Kannr.er mit

einem Stocke zu klopfen. Atn nächsten Morgen beschmieren

sicl:> die jungen Gatten ihre Gesichter mit frischem Mehlbrei*),

erfassen einander bei den Händen und treten so in das Zim-

mer zu ihren Gästen hin. Da erheben die Anwesenden beim

Anblick der also verunstalteten jungen Leute ein fürchter-

liches Geschrei, fangen an 7.u hüpfen und herumzulaufen uad

zerschlagen schließlich die Töpfe; dann singen sie der jungen

Gattiri ui\d ihrer Schwiegermutter Loblieder, führen die jungen

Leute unter Gesängen zum Brunnen und gießen dem Bräutigam

wie der Braut ganze Kannen voll kalten Brunnenwassers auf

die Kröpfe. Nachdem die jungen Eheleute also gewaschen

word-en sind, begibt sich die junge Frau in das Haus und über-

nimmt die Rolle der Hausfrau, indem sie die Gäste bewirtet.

Die meisten der abergläubischen Gebräuche, die wir kennen

gelernt haben, dienen dazu, die Fruchtbarkeit der jungen Frau

und die Potenz des jungen Gatten vor den Geisteni und den

zauberischen Machinationen der Nebenbuhler und Neider zu

schützen. Reicher Kindersegen ist ja erwünstiit : „Wenn die

Verehlichts aus der Kirche gehet / so wirfft der Panama

oder Küster Hopffen auff sie / und wünscht ila- so viele Kin-

der / als dieser Hopffo ist / und ein anderer / der in einem

^} Vgl. die Anmerkung Seite ^66.
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Haniuicl-Fclle / "vvornn die Haare hr-raus gekelimt bind ; ^f

kleidet / bcgleilet sie und wünscht ti)enfall3 / daß sie. soviel

Kindai bckonimcn möi^e. / als Haare sain Kleid ii.^t.'**)

Aber de-hal'ü muß auch alles gctati werd<jn, tiiu die Zeu-

i^ngsfähigkcit des Ehen, ancs vor df.w Gefahren m behüten,

die ihr am Hochzeitstage drohen. Der Glaube au die btJ-ic Wir-

kung dt';s Knotcnk'nüpfcns auf die Potenz des Mannes ist all-

genH'.in: „Ich habe/' erzählt ein äkcrer Erforscher russischer

Sitten anläßlich der Beschreibung der russischen Heirats-

brauche -K ..einen jungen Menschen wie rasend aus seiner

I'^raucn-Caniiner kommen sehen / der sich die Haare aus-

rauifte / und ^chrye / daß er verderbt und behext väre. Das

Mittel / dessen man sich bey «solchen Zau!)ereyen l>edicnet /

(.•^t / sich zu etJicijcr. weisen Hexenmeistwn zu wenden / die

das Zauber vverck ums Geld auffheben / und d'. n Ntsld lösen /

den andere geknüpftet haben ; und daß war die l'rsachc des

>!üstar,des / Vkorinnen ich diesen jungen Menschen gesehen

habe."

Um spciljhalber den jung'-n ühemann zur Erfiillung der

Gai-tenpflichtcn in der Brautnachi" unfähig zu macnen. ist es

alte russische Sitte, jhn volltiunkcri zu machen.^) Wird der

Zweck erreicht, so hat dies für den unvorsichtigen Ehemann
nrianchrnai peinliche Ftjlgen; zum Spott hat er noch den Scha-

den, denn in einigen Gegenden, namentlich der Ukraine, ist

es Vorschrift, daß die junge Gattin in der Brautnachr un-

bedingt entjun^d'ert werden müsse, i)nd ist der Ehcmatm nicht

dazu imstande, ^•,(^ muß er sich vertreten lassen! Der Hei-

rats.>tifier seh.'iit oder der Ehrenkavalier des Neuvermähllen

überiainmi d-e Erfüllung des Liebesdienstes.

Unzählige Lieder, die man hei d^en Hochzeiten singt, rüh-

men die l'oienz des Mannes und feuern ihn an, seine l'f licht

üusgiebig zw. tun. Diese Lie^ier nennen die Sachen so mi-

gi?.sthmii)V:t bei ihren j\amen, daß sich die europäischen Zu

hörer darob seil jeher nicht genug v(r\A-underji kormten. „Ein

-) Rei^e nach Nordsn, S. 125.

^> Vgl. Band I, S. 321.
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Hauffcn junger KiUbeii und MäiJ^clUni -h.^^iii etlirhe der-

masscn geile und unzüchlige Draut-Licder und Goclichto / dni\

sie nicht ärger sein können." i) Da1>ei tun «lich hauptsächlich

die Trautn hervor: ,,Difc Hoch/eit-Jungfern und die Schwacha

werffen Hopffen auff die Anw os(.-ndeii / die Frauen steigen auff

die Bänke und Siühle / klatschen in die Hände / und singen

so unzüchtige Lieder / daß ieh die Wcnrte derselben hier

nicht anführen darff / aus Furcht / ich möchte die keusche

Ohren ärgern."") Die Russen selbst finden die Gesänge durcii-

aus nicht anstößig. In der l'kraine \\ erden vom Augenblick

an, da die Braut fl<js elterliche Haus verläiit, um sich in ihr

neues Jlieim zu begeben, bis zu dern Moment, v/o die Gäste

die Neuvermählten gänzlich verlassen, durch^vegs erotische und

phallische Lieder gesungen.'') We;nn die Braut das Elternhaus

verläßt, empfängt sie ein Chor von Mäimern und Frauen mit

diesem Liede, in dem eine Erinnerung an die alte Sitte der

Entführung" nachklingt

:

BilGüJin HHBO, BniJOTHJIlI Öü'lKy,

BHiaiBaair, BHMopra^in b nniia CBa'j^a ao^kv:

no.iojKUMO ciiaiii, na oi:iiii KponaTÜ

Ma-JK Xi He iiaiimiH, caM.a bohr XTi.ia

HepBOiloro öypHKa ^o ßijioro Tijia.*)

Wir tranken aus das Bier und schleppten her das Faß,

Entlockten dem Herrn Vater der Braut die Tochter,

Wir legen sie schlafen aufs weiße Bett!

Wir entführten sie nicht, selbst wünschte das Weib
Die purpurne Rübe dem weißen Leib.

In emem Liede läßt man die Braut fragen :

'

JI,e BH MGHe, 3iio3,e, noBe3,eTe,

J\e BH Meue cnuTH uoKJiaji,eTe?

^) Reise nach Norden 125.

-) Eeligion der Mosco-vviicr 99.

^) Th. Volkov, Rites et iisage-s nuptiaux en Ukraiue, L'Anthropologie

II «tili, 1891 et 1892.— ^yiiMHf'Kiü, 'J'[)y;i,;3i ida-iKamÜH, C. IleTtiii5ypri> 1877. IV.

— KQv:iTdSi.a, Receil de dotuments pour scrvir ä l'etude des tradition.s

populaixes (tirc a 175 exemplaires, Paris chcz H. Weiler) V. 36— 129.

*) Aus dem Kreise Nowograd-Wolyusky in W-ilhyiiit-n.
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..Wohin führt ihr mich, ihr guten Leute,

Wo brinj^t ihr zu Bett mich heute?"

Und da'aul^ j^ibt man zur Antwort:

11oso,t;omo ;i,o tokv,

nocTo.ieMO ocoKy,

IIoCTeJieMO OKO.IOTU,

JlI,o5 ÄüBeULKO npOKOJIOTH^}.

Wir führen dich in eine Tenne
Und legen dich ins Gras,

tJiid haben eine Kugel,

Um schnei! dich zu durchbohr<?n.

Mit Spott bejjrrüßt man den alten Heiratsstifter, der wohl

Ehen zusammenbringen, aber selbst nichts mehr leisten kann:

CTapnä A^Äy, cTapHÜ «i^y,

CTapiiii (jcejicß,ii,iOj

He CToiin TU ni aa noii,F.Ky, Hi aa xya,

Hi 3a peyibKy!

Hi aa cxapy, iii 3a Majiy!

Hi aa MciiOÄOHbKy!

O^eunaej. — hc »ypncL,

y>yp,em naHyBarn:

JKiöKa 6yAe KaoH^a npacTH,

A TH 5y;i.eiii cBiiHi nacxn

3 BeJIHKOK) wlOMaKOIO,

Ta 3 cipoio coöaKOio*)!

Ach du Alter, ach du Alter,

Alter Esel, hui!

Bist nicht wert die Pozjka^),

Bist nicht wert den Chuj 1

3)

Bist nicht einen Rettig wert,

Bist für alt und jung nichts wert!

1) Aus dem Kreise Berditschew im Gouvtrnemcnt Kijew.

2) Aus dtni Kreise Gadiatsch im Kijewschen Gouvernement.

^) I3czcii,hnung<.'n für den weiblichen und den männlicheo Gtjschlcchtateil.
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. Doch beweibt, kannst leicht du lachen

Und getrcst den Meister in.ichen:

Weben kann dein Weib das Leinen,

Du bist Hüter bei den Schweinen,

ilüf sie. »nit dem Prügelbund

Und mit einem grauen Hund!

Die Braut gelangt unter solchen Gesänger\ ins Haus des

lirnuligarns. Man führt sie ins Schl.-jfzirnmer : der gproße Mo

ment naht, da fän^^t sie an bange zu werden:

TopoxT, MiiTH. HO Aopoai, HK Mepf';i;i,

BeAyTJ- xyu Ha npüDOid, b.k GyraJi;

A xyii pe.Be, A«' inasAH ii^e.

— „Hk ffoii,T;y b iio'ii, —
nüBui;o.iF^io nii3Ai o-^ii." ^)

Ach hör' das Strampeln auf der Erde,

Ach, Mutter, wie von einer Herde!

Man schleppt den Chuj an einem Strick,

Der Pisda gilt sein Zornesblick.

Und höre, Mutter, was er sagt:

„Tlrvvi. ch ich, Pisda, dich bei Naclit.

J'.rwJsch ich dich bei Nncht, o Graus,

Dann reiß ich dir die Augen aus!"

In einem anderen Liedc jedoch ist die Gefahr, die der

Pisda droht, nicht so gruselig ausgemalt:

Tyny-Tyny, K^MiineubKy,

JTk Hope^Ji!

Bej;yTi> xya na pcMeuio,

'flKßyrsi'.i;

J^o UH3A<'' y icape-ii,

jIk iiona^a!

Xyii AMeTfcca,

A ima^a CMieTr.cji:

1) Aus .Icoi }?oic]asla\vsclien Kitise des Gouvernemeuts PoUawa.
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OiE npOAHpae,

XyH jj;03KiiAac!

Koäh6-G jiu äo hohh

BnjiisvTfc nns^i ohh!')

Strample, strample, du mein Röblein,

Wie *ne Herde!

Sieh, man 7errt den Chuj am Riemen

Wie die Stiere;

Doch die Pisda fährt im Wagen
Wie die Popin!

Bliiht der Chuj sich noch so sehr,

Laicht die Pisda dc.-to mehr:

Sich die Augen reibend

Harrt sie auf den Chuj

!

Wenn er sie bei Nacht befeuchtet.

Wie erst da ihr Auge leuchtet!

Die Mutter ist es, die in vielen Liedern die ängstliche

Tochter beruhigt:

„Oii MaMn,K), Ma.Mii,K),

Jlp KOMOpH BeAyTJb!"

— „AaTb, äohio,

To6i Me;ty ;^a;iyTb!''

„Oh, MaMHK), KoaaK

Ha MGHe Jiiae!"

— „D^axh. Ti;oHK),

Bin Te6e ne Bapise ! ''

„Oö, MaMipo, BiKe ä hohchk BHliMac! .
."

„D^HTb. AOHK», BIH ÖOHCe AyM^C."')

„Oi, Mutter, ach,

Man führt mich in das Schlafgemach I"

„Still, Tochter, still.

Nur Honig man dir geben will."

.,Oi, Mutter, wehe mir,

Der Kosak liegt schon auf mir!"

') Aus Sydoriv.ka im Kijewschen Gouvernement.

•') Aus Nowograd-Wolyuskij im Gouvernement Wolhynieo.
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„Still, Tochter, stili,

Er dich nicht erwürgen will."

,,Oi, Mutter, schau nur besser,

El' zieht schon heraus sein Messer." —
.,StiIl, Tochter, laß ihn machen,

Er besorgt nur Gottes-Sachen."

In eirwm kürzeren Liedchen beruft sich die Mutter nicht

auf Gott,, »owcLern bloß auf den Popen

:

0M. Mai'Il, AO KOMOpIl BGAyTl)!"

— „il^Ti.. AOiito, Tn.Nr Me^y ;i,a;i,yT'h!*'

„Qm MaxM, BHce inTaiiu p03Bi.a3aB!"

-— „il^iiTb, AOiiio, TaK iioii npiiKaaaB.!"')

.,0i, Mutter mein, in die Kammer führt nun mich!"

., Still, Tochter, dort mit Honig labt man dich!"

,,Oi, Mutter, schon steht er ohne Hosen da
!"

,, Still, Tochter, so befahls der Pope ja
!"

Sobald die Braut und der Bräutigam im Schlafzimmer

allein gelassen worden sind, singen die Ciäste, in Erwartung

der Rückkehr des jungen Paares in den festlichen Kreis, vor

der 'lur des Brautgemaches aneiferndn phallische Lieder:

Otr y iiojii rj)yuiKa ne rpyrnena

me-MC irama ^iBi^^JKa ne BOpyuieHa!

Xto h.' xyio rpyiuoMKv iiorpycuTB

Toii Hamy ;i,iuoHKy noBopyiuiiTfc!^)

Wie der Birnbaum in dem Felde.

Ist die Braut noch nichi berührt

!

Wenis gelingt den Baum zu brechen.

Der wird unsrc ßraut durchstechen

!

IlijjrM-iua.M caJiOMO"Hi>Ka u;i j.-aMOpi,

Pa3cyny.iiicii. iia^xyme^Ki na caiiOiMÜ

Oii iipaeijja .T,BeB<)'iK;i jiaJiaAu;«:

') Aus dem Kreise BerdilscJicw im T\ijcv.'b:cln.-ii Gotiv. rticmcnt.

-) Au3 dem Gouvernement Tsclieruigaw

Stern, Gcsthii-Iilc der ölicntl. Siltliflrkeit in Rußland. '' 35
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^Ho :uivKH<jb, Ma:io;r;'mK, ua- nT>a.;>:ii,rMli 5yoK.

He 3aT-:]i;i;aii, Ma.Ho;;'iiii;. uc aiiKnA^'»' iiyoT'I''

— -,flK Muui, ;i,ieiif»MKa, iiyor uc .iaKri,T;ii ri, —
T])o6;i TPoiiMj-pyoAouiiK}' 'ioctb a.TA'iTb.''^)

Wie raschelt, raschelt schon das Stroh,

Wie hüpfen schon die Kissen so!

Das Mädchen fleht den Burschen an:

,,Ach, leg dich nicht zu mir, mein Mann,

Bewege nicht auf mir die Füße !"
-

-

.jWeshalb willst du dich denn beschweren?

Ich muß ja die Familie ehren!''

Tyny, p:ypoMKU, 'ryny:

*^IoTHpi TIOJK04KTI B'h Kyny:

A n-BETa KopoTKa

Off, Me^y co.io;i,Ta!-)

Strampelt, Hühnchen, strampelt

:

FüÖchen viere sind verbaudelt;

Und dazu das fünfte kleine.

Honigsüß ist dieses cinel

Mit Vorliebe zieht man \'erglei<:he aus dem 'J'ierreirh

heran; dies ist namentlich bei Liedern aus dem Kreise Solo-

tonoscha im (iouvernen^ent Poltawa der P'all:

rycaK lycKV luuu^io,

KpisL Tüll Ko/iocoic iühö:

j.Oii TU, ryeKü Moa,

Tu, i'OJiyÖKO Moa,

Ha, TQ^i Ko.nüO.OK mrii'ieTJt,

HyoTH jMeue na 'lepeßo yjiiaTnl^

Es sagt zur Gans der Gänserich

:

„Die Ähre hier hab ich für dich;

Oi, du, mein Gänsclien,

Oi, du, mein Täub(licn,

Da hast du was zu e-.sen,

Laß mich auf dich indtsscji.*'

') Aus d«mselbca Gouvciuement.

2) Aus Jeüj>avetgrad, Gouvernement Chcrsou.
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Pak HO oepevKGHKy jiasK-rb

Ta iia' Ty.ro iiaUTOVKy n.i>KiiT:>:

^OÜ Il.'IHTO^KO — K|»arHO]lipOMKO,

Po3CTaB CBOl IlipbCMKa

SpoßuMo Beciji.a€:T:i-o!"

— .^3apü.3, pa'ieiibKV, c?apat),

3po6nMo BecijiJie"3£;o ra[);c;;;;i.:'*^)

Dt;r Krebs am Uferrande liegt

Ans Rotaug' enge angeschmiegt

:

„Oi Fischlein mit den roten i'lossen,

Tu auseinander doch die Flossen,

Und laß uns Hochzeit machen!" —
„Sogleich, mein lieber Krebse, sogleich

Laß ich dich Hochzeit machen '"

IIpOÄpaB KOTHK CTe.T.10,

Ta BnaB iia nocTe^iio:

TIoTn icaHaBoa,

IIOTH Ba.iaBCff,

IIoKH Till Mapyceiii>a.i

Miac iiijKeHBKir Bopniäca!

Der Kater macht ein Loch im Dach
Und fällt aufs Bett herab mit Krach

:

Er rollt und v/älzt sich her und hin

Und ist dann schließlich mitten drin

In Marussjas Beinchen.

Das Mädchen läßt- man sagen

:

„OS xTO-ac Meno aa py^eatKv —
ToMy pyKaBB^Kii,

A xTo Aiene 3a msj.'enBia- —
ToMy nepesniKn!

Biia Mene nojiejKHTL, —
3a nyn Mene nojiepjKKXfc

ToMy rapHeij.B Me^y,

KoHOBOHKa mma,
Hj^oo CTonna ;KH.^a!

^) Aus dem Kreise Slawjaüoserbsk, GouvcrDcmcnt Jekaterinoslaw.

2S*
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A iL ß,yyu\:i'A m,o ue. oy^y JKkiBfi.! . .

Ahc a /KiXBa, Ta iKiuiiceubKa,

Sin Tai! poiKa ra. JiöBui^HbKa.** )

Wer mich an den Hämicn faßt,

Der kriegt von mir II,in<lschiih

Wer mich an den Fii(5cn packt.

Der kriegt von mir Stiefel

!

Aber wvr sich Jcgt zu mir

Und mich greift am. Na bei,

Dem schenk ich ein K'rügel Bier

Und den Topt mit Ikmig,

Daß es fest iiim stehe!

Ach, ich glaubt, ich müßte sterben,

Doch ich lebe, lebe jetrl; erst

Gleichwie eine Rose."

Die Gäste harren mit Spannung des Wicdererschcinens de.i

jungen Paares und der Vorweisung des Tuches oder des Hem-

des der Braut mit den Zeichen ilirer Jungfernschaft. Aber

die Leutchen lassoi <iiii sich warten; man lauscht an der

Tür, doch drin rührt sich noch nichts. Da wird man ungeduldig

und singt: ,-. . .^
L>Ji iii.1. xari iiuTKa-ipeoiiiKa,

A B Ko.Mnjii jiar)ye()K ja ^^i'JiKn:

^foco Bonn TpyTLeii., t;v MHyr^ea,

^loro Tjoiiu ue iGyrtc»?!-)

Auf dem Dache Bürsle, Kamm,
In dem Zimmer Weil; und Maim:
Weshalb sie sich wolil nicht rühren

l'nd nicht endhch coiticren?

Der Bräutigam selbst gibr den G.Hsten Antwort und cnt-

schulcligfivvle Erklärung z\ig\c^c]\:

j\'!iii a.-ivT- iTo op'\.

ll,i;Hijni ue oepo?!

'•")a.Ti;vv TyjiJiV,

Bo niin .vncjc;!.!!''

!

') Aus dem Kreise SolotORc.-cha in\ Goiivcrncnaeiit Poltawa.

•) Dieses Li(.-il und da.s n;ichstfc'lc,ii;do aus dem Gou-\cniemcut Cheison.
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Weshalb mein Pflug ?iicht pflügt,

Das jungfiäiilic]i<^ Feld?

Das Eisen ist nicht scoaif genvuig,

Es ist noch gar so juiig!

Die Schwiegermutter singl nun auch den Schwiegersohn

an, unn ihn zur Erledigung der Angelegenheit auTiuspomen

:

r}'CKR paKa nocnij;L;

Tema OHuia npocTinij;

„71,aM ToCe ;Ta cc^pcie luy,

BiiVüH :>iOio ;to«ie^Ky,

Jl^aM Tooe nc"; y5paFM(G

da Ti'.oe oGaHtnc.'*^)

Die Gans selbst trägt den Krebs:

Brautmutter sagt dem Schwiegersohn:

,,Will dir das Hemdchen gebeu,

Wcim du die Tochter trennst;

Will dir die Kleider alle geben^

Wenn du ihr eine Nummer machs!:.

Oder:

C'OpoKa paKa nocjijia,

Tema 3itTa npocn.^a;

„Ha Toßi MipKy MaKV —
3po6H ;i,öqn,i jipnBiiaKvI

Ha Toßi iiipKy nepuio —
HpiiropHii AOHKy ;:,o r'(pii,u!"^)

Die Elster hat den Krebs getragen,

Zum" Schwiegersohn hört man die Schwiegermutter sagen:

,,Zum Trinken geb ich etwas dir,

Entjungfre nur die Tochter mir!

Ich geb dir einen Pfeffertrank,

Zieh nur mein röchterchen ans Her/I"

Sobald das junge Ehepaar endlich zum Vorschein gekom-
men ist, gibt es der Festlichkeiten, des Jubels und der Aus-

^) Aus dem Kreise Mosir im JMinskcv Gouvernement.

-) Aus dem Kreise NowoiTaJ-Wolyiiskij, \Volhjniien.
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gelassenheit kein Ende mehr. Man tanzt phallischc Tänze und

singt die obszönsten Lieder:

TouiHui, roii.Tmi,

Ko.io KvpKii KOCHii;i:

Hk 6y;i,0M0 i6aTnca

ByAö 3a mo j[i;ei)}KaTiicir!')

Hopsa, hopsa, liop,

Dein L . ch hat langes Haar, gottlob

:

Ich hab, will ich dich spalten,

Woran mich anzuhalten 1

Oii TjT cyxo, oit 'syr rpasb;

Oe TyT JiHJKe, oii xyr ^acTb.

Sei's hier trocken, sei's hier naß,

Leg dich hin und gib mir das.

A Bi> Hauioi TeTTOH

IIoBHa nnsAa CMexaHH!

A XTO xo^e cnpoöyBaTii,

Tpeöa nepme nojiiisaTnl-)

Bei unserer Tatjana

Ist bitterlich der PisdasaftI

Und wer ihn möchte schmecken,

Braucht unten nur zu lecken.

Th rpHD,b, H HapHHKa,

B Te6e a&Jin, b mghb panKa:

niÄ<iM co(5i Ha ^oJinHKy,

By;i;oM hm na Ciixb o6 pIIHK3^^)

Du bist Grizko, ich Marinka,

Du hast Eier große, volle,

Ich jedoch hab die Kassrolle;

Laß uns deine Eier rühren

[ctzt in meiner Kasserolle.

1) Aus dem Kreise Solotonoscha, Gouvernement Poltawa.

2) Aus dem Kreise Uschyzia im Gouvernement Poltawa.

") Aus derselben Gegend.
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Man verspottet die Brautjungfern, den Ilochzeitsmarschall,

die Bräuligains-Ehrenkavciliere :

Ilepbu Apywiui mmfrra,

^pyra «lepeBaTa,

Tpexji ua A^ax xo;i,(i!

BojiOBi porji

^iBHaTaM MiH.: nur«!')

Dif» erste Druschka hat große Titten,

Die zweite ist geschwollen in der Mitten,

Die dritte wird bald gebären!

Hörner von Ochsen

Zwischen den Füßen junger Mädchen!

A B na tu Ol cwaxö

BeAMJflb KOJio cpaKii:

He no xaTi hg' noBepiiOTLC/i.

Hi ;i,o Hac ho npuBepnoTi,i;ji.

Bei unserer Swacha, hör,

Ist am anus ein Bär:

Drum kann sie sich nicht regen,

Und nicht zu uns bewegen.

HanoBe cBaTOBB,

Ta lioiVT,eM na B,T:onn!

Ta aK öy.Tii mh na bjioüux,

To niÜMajiu 3aiiii;>i:

I GaTiiKOBi i iMaTt'pi,

1 ^fo;IOAOMy i Mo:ioniü,

I Ea^r, ;;oopnl' :rio;i;e,

Ychi no 3aüii;io 6y,ie!

IlanoBe cßaToae.

Ta IIOJLAO.M na e."obiiI

Ta HK Oyrxii mit iia B.TOBax. .

To iiiÜMa,!!! BOBKa:

') Aus dem Cha^jI.o^vs(.hcn Gouvernement.
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I ßaTLKOui i itaxepi,

I M0.7o;iowy i MoaoAÜi,

1 naM, ;ioöpiii jiioao —
YcIm uo DouKoui 6y}i,ol

ITauoBe coaTone,

Ta uoi;3.üM hi» btiobh!

Tu MK oyjiH Mii ifa r.ionax,

To niiJMajm :nicmxv):

I. o.iTr>KOBi i Marepi.

1 iMOJi*:);r,oMy i Monopur,

1 üaM, AoßpHi ;iio;t;o, — •

y(;JM no juicHiü oy;i,o!

lIa.n«.>rio cisa'ri^no,

'l'ii iioT;i,eM 11 a ii.ioBir!

Ta iiK Cyjiu MJi na BJimsa.v,

To uiiiMajiii TToubKN

:

1 flarn.'OBi i Maropi,

I MOJlO,1,OMy i MOJIOAlHj

I BaM, ,i,()6pijT nioje —
Ychi 110 nmi,i.i;i oy^e!')

„Ihr Herren lloiratsstificr. kommt auf die Jagd ! Und da

wir waren auf der Jagd, erwischten wir einen Hasen: für den

Vaier und die Mutter, für den juii<?en Ehemann und die junge

Frau, und für euch alle, ihr guten Leute — ein Hase ist für

euch alle da! — Ihr Herren Heiratsstifter, kommt auf die Jagd!

Und da wir waren auf der Jagd, erwischten wir einen Wolf:

für den Vater und die Mutter, für den jungen Kheniann und

die junge Frau, und für euch alle, ihr guten Leute — ein

WoU ist für jeden da ! — Ihr Herren Heiratsstifter, kommt auf

die Jagd ! Und da wir waren auf der Jagd, fingen wir einen

Fuclis : für den Vater und die Mutter, für den jungen Ehe-

mann und die junge Frau, und für euch alle, ihr guten Leute

— für jeden ist ein Fuchs da ! — Ihr Herren Heiratsstifter,

kommt auf die Jagdl Und da wir waren auf der Jagd, er-

wischten wir eine Pisda: für den Vater und für die Mutter,

*) Aus dem Kreide Giidiatsch im Gouvernement Poltawa.
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für den jungen Eheuiaiin und die juagAL" Xxau, und für euch
alle, ihr guten Leute — €s J^ für jedem ^eii^e Pisda da "

— j.Oä ffii MOHi ue i^yiyHaTji!:

Boira vK Moa pi^Ha MaTU."^)

„Druschkn, küß die Pisda auf das L.clif'
— „Oi, ich kann es gerne tun,

Meine wahre Mutter ist sie duchT

Zum Schlüsse fühlt man sich ^-^ranlaiit, audi de« Braut-

vaters besonders zu gedenken und ihn wegen des Verlustes

der Tochter — einer Arbeiterin im Hause — zu trösten:

J3aTT,Tco no aoh^^ü^I TyiKUTi»,

Ta nl.'iy ni«i Maxip Tio-jcaTi.:

— „OAAajfa, CTU})a, luoro —
BY;i,e.M CTapaTiicL. Ha ;].))yjyjö.^

Der Vater trauert um die 'f echter.

Und darum bei Nacht die Mutter durchlocht er:

,,Gabst du die Eine her, mein Schatz,

Laß gleich uns sorgen für Ersatz!"

^) Aus derselben Gegend.
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43- Ilochzeitsbräiiche

der nichtrussischen \"ölker Rußlands.

I'nrüchtige und abergläubische I'räache üc-r Esten und r.ctteii -— Vorlicrischaft

in der Elie -— Kohe Zeremonien der Letten und Esten — - Bräuche der Woljäken

— Wotjikischo liochz« Jt.shedcr — Heklnischo Bräuche ehnstliclifr Völker —
Bräuche der Mordwinen und TscUuwMscheu — - Kalinürkische Sitten — Vua den

Giljakeu-Ehen — Frülic Ehen bei den Tarlareu - Vu^ Mcjjdc:i det \'erwandten

der Braut — Die 7cstündige tartari»ohe Brautnacht ^— Armenisch« Zeremonien

— Tachcrkessischc — Ossf-tisch. f^eorgische -- Bräuche dei" Chewsurcn, der

kaukasischen Rergjudeu — Das fJad der Braut und de?! jüräutigams — Die

Angst vor Knoten — Die Braulnacht.

Nicht bloß bf.i den Russen sind die IIochz<»iten "will-

kommene Gelcg'enheiteii zu Ausi;jclasseriheit. unzüchtigen

Tänzen, und Zoten ^); bei den nichtrussisciicii Völkern Ruß-

lands geht es ebenfalls nicht gerride harmlos und keusch zu,

wenn ein Mädchen in den Stand der Ehe tritt. \'on den Hoch-

zeitsbräuchen der alten Letten schon wird bericlitet^ i : .,Wenn

sie nun ihre Hochzeiten gehalten, haben sie sich gar seksamen

und wunderlichen Ceremonien gebrauchet, welche alle hier

nicht können beschrieben werden, und gebrauchen sie die-

selbe an tielen Orten noch heutigen Tag, wie ich selbst in

memer Jugend gesehen. Wenn die Braut in des Bräutigams

Hauß oder Hoff geführet wird, und auf dem Wagen sitzet,

muß in dem Einfahren der Wagen nirgends anstössen : stoßet

er ein wenig an, so bedeutet ein solcher Ansto.^, daß sie in

ihrer Ehe und Haußhaltung gantz kein Glück huijcn werde.

Wenn sie nun eingcführet, wird sie neben dem Bräutigam in das

Ciemach geleitet, da die Horh7.eit gehalten wird, alidann werden

zween blose Schwerter ihnen vorgetragen, da\on das eine

ülicr dem Bräutigam, das andere über die Braut ülier den Tisch

*) Solches i?t EigentümhchVieit al'i'r slavvischon Völker. Bei den serbisciien

Biiuern nanienthc)i ist es allgeraein übhch, wälircnd <ler llochzeitsfeier und beim

ersten Besuch im (Tau^e der Eltern der jr.ngen FraudcisSau^^iöcklcin ziischwingen.

..Je derber, je lusiif^er," .sagt Dr. Friedrich S. KrauO in d<r Antl)ropophyteta,

I 30 und erzählt gieJchiei);ig eine zotige serbische Geschichte !S—30).

-) Th. Hiani3 Lyi-, Ehst- und L'-ttlacndisclic Geschichte, S. 39.
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gesteckct wird, welches Schwo; t nu, indem es mit Gc-walt hinein

gcstccket wird, länger zittert oder bebet, derselbe wird unter

ihnen im Ehestand am längsten leben. W'ann das geschehen,

so muß die Braut durch alle Ck^mächer gehen und in die

Stube, in die Canmiern. Badstuben, in die Vielic und Pferd-

ställe, in den Brunnen, ins Feur, in den Garten etwas Geld

werffen: thut sie das nicht, so hat sie nirgends Glück und

Gcdeyen zu gewarten. Darauf gehet die Hochzeit an, und wird

da so ein abscheulich, viehisch und schandlos Leben ge-

fühixt, daß es auch unter den allcrgröbesten bar])arischen

Völckern nicht ärger zugehen möchte. Denn erstlich muß
das Ks.=;€n und Trinckcn Tag und Naclit aufm Tische stehen,

da nuig ein jeder fressen, wenn er wil, und wie lange er wü,

er muß auch nicht ehe vom Tische konunen, ehe die Hoch-

zeit vorbey und geendiget. Darnach werden solche unflätige,

unzüchtige und leichtfertige Lieder auf ihre Sprache gesungen,

Tag und Nacht ohn Aufhören, daß sie der Teuffei selbst nicht

unflätiger und schandloser erdencken oder fürbringen möchte,"

In den heutigen lettischen und estnischen Hochzeitsbräuchen

spielt das Vortragen von Zoten und obszönen Liedern keine

geringere Rolle. Solange Essen und Trinken reichen, wird

geschmaust, gesungen und getanzt. Auch die übrigen alten

Gebräuche und abergläubischen Zeremonien haben sich zumeist

fast unveiändcrt erhalten. Wenn bei den Letten ^) und Esten
2)

ein Mädchen in das heiratsfähige Alter kommt, so beginnt es

vor allen Dingen die Geschenke vorzubereiten, die es bei

der Hochzeit den Gästen wird machen müssen, um von diesen

selbst welche zu bekommen, Ist zwischen einem Paare ein

Einverständnis erzielt, so genügt es zu einer rechtsgültigen Ver-

lobung, wenn der Bursche dem Mädchen vor Zeugen ein Glas

Branntwein als Verlobungstrunk gibt; und es kommt selten

vor, daß ein solches Verlöbnis gebrochen wird. Gleichzeitig

mit dem Verlobungstrunk erfolgt ein seltsamer Wetteifer

zwischen dem Burschen und dem Mädchen in bezug auf die

Sicherung der Oberherrschaft in der künftigen Ehe, Man

*) Merkel, 55, 58, 61.

2) Petii. II 278, 25(2; III i;6.
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legt ein Brot auf den Tisch; über dem Brot reichen Braut und
Bräiitig^ani einander die Hände; dann brechen sie ein Stück

ab und beeilen sich, es herunterzuwürgen : wer mit seinein

Stück zuerst fertig wird, dem fällt die eheliche Oberherr-

schaft 2U. Wenn die lettische Braut zur Training fährt, sowie bei

iiirem Eintritt in ihr neues Heim hat sie peinlich \er-

sdhiedene abergläubische \'f)r«chriftcn zu beachten. Auf d'^ni

Wcige zur Kirche mul.) sie in jed^n Graben und in jeden Teich,

den sie sieht, sowie an jede Hausecke, an der sie vorbei-

kommt, Bündel farbiger laden und eine Münze werfen als

Opfer für die Wasser- und Hausgei-^ter. ^j Wenn die junge

J'rau späier zum ersten Male in ihre neue Wohnung eintreten

will, so g-elien die Brautführer ihr voran und schlagen über

jeder Tür mit Degen oder Peitsche ein Kreuz, um die bösen

(Geister, die sich gern zum Hochzeitsschmause einfinden,

energisch zia vertreiben. Ob es auch aus Aberglaaben ge-

schieht, daß dej Bräutigamsführcr dem von der Kirche fort-

fahrenden Brautpaar eine Rierkanne an den Kopf wirft, weif>

ich nicht. Ebensowenig, welchen Sinn es hat, daß die Herr-

schaft der Braut dieser beim Abschied eine schallende Ohr-

feige verabrcirht. Bedeutet dieser Schlag etwa den Abschluß

der Gewalt der Gutsherrin vor dem Begnin einer Gewaltherr-

schaft des Gatten? Wie sie es schon bei der Zeremonie der

Verlobung getan, versucht es zwar die letiisclie oder :?tnische

Braut auch bei der Trauung, sich dadurch, daß sie dem Bräu

tigara heimlich auf den Fuß tritt 2), di< /ukünfüge Herrschaft

im Hause zu sichern; daß ihr dies nur s-lt n gelingt, erzählen

manche Hochzeitslicdcr der Letten, in denen der Übergang

des Mädchens aus dem ^'ungfernstand in den der Ehe keines-

wegs als ein erfreuliches Ereignis geschildert wird. So singt

man der Estin im Augenblick, da si<? 7ur Hochzeitsfeier gehaubt

wird: ^ , , . , .. , ,• , .

„Sclimuckf, iungfrau. schmucke dich!

Schmücke dich .»nit sc)lcjitm Putze,

Der einst <T>ine Mutter schmückte;

*) D.1S filf.'ich'? ist l>ei da Est(;n der Fall. Vgl. Pctri, Hhstland und (Me

Ehsten, II 28a.

') Ähnlicher Gebrauch ist bei den Woißrn!-S(n vorhanden. \ gl. S. 377.
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llinde solche Dänder um,

Wie einst deine Mutter band

;

L^ind um den Kopf das Kummorl>and,

und um die Stirn das Sorgenband,

Gib auf den Scheitel das Tranertuch!

\''on den nichtrussischen Hochzeitsbräuchen in Rußland

sind noch diejenigen einiger finnisch-tartarischer und kauka-

sischer Völker besonder^i bemerkenswert. Bei den Festlich-

keiten <ler Wotjäken^) wird hauptsächlich getrunken, und da

dif Hochzeit sich über mehrere Tage erstreckt, so ist zum
Schlüsse die ganz.c Versammlung total berauscht. Die Aufgabe

der Braut ist es, möglichst viel zu weinen, und jedem der

(laste ein Glas Kumyski CBranntwcin^ zu reichen. Die Vcrab-

bchiedung der Braut von ihren Eltern wird mit Liedern und

Sprüchen begleitet, die auf ein freundliches Familienleben

deuten könnten:

d/'era voJcmat nuitu.Nke?

inmared dze«' sudze med ^omz:

l'ogiskon muzjemed mamyk kad' med lo

juo-no vued seibet med lo,

sio-no jiäfied ( äbei med lo;

tusmonly en s ot inmare

!

.,Hasl du gut gewartet, Altechen ? Möge dein inmar dir

gutes Glück geben! Worauf du trittst, die Erde, möge wie

Flaum sein; was du triiikst, das W'asser, möge Scherbet sein;

was du ißt. das Brot, mcjge Weizen sein! inmar gebe dich

nicht dt-n Feinden preis!"

Wenn endlich die Braut srich anschickt, das Elternhaus

::u verlassen, so heult siv endlos, und die garze Verwandtschaft

mit ihr. ihr V'arer ab'-r tröstet sie mit den Worten: ,,d/ec

med ulod; dzeo mnrlly med irirnlod; monenym kyzyke jarad

otvnno od-'vk med jaralod.'"'

,,Mögest du gi'.t leben, möge der gute Mensch (der Bräu-

tigam} an dir Gelailen fmden: .^o wie du mir lieb gewesen

bist, so mögest du auch d^yn anrenehrn sein."

1) :>[ax Buch. l)!i' Woii.ik.u. ; i f £.
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Der Bräutigam, der hier also nicht, wie bei den Russen, der

1"remdiing, sondern der gute Mensch heißt (auch viele andere

Lieder nennen ihn so), darf seine Braut nicht aus ihrem Eltern-

hausc abholen, sondern erwartet sie in seiner eigenen Wohnung.

Bei diesem Empfange s]j»ielt, obwohl die Wotjäken nominell

Chjisten sind, die Hauptrolle der heidnische Priester, der dem

Brautpaar Bier zu trinken gibt und den Bund besiegelt. Die

Braut muß während der Trauungszeremonie mit verhülltem

Gesicht auf dem Boden knien. — Die Hochzeitsbräuche der

Mordwinen oder Morduanen ähneln stark den wotjäkischen.

Wenn man die Braut nach der Trauung in der orthodoxen

Kirche dem Bräutig.im mit den W^orten : „Wolf, da hast du

das Schaf!" übergibt, so muß sie, um wohlanständig zu er-

scheinen, furchtbar weinen. Am Tage nach der Hociueit

bringt der Älteste der Verwandtschaft der jungen Frau als

Geschenk ein Laib Brot, worauf eine Münze und eine Brust-

spange befestigt sind. Dies Stück Brot setzt er ihr dreimal

auf den Kopf und si)richt dabei in willkürlicher Ordnung

die W'orte: Tätei, Mesei, Pawei; das zuletzt ausgesprochene

bleibt der neue Rufname der jungen Frau.

Auch bei den Tschuvvaschen und TschfTemissen, sowie

dt.n Kalmücken haben sich trotz der nominellen Herrschaft

des Christentums in den Hochzeitsgebräuchen die alten heid-

nischen Sitten unerschüttert ej-halcen. Bei den Tschuwaschen

darf die Braut am Hochzeitstage unter gar keinen Umständen

zu Fuße gehen; sie fährt im Wagen oder wird auf Matten ge-

tragen. Bei den Kalmücken i) muß der Wahrsager befragt

werden, welchen Tag man für die Hochzeit bestimmen soll.

Jeder achte, sechzehnte und vierundzwanzigste eines Monats

ist ungünstig. Der Astrolog entscheidet nach den Geburts-

jahren der Braut und des Bräutigams, ob die Elemente der-

selben miteinander übereinstinnnen odor nicht. Findet er,

daß der Bräutigam im Feuerjahr und die Braut im Wasserjahr

geboren ist, so muß die Ehe nur unglücklich sein; zum Glück

können öffcnthche Gebete der Geistlichkeit das Unglück ab-

wenden. Zuweilen behaupten die Astrc»logen, daß ein Auf-

i) Bcrginr.nus Nomadiöchc Strc'lcreion, III 14S.
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Schub von nic'livevcn IMonatf^n oder Jahren nötig sei; aber zum

Glück können abermals die GcistlichDi hcU(.-n. Der Kltrue;

v<:;rstcht überall sein Gt-.'^cliäft. Bei der Trauung gibt es wie bei

den Weißrussen, Esten imd Letten und andenii Völkern, einen

lebhaiten Kampf zwischen Braut und Bräutigam uin die Siche-

rung der häuslichen Oberherrschaft : bei den Kalmücken ist

der Kampfplatz eine Sch-ifskeule, die dem Brautpaare nach der

Trauung vom Priester gereicht wird; der l^.äutigam faßt sie

oberhalb an, um seine \'"'orherrschaft zu dokumentieren, und

die Braut hat sie untcrhctlb zu ergreifen, aber sie macht —
natürlich verL,^:bens — den Versuch, dem Maiuio zuvorzu-

kommen. Nach dieser Zeremonie erhält das neue Paar das

erste gemeinsame Mahl: eine Handvoll zerschnittenes Fleisch;

doch gewöhnlich ißt nur der Gatte davon, die Gattin schaul

bescheiden zu. Sobald dieses iV'Iahl beendet ist, drückt man
die Köpfe des Paarca <ireimal zur Erde und ruft dabei : „Ver-

beuge dich vor der Somte, vor der Schafskeiije, vor der

Butter I" Eni Festessen und gewaltiges Branntweintrinken bo-

schlieP»en die Hochzeitsfeier.

Die kalmückische Ehe wird nicht aus materieliem Interesse

ge£?chlossen ; ihr Hauptzweck ist : Kinder zu zeugen. Dagegen

ist bei deii Giljaken auf Sachalin die Verheiratung von löch-

tern oder Schwestern ein schwunghaftes Geschäft der Väter

und Brüder. Der daraus resultierende Verdienst ist landes-

üblich bedeutend : denn für ein Mädchen bekomm.t man Plunde,

Wagen. Barken, je nach der Schönheit der Vv''aie und dem An-

sehen des Vericäufet?. Um baldmöglichst in den Besitz solcher

Kostbarkeiten zu gelarigen, verlobt man die Isiädclien schon in

der Wiege und verheiratet sie bereits mit dreizehn oder vier-

zehn Jahren ohne Zeremonien ur»d ohne F(jrmalitäten ; es

gibt bloß ein Festmahl beim Verlassen des väterlichen Hauses

und noch eins beim Eintritt ins Haus des Mannes. Kann der

Gatte den Kaufpreis nicht auf einmal erlegen, so zahlt er in

Raten, etwa jährUch einen Hund. Und "ein alter Giljake erhob

einmal die rührende v/ehmütige Klage: „Ich gab dem Schwie

gervater eine Barke, eine Lanze und einen Fleischtopf; aber

'nach dem Tode des Schwiegervaters mußte ich den Schwägt^rn

noch jährlich einen Hund liefern. Das geht nun schon so
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zehn Jahre fort, und ich muß es noch immerfort leisten, ob-

wolil ich jetzt in einem Alter bin, in dem imtn einen Hund
höher schätzt als ein Weil>."') Wie bei den Gtljaken werden

auch bei den Tartaren die Kinder schon tu t'rüliem Alter

verlobt; mancher Bräutigam ist acht, niaiu he Braut erst vier

Jahre alt. 2) Die Hochzeits?eremonien sind fast die gleichen

wie Ijei den Türk<M, da die lartaren in Rußland den mosle- -^

mischen Gebräuchen folgen; doch räumen sie den Frauen

mehr Freiheit ein als die Mohammedaner in der Türkei. In

der Pause zwischen Verlobung und Hochzeit, die manchmal
viele Jahre dauert, wenn das Paar sehr jung ist, muß der

Bräutigam die Gesellschaft seines zukünftigen Schv/iegervaters

und selbst der entfernteren Verwandten seiner Braut meiden;

trifft er sie zufällig auf der Strafte, so weicht er ihnen aus.

Seine Braut al^er kann er sehen so oft er will. Au den hohiü)

Religionsfesten üb(^fbringt er ihr. (jeschenke. Der Hochzeits

tag wird festgesetzt, sobald der Kalym vollständig bezahlt i.st.

Die Feier findet im Hause der Braut satt, und der Bräutigam

kommt mit seinen PVeunden dorthin, wie zufällig angel)ckt

von dem Lärm und Trubel. Er schickt zuerst einen Boten

hinein, um sich zu erkundigc;i, was da vorgehe. Der Priester,

der die Trauung zu vollziehen hat, läßt dem Bräutigara Glück

v.ünschen, und daraufhin kommt dieser in das Haus, und die

Trauung wird vollzogen. Nach der 7 rauung geht der junge

Gatte allein fort. The junge Frau bleibt noch drei Tag,e im
Hause der Fltern und feiert mit ihren Frcnmdiimen den Ab-

schied unter ununterbrochenen Festlichkeiten. Dann geleitet

man sie in ihr neues Heim. Die Heiratsvermittlerin oder eiiie

alte Frau ,,bercitf^t das Hochzeitsbett, und wird dafür von

dem Bräutigam belohnt. Sivi zieht die Braut aus, und legt

sie in das Bett, in welt.hem der .'.'.räiUigam drey Tage" li'.ne mit

seiner jungen Frau aushalten muß, und dieses Gera;'ch darf

keiner von beyden Theileu \ erlaßen, er werde denn dazu

durch einen Umstand genr>thigit. den die Natu^ h;iben will.

Eben diese Frau, wclcfM- das Hochzeit I5ett zurecl't gemacht

1) Paul Labt)^, l'n bap.n» russc. Pilo 'li- Scilrliaüno. Pnris; 190:. [>. 16P.,

^) Cmeliu, IT i.J2.
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hat, reicht hiiiuon diesen drey Tagen dem BraUt-Paar Essen,

Trinken, und Waßer zum Waschen. InzM-ischen machen sich

dife I reunde des Bräutigams in seinem Hause lustig, ein

g'lejchef geschieht bey den Aehern der Braut, und am Morgen
des A'ierten Tages versammlen sich die Hochzeits-Gäste zum
letzten mal, spülen mit einigen Schaalen Brandtwein die tJn*

reinigkeitcn weg, welche ein dreytägigcr Schmauß vei-ursachiet

hat, und machert also der ganzen Historie ein Knde."i-

Die Armenier passen sich leicht den Gebräuchen de?

Völ* r an, in aeren Mitte sie leben. Deshalb sind die arme-

nischen Hochzeitszeremonien verschieden in den verschiedenen

Gegenden Kußlands. Ihre nationalen Sitten haben sie am
reinsten in den kaukasischen Provinzen erhalten. 3) Es wird

bei den armenischen Hochzeiten unendlich viel geueiet, und
der l*Tiester spricht unzählige Segenssprüche. 3) Der Trau-

ring, die Hochzeitskleider der Braut und des Bräutigams wer-

den feierlich eingesegnet. Wenn der Priester die Rechte der

Braut in die des Bräutigams legt, sagt er zu letzterem : ,,Nach

dem göttlichen Gebote, welches Gott den Vorfahren gegeben,

gebe kh dir diese Braut rum Gehorsam. Bist du ihr Herr?"

Der Bräutigajn antwortet; .,Ich bm ihr Herr durch den Willen

Gottes." Darauf fragt aer Priester die Braut; ..Bist du ge-

horsam ?" Und sie antwortet : „Ich bin gehorsam nach dem
Befehle Gottes.** Der L»atte 15t aöer nicht bloß der Herr,

sondern auch der Schützer der Gattin. Wenn die junge Frau

m ihr neues Hau* eintritt, so stellt sich der junge Gatte

imter d;e Tür, hält ein Schwert empor und läßt die Neu
vermählte unten durchschlupten : so wira sie in Zukunft unter

seinem männlichen Sc^iutze allen Gefahren entgehen. Als

ersten Trunk nach der Trauung erhält das junge Paar siißcs

Wasser; na^,x* einigen symbolisiert dies die reinen und süßen
Genüsse üe» enelichen Lebens, nacn anaeren $oil es eine Er-

innerung an die Hochzeit in Kana sem, w-,;. das Wasser m
Wein verwandelt wurde.

•«) Gmeliii, II 138.

'^) Dodensitdt hat sie ausfülirlich beschrieben in ,,nx)i Tage' .

'•) •' ifs." Scgons,-;prücht> aUein füllen bei Boiknstedt a. a. O. zehn Druck-
. vitcn

!

S(i-rn, (.e#:hiclite -kr /.fftiit'.. S.ulichkc:: it Riililand. ** 26
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Bei den Tscherkes5en sieht eine Hochzeitsfeier ganz l:nege-

•>:-<:h aus. In Erinnerung an die alten Entführungsgebräuche

rrscheinen die Männer alle bewaffnet, und zwischen den Ver-

'>v3ndten der Braut und den Freunden des Bräutigams gibt es

ein scheinbares Gefecht, bis die Braut aus dem Hause kommt
und in die Arme des Bräutigams sinkt, während alles jauchzt:

Sieg., Siegl Nach der Festmahlzeit führen die Jünglinge wieder

kriegerische Spiele auf. Dann erscheint auf hinkendem Rosse

ein Spaßmacher. Bricht der Abend an^ so löst den Scherzer

ein Sänger ab, und die jungen Leute tanzen, bis zur Erschöpfung.

Äußerst einfach wird die Ehe bei den Osseten geschlossen

:

ein Mann bittet den Vater der begehrten Maid um ihre HrJiul,

bezahlt den Kaufpreis, nimmt die Gekaufte ru sich, und schon

sind die Beiden verheiratet. Nur einige wenige, halb heid-

nische, halb christliche Zeremonien^) gibt es dabei : \V<:im

eme Ossetin heiratet, so verläßt sie mit dem Fortgang aus

dem elterlichen Hause den Schutzgeist des häuslichen Herdes

und begibt sich unter den Schutz des Hausgeistes ihres Mannes.

Sie muß sich deshalb von dem elterlichen Schutzgeist ver-

abrchieden und den Segen für ihren Auszug erl:)ittcii. In

Gf.genwait aller Verwandren und Freunde tritt di^ NeuAer-

mählte zum Herd und aeht dreimal um densel:)en, während

der Älteste und Würdigsrc aus der Versammlung den Schutz-

geist anfleht, der Scheidenden wohlwollendes Andenken zu

bewahren. Eine ähnliche F'eierlichkeit vviederholt sich beim
Eintritt der jungti. Frau in ihr neues ficim, wo sie den neuen

Schutzgeist um seine Gnade anfleht. Dann muß sie auch zu

einer im westUchen Winkel der Sakla oder Hütte stehenden

Säule treten; diese Säule, geziert mit den Hörnern häuslicher

und wilder Tiere, ist das Symbol des Schutzgei.tes. Vor die.ser

Säule spricht der Schaffer, der ßräutigamsführer : „O schenke

uns deine Gnade! Diese junge Frau, die vor dir steht, wird

dich ehren als heilig ihr ganzes L^-ben lang.' N;ihe bei dieser

Säule muß die Frau die eisten drei Tage ihrer jungen Ehe un-

^) Sie binrl vi,>n Dschanti:mir ScL.i:iajt-%v n-:(\ '^Vf^'üwnlvd HlÜcr i:n psFsi-

sci r. Spraclie) beschrieben worden, A gl. Bernhaid Sterw, ivMK^heu Kaspi und
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imuTurochen verv,eil*.'ii. l-)aim spriclil dov Schaffer wicdeium

tin Gebet zum Schutzgeist, wobei er diesmal um mämihche

Nachkommenschaft fleht. Dom letzteren Zwecke dient auch

das Hinführen der jungen Frau y\nn gev.-eiliten Stein der

Mutter Niaria, welcher in der Nähe eines jeden ossetischen

Auls oder Dorfes sich befindet. Während die Neuvermählte

sich dem heiligen Stein naht, eilen Knaben voraus, werfen

Steine und Thntcnkugeln nach dem heiligen Stein und rufen:

,,So viel Steine und Kugeln wir werfen, so viel Knaben

schenke, o Mutter Maria, unserer guten jungen Frau, und

ein blauäugiges , Mädchen dazal" Nachdem der junge Ehe-

mann an dieser Stätte eine ähnliche Bitte gesprochen, kehrt

man nach Haus zurück und tritt ins Schlafzimmer. Hi(;r end-

lich sagt der Schaffer, ehe das Paar sich, niederlegt : „O Geist

des Schlafes, beschenke diese Ehe mit langlebender männlicher

Nachko'nmenschaf t F"

Merkwürdig frühzeitig wird b i den Georgiern (Grusiern)

geheiratet. Mancher ist schon mit 15 oder gar 14 Jahren

Vater, manche im Alter von 13 oder 12 Jahren Mutler. Die

Hochzeit folgt zuweilen unmittelbar auf die W'rlobung; die

Festgebräurlie .^hiuln teils den tscherkessischen, teils den ar-

menischen. Interessanter sind die chewsuriiic'hen Sitten. ^J Die

"\'erlobung findet gewöhnlich schon in früher Jugend statt,

die Heirar aber erfolgt nicht vor dem zwanzigsten Jahre des

Mädchens. Offiziell muß um das Mädchen knapp vor der

Hochzeit noch einmal geworben v/erden. Der Freier entsendet

eine Frau und einige Freunde in das Haus der Braut. Sie;

brmgen ein pa,ar Schafe mit. Die Eltern der Braut verhalten

sich ablehnend, weil sie des Freiers nicht würdig seien. Endlich

lassen sie sich überreden, man schlachtet ein Schaf, schmaust

und führt dann die Braut ins Haus der Eltern des Bräutigams,

wo sie einige Zeit bleibt, aber ihren Gatten weder sehen, noch

von ihm gesehen werden darf. Dann kehrt sie zu ihren Eltern

zurück, und nun wird die Hochzeit gefeiert. Am Hochzeits-

tage werden die Kleider des jungen Paares mit einer Nadel

oder mit einem Faden aneinandergeheftet. Älmlich wie bei

i) Vgl. Gustav Riclde, Die Chew.iur#'n.

26*
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drix D.ssctf'ii erfolgt die Trauuiig auch liier am Herdfeuer im
Hause lies Bräuligam";. Der Priester reicht dem Bräutigam und
der Braut Wachslichtchen, stellt ihnen Spci.fon h'n, wüjisrht

ihnen Segen und reichhche Nadikon mienschaft, und. die FJi.?

hat begoimen.

Bei den den Chcwsuren verwandten Tuschirien und Pseha-

wen irt der Bräutigam fas» immer jünger als die. Braut; letzter»

heiratet: nie unter 20 oder 25 Jahren, der G.itte aber ist oft

nur 14 oder i ;; Jahre alt. Bei den kaukasischen Bergjuden,

deren wir zum Schhisse noch gedenken müssen, ist das um-
gekelirtc Verhältnis üblich. Da hat manche Mutter noch nicht

.das fünfzehnte LelxMisjahr zurückgelegt.^) Wenn ein junger

Bursche heiraten will, so läßt er es seinen Vater, durch einen

Freund wissen. Der Vater schickt einen Frr-ier in das Haus
des Mädchens, zwischen den beiden X'äteni beginnt ilaT>n

das IVil.^chen um den Preis der ]^raut. F'iese wird nicht gefragt,

auch die Mutter haben nichts dreinzured.'n. Die jungen Leute

srhcn sicli S'.:llfii vor der Hochzcif, dj die Mädchen wenig

au.- dorn I'V.».ur'ngemnt:h> und datm nur mit verhülltem .\nge-

sichi. Jierauskonnnen. Die Hochzeiten sind. fast ausschließ-

hch im Winter, weil da die W*^invorräte größer, und dauern

mehrere 'läge. Am Sonntag beginnt man die Gäste einzu-

laden. Aus jedem jüdischen Hause des AiVis Tnüssen wenigstens

ein junger Bursche und ein junges Mädchen kommen. Alle

jungen Männer bilden das Gefolge des Dräuiigams. .alle jungen

Mädchen das (iefolge der l^raut. Am .Sonnlag abend ist im
Hause des l^)räutiganis die erste Festlichki'it. linier Musik und

Ge.'>ang verläuft die Mahlzeit, bei w/lchcr Männer und f'rauen

getrennt in besonderen Zimmern speisf-a. Nach Tisch aber

vereinigen sich die jungen Männer und die jungen Mädchen
zu fröhlichem Tanz, der erst in später Nachtstunde ein Ende
hat. Am andern Morgen erscheinen die jungen Burschen

*) ^'g1. Bernhard Stern. Zu-isclK-n Ka?pi und Poutus; untl die Schildc-

rungLn des kaukasischiMi 11« r^jinlon Anis-iimow ''n d'r nissisch-jüdisclien

Wocliettschrift ..Bmxo.ri.", iS{<S. die auch als s« llistäixIiK'^ Schrift in dtm
inntcn J-'hre in Moslvau erschi« ntn. Einen deutscht n AuszUu d.iraus bracULu

Proicssor C l-Lihn in Tillis in seinen j^kizz-cn au*; dem KauUa.*^us.
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im Hause des Bräutigams und verlangen jeder drei Becher

Wein. Dann stellen sie sich im Kreise auf und wählen aus

ihrer Mitte einen .,Schach", der die Hochzeitszeremonien zu

beaufsichtigen hat, währt;,d die anderen sekundieren. Sobald

alle Gäste beisammen sind, beginnt das Alittagmahl und darauf

von neuem Tanz unter Begleitung von Musik und Hände-

klatschen. Rings um den mit Sand oder Häcksel bestreuten

Tanzplatz stehen Bänke und Sessel für den ,,Schach" und

seine „Polizisten". Rechts vom Schach sitzt der ,,Wesir",

links der Bräutigam. Einige der Polizisten sind mit Knuten

bewaffnet und haben die Aufgabe, die vom Schach zum Nutzen

des Bräutigams diktierten Strafen V(m 50 Kopeken bis zu

mehreren Rubeln einzusammeln; wer nicht bezahlen will, wird

von den Polizisten an einen Pfosten gebunden und nicht eher

losgelassen, als bis er bezahlt hat ; wer sich gegen den Schach

auflehnt oder ihn schilt, wird auf mehrere Stunden in den

Stall gesperrt. An diesem oder am nächsten Tage zieht die

ganze Feslgesellschaft unter Anführung des Schachs zu dem
Hause der Braut, welche den bisherigen Festlichkeiten fern-

geblieben war. Auf halbem Wege kommt dem Zuge des

Bräutigams der Zug der Braut entgegen. Mehrere Freunde

des Bräutigams spornen ihre Rosse an, um die Braut zuerst

zu begrüßen. Wem dies geUngt, der erhält vom Schach ein

seidenes Tuch oder einige Ellen Stoff zu einer Tsclierkcßka

;

die Trophäe bindet der Belohnte um den Hais seines Pfeides.

Die vereinigte Gesellschaft begibt sich darauf zu dem Eltern-

hause der Braut, falls diese im seiben Dorfe wohnt; ist sie

aus einem andern Aul, so zieht die Gesellschaft in das Aül

des Bräutigams zurück, und die Braut steigt bei einer befreun-

deten Familie ab. Am r.ächsten Tage versammeln sich alle

im Hause, wo die Braut sich befindet, und bringen ihr Geld

und Geschenke dar. 1/ie jungen Männer untefhalten die weib-

lichen Gäste mit Spaßen und Tänzen, Akrobatenstücken und

Heldenspielen. In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch wird

die Braut von ihrer Mutter und ihren Freundinnen ins Bad

geführt. Von hier heimgekehrt, findet sie den vom Bräutigam ge-

schickten Brautanzug und Brautschmuck. Am Mittwoch mittag

begibt sich auch der Bräutigam in Begleitung des Schachs, des
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Wesirs und seiner Freund« ins Bad; während er im Bad ist, ver-

treibt sich das Gefolj<e die Zeit mit Tän-^en. Im Vorhans des

Bades stehen Frauen und singen unaufhörlich : ,,Ach wie lang,

wie lang läßt der Bräutigam auf sich warten." Kommt dtr ßrÄu-

tigam endlich heraus, so ertönen von ailen Seiten Scliüs<?e,

die Freunde eilen auf ihn zu und küssen iim, während die

Frauen ihn mit Grütze und Melil, den Symbolen des Woh.I-

standes, bestreuen, l'nrer hebräischen und tartarischen Ge-

sängen geht €s zur Braut, wo die ganze Hochzeitsgeseilsch:iir

beisammen ist. Der Bräutigam begrüßt die Eltern der Braut,

indem er vor ihnen sich verneigt und ihre Hände und Füße
zum Zeichen der Ergebenheit küßt. Jetzt wird die Brsul zuni

erstenmal dem Bräutigam zugciuhrt. Ihr Gesicht isi abci ver

hüllt. Das Brautpaar und die Gäste heg»:ben sich nunmehr in die

Synagoge. Hier ist es die wichtigste PHiclK: der guten Freunde

des Brautpaares, die Knoten des Teufels oder böser Menschen

zu entkräften; die gefährlichen Folgen dieser Knoten sind:

Unfruchtbarkeit der Frau und Impotenz des Mannes. Die

größte Kraft haben diejenigen Peindlich(:n Knoten, die in der

Zeit geschlungen werden, da der Bräutigain der Braut den Ring

an den Finger steckt und die neun Worte aus der heiligen

Schrift spricht, welche die Elic gültig machen. Die gutc-n

Freunde suchen in dieser Zeit möglichst viel Knoten der

Freundschaft zu schlingen, damit ihre Zalü die der bösen

übersteige und die guten Wünsche die bösen wettmachen. Die

Trauung wird von dem Rabbiner in ähnlicher Weise wie hc.

den übrigen Juden vollzogen. Sobald die? geschehen ist, bricht

die Gesellschaft in lautes Jubrlgeschrei und Segenswünsche

aus, und alles begibt sich zum Mause des Bräutigams. Unter-

wegs wird das jtmge Paar mii Flintenschüssen begrüßt und

von allen Seiten mit Ivlehl. Gcrstf und Weizen überschüttet.

Zu Hause angelangt wird das junj^^e Paar von des Bräutigam.i

Elt<'.rn empfangen, geküßt und in zwei besondere Zimmer ge-

bracht. Im Zimmer des jungi.M. Ehemanns halten die Männer,

im Zimmer der jun^T^n Frau die Weiijer den Schmaus. Neben

dem jungen Gatten sitzt der Rabbiner, und vor diesem ist ein

Tischiurh ausgebreitet, auf das die Gaste Geldgeschenke für

die Neuv«Tmählten niederlegen Betrag und Name des Spen-
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ders werden ausgerufen und aufgeschrieben. Um MitternacTit

verschwindet die Braut aus dem Kreise der Freundinnen und

wird ins Schlafgeniach gebracht. Ihre Freundinnen eilen ihr

nach, singen im Brautgemach das Hochzeitslied und ziehen

sich diskr»::t zurü'k, nachdem der Bräutigam eingetreten. Nur

der näch'^te Freund des jungen Ehemannes bleibt draußen vor

der Tiir stehen und hält Wache. Nach etwa drei Stunden

tritt der junge Ehemann wieder aus dem Zimmer und begibt

sich zu seinen Freunden; währenddem kommen die Freun-

dinnen der jungen Frau ins Brautgemach, bringen ihre Glück-

wünsche dar und räumen unter Scherzen und Gesängen das

Brautbetl weg. Zum Schluß erscheinen unter Flintenschüssen

bei der jungen Frau : der Schach, der Wesir und die anderen

jungen Leute, um ebenfalls ihre Glückwünsche darzubringen.

Sic setzen sich der jungen Frau zu Füßen und erhalten jeder

ein Glas Wein, wofür sie dit junge Frau mit einer Münze be-

schenken.

44. Ehescheidung.

Polygamie - Wladimirs Scu Frauen — Russisch-orthodo.xe Ehegesetze —
Ausnalimcn für die Herrsclicr — Polygamische Großfürsten — Großfürst

Semen — Großfürst Wassilij — Iwan der Schreckliche — Peter der Große —
Das Los dpi verstoßenen Zarin Jewdokia — Die Ehescheidung des Günstlings

Jaguschinslcij — Die Scheidung gewöhnlicher Sterblicher — Scheidung und

Strafgesetz — Die Kirch.o ge;:;en Wiederverheiratung — Ehescheidung bei den

nichtrus.sischen Völkern Rußlands — Bei den Tschuwaschen, Kalmücken und

(jiljaken — Die Wiiwc und die Geschiedene bei den Osseten — Übertritt

?ur Orthodoxie und i/uescheidung der Nichtrussi^n — Ein neues russisches

Scheidungsge.se tz.

Bei den heidnischen Russen herrschte Polygamie. Noch

Wladimir der Pieilige, dem Rußland das Christentum ver-

dankt, hatte ui gezählte Frauen. Der Hisioriker^) berichtet

von Wladimir : ,,Nach des Bruders Ermordung nahm er dessen

schwangere Ci^mahlin zur Beischläferin, die den Swätopolk

gebar; eine andere rechtmäßige Frau, eine Tschechin oder

1) Karainsin, l 164.
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ßöhmin, gebar ihm den Wychesslav; eine dritte Swätosslav im i

Mstlißlav; eine vierte, aus Bulgarien gebürtige, Boris und Gljcb.

Überdieß hatte er, wenn wir dem Annalisten Glauben beimessen,

300 Beischläferinnen in Wyschcgoucd, 300 in Bjelgorod iur\;

weit Kijevv), und 200 im Dorfe Bereslov. Jedes schöne ^^'ei1.(

oder Mädchen fürchtete seine lüsternen Bliclce, denn er ach-

tete weder der Ehe H<:i!igkC:it noch die der Unschuld. Mi

<nnem Worte, der Annahst nennt ihn, hinsichtlich der Weiber-

sucht, den andern Salonio."

Im christlichen Rußland ward auf Polygamie Todesstrafe

gesetzt. 1) Trotzdem dauerte die Vielweiberei lange fort; und

die Herrscher waren es wiederum, die mit dem bösen fiei-

spiel vorangingen, denn für ihren Gebrauch hatten sie, der

Kirche ein Ausnahmegesetz abzutrotzen gewußt. Die Todes-

strafe, beißt es 2), ist ,,denenjenigen geordnet / welche mehr als

eine Frau nehmen; der Czar oder Groß-Fürst selbst darff

nicht mehr als eine haben / es sey denn / daß sie / wie

man Exempel gesehen hat / unfruchtbar wäre . oder keinen

Prinizen bekommen könte / denn in solchem "Fall kan er sie

in ein Kloster öinschliessen lassen / und eine andere heyrathen.

Was anbelanget eine andere Frau / nach Absterben der ersten /

zu nehmen / so leiden sie zwar solches / und glauben / es

könne geschehen / aber sie haken eine solche Ileyrath kaum
vor gut und rechtmäßig / darum darff sich keiner unter ihren

Priestern zum andern mahl verheyrathen. Was die dritte

Pleyrath betrifft solche lassen sie gar nicht zu / es piüste denn

derjenige / der sie verlanget / sehr wichtige Ursachen anzu-

führen haben. Die vierdte aber ist so scharff verboten / daß

man diejenigen / welche dergleichcrt unternehmen / mit dem
Tode straffet." Zur Zeit des Zaren Alcxej war indessen eine

Heirat zum vierten Male möglich ; .vlexejs Gesetzbuch spricht

von einer solchen'^}: ,,Wann jemand sich zum vierdtcn mahl

verheyrathete, und mit dersell^'-r. Frauen Kinder zeugcte, so

soll man denenselben von seinen Erb- oder Lehn-Gülern nichts

1) Saint-Edme, Dicr. de la j)enalit(';, V 95.

-) in der „Religio;: der Moscowiter", S. 3O.

^) Struwens Ku'^sisthes Laadrecht, >CVI n.
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lassen." Die Kinder mußten also die Sünden der Eltern

büßen.

Das besondere, das sich die Herrscher gestatteten, war

dieses, daß sie gleichzeitig mehrere Frauen hatten.

Großfürst Semen Iwanowitsch, der im Jahre 1333 von der

Pest hingerafft wurde, war mit drei frauen verheiratet gewesen.

Großfürst Wassilij IV. verstieß seine Gemahlin Salomonia nach

zwanzigjähriger Ehe in ein Kloster in dem rauhen Klima vot)

Kargopol und heiratete Elena Glinskij ; die Frucht dieser Ehe

war Iwan der Schreckliche, der es ärger trieb als alle anderen

christlichen Herrscher Rußlands, weiche sich der Vielweiberei

schuldig gemacht halben. Iwan heiratete achtmal. Seine Metro-

politen hatten nicht den Mut, ihn zu exkommunizieren, wie es

in Byzanz einst der Patriarch Nikolaus gegen Kaiser Leo \'.

gewagt hatte, als dieser sich zum vierten Male verheiraten

wollte. Der Moskauer Erzbischof Leonidas, der sich bloß

weigerte, des Schrecklichen vierte Ehe einzusegnen, wurde

zur Strafe in eine Bärenhaut eingenäht und den Hunden vorge-

worfen. 1)

Petev der Große konnte nicht behaupten, daß seine Ge-

mahlin Jewdokia Lopuchin unfruchtbar war; aber sie stand

als starre Reaktionärin allen seinen Wünschen und Reform-

plänen im Wege und wurde deshalb auch ohne de» gesetzlich

notwendigen Grund ins Kloster gesperrt, um der Nebenbuhlerin

Katharina Platz zu machen. Der Zar schied sich so gründlich

von ihr, daß er ihr weder Geld noch Rang Iiel5 nnd sogar

ihren Nam_en änderte; sie wnirde die Nonne Elena und mußte

von der Mildtätigkeit Fremder leben. „Ich brauche ja nicht

viel," schrieb sie in einem ihrer Briefe an ihren Bruder Abra-

ham; „aber ich muß doch essen; ich trinke zwar weder Wein

noch Branntwein, aber ich möchte doch einem Besuch et-

was anbieten können. Hier gibt es nichts. Solange ich lebe,

ich bitte euch darum, ge!.)i mir wenigstens zu essen, gebt mir

zu trinken, gebet Kleider der Bettlerin!" Als sie dies schrieb,

zählte sie 26 Jahre; und 21 Jahre ra^ißte sie in solchem Elend

schmachten, während ihre Rivalin als Kaiserin an der Seite

i) Vgl. II 20.
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des Kaisers, dann als Selbstherrscherin figtirierte! — Die

Toleran/T, die Peter für sich beansprucht hat, beweist er in-

dessen in diesem Punkte auch den anderen. Sein Günstling

Jaguschinskij will 1723 die Gatlin los werden. Er hat ihr

nichts vorzuwerfen; sie ist keine Ehebrecherin, sie ist auch

nicht unfruchtbar, sie hat ihm mehrere Kinder geschenkt;

aber der Ehrgeizige begehrt nach der Tochter des Kanzlers

Golowkin. Frau Jaguschinskij ruft die Kirchengesetze zu

Hilfe, und der Kanzler Golowkin macht ebenfalls Hindernisse,

M'ill. dem Emporkömmling nicht zu Willen sein. Da appel-

liert Jaguschinskij an den Zaren. Und Peter, der jede Gelegen-

heit ergreift, dem Klerus einen Streich /u spielen und die

alte Aristokratie, welcher Golowkin angehört, zu ernii drigen,

5-agt den) Günstling einfach: „Jage dis. Weib fort und wiri

sie ins Kloster 1" und er lü.«>i selbst als Impcrator-I'apst der

C'rthodovie die erste Ehe und segnet selbst die zweite eir*.

ohne d.L. Kanzler um Einwilligung zu fragen.

Alcv.'iTider I. lebte zwar skrupellos iu einem ehebreche-

rischen Verb.ältnis mit der schönen Maria Naiyschkin, zeigte

sich aber in der Frage der Ehescheidung überaus .streng kirch-

lich gesinnt, als sein Bruder Konstantin sich von seiner Cie-

inahlin, dn sachsen-koburgischen Prinzessin Julie Henriette

trennen vuid die polnische Gräfin Johanna Grudzynska heirart-n

wollte. Erst nach vielen Schwiengkeittn erreichte Großfürst

Konstantin sein Ziel.

Nikolaj II. hat seinen Oheiin Paul Alexandrowitsch aus

Rußland v<:rbannt, weil dieser sich rnit einer geschiedenen

Frau vermählte; und das gleiche Schicksal traf den Groß-

fürsten Kyril Wladimirowitsch, der die geschiedene Großher

zogin von Hessen heiratete. In allerjüngster Zeit hat jedoch

eine offenbare Umwandlung der Anschauungen des regicrendert

Kaisers stattgefunden: Großfürst Paul wurde begnadigt, und

Großfürst Kyril erhielt niclit bloß alle seine Würden /urür.k,

sondern seine (iem.ahlin wurde auch zun\ .Rani[;e einei russi

sehen Großfürstin erhoben, und :A-> schließlirl: Sich die Frau

des Herzogs Peter Nikolajewitsch von Leuchtenberg^, fir.e moo-

lenegiinische Prinzessin, eigens von ihrem Maimc sclüed. um
den Großfürsten Nikolaj N.kolajewiisch den Jüngeren zu hei-
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raten, g.ib Kaisi-r Nikolaj dazu ausdrücklich jcine Zustimmung

und seinrn begen.

vSchwerer als der Herrscher hatte es der gemeine Sterb-

liche in Rußland, wenn er sich von seinr-r Frau scheiden lassen

wollte. Gesetzlich war nur in wenigen Fällcr: die Wii-di r-

Verheiratung nach der Scheidung gestattet; so gab es im sech-

zehnten Jahrhundert folgende legalisierte Sitte: Wenn jemand

auf den Tod krank gelegen war und die letzte (Mang erhalten

hatte und dann gesund wurde, so trug er bis an sein Ende
ein schwarzes Gewand nach Art der Mönchsklcider; er galt

als ausgeschieden aus dem v/oltlichen Leben, und seine Fr.ni

durfte sich mit einem anderen Manne verheiraten. i) Das

Strafgesetzbuch Nikolaj I. setzte in neuerer Zeit fest*'); ,,l)er

2u Zwangsarbeit verurteilte Verbrecher und der auf Ansiedelung

in Sibirien Verbannte verlieren ihre Familien- und Eigentums-

Tcchte. Der Verurteilte verliert seine Rechte als Ehegatte,

aufgenommen, wenn der andere Ehegatte ihm* freiwillig in

die Verbannung folgt. Der Gatte, der dem* Verbannten nicht

In die Verbannung folgt, darf um gänzliche Trennung der Ehe
bei Seiner geistlichen Behörde ansuchen. Die Trennung der

Ehe ist auch im Falle des Foigens in die Verbannung dann

gestattet, wenn der Verbannte duich ein Tieue$ Vergehen eine

neue Verurteilung, die ebcnfylls Auflösung <ier FamJlicnrcchte

nach &ich zieht, veraalußt. Falls der V'erurteilte vom Monur
chen begnatiigt wird oder ein neues Urteil das alte umstößt,

dann besrtebt «iic alte Rhe fort vorausgesetzt, Jdß M>m an-

deren Feil nicht untei dessen die Trennung der Elie beantragt

worden ist." Wer auf solche Ehescheidungsmittel nicht war-

ten wiii, ist ganz auf die Entscheidungen der Kirchen] ustiz

angewiesen. Die Orthodoxie nimmt in dieser I' rage, wie Leroy-

Beaulieif^j richtig gesagt hat, den Platz zwischen Katholiken

und Protestanten ein. Mit der Abneigung der ersten Christen

gegen die Erneuerung des Ehebundes ließ die orientalische

^) Karamsin, IX 311.

') Sirrifo' setzl>uch des Russischen Rcich.'^ promulgiert im J.-.lirc 1845,

§§ 29. .1^. 31-

^'j Das Reich dfr Zarcu, TU 145. 146.
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Kirche bei den Laien i) eine zweite und dritte Verheiratung zu,

wobei sie bloß anordnete, daß die zum zweiten Male Ver-

heirateten zwei Jahre, die zum dritten Male Verheirateten zwan-

zig Jahre lang nicht in die Kirche Eintritt erhalten sollten. 2)

Einer vierten Ehe verweigerte die Kirche ihren Segen. Diese

Kirchengesetze begünstigten in erster Linie Witwer und Wit-

wen, deren Ehe der Tod gelöst hat. Schwieriger ist die Wieder-

verheiratung eines geschiedenen Gatten, scnwicrig die Schei-

dung selbst. Die griechisch-russische Kirche faßt gleich dem
Katholizismus die Ehe als ein Sakrament auf und erklärt sie

im Prinzip für unlöslich; aber gleich dem Protestantismus ist

sie der Ansicht, daß die Untreue eines der Gatten dem andern

Teile das Recht zur Scheidung gebe: denn ihren Überliefe-

rungen z\ifolge ist der Ehebruch der Tod des Ehebunde?, und

die Verletzung des Gelöbnisses hebt das Sakrament auf. Die

russische Kirche gestattet dem ehrverletzten Gatten, eine neue

Verbindung zu schließen, aber sie verbietet sie demjeniq'en,

welcher in der ersten die Treue brach. In Rußland, wo es

füi' die Orthodoxen keine andere als die kirchliche' Trauung
gibt, ersetzt die kirchliche Gerichtsbarkeit auf diesem Gebiete

die bürgerliche. Ein großer Übelstand haftet ihr an: sie

leistet nicht selten betrügerischen Kompromissen und schimpf-

lichen Kaufgeschäften Vorschub. Das weltliche Gesetzbu<h

hat in eigentümlicher Weise das kanonische verändert uirc!

verdreht. So kommt es nicht selten vor, daß Maurer «ich des

von ihrer Frau begangenen Verbrechens schuldig bekennten

und der letzteren noch behilflich sind, ihren Buhlen zu h<;i raten.

In der vornehmen Welt verfährt ein Ehrcnma/in auf diese

Weise, ohne daß man Anstoß daran nimmt, ja, man hat aus

einem derartigen Vorgehen fast eine Regel des guten Tones
gemacht. fCönnen die Gatten nicht miteinander auskonmien,

so ist es Sache des Mannes, wenn der Fall eintritt, alle Schuld

auf sich zu nehmen; er muß sich nach Bedürfnis in flagranti

erwischen lassen und selbst, sollte e'^ n-^ht anders gehen, vor

J) Den Popen ist in keinem Falle eine zweite Ehe gestattet.

2) Ma\ "berg, I 137. Dies wurde im siebzehnten Jahrhunch-rl slivng l)i^

obachtet; dit Betreffenden mußten im Vorhaus der Kirche bleiben.
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Zeugen tiiie Ehebrucbskomödic^ autführen. \'iel seltener ist

es die Frau, welche sich oi>l<?rt und die Schande des Ver-

brechens, welches sie gar nicht begangen hat, auf sich ladet.

Einige tun es aus Ergebenheit, andere aus Habsucht. Man
erzählt beispielsweise, daß in der Handelswclt reiche Witwen

auf solche Weise vermögenslosen Frauen einen Mann nach

ihrem Geschmack abgekauft haben. F/tnc Komödie von

üstrowsky, „der Schöntuer", behandelt diesen Gegenstand. '^j

Die Andersgläubigen haben es in Rußland besser. Den

kauk:i.:.ischen Bergjuden, den Juden in Zentr.alasien, den Mos-

lems ist die Polygamie gestattet. Die J^rotesianten und Katho-

liken können nachw- ihren Kirchengesetzen verfahren. Noch

weniger kümmert rnan sich um die heidnischen Völker oder

um jene, die zwar nominell Christen sind, aber noch nach

ihren alten heidnischen Sitten lebtn. Wenn der Tschuwasche

an der Wolga sich von seiner Frau scheiden will, so schneidet

er ihren Surban (den Schleier) mieten durch, und sie muß ohne

Widerspruch von dannen gehen.-) Auch den Kalmücken

macht die Ehescheidung keine Sorgen: „Ist der Mann mit

seiner Frau nicht zufrieden, so verläßt er sie, und sucht sich

eine andere, ohne daß er für dies Verfahren verantwortlich

gemacht werden kann. Die verstoßene Frau hat indessen

ebenfalls das Recht, eine andere Verbindung einzugehen.

Solche Ehebcheidungen ereignen sich bcy der leichtsinnigen

Denkungsart der Kalmüken nicht selten. Mancher Kalmük
wechselt auf diese Weise in kurzer Zeit 2-, 3 und mehrere

Weiber. Das kalmükische Gesetz setzt dergleichen Eheschei-

dungen keine Gränzen.'*3j Und von den Giljaken auf der

Insel Sachalin erzählt man:^) „Le mariage se defait aussi

facilement qu'il a cte conclu; un mari peut tenvoyer sa temme
et r^clamer la reddition de la dot, un pere qui trouve sa fille

mal nourrie peut la rcprendre en rendant l'argcnt recu. I-es

enfants appartienncnt alors au p^re." Schlecht hat es eigent-

1) Leroy-BeaiiUeu, III 147.

-') Pallas, Mirkuünligkfitf 11, >?. 26.

'.) Bergmani, Nomadisclie Streifereien. lli 15^.

^) Paul Labl)6. Vn L>agne rusr-c, p. 169.
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lieh nur die Witwe bei den Osselco. Diese darf nicht wie-

der heiraten, gleichwie das Pferd einvi verstorbenen Osseten

^•on keinem anderen bestiegen weiden soll. Pferd" und Witwe

eines Osseten werden bei dessen Begräbnis dreimal um da:i

Grab herumgeführt zum Zeichen, drxß sie des \'^erstorbencn

Eigentum bleiben v.nd an niemanden übergehen können. So

berichtete Baron Haxthausen. Nach den Feststellungen von

Dschantemir Schanajew und Wßewolod Miller kann die osse-

tische Witwe jedoch heiraten, und /jwar: wenn sie Kinder

hat, nur den Bruder ihres verstorbenen Gatten, niemals einen

Fremden, und die Kinder der zweiten Ehe gclteii in solchem

Falle als Kinder der ersten Ehe; ist die Witwe kinderlos, so

kann sie heiraten wen sie will, doch muß ihr ;<wcitcr Mann
die Hälfte des Kaufpreises, den für sie ihr erster Mann gegeben^

an die Familie des letzteren zurüclczahlen. Scheidimgen kom-

men bei den Osseten seltener vor als bei den übrigen Kaukasiern.

Bei den Tscherkessen scheidet man sich beispielsweise auf-

fallend viel. Der Mann schickt die Frau dann einfach ihren

Eltern heim. Hat die Frau an der Trennung keine Schuld,

dann braucht ihr Vater den Kaufpreis nicht zurück;:uerstatter^.

ffmcrhalb eines Jahres kann der Mann seine verstoßene Frau

jederzeit wiederverlangen; nach Ablaut des Jahre.? aber muß
er einen neuen Kalym bezahlen, wenn er sich mit seiner Gat-

tin neu vereinigen will.

Wenn sichs nun aber die Katholiken, Protestanten, Mos-

lems, Juden und Heiden in Angelegenheiten der Ehescheidung

gar bequem machen v.ollen, so brauchen sie bloß zur Ortho-

doxie überzutreten. Im Augenblick, da dies gesc?iieht, gilt

ihrer aller Ehe sofort als Konkubinat und zählt nicht. Tritt

ein Mann oder <Mne Frau zur Orthodoxie über, so i!st die

alte Ehe von selbst gelöst, die Gattin verhert ihre legitimen

Rechte, die Kinder sind Bastarde. Treten beide Gatten gleich-

zeitig zur Orthodoxie über, so müssen sie einander nochmals

heiraten,

Die Russen kämpfen seit langen Jahren für Sf heidungs-

freiheit und das R^cht der Wiederverheiratung ouch des schul-

digen Gatten. Die Kirche scheidet gewöhnlich nur wpgen
Bigamie, Impotenz und Ehebruch, das bürgerliche Gesetz, M'i'i^
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gesagt, bloß wegen Verurteilung zu Zwamgsar'beit und Verban-

nung. Nur in den beiden letzten Fällen ist dÄS Verfahren ein

fach, sonst aber kostspielig und langwierig, so daß es in

Rußland unter den Russen durchsclmittlich bloß tausend Ebe-

scheidungen ira Jahre gibt Den Scheidungslustigen ortho-

doxen Glaubens wmkr jedoch eine l:)essere Zukunft. Im

April 1907 ist vom Oberprokureiir des Heiligen Synod,

Iswolskij, eine neues liberales Ehegesetz dem Senat unter-

breitet worden, das auch bestätigt werden v/ird. Die Schei-

dung soll diesem Projekt rutolge vcrbiiligt und erleichtert

werden. Außer den alten Gründen: Bigamie, Ehebruch, Im-

potenz, Unfruchtbarkeit der Frau, körperlichen Gebrechen, Kri-

minalverbrechen (welche Zwangsarbeit und DeportatJon nach

sich ziehen), sind neue Scheidungsgrüiide möglich: „Wenn
einer der Ehegatten den orthodoxen Glauben wtchstlt und

aus der Landeskirche austritt, können sich die Gatten scheiden

lassen und neue Ehen eingehen. Wenn die Gatten sich in

gegenseitigem Einvernehmen trennen, können sie sich beide

nach Ablauf eines Jahres scheiden lassen und dürfen sich beide

von neuem verheiraten. G<;'schieht die Trennung ohne gegen-

seitige Einwilligung, verläßt der eine der Gatten den anderen

böswillig, so wird die Scheidungsfrist auf drei Jahre verlängert,

es sei denn, daß inzwischen die Zustimmung des anderen Gatten

erfolgt ist. Tritt nach wenigstens dreijähriger Ehe bei Mar,.

oder Frau ein körperliches Gebrechen ein, welches das ehelirir-

Zusammenleben oder die Kinderzeugung unmöglich mac'jii.

wird fernei der eine oder der andere der Gatten von Irrsinn,

oder von Schwachsinn befallen, so kann auf ein ärztliches

Zeugnis hm die Ehe ohne weiteres geschieden werden."
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45- Ehebruch.

Ehescheidung und Fhrbruch — Der Ehebruch beiri) B-iuernvolk — Iiie wilde

£he in den höheren Klassen — Gescllschnftliche Toleranz — Historische Ehe-

bruchs- Affaren — Per gehörnio Morusow - Eheirruiig der Zarinnen Maria

und Natalia — Petei" der Grobe aut der Suche nach seinem Vater — Der Spaljnik

d«^» Zajin l'raskowja — Wie Peter der Große über Ehebruch denkt — Wie er

in tMg<*ner Sache urteilt — Ehebruch ftwas Alltägliches — Gesetze über Ehe-

bruch der Leibeigenen — Peters populäre Erklärung des Ehebruchs — Strafen

für Ehebrecher im GeSctrbuch Nikolajs — Zaubermittel zur Sicherung der

Treue und Entdeckung <ler Untreue — Bestrafung der Ehebrecherin duroli das

Bauemgericht — Lyivchju.stiz in Zarizyn — Strafe bei den. Kosaken und in

F^len — Keu <chhf itögürtijl der Polinnen und Samojcdmnen — Ehebruch bei

den Esten und Leuen — Bei den Wotjäkcn — Bei den Kamtschadalen ist nur

der ^^ann «strafbar — Duell der Kurilen — Sitte der Ka.lmücken, Kirghisen

und ^aukasier.

Die Folgen def russischen Ehegesetze, die eine Scheidung

so schwer "und eine Wiederverheiratung kauin möglich ma-

chen, waren für die öffentliche Sittlichkeit wahrhaft verhäng-

nisvoIJ. Die vielen Rekten, 4ie die Ehe verabscheuen, vor-

danken der Hart« der Kirchengesetze und dem Mangel einer

Zi\i1ehc ihren Ursprung. Die wilde Ehe hat nirgends soviel

Anliänger eüs in Rußland. In den unteren Volksschichten sieht

man im Ehebruch und im Zusammenleben m wilder Ehe nichts

Schändliches. Der Muschik ist daaai förmlich gezwungen. Der

Mann muß aus dem Dorfe hinaus, um in der Stadtfabrik als

Arbeiter das Brot zu verdienen, die Frau bleibt zu Hause; jeder

Teil verliert den anderen auf Monate, auf Jahre aus den Augen,

macht Bekanntschaften, führt mit einem anderen Manne oder

Weibe gemeinsame Wirtschaft ; -Scheidung und Wiederverhei-

ratung sind fast ausgeschlossen, alsp bleibt nichts anderes

übrig als die wilde Ehe.

In den intelligenten Gesellschaftskreisen sind nicht die

gleichen Ursachen vorlianden, aber das Resultat ist dasselbe.

Man heiratet leichtfertig, auf da* Wort und das Gelöbnis legt

man keinen Wert, und was man gestern beschv»'oren hat,

das bricht man heute leicht in aller Gemütsruhe. Gestern

glaubte man, daß man zueinander passen könnte; heute ist

man vom Gegenteil überzeugt : kui/ entschlossen geht mar
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auseinander. Scheidunj< ist schwierig, \Vicdervcrht:iratung un-

mögjlich; also sind die Folgen: freie Liebe und wilde Khe.

Jeder Teil geht seinen Weg und keiner stört den anderen,

Di^ wilden Eheleute genießen in der besten Gesellschaft das

gleiche Ansehen wie die legitimen Paare, und es wird nieman-

dem einfallen, etwa eine Dame, die gestern mit ihrem legi-

timen Gatten vorgesprochen hat, heute nicht zu empfangen,

weil sie mit ihrem Liebhaber kommt. Sie kann ruhig in den

alten Häusern verkehren, in denen sie bisher erschienen ist,

keine Tür wird sich ihr bloß deshalb verschließen, weil sie

eine Ehebrecherin ist.

Der Wiener Prälat Faber, der sich im Jahre 1525 von zwei

in Europa weilenden Russen manchen Bären aufbinden ließ,

hat sich von ihnen damals auch erzählen lassen, daß die

Russen vor dein Ehebruch einen größeren Abscheu liaben als

die Westeuropäer, und daß sie ihn als den ärgsten Ccreuel

verfolgen und verwünschen. Der leichtgläubige Prälat ist in

dieser Beziehung unglaublich frech angelogen worden. Der
Ehebruch war damals wie jetzt den Russen ein gewohnheits-

mäßiger Greuel. Der Unterschied zwischen damals und jetzt

besteht nur darin, daß in den Zeiten des Tercm den Frauen

die Gelegenheit nicht immer günstig war. Dennoch sagt

selbst der russische Historiker^) von den Sitten jener Epoche:

„Ungeachtet des Verejchließens der Frauen gab es doch Bei-

spiele von Untreue, und dies desto natürlicher, da gegen-

seitige Liebe an den Ehebündnissen keinen Teil hatte, und
die Männer adligen GescliJechts im Dienste des Großfürsten

standen und selten zu Hause lebtep."

Auch die zarischen Damen werden ausnahmslos ehe-

brecherischer Handlungen beschuldigt. Boris Morosow, der

Günsthng und Schwager des Zaren Alexej kann ein Lied davon

singen. Ein zeitgenössischer Reisender^) erzählt: ,,Boriß

war alt und sehr jaloux / seine Frau jung und sehr schön / es

kam ein Mißverständnis unter sie / er tractirte sie übel / und

') Karamsin VII 172.

-) Reise nach Norden, S. 134.

Stern, Geschichte der öiicntl. Sittlichkeit in Rußland, *•
2'j
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ÜlC) den William Barnslcy einen Engclländ(^r aus der Provinz

\^'orchcster / in Syberien verweisen / weil er ihn wegen allzu

grosser Gemeinscbafft mit ihr in Verdacht hatte. Barnslcy-

i?t in diesem Elend 20. Jahr verblieben / und endlich zu einer

reichen Heyrath gekommen / nachdem er den Rußischen

Glauben angenommen." Morosow tröstet sich damit, daß es

seinem Schwager, dem erhabenen Zaren, nicht bloß mit seiner

ersten Gemahlin, ^Maiia Miloslawskij, der Schwester der Frau

Morosow, sondern auch mit der zweiten Gattin^ dem Muster

aller Tugenden, der Mutter Peters des Großen, Natalia Kyri-

lowna Lopuchin, nicht bes<?er ergangen ist.

Es ist bezeichnend für das Leben, die Sitttm und die Moral

jener Zeit, daß man niemals erfahren hat, wo eigentlich der

größte Russe aller Zeiten, Peter der Erste, geboren worden

ist. Ist sein Geburtsort der Kremlj von Moskau.'' Ist es das

Nachbarschloß Kolomenskoje ? Oder Ismailow? Man weiß

es nicht. Aber man weiß noch manches andere nicht. Peter

ähnelte weder, seinen Stiefbrüdern Feodor und Iwan, noch

seiner Schwester Sofia, noch seinem V^ater Alexej. Als Peter

zur Welt kam, war Zar Alexej ein todkranker Mann, und kurz

darauf starb er; konnte dieser Schwächling einen so kräftigen

Sohn zeugen? Die Zeitgenossen haben deshalb Peter gar nicht

als Sohn Alexejs anerkannt, sondern fast übereinstimmend er-

zählt, daß Zarin Natalia ein schwächliches Mädchen geboren

hatte; an dessen Stelle wurde Peter, Sohn eines deutschen

Chirurgen untergeschoben. Peter der Große selbst hat diese

Mutmaßung verspottet; er glaubte nicht an diese Unter-

schiebung. Dies geht aus einer ganz merkwürdigen Episode

hervor: Eines Tages, da man heiter zecht, fährt der Kaiser

jäh von s<^inem Platze empor, zeigt auf Iwan Mussin-Puschkin

imd sagt: „Der da weiß wenigstens, daß er der (uneheliche)

Sohn meines \'aters (des Zaren Alexej) ist. Aber wessen Sohn
bin ich?" Und plötzlich packt er den llötling Tichon Niki-

tisch Streschnjew an der Brust und srhrHt : .M'm ich viel

leicht dein Sohn, Tichon Streschnjcnv ? Hasi du mich gezeugt?

(iehorche, sprich ohne Furcht! Sprich, oder ich erwürge dich I"

-- Tichon sinkt in die Knie und stammelt: .,Gnade, Väter-
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chen, Clnado, ich wciü nicht, was ich antworten soll — ich

war nicht der Ein/ige !"i)

Der Zar Iwan Alexejtwitsch, Petc?s Miirt-gcnt und Stief-

bruder, war vollkommen impotent. Die Staatsraison verlangte

nichtsdestoweniger, daß er vcrlieiratet sei und Kinder habe.

Man gab ihm zur Gemahlin ein Mädchen aus einer vornehmen

Familie, Praskowja Ssoltykow; um den Zweck dieser Ehe zu

erreichen, ernannte man zum Kanmurherrn der Z.irin den

Ji.delmann Wassilij juschkow, einen robusten Burschen, und.

machte so wenig Hehl aus den erhaijenen Absichten, daß man
dem Kämmerer den Spczialtitel eines Spaljnik («•iia.ihiiiiK'b,

dem Schlafzimmer zugeteilt) verlieh. 2) Juschkow entsprach

aber nicht vollständig dem in ihn gesetzten Vertrauen. Pras-

kowja gebar keinen Sohn, st)ndern bloß 'Dichter : die Prin-

zessin Katharina, spätere^ Herzogin von Mecklenburg ; imd die

Prinzessin Anna, spätere Herzogin von Kurland, und nach,

dem Tode Peters JI. Kaiserm von Rußland.

Ehebiuch auf dem Throne ist also förmlich ilausregel,

unter Umständen Staatsnotwendigkeit. Daß Peter der Große

sich keineswegs kränkte bei dem Gedanken, nicht dem er-

lauchten Romanowschen Stamme entsprossen zu sein, wissen

wir. Sein Gewissen beunruhigt ihn durchaus nicht, es macht

ihm keine Skru})el. dsß er eigentlich ein Usurpator. Er

betrachtet auch vom Sr-mdpunkt des Gesetzgebers h-hcbruch

nicht als strafbar. Den Kindesmord bedroht er durch ein

besonderes (ieset/ mit Todesstrafe, aber bei dieser Gelegenheit

äußert er seine lebhafte Verwunderung darüber, daß Karl

der Fünfte eine gleich scluvere Strafe für Ehebruch festzu-

setzen wagte; ,,liatte Karl zu viel Untertanen?" fragt er.^-

Er seinerseits ordnet im Artilcel 3 des dritten Kapitels seines

Kriegsregk-mcnls bezügiich des Iihebruchs nui folgendes an:

,,Der Ehebruch s'M je n.ich den Rechten der Xation, welcher

der Beschuldigte angeiion. g(\straft werden." iCinmal aber, im

^) Vgl. ßmn.1 1. S. loi und 47 K -- Fcip.er: Waliszi^nv ki, rii-ne Ic Grand,

p. 5. — \'ockL"ro<!l bei Heimann. /i.Mtf.'nü^si'-clie l-i»'ri..lilc.

-) Dülgoroiikou, Mcmoir. •- 1 \\. — \V'.-ili«z(:v.:s'.<i, Lliviilago tlr l^iciic le

(M>m.l. i'-j!.

') StiililMis .^iKkilMrn, S. 3;,;.

27*
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Jahre 1724, wird doch seine präzise ]:Lntsc:heiduiig in einer

Hhebruchsaffäre verlangl, die in Moskau grolies Aufsehen

macht: und da fällt er ein salomonisches Urteil^): Eines

betagten vornehmen' Russen junge und scli.one ilhegattin lebte

mit eiiioni anderen in ungeziemender Vertraulichkeit. Diese

aber wurde eins, durch des Gatten unerwartete Dazwischen-

kunft :-o plötzlich gestört, daß der Buhle in der Bestürzung

statt seiner eigenen Beinkleider, in denen sich eine goldene

Repetieruhr, eine schwrre Goldbörse und andere Kostbarkeiten

befanden, die Hosen de? Geprellten ergfiff. Dieser fand die

Beute, faßte aber die vernünftige Entschließung, der kost-

baren Hose zuliebe seinen Verdruß und Schimpf stillbchweigend

zu verbeißen. Nicht so zufrieden mit dem Tausch war der

verliebte Flüchtling: ihrn war der \'erlu.st seiner Hose so emp-

findlich, daß er kurz darauf den Alten, als dieser aus der

Kirche trat, in eine Kok^ fülirte, ihm Hände und Füße küßte

und ihn sowohl um Wruebung des \>rgehcns als um die

Auslieferung der im Stiche gelassenen Hose ersuchte. Der
weise Alte aber schalt den Bittenden einen Unsinnigen, der

nicht wüßte, was er redete, rühmte die junge Frau, seine Gattin,

als ein Muster der Tugend und ehelichen Freue, und liefi

den Jüngling stehen. Dieser warf sich darauf zu des Kaisers

Füßen, beichtete alles offenherzig und bai um gnädige Hilfe.

Allein der Zar spricht dieses L-rteil : ,,Eia'.rn Ehemanni; gehört

all' 'S, was er auf seinem Ehebette findet.''

Nicht humoristisch nimmt Peter es allf-rdingb auf, wenn ihn

selbst dds Unglück trifft. Seine Moral und sein Ehrgefühl 2war

fühlen sich auch dann nicht getroffen, aber seine Eitelk:'it

wird verletzt, und dies fordert Genugtuung. Peter hat seine

erste Gemahlin Jewdokia ins Kloster verbannt, und als die

junge Frau dori mit dem Major Gljebou ein Liebesverhältnis

anknüpft, wird der verwegene Offizier /.n,n Tode verurteilt,

die verstoßene Zarin gepeitscht und gei'uirtcrt. Peter hat

sich in zweiter lAxo mir Katharina verheiratet, die rsclion durch

so viele Hände gegangen und zeitweüig eine ')ffentliche Hure
gewe-en ; und dann ist er erstaunt, dafi "rie ihn sollist auch

') Bcrnl-ian.! St<.'rn, Die Ronianov >, I 46.
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belfüet. Von mancl.'em weiß -r uicht, aber mit William Mons

findet er sie iir, Belle, undoLiic sich im seine sonstigen An.-

siciitcn über Ehebruch im allgc meinen zu kümmern, läßt er

den, der sich gegen ihn, den Zaren vefiCangen hat, köpfen

;

auch Katharina zu züchtigen, bleibt ihm keine- Zeit, da er zu

schnell stirbt. Peter duldet niclu einmal bei seinen Maitressen

eine Extratour, während er sich selbst jede Untreue vergönnt;

dem Zaren ist alles gestattet; hat ja doch schon ein byzanti-

nischer Patriarcli den Ehebruch Kaiser Konstantins mit den

Worten gerechtfertigt: ,,Den Merrschern ist es erlaubt, sich

auch über die göttlichen Gebote hinwegzusetzen." An diesen

gefälligen Byzantinc" halten sich die späteren russischen

Herrscher und namentlich die Kerrscherinnen, wie wir es auch

im Kapitel über die \'nsitt)ichkeit am russischen Hofe erfahren

werden.

Das gerneine Volk macht natürlich noch weniger Um-
stände. Baron Mayerberg i) erzählt aus der Zeit des Zaren

Aiexej : ,,Die Frauen des niedrigen Volkes smd nicht so ein-

geschlossen in ihre Häuser, sie haben stets tausend Ausreden

um- hinzugehen, wo es ihnen gefällt. Sie gehen besonders mi

die Schenken und treffen dort ihre guten Freimde, mit denen

sie u]n die Wette trinken. Beim Saufen verlieren s^e alles

Schamgefühl, sie ergfiben sich ihren Geliebten, aus Liebe oder

opfern sich- für eine kleine Entlohnung. Die Russen sehen

es für einen groben Irrtum an. wenn man den Verkehr eines

Ehemannes mit einem Mädchen als Ehebrueh bezeichnet; ihrer

Ansicht nach tritt erst dann ein Ehebruch ein, wenn beide

Personen verheiratet sind." Ähnlich lautet hundert Jahre

später die Schilderung eines deutschen Offiziers-): ,,In dem
rußischen Reiche scheint das sechste Gebot sehr überflüßig zu

seyn. Man hört hier in den Gerichten gar selten Klagen über

Huierey und Ehebruch, und es scheint, als ob nur blos die

Ausländer diesen Ausschweifungen ergeben sind, und dieser-

1) Voj'age en Moscovic, Ncud;uck I 140.

2) Rußische Anecdotcn, oder Briefe eines teutschen Offiziers, S. 88.

Man lesf über diesen \ou mit mehrfach zitierten Autor die Mitteilungen von

Bilbassow (Katharina II, im Urteile der Weltliteratur, I 37), der die Anek-

doten eine der interessantesten Quellen für die Goflclücl:tc jener Zeit nennt.
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wcgt-n hin und wieder vor das leutsche Justitz-Collcgium, als

ihr Forum compctcns, Klagen führen. Der gemeine Mann
folgt hier blos den Trieben der Natur, und ob sie sich gleich

noch mit melir Ceremonien Acrlieyrathen, als bey uns, so

binden sie si( h doch an dicken heiligen Contract so wenig,

daß sie nach (ictallen selbst darinn öftere \'eränderungen

li cff'^n, ohne die Richterstuben damit zu belästigen. Ein

Mann prügelt seine Frau aus dem Hause ; sie begiebt sich in

ein ander Quartier der Stadt, und läßt sich einem andern

antrauen; dieser jagt sie wieder fort; sie nimmt den dritten;

der läuft endlich davon, und läßt sie sitzen ; sie verträgt sich

darauf wieder mit ihrem ersten Mann, und sie leben ver-

gnügt mit einander. Die Weiber der Soldaten, die mit zu

Felde, zieher.. haben unterde'.> ni"hrentheils andere Männer

genommen, mit denen sie jdirlirh Kinder gezeugt: Wenn
nun der erste und rechte Mann ge.'.md aus Teutschland wieder

kommt, so hat er nur zwey V,'<T;e. für sich; entwt^dcr er jagt

seinen Vicarium zum Hause hinaus, und behält seine Frau

nach wie \ f)r, oder er nimmt sich auch selbst eme andere."

Ich habe schon früher erwähnt, daß der Ehebruch keiner

ge«;ctzlithcn Strafe unterlag; nach dem Gewohnheitsrecht und

nach den kirchliciicji Gesetzen strafte man zui\'eilcn die Frau

am Leben, den ehebrecherischen Mann aber im allgemeinen

gar nicht. Das Gesetzbuch des Zaren Alexej kennt in allen

fünfundzwanzig Kapiteln keinen Artikel, der sich auf Ehe-

l)ruch bezieht. Nur zwei Paragra]>hen, die von Leibeigenen

handeln, haben im Interesse der Herren annäherungsweise die

Frage behandelt ^) : „WVnn jemand mit einer Magd, sie sey

ein Weib, oder Mägdgen, in seinem Hause hurctc, und Kinder

mit ihr zeugetc. die Magd aber desfals über ihn klagen würde,

so sollen beyde Partheyen in Moscau in des Patriarchen, und in

denen Land-Städten in derer Metropoliten und Ertz-Bischöffe

Cantzeleyen geschickt, und die Sache durch das geistlichv^

Gericht, nach denen Reguln der Apostel und Heiligen Väter,

und nach ihrer bcyden Beicht-Väter Befragung, entschieden

werden. Wann ein verheyratheter aller leibeigener, oder sonst

*) Str\iwcns Russisches I.rinclircht, XX ^'^ und ''4 (S. 195, ip'i).
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fester Knecht cntlieffe, seine Frau verliessc, und eine andere

nähme, mit Verschweigung seiner erstem, heinach aber wieder

zu seinem alten Herrn käme, oder von ihm ertappet und wegge-

nommen würde, so soll er nach, wie vor, , mit seinem ersten

Weibe bey ihm bleiben. Die a»derc Frau aber behält der-

jenige bey sich, in dessen Diensten er sich mit ihr verheyrathet.

Wäre aber die erste Frau inzwischen gestorben, so soll ihm die

andere zu seinem vorigen Herrn folgen. Et>€n also soll es auch

mit denen Mägden gehalten werden, wenn sie ihre Männer

verliessen, und sich an andere verheyratheten." Man sieht

also deutlich, wie der Gesetzgeber bestrebt ist, das Menschen-

Eigentum des Sklavenhalters zu sichern. Die Schändlichkeit

des Ehebruches kommt gar nicht in Betracht. Von Feter

dem Großen haben wir schon vernommen, wie er über die

Sache dachte. Er fühlte aber doch, daß er dem Volke, das

er zivilisieren wollte, eine gewisse Anleitung zur Moral geben

mußte. Auf seinen Befehl wurde denn in Druck gegeben ,,Finc

kurtze Erklärung der zehen Gebote". In einer solchen Erklä-

rung konnten das siebente und zehnte Gebot nicht totge-

schwiegen werden. Man lese Peters Kommentare; zunächst

die „Erklärung des siebenden Gebots. Frage : Was befiehlet

GOtt im siebenden Gebote ? Antwort : P2r verbietet den Ehe-

bruch. — Frage : Was ist der Ehebruch ? Antwort : Der eigent-

liche Ehebruch ist, wann ein Mann mit eines andern Weibe,

oder ein W^eib mit einem andern Manne sich fleischlich ver-

mischen : und dieses wird vor andern in diesem Gebote unter-

saget, dabey aber auch alle andere Unreinigkeit des Fleisches

und Hurerey. — Frage: Ist es dann Sünde, seinem eigenen

Weibe fleischlich beyzuwohnen ? Antwort : Dieses ist ein ohn

sündliches und ehrbares Werck, als welches GOtt selbst ein-

gesetzet hat, zu Vermehrtmg des menschlichen Geschlechts,

und gemeinschafftlicher Hülffe in diesem Leben. Es bestehet

aber die Pflicht angetrauter Mähner und Weiber darinne, daß

sie sich einander lieben und ehren, vor die Haußhaltung, wie

auch Unterweisung und Erziehung ihrer Kinder gemeinschafft-

lich Sorge tragen, ingleichen die Treue ihres Ehe-Bettes der-

gestalt bewahren, daß weder der Mann mit einem fremden

Weibe, noch das Weib mit einem andern Manne sich ver-
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mische; ferner, daß sie, ausser ilirer rechtmäßigen ehelichen

Beywohnung. keine andere fleischliche Wollüste trcihca Denn

alle dieselbigen, ausser besagter ehelichen Beywohnung alleine,

sind Sünden wider dieses Gebot. Über dieses sündigen auch

diejenigen gegen dieses Gebot, welche sich davor nicht hüten,

was zu verbotener Lust und Hurerey reitzet : als da sind buhle-

rische Blicke, Berührung, schandbare Worte, und desgleichen."

— In der ,
.Erklärung des zehenden Gebots" heißt es : „Was

befiehlet GOtt in diesem Gebot? Antwort: Er verbietet die

unrechtmäßige Begierde, und befiehlet uns, dasjenige, was

er uns in denen vorhergehenden fünff ("Geboten mit Worten

und Wercken zu erfüllen aufgegeben, auch in unserm Hertzen

zu wünschen und zu verlangen: hingegen dasjenige, was er

ims in gedachten Geboten mit Worten und Wercken zu thun

verboten, auch nicht zu wünschen oder zu verlangen: damit

ein jeder Mensch alles, was ihm nicht gehöret, allein nicht

rauben, oder auch auf eine oder andere Art, wie sie auch

Nahmen habe, zu sich reissen, sondern sich solches auch nicht

einmahl wünschen möge. — Frage : Wie kan man dann dieses

Gebot mit denen fünff vorhergehenden zusammen setzen?"

Hierauf erfolgt in bezug auf das siebente Gebot die Antwort

:

„Im «iebeiiJen Gebot verbietet er die Gemeinschafft eines

fremden Ehe-Bettes: hier aber verbiete^ er, daß man auch im

Hertzen keine fremde Frau begehren solle. Dieses gehet auch

die andern Unreinigkeiten an." —
Im achtzehnten Jahrhundert wurde die ehebrecherische

Frau, wenn der Mann sie zur Rechenschaft zog, bloß in ein

Kloster gesperrt. Erst das Strafgesetzbuch Nikolajs I. hat

der Entführung verheirateter Frauen und der Verletzung ehe-

licher Pflichten einige Aufmerksamkeit geschenkt. Es droht

jenem Strafen an, der eine verheiratete Frau gewaltsam ent-

führt, besonders strenge Strafe abei*^) : Wenn die gewaltsam

entführte, verheiratete Frau infolge dieses Verbrechens ent-

ehrt oder auf irgend eine Weise gezwungen wird, mit dem
Entführer oder mit einem andern eine gesetzwidrige Ehe ein-

') StKifgesctzbuch des Russischen Reichs, promulgirt im Jahr 1S4S,

rutcr .Wiscimitt, §§ 2073 vnd 2074.
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zugehen. Wurde die Frau nirht gewaltsam, sondern mit ihrer

Einwilligung entführt, so ist über den Kntiuhrer sowohl als

über die Entführte, auf die Klage des Ehemannes, ein- bis

zweijährige Gefängnisstrafe, und, falls sie den christlichen

Glauben bekennen, auch eine Kirchenbuße zu verhängen. —
Der spezielle Ehebruchs-Paragraph aber ist dieser ^^: Der Ehe-

gatte, welcher einen Ehebruch begeht, wird, auf die Klage
des beleidigten Gatten, für sechs Monate bis zu einem Jahr in

ein Kloster, wenn ein Kloster seiner Konfession an dem Ort

besteht, oder in ein Gefängnis eingesperrt, und muß sich, falls

er den christlichen Glauben bekennt, einer Kirchenbuße unter-

ziehen. — Wenn der beleidigte Gatte keine Klage erhebt,

Aind der verübte Ehebruch bei Gelegenheit einer andern gc-

richtliclien Verhandlung an den Tag kommt, so muß das

Zivilgericht den schuldigen Ehegatten dem geisthchen Gericht

zuweisen. —^ Ist der Ehebrach mit einer ledigen Person be-

gangen, so wird diese_> nach Umständen, entweder mit drei

bis sechs Monaten Gefängnis oder mit drei W^ochen bis zu

drei Monaten Arrest bestraft, und muß sich, falls sie den
christlichen Glauben bekennt, einer Kirchenbuße unter-

ziehen. —
Das gemeine Volk verläßt sich indessen, wenn es sich

überhaupt für Treulosigkeit und Ehebruch interessiert, nicht

auf diese Gesetze von problematischem Wert, sondern auf

seine abergläubischen Gebräuche; es hat seine Zaubermittel,

um die Treue des Gatten zu erhalten und die Untreue zu er-

fahren 2): Fühlt die Frau, daß der Mann ihr untreu wird,

so schmiere sie den Unbeständigen mit Bärenfett ein, und er

kann nicht mehr an eine andere Frau denken; wenn sich aber

der Mann die Liebe und Treue seiner Frau sichern will, so

gebe er ihr ein Sperlingsherz zu essen. Wenn der Majon

vermutet, daß seine Frau ihm trotz aller Zaubereien untreu

sei, uiid nun gern erfahren möchte, mit wem sie es hält,

so braucht er bloß das Herz einer Eule in ein Handtuch lu

1'* Ebenda § 2077.

") M 3aubi.iaai., pyoarift Kai»o,-n>, cri». 4L'6, 407 .\£.\i 33 H 34: BiipoiMCra

lijxyniHTi HeirhpHor-iR (.TKM'voHan Si\i\ii); yanaTj. i?-» <iit. o BtpiiOfnT 5K"Hij.
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Nvirkeln und dieses der schlafenden Gattin an die linke Seite

zu drücken, und sofort beginnt sie -im Schlafe zu sprechen und

verrät, wo sie überall ohne ihren Mann war und was sie ver-

brochen hat.i) Ist der Mann erst soweit, und will er sich

nun einmal an der Eheljrechorin rächen, dann geht er nicht

zum staatlichen Gericht, um zu klagen, sondern sucht Genug-

tuung beim Wolostgericht, dem Bauerngericht, wo er ohne

langen Prozeß seine Frau beschuidigen und auch gleich mit

zehn bis zwanzig Rutenhieben belohnen kann. Will er ihr

zum Schmerz noch Spott und Schande zufügen, so übt er selbst

an ihr die traditionelle Lynchjustiz. Auch in großen Städten

kommt es vor, daß ein Ehemann seine ehebrecherische Frau

nackt durch die Straßen schleppt, um dem Volke anverhüllt

jenen Teil ihres Leibes zu zeigen, den die Ungetreue selbst

schamlos entweiht hat:-) In Zarizyn an der Wolga wird die

Ehebrecherin nackt statt der Stute vor den W'agen gespannt

und muß diesen durch die Straßen ziehen; der rachefreudige

Gatte aber sitzt auf dem Bocke und peitscht mit den Rufen :

,,Hü, hü, hü. Verdammte ! hü ! hü ! führe meinen Jammer
hinaus!" auf das Weib los. Und dann zur Abwechslung" schreit

er: „Kaufet die verfluchte Stute l Wer will sie? Ich gebe

sie umsonst!" So bestrafte ein bekannter Zarizvner Fuhrmann

1) Ein ähnliches südslawisches Mittel erwähnt Krauss, Anthropophytcia,

I 8: Der Mann kaufe einen kleuien Spiegel, ohne beim Kauf zu leilschen, und

abends legt er ihn dem Weib unters Haupt, und sie wird dem ^^anne im Traun\c

alles aussagen, was und mit wem sie getrieben.

2) Ein überraschendes Seitenstück zu diesem russischen Sittenbild fand

ich im
,,
Jurist. Vade Mecum für lustige Leute, enthaltend eine Sammlung

juristischer Scherze, witziger Einfälle und sonderbarer Gesetze, Gewohnheiten

und Rechtbhändel", Erster Teil, Frankfurt und Leipzig 1789, S. 3, Nr. 4:

, .Seltsam und die guten Sitten beleidigend ist die Strafe, welche in dem alten

lübischcn Recht auf den Ehebruch gesetzt ist. Der Ehebrecher soll nonilich an

dem Theilc, womit er gesüniligt hat, durch alle Winkel und Straßen der Stadt

gezogen werden." ,,Isset,'' sagt das Gesetz, ,,dat en Man wert bcgrepen bey

enes echtes Mannes Wiwe, dat is recht, dat man ehnie the by Syneme Dinge,

de Strate up und dall." Eben diese Strafe diktiert das alte Ripischc Stadt-

recht mit folgenden Worten: ,,Wcr mit eines andern Ehefrau im Ehebruch

ertappt wird, der soll nach dem Rechte dieser Stadt, von der Ehebrechcriun bey

seinem männlichen Gliede durch die Straßen auf und nieder gezogen werden,

und sodann von aller weiteren Untersuchung bcfrcyet scyn."
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Iwan Paramonowitsch im September 1904 seine Frau für eine

begangene Untreue. Hinter dem sonderbaren Gespann wälzte

bicli eine Schar von Männern, Frauen und Kindern. Die

Männer suchten den Antreiber noch anzufeuern: ,,Nur zu,

Iwan Paramonowitsch, ordentlich! Damit unsere Frauen sich

das auch ?u Herzen nehmen!" Die Frauen dagegen wOinten

und baten . „Laß sie in Frieden, Iwan Paramonowitsch ! Tust

dir ja nur selber Schande an!" Der grimmige Iwan Para-

monowitsch hürii^ aber nicht rechtshm, nicht linkshin und

hieb auf das Opfer ein, bis das Blut in Strömen floß. Ein-

zagreifen wagte niemand, denn die Sitte ist alt und geheiligt.^)

Die Kosi'ken in der Ukraine führten früher an der ehe-

brecherischen Frau eine noch furchtl)arore Strafe aus; sie

banden sie nackt vor die Mündung einer Kanone und feuerten

sie in die Luft. Diese Sitte soll sich noch in der Form einer

bloßen SchandiSträfe erhalten haben- man läßt die Ehebrecherin

in dieser Situation eine Zeitlang ausgestellt. Ein Kosakenlied-)

erzählt davon •

niiiMa.iu coTHiiKa y Haeri.

IIoLe.iBL ero Kviiaru

Jip 3a.ii3iu>I i'apMaTH.

„Ctoütg, iiaiiOBe, ho Kyiixe:

He MOH BHiia — BAOBnHa, —
'lopHy cTO/KKy Tonxajia,

B OKOHeHKo TopKana.

Weil sie nachts gefunden hatten

Bei Nastasia den Soldaten,

Banden sie das Weib gleich ohne

Faxen schnell vor die Kanone.

„Liebe Herren, laßt mich los

:

Meine Schuld ist nicht so groß,

Jene Witwe gab den Rat,

Bracht* mich auf den schwarzen Pfad."

Bei den Polen züchtigte man in alten Zeiten nicht bloß

die ehebrecherische Frau, sondern auch den ehebrecherischen

') Nach dem Bericht cinus Augenzeugen im ,,H:ipj!H. BI.<Tniiivi,".

"') A'yr.TTu'^ja, \' ii6.
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-Mann. Die Methode erinnert an die früher erwähnte russisclie,

das schuldig befundene Individuum an jenem Teil zu strafen,

mit dem es das \^erbredien begangen : Man schleppte nämlich

den Ehebrecher nackt auf den Marktplatz, siach ihm einen

eisernen Haken durch seinen Hodensack un<l band das

Opfer so an die Schandsäule an. Zu seinen Händen lief:^

man ein scharfes Messer liegen, und der Mann hatte nun die

Wahl, Schmach und Schmerz noch lange 7u ertragen und

endlich Hungers zu sterben, oder durch einen schnellen Schnitt,

der ihn allerdings seiner Männlichkeit belaubte, wenigstens

das Leben zu reit»:n. Für ehebrecherische Frauen setzte König

Boleslav von Polen im Jalire 1076 eine nicht minder grausame

Strafe fest : Der ehebrecherischen Frau -wurde das Kind, das sie

noch nährte, entrissen und im Walde wilden 'j'ieren vorge-

worfen ; dafür mußte sie an ihrer Brust Hunde säugen, und sie

durfte öffentlich bei Todesstrafe nicht anders ersclicinen als mit

diesem entsetzlichen Adoptivsäugling. i) In Polen haben die

Ehemänner auch, wenn sie verreisten, die Treue ihrer Gattinnen

durch Keuschheitsgiirte] geschützt.-) Merkwürdigerweise wird

von den Samojeden ebenfalls erzählt, daß nie Keusch heitsgürtel

kannten-'): ,jSie sind so eyfersüchtig / daß sie ihre Frauen

viel genauer eingeschlossen halten / als man in Italien nicht

thut; Gestalt sie dann / wann sie auf die Jagd ziehen /

Machinen haben / dadurch zu verhindern / daß sie ihnen nicht

untreu werden . . . Wenn einer unter ihnen in Ehebruch

ergrieffen worden ist / wird er gesteiniget."

\'on den alten Estqn und Letten behauptcie ihr Geschichts-

schreiber Thomas Hiärn*): ,,i)ie Pühsten halten ihr Ehe-Bette

rein und unbcHeckt, auch habe ich in Ehstland von ihnen noch

nie gehöret, daf5 ein Ehe-Weib jemahls des Ehebruches solte

beschuldiget, weniger überwiesen seyn. la da sie noch Heyden

gewesen, und von (lOttes-Wort nichts gewust, haben sie doch

1) Dictionnalrc d<r la penahte, 1 179.

') Zeiclicn und Wert der verletzten und nnverlctzten Jungfrauscliaft.

Berlin 1795- Hier ist auch die Al^bildung eines polnischen Keuschheitsgürtds.

^ Reise nach Norden, S. ahi.

*) l.yi- Ehst- und Lcttlän(hs,.hc Geschichte, S. 4-*.
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den l\hcst;ind geehret, und denselben wo! in Acht genommen.
Von der Folygamia^ daß ein Maan viel Weiber habe, wie bey

den Juden und Türeken gebräuchlich, haben sie nichts ge-

wust; gestaltsam Einhorn*) solches auch an den Letten

rühmet." Dir guten alten Sitten haben längst schlechten Platz

gemaclit. Uei den modernen Esten und Letten unterliegt der

Kht'bn.5cli ge\v'')linli(:h kaum einer Strafe. Im achtzehnten Jahr-

hundert legte man Ehebrechern wenigstens noch Kirchenbußen,

manchmal sogar Rutenstrafen auf, und die also Bestraften

mußten in der Kirche auf einem besonderen Schemel, allen

Betenden zum Spott, während des ganzen Gottesdi'jnstes sitzen.

Aber Kaiserin Katharina fand solche Bestrafungen zu hart

und befahl durch Ukas vom Jahre 1764 bloße Geldstrafen;

verheiratet« Straidespersonen, Kaufkute und andere bemittelte

Bürger zahlten fünf Rubel, geringere Bürger, gemeine und
unbemittelte Leute, sowie Bauern einen Rubel per Ehebruch;

war eine Partei unverheiratet, so hatte sie in der ersten Ka-

tegorie bloß zwei Rubel, in der zweiten Kategorie bloß einen

halben Rubel zu erlegen; der Tarif war für beide Geschlechter

der gleiche.

Bei den Wotjäken darf das Mädchen frei über sich ver-

fügen, die Frau aber ist ihrem Manne treu. Das MädcJien,

sagen die Wotjäken, gehört eben noch niemandem an, und nie-

mand hat daher das Recht, ihr ein geschlechtliches \'ergnügen

zu verbieten, während die Frau durch die Heirat Eigentum ihres

Mannes wird, der ja auch einen Preis für sie zahlt.-) Die Kam-
tschadalin, die allem unter allen ihren östlichen Schwestern sich

die Herrschaft im Hause zu sichern gewußt hat. hält es mit

der Ehe, wie es ihr paßt, während der Mann seine außerehe-

lichen Neigungen sorgsam verbergen muß. Der Kamtschadale

1) Historia Lettica, cap. XI, pag 39.

'^) Bechterew bei Max Buch (Die Wotjäken), der hinzufügt:
,
.Einen Hauj)!-

gruncl dürfte aber wolil die Legalität der Erbfolge abgeben, worauf auch der

NN'otjake hält, denn auch er will sein Gut, meine ich, nicht dem Kinde eines

fremden Mannes überlassen und achtet deshalb auf die Treue seines Weibes;

da aber das sogenannte höhere Gefühl der Liebe der Wotjakenfrau in der Regel

fremd ist, so verspürt sie auch weiter keine Lust, die Treue zu brechen. Deshalb

ist denn auch tue weibliche Treue üblich, ist Sitte geworden,"
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darf zvvar mehrere ["rauen nehmen, aber solange er mit diesen

Weibern in ehchcher Gemeinschaft lebt, muß er etwa behebte

Seitensprünge in aller Heimhchkeit ausführen , dicWcihor treiben

ganz offen unverschämtesten Ehebruch, ohne daß der Gatte

ihnen Vorwürfe zu machen wagt.i) Ai'.f den kurilisrhrn Inseln

in der Nähe von Kamtschatka dae^et^en muß der Mann, der seine

Frau auf einer Untreue ertappt, der Landessitte e^emät.'i wählen

zwischen dem ^^e;rlust seiner Elire oder seines Lebens. Er ist

,<:fezwungen. den Verführer seiner Frau zum Duell zu fordern,

/AI einem Stöckeduell.") Tut er es nicht, so gilt er als ehr-

los : tut er es, dann riskiert er leicht sein Leben. Denn die

Duellvorschriften setzen fest : Die ersten drei Schläge darf

4e.v beleidigte Ehegatte geben, hierauf dreschen l>eide aufein-

ander so lange los, bis einer von ihnen tot zu Boden fällt.

Der barmherzige Gesetzgeber hat jedoch dem Gatten das Recht

eingeräumt, die ihm zugefügte Schmach durch eine anständige

(Quantität Aon Tieren, Kleidern und Mundvorrat sühnen zu

lassen; und da eine solche Abfindung nicht unehrenhaft

und das Duell bis aufs Äußerste immerhin eine bedenkliche

Sache ist, so wird mit einem leichten Stockstreichwechsel den

Regeln der Ritterlichkeit Genüge geleistet und die Affäre fried-

lich beigelegt. Ähnliches, sagen die Bewohner der kurilischen

Inseln, komme auch im zivilisierlen Europa vor.

Bei den Kalmücken wird von Aornherein ein andere) Fall

als materielle Entschädigung für Eliebruch gar nicht in Betracht

gezogf^n: Der Ehebrecher hnt fünf, die Ehebrecherin vier

Siück \'ieh zu zahlen. •'^) — Die kirgisischen Weiber der Vor-

nehmen sind berühmt wegen ihrer Neigung zu ihren Sklaven.

J 'ic Ursache soll ihre .,Gutherzigkeit" sein; ,,bei vielen Ge-

legenheiten retten sie die Sklaven von den Drangsalen die

ihnen ihre Männer antun wollen; mid diese /^eichen der Men-

schenliebe vermehren die Ergebenheit, womit ihnen die Sklaven

zugetan sind. Nicht selten nehmen die Sklaven teil an der

Zärtlichkeit, zu welcher sie ziemlich geneigt sind. In solchem

') Mciiiers. Clcsi:!uLlifi' «lo--. wiiblirbfn G<.'^.chlci:hts, I ^3.

-) Dict. (lo la pi-nalilö. I 121.

') Hcni<iiiiiu T-xigiuaiins Nom;uliscl)( Slrcifprcion, II 40.
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Füll ober wird beyder Leben das Opfer, wenn ihre eifer;^i.ichtigen

Männer dahinter kommen." i)

Am .t;emüthchsten ist die ahe niin.i^rt lische Sitte, von wel-

cher schon der berühmte Keimende Chardin er/ähli luil : Über-

raschle ein Mann seui Eheweib mit iliiem l'v.ldcii. so durfte

er von diesem zur Strafe bloß ein Schwein verlangen; ar.derc

Rache durfte er nach den Gesetzen und den Gebräuclien der

Zeit nicht nehjnen. Das Schwein al)er wurde von allen dreien

— von dem betrogenen Ehemann, seinem ungt;treuen Weibe

und ihrem Buhlen — feierlich geschlachtet und bei gcmein-

sarnem Mahl verzehrt, womit die Schande ausgelösciit war.

Die Mingrelier nehmen auch heute den Ehelnurh nicht viel

tragischer.

Bei den (Jsscten im Kaukasus muß, wenn eine Frau ihren

Mann böswilhg verläßt, um mit einem anderen zu loberi, der

neue Mann dem ersten den ganzen Kalym ersetzen. Jagt ein

Mann seine Frau infolge eines Verschuldens ihrerseits davon,

so erhält er den halben Kaufpreis von ihren Eltern /Airück.

Entflieht aber eine Ossetin vor der ungerechten Behandlung

des Mannes, so erhält dieser gar keine Entschädigung.

Nach den alten tscherkessischen Gesetzen gilt nächst

Feigheit und Mord der Ehebruch als das größte Verbrechen.

Die ehebrecherische Frau ist ganz in die Macht ihres betrogenen

Gatten gegeben; er kann ihr die Nase und die Ohren abschnei-

den, das Haar abrasieren und sie so geschändet ihren Eltern

zurückschicken, welche die schlechte Tochter \ei stoßen oder als

Sklavin in die Fremde a erkaufen. Die Frau oder ihreri ^'lalan

zu töten, wagt der verratene Mann selten, da er dann der

Blutrache verfallen ist ; diese kann er allerdings durch ein

Blutgeld von 40 bis 60 Ochsen von sich fern halten. Ein

ehebrecherischer Mann wird verbannt oder hat eine Strafe

von 25 Ochsen zu zahlen.

Bei den Georgi<rn endlich, die sich niemals dun h Keusch

hcit ausgezeichnet liaben, ist der Ehebruch namcntli* h in den

großen kaukasischen Städten keine Seltenheit ; beide Teile

spreng(Mi ger)\ die Fesseln, die (ohnehin nicht fest sind. Viel
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fLugtii ZU dt^r L'tisiulichkeit die lussischen Offiziere und Be-

amten bei, die schamlos ihre Macht mißbrauchen und Mäd-

chen und Frauen verführen, während den gedemitigten Geor-

giern joder rechtliche Schutz versagt blieb. Die furchtbaren

Wirren der jüngsten Zeit, die ununterbrochenen Attentate

gegen die russischen Offiziere und Beamten sind nichts an-

deres als Rache für solche Eliebruchsaffären.

46. Uneheliche Kinder,

krimineller Abortus und Kindesmord.

}'c-b'rs des Großen Toleranz — Ka'-harina II gründet Findelhäuscr — General-

plan des Moskauer Findelhauses — Erziehung der Findelkinder — Privilegien,

Belohnungen und Bestrafungen — Findelhaus und Ehrcnbfleidigung —
Nikoiaj 1. gegen die unehelichen Kinder — Moderne Reformen — Gesetze be-

treffend kriminellen Abortus — Engelmacherinnen — Frozeß Wagen in Lodz

— Milde gegen KindesmOrderinnon — Kindermord bei den Kosaken und den

Swanethen.

Wenn der Ehebruch nicht eine außergewöhnliche Erschei-

nung, sondern der ständige Gast im Familiealeben eines Volkes

ist, und die wilde Ehe zu deii gesellschaftlich anerkannten

Einrichtungen gehört, dann ist es keine Schande, uneheliche

Kmder zu haben. Peter der Große begriff dies am chesterL

Eines Tages geht er in Wischnij Wolotschok (Gouvernement

Nowgorod) über die Straße und trifft ein hübsches Mädchen
weinend an. „Was fehlt dir, mein Kind?" fragt er. Sie

verbirgt ihr Angesicht in den Händen und antwortet nicht.

„Beruhige dich, mein Kind," sagt der Kaiser, ,,ich kann dit

vielleicht helfen; ich werde dich verheiraten." Ein Kreis von

Neugierigen hat sich gebildet, und als der Zar diese Worte
spricht, beginnen einige Mädchen zu kichern. Weshalb lachen

sie ? Dem Zaren Avird es sofort erklärt : Das Mädchen hat

sich mit einem deutschen Offizier vergangen und ein Kind

bekommen, und wird nun Hure ges. himpft. ,,Ei, ei," meint
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Peter, ,,ist das denn ein V^erbrechen ?'* Noin. ein uneheliches

Kmd, das ist kein \ erbr'.^chen und keine Schande. Ist es

ein Knabe oder ein Madchen? Ein Kn^xbcl Desto besser:

ein Soldat! Der Kaiser tröstet die Mutter, v<-rlangt sogleich,

ihr Kind zu sehen, und schenkt ihr eine hübsche Surmiie-^)

Katharina iL handelt in be/ug auf die unehelichen Kinder

als Kaiserin und als Frau: den Gesundheitszuständen der

großen Masse ihre Aufmerksamkeit zuwendend, beginnt sie

ihre polizeilich-medizinischen Einrichtungen in beiden Haupt-

städten des Reiches mit der Erbauung von Findelhäusern.

Für die Beurteilung der Sittenzustände der Zeit ist dies gewiß

ein merkwürdiges Chaiakteristikuni.

Im zweiten Jahre ihrer Regierung. 1763, stiftet Katharina

zunächst in Moskau das „Kinderhaus und Accouchier-Hospital."

In ihrem Manitest-^) erklärt sie: „Sich der Armen und Noth-

le.idenden anzunehmen, uiid für die Vermehrung nützlicher

Eiirwoner in einem State zu sorgen, sind zwei Hauptpflicliten

und Tugenden eines jeden gottseligen Regenten. Da Uns

nun diese Pflichten jederzeit am Herzen liegen: so haben Wir

den Uns von dem General-Lieutenant Iwan Iwanowicz ßetzkoj

vorgelegten Entwurf und Plan zu einem in Moskau, als der

alten Hauptstadt Unsers Reichs, durch allgemeine Collecten

und milde Beisteuer zu errichtenden Kinderhause, mit einem

besondern Hcspital für arme und unvermögende Wöchne-

rinnen, welche auf Unsern speciellen Befehl von dreien Unserer

v.'irklichen Geheimen Räthe beprüfet worden, allergnädigst

confirmiret. Befehlen demnach, so wohl erwähnten Entwurf

und Plan, nach allen Teilen, als auch den an Uns darüber er-

statteten Bericht, mittelst dieser Unsrer allerhöchsten Confir-

niation, als eine ReichsVerordnung aiizusehen.'*

') Waliszewski, Pierre le Grand, p. 185.

') Nfu verändertes Rußland oder Leben Catharina der Zwej-^ten, Kaiserina

von Rußland. Au^ authentischen Nachrichten beschrieben (von ITaigoId),

Riga und Ltupzig, 1772, Zweytcr Theü, S. 3 ff. — Zur Geschichte der Findel-

häuser sind besunders interessant die I>cnl:würdigkeiten des Grafen Jakob

Joba.r;n Sievers, des Hauptmitarbeiters Katharinas bei der Ehirichtung der

Wohllahrtsanstalten. (Ein russisclicr Staatsmann, von Karl Lud\dg Blum,

4 Bde. 1857.)

Siern, Geschichte der Offentl. Sittli .hiteit in Rußland. 90
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Der „Generalplaii" sagt im zweilcn Kapitel ;,von den

Kindern; die in das Findelhäus aufgenommen werden," fol-

gendes ; „So wol die Mütter selbst, als diejenigen, denen sie

ihr Kind anvertrauen oder auch fremde Leute männlichen

und weiblichen Geschlechts, können die Kinder, welche sie

gefunden liaben, nach dem Kinderhause bringen, woselbst jedes

Kind ohne den geringsten Anstand angenommen, auch kein

Mensch befragt werden soll, wer er sei, und wessen Kind er

bringe. Nur wird man ihn fragen, ob das Kind getauft sei

oder nicht, und v/as es für einen Namen hat. Falls die Ueber-

bringer sonst noch einige Umstände aus freien Stücken an-

geben wollten, sollen solche in ein besonderes Buch einge-

schrieben werden. Ein jeder kan dergleichen Kinder, nach-

dein es ihm am bequemsten ist, zu den Priestern der Stadt-

kirchen, nach den Armenhäusern, oder hiesigen Mönchs- und

Nonnenklöstern, bei Tag oder bei Nacht bringen, woselbst

die Pförtner und Ihürhüter dasselbe sogleich nach dem Kin-

derhause hintragen müssen, allwo man den Ueberbringern für

jedes Kind 2 Rubel für ihre Bemühungen zalen wird. Wenn
auch jemand, es sei bei Tage oder bei Nacht, dergleichen

Kinder trüge : so soll ihn keine Wache von der Polizei oder

andern Ccmmanden, noch die Nachtwächter, irgendwo an-

halten, üüxu befragen, wer er sei, und wohin er das Kind

trage; vielmer soll man ihrn in allen Stücken hülfliche Hand

leisten, und ihn v.ider allen etwanigen Unfug schützen. Wenn
die Kinder herangewachsen, so müssen die Knaben von li

bis 14 Jaren, so viel es ihre Kräfte und übrige Umstände zu-

lassen, Hanf, Flachs, Wolle und dergleichen reinigen, käm-

men und zubereiten; die erwachsenen Mädchen aber machen

hieraus allerhand Garn, und verarbeiten es wieder, weben auch

seidene oder andre Bänder, oder Leinwand. Die Knaben wer-

den dabei immei" mer und mer zur Garten- und auch zur

Hausarbeit angehalten ; die Mädchen aber gehen wechselweise

in die Küche, backen Brod,. waschen, stärkein, plätten, nähen,

und thun alle andre Hausarbeiten, in diesen Jaren lernen

sowol die Mädchen als Knaben täglich eine Stunde schreiben

und rechnen und den Catechismus. Uebcrhaupt soll mit Sorg-

falt darauf gesehen werden, daß die in diesem Hause erzogene
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Kinder von Jugend auf sich zur Arbeit und Reinlichkeit ge

wohnen. So wol die Mädchen als Knaben müssen sich, so

bald sie 14 oder 15 Jar alt sind, anschicken, allerhand Arbeiten

und Handwerke völlig aaszulerneri ; daher die Knaben zu Er-

lernung desjenigen Handwerk?, zu welchem sie Lust haben,

in die Lehre gegeben werden sollen. Be! gemeinen Handwerken
werden 4 oder 5 Jare bestimmt. Es sollen auch nur solriie

Meister, die ein ehrbares Leben fuhren, beim Kinderhause

gehalten, und ihnen darinn besondere Wc^linungen eingeräumt

werden, damit die zu ihneji m die Lere gegebene Jugend, unter

der Aufsicht ihrer Voigesetzten, desto weniger Gelegenheit

haben möge, ihre gute Sitien zu verderben. — Ein Aufzögling

männlichen Gfschlechi«^ erhält, wenn er sich durch seine Auf-

fühiung dessen selbst nicht unwürdig macht, nachdem er sein

Handwerk oder sonst eine Ärbcii gtliörig erlernet, bei seiner

Auslassung aus dem Kinderhause, ein r.eueü Kieid von Tuch,

einige Hemden, Halstücher, und Schnupftücher, eine Mütze,

einen Hut, Strümpfe, Schuhe, und Stiefeln; femer einen Man-
teisack zu meinen alten Kleidern, imd einen Rubel an Gelde;

nebst einem Paß, mit welchem er im ganzen Reiche, wo er

nur will, hinreisen, und übern 11 als ein freier Mensch seine

Profeßion treiben kann. Doch ist ein solcher verbunden, so

lang er lebt, alliärlich, oder für einige Jare auf einmal, aus dem
Kinderhause einen neuen Pass zu nemen, und für jedes Jar,

auf wie lange der Paß gerichtet isr, einen Rubel, und falls

er eine Kunst erlernet hat, aurh etwas mer zu erlegen. Eben
dieses verstehet sich auch von denen im Kinderhause erzognen

Mädchen, welche, nachdem sie das nötige gelernt haben, eben

dergleichen Belonung an Kleidern und einen Paß erhalten

sollen, um ihr Brod selbst zu erwerben. — Leibesstrafen sollen

im Findelhause auch bei den allerjiiedrigsten Bedienten durch-

aus nicht statt finden, damit die Jugend kerne Gelegenheit

bekomme, sich zur Körte zu gewöhnen. Wenn aber jemand

durch Abzug seines Lohnes nicht zu bessern seyn sollte: so

soll ein solcher auf Wasser und Brod ins Gefängnis geworfen,

oder bei schweren Verbrechen dem Gerichte, wohin die Sache

gehört, zur Bestrafung überliefert, und sodann aus dem Kinder-

hause ausgeschlossen werden."

2%*
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..Dir Auf/iöjTlingc, vve.lchr teils wegen ihrer Jugend, teils

au-: X'craiii.'.s^ung, daß ihrtr so viele beisammen sind, sicli

sehr oft veigd^en koiincu, soli man sich angelegen seyn hvsscn,

durcii VY'riTiiiiiur.grn von dergleichen Unart abzuhalten; und

wo dieses nicht hilft, bei der Züchtigung dennoch darauf sehen,

dafi man sio durch eine gar 7,u große Strenge nicht zur Hart-

näckigkeit und Unempfindlichkeit bringe. Daher soll man
die Strafen mehr so einrichten, daß sie dadurch beschämt

werden. -— Alle in diesem Hause Auferzogene so wol männ-

lichen üls weiblichen Geschlechts, und deren Kinder und Nach-

komineii, :-^ind 7A\ enigen Zeiten freie Leute, und sollen nie-

malen und unter kcineilei Vorwande einer Privatperson als

I eH;C'gene verschrieben worden können. Die in diesem Hause

mferzogene Deute sollen sich durchaus mit keinen Leibeigenen

\ erheiraten: dahero den Priestern bei Verlust ihres Amtes

verboteii wird, dcr^drichcn Leute nicht zu trauen. Falls es

aber dennoch dvach irgend einen Betrug geschähe: so sollen

sie nicht nur für ihre Person niemandes Leibeigene werden,

sondern auch der andre Teil, welcher sie geheiratet, wird

dadurch frei, "und isi kein Leibeigner mcr."

Um die Mittel zur Erhaltung des Findclhauses zu mehren,

erfindet die Kniscrin ein famoses Mittel: „Wenn ein Kauf-

inapn oder ein an/lrer von geringem Stande, Leibeigene aus-

genommen, nach eigenem Wolgefallen entweder auf einmal,

oder durch verschiedm-e von Zeit zu Zeit \ermehrto. Gaben,

von 25 Rubel bis 1000 und darüber, dem Kinderbause schenket:

so bekönnnt er für seine etwanigt: Beschimpfung eben so viel,

als er dem Kinderhaüse geschenkt hat; doppelt so viel a!)'^r.

wenn jemand gar Hand an ihn gelegt hat."''^)

Dem Moskauer Findelhaus folgte 1770 die Gründang eines

Petersburger Findelhauses. Dieses wurde ursprünglich im

Smolnaklostcr untergebracht; bald genügten die vorhan-

dejicn Räume und Mittel riicht mehr für die Zahl der Findlinge.

Daher mußte bereits 1797 eine Anzahl Häuser an der Mojka

eigens für die Anstnlt eingerichtet werden. A'her noch immer

wuchs der Zudrang, und aoermals mußte man neue Gebäude

') Vgl. Band I, S. 262.
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ankaufen. In der Mitte de:, joht/chntcii jnhthnnd'^rts srbreibi

der Petersburger deutstli»- Ar/t i>».i;kleus') : TMs Fiiidcl-

Institut umfaßt mit sei.un XeL^enanstalron jciics ganr.e \\n-

gcbeurc X'icreck,' weiclv^s" iioKhvestlich durch die Moiku, süd-

we>llich (I/.rch djc ICrbscnsliaße, -üdÖL-tliv h durcli die Met

schanskoi und nordöstlich du'ch den NctVikvjirosrjekt beeren/.,,

ist. M'-hr denn iSoo ElU.:' Deträgt der Umfang dieses Rau-

mes; an looou Menschen seilen dessen vc-rr.'.liiedene Gebäude

bewohnen, über $000 Kinder werden aliiähriich aufgenomincr;.,

nahe an 20000 beträg't l"ürt^vährend die Generulsunnnc alle:-

Pfleglinge des Instituts in; »er- und aul5erlialb seiner Peters-

burger Räume."

Die Kosten des Peteisburgcr Findelai^urjes stellten i-ich

damals schon auf zwanzig Millionen Ri-bel. Die.je Summe
floß dem Instiiut teilb direkt durch die Krone zu, teils kam

sie vom Ertr.^.ge des Spielkartenmonojiois, au.; aeni Gev-inn

des Petersburger Leihhauses und aus dem Mieuins der dem

Fmdelhaus gehcirend^n Gi?bäude.

Katharina U. hatte angeordnet, dai> die Findlinge im ent-

sprechenden .'Vlter, je na..h ihrem Gesch-echt u:id nach den

Fähigkeiten teils zu Handwerkern, teils zu Künsilern, teils zu

Wäscherinnen, Näherinnen, Lehrerinnen vorbereitet, teils so-

gar für die Universi;-il lierangebildet weidep. sollten. Allein

im Jahre 1837 verordnet ein Ukas, daß sowohl die Findlinge,

weiche sich noch auf den Dörfern befänden, ah aucii diejenigcr.,

v.'elchi; in Zukunü in tiie Anstalt gebracht v,-erden würden,

„nur den arbeitemien Klassen, c-ho dem ii.iueiu- und Hand-

werkerstand, doch a:,!ch nur auf eignen Wunsch, und nach

Lneichuog des gehörigen Alter:,, dem Miliiär" ti;iverlcibt wer-

den sollen. Der Untcrnchi wird dadurch zwar niclit aufge-

hoben, aber die Zahl der Schüler un.d Schülerinnen (500 in

St. Petersburg und 500 in Gatschin.a) durcli Waisen „ver-

dienter Beamien von der >. ier^.i-huten bis zvir ueanteu Rang

klasse inklusive" erseizc. i,>ie .'^ae.] der t ingtdiei'ertcn Pfleg-

linge vernnadert i:ich sogleiv.h bcdL.rend. demi das: Findel-

^) 7x.' KciiUitriü von St Pptr-isaurg in; ";.r.<irHti. 'i-RUtn. Zweiter Band

1846, S. 73.
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haus büßt seinen eig.'";ntlichen Zweck ein und ist den armen

Klassen nicht mehr das, was es sein soll Der Oberarzt des

Findelhauses, Staatsrar von Döpp, versucht dcii l.'kas Nikolajs

folgendermaßen begreiflich zu machen: ,,l-)ie veiu phüanthro-

pis<:he Tendenz dev Anstalt und daher die fast unbegrenzte

Aufnahme der Kinder in selbige imd ihre musterhafte Ver-

pflegung, ferner die ausgezeichnete Erzieliung, deren die nur

einigermaßen fähigen unter ihnen genossen, und die glänzende

Zukunft, die sich dadurch ihnen für die Zukunft eröffnete,

all<;s dies verui,rachi<' rinen beunruhigenden Zuv/achs 6e.r Zog-

hnge. Es wurden dem Hause nicht allein alle unehelichen

Kinder der Re-idenz sowohl, als der iibrig(M) Gouvernements

lings um sie herum — selbst Kin.der sein l)enhttelter tltern

•— zugeführt, sonderü es brachten sogar :>ehr \\t\ti .V'.heleutc,

besonders von der sieuerpfhchtigen Klasse, ihre Kinder, unter

der Firma: ,uneheliche' in das Hans, um sie den ihrem Stand

obliegenden Pflichten zu entz.'e c-n.'' — Welch furtliil^arcs

Licht wird in dieser Erklärung auf die siuliclien Zustände ge-

worfen! Die unbeschreibliche Lieblosigkeit der Eltern gegen

die Kinder, die wir im Kapitel ü!)er die Cr«au5.aTi)<-'ir im Faini

];enieben kennen g'.Mornt haben, könnte nlclil d:astiscL('r üui-

sTriert werden, als durch die Konstatierung, dnli VatO'. urd

Mutter — wegen möglicher, aber nicht imn^r vvaiirscheiniich< r

E'/foige in der Zukunft — ihr Kind gu ich nach der Geburt

von sich tun.

Kaiser Nikolaj i. geht in seirien feindseligen Akten g(^{!:e\\

das Findclhaus und gegen die unglücklichen uneheliciien Kin-

der noch weiter. Am 15. Mai 1839 erläfU er einen neuen

Ukas : „daß vom i. Januar 1840 an zw-^r jedes in das Haus

gebrachte Kind, wie ]'ri.ih.erj sogleich auf^tpoinnun, dem Urin

ger desselben aber kein Empfangschein niehr erteilt werden

soll.'' Dieser Schein, welcher niit dem Namen und der Numm«M-

des Kindes versehen war. diente naiiilich in deti vorhergehen

den Jahren nicht allein zum Auffinder desseihen, sonfiern

auch als Beweis des Elternrechts auf das5'=')hc. Wer dagegen

von i<;rzt an sein Knid dem Findelhaus überlicfei t, dem bleibt

ts auf immer ^•e^^)ren. Allerdings brin.^t dieser neue Be-

fehl auch wieder eine \'crininderung de 1 dem Hause zuge-
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führten Findlinge hervor, irotzdern bleibt die Zahl der jährlich

hier Eingelieferten die größte aller ährlichen Anstalten Euro-

pas, während Petersburg damals nur den dritten Platz hinsicht-

lich seiner Bevölkerungsrnenge einnahm. Im Jahre 1840 finden

wir innerhalb di-s Hauses 2424 Kinder, außerhalb desselben

16536; also 'A'urde eine Gesamtsumme von 18960 P'indhngen

verpflegt. Im Jahre 1844 beträgt aliein die Zahl der ein-

geliefs.;ilen Findelkinder genau 4000, und am l. März des-

selbe;-: [ahres die Cencralsumme der Verpflegten 19271. —
„Man nennt gewöhnlich," schreibt Buddeus, , .Paris und Lon-

don die deinoialisieriesten Städte; dennoch gibt St. Peters-

burg in allen einzelnen Offenbarungen seines Lebens ver-

hältnismäßig weit zahlreichere Beweise dieser morahscben Zer-

rüttung der Gesdlschaft. Paris hat bei einer Volksmenge von

mehr denn einer Million Menschen m seinem Findelhause

keinen numerisch größei Zuwachs als St. Petersburg; Lon-

don zählt bei einer ßev» ikerung von nahe an zwei Millionen

jährlich nur 10 000 Finclhige."!)

Gegen\\ärtig werden in Rußland in den fünfzig euro-

päischen Gouvernements ;dljährhch durchschnittlich 112 000

uneheliche Kinder geboren. Dabei ist hervorzunc6er;, daß die

Zahl der illegitimen Geburten im nördlichen Rußland weit

größer ist als im südlichen, oLA'ohl im Norden weniger Städte

sind als im südlichen; eine der Ursachen dieser auffallenden

Erscheinung ist, daß die Bauern in den nördlichen Dörfern

zu Hause keine Beschäftigung haben, ins Zentrum des Reiches

ziehen, um Arbeit zu finden, und monatelang, ja jahrelang

fortbleiben.

Die Gesetzgebung hat sich seit Katharina IL um das Los

der unehelichen Kinder wenig bekümmert, und wenn sie es tat,

wie zur Zeit Nikolajs, so geschah es nur zu Ungunsten der Ver-

lassenen. Der vom Kaiser Nikolaj I. stammende § 994 der

Strafgesetzgebung stellt sogar die wilde Ehe in die Reihe

der strafgerirhtlich zu verfolgenden Handlungen. Nikolaj spielt

gern den 'I ugcndwächter seines \'olkes, luid so degradiert er

i) Buddeui, a. a. O. 79. Daselbst ausführliche ßesclireibung der Gebäude

ufld der Ivrankheiten der l'indlinge.
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Millionen Menschen seines Reiches, die zufällig unclielich ge-.

borer sind, /u ,, ungesetzlich Geb()r«'nen"'(He3aKOHiiopü}K;xoFui.ie);

Dc^tojewskij piägl a\if sie tkn bilteren Namen: schuldlose

Schakligr.

Aber wie in bc^ug a\if die Ehescheidung hat sich auch in

betreff der unehelichen Kinder in jüngster Zeit eine glückliche

Wandlung vollzogen. Schon 1880 v/ar der Reichsrat zur Er

kenntnis gekommen, daß eine Gesetzesänderung zugunsten der

unelielithcn Kinder stattfinden müsse. J891 wrudc darin ein

Gesetz veröffentlicht das die gesetzliche Anerkennung der un-

ehrlichen Kinder und ihre Adoption gestattete. Gleichzeitig

wurde eine Kommission mit der Ausarbeitung ei-ier vollstän-

digen Gesetzesreform zur Verbesserung der Lage der unehe

lieben Kinder betraut; sie beendete 1902 ihre Arbeit mit dern

Bekenntnis: „Die Ansicht, daß nur durli Härte und -Strenge

die Zahl der unehelichen Kinder herabgemmdert werden könpe,

entspricht dem humanen Geiste der neuen Gesetzgebungen

nicht und ist an sich ungerechtfertigt. Weder die Strafen für

<la:s uneheliche Zusammenleben, noch die Vcischlechterung der

Lage der unehelichen Kinder sind imstande, das moralische

Niveau der betreffenden (lesellschaft zu heben. Die ^r^esetz-

lichen Bestimmungen, welche den Vater hindern, die Lage

seines außerehelichen Kindes zu verbessern, sind eher schäd-

lich, denn sie vermindern das Verantvvortlichkeitsgefühl,

v^ekhes dem Vater des Kindes als demjenigen, durch welchen

drs Durkreheliche Zu=fammenlebeii gewöhnlich entsteht, zufällt.**

Das neue Gesetz bezweckt nach dem Ausspruch ?cines

Scaöpfers: „den unehelichen Kindern wenigstens eine Art Fa-

milie zu geben, und sie ihre Eltern, die sie berech i igt sind, als

ihre nächsten Blutsverwandten ai^zusehcn, ui rncn lcrn< :i zv

lassen." In erster Linie v.ird die Bezeichnung der „ungesetzlich

Gtborenen" abgeschafft und die natürliche: ,,außereheliche"

(uiTijopaTni.ie) eingeführt. Das außereheliche Kind darf nun

TTiPiiri) mil ZustirniMung des Vaters dessen Vor- und Familien-

namen irasren : wcni> dieses nicht der Fall ist. bekommt das Kind

1) Vi?l. das ResuiTic" von Juli"-, Goldbaum in ,,Dio Frauen-Zeit", Beilage

zu-.r. Taghilatt ,,D'.e Zeil", vom 20. Januar 1503.
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mtt Zu.snmmung de«? V^ators <cuv'.i Mutter deren Farailienn.imfin.

Auch enthält das Gesetz die Bestimmung, daC) die einer für

ungiltig erkannten Ehe ents,pro«? -jenen Kinder nicht als außer-

ehelich betraclitet v/erden und alle Rechte der ehelichen Kinder

besitzen Di-t au'Sf^reheiiehen Kinder haben feiner das Recht,

einander und auch liire iMutter zu beerben; d.ifi Recht, den

Vater oder dessen Angehörige zu beerben, steht ihnen alier-

ding auch jetijt nicht ^u. Die Mutter genielk ui bezug auf

dai-, ixßerehe.hche Kind die Rechte der elierlichen Gewalt und

hat auch diesem gegenüber entsprechende Püichteii. Der Vater

ist verpflichtet, nach Kräften maleviell für d'e Mutter und

das Kind zu sorgen, und auch die Mutter muß, wenn sie

di«? Mittel besitzt, an den Ausgaben für die Erhaltung ^uid Er-

ziehung des Kindes teiinehnien. Denn Vater, weicher materiell

für sein Kind sorgt, steht endlich das Recht zu, seine Er-

liehung und Pflege zu überwachen.

Die Wirkung des neuen liberalen Gesetzes über die un-

«belieben Kinder wird sich vo. aehmlich in eincjf Abnahme der

Fälle ton kriniineliem Abortus bcrnerkbur machen. Die Zahl

der verbrecherischen Abtreibungen, soweit diese überhaupt ))e-

kannt m erden, ist eine furchtbare, so daß das Strafgesetzbuch

Nikölajs I.i) die schwersten Strafen androhen mußte: Die

Mutter, v.-elche ihr neugeborenes, uneheliches Kind, aus Scham

oder Furcht, hilflos liegen läßt, und dadurch den Tod des

Khides bewirkt, wird ;'ur korrektioncllen Strafe er« er Klasse

vierten Grades verurteilt (für die von der Leibesstrafe exi)uicr-

ten Klassen: Verlust aller besonderen Standosrechte und \\\

bannung zu lebenslänglicheip Aufenth'üt hn Gouvernemeiit

Tomsk oder Tcbolsk, nnt t—2jähri.Ter Einsperrung, i'tir Nicht-

eximiertc: Verlust alk-r Standesi echte, von der Iland der

Polizeidiener 60—70 Rutenstreiche, 3—6 JaJire Arbeitshaus):

dabei wird die Schuldige statt hi die Arrestant en-Konipignie

auf drei bis sechs Jahre in ein Arbeitshaus abgegeben. — Ist

aber das Kind tot zur W-elt gekommen, und hat die Mutter e^;

aus Scham oder Furcht verborgen, anstatt ihre Niedcrktintt

1) Strafgesetzbuch des Russischen Heicli.:. pronrai /^ft im J,ih;-. ;84;,

§§ 1931—1935.
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pfl'chtmäßig anzuzeigen: so wird sie mit sechs Monaten bis zu

einem Jahr Gefängnis bestraft. Wer die Leibesfrucht einer

schwangci I n Person, ohne der^n Wissen ind Willen, vor-

saizlich. auf welche Weise es autlj sei, abtreibt, unterhegt der

peinhi hen Strafe zvveiter Klasse, siebenten Grade-, (für Exi-

mierre : \'erluäte aller Standesrechte, 4—6 Jahre Zwangsarbeit

in den Kronsfabnken, Deportation nach Sibirien zu lebeiisläng-

hcher Ansiedelung. Für Nichtcximierte: Dieselbe Strafe aber

vf)r)ier noch «öffentlich von Henkershaiid 30- -40 Peitschenhiebe

wnd F>ra.nd!narkung). Erleidet die Mutter selbst, infolge dieses

ohne ihre Einwilligung verübten Verbrechens, einen, bedeuten-

den Schadete an ihrer Gesundheit, so tnfft den Schuldigen

die peinliche Strafe zweiter K!jssf\ sechsten Grao:s (für

Exiniiette: Verlust alter St.-tndesrechte, 6— 8 fahre Zwangs-

arbeit in den Kronsfabrikei), Verbannung nacli Sibirien zu

lebenslänghcher Ansiedelung für Nichteximiei tc: Dieselbe

Strafe, vorher aber 4c— 50 Peitschenhiebe öffi ntlirli von Hen-

kershand und Brandmarkung). Erleidet die Mutter den Tod,

so erfolgt die peinliche Strafe zweiter Klasse, fünften Grades

(für Eximierte : \'erlust aller Standcsrcchle, 8— 10jährige

Festungsarbeit. Deportation nach Sibirien zu lebensfinglichf-r

Ansiedelung. Viir Nichteximiert-j : d'eselbe Strafe nebst

50—60 Peitschenhieben, und Brandmaikung). V/er mit Wissen

und Willen einer schwangeren Person irgend ein Mitte! in der

Absicht anwendet, ihre Leibesfrucht abzutreiben, erleidet die

peinliche Strafe dritter Klasse, ersten Grades (für Eximierte : Ver-

lust aller Standesrechte. Verbannung in entfernte Gegenden Si-

biriens zu lebenslänglicher Ansiedelung. Für Nichteximierte

dieselbe Strafe, außerdem 20—30 Peitschenhiebe von Henkers-

hand). Die Schwangere, welche auf eigenen Antrieb oder im

Ein\ers!ändnis mit einem andern, irgend ein Mitte! anwendet,

um ihre Leibesfrucht abzutreiben, verfällt in die peinliche Strafe

dritter Kla-se zweiten Grades (für Eximierte: Verlust aller

Standpsrechte und "^erbannung zu lebenslänglicher Ansiedelung

in minder entfernten Gegenden Sibiriens. Für Nichteximierte:

Dieselbe Strafe, außerdem ic—20 Peitschenhiebe öffenlhch

von Henkershand). Die Strafen werden um einen Grad ver-

schärft,- wenn die daselbst genannten \'^erbrechen durch einen
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Arzt, Geburtshelfer, Apotheker, durch eine Hebamme oder

durch eine Person verübt werden, die schon, früher einnuil

ein solches Verbrechen begangen hat.

Trotz dieser beispiellos strengen, ja fast barbarischen Cie-

setze ist der kriminelle Abortus in Rußland eines der am
häufigsten vorkommenden \'crbrechen. Das Volk bedient sich

dabei des Quecksilbers oder eines mit Schießpuher vtrmisch-

ten Getiärkes als innerlichen Medikaments und hiltt d.uin

mit spitzigen Instrumenten nach. Natürlich fehlt es auch nicht

an abergläubischen Mitteln, wie es das folgende istM: ..Man

sammle den Monatsfluß in einem GefÄüe, die kluge Frau

schütte CS in der Badstube auf den glühenden Ofen. !\Ian hört

dabei das Kinderweinen." Kann man sich aber nicht selber

helfen, so nimmt man die Dienste von Weibern in Ai.'^-pruch,

die das Creschäft betreiben und in einigen Städten ihr Handwerk

g.'in/ öffentlich ausüben. St* ist Lodz in Polen ein berüchtigte-^

Zentrum derartiger Verbrecherinnen, die nebenbei auch Enge!-

macherei nicht verachten. Tni Dezember iyo2 wurde die I'oli/ci

infolge einer gav zii entsetzlichen Anhäufvmg von Schauder-

taten gezwungen, einmal vom Verdiens:, den ihr das Schweige,-

einbringt, abzusehen und die gefährlichste Kindesmas^.^n

mörderin Chajaruchla Wagen dem Gericht aas,:ufolgen. Die

.Vuklage besagte, daß die .\ 'igeklagtc : erstens im NuvemL'cr

1901 das uneheliche Kind Moschek Sarakcvvski, für weiclies

sie das Ko.- tgeld für drei Monate voraus erhielt, mit Vorbedacht

und in eigv;nnüti;jgc-r jVbsicht, um die Kosten für den Unterhalt

zu sparen hat sterben lassen: zweitens: d:iß sie im TeDruar 1002

unter denselben Umständen und aus denselben Beweggründen

den in Pflege und Kost genommenen Abraham Schadek hat

umkommen lassen; drittens: daß sie im März 1902 imter

gleichen Bedingungen und in gleicher Absicht den Ic: k Sand-

berg hat sterben lassen; und viertens: daß sie Ende Februar

oder Antaug ?vlär2 1902 die Gitla Zinnamon, für wt:!che sie

das Pflegegeld für zwei Monate voraus trhaltc^n hatte, mit

Vorbedacht und in eigennütziger Absicht, um das Kostgeld

zu behalten, durch Ersticken ums Leben gebracht hat. Es

^) Löwenstimm, Aberglaube und Strgfrecht, S. 143.
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wurden Zeugen vorgerufen, welcJie durch ihrf: Aussagen, die

Tatsache, daß. die Wagen die ihr anvertrauten Pfleglinge

Hungers sterben hcÖ, einstimmig bestätigten. Die Aussagen

der Zeugen vor GericJit -ttimnuen voilkommen mit denjenigen

ülierein. die bei der \''orunter:.a;rhung eer\acbl worder waren.

Der Protektion der I'oliy.ci \erdankte es das Ungelieucr, dali

von weiteren urzähhgrn Verbrechen nicht gesprochen wurde

;

und so fiel das Urteil, ziemlich milde aus: Verlust aller Rechte

und zehn Jahre Zwangsarbeit.

Hätte nicht das Bezirksgericht von Lodz, sondern irgend ein

Bauerngericht oder selbst ein städtisches Geschworenengericht

über die Engelmacherei üu entscheiden gehabt, so wäre das

Urteil allerdings noch ^•iel glimpfliciier ausgefallen. Cianx milde

urteilt man aber in jedem Falle, wenn die Mutter selbst als

Mörderin ihres Kijides vor Gericht kommt. Berühmt gewor-

den ]v dieser Hinsicht ist in der Gf'f:hiv:htc der russischeri Justiz

des neunzehnten Jahrhunderts ein Urteil des Tribunals von

Kasanj, das einer Kindesmörderin nur f'inc leichte Knaten-

strafe zudiktierte mit folgender Begründung^) : ..,Der Mord
am eigenen Kinde- ist nicht ein so schweres Verbrechen wie

der M(>rd an einem fretnder.- Kinde. W^^nn eine Mutter ihr

eigenes Kind ermordete, su muiiten die Motive überwiegend

und übermächtig sein, da '3 sie die natürliche Mutterliebe über-

wältigen und die l'at herbeiführen konnten. Ein unzurcch-

nungsfäliiger augenblicklicher Wahnsinn mir -vennochte sie

möglicli .'.u machen. Dex .Mord a)i einem fremden Kinde aber

ist in der Regel die Folge einer »crbedaehlen Absicht.*"

So stark Engclmach.;rei und Tötung des neugeborenen

Kindes durch die Mutter in Kußland und be.'sonders in Bolen

verbreitet sind, so selte: hört man von die.sen Verbrechen

in den ba!fis(:hen Provi -.zen. Schon Pelri") bemerkte v(»r

hundert Jahi-en in bemg auf die estnischen Frauen: „Es gibt

ganze Gegend^m, wo de: Name einer Kindermörderin völlig

unbekannt i?t." D;igegen weiß man mti einigen anderen Völ-

kern in Rußland, d-aß bf.-i ihnen der Kindermord^ besonders der

1) IIaxthaii<-..-7; i-i'.u'icri, l 48:;:.

'-') Eh'^tl^i.nö und 'lic Eh-ti-n. 11 43.
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Töchterincid, früher obligat war, teilweise noch heute obh^-ai

ist.i) Von den Kosaken, die sich am Jaik aioiedeiten, wird

erzähh^): „Nach ihven müvdr'rischoir Räuber-Sitten, oder viel-

mehr aus einem gewissen abergläubischen Wahn, oder wie

andere v.ol'en, v/eii sie bey dem Kiader-C.ieschrey ihren Auf-

enthalt nicht hätten vor ihren Feinden verbergen und ver-

hüten können von ihnen aufgehoben zu werden; machten sie

in einerr.j gemeinsciiaftlichen Vertrag unter einander auo, daß

alle ihre Kinder gleich bey der Geburt imigcbracht werden

sollten. Diese TyTanney übten sie cirJge Jahre lang wirk-

lich aus, v,ic alle jaiklsche Koßaken noch jetzt bekräftigen, nur

mit dem Unterschied, daß cipige meynen, sie hätten blos die

Mädgen umgebracht, die Knäblein aber beym Leben gelassen.

Nachdem dieses unmenschliche Verfahren eine Zeitlang unter

diesen Koßaken im Schwange gegangen war; wurde einem

aus ihrem Mittel, Namens Tit Fedorow, eine Tochter geboren;

das Fielien seiner Frau erweichte ihn, daß er sie zwey Jahr

heimlich hey sich erhielt. Endhch aber erfuhren es othche

..einer Mitbrüder, und er sähe, daß er es nicht weiter ver-

bergen konte. Als nun eben eine Koßaken-Versammlung ge-

hal en vvoirde : nahm er seine Tochter auf die Arme, trat mit

ihr in den Kreis und brachte an: Er wisse zwar den unter

ihnen bestehenden Vertrag wegen ümbringung der Kinder sehr

wohl, es sey ihm aber nicht möglich, seine Hände m seinem

eigenen Blute zu baden; er überliefere also hiermit dem Kriegs-

recht nicht allein das unschuldige Kind, sondern auch sich

selbst, weil er den gemeinen Vertrag aus den Augen gesetzt.

Anfangs fällten viele das Urtheil, es müßten beyde, sowohl

\'ater als Kind, vom Leben zum Tode gebracht werden, damit

ihr Recht und Vertrag nicht gebrochen und entkräftet würde.

Endlich aber wurde der größte Theil gerührt und zum Mit-

leiden bewegt. Voller Erbarnumg schryen sie, man sollte

beyde verschonen. Lhid so wurde denn nicht nur dieser

I '} Von dtni Kin<iennord aus religiösem Fauatismu!; babo ich schon iu\

ersten Bande, S. 248, und in diesem Bande (im Kapitel über die Grausaraki;it

im Piunilienkben) g -proohon.

*) Die iaiker Miliz und ilire Verfassung. Büscliiugs ]\Iagazin.
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Koßak, Tit Fedorow, mit seiner kleinen Tochter vom Tode

errettet, sondern auch ihr unmenschlicher Vertn.g gänrUch

aufgehoben, und seitdem haben sie alle ihre Kinder aufge-

zogen."

Von den Swanethen, einem wenig bekannten Volke des

Kaukasus, behaupten russische Forscher: es sei bei ihnen alte

Sitte, daß die Väter zur Verhütung eines Überschusses des

weiblichen Geschlechtes bei der Geburt einer vierten Tochter

diese aus der Welt schaffen. Der Gebrauch soll dort noch

heute bestehen. 1)

1) Bodenstedt fand diese russische Mitteilung eines Zweifels wert; doch

wurde sie in neuester Zeit als glaubwürdig bestätigt von dem vor kurzem ver-

storbenen berühmten Kenner Kaukasiens, Gustav Radde, der lange Jahre in

TiflLs pelebt und speziell die Sitten der Chewsuren, Pschawcn, Tuscliinen und

S>vanethen studiert hat.



ACHTER TEIL:

Geschlechtliche Moral

47. Erziehung der Jugend. — 48. Scham-

gefühl und Keuschheit. — 49. Probenächte

und Jungfemschaft. — 50. Coitus und

Religion. — 51. Snochatschestwo.





47- Erziehung der Jugend.

L'nsittlicUkcit und Konr.pi.u>ii .ic' Ju;|(cnt"i — Uvtcilo ü'jcr Erzielairi{j; in Ruß-

land - I>ic Töghtcr iivi leiviv. — - BilOmi>( vier Zarin und dei "friiirehsiDrK n —
AI'g'.T.ieinc' UnbiJduue; — Rcfürt;'"^ P'jt<;rä dori Grolnui — Kroiisinstitute und

t^iJentlichc M dchonj^.'mr.H ica -- Privatunterricht — Gouvernanren — Pen-

sionats — Wandlung zum rxtrcr.ien — Klag- vinr ? Fainilir-nvatfirs — Neigung

der Mädchen zr. g' ^•ohlechti;: 'lyn Exzcr-sra — Frühe ivlcü'-tr'iaiion und frühes

El wachen nr-r Nafirtriebe— Ma^turTiation — Kr-ilxL-n-pLU'^ioaat'' unü Kralu-n-

Gvnina-i!tn — Die Pädirastonsonule ? l.; :V.ico\v — ('-kioh|i{üli.igkeit und Fatalis-

rauü der Eltern.

,.,IJs würde für die Russen schwer ^tin, noch unsittlicher

zu vrerden als s^e «."cgcuv^irtig s'n':!.. K'ndcr von dreizehn

Jahren bleiben die Nacht über vom Hause weg und bringen

ihre Zeit an Orten zu, avo sie ungezügelter Ausschweifung

frohnen." Also schrieb ein Ru?se im J::hic iS^i).!) Die xwei

Jahrzehnte, di«; seithc^r verflosi^cn sind, die^-f r'var-?ig Jahre

d^r Gärungeri TJnruhen, Revokitioricn, Mor-.k. und Gegen-

morde, h-iben nicht dazu beigetragen, das Niveau der Sitthch-

Ircit der Jugend zu hebei:. Nicht bloß im Inneren, in den von

der sogt'no .»ten kuiiivierten russisch'r^u Welt ejil' ernten Pro-

v'inzen. sondmi auch in den zivilisiertesten Stiidteii^ ja «;ft!b?t

im Dov.ido der Bildung und des feinen Tdiics : in dtn bal-

tischen Ländern, ist die Jugend vollständig verroht, ,,\Vohl

das Traurigsie an den hcuUgen Findrücken bei einem Besuche

Rigas." sagte in jüngsUr Zeil ein deutschei Tieobaclitv.r-), .,ist

die p.IIenthalben zut.^gj tretende tot;dc Verlotterur.g. geistige,

sittliche und körperliche Korruption der Jugend mänülichen

1) tiT? ,,r[iivK,!.;i:i;;u«>"*, der Zcitun.-!; des Fiirsten M';'.'Cbi><;h'.r.siijj, 12.

VTII. i5'-'.j — Lonin, Kuf^si^che Zustande il 55.

2; ijaltischc Eindrücke v.-n Vrt,iherrn A. v. E. ir. der S-onutTjPnuminer lios

Berliner LcI;al-ADzeIr;fi' {n. Psciblo.tt) vom. 21. April 19(7.

Stern, Csschichti dti- tCent!. Sittlicbkeit in RuBlnnd. *•
atj
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und u erblichen Geschlechts." Namentlich die nissische. letiische

und jüdische Schuljugend befindet sich in einem hoffnnngs

losen Zustande; Keinerlei Autorität wird M>n drn verwahr-

losten jungen Leuten arcrkannt. Alles ko^ikurriert um die

l'ahnc im gemeinen Betragen, im Verstojien gegen Sitte und

Herkommen. „Im Äußeren .t,dlt als schick für die männUche

Tugend: ein zur Schau gctrai.,enes Strolcbgvpräj:^e a la Gorkis

,, Nachtasyl". Die Typen dieses Dichters sind ja das Ideal

der demokratischen Jugend Rußlands. Der demokratische

Gymnasiast läuft daher mit langem, schmutzigem Haar heruin,

das in Strähnen ums Antlit;^ hängt. Die Mütze sitzt auf einem

Ohr und ist weit in den Nacken geschoben. Der breite Deckel

muß unordentlich eingedrückt und möglichst schmutzig sein.

Der äußerst schmierige graue Uniformpaletoc wird salopp offen

getragen und schlenkert um die haltungslose Gestalt, die ia

einer ostentativ schäbigen Bluse steckt. Die Hände werden

entweder tief in die Taschen des Mantels gesteckt oder auf

dem Rücken in die Ärmel geschoben, wobei die Ellbogen

möglichst weit vom Körper abstehen müssen. Natürlich wird nie-

mandem ..usgebogen, im Gespräch roh gegrinst, geraucht, ge-

spuckt, und man befleißigt sich der ordinärsten Aüsdruck>>

weise. Die holde Weiblichkeit der ent;>prechf^-Kleii Kategorie

7eit:hnet sich durch ein Äußeres und Benelunen aus. da.'s

den <;'^hlechter erzogenen Repräsentantinnen der Ha!!)w<'ii liebe-

voll und mit entschiedenem Tal<.n'. abgelauscht ist. Drn- Flirt

dieser jungen Leute, den jeder, den es interessiert, auf dem

Alexander-Boulevard oder noch besser in zahlreichen Kon-

ditoreien beobachten kann, trägt einen solchen Cha: aktcr, daß

man an der Zukunft, dem sittlichen Wert und der erzieJaerischen

Qualifikation dieser gesamten Generation schier verzweifeln

muß. Der Stempel der Verkommenheit ist <liesc3i jugend-

lichen Gestalten, die leider auch einmrd Familie gründen wer-

den, aufgeprägt."

Diese Jugend entspricht aber nur den allgemeinen Ver-

hältnissen, ist eine Pflanze des Sumpfes, den n-ir russische

Sittlichkeit nennen müssen. ,,L">ie Bezirksgerichte betrachten

den Ehebruch gar nicht als eine ernsthift"; Verletzung der

ehelichen Pflichten," sagt der Xerfasser eines russischen Buches
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über die russischen Frauen. 'j Wo man keine eheliche Treue

zu waJiren für nötig hält, kümmert ninn sieh auch wenig oder

gar nicht um die Erziehung und die MoraUtät der Jugend.

Nur ein Bruchteil der nissischen Jugend erhält überhaupt eine

Erziehung. Und wie ist diese Erziehung beschaffen.^ Vcr

stelhingen \on Pflicht zu erwecken, die Notv/endigki-it der

Pflichterfüllung /.v. Ichren. die? betrachtet .sie nicht einmal als

ihre Aufgabe. „Die Erziehung der russischen Jugend/' schrieb

der Engländer Lanin"), „geschieht in jenem engen Geiste,

der sie niemals ihre lieziehung zu Tvitnilie, Gesellschaft und

X'aterland erfas.^en läßt; denn was ihnen an Unterricht zuteil

wird, besieht hauptsächlich in einem /.usaumienhang- und ziel-

losen Stück- und Flickwerke von zum Teil höchst zweifelhaftem

Lehrwerte,. Davon, d;iß die zarten, jungen Seelen mit fe.-^ter

und zugleicVi milder Hand in der Selbstbeherrschimg, wie in

der Diebe zur VVahrheit und Gerechtigkeit g«srhult, daß die

jungen '.^riebe und Begierden da, wo sie gar zu üppig empor

sprießen wor.en. auch wenn es wehe tut, geputzt und be-

schnitren werden müssen, auf daß ihre moralische Kraft ver-

stärke, ihr siithches lirteil sich festige und erhöhe, daß ihr :

Neigungen sich veredeln und der Kieis der Diage, für welciu;

ihre jugendlichen Herzen Zuneigung tassen. sich imrner mehr
erweitere, kuuz, von jener auf liebcvülie Sorge und weis<i

Lehre, vor allem iber auf die wirksame l^edigt des eigenen

Beispiels gegründeten Er/,ichungsweise, die das Ziel der moder-

nen Pädagogen ist, hat man in RufSland bis heute noch nicht

die geringste Vorsiellung."

Li früheren Krtpitehvhabe ich schon mehrfach Gelegenheit

g':habt, die Bildung, die dem männlichen Geschlecht in Ruß-

land in den verschiedenen Epochen zuteil wurde, zu schildern. ^\;

Noch schlimmer ais um die Erziehung der Knaben war es

um die der Mädchen bestellt. Das weibliche Geschlecht ver

l>rachte fast sein ganzes Leben in dem Terem und benötigte,

keine Bildung. Im Gesetzbuch des Gro(?>fürsten Jaroslaw gilt

die russische Frau des elften J.duhunäerts als ,,auf ein^-r

') I'achm.inii, i)as Huch von den Fi t.po, S. :q. — Lar.in a. a. O.

-) a. a.. O. 31.

•'^) Band 1, 3. .11-53.

2y*
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Stufe stallend rr.i-'" th>csn Lahir.e.-i ciurm Biindcr», c'^nem

Krüppel; einem Bettler," mit ein- m Woiie nh ein un-

vülikoniinenes oder vcrunstairetcs ivicnsvihlichcs Geschöpf,

stark gtTiug :ibcr, 'jm dem gemeinen Manne als Lasttier

zu dicnon ; und scliön und reizvoll genu.ti-. d°in Vornehmen

ein Werk/ciu, der V/oUnst rc sein. So bleibt es bi^> zum Ende
dv."^ sirbzehiircjx Tahrbandeiis, unl es fallt weJer lit-n Be-

druckfin noch den Bedruckten ein. die Situarion indem zu

\\;oi/!cn. Die Töcbter der Vc-raelimcn schmachten ganz zu-

frieden m dem Terem und lerne a nichts., weil sie nichts ru

wissen brauchen. Ist einmal ein Bojov ^nx cticuchrct, so läßt

er seinen Töciitcrn durch ein.'-xn ('opeii oder Kn-cbeudiencr

etwas von der Kucst des Lesens, seltener auch des SchreibeTis

beibringeri. Die Zarin )?ro;-kowja, G'.-n"!aluin des Zarea Iwan \'..

des Stirilnudcr.-. und ivlitiegenten iVtets des GroLS.^'L, ist die

El Sie. d\c für ihre 'Cöcliter einen Goiiveincuv und Sprachcn-

lehrer engagiert : den I)eutschen jchanri Clirisro|>iicr Dietrich

Ostermann ; spater beruft sie in ihr Haus noch eijien zweiten

Lehrer, cbt-nlails einen Deutschen, Stefan Rambtirg, ..damit er

den Prinziosinncn das Tanzen und die Anfangsgründe der

französischen Sprache beib<rir»ge." Dir: beiden Lcbre.r scheinen

aber nidii viel zustande gebracht zu haben. Die frm/essinnen

sj)rcch€n die Sprachen sihlecht, im ran,: : eüssier: nur die aus

gelassene Kniharina, s>^ätcre Hei/ogm \vn Mecklenburg: na-

mcntlich Aiuja. die spätere Kaiserin, bleihf. hinter allen Er-

wartungen zurück \md schreibt noch als Zarin ein cntseizlich

fchierhaftes Russi'^ch. Und dies sind schon, die leuchtenden

Ausnahmrn der Zeit ! Die Töchter adeliger oder gar bürger-

lichei' lamilien ver.siehcil weder zu lesen noch zu schreiben.

Allerdings d^rf man nicht verges;;on. daß auch die Männer

in dicseJA Künsten nicht gar so fonge-,fliri(ien sind; selbst in

d«>r Mitte lies ai ht/rluilcn Jahrhunderts. Jahr/ehnto nach 'dem

Tode Peters des (l4ri)Ü( n, fmidet mau noch unlt^r d<ni ersten

russischen Staaismännern Leute von ^•( rblütTendcr Ignoranz.

Man hat schon Akademien, aber keine Elemeiilarichukn, und

diesen \\ Ideisinn chaiaktcrisiert ein Aktenstück aus 1740, das

von einem Schiller dci Akaden>ie, eniem gewissen Nartow.

erzalill : . Ilr kann selbst seinen Name)i ini Rnssisehen nur
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mit ?Jühc unterfertigten." Nach dem Z<nigiiis:5«^ Gvibowskijs')

konnten von allen Hofleul'^n Kath.dviija- 11. nur zwf^i
. Pnrionikin

und Besborodko oilhcjfraphisch russisch schreiben!

Sollten da die ininier als Gescliöpfo niedriger Orrlnung-

r»eh.indclten Frauen ehrgeiziger s^^n ils di-' Herren der Gesell-

schaft? Feter der Große ha'.tc die Frau au? dem Terem

h.ir ausireführt in die g'oße Offcntlie])keit, aber als er ihr hrfahl,

an der Unterhiitung und deii Refornien. die er meinte, teil-

zunehmen, da Verla n;Tte er von ihr nicht ;.ufh ßilduno^
; ihm

}:C>'iraL;te e^, wenn sie tanzte und j'.ranulwein tvauk. Erst

Katharina .li. stiftete Bildungsanst-aiten für die v, .'iblielu;

Ju;.rond ; docli nur i'i\r die '^'öchtcr ',i<;r ,\d.:ligeti. i.>ij .Er-

/iehungsanstaU des S-noln; kUvsteis und da;i -K^vthaiinensüft zu

Pefeisburg, da". Kalharincastift zu I\loskau und das Fräulein-

s*-ift zu Cha.cjkö\v nahnicn ausschließlich jia;ge .Mädche)

adeliget Ro.kunft ;\uf. Bürgerliche konnTrii hk^ß im Ale.

anderinstitut zu Moikau und im Findc^ihaiiJ /u F'Mei-^burr

wenn die Väier Lesondere Protektion hatti-n, auf Kronskoste'"

eine Fr?;ieh'.mg erli.ilien. Der Rest vv.ir der tolalrn UnLnldung

ausgeliefer»^. wenn iceuie iNliltel da v.aren, dn\ ko.st.-pieligei'

Aufenthalt in einem Pensionat oder den norh ko^rspieligcrcn

i^rivatuuterrieht rj >v'st reiten.

F'nd Cij ist wahrlich noch die Frage: r»]. man be?;>er tut,

die TöciUer g:ir nicht L-r/iehcn zu. lassen oder iiujen. di'. Er-

ziehung zu geben, di'- ^clioten wird. G<;:]h';gt c^, die Mädchen in

eines, der privilegiertcu adchgcu Institute ;:u !>nni;e! , so rraissen

sich die Eltern verpflichten, sii jahrelang dort /u lassen. Das Uc-

glement n)acht zum. Ges.^t^, d-ij.) die Schülerinnen, di;.^ al;; kleine

Kindei aufgeromnien werden die Insti'utc bi> zur Beendi-

gung niemals — auch während der Ferien nicht - vorlassen

dürfen. Sie werden also der Familie vollständig entfremdet.

Und was gewir'r..'n sie dafür ? Das Progi-amm de-> Unterrichts

schreibt Wi-senschaftca und Künste vor, di ? nichts mit der

Bildung noc) nrit dem Leben zu tun hahci; ; und wenn die

Schülerinnen endücli die .Anstalt verhissen, sind sie zu gar

nichts taughch: ,.Kün.stlich von dem v.'irklichen Leben und

^) HlüT..Eiä'i'^., i'}<:,i;i;l HCOIfUIiHHU J.VIII CTü;I., 81.
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namentlich von jeder Berührung mii Männern abgesperrt, pflog-

icn die entlassenen Töchter d'jr kaiseriichcn Institute sieb

mit (icni Heißhunger junger liieren auf die Freudei^ der Ge-

selligkeit zu stürzen und das Versäumte so gründlich nach-

zuholen, dr\lj sie gev'öhnlich schon nach weiügen Wochen
von routinierten \'eteranerinnen des Salons nicht mehr zu

unterscheiden waren." ^) Die nichtadeligeti T<J<^'htor, die auf die

Privatpensionate und ant Hausunt("rnc}».t angewiesen waren,

erreicliten nicht \'ie] mehr. Ihre E,r;;iehi*rinnen sind in erster

Linie Gouvernanten, die jene Sraaisinstitute absolvierten, also

Lehrerinnen, die selbi;r nichts geUtnt haben. Neben dies<-7i

ra^5sischen Erz-icherinnen gibl es deutsche Gouvernanten.

Scluveizerinnen und Frurizosimien ; das Wichligbtc, was von

ilnien gefordert wird, ist die koirekie Aus.->pr;{che ihres hei-

mischen Idioms; alles xindere ist Nebensache. Besonders Ixdiebt

sind aii'^rangiertc Tänzjrir.nen") und Schriuspiclerinnen. „weil

Per.sonen dieser Kategorien sicli in bezug auf Tournure, Ünver-

ha)t\nigsgabe und esprit de conduite gewöhnlich brauclibarer

zeigten als die pedantischen Deutschen und die schwerfäliigen

Schweizerinnen von VVaadtlaiid und Neutchritel." In vor-

nehmen Häusern brachte man es bciufig zu Rcj^oibcmantmn.n
aller Nationen; und dies galt ab nobeii^ie li'izijhaiig.

Die Regierang fand erst 'm Jahre 1856 die Zustände re-

formbedürftig, und seit 1860 befaßt'' jnan sii.li mii cier (Grün-

dung von Mädchengymnasien. H^nde 1872 /rihlte man in Ru'V

land und Polen 55 Gymnasien und 131 Uncergymnasien Lir

Mädchen mit etwa 25000 Schülerinnen. Wie die vveibliciiC

Jugend früher jede ernstere rH2sc)i<iftig\mg als inll den An-

:<prüchen des guten Tones unvereinbar beläch'-lt hatte, so warf

i.ie sich jetzt mit Übereifei auf die Studien, die bisher d'.-n

Männern allein resi;rviert gewesen waren Den merk\\ üidig^n

Umschwung, der sich rapid vollzog, schildert ein feit\er 13c^

obachter also^}: Zahllose Fraurnznnmev. die gewohnt ge-

M Aus dtr P^teisburger Ge«.ell.schafl , tfl 255, .'jö.

-'» Turgenjevi- ;-.cl;iMert in ,,Rudin" »inc z>;r ICr/ieherin erliobene Kx-

läurenn, die bei dem Klang des Wortes amour cmportahrt „utid die Ohrnn

spifzf wie ein amrin'iotr.s Draeonerpfrrd bei"i Tun dt-r Tronipoto".

•') Aus der Pole rs!.>;irf<ur CJest-ILschntt. II T lOi.
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wesen war^tt, ihre Tage mit dem geschäftigen Müßiggang
des Gesellschaftstreibens auszufüllen und das althergebrachte

Herumlungern in den Häusern wohlhabender Verwandter pro-

fessionell zu betreiben, begeisterten sich plötzlich, für den Ge-

danken, „nützliche Glieder" der Nation zu werden und es den

Männern an Arbeit, Tätigkeit und Bildung gleich/utun. Da
von allem, was bisher Regel und Herkommen gewesen, plötz-

lich das Gegenteil galt und da sich in der Tat nicht leugnen

ließ, daß der Müßiggang, die PutTisucIu und geistige Leere

des weiblichen Teils der gebildeten KI.i^sc in den Tagen des

ancien regime Krebsschäden des russis^chen Lebens gebildet

hatten, glaubte das junge Geschlecht aller Rücksichten auf

die Gewohnheiten und Sitten seiner Mütter entbimden zu sein

ttnd es in jeder Rücksicht anders als diese machen zu müssen.

Das an imd für sich löbliche Bestreben, das Leben inhaltreicher

und würdiger als bisher zu gestalten, verzerrte sich unter dem
Einfluß, der die* mittleren und höheren Lehranstalten für

Männer beherrschenden, kraßrealistischen und demokratischen

Tendenzen zu einer Karikatur, die anfangs nur lächerlich und
geschmacklos, in äer Folge aber höchst gefährlich wurde.

Lanier den bildungsdurstigen jungen Russinnen kam ein Ra-

dikalismus in die Mode, der denjenigen der Männer alsbald

an Entschiedenheit und Z)-nismus übertraf. Weil in den Pen-

sionaten alten Zuschnitts französische Sprache, Musik, Tanz

und ,,Börsensticken" die ernsteren Beschäftigungen zurück-

gedrängt hatten, sollte es eine Schande sein, sich mit Künsten

und weiblichen Arbeiten überhaupt noch abzugeben; weil

Kleiderluxus und Modekultus früher bis zum Unsinn getrieben

worden, gefiel die auf der Höhe der Zeit stehende weibliche

Jugend sich darin, alle Schönheitsrücksichten außer Augen
zu setzen, nach Männerart zugeschnittene knappe Jacken an-

zulegen, das Haar kurz zu verschneiden, und Brillen aufzu-

setzen; an die Stelle der aristokratisch-koketten „Tournure",

mit deren Erlernung die Dorfschönen und Beamtentöchter

früherer Zeit sich abgequält hatten, trat ein zynisches Ge-

bahren, das Geschlechtsunterschiede und Geschlechtsrück-

sichtcn systematisch außer Augen setzte und eingehende Be-

kanntschaft mit den Geheimnissen der Anatomie und Em-
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biyologic tür ebenso solhstvorständlich ansah, wie Z\p;.\vvcy>-

rauchen und Kn(;i|)rMbesuclic-n. „Alles fias," kia|>t ein rviäsi

srJicr Fr<inilienv;\ic';. ,.\vas nian früher ii\ Gei;''n\vart (üncs

Mädclvjn-; nicl)t ororl'jrn (lurltc, scUt di? nioderne 'iing-

frnu detailliori an.sfMnander, und sie onalysicrl es niii

einem (Te-cliick. w'w es selbst einciv:. Fachmriiin 7uweilon

nic'at eigen ist."

Dit.-e Klage ist bezeichnend. Sie wird verstärkt durch

die Bekenntnisse einer Kussin, die al.-i Direktrice') eines Mäd
chengymnasiunis Eiiahrungcn g.csarnmelt und in einem ßuehe

über die weibliche Erziehung iii Rußland best.'iti/*t hat, „daß

die faule Atmosphäre der Straße und des Mar):tplai7es Zu-

gang in die .Scbulzininier des Alädcliengymnasiums gefunden."

Sie zeigt uns die studierende weihiiche Jugend Rußhinds in

einem unbeschreililichen Zustande der Ufjsittlichkcit und Ver-

Nvorfenh^i'. ; mjM fühlt r:,ich versi.'rhi, Dii'c WahriieiAsliebe /u

be"\veifehi, wnnn sie erzählt, wiv" die Gymnasiastinnen — ^[äd-

cben von 12 bis 16 biiiren — ihre y\bi;nde. in Cafes cbnntunts

niedrigster Sorte zubringen und sich dort uu\erscbä:nt un-

anständig auh'ühren. 2)

Nicht Weniger traurig steht es um die Mädchen, die Pri^';!.t-

unterricht erhaitcn, oder gar um jene, die in Pensionaten er-

zogen werden. Das russische Mädchen wird anffallend frülv

reif. S>'hon im y.v.'ölften Jahre zeigt sich mit der Menst-UJation

ihre Mannbarkeit. Während einige ') d'c '^rühe Reife doni

Gebrauche der Dampfbäder zuschreiben, Inzeichnen andere-^)

als die Ursachen dieser Erscheinung das Khma uiid das fiohe

Erwachen der Naturtriebe. Die Gouvernanten geben iluen

Zöglingen gern versteckte und offene Aufschlüsse über die Ge-

') Der L'nterr.cM a.i den Mädchcngymunsicii wird von I^elircn; erteilt,

auch der Turnuuttrricht. ;\ber neben dem Direktor gibt es c:ne Direkliicc,

und auDprdem für jede Klaase eine Klassendamo, die — von den -SchüIc-riiiDeu

Cfirbcrus genannt — in jeder StiinJe ncbcu dcia I tnrer sitzt und auf ..Ordnunt;

und Anstai'.d" zu sehen liat,

*> Lania, :i. a. O. 32.

^) Storch, Histi)ri3ch->r;it;stisclie:-: Gemälilde des RiT-sischen Reiches, I 4.S2.

*) Diit Ar/.t \VicJiolh;iu3cn, Züge i,u einem Genuihki" von Moskwa, a8y.
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fühle; 'die '•ie «^.^hou iui dft;i/<'lintnn Lebcn«^jahrc beiinruhiyvü,

und den Rlsi besorgt die \ 'iitifMicrtlK it Cht Miittpr die die

kleinen Mädc.licn au den intintrien Unteih.iliMni;ru der Gioßcti

tt'iinehmcn lassen. *) Da die Töchter im Hause kt*inc; ernste

Arbeit zu besorgen haben, können sie fnsr ihr .f^nn/es Denken

und Sinnen auf ihre physischen Triebe richten und es ist

Tatsache. daC» in keinem Lande die M-jSiU'-baiion des weib-

lichen CcHchlcchts so stark verbreitet ist wie in R\ißkjnd. Die

Wahrheit di^?ser Behau[>tv.iig wird jeder Arzt bestätigen, der

die höheren utid mittleren Kreise der russischen Gesellschaft

besucht Das Laster findet n^uin in den Pensionalen noch

häufiger; ja hier ^'ehört es förmlich zu den Attributen der

A.nstait. Die schädlichen Fvolgcn kann man ermessen, Aveun

konstatier; wird, daß in jeder Stadt Rußlands durchschnilUich

die Hälfte der Mädchen schulpflichtigen Alters in Perisioiiaten

und öffentheben Instituten erzogen wird.

Die Knaben-I*ensicnate und Knaben-Gymnasien zeigou die-

selben trostlobf-n Bilder. Des Junge von vierzehn Jahren be-

sucht schon (las Bordell; die Siuniichkeit beherrscht nllr Ilaad-

lunq-en der Tugend, und die Lehrer fördern die Unsittlichkeit.

Vor wenigen jahrer. machte in Petersburg' der Fall des Diroklor:5

Eit'^rhkow großes Aufsehen; dieser j'igendbildner hatte sein

Gynmasium in eine komplette Päderastenanstalt umgcwandeit

;

infolge eitnger schwerer Ihifälle wurde seinem Treiben ein

Ziel gesetzt und semc Verbannung nach Sibirien ausgc sprochen.

Wieviele Direk-orcn Bitschkow laufen frei herum! Alle Ka-

dettenschulen stehen auf derselben Stufe v.ie das Gymnasium

Bitschkows, alle kaiserlichen Pensionats und alle Pnvatmstiiute

sind solche Lasterhöhlen, und kein Geringerer als der frühere

Ministerpräsident W'tte hatte auf die entsetzliche Situation in

einer warnenden Schrift hmgewiesen. Aber die Eltern selbst

bleiben gleichgültig und halten alles für unabänderlich. Man
fragte «inen höheren Beamten des Unteirichtsmiuisteriuins, der

diese Zustände bestätigt und beklagt hatte: „Wo lasicn Sie

denn Ihre Kinder erziehen?" und erhielt folgende philoso-

phische Antwort: „In denselben Instituten. Ich bin Fatalist

*) Buddeus, Ziir Kennlnis von St. Petersburg im kranköa Lelisn, I »5o.
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und denke^ daß Kinder vron der Natur stark ausgerüstet sind.

Einige werden überhaupt von dem Laster nicht angesteckt,

andere nejhmen die Krankheit in geheimnisvoller Weise o.'of,

anderen wieder scheint das Laster angebogen zu sein."

48. Schamgefühl und Keuschheit.

ScbaaiIosif,'kei:t der Yorf.-'hron der Russen — Sprichwort — Anslfindi^che Urteile

übci' das nissischc Schamgefühl — Peter der Große — F.li?abeths Bcttgenosst;

— l»ie Edcitvauen und ihre Sklaven—- Geil heit der russischen Frauen und Manne r

— Dienstnjägdc— Seltsaitie Prüderie der Geisthchkeit — Russen und Polen —
Die Polen in Rußland — \V;irschauer Sitten — Die Sittenlosigkeit in Kauka-

sicn — Stlianihaare und Schamgeiühl — Schamgefühl und Keu;>chheit bei dtii

Kalniück'.>n — Kamtschadahschi." Zustände — Der Penis der Kamtschadalen

und die \'ulva der Kamtscliadaimncn — Hurerei phrenhaft — Wotjakische

Anschauungen — Geschlechtliche ÄToral der Esten unrl Letten — Sittenlosig-

keit der dentsclirn Ordensbrüder.

Die Erziehung, die wir der russischen Jugend zuteil werden

sehen, ist also nicht darauf berechnet, das Schamgefühl zu

eiwecken und die Keuschheit zu erhalten. Schamgefühl und

Kt'uschheit sind namentlich den Großrussen stets unbekannte

Begriffe gewesen. Der älteste russische Chronist Nestor erzählt

von den slawischen Vorfahren der Großrussen : ..,Die Drewljä-

nen lebten auf tierische Weise wie Vieh; feste Ehen hatten

sie nicht, sondern raubten die Jujigfrauen beim Wasser. Und
die Radimitschen und Wjätitschen und Sewerjäncn hatten eine

imd dieselbe Gewohnheit und lebten wie allerlei Getier, aßen

alles Um eine, land trieben vor den Vätern und vor den Weibern

schandbares Zotenreißen." i) Die Russen waren schon seit lan-

gen Jahrhunderten Christen, doch in ihren geschlechtlichen Sitten

hatte sich nichts geändert. Ein mittelalterliches russisches

Sprichwort sagt : „Eines Mädchens Gedächtnis und Scham-

gefühl reichen nur bis an die Türschwelle," und es drückt

damit aus, daß die Russin in den Zeiten des Terem nur solange

1) La Chroniquc de Nestor, par Louis Paris — Rhamm, a. a. O. 321.
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schamhaft und keusch blieb, als sie sich hinter v^'i v.:liloss«enen

Türen befand. Die Fremden, die Rußland in den früheren Jahr-

hunderten bereistt^n, bestätigen genügend die W'ahrheit des

russi.schen Wortes. ,,Von der Keuschheit kan ich nichts ver-

sichern," schreibt einer von ihnen, „dann / obschon das jMosco-

witische Frauenzimmer al'ezeit eingesperret bleibet / so öffnen

?ich dennoch bißweilen die Thüren ihres Geiängnisses / ur»d

die natürliche Liebe / u*e]che künstlich ist: giebt ihne-i / so

wohl als andern Völckern / die Mittel dar/u an die Hand."

Und als die Frauen von Peter dem Großen aus dev Abge-

schlossenheit befreit worden waren, mißbrauchten sie sogleich

die ihnen gewährte Freiheit in au5schvveifendst<;)n j.iüüe. ,,Es

ist nicht za vermuthen." heißt es in den Berichten des zeit

genössischen preußischen Legationssekretärs Joharrn Gotilieb

Vockerodf-). „daß die Frauenzimmer die Freiheit, f-,o sie unter

Fetri L F.egierung erlanget, gerne verlieren würdeTi. ohner-

achtet selbige auch noch heutigen Tages sehr bornirct i'-t. und

sich lange so weit nicht erstrecket, als in Frankreich und

Polen oder auch nur in Teutschland: welc]\cs auch gep.erale-

ment davon zu sprechen, voi die Ehe ihier Männer vielleicht

nicht gar zu wohl gerathen v\^äre, mästen ihre Passiones vif

und dmrch die Education selten gebrochen sind daher dann,

wann sie sich verlielx^n, der Roman insgcnicm sehr kurz wird."

Peter der Große selbst venusarht keine besonders gute

Meinung von dem russischen Schamgefühl, da er auf seiner

Reise durch Europa in Obszönitäten schwelgt. 1718 besucht

er mit Katharina in Berlin das Königliche Medaillenkabinett

und ergötzt sich an einer jener obszönen Statuen, mit denen

die Römer ihre Hochzeitskammern zu schmücken liebten. Er
ruft die Kaiserin herbei, zeigt ihr die Statue und Ijefichlt ihr.

das Ding zu küssen. Und als sie, die ja sonst nicht so keusch

ist, sich dennoch weigert, angesichts vieler Fremder des Zaren

schweinischem Befehl zu folgen, da droht er ihr, nicht spaß-

haft, sondern in brutalem Ernst; Kop ab! Kop ab'-) Peters

') Bei Herniiann, Zeitgenössi<>che Berichte zur CiC-cbichte Rußlands

ur. tor Peter dem Großen. Leipzig 18/2, S. i.-t6, iu".

'-) Memoiren ier Markgräfin von Bayreuth. 10. AuD.. S. ;j. Berlin,

Verlas: von Herrn. Bar?dorf.
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und Kn'.h.irinas Tocli':cr Elie:il)oth hat von den Ji'ltcrn n-cht

"'iel Gilt'S ienior. können. Tliro. K?uschhcit verliert sie schon

in einciii .\lter, di\ :indere Mä.lclieii. in kur/crn ICleicic noch

nicht einiMal d:^.n I'atcrschied der Gesrhlechtor kcnm.n; und

Schanjgpi'iih' h.il sie nicht in\ ;;crip'^'steri. Die Türkin du) der

CS nicht, daß dfr cnti nannte Wächter", der vollständig gefuld-

lose Eunuche in ihrem Schiaf/immer verweih, wenn sie ..i';h

erjikleidot. um zu Bcite äu gehen; .tb<;r l'2tis:ibcth, Kaiserin

aller Rcuüen, läßt 'hrcn Gardisten Tschulkov nicht bluf) ii>

ihrevii Zimmer, sondern auch zw ihren Fülk-n iin Bette sch.iafen,

während sie sich, mit einem llasumowr.kij oder Schuwalow

den intimsten i'esT.l'äftigangen n-idmet.

Die Sittlichkeit der Gesellschaft entspricht dei- des Hofes

Die idcUraucri kusen sich v«jn ihren Sklaven die heikelsten

Dienste leisten; dem. der Sklave, der Niedrige, ist in (icn

Augtm des Ilöheren kein Mensch, man iTrauci:t sich also vor

ihm ebensowenig zu schämen wie vor einem Tiere.''; Man
miiB, nach Ansiicht der Riisiin, ihres Ränge's sein, um sie

erröten zn n-acheü. Eine russische Dame ging mit ein:r Fran-

zösin spazieren, und zwei ß'. diente folgten ihnen nach. Auf

einmal rief die Dame ihre Dicnrt-. ließ sich von ihnen unter

die Anuo greifen nnd entferrte sich ein" wenig" vom. \V"e>je Ivlier

ließ sie sich hint<;r "incm Gesträuch durch ihre xwei Pusfen

die Röcke aufhoben und verrichtete, von ihnen ^^eh-ilten. ein

dringendes J^edürfnis. Die Französin konnte C:'. nicl-.t unter-

kissen, ihr ihre Verwimderung- und Mißbiiligun.i;' zu crk-^nnen

zu gelicn, dgiß sie bich nicht schämte, ein solches Ge.schätt

zMischen zwei Männern zu besorgen. ..Wie?" antwo'-tert. die

Russin, ,,es find ja meine Sklaven, sie sollten sich nur einmal

ilcn Gedanken einfallen lassen, daß ich noch etwas ander<'s

habe a^s einen Rock, oder sich gar einbilden, daß ich fü»- sie

Frau bin und sie für mich "Männer sind!'' Eine andere Russin

bekam Lnst, ^,\c]\ die Zeit mit Fischfang m vortreiben. Sie

Jiofi Netze holen und betaiil einigen Ijedienton, daß .sie sich

auskleiden und ins Wasser gelien sollten. Sie taten dies

sofort nnd stantlen vor der Gebieterin in vöUisrer Nacktheit

1) Eine ähnliche .\blJ:>"iiing wcr.len wi' bei dcc .\rnemeru keuii^n JenniP.
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cia. Die l7ame »nieiltc ihiieu k/O'blütig die- nötj^r^^ri Ecfcihic

,xmü sah mit cuvjm, in der Tat komischen Blick vier V'erAchtnn?

auf ii've durch Weisser und Kalte tingcschimr.pftep. Glicdtrr

herab." ^}

Die Russinnen k'nintcn also -iernlicli abge:itumpft ^'Vm. Vor.

früh auf sehen sie ohne Sclirecken dvn Mann in seiner gan/cn

pliysisrhen Nackrlifit vor ?ioli Die rbdeVHlenä. ,smd anch

nlclif ??fce.ignet dkiä Schan)j^elTil).l zu. beleben. Nun sind ja

die Au(fa^sun«-ei des Schumigvfülüs und die AnäJchler darüber,

ob diese oder jene Art bercchtugter sei. verschieden. Aber bei

den Russinnen ist die |andl!rh--,ittriche üngeniertlu-it gleich-

zeiJig \-erbunden nit eine;' unbezo-Unibflceti Geilhein
:
und eine

Fülge ihicr AbjTestunif ftheii isi nicht (^Icirhgühigkdt gegen

das aiideie Gesihlechfc. .'sondern die krankhaft« Sucht, s'k !i

durch raffiniorte Mittel Reiziirgen zu \r.i schalen. Nach dem

Stnnii von Ot?<ch tk«..w wu/dcn auf dem Dnjepr, der damals zu-

jrefrorcn v«/:iT, gieß.' llauf.'n von n.tcklcn I eichfiam<ii der p;e

fallenen Moj^lemb aut:2elünnt ;. uri diese Pyramiden herum

fuhren die rusäisclien Daxnen in Schiinen spa/iereii und

ergötzten sicli .i:- den steilm Körpern und Körperteilen. Ein

Kurop^ier %va: einmal Z^nge. wie eine russische Dame am

^-man nmgcn ikn^st hr-.ndelte ; ,,,sie unter-.nehie ihn mit einem

besonderen Wohlgtf.allen, ur>d streicheitc ihm seine Te=l)keln,

die '-ehr ^rctrk vor.!a<.-en.." Eine .FÜisiin Cah/\n v\'i'^dcr cr/ähUe

sinnial lo. einer g\oben GeseÜsuhaU: daß ^ic ,.drei Affen ge-

kauft habe, ein Weibchen ntid v:\vci Männiiu n. Wenn 2wei

dnvon sich paaren, sagte sie, so ist der dririr sieb selbst: genug;

ich >il7e dabei >\ui dem Kanai>ee. und sehe mit <-roßem Ver-

gnügen den» sonderbaren Schanspi«! zu."*;

Diese Pikantcri-n evzählt der Iranz-osischc rvlujor Mas^^on.

Die Rn.s:3en lassen ihn e.ben-.owenig als unverdächtigen Zeugen

gelten wie .seinen L.-nidsmana, -den Marquis de Cusrine, d^v

vier/ig Jahre -patci- eis Mas^on sagte; ,,Lei ecrits de no.s

peintrcs des m^jenrs les pias bardts ne äont que d- bien

i) Gelu-ime Fa«:hnchten II ijS, I59-

-) Vi;I. x^.-iiiu I 428.

^•- Gcüiiir.e Nachrichten JI 197.
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taib'.i-'s copie«: des origiiiaux quc j'ai jouniellpnicnt sou^ Ics

yeiix depuis que je vis eu Russie." Aber des deucschen Pastors

Heilennann Wnhriieitsliebe und Unparteilichkeit hat man nie-

mals in Zweift'-l gezogen, und dieser Zeuge sagi auf Gnmd
iiiehrjähriger Beobaciitungen luid Erfahrungen (von 1778 bis

17821: ,,hri ,:^anzen gciunnmen lebt das russische ?vIädT:hcn'

];t lisch; keuscher ah die Fi au. Bei der iet/Aorr.n ist di;^

Moraütät sehr gesunken: ja .Vngehörige viieses Standes

Sfhcinen gar keine Morahtät ra habv^n. Sklaverei, (^ewalt

-ies Erbherrn und ile'^sen rohesten Junkers über seine l'nter-

lanen, ÖffentHciie^ Bad, Beispiel der höchsten Damen. Un-

oitthchkeit der Maiinespersnncn und andere dergleichen Ding«--

lieben diesem Krebsschaden immer mehr Nahnmg."\) I'nd

einer der warni-^ten Freunde Rußlands, Leroy-Beauüeu^^:,

schreibt f-ndlich iumdert Jahre nach B-el 1ermann : ..Bei beiden

G'='schlechturn .scheint das Schicklichkeitsgefühl geringer, die

vScliarnhaftigkeit veniger scheu als im Westen; Manner v/ie

'"rauen setzt die Nacktheit v.-eniger in Verlegenheit."

Wie die Flerrinnen, so die Mägde. Fanny 'f;irnow, spätere

/.ewald, die. ,:u Ariiang der Keg-ierung.Nikolajs I. ihre Peters-

Mi'iger Bjiefo verfaßt'', klagte ') „Wenn eiiiem das häusliche

Leben hier ernstlich verl( idcn katm ist die Sittcnlosigkeit der

Dienstboten Von der uater dieser Klasse herrschenden Sitttn-

losigkeit kann man sich nach allem, was ich rlivon höre,

wohl keine zu grelle 'dc-c machen-" Katharina II. hatte duxch

die Stiftung von Find .Ihäusern imd Entbindungsanstalten dafür

r;esorg't. daß die Arr'iei-^ \'or jtder unangenehmen Folge ihrer

Inkctschheit behüli t blieben. .,Dic Köchin hier im Hanse,"

heißt es in Fann\ Lcvalds iJriefcn'*;. ,,hat nun schon 9 Kinder

^y^b-br. Avas ihr weiter nicht die geringsten Umstände, oder

die kleinste Sorge mach'. In einer Al.-'cndgesellschalt bei Frau

y. K\ kam der Bediente heuein. ihr zu melden, die P-Catinka sei

kr-;nk geworden und bitte dahev um die l^laubnis, die Nacht
' -1 ihrer Schwester zubringen zu dürfen; morgen b<n guter

1) ri«?-ncrkiii-i;:;en nl):T Kuttlancl, l 35,,

^) J«a> HeJCl. fit: Zurcr, I T18.

•'» a. A. O. I-,.-.
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Zeit hoff<* sie wieder kommen zu können. Als Frau v. Kr.

mich am andern Tag besuchte, fragte ich nach dem Befinden

der Kranken. Ach, antwortete sie mir, die ist wieder ganz

wuh], sie ist gestern abend nur nach dem luitbindungsliausc

gefahren; nun ist das abgemacht und die kleine Episode ver-

gessen. — Solche Vorfälle sind hier sehr häufig."

Auf dem Lande, im Hause des Muschik, hat die Scham-

haftigkeit nicht einmal Kaum /.ur Entwicklung. Die sch>ve:\;n

Winter mit ihren langen Nächten zwingen die Familien nicht

bloß ununterbrochen in einem einzigen Räume zu wohnen,

sondern auch zu gemeinschaftlichem Schlafen auf dem breiten

C^fen, der in der Isba gewtihnUch die Lagerstätte der grenzen

Familie abgibt; die Eltern schämen sich nicht, neben und vi;r

ihren Kindern ihre ehelichen Genüsse zu verkosten, \md es

wäre ein Wunder, wenn als Folgen dieser Ungcniertheit nicht

noch viel mehr Fälle von Blatechande und Unzucht sich er-

eignen solheo, als in den letzten Jahren durch die Presse an

das Tageslicht gebracht worden sind. Es wäre wohl Aut-

gabe der Geistlichkeit, auf das Volk günstig einzuwirken. Aber

wir kennen ja schon zur Genüge diese russische GeistHchkeit

und ihre merkwürdigen Anschauungen in bezug aui Sittlich-

keit, Keuschheit und Schamgefühl, i) Ein klassisches Beispiel

dessen, was dem Popentum Schamgefühl imd Keuschheii be-

deuten, lieferte in unseren Tagen der Metropolit Hermogen von

.Saratow. Zugunsten der unbemitteitcn Schülerinijen der Sa-

ratowev Eparchialschule veranstaltete im A-pril 1907 eine Opt:ni-

.sängerin, die berühmte Jiobrowa, ein Konzert. Sie trug viele

Lieder geistliclien Inlialts, daneben aber auch einige Arien

J.US der. Opern Martha, Tiaviata und Mignon vor. Als der

Metropolit nachträglich vom Progianmi Kenntnis erhielt, wies

er das eingeflossene Geld zurück und setzie die Direktrice und

den Inspektor der Epiuciüalschule ab. Als (rranJ für seine

Ha:"idiung5weise gab er an: Das DecoVietc der Sängerin und

den Vortiag komödienhafter Lieder i „Dac Decoli« tJ- der Sän-

genn," erklärte <ier M<>tropolit. .,mußte die jungen Seelen

•) Vgl. Bnnd ! j<.-5, -.i. uj i.'.5 l3<'ff. lernen in di;-.seiii II. Bande

hvs 3-?. und das Ol. KapilvJ,
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(]<M" S'clüilcrlnncn d'nnorali'jici'n. und der Vortriig von Arien

nur, Oper:« kan: nur iiaclK'jiii;, einwiike;n auf die religiös-

?ittlichc Ei7jchiing der Mädrlicn !"i)

Fragt rnan die rus?':^chcn llist.aikcr n.uh elf in Ursprung

der p.ntfcmeinon Sittenlosiglceii do?5 VoIkc-<, so schirben sie

die X'evanlwortuDi^ .i«f fremde Einflüsse. So wie an der (iratr

sanikcif der Russen die Tart.''Tori äonuld sein sollen, "^o werden

die Polei:; bo-iciirigt den konsche.Ti vu^sisclien Charakter vtJt-

dorben zu haben, als sie inUcr Psendodrnitry-Rjstnga nach

Moskau kamen. .,P5eiidüdmit''y," f>agt Karanisiii"), .,der unseren.

Gebräuchen ^md der \''ernünftigkeit zuwider haiKielte, vcr-

achtete aucji die heiligcrtn Gesetze der Siltlichkeir- ; er wölke

feiiie groben J3e,!2!ierden richi: im Zaume halten und verlrt/te,

'.on Wollust giühcnd, ofienb.ir die Vorschriften der Keusch-

heit und des Anstarale^; Weiber und junrrfrauen, den Hof,

Familien tmd neili.ec Klö^iter enichrte er durcii die Frcch-

Jieit der Aussehweitun^yj^.* Die Wah/r.eit ist nur div'. daB mit

der pohii-xheii Invafri'Ui eine Epoche beispielloser Vcrwiidt,^

nva;;^ begu^n. Aber dio Sittenlosi^k.^it brauchccu die Polen

lijcht erst narh RwtÜr.ud /u vcrpfian..':ii; Sdiamgeiühl and

Keusdiiicir konnten sl-^ dort ni'hr verni<,hten, weil sit. %m
nicht od^iierc hatten. .\l)rahr:ni Palizyn. den Kar :in',iri sAbA
eincri „iv'A'ev/JhoIlui A.u.ü/.-Ji7.v'n^;:M:, erfüllt von Liehe /u .-^eineTn

nn 2:1 üekii dien WiteriaiKh.^ uiid /va' Wahrheit" nernl. klagt im

jähre u-cS, a's dir Polen Mos^v'^a verhecrtvn'^) : ,,Rußland

"svarde von sciriL-n €i.s<'Kn S<">inieti m.ehr zerfleisdit als von

Fremd(\*"i ; di;- .Führe", Lehrer jnd l^eschützer dfx Polen vvarori

die v'errät'^r uii(ci' Gi.:i L't.jrigen; die Polen sah'. u nur 7AI

und f-pult.ro:''. Mle ]J;;ute geliörte den Polen: diese .-suchten

aidi die besten Gefangenen, d'e echonscen llingliiige und

Mäddi'.ii aaS; «.idT linijcn -elbi^^e von ihren Verwandten aus-

lösen — und r.cihmen sie dief,--!!, zur Evgötzlichkcit der .Russen,

liuLs Neue nieder ab! — — --- 13a'- Herz erbebt bei der Er-

iiiTienni'c nn liite Fr'.-\ei!.a!;:n ; dor:. wo so eben das Warmc

-; G'-.bcl)icl.'l..- X i8^.

') l\ar;..uv,,/i.- i-Tr^chiciuv! >!.] lüS, l'C. 107.
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Blut gerann, wo die Leichen der .Krschlagcnen lagen, dort

suchte schändliche Wollust ein Lager für ihre verruchten Ge-

nüsse Junge geweihte Nonnen wurden entblößt, gc-

^.chändet; der Ehre beraubt, verloren sie auch das Leben in

den Qualen dcx Schniarli !
-- — ™ Es gab Frauenzimmer,

welche sich von den Fremdlingen und der allgemeinen Sitten-

losigkeit vei-führen ließen ; andere dagegen retteten sich durch

den Tt>d vor viehischer Gcwaltthat. Aus Kelchen zechte man
und setzte die Speisen in Hostienschüsseln auf; auf den Hei-

ligenlüldern »vürfcltc irian; die Kirchenpaniere dienten statt

der Fahnen, und im Priesterschmucke tanzten die Huren. Ein-

siedler und Klausner rrmliten freche Lieder singen : wer da

schwieg, wurde niedergemacht."

Es ist nach alledem töricht, die Polen als die L^rheber der

russischen Sittenlosigkeit zu bezeichnen, ebensowenig v^ie die

Polen das Recht hätten, für ihre eigene \ erwahrlosung die

Russen verantwortlich lai machen, wenn ;iuch zugc^itauden

werden kann, daß die alte polnische Unsittlichkeit durch die

Berührung mit dem Rußland der zweiten Katharina bis zur

Abgrundlosigkeit vertieft wurde. Aus dieser Zeit besitze ich

ein rares Büchlein, das in possierlicher Weise die Warschauer

Zustände beschreibt; der VerfasFer ist offenbar ein entschiede-

ner Gegner der Polen, aber seine B'.'obachtuugen besitzen viel

des Wiihren und seine Erzählungen sind amüsant und für

die Sittengeschichtf. des Landet charakteristisch genug, um
seinem Pamphlet J^.eachtuug zu verschaffen. i) Warschau nennt

er: ,,Das heutige Sodom, Aufentljah der Abeniheurcr. Mitte!-

1; Die Schrift gohört ^u den r.c-ltensteu Stück-Mi der dcurscluMi erotisclieii

Literatur. Sii> ist bioD 94 Seiten stark (/u 2a Zeilen, die letzton vier Seiten

sind euger m'drv.cki). i)ie eirizciiicn Kai.itel Ixjl^ando'.n: Rc-picm:visart. i<eiclis-

tag, Gesetze. Warschau. Kriegswesen, Cic-^dlschaft. pi-auVuziiumer; Urisanboc-

keit, Keiseu, Zwxikampte. I>em Büclileui suivl /vei J'ite'biältcr vorgedruckt:

,.Die gröbsten Liii^on des 18. Jahrhunderts, ij^cr' ah er3te.s; und eiji zweites"

,.Der Orang-Outang in Europa oder der Pohlv. nach seiner v/ahren Beschaffen-

heit: finc methodische SclitifL, vvciciie im Jahr 1779 einen Preiis in dar Na^.ur

j^eschichtc davon •ftr.is^eii hr.t. C)rang-f)utang lieiiit so viel, als eir; EinwohneT

der Wäldm , dies i?t eine Bemninnno dev Afion, an. in Amerika, iu dem König-

reich Conjjo und in Ostindien befindlich i^ind. C.alifurnipn 1780". (Meitl Exem-
plar kostete bei einem Nürnberger Antiquar 48 Mark.)

Ötern, Geschichte tJer Cficatl. Sittlichkeit in Rußlano. '* ^O
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punkt der Laster." Von dem Polen sagi er : „Ist er von der

niedrigen Classe, so macht er des Morgens seinem Herrn oder

Beschützer die Aufwartung, wo er kaum einer Blick erhält,

und raucht 'labark oder trinckt Bier, um sich zu vergnügen.

Ist er ein Vornehmer, so fähret er spatzieren durch die Straßen

von Warschau, er erhebt sich durch eine tägliche Bewegung
in einem Schauspielsaal, um daselbst seine Maitresse zu zeigen,

spielet den größten Theil der Nacht hindurch, und legt sich

zu Bette, wenn er einen Theil seines Vermögens verlohren, wenn
er übertölpelt worden, oder andere übertölpelt hat. Die jungen

Herren sind etw^as lustiger; sie legen sich fast nie zu Bette,

ohne sich bei den Mädgen im ungarischen Weine wie die

Schweine besoffen zu haben." Von dsni polnischen Frauen-

zimmer hat unser Anonymus die schlechteste Meinmig: „Ich

muß versiel>ern, daß das weibliche Geschlecht in Pohlen die

äußerste Unempfindlichkeit in der Liebeslust besitze, und daß,

wenn sie ja ein Vergnügen empfinden, sie solches so schlecht zu

erkennen geben^ daß man sie für unempfindlich, und in diesem

Betracht gar nicht geschickt zur Liebe halten mögte. Diese

Wahrheit scheinet mir um so ungezweifelter zu seyn, da ich

Warschau mit fremden Frauenzimmern angefüllt gesehen habe,

zu Avelrhen die Pohlen gehen, um sich (wie sie selbst sagen)

von den vergeblichen Bemühungen, ihre Frauen zu erhitzen,

zu erholen." Der Mangel des Scliamgefühls bei den Polinnen

und Polen geht aus der Bemerkung hiprvor, daß dort die Frauen

volle Freiheit genießen, ihre Mäniier zu Hahnreien zu machen;

die Gatten sind so wenig eifersüchtig, daß die Crattinnen offen

bekennen dürfen, wer ihre Liebhaber sind : ,,Diese Bloßstel-

lung ist dem Gatten mit andern gemein, und der gleiche Ruf

erhält die Schande der Männer im Gleichgewicht, folglich

kommt der Tadel zum Stillschweigen." Ebensowenig wie der

(Jatte ist der Liebhaber von Fifersucht go])lagt. Irgendein

Fürst bringt den Sommer mit seiner Maitresse auf einem Gute

zu ; die Maitresse gibt einem Generalmajor G-ehör, und um
ihn nachts bei sich empfangen zu können, meldet sie sich

krank. Kaum ist der General bei ihr erschienen, da klopft

der besorgte Fürst, um sich nach dem Befinden seiner Ge-

liebten zu erkundigen. Während der General unters Bett
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kriecht, legt sich der Fürst, ,,,der sich in eint-m AUer von

57 Jahren rühmet, ein Frauenzimmer noch sieben mahl des

Nachts bedienen zu können," zu der Maitrcsse, die mm aus

Furcht dem Fürsten ihren Fehler gesteht und dabei schwört,

.,daß der General noch nichts mit ihr habe vornehmen können."

Der betrogene Liebhaber aber kränkt sich nicht ; er zieht

den General unter dem Bette hervor und sagt ihm lachend :

„Haben Sie nur keinen Groll auf mich." Das ist die Moral

der Geschichte: „Die Gleichgültigkeit, mit welcher der Fürst

die Untreue seiner Maitresse angesehen hat, gleichet durchau.s

dem kalten Geblüt, womit alle Fohlen ihre Frauen oder Mai-

tressen in den Armen eines andern sehen können. Ich kenne

einen von Kopf und Wuchs kleinen Fürsten, welcher überall

ausbreitet, daß seine Kinder nicht von ihm sind; dieser arme

kleine Fürst begreift nicht, daß dejgleichen Geständniß von

seiner Unempfindlichkeit und dem guten Geschmack seiner

liebenswürdigen Hälfte zeuget." Die Liebe einer Polin ist

leicht zu gewinnen: bei den 'gewöhnlichen Frauen ist es nur

eine Geldfrage, einige der vornehmsten Damen aber bezahlen

umgekehrt ihre Liebhaber. Doch ist Vorsicht immer am Platze,

da die venerischen Krankheiten alle Kreise angesteckt haben.

Eine andere „noch gemeinere Unannehmlichkeit bey dein pohl-

nischen Frauenzimmer ist diese, daß sie fast alle den weissen

Fluß haben ; eine sehr würdige Frau und Gemahlinn eines

Wojwoden sagte mir einstmahls, da sich die Unterredung dar-

auf lenkte, ich habe ihn selbst gehabt; alle meine Töchter und

meine ganze Familie haben ihn; man kann sich in ganz Fohlen

umsehen, und man wird finden, daß kaum der achte Theil

vom weissen Fluß befreyet ist." Aber nicht blofi die Frauen-

welt ist schamlos und unkeusch, auch die Mädchen ,,thun

insgemein wenig Widerstand, wenn man sie plötzlich und ohne

Überlegung auf gerathe wohl angreift. Ich erjnnerc mich.

daß ich an einem Abend eine Dame begleitete, welche einer

Freundinn, auf die sie wartete, entgegen gegangen war; die

Landdame kam bey Mondschein mit zwo jungen und '-chönc u

Töchtern an. Ohne sie jemahls gesehen zu haben, setzte ich

mich mit der einen nebst ihrem kleinen Bruder in den ?:v,'e-.yten

Wagen, ich stammelte sogleich einige pohhiische Worte her.

30*
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welche das Mädchen zum Lachen brachten, und darauf wurd»*

ich unverschämt; ich erhielt alle vorläufige Vergünstigungen

ohne Schwierigkeit , . . Ein ander mahl befind ich mich

bey einer kkineri Landlustbarkeit; man tanzte last tdie glänze

Nacht, und da man solche des Morg^cns beschloß, so suchte

sich ein jeder eine Ruhestätte,, wo er zu kam. Der ohng^cfährc

Zufall verschaffte mir einen Platz bey einer, Demoiselle, die

ich ij\ jnfincm Leben das erste mahl r<die ; sie beklagte sich,

daß sie nicht gut läge, ich machte ihr den Antrag" meinen

Platz mit ihr zu theilen; sie nahm ihn an. und ich tlunlte

bald darauf mit ihr ein leichtes Vergnügen . . . Lin Freund

marterte sich mit Seufzern fast tu Tode, und verzweifelte sclion,

die Keuschheit oder Tugend seiner Schönen zu besiegen. Ich

ricth ihm, sie mrt Sturm anzugreifen; dies war ihtn anstößig,

und icli wurde meinerseits um so mehr dadurch anperelzct,

und wettete, nächster Tagen mit der Krolicrung ;'U Stande

•/u kommen. Mein Freund nahm die Wette an, und ich ließ

ihn in das nächste Zimmer an dem ihrigen gehen, wo er balti

nüt seinen eigenen Augen sähe, daß er verlohron hatte.*' ^)

Nächst Polen zeichnete sich unter den von den Groß-

russen unterjochten Ländern der Kaukasus seit jeher durch

die Sittenlosigkeit seiner Bewohner aus. \^on den Tschorkessen

erzählte der Reisende Interiano, daß sie, sobald sie in die

Schlacht zogen, das Brusthaar wegrasierten, Avoil sie es für

eine Sünde und Schande hielten, wenn man nach ihrem To<le an

diesem Teile Haare gefunden hätte. Diese schamhaften T-^cher-

kessen halten es aber für anständig, ,,daß det Gast, in Gegen-

wart der Eltern, ihre erwachsenen* Töchter allenthalben vom
Kopf bis zu den Füßen berührt ; sie erlauben ihm alles, den

Beischlaf ausgenommen. Es kommen die Jungfrauen /.a dem
Gast, mag er schlafen oder wachen, und säubern ihn unier

vielen Schmeicheleien von dejn TJngczietcr, was hiesigen Lan-

*) Wcai die Schilderungen dieses I'amphlctistcn übertrieben oder tK)f.-

willig. crsrheiucn. der iosc die durcliaus ernsten, fasi >^leichzeitip:cn „Briefe über

den jetzigen Znstand von Galiziea". Ein Beitrag zur Statistik. (Z\>ci Bände,

Leipzig T786), \<.o die V^rhältnis-se im österreicl.idtiicn Polen in nicht minder

krasser Beleuehtung hervortreten.
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des als etwas Gewöhnliches und Natürliches betrachtet wird."

Es gehen die Mädchen auch, wie in Rußland, vor aller Leute

Augen ganz nackt in die Flüsse.^) Das weibliche Geschlecht

in Tschcrkessicrii erfreute sich, nach den übereinstimmenden

Berichten der besten Kenner des Landes, stets einer größeren

Freiheit und Ehre ;ds sonst irgcndwr» ün Orient, und fast

allgemein wurde aucl^ iicr\ orgehojjen, <laß es die Freiheit

nicht mißbrauchte und ,.nach ihrer Weise kcus' h und züchtig"

sich betrug. 2) Es ist wahrlich nichts so verschiedenartig, als

die Auffassung von Schamgefühl und Keuschheit bei den vcr

schiedenen V^ölkern. So erzählt Moriz Wagner von einem

Besuch in einem armenischen Hause: „Vor mir suchte die

Frau ihr Gesicht so viel als möglich versteckt zu halten. Zu

meiner größten Verwunderung bemerkte ich aber, daß sie

gegen meinen Kosaken gar nicht dieselbe Sprödigkeit zeigte

und selbst in Gegenwart ihres Mannes den Schleier ganz

fallen liel\, we)ni sie glaubte, dal?) nur Iwan, der Kosak, in der

Nähe sei. Bald ward mir dieser seltsame Umstand erklärt:

Wenn Sahakow, mein Win, nicht duldete, daß sein« Frau

iiiivcrlnillt in meine Nähe kam, so geschah dies weit mehr

aus kacksicht dts Anstandes. als aus Eifersucht. Je vornehmer

in den Augen eines Armeniers der Gast, um so ängstlicher

wacht er, i!aP> eine Verletzung des Anstandes, wie seiner Mei-

nung nach die Erscheinung eines imverhüllten Weibes ist,

nicht stattfinde. Gegen gemeinere Leute glauben sie diese

Beobachtung d<:;s Anstandes weniger strenge befolgeiv zu müs-

sen; bei Dienern, Knechten, fallen diese Rücksichten end-

lich gaiw weg. Als ich Tags darauf in einem anderen arme-

nischen Dorf nur einen Augenblick einkehrte, um Buttermilch

zu irini-en, flüchteten die Weiber und Töchter des Hausbe-

wohner;; sogleich voll Schrecken hinter das Bett; zuweilen

aber steckten sie doch ihre Gesichter, zwischen Schüchtern-

heit und Neugierde ringend, ein bißchen hervor: Mein Haus-

wirt, dei- dies bemerkte, rief zornig; ,Glaubt Ihr, daß Ihr dort

von dera Fremden nicht gesehen werdet?' Dann wandte er

») Neumaun, T>ie Tscherkessen S. 35, 37.

2> Eb»md:i 114
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sich mit höflichen Worten zu mir, um dieses »unanständige*

Benehmen seiner Weibsleute zu entschuldigen."

V'^on einem anderen kaukasischen Volke, den Mingreliern

und ihren Frauen, hat schon der berühmte Reisende Chardin^)

ETgötzliches zu sigen gewußt: ,,Es giebt an diesem Ort ge-

sunde und wohlgestalte Leute, und sind die Weiber absonder-

lich schön, üie Fürnehmen haben für anderen etwas An-

muthiges in ihrem Gesichte, und erinnere ich mich einige

gesehen zu haben, welche wegen ihrer schönen Statur und
Majestätischen Ansehen Printzessinnen bedeuten können. Man
muß in dieselben nothwendig verliebet werden, weil sie bey

ihrer natürlichen Schönheit alle, so sie anschauen, mit hol-

den und liebelnden Augen, nicht anders, als wollten sie sie zur

Liebe reitzen, anblicken. Ihr Verstand ist von Natur spitzig

und erleuchtet, sie sind höflich und von vielen Gebärden,

übrigens aber boßhafft und leichtfertig, trotzig, auffgeblasen,

untreu, gefährlich, grausam und unzüchtig: da ist keine

Leichtfertigkeit so groß, deren sie sich nicht bedienen solten,

damit die Männer in sie verliebet werden, hemachmahls von

ihnen bedienet und bey unau^gesetzter Bedienung erhalten,

auch wenn sie ihrer satt und müde geworden, dieselben schänd-

lich hinrichten mögen. Das Geschwätz so man mit den Weibern

hat, ist ziemlich unerbar, weil sie einen grosen Gefallen an

Liebes-Gesprächen, fleischlichen Vermischungen und unzüch-

tigen Reden tragen. Ihre Kinder lallen ihnen solche Schand-

Reden nach, ehe und bevor sie noch recht reden können; sie

haben kaum das zehende Jahr erreichet, so pflegen sie als

Kinder schon von dergleichen schändlichen Dingen zu schwa-

tzen, und bleibet wohl dabey, daß die Kinder-Zucht in Mingre-

lien die allerschändlichste und leichtfertigste der Welt ist,

indem der Vater die Kinder zur Dicberey, die Mutter aber

zur Geilheit und Unflätherey aufferziehen." Natürlich waren

die Männer auch nicht besser. ,.Die .Männer," sagt Chardin,

,,sind noch viel schlimmer als die Weiber und viel verbübter

und ist ebenfalß keine ßoßheit so groß, zu welcher sie ihr

böses Gemüth nicht verleiten solte. Sie sind in Dieberey er-

1) Ich zitiere niich einer Ausgabe seiner Reisen von 1667.
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zogen, der Meuchelmord und die Lügrn, Trug und Gefähr-

lichkeit werden für die schönsten Thalcii gehallen, Unflätht-

rey und Ehebruch, zwiefache Ehe und Blut - Schande aber

vor Tugenden gepriesen. Die Männer berauben einander ihrer

Weiber. Da macht man kein Bedenken, ßlut-Freundinnen vmd

Schwestern zu Ehe-Weibern sich zu erkiesen. Manche ob-

gleich Christen nehmen zwey biß drey Weiber, halten darbey

soviel Concubinen als ihnen behebet, und lest sich Mann und

Weib dasselbe wenig irren, allermaßen man denn nicht die

geringste Eyffersucht an ihnen spüret." Als Chardin sich in

dem Orte Anarghie in Mingrelien aufhielt, hatte er zum Essen

alles, was sein Herz begehrte, nur an dem lieben Brot fehlte

es. Dieses bekam er also : In Anarghie befand sich eine Dame
von hoher Abkunft. Chardin bezeigte ihr seine Ehrerbietui^g

und machte ihr einige Geschenke : ein paar Messer, eine Schere,

ein Band und Papier. Um sich dankbar zu erweisen, sendete

die Dame ihm täglich ein halbes Pfund Brot. Eines Tages

besuchte sie den Reisenden, er erwies ihr alle Höflichkeiten,

allein sie fing ihn „fast allzusehr zu lieben an." Er hätte

sich ihrer gern entledigt, jedoch um des lieben Brotes willen

mußte er sie befriedigen, weil er sich das Brot eben anderswo

nicht verschaffen konnte. Chardin gab sich als Priester aus,

um ruhiger die damals durch Kriege unsicheren Gegenden

Mingreliens bereisen zu können. Diese scheinbare geistliche

Eigenschaft schützte ihn indes nicht vor den wollüstigen Be-

gierden.der mingrehschen Frauen. Während Chardins Aufent-

halt in Sapias, der kleinen Residenz einiger Theannerpriester,

erschien daselbst die Für.^tin von Mingrelien. Der Vorsteher

der Theatiner ging ihr entgegen, um sie zu empf'iagcn. Sie

war zu Pferde und hatte acht berittene Frauen und ebenso

viele Männer zu Fuß als Begleitung. Die Fürstin sagte zu d<^m

V^orsteher, sie hätte vernommen, daß er einige Europäer „mit

viel Bagage* beherberge; sie wäre über die Ankunft der Frem-

den erfreut und möchte sie sehen. Chardin wurde sogleich

gei-ufen. Man gab ihm zu verstehen, er sollte der Fürstin ein

Geschenk machen, und er erklärte, ihr em solches in ihre

Wohnung schicken zu wollen. Da die Fürstin hörte, daß

Chardin Türkisch und Persisch zu reden verstand, ließ sie
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r.inen der erstercn Sprache kundigen Skla\'on rufen und den

F. eisen den tausenderlei Dinge fragen. Er erzählte, daß er

eiii Kapuziner sei und nur frommer Andacht und heiligen

Verrichtungen lebe. Altein sie schien dadurch nicht ange-

fochten zu sein, ihre Fragen drehten sich nur um „lieben

und verliebte Dinge." Sie ließ den angeblichen Kapuziner

fragen, ob er bei ihrem Anblick ^,keine Liebes-Empfindlig-

keit verspührete, auch sonsten nicht davon gereitzet würde.

Ferner wie das zugienge, und ob es wohl möglich were, daß

man sich so gäntzlich der Liebe und Weibes Bilder entschlagen

könte. Dieses Gespräch weite kein Ende nehmen und ge-

schähe ihr gar sonderlich wohl dabcy, massen denn ihr gantzer

Anliang sich sonderlich darüber frölig machte." Am andern

Tag wurde der Reisende von der Fürstin, welche von ihrem

Gatten getrennt lebte, zu Tische geladv^n. ,,Sie hatie sich

viel schöner als vormahls angeputzet, geschmücket und nach

Mögligkeit angelegen seyn lassen, andern durch solchen Piltz

ZV. gefallen, Sie war in gantz güldene Stuck gekleidet, ihr

Hauptschmuck bestand in Jubelen, der Schleier des Haupteß

war sehr gallant. gar sonderlich zugerichtet; sie saß auff einer

Tapecerey, an ihren beyden Seiten aber licun biß zehn CaTumer

frauens. Der Saal war mit halb nackenden Zigeunern ange-

füllet, darinnen eigentlich ihr Hof bestand," Nachdem (. hardin

seine Geschenke — gebackene Torten. Nadeln. Scheren, Mes
ser, Bänder, Papier — abgeliefert, wurde zwei Stundt-n lang

gegessen und getrunken. Die Gastgeberin wunderte sich, als

er Wasser in den Wein tat. , .während^ sie und ihre Frauen-

zimmer denselben gantz rein und in grosen ("berfluß trancken.*'

E.-^ fehlte auch hier nicht an obszönen Rtrden, und die Fürstin

wollte ernstlich den angeblichen Kapuziner zu Liebesdiensten

gegen ihre Kc^nunerfrauen zwingen. Und wie bei Hofe,

herrschte Sittenverderbnis im ganzen Land. Einer vom Adel

hatte sich in eine Dame verliebt und wollte dieselbe heiraten,

wiewohl er schon mit einer anderen verheiratet war. Nun
werden in Kaukasien die Weiber gekauft. L)ieser Edelmann
aber hatte sein Gut schon längst verpraßt und wußte nicht,

woher er das Geld zum Kauf der Gt;liebten und zur l^streitung

der teuren Hoclueitsfeier hernehmen sollte. Endlich kam er
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auf die gute Idee, sein eigenes Eheweib an die Türken zu ver-

kaufen, und vom Erlös bestritt der sthlaue Ehemann die Kosten

seiner zweiten Heirat.

Wie die Fürstin von Mingreh-iMi trieb es die Herrschcrhi

des benachbarten Königreiches Imeretien: ,,i)ie Königin ist

zwar eine sehr scliönc Piintzessin, allein ihre l.ieberd und An

Stellungen sind allzufrech und liederlich. Ihr Tlmn und Reden

sind unzüchtig und imverst "nänit und isi nichts, so einer Fürst-

lichen Persof) inständig, bey ihr zu finden. Sie kan ihre

Cieilheil und /ut Unzu-.ht genti^^te Gedancken nicht -.erbergen,

sie 5?teigen selbst in dem Munde empor und {Kriegen in offen-

bahre Unll.itl\t*reyei) aus zu brechen, welch;:s alles aber in

dieser. Landschafft gar nicht ärgerlich oder lasterhafft geachtet

wird, dirwc-il allei>, groß und klein, in Uepjiigkeit, Fraß und

Trank ganizlich daselbst ersoifen ist." Die Königin hatte eine

Liebschaft mit dem Bischof Janatelle. „Dieser ihr Bisrhoff Jana-

tclie siehet sie ölfters n)it so unkeuschen Augen an, alß werui

tv sie für Liebe auff einmahl verschlingen woke. Man wird

wohl nicnnahls so hohe Personen in So offenbahrer und unge-

schcuter Geilheit und Lnreinigkeit haben leben sehen, und

leuchtet ihnen die LTuueht aus ihren Gesichtern heraus."

Gleiche Dinge berichtet Chardin vor» den Georgiern oder

Grusiuern. Auch hii.-i lührnt er die unvergleichliche Schön-

heit der Frauen und Maimer, auch hier aber schildert er mit

grellen Farben die herrschende L^nsittlichkeit. .,Die Unflä-

thereyen in Georgien sind gantz ungesclioli-en, weil jedwedes

daselbst sonder eintzigen Zwang oder Mäßigung seinen vieh-

ischen Lüsten nach hanget. Die Gei{?ljichen sauffen sich ebcn.-.o

voll als das he«^erliche Ge^indlein und halten .->ich schöne

Scl.ivinnen, d.-rer sie sich z-u Go;icubi.ueu bedienen; Kein

Mensch ärgert sich daran, weil es eine durchgehende Ge

wohnheit und durch die Fürnehinsten ^llda eingcführet ist"

. . . „Ihr Weibs-Voick ist so böß und laste>k?iftt alls immer

das Mannes V^okk sein mag. Sie sind, aiifT die Miianer gant«

rasend erhitzt, und solcher Viehischen Wollu-.t weit mehr alls

die Männer ergeben."

Schließlich erzählt Chardin auch \on der liareinlichkeit

der kaukasischen Frauen, insbesondere der Mingrelierinae^n,
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geradezu Haarsträubertdes * „Mann und Weib, reich und arm
hat nieniahls mehr alls ein Hembd und ein paar Schlaff-

Hosen auf einrnahl an, welche ihnen ein Jahr lang aushalten

müssen: binnen der Zeil waschen sie sie zwey- bis dreymahl

/um Höchsten, weil sie aber viel Ungezieffer haben, so schüt-

teln sie selbe unter weilen über den Feuer aus, daß sie sich

solcher getreuer Leibes-Zucht auff solche maße entschütten

mögen, und dieser IJrsach wegen pflegt es um das Wcibs-

Volck von Mingrelie nicht gar wohl zu riechen. Ich nahete

mich ihnen vielmahls^ durch ihre Schönheit gefangen, wenn
ich aber nur einige Augenblicke bey ihnen verharrte, so stieg

mir ein Geruch so in die Nase, daß m.eine Liebes-Hitze auf ein-

mal verlöschen mußte."

In den Straßen zu Tiflis, in denen die öffentlichen Dirnen

ihr Heim haben, sitzen die Mädchen halbnackt, oft nur im

Hemd, vor den Türen und locken die Fremden. Man tritt

in ein Haus; da laufen die Dirnen splitternackt herum. Aber
wie überrascht ist man zu sehen, daß alle diese Mädchen ihre

Schamhaare vollständig abrasiert haben. Ihr Schanig«fühl wäre

im höchsten Maße verletzt, wenn sich an diesem Körperteile

Haare finden ließen; nicht die Nacktheit, nicht Hurerei ist

Schande, sondern das Stehenlassen eines Härchens auf dem
Venushügel I

Eine besondere Beachtung verdienen die Sitten der Kal-

mücken in bezug auf Schamgefühl und Keuschheit.^) Die

Kalmücken heiraten frühzeitig, und gehen in ihrem Benehmen
gegen das andere Geschlecht selten über die Grenze der Zucht

und des Anstandes hinaus. Das Mädchen katin sich sorglos

in der Nachbarschaft von Männern niederlogen ohne Angriffe

auf seine Tugend befürchten 7.u müssen. Die Kalmücken haben

sich im Kriege Mißhandlungen des weiblichen Geschlechts

zuschulden kommen lassen, aber im Frieden beweisen sie auf-

fallende Sittsamkeit. Es ist bei diesem Volke weder ein Zeichen

von Frechheit, noch ein Beweis für Mangel an Prüderie, son-

dern bloß die natürliche Sitte, wenn sich Töchter angesehener

Familien in Hütten schlafen legen, mitten unter einer Schar

') Bergmanna Nomadisrli« Streilercion, TI 149, 285.
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junger Männer, unbewacht von Tugendwächterinnen. Sie kön-

nen es voller Vertrauen tun, denn kein Mann denkt an An-

schläge auf ihre Unschuld. Beim Aufstehen werden weder

die Männer von der Toilette der Weiber, noch dies« von der

Toilette jener ausgeschlossen. Die Männer sind noch viel-

leicht enthaltsamer als die Frauen; die letzteren bündigen zu-

weilen, aber zumeist nur mit Geistlichen, da sie solche Sünde

für eine Tugend halten. Erst wenn ein Paar verlobt ist,

nimmt es sich weitgehende Freiheiten heraus; ehe sie noch

verheiratet sind, gönnen sich die kalmückischen Brautleute

eheliche Freuden, doch kann dies nicht als unsittHch betrachtet

werden, weil die Verlobung fast die Ehe bedeutet und ein

Auseinandergehen eines Brautpaares zu den größten Selten-

heiten gehört.

Wollen wir unter den exotischen VölkciTi Rußlands einen

krassen Gegensatz zu den kalmückischen Sitten haben, so

brauchen wir nur die geschlechtliche Moral der Kamtschadalen

zu prüfen. Wie die Großrussin im Norden Rußlands, die Polin

im Westen,, die Mingrelierin im Süden, so genießt die Kam-
tschadalin im äußersten Osten dei\ Ruf der unsittlichsten und

schamlosesten Frau. Das kamtschadalische Liebespaar oder

Ehepaar übt öffentlich und selbst vor den Augen von Kindern

geschlechtliche Handlungen aus. Die Sinnlichkeit der Kamtscha-

dalinnen ist so tierisch und unwiderstehlich, ihre Sittsamkeit und

Treue so gering, daß sie sich einem jeden Manne preis geben.

Die Kamtschadalen sind nach den Berichten der Kenner des

Landes auffallend schwach gebaut; die Kleinheit ihres Penis

soll geradezu zwergenhaft, der Geschlechtsteil der Frau da-

gegen von bedeutender Geräumigkeit sein. Das Gleiche wird

von den Tungusen und Tungusinnen behauptet. Steller, der

von dieser merkwürdigen Organisation der Geschlechtsteile

der Männer und der Frauen bei diesen Völkern zuerst be-

richtet hat, bezeichnete dies als Grund dafür, daß die Kam-
tschadalinnen viel mehr zu europäischen Marmern als zu ihren

Landsleuten hinneigen. Tatsache ist, daß sie bei der Eroberung

des Landes durch die Russen ihr Vaterland an die Kosaken

verrieten und sich massenhaft ins russische Lager begaben,

um als Spioninnen gegen ihre eigenen Leute zu dienen. Sie
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verschenkten sich den Kosaken imd hatten nichts dagegen,

daß diese sie wie eine Ware umsetzten oder verspiehen. Den
einzigen Lohn, den sie verlangten, war: von einem Kosaken

eines Beischlafs gewürdigt zu werden; die das erreicht hatte,

rühmte sich im. ganzen Ostrog oder Dorfe der ihr zuteil ge-

wordenen Ehre; die aber, welche verschmäht worden war,

lief voll Verzweiflung ob der Schande, die sie erleben mußte,

in den Fhiß.^)

Eine ähnliche Auffassung ni betreff der Frauenehre oder

Mädchenelire, des Schamgefühls und der Keuschheit finden wir

auch bei anderen, der Kultur des Westens viel näher stehen-

den Völkern Rußlands. Beispielsweise bei den Wotjäken und

den Esten, Bei den Wotjäken'-) verkehren Mädchen und Bur-

schen ungeniert miteinander; die Keuschheit nach unserem Be-

griffe setzt dort der Liebe keine Schranken. Ja, es ist sogar

schimpflich für ein Mädchen, wenn sie wenig von den Bur-

schen aufgesucht wird. Eine Russin, die bei einer Wotjäkin

wohnte, ertappte die Haustochter mit einem Burschen in fla

granti. Sie fragte die Mutter, wie sie das zulassen könne.

Die aber erwiderte: „Warum nicht, das ist nur ein Zeichen,

daß meine Tochter beliebt ist. Sie wird genug von den Bur

sehen aufgesucht, Gott sei Dankl" Gott sei Dank: .,l*inal

pio3 uz dz'ä ratu inmar uz dz'ä ratu: li« bt der Bauer ein Mäd
eben nicht, liebt auch Gott es nicht," lautet ein wotjäkisches

Sprichwort, das in einem einzigen Satze die ganzo geschJcchl-

liche Moral dieses Volkes wiedergibt. Mädchen und Burs<:hoiji

spielen ein Spiel, genannt: das Heimtsspiel. Ehiige Burschen

und Mädclien verteilen sich dabei paarweise ; die Piuirc ver-

stecken sich an einem dunklen Orte und machen in durchaus

realistischer Weise Hochzeit; nach der Hochzeit erscheinen sie

dann alle wieder und setzen als Familienpaare das Spiel fort.

Die Folge dessen, daß es für ein Mädchen eine Schande ist,

nur wenige Liebhaber zu haben, ist nach wotjäkischer Logik :

der ehrenvolle Besitz vieler Kinder, je mehr Kinder ein Mäd-

chen hat, eine desto bessere Partie ist es, und die meist ge-

^) Meiners Geschichte de-, weiblichen Ce-ichlcchts, I 26,

-) Max Buch a. a. O. 45.
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scgnvte lungi'r.Ki ei zielt ihrem Vater den höchsten Kalyrn.

ITnscrc l 'nk«Hi3( liheit ist bei <ion Wcrjiiken eine Tug^.iid. Die.

Gründo dafür sind den taträchlichen Bedürfnissen des Volkes

entsprechend : V.\n Mädchen, das d>;in ( "aricn gleich Kindor

ins Hagci mitbringt, führt der n€uen ramihe dadurch früher

Arbeiter zu. als i;5 Sonst mögUch wärt'; das ist von tvroßer

Bedeutung dort, no es viel Land und wenig Loule gibt. Zwei

ten-, liefen. das Weib von vornhercui den Bewei.s seiner i'rudit-

barkeit.^)

Fast genau dasselbe erfahren wir über die Esten \nul

Letten. I>ie wehigsten Ehern kränken sich, wenn ihre Tr.chter

geschwängert w(-»rden igt. Weit entfernt, sicl\ das zu Herze^i

7.U nehmen, meldert sie es ruliig, als wäre es eine Freudenbot-

schaft, dem Prediger und dem Gtitslierrn. Die Mädchen

halten es sogar geradezu für eine Schande', wenn sie sich

s<.) verachtet ^ehen. daß sich noch nie ein junger Kerl zu

ihnen geJegt l\at. Wenn ein Mädchv'^n in den Armen eines

Burschen gefunden wird, 50 ist das nichts Böses. Sagt man
ihneji etwas Vorwurfsvolk'?<, so ontgegncn sie: ,,Das ist so

der Brauch." „Der Beischlaf scheint ihnen etwas so Unbedeu-

tendes und GIei<digiUiges zu sein, daß sie sich nicht ent-

blöden:, ihn in Gegcnv art anderer zu verrichten. 2) Auch vor

Fremden schiinien sie sich nicht. Ich erinnere mich, wie wir

zur Sorninerszeit im Badeort Dubbeln bei Riga als Kin-

der oft in tlouschobcrn unsere lettischen Kutscher und

^Jägde in den intimsten Beschäftigungen überraschten. Sie

ließen sjch durch unser Erscheinen nicht im geringsten stören.

Manches Mädchen, um nicht ausgelacht oder gar verachtet

£U werden, wendet alle Kunstgriffe an, um einen Burschen

ihren Wünschen wdlig zu machen, darni'; es im Orte von

ihr heiße; ..Ei, sieh doch, diese hat auch einen Liebhaber!"

lls kommt manchmal vor, daß die Müdcheri von den Burschen

die Zurückhaltung des Samens lordern. um einer Schwanger-

.schatt auszuweichen; aber ?.iicher Vorsichtigen siiKi wenig.

Denn Schwangerschaft ist kerne Schande, vielmehr wie bei

') Ebenda 46.

«) Petri, Ehctlnnd a;u1 dio Ehsteii, IT 32 if. — Älcrkel, Die Letter..
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den Woljäken «in Beweis der Fruchtbarkeit des Weibes. Wird

bei einem Mädchen die Schwangerschaft sichtbar, so hat sie

nichts anderes zu tun, als den Perk (eine schmale Kopfbinde,

mit der das Haar auf dem Scheitel umbunden wird) abzu-

legen. v:ei) diese Binde der ausschließliche Kopfputz der Jung-

frau ist; statt des Ferk muß die Schwangere die Weiber-

haube tragen, und man nennt sie fortan Emmand, Weib (nicht

Praua, Frau, eine Bezeichnung, die bloß den deutschen Damen,

den Adeligen besonders gebührt). Altgewordene Jungfern be

kennen sich oft ganz mit Unrecht zu Unkeuschheit^-Sünden

und Schwangerschaft, mir um die Haube des Weibes tragen

zu dürfen. In früheren Zeiten, als noch die Leibeigenschaft

bestand, hatte die Unkeuschheit einen ganz besonderen Vor-

teil, eine föimliche Prämie: das schwangere Mädchen ward

frei von der beschwerlichen Hofsarbeit und hatte nur leichteren

Hausdienst zu tun. Gelegenheit, in andere — und nach est-

nischen Begriffen: in bessere — Umstände zu kommen, hat

das Mädchen genug, und auch an Anreizungen fehlt es nicht.

Männer und Weiber baden nicht bloß in den Badstuben, son-

dern auch in offenem Wasser, in den Teichen und Flüssen

miteinander, und dabei vergißt niemand das Stoßgebet zu

sprechen : ,,Wie ich jetzt meinen sündlichen Leib reinige, so

mache mich Gott auch rein von meinen Sünden." Sic kom-

men aus den Badstuben oder aus dem Flusse nackt heraus

und plaudern miteinander. Sic tragen kein Bedenken, ihre

Blöße zu zeigen. Im Sommer tragen Weiber und Mädchen

auf dem Lande gewöhnlich nichts als ein nicht immer durch

einen Gürtel ein wenig zusammengehaltenes Hemd, das kaum
übers Knie reicht; werfen sie über das Hemd manchmal einen

dünnen Rock, so schürzen sie ihn jedenfalls so hoch auf, daß

er kürzer ist als das Hemd, und gehen sie in die Kirche

hinein, so legen sie drin der Hitze wegen den Rock ganz atj

und sitzen halbnackt. Im Felde bei der Arbeit bücken sie

sich, daß oben die Brüste herausfallen und unteji und hinten

alles zu sehen ist, was ein Weib vom Manne unterscheidet. Die

Nächte schlafen Burschen und Mädchen in derselben Stube

oder Scheune oder in dcniselben Stalle, oft auf einer Streu.

I£ln Volk wie die alten Hellenen komilc auf solche Weise
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zur Abhärtung und geschlechtlicher Keuschheit erzogen wer-

den; bei den Esten aber trägt diese Lebensweise nur dazu

bei, alles Schamgefühl zu ertöten und die in ihnen wohnen-

den starken Naturtriebe zu höchster Geilheit auffallend früh

zu entwickeln. Geschwängerte Mädchen im Alter von drei-

zehn Jahren sind nicht selten. Nicht bloß die bäuerischen

Mädchen ergeben sich leicht und willenlos dem geschlecht-

lichen Verkehr, sondern auch die besseren Jungfern, die im

Hause der Gutsherrin dienen; ja es wird behauptet, daß diese

durch das bequemere Leben noch mehr zu Ausschweifungen

verführt werden. Der Name Hure ist keine Schande. Die

geschwängerten Mädchen verheiraten sich ohne Anstand, und

nicht immer mit denen, die ihnen das Kind gemacht haben.

Ein Mädchen, das ein Kind bekommt, darf vom Prediger nicht

einmalnach dem Namen des Vaters gefragt werden. Früher

gab es für Unsittlichkeit Rutenstrafe; aber sie wurde schon

von Katharina II. abgeschafft. Heiratet ein Mädchen, so

bewahrt sie als Frau dem Manne die Treue. Nur das junge

Volk hat volle geschlechtliche Freiheit, aber Ehebruch ist

wenig bekannt, selbst der Mann weicht selten ab vom Pfade

der ehelichen Treue. Die Esten unterscheiden sich dadurch ge-

radezu vorteilhaft von ihren baltischen Herrschaften, denen

man Gesetze geben mußte wie diese: ,,Wer eine Jungfrau

entführet, es geschehe mit oder wieder ihren Willen, daß der

zu langen Tagen des Landes solte verwiesen werden; wo die

Jungfer drein verwilligt hätte, solte sie ihrer erblichen Güter

verlustig seya. Wer eine Jungfrau nothzüchtiget, der sol sie

zur Ehe nehmen, oder seines Hauptes verlustig seyn."i) Aber

die Ordensherren selbst waren die ärgsten Wollüstlinge. Der

letzte Ordensvogt in Wesenberg ist ein berüchtigter „öffent-

licher Hurer gewesen, der nicht allein mit gemeinen Weibern,

sondern auch mit anderer Männer Ehefrauen öffentlich Hurerey

und Schand getrieben hat. Der Ordens-Herren Diener tägliche

Arbeit ist nichts anders gewesen, als Löfeley und Buhlerey,

welches bei ihnen für keine Schande, sondern für eitel Ehr

1) Jiiänis Geschichte, S. lOy.
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luiil Ruhm ist gehalten worden, "i) Selbst die Moskowiter

staunten ob der Unzucht in dcji baltischen Landen. Während
die Moskowiter im Jahre 1576 Hapsal stürmten, sind die bal-

tischen Herren in der Stadt „so gutes Muhtes gewesen, daß

sie sich noch mit den Jungfrauen lustig machen und schertzen

können, worüber sich die Reüßen höchlich gewundert und

gesaget haben: Was sind die Teütschen für seltzame Leute;

wenn wir Reüßen ein solches Hauß so ohne Noht übergeben

sollten, dürfftcn wir unsere Augen vor keine redliche T.cv.tc

aufschlagen, und imser Grosfürst würde nicht wissen, mit was

für einem Tode er uns hinrichten sollte: Und die Teütschen

auf Hapsal dürffcn nicht allein ihre Augen aufschlagen, scm-

dcm auch noch woU mit Jungfrauen spielen, als hätten sie es

noch so woll ausgerichtet." 2)

49. Probenächte und Jungfernschaft,

Probenachte bei den Esten und Letten.— Seltsame Gebrauche der Tartaren

von Astrachan] — Probenächte bei den Jaiker Kosaken — Eine, alte klein-

russische Sitte: das Mädchen wiibt um den Burschen — Die kleiurussischen

Jugcndgesellscbaften — Reifeprüfung der Burschen und ]Müdchcn --- I^obli* d

auf den t-'cnis — \'erspottung der weiten Vulva — Spott;licder — Beisamnkii-

schlafen der Burschen mit den Mädchen — Onanie, ;iber nicht Coitus - —

Elterliche An'?chaiuingo;i in betreff dieser Volkssittc — Erotischo T^ieder der

Jugen<l — Wert der unverletzten Jungfernschaft bei den Klcinruss '.n — Brant-

npchtsbräucb«; — Lol:>lii.G auf die Jungfernschaft — Spottlieder unf die Un-

keuschhcit — Obszöne und skütologischc Spottlicder — Wert der [unfi'ern-

schaft bei den Großrus^en — GroiSrussische r'rantnachtsgcl:)ri'ueh(' — • Vor-

v'i.-isung des blntbeflccktcu Brauthcuidcs --- Sicherung der JungfcinscUoft bei

den Sainojeden — Keuschheitsgürl.cl — Kirgliisische Sitten.

Die Sitten der Völker sind ;;uweilen voli rätselhafter Wider-

sprüche. Wir haben zuletzt den mehr als zwanglosen Verkehr

der beiden Gleschlechter bei den unverheirateten Esten kennen

gelernt. Ist bei ihnen ntm, ein Bursrhs mit einem Mädchen

i) Ebenda 215.

*) Ebenda 395.
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versprochen, haben sie „zum ersten Malr Brannivvein mitein-

ander getrunken", so hört die Intinjität für den AuKf^nhhck

gänzlich auf. Nach dem Versprechen darf zwar der Bräutigam

schon zum ersten Male bei seiner ßraut schlafen. Aber nur in

allen Ehren. Es ist nicht üblich, dafi er in diesem Falle die

Rechte eines Gatten in Anspruch nehme. Der Zweck dieses

platonischen Beischlafs ist bloß der, dem Bräutigam die Ge-

legenheit zu bieten, die verborgenen Reize seiner Braut und

ihr Benehmen bei Nacht kennen zu lernen, i) Erst wenn ihn

die Beschau befriedigt hat, entschließt er sich zur Ehe; hat

er diesen Entschluß einmal geiaBt, dann gibt es den zweiten

Bianntweintrunk, und dann gönnt sich das Paar allerdings

auch ein vollkommenes eheliches Vergnügen noch vor der

Trauung. Dies wird merkwürdigerweise vom Prediger übel

aufgefaßt, von demselben Prediger, der sich um die Unkeusch-

heit der ledigen, nicht verlobten Leute nicht kümmert und

keinem Mädchen einen Vorwurf macht, das die Geburt eines

unehelichen Kindes zur Anzeige bringt. Einem verlobten

Brautpaare aber, das eine Unkeuschbeit begangen hat, wird

eine Kirchenstrafe auferlegt; sie beträgt gewöhnlich einen

Rubel, wenn die Braut ihre Sünde selb^^t gesteht: erscheint

sie jedoch zur. Trauung -wie eine Jungfer mit der jungfräulichen

Binde auf dem unbedeckten Haupte, so muß sie, wenn die

Wahrheit an den Tag kommt, für den Mißbrauch des jung-

fräulichen ßrautschmuckes eine Strafe von ZM^ei Rubel erlegen.

Die Letten, deren Sitten und Gebräuche sich mit denen der

Esten last vollständig decken, halten die Probenächte in der-

selben Weise; platonisch bis zur festen Verlobung, faktische

Ausübung des Beischlafes nach dem zweiten Branntweinirujik

und vor der Trauung.

Eine merkwürdige Art Probenächte ist bei den astrachanj-

schen Tartaren bekannt. In der Zeit zwischen \'erlobung

und Hochzeit muß der Bräutigam die Verwandten seiner Braut

vollständig meiden. Seine Braut darf er jedoch besuchen, so

t>ft er will 2): „Ja, es bleibt nicht einmal bei leeren Besuchen^

1> Petri I 281.

-) Gmelin II 135.

Stern, Geschichte dtr OlfenU. Sittii>.lik'=it in KulJl-rid. ** ^I
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nicht als ob es sich auf Gesetzen gründet, den Beyschlaf so

frühzeitig halten zu können, sondern weil es durch die Gewohn-

heit gäng und gebe geworden ist. Man sieh^ 'hn wenigstens

für keine schändliche Sache an, denn jederma:.n weiß davon,

auch die Aeltern einer solchen geschwächten Braut. Und
diese gleich als wann sie es haben wollten, daß sie ihre Jung-

ferschatt vor der Zeit verlieren möchte, setzen zu mehrerer

Sicherheit der Braut Schlaf-Lager an einem ganz besonderen

Ort. Doch muß der Bräutigam als ein würklicher Ehebrecher

den ersten Beyschlaf mit Geld bezahlen, dann ob es ihm

gleich erlaubt ist, mit seiner Braut in einem Bette zu schlafen,

so sitzen gleichwohl neben demselben ein paar alte Frauen

mit brennenden Kerzen in der Hand und beobacliten ganz

genau ob sich nicht der Bräutigam eines unerlaubten Vorwitzes

gelüsten laße. Sobald sie etwas von dieser Art wahrnehmen,

sobald nehmen sie sich der Braut an, doch, damit sie in ihrem

Amt nicht alku gewißenhaft verfahren, so beschenkt sie der

Bräutigam mit einigen schon vorher darzu fertigen Rubeln,

und weil sie diese gerne haben wollen, so löschen sie die

Lichter aus, suchen die Thür, und laßen den Bräutigam mit

der Braut alleine."

Ähnlich wie bei den astrachanjschen Tartaten ist es bei

den Jaikcr Kosaken. Sobald ein Kosakenmädchen sich ver-

lobt hat, beginnen in ihrem Elternhause die Festlichkeiten,

Tänze und Gesänge; sie dauern ununterbrochen bis zur Hoch-

zeit an; der Bräutigam hat für seinen Teil das besondere Ver-

gnügen, daß er sich in dieser Zeit in der Stille schon die Frei-

heiten eines 'J{!hemannes bei seiner Frau gestatten (larf.i)

Bei den Kleinrussen schlafen nicht nur Brautleute, sond^L-rn

junge Burschen und Mädchen, die miteinander kaum ein Liebes-

verhältnis angeknüpft haben, häufig beisammen. Die Freunde

des kleinrussischen Volkes bestreiten aber, daß es dabei zu

Ausschweifungen komme. Bei den Kleinrusscn gab es seit

jeher seltsame Sitten. Der alte Beauplan-) hat uns die Be-

schreibung eines Gebrauches übi-rliefcrl, der Ijei diesem X^^lke

zu seiner Zeit bestanden hat. .,Conirne los fiües fönt l'atnour

') Pallas Mcrkwürdigkcitpn ii2.-

') Dcscription de l'Ukranie 115— iii'.
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aux gargons" heißt dieser Braucli : ,,I.a fille ?^mourcuse s'en

va en la maison du pcre du jcune homme qu'ellc aimc;

oü ayant pris place cUe fait son cömplimrnt h celui qui a

Messe son coeur et lui parle en ces lermes : reconnoissant en

ton visage vne certaine debonnairete, que tu S(;aüras bipn

gouuerner et aimer ta femmo, et que ta vertu me fait esperer

que tu seras bon Dospodorge; ces bonnes qualitez me fönt

te prier trcs humblement de m'accepter pour ta femme, cela

fait eile en dit autant au pcre et a la mere en las priant

humblement de consentir au mariage, et si eile en regoit

vn refus ou quelqu'excuse, qu'il est trop ieune, et non encor

prest h marier, eile leur repond qu'elle ne partira iamais de

la qu'elle nc l'ayc espouse, tant que luy et eile viuront. Voila de

quelle fagon les filles amoureuses ne peuuent manquer d'estre

bien tost pouruues, car elles contraignent le pere, la mere et

leurs seruiteurs ä ce qu'elles desirent. crainte d'encourir le cour-

roux de Dieu, et qu'il leur en arriuast quelque sinistre maiheur:

car de mettrc hors la fille ce seroit offeiicer toute sa race."

Neuere russische Ethnographen i) schildern das idyllische

Leben der kleinrussischen Jugend folgendermaßen : Wenn d(T

Bursche sein achtzehntes Lebensjahr erreicht hat, denkt er

schon ans Heiraten. 3eine Lebensgefährtin sucht er sich häufig

bereits im Kindheitsalter aus, wenn die Knaben und Mädchen

zusammen das Vieh weiden oder sich mit ihren einförmigen

Spielen unterhalten. Die Anhänglichkeit vertieft sich im Laufe

der Jugendjahre bei den abendlichen Zusammenkünften, die

spezieile Namen je nach der Jahreszeit führen: im Frühjahr

nennt man sie einfach: Gasse-), im Winter Abendstunden 3).

Bei diesen Rendezvous irgendwo auf einem freien Platze singt

und tanzt man bis Mitternacht. Wenn sich die Alten, die

1) Khamm a. a. O.

'^) Uliza: vjiuna bei den Kkinrnsseii. y.iiiua. bei den GroDrusseii.

•'•) Doswilki und \Vt tschornizi : ,iotisirivi und BOHopmiui bei deu Klciii-

ni:>scii, ;iocidiTKn und liO'j'pHHua bei den Großrussen. Vgl. auUer den bei

Khamm angeführten Quellen: Tb. Volkov, Riteset usages nuptiaux en Ukraine..

J^'Antropologie H 173. — HcrpcöoBb, Houijh ,;aHHbiH. füi(>3ax-i> hp iKetraTOÖ

M(wio^e>Ku Ha K'rt roccia, KieBeKiiH c-rapniia 1800, iNs 10, crp. 110—128. —
KnvjTT(ldin V 2—6; VIII 303— 359. Aus dem Nachlaß des ukrainischen Folk-

loristen Dikarew.

31*
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Iv«nder und c^e Verheirateten schlafen gelegt haben, bleibt die

Jugend noch im Freien: und im Frühjahr, Sommer und Herbst

verstummen die Lieder nicht. Ein jeder Rursche macht ohne

Hehl dem Gegenstande seiner Zärtlichkeit de : Hof. Nachdem
man sich müde gesungen hat, verschwinden die einzelnen Liebes-

paare unbemerkt, verhüllt durch die geheimnisvolle Decke der

Nacht; sie bleiben fast stets bis zum. Morgen beieinander.

Die jungen Leute eines jeden Dorfes odet eines Kvtok

(Kutok: wörtlich Winkel, hier Quartier eines Dorfes) bilden

eine Art geschlossene Gesellschaft, in die man nicht aufge-

nommen werden kann, wenn man noch nicht die geschlecht-

liche Reife erlangt hat. Es wird bei den Kleinrussen auch

niemand zum Hirten der Dorfherde genommen, che man ihn

nicht untersucht hat, ob seine sexueiien Organe in Ordnung

sind. Ist die Prüfung zur Zufriedenheit der Gemeinde aus-

gefallen, so wird folgende Zeremonie beobachtet: Alle An-

wesenden ergreifen brennende Fackeln und schreiten nand

um ein großes Feuer; an der Spitze der Prozession marschiert

ein alter Mann, der den neuen Hirten an seinem Gliede nach

sich zieht. Dieser Gebrauch, der namentlich im Gouvernv?ment

Cherson stattfindet, ist das Überbleibsel eines alten Kultus, in

dem das Zeugungsprinzip eine wichtige Rolle im Hirtcnlcben

spielte. Auch die Prüfung der Jünglinge und Mädchen auf

ihre geschlechtliche Reife hin vor der Aufnahme in die Gesell-

schaft der mannbaren Jugend ist eine uralte Sitte.

Die Schönheit und Größe des männlichen Gliedes und die

Enge des weiblichen Geschlechtsteils bilden dabei wichtige

Fragen. Das Mädchen erkundigt sich bei dem Burschen, che

sie zu ihm in nähere Beziehungen tritt; .,H;t4e jyffie ucnnita?

Ist dein Ding groß ?" Mit \'orlicbe singen die Mädchen dieses

^-'^'" • IlHTpxajiü uauie ni:uio,

A npuBea.io na.M piauo:

I ÄOBree. i inapoKoo,

1 rpyöee, i r.mooKee, - -

I TaKe aarpyöniKU.

I TaKP 3ar.iy6mKii,

A OTTaKe 3a;tonmKn.

A OTTaKc aaBiuHpiuKii!
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Mein Sclmtz kam spät bei Nacht,

Doch hat er mitgebracht

Ein wunderbares Ding,

Ich schätz' es nicht gering:

Es ist ein prächtig Stück,

So lang, so breit, so dick,

Von einer — solchen Breite,

Von einer - 'jolchen Weite!

und dazu macht man die entsprechenden Gesten, um das

Maß des Instruments ni bezeichnen.

Die Burschen wiederum erkundigen sich nach der Reife

der Mädchen mit den Worten: „^iB^ara, y hkoi iicruaTa, jtaÜTe

Meui; Mädchen, bei wem sie (die Pisda) begonnen hat (zu

reifen), die soll mir geben.' Wie sich das Mädchen für die

schöne Fonn di.-s männliclu;n Gliedes interessiert, so for.scht

der Bursche vor allen Dingen nach der Bildung des Geschlechts-

teils der Auserwählten. Nichts erscheint den kleinrussischen

Burschen so enfsetzlich als ein weiter weiblich^T Geschlechts-

teil. Von einem derartig unglückselig gebauten Frauenzimmer

heißt es: „ciM Bepcr AOBra a rpir ;i,iu jiHCa; ihre Öffnung

ist sieben Werst lang und drei Ackerfelder breit." Oder:

„nn3,?;a TiyjiKOM BnBopTaeTi.cs,- in ihre Pisda kann man wie

in einen Strumpf hinein." Die Burschen singen mit Vorliebe

folgendes Spottlied:

111,0 w MaTepi, 111,0 n ;i;onKii —
( »AnuKOBi nii3;i;0YKU.

(JAiia o;i,uiii iie Bipn.njr,

B3njiH pOHtoii, noMipa:rif:

IL^ BejiUKa, Hl MaJia,

'TlLIblci 15JiI13e TpU BOJia,

A 'iCTBepTnii Tihk, —
TiWLKi IIo^a^!II 6puK,

I xaMyr i ;i,yra —
Tin,e nin;;a no 'pyra;

1 nonoBa maiiKa —
Jirj,e nu37i,a ciaörra
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I noniB Majiaxaü —
I Toii y im3,T;y aanxaii;

CIm B03iB XBOpOCTy —
HIhk iinsAH He aaMocno:

IIpHMO B nH3;i,y ^Ipfl^fo!

Die Mutter und das Töchterchen

Die haben gleiche Löcherchen.

Bezweifeh's wer indessen,

So braucht er bloß zu messen

Und sehn wie gleich sie sind

Bei Mutter und bei Kind

:

Das Loch ist Mieder groß noch klein,

Drei Ochsen gehen bloß hinein,

Ein vierter Stier, der zornig brummet,

Muß auch hinein mit Krummholz und mit Kummet,
Drin stößt er mit den Hinterfüßen wild —
Die Pisda aber ist nicht ausgefüllt;

Man wirft hinein des Popen Mütze

Und noch zu breit bleibt diese Ritze;

Hinein des Popen Malachaj^),

Drn Popen selbst trotz Wehgeschrei

Und sieben Wagen Zweige noch —
Und immer weit bleibt dieses Loch:

Bequem kann man hinein noch sieben

Mit Dünger volle Wagen schieben.

Hat ein Bursche also die Prüfung seiner männlichen Reife

bestanden und Eingang- gefunden in die PpoMa^a (gromada,

wörtlich großer Haufen, bedeutet hier den geschlossenen

Kreis der Gesellschaft), so trifft er auch bald auf das Mädchen,

das allen seinen Wünschen entspricht. Er wirbt um ihre Gunst

persönlich oder durch Vermittlung eines Freundes. WilHgt sie

ein, so sagt man, daß ihre Antwort feucht war; lehnt sie

ab, so nennt man ihre Entgegnung trocken. Das Paar, das

') Mii.iaxafl ist auch eine Mütze, aber nicht die hohe Scbapka, von der

in der früheren Vorszeile die Rede war, sondern eine niedrigere große Pelz-

miitze mit vier Zipfeln.
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sich zusammengefuiulcii hat, <I:.ri Liiijj;ciiirrU'ti Verkehr pUegen,

und die Gromada achtet stets darauf, da(3 die. Liebenden von

niemandem gestört werden. Finden der T3urschr und das MUd

cheu, daß sie zueinander passen, dann lolgi auf die l'rübczeit

die Ehe; kommen sie zur Erkenntnis, daß sie miteinander

nicht glückhch werden können, dann gehen sie friedhch aus-

einander, und jeder Teil darf neue Vorhältnisse anknüpfen.

Während der Probezeit empfängt das Mädchen heimlich oder

offen den Burschen in der Scheuer oder auf dem Boden, in

dem Garten oder in einem Wagen, in einem Heuschober oder

auch im elterlichen Hause, wenn sie da ein separiertes Zimmer

Hat, in das der Liebhaber durch das Fenster einsteigen kann.

Kenner des Landes und des Volkes behaupten nun, daß

es bei diesem Zusammenschlafen fast niemals zu unzüchtigen

Handlungen komme. Der Zweck sei einfach der, daß die Paare

einander genau kennen lernen -wollen, bevor sie sich für das

ganze Leben verbinden. Man gewinnt eine vollständige Kennt-

nis der beiderseitigen körperlichen Beschaffenheit, denn man
darf miteinander zärtlich sein so viel man will. Das Mädchen

läßt, den Coitus ausgenommen, alles mit sich machen : der

Liebhaber darf seine Füße um sie legen, sein Antlitz an das

ihrige pressen^ und sie windet und bewegt sich unter ihm, als

wenn faktisch der Geschlechtsakt ausgeführt würde. Beide

tun alles, um einander zu gefallen und zu entzücken, nur das

gewisse Eine vermeiden sie. Er darf ihre Brüste streicheln,

ihre Genitalien berühren und kitzeln, mit einem Worte : Onanie.

Es -geschieht auch oft, daß mehrere Paare, besonders zwei

Brüder mit ihren Auserwähiten oder zwei Schwestern mit

ihren Geliebten in einem Raum auf solche Weise die Nacht

verbringen, obwohl die Mädchen sich gegen solche allzugroße

üffenthchkeit des Liebeslebens wehren: „H TyT To5i iii aa jikI

TMca^n HO a^m! a to hkü, TyT "lÖHfr, hk ag — ^ki ne eiiJuiTb?

Hier gebe ich's dir nicht um viele tausende Rubelt Wie ist's

möglich zu coitieren, wo so viele wach sind ?" fragt die Ge-

liebte. Das Wort coitieren ist aber eine Hyperbel, wenn unsere

Gewährsmänner wirklich recht haben. Denn ihren Versiche-

rungen zufolge sind ja gar keine Fälle beknnnt, daß in diesen

Probenächten die Jungfräulichkeit eines Mädchens Schaden



— 48H- —

gelitten hätte. Ja, es soll Burscliei) geben, die imstande sind,

die Nächte kalt wie Steine neben ihren Bräuten rii verbringen

:

„Der Bursf hc sieht auf das Mädchen als auf seine zukünftige

Gattin und achtet ihre Ehre so weit, daß er nicht einmal wagt,

vor seiner Genossin die Triebe seines feurigen Alters zu ver-

raten." Auf h sollen Beispiele nicht selten sein, „daß ein Mäd-
chen sich weigert, ferner die Gesellschaft ihres Liebhabers

zu teilen, weil er sich herausgenommen hat, mehr zu ver-

langen, al.^ die Wohlanständigkeit der Volkssitte erlaubt." Ein
Mädch(!n, das sich xon dem Temperament hinreißen läßt,

ihre Jungfernschaft aufs Spiel /u setz(^n, wird aus der Gesell-

schaft ausgestoßen, und das Haus, in df:m sie wohnt, versehen

die Burschen mit Scliandzeichen."

Die Eltern haben gewöhnlich nichts gegen die Liebeleien

der Töcliter einzuwenden; sie betrachten sie als einen tra-

ditionellen Gebrauch, der die hLhre des Mädchens nicht kom-
promittieren kann, solange das Jungfernhäutchen intakt bleibt.

Daß letzteres der Fall sei, darüber wacht die Mutter sorgfältig.

Ein Mädchen das sich hat verführen lassen, zeigt dem Ge-

liebten vorwurfsvoll den blutigen Fleck auf dem Hemde und
klagt: „Ol r>a j\,q nponajia KpticKa! Ach, auf diesem Plätzchen

ist die Blume verloren gegangen!" Zitternd reibt sie und
wäscht sie sofort an dem verdächtigen Zeichen herum und
weint dabei ; „Xn6a btt mc^ci Maxepi ue anaf^Te, AKaBOiiaura? Mh
«K HO'iiieM copo^iKif iipaxL, To Boua Mf»io KoiKiiy copoMKy nepe-

AHBHTLca. A H KajKy: MaMo, ^loro Bit jjiBiiToeL? A BonäKa>Ke: a

Toro ÄnB.TfocT., mo TH, oicona A'^'Jk.i, Koamy niH TiKaeiii! Kennst
du denn nicht meine Mutter, was das für eine Hvxe ist? Wenn
wir zu Hause unsere Wäsche waschen, so untersucht sie genau
jedes Stück. Frage ich: Mamo, was schauen Sie so? Und"
sie sagt: Ich schaue, Teufelsmädchen weil du alle Nächte
verschwindest!" Am liebsten haben es die Eltern, daß das

Mädchen den Liebhaber im elterlichen Hause empfängt.

„Sieh, du Teufelssohn," fährt eine Mutter einen Burschen an.

den sie bei ihrer Tochter in einem fremden Hause überrascht

hat, „wenn du mein Kind hebst, so führe sie nicht in fremde
Häuser, konun zu uns ins Haus und schlafe zu Hause mi». ihr;

da werdet ihr wenigstens keine Schläge bekommen."
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Ist das Mädchen trotz aller Vorsicht ins Unglück ge-

kommen, dann wird es sofort leichtsinniger. A xu6a iöthch

rpix? Ist denn coitieren eine Sünde ? fragt sie sich, Wohl
denkt sie mit Schrecken an den Zorn der Mutter, aber sie

tröstet sich damit, daß das Geschehene unabänderlich ist : „IlJ^o,

n n MaTH ycTane, 'ra iipiiäA*^ cK)fl,a? Hy, Ta HOpx ero siaLMii, mo
Gy^e, TG 6y;i,e! Ach^ wenn die Mutter herkäme ? Nu, hole sie der

Teufel, es geschehe, was da wolle !" Das arme Mädchen ruinaenl-

lieh, das keine Aussicht hat, einen Gatten zu finden, gibt sich

leicht hin, um nicht die Jugend ohne Liebesgenuß verstreichen

zu lassen; auf Ehe wird dann nicht spekuliert, das Glück der

Sinne allein wird ir diesem lalle gesucht; Man fragt ein

Mädchen : ,Ta bh Ma6\ tb, rio bo viimh Bfim Cyag, IlBafliBUG, m,e M Jio

e.ßaäÖH AaBaan? Mit Resjiekt zu fragen, ist es wahr, Iwanowna.

daß Sie es schon vor der Kh(^ hergegeben haben ?" t^nd di(;

ruhige Antwort lautet: ..0, a s im iTi.Mach, .i.M imsAa Tpimana!

Si fi HO AyMaJia mo bIh mohc Biai.Jte. A Mn ;i;oMa jkhbomo

6i;i;Ho! O, ich arbeitete mit iluu, daß die Pisda in Fetzen zer-

riß! Ich dachte nicht ans Heiraten. Aber wir leben zu Mause

so armselig !*'

Die Lieder, welche die Burschen und Mädchen bei ihren

Zusammenkünften singen, lassen ebensowenig an Frivolität et-

was zu wünschen übrig /ie ihre Tänze. Beim Zigeunertanz

singt man die Neulinge an:

U^nrane, l'öy oaTbKa tbopo!

Jlynn nH3;];a, .Trynn xyM!

^opna miSAa, MHCEii xyii!

Xa, xa, xyü
ro-i-ro, reM-reii, rcroaü

fojioim3;^a, ryjiaii ! , . .

Hei, Zigeuner, deinen Vater coitier ich!

Mut Pisda, Mut Penis!

Schwarze Pisda, kahler Penis 1

Ha, lia, P« nis.

Ho-ho, hei hei, unbehaarter Knabe.

lh>behaartf' Pisda. amüsier dich!
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TnUlI-rilllll, TlIUH-TIIIUl, TnilllMOHF.KlI,

A ü y no.ni Kpnnirn'UhKa.

TaM UMiijin CHAaTij

IIo roKnpui ji,ep>mn'h

Xü^vTi. xyn yapyoa'i'h.

A xyii HO AJpaK:

Hk icKO'H' lia JUlBO'IlxV,

ÜK yxBaxe Gy.naBO'iT:y —
U,an crapy niia^y no 3y6ax

!

Tini-tini, tinitschcnjki.

In dem Felde fließt ein Dächlein,

An dem Ufer sitzen Löchlcin,

Halten in den Händcii Hacken,

Wollen ach ein Schwänzlein packen,

Schnell ihm den Garaus zu machen.

Schwänzkin wird sie bald verlachen.

Schwänzlein ist ja nicht so dumm —
Beißt ins Löchlein, bringt es um!

Ein Lied warnt deshalb die Mädchen

:

OM ITIyTHij;5T, namyTun.H: müh,

He BHxa'rKyBaii iia yjini;K) caMa!

Hc BHMaiiiOßaii pnojiT 3 ßlaÖH,

He noKasyBaii nasa;; ims^iiu!

A piiÖHTa iie;i;opocTO^Kii,

nonaMajiu bt? iin3;i,e koctcikh!

Oj Schutizja, liebes Mädchen mein,

Gehe auf die Gasse nicht allein I

Rufe nicht die Burschen aus dem Hause,

Zeige deine Pisda nicht von hinten!

Haben erst die Burschen sie gerochen

Brechen sie der Pisda alle Knochen

!

Und die jungen Mädchen tanzen dazu den Reigen und

rufen : Hop, hop, hop ! Und wenn die Burschen fragen : „Ist

es schön, was wir gesungen haben, dann antworten die Mäd-
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chen stereotyp : „Es war schön ; es liegt Melodie darin und

es ist auch frivol."

Schon iin ersten Bande meines Werkes^} haben wir di--

obszönen kleinrussischen Tänze und Tanzlieder und in diesem

Bande auch schon kleinrussisclie obszöne Hochzeitslieder ken-

nen gelernt. Trotz alledem und trotz der Proben, die eben

gegeben wurden, soll man den Versicherungen Glauben schen-

ken, daß das Volk nicht so ausgelassen lebt wie es singt?

Es gestehen selbst diejenigen, die die Sittenlosigkeit der Klein-

russen im Vergleich zu der Sittenlosigkeit der Großrussen

rühmend hervorheben, daß sich die Verhältnisse unter dem
Einflüsse der Großrussen rapid verschlechtern. Zugegeben

werden kann allerdings ohne Vorl^ehall, daß früher bei den

Kleinrussen auf die Unverletztheit der Jungfemschaft der

größte Wert gelegt wurde. Beauplau-) erzählt von den klein-

russischen Brautnachtsgebräuchen seiner Zeit

;

„L'heure donc estant venüe de couchcr la marine, les

femmes parentes du marie la prennent et la menent en vne

chambre, ou ils la despouillent toute nüe, et la visitent de

tous costez, iusques dans les oreilles, dans les cheueux, entre

les doigts des pieds et autre partie de son corps, pour voir

s'il n'y a point de sang, d'espingle ou coton imbu de quelque

sirop rouge cache sur eile, et s'ils y trouuoient vne de ces

choses les nopces seroient troublees et y auroit grand des-

ordre, mais s'ils ny trouuent rien, ils lui vestent vne bella

chemise de cotton toute blanche et neuue, puis la couchent

entre deux draps, et fönt venir le nouueau marie ä la des-

robee pour venir couclier auec eile, et quand ils sont en-

semble ils tirent Ic rideau ; cependant la pluspart de ceux

qui assistent aux nopces viennenc ä la chambre auec 1^ cor-

nemuse, dan^ant chacun vn verrc ä la main, les femmes sau-

tant et dan^ant en claquant des mains, tant qu'ils ayent de

tous poincts consomme le mariage; et dans cette heureusc

conioncture, si eile fait quelque signe de ioye, aussitost toute

l'assemblee saute, et battant des mains, haussr les cris de

1) Seite 393.

-) Description de l'Ukranio 124.
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rcsiouyssance, Ls parens du marie sonl tousiours cn sentincllc

autour du lict pour ecouster ce qui se passe attendant ä tirer

\e rideau que la farce soit iou^e, et ils viennent lors luy donner

in chemise blanche, et s'ils trouuent en edle qu'ils luy ostciit

des marqucs de sa virginite. ils en fönt retentir toule la

maison par les criä txcessifs de ioye et de satisfaction que
toutc la parente en tesmoigne. — Le Icndemain il se ioue vne

autre farce, non moins plaisante, qui est qu'ils passent vn

baston dans les deux manches de la chemise, la tournent b.

Tenucrs et la pourmcnent en frome de banniere dans les rues

de la ville auec grande solemnit^, comme vn drapeau portant

les marques honorables du combat, afin que tout le peuple

soit tesmoin, et de sa virginite et de la Virilit^ de son mari,

tous ceuK de la nopce suiuent auec les instrumens de musique

chantans et dansans mieux que iamais, et cn cctte procession

les ieunes gens menans chacun vne des filles de la nopce

par la main, fönt tout le tour de la ville, toute la popukice

accourt ä ce bruit lä les suiuant iusques a cc qu'ils soient de

retour au logis du nouueau mari6.

Que si au contraire les marques d'honneur ne si ren.-

controient point, chacun iette son vcrre ä terre, les femmes
cessent de chanter, car la feste est troublee, et les parens

de la fille confus et diffamez, et des lors les nopces finissent,

puis fönt mille rauages dans le logis, fönt des trous aux pots

qui ont serui k cuire la viandc, escornent les gobeiets de terre

dans lesquels ils ont beu, mettent au col de la mere de la

fille vn Collier de cheual, puis la fönt mettre au haut bout,

et luy chantent mille chansons sales et vilaines, luy donnani

ä boire dans vn de ces gobeiets escornös, et luy fönt mille

reproches de n'auoir pas assez veilM ä la conseruation de

l'honneur de sa fille : en fin apres luy auoir dit toutes les

injures infames dont ils se sont pu adiiiser chacun se retirc

chez ßoy honteux d'vne si fascheuse rencontre, particuliere-

ment les parens de la marine se tienncnt comme cachez cn

leurs maisons d'oü ils sont quelque temps sans sortir. Quand
au mari^ il est ä son choix de la retenir ou non, mais' aussi

s'il si resoult il faut qu'il s'apprcste ä souffrir toutes les iniures

qu'on luy voudra faire pour ce suiet."
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In den Gebräuchen lind Lii tlcrn wird auch heuto noch

auf Iungferns<: hilft gesrhea ; wenn man aber einerseits sagt,

daß die Obszönität der Lieder nichts mit dem wirkhchen Leben

ni tun habe, so weiß ich nicht, wie man behaupten dürfte,

daß die alten Lieder, die die Jungfernschaft loben, ein voll-

giltjger T3cvvcis für fortdauernde Sittenreinheit seien.

hl der Brautnacht soll der 3räütigani die Braut bloß ent-

jungfern; die Sitte verlangt es, daß er den Akt nicht zu

Ende bringe, sondern unterbreche, sobald er das Häutchen

durchstoßen hat; es handelt sich hier vernmtlich, wie bei

den Großrussen, um eine religiöse Vorschrifl:, von der auch

im nächsten Kapitel die Rede sein wird. Ein Vergnügen ist

also die erste Nacht nicht, sondern reine Pflichterfüllung wird

erfordert. Kh kann nun der Fall eintreten, daß der Bräutigam

der Arbeit nicht gewachsen ist. Seine Impotenz wird magischen

Einflüssen, einem zauberischen Nestelknüpfen zugeschrieben.

Eine alte Fnni führt den unglücklichen jungen Gatten also

auf den Hof imd läßt ihn alle Nägel berühren, die er findet,

denn Eisen entkräftet und vertreibt den Zauber.^) Wenn der

Neuvennählte aber dann noch immer impotent bleibt, so muß
er die Entjungferang der Neuvermählten durch den Heirats-

stifter oder einen Ehrenkavalier vornehmen lassen. Denn
gleich wie der Koitus mit Samenerguß absolut verboten ist,

ist anderer.seits die Enljungferung in der Brautnacht obliga-

torisch. In einigen Gegenden läßt man es gar nicht auf den

V'ersuch der Entjungforung durch den Gatten ankommen; die

braut selbst zerreißt sicli das Häutchen mit den Fingern, oder

eine der älteren Frauen besorgt dies. Das junge Paar verweilt

jedenfalls im Schlafzimmer n.ur die ganz kurze Zeit, die zur

Entjungferung nötig ist, und kehrt dann zu den Gästen zu

rück, um ihnen die Mitteilung von dem vollzogenen Ereignis

zu machen. Beijtätigt der Bräutigam, daß seine Braut eine

Jungfer war, dann ist der Jubel groß, luid man singt:

TeMKoro -yry -K-imina,

J^oGporo po;!;;«/ ,T,iiTniTa,

^) Auch bc-i den Orientalen herrscht diese Mcinnnj^. Vgl. Bernhard Stern,

Medizin, .\bcrglaube und Geschlechtsleben in der Türkei, I y-j, ,l6'5.
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CiM .^It 110 HO'iax xo^nna

llpji coßi Kpacy iiocn.Ta:

Kyiiiii KynoBajin — iie npo^ana,

Xjiouni npocnjin — ire A^ia;

HorH luoBKOM airjjaaajia,

Jl^mi CBoro Tlijaoi ;i;ep>KaJia !

i)

Hvllunder-j in dem dunklen Forste gleich

Ist dieses Kind aus einem Hause, das an Ehren reich,

Denn sieben Jahre ging sie stets bei Nacht

Und immer hielt sie bei sich ihre Mädchenpracht;

Die Händler wollten ihren Schmuck, und sie verkaufte

ihn um keinen Preis,

Sie gab ihn nicht den Burschen, die drum baten heiß;

Die Beine band sie fest mit einem Seidenband,

Bis ihr Iwan das schöne Schmuckstück fand.

Man zeigt den Gästen und den Verwandten die Trophäe,

das blutbefleckte Hemd, Darauf neuer Jubel. Man schreit,

springt auf die Bänke und Tische, tanzt und singt

:

A B iiOKOiKy 3a ;i,BipoHKaMH

Otoiti, nocToatKa 3 no^yiue^iKaMH,

Ha TiH uocTejiBii,i Mapyca jiokhtb,

Me'/KH HoraMH nna^y Aep^^^iTB:

Ofi Tpeua AOöpe Mapyci npocuxH,

IH,oßn jii\n.n. iiii^An aa'/KUTH.'^)

In einem kleinen Kämmerlein,

Da ist ein kleines Bettelein,

Marussja liegt dort auf den Kissen

Und liält die Pisda zwischen ihren Füßen:

Marussja läßt gar lange warten.

Bis frei- sie Eintritt gibt in ihren Garten.

^) Aus Berdytschcw im Ciouveniement Kijew. Ein ähnliches Lied singt

man in Gadiatsch im Gouveniemont Poltawa.
-') Der Hollundcr symbolisiert in den Liedern die Jungfernschaft.

•') Aus Uschytzja im Gouverncnicnt Podolien,
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KajiHHa, KajiHiia,

^oßporo 6aTbKa ÄiiTUHca:

lÜA KajiHHOio criajra,

lUoBKOM HO/KeHKii SBi^Jisana,

^jiÄ CBoro MOJiOAoro noi].bKH AepMca-ial^)

Hollunder, Hollunder,

Des Vaters gutes Töchterlein

Schlief unter dem Hollunder ein,

Die Füße fest mit Seidenschnur umschlungen

Bev^ahrt' die Pozjka^) sie für den Gemahl den jungen.

Wird aber konstatiert, daß die Braut nicht mehr Jungfer

war, so machen die Gäste Skandal und verspotten den Bräu-

tigam, beschimpfen die Braut, deren Eltern und ganze Ver-

wandtschaft :

TcMHoro ."^yry Kamma,

He ;^o6poro po;i,y ;[i;nTiiua:

Bo BOHa TaKa Aoßpa-

Hk fl,ipaBa Topöa.'')

Hollunder in des Waldes Schatten,

Das Kind von Eltern, die nie Ehre hatten:

Du passest zum gemeinen Pack,

Bist grad wie ein durchlochter Sack.

Tir, BaciiJiLKy, Kajinna-Majinna,

A Ha TeGe /tnBirrnca miijio;

Th, rTapaoKO, HopHa xajisBa:

yBeci. pi;i; iroKajiajia!^)

Der Hollunder-Himbeer' gleichest du, Wassili;

Vergnügen ist's, wenn man dich anschaun will;

Doch du, Paraska, schmutziges Gefäß, du mußt es wissen,

Du hast ja die Familie .mgescli . ssen.

^) Aus Gadial^ch im GouvcrnciiK-nt Poltawa.

-) Bedeutet ebenso wie Pisda den wciblichcii Cicsclilochtstei'.

<') Aus Nowograd Wolhynsky in Woihj'uicu.

*) Aus Solotoiioscba im GouvcincmLiit Polt;nva.
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„3araii«iiTe Küo^Ky b Öo'iuy,

A KypnaTa e i;f;pmy;

IIpM3HaBaMcH, Mupvcfo,

KoMy AaBajxa ciiepuiy?"

— „^^a>5a:ta XomI,

111,0 ßvAG ä Tooi:

J.I,iU{u.Tia noiioßi,

J],aBa3Tn ahkobi

^asana niji,fl,}iHOMy —
ITlo i-i Tio coöa'/OMyi . ,"')

„wSperrt die Henne in cu- Tomie ein

Und die Küchlein werfet in den Kot hinein;

Und Marussja, jetzt gesteh es nnal,

Wem gabst du es wohl zum ersten Mal?" --

„Erst genoß der Thomas dieses Glück,

Doch genug blieb noch für dich zurück

;

Auch dem Popen gab ich das.

Und dem Diakon etwas,

Selbst dem Kirchendiener, bitte

Gab zum Schluß nach Hundesittc."

HIa eocHOio (;iia;ia —
B niiy;;y ujimiKa Dnajia:

CeMcpo KOKoä ganpfri^ajin,

3 njia;j,ii iimuiKV v,\i'vnrami.-)

Wie sie unter einer Tanne liej;t -

Ihr ein Zapfen in die Pisda fliegt.

Sieben'') Pferde spannt man an,

Jjis man ilm hcrausziehn kann.

^) Aus S«)iot()aoodui .stammen 0:»' "r.^tcu vier Zeilen. UW restlichen

Sechs fü^t Kinn in CharjkoAv und in Gadiatsch im Gcuvornement Poltawa hinzu.

-) .\iis Tsihernygo^v Al.nlichc j.i.clei sinpt man in Nowugrad-Woliiynsky,

Gouvernement Wolhynien.

^) Die li.infige Wicdcrkthr der Zulil Sieben in diesen Liedern »st be-

.'iclitenswert.
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II i^ TJiKOK) cna.iJi

Ho AiuKoio ßCTajia;

y ropii iioicoTUJiac«

jn,a iia uiHuiKy npoCHJiacn!')

Bei einer Fichte schlief sie schwer

Und als sie aufstand war sie keine Jungfer mehr

Sie rollt' sich her und rollt' sich hin

Und hatte schon den Apfel drin.

Xo'i i'Ai' MaTiiiKo, xo'i iie i;;L,

Bo BJKe ;i,oHeHni pca^ep BeA^iA''!

^a xo;i.iMO ao njiOTa,

^J,a po3AepGMO Kora,

3aneceM0 ni^ iiepHHy,

Ta 3po6irMO Kajiüny!'^)

Komme, Mutter, komm, du sollst es. wissen,

Deiner Tochter hat der Bär das Ding zerrissen!

Laß uns eine Katze schnell erschlagen

Und sie auf das Ehebette tragen,

Und mit ihrem Blute den Hollunder färben,

Ach, sonst muß dein Kind vor Schande sterben.

3a luiyöo^iOK nujiKy

i5a,iacji 3 Majiicy;

Bni6jia n'b>nu copo^ion:

LII,o ABl y« ip5Kiin,i,

A ABl B KOHouaiiui,

A ntaTaa Taw,

111^0 MaTK)HKa AaJial-')

Für ein wenig Zwirn, für ein Röllchen Fadclien

Ließ seit früher Kindheit fädeln sich das Mädchen

;

Sie gewann als Preis Hemden fünf für ihren Fleiß.

') Aus dein Kreise Mosjt im Gouvernement Minsk.

"') Aus dem Kreise Dubno in Woihynieu.

') Aus dem Kreide Ptrejasliiw im Gouvernement Polinwu.

Stern. G«sciiichte der Offenll. Sittlichkeit in Rußland ** 33
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Zwei davon im Roggenfeld

Andere zwei im Feld von Hanf,

Und dai' Kinfte ganz allein

Dürfte von der Mutter sein.

('KaKac rüpo6en,b no ApiouKv,

HacpaTb öaTLKOBi ii Maxepi

8a ;i;o^iKy!

CKaKae ropo6eii,L no THHy!

HacpaTb öaTBKOBi h Mai'epi

3a ji;iiTHHy!^)

Der Mönch springt in das Eck,

Seh . . ßt auf den Vater und die Mutter:

Die Tochter bracht' sie in den Dreck.

Der Mönch springt hin zum Zaun

Seh . . ßt Vater, Mutter an:

Das Kind ist schuld daran.

CKaKas ropoßeÜKo no toikv,

Hacepy CBaTOHKy sa ^o^Ky,

3a öro iie^epBOHy Ka.r[iiHy,

3a üvo He^ecTHy ;i,HTiiny !'^)

Der Mönch stürmt an die Luft, schreit laut

:

Ich seh . . ße auf den Schwiegervater wegen dieser Braut,

Und wegen des Hollunders, der kein Blut hat,

Und wegen dieses Kindes, das nicht gut tat.

lÜA COCHOIO pocjio,

A He;iio6pan: ;;o Hacb iipHUiJia;

Ili'ioro ÄHByBaTH,

Bo TaKa oyjia ü Marn,

HanumiTb y :[eecTpu:

IlJ,o TaivM öy.in ii n cocTpiiI-^)

^) Aus Bogusltiw iii) Gouvernement Kijcw.

^) Aus Solotonosiha im Gouvernement l'oltawa,

") Aus «Icr.^elben Gegend. Das gleiche Lied singt man a uch ni Tschcrnygow.
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Bei einer Tanne wuchs sie auf

Und ehrlos kam sie her zu uns

;

Doch staunen braucht man wahrhch kaum,

Der A[)fel fällt nicht weit vom Baum

:

Die Mutter die war alle Tage
Vom gleichen Schlage,

Und schreibt es ins Register:

So sind auch die Geschwister.

.,Tu TG, Aiß'it.', TU TG BHHlia.

Tn - 6 To AaTH ue noBHHHa!"

— „Hk HB ;i;aTir, ait Bin npociiTi»,*

A>K Ao Bora pyKH shgchtlI-'^)

,,Du Tochter, du, weil du gefallen,

Du ganz allein bist schuld an allem!"

„Ach Gott, wie könnt ich's ihm nicht geben.

Als ich ihn bittend sah die Hand zum Himmel heben !"

Ta He SHajia {i6y tboio Niaxb!^

KaaiiHu jiaMaTB

Ta anajia (T5y tbok) MaTb!)

Xjioni;HM noi^bKU ;;aBaTij!'^)

Du hast es nicht verstanden (ich koitiere deine Mutter!)

Nach Hollunder zu fahnden.

Doch wußtest du, mein Leben, (ich koitiere deine Mutter
!)

Dem Burschen Pozjka zu geben!

Oii TaM no AOJinHi

Ilacjia nna^a cbhhi;

MiuiKOM o6ropHynaci>,

A xyeM sacTioHyjiacb!-^)

^) Aus Nowograd-Wolynsky in Wolhynien.

^) Aus Gadiatscb. im Gouvernement Poltawa.

^) Aus Gadiatsch.

3-*
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(.)j da unten, seht nur, seht einmal,

Pisda hüt»;i Svhwcinc in deni Tal;

Und sir hiillt si' h in cri Sdckchcn,

Steckt den Schw.ni/ sn h an das Jäckchen.

Die Serie der Lieder bcscUhetU man endlich damit, daß

man der Braut fr»lj^endc inisrhöne Handlung andichtet

:

3a CTOwoM cjiA'Jif'i

Kphiiro naÖa/Vuia:

Oi;C Tool, Ml»[C MilTillKo!

I> «a CTo;ia ä/iyju,

J]up;(ify-i^i ;i;ni}ju:

On,e Tofii, MÜi öaTouuKy!

A mmm.Tii an. Arüp,

Ituepajiit .HK nin:

Oae Tof)!, MÜi })OA<>H'^Ky!

Sie saI3 bei Tische, kurz,

Sie ließ doit einen Furz

:

Für dich, mein Mütterchen!

Und als vom Tisch sie ging,

Zwei Fürze ließ das Ding:

Für dichj mein Väterrhcn

!

Dann schritt sie in den Hof

Vnd seh . ß dort wie ein Ochs;

Für dich, meine Verwandtschaft!

Auch bei den Großrübsrn luelt man ehcmal» die un-

verletzte Jungfcmsrliaft in Khren, Für den Popen war es

sogar strenges Gesetz, nur eine reine Jungfrau 7.u heiraten.

.jVVenn sich die Geistlichen veiheyratlien / bo müssen sie eine

reine Jungfer erwehlcn / indem ihnen riichi crlnxibet ifit / eine

Witwe / viel weniger eine Person / aiiff deren Sitten und

Lebens Wandel siih etwas zu sagen findet / zu nehmen.'"

Aus älterer Zeit wird von den großrussischen Brautnac.hts-

gebräuchen erzahlt : ,,Man führte das Brautpaar mitten unter

dem Hssen von der Tafel zu Bette, und brachte hernach die

Marquen ilir<er Unschuld im Hemde an die Brautrafcl, und

was dergleichen abenteuerliche Zeremonien mehr waren, wflche
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aiijctzo (zur Z(Mt iVlers des Großen') alle Leute vun KotidiiKjn.

ja solbr.t wohlhabende Kduflcute und iJürger liöchst albern

lind abgCi-chinackt linden, ob sie ii[!e:eh von) gemeinen Mann,

insonderiieit in denen Provnizen. noch bis auf den lieutigen

Tag licobachtet werden." J; Die Heir.itsverinittlejin bekam erst

ihren I.ohn. wenn der Bräutigam den Heweis für die K.cuschheii

seiner Braut selbst erlangt hatte; ,Nach den Tranungwcte-

monien schliesscn sieh l>eydc in die zwei Stunden lang in

die Camnier; die Alte warlct auff der ßraut Jungferschafh-

Zeirhen / und >o bald als sie solches hat / bind sie ihre

über die Schulter zerrireucde Haare wieder hinauff / und gehet /

-von ihren l'Jtern das .'\bricias zu fordern."-) Aus der r.porhe

Katharinas fl. berichtet ein deutscher Offizier •») als Augen-

zeuge einer russischen l-foihzeit: ..Es war bereits eine gute

.Stunde verflossen, seitdem sich das neue tLhcpaar von uns

wegbegeben, als ich in der Kammer klopfen hörte. Sogleich

stunden zwey der ältesien Männer und ebensoviel betagte

Weiber auf. und begalK'n sich zu ihnen in die lirautknmmer.

Die alte Kupplerin aber blieb draussen an iler Thür suhen,

und machte eine jämmerliche Figur. Der Bräutigam kam
hierauf zuerst aus der Kamtiier, und hielt ein C/las m der

Hand, welches mit Meth angefüllet war. Er gab es der Alten,

die es mit zitternden Händen von ihm annahm. Doch die

Scenc veränderte sich gar bald, denn kaum hatte sie das

Glas in ihren Händen, als sie es voller Vergnügen auf unser

aller Gesundheit austrank, und sich vor Freude halb närrisch

anstellte. Furcht und Ungewitiheic ist die Ursache, warum
sie das problematische Glas mit zitternden Händen von dem
Bräutigam empfängt: Denn wenn der Bräutigam be\ seiner

rechtsgegründeten scharfen Untersuchvmg nicht alles n^jch

Wunsch gefunden, so hat das Glas, welches er der Alte.n

darbietet; unten im Boden ein Loch, v^elches er mit dem
Finger 7uhält, und wodurch, sobald er es aus der Hand läßt.

der Meth hinaus und auf die Jade läuft. Dis ist alsdann das

J) VockiTCKli boi Hrrmünn, S. 106.

'') Reiäo n;irl) NorJc-n 127.

^) t\iii.tiis<l>c .'\nfT>l(>ten 159.
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Signal zu einer guten Prügelsuppe. Die ganze Gesellschaft

sieht sich dabcy gcnöthiget, nach Hause zu gehen, und ist

natürlicher Weise nicht sonderlich damit zufrieden, daß sie

in ihrer verhoften PYeude gestöret worden, und die Gelegen-

heit, sich etwas zu Gute zu thun, auf diese Art verlohren

siehet." Da dies bei der geschilderten Hochzeit glücklicher-

weise nicht geschah, bekam der Gast etwas anderes zu sehen

:

„Die Kammertür öfnete sich aufs neue, und die vier ehr-

würdige Abgeordnete führten die Braut in das Zimmer, darinn

wir uns befanden, so wie sie aus dem Bette aufgestanden war.

Ich kann ohnmöglich die Verw-underung und das Erstaunen

beschreiben, worinn mich dieser Anblick setzte. Ich machte

ein Paar noch grössere Augen, als ein Krämer von ZwoU,

wenn er das erstemal auf die Börse in Amsterdam kommt.

Eine junge Frau im bloßen Hemde, welche die Siegeszeichen

ihres neuen Gemahls gleichsam im Triumph unseren Augen
darstellte ; niemals habe ich dergleichen Dinge gesehen. Die

ganze Gesellschaft erhob sich bey diesem Schauspiel von der

Tafel, und fieng an um die Braut herumzutanzen. Wir waren

genöthiget mitzutanzcn, und man trank zur Ehre der Keusch-

heit."

Die Vorweisung des Brauthemdes geschieht in verschie-

denen Gegenden Rußlands auch heute. Ich habe dieser Zere-

monie als kleiner Knabe in Riga selbst mehrmals beigewohnt,

natürlich ohne damals eine Ahnung zu haben, was sie bedeuten

sollte.

Besonderen Wert auf die Jungfernschaft legen einige der

exotischen Völker des Zarenreiches, wie die Samojeden und

Kirghisen.

Der samojedische Vater läßt seine Töchter, che ihm ein

gutes Einkommen garantieren, nicht sehen, bevor sie ver-

sprochen sind; andererseits will auch der Mann der Jungfern-

schaft seiner zukünftigen Gattin vollkommen sicher sein, er

kauft also für eine Anzahl Hirsche eine Braut von 6 oder

7 Jahren und verschließt ihren Geschlechtsteil mit einer Art

Keuschheitsgürtel bis zu ihrer Mannbarkeit. ^)

') Reise nach Norden 20 1.
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Bei den Kirghiscn geht es auf der lir)chzcit fröhlich zu,

wenn die Braut als Jiuigfer befunden wurde ; wenn aber das

Gegenteil der Fall ist, so erstechen die Freiersleute das geputzte

Pferd des Bräutigams und zerschneiden und zerhacken sein

Kleid in kleine Stückchen, um dadurch den Unfall der ihn

betroffen hat, kundzutun. Der Brautvater hat zmn Spott noch

den Schaden, da er den Kalyni sofort zurückzahlen muß. Um
sich vor solchem Malheur zu schützen, vr.rliciraten die Kirghisen

ihre Töchter möglichst jung.^)

50. Coitus und Religion.

Kirchliche Vorbote — Der Coitus des Popen — Der Coitus unrein — In der

Brautnacht beten statt coitieren — Armenische Enthaltsamkeitsgebräuche —
Die Enthaltsamkeitsschnur — Verbot des Coitus in der Fastenzeit — Coitus

verboten an drei Wochentagen — Ebenso an Sonntagen und Feiertagen —
Das Beisammenschlafen des Zarenpaares — Coitus und Kreuz — Reinigungs-

bad — Zeremonie der Heiligung des Wassers für die Frauen — Schamhaftigkeit

der Eheleute — Junge Eheleute meiden die Öffentlichkeit — Kaukasische

Gebräuche — Unreinigkeit der Menstruirenden, Schwangeren und Gebären-

den — Coitus vom Kult gefordert — Prostitution vom religiösen und nationalen

Standpunkt.

Die Sitte gestattet die größte geschlechtliche Freiheit,

den ungebundenen Verkehr der Jugend, die Probenächte

der Brautleute. Die Religion aber und religionsähnliche

Satzungen verbieten nicht bloß die illegale Liebe, sondern ver-

kümmern auch den Genuß der von der Kirche selbst feier-

lich eingesegneten. Den Popen gestattet die Orthodoxie die

Ehe mit einer Jungfrau; aber sie dürfen am Vorabend der

Zelebrierung der heiligen Messe niemals bei ihren Gattinnen

schlafen, und nicht gerade befohlen, aber anempfohlen ist

es ihnen, auch den Tag darauf in Keuschheil zu verharren.

Die Ehe ist ein Sakrament, der Coitus aber unrein. Der Sitten-

lehrer Possoschkow rät im Geiste dieser Auffassung den jungen

Eheleuten, die ersten zwei Nächte ihres B.-isammenlebens un-

') Rytschkow bei Büsrhing VII 433,
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genüt/Jt verstreichen zu lassen und statt sieb dem langerwarteten

(ienusse hinzugeben, zu beten ; dureli derartige Enthaltsam-

keit, meinte dieser Weise, \ertreibt ninn in der ersten Nacht

die Dänione, die der Neuvermählten Ehebett umlauern, und

in der zweiten Nacht ehrt man so die Patriarchen. i) Aus
ähnlichen ^h)riven ist es bei den Kleinrussen Brauch geworden,

in der ersten Nacht bloß die Entjungferung, die Zerreißung

des Häutchens, \ or/unehnun, aber einen vollendeten Coitus zu

^ermeiden.

Einen sonderbaren Gebrauch, der ehemals bei den arm(*ni

srhen Hochzeiten ])estanden haben soll, berichtet in einer

„wahrhaffren und <'igentlichen Beschreiliung dcß gcgcn-\väi-

tigen Zustandes derer unter der Türkischen Tyranney seufzen-

den griechischen und Armenischen Kirchen" ein Reisender

des siebztrhnten Jahrhunderts : ,,Montags früh Morgends ist

gemeiniglich (he Zeit, da sie mir oder noch vor aufgehendfr

Srtnne die Hochzeilen zu halten pflegen. Das Fest beginnet

Sonntag Abends, und wird drey oder vier Tage lang mit grossen

Freudi'U fortgesetzt; welche Zeit die Braut fast immerdar in

«inem Sessel sitzet, und nicht .schlaffen darff: so muß auch

der Bräutigam sich indessen ihrer enthalten und ist ihm nicht

eher, alls erst "Mittwochs Abends oder Donnerstags früh ihr

elielich beyzuligeit erlaubt: worauff allsdann der Braut Jung-

frauschafftzeichen öffentlich vorgezeiget werden." Das gleiche

Kntlialtsamkeitsgebot besteht bei den m ]\utMand lebenden

Armeniern : Bei den Armeniern der Wolga-Ciegend, den so-

genannten astrachanjschen iVrmeniern, wird dem Bräutigam

bei der Trauung vom Priester .,an seinen Halß ein dünner

Faden gebunden, deßen Endungen mit einem Kuopf feste

sind, zu einem Zeichen, daß der Bräutigam nicht befugt sey,

den Beyschlaf zu halten, bis er, der Priester, tnit eigener Hand
noch dreyen Tagen die Schnur wiederum tmter Gcbeth los-

gemachet habe."2j

') Vgl. l^and I 114. — Bei don Siulslauen hcirschon gleiche Sitt«'n. Man
lese tue Weikf von Dr. frittlrich S. Kiauß übei Brauch und Sitte bei den

Siidsl.ivicn, und Klianmi 3 a. O.

2) Gmelin If 152.
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Der Ehe i!ug(,;st(>rt<' I'Vriidoii vNcrdi-n den Olliodoxeri abev

auch dnnn nicht zuteil, wenn sie die I'liltcrwoclicn hinter sicli

haben. In der Fastenzeit ist der Coitus strenj; verboten. ..Oiis

armeniani.sche Fraueminimer," schreil)l CimeUu, ,,isl iin^eniein

fruchtbar, \ermuthhcli sind an diesem Umstand dl? str.-njrc

l'asten dieses Volkes, in welchen der lieyschlaf \erb»»then ist,

mehr schuldig' .i,h. der bcy ihm eingeführte häufige (];'brauch

des KnubiaucJis."^ ) Den Rus.'^en ging es noch viel srhlinimer.

Ihnen „veibiethen die geistlichen Gesetze nüt denen Weibern

3. Tage in der Wochen. / Montags / Mittwochs und Fn-ytags

Gemeinschafft zu haUen."^) Am schlimmsten aber war es

offenbar um das Liebesleben des Zarenpaares bestellt. Ko
toschichin erzählt über das häusliche Leben des Zaren Iwan

Ale.\eiewitsch und der Zarin Praskowja^): ,,Außer an den

Fasten sc!\liefen Zar und Zarin auch an allen Sonntagen und

Feiertagen getrennt." Rechnet man noch die verbotenen drei

Wochentage hinzu, so blei!:>t für ihre ehelichen Freuden nicht

viel Mulk;. Und auch diese geringen Wonnen sind von ver

schiedenen religicjsen Vorschriften eingeengt: ,,Wenn der Zar

und die Zarin beisatnmenschlafen sollen, so begibt sich der

Zar zur Zarin otler er befiehlt ihr, in sein Schlafzimmer zu

kommen und bei ihm zu schlafen. Und wenn sie des Nachts

beisammen geschlafen haben, so gehen sie immer am Morgen

darauf getrennt ins Bad und gehen nicht am Kreuze \ orüber,

weil sie unrein und sündig sind.''^) Paulus Jovius erzählte

schon, nach den Angaben des russischen Gesandten Dmitrij,

,,daß russische Eheleute nach dem Genüsse der ge^etzlichen

Liebe niclit in die Kirche treten durften, sondern die Messe

in der \'orhalle stehend hören mußten."^) Vor und nach jedem

Geschlechtsakt mußte man beten, und zur Reinigung von der

Sünde nahm man ein Bad, ehe man das Kreuz berührte oder

in die Kirche ging. Die Gebräuche blieben bis in die neuere

H Ebenda 156.

-) Reisf.' nach Norden, S. 130.

•^} M. n. Ct'MeRCKirt, O'iepKn it jkocku;».! n:n. j>,vrci.'oii iicT"])iii XVIII nf.ic;t.

1. Tl,;ipuii,a JIpacKOBba 1G64—1723. JT:aaHio mopue, C-üoTep''". 1883. np. 15

*) Ebentla.

•") Kuramsin Cieschichtc Vit 174.
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Zeit erhalten. .,Miin muß aber nicht glauben," schrieb ein

Beobachter in der Zeit der zweiten Katharina i), „daß alle

Rußinnen ohne Unterschied so gewissenhaft sind (und in der

Vorhalle der Kirche stehen bleiben). Seitdem die russischen

Damen die französischen Manieren angenommen, seitdem sind

sie auch nicht mehr so einfältig, ciaß sie ihre Männer oder

andere Personen von ihren nächtlichen Abentheuern auf eine

so überzeugende Art unterrichten sollten." Die Frauen aus dem
Volke hielten sich strenger an das Gesetz. Sie hatten übrigens

außer dem vorschriftsmäßigen Bade einmal im Jahre Gelegen-

heit zu einer Universalreinigung atüäßlich der Zeremonie der

„Heiligung des Wassers für die Frawen: Den i8. May gieng

der Vater Babst mit den Patriarchen und allen Priestern in

gantzem Proceß, mit allen heiligen Creutz vnd Fahnen, auff der

lebendigen Brücken so auff dem Wasser Mußko liegt, weihete

vnd heiligte er das Wasser für alle Frawenspersoncn. Es

folgeten ihm etliche tausent Frawen, die sich auß dem Wasser

wuschen, in meinung, daß sie von jhrer Vnzucht oder Vnreinig-

keit damit gereiniget würden." 2)

Die Sitte gestattet die Vorweisung des Brautherndes mit

den blutigen Zeichen der Jungfernschaft. Die religiöse An-

schauung von der Unreinigkeit des Geschlechtsaktes aber ver-

bietet, daß sich junge Eheleute in der Öffentlichkeit zeigen.

Der Sitte erscheint nichts, was mit dem Geschlechtsakt zu-

sammenhängt, als schamverletzend; der Religion ist selbst die

von der Kirche geweihte Liebe eine Unreinigkeit, die sorgfältig

verborgen werden soll. Bei den Wotjäken ebenso wie bei den

astrachanjschcn Tartaren muß sich der Bräutigam von dem
Moment an, wo er mit seiner Braut geschlafen hat, vor ihren

Verwandten verstecken. Bei den Tscherkessen ist es unschick-

lich, daß junge Eheleute beisammen gesehen werden. Der neu-

vermählte Ehemann verschwindet beim Beginne der Hochzeits-

festlichkeiten von der Seite seiner Gattin. Beim Einbruch der

Nacht schleicht er heimlich zu ihr, aber beim ersten Morgen-

1) Russische Anecdoteii 1 ^9.

2) Russische Reise und Einzug zu Moskau Johanuis dos Jüngern, Herzogs

von Danemark. Büsthings Magazin VII 286.
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grauen muß er wieder flüchten. Zwei volle Monate dauert

dieses heimliche Zusammenkommen. Dann erst beginnt das

eigentliche gemeinsame Leben, wobei aber noch immer darauf

geachtet wird, daß kein Fremder die Eheleute miteinander sehe.

Treffen sie sich im Beisein dritter Personen, sei es im fremden,

sei es im eigenen Hause, so müssen sie hastig einander fliehen.

Das Erkundigen nach dem Befinden des Mannes, der Frau,

der Familie gilt als unhöfliche Neugierde, ja geradezu als

Beleidigung. Auch bei den Tschetschenzen tritt mit der Ehe

nicht sogleich das öffentliche Zusammenleben ein; doch ist

hier die Zeit, während welcher sich die jungen Eheleute öffent-

lich meiden müssen, nicht so lange, sondern sie hat schon

nach sechs Tagen ein Ende. Beim Erscheinen dieses sechsten

Tages nimmt die junge Frau eine Anzahl Eierkuchen und

einen Krug und wandert, von den Frauen ihrer Verwandtschaft

begleitet, zum Ufer des Dorfbaches. Die vorher mit einer

Nadel durchbohrten Kuchen wirft sie in das Wasser; sie füllt

dann ihren Krug mit dem Naß des Baches und schreitet wieder

heim. Damit ist der Bund definitiv, und das Zusammenleben

kann fortan öffentlich sein.

Bei allen slawischen Völkern ruht ein ähnliches Gebot

der Scham auf der jungen Frau so lange, bis durch die Geburt

eines Kindes Raum zu einer anderen und höheren x\uffassung

des ehelichen Verhältnisses gegeben ist.i) Auch eine neu-

vermählte tartarische Frau darf ihr Schlafzimmer nicht ver-

lassen, ehe sie geboren hat. 2) Bei den kaukasischen Bergjuden

soll die junge Frau, bis drei, vier Monate nach der Hochzeit

verflossen sind, ihr Gesicht nicht aufdecken. ^J

Alles, was mit der physischen Beschaffenheit des Weibes und

mit demCoitus zusammenhängt, ist unrein. Die orthodoxe Kirche

verbietet der Russin in der Zeit ihrer Menstruation ein Kreuz

oder ein Heiligenbild zu berühren.*) Bei den Chewsureh und

Tuschinen in Kaukasien gilt nicht bloß die Menstruierende, .son-

') Rhamm a. a. O.

2) Gmelin II 138.

3) Bernhard Stern, Zwischen Kaspi und Ponlns.

1) Band I loR.
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i.U\i) aiu h die Gehäri-tidc als unrein; bei den Clunvsurcn wird

sie sogar in eine Hütte aul.\erhalb des Dorfes verbannt, um dort

ihre Niederkunft abzuwarten''^ ; bei den Tuschinen darf sie eben-

falls nicht im eigenen Hause bleiben, aber sie ibt nicht ge-

zvN'ungcn, außerhalb des Df^rfe-i zu gebären, sondern kann bei

ihren Verwandten Zuflucht suchen. Die Ostjakcn, Burjäten

und Tungusen in Sibirien verabscheuen ihre unpäßlichen.

schwangeren, entbindenden und säugenden Frauen als unreine

Geschöpfe; die Männer hüten sich mit ihnen in Berührung

zu kommen; auch dürfen solche Frauen sich nicht dem hei-

ligen Feuer, den Götzen, deii Opferplätzen *nähern und nichts

mit den Speisen zu tun haben; man verbannt deshalb die

menstruierenden, schwangeren, gebärenden und säugenden

Weiber gewöhnlich in besondere Hütten. 2j Dafö zu solchen

Anschauungen religiöse Moti\'e Veranlassung geben, hat schon

Meiners hervorgehoben^) : „Eine der Hauptursacheu der Vor-

achtung nnd Verworfenheit, worin die Sibirischen Weiber

leben, ist das initer den Männern allgemein verbreitete Vor

urtheil, dafi die Weiber unreine, den Göttern verhaßte

Geschöpfe, daß ihre periodischen Reinigungen, ilire S(.mvan-

gerschaften, Entbindungen, und selbst das Säugen, Wirkungen

des göttlichen Zorns, oder ansteckende Zufälle seyen, wodurch

Menschen, Thiere, und andere Gegenstände, welche die Weiber

berührten, zu gottesdienstlichen Handlungen untüchtig, und

der göttlichen Sirafi-n theilhaftig würden. Dies Vorurtheil war

unter allen Völkern um desto tiefer eingewurzelt, je unver-

mögender ihr Geist, und je weniger sie fähig waren, die Ur-

sachen und Absichten aller der weiblichen Natur eigentüm-

lirhen X'eränderungen einzusehen; und eben dieses Vorurtheil

brachte wiederum einen desto größern Abseht u, und c'mc

desto härtere Behandlung des weiblichen Geschlechts hervor,

je gefübJose»^ die Märmer gegen die Reize, die Verdienste, und

die Leiden der Weiber waren. Die geistreichsten Völker der

') C. lln)\ii, An-> il»iii J<.iuk:isas.

•'! Das Bc'iid der E!u- (von Chr. G. F. riitlncr). iicrlin 1S20. i 6S.

^) Die religiös» T':ii.ini,><Kijit der Wcibor, Berlin. 'Monatsschrift T787. —
Gf'Schichtcflcs wfiMii hr'fi Cn sfhiechts I 12.
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Krdo, die Nationen reinen reltisclicn Ursprungs hielten selbst

als Barbaren, ihre Weiher in den vorlier genannten Zuständen

nicht allein nirlit für unrein und vcrahscheuangswiirdig, son-

dern bewiesen, und beweisen ilineii al^ditnn gerade am meisten

ihre Zärtlichkeit, ihre Teilnehmung und ihren thatij^en Dcy-

stand. Die Griechen und Römer wan^n zwar in dum unc^l

tischen Vorurtheile, dui'j Weiber in den Zeiten der Kemigun^,

und bey und nach der Niederkunft ansteckend oder befleckend

soyen; allein dieser Wahn verlor sich in den Zeiten der Auf-

klärung, vmd er war alst» unter diesen Völkern weniger un-

ausrottlich; als untei den Morgenländern, untei wehhcn er

noch bis auf den heutigen Tag herrbchr, und /war um desto

in«il»r hcnscht. j«" roher sie sind. Selbst unter den Morgen

ländern aber brachte dieselbige Meynung von der religiösen

Hnremigkeil rler Weiber n" ein solches }>etrag<m gegen

die lei/.tcrn hervor, dergk'i( l»en sie unter allei« oder vk'n meisten

Mongolischen Völkern erzeig? 1 bat."

Wenn die .-Religion im t/^^cmeifu-n den GcschlechT.sakt als

unrein betrachtet und ve»al>scheut, so gibt es doth wiederum
Pralle, wo der Kultus gCraitf diese Handlung im Interesse einer

heihgen oder tuitzJicheu Sache fordert'), ich erinnere bloß an

die Aus.->chweiftingen bei Jen russischen Sektu;rern.-) Bei den

„Wandefern" beispielsweise ist die religiöse Prostitution oberstes

Gesetz. Dieses Gesetz wird aueK von anderen liespoipowty

(pnesterlosen Sektierern/ so willig eiiigeUalten. daß Jm Gou-

vernement |a.rcsl,uv unter vier unverheiruteten Mädchen je eines

bereits Mutter ist.-»»

Von den alten Tschcrkessen erzäiilte Interiano*) ,,Bei

dem Begräbnisse der großen Herren findet noch ein anderes

barbarisches Opfer statt, das wohl des Sehens v/erth ist. Es

wird ein Mädchen von zwölf bis vierzehn Jahren auf der Haut

eines eben geschlachteten Ochsen ausgestreckt und vor den

Augen aller herumstehenden Männer \md Frauen aul die Erde

') Vt;». Band l 352 1/.

2> liand I Kap. 10—12.

•^V ßesobrasow, litmies sur l'ecojiomie nalioinle lie Rii«>^i»;. iS.SG, tl.

*) Neuiivann, I3ie 1 scher kossen, S. 39.
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hingelegt. Hier versucht es der muthigste und kühnste Jüng-

ling, sie unter seinem Filzmantel zu entjungfern. Sehr selten

geschieht es, daß das Mädchen nicht drei, vier oder auch

mehrere Jünglinge ermüdet, bis sie überwunden wird. Ist sie

endlich matt und erschöpft, so erbricht der Tapfere, unter

tausend Versicherungen, daß er sie heirathen werde und der-

gleichen, die Pforten und geht in das Haus. Der Sieger zeigt

hierauf den Umstehenden die mit Blut befleckten Siegeszeichen.

Die Frauen bedecken sich, vielleicht bloß aus verstellter Scham,

das Gesicht und thun als wenn sie nichts sehen wollten; sie

können aber doch das Lachen nicht halten."

Bei den Tscheremissen läßt man die jungen Eheleute in

den Kornmagazinen wohnen, i) Dies bringt ihrer Ehe und ihren

Feldern Glück und Fruchtbarkeit. 2) j

Daß es bei einigen nichtrussischen Völkern Rußlands auch

die sogenannte gasthche Prostitution gibt, hat Georgia) erzählt:

„So wenig die Väter sich bey der Verheirathung von Töchtern

um die Einwilligung der letztern bekümmern, so wenig fragen

die Männer ihre Weiber, wenn sie mit den Reizen derselben

guten Freunden dienen, oder sonst einen ehrlichen Gewinn

machen können. Man sieht es in Sibirien als eine Pflicht der

(iastfrevndschaft an, Fremdlingen, oder einkehrenden Bekann-

te ii Weiber und Töchter anzubieten; und eben so gehört es

zii den Sibirischen Rechten des Ehemannes, daß er seine Frau,

wie seine Rennthiere, oder Hunde und Schlitten gegen die

Gebühr auf eine Zeitlang abtreten kann,"

Die Russen kannten Prostitution als wahre Kulthandlung

in früheren Zeiten ebenfalls. Sie hielten es zwar für „ein sehr

^) Haxthauscn, Stiidi'-n, I 446.

2) Von den Südslawen erzählt Dr. Friedrich S. Krauß: Beschläft der

Hausvorsland sein Weib unter einem hruchtbaum, so fördert dies das Ge-

deihen der Fruchte. Ferner: Wenn eine Aussaat gedeihen soll, so ist es gut,

daß sich ein Bursche mit einem Mädchen auf dem Felde splitternackt begatte.

Das Weibsbild darf nicht vergewaltigt werden, muß vielmehr einverstanden

sein und sich unter den Jüngling legen. Die Stelle, wo man den Beischlaf

vollzieht, heißt man jebaliöte (Coilierplatz).

•') Beschreibung der Russischen Völker, S. 349, y^C-y, 372. — Meiners,

Geschichte des weiblichen Geschlechts I 16.
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großes Laster / Nvenn ein Russe bey einer Engel- oder Hollän-

derin schläft; einer russischen P>au aber nicht vor sehr übel /

wann sie mit einem Fremden Unzucht treibt / weil die Kinder /

die daher kommen können / in der Rußischen Religion erzogen

werden."^) Nicht so loyal denken die Esten in bezug auf

den Verkehr ihrer Mädchen mit den Russen. Den Estinnen

ist nichts so verächtlich, als ,,mit Russen oder Deutschen der

Wollust zu pflegen." Eine Geschwängerte braucht bei den

Esten keine Schande zu befürchten und findet noch immer

einen Mann; aber sie darf nicht im Rufe stehen, daß sie mit

einem Deutschen oc^er Russen zu tun gehabt hat; dann ist

sie verloren, niemand will sie heiraten. Infolgedessen ent-

schließt sich eine Estin zum Verkehr mit einem Deutschen

oder Russen nur dann, wenn die Not sie treibt, sjch um Geld

hinzugeben. 2)

51. Snochatschestwo.

Der Gebraucli der Schwiegertochtcrschaft — Blutschande bei deu Vorfahren

der Russen — Blutschande bei den ersten christlichen Russen — Blutschande

bei den Wotjäken, Ostjaken und Giljaken — Kalmückische Sitten — Die

Schwiegertochterschaft — Zeugnisse für diese Sitte in Rußland — Das Snocha-

tschestwo in Sibirien und in Kleinrußland — ökonomische Ursachen dieses

Brauches — Altersunterschied der Eheleute bei den Wotjäken — Snocha-

tschestwo bei den Osseten.

Zu den Merkwürdigkeiten der geschlechtlichen Moral in

Rußland gehört dieses Kapitel von dem Zusammenschlafen

des Schwiegervaters mit der Schwiegertochter. Die russische

Sprache hat (gleich den übrigen slawischen Sprachen) für

diese Abnormität die besondere Bezeichnung : Snochatschestwo

(Cnoxa^iecTBO, von CHOxa, Schnur, Schwiegertochter).

Die alten Chronisten berichten, wie uns bekannt ist, von

den Vorfahren der Großrussen, daß sie wie die Tiere lebten

i) Reise nach Norden, S. 1S8.

2) Petri, Ehstland und die Lhstcn, II 35. 37.
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und Blutschande nicht verabscheuten.^) Der russische Pa-

triarch Philaret schilderte noch die ersten Russen ähnlich:

,,Viele nehmen ihre eigenen Schwestern und ihre Basen zu

Weibern, während andere mit eigenen Müttern und Töclitern

Blutschande treiben oder ihre Mütter und Schwestern hei-

raten." Die griechische Kirche hat natürlich gegen solche

Sitten alle ihre Verfluchungsblitze geschleudert, ja den Begriff

der Blutschande stark ausgedehnt und die Ehe selbst denen ver-

boten, die zueinander im vierten Grade der Verwandtschaft

stehen; außerdem verdammt ?ic die Ehe mit der Schwester

des Schwagers, die Ehe zweier Brüder mit zwei Schwestern,

die Ehe eines Gevatters mit seiner Gevatterin. „Quam au

mariage," heißt es 1525 in der kurzen Abhandlung des Wiener

Prälaten Johann Faber über die Religion der Moskowiter 2),

„il est certain qu'ils admettent l'empcchement d'affinit6 ei

de consaguinite jusqu'au quatrieme degre inclusivement et qu'ils

sont si severes sur cet article que, si quelqu'un se trouve

avoir contracte mariage avec empechement au quatrieme degrö,

le mariage est reputd nul et illicite; car ils ne cherchent

j) Dr. Friedrich S. Krauß hat über Blutschande bei den Südslawen fin-

ReV'.nd geschrieben. Vgl. Krauß, Sitte und Brauch der Südslawen, Wien 1.S85,

K1^ ; ferner: Krauß, l>ie Zeugung ui Sitte und Brauch der Südslawen, K^v.-TTiiftia

\'—VII. ,,Die serbischen und bulgarischen Bauern verdammen blutschände-

rischen Verkehr als die schauerlichste \'crsündigung. Sie straften ihn ehed<iin

mit Steinigung." Abf-r in den Liedern und Erzählungen ist oft genug von

solchem \'erkchr dir Rede. Mau lese Krauß' südslawische Geschichten in

Anthropophyteia I zi^. 314—325. Eiicnda I 257 nach Sima Trojanovic im

Karadzie, von Tih. R. Gjorgjevie: ,,Bci den alten Iraniern hat man nicht iru

geringsten auf die Verwandtschaft in dir Khc geschaut, denn Eltern konnten

sich sogar mit ihren eigenen Kindern und die Brüder mit den Schwestern ver-

lieiraten. Die alten Hellenen Germanen, Littauer und I'reußcn dmlten jedes

Veib.sbild, die eigene Mutter ausgenommen, ehelichen. Bei den Persern und

Ägyptern, das ist gewiß, durften in alten Zeiten die Fürsten auch ihre Schwestern

heiraten; einige Schriftsteller beweisen, «laß dieser Brauch auch bei den altcüi

Slawen einst bestanden haben mag. Obwohl dies für die Serben auch nicht

bezeugt ist und die Volksüberlieferung in ilioser Hinsicht lügenhaft sein kann,

will ich dennoch anführen, daß dieser Schmach in unseren Volksliedern gedacht

wird. Im zweiten Bande <ler von Vuk herausgegebenen Volkslieder ist ems

überschrieben: Du§an will seine Schwester ehelichen."

'') Seite j(>.
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jamai.^ h contrediie ce quo le^- St.-P^rrs oiit d^cidc. uno l'oi.s.

II fiuir observc'.i- aiissi quc IViiipechemcnt que Ics personnes

contractcnt <:n sc prcstnitaiit pour panuin <^t marraine au

bapteme ou h la ccMifirmalion est rigc)incusem(;nt niaintcnu,

hn quo) ils se confoinient aux d(^-crer.s de la cour de Kome."

Bei einigen von den Russen unterwo'fenen und zur

gricc})isch-orthodoxcii Relig'on bekehrtcii Völkern dauert aber

blulsdüindcriseher Verkehr noch fort. Bei den Wotjäkcn bei-

r.pielsweise gilt die Blutschande als kein bci;onders großes

Verbrechen. Ein junger Wotjäke erzählte selbst i): „Ich weiß

nicht, wie es kam; wir hatten den ganzen Tag Kuniyska ge-

trunken, und als ich am andern Morgen aufwachte, lag der

Vater bei meiner Frau, und ich bei des V^iters Frau." Bei den

Ostiaken in Sibirien ist nahe Blutsverwandtschaft kein Ehe-

hmdcrnis.2) Bei den Giljaken auf der Insel Sachalin erhält,

wenn der Gatte verreist, dessen jüngerer Bruder das Reclit des

Beischlafs bei der Strohwitwe; aber der ältere Bruder hat )iicht

daü gleiche Recht bei der Frau des jüngeren.'^) Bei den Kal-

mücken ist das gemeine Volk in bezug auf die Heiraten unter

Verwandten strenger als die Vornehmen. Die letzteren heiraten

zuweilen ihre Schwägerinnen, aber die gemeineren Leute gehen

keine Verbindung ein, die nicht wenigstens um 3 oder 4 Glieder

voneinander entfernt ist. Seinen Abscheu gegen die Heiraten

der Vornehmen gibt das Volk durch das Spricliwort : „Fürsten

und Hunde wis.Sv?n von keiner Verwandtschaft" zu erkennen.^)

Verabscheut wird die Ehe zwischen Blutsverwandten auih von

den Esten und von den Tscherkessen ; bei letzteren dürfen sich

.selbst IVlitglicdcr einer Verbrüderung, weil sie als verwandt

gelten, nicht miteinander verheiraten.

Das Gesetzbuch Nikolajs l. traf folgende Bestimmungen-'

>

in betreff des „Gesetzv/idrigei\ (ieschlechtsun:iganges zwistheü

Aiu erwandten" : Die zwischen Verwandten in auf- oder ab-

^ Max Buch, Dio Wotjäkcn, S. 47-

^) Das Band der Klu (von F-'littner) I 13.

'^) I^abbv, Va bagne i'H^ise, Tile de Sakhalinf, 171.

'^) Bergmanns Nomadische Streiforeien IIT 146.

"') -itrafgcst'tzuucli dc;s Kussischcn Reichs, §§ 20.^7- -2000.

Stcni, Gftschiohte der ÖlVtntl. SitllitUkeit in Rubl.uul. "
j^
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steigender Linie verübte Blutschande wird bestraft mit zehn-

jährigem einsamen Gefängnis in der Verbannung in entfernteren

Gegenden Sibiriens ; nach Ablauf dieser Frist werden die Ver-

bannten zu schwerer Arbeit verwendet. Überdem müssen sie

sich, falls sie den christlichen Glauben bekennen, eine!' Kir-

chenbuße unterziehen. Die Blutschande zwischen Scitenver-

wandten und Verschwägerten wird an Mitgliedern der reibt-

gläubigen Kirche folgendermaßen bestraft : Stehen die Schul-

digen miteinander im zweiten Grade der Blutsverwandtschaft

:

so erleiden sie die Strafe der Verbannung in minder entfernte

Gegenden Sibiriens, jedoch mit der Abänderung, daß sie in

Sibirien fünf Jahre im Gefängnis gehalten und dann für die

übrige Lebenszeit in ein Kloster abgegeben und daselbst zu

schweren Arbeiten verwendet werden. Stehen sie miteinander

im dritten Grade der Blutsverwandschaft oder im ersten Grade

der Schwägerschaft, wie der Schwiegervater mit der Schwieger-

tochter, der Schwiegersohn mit der Schwiegermutter, so trifft

sie zwei- bis dreijährige Verbannung nach Tomsk oder Tobolsk.

Ähnliche schwere Strafen gibt es, wenn die Schuldigen

miteinander im vierten Grade der Blutsverwandtschaft stehen,

wie Geschwisterkinder, oder im zweiten Grade der Schwäger-

schaft, wie der Ehemann mit der Schwester seiner Frau, oder

die Frau mit den Brüdern ihres Mannes. Die Mitglieder der

anderen christlichen Konfessionen werden für die im zweiten

Grade der Blutsverwandtschaft oder im ersten Grade der

Schwägerschaft begangene Blutschande ebenso bestraft, wie die

Glieder der rechtgläubigen Kirche. — Machen sie sich eines ver-

botenen Geschlechtsumganges in solchen Graden der Verwindt-

schaft oder Schwägerschaft schuldig, in denen die Ehe nach

den Grundsätzen ihrer Konfession gestattet wird : so unterliegen

sie den Strafen der Blutschande nur insofern, als Vergehen mit

Ehebruch verbunden oder die Ehe zwischen den Schuldigen,

aus irgend einem besonderen Grunde unzulässig ist. — Der

außereheliche Beischlaf zwischen Personen, die miteinander

in solchen Graden der Verwandtschaft oder Schwägerschaft

stehen, wo die Ehe nach den Gesetzen der Kirche erlaubt ist,

wird gleich wie der außereheliche (jeschlechtsumgang zwischen

ledigen Personen mit einer Kirchenbuße bestraft. Wer aber in
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solchen Graden der Verwandtschaft oder Schwägerschaft ein(Mi

Ehebruch begeht, unterliegt dem höchsten Maß der Strafen

des Ehebruchs. In allen diesen Fällen müssen sich die Schul-

digen auch einer Kirchenbuße unterziehen. —
Diese Gesetze beweisen; daß die Blutschande bei den Rus-

sen noch immer vorkommt. Doch Volkssitte wie in alten Zeiten

ist sie jedenfalls nicht mehr, und die Fälle sind im allgemeinen

selten. An Stelle der Blutschande aber trat ein anderer furcht-

barer Brauch, das Snochatschestwo, der Beischlaf des Schwie-

gervaters bei der Schwiegertochter. Wie alt die Sitte der Schwic-

gertochterschaft sein mag, ist noch nicht festgestellt worden.

„Die Einrichtung/' bemerkt ein Ethnograph, i) „die in Ruß-

land trotz Kirche und Gesetz im Schwang, ist schon aus dem
achtzehnten Jahrhundert bezeugt." Ein viel älteres historisches

Beispiel eines blutschänderischen Attentats des Schwiegervaters

auf die Schwiegertochter bietet die Geschichte vom sterben-

den Iwan dem Schrecklichen, die in diesem Buche erzählt

wurde 2); hier handelte es sich allerdings bloß um ein Ver-

brechen, nicht um einen Gebrauch. Der Gebrauch selbst wird

auch schon viel früher erwähnt als in Zeugnissen aus dem
achtiehnten Jahrhundert. Im Rußland des Großfürsten Jaros-

law war das Zusammenleben des Schwiegervaters mit der

Schwiegertochter ein ganz bekanntes Verhältnis, das in den

Dokumenten der Zeit regelmäßig erwähnt wird. 3) Im acht-

zehnten Jahrhundert, so berichtet Smirnow'^), verheiratete man
in Sibirien Knaben, und die Schwiegerväter lebten mit den

Schwiegertöchtern, zeugten Jahre hindurch mit ihnen Kinder,

und man ertrug leidlich diesen Zustand, obgleich er durch

die Glaubenssatzung verpönt war. Die Gerichte verhielten sich

solchen Konflikten gegenüber ziemlich kalt, denn sie erkannten

den Brauch an; nur wenn zufällig ein Sohn wegen solchen

Eingriffs in sein eheliches Recht Klage erhob, riet man ihm,

aus der ehelichen Gemeinschaft auszutreten. Doch nicht bloß

1) Bei Rhamni a. a. O. 321.

-) Vgl. das Kapitel über die Grausamkeit der HeiTschenden, S. 38.

3) Anti.ropophyteia I 257.

^) Skizzen von den Familienverhältnissen nach dem Gewohnhcitsrtchte

des großrussischen Volkes. Anthropophyteia a. a. O.
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im rtrttcn Sibirien, auch ni\ cniropäisrlu.-n RuiJJand gab es

ivd r!cht2e.it>ten Jahrhnn.lcrt zweifellos das SnochatschestvvQ.

Der .Svilx- Sava TVkt-lija l'opoviö aus vSüd-dngarn erzählt in

s^'in<«r \utobiograpliie über seinen Aufinthalt in dor russischen

Sladt Kursk im Jahre i/S;: .,Hicr Jrakre cia Knabe einen

Lt>it' rNVui^eu, nut' clvin o'm jun.L,a'< .-chmuckcs, dralles und rosiges

TVauoii/iiiimcr von iS ^dcr 19 Jahren sat^. Aus Scherz sagte

vh i;i:in Wachtmeister : .(Jch, laß uns dieses junge Weibsbild

diesem junp;on Kindi rauberi !' Das Kind mochte etwa zehn

J.'tb.i',; iiählen. Der Wai btm«;ister darauf: ,Ki, das ist doch
sdn Weib!' hh: .Was? Wie sollte dieses Kind ein Weib
h»iben, dazu so eiiicn kernigen Trjuipel !' J)or Wachtmeister:

,Ks ist doch so. Fragen Sic nur den Kiialn n !' Ich fragle, und
der Knabe bcstäligte die Woite des Wachtmeisters, und sagte:

.Till hiibo auch />\<u Kinder.' Ich: ,Du lügst gewiß, bist

doch selber noch, ein Kind.' Der Knabe: .Freilich, aber mein
\'atcr brschläft meine Frau, und die Kinder schreibt man auf

meinen Nacir n, ujkI sie haiton mich für ihren Vater.* Ich:

,1 md tut's dir nicht leid?' Der Knabe: ,Aber nein, denn
bin ich einmal groß, so verheirate ich wieder meine Kinder

',nd werde mit meiner Söhncrin zusanunen.schlafen.' Ich fragte

weiter: AVarum treibt iiu-'s so.'" Das Kind antwortete: ,Weil wir

die Söhncriu als Hau<;iri)eiierin brauchen und darum beküm-
mert .-ich jeder, ihr^-r soviel als m-igürh zu bekommen.' "ij

^) A !tlr.opu[>liy (cia I ^'.o, Dir Sri bc b^merkt, daß ihni nach .st-incr

Kiickkolu- lUKh Ungarn n>.;%if>t ^\ur(k, ,.claU iloiici itucii bei uns unter den

Kiisuja^eji v-..ikomi,i<-, di- h im (.J'.g'-n.^iW/. vcrKvinile m.m '.nvi IVladchon von

7 bis )< Jahren an UföHk'r ßm-vclicii uinl bis (i-,.; :\l;idi (ku in raiuvachst, schläft

.1k- Srhwie^^eniiutl/.-r lult dcui ICid.irn."' Kraiiü fi:j,t dieser Bcni«.rkuns< hinzu:

,,F.r hatte sagen mii.s<':ii «laß dies nia dort ucsrliieht, wo ein Bursche in da,s

Haus sennr Frau liintinlieii .itct." TilK-mir K. GjorfiJL'vii': schreibt im Karadzic

)CK)i, S. ;i02: ..Di«' Schwi^t^ rttKrhb rscij;"t isl auch bei uns keine unlKkaniitc

Sache, doch hetracl.ttt man sie ils iccinen Brauch, sonduu als eine Sün«le

luxl mau weist üuf j..iirii, der si<. ausübt, a's auf vimn Siin'Icr und schlechten

Kirl hin um. sciuuil niu \'crr;. htuiij,' auf ihn. Ich meine, lya^i könnte in unseren

t'.ericht.Sfirchivei: genut; Vi-rliandlunfien wigeii der S( liwicgeitucluerschaft vor-

ünden, die eben dyd;i-ch hervor^trufrn wurden, weil man dieses Verhältnis

'licht ilulden mag" (und <r fiihrt verschiedene Fälle an).. — ,..\iis rein okono-

mis;I»er> Gründen bcM.in<i auch noch bia in die jüngste Zeit in Serbien da imd
doit die Sch\\^c;,'i'!tr.i. Utcrsibaft und noch jetzt erkennt mau d.ivun Spuren
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Es ist nicht ausgc>chl<j:>soiK daß (iio Siilc in niam her

russischen Gegend selbst Jieute besteht, und jjar nicht als

eine sündhafte betrachtet wird, da es in erster Linie dem
Oberhaupt der Familie ^liiriini zu tun ist, eine tücliti^e Xrbeits-

kraft ins Haus zu bekommen. Daß lier vSt hwie^i^rr-, aicr seiiic

Schwiegertochter nebenbei l)egatte!;, falil ari;i:e-i« las der ^aii/cii

geschlechtlichen Moral der Russen wenig in-- Cienicat. Die

junge Frau rechnet von \ornherein nicht aul ..Ict; livinineüea

Chatten, der oft noch in der Wiege liegt i), v.ciui sie ihm an-

getraut wird. Verwickelter ist das Verhältnis zwischen .Schwie-

germutter und Schwiegertochter, und kritircb könnte e.^ /wi-

schen \'ateT imd Sohn werden, wenn der Sol.n herangewachsen

ist und nun selbst seine Rechte geltend machen will. Indessen

ist in dem Lande, in dem solche Zustände möglich sind, ja

dem Volke ganz natürlich erscheinen, von den Verhältnissen

ia den Bezirken von Studenica und Svrjlika.. Der Vorstand der Familie oder

der Hausgemeinschaft pOogto die Jungen von i j. Jahrcu schon zn verheiraten

und ins Haus kam ein M;klt;hen in der BHitr ihn r Entwicklung, in den üppigsten

J,ihren. Auf dic^c W'-ise erwarb d?^^; 'T;iut eine kraftige uncntgeltliciie Arbei-

terin, und das war das Hauptziel. — Bei den Gurbeten (Zigcunenj) in Serbien

besteht dieser Brauch noch in voller Geltung. - Unter den Chrowoten in dem
ehemaligen Militärgreuzgebict gilt es als selbstverständlich, daß der Schwieger-

vater und alle seine Söhne der neuen Schnur bcischlafen. Nur die Brautnacht

gehört ausschließlich dem Ehegatten. Bis 1860 war es auch unter den Chrowoten

üblich, Knaben an ausgewachsene reife Mädchen zn verheiraten, u.n Arbeits-

kräfte Ins Haus zu bekommen. Besondere Gesetze sind dr.gegen erlassen worden,

und vollends seit Einführung der allgemeinen Welirpflicht sind frühzeitige Ehe-

schließungen dieser Art äußerst erschwert." Ivrauß briiigt in Anthropophyteia

I ^55— 281 melirere obszöne Geschichten aus dem Gebiete der Sc iwiegertochter-

.schafr (die Nummern 212— 230). Vgl, auch Anthropophj leia II 435, An-

nierkiuig. (Die iediglirh für Forscher unter strengstem Ausschluß der Offent-

Uclikeit i rscheinenden Bände der Anthropophyteia (bis jetzt 4 Bände) können

aii'.li durch Vermittlung des Vtriages Herrn. Barsdori in Berlin W. 30 bezogen

wer-.len.) — Kit.hard Schmidt, Liebe und Ehe in Indien (Vorlag Hermann Bars-

dorf, Berlhi 1904) S. 335 erzählt von einer außergewöhnlichen Sitte bei den

Velialais vou Caroor . ,,Die Viiter nehmen für ihre unmündigen Sölixie erwachsene

Weil-es-, schltjftü selbst mit ihnen und zeugen mit ihnen Kinder, die dann den

ntinn'indigcn und unmannbaren Gatten zugeteilt werden. Sind letztere er-

wachsen, so finden sie Frauen für die ihnen zugeteilten Söhne uml kohabitieren

nJt ihnen; und so pflanzt sich diese Sitte fort."

i) Hliamm a. a. O. 321.
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selbst dafür Sorge getragen worden, daß die Seltsamkeiten sich

regelrecht abwickeln und keine Konflikte hervorrufen: bis der

Wiegengatte erwachsen, ist seine Gattin, bei der frühen Reife

und dem schnellen Verblühen der Russinnen, längst welk und

reizlos, \md er sucht sich leichten Herzens eheliche Freuden

w^ieder bloß bei seinen Schwiegertöchtern.

Möglicherweise besteht das Snochatschestwo auch bei den

Wütjäken, denn bei ihnen sind die Ehemänner fast immer

bedeutend jünger als die Ehefrauen : der Bursche zählt bei

der Hochzeit fünfzehn, höchstens achtzehn Jahre, das Mäd-

chen ist gewöhnlich wenigstens zehn Jahre älter. Und ganz

sicher existiert die Schwiegertochterschaft bei den Osseten

in Kaukasieni): es kauft hier der Vater seinem achtjährigen

Sohne eine sechzehnjährige Frau ; der Schwiegervater lebt mit

der Schwiegertochter; der Sohn, der in diesem Verhältnis

gezeugt wird, erhält dann von dem nominellen, mittlerweile

erwachsenen \ater eine Frau, die aber nicht mit ihrem nomi-

nellen Gatten, sondern mit dem nominellen Vater desselben

lebt; und dies geht so fort von Geschlecht zu Geschlecht,

^) Schon Haxthausen, Transkaukasia, hat sie erwähnt; neuere Reisende,

welche das Ossctenvolk besucht haben, bestätigen das Vorhandensein des Ge-

brauches, und mir selbst haben wälirend mieines Aufenthaltes in Kankasien

alte B( wohncr des Landes davon als von einer gar nicht anfechtbaren Tatsache

gesprochen.
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52. Prostitution der Merrschenden.

Ein Ausspruch von Aloxander Herzen— Die Legitimität der Romanows — Die

Herknnft Katharinas I. — Maitressen Peters des Großen — T'nsittlichkeit

Katharinas [.-— Tbro l'nigcbung — Boudoirgeheimnisse — Der Zarewitsch

AUxej und Feter II. — Gj-näkokralic und BordellWirtschaft — Ein Besuch im

Landhause der Zarin Praskowja - Zarin Anna Iwanowna — Prinz Moriz

von Sachsen am Petersburger Hofe — Zarin Anna und die Familie Biron —
Das Tagewerk einer Kaiserin — ZotenerWählerinnen — Anna Leopoldowna

und Graf Lynar — Eli'-abetlis Skandalaffären — Lakaien und Kutscher im

Bette der Kaiserin — Die geheime Ehe Elisabeths mit Rasuraowsky — Prni-

zessin Tarakanow — I'elor 111. und Katharina JI. — Die ofüzicllen Günstlinge

— Paljomkin als Kux)plei- - Kathaiinas Ende - Die Kinder der Zarinnen —
lief und Gesellöchaft — Allg'-jaeineSittenlos^igkcit — Weiber in Männerrollen

— Der geheime kleine Zirkel in der Errnitage — Pauls Gerchlecht.'^rcifcprüfung

— Pauls Maitresscri — Die Erotomanie der Nachkommen l'auis.

,,La Ruasie d'avant Pierre ie Grand est allce ä ia Riissic

nouvelle jjar une maison publique," sagte Alexander Herzen.

Tatsächlich i-^t nur Zar Alexej. der Sohn und Nachfolger des

Begründers der Dynastie Michael Feodorowitsch, als ein Ro-

»."nanow in betrachten. Die Legitimität aller übrigen Herrscher

aus diesem Hause unterliegt berechtigten Zweifeln. Die beiden

Gattinnen des Zaren Alexej haben sich nicht durch eheliche

Treue ausgezeichnet. Peters des Großen Geburt ist in myste-

riöses Dunkel gehüHt. Und von da an sind die Familien-

register der regierenden Dynastie ein unentwirrbares Chaos. Der

russische Hof wimmelt von Maitressen der Herrscher, Günst-

lingen der Herrscherinnen, unehelichen Kindern, ^j Peters

zweite Gemahlin Katharina ist buchstäblich aus einem öffent-

lichen Hause gekommen und durch unzählige Hände gegan-

') Bernhard Slern, Die Romanows. Intimi Episoden aus dem russischen

HofleT>cn. 2 Bände.
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gen. Sic nimmt es weiter mit der Treue nicht genau; verlangt

aber auch keine, führt dern kaiserhchen Gatten selbst Lieb-

haberinnen zu oder freut sich, wenn er von Zeit zu Zeit einen

Seitensprung macht, da er nach der Abwechslung immer wieder

gern zu ihr, der unverwüstlich Robusten, zurückkehrt. Der

Zar holt sich seine Maitressen aus den verschiedensten Ge-

sellschaftskreisen. Sein Adjutant Generalmajor Tschernitschew

hat eine schöne Frau; der Kaiser belegt sie mit Beschlag,

und ihr Gatte macht Karriere. Ein Fräulein Hamilton ist

lange Zeit Peters Geliebte; aber ihr Kammermädchen Anna
Kramer, die den Besitzer ihres Leibes schon oft genug ge-

wechselt hat, macht ihr erfolgreich Konkurrenz. Die betro-

gene Hamilton rächt sich an dem Ungetreuen durch Ermor-

dung des Kindes, das sie vom Zaren hat, sie büßt die Tat mit

ihrem Kopf, und ihre Nebenbuhlerin nimmt ihren Platz ein.

Ja die Kramer erhält sogar einen Platz in der Geschichte Ruß-

lands; sie wird in daä Geheimnis der Ermordung des Thron-

folgers Alexej eingeweiht und hilft es behüten, indem sie

kaltblütig den Kopf des Enthaupteten wieder an den Rumpf
näht. In seinem letzten Lebensjahre hat Peter den Schmerz,

zu erfahren, daß ihn Katharina, die er aus der Hefe des

Bordells auf den Kaiserthron gehoben hat, schmählich mit

ihrem Kammerherrn William Mons betrügt. Er will die IJn-

dankbare verstoßen; aber sie ist schneller als er, und er stirbt,

ehe er seinen Vorsatz ausführen kann.

Nun wirtschaftet Katharina I. als Selbstherrscherin nach

Herzenslust. Sie stellt sich eine wunderliche L'mgebung zu-

sammen. Als Hauptperson erscheint an ihrem Hofe ihres

Gatten einstige Maitresse : Anna Kramer, daneben sind die In-

timsten der Kaiserin drei andere Frauen mit deutschen Namen

:

eine Johanna, deren Famihenname nicht einmal bekannt ist

(man nennt sie einfach: Johanna Petrowna; vielleicht irgend

eine uneheliche Tochter Peters) ; eine Justine Grünwald ; end-

lich im Jahre 1727 ein Frauenzinuner namens Caro, die

einem öffentlichen Hause in Hamburg entkommen ist, in Pe-

tersburg alle Hurenhäuser unsicher gemacht hat und von der

Kramer aus einem Gefängnis in den Palast protegiert wird.

Aber die Familie der Kaiserin ist ja nicht viel feiner. Der
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Schwiegersohn, Herzog Karl Friedrich von Holstein, Gemahl

der Prinzessin Anna Petrowna, wird in den ersten Tagen nach

der Hochzeit im Bordell gefunden; die junge Herzogin nimmt

sich daran ein Muster und bringt die Nächte in Gesellschaft

ihrer Base Anna Iwanowna, der späteren Zarin, überall zu

nur nicht zu Hause. Bei der Kaiserin selbst schadet sich

der Herzog auch nicht durch sein 'Schandleben : Schwieger-

mutter und Schwiegersohn leben in der allergrößten Intimität

miteinander. Katharina ist längst nicht mehr jung, ihre Reize

sind schon ziemlich verwelkt. Desto leidenschaftlicher ver-

langt sie geliebt zu werden. Einer ihrer Kammerherren speku-

liert darauf, möchte sich der Alternden opfern und durch

solches Opfer sein Glück machen : er besticht das Zimmer

mädchen Katharinas, läßt sich von der Zofe unter dem Bett

der Kaiserin verstecken, um nachts auf kürzestem Wege ans

Ziel zu gelangen. Aber der Schrecken, den seine sinnige

Überraschung verursacht, verdirbt das Spiel ; und Prügel von

der Zarin höchsteigener Hand sind der Lohn, den die Undank-

bare gewährt. Offiziell Begünstigte der Kaiserin sind in erster

Linie der junge hübsche, kräftige und immer gut gelaunte

Graf Peter Sapicha, auf dessen väterlichen Gütern Katharina

einst Leibeigene gewesen ist ; und dann Reinhold Loewen-

wolde, der mit den Geldern der Frauen, die ihn aushalten,

so lange großen Aufwand macht, bis er Katharina auffällt

und zu ihrem Günstling avanciert. Neben den offiziellen Lieb-

habern gibt es eine Legion in der großen Öffentlichkeit Un-

bekannter ; bloß die genannte Kammerfrau Johanna Petrowna

weiß von ihnen: sie führt sie ein, entlohnt sie, und Diskre-

tion ist Ehrensache. „Ich fürchte als Lügner zu ers( heinen,"

schreibt der sächsische Resident Lefort an seinen Fürsten,

„wenn ich erzähle, wie der Hof hier lebt. In schauderhafter

Trunkenheit macht man die Nacht zum Tage. Von den Staats-

affären ist gar keine Rede. Enfin, Majestät, ich kann nicht

genug Farben auftragen, um dieses Chaos zu malen." \} Fürst

Mentschikow, der als einer der ältesten Liebhaber Katharinas

sich besondere Rechte herausnimmt, wagt seine Stinmic gegen

1) Waliszewski, L'heritagc de Pierre le Grand, 15, 16.
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diese seihst ihm entsetzlich ersv heinendo Wirtschaft zu er-

hehen. Die Kaiserin droht ihm mit \''erbannung. Da ist er

vorsichtiger als sie, und sie stirbt ebenso überraschend schnell,

wie zwei Jahre zuvor Peter der Große endete, als er Katharina

verbannen wollte.

Die Kinder haben den Cieschmack der Eltern. Wie Peter

der Große seitie rechtmäßige Gemahlin Jcwdokia hinausprü-

gelte, um mit der Dirne Katharina leben zu können, so miß-

liandelt sein Sohn Alexej die Prinzessui Charlotte der fin-

nischen Sklavin Euphrosyne; zuliclie. Alixejs Sf^lui Peter, der

nach Katharinas schnellem Tode zur Regierung gelangt, be-

ginnt seine Tätigkeit mit Orgien im' Bordell; und als er sich

endlich mit der Prinzessin Dolgoiuckij verlobt, behandelt er die

Braut als Hure, die bei des Bräutig.iiiis jähem Tode mit einem

Kinde uarer dem Herzen in die Verbannung wandern muß.

Die Gynäkokratie, fVie dann durch das ganze achtzehnte

Jahrhund rrt andauert, kann ebensog at eine Herrschaft der Pro-

stitution auf dem Zarenthrone genannt werden. Anna Iwa-

nowna, die zehn Jahre lang, von i;:'3o bis 1740, diesen Thron

ziert, hat schon in ihrem EUernhause, bei der Zarin Praskowja,

das Beispiel grenzenlo.ser Ungenievtheit gesehen, das sie selbst

geben wird. Der deutsche Diplomat Bergholz erzählt i), wie

man ihn im Landhause der Zarin Praskowja zu Ismailowo

empfing, als er dort einmal abejids eine Meldung zu erstatten

hatte: Man führte ihn ohne weiteres durch das Schlafzimmer

dn- Pjinzes.sinnen, die schon im Bette lagen und dem Besucher

die Hände entgegenstreckten; dann gelangte er durch ein

Zimmer, wo die Kammerfräulein und Dienstmägde in tiefstem

Neglige sich befanden; sie ließen sich durch den fremden

Mnnn nicht stören, begrüßten ihn vielmehr mit einem Schwall

zweideutiger ^^ orte. I.>a kam manche Nacktheit zum V^or-

.schein, aber es war nicht verführerisch, denn der Schmutz

paralysierte jede Versuchung. PLndlich stand der Diplomat

vor Praskowja; sie empfing ihn ,,bloß mit dem Hemd auf ddm
Eeibe." Das ges'hielii wenige Jahre n.irh der Befreiung der

russischen Fi au aus dem Terem; so schnell hat sich hier die

') J<( rf^holz' 'I npc'liiich bei Biischinp XXI '..So.
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strengste Abgcschlosscnlicit zu eiiKr derarligcu L ngenicrthcit

verwandelt, daß Pcler der Große düs Haus seiner Schwägerin

mit Vorliebe ,,das Narrenspital" nennt. Die Töchter tus diesem

Hause: Katharina, wefche ^Torzogin s'on Mecklenburj::, und

Anna, welche Her:^ngin von Kurlaiid wird, leben :>o, wie sie

erzogen worden. Anna hat das Unglück, ihren Gatten in der

Brautnacht zu verlieren; er hat sicli zu Tode gesoffen, ehe

er ins Hochzeitsbett gelangen konnte. Im Jahre 1725 erscheint

die junge, damals 29 jährige Witwe, am Hofe ihrer Tante

Katharina; zur selben Zeit weilt dort I'düz Moriz von Sachsen,

der Sohn des Kön; .i^s August aus seiner unebenbürtigen Ver-

bindung mit Aurora von Königsmark. Die galanten Abenteuer

des Prinzen Moriz sind aucli Anna nicht unbekannt, und sie setzt

ihren Ehrgeiz darin, den Liebling der Frauenwelt gaiu für siel»

zu erobern. Der Prinz ist nicht al)ge5ieigt, Herzog von Kurlunü

zu werden, aber als Anna dem l'ürsten Mentschikow schreibt,

sie wolle den Prinzen heiraien, da läßt der russische Kanzler

den Sachsen kommen und doimei 1 ihii an : ,,Eine Zarewna darf

nicht einen Bastard heiraten! Wer sind Ihr Valer und Ihre

Mutter?" Der Prinz entgegnet kaltblütig: ,,Wer «-iud die

Ihrigen ?" und läßt den verdutzt;n Fürsten, der darauf wirk-

lich nicht zu antworten wußte, einfach stehen. \'iclleicht wäre

bei alledem dennoch, aus Anna und Moriz ein Paar geworden.

Allein eines Tages erfährt die Hvn/ogin. daß ihr lieber Prinz

tiotz der Aufsicht auf ihre Hnnd immerfort neue Verhältnisse

anknüpft; ihre F^iteJkeit ist verletzt, sie sagt sich von dem Un-

beständigen los und nimmt sich ihren Kammerdiener Dühren

Biron zum Geliebten und Gebieter. Als sie ah Kaiserin nach

Moskau übersiedelt, folgt ihr Biron mit Frau und Kindern ; Frau

Biron ist eine gefällige Dame, sie gelit aus dtm Schlafzimmer

.hinaus, wenn die Kaiserin kommt, und die Kinder der Zarin

erkennt sie als ihre eigenen an. Dafür erhält sie F.qui])agen,

Juwelen, Geld soviel sie wiU; dafür ist ihr (»emahl der eigent-

hebe Flerr von RuIMand. Und während Biron regiert, liegt die

Zarin Anna in Birons Zimmer nackt auf dem Diwan, schlafend,

träumend oder den Erzählungen einer Schar von Schwätze

rinnen zuhörend, den obszönen Spaßen ihrer Zwerge und Flof-

narren zusehend. Also verfließt ihr kaiserliches Leben Tag
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lim Tag: Von sieben bis acht nimmt sie das Frühstück. Von
acht bis zehn prüft sie Edelsteine und Stoffe für ihre Toiletten.

Dann empfängt sie ihre Minister und Sekretäre, unterfertigt

ohne zu lesen was man ihr vorlegt, und eilt dann in die Manege
Birons, wo sie besondere Gemächer hat und sogar Audienzen

erteilt. Mittags diniert sie im Neglige, bloß mit einem roten

Tuch, wie die simpelste Bürgersfrau, auf dem Kopf, zusam-

men mit der Familie Biron, und nach der Tafel legt sie

sich mit dem Günstling auf ein Ruhebett, während Frau Biron

und die Kinder sich diskret zurückziehen. Nach der Siesta

öffnet sie einen Vorhang und ruft den schon wartenden Ehren-

damen 7u; „Singt, Kinder, singt!" und das Konzert darf nicht

enden, ehe nicht die Kaiserin: Genug! sagt. Ermüdet eine

der Sängerinnen, so bewegt sich die Kaiserin hurtig von ihrem

Fauteuil auf die Unglückliche zu und ohrfeigt sie gehörig

ab. Nach dem Konzert kommen die Schwätzerinnen mit ihren

erotischen Geschichten und obszönen Witzen an die Reihe.

Manchr^.-l allerdings erinnert sich Anna doch, daß sie eine

Herrscherin ist und Minister und Gouverneure zur Entgegen-

lahme ihrer Befehle bereitstehen hat. Dann setzt sie sich

nieder und schreibt an Ssoltykow, einen ihrer ersten Staats-

marner: .,Besorgen Sie mir einen Staar!" Oder: „Kopieren

Sie sofort das pikante Lied, das gestern in dem Tingeltangel

gesangen wurde!" Ein Gouverneur erhält eine dringende Bot-

schaft der Kaiserin, der Überbringer wartet auf die Beantwor-

tung der Frage: „Man sagt hier, daß sich der Kammerherr
Jussupow von seiner Frau trennen will und daß er viel Frauen

besucht. Teilen Sie mir sofort mit, ob das Gerücht der Wahr-
heit entspricht!" Oder: „Schreiben Sie mir sofort, natürHch

unter strengster Diskretjon, wann sich Bjeloßelskij verheiraten

wird!" Oder: ,,Senden Sie mir sogleich die Tochter des

Fürsten Wjäsemskij, die man mir als große Schwätzerin emp-

fohlen hat." Da wäre fast von Naivität zu sprechen, wenn
man nicht wüßte, daß diese Einfältige Koch und Köchin hän-

gen läßt, wenn sie eine zarische Lieblingsspeise verpfuschen;

und daß ihr gleichsam iiicht wohl ist, wenn ihr ihr Liebhaber

nicht berichtet, daß durchschnittlich wenigstens zwei Menschen
täglich in ihrem Namen hingerichtet worden sind.
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Wie Anna Iwanowna bringt sich au( h /Thna I.eopuldowna,

die für den minderjährigen Iwan VI. die Regentschaft führt,

ihren Liebhaber aus der Fremde nach Rufiland mit : es ist der

Sachse Lynar, mit dem sie schon als siebzehnjähriges Mädchen

ein intimes Verhältnis unterhalten hat ; die Zarin Anna Iwanowna

hatte es nicht geduldet und Lynar fortgeschickt. Aber kaum'

ist Anna Leopoldowna selbst zur Macht gelangt, so beruft sie

den Geliebten an ihre Seite. Sie ist zwar verheiratet; das ge-

niert sie nicht: wie die Gattin Birons drückt dieser gefällige

Gatte die Augen zu und zieht sich diskret zurück, sobald

der Liebhaber ersehe it. Anna Leopoldowna unterhält sich

gleich Anna Iwanowna mit Schwätzerinnen und läßt sich von

ihnen zur Reizung der Wollust die Fußsohlen kitzeln. In einer

schönen Nacht wird sie aus ihren Vergnügungen gewaltsam

herausgerissen und nach Cholmogorij bei Archangel ver-

bannt, Peters des Großen Tochter Elisabeth hat sich des

Thrones bemächtigt. Ein neuer Name, der alte Typus. Eli-

sabeths Hof wimmelt wie jener Katharinas und der beiden

Anna von weiblichen Parasiten, von Fußsohlenkitzlerinnen,

Schwätzerinnen und Günstlingen. Elisabeth kümmert sich eben-

falls wenig um die Regierung ; einmal vergeht ein Zeitraum von

drei Jahren, ehe man von Elisabeth bloß die Unterschrift unter

ein wichtiges Aktenstück erlangen kann. Sie verbringt ihre

Tage und Nächte in den Armen ihrer Liebhab ?r. Schon früh

hat sie zu lieben begonnen. Ihr erster Geliebter ist ein robuster

Soldat, Schubin; noch schämt sie sich, sie läßt ihn also nicht

in ihr Zimmer kommen, sondern zieht sich Männerkleider an

und geht zu ihm. Als Zarin Anna Iwanowna hinter das Ge-

heimnis ihrer Base kommt, erzürnt die Tugendhafte und

verbannt den Soldaten nach Sibirien. Elisabeth aber tröstet

sich in den Armen von Alexej Rasumowskij : dieser ukrainische

Bauernsohn ward seiner schönen Stimme wegen als Sänger

in der Hofkapelle angestellt, und sang sich in Elisabeths Herz

und Bett hinein; und als die Prinzessin Kaiserin geworden,

avanciert der Bauernsohn zum Grafen und heimlichen Gemahl

der Herrscherin. Rasumowskij bleibt jedoch nicht der letzte

Liebhaber Elisabeths. Er wohnt zwar Zimmer an Zimmer

mit der Kaiserin, aber er hat weiter kein Recht als zuzusehen,



vcr im ScMifziuiinrr .>ciiier Geiiiaiilin «-iu- und juioguhl. Eine

scltsajuc Gesellschaft, aus den titf-lcn liolrri des Volke»; wei-

den die zaiischen Liehhal)rr lu;raufbcf(ade) t ; V- 1 O'^clii-int

zuerst der (iardesoldal Buturlin. Dann koiiiuit ein Kalmücke

von abstoßender Häßlichkeit, .iIxt [^'cwaltigei Stärke; i^eiu

Name, tut nichts zur Sache, rlii? khifbeschichte hat ihn nicht

einmal aufbi-walirt. Ein .gewisser Karl Sicvers hat h'jurf: J;".hre

an der Tür des Schlafj^emaches Waclie zu halten und der

Kaiserin nach deij) Al)schied ihrvT nächtlichen iHisuchcr den

Kaffee zu liringeii; einmal ist Mangel an geeign<.;tei\ Männern,

er tritt in d'e Bresche \md niacht, sein Glück, bald wird er

Graf \u)d Ahnherr einer vornehmen V'amili«^ werden. An Stelle

\on Siever:, wird ein r^ewisser \V(:!schinbkij Türsteh'-r; er maclit

die gleiche Karriere wie sein Vorgänger. Der Posten wird be-

liebt : Eines lages stellt auf ihm ein gewisser Miclvael \Vo-

ronzow; am Abend schon hat er Dienst bei der Herrin, imd er

verläßt ihr Bett als Graf und Großkanzler. Bei einer Wagen-

falirt lernt die Kaiserin an ihrem Kutscher schätzenswerte

Eigenschaften kennen. Der Manu erscheint im Schlafzimriier

seiner Herrin, liefert den Beweis seine r Tüchtigkeit, den sie ver-

langt, und erhält zur Belohmmg den Grafentitel und Güter.

Ein Sc.-aßenkehrer, namens Ljalin, verrichtet vor dem Fenster

^'•^n" Zarin ein kleines Gescliäft: Elisabeth sieht ihm zu, be-

scheidei ihn zu sich, behält ihn einige \\ i-rheu und verab-

schiedet ilm als Großgrundbesitzer. Eine.s Morgens will Rasu-

mowskij die Kaiserin, seine Gemahlin, besuchen, da findet er

in ihrem Bett einen ehemaligen Kollegen, den .Simger Polta-

raizkij, dem die Herrscherin zum Lohn für seine Dienste soeben

das Amt eines Direktors <.U>r kaiserlicht n Kapelle verleiht.

Kaiserhi Eliaabefh ist, man sieht es, durchaus demokratisch

gesinjit : sie schenkt nur Kindern des \'olkes ilire Gunst. In

der langen Liste sldri zum Schlüsse nur der Name fwan Schu-

%v?i](>v\s, der cineni altadligen Geschlecht angehört. Die Kinder

dieser Verhältnisse sind die Ahnherren der vornehmsten mo-

dernen russischen Aristokratie geworden. Einer Tochter Elisa-

beths und Rasimiovvskijs. just flem einzigen legitimen Kinde

dieser Messalina, wird jedoch ein trauriges Los zuteil: Elisabeth

läßt dieTochrer, die unter dem Namen „Prinzessin Tarakanow"



Katharina IL und Patjomkin.

Kontrast der Verschwendung und der Armut.





I)L-I';uini wiirdf, in Italien er/iohcn ; Katharina IT. wittert spätiT

in ihr «ine ThronrivaMfj, lockt sie nach Ku/Mand und sperrt

i>'w in Schiiissclburg ein ; bei einer Überschwemmung der

Newa ertrinkt die Pnnzessin Tarakanow in ihrer Zelle.

An diesen Hof kommt die Prinzessin von Zerbst als Braut

dtb Großfürsten Thronfolgers Peter. Die deutsche Prinzessin

gowöh)it sich aber sfhnell an die V'erliältnisse ; bald muß ihr

ihre eigene Mutter den Vorwurf n)achen. daß sie nnchts zu

ihrem Bräutigam gehe. .,Das kränkte mich am meisten von

meiner Mutter," sc hieibt Katharina li. in ihren Menioiren, ,,ich

sagte ihr, daß das eine himmelschreiende Verleumdung." Ka-

tharina hat zweifellos recht; Pcler ist ja impotent. Das zeigte

sich bald. Das Paar ist schon lange verheiratet, und es ist

noch keine Spur von den Folgen der Ehe an Katharina zu

bemerken. Kaiserin Elisabeth sieht sich veranlaßt, durch ßestu-

sohew Rjumen tür die Gesellschafterin der Großfürstin eine

besondere ..hi.'-triiktion zur Förderung der ehelichen V^ertrau-

lichkeit der beiden kaiserliihcn Hoheiten" verfassen zu lassen.

Die Gesellschafterin hat in erster Linie Katharina aufmerksam

/M inachen, daß sie zur Würde einer russischen Großfürstin nur

erhöht wurde, ,,damit das Reich den gewünschten Erben des

allerhöchsten Hauses erhalten könne"; die Großfürstin wird

aiso ersucht, zur Erreichung dieses Zieles ,,die größte Ge
fa.lligke.it und alle möglichen Mittel anzuwenden." i) Katharina

erklärt: es treffe sie keine Schuld; .,s'il avait voulu etre aime.

la chose n'aurait pas «'te difficile pour moi," gesteht sie in

ihren Memoiren. Der im])otcnte Gemahl aber will nicht einmal

einen Versuch machen, sondern amüsiert sich in seiner Weise

mit der dicken Woronzow. Kaiserin EUsabeth kennt das Leben

und seine Gefahren. Sie beauftragt die Gesellschafterin be-

sonders darüber zu wachen, ,,daß die Gemahlin des Thron-

folgers nicht mit den Kavalieren, Pagen und Dienern des

Hofes in irgend einen \'crdacht erregende i'^amiliarität gerate."

Die Besorgnis ist gerechtfertigt, die Warnung aber kommt zu

spät: Der Kammerlakai Tschernyschew i.st mit der Großfürstin

schon ,,familiär". Frau Tschoglokow, der die Aufgabe zu-

^) B. von Bilbas^off, Geschichte Katharinas II. Band 1 36$.

Stern, (Jeschicht« dtr ufTentl. Siuliclikeit in Rußland. '* 14
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gefallen ist, „die eheliche Vertraulichkeit des Großfürsten-

paares zu fördern," ist ihrem Amte nicht gewachsen; dem
Kammerdiener folgen die Pagen und Kavaliere ; die gefürchtete

.Serie ist komplett, Kammerherr Ssergej Ssoltykow, der Freund

des Großfürsten, wird auch Freund der Großfürstin; er ist der

V^ater Pauls. Bald überläßt er seinen Platz dem schönen Polen

Poniatowski, der später zur Belohnung seiner Liebesdienste

König von Polen wird; wie einst Elisabeth zum Soldaten

Schubin, so geht Katharina zu Poniatowski in Männerkleidern

;

sie bekommt wieder ein Kind, ein Mädchen. Ihrem Gemahl
dämmert nun doch etwas : „Dieu sait," sagt er einmal, wie

Katharina selbst zynisch berichtet, in der Trunkenheit vor

allen Hofleuten, ,,Dieu sait oü ma femme prend ses grossesses

;

je ne sais pas trop si cet enfant est ä moi et s'il faut que je

le prenne sur mon compte." Die Gemahlin läßt sich aber

nicht einschüchtern, und als Poniatowski fort ist, nimmt sie

Gregor Orlow zum Liebhaber. Orlow und sein Bruder Alexej

erweisen Katharina den Gefallen, ihr den Gemahl vom Halse

zu schaffen, und setzen ihr die Zarenkrone aufs Haupt. Zur

Belohnung erhält Gregor Orlow die Stellung eines offiziellen

Günstlings der Zarin; er bezieht im Palast eine Reihe von

Zimmern neben denen der Herrscherin, wird mit den höchsten

Orden dekoriert, mit Titeln, Würden und Reichtümern über-

schüttet; alle seine Brüder und Vettern kommen an den Hof,

einer auch ins Bett der Kaiserin. Neben den Orlows glänzen

einige kleine Sterne : ein Rekrut Andreas, ein junger Offizier

Wissenskij, ein junger Edelmann Alexander Wassiltschikow.

Plötzlich aber müssen alle Platz machen für den großen Pat-

jomkin, den Sohn eines einfachen Offiziers. Patjomkin geleitet

eines Tages zu Pferde den Wagen der Kaiserin. Als er weg-

reiten soll, geht das Pferd nicht von der Stelle. Die Kaiserin

schaut auf, der Bursche gefällt ihr, und sie sagt lachend : „Ihr

Pferd ist klüger als Sie." Das ist der Anfang, und kurz darauf

ist Patjomkin der mächtigste Mann im Reiche und bleibt es

bis an sein Lebensende, obwohl auch er wie alle anderen die

Liebe der Zarin nicht dauernd genießen darf. Er ist die wunder-

bare Ausnahme: jeder ausgediente Günstling muß sofort vom
Hofe verschwinden, nur er bleibt. Dies dankt er seinem
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gcnialeMi Einfall : Im Augenblick, da er Katharinas Liebe ver-

loren hat, wird er ihr Kuppler; er führt ihr fortan alle ihre

Bettgenossen zu, und bleibt so der Herr ihres Lotterbettes

und ihrer Lotterbuben. Zuerst protegiert er auf den wichtigen

Posten den Sohn eines ukrainischen Popen, Peter Sawadowskij.

Der Undankbare will den Meister stürben; er wird sogleich

entfernt und durch einen anderen Schützling Patjomkins, durch

den Serben Soritsch ersetzt. Auch dieser lehnt sich gegen

den Wohltäter auf; er wird also ebenfalls auf der Stelle be-

seitigt. Nun versucht es Patjomkin wieder mit einem Stock-

russen, dem Kürassierhauptmann Korsakow. Entschiedenes

Pech ! Diesmal verrät der Liebhaber gar die Kaiserin selbst

:

Katharina findet Korsakow im Bette ihrer Hofdame Gräfin

Bruce; wütend ruft sie die ganze Dienerschaft zusammen und

läßt das Paar noch im Bette durchprügeln. Endlich scheint

Patjomkin den Richtigen gefunden zu haben : Alexander

Lanskoj, Edelmann und Offizier. Der Siebenundzwanzigjährige

lebt nur für die alternde Herrscherin und ist dem mächtigen

Patjomkin treu. Aber die Mühen seines Dienstes bekommen
ihm schlecht, er ist der Arbeit nicht gewachsen und ruiniert

sich schnell. Katharina ist trostlos, schließt sich in ihre Zimmer
ein, um sich auszuweinen, klagt sich der Schuld an dem Tode

des schönen jungen Mannes an, will die Regierung nieder-

legen, sterben; sie errichtet auf dem Grabe des Unvergeß-

lichen eine kostbare Marmorurne und schwört : „Lanskoj war

der letzte." Und sie hält ein Jahr lang ihr Wort. Dann stellt

ihr Patjomkin mit Erfolg den Unteroffizier Alexander Jermolow

vor. Wieder ein Undankbarer; er intriguiert gegen Patjomkin,

und er wird entlassen. Denn Patjomkin sagt der Kaiserin:

.,Er oder ich!" und Katharinas Wahl ist leicht getroffen; ein

Patjomkin ist unersetzlich, für einen Jermolow aber gibt es

einen Mamonow, Kapitänleutn.-^.nt der Garde. Doch die Kaiserin

und Patjomkin, beide sind wieder betrogen : Mamonow intri-

guiert bei Katharina gegen Patjomkin und betrügt die Kaiserin

mit der Hofdame Prinzessin Schtscherbatow. Um sich am
Intriganten zu rächen, erzählt Patjomkin der Kaiserin von diesem

Seitensprung ihres Liebhabers. Sie will es nicht glauben, ruft

Mamonow, stellt ihn auf die Probe: „Ich werde alt, mein

34*
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l.ivbcr, mochte dich versorgen und mit einer reichen, vor-

nehmen Dame verheiraten." Da i)latzt Mamonow heraus: .,iih

habe schon gewählt, die Prinzessin Schtsrherbatow." Katha-

rina schluchzt: „Also doch wahr'" und entfernt ihn. ,,Ks ist

nicht zu sagen, was ich danmter leide," klagt sie. ,,Wenn

er mich nur nicht so hinters Licht troführt hätte. Ich habe eine

bittere Lektion (erhalten, aber der Farce so schnell wie möglich

ein Ende gemacht." Die bittere Lektion hindert die alte Frau

nicht, sich noch einen Liebhaber zu nehmen, ehe der Tod ihrer

Sinnentollheit ein Ende macht : vSubow ist der Glückliche,

Vlatori Subow, und die Witzlinge spotten : ihre letzte Liebe ist

eine platonische.*) Subow sitzt an ihrem Sterbebett und huldigt

als erster dem neuen Kaiser. „Freund meiner Mutter," sagt

Paul huldreich zu ihm, ,,sci auch der meinige".

Das ist die Linste der offiziellen Günstlinge. Em offizieller

Günstling ist anerkannter Würdenträger wie jeder andere: er

erhält den Rang eines Generaladjutanten, bewohnt im Palast

iMii Appartement neben dem der Kaiserin und genießt die

Ehren eines temporären Kaiserin-Gemahls. Am Tage des An-

tritts seiner Stellung erhält er looooo Rubel, und an jedem

ersten eines Monats zahlt ihm die Hofkasse 12000 Rubel aus.

Der Glückliche ist aber in einem, goldenen Käfig, den er

ohne Erlaubnis der Herrin niemals verlassen darf. Auch sind

die an seine physi; "he Leistungsfähigkeit gestellten Ansprüche

nicht gering; und wehe ihm, wenn er im entscheidenden Mo-

mente versagt. Um keine Enttäuschungen zu erleben, hat die

Kaiserin allerdings das Menschenmögliche an Voraussicht

gf'tan : jeder Kandidat muß sich erst eine genaue Untersuchung

durch den Leibarzt Dr. Rogerson gefallen lassen; ist diese

günstig ausgefallen, dann hat er noch eint; vierundzwanzig-

slündige Probe im Bette der einen der beiden Probiererinnen

Protasow'') und Branizka zu bestehen, und erst, wenn diese

•) Vgl. das 54. Kapitel.

'^) I.onl Byron hat ihrt-r, da er Don Juan vor Katharina II. erscheinen

läUt, nicht vi-rgesscn

:

, , . . . Miss Protasoff

Nanied froin her mystic office rEprouvcnse •

A tcrni incxplicablti to thc muse."
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raj>portiert hahoii : ,,in jeder Hinsicht vortrefflich", erfolgt das

fixe Engagement.

Wie aus den Liebschaften Klisabeths entstammen auch

den offiziellen V^crhältnissen Katharinas viele Ahnherren vor-

nehmer russischer Familien. Ein Sohn Katharinas und Gregor

Orlows, Dobrinskij, Wurde nicht bloß von seiner Mutter, son-

dern spater auch vom Kaiser Paul anerkannt und von letzterem

sogar in den Grafenstand erhoben, i)

Die Gesellschaft ist des Hofes würdig. Alles Sinnen und

Tun df;r Männer und Weiber dreht sich nur um den gewissen

Punkt. Allc% die schön gewachsen sind und sich auf ihre

Potenz etwas einbilden, glauben ihr Glück machen zu können

und vu( hen der Kaiserin aufzufallen. Ehrgeizige Staatsmänner,

die Einfluß gewinnen, hohe Hofbeamte, die ihre Stellung be-

festigen wollen, umgeben sich mit Sttkretären, die sie dem
Geschmack der Kaiserin entsprechend halten und bei jeder

passenden Gelegenheit xu' sich her schieben, um sie der Harr-

schfMin unter die Augen zu bringen. Mancheni Streber, der

auf nichts jjüchcn kann als auf seine Ausdauer im Liebes-

karnpf, verdreht die Sehnsucht nach dem lockenden Ruhm und

Reichtnm den Kopf. Ein kleiner häßlicher Kerl, Iwan Stra-

chow. Sekietär eines Ministers, wird einmal von Katharina

huldvoll .»ngesprochen. Er weiß sich vor Seligkeit nicht zu

fassen^ sieht sich schon im Bette der Kaiserin, als Grofikan/jler,

als Feldmarschall und Fürsten. Wo die Herrscherin erscheint,

drängi er sich herzu, und macht die possierlichsten Bemühun-

gen, ^on ihr wieder angeredet zu werden. Er erreicht es, und

die Kaiserin, durch seine belustigende Aufdringlichkeit in

heitere Laune versetzt, sagt ihm: ,,Iwan Strachow, bitten Sie

sich eine Gnade aus." Worauf er laut aufjauchzend nieder-

sinkt und schreit : ,.Deine Liebe, Majestät !" Die Kaiserin lacht

nicht mehr, sie verweist ihn streng für immer vom Hole, aus

der Residenz, und verbannt diesen seltsamen Liebhaber nach

Kostroma; aber die eitle Frau will den, der sie liebt, nicht zu

hart strafen • sie gibt ihm als(j auch '^inen hohen Orden und

macht ihn ;rum Vizegouverneur in seinem Vi*rbannung.;ort;

') V.T war ein bernchti^ti r Karioasjnilci. \i;l. BiMiil I .U.S-
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so hat der dumme Kerl doch sein Glück gemacht, wenigstens

wie ein kleiner Günstling, ohne die Plage dieses schwierigen

Amtes gehabt zu haben. .

Die Atmosphäre der Liebe betört die ältesten, wie die

jüngsten Leute, Der 81jährige Feldmarschall Münnich, der

nach einer langjährigen leidensvollen Verbannung wieder an

den Hof zurückgekehrt ist, hat hier keinen anderen Gedanken,

als : allen Weiberröcken nachzulaufen. Der gefeierten Schön-

heit Gräfin Stroganow schickt er ein Billetdoux : „Ich werfe

mich Ihnen zu Füßen, und es gibt keine Stelle Ihres entzücken-

den Leibes, auf die ich nicht voller Bewunderung die heißesten

Küsse drücke," und er unterzeichnet: „Der zärtliche Greis"

Jeder Würdenträger, der etwas auf seine Würde hält, hat sein

halbes Dutzend Maitressen unter den vornehmsten Damen des

Hofes; doch werden unter Umständen auch Schauspielerinnen,

Sängerinnen und Tänzerinnen von Ruf nicht verschmäht.

Markow, ein hoher Diplomat, lebt mit der Tragödienspielerin

Hus; Besborodko, der große Staatsmann, vergeudet mit der

Metschanskij die ihm. anvertrauten Gelder; er überhäuft mit

Gold die Actrice Sandunowa; er gibt der italienischen Sängerin

Davia achttausend Rubel monatlich, und die Undankbare be-

trügt ihn mit jedem Kutscher und Lastträger; endlich erwirbt

er die Gunst der Tänzerin Karatygina, und während seine Frau

zu Hause darbt, präsidiert die Tänzerin in einem Landhaus des

Ministers einer Orgie, bei der die vornehmen Herren alle mit

ihren Maitressen erscheinen.

Und erst die Damen der Gesellschaft ! Die einen eifern der

Kaiserin darin nach, daß sie wie sie männliche Rollen spielen

wollen, die anderen suchen sie in der Hurerei zu erreichen und
zu übertrumpfen, die dritten wollen beides zugleich. Die Fürstin

Daschkow geht mit Katharina durch dick und dünn. Sie ist

„Direktor" der Akademie der Wissenschaften, reitet wie die

Kaiserin zu Pferde in Männerkleidern, hat ihre Liebhaber en

masse. Die Gräfin Puschkin gibt ihrem Galten die Ratschläge,

wie er in Finnland seine Truppen kommandieren soll, und er

wagt keine Bewegung gegen den Feind, ehe er nicht die

Meinung seiner Frau eingeholt hat. Der Kriegsminister Ssolty-

kow zittert vor seiner Gemahlin mehr als die ganze Armee vor



ihm. Das Weiberregimcnt herrscht auch fern vom Hofe. Fr.iu

MelHn ist der eigenthche Oberst des Rej^iments Tobolsk

;

während der Gatte sich kaum zu zeigen getraut oder besoffen

zu Bette liegt, empfängt die Frau Oberst in Narvva bei ihrer

Toilette die Rapporte, geht auf die Parade, inspiziert die

Wachen; bei einem Überfall, den die Schweden versuchen,

tritt sie in Uniform aus dem Zelt, stellt sich an die Spitze eines

Bataillons und marschiert gegen den Feind. Uie stärkste

Gruppe bilden indessen jene Frauen, die der Kaiserin nur in

der Unersättlichkeit des Liebesgenusses gleichen wollen: „Viele

unter ihnen," erzählt Major Masson^), „übertrafen ihr Muster.

Wem waren die verliebten Ausschweifungen einer Maria

Pawlowna unbekannt? Welch junger Offizier, der nur halb

liebenswürdig war, ist nicht von Madame S—w zur Befriedi-

gung ihrer Wollust gebraucht worden? Ärgerte sich nicht

ganz Rußland an den Liebeshändeln der Madame P. ? Vorher

hatte man die Damen B., K., G., und viele andere, im Wetteifer

mit ihrer Monarchin, aus dem Palast der Zare ein wahres

Bordell machen sehen."

Ein Bordell, nichts anderes, ist der sogenannte ,.kleine

Zirkel" in der berühmten Ermitage Katharinas, und wenn man
die Mysterien, die sich hier abspielen, kennen lernt, muß man
meinen, daß die Teilnehmer die erotischen Phantasien eines

Nerciat, die Figuren seiner Felicia und seiner Aphrodites ins

wirkliche Leben umsetzen wollen : Da werden die furchtbarsten

Orgien gefeiert, zu denen nur die ganz auserwählten Günstlinge

und intimsten Lastergenossinnen Zutritt erhalten. Alle müssen

maskiert erscheinen, und unter dem Schutze der Maske darf

man sich die größten Freiheiten erlauben. Es werden obszöne

Tänze und Spiele aufgeführt, bis alle wie die wilden Tiere über-

einander herfallen. Die Ausschweifungen ruinieren zum Schluß

doch die unersättliche Herrscherin. Sie kommt in ihren letzten

Lebensjahren körperlich vollständig herunter, wird ein unförm-

licher Fleisch- und Fettklumpen und ist bedeckt mit übel-

riechenden Wunden. Alle Parfüms und selbst das Geheim-

mittel des ehemaligen Korsaren Lambro-Cazzioni, der sich seine

^) Geheime Nachrichten, II 153, 169.
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Kurpfuscherei mit Reichtümern bezahlen läßt liclfcn nichts:

Ki)t:iuvii).t \erfault bei lebcncligeni Leibe.

Das ist das Ende des Weiberreginients des achtzehnten

J;ihihundeits, ;iber niciit das Kndc der P'-ostitution der Herr-

s( lu'ndcn. Der Zarenpalast bleibt noch immer das Riesen-

bordell, in dem Hurer und Huren ein- und ausgehen. An der

Sj)it^e der neuen Männerherrschnft steht ein Narr. Kaiser Paul.

Seine Mutter Katharina, durch ihre eigenen ehehc^hen Erfah-

rungen gewitzigt, hat den Sohn, um sich Gewißheit in betreff

seiner Potenz yu verschaffen, beizeiten durch die Gräfin Sofia

OssipownaCzartoryska ausprobieren lassen; der Versuch ist vor-

trefflich ausgefallen, nacli neun Monaten bringt die Gräfin ein

Knäblein zur Welt, das den Namen Simeon Welikoj erhält.

Nach diesem Beweise seiner Potenz vermählt sich der junge

Großfürst mjt eint^r deutschen I^rinzessin, aber er kümmert
sich nicht um seine Gemahlin, treibt sie selbst in ein ehebreche-

risches Verhältnis zu seinem Jugendfreunde Andreas Rasu-

mowskij und in den 'Jod. Mit seiner zweiten Gemahlin Maria

Feodorouna zeugt Paul neun Kinder, dann vernachlässigt er

sie plötzlich, um sich an die häßliche Katharina Neiidow zu

hängen, die er zynisch zur Ehrendame der Kaiserin erhebt;

aber als sich die zwei, die Gattin und die Geliebte, miteinander

verständigen, spielt der Kaiser einen Trumpf aus und setzt

die ebenso jugendliche als durch ihre Leichtfertigkeit^) be-

rüchtigte Anna Lopuchin über alle beide; und schließlich lebt

er gar mit seiner dicken Köchin. Pauls Söhne, Enkel und

Urenkel zeigen alle Züge des von diesem Ahnen der letzten

Generationen ererbten Typus einer Degenerierung von Epi-

lepsie zu Wahnsinn und Erotomanie. Konstantin Pawlowitsch,

der zweitgeborene Sohn Pauls, treibt seine Frau durch seine

Brutalitäten ins Ausland iind ergibt sich dem liederlichsten

Leben; eine ganze Schar unehelicher Kinder bereichert Ruß-

land mit einer Anzahl neuer Aristokratischer Ahnherren : die

Familien Knjasew, Alexandrow, die fürstliche Familie Lwow

^) Das Mlrchcn von der jugendlichen Reinheit ditser zynischen Maitrcssc

ist zerstört worden durch die Mi'nioiren des Graten Fodor Gulowkin (Golovkine,

T.a Com et Ic RC-gne de Paul I, Paris ly-^).
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und vi:'le andere entsuiinmcn den [Jrbestollheiten Konstantins,

der schlicI5iit!i seinem Bruder, dem Zaren Alexander I., die

Erlaubnis zu einer neuen Khe erprrtit und die l'oün Johanna

Grudzynska heiratet. Alexander I., der äUc.'-te Sohn Pauls,

luit die gütigste und tugendhafteste C.eniahlin, untrrhält aber

trotzdem zahllose Maitressen, bis ihn die geliebteste von ihnen,

die schöne Maria Antono w na Nari^eiikin' ), mit seinem eigenen

Adjutanten, dem Graten Adam Ojarovvskij, betrügt, und diese

herbe P^ntäuschung dorn Kaiser den 'l odesstoB versetzt.

Nikolaj I., der dritte Sohn Pauls, spielt vor der Welt den

Sittenstrengen, verbietet die Anwesenheit junger Mädchen bei

schlüpfrigen Theaterstü'ken, beauftragt aber den Theaterinten-

danteu Gideonow, alle hübschen Theaterelevinnen ins kaiser--

hche Lustgemach abzuliefern; neben Gideonow, dem wahren

maitre iles plaisirs des Kaisers, fungieren noch Fürst Dol-

goruckij und Kleinmichel als ,,.pccheurs" : Fürst Dolgoruckij

führt dem Zaren die Frau von Stolypin, Nichte des Fürsten

Ssergei Trubctzkoj und die schöne deuts-he Baronin Krüdener

zu: Kleinmichel verkuppelt seine eigene Nichte Olyaipiada

Arkadjewna Nelidow und avanciert mit Hilfe der Maitresse

zum Grafen und allmächtigen Günstling; die Nelidow wohnt

im Palast Kleinrnichels an der Fontanka. und die Grafin Klein-

rnichel muß sich schwanger stellen, weim die Nelidow vom
Zaren es wirklich ist ; schließlich werden aber die zarischen

Kinder doch k-gitimicrt und zu Baronen I'aschkin erlio!>en.-)

Die streng erzogenen eheli<^hen Kinder des Zaren haben I-ust

dem Vater nachzugeraten. Die Großfürstin Olga Nikolajewjia

macht dem sittenstrengen Vater schon früh Schande, sie hat

heinilii lie Zusammenkünfte mit dem jungen Gardeoffi/Je" Bar-

jatinskij ; df»r Kaiser erwischt den Kühnen und verbannt ihn

nach dem Kaukasus mit den Worten: ,,Hier l>ist du über-

flüssig, dort wirst du dich nützlich machcii können." Die

Hoffnung geht in Krtülliuig. der Verbannte wird später der

Besieger des Propheiei: Scharnyl. Die Großfürstin Olga weint

um den Jugend^eliebten und wird schließlich Königin von

') Vi;!, l'ujul I 387. ('iizn «ias BiUl bei Sein'. ;?y2.

') fb..'- Michael IVvlowiTscJi, i( n jii:)}j;st(n Solr.» l';rii!s, im 54. T\apif«J.
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Württemberg. Glücklicher ist die andere Tochter Nikolajs,

Maria: nach hartem Kampfe mit dem Vater erhält sie die Er-

laubnis zu einer Liebesheirat mit dem Herzog Maximilian von

Leuchtenberg, dem Sohne des Eugen von Beauharnais. Niko-

laj würde seine Nachgiebigkeit bereut haben, wenn er in die

Zukunft hätte sehen können. Die Leuchtenberge verursachten

dem Zarenhause bald bitteren Verdruß: Nikolaj Leuchtenberg

mußte wegen seiner Liebesskandale aus Rußland verwiesen wer-

den. Eugen schloß eine Mesalliance mit der schönen Schwe-

ster des Generals Skobelew. Der jüngste Leuchtenbcrg, Georg

Maximilianowitsch, heiratete die Montenegrinerin Stania, schied

sich aber 1907 von ihr, um sie dem Großfürsten Nikolaj Niko-

lajewitsch dem Jüngeren zu überlassen. Die Mutter dieser

drei Leuchtenberge, die Tocliter Nikolajs L, verleugnete gar

alle Grundsätze ihres Vaters : nach dem Tode ihres Gatten

heiratete sie ihren Hofvorstand, den Grafen Stroganow, und

als sie auch diesen begraben hatte, abermals ihren Hofvorstand

Herrn von Abasa.

Und nun erst die jüngeren und jüngsten Mitglieder des

Zarenhauses! Kaum ein einziger Großfürst und kaum eine

einzige Großfürstin, die sich nicht durch skandalöse Liebes-

affären in unerquicklicher Weise hervorgetan hätten. Groß-

fürst Konstantin Nikolajewitsch und sein Sohn Nikolaj Kon-

stantinowitsch wetteifern miteinander um den Ruhm des größ-

ten Wüstlings der Familie; Großfürst Nikolaj beraubt schließ-

lich die Schmuckkassette der Mutter, um seine Maitresse zu

bereichern, und kann nicht anders gebändigt werden als durch

die Zwangsjacke des Irrenarztes ; man , verschickt ihn nach

Transkaspien. und er lebt noch heute fern vom Hofe in der

Krym. Von den Kindern des Großfürsten Michael Nikola-

jewitsch verursachte die Großfürstin Anastasia schon als Mäd-

chen zu Hause so viel Skandal, daß man glücklich war, als

sich der Erbgroßherzog von Mecklenburg-Schwerin bereit fin-

den ließ, sie trotz alledem zu heiraten. Das Temperament

der alten Dame ist aber noch so lebhaft, daß die Skandal-

chronik eines jeden Ortes, wo sie weilt, durch ihre Abenteuer

bereichert wird. Von ihren Brüdern hat Michael Michajlo-

witsch nach einem Flirt mit Fräulein Ignatjew Rußland den
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Rücken kehren müssen und sich dann im Aushmd n il der

Gräfin Sophy Merenberg \ crmälilt. Km anderer Bruder, Sser-

gej, konkurrierte lange mit dem Zaren Nikolaj 11. um die

Gunst der Tänzerin Mathilde Krzesinska, trug endlich den

Sieg davon, mußte aber samt der Tänzerin die Heimat ver-

lassen.

In ähnlichen Geleisen bewegt sich schließlich die Familie

Alexanders II. Der Kaiser selbst geht mit dem Beispiel voran.

Er hat neben seiner legitimen Familie eine vollständige zweite

illegitime Familie, und kaum ist seine Gemahlin gestorben,

läßt er sich seine Maitresse, die Fürstin Katharina Dolgoruckij

antrauen. Sein Sohn und Nachfolger Alexander III. ist der

Mustergatte im ganzen Zarenhause; dieser Ruf hindert ihn

nicht, mit der Sängerin Maria Füllö ein intimes Verhältnis an-

zuknüpfen, das erst mit dem Tode der Maitresse erlischt. Seine

Brüder sind alle nicht normal, durchwegs gefährliche Eroto-

manen: Alexej Alexandrowitsch steckt die Millionen ein, mit

denen er die Marine ausgestalten soll, und verschwendet sie

dann mit Frauen. Er lebt als Junggeselle mit einem Fräulein

Schukovi'skaja und läßt einen Sohn aus diesem Verhältnis zum

Grafen Belowskoj erheben. Die Nachfolgerin dieser Maitresse

ist eine Pariser Halbweltdame, Madame Benin. Mit ihr am
Arm erschien Alexej an jenem Abend im Theater, da just

die Niederlage der russischen Flotte bei Tschuschima bekannt

geworden ist; die mit Brillanten überladene Maitresse erregt

den Zorn des Publikums und man treibt den Großfürsten aus

dem Theater unter den Rufen : „Her mit unserem Gelde !" Groß-

fürst Alexej verließ noch zur selbigen Stunde dieses freche Volk

auf Nimmerwiederkehr und lebt seither in Paris von den Mil-

lionen, die er an der russischen Flotte erspart hat. Großfürst

Wladimir, der älteste der Brüder nach dem Tode Alexandt^rs 111.,

raubt wie Alexej und verpraßt wie dieser die Millionen mit

Huren in Paris und Petersburg; er hat die Freude zu sehen,

daß seine "Kinder ihm nachgeraten ; die Tochter Helene heinitct

den Prinzen Nikolaus von Griechenland, brennt dem jun.-i^en

Gatten in der ersten Fhtterwoche durch, und man muß sie mit

sanfter Gewalt zurückholen; die Söhne Kyril und Boriß sind in

Petersburg die Gründer eines „Klubs der Sybariten von Charj-
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kow" ; d< r Klub zählt nur zwei hut/.end Mitglieder, durchwegs

Großfürsten und hohe Aristokraten. Als Gäste darf nian nur

Damen mitbringen. Die Bedienung besorgen Frauen und junge

M.idchen. In dem Unterhaltungspalast bestehen alle Wände
aus Spiegeln. Die vorzüglichsten Amüsements sind Flagellation

und Notzüchtigung kleiner Mädchen. Ein Skandal, den ein

Neffe des Fürsten Svvjätopolk-Mirskij verursacht, führt zur Auf-

lösung des Sybaritenklubs, und dessen beide Protektoren, die

Großfürsten Kyril und Boriß, müssen für einige Zeit Rußland

verlassen. Großfürst Kyril heiratet, um den Zaren Nikolaj II.

zu ärgern, die geschiedene Großherzogin von Hessen, des Zaren

ehemalige Schwägerin. Eine Trotz-Ehe geht auch der jüngste

Oheim Nikolajs II., Großfürst Paul Alexandrowitsch, ein. Er

vrführt die Frau Pistolkors, und als sich deren Gatte von der

Ehebrecherin scheiden läßt, entflieht Großfürst Paul mit der

Maitressc nach Italien und beiratet dort die Geschiedene trotz

des Bannstrahls, den Nikolaj II. als Zar wie als Kirchenober-

haupt schleudert.!) Nikolaj II. haßt jede Mesalliance, obwohl

er selbst als Thronfolger auf die Krone verzichten wollte,

um eine jüdische Witwe zu heiraten. Als Kaiser denkt er an

ders wie als Thronfolger, und er konnte es denn auch seinem

Bruder Georg nicht verzeihen, dafi dieser sich in Abbas-Tuman
mit der schönen, aber unebenbürtigen mingrelischen Fürstin

Nakaschidse vennählt hat. Er zürnt selbst dem Toten und

kümmert sich um dessen Familie nicht, so daß Herzog Kon-

stantin von Oldenburg, der wegen einer ebenfalls uneben

hurtigen Ehe mit der Kaukasierin Agrippina Dschaparidse

vom Hofe verbannt ist, sich der Lundsmäuniii seiner Frau an-

nehmen muß, um sie und ihre Kinder vor Not zu bewahren.

Für Bastarde haben die Zaren des Hauses Romanow-Holstein

Gottorp weder Mitleid noch Geld.

i) Von dem Groüfürstcn Sstrßcj Aicxaiulrowilsch ist in den bndon

n.'iihsttn Kipitcln die Rcdr.
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53- Öffentliche IVostitution.

besetze dos /aron A'excj gegcu Kuppdci — PcIltts des Großen KricKsni^ienieiU

^«.^en Dirnen — Prostitution und politische Spionage — Kaiserin Elisabeth

g(gfii ili«' Liederlichkeit — Die Gelegenhrit.sniacherin DresJcnska — Heginn

dos iSordti-liwt sens utitcr Kathaiina II. — Der phyriische K^ub - Oflenllif hc

llordelle — Ojis Etablissement der Frau Riedl — Schwiinmschule — Da:?

Boidcllwcscn in J'etersburg — Eine Statistik der Prostitntion in vcrschicdtmen

Stiidten — Das Los der Pi stituierten — Besonderheiten cinzel.icr Orte —
Estinnen — Zigeun'-rinncn - Männliche Prostituierte — Die Harlnerinnen

von Nischnij No\vgoro<l — Mädchcnhartdel — Das Bordell als raii/sclnne —
— Nikolajs I. SitthchkoitsgeFotze — Die Polixei und die Piostitution — Groü

fürst S!-:crgej als Förderer der Prostitution.

Die Herrscher und Herrscherinnen, die ihre Paläste in

Bordelle verwandeln, erlassen die strengsten Ukase gegen die

öffentliche Prostitution. Zar Alexej befiehlt in seinem Ge-

setzbuch i): „Wenn ein Mann oder Weib mit Hindanscizung

der Furcht GOttes und des Christlichen Glaubens Weib'jr oder

Mägdgen kuppelte, und solches erwiesen würde, so soll der-

gleichen Persohn mit der Knute aufs schärffste gestrafft wer-

den." Und Peter der Große sagt im ersten Artikel des dritten

Kapitels seines Kriegsreglements : ,,Eine öffentlhche Dirne soll

weder bei der Miliz noch in der Garnison, weder auf dem

Marsche, noch in den Feldlagern geduldet, sondern angegeben

und sofort durch die Proi'osse hinwcggejagl werden." Peter

weiß trotzdem den Wert der Verführungskünste einer gerie-

benen Kurtisane genügend hoch einzuschätzen. Als es sich

darum handelt, in Wien und Rom Geheimnisse der Diplo-

matie ZT.I erforschen, beauftragt er mit dieser Mission eine

notorische italienische Hure, die er gerade wegen ihrer selbst

in Petersburg unerträglich gewordenen Ausschweifungen aus-

weisen lassen will; und Tolstoi, der Präsident des Handels-

kollegiums, zahlt der liederlichen Schönen für Rcisf^spesen

blanke loooo Dukaten aus. Die gleiche Ansicht von der

Nützlichkeit der Gemeinheit wird später Katharina II. ver-

1) Kussische? Landrecht, S. J35, X.K11 25.
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raten. Um einige schwedische Senatoren für die russische

Partei zii gewinnen, schickt die Kaiserin die wegen ihrer Aus-

schweifungen berüchtigte Frau von Diwow nach Stockholm.

Noch rigoroser als Peter der Große ist seine Tochter

Kaiserin Elisabeth. Ihre Gewissensskrupel ob ihres laster-

haften Lebens hat sie behoben, indem sie sich mit ihrem

Liebhaber Rasumowskij vom Priester zu einer kirchlich ge-

segneten Ehe verbinden ließ; sie ist zwar dadurch nicht sitt-

samer, aber frömmer geworden; nicht die geschlechtliche, son-

dern die religiöse Moral kommt zur Geltung, und diese dul-

det nur die geheime, nicht die öffentliche Prostitution. Also

setzt Elisabeth sofort nach ihrer heimlichen Trauung eine

.,strenge Kommission zur Unterdrückung aller außerehelichen

Verhältnisse" einli) 1745 beginnt sie schwere Strafen, gegen

alle jene zu verhängen, die sich solcher Verhältni.sse schuldig

machen. Sie befiehlt die Konfiskation des Eigentums der

Witwe Nossow, „weil diese Frau ein liederliches Leben führt."

L^nd 1750 verfolgt sie wütend eine gewisse Dresdenska, die

Gelegenheitsmacherei betreibt. In dem auf der Wosnesenskaja

belegenen schönen Hause dieser Frau (deren Name im offi-

/'vllen Aktenstück offenbar ersetzt ist durch den Ort ihrer

I- ' 'kunf:), finden allabendlich amüsante zwanglose Zusammen-

kü ifte der ganzen eleganten Welt der Residenz statt. Es

erscheinen nicht bloß Junggesellen und professionelle Prosti-

tuierte, sondern auch verheiratete Leute beiderlei Geschlechts

aus den vornehmsten Kreisen. Man zahlt der Wirtin ein hohes

Entree und kann sich dann ungeniert mit der Gewählten in ein

separates Zimmer zurückziehen oder teilnehmen an der pi-

kanten Unterhaltung im gemeinsamen Salon. Als Elisabeth

von den Amüsements des Palastes an der Wosnesenskaja

Kenntnis erhielt, befiehlt sie sofort, die Besitzerm unbarm-

herzig" auszuweisen. Aber damit begnügt sich ihre beleidigte

Moral nicht : die Kaiserin läßt sich die Liste aller Gäste der

Dresdenerin vorlegen und zwingt die hohen Funktionäre, die

eines Attentats gegen die Sittlichkeit überführt sind, die von

ihnen Verführten oder Mißbrauchten zu heiraten. Eine all-

') Waliszcwski, La «Icrnitie des Roraanov, 234.
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gemeine Razzia gegen das Nepotrebstwo (iieiioTpeöcTBo be-

deutet gleichzeitig das Liederliche und Unnütze) ist die un-

mittelbare Folge des Zusammenbruches des Freudenhauses

der Dresdenerin. Aus allen Ecken und Enden treibt man
die „unnützen, liederlichen Frauenzimmer" zu Hunderten auf

die Polizei, in die Festung und in die Kanzlei des Heiligen

Synod, iind es muß eine besondere Kommission unter Vor-

sitz des Kabinettsministers Dawidow eingesetzt werden, um ihr

Schicksal zu regeln. Friedrich der Große spottet in einer

Satire gegen diesen Übereifer der russischen Zarin, und an-

dere europäische Wi "linge meinen, es gebe auch im Winter-

palast und im Anitschkowpalaste genug solcher „unnützer"

Frauen.

Unter Katharina II. ist das Bild ein anderes; man bringt

die öffentliche Prostitution ungeniert in Übereinstimmung mit

der Prostitution des Hofes. Entsprechend dem „kleinen Zir-

kel'* der Ermitage der Kaiserin gründet die vornehme haupt-

städtische Gesellschaft für ihren eigenen Gebrauch einen famo-

sen „physischen Klub", einen Orden, zu dessen Mysterien und

Ausschweifungen nur Eingeweihte Zutritt haben. An gewissen

Tagen kommen die Männer und Frauen zusammen, um sich

gemeinsam den Orgien zu weihen. Männer lassen ihre Weiber,

Brüder ihre Schwestern als Mitglieder aufnehmen. Nach dem
Beispiel des Hofes gibt es auch hier strenge Prüfer und Prüfe-

rinnen. Die Frauen werden nur aufgenommen, wenn sie jung

und schön sind; von den Männern wird vor allem Stärke

und Ausdauer im Liebeskampf verlangt, und sie müssen ihre

Befähigung praktisch erweisen, ehe sie das Diplom eines Mit-

gliedes erhalten. An den Gesellschaftsabenden findet eine

schwelgerische Mahlzeit statt; deren Beschluß bildet eine Lot-

terie, in der keine Nieten, sondern nur Treffer herauskommen

:

das Paar, welches das Los zusammenkoppelt, gehört sich für

den Rest der Nacht an.i)

Für die Leute niedrigeren Ranges gibt es zwar noch immer

keine privilegierten Tempel, worin die Priesterinnen der Bona

Dea ihre Mysterien feiern, aber man duldet desto mehr Win

^) Geheime Nachrichten über Hußlaml, II 171.
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kelkapi'llen der \'eniis. Die Polizei sieh^ .in^^csichts der nW-

jj;!.meinen Unmoral die unvermeidüche Notwendigkeit der

öffentlichen Prostitution ein. drückt die ,\ugen zu und schweigt,

sohiigo Kupplerinnen und Lustniadt heu /.u keinen Klagen Ver-

anlassung geben und die Zuvorkommenheit der behördlichen

Organe durch loyale Spenden anerkennen. Man nennt

die wohltätigen Institute: Pensionsanstalten. Eine der be-

rühmtesten Pensionsanstalten zur Zeit Katharinas befindet sich

am Kai. Das Haus hat drei Etagen, darin in dreierlei Zungen

zyprische Loblieder angestimmt werden. Das unterste Stock-

werk bi.HNolmen lauter Russinnen, das mittlere ?>anzösiimen,

das oberste deutsche Freudenmädchen. Am Tor sitzt Tag
und Nacht ein Pförtner, der die Gabe aller drei Sprachen hat

und den Ankömmling nach Erlag des Eintrittsgeldes in das

Departement geleitet, das er verlangt, i)

Die vornehme russische Gesellschaft weiß leider nicJits von

der französischen ICinrichtung der petitcs maisons. Die hohen

HerrL;chauen dürfen einander ungeniert in ihren Palästen besu-

chen, denn wenn ein Fürst Orlow eine Fürstin Daschkow liebt,

S'. gehört dies nur zum guten Ton, entspricht es der feinsten

r.'.a«? der Zeit und kann keines Menschen Mißfallen erregen,

niciii eii\ni il von der Fürstin Orlow oder dem Fürsten Daschkow
ven"^«^eilt werden. Anders ist es, wenn der ?'ürst Orlow ein

Verhältnis mit einer sitiiplen Näherin hat, oder die Fürstin

Daschkow sicli von ihrem Kutscher bedienen läßt. Weder der

Fürst noch die Fürstin werden mit diesen Eroberungen vor

aller Welt prunken wollen. Da ist guter Rat teuer; nicht

jede Frau namentlich kann sich über diese Schwierigkeiten

so leicht hinwegsetzen wie eme Kaiserin. Aber jede große

Zeit findet ihre großen Geister. Am Hofe zu Petersburg lebt

als Gesellschafterin der Baronin Goletti, Gattin des österreich-

ischen Botschafters, eine l'rau Riedl, eine gebürtige Ungarin.^)

Diese Dame erfaßt mit raschem Blick die Situation und hat

auch schon ihre Idee. In der stillen Woikonskaja kauft sie ein

*) Bumcrlvuiigcn über Ruüland (vou B<;llcrnianii) I ^-^S-

-) Juliu.s Kvim'ny, Hunj^ura, Ungarische Mädchen auf dem Markte.

BiuUijn'St 1903. S. 187 ff.



Armenische Prostituierte mit tartarischerWirtin in Baku.

(Nach einer Photographie.)
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Haus; sie läßt es prächtig- einrichten, bcsuclit dann die Aristo-

kiatinnen un<.l Hotdamen der Reihe nach und stellr ihnen,

natürlich unter strengster Diskretion, ihre luxuriösen Räum-
lichkeiten zu geheimen Rendezvous zur Verfügung. Der Er-

folg zeigt, wie vortrefflich die Idee war. Ununterbrochen

schlüpfen durch die drei Tore des Hauses in der Wolkonskaja

tiefverschleierte Damen hin und her, und von den 32 Zimmern
der drei Stockwerke ist selten eins vakant. Die Riedl ist ehic

erfinderische kluge Frau. Sie bleibt nicht bei dem erreichten

Erfolg stehen, sie sucht das Geschäft ansziigestalten. Sie arran-

giert die ^sogenannten improvisierten Rendezvous. Sic macht
den Herren kurz begreiflich, daß sie auch kommen können,

wenn sie just keine Partnerin haben, da Damen der besten

Kreise stets zur Verfügung stehen. Diese Damen kommen
zu improvisierten Rendezvous tief verschleiert und maskiert

und lüften ihr Geheimnis niemals; der Mann erfährt nicht, wer

seine liebensv'ürdige Gesellschafterin ist, und die schlaue Riedl

«streicht ein dop])eltes Honorar ein. Die Sache macht Eurorc,

die Herren drängen sich zu dem pikanten Abenteuer und

erlegen beim Eintritt gern die Taxe von zweihundert Rubeln.

Jedwedei hat alles nach seinen Wünschen, der bizarrste Ge-

schmack kann befriedigt werden; nur das Gesicht der Priesterin,

die sich der Liebe opfert, wird nicht sichtbar. Die Riedl

macht ein brillantes Geschäft, sie findet zahlreiche Damen
der höchsten Gesellschaft bereit, sich in ihre Dienste zu stellen,

nur aus Liebe zur Sache, nur um die ausgepreßte Zitrone —
das ist : den Gatten -^ gegen eine kräftige Nahrung ver-

tauschen zu können. Da passiert es allerdings mancher Ehe-

frau, daß sie »es mit dem eigenen Gemahl zu tun bekommt,
und daß der Gute, der daheim die ausgepreßte Zitrone ist,

hier im Hause der Vryxi Riedl eine nicht zu verachtende Lei-

stungsfähigkeit entwickelt, inri heiligen Glauben, daß seine Part-

nerin irgendein exotisches Wunderprodukt der Sinnlichkeit sei.

Die Riedl ruht nicht auf ihren Lorbeeren aus. Das schnell

erworbene Vermögen vergeudet sie nicht : sie legt es auch

nicht in unfmchibarer Weise an, sondern wuchert mit dem
Gewinn: sie kauft auf Wassilij Ostrow ein riesiges Grundstück

und baut hier cm neues mächtiges Etablissement mit einer

Stern, Geschirtite der öffentl. SiUli>.lik<?U in RuOland. "
3J
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Schwinimschulc. Rund um das Bassin ist eine Wand mit

40 kleinen Guckfensterchen, hinter jedem Fensterchen ein

luxuriös eingerichtetes Kabinett mit schwellenden Sofas. Eine

Anzahl robuster Kerle ist engagiert, zu einer bestimmten Stunde

im Bassin zu baden, während männerhimgrige \Veil)er in den

Kammern lauern und jenen Schwimmer wählen, der ihnen

am besten gefällt. Zu den geheimen Besuchcrinnen zählt

die Kaiserin selbst, die manchen ihrer Günstlinge hier zuerst

erprobt. Allerdings leidet das Haus in der- Wolkonskaja unter

der Konkurrenz des Hauses auf Wassilij Ostrow. Jetzt ist bloß

für die vornehmen Damen gesorgt, die alle nach der Newa-

Insel pilgern; die hohen Herren aber gehen leer aus. Allein

die Riedl weiß auch da Rat zu schaffen. Sie läßt durch

V^ermittlung ihrer in '^reßburg lebenden Schwester eine Anzald

bildschöner Ungarinnen als Kammerzofen und Bonnen enga-

gieren; es kostet dann wohl Mühe, die getäuschten Mädchen
nach ihrer Ankunft in Petersburg zur Raison zu bringen, aber

Geld und Gesch(mke tun das ihrige — und eines Tages hat die

russische Residenz in dem Riedischen Hause in der Wolkons-

kaja das erste regelrechte Bordell. Die Hurenwirtin sorgt

fleißig für Nachwuchs; die Mädchen dagegen, die nichts mehr
taugen, verheiratet sie mit einer kleinen Mitgift, und diese

lvei.'^e Methode führt ihr jetzt ganz von selbst immer neue

Opfer zu Doch eine Unklugheit hat die vorsichtige Frau

Riedl begangen : sie kümmert sich nicht um die Polizei. Auf

die Protektion ihrer vornehmen Gäste bauend, verweigert sie

den üblichen Tribut. Die Polizei rächt sich, lockt sie in eine

Falle, verwickelt sie in einen Hochverratsprozeß, und das ist

der Riedl Ende. Ihr Vermögen zerstiebt in alle Winde, sie

selbst stirbt in einem Gefängnis an irgend einem fernen

Orte.

Die Riedl \>,i elend untergegangen, ihr Werk aber ge-

deiht, das Bordellwcsen ist in Rußland felsenfest begründet.

Die Zahl der öffentlichen Bordelle wächst so rapid, daß bei-

spielsweise in Petersburg im Jahre 1840 mehr als 80 größere

und kleinere Bordelle existieren und aufkrdem mehr als 14000
,,lJnterhaltsdamen" (das ist die landläufige Übersetzung des

französischen femme entrctenue ins Petersburger Deutsch)
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unter polizeilicher Aufsicht stehen.^) 1879 zählt man in der

russischen Hauptstadt schon mehr als zweihundert Bordelle.'-)

Vom letztgenannten Jahre ab aber werden strenge Maßregeln

- nicht gegen die Prostitution, sondern bloß gegen die J3or-

delle — ergriffen, so daß die Zahl der Freudenhäuser im

Laufe eines Jahrzehnts von 268 auf 65 sinkt.

Die polizeiliche Kontrolle ist mangelhaft organisiert. Nur

dem Zufall verdankt man folgende Daten: Die Zahl der kon-

trollierten Prostituierten betrug in Petersburg im Jahre 1892:

3242 bei einer Einwohnerzahl von 1 035 939. Am ärgsten ist

es der offiziellen Statistik zufolge in Warschau ; da gibt es

bei einer Einwohnerzahl von einer halben Million 2800 kon-

trollierte Prostituierte (im Jahre 1892); in Nikolajew bei 76098

Bewohnern 393 (im Jahre 1892); Moskau hatte 1892 bei 826000

Einwohnern nur 1834, Tula bei etwa 60000 Einwohnern im

Jahre 1893 nur 64, Charjkow bei 197 210 Einwohnern im Jahre

1892 nur 231 und Odessa bei 328014 Bewohnern im Jahre

1892 nur 404 kontrollierte Prostituierte. Diese Zusammen-

stellung mag nur als ein Beweis dafür beigebracht werden,

wie unzuverlässig und unvollkommen die russische Statistik

in dieser Beziehung noch ist, da der Prozentsatz der Prosti-

tuierten in Warschau oder Nikolajew fast fünfmal so stark ist

als jener in Odessa, obwohl letzteres notorisch mindestens soviel

Prostituierte hat wie das weit dichter bevölkerte Warschau.

Die Bäder in ganz Rußland und die Hotels vieler Städte

- - namentlich Polens — sind mehr oder weniger öffentliche

Freudenhäuser. Das Gros der Prostituierten liefern die Ar-

beiter- und die Bauernklasse, die in Rußland übrigens von-

einander nicht zu unterscheiden sind, da die Arbeiter auch dem
Stande des Muschik angehören. Daß nicht Not in der Form

des Arbcitsmangels,
,
»sondern angeborene \rbeitsscheu die de-

' generierten Weiber zur Prostitution führt," ist namentlich für

die baltischen Provinzen nachgewiesen worden, wo von Arbeits-

*) Buddeus, Zur Kenntnis von St. Petersburg im kranken und gcsuntleu

Leben, I 93.

2) A. Tl. (^PAopou-L, O'ippici. BpaHeöHO-no.THUoöcKai'O naAsopa Hb C-lIorep-

öyprli 1897.

35*
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mangt'l kcinr Rrdv sr.in katui ujkI jede lialbwegs fleißige

Arbeiterin ihr i^'fnügendes iuist.'iiKliges AuskoiDmcn findet.

füs gehl den Piostituiertcn hier genau so, wie nuderwärls.

Sie streben nach einem flotten sorgenlosen Leben ohne Ar-

beit und geraten erst recht in Nor Ohne Schuldci\ beginnen
sie ihr Geweibe, und well sie iiire Einkünfte nicht ni ver-

werten verstcjien. stehen sie bald mit einer scliweren Schulden
last da und werden SkiavinirtMi ihrer Wirtinnen. '"i Dies prä-

zisieren die Petersburger Dirnen ganz charakteristisch rnit eini-

gen wenigen Worten, indem sei beim Ausgang auf den Kunden
fang sagen: rynajo na eeoH oder, yjjuio na xosn'üuy, ich bun)

mele für mich, auf eigene Rechnung, oder: ich bummele für

meine Wirtin, un? für bic Geld zu verdienen.')

Auffallend grof» ist unter den russibchen Prostituierten

die Zahl der .DielüniKn. In Dorpat gab es 18Q9 unter 462
polizeilich kontrollierten Pr<».stituierten 175, die als Ditbinncn

bekannt waren; 32 von diesen i-tannuten aus notorischen Diebs-

familien.*) Um ihrer 0|)fer leichter habhaft zu werden, sucht

•lie Prostituierte, die auf DiebslaM ausgeht, ihre Kunden in den
Traktiren und Kabaken und schlepp» dann die Retrunkenen
und Willenlosen in ihre Wohnung, wo sie frdcs Spiel hat;

^ibt das Opfer nicht freiwillig, was gefordert wird, so erscheint

der Zuhälter als deus ex machina, und der (ieprelite und Be-

stohlene ist froh, wenn er ungeprügelt die Hohle wieder ver-

lassen kann. Wie in Petersburg und Moskau kann man solche

Ei-fahnmgien in ganz Rußland machen. Die Prostituierten blei-

ben sich überall gleich, .sind dieselben in der Länngasse zu

Riga oder in dem Ifurenviertel Awlabar zu Tiflis. Nur einige

Städte zeichnen sich durch Besonderheiten auf diesem (iebiete

aus. So sind es in der Universitätsstadt Dorpat (furjew) die

') Dr. C. «^Iröjimbcrsr. Stadtarxt in Jurjrw (Dorpat): Di« Prostitution.

niu liitra^ /IT öricnlHch«*!! Scxiiulhygiriic und zur staatlichrn Prophylaxe der

CcH(:IiJ*;chtskKTnkh<-itcri. eiiir sozial mc«1izit»isrhe Studie. Stuttgart 1899. S. 6*.

') Kbt-nda 8i.

EU'nd» 35. - >'gl. auch Band l S- 105, wo >1'h: Bezv.ichnunn d«
Burnmt'lns oder Spazicrens für Hurviei scJioii erklärt ist.

'•) StiöhinbtTR .1. a 0. 55. Da:ii'lbst eine iiitcrcspautc Statistik und merk-

würdige Narhwtfisf.
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Ksliniicn, die dtirch ihre Vfru'orftinhcit und Perversität .'inf-

fallen. In Petersburg und namentluh in Moskau stelU;u Zi-

geunerinnen das größte Kontingent der Prostituierten.') Sie

sind die teuersten Huren des ganzen Reiches, und es ist das

Ideal der jeunesse doree. das Vermögen der Eltern mit einer

Zigeunerin zu ver[>raf>sen. Eine Spezialität Moskaus sind ferner

die Bordelle mit niäimlichen Prostituierten, wohlgeinerkt : Pro-

stituierten, nicht Werkzeugen der Päderastie. Der Salon des

Zigeuners Dawidovv war in den letzten Jahrzehnten berühmt

wegen dei Zahl und Qualität der stets kampfbereiten Riesen,

die hier zahlungsfähigen und liebeshungrigen Damen der Ari-

stokratie und Plutokratie zur Verfügung standen. Der Oper-

ettensänger Sassikow hat sich liier ein Vermögen erworben.^)

Mnn sieht, die Ideen der Frau Riedl sind nicht spurlos verloren

gegangen, und ihre Nachahmer und Nachahmerinnen machen

nicht weniger glänzende Geschäfte, denn die russische Gesell-

schaft ist in diesen hundert Jahren nicht keuscher geworden.

Wie zu Zeiten Katharinas II. watet sie durch ein Meer von

Schrnutz imd Gemeinheiten, und es ekelt sie dieser Weg nicht

bloß nicht im geringsten, sondern sie fühlt sich erst wohl, wenn

sie ihn betreten hat. In der Unsittlirhkeit sehen Russen und

Russinen st.» wenig eine Sünde und ein Verbrechen, daß sie

diesen Zustand für den natürlichsten halten. Es erregte des-

halb nicht geringes Aufsehen, als vor einigen Jahren die Kauf-

leute die Hüfc der Regierung gegen die ,,Harfnerinnen" von

Nishnij-Nowgorod anriefen, die Messestadt ist seit xaltersher

ein beliebter Rcndezvousplatz aller russischen Prostituierten^

'.ivxd im Voiort Kunawino'), wo sie zumeist ihr Lager aufschla-

gen, wird ein großer Teil des Geldes, das die Kaufleute wäh-

rend der Messe verdienen, umgesetzt in Wein und Liebe. Die

Prostituierten erscheinen hier nur zur Zeit der Messe, und

um sich leichter mit der Polizei auseinanderzusetzen, kom-

men sie als Harfenistinnen.

l) Princcssi- Olga, La vio galante en Russie. Efeuillon.s de Mai-gucrite.

Parka. — GelH'imnisse cli r Piostitutionsverhälliiisse Rußlands, SchaaJ/hausen

1862.

•) Mitteilung eines Moskauer Katifnianns.

^) Beriiliaid Stern, An der Wolga, Rcisemomente, S. 5.
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NVbcn den öffentlichen Prostituierten gibt es wie überall

auch in Rußland solche, die nur der Polizei bekannt sind.

Frauen der besseren Stände, Beamten- und Offiziersgattinnen,

die, um Kleinigkeiten zur Bestreitung von Paifüms und Putz-

artikeln iu erwerben, ihre weibliche Ehre um einen Spottpreis

verkaufen ; sie suchen meistens Frisierstuben und Modesalons

auf, wo sie in den vorderen Räumlichkeiten gleich ausgeben

können, was sie in den hinteren verdient haben. Berühmt war

in jüngster Zeit der Salon der Schneiderin Minanga.

Seltener als in anderen Ländern tritt in Rußland der

Fall ein, daß Mädchen der Prostitution direkt verkauft werden. i)

Dies ereignet sich gewöhnlich bloß in den polnischen Gouver-

nements, in Odessa und Kaukasien. Namentlich in der letzt-

erwähnten Statthalterschaft hört man häufig von Entführungen
von Mädchen jugendlichen Alters 2), die dann an Agenten vep
kauft und von diesen zumeist an die Bordelle in Baku oder

Tiflis weitergegeben werden.

Auf dem 1897 in Petersburg stattgehabten Kongreß zur

Bekämpfung der Syphilis machte ein Arzt-^) Mitteilung von
einer merkwürdigen russischen Spezialität: er erzählte, daß in

der durch ihre Gewehrfabrik und ihre Silberwaren berühmten
Stadt Tula, wo es keine Tanzschulen und keine Tanzlehrer

gibt, die jungen Leute — beiderlei Geschlechts I
— die Bordelle

besuchen, um tanzen zu lernen. Aber nicht bloß in solchen

einigermaßen entfernten Städten wie Tula, sondern auch in

Petersburg und Moskau ist ähnliches der Fall. Da gibt es

Kupplerinnen, die der Polizei gar wohl bekannt sind und
dennoch anstandslos Bälle und Abendgesellschaften für so-

genannte wohltätige Zwecke veranstalten dürfen. Durch Kund-
schaftevinnen und Agenten lassen sie alle möglichen hübschen
Mädchen aus besseren Familien heranlocken. Die Damen
brauchen kein Entree zu bezahlen, die Herren aber, die an den
Bällen teilnehmen wollen, müssen einen bedeutenden Betrag

') B. < )koi)oki -m,. M('Hi,iyna])iriuan TdpmBji« ,Thnyun{aMn, Mockiüi 1892.

2) LcKlzcr Zeitung, Oktober 1902.

') A\>'t> A|»xaiin\n.ci;irt (Tpy,ii'i BbicoMafiiiK» itaspLiiicunaro (n>ii3;ia no ad-

cyMCKuiKi M-liph npdTHKi. c'iKlm.iJifti i/i, Porciu C-Tirir. 1897). — Slrölmibcrg

a. it. O. 13.
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als Eintrittsgeld erlegen. Dem Tanz folgt ein Cjelag(\ und

das Übrige ergibt sich von selbst.

Das gegenwärtig noch geltende Strafgesetzbuch Niko-

lajs I.^) kennt eine ganze Reihe von Strafen für Verletzung

weiblicher Ehre und Vergehen wider die öffentliche Sittlich-

keit. Hier die interessantesten

:

Wer ein Mädchen, das das vierzehnte Lebensjahr noch

nicht zurückgelegt hat, gewaltsam der jungfräulichen Ehre

beraubt, erhält lo— 12 Jahre Arbeit in den Festungen. Wer
einem noch nicht vierzehnjährigen Mädchen ohne Gewalt,

jedoch durch Berückung ihrer Unerfahrenheit die jungfräu-

liche Ehre raubt, wird zu 4—8 Jahren Arbeit in den Fabriken

oder zu 8— 10 Jahren Festungsarbeit verurteilt. Bei Bestim-

mungen des Grades und des Maßes dieser Strafen werden die

Umstände, unter denen das Verbrechen geschah, das Alter und

die geistige Bildung des Verbrechers und die Folgen, welche

die Tat für die gemißbrauchte Person haben kann, berück-

sichtigt. Hat aber der Verbrecher bei dieser Tat sich nicht

bloß die Unerfahrenheit des Mädchens zunutze gemacht,

sondern auch die ihm durch seinen Beruf zustehende oder,

durch die Eltern, Vormünder oder Anverwandten der weib-

lichen Person übertragene Autorität mißbraucht: so erhält er

10— 12 Jahre Festungsarbeit. Die unfreiwillige Schwächung

einer mehr als' vierzehnjährigen Frauensperson wird an dem
Täter mit 4—8 Jahren f^stungsarbeit bestraft. Bei Bestim-

mung des Grades und Maßes dieser Strafen werden ebenfalls

die Umstände, unter denen das Verbrechen geschah, das Alter

und die geistige Bildung des Verbrechers und die Folgen,

welche das Verbrechen für die gemißbrauchte Person haben

kann, in Betracht gegeben. Diese Strafen werden alle in fol-

genden Fällen um einen Grad erhöht: wenn die unfreiwillige

Schwächung an einer verheirateten Frauensperson verübt

worden ist ; wenn jemand ein solches Verbrechen an einer

Frauensperson begeht, welche er zu diesem Zwecke Asider ihien

Willen oder durch Betrug entführt hat; wenn die unfreiwillige

') StrafgesetzhHcli des Russischen Ktichs promulRicrt im Jahre 1S45,
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Schwächung unter körperlichen MißJiandlung'en und Peinigun-

gen staftgelundeu hat: wenn sie an einer Frauensperson verübt

wurde, die vorher auf Veranstaltung des Täters in einen Zu-

stand vorübergehender Bewußtlosigkeit o(ier Betäubung ver-

setzt worden war: wenn das Verbrechen durch den Vormund,

Kurator oder Lehrer der Geschwächten, durch den Aufseher

ries Gefängnisses oder der Ans^talt, wo sie si( h befand, durch

den Arzt, der sie behandelte, oder sonst durch jemand begangen

worden ist, dem sein Beruf oder andere Umstände über sie

eine gewisse Autorität verliehen halten; wenn der Täter als

leibeigener oder gedungener Diener im Hause der Geschwäch-

ten oder ihres Ehemannes, ihrer Eltern, Vormünder oder Er-

zieher angestellt war; wenn dabei das Leben der (Geschwächten

bedroht oder gefährdet wurde. Wird eins von den bezeich-

neten Verbrechen an einer Jungfrau verübt, so trifft den TättM-

das höchste Malj der daselbst angeordneten Strafen. Wenn
die unverheiratete, Frauensperson, welche unfreiwillig ge-

schwächt worden ist, keine Tmterhaltsmittel besitzt: so rnuß,

falls sie selbst oder ihre Eltern oder Vormünder darauf an-

tragen, aus dem Vermögen des Täters sb viel, als zu ihrem

55tandesmäßigen L^nterhalt bis zu ihrer Verheiratung nötig ist,

beigesteuert werden. — Wer eine Frauen.-^person in der Ab-

sicht entführt, den Beischlaf Tnil ihr gegen ihren Willen zu

vollzielun, und hieran nur tiurch äußere, nicht von ihm ab-

hängende Umstände gehindert wird. e.rleid<.'t die Strafe der

versucliten, unfreiwilligen .Schwächung. Entsagt aber der Ent-

führet seinem \'orhiiben freiwillig oder auf /urcden der Ent-

führten, so bcscTiränkt sich seine Strafe, nach Umständt^n,

auf drei bis sechs Monate Gefängnis, oder auf drei Wochen
bis 711 drei Monalen Arrest. Wer eine ErHuensi^erson wider

ihren \V'illpn entführt, jedoch nicht um an ihr Gewalt zu ü!)en,

.sondern lun sie zum Beischlaf zu ber(nlen. oder auch nur um
deren guten Ruf zu beeinträchtigen, kommt, wenn die Ent-

führte ledig (»der Witwe ist, auf :-.echs Monate bis zu euieni

Jahr ins Besserungshaus. Ist aber die* l:lntführfe nüt einem

anderen verehelicht oder ver.'^proctien, so wird der Entführer

zu zwei bis drei Jahren Be.s^erungshaus verurteilt. Wer
eine ledige Frauensperson durch ein feierlich gegebenes Ehe-
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vcrsprorlK'O 7uin Ddsiluaf vrrUMiet, und sein Versprechen nicht

crfiillt, wird auf zwei his drei Jahre ins* Besserungs-h.-ius ein-

gesperrt. Über unfreiwilhge Schwächung, Defloration, Ent-

führung und Wrführung von Frauenspersonen wird, falls das

Verbrechen niclit etwa den Tod der Geschwächten veranlaßt

hat, ein gericlilliches Verfahren nur dann eingeleitet, wenn

diese selbst oder deren Eltern, Aonnünder, Anverwandte oder

andere zu ihrer Obhut verpflichtete Personen darüber klag<'nd

einkommen. Ist die geschwächte Person verheiratet, so findet

das gerichtliche Verfahren nur statt, wenn entweder sie selbst

oder ihr Ehemann klagt. —
Männer sowohl als Weiber, die eine liederliche Leijens-

weise führen und solches an öffentliche r Stelle, durch scham-

lose Ärgernis erregende Handlungen an den Tag legen, werden

auf sechs Monate bis zu /;v.ci Jahren Getängnis verurteilt.

— Wer ein Unzuchthaus hält, oder die WoUustliefriedigung

anderer als Gewerbe betreibt, wird bein» eisten Mal, in den

Hauptstädten um zehn bis fünfzig, in anderen Städten um drei

bis zehn, in den Dörfern um eitlen bis drei Rubel gestraft, beim

zweiten Mn\ aber auf sechs Monate bis zu einem Jahr zum Jiesse-

rungshaus verurteilt, und nachher auf zwei jähre unter Polizei-

aufsicht gestellt, oder, falls er ein Ausländer ist, aus dem Reich

gewiesen. Wenn der Inhaber eines Gast-, Speise-, Kaffee-,

Trink-, Bade- oder niuleren öffentlichen Hauses seinen (jästen

wissentlich im Lokal seiner Wirtschaft Mittel zur Unzucht dar-

bietet : so wird er beim ersten Mal um zehn bis zwanzig Rubel,

beim zweiten und dritten Mal um das Doppelte ge'-traft. tber-

dem wird seine Anstalt beim dritten Mal geschlossen. Ist aji

einem solchen Vergehen nicht der Wirt, sondern der Djenst-

bote schuld : so kommt dieser auf drei Wochen bis zu drei

Monaten unter Arrest, und der Wirt muß, als Strafe für mangel-

hafte Beaufsichtigung, fünf bis zehn Rubel erlegen. Wer ohne

ein beständiges Unzuchthaus zu halten, wissentlich, für Geld

oder sonstigen Lohn, in einom zu seiner Veffügung stehenden

Lokal anderer» wollüstige Ausschweifungen gestattet, wird mit

sieben Tagen bis zu drei Wochen Arrest belegt. — Wer als

Aufseher oder Dienstbote eines Unmündigen oder Minder-

jährigen der Neigung desselben zu irgend einem Laster Vor-
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Schub tut oder ihn gar dazu anleitet, wird mit drei bis sechs

Monaten Gefängnis bestraft und darf nie wieder als Jugendauf-

sehcr angestellt werden.

Wer öffentlich, mit frecher Sittenverhöhnung, liederliche

Weiber besucht, wird um einen bis zehn Rubel bestraft. Weiber,

die aus der Unzucht ein Gewerbe machen, werden mit Arrest

auf sieben Tage bis zu drei Monaten belegt. Liederliche Weiber,

die mit de.- Lustseuche behaftet sind und solches nicht gleich

beim Ausbruch der Krankheit einem Arzt anzeigen, werden,

nachdem sie geheilt worden, beim ersten Mal mit einer Geld-

buße von zehn Rubeln und Arrest auf rieben Tage bis zu

drei Wochen, beim zweiten Male zu einer Geldbuße vonrfireißig

Rubeln und Arrest auf drei Wochen bis zu drei Monaten, beim

dritten Mal mit drei- bis sechsmonatiger Einsperrung im Besse-

rungshaus bestraft. — Wer an einem öffentlichen Ort oder in

einer zahlreichen Versammlung betrunken, in liederlichem, un-

anständigen Aufzug erscheint, oder sich an öffentlicher Stätte

Ijis zur Bewußtlosigkeit trunken betreffen läßt, wird beim ersten

Mal auf einen bis drei Tage, beim zweiten Mal auf drei bis

sieben Tage und beim dritten Mal auf drei Wochen bis zu

drei Monaten unter Arrest gesetzt, —
Wer in eine öffentliche, für Personen eines anderen Ge-

schlechts bestimmte Badeanstalt, absichtlich, mit oder ohne

Gewalt, zu einer Zeit eindringt, wo daselbst gebadet wird, muß
einen bis zehn Rubel Strafe zahlen, und wird im Wieder-

holungsfall zu derselben Geldbuße und zu drei bis sieben Tagen

Arrest verurteilt. --

Den Vater und die Mutter, die ihre Kinder verkuppeln;

den Ehemann, der seine Frau verkuppelt ; den Lehrer, Vor-

mund und Kinderaufseher, der die ihm anvertrauten jungen

Leute verkuppelt : treffen schwere korrektionelle Strafen. Wenn
andere, als die früher bezeichneten Personen sich der Kuppelei

schuldig machen, so werden sie beim ersten Mal um fünf bis

zehn Rubel, beim zweiten Mal mit drei bis sechs Monaten Ge-

fängnis bestraft. Wer das Kuppeln als ein Gewerbe treibt,

wird wie jener, der ein Unzuchtshaus hält, bestraft. — —
Was helfen aber alle diese Gesetze, solange die Polizei

selbst sich um sie nicht kümmert I Und doch muß man noch
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die Polizei mild beurteilen, wenn man erfährt, wie ganz andere

höhere Persönliehkeiten sich zur Prostitution verhalten. Der als

Sadist und Päderast berüchtigte (iroßfürst Ssergej verweigerte

als Generalgouverneur von Moskau vor einigen Jahren einer

ehrenwerten Dame, welche vornehme Tanzkurse leitete, die

Erneuerung ihres Privilegiums. Der Großfürst erklärte sich

nur dann zu dieser Erneuerung bereit, wenn die Dame ihm in

ihrem Tanzsalon eine Orgie mit einigen ihrer Schülerinnen

aus den besten Familien gestatten würde ; als sie aber ablehnte,

heß der Großfürst sie als Kupplerin verfolgen! Eiiics Tages

erließ Großfürst Ssergej den Befehl zur Ausweisung aller Juden

;

bleiben sollten nur dürfen: die jüdischen Mädchen, die Prosti-

tuierte waren oder werden wollten, und jüdische Knaben, die

sich zur Päderastie hergeben würden, i) Wurde festgestellt,

daß solche Knaben und Mädchen ihr „Handwerk" nicht aus-

übten, sondern nur, um in Moskau ihr Brot behalten zu dürfen,

sich die Scheine der Schande und Zeugnisse als „Lehrlinge"

und „Lehrmädchen" erschlichen hatten, so wurden sie zur

Polizei befohlen, vergewaltigt und dann unerbittlich ab-

geschoben. Ein junges Mädchen aus Podolien war in einem

Kaufgeschäfte angestellt und hatte sich das „Diplom" einer

Prostituierten verschafft. Eines Tages wurde sie zur Polizei

befohlen und befragt, warum sie das vorgeschriebene Gewerbe
— die Prostitution — nicht ausübe. Sie gesteht ihr Verbrechen

:

sie sei gar keine Prostituierte. Man ruft den Arzt ; er unter-

sucht sie, und das Resultat : das Mädchen ist Jungfer. . Darauf

macht der Polizeichef kurzen Prozeß, er behält die Jungfrau

bei sich, vergewaltigt sie, läßt sie durchpeitschen und schließ-

lich ausweisen. Der ßrotgeber der Unglücklichen, ein einfluß-

reicher russischer Kaufmann, bringt den Fall nach langer Mühe
vor den Zaren. Es wird auch eine Untersuchung angestellt.

aber man muß die Anklage fallen lassen ; denn der Polizei-

chef beruft sich auf einen Befel-i des Generalgouverneurs

Großfürsten Ssergej Alexandrowitsch : „Wenn ein Frauen-

zimmer dem Reglement entgegen noch Jungfrau sein si>llte,

muß man das Reglement anzuwenden verstehen!"

*) AlcxamU'r tHar, Pie russische Revolution. Bi-r1in 1905. S. 104.
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54. Bestialität und gleichgeschlechtliche Liebe.

Der Domostj'oj und die ScKlomie — Sodomie keine Sünde — Zta Joan III.

als Sodomit — Die So<lomie des Zaren Ursache zumKriogf^ gegen Livland —
Die bestialisrlic Sodomie in Estland — So<loriiie tmd Aberglaube — Die Popen

als Sodnnütcn - - Peter bedroht beslialisclie Sodomie nnd Piidernstic mit dem
Tode — Peter der Große als Sodomit und Päderast — Lesbische Lielie — I>ie

Kegentin Anna Leopokiowiia and Juliane Mengden — Katharina II. und ihre

Tribadcn — Die Perversitäten der Brüder Subow — Katharina verlangt Barm-

herzigkeit für die Perversen —"Niko1aJ6 I. Gesetze gegen Perversitäten — Die

reursten Gesetze Nikolajs II. — Großfürst Michael Pawlowitsch als Päderast

— Die Internale Pllarzstätten der Päderastie — Berühmte Persönlichkeiten

als Päderasten — Potapow — Narysclikin — Päderastenlieder — Rußlands

große Dichter besingen die Päderastie — Großf.irst Ssergej als Päderast —
öffentliche Pädernslie — Die Päderastie in den Bordellen und Bädern Kau

kasiens.

Der .,Doinostroj", der russischo Knigge des .sechzehnten

Jahrhunderts, führt in seinem Verzeichnis verdammenswerter
Sünden die folgenden furchtharen Dinge auf: Spiel, Musik,

Jagd mit ahgerirljteten Hunden und Vögeln, ]^ferderennen.

Das alles verdient wahrhaftig nicht mehr und nicht weniger

als Höllenstrafen in jener und Kapitalstrafe in dieser Welt.

Milder warnt der Domostroj vor einigen anderen kleineren

Lastern des russischen Volkes, beispielsweise : Trunksucht und
Sodomie. Der Meinung des Domostroj schließt sich das

russische Volk an: Sodomie mag ein Laster sein, ist aber

kein Verbn.'cheji. ,,Die Verehelichungeu in Russen werden

sehr hoch gehalten und recommandiret / als ein Mittel zu

verhindern / daß die Russen mit denen Knaben oder Thieren

nicht Unzucht treiben / wozu sie sehr geneigt sind / und
welches Laster mit dem Tode nicht bestrafft \\ird. Aliä vor

7. oder 8. Jahren ein jung'er Pursclie ertappet wurde / welcher

mit einer Kühe in dieser schändUchen \'errichtung beguffen

war / so schrie er denselben / der ihn antraff / also zu

:

Nemisheayi), das ist / störe mich nicht: man beschreibet

dieses Laster in gantz Mo.skau ni( ht weiter / als mit diesen

1) Richtig: m; incschai, HPMtmail!
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Worten-, Nc inishcay."M Zar Iwan III. trieb so ungeniert

Sodon\i{^ (Besttalität\ dnß man in garu Europa davon v/ußte.

Als ci" den Wunsch hegte, mit den tiuropäisr.hcn Fürstenhäusern

in vevwandtschdflliche Bczi^'hurigen zu treten, und finen I3t»ten

nach Polen schickte, um die Kand der Schwester des Königs

August Sigismund zu vrlangcn wagte der polnische Herr-

scher dem /^aren als höhnische Antwort eine mit Weiher-

kleidern angezogene Stute zu senden. Ein ähnlicher Schimpf,

der dem Zaren in Reval angetan wutde, war die Ursache zu

seinem Kriege und zu seinen Grausamkeiten gegen die Balten

Es wird hierüher (zahlt-): .,Ann() 1494.. heß Ivan Wasilie-

witi Grodzdin alle Teutsche Kauflcule, welche sich zu No-

wogorod »alwo die Hansee-Städte ihr vierdtes Contor hatten)

auf))ielteu, gefangen nehmen und in schwere G^^fengnis werffen^

so daß etliche gant7er 9 Jahre in den faulen Thürmcn elendig-

Iwh zubringen musten. Welches daher anlangs verursachet.

daß die von Reval zwey Reußcn, ihrer Milihandclung halber,

gerechtfertiget, und den ein^-n, de» falsche Schillinge in ihrer

Stadt gemimtzet halte, nach "J'eutschem Rechte, zu Tode sieden.

dun .-in<lern, der hey einer Stute auf unnatürlicher That be-

schlagnen, vprbrcnneii laßen. Solches verdroß den Keußen

hefftig, als die sich bcdüncken ließen, daß mari sothaj«^ Miß

l»andclung am Leben nicht straffen könne. Crantius meldet

:

einige sollen, da sie hey den Revclischen sich darüber be-

klager, aus Unbedacht ausgefahren und gesagt haben ; sie

wehen den Großfürsten .Selbsten wenn sie ihn in solchem Laster

betreten, wie einen Hund, verbrennen. Als es aber dem Groß

fürsten hinterbracht, sol er dermaßen ergrimmet worden seyn,

daß PT auch seinen Stock, dabey ei ging, zerbrochen, auf die

Erde gewortien und zugleich, mit zusammen gebißenen Zähnen,

gen Himmel sehend, gesagt haben : Räche Gott und richte

meine Sache. Drauf er sich obgedachtermaßen an die Teutsche

Kaittleute, welche in den Contors Hoff ihre gewönUchc Re-

sidentz hatten, vergriffen, liefi es auch dabey nicht bewenden,

sondern begehrte noch dazu von den Ständen in Lyfland mit

1) RcJse uach Norden.

2) i|i§,ns Geschichte S. 188.
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vielem J "hohen und großem F.rnsl, daß rricin ihm die Rcvol-

sehen,, die seine Rcußen unschuldig zum Tode venirtheilct

hntten. überantworten soltc."

Die Herausforderung des Zaren Iwan 111. durch die Revaler

erschf-.ini übrigens gänzlich deplaziert, wenn man weiß, daß
die Sodomie — die Unzucht mit Tieren — in Estland selbst

ein altes Laster ist, das noch bis heute nicht ausgerottet werden

konnte. 1) Stute, Kuh und Ziege sind vor dem estnischen und
lettischen Bauer nicht sicher. Nicht bloß ledige, sondern auch

verheiratete Personen sij)d dieses widernatürlichen geschlecht-

lichen Verkehrs überführt worden. Vor den baltischen Ge-

richten erscheinen als Sodomiten sogar nicht selten Männer,

die in der glücklichsten Ehe leben. Einmal ertappte man
,,einen Ehemann, der eben erst seiner Frau ehelich beigewohnt

hatte, gleich darauf mit emer Ziege." In den Ostseeprovinzen

war die Strafe für Sodomie immer eine verhältnismäßig

geringe: ,,1792 wurde ein Pastoratsbauer aus dem y\ndern-

schen Kirchspiel, der dem Herrn Pastor Kornrumpf gehörte,

öffentlich am Kirchenpranger gepeitscht, weil er eine Stute

bestiegen hatte." Schlimmer erging es 1790 einem Manne im

Testamaschen Kirchspiel; ,,er trieb es lange Zeit mit seiner

Stute und erhielt in Pernau 40 Paar Ruten und Verweisung

nach Sibirien." Ein siebzehnjähriger Bursche auf dem Gute
Nurms sündigte mit einer Kuh. Laut dein Urteile des Niedcr-

landesgerichtes in Baltischport bckani er „vierzig Paar Ruten,

Kirchensühne und 2 Jahre öffentliche Arbeit." Die Kuh mußte,

.,um ärgerliche Gedanken zu verhüten, aus der Gegend fort-

geschafft werden." Der Propst Glanström im Kirchspiel Mi-

chaelis fragte einen Sodomiten, wieso er aufs Laster verfallen,

und erhielt folgende interessante Antwort: „Ich habe einen

Sodomiten öffentlich abstrafen sehen; da habe ich gedacht,

ein Laster, um dcssentwillen ein Mensch so großen Schmerz
erduldet, einen Schmerz, von dem er wußte, daß er ihm als

Strafe für sein Laster drohte, ein solches Laster, hab ich

gedacht, muß doch wohl durch seinen Reiz und seine Ver-

gnügungen für die Schmerzen entschädigen." Eine Veran-

*) Pctri, Klistlaiid und die Eh.sten, II 44.
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lasöung zur Sodomie gibt der häufige Umgang der IBauern

mit ihrem Vieh. Mancher Bauer verbringt mit seinen Kühen,

Stuten und Ziegen den ganzen Sommer auf einer einsamen

Weide. Im Winter schläft er oft mit den Tieren im Stall

oder er hält sie in seiner eigenen schmutzigen Stube. Die

Pastoren predigen allsonntäglich gegen das Laster, aber indem

sie es ausmalen, lehren sie es erst recht kennen. Und mancher,

den man erwischt, sagt dann, wie er es vom Prediger gehört

hat: „Der Teufel hat mich verführt," und hält sich für völlig

schuldlos, da gegen des Teufels Macht ein Sterblicher nicht

aufkommen kan, .

Bei dem gemeinen Russen ist der Aberglaube häufige

Ursache der Sodomie. In einigen Gegenden glaubt das Volk,

daß der geschlechtliche Verkehr mit einem Pferde das beste

Mittel zur Heilung des Fiebers sei^); so entschuldigten Bauern

im Gouvernement Tomsk ihr Vergehen.^) Auch Fälle von

Unzucht der Frauen mit Tieren sind in Rußland nicht „elten.

Ich füge diesem Kapitel das Bild einer Sodomitin be*. Es

ist das Porträt der Athanasia, Tochter des Akzisebeamlen

Nikolaj Njemtzen, Bürgerin aus Nischnydewitzk im Gouverne-

ment Woronesch, 38 Jahre alt. Sie wurde im April 1901 durch

das Woronescher Kreisgericht für Geschlechtsakte mit Tieren

zu lebenslänglicher Verbannung nach Sibirien verurteilt und

in Jakutsk angesiedelt. Sie ließ aber auch an ihrem Verban-

nungsorte von ihrer Perversität nicht ab, wurde 1902 schwanger

und abortierte eine Mißgeb''ft. Nach ihrer Genesung wurde

sie deshalb mit hundert Peitschenhieben bestraft, und seither

treibt sie bloß Onanie. Gegenwärtig ist sie als Krankenwärterin

im Gefängniskrankenhause zu Jakutsk angestellt.^'*)

Berüchtigte Sodomiten sind in ganz Rußland die Popen.

„Les pretes sont fort enclins a l'liorrible Peche de Sodomie,

1) Die gltiche Kur kennen (li<- Oricntaku l>ci (w'.scliktlitskiauklieif<n.

naiiH'iitHch Tripper. Vql. mein Buch ,,Me<li/-in. Aberj^Iauhe imd CiescliUclits-

lebcn in der Titrkei", II 220, 221.

^) K(>cq)OKi>, rjuciiuit Cy;i:'< 18b<i, .Ai' 50; mul Ixnvenstinim, y\l)cr^1diil>o

und Strafrecht, S. 147.

^) Mitteihmg des J">r. ST. W. V> as.silj( u iii Jiikiitsk; von ihm staiiiiui

auch die photograpl tische Anfaahnie, nach il<r tkib 13ild aiif;eK:rti;;t wurijr.
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Jor.squ'ils soiit ivrcs," sagte schon der Kapitän Jr.iri Perry^)

utid fnj::leliJn/:n, daß diese Sünde kaum ais ein Verbrechen an-

gcseli<?n vvunk'. Die milde Anschauung giU sowohl der bcstiaü-

sclieti Sodomie (rji'bxTj co^OMCKiTi. grech sodomskij : sodoini-

tischc Sünde) als der Päderastie (MV/KejioHCCTBO, musche-

ioschstuo . Maunesbeischlaf), also der Unzucht mit Tieren wie

der gleichgeschlechtlichen Liebe. Iwan IV. der S(*hrcckliche

war ein bekannter Päderast. Als sein Lieblingsknabe galt

Theodor Basmanow ; Fürst Obolenskij-Owtschinin wagte in

einem Streite mit Basmanow diesem gegenüber die homosexuelle

Neigung des Zaren als ein schmutziges Werk der Sodomie zu

bezeichnen, und wurde dafür von Iwan erdolcht. 2) Sodonüe

und Päderastie waren auch noch 2ur Zeit des Zaren Alexej

nicht schwer bestraft. Der Dipk»niat Mayerberg erzählt in

bemer Reiserelation : ,,Dans le lemps que j'otois a AIoscou, on

mit en prison un jeune homme qui avoit dfh'obe dan*> une

Eglise des Images sacrecs, Comme il nioit son crime, il füt

ap^ihque ä la question, dans les tourmens de laquelle il avoüa

la verite; et ajoöta qu'ü y avoit long-temps qu'un certain Pretre,

Moine du Monastere oü il avoit fait le vo], abusoit de lui. Eiant

cite en justice, et en. presencc de soji comjjh(e, ii ne nia pojnt

ic fair, inais il ticha de s'excuser sur rinfirrnite humaine.

}>^ ne doute point que quiconquc so souvicnt de la vangeanCe

divine suv les cinq villes crimiriellos, ne se persuade de voir

deja le l.>ftcher dressd poiir l.a punition de ce miserable. Ccl.i

se seroit tait avec justice; niais ii ne se fit pas pourtant. Gar

ayant etc enferfne peu de joürs dans un cachot, et de. la

envoye en un autre Monastere, pour y blutcr Ja farine l'espace

de quarante deux jours, Le temps de rette legere jxinitcnce

elant expire, allant aux C'ellules des Profes du Monastere,

et frapant a leurs porte-s, il repcloit, Gospodi pomilui, c'est ä-

dire, Seigneur, ayez pitie de moi ; et rcccvant al(jrs de chacun

dou.\ ou trois coups descourgees, il fl\t absous de son crime."

In den kirchlichen Gesetzen wird Päderastie allerdings

als strafbar hf/.eirhnet, aber aus Mayerbergs Erzählung ist

^) Etat presfiit de la (JrancW-Russic, trad. de l'AngloJs, A la Haye 1717,

p. jip.

') \f;l. in dicsfin liin-Ic S. lo.



Athanasia Njemtzan,

wegen Sodomie nach Sibirien verbannt. (Nach einer Photographie.
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zu erkennen, dal5 die Praxis nicht .xü/ubtreiii; v. .ü. In der welt-

lichen Cicsetzgebung hat noch da:^ Gesetzbuch des Zaren -Alexej

iy;io>Keiiie HUO r.) nicht einmal eine Erwähnung der Sodomie

und Päderastie; die ersten gesetzhchen P.cilimmun.^en t'itlhält

das Kriegsreglemcnt Peters des Großen, das im fiinften Artikel

des Unzucbtskapitcis befiehlt: „UnnatürHche rnzucht ii)it

einem Vieh;-, Unzucht zwischen Männern und .Männern und

Knabenschändung soll man unbarmherzig mit dem Knut stra-

fen; wird dabei Gewalt angewendet, so kiute das Urteil auf

lebenslängliche Galeerenstrafe oder Todesstrafe." i)

Die Strenge Peters des Großen ist befremdend, da er sich

selbst sowohl der bestialischen Sodomie sflnihlig macht als

unter L^msi;inden auch dem Verkehr mit Männern nicht ab-

geneigt ist. Im Jahre 1708 wird der Pope Koslow-ki; in* Preo-

braschensker Ukas torturiert, weil er behauptet hat, dali er

mit eig:enen Augen den Zaren in überraschender Intimität mit

seiner Liebimgshündin Finette gesehen. I>ic 'Palsache dieser

Intimität wird auch von anderen bestätigt und ist nicht einmal

ein Geheimnis, das erst enthüllt zu Werden braucht. Man kennt

so allgemein die überschwängliche Neigung des Zaren zu seiner

Hiindin Finette, daß einmal ein ingeniöser Beamter die Pro-

tektion der Hündin in einer wichtigen Sache anruft : der Kaiser

hat bei Todesstrafe verboten, ihn mit unnützen Bittschriften

zu behelligen; nun gilt es, seine Gnade für einen Funktionär

zu erflehen, der zu unbarmherzigem Knut verurteilt ist; der

kluge Vermittler achtet die kaiserliche Order, indem er sich

nicht an den Zaren direkt wendet, sondern die Bittschrift der

gefälligen Finette um den Hals hängt. Der Zar nimmt es

gnädig auf, und der Verurteilte ist gerettet.'-)

Nicht so empfindlich wie gegen den \'orwurf der Unzucht

mit Tieren ist Peter der. Große, wenn man ihm homosexuellen

Verkehr nachsagt. Im Jahre 1702 erzählt ein Kapitän des

^) .ncrnhaul Stern Dio J(oinano\vs 1, S. .;6. — Vla<liinir Nabokoff, l'io-

fess^r .!•,-; Strafrochts an d«r Kai.^erlich russi'^chen Recht.sscliulc zu St. IVtcrs-

burg; Die Honiot.e\ualitäl im i^us^lschcu htraiKc«ctzbuch. Iii Dr. Mn^nns

Kirschfe'd« |:ihibvuh fiir scxiidl*^ Zwisclvonstii.''t'n, V. jHlir:,'aiit;, II. Band,

S. Tl'.O.

') WariS7,cwski. Pierre ip (iraml, 2 1.^.

Stern. Gesthiclite der öffenÜ. .Sailichkou in Kuülaiid. •• ;r
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Preobrasclicnskcr Regiments öffentlich, daß Peter ein Fäderast

sei; er wird dafür bloß nach einer entfernten Garnison ver-

bannt; und nicht schlimmer ergeht es einigen anderen, die

immer wieder auf dieses heikle Thema zurückkommen, iv.ium

einem Zweifel unterliegt es, daß der Bäckerjunge Mentschikow

nicht bloß seinem genialen Kopfe, sondern auch seinem ge-

fälligen Hintern seine glänzende Karriere verdankt. Peters

Briefwechsel mit Mentschikow ist in dieser Beziehung wohl

beachtenswert. Der Zar nennt seinen Günstling in seiner

deutschelndcn Schreibweise : min Herzenskind, min bester Frint,

min Bruder; die Antworten des P^avoriten sind ebenso fami-

liär und die Unterzeichnung erfolgt ohne jede Respcktsformel,

während andere große Günstlinge, wie selbst Scheremetjew,

nicht vergessen dürfen ihren Namen hinruzufügen : . nauno-

c.Tli;j[,H'biimiii paGt tboü, der allerletzte deiner Sklaven. i) Peter

ist kein Freund des Alleinschlafens^ Seine Maitressen läßt

er nicht in sein zarisches Bett hinein; dieses teilt nur Katha-

rina mit ihm, ist aber Katharina nicht da, So liegt an der Seite

des Zaren sicher der erstbeste ÄOHin,ina. (Denschtschik, ein

Soldat a's Bedienter eines Offiziers). 2) Der berühmte Jagu-

schinskij, der es gleich Mentschikow zu den höchsten Würden

und Ehren bringt, hat als Bettgenosse-Denschtschik des Zaren

begonnen. Zwei der beliebtesten Denschtschiki Peters sind

„Tati^,choff, er soll von rußischer Familie scyn; und Wassili,

welcher nur von gar schlechtem Herkommen und Ansehen ist.

Der Zar hat ihn als einen armen Jungen in seine Kapelle der

Sänger genommen, weil er eine ziemliche artige Stimme ge-

habt haben soll, und da der Herr selbst ein Sänger ist, auch

alle Sonn- und Festtage bey den andern gemeinen Sängern

in einer Reihe stehet, und mit ihnen in der Kirche singet,

so hat er diesen Burschen zu sich genommen, und dcrmassen

nachgerade seine Affection auf ihn geworfen, daß er keinen

Augenblick fast ohne ihn leben kann. Die bcyden zuletzt

crwehnten sind die größten Favoriten, und ob man gleich

den Tatischüff für den allergrößten hält, indem selbiger auch

1) Briefe IVtcrs des GioOcii lll jHv. - Wiiliszi-wski, riinc k- Grand 220.

') ^Vali^>zc•\vhki a. a. O. 2!;, 114.
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fast ordinaiiv, wiMin der Zar ailein itchr in klciiirn (Icsoll-

schaften ist, mit ihm an fler Tafel speiset, so bin ich doch
^cvviß der Me>riung, da(5 der a!lerlet>'te noch (hesen weit über-

trifft, indem der Zar iliu zuweih>n wolü hundertmal an einem

Inge beym Kopf kriegt, und ihn küsset, au'h die vornehmsten

Ministers stehen läßt, und zu ihm gehet, um sich mit ihm
zu entreteniren. Man kann sich nicht genug wundern, wie die

grossen Herren ihre Gnade auf allerhand Arten von Leuten

werfen können. Dieser Mensch ist von schlechten gemeinen

Leuten her, hat niemalen andere Education gehabt, als die

gemeinen Sängerjungen zu haben pflegen, er ist auch sonst

nur von gar schlechtem und gemeinem Ansehen, mit einem

Wort, aller Wahrscheinlichkeit nach, nur ein simpler, einfäl-

tiger Mensch; und dennoch machen ihm die vornehm<-^ten

Herren aus dem ganzen Reich die Cour." ^
) Viele der hervor-

ragendsten Personen am Hofe Peters stehen ebenfdls im Rufe,

Päderasten zu sein; so der junge Fürst Gagarin; „der deutsche

Kammerjunker Hecklau soll Kavalier bey ihm gewesen sein."-)'

Die Neigung Peters des Großen für gleichgeschler^htlicho Liebe

geht auf Peter II. über und wird schließlich a^.ch bei Peter IIL

konstatiert.

Mit der Frauenherrschaft hält die lesbische Liebe ihren

Einzug in den Zarenpala.-^t. Nach dem Tode der Zarin Anna
Iwanowna besteige den russischen Thron, als Regentin für das

Wickelkind Joan Antonowitsch, die Braunschweigerin Anna
Leopoldowna. Die Regentin bleibt wochenlang für die Öffent-

lichkeit unsichtbar, ja sie verläßt nicht einmal ihre Apparte-

ments und ninmit selbst die Mahlzeiten in ihren innersten Ge-

mächern. Sie duldet in ihrer Umgebung nur die Fußsohlen-

kitzlerinnen und di;^ Schwätzerinnen, die ihr pikante Ge-

schichten er/ählen müssen. Ihr Geliebter, der sächsische Di-

plomat Lynar, ist in Petersburg noch nicht angelangt, aber

sie hat für ihn einen Ersatz: Juliane Mengden. Diese teilt

mit ihr die absolute Abgeschlossenheit von der Außenwelt.

Der Gatlte, Herzog Anton Ulrich, zählt nicht, ist nur Statist.

*) B<TghoIz bei Bü><cluii;;. XI.\ ^3.

2) Ebenda 80.

30*
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Wenn sich Juliane Mcngdts« lu-i der Regcntiii befindet, wird

dem Zaren der P^intritt ins Schlal gemach und ins fChebett ver-

weigert, i) Juliane. Mengden gilt schon seit lan ah Tribade;

Kaiserin Anna Inanowna sah sich sogar veranic^ßt, das Mäd-

rlu II är/iüch untersuchen zu lasi.en, aber der Bericht der Unter-

suchungskomini' sion konstatierte, daß , .Juliane Mengden in

ieder Beziehung ein Mädchen und kein Mannweib sei." Trotz

des Berichtes der Untersuchungskommission behält die

Mengden ihren Ruf. Sogar in den diplomatischen Akten-

stücken der Zeit wird die Frage immer wieder behandelt. Der

französische Gesandte La Chetardie hält an der Wahrheit des

(Gerüchtes fest; der preußische Gesandte Mardefeld spricht

von schwarzer Verleumdung, muß abe^ hinzufügen: „Ich ver-

stehe nicht den Grund der übernatürlichen Neigung der Groß-

fürstin für Juliane und bin nicht überrascht, daß das Publikum

dieses Mädchen beschuldigt, es habe den (leschmack der be-

rühmten Saplio."

Daß eine Frau kein Maimwcib sein müsse, um an lesbischcr

Liebe Gefallen finden zu können, dafür ist Katharina IL ein

Musterbeispiel. Sie hat eine Legion von Liebhabern zur Ver-

fügung, dennoch gerat sie nicht bloß in den Verdacht/ daß

ihre große I jrbe für Tiere eine zweideutige sei, sondern man
hjt gar keinen Zweifel daran, daß ihre I'Veundin Fürstin Dasch-

kow und ihre Probiererinnen Branizka und Protasow zeitweilig

an die Stelle der Crünstlinge treten: ,,gegen das Ende ihres

Lebens hatte sieb Katharina, so selir vcrmännli« hl, daß sie

Weiher nötig hatte; ihre Verhältnisse mit den Tribaden Dasch-

kow, Protasow^ und Branizka waren jedcrnumn bekannt, und

der letzte Günstling Piaton Subow diente weiter zu nichts, als

daß er das Licht hielt. " Daher stammt auch das Witzwort

von der platonischen letzten Liebe Katharinas. Platcn Subow

war übrigens für die vXuigalie, die ihm zufiel., ganz geeignet,

denn er selbst hatte den Ruf eines Päderasten und Perversen.

Nach d(>m Tode Katharinas zog er durch ganz J^uropa mit

einem .Mädchen herum, das als Kammerdiener veddeidet war.

') Bericht des fr<iii7.Msisch<-ii Gesandfcn t..i Clititardie bei Waliszev.ski

L'höi ilaf,e de Pierre le Grand. 31.3
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Auch Piatons Brudor Valoiiaii war pervers \cranlagt Seiiio

Leidenschaft bestand darin, junge Knabea für teueres Geld zu

engagieren und vor seinen Augen Onanie ireiben zu lassen.

Im Zusammenhang mit Katharinas Neigung nicVit bloß

für simple Ausschweifungen , somlern auch für gleichge-

schlechtlichen Verkehr ist es von Interesse. Kenntnis davon ku

nelutten, daß unter ihrer Regierung im Jahre 1785 der Senat

einen berühmten Ukas erließ, der die Bestialitätsfälle tiem

sogenannten Gewissenstribunal zuwies, damit letzteres solche

Fragen „mit aller Nachsicht und barmherziger Milde" be-

handle, weil „die bei solchen Fällen vorkommende Sejbstver-

gessenheit fast jede Art Wahnsinn übertrifft; und desh.tlb

müssen auch solche Albernheiten, welche sich zu Zeiten bei

der ungebildeten Menschheit einschleichen und mit grenzen-

loser Unkenntnis des einzelnen Wesens verbunden sind.' dem

Gewissenstribunal zuständig sein.

Nikolaj I. kannte für solche Fälle keine bannherzige

Milde 1): Wer sich „des naturwidrigen Vergehetis der Päde

rastie" schuldig macht, wird zur peinlichen Strafe dritter

Klasse, zweiten Grades (Deportation nach Sibirien) verurteilt,

und muß sich überdem, falls er den christlic;heri Glauben be-

kennt, einer Kirchenbuße unterziehen. Wex das Verbrechen

mit Anwendung von Gewalt oder an einer unmündigen oder

schwachsinnigen Person verübt, erleidet die peinliche Strafe

zweiter Klasse, vierten Grades (Katorga, Deportation mit schwe-

rer Zwangsarbeit, 10— 12 Jahre). Wer ..das nicht minder na-

turwidrige" Verbrechen der bestialischen Sodoniie begeht, wird

zur peinlichen Strafe dritter Klasse ersten Grades verurteilt

(Deportation nach den entferntesten Gegenden Sibiriens) und

muß sich, falls er den christlichen Glauben bekennt, einer

Kirchenbuße unterziehen. — Seit 190c- ist an Stelle der TJe-

portation in den zwei ersten Fällen (Päderastie oline und mit

Gewalt) Zuchthaus von 4—5 Jahren, und im Falle der bestia-

lischen Sodomie Zuclithaus von 5—6 Jahren getreten. i">Hs

Gesetz versteht unter Päderastie „den Coitus zwischen Pet-

') Strafgesetzbuch des Russischen Reichs promulsieil im Jaliie 1S4S.

§§ •'iyj. '294, 1295 («»^ '^'^r russiscli^ii Ausgabe vr.n li'Sy Artikel 09?. '>y(', ')');>.



sonon männlichen Geschlechts und zwar per anuu\'" ; dies geht

aus der Bezeichnng My/KPJiüJKCxuo, Mannesboischlaf, hervor;

im Jahre 1869 hat aber der Senat als oberster Kassalionshof

den üesctzesparagraphen, der die Päderastie mit Gewaltan-

wendung betrifft, auch in Fällen anzuwenden befohlen, wo
ein Weib von einem Manne per anum genotzüchtigt wird.

Diese Entscheidung erfolgte, weil das Gesetzbuch unzüchtige

H.tudlungcn gegen das Weib als solche nicht bestraft (sie kön

nen eventuell nur .'ds Injuria mit unbedeutender Arreststrafe

geahndet werden) und ferner, weil diese Handlung nicht unter

den Begriff der Notzucht fällt. In Fällen aber, wo solcher Coitus

ohne Gewalt stattfindet, läßt der Senat die Bestimmungen über

einfache Päderastie nicht anwenden.

Das neue Strafgesetzbuch vqu 1903, das aber vor-

läufig noch nicht in Wirksamkeit getreten ist, hat an allen

diesen Gesetzen bedeutende Veränderungen vorgenommen.^)
Das Verbrechen der bestialischen Sodomie existiert nicht mehr.

J^ie freiwillige einfache Päderastie zwischen Erwachsenen ist

mit einem Minimum von drei Monaten Gefängnisstrafe belegt.

Päderasti£ mit einem Knaben unter 14 Jahren zieht immer Ka-

torga nach sich, auch wenn gar keine Gewak vorliegt. ^M
dds neue Strafgesetzbuch besondere strenge.Bestimmuugcn über

unzüchtige Plandlungen mit Personen weiblichen Geschlechts

enthält, so wird die Senatsentscheidung von 1869, '^'^' ^^^' ^^^''"

Züchtigung eines Weibvs per anum wie die gewaltsame Päd-

erastie zu bestrafen befahl, auigchoben.

A-n den neuen Gesetzen ist es charakteristisch, daß die

bestialische Sodomie gänzlich straffrei, während die glrich-

geschleclitliche Liebe noch ijnnier schwer bestraft wird. Dre-

sen von Nikolaj 11. festgesetzten Strafen wiid es wohl ebenso-

wenig als jenen Nikolajs I. gelingen, die in Rußland sichthch

immer mehr zunehmende Päderastie an der Ausbreitung zu

hindern. Nikolaj I. mußte die bittere Erfahrung machen, daß
sein eigener jüngster Bruder Michael Pawij witsch ein Pädcrasi

war und daß just unter seiner den Päderasten so feindhcheit

Herrschaft alle <{.''\nr hervorragendste!) Würdcntiägcr und seinC

') N'a.l)ok<^ff a. a. O. riOj. ii'^;^.
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vornehmsten Pagen dem mvikojigiiotiu), dem Mannesljcischlaf,

huldigten. Die Junkcrschule, die Kadcttensrhiile, die Rechls-

schulc wimmelten von Päderasten; und die Zöglinge dieser

Internate blieben zum Teil auch später leidenschaftliclic An-

hänger der Päderastie : so Fürst Alexander Iwanowitsch Bar-

jatinskij, später Generaladjutant des Kaisers Alexander II.;

Loris-Melikow, Scliuwalow, Ignatjew, Nabokow, Pobjedonoß

zew. Der Zögling der Junkerschule Potapow wurde strafweise

nach Pskow verschickt, weil er in Frauenkleidern auf der Hof-

maskerade erschien und den Kaiser so geschickt intriguierte,

daß dieser dem Junker die Hand küßte. Potapow richtete

sich in seinem Verbann ungsorte eine ganz weibische Woh-
nung ein und hatte zierliche Frauennachttöpfe mit seinem

Wappen. Er kleidete sich häufig in Frauentrachten, trug im-

mer, auch wenn er männliche Kleider anziehen mußte, kost-

bare türkische Tücher und sang mit Vorliebe den roten Sarafan.

Sein Liebesgenosse war Graf Kreuz, später Flügeladjutant

;

und als der Zar sie einmal in einem Schlitten zusammen fahren

sah, sagte er lachend: „Seht da, Kreuz und seine Frau!"

Ähnlich trieb es Naryschkin, Bruder der Gräfin Woronzow-

Daschkow, ein hübscher blonder Junge mit ganz weibischen

Manieren. Er lebte wie eine große Kokotte, hatte immer

mehrere Liebhaber und schrieb ihnen die zärtlichsten Briefe,

Als er Ulan im Korps des Generals Baron Osten-Sacken war,

erschien er einmal auf einem Maskenball in dem kostbaren,

mit Brillanten übersäten Kostüm einer Marquisc des acht-

zehnten Jahrhunderts; er ahmte so täuschend eine Frau nach,

daß alle Herren um seine Gunst buhlten.

In den Kadettenschulen sangen die Schüler gewöhnlich

statt des Abendgebets, wenn die Stunde zum Schlafengehen

gekommen war, im Chore ein Liedchen, das folgendermaßen

begann

:

B'b nH3;;y eTn ne voj^nrcn,

.TJy^mo B'h JKony aa ueerAa,

OrB nna;^« Goöqht, po;;nTe>T,

A OTTb }Konrj iiirKor;;a,

ByMT., 6yM'i».
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In die Pisda sterben lohnts nirht,

BesstT in das H.ntetnl.ch,

Aus der Pisda kommt der Schanker,

Aus dem H.ntern niemals noch,

Buni. bum.

In den vierziger und fünfzi^^cr Jahren des neunzehnten

T:ihrhundorts sang man au der Petersburger Rechtsschule mit

Vorhebe dieses Pädcrastenlied

:

Benopa, B(iHepa

( 'Ka:«!! TM CKop'hii;

Knuaii Manepa

HTOiSi. erb necenbii? -

Ilpoiu.na liCK) Eßpony
CKaaajijr lieM;!,^^

^auaTT» •qe])e3'b vfony

TTpiMTn-feii nii3;j,'h! —
TairL H3'>KH0-Jii, Cb Hii:j;i;aMn

3iiaK02^iiiTi.ca Tyi j>y

ToBapiiiu,n caMTj

J^aioTi) u e5yT'i>,

IIpiHTHoe ;i,'iiJio

J^pyr-i. Äpyry Aanart

Tl jkohkoio CM'li.io

lIpO;T7, XyOM1> BIl.TUTh.

(.) Venus, o Venus,

So sair es nur frei.

Ob diese, ob jene

Art richtiger sei ?

Ja selbst in rLurc»pa

Das männliche Ghed
I-Me Liebe von liinten

Der Pisda vorzieht.

Man braucht keine Pisdas

Solange vorkehrt
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Ein jpcier Kollcj^e

Dem andeni g'uahrt.

O liebliche Sache

Wenn frölihch und kulni

Der eine dcrn andern

Den H.ntern streckt hin.

Dir; berühmtesten russischen Dicliter jener Zeit — Pusch-

kin, Lermontow, Gribojedow — waren Päderasten und haben

die Päderastie in schwungvollen Gedichten gefeiert. In ein<*in

dieser Gedichte, tetiielt ,,Erlebnisse eines Pagen" schildert

ein Dichter, von dtn< nur die Anfangsbuchstaben A. Srhts<^h,

bekannt sind, in einem klassischen Russisch di<' (»efühle des

Homosexuellen, und schließt mit der Bitte, ,,die glcichge

schlcchtliche Liebe nicht als schändliche Sünde, sondern als

natürlich anzusehen und nachsichtig zu beurteilen"

:

. . . Tenepi. cboooaho iipf^^i;ai'.aTT>cH

Mory m eDiaSocrir CBoeii

H (:ejiaAöHa?.n> OTjfauaTbC»

Muh usTj Jii ooBb Be.ero Mif.Tfcii^

H He uoTvUny iix'L K-'.HenHO,

He BHJKy BT» TOM'b ceG'h ^•rj.i;i,a,

./[ 3Keino,iiiioii oeraiTvcb irhHHO,

MOH B-iiJlb UCOIia TiXiKh TiU:iJX,ll.

MoJiOA^^H^'KUM'i» KpaeaBnaMTj. Ha;i,o

CeGrt jiroooBKUKOB'fj ;;üpvr;aTb.

K])acoK:t :KeH;^TBGHHn.rc ;)a;;a

Hvapo noxoTii lii. iinx.b Bü;}oyiK,iaT(>,

Bt>^ri> >KeHiii,uiiaMii naeij irpiipo'rg,

('7> M3".iici"iiM'j% ,TiirDii> «meiroMi. eu3;i.a.T[a

H eBoitei'üi> My>ivHiiH'f> HaM'i> ae ;^ajia,

Mi.[ cymo.ci'Ba iiHoro pOAa:

Ocyiuo(-TBji>ieT'r> ii;i,ea;i'i*

MiJ ,T;peBU«ro re]'Ma4)p()AHTa.

II H!\er, T'.o:^;i,f. iro Ma.^io <M;])i.r;<>;
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^'I,ocoji'h cn'hT'i. iracß ()C'V3K;;a.Tr.,

^I'liM'J. MW BiiuoBiii.i? 110 (.'y;i,it'ro

A CiniXOAHTGJIbHO CMOTpnTO,*) ^

Wie zu Zeiten Nikolajs I. stand auch zu Zeiten NikolajsII.

bis vor kurzem ein Großfürst an der Spitze der Päderasten

:

Ssergej Alexandrowitsch. des Zaren Oheim, der von den Re-

volutionären ermordet wurde. Er pflegte mit seiner Gemahlin

keinen geschlechtlichen Verkehr und befriedigte seine ero-

tischen Bedürfnisse fast ausschließlich per anum. Denn auch

die Frauen und Mädchen, die er seinen Leidenschaften willig

machte, gebrauchte er auf unnatürliche Weise. GrofMurst

Ssergej besaß eine komplette Sammlung von Schriften über

Päderastie und Sodomie. Er war regelmäßiger Besucher eines

Moskauer fashionablen Restaurants, das die Päderastie zu einem

fruchttragenden Geschäftszweig auszugestalten gewußt hat.

Auch in der anderen Residenz und in vielen großen Städten

des Reiches gibt es derartige Restaurants, die nichts anderes

sind als Rendezvousplätze für Leute, die gegen Bezahlung per-

verse Gelüste befriedigen wollen. Im südUchen Rußland, na-

mentlich in Kaukasien sind, bedingt durch die Sitten des

Orients, in allen Hotels und Bädern Lustknaben zur Verfügung

der Gäste. Die Tscherkessen sind merkwürdigerweise unter

allen Bewohnern Kaukasiens das einzige Volk, bei dem

die Päderastie als eine Entweihung der Manneswürde und

eine der Verachtung aller Stammesgenossen würdige Hand-

lung betrachtet wird. In den Bordellen Kaukasiens sind .selbst

die Prostituierten auf den Coitus per anum ein«;tudiert : die

Russen haben die dortigen Freudenmädchen so sehr an eine

derartige Perversität gewöhnt, daß sich in den Bordellen zu

Batum oder Tiflis das Mädchen auch ohne Aufforderung in

erster Linie nicht zu einem natürlichen Coitus, sondern zum'

aodomitischen Genuß erbietet.

1) Eine Anzahl <Uescr j^chtiincn GecUchto. von denen ich auch noch im

letzten Teile zu reden Gelegenheit haben werde, ist in c-incni Büchlein ver-

einigt, das den Titel führt: PyeCKÜl opon. \io ;^,^J[ ,\nm, (der russische Eros, nicht

für Damen). Es enthalt 21 Nummern auf 66 Seiten. Ich verdanke das üher-

aus seltene Exemplar \lem Beilincr (lolehrten Dr. F. Karisch. dem Verfasser des

im Werden bofTriffcnen gvoUtii Werken iil-cr die gleichgeschlechtliche Liehe.
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55- lAistseuche.

Kaltes Auitivteii tkr Syphilis in Rußland — Die Angst des Zaren Joan IIT.

— l>ic Syphilis in dem Briefwechsel Peteis dos GroÖen inid Katharinas I. —
Wnbreitung der Syjihili« — Die Syphilis im Spital — Ungenügenac meiii-

zinisclic Poliz^'i — X'olksniittel und Aberglaube.

Schon im Jahre 1499 erwähnt ein russisches Alctcrstück

luni ersten Male dl-: Lustseuche. Sechs Jahre früher hatte

eine Frau sius Rom nach Krakau die französische Krankheit

gebracht. Das Gerücht von der neuen Seuc he dringt l)is nach

Moskwa, und bald erscheint in ]\u[Slaiid die Pest selbst. Als

der Großfürst Joan iil. 1499 den Bojarensohn Iwan Manionow

nach Litauen schickt, befiehlt er ihm: ,,Bei deinem Aufenthalt

in Wjasma erforsche, ob nicht jemand aus Ssrnolcnsk mit

einer Krank lieit angelangt ist, wo dtr Körper mit .Schwären

bedeckt ist, und welche man die I"i uuösische nennt." i)

Joan IIL, der Herrscher des fünfzehnten Jahrhunderts, zittert

also offenbar für die Gesundheit seiner Untertanen und will

sich beizeiten über die drohende Gefahr unterrichten, um ihr

wirksam begegnen zu kommen. Nicht so ängstlich denken der

große Reformator und Zivilisator Peter I. und seine Gemahlin

'Tathtirina, vvenn es sich um die Syphilis handelt. Am 18. Juni

1717 schreibt Peter aus Spa, wo er zur Kur weilt, an die Zarin

und sendet ihr rriit dem Briefchen eine seiner Maitressen zu-

rück: er könne sie nicht brauchen, denn er müsse allen in-

timen Zerstreuungen auf ärztlichen Befehl entsagen. Und Ka-

tharina antwortet ihm darauf : ,,Sie sagen, daß Sie Ihre Mai-

Iresse zurückschickten, weil Sic wegen des Wassertrinkens sich

ihrer nicht erfreuen können. Aber ich glaube eher, daß Sie

sie zurückgeschickt haben wegen ihrer Krankheit, und ich

möchte nicht, daß ihr Galan hier mit derselben Krankheit an-

käme, die sie hat," Nun, der Zar selbst erwischt sie wunder-

barerweise nicht, aber die ganze Hofgesellschaft, ja die ganze

Hauptstadt ist bald gründlich verseucht. Die junge Residenz

ist schon im zweiten Jahrhundert ihres Bestandes ein furchtbarer

^) Kuramsin VI 283.
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Herd der i.ustsruclio. Ein < hao^. von Abenteurern, Woll-

lüstlingen, Sittenlosen wogt auf dem sumpfigen Boden, und
in diesem Chaos und in diesem ungesunden Klima, in dieser

regellosen und undisziplinierten (Gesellschaft, die nur nach Lust

und Geld jagt, kann die Krankheit leicht Wurzel fassen und

sich rapid entwickeln. Die Abenteurer und Abenteurerinnen

verpflanzen die Seuche auf ein gar zu günstiges Terrain, und

die furchtbaren Auswüchse nehinen in wenigen Jahrzehnten

solche Formen an, daß Katharina II. bei ihrer Thronbesteigung

zur Einsicht kommt : das Wichtigste sei die Stiftung eines

Findelhauscs und die Gründung eines Spitals für Syphilitische,

und zwar in erster Reihe für syphilitische Frauen. Die eintreten-

den Kranken, verordnet die Kaiserin, dürfen weder nach Namen
noch nach Stand befragt werden; man behandle sie mit vieler

Soigfalt, Achtung und Diskretion; namentlich auf die letztere

ist besonderer Nachdruck gelegt; ja sogar in die Wäsche, die

man den Kranken im Spital gibt, is; das Wort ,,Diskretion"

geUickt. Es ist die höchste Zeit zu energischen Maßnahmen.
„Die garstige Krankheit," heißt es in dem Briefe eines deut-

schen Offiziers, ,,deren bloßer Name schon Abscheu und Ekel

erregt, ist hierzulande so gewöhnlich, daß man auch in den

vornehmsten Häusern die größte Vorsicht gebrauchen muß,
um nicht durch das Gesinde, oder durch eine Amme die ganze

Familie anzustecken." ^) Von der Hauptstadt hat sich die

Seuche schon längst nach allen und den entferntesten Gouver-

nements verbreitet, ,,und in einem gewissen Teile Sibiriens

ist sie so sehr eingewurzelt, daß sie von Geschlecht zu Ge-

schlecht fortgepflanzt wird."-}

Die Ursachen der großen Verbreitung des Syphilis in

Rußland liegen nicht bloß in der allgemeinen Sittenlosigkeit,

sondern in der l'u/ulänglichkeit der medizinischen Polizei. Aus
der Mitte des vorigen Jahrhunderts berichtet Buddeus^) aus

reteisburg:

.,Die öffentlichen Mädchen jedes Stadtquartiers werden

') Knssischc Ancclotr-n, S. i>.S.

2) lil)en<la.

^) St. Petersburg im kranken und gosundta Leben, I i;i9.
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zwar W'ichcnllich vom c]:»zu bcstiniinleii Ar/ten uiitcrsiicht, für

Jnspi/ieruMg irgend vcrdiicLliger Lokalitäten bestehen außer

dem noch sechs Ärzte iind ein medi/inisch-polizeilichcs Ko
nntcc e-ucht den Folgen der Prostitntion im allgenieinon evi'

gcgenzuarbeilen. Allein diese Vorkehrnno-eii betrefiVn ?>chon

immer un\'ollstrindig die niedern Klassen und keine Art der

Kontrolle kann sich auf die höhern Stände verbreiten, wo doch

die Krankheit ebenso vorwaltend ist als in den Volksmassen."

Auffallend ist die große Anzahl der Kinder in den männlichen

sowohl als weiblichen Abteilungen der Spitäler; und dabei

kann nicht ein einziges Mal von Lues congenita oder heredi-

taria die Rede sein, sondern immer erscheint die Lustseuche

als erworbene Krankheit. ^) Wie weit die Sittenverderbnis })e-

reits im kindlichen Alter gedeiht, dafür findet man hier un-

zählige Beispiele: Mädchen von 14 oder 15 Jahren sind

Stammgäste der Spitäler, Kinder von lo ;nid 1 i Jahren werden

jeden Augenblick aufgenommen, und diese Geschöpfe haben

die Krankheit nicht durch einen außerordentlichen Zufall, son-

dern bei gewerbsmäßiger Ausübung der Prostitution erwerben.

Die Spitäler waren namentlich zur Zeit Nikolajs J. statt

Heilanstalten Brutstätten neuer Laster. Als Assistenten des

Arztes und als Aufseher der Kranken fungierten auch in den

Abteilungen für weibliche Patieiii.en nur Feldsi herer. Die Arzte

klagten nun allgemein, daß tbfrrh diese ihre Assistenten der

letzte Rest der Verschämtheit und 'Ic- sittlichen Gefühls in den

Prostituierten ersti; kt wurde. Als VV.irtfr und Wärterinnen

wiederum hatte man duri iigcliends ]eib( igene Mf--nschen an-

gestellt, die von ihren F.rbherren zur Strafe hierher geschickt

waren. Sie blieben nur solange da, .'ils es ihren Eigentümern

gcfif-J ; sie traten f-in. ohne .\lmung ^cr^ Krankenpflege au be

sitzen und hatten auch keinti: Gelegeni^eM sich solclie Kennl

nisse zu erwerbeii; aber Zeit g*.-nug fanden, sie. alle Sitrevi

und Gewohnheiren der Prosiilaierten /.i: cvlcrnen uf)d aus (lern

Hospital in die Kreise, in die Sxc- zurückkehrtcji. niitzunchmen.

Eine Ausna)m)e von dieser Art der ik^k.ämpfung der Syphilis

machte nur das Hospital in Riga.. Hier mußte jedes von-

') Kbou'la S ivU).
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der Polizei eingelieferte Frauenzimmer nach Beendigung der

Kur gegen eine geringe Vergütung ebensolange Krankenwärter-

dienste tun, als die Behandlung gedauert hatte.

Die Zustände sind heute nicht viel besser. In Dorpat

winden die Prostituierten bis \or wenigen Jahren in einer mit

Gittern versehenen Abteilung des Krankenhauses hinter Schlpli

und Riedel gehalten. Sie führen in solchen Spitälern, die

für sie eher Gefängnisse sind, nichtsdestoweniger ein flottes

Leben : „Die in ihnen wohnende Unruhe," erzählt Dr. Ströhm-

berg aus Dorpat i), „treibt sie zu beständigen Neckereien und

Zänkereien mit den unflätigsten Ausdrücken untereinander,

zu schamlosem Entblössen des Körpers, Aufführen von ob-

szönen Tanzen, oft nur, um die Hospitnlbedienung zu ärgern

und zu kränken. Kurz, dieselbe Schamlosigkeit, mit der sie sich

bei sich zu Hause und überall bewegen, wo nicht die Furcht vor

der Polizei sie dämpft, tritt bei ihnen auch im Krankenhause

zu läge. Dadurch unterscheiden sie sich sehr wesentlich von

allen anderen Kranken und charakterisieren sie sich in typischer

Weise." Wie wenig solche Anstalten zur Bekämpfung der

Syphilis geeignet sind, beweist der Umstand, daß gerade Dor-

pat bis vor kurzer Zeit den traurigen Ruhm genofi, ein Ort

mit besonders schweren Schankerinfektionen zu sein. 2) 1892

wurde ermittelt, daß von den Studierenden der Dorpatcr Uni-

versität 24 Prozent die Stadt als Luetiker verlassen!

Zu der Unzulänglichkeit der medizinisch-polizeilichen Or-

ganisation kommt noch der Unwille oder der Aberglaube des

\ olkes. Der gemeine Mann hat einen großen Abscheu vor

dem Arzt. Er kümmert sich anfangs gar nicht um die Krank-

heit, wird sie aber schlimmer, so geht er zu einem alten Weibe
odor einem Kurpfuscher; deren Universalmittel ist: Schwitzen

und ein Kräutertrank. Auch die Chinawurzel gebraucht man
häufig. Bei den ICstcn, welche behaupten, daß ihnen die

Syphilis von den Deutschen und Russen gebracht worden sei

(tatsächlich haben sie in ihrer Sprache kein Wort für die

Lust.seuche; sie n:-nnen sie, wie den Skorbut, einfach: böse

1) Dil- Pr.>tit\ition. S. 54.

-) Jibciula 151.
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Krankheit) gebraucht man Umbicliläge von s;iiir<'r Milch, Kraul-

laken und Dekokten. Bei den Wotjäkon ist die SyphiHs eine

wahre Volkskrankhcit. Der ungehinderte Geschlechtsverkehr

der Jugend verursacht es, daß — sobald ein Bursche oder

Mädchen angesteckt ist — bald das ganze Dorf die Krankheit

hat. Wotjäkische Univcrsalniittel sind : Zinnober und Sublimat.

Bei solchen Verhältnissen kann es nicht mehr Wunder
nehmen, daß kaum ein Land in Europa so verseucht ist wie

Rußland, Manches Dorf besteht aus lauter verkrüppelten

Menschen mit eingefallenen Nasen und ausgefressenen Augen,

und keine Stadt, in der nicht die Spitäler überfüllt wären von

den Opfern der Sittenlosigkeit dieses Volkes und der Sorg-

losigkeit dieser Regierung.
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56. Das Erotische und Obszöne in der

Literatur und Karikatur.

Der „Domostroj" des Mönches Sylvester warnt schon im

sechzehnten Jahrhundert das russische Volk eindringlich vor

Zoten und Possen. Peter der Große sagt im zweiten Artikel

des dritten Kapitels seines Kriegsreglements : ,,Weil unzüchtige

Reden eine große Veranlassung zur Unzucht geben, sollen

sie, wie auch schandbare Lieder, bei harter Strafe verboten

sein." Und Nikolaj I. schließlich erläßt eine ganze Rieihe

von Gesetzen gegen unmoralische Literatur i): ,,Wer unan-

ständige, imsittliche, zum Laster verführende vSchriften oder

Zeichnungen, mit Umgehung der Zensur, durch den Druck oder

auf irgend eine andere Weise verbreitet, .urd, nach Umstän-

den, mit hundert bis fünfhundert Rubeln oder mit Arrest auf

sieben Tage bis zu drei Monaten gestraft. Alle Schriften und

Zeichnungen dieser Art werden weggenommen und vernichtet.

Dieselben Strafen treffen denjenigen, der Fabrikarbeiten mit

unanständigen Abbildungen verfertigt, verkauft oder auf an-

dere Weise verbreitet, oder in einem Kaufladen oder an öffent-

licher Stätte ausstellt. Die Lehrer, Erzieher und Vormünder,

welche unsittliche, unanständige Schriften oder Abbildungen

in einer Unterrichtsanstalt verbreiten oder den ihnen anver-

trauten jungen Leuten mitteilen, werden von ihrem Amt und

Beruf entfernt und mit Gefängnis von drei bis sechs Monaten

bestraft. Wer bei einem öffentlichen Schauspiel, auf der Büline,

seinem Gesang oder seiner Rede Worte beimischt, oder sich

Geberden und Handlungen erlaubt, die der Sittlichkeit und

') Strafgesctzbucli des Kussisehcu Kcichs, S. 2(>v, §§ 1301—1305.

37*
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dem Anstände zuwider sind, wird mit drei Tagen bis zu drei

Wochen Arrest bestraft. Wer bei einer öffentlichen Verhand-

lung oder vor einer feierlichen und zahlreichen Versammlung

eine Rede hält und sich darin unanständige und unsittliche

Ausdrücke erlaubt, wird nach Mal.\gabe seines Berufs, Alters,

Standes und je nach den übrigen Umständen, entweder mit

einer Geldbuße von einem bis hundert Rubeln oder mit einem

Tag bis zu drei l'agen Anrest bestraft; wer solche Reden in

einer Lehr- und Erziehungsanstalt vor den Zöglingen hält,

wird von seinem Amt und Beruf entfernt und erhält drei bis

sechs Monate Gefängnis."

Diese Warnungen und Gesetze aus verschiedenen Jahr-

hunderten sind Beweise dafür, daß die erotische Literatur zu

allen Zehen in Rußland stark verbreitet war. Allerdmgs nur

ganz im geheimen. In der öffentlichen belletristischen, lyrischen

und kulturgeschichtlichen Literatur sind Spuren der Erotik

kaum zu bemerken.

Zu Ende des siebzehntf^n Jahrhunderts erschienen einige

Geschichten a la Boccaccio, „die Hislorie von Sawwa Grudeyn"

und die „Historie vom russischen Edelmann Frol Skobejew

und Ännchen, der Tochter des Truchsesscs Nardin-Naschtscho-

kin." Beide sind wenig pikant und noch weniger originell. In

der ersten Geschichte vermischt der unbekannte Autor Boc-

caccio mit Faust und braut daraus seinen tragikomischen Ro-

man : Ein flotter Kaufmannssohn setzt einem .iltcn Freunde

seines Hauses, der eine junge Frau hat. Hörner auf. Später

erkaltet seine Liebe zu der Dajne, die sich an dem Treulosen

dadurch rächt. daC sie ihm einen Liebestrank gibt und ihn dann

selbst bei ihren^ GutCcn verklagt. Der betrogene Ehemann
wirft den Liel>naber seiner Frau h.inaus, aber jetzt brennt in dem
Bezauberten die Liebe wieder lichterloh, und er verschreibt

sich ä la Faust dem Teufel, um seine Lüste befriedigen zu

können. Nach vielen langweiligen Kapiteln endet die Ge-

schichte damit, daß der Held, um sich vor dem Teufel zu retten,

Mönch wird. Pikanter und realistischer ist die andere Historie,

in der ein armer Nowgoroder Edelmann das reiche Ännchen

einfach dadurch erobert, daß er des Mädchens Amme be.sticht

und selbst als Mädchen verkleidet in die Gemärher der Be-



gehrtcn gelangt. Aber alle diese Pikanterien siiul keineswegs

so geartet, daß sie allzu strengen Tadel verdienen würden.

Den ersten wirklich frivolen Roman bekam Rußland unter

Katharina II., als Ippolit Fjodorowitsch Bogdanowitsch im

Jahre 1774 sein Hauptwerk „Scelcheii" {Jl,yuiouhua} v^eröfrcni-

lichte. Dieses ist indessen kein Orginal sondern eine ge-

reimte i'reie Übersetzung von Lafontaincrs Roman „Les amonrs

de Psyche et de Cupidon", nur mit noch mehr Frivolitäten

durchsetzt, die bei dem Russen plump und geschmacklos er-

scheinen.

Bald darauf übersetzten Jelagin und Lukin den Roman
des Abb6 Prevost: ,,M^.moire3 de Marquis ***, ou aventures

d'un homme de quaiite, qui s'est retire du monde" ; und auch

Louvet de Couvrays ,,Amours du Chevalier de Faublas'* wur-

den ins Russische übertragen. Einige Schriilsteller versuchen

Nachahmungen, aber der pornographische Roman gelingt ihnen

nicht, die Imitationen werden ungeschickt, und selbst das fri-

volste Werk dieser ("iattung: „Jewgenij oder verderbliche Fol-

gen schiechter Erziehung und Gesellschaft" des achtzehnjäh-

rigen Ismajlow artet in eine hausbackene Moral aus : die

Hauptperson gerät durch Schulden ins Ceiängnis, und die Gou-

vernante Sanspudeur, deren Name ihre Rolle im Roman be-

zeichnet, endet in einer Tuchfabrik. Bedeutender i.st das Werk
,,der russische Gil Blas oder Abenteuer des Fürsten Gawrila

Ssemjonowitsch Tschistjakow'" v-om Kleinrussen Wassilij Nar-

jeschnij. Von diesem sechs Bände umfixssenden W^erke er-

schienen 1814 drei Bände, die übrigen drei wurden von der

Zensur als uiisittlich unterdrückt. Zu originellen erotischen

oder pornographisclien Produktionen bringt es auch der be-

rühmte Sittenscl\ilderer Krestowskij nicht, der sich in seinem

Sensationsroman ,,Petersburger Spelunken" einfach an die Pa-

riser Mysterien des Franzosen Sue anlehnt. Gogolj, Tolstoj

und Dostojewski] sind zwar naturalistische J>ichter; doch nur

Dostojewski] schildert in „V^erbrechen und Sühne" die Pro-

stitution und zeigt uns, wie seine Heldin Ssonja. um den

tnmksüchtigen Vater, die schwindsüchtige Stielnmtter und zwei

kleine Stiefgeschwister zu ernähren, kein besseres Mittel weiß,

als Prostituierte zu werden.
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Reichhaltiger als die «iffentlichr Literatur ist die geheiinr.

an erotischen Liedern, Gedichten, Sprichwörtern, Anekdoten

und Erzählungen. Zu diesem Reichtum hat in erster Linie das

Volk selbst, eine Legion unbekannter Dichter beigetragen.

Aber auch von den großen Poeten haben einige, wie Gribo-

jedow, Puschkin und Lerroontow. zu dem Schatze des Ero-

tischen und Obszönen wertvolles bcigesieuert. Währeml die

V^olkslieder zumeist dfn natürlichen Ger>rhlcchtsakt oder ska-

tologische Stoife behandeln, feiern die großen russischen Dich-

ter hauptsächlich die gleichgeschlechilicbe Liebe. Fn einern.

schmächtigen Büchlein, betitelt: ,,Eros russc PvccKiftspoT-bHe

ÄJiH AaM't", das im geheimen gedruckt worden ist, sind 2 1 klei-

nere und größere Gedichte des Dichters Lermontovv, de? Schau-

spielers Karatv'gin und einiger anderer voreinigt. Von diesen

21 Gedichten sind die meisten der Päderastie gewidmet. Da
es sich um eia sittengeschichthches Dokunient ersten Ranges

handelt, gebe ich hier den Inlialt des ßändchens

:

Titelblatt, zwei Seiten Inhaltsangabe, eine Seite A'orwort

(K'B ^iiiTarenio); diesem Vorwort zufolge sind die Gedichte

in den Kreisen der Junkerschule, der Rcchtsschule und des Ka-

dettenkorps in den vierziger und fünfziger Jahren des nenn-

zehntcn Jahrhunderts entstanden; die Ptiblikation erfolgte 1879

in hundert Exemplaren.
i)

Lermontow eröffnet unter dem Pseudonym ,,Gr Diarberkir"

den Reigen mit drei Stücken : dem großen Gedicht „roiunn-

Tav^b" (Das Hospital. Seite 3—9), der Epistel ,,Tu3eHray3eHy"

(An Tiesenhausen) und einer „0;i;a K'h iiynaini.'y" (Ode an

den Abtritt), die mit der berühmten Blumauerschen Ode nichts

gemein hat als den ähnlich klingenden Titel. f")as letzte der

drei Gedichte ist vmterxeivhnet : jKpeH,i> MyjKTiKa. Hrioa;iM/i;'b

HnKOJiaii IlBaHOBiiHT. (Der Opferprioster des jMuschik, der Invalid

Nikolaj Iwanowitsch). Das zweite Gedicht warnt den Apostro-

pliierten (den SchulkoUcgen Tiesenliausen) vor den sozialen

Folgen seines homosexuellen Lebens:

') Di. Karscli, dem irli diesp=; BiidiUin verdank«», hat noch ciiif andere

Ausgabe von II + 92 Seiten gesellen. Der IiOialt ist in beiden Ansgabffri

genau derselbe.
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He no,i;n raKi, tomiio okom'l,

Kpyrjioii Hconoii ue BepTH,

CjiaAocTpacTLeMi. h lIOpOKOM-B

CßoeiipaBno ne luyTii.

He xo;;ir Bt qyHcoii iiocTejiii

H KT. cBoeii HB AonycKaü,

Hll myTH TIH BT, CaMOM'L A't^^'fc

HiiHCHO pyKij HC nojKHMaii.

Snaii, npejiecTHUÜ iiamt MyxoHeu,':.,

lÜHOCTb AOJiro He ÖJiecTiiTt,

XOTB Jiro60BHnK1> TBOÜ ^epBOHCH.'B

KaiKAHÜ pa3'f> Teöi /T.apHX'B;

SnaH KorAa pyKa rocno^HH

PaapaBHTca na;;!} toöoö,

Bc'h KOTopHxi> TM ceroAHa

3pnmL y Hori» CBonxi> cl MOJibGoii,

Cnaji,Koii BJiaroii noii;airy>r,

He yÖMyTT} xocKy tboio,

XoTL Tor;3;a 3a kohhhkT) xyji

Tm 6u. OTAaJl'B >KlI3Hb cboio.

Sollst nicht mit den Augen schmachten,

Nicht den runden Hintern drehn.

Spaß nicht vor der Welt mit Wollust,

Laß sie nicht dein Laster sehn.

Steige nicht in fremde Betten,

Niemand laß in deins hinein,

Nicht im Scherz und nicht im Ernste

Sollst du allzuzärtlich sein.

Wiß, verführerisches Wesen,

Jugend dauert nicht gar lang,

Laß dich nicht vom Golde locken.

Das dir wird zum Lohn und Dank.

W^enn die Hand des Herrn zu strafen

Einmal auf dich niederfällt,

Werden alle diese Braven,

Die dein Reiz gefangen hält.

Die jetzt dir zu Füßen schmachten,
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Nicht dein Lasier mehr vcrstchn

;

Alle werden dich verachte) i.

Kölner deinen KumiiKM- sehn.

Wisse, für ein Stückchen Schwanz

Opferst du (lein Leben j^anz.

Die nächsten 5;wei Gedichte: ,,0iim6Ka'' (Das Versehen)

und „CMJiponie OTii;a IlaxoMa" (Vater Pachonis l^emut) wer-

den von einigen Barkow, von anderen ismajlow (dem von mir

bereits erw;ihnten Verfasser des Romans ,Jewgenii") zuge-

schrieben. Letzteres ist wahrscheinhcher; beide Gedichte sind

bloße iJbersetznngen aus dem Französischen des Grecourt.

Den größteji Ra\mi nimmt das sechste Stück ein : „FIoxo-

H^A^Hii! iiaiKa'- (Erlebnisse eines Pagen). Es besteht ans

23 Abschnhten in 7,wei Hauptteilen (Seite 15-44) und behandelt

.ausschlieJilic!) Päderastie. Einige Zeilen daraus sind von rnir

bereits in einem früheren Kapitel (Perversität^ zitiert worden,

Der Autor bezeichnet die Kadettenschule als das wa1n"e Sodom;
Rom. Griechenland und der Orient vereiiiigen sich hier mit

ihren La.stern, und alle fragen der Anstalt sind ,,Pjüugre's oder

Bardache's". Das Leben und Treiben wird ebenso poetisch

als realistisch geschildert. Von demselben Verfas.ser, y\l.

Feodorowitsch Schtsch., sind noch mehrere Stücke: „JT ojj"

(An L.), eine Hymne auf die Sodomie mit dem Weibe;

„OBH;i;aiiie" (Das Rendezvous); „P y" (An R., nämlich

Rostowzcw), eine Verteidigung der Päderastie.

Es folgt:n weiter

:

Mor-.KOBCKia CTHxoTBopeiiiii (Moskauer Gedichte). Das
erste ist der Fürstin Warwara Pawlowna Gagarin, späterer Frau

Ssolyzew. gewidmet; das iiwcite wendet sich an die Gräfin

Lydia Arsseiijcwna Nesselrod, geborene .Sakrcwskaja ; das dritte

ist ein (jlückwunsch für den Moskauer Oberpolizeimeister Ber-

nitsch ans Anlab seiner Dekorierung mit dem Stanislausorden

erster Klasse. V^erfasser dieser satirisch-erotischen Episteln ist

D, Lenskij.

Von cUm restlicJicn Nimmiern sind besonders die Gedichte

des Scliauspielcrs P i\aratygin hervorzuheben, die zum Teile

ebenfalls homosexuelle Tone anschlagen: .,I]oi'>;5;iKaKisceprieB-
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cityio iiycTi.iiiy iiOAb JIoTop6yproM7>; CKopoMHan nhcii>i ira

nocTUOMi. MacjJii" i^Fahrt nach dem Ssergejewkloster bei Peters-

burg, eine verbotene Speise in Fastenöl); die Scliildt?rung einer

Vergewaltigung von vier englischen Scekadetten durch ägy{)-

tiüche Maiioseu in einem Konstantinopeler Kaffeehause im

Jahre 1854. dazu eine türkische Beantwortung der Beschwerde:

„Criop'b'' (der Streit); „A;r,aM'i> u EsBa bj. n.eiopi'0(|»'h'' i^Adam

und Eva in Poterhof).

Den ßesc]>luf.^ des Büchleins bilden einige Gedichlo, deren

Verfasser unbekannt sind.

In den letzten Jahren sind von einigen russischen For-

schern, wie Tschubinskij, Wolkow und Dikarew, eini; Menge
Lieder, Sprichwörter und Anekdoten gesammelt und in Welters

KpunrxSiy (Paris) V. VII und VIII einem ganz kleinen Kreise

von Folkloristen 2Ugänglich gemacht worden. Schon im ersten

Bande der KoumiSL« (1883'! waren 77 geheime russische Er-

zählungen in französischer Übersetzung erschienen; Isidore

Eiseux publizierte sie dann als ,,Edition unique ä deux cent

vingt exemplaires numerotes" 1891 unter dem Titel: .,Contes

secrets russes (rousskiia zavetnia skazki) traduction complete."

Diese Übersetzung erfolgte nach einem russischen Exemplar

(200 Seiten kl. 8'^) der Pariser Nationalbibliothek ; das russische

Original nennt als Druckort und Druckerei : „ßalaam, aus

der Kunstbuchdruckerei der Mönchshruderschaft, im Jahre der

Teufelei der Hölle." Im letzten Kapitel bringe ich einige dieser

Geschichten; wie die Romane von Bogdanowitsch, Ismajlow

und Narjeschnij stehen auch diese geheimen Erzählungen ganz

unter dem Einfluß der französischen Erotikei des siebzehnten

und achtzehnten Jahrhunderts; manche sind geradezu Kopien

der gallischen iirotik. Die Cent nouvelles nouvelles, Kabelais,

Lafontaine, Grerourt. dann aber auch Boccac( io, Bonaventure

des Periers und viele andere sind von den russischen Imitatoren

geplündert worden; wirklich russisch erscheinen die letzteren

nui dort, wo sie skatologisch werden.

Origineller als die Erzählungen sind die Volksbilderbogen

(jjyf)0'¥mjri icapTUHwii) mit erläuterndem Text, zumeist plumpe

Holzschnittdnicke; die ältesten stammen aus dem siebzehnten

lahrhundert. Sie zeichnen sich alle durch beißende Satirc aus
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und geißeln nicht bloß die Sitten der Goscilschi^ft, sondern

wagen sich selbst an die Regierung und schließlich nn die

geheiligten Personen der Zaren und Zarinnen heran. Nach

Peters des Großen Tode km-siert unter den Altgläubigen ein

Bilderbogen, auf dem die Mäuse feierlich den Kater (Peter

den Großen) begraben; die IVJLäuse (die Altgläubigen) frohlocken

über den Tod des Feindes. Man plakatiert selbst in den Wirts-

häusern Bilder wie dieses : Peter der Große sitzt an einem reich

gedeckten Tische; Mentschikow bringt ihm auf einer Platte als

Dessert eine üppige Schönheit : Katharina ; unter dem Bilde

als Text die Worte: „Der gute Untertan bringt das Kostbarste,

was er besitzt, dem Zaren dar." Dieses Bild spiegelt alles

wider, was man von der Vergangenheit der ersten Katharina

Sicheres weiß : daß sie Mentschikows Maitresse war und daß

der Günstlmg sie dem Herrn abtreten mußte.

Die Zeit Katharinas II. fordert noch mehr zu solchen

Satiren heraus. Die Sittenlosigkeit der Gesellschaft spottet

aller Beschreibung, nur mit Hilfe der Satire und Karikatur kann

man sie noch einigermaßen treffend charakterisieren. Etwa

1780 ist ein aus acht einseitig gedruckten und mit 8 Bildern

geschmücktes Volksbuch erschienen, das ich einmal zu Gesicht

bekam. Es führt den Titel: „Die Kaufrriannsfrau und der

Kommis." Die Überschriften der Bilder schildern den derben

Inhalt kurz : „Von Wciberwinkelzügen und Bankcrottpapieren

;

die Hausfrau verliebt sich in den Kommis; der Mann wird durch

Vorspiegelungen getäuscht, in eine Falle gelockt und vom
Kommis erschossen; über Unterhaltungen und allerlei List; die

Frau führt jetzt auch den Kommis an uiid jagt ihn in Schrecken;

die listige Frau steckt den Kommis in einen Schrank und ist

einem anderen Mann zu willen; dann befreit die Frau den

Kommis, macht ihm Schrecken, indem sie ihm den Tod

wünscht^ und beschwichtigt ihn durch Liebesbezeigung;

Schlußbild: die listige Frau heiratet den Kommis."

Katharina II. selbst gab Stoff genug zu erotischen und

obszönen Karikaturen. Auch die Ausländer bemächtigten sich

natürlich der Figur der Zarin für satirische Werke und Zeich-

nungen. Der deutsche Vielschreiber Albrecht veröffentlichte

eine ganze Reihe von Schlüsselromanen gegen Katharina, ihren
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Hof uiirt ihren Sohn: „Pansalvin, Fürst der Finsternis (Pat-

jomkin) und seine Geliebte"
;
„Miranda"

;
„Staub der Erste,

Kayscr der Unterwelt."^) Die berühmteste europäische Karika-

tur auf Katharina II. ist diesem Kapitel beigegeben : Die Kaiserin

steht mit einem Fuße auf Warschau, mir dem anderen auf

Konstantinopel, und unter ihren weiten Röcken liegen wie

unter einem Zelt mit starren Augen und offenem Mund die

Regenten Europas, den Mittelpunkt anstaunend, d.en ihnen

Katharina zeigt.
.
Jeder stößt einen passenden Ruf aus, ent-

sprechend seiner Lage und seinen Gesinnungen. J)er Papst

beispielsweise sagt: ,,Ach Jesus, welch ein Abgrund des Ver-

derbens.l" aber Poniatowski. König von Polen, ruft stolz aus?

,,Auch ich habe zu seiner Vergrößerung beigetragen!" Ein

anderer in Polen hergcstelUer Kupferstich führt den Titel „Ka-

tharinas Mahlzeit" : Die Kaiserin sitzt an d-er Tafel. Von
der einen Seite reichen ihr Kosaken blutige Glieder von

Schweden, Polen und Türken dar; auf der anderen Seite liegt

in einer Reihe eine Anzahl junger Männer wie Tonnen in einem

Weinkeller, und ein altes Weib zieht aus ihren Zeugimgsgliedern

durch eine handgreifliche Operation einen Saft, den sie in einen

Pokal auffängt und der Kaiserin zum Trinken hingibt. Unter

diesem Bilde stehen einige Verse: „Weil dir die Männer stets

wohl bekamen, so iß ihren Penis und trink ihren Samen!"

Der große englische Karikaturist Thomas Rowlandson hat

später Katharina II. zum Gegenstand eines nicht minder obszönen

]3ildes gemacht : „The Empress of Russia receiving her brave

guards"; die Kaiserin lehnt sich gänzlich aufgedeckt an ein

Sofa, ein Kosak bearbeitet sie; ein zweiter steht, aufgeknöpft

wartend, schon hinter dem beschäftigten Kollegen ; drei andere

trinken und onanieren.-) Schließlich fehlt es in Petersburg

selbst nicht an Satiren und Karikaturen dieser Art. Im Kreise

der Fiorgcselkchaft zeigt man lachend die Zeichnung einer

jutigen achtzehnjährigen Hofdame, des Fräuleins Buturlin; sie

') Vgl. auch die von uns reproduzierten Titelbilder zu dic*^cn Werken
im ersten BandCj S. i6,

') Dieses rohe Bild des Meisters ist rf;produzieit in dorn Kowlandson

Werke (Fünfzig erotische Grotesken von Thomas Rowlandson, Wien 1907,

Privatdruck).
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stellt vor, wie Katharina sich von ihror Hofdaine, der schönen

Gräfin Bruce, verschiedene Maße anprobieren läßt. Ein anderes

Werk dieser jungen Dame zeigt Patjomkin auf einem Sdfa

liegend und seine drei jungen nackten Nicliten prüfend; jede

der drei Grazien weist ausdrucksvoll auf ihr Schmuckstück
hin und ist bestrebt, durcii Miene und Gebärde diesem Paris

die Meinung zix suggerieren, daß sie deu Preis vor den

Schv.'cstern verdiene. Kalliarina erhielt Kenntnis von diesen

Zeichnungen und ließ die vielversprechende Künstlern! vor

der ganzen Hofgesellschaft mit Ruten streichen; aber als Fräu-

lein Buturlin später Frau von Diwow geworden war und die

zarische Regierung eine Spionin in Stockholm brauchte., schickte

die Kaiserin diese ebenso freche wie lasterhafte junge Dame
als die für solche Zwecke am besten geeignete Person nach

der schwedischen Hauptstadt.

57. Sexuelles Lexikon.

Für das männliche Glied haben die Russen als populärste

Bezeichimng das ordinäre Originalwort xyii; (chuj); daneben

den Ausdruck XBOCx'b (chwost), der eigentlich aber nur für den

Schweif des Tieres gebraucht werden soll.

Will man das Schamgefühl soweit als möglich schonen, so

sagt man wie im Deutschen: das männliche Zeugungsorgan:

Ä'bTopoAHuit MyHvCKÜi •jjieH'i> (djetorodnüy muschskij tschlenj.

Die Umschreibungen sind nicht allzu häufig. Geläufig

ist das Wort jioara (Losga, Rute) für Penis. In deu Liedern

bedient man sich allerdings n^ancher sozusagen poetischen Frei-

heit. So spricht man von der roten Rübe, 'lepnon 6ypaK (tscher-

won burak) in einem kleinrussischen Liede.

Im Kreise Uschitzja, Gouvernement Podolien, singt man
ein Lied, in dem der Penis als ein , .Unglück" bezeichnet wird;

dies geschieht hier zweifellos dem Reim ;;uliebe:
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CroiTb IIUJIIIII HEA KOAOIO

3 npeße.TMKOK) 6\}\ovy;

J^JUKH KpUHHTbt „IInJlMII. IlHatlll!"

A BiH xyeM Tpjnn. xeiin!

rilip steht am Bachesraiicl,

Hält sein Riesonunglück in der Hand;

,,Pilip, Pilip!" rufen ihm die Mädchen m,

Doch er dreht sein Ghed nur in aller Ruh.

Charakteristi.^cher und richtiger ist der Ausdruck Wurst,

KonGaca (kolbassa); kicinrussisch iwuöaca (kowbassa):

1 iura AiiJW<'>' i^ JipAiaphy,

llaA piqKOK) cijia,

Pyii,i« H:o3i poacTami^ia

Tau rjaro.iocHJia:

„Hoxaii ironfi boa}' iit.e,

Bo KOBÖacy iTia!''*)

Ein Mädchen geht vom Markt nach Haus

Und setzt sich an ein Flüßchen,

Sie rastet da ein wenig aus

Und öffnet ihre Füßchen:

.,Trink jetzt Wasser, lösch den Durst,

Hast gegessen eine Wurst !*'

Der Vollständigkeit halber muß ich auch ein burschikoses

baltisches Studentenlied erwähnen, das den Penis als Degen

bezeichnet

:

Wie ich auf einer Reise

Die Jungfernschaft verlor:

Es. kroch aus dem Gehäuse

Ein Riesenkerl hervor.

Der Degen des Karbaren

War härter noch als Stein.

Bewachsen ganz mit Haaren,

Ein Beutel obendreiii.

Er wollt ins Gras mich drücken.

Begann ich ein Gewein.

1) Aus dem Orte Karabatschin im Kreise Radomysl, Gouvrrnrmont Kijew.
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Doch fing er an /tu f
,

Da faßte mich Entzücken,

Da hört ich auf zu schrein.

Im allgemeinen aber umschreibt die bahische Jugend die

Dinge nicht, sondern nennt sie einfach bei ihren populären,

Namen : beispielsweise Eiersack.

Der Russe sagt für Hode: My^o (mudo) oder auch: Zcu-

gungseier, Ä-iiTopo;;!!!!!« aiin;!! (djetorodnüja jajzy).

Die rein lexikalischen Ausdrücke für den weiblichen Ge-

schlechtsteil sind: A-iiTopo^Hbifl nacTH (djetorodnüja tschasti,

Zeugungsteile) ; npoxo^'B MaTKii (procliod matki, Mutterscheide)

;

jiOHtecHa (Loschesna, ebenfalls Mutterscheide) ; hiim4)h (nimfy)

oder ryÖH Ä'^TopüAnaro y;i;a jKoiicKaro (guby djetorodnawo

uda schenskawo, wörtlich: Lippen des weiblichen Zeugungs-

gliedes).

Die ordinären Ausdrücke für vulva: nii3;i,a (pisda) und

nonibKa ('jozjka) erfreuen sich größerer Popularität und werden

von Alt und Jung, Vornehm und Gering ohne Scheu ange-

• vendet. Kleinrussisch sagt man Man^a (manda) ; berüchtigt ist

der Geschlechtsteil der Frauen von Brussylow im Gouvernement

Tschernigow; denn man beschimpft eine Frau furchtbar, wenn

maii ihr zuruft : MaH/i;a öpyciiJiOBCbKa, Brussylowsche Vulva du !

Die Balten in Estland kennen den merkwürdigen Ausdruck:

Kutte. 1)

Die Kleinrussen haben für das Jungfernhäutchen das

hübsche Wort: öapnmHfi (großrussisch öapiiniHa; baryschnja,

Fräulein) und ein Lied erzählt

:

Oß xo;;irjia Coiui iio paicii

BiiKycii.iJi „ßapHiuHio''' coöaKtr.

„IJÜt,o-H{ a 6yAy, öi^Ha, poöiiTii,

HiM H öy^y xjionn;iB MaiiiiTii?"

IIc HcypiiDi, cejme, BaciiJiio:

LLlKypaTiiny j,6apHmHio" npiiiUHio.

EcTF. y MfjHe ro.^Ka 6g3 nyiuKa,

To iiomHio „GapnuiHio" s KOiKyiiiKa.

^) l'ctri, üh^ltIaIld uiul die Ehstcii, 11 90-
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Sonja ging auf Krebsenjagd,

Hat an Böses nicht gedacht.

Als die Hunde sie gebissen,

Und das „Fräulein" ihr zerrissen

:

„Wie," schrie sie da auf erschrocken,

„Soll ich jetzt die Burschen locken?"

Weine nicht, mein Herz, Wassili,

Da ich mir schon helfen will:

Eine Nadel ohne Öhr

Repariert mir das Malheuj-,

Und da „Fräulein" kriegt dann schnell

Neues Mäntelchen von Fell.

Eine merkwürdige Bezeichnung fiir die Vulva ist das Woii

KV Ha, auch KyiiKa oder KVHjiua (kuna, kunka oder kuniza).

Dieses Wort bedeutet einen Marder. In alten Zeiten wurden

in Rußland Pelze ab Geld im Verkehr genommen, Steuern

und Strafen zahlte man iu Pelzen ab, und man bezeichnete die

Abgaben nach dem Nameji der Gegenstände, worin sie ent-

richtet wurden, als : Ochsen, Kühe, Schafe, Füchse, Hermeline,

Wiesel, Eichhörnchen und Marder. Die Bezeichnungen

blieben, als die Abgaben nicht mehr in Pelzen, sondern in

Geld bezahlt wurden. Die Heiratsabgabe bestand in einem

schwarzen Marder i), und der Marder ist bis heute das hoch-

zeitliche Symbol der russischen Braut, wie anderwärts die

Myrte. In Volksliedern gebraucht man das Wort Marder

für den weiblichen Geschlechtsteil. In einem Liede, das im

Kreise Nowograd-Wolynskij in W^olhynien gesungen wird, schil-

dert ein Mädchen den Verlust ihres „Marders" folgender-

maßen :

JTk a ßyjia rocnOAuim,

To )\o MicTa xoAHJia,

Ka^iaua Kvnnjia,

Ha ropo^i noca;;Hjia,

CIm ucAiJib iia ropo;; no xoAHJia,

BichMoi IICAi•^i ua ropoAeii,b npiiiiinjia:

1) Vgl. Schmidt, das jus primae noctis uach slawisclirn Gcächiclitbiiuelkn

Tosoa 1886
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Bjkü wiii Kaplan paaBimaOTbcia,

y TepBoui HOoixKn yayBaeTboi!

lUfi n ßro ii.i CTo6no:

To jijH Mt'He via CTerBo!

111,0 H ero 3a BepmoKi

To Bin Mene .la My6oK!

llJ,o ;i (Sro 3a nivvuy:

To BJH Meire aa ii,Hn,bKyI

Oä Kuuaiio, KaMane.

3a m,o}K MBHC Kanaeiii,

B MCTie KynKii TiiyKaeui?

H A'> Micra x«)Aii.ia.

Oboio nynny yryÖHJia,

A nonoT^ii'i imoB,

MoK) KyiTHy rruüHuroB!

Als ich t.'ininal Muß«.' hatt,

Ging hinein ich in die Stadt,

Kaufte einen schönen Kohl.

Setzte ilm in meinen Garten.

Sieben Wochen harrt ich wohl.

Länger wollt ich nicht mehr warten

In der achten endlich ging

Ich hinaus zu diesem Ding,

Und zu meiner Freud' ich sah

;

Ganz cntwickeh stand er da.

Griff ihn also an am Stengel.

IIi<^lt am Fuße mich der Bengel!

Packte ihn an seiner Spitze:

Griff er frtxh nach meiner Ritzel

Kohl, o Kohl, sei nicht so dumm,
Sag. was rollst du mich herum?
Suchst du denn, mein lieber Kohl,

Meinen Marder bei mir wohl ?

Ach, den Marder hat dein Mädchen
Doch verloren in dem Städtchen.

Hinter mir des Popen Sohn
Ging und fand den Marder schon.
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I'iir Huroroi haben die Proslituierton den simplen Aus-

druck ryjiMTh (Ruljnt, Spazierengehen, bummeln). In den (be-

setzen kommt m älterer Zeit das Wort nenoTpoöerno (nepo-

trebstvvo) vor; iieiiOTpcÖHUH (nepotrebnüy) bedeutet ebenso-

wohl unnütz als liederlich. Die geläufigsten Bezeichnungen

einer Hure sind: f)JiHAf> (bljadj) und itypBa (kurwa). Als

Schimpfworte gebraucht man hauptsächlich das leuicrc und

die Ableitungen: oKVpBwii cmh (skurwij ssyn, kleinrussisch:

Hurensohn) und KypBajih (kurwalj , kleinrussisch Hurcnkerl).

Im kleinrussischen hat man für Hure noch die Worte: mji<^ii-

Apa (schljondra) und mjiioxa (schljucha); ein Bastard heißt:

GaücTpiOK (bajsiruk). Weitere gro(3russische Ausdrücke sind:

önyÄOA'hH (bludüdej, Hurcr); ß.iyAOÄ-büiniiia (bludodcjniza,

Hure); 6.TTyAHTi> (bluditj, huren, hemmschvveifcn): 6jiyAnn-

BOCTb (bludliwostj , Hurerei, Unzucht); fijiyAHJiiime (bludi-

lischtsche, Hurenhaus).

My)K0JiK)6nua (muscheljubiza) ist eine Frau, die ihren

Mann liebt; aber MyjKeHeiicTOBCKaH (muscheneistowskaja)

eine mannstolle Frau. >Kouonio5iiBHii (schenoljubiwüy) ist ein

Mann, der den Frauen all/Ai ergeben ist.

>KeHu;TtHa (schenschtschina) heißt die Frau, und von

diesem Worte stammt iKoiioiieneTOBCTBO (schcnoneistovvstwo,

Unkeuschheit).

Für Päderastie gibt es keine Übersetzung des Wortes

Knabenschändung, sondern bloß den Ausdruck: Mannesbei

schlaf, My}Ke.io>KCTBo (muscheloschstwo) ; ein Knabenschänder

heißt My>KOJiojKeii,'i. (muscheloschez).

Schon die älteren Reisenden staunten oi) der Ungeniert

heit, mit der in Rußland die vornehmsten und gebildelsteu

Leute in ihren Konversationen die ordinärsten Wort«; au-, dcni

sexuellen Lexikon gebrauchen. Namentlich das Wort, nut

dem man den Coitus (jebitj) bezeichnet, erregt nicht den ge

ringsten Anstoß, und Kaiser wie Bauer, Crroßfürstin wie Dirne

wenden <s l>ei jeder Angelegenheit an. ,, Selten oder fast

nicmahts luHt man sie scherzen," schrieb Peter von Haven von

den Russen^), „schelten aber desto öfter, und sie bedienen

1) Narhrklitcn von KnHlaml. Hei l-Iuseiiiji); X ,!,.\'

Steril, (ifsi '^li"- <1er -"'tUii'.!. Siiilirhki it in RiiMand. "
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hieb des Scheltworts Jebjonom.it fast bei jedem anderen Worte,

das sie sagen."

Die Großrusscn sind in dieser Beziehung tonangebend.

Der geliiufigste Ausdruck ist dieser: E611 tuoio Maxb! Jebi

twoju matj, ich koitiere deine Mutter!

Daneben gibt es folgende Variationen: Deine Mutter ist

zu koitiercn I ich habe deine Mutter koitiert ! ich habe deine

Mutter durch und durch koitiert (i>aciipoö6i> tboio Marb)!

Man hat für diese Art Flüche eine besondere Redewen-

dung: pyraxbca no MaTepifOMy oder pyrain> ch yiioMnuoBe-

ijieMT> poAiiTOJit'it, beleidigen durch die Erwähnung der Mutter

oder der Eltern.

Ähnlich fluchen die Kleinrusscn ; die? e nennen aber solche

Art MocKOiu'icatt .naÜKa, Moskaricr Flüche:

T6an n tbok) Maxip, icli habe cUine Blatter koitiert! oder:

ich koitiere deine Hundemutter I gehe zu deiner koiticrtcn

Mutter

!

Originelle kleinrussische Fluche .sind

:

Maxepi tboüi 6io, den Teufel — deiner Mutter! Oder:

Ein Brunnen voll Teufel deiner Mutter!

Marepi TBoiü ctg xyiB, hundert Chujs deiner MultiM"! Odci

gar: Hundert gabelförmig zerteilte und zerbrochene Chujs dei-

ner Mutter! ein Stück Schweinsbauchfell in die Gurgel deiner

Mutter! ein Hundeschwanz deiner Mutter! drei Pisdas deiner

Mutter

!

Auch anders kann man die Mutter des Gegners beschimpf»''i.

Man flucht: Bacepy « tboüi MaT<^pi, ich werde auf deine

Mutter sch..ßen! Ich werde deiner Mutter einen Topf Dreck

seh . . ßen ! ich werde deiner Mutter die Osterhaube voll-

sch . . ßen

!

Und wenn man schon gar gewaltig losdonnert, dann schreit

man: iiucopy tboiü MUTcpi uonuy niiSAy, ich seh . . L?c deiner

Mutter eine volle Pisda!

Auch wenn sie die Mutter aus dem Spiele la--cn, können
Großrussen wie Kleinrusscn ihrem Zorn und ihrer Wut durch

mancherlei kräftige Flüche Ablenkung verschaffen:

Xyii Tc6h bi. poTT>, nii3ji,y na anKvcKy, sacen die GioÜ-

russen: der Cliuj in deinen Mund, und die Pisdy als Vorspeise!
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Die Klciiirusscn haben noch folgende Ausrufe und

Flüche 1):

On'bi'Öncb uaTpii ca7K!ii ! Koiticre dich selbst drei Ssasrhenj

(Klafter) von mir entfernt

!

Hau, uexaii Toöi eajj;j,aTKii A^AyTii, laß es dir von den

Soldatenwcibern geben

!

Baflijuiü xyit, Weiberschwanz! Xyii ra.'iaiicr.Kuii, hol-

ländischer Ch\ii!

XyeBa rojiOBa, Schwanzkopf!

Iah k xynM, gehe zu den Schwänzen!

IIuaAOBOHio'iKa, Stinkpisda

!

BsAyH oder Kiicn^oösß^ii, Stinker!

BoAaii To6i oni a Jio6a Bni6;io, gebe Gott, daß miin dir

die Augen aus ihren Höhlen heranskoitiere!

Bime2)A0K, Furz-Geborener!

ToBHO coQaHe, roBiio cbhiwic; Hundedreck, Schweinsdreck

!

noii,i;iyü Mone b xy'n. Ta GijiLme ue tojikvü, küß mir

den Chuj und schweig!

OoöaM^Hti cnH, auch eyiiii cim: Hundesohn!

nio6 Te5c npanni nanajiir. daß dich die französische Krank-

heit überfalle!

Selbstverständlich fehlen auch die Schimpfwörter nicht,

die den Gegner mit dem Hintern in nähere Bt^ruiirung brin-

gen. Auch hier gibt es reizende Variationen:

l:ui y epany oder iftii eo6i b rysAHo: geh in den A.

!

ist ja eine ziemlich harmlose -Aufforderung ebenso wie; uo-

eBHCTH Meni oder iiou,ijiyn Meiie b cj)aKy, pfeife mir in den

A., oder: küsse mich im A. ! Man sucht also nach Kompli-

kationen: rysAiiO cBHHiiHCj Schweinsa. ; KoöiiwTa'ia cpaKa,

Stutena. I Das Schrecklichste glaubt man gesagt zu haben

mit dem Ausruf: öo^afi; Tcöe jkhau b epaKy u.i.iyBajin, gebe

Gott, daß dich die Juden im A. küssen ! Oder gai : iiquI-

.lyii iKajiSi b cpaKv, küsse du den Juden im A.!

TTnd schließlich wendet man sich von dem Beschimpften

fort H'jt dem verächtlichen Ausruf : n a toGoio ü epuTh Hiicojia

HC niÜAy, ich gehe mit dir nicht einmal sch..ßen!
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Die nichtrussischen Völker in Rußland haben von den

Russen nichts anderes zu lernen gewußt, als diese gemeinen

J-^lüche. „Man muß sich wundern," heißt es in einer Schil-

derung der Kalmücken 1), ,,wenn selbst fürstliche Frauen Aus-

drücke im Munde führen, welche in keinen i-^esittcten Cirkeln

erlaubt seyn können. Die gemeinsten v himpfwörter des rus-

sischen Volks hört rnan von Fürstentör 'itern. obgleich die Be-

deutung solcher Wörter unter den Kalmdken kein Gt-heini-

niß ist, nicht bloß im Zorn, sondern im gcwf>hnlichen Um-
gange vorbringen."

Die Polen haben nicht erst wie die Kalmücken bei den

Russen eine Anleihe zu machen gebraucht; gie haben selbst

ganz gute derbe Flüche

:

Jebal cIq pies, daß der Hund dich koitiere!

Psie nasienie, Hundesamen du!

Im Jargon der Juden in der Ikraini- ondlic h findet man
Anklänge an die Flüche der Großrussen, der Kleinrus'^en und
der Polen:

Ein Bastard heißt Baistrjuk i gerau wie bei den Kleinrussen)

oder Mamser; Ilure; Hultai, Hult like oder I\\'rwe (wie bei

den Großrussen). Die Mutter wird von den Jhdfti nicht be-

schimpft, dagegen hört man oft: I< h kak af dajn Taten!

Die Essenz aller saftigen Flu- lic hat ein j(roßrussis( her

Volksdichtet in einem hübsch g-fcimten ('''. Iitc go^^iben,

das den würdigen Abschluß di<" : ^'apitc i . rniöglicht.

Axt. Ti,r. Mn.i i. tboio otii,

Ha jfoiK-M »ii icTr'iTU —
Toi.;r. UT»i6'f. KJi-hrT^ npoBa.iujiaei.

II M;iTi> Ti'.ojr \\'M7. iio;i,aBunaei.!

Oi'Ha — Ol, .>oni;a,

C'o'jrpy — jvi, nu3Ay,

( Pyucpii.THT'cv — iia u;iiraHKyj,

Teo;!, cyKiiiii cMiia, H7. opany.

') Ji. •• . n- N'.'M.. 1- •- : i< I! I; , ,.
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Mrpn iVio cofKiKy rvCth irr. cpaicy,

HxoC'b oiia TiiM'i. raji.'ia, .lunuia

Bfj;iaj pujia. CKpoöjiaci., eöaaci*

H «HC'ojia Teu>i cvKiiua cuna
W'/'[io:vj, irvu'f., ivh KojrhHO, ql niJuopTU,CM'i>!

I >al\ tnan deine Mutter, Hundebubc,

Is'oitiere in des Popen Stube!

1 >aß die Stube ganz in Trümmer ginjccl

l nd daß deine Mutter quer den Cbuj verschlinge

!

Anch dein Vater kriege dies da

Was der Pisda

Heiner Schwester wird beschert

(A\ich der Gouvernante werd es — doch verkrlirt).

i Ml du t[ündin-Sohn werd', wies geljührt,

ICin erfrorncr Hund hinten eingeführt,

i)ai\ er im Gedärme
Drinnen sich erwarnie.

Dir im Leibe taue,

Um sich beiße, schhige, haue;

Drinmn koitier' das \^ieh

Du'h vom. Nabel bis zum Knie!

58. Obszöne Sprich\Vc)rter.

Die Derbheit der russisclien Redeweise kommt besonders

in einigen Sprichwörtern zur Gehung, die ihre Bilder teils

dem sexuellen Leben, teils der Skatologie entnehmen.

Das einfache : entweder — oder, übersetzt man mit : n.Tii

xyii no iiojiaxrr), «:rir nna^n ßx npeCearii; entweder der

Chuj wird in die Hälfte oder die Pisda gimz in Stücke ge-

rissen, t

Wenn jemand eine hohe Ordensauszeichnung erhält und

keine andere Verdienste hat, als seme hübsche und gefällige

?*rau, so heißt es: nony^njiT. SB-bnAV '«r-pc.Tb »eirnuy nii'.iA}';

er bekam einen Slern durch di*^« Pisda .'.oin< »- Frau,
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Einen steifen Menschen, der sici> immer geziert (gerade

hält, nennt man: cToirri> Kaia. xyii iia, (AMij\i.6'h; er steht wie

der Chuj bei der Hochzeit. (Lin pohiisrhes Sprichwort laiUeC

ebenfalls wörtlich Sv) : stoi j;ik (hui na wcselu.)

Jüne merkwürdige Übersetzung ist jene für das franzö-

sische chacun ä son gout : y TjenKar'o (;uoii nivye'fj, eFia3a.'ii.

(J.>paHu^'3'Ji, ULie*'>uiit Kopony kj, t[0!;I,}))o; jikI.t nach seinem

Geschmack, sagte der Fr.'n/pse, als er einer Kidi in die Na^cn

lochet hineinarbeitete.

Ob man mit Nachfolgendem eine schlechte Gewohnheit

geißeln oder eine gute als mustergiltig loben wiil, bleibe dahin-

gestellt: daTuna iipiißbriKa vuiMy na nii:i;;y ;i,opiKaTi.; es ist deS

Vaters Art, die Manui an dei Vulva zu hallen.

Wenn, jemand sich an eirjc schwere Arbeit macht dann

sagt er:

B;ini'Oe.noHir otüh'i. u M}iti>,

;i,Ba.nn,aTyK) u'h.^fKy .TiONrari.!

Vater, Mutter segnet mich,

Die zwanzigste Jungfer lUtjungfre i« h

!

Um dem sich velbst Rühmenden einen Dän^pfer auf-

zusetzen und ihm zu zeigen, daß man seine Aroeit micui für

gar zu schwierig hält, entgegnet man:

(.''Vii, (iyli,

C/'To;tna;maTr.Hr xyii

!

Stofi hinein, stoß hinein, hui.

Der liunvhrtunth/wunzigsfe Chuj!

Ein Sprichwort hibt den Junggcsellenstan«!

3a'r'l\MTj ju-eiTUTLCjr,

Kor;;a ^lyircaa jTojKHTca?!

Heiraten — weswegen.

Solange fremde Frauen sich niederlegen?!
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Kin anderes Sprichwort verteidigt die eliolichc T*^•ue:

BoraroMy ndpouari.,

HceuaTOMy u.'ufAonaTi».

Der Reiche soll um Geld nicht raufen,

Der Eh'mann nicht zu Huren laufen.

Wenn man aber jemandem, der über Familiensorgen klagt,

4iicht helfen will, sagt man ihm:

(>TAaii :KeHy A^'A^S

a cMMfi CTynaii i;i> rijntAn.

Zum Onkel das Weib gib.

Selbst minm mit Huren vorlieb.

Bietet sich jemand zur Arbeit an und wird nicht angenom-

men, so wf'ist man ihn ab mit den Worten: toat» luroxi.,

»ibiiibMoi no iiamyTTj xyaMu, Ha to cox« gctl; ein schlechtes

Jahr, heuer pflügt man nicht mit Chujs, sondern mit pflügen.

Wenn die (aeschäfte schlecht gehen, klagt man: Kh
^laiuGMy 6epcry i'e KOji«»o;iu ^a napKii, a ßce xyn a^ na;iKTi;

nicht Schiffe utul Pirken landen an unserem Ufer, sondern.

bloß Chujs und Stöcke.

W^enn jemand eine Sache auf sich lädt, der er nicht

gewachsen isl, warnt man ihn: öpaJtc.fi-O'i, tm aa MnrKOO a^-

peBo, aa othoucküI xyii; nimm doch weicheres Holz, den

vaterlichen Chiij.

Zeigt man jemandem etwas, was er nicht zu enträir^oln

.weiß, so sagt der zu Rat gezogene: BiiHcy niiSAy pwvKy, A'*

He 3Haio usLKh iiasiiaTL; ich sehe eine rote Pisda, aber icl

weiß nicht, wie man das nennt.

V^on einem Dummkopf heißt es

:

^ 'jiyn'r>

icaicjb (5a6iü uyn'h

Dumm
Wie Weibernabel.

Man sagt dem Volke: Trunksucht und Plurerei seien

Laster. Das \''olk aber meint : ^oj^rh no hi^ott., hg eCerb, ik.



IHM u-h WAV ;icimeTi>, der 'J'eufcl trinkt iiiclit, koiticrt niclit,

dnrh iiiiil.^ er in der f kille lieben.

Die l.i^schlecht^lieb(* ist das Höcliste : hto aa KyMa, kojih

iJOATi iiyMuM'i. iw ÖLLTii! wus ist die Biise wert, die meht unter

dem Vetter war!

l'^in ScJuviegoimutter- Sprichwort ^^ la russo: sopoiuasr

T^^ma Jia coG)i :mith ncTain,MTi.; eine gute Scbwiegermuttei

zieht den Schwiegersohn auf sich hinauf.

Ein kleinrussisrhos Sprichwort sagt, dab man zu nichts

gezwungen werden könne: CViku ho (;xo'/-»., KoGe.Tr, ho ecKO'io;

weim die Hündin nicht will, kann der Hund nicht auf sie.

l)et\i Hundeleben ist auch ein anderes kleinrussija hes Üild

f'ninommen: a ero ire VoyTh, TaK mIm uexaii i xBOcra no iua-

u\hii\; und v.enn man ihn nicht k»)itiert, braucht er den Schweif

nicht aufzuheben.

Man denkt eben realistisch; die Hauptsache ist der Er-

folg, der (icwinn, das Vergnüge.) ; auf die Ehre verzichtet man
und sagt daher (^kleinrussisch) : II,e im TBoe a'JIO- xoh i noiGan,

nßii n C(^ßo70 Jic y3im! Weiui er mich nur koitiert, so ist es

egal, <^b er mich nach Hause nimmt oder nicht!

59. Erotische und obszöne I jeder.

Die Freiheit, die die russischen Eltern den Kindern ein-

räumen, wird in charakteristischer Weise in einem ganz kurzen

kleinrussischen Liedchen, das man im Gouvernement Tschor-

nigow singt, präzisiert

:

,,Oir xiaTH, MaTM, Maxir, MaTii!

3 icJM h:o h Gvfl,y ciiaTH?"

— „'] xjioi!ii,HMn, MOH ;i.ouio,

U-;K To6i ii ue Gopouro!''

,,Oj Mutter, Mutter, Mutter mein I

liei wem werd heute Nacht ich sein?"

„Du wirst, mein Kind, bei Burschen liegen,

Ich wehre dir nicht das \'^ergnü);en 1"
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Aus einem anderen kurzen Ciedichtcluu können wir er

fahren, in welch einfacher Weise die Kosakin im Gebiete des

Schwarzen Meeres ihren Flirt hc^treiben:

llpiiiiuiou K.iü^iKO

II i^ Biicoiie^Ko

Taii KJiine! . . .

Ili/Jiijrn 3ariaei;y

BnHH>i» KOßöacuy

Tali TH'ie! . . .

Klotschko kommt zum Fenster hier,

Klotsrhko schaut herein zur Tür,

Schreit : Du, du! . . .

Hat die Hosen aufgemacht,

Hat die Wurst hervorgebracht.

Und stößt zu! . . .

Eine überraschend große Anzahl der Volkslieder spottet

über die Unsittlichkeit des Klerus. Nicht bloß die niedere

Geistlichkeit, die Popen, sondern auch die Schwarzen, die

Mönche und Nonnen, kommen da schlecht weg. Eine köst-

liche Satire ist beispielsweise dieses Zwiegespräch zwischen

dem Metropoliten und einer Nonne

:

„LIIo TU Maem iii.T, HaMireroM,

HepHHn;e-cecTpHn,e,

HepnenbKajT, Monoß,eiiT,Ka.n,

HepHyme^iKo, mojt Ay^uenKO?'^

— „UIhto Maio, OTie ^Mirrpie,

ApxiepeK), BJia,ii;nKO,

MHTponojiHTe ! .
."

„A mo Maem hhhc^o iimY,

He.pHHi^e-cecTpHUio? ..."

— „I]^Hn.ro Maio, OT^e /I,METpio"

„A mo Maeni nu-'K^e n,iiij;i,

HppHHii,e-cecTpHn;o? ..."

— „ITyiia Maio, orne /l,MiTTpie . .
."
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.,A 111,0 Maoni hiivk-io nyim,

'lej»HWiV'-co('ipumy . .
.*•

— -HOIÜIO ALVID, Ol'IO Jl,MiiTpi«''

..^l,;ui-}KG Nfeiii TaPM lU'K.ia,

llf-vaii: Jicyiij' churo CHeivpa

Uf'plIlIUC-O.'CTpMUfy . .
."

— „BjiarocjroBiiTi., onc /l^MiiTpio.,

Apxioprio, K'ia;inito

iMnT])ono.iuro!"i)

„Wiis wohl l^ast du unter deinem Halsband,

Meine Schwester-Nonne.

Meine liebliche Brünette,

Meine junge, schöne Seele?"

„Meinen Hals, Vater Dmitrij,

Euer Herrlichkeit, Herr Erzbischof,

Metropolit!"

.,Und was hast du unterhall) aes Halses,

Aleine Schwester-Nonne?"

,,Meine Zitzen, Vater i>mitrij , .
."

,,Und was hast du unterhalb der Zit/en.

Meine Schwester Nonne ?"

„Meinen Nabel Vater Dmitrij . . .

„Und was ha-t du unterhalb des Nabels,

Meine Schwester-Nonne '"

„Meme Hölle, V^atcr Dmitrij ..."

„Willst clu mir nicht deine Hölle leihn.

Daß ich meinen Schwiegervater stoß hinein,

Ivleinc Schwester-Nonne ?"

„Segnen Sie mich. Vater Dmitrij,

Euer Herrlichkeit, Herr Erzbischof,

Metropolit I"

In manchen Gegenden singt man die Lieder nach der

Melodie der Psalmen. Man beginnt : „Wir beten mit unseren

lieiligen Vätern, unser Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, er-

bamne dich imser, Aminj !" Und dann intoniert man im Chore

:

') \iis Swirjcii'.z iiii (UinvM niiiicnl Kijew.



XoAHW 'fopiKMi.r. HO imuu'Tiipy,

ilpOCHB ^iepH»'Il,l. Uli MU.UOCTUliyj

TaicH A-iiii'^) cecrpuni,

Tl^öMy Hopiieuio

Ha MUJIOC'TIIHV .'

Jl^ajiH vuy icopodicy Myioi

A Bin npocc Cijioi pyKU.

Tukh jxaÜTe . . .

/l^ajiH üMy Kopor)Ky ropoxy

Jf mu npoce uoptioro Moxy.

TaKH AaÜTo . .

.

7I,f\JiH i'-uy iap>i'fini: Kajia^

A Bin iipoce: ,,iiorii pacKapn'i!"

TaKTi ;i;aiiTe . . .

Jl,<uiii r-My ropvniiii MJiiifieii;!.

A lÜH iipoce yMo'ini 1. ixineii,!.! .

Mi'aKM ^aÜTe . .

.

Der Mönch trat durch die Klostcrtür

UiK^ l)at um ein Ahiiosen hier:

O gebet, Nonnen mein,

O gebet, Sc1»western mein,

Almosen mir,

ils werd eu< h Lohn dafür!

Man gab ihm Mehl, doch gar nicht danKl er

Die weifk'H Händchen die verlangt er.

O gebet^ Nonnen . . .

Man gab ihin Erbsen, gar nicht dr.nkl er,

Nach schwarzem Moose jetzt verlangt er.

O gebet, Nonnen . , .

Man gab ihm IJiot, er nimmt es nicht,

,,r)ie Füße breitet ans!" er spricht.

O gebet, Nonnen .

Man gab ihm Krapfen einen großen,

l")och er verlangt: hm.mzustoßeji.

O gebet, Nonnen . . ,
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Miin laßt Monrhc luicl Nonnen dii- h(*ilii;'^'<'n ]>in>;f ties

Clauocns vcrhol^neii :

y Küioi ira ;viBOHi!ui

Ta Tai« lopnem. crrncaf:Tr>rM,

A}K Ä3BUinU.JI XllTUOTDI.

— 111,0 TU poGlim, MOHMt^?

— „CiracaiO(.H cepn«-:

Oir« 'Ri.taio, npmam.M lo,

B C'f>p«v»,UT[y i'pixii :jaiiyiri.aM!"^

'An Kijcw auf dorn Glockenturm

Da läutei eine (ilorke Stunn:

Der Mf">neh liegt auf der Nonne
Ihn] ijieht den Strang mit W'otnw

O Mönrh, o Mönch, was machät du da ?

„Ich beichte meine Sünden ja,

Konmmniziere munter.

Stoß alies lief hipuntei !'*

Die Bauernvveiber haben es nicht gern mit den Popen und
Mönchen zu tun; wenigstens behaupten die Mädchen im Gou-

vernement Tschernigow in einem Liede. da(A sie der ganzen
Kleii'^ei einen einzigen v\'eltlichon Studenten vorziehen:

Ido M«Mi»> CTO nou,iB,

/I,irflKO[iiH rpHCTa —
0,1.1111 Tiijii.Ki ;T;oro;i;Hw:

lio TG C)\ii lopucra!

Wohl hundert Popen trennten mich

l*nd nuch dreihundert Küster —
T>och keiner ach befriedigt mich
So gut wie ein Juristel

Neben dem Klerus sind es die alten Leute, die man ver-

spottet, indem ii>an sie als Sodomiten bezeichnet. Dem Klein-



— 605 —

russcn namentlich, der von gesunder Sinnlichkeil erfüllt ist,

erscheint die Sodomie, der Coitus in ainnn als etwas Verächt-

liches :

Ha ropo,T,i Öy.inna,

II iA ropoK^ iiMKa,

A ;),iA r)aOy

If)e 33n,n;y,

A iK ry 6'im n ii na m iva :

Im Garten ein Holunderlxiuni,

Am Hügel ist eir. hohler Kaum,

Der Greisin tut's der Greis

Von hinten in den Steift,

Und mit den Lippen klatscht er I

Bei den Tänzen und Unterhaltungen singt m,in T.ieder im

Chore. Der Vorsänger intoniert eine Meiodie und improvisiert

Zweizeiler, und der Chor wiederholt immer nur den Refrain.

In diesen improvisierten Liedern verspoltet man häufig au( h

die Sittenlosigkcit der gnädigen Herrin oder man erteilt den

Töchtern und Söhnen des Volkes goldene Ratschläge. L^ier

ein Beispiel, wie der Vorsänger in seinen Einfällen die Herrin

schildert

:

Homna 6api>iHa hu imaeoM'b,

O'iyTHJiaeb iio;3,'t> FepEacoML!

JDapMHfl, ÖapHHH,

CyAapwiiir, 6a])bTnM

!

A oapLinH iioA'b sanopo.M'f.

noo6.nac5i »'•!> ircpcoopoM'b

!

BapHiiH . . .

A iia GapHuii ^leneu,'!,,

.E6oTi> GapwiiKj Kyncii,'!.

!

BaphiHJi . .

.

A Ha 6api.iit'h kokouiiiiiki>,

yoß'B 5apLiiiio eano^KHHKi«!

BapLiuji ...

A oapbiiiH miiTa-ÖpiiTa,

Ha Gaaapfj xycM'b Hura

!

r>ani.iiijj! . , .
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Ging v'iic Gniidipo nn\ Kwaß,

Legte sich auf sie Gcrwai>s!

Gnädige, o Gnädige,

O du Herrin, Gnädige 1

Sit?t die Gnädige am Zaun,

Kann sie jeder haben, traun 1

Cinädige, o Gniidige . . .

Trä}.'t die Gnädige ein Häubchen,

Trennt der Kaufmann gleich das Täubchen

!

Gnädige, o Gnädige . . .

Hat Madamchen den Kokoschnik^),

Dann bekommt sie der Saposchnik-^^

!

Gnädige, o Gnädige ...

Gnädige ist wie zerbrochen,

Ward am I\.>arkte ganz zerstochen.

Gnädige, o Gnädige . .• .

Eine (besondere Art Couplets kennen die großrussischen

i'riVikarbeiter und Eisenbahnarbeiter in Woronesch. Es sind

ZveizeiJer, und nach j'^dem Couplet singt der Chor: Icha-

-

ch:\ cha—choschki, deshalb nennt man diese Liedchen Icha

choi'.chki (uxaxoiiiKu). Merkwürdigerweise fähren sie auch den

Titel CTpa^ani« fStradanija. Leiden : wohl richtiger ; Marterln,

l^cnk/eichen)

:

LI,iiJioBan bc, M 1 1 .lüBaiihO,

npoMe}Ki> Hori> iiaötij imxajiL"'

Zärtlichkeiten, Küssen, Kosen,

L^nd dazu ein Beinestoßen!

Ha Heii ^ivjikh iiojioeaTti,

Ho KOJi-tuH o6occaTn!

ochön g»^'=;treitte Strümpfe, sieh,

Uoch dabei bepibf das Knie.

M Der Kot)fiiutz ilcr russischen Frau

-) Der S.liustoT.
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ITü oßnTOCi. A'hni^n ci. w;i[jom'i> —
Ilpona ji,aTi.

.
:iioConu ;ja Aiip» »m t

!

iVii'cht'n. koiv.'^vn kalt —
Denn die Lieb wir.l n'cht bezahlt!

Khki> bm iie C.iJi,\viiTo.

A Gojihnanu irc Miuiyr..!

Ob luirer. oder nicht : egal,

Man konMnt zum Srhkib in.-, Hospital

!

HneTüTV A'l>TJKa ojiiojia,

lhl3Ay B'IujIlKOM'b MCJia!

J)as Mädchen ist stets rein gewesen.

Sie kehrt ihr Ding mit einem Ik.-sen

!

CiiAiiTTj A'Iißi'ii noAi> :io3uuoii

C'b^iBT'ij TiVL:ifl,y XBopoeTDiroii!

13ei einer Weide sitzt die Gute

Und peitscht die Pisda mit der Rute!

Ali, MaMiiiua, Bc.'naKoii ao'ikv --

OrnycTH ryji>iTi> iia homkv!

Mütterchen, ich bitt mir aus

Laß mich jede Nacht vom Huub!

Ha liopoueMvCKOM'L BOKaajrh

npoAaiOTi» A'hßOK'b BOaaMJi.

In Woronesch am Perron

Kauft man Mädchen per Waggon,

Bpomy Mip-L, noiT;;y «i, Monauiicu,

BvAy exLCii BO BC'h JiHiuicii!

Ich laß die Welt und geh ins Kloster

Und koitier beim Pater noster.

Zum Schlüsse einige originelle kleine polnische Lieder

aus Rus^!>cli-Polen:
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Shichaj, Kaskc), ly ly spis?

daj mi tego, cym ty scys.

— Nie (IIa ciebie ja to mam;
dam ci tego, cym ja sram.

Schläfst du, Kathi? du vergissest:

(üb mir das, womit du p . ssest. —
,, Nicht umsonst dein Maul zerreiße;

Geb's nur dem, mit dem ich seh . i)c

j\Ioja Marys, daj mi psiochy,

Dam ci weiny na poficochy;

Twoi psiochy nie ubefidzie,

A w poncochach cieplo bendzie.

Mariechen, gib die Pizka mir,

Ich gebe Strümpfe dir dafür;

Die Pizka wird dadurch nicht arm,

Die Strümpfe aber halten warm.

Odradajca, odradajca —
Urwaty mi dziwki jajca.

Jagcm zacun ria nich ksycy»',

Musiaiy mi nazod psysyc.

Odradajza, odradajza —
Mir zerriß das Mädchenpack

Meinen armen Eiersack.

Nun müßt ihr, ihr Ungeheuer,

Mir zusammennähn die Eierl

Chociazt^m ja katolicka,

Moja picka heretycka:

Cy to piontek, cy wilija,

Zre kietbasc kanalija.

Ich bin zwar eine Katholikin,

Mein Ding ist ketzerisch indessen,

Denn selbst am Freitag, die Kanaille,

Wrlangt sie eine Wurst zu fressen.
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ProsÜ Jar.io liasie, azeby rnti dala,

A oua mu ha to, ze ip.ic'vioncke miaia.

,,Ctery lata miia, jak clxiCMPconta iapio,

A jef.cprn nie stysai o iniesioncu w tlupie."

Jasjo bittet Kathi. doch sie hat die Regel,

Kann es nirnt gewahren; üsagt darauf df;r Fjlegel;

.jKoitier vier Jahre schon ; hörte nie von einer Mode,

Daß ;in Weib im H gleichfalls kx'iege die Periode ?"

Siadla Kaöka iiad st.ruirivkiem

1 nazwala Ja^ka byki^:m.

Jasiek sobie rög przyprawii

Jak ja ubod, tak roükr^Ttwii

Kaäka pl^cc i narzeka, —
j.Nie aazywaj bykiem cteka?''

Die Kathi sitzt am Bache hier

Und schimpft den Taschka lachend: vSt'e; '

Doch Jaschka nimmt heraus sein Hern
Und sticht d'e Kathi fest von vorn.

Ais KathJ weint, da sagt er ihr

:

„Was nennst du einen Menschen: Stier?"

60, Erotische und obszöne Erzählungen,

Die russischen erotischen und obszönen Erzählungen

wählen gCH! die Form einer f'abel. Beispielsweise „Die Ge-

schvchte vom MüscMik, dem Bäfen, öf'u> Furhs und der Bremse."

dr.Ten Thema alierclings nict*t rusisisthen Ursprungs ist:

Der MtJschik wuBtc nicht, wie er seinen Feinden, entrinnen

sollte IHi Icara ihm piotzisch eine Idee. Er padcte sein Weib
uaJ warf es auf die Krde .?Die Frau wollte sich wehren, er

aber sagte; „Schweig!" und oiine zji' zogeia, riß er ihr den

Kocfc und das Hetnd lienuiter und hob ihre Fiiße so hoch

hinauf als aur möglich. Der Bär sah, daß der Muschik ein

Wejb mißhandelte. .,Nein, Fuchs/' sagte er, „ich würde mich
Stern, lje«<f.ic}ji-.- dei Oire.,11. Sittlichkeit i:-. RuöJand. **

39
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niemals dem Menschen nähern." —
• „Weshalb denn nicht?"

— „Aber schau\ dcch, wie er ein Weib mißhandelt." Der Fuchs

sah hin und sagte : „Du hast recht. Der Mensch bricht je-

mandem die Beine." Nun sah auch die Bremse hin und rief

aus : „Das ist noch nicht alles. Kr steckt auch einen Stab

jemandem in den H hinein." Die Tiere erkannten nun,

daß ihnen von dem Menschen Gefahr drohte, und entflohen

in den Wald.

In einem gewissen Reiche — erzählt eine andere Geschichte

— lebte ein Edelmann, der eine außergewöhnlich schöne

Tochter hatte. Eines Tages ging das Fräulein spazieren, und

der Lakai, der sie begleitete, dachte bei sich: „Welch ein

Bissen! O könnte ich sie nur einmal trennen, dann möchte

ich gern sterben I" Und dieser Gedanke beschäftigte ihn so,

daß er unwillkürlich laut sagte: „O Fräulein, wenn ich Sie

nur einmal grüßen dürfte nach Art der Hunde l" Das Mädchen
hörte die Worte, und als sie wieder zu Hause waren, fragte

sie den Diener: „Was hast du damit gemeint? Tue nun

sofort, was du gewünscht hast; oder ich erzähle alles dem
Papa!" Und mit diesen Worten hob das Mädchen ihre Röcke

auf, kniete nieder und sagte dem Bedienten : „So, nun schnüffle

wie die Hunde schnüffeln! So! Nun lecke wie die Hunde
lecken!" Er gehorchte. „Gut," sagte sie darauf, „nun laufe

um mich herum wie die Hunde laufen." Er lief. „Gut," sagte

sie endlich, „jetzt gehe schlafen, aber morgen abend komme
wieder!" Am andern Abend wiederhohe sich dasselbe Spiel.

Endlich aber hatte das Fräulein Mitleid mit dem Burschen und
legte sich mit dem Rücken aufs Bett und gewährte ihm. Nach-

dem der Lakai sein Vergnügen genossen hatte, sagte er zu sich

:

„Das macht nichts ! Ich habe sie im H lecken müssen
— es sei I Aber ich habe doch erreicht, was ich wollte 1"

Ein beliebtes Thema ist der Wettstreit zwischen dem After

und der Pisda. Die Pisda sagte zum After : „Du tätest klug

zu schweigen! Ich erhalte allnächtlich hohen Besuch, du aber

tust während dieser Zeit nichts anderes als stinken!" — ,.Ach

du miserable Pisda," brauste der After auf, ,,wenn man dich

koitiert, fließt aller Speichel über mich; und da soll ich noch

schweigen!"
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Ein Floh und eine Laus begegneten einander. „Wohin

gehst du?" — „Ich will die Nacht in der Pisda zubringen."

— „Und ich in dem After." — Am andern Morgen kamen
sie wieder zusammen. „Guten Morgen," sagte der Floh, „wie

hast du geschlafen?" — „Sprich mir nicht von dieser Nacht.

Ich habe furchtbare Angst ausgestanden! Eine Art Kahlkopf

drang ein und trieb mich immer tiefer hinein, ich sprang ver-

zweifelt hin und her, endlich erbrach er sich aber und zog

sich /Airück." — „Nun wohl, meine liebe Gevatterin, auch

an meinem Nachtlogis waren zwei Gäste, die immerfort an-

schlugen, aber schließlich gingen auch sie fort."

Diese geheimen Erzählungen haben alle einen Zug ins

Skatologische. Weiter ist an ihnen charakteristisch, daß den

Mönchen und Popen alles mögliche — das Schlechteste und

das Dümmste — zugemutet wird. „Der Mönch und die Stute"

zeig^ uns den Geistlichen als Sodomiten : Im Hofe eines Muschik

befand sich eine ganze Mönchsbande. Einer der Mönche sagte

zu den anderen: „Seht nur, seht, diese graue Stute ist ganz

verliebt in mich! Wollt ihr, daß ich sie vor unserer ganzen

ehrenwerten Versammlung besteige?" — „Laß sehen!" —
Also ging der Mönch zur Stute und sagte zu ihr: „Guten

Morgen, geliebtes Stütchen!" — „Guten Morgen, mein Sänger,

was wünschest du?" — „Ich wollte dich fragen —" „Schon

gut, mein Freund ! Bei uns auf dem Lande ist es Sitte, daß

ein Bursche, der um die Liebe eines Mädchens wirbt, sie durch

kleine Geschenke zu gewinnen trachtet, Nüsse oder Lecker-

bissen. Aber was gibst du mir?" — ,,Sage, was du willst." —
„Wohlan, bringe mir einen Tschetwerik Hafer; dann wollen

wir der Wollust fröhnen." Der Mönch brachte bald dm
Hafer und brannte vor Ungeduld. .,Wohlan," sagte die Stute,

„ich will dich nicht länger hinhalten. Ich kann doch nicht

mein Leben lang eine keusche Jungfer bleiben, und überdies

ist die Liebe eines Patrons von deinem Schlage nicht ent-

ehrend. Steige also auf meinen Hintern hinauf und warte,

bis ich den Schweif aufhebe." Die Stute begann den Haler

zu fressen, und der Mönch plazierte sein Instrument vor ihre

Öffnung. Die anderen Mönche aber harrten gespannt der

Dinge, die da kommen würden. Die Stute fraß und fraJÖ und

39*
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traß riötzlich l)ob sie den Schweif auf und flugs stieß der

Pope auch schon ins Loch hinein. Die Stute preßte ihn aber

mit deni Schweif so fest, daß sich der Arme sehr übel befand.

Nun begann die Stute auch zu furzen. Das war dem Mönch
denn doch zu viel. Er zog sich schleunig zurück und sagte

zu den KaiXier&den : „Na. seht ihr, wie tüchtig ich beschlagen

bui! Die Stute; hat mich nicht auszuhalten vennocht, sie mußte

furzen I"

, Sodomie und . Dummheit des Popen schildert dir ,,Ge-

schichte von dem Popen, dcj ein Kalb 7Air Welt, bringt": Ein

Popenpaar hat'.e als Arbeiter einen Kosaken namens Wankr,.

Die Popm war so geizig, daß der arme Kosak kein gutes Leben

hatte. Eine.3 Tages ging der Pope mit seinem Arbeiter auf

ein y eld, das ::ehn Werst vom Hause entfernt war. Sie ar-

beiteten Jange tüchtig, da kam eine Herde Kühe daher. Der

Pope jagte sie mit Mühe fort und kehrte dann schvy-eißtriefend.

zum Kosaken zurück. Nach getaner Arbeit machten sie sicli

auf den Heimweg, aber die Dunkelheit brach schnell herein,

und der Pope sagte : „Wanka, ist es nicht gescheiter, im

nächsten Dorfe bei Gwosd zu übernachten. Das ist ein guter

Muschik^ und sein Hof ist gedeckt." - ..Gut, Väterchen!" Man
trat a'.so in die Isba des Gwosd ein. Der Kosak sprach sein

Gebe.i und sagte dem Herrn des Hauses; „Höre, Patron, wenn

wir zu Nacht essen, so sprich : Setzet euch, die ihr getauft

seid! Denn wenn du zum Popen sagst: Setze dich, geistlicher

Herr! so würdest du ihn verletzen und er würde nicht zu

lische gehn wollen; er liebt es nicht, daß man ihn so tituliere!"

Während dieser Zeit spannte der Pope draußen die Pferde ans.

Dann ging man zum Nachtessen. Der Muschik sprach^ wie

ihm der Kosak geraten hatte Alles setzte sich sofort zu Irische,

nur der Fcpr nicht : denn er erwartete eine spezielle Ein-

ladung als geislhcher Herr. Er wartete und wartete vergebens,

unterdessen wurde die Mahlzeit beendet. Da fragte der Muschik

den Popeti : ,^V/eshalb, Vater Michail, hast du dich nicht zu

uns gesetzt?" — „Ich habe keiner) Hunger." sagte dt^r Pope

Man ging schlafen. Der Muschik führte seine Gäste in den

Stall wo es wärmer war als in der Isba. In der Nacht stöhnte

der Pope vor Hunger und weckte den Kosaken. Der fand
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etwas Nahrung und gab sie dem Popen, aber im N'^ersehen

verschüttete er so viel, daß dem Hungrigen nicht viel übrig

blieb. Als der Pope eingeschlafen war, kalbte eine Kuh. Die

Bäuerin kam herein und legte das neugeborene Kalb an die

Seite des schlafenden Popen. In der Nacht erwachte der Pope,

als das Kalb ihn leckte. Er weckte schnell den Kosaken. „Was
wünschest du noch, Väterchen.''*' — ,,Wanka, neben mir liegt

ein Kalb ; ich weiß nicht, wie es da hingekommen ist." —
„Nun wohl, Väterchen, du erinnerst dich, daß du gestern den

Kühen nachliefst. Da hast du jetzt gekalbt !" — .,Um Gottes-

willen, W^anka, wie soll ich das vor der Popin verbergen?"

— „Gib mir dreihundert Rubel, dann will ich dafür sorgen, daß

niemand von der Sache erfährt." Der Pope gab ihm das Geld.

„So, Väterchen, nun geh sofort heimlich nach Hause, aber laß

deine Schuhe hier, und nimm dafür meine." So geschah es.

Kaum war der Pope fort, ging der Kosak zum Muschik und
sagte: „Ah, ihr seid Esel! Ihr wißt nicht, daß euer Kalb

den Popen gefressen hat; es ist vom Popen nichts zurück-

geblieben als seine Schuhe." Der Muschik bot dem Kosaken
dreihundert Rubel Schweigegeld. Der Kosak nahm das Geld,

stieg zu Pferde und holte den Popen ein. „Batuschka," sagte

er, „der Muschik will mit dem Kalb zur Popin gehen und ihr

erzählen, daß du der Vater des Kalbes bist." — „Da hast du
noch hundert Rubel," jammerte der Pope erschrocken, „und
bringe die Sache in Ordnung." Wanka kam nun wieder zum
Muschik und sagte : .,Die Popin wird wahnsinnig werden, wenn
sie den Tod des Popen erfährt." Der Bauer gab ihm noch

hundert Rubel. Nun kehrte Wanka in des Popen Haus zurück;

er zog da noch manchen Rubel heraus, dann verabschiedete

er sich vom Popen und der Popin, verheiratete sich, und
seine Geschäfte gingen gut.

Derber ist eine andere humoristische ,,Erzählung von

einem geistlichen Vater" : Die großen Fasten waren gekommen,
ein Bauer begab sich zum Popen um zu beichten. Er leg^e

in einen Sack einen Birkenklotz, verknüpfte den Sack und
brachte ihn dem Popen. „Wohlan, mein Lieber: welche Sünden
hast du begangen? und was hast du da im Sack?" — „Eine

Weißwurst, die ich dir bringe, Väterchen." — „Desto besser.
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Sie ist wohl gefroren?" — „Jawohl, sie war die ganze Zeit

in meinem Keller," — .,Nun gut, sie wird schon auftau<>n.'"

— ,,Ich bin gekommen, -um zu beichten, Väterchen : Als ich

einmal bei der Messe war, habe ich gestunken." — „Närrchen,
'

sagte der so reich beschenkte Pope gut gelaunt, „ist das denn

eine Sünde ? Mir selbst ist einmal am Altar ein Furz entschlüpft

Das ist nichts, mein Lieber. Gehe, und Gott stehe dir bei!"

Und mit diesen Worten öffnete der Pope den Sack und sah

Holz statt Wurst. „Ah, du verfluchter Stinker," schrie er dem
Bauer nach, „wo ist denn die Weißwurst?" Der Bauer aber

sagte: „Möchtest du nicht gar einen Chuj haben, Furzer, der

du bist!"

Endlich zeigt eine Geschichte auch, wie der Pope es vor

steht, die Naivität seiner Pfarrkinder zur Befriedigung seiner

Wollust auszunützen: Ein Muschik hatte eme junge Frau ge

heiratet und die Frau schwanger zu Hause gelassen, während er

in einem anderen Dorfe arbeitete. Den Popen j^eftistete nach

dem jungen Weibchen, und der Zufall war ihm günstig. Eines

Tages kam die Frau zur Beichte. „Guten Tag," .sagte der

Pope, „wo ist jetzt dein Mann?" — ,,Er ist weit fortgegangen,

um Arbeit zu suchen, Väterchen." — ,,Ah, der Schuft! Wie
konnte er dich in diesem Zustande verlassen! Er hat dich

geschwängert, aber sein Werk nicht vollendet. Nun wirst du

ein Monstrum gebären, ein Kind ohne Arme und ohne Beine,

und alle werden mit Fingern auf dich weisen:" — .,Was ist da

zu tun, Väterchen ?" — „Ich werde dir zu helfen suchen, aber

das tue ich nur für dich, für deinen Mann täte ich es um
keinen Preis!" — „Suche mir zu helfen, Väterchen," bat die

Naive mit Tränen in den Augen. — ,,Nun denn, es sei, Ma-

ruschka, ich werde dem Kind vollenden. Komm abends in

meinen Stall, ich werde den Tieren zu essen biingcn und mich

dort mit dir beschäftigen." — ,,Ich danke, Väterchen f" — Die

Bäuerin kam des Abends. ,,Legc dich auf das Stroh," sagte der

Pope. Sic breitete die Tüße aus und der Pope machte es ihr

sechsmal. „Jetzt gehe nach Hause," sagte er dann zu ihr, „und

Gott möge dir beistehen, alles wird gutgehen." - — Alt> der

Bauer endlich nach Hause kam, empfing ihn die Frau schlecht-

gelaunt. ,,Warum hi^l du so mißgestimmt ?" fragte der Muschik
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„Ach, laß mich doch," antwortete, sie, ,,du weißt nicht, was

sich gehört 1 Du bist abgereist, ohne das Kind zu vollenden!

Zum Glück hat sich der Pope meiner erbarmt und die Arbeit

zu Ende gebracht. Sonst würde ich ein Monstrum zur Welt

bringen," Der Muschik erkannte, daß ihn der Pope zum Hahnrei

gemacht. „Warte," dachte er bei sich, „das soll dir heimgezahlt

werden!" — Bald darauf gebar die Bäuerin einen Knaben.

Der Muschik ging zum Popen und bat ihn, den Jungen zu

taufen. Nach der Zeremonie setzte man sich zu Tische. Der

Pope aß und trank und lobte die Speisen und den Branntwein.

„Es ist alles großartig," sagte er zum. Muschik, „du solltest

um die Popin schicken; sie würde gewiß auch gern mittrinken."

„Ich werde selbst gehen, Väterchen." — „So gehe, mein

Lieber." — Ging also der Bauer die Popadia einladen. —
,,Danke," sagte die Popin, ,,daß ihr an mich gedacht habt, ich

werde mich schnell ankleiden." Sie legte ihre Ohrgehänge auf

eine Bank und wusch sich. Als sie ihr Gesicht abtrocknete,

steckte der Muschik die Ohrgehänge ein. Die Popin suchte

nun ihre Ohrgehänge, aber sie fand sie nicht. „Hast du sie

nicht genommen, Muschik?" — „Wie wäre das möglich,

Mütterchen! Aber ich habe gesehen, wo sie hineingeschlüpft

sind; ich kann es nur nicht sagen." — „Macht nichts, sage es

nur I" — „Als du auf der Bank saßest, Mütterchen, sind die

Ohigehänge in deine Pisda hineingeschlüpft." — „Könntest du

sie nicht herausziehen?" — „Es sei; um dir gefällig zu sein,

will ich es versuchen." Er legte sie um, bearbeitete sie zM'eimal

und präsentierte ihr dann ein Stück Ohrgehänge an der Spitze

seines Penis. „Siehst du, Mütterchen, eins habe ich schon

gefunden." Nach zwei neuen Operationen fand sich auch das

rweite. — „Du hast dich airg geplagt, mein Lieber," sagte

die Popin, ,,aber ich habe noch eine Bitte an dich. Vor

zwei Jahren ist mir ein kupferner Topf verloren gegangen,

vielleicht ist der auch da drin." Der Muschik tat es ihr noch

zweimal. „Nein, Mütterchen," sagte der Muschik, ,,es ist un-

möglich. Der Topf ist zwar drin, aber ganz verbohrt." Man
gab also das weitere Suchen auf und ging in das Haus des

Muschik. Als sie sich zu Tische setzte, sagte die Popadia dem
Popen : „Nicht wahr, Väterchen, die Zeit, bis wir gekommen
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sind, ist dir wohl etwas lang erschienen?" — „Das glaub ich

wohl, Mütterchen!" - „Aber was willst du? Meine Ohr-

gehänge waren verloren. Ich hatte sie auf eine Bank gelegt

und mich dann darauf geserzt. Und meine Pisda hatte sie

verschlungen. Zum Glück fand der Muscliik sie wieder." Der
Pope erkannte die Rache des Muschik und schwieg kleinlaut.
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tressen f. d. Kaiser 420.

j

Bändchen, rotes, d.Jung-

I
frau II 378.

i
Bandura 401.

' Barbier s. Bart.

i
Bär als Kellner 312.

;
Bärenhäute zu Hinricht.-

Zwecken usw. II 26, 88.

Bärenjagden 340, 341.

j
Barjatinski, Fürst. Päder-

ast II 567.

I

Bärenkämpfe 336, 337.

I

Barschew, Prof. II 128.

I

Bart ^7, 192, 262, 388,
i 493; II 45, 78. 148.

I

— ausrvipfen II 88.

! — d. Russen u. Nicht-

russ. 20.

— Parallelen aus and.

Ländern 21.

Bartreform 17, iSff.

Baruch, Jude, leb. ver-

brannt 178.

Baschkin, Mat-ivej. Ketzer

178.

Baischkireiiliebchf-n, d. II

334-
Baiska Vt, Räuber 493.

Basmanow, Iwans Lieb-

ling IT 10.

— Vater u. Sohn hm-
gerichtet II 21.

Batogen 11 123.

- Beschseib. d. Strafe

261. 276 2s6; 11 14";.

146.— ihre Geschichte II 147.

Batogen u. Kaut 11 146.

Bauer u. Mystizismus 164.

— verachtet d. Popen
125, 126.

Bauern II 22off.

— -aufstände unt. Niko-

laj I. II 237.
— Indolenz 459.— -regeln 64.
— -zar (Alexander III.)

166.

Baumkult 105.

— bei Sektierern 254.

Beaufsichtigung d.Frauen
II 311-

Befreiung d. Frauen aus

d. Abgeschlossenh. II

316.

Begräbnis*, unehrl., für

Selbstmörder 445, 447,
Behandlung d. Schau-

spieler II 318.

Beichte u. Polizei 124;

II 60.

Beisammenschlafen vgl.

Probenächte II 479.— beider Geschlechter in

Bettlerasylen 328.

— d. Jugend bei d.Kleiu-

russen II 487.— d. Zarenpaares TI 505.

Beisammenwohnen von
Mensch, u. Tier. II 241.

Beketow, Kadett, als Bal-

letteuse 414. .

Belohnungen 285.— für Saufleistungen 325.

Bergjüdin, d. II 333.
Besborodko, Kartenspie-

ler 345.
Beschauung d. Braut II

369.
Bescheidenheit russ. Bett-

ler :,26.

t

Beschneidnng russ. Sek-

tierer 175, 176.

j

— verabscheut v. d. R\is-

!

sen 175.

Beschwörungen 112.

Besen d. Opritschniki II S.

Besessenheit 89.

Besoffenheit angehe.xt 88.

Bestechlichkeit II 90.

— d. Henkers II ji, 113.

169.

Bestialität II 5 56 ff.
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Beitrafuiig von Ketzern

177— (i liosak. Ehebreche-
rin n 4J7.

Urstusrhew. als Trunken-
bold 310.— Fiaii. besticht d. llen-

kei II 51.

— Karlcuspieler, versetzt

d. KIfider s. Frau 345.
—

• Minister u. Wechsel-
lä'scher 274.

Besuch, öffentl., d. liederl.

Weiber bestraft II 549.
Beten statt koitieren II

504.

Betende ermordet II 14,

87-

Bettcln d. Verbannten II

Bettelwesen 324 ff.

— bettelnde Nonnen 141.

I<ettler, gesunde, geknutet
u. verbannt II 136, 191.

Bettlerinnen 330, 331.
Bettlersprucli 326.

Bezeichnungen verschied.

Arten körp. Züchtigung
n 117-

Bibel 93,— u. Malakanen 197.

Bibcltextkorrckturen 188.

Bibelworte u. Wollust 227.
—

• V. d. Skopzen verdreht
230, 237.

Birou II 525.

Bitte um Schläge der

jungen Frau II 293.

Blattern 485, 486.
Bleistifte, Jitiport 40.

Blenden 11 4, 102.

Blinde nn Abf-rgl. 67.

Blitz u. Donner im Aber-
glaub. lOI.

— vom, ErFchlagene hei-

lig 97-

Block als Stiafmittel II

173-

Blödsinnigei 1 ettet Pskow
vor Jwans Zorn II 20.

BlöOe keine Schnnde II

47«.

Ulumentrost, Arzt 407.
Blut im Abeigl. 89, 97.
— v. Kindern z. Abend
maul 247.

Blutschande II 148, 512.— keine Sünde 228.
— - — s. a. Snochatsche-

stwo.

Bobrinskij, Sohn Kath.II.
Kartenspieler 345.

Bobrowa, Sängerin, u, ihr

Dccollot6 II 463.
Boccaccio, Vorbild f. russ.

Erotiker II 580.

Bock im Abergl. 285.
— Strafmethode 422; II

138 ff., 172.

Bückpfeife 402.

Bogdanowitsch, frivoler

I

Schriftsteller II 581.

I

Bügrow, Schriftsteller,

j
tauft sich 269.

I
Bogumilen 173, 173"''.

j
Bojaren, Sklaven d. Slda-

I

vcn II 212, 214.— v. Volke gehaßt II 214.
Bomelius, Arzt 466.— s. furchtb. Gift II 29.

Bordell u. Gefängnisse
II 193.— hat Heiligenbilder 1 59.— u. Religion 225.— v. jungen Peter II. be-

sucht 338.

Bordelle II 545.— in Bädern 433.— erste öffentl. FI 544.— in Tabakbiiden 425.— Klöster als B. 147.— u. leibeig. Mädchen
n 233-

BoriD, Heiliger 280.

— Godunows Grausumk.
II 88,

Boris Wladimir. II 539.
Borodin, Komponist 404.
Borodulin, Gefängnischef

II 189.

Bortnjan.skij, Musiker403.
Böser Blick 03.

Bottich m. Wasser bei

Zerem. d. Sekten 235,

227.

Brände II 191.

Brandmarkung 279; II 51,

55, 98ff.. 142.

Branizka 11 564.

Branntwein ^^g.

— als Verlobuugstrunk II

395-

— b. d. Wotjäken 39Ö.— mit Schießpiüver, All-

heilmittel 485.— trinken d. Stundisten
nicht 204.

Branntweintrinken ver-

boten au f d . tscherem iss

.

Opferplätzen 99.
Bräutigam jünger als d.

Braut II 404.
Brautnacht II 372.— d. Tartaren II 401.— d. Zaien II 360.

Brautnacbtsgebräuche b.

I
d. Kleinrussen II 491.

! Brillanten als Karten

-

j

Spielmarken 344.

j
Brinkens Schiffsbaukunst

34.

Brjussow, myst. Einzeilen-

dichter 168.

Brotkügelchen (Abergl.)

284.

Bruce, Graf, geg. Milde
II 14X, 142, 143.— Gräfin 417; II 55, 350.

Bruch, russ. Heilmethode
483-

Bruder, als Beschützer d.

Mädchen II 340.
Brudermord, vi Iwan ge-

fordert II 22.

Brunnen, heiliger, d. Geiß-
ler 220.

Brüste d. Frauen abge-
schnitten II 44.

dürfen bei d. Kal-
mücken n. böswillig an-

gegriffen werd. 262.

— flache, b. d. Kalm.
beliebt IT 354.— — verstümmelt b. d.

Skopzen 243.— —
• zerschnitten u. ver-

teilt 248.

Buch der Tsube, Bibel d.

Skopzen 237.
Buchdruckeieien 31, 33,

33-

Bücher, Import 40.

Buchstabenknlt 187. 194,

: Bucklig sind Hexen 82.

1

Buntes Allerlei, njss. Zeit-

I
Schrift 262.

I

Burjaten-Ehe II 341.
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Bursaki, geistl. Studenten

136.

Butterwoche 360!/., 405.
— Abergl. 65.— Theaterv'orstell. 414.

Buturlin macht Peter

d. Gr. f. allg. Korrup-
tion verantwortlicli 289.

— u. Daschkow bo-hraft

weg. Anschauens der

Zarin II 313.— Hofnarr 372.— Frl., spätere Frau v.

Diwow II 587.

Bylinen, Entführungen II

338..
Byzant. Einflüsse II 2\i.

C;iermarthen, Marquis, er-

hält d. Tabakmonopol
422.

Caro, berücht. Hure am
Hole Kath. I. II 522.

Champagner in Rußland
322.

Chamusch, Jude 175.

Chardin über Tiuiiksucht
fuss, Diplomaten am
pers. Hofe 301.

Chewsurin, d. TI 332.
-- ihre Unreinigkei" II

508.

Chewsurische Hoch5teitr>-

bräuche II 403.
Chiliasteu, deutsche Sekte

in Kaukasjen 203.

Chlopko Kossolap, Räu-
berhauptni. 488.

Chlysty s. GeiOler.

— Erklär, d. Wortes 217.

Chmeljnizkij, russischer

Bacchus 305, 306.

Cholera 463.— Abergl. 68, 478.
krawali II . 56, i6?-.

CholoDy, Name f. ^klaA'eii

II ^12.

ChoTowod II 337.
Choschtschin.skaja Na-

deschda II 320.

Chowanskaja, Fürstin,

wohnte e. Flagell.- Vcr-
sainirtlnng bei 221.

Christen, geistige, Sek-
tierer 233.

i (Christen dürf. n. in jiid.

j

Diensic gehen II 273.

{

Christi F'lmtographie 233.
Christi. Keligion bringt

I Sklaverei 1 1 348.

; Christuskind im Märchen
IT 20V

Cbristussiir.her 21?.

Coitns u. Aberjjl. 76.

— u. Baders 43.";.

-- mit d. c\i. FfoU ver-

boten (b. d. Feo<Io-

sianern) 248.

!
— kleinruss. Auffas-^;)':. II

' 4«Q.
— als KuUhandl. 351;,

: 355 ; i^ =;c.9-

— in d. bf.id, erst. Ehe-
; Tiächten verbot. 114.

— öffentlich II 475, 477.
-- u. Religion 114; IIS03.
— im Sprichwort 436.

- unrein II 503,— vor .Zeugen 328,^330,

372; II 487.
I Cosimo aus Dresden 412.
' Couplets obszöne II 606.

I

Dacosta, portug. Jude,

i

Hofnarr 369, 374.

I

Damespiel II 8.

; Daniel d. Verbannte II

I

— Filipowitsch, Skopztnv

;

gott 225.

,
Danilow II 383.

;
Dantes-Heeckereii! Duell

m. Puschkin 265.

Daschkow, Fürst, in J.

;
SkopzenJegfiuden 130.

I

Dawidows. Zigeuner, Sa-
I lo.i 11 .vj9.

Demütigung, klösterliche

d. h. iciirp. Züchtigung
II 149.

Denis. Pope, Ketzer 175.

Dfnunzianlftiitnm II 60.

Derschawin, Dichter .,16.

—s Gedichte f. Sektierer-

zwecke nachgebild. 223.

Deserteure II 121, 122,

126. 155.
-— Zuflacht b. Sektierern

349, 254.
Desertion II Sgif.

DeutsciM / I. .I.l<;a ;;-

haut II 2^).

Deutscher Kintluß 43;
II 47-

Deutsches Theater 4» <.

Devier, gutaufter Jude.
PolJzeiir.cister II 507.

Dichter Rußlands, '

n.y-

stir-ci»e 167, i68.

Dicke d. Frau "rwünstbt
II ^7, 33-

Die unter dem Bovjen

Lebenden. Sekte 249.

piebe II 38, 98, 12].

— dip Schnwaliki be-

rüchti(jt.- <28.

— darf w. töten 11 H6.

- kleine u gr. 2R8.

Diebslicht 28:.

Diebstahl 198, 216, 271!/.— geringer, hart bestrafi

II 132, 155.
— u. Desertion II 155.— u. Prostitution 11 548.

Dikarew, Folklorist II585.

Diplomatie rechnet m.
Peters d. Gr. Traumen
6r.

Dirin, Kath., Banden-
fübrrrin II 68.

Disziplin in d. Armee
unter^jr. II 62.

Diwow , Frau v. It 542.

Dmitrij, Erzb. v Rostow
II T20, 410.

— — entjungfert e. abcr-

gläub. Prinzessin 59.— Großf., schwindelt im
Rennklub 349.— Iwan., verfügt d. erste

öff. Hinrichtg. H 87.

— Metropolit 136.

Dobroljubow, mod. myst.
Dichter 168.

Dobr vn ja, ByHncnheld 8r>

Dogmatische Spitzfindig

keiten 19(3.

Dolgoruckij, Alcv. schnei-

det s. d. Baucl; auf IT o.

— Iwan II 6.

— Kath. Peters II. BiKut
II 6.

— Kath., Gfm.>hlii' Alex-

anders II ,^88.

— Wassilij u. s. Gegner
n 7.
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Domitian, SektenOber-
haupt 250.

Domostroj, d. II 119. ii9.

L20, 210, 292, 311, 556,

58c.

— gegen Musik 401.
— ford. humane Behandl.

d. Leibeigenen II 221.

Doniowoj, Hausgeist 76.

Donnerstag, Abergl. 65.

DouoOtschik, Name für

Denunz.
Dorgomijskij, Komponist

40 V
Dornen vertreiben Zau-

ber 84.

Dorpater Universität 47.

Dostojewski) sor.—
's Schilderg. d. Prosti-

tution II 581.

Dreifuß 96.

Drewnik, Frau v. II 279.

Dritte Abteilung der kais.

Kanzlei II 69, 70.

Dubbeln, Seebad 433.

Dubina, Peters d. Gr.

Prügelstock II 42, 59.

Duchoborzen, Sektierer

196 ff., 200.
— u. Malachanen, Alter

dieser Sekten 197.

Duchoborzin, d. II 332.

Dudelsack 401, 496; II 19.

Duell 263 ff.

— als Gottesgericht II 58.

Durchbohren d. Hexen 89.

Durchejnanderliegen 226,

354-

Eckmühl, Fürst, kauft e.

Knut II 129.

"Rdelfraueu als Privile-

gierte II 308.

Ehe, Abergl. 63.— abgeschafft 229.

— b. d. Duchoborzen 202.

— der Geistl. 126, 141 ff.

— d. Herrscher m. Aus-
ländf^r. II 359.— bei d. kaukas. Berg-

judeu 11 404.— d. Leibeig. II 221.

— bei d. Malakanen 198.— d. Nonnen 144.

— V. d. Perchowzy ver-

abscheut 210.

Ehe freie, b. d. Stundisten !

204.

—r ohne Zere^yn. vollzogen
!

312.
— rusa. Prinze«-». m. Aus-

länd. II 34.— verachtet 492.
— Verbannter II 197.
— verworfen2 30ff.,32 2ff.,

254.— vierte II 26.

— wilde 232.

Ehebruch 202 ff., 265, z^y ;

II 93, 148, 412. 416,450.
— (Lied) 39i, 392.— b. Esten u. Letten II

428.
— b. d. Georgiern II 431.
— u. Kartenspiel 346.

— b. d. Kirgisen II 430.
— b. d. Mingreliern II

431-— b. d. Osseten II 431.— in Polen II 467.
— straflos II 4:? 2.

— auf d. Throne II- 419.

— b. d. Tscherkessen II

431-

Ehebruchsfrucht in Spiri-

tus gelegt 472.

Ehefeindliche Sekten II

416.

Eheliche Züchtig. II 84,

Ehelose Sektierer 232 ff.

Ehescheidung 137, 233,

II 407.— b. d. Giljaken II 413.— b. d. Kalmücken II

413-— Peter I.

— b. d. Tschuwaschen II

413-

Ehetrennung b. d. Ducho-
borzen 202.

Ehezwang v. Peter 1. auf-

gehoben II 369.

Ehrbegriff 2 59 ff. ; II 2ro.

Ehrenbeleidigung 2O0.

Ehrcntrunk 301, 366.

Ehrgefühl II 168.

— unbekannt II 126.

— u. körp. Züchtigungen
II 150.

Eichenpfahl u. Vahipix-

zauber •29';.

Eichhörnchen im Abergl.

100.

Eid II 78.— V. Sektierern n. ge-

leistet !99.

Eier dürfen cur Frauen
verkaufen II 157.

Eintagsehen 234.

Eisen vertreibt Zauber
(Hufschmied) 62.

Eisenbahnen, Korruption
290.

Eisenprobü II 178, 290.

Eispal<;3t 377
Elefant wog. Majest.-Be-

leid. zerfleischt II 8.

Elena, Schwiegertochter
Iwans III., wendet s. d.

jüd. Häresie zu 176.

— in Susdal II 306.

Elend am Hof« d. Zaren
u. Zarinnen 39.— im Trinken vergessen

318, 319.

Elias (Ilja) der Heilige 97,

158.— u. d. Baden 430.— Prophet 106.

— Tljin, Gründer d. Sekte

d. Ssubotniki 180.

Elisabeth, Zarin II 90.

— Aufhebg. d. Todes-
strafe II 8s. 86.—
's Grauskt. II 47 ff.

— ehrtHeiligenbilder 163.

—'s Hof 378.—'s Liebschalten 528.— geg.Prostitutionll 542.— u. körp. Straf, der

Geistl. 27.—
's Orgien in Klöstern

147, 148.

— soll viel getrunken hab.

314-— engag. e. Tanzmeistcr

f. Rasumow.skij 382.— schamlos II 460.
— theaterfreundlich 414.
— u. d. Todesstrafe II 91.

123.— verschärft d. Folter

II 183.— -Akulina Zarin-Gottes-

mutter 238.
— V. England u. Iwan

d. Sehr. II 32.
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Elternmord II aSj.— b. d. Kalmücken 262.

Eltcrnverfluchung 117.

Emanucl Kaiser v. By-
zanz 173.

Emanzipierte Mädchen TI

455-
Embryosammiung 472.
Engelhard Frl. II 350.

Engelmacherei II 443.
Entbindung auf d. Felde
n 325-

Entführung II 381.— bestraft II 157.— d. Frauen II 337.
Enthaltsamkeit d. Sek-

tierer 220.

Enthauptungen bei Peters
Tiinkgelagen 307.

Entjungferung in der
Brautnacht obligat. II

493.— als Kulthandlung bei

Begräbnis s. II 509.— Stellvertret. d. Bräuti-

gams II 380.

Entleerang, Schamlosig-
ktit e. Russin II 460.

Entmannung 236.
— gewaltsame, durch d.

Skopzen 246.

—s -Arten d. Skopzen 24 1

,

245.
Entschädigung i. Ehe-
bruch b. d. K.-Imücken
II 430.

D'Eon, Urteü üb. Ruß-
lands Hof 38.

Epidemien 460 ff. , 4691,

479-— (abergl.) 70, 104, 106,

295.— d. Heiligenbilder be-

kämpft 473,— u. Hungersnot II 291.— vgl. auch Pest, Chol.

Epigrammverfasser von
Paul bestraft II 55.

Epilepsie 482.— d. Zauberei vemraacht
85.

Erbarmen b. Schlagen
II 1 15, 121.

— b. Strafen II 109.

Erbarmungsvoller (Knut)
n 137-

Erbsünde nach d. Skop-
zenlehre 241.

Erdbebei> 449, 451.
Erfrischungen D. Fo4ter

ruugen II 46.

Erlebnisse e. Pagen (päd-
orast. Gedicht) 11 569.

Ereup.itage Kath. II. 4:7.
Ermordung d. Gatten d.

d. Frau II 397.
Eros russe! SammJg. ge-

heimer Gedichte II 582.

Erotik bei Festen 35ifi.

— im Sektenwesen ^93Ü.
Erotische Sekten 183.

Erpressungen 290, 291.

Ertränken II 14, 23, 26.

31. 93-— Strafe f. Ketzer 174.

f. Unkeuschheit II

32.— V. Zauberern 295.

Erzählungen, erot. u. ob-

saöne II 609 ff.

— obszöne II 425.
Erziehung 40; II 458.— d. Jugend 11 449 ff.

durch Abenteurer

39-— durch ScWäge II 120.

Eschenpfahl 478, 479.
Esel im Abergl. 97.

Espeivliolz vertreibt Zau-
berei 103.

Essen, General, verlangt

Spitzrutenstrafe II 162.

Essen u. Abergl. 10 1.

Esten, AbexgL 69.

-Esten u. Letten, Abergl.

99.— — Geschlechtsfreiheit

d. Jugend II 477.

Esther. Korsettenverkäu-
ferin, verwickelt in mo-
dern. Lieferungsskandal

458.

Esthin, d. II 328.

Estland, Erot. Feste 355.— Hungersnot 453.— u.Lettlaod, Abergl. 75.

Estnische u. lettische Leib-

eigene II 217.— — Aberglaube 62.

Etikette, strenge, 388.

am Hofe Nik. I.

II 160, 161.

! Eule im Abergl. d. Kahn.95.
' Eunuchen (Sektierer) s.

,
Skopzy.

! ,, Europäische Fama *' d.

35
Exekution d. Spießruten

II 159, 160.

Eximierte v. Körp. Straf.

II 129.

Exkommunikation, Strafe

f. Rasieren 21.

Exzesse in d. Bestrafung
d. Leibeig. II 245.

Falsche Zev:gni3so, ö^i.

i
Anstalt dalür 268, 269.

Fälschen von Banknoten

i

274.

:
Falschmünzer II 90, 96,

' 99, 122.

i Falschmünzerei b. d. Sek-

tierern kein Verbrechen

i

199-
' Falschspieler 347.

I
Familie, regiert v. d.

I

Peitsche II 152.
— u. Schule 50, 51.— u. Strafen II 83 84.

;
Familienleben II 283.
— Grausaräkt. im 451;

; H 30.

— Gtfühliüsigk. Peters IL

339-
— Roheit im II 1 19.

Familienliebe d. Russen
fremd II 52.

I
— verpönt II 89, go.

— wird unterdrückt II

230.

I

Familienweises Morden II

i 16, 40.

I

Fanatismus v. Sektierern

(Zertreten e. Heiligen-

bildes 199.)

Farnkraut 354.
Fasten 114, 116, 360 ff .

;

363.

I

— d. Brautleute II 376.

I

— u. Abergl. 05.

Fata (Schleier) II 360
Fatalismus 441 ff

-

F'aullenzcn d. Frauen II

315-

Faustkampf 389, II 25 ^
Federn fliegen, bei Juden-
Pogromen II 274.
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F^djlco SchoTdiak, Räuber
494.

Fedor Alexejewitsch , Zaj

468.

Fehltritt im Abeigl. 61.

Feigheit bestraft II 158.

Feldgerichte unter Niko-

laj II. II S;-

Feld3ch<>r als Unlversit-

Prof. 48.

Feodorowna Irina II jcx^.

Feodosianer, Sekte 248.

Ftolan Bokopowitsch,
Dramatiker 410.

Fesseln II 174, 175.

Fest bei Hinrichtung des

Füllten Gagarin It 80.

Festtage 1 1 r»

Feuer gO, loa,.

— im Abergt. 63. ciH.

Feuerprobe 83; If 49.

Fci'ifirtbrünste 44gif.-^

I^euenveh.r 45c
Feuerk'erk, Angst d. Rus<-

sen davor 370.
- b- Opernvorstelluneen
414.

Fieberepidemie g. Elefan-

ten vernioricht, Abergl.

»6.

Fü'p, Metropolit, gegen
I'vau d. Sehr. 11 15 f,

Fi lipon, Sektengrün der

250.

Fil'ponen Sekte 250.

Find'-lhaus II t34ff., 453.
-• n. Ellrenbeleidigung

r.62.

F'.rdlJng wird l'ibeigon

a 24s.
tinf^rr abbauen 2/9; II

107.— imT?eligionskultusT96

Fiiji'ischft Bäder 420.

fianland, Urheimat dei

Spring**3-Sckt*' 5?S

Fischerh.).kr!n 7. Auf/an^-
Ertränkter II 87.

Flagellarihsmus 22 t.

— b. d. Neu-Slandis4en

./(OS.

Flagellation bei d. Geist-

lichkeit 118, 149.

Fleck in d. Kleidung An-
laß zu Züchtigung il

226.

I
Fluchen bei d. StundisLen

verboten- 204.

,

— d. Zarin Elisabetii II

I

4^-

I

Flucht d. Verbannter- II

I

197
t Flüchtlinge. Strafen il 99.

j

Folter 288. 45,3; 11 Ti, a6,

54, 63 t-6 ^3. 8i, 89,
' 117 128, 141, TjBU.,

! 230.— r,. Tortur
I
— in Gefängnissen 11

i 372«.

j

— in d. Hanszocht »I 4:47

I

Folterinstrumente fX 28.

: Folterkammern Petera d.

'. Gr. II 39.

Foltf;ruiig aus Angst vor

j d. Teufel II 288.

1 — d Raucher 422.

:
— -wohnt Elisabeth bei

' II 51-
' Foma, lifeiligenverspotter

j

II 90.

Fomina, Musixei 40^.

FoO, Gelängnisgourwu- If

I r85.

]
Fra da Colto üb ru~s.

1 Sk'avensinji JI ;'IQ.

Fraur.oa, iViusiX 402,
— Eii.fiuS 38, 4i.

[

-— — ixci d. ni^i;, Kuliur

" Th^atCi" 4*3-

[

- Wcinc'a R'iD'ai.d 3?f

.

Frau. Abgeä<^iiiossturicitd.

^ 360.— im Gos-v. !K')riKi>b:iic)

' -:?4.— bei d. KosakrtiX II 3(0.
' — < I;-. reii3,<<3sci Anschau-

un;^ d; j?£iskol'ii"ki II

3.r

:
— fitellung im russ. Ge-

Set7:;';'>h 11 4-, i.

,
Flauen ai». Apostcllmten

1 c. Pro|.'t'et. 220
,

— '.' !eMip.>.n^ 2C7.

I

— •V>rü';te. geröstittt, <tl*

: Spt.i->r: II 2?,^.

!
— wartfn Hinsirdiennneo

;

H 3M.
I
— -exnan/ipaliC'U 38T; II

Frauen geknutet II %$,

I2S.
— in Herrenkleidert/ 383,

385-— Iwans d. Sehr. 1/ 31 ff.

— als KartenspJeleriniieR

346. 347, 349.— b. d. Kalmücken 262.
— u. Körperstrafe 58.— V d körp. -Straffe be-'

frou II 84.

markt II 333.— von Peter jg'jsrblagen

11 43-

raub If 333.
— religiös exaltierte 205
ZOO.

— im Sektenwesen 213
2^)1

— *a3c Nikolaj I prügein
11 SO.— Stellung 409, 410

—' V. St.ock.-/i,rafe auagr»,-

ncmmen 11 J49
— Trunksucht d- 301,

307, 312, 32^ if.

— V d'. t.schereniis5.0pf<r-

platz. au&gd*ehiij»<seu9'^

--*d. Volkes -al» El)e

brechen rtnen il 421:

Fred.erick.'i, BitocMi ^»90;

Fre^n, Olentai::-». aje,

Ffeiheitshyiiuieii 498.
.Freimaurerei 499.
Frei i>cxm3p3 erhält d.

T'iss. GlAciatr>{- 337.

Fcci-oriich f e, Gafctwfi-

mortlerin It 29/.

Fi^2tü,g der Vfcaivvochc3;?

— ir:i \b(Tf:'l. 6s '''' *"'•

Freitl.'5'.;i: 1. f^ttlei > .>

Qstern ?6!.

Fxendf nniäöcher- stnr" ifi.f

Perv'irsitäten 11 l'/i.

Frondienste il. Leibfci^.

II 241.

Ftotteurinnoji 'u 5Vl</.naer-

b^dcrn 4-:;,

Irucih*:b.irkeit H 379— d. Ackv-rs a'.nru Kouaj
g>;3irl)ert II <:o.

Früchte di;rten mu^rrariea

vcikau..'.eu II 157.

Früue Ehei» 11 369, 403.
— Reife d. Ru^^-nn II 4'jfi.

FrühM':g.sfo3te 357.
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Fürst.'fhpatordirektor4 1 2.

— u. Fürstin, Bezeichn.

L Bräutigam 11. Braut
II 370, 376.

Füße abhacken II 109!.
-- d. Strafenden küßt d.

Bestrafte II ai6, 217.

Fußsohlenkitidii als Tor-

tur 213.
— a^- Wollust .V^5.

Fu(3s«x'ileiikitzJnrinn«.'r

S^5. 57^

ßahiri«), Chirurg, als Hon-
ka; II 88.

— Möuch. kcÄ"rig. Puffen-
dorts Staatengesch. ^54.

Gagarin Fürst, gehängt
28«, 11 So.

— als Päderast II 562.

Gähneade Sekte 413.

Gaützyn, Fürst, Hofnarr
Aunas 375.— Fürstin, als Triükerin

^25.
•— Prinzessin Davia. II

— Kultusmuuster Alex.I.

als Geißkr 223. 240.
'

Gapon 129.

Gattenmord II 90. 93.— -mörderin läßt Peter
leb. eingraben II 54. 90.

— - -treue l>ei Verbacjaung
II 197.

Gebärende ({dahrbriu^Qd
behandelt 483.

Geber, pers. Flagellanten
in Baku 337.

Gebet nicht notwendig
2Ilfl.

— bei Verbrechen 281.

Gebote, 12, d. Daniel
Füipowitscii 218.

Gebräuche , iieidn. und
abergl. 55.

Gefangene w nicht ver-

pflegt 326.

Gefängnisse JI 173 ff.

— als Bordelle II 193,— fidele II J77.

— Prfigdsuafe II 153.
Gehorsam d. Obrigkeit v.

Sektierern verweigert

250. 253.

Geilheit d. Kamt^cha-
dalen II ^27.— d. russ. Frauen II 461.

Geiseln aus d. Volke z.

Schutz d. Autokratie

501.

Geist, Heiliger 23$.

Geister 76 ff.

Geisterglaube 1 54.

Cefsteskämpfer s. Ducho-
I

borgen.

I Geistliche im Abergl. 102.

I — berühmte 135 ff.

I — ihr Bart 28.
"

j

— als Erpresser u. Mord-

I

brenner 172.

;

— als Saufbolde 302, 315.— als Sektierer 222.

I

— Sittenlosigkeit 123.

i
— U&sittUchk. d. schwar-

zen Gclnl. i4-> i43<

i

.^ d. Kalmücken sitten-

los 152.

— V<^P' gezüchtigt II

:

'25-

— d. Ptugel ^demütigt

I

ii8ff.

I

— raffln. Strafen für II

27.

j

— ihre Privilegien bei

!
Bestraf. II 82 ff.

I

—* erpressen Geständnisse

i

ii 183.

;

— V. Iwan IV. ermordet
II 87.

I

— z. Militär gepxeßt 129.

;

— Mönche u. Nonnen
i müssen Arme bedienen

I

145-

I
— V. d. Räubern be-

drängt 491, 4Q2.

I

— russische, als Hexen-
meister 105, 154.— *nach Ansicht d. Skop-
zeii Satansdienei' 241.

— in Versuchung getührt
(Maskenfest) 361.— Zahl d. Mönche u.

Nonnen 122.

Geistlichkeit lo^ff. ; II

463-— assistiert b. abergl.

Zeremonien 481.
— Grausamkeit d. II

106 ff.

— geg. Bildung 32.

Stern, Geschichte der dffeotl. SittUchkeit in Ru&Und.

I

Geistlichkeit u. Keusch-
heit II 481.

I — geg. Milde d. K««. Ii

124.

!
— geg. d. labakrauchen

i

42T.

— kath. u. protest., in

d. baltischen Provinzeu

I
brachte Sittenlosigkeit

i

207.
- Peitschenstrufe II 149.
Popen u. Nonnen als

i

Zauberer u. He.\en IC7.
— schwarze 136, i3off.

j

— u. Schule 49.
- tt. Unslttlichkeit 105,

i IST-

j

— Unzucht 420.

j Geißelung aus rcüg. Mo-
tiven 205.

: Geißler (Chlysty) 217.

i Gekreuzigt wird c Ia^aU-

I eigener II 33H.

I
Geldbußen statt l'odes-

I strafe II 85. 86.

! Geldstrafen 261; II izi.

I

Gemeindesitzung unt. Zu-
lassung V. Frauen II

1
324-

i
Gendarmerie Alexanders

{
II. u. III. II 70, 71.

Gennadij, Erzbischof 135.— geg. d. jüd. Häresie

177.

Georg Alexandr. u. d.

mingrel. Fürstin II <;40.

Georg d. Heil. löft.

Georgier, Ehe II 403.

j

Georgierin, d. II 332.
Georgsfest 352.
Gerechtigkeit II 78.

I Gericht Iwans d. Sehr.

1
n 19, 31.

Geru<A 435, 436.

I Gesang 398.

j

Geschlechtsfreiheit .120,

I
325, 239, 234, 354,

!
357«.

I

— d. kalmück. Verlobten

I

n 475-— bei d. Kamtschadalen

1
II 430.

]

— b. d. Kleinrussea II

j
483.

I

—- bei d. Wotjäken, Esten
! n. Letten II 429, 476.

40
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Geschlechtsinoral IMuttt-r

u. Tochter 393.
Geschlcchtsreifcprüfung

II 484. <

— Pauls I. II 5s6.
Geschlechtsteile II 484.
— im Abcrgl. 71.

--- d. Fraxi im Sprich-

wort 437.— berühren b. 1 anz 394,— -7- zu abergl. Zwecken
480.— geschlagen IT 28 2.

— zwicken zu Folter-

zwecken II 186, 187.
— -prH parate in Peters T.

Kunstkabinett 472,473.

Gesellschaft Unsittlichkt.

unt. Kath. II. IT 533.

Gesellschaftsregeln Peters

d. Gr. 371.

Gesetzbuch Nik. I. gegen
Blutschande IT 513.

Gesetze Alexejs geg. kor-

rupte Richter 286.

— betr. Aberglauben 54,

55-— betr. krimin. .Abortus

II 441-— d. li-Mt bfir. 18.

— geg. Brandbt.fter 450.— geg. unsittlich. Bücher
u. Bilder II 580— d. Zaren Alexe

j
geg.

Denunzianten II 60.

— geg. Diebstahil 271;.

-- d. Jagd betr. 340.— Kriegsreglemont
Peters I. II 157.— betr. Leiheigene II2 19.

Mißgeburten Cy/.

— Nikolajs I. TT 97.
-- — Mißbrauch der

Amtsgewalt II 184.— Peters geg. Sodomie
II 561.— geg. d. Rauchen auf
d. Straße 423.— geg. Schenkwirte u.

Trunkenbolde 305.— Schuldner betr. 37.— geg. Sektierer 184.— geg. Selbstmordver-
suche usw. 446.— betr. Sittlichkeit II

551-

(iesetze beti". Sodomie u.

Päder. II 565.— geg. d. Tabak 42 7, 422.
— betr. ZüclitigLing d.

Leibeigenen II 231.

Gesetzbuch des Zaren
Alexej i, 422.

{

Gesetzessainmlu.igen 11

81, 82.

Gestohlenes bringt Clück
: 280.

I

Gideonow, kais. Ihcater-

I

dircktor u. Kuppler42o.

I

Gift des Dr. Bomelius II

I
29.

Giletgesetz 11 82.

Giljaken-Ehe il 399.

j

Glas abwischen strgfwür-

!

dig II 45.

Glasunow, Komponist 404.
; Gleichberechtigung der

i
Frau II 323.

i
Gleichgeschlechtl. Liebe
n ss6ff.

!

Gleichgläubige 195.

Glied, männliches, Namen
dafür' II 588.

I

Gliederstrafen II 38, 89,

gjii., 102.

I Glinka, Komponist 403.
."rlinsky, Elena. Mutter

Iw.an? II 307.

j

— Familie, Opferd. Aber-

i
glaubens 450.

{

— Sofia u. Elena II 307.

Gljeb, Fürst v. No\;gorod

\
u. d. heidn. Zauberer

I
103. 104.

I

— Heiliger 280.

i Glühende Zangen als Fol-

;
termittel II 280.

i
Glühendes Erz II 96.
— — zu Strafzwecken II

j
88, 90.

, Gnostische Einflüsse bei

I

d. russ. Sekten 214, 216.

Godunow, Zar 32, 452.— Gesetze betr. Leib-

I

eigenenehe II 221.

— verbannt schon nach
Sibirien II 191.

\

— will Menschen sehen,

nicht Kleider 33.

Godunowa Xcnia II 319.
' Gogol j. Dichter 269, 291.
' 293. 419, SOI.

Golowin, Hofnarr,
— Peters I. Günstling,

läßt s. ra-sieren 22.

— Maria, Klapsweib 379.
Golowkin, Vizekanzler,

verbannt IT 66.

Golubez Taubentanz 391.
Gorinlia II 293.

Gorkij, Maxim 419, 501.

j

— Nachtasyl TT 450.

I
Gott bei den Russen 154.

]

— Vater u. Sohn in d.

\
russ. Tconographie be-

I

bartet 21.

,
Gottesmutter auf d.Bühne

j

spricht ob.szön 415.

j

— neue 218.

— bei d. Sektierern 230.
— d. Skopzen 246, 247,

!
248.

Gottessöhne d. Skopzen
! 246.

Gouvernanten II 454.
Grausamkeit II 4ff.

I

— d. russ. Dichter 419.

j

— bei Eintreibung von
Steuern II 75, 76.— im Familienleben 92;
II 248, 278.

;

— der Frauen (Ssalty-

;

kow) 149, 150; II 278,

Iwans d. Sehr. II 279.— d. Herren geg. Leib-

eigene II 226.

— im Kriege II 121. 259.— d . Leibeigenen 1

1

2 3 7 ff

.

I

— Peters d. Gr. 496.

I

— d. Räuber 491.

j

— der Revolutionäre 495.

I

— geg. Sektierer 213.
— d. Volkes II 249, 251 ff.

Gr6court russisch II 584.

Gregory, Pastor, erster

russ. Theaterdirektor

;
406.

j

— verbannt 409.
Grenzsteinezerstörung II

I 154-

Gribojedow, Dichter 418.
— Päderast II 569.

;
Großmut kennt Peter d.

I

Gr. nicht II 43.

1 Gioßrussen schamloj II

:
458-

i
Gründonnerstag im Aber-

glaub. 65, 102, 213.
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Gudok 40I-

Güldenlöwe W. Chr. II

359-
Gummiknüttel, neuestes

Strafwerkreug II i88,

189.

Günstlinge Iwans hinge-

richtet II 20.

— Katharinas I. II 523.

Gurbatij - Schujsky; von
Iwan enthauptet II 13.

Gurjew, auf s. Gute gibt

es e. Blutfest 252.

Gurko, Minister-Stellver-

treter Nikolajs II. 290,

458.
Guter Mensch heißt d.

Bräutigam b. d. Wot-
jäken II 398.

Gütergemeinschaft 199,

233-
Güters'erteilung 216.

Gutmütigkeit, russ. II25 1.

Gutsherren, gute II 225,

226.

— lassen Leibeigene ver-

bannen II 226, 227.

Gutsverwalter, deutsche,

Grausamkeit II 239.

Guyon, Mad., ihre Lehren
in Rußl. 223.

Gwosdew, Fürst, Hofnarr,
von Iwan d. Schreckl.

spaßhalber umgebracht
367-

Gynäkokratie II 524.

Haar 262.

Haare im Abergl. 97.— zwischen den Fingern
machen d. Eid ungültig
268.

— d. Popen als Zauber-
mittel loj.

Haarschneiden 19.

Haarseile läßt Iwan s.

Schwiegervater durch d.

Haut ziehen II 30.

Haas, Philanthrop II 175.

Hahn im Abergl. 63, 77,

481.— im Hochzeitsbrauche
II 361. 371.— u. Henne im Abergl.

lOI.

Hahnenschrei treibt d.

"V^ampiro. ins Grab zu-

rück 444.
Haine, heilige 97.
Hallelujah, Frau 11 291.

Halsring zu Folterzweck.
II 230.

Halbbekehrte Sektierer

195.

Hamilton 'II 316.

— Fräulein II 522.

i Hand abhauen 279; II
' i05ff., 157.

\

— u. Fuß abhacken 2S6;

j

II 102 ff.

!
Handschuhe 17, 40.

I

Hängen 493; II 95. ^57-

I
— Strafe 288.

I
Harems der Wanderer-

I Sektierer 254,

I Harfen, v. Blitz getroff.

I

Holz gutes Material da-
' für loi.

I
Harfnerinnen v. Nishnij-

I Nowgorod II 549.

j

Haarscherer-Sekte (Stri-

I
golniki) 174.

I

Harte Strafe, was dies be-

j

deutete II 137.

Hastings, Marie II 32.

Haugwitz, Frau II 52.

Hausbau u. Abergl. ^6.

Hausfrau beim Fest II

314-

Hausunterricht II 459.
Hauszucht II 166, 246.

— in d. Ostseeprovinzen
II 149.

Heida I Mordruf d. Hen-
ker Iwans II 27.

Heidentum 91.

— d. iEsthen u. Letten
II 248.

— u. Orthodoxie 154,

35off.

Heidnische Feste 351.

Heilande, neue 215, 217.

Heilige, russ. 158 ff,

— V. Zar ernannt u.

abges. 155 ff.

Heiligenbilder 77, 108,

496.

— berühmte 159, 162,

162', 163.-

Heiligenbilder im Bordell

114. "S-— V. d. Malakanen ver-

worfen 199.— Mittel geg. Epidemien

473. 474-— retten Moskau vor Pest

159-— bei Saufgelagen 149.— verhöhnt 178.

— verpönt 203.
— zertrümmert 182.

Heiligenkastricrer heißt

d. Sekte d. Duchobor-
zen 200.

Heiligenkult 153 ff.

Heilmittel, abergl. 482 ff.

— zauberische 89.

Heimliche Ehe II 373.
Heimlichkeit d. ehel. Ge-
nüsse 11 507.

Heimweh, Strafe e. dich,

Ingenieurs 11 1 10.

Heinsius 59.

Heirat z. 4. Male II 408.

Heiraten d. Leibeig. 11

244.— v. Päpsten-Hofnarren

372-

Heiratsmärkte II 343.
Hemdchen II 153.— b. Schlagen m. Bato-

gefl II 147.

Henker II 11.3, 410.
— ist Iwan IV. li 87.
— ist d. Chirurg Gabriel

II 88.

— Grausamkeit II 162.

— ist Eigentümer der

Glieder d. Hingerichte-

ten II 52.— kann s. Opfer mild
oder hart strafen II 86,

115. M3-— d. Russen verehren
ihre II 212.

Henne muß Fürst Ga-
lizyn sein 375.

Herberstein 107.

— über russ. Hofjagd356.
Herd 96, 98.— häuslicher yy.

Heringe essen zu Folter-

zwecken II 230.

Hermogen, Metropolit II

463-

40*
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hCerrenrecht üb. leibeig.

Frauen u. Mädchon II

229, 248.

Herrscher, Grausamk. II

— -vielweibcTei II 409.
Herzen, AI., über d. Un-

sittlichkeit d. Hofes II

521.

Hexe, wie s. d. Ru:?sen e.

vorstellen 81.

Hexen 76 ff.

— u. Zaubeier 56ff.

Hexenglaubc, Parallelen

S6.

Hexenmord 461.

Hexenproben 56ff.

Hilferding, Theaterdirek-
tor 413.

Hinrichtung, erste öffentl.,

in Moskau II 8^.

Hiob, Mönch, Apostel d.

Donkosaken 210.

— Patriarch 33.

Hochmut d. Kaiserin Alex-

andra 2^S.

Hochverrat II gi.

Hochzeit 11 315.

Hochzeitsbett II 396.

Hochzeitsbräuche IT 293.— d. Armenier II 401.— d. Großfürsten II 360.— b. d. Kalmücken IT

398.— d. Kleinrussen II 373.— d. Letten II 394.— d. Nichtrussen II 394.— d. Russen II 358, 363.— b. d. Tartaren II 40c >.

— bei d. Tscherkessen 11

402.— bei d. Tschuwaschen
II 398.— d. Weißrussen II 375.— in Wologada II 342.— d. Wotjiiken II 397.

Hochzcitslieder II 293,

340.
-— d. Letten II 395.— obszöne TI 381.— d. Russen II 366, 373.
Hochzeitstänze 382.

Hochzoitsvogel II 372.

Hodc, Namen dafür II 590.
Hof, Prostitution am zar.

II 521.

HofbedientD, zarische 16.

Hofleute d. Adeligen II

229.

Hohes Alter 84.

der Skopzen 244.

Hopfen u. Zobel als Tv»1i:;-

mane II 360.

Hörncrmusik 401.

Hund im Abergl. 97,

lüoff., io6, 481.

Hunde als Hexen u. Zau-
berer i( 2.

Hundeat'xT, Name e. Kin-
derkrankheit 484.

Hunden werden Menschen
vorgeworfen II 26, 88.

Hungersnot 451 ff., 488. .,

j

— u, Abergl. 104.

Hungertod als Strafe II88.

I
— freiwill., a. rel. Fanat.

!
252.

I

Hüpfer, Sekte 226.

Hure, kein Schimpfname
I II 479.

j Hurerei II 148.

I
— Bezeichnung dafür II

i

.
593-

I

— Knutenstrafe dufür II

' 1 38.

t
— u. Trunksucht 321.

\
Hntgesctz II 82.

j

Kutreform i8.

I Huysscn, Baron, n. d. Aus-
i land ge-sclückt, um d.

europ. Presse zu be-

i stechen 35.

Hysterische Weiber als

j

.\postelinncn u. Gottes-
I müttcr 219.

: Jaga Baba, Hexe 81.

Jagd 335 ff.

Jagdmusik 402, 403.

I

Jaguschinskij, Bettgenosse

j
Peters I. II 526.

!
— üb. Korruption 289.

i
— Ehescheidung II 410.

j

Jakowkin,Universit.-Rek-

I

tor 47.

Jakuten, Abergl. 67.

t Selbstmord betreff.
' 445-
: Jakutin, d. II 328.

Jancv.', Bettierort 327.

I

JarilotiiSt 354.
1 Jaromonaeh, .Astrolog 58.

Jaroslaw, Großf. II 211,

451.

Jefim, Soldat, Sekten-
prophet 253.

Jefimjew geißelt in e.

Drama d." Kartenspiel

34Ö.

Jelagin, Freimaurer 499.
Jcsuslegende ü. Skopzen

241.

Jewdokia, Gemahl. Peter»
d. Gr., Abergl. 59, 60.

Ignatjew, Päderast II 567.
Ignoranz d. ersten russ.

Staatsmänner II 452.

Ikone auf der Büiinc 415.
Ilja u. Dobrynje II 293.
Ilja v. Murom, altruss.

Held 299.

Iljin, Gründer der Sekte
der Ssubotniki 179.

Impfung V. Kath. II. an-

geordnet 485, 486.

Impfungstag Kath. II. e.

Staatsfest 116.

Import V. Waren, selts.

Statistik 39 ff.

Impotenz in d. Braut-
nacht; 321 II 493.— Peters III. II 529.

Inglis, Dekor. -Maler 407.
Inquisition s. Kanzlei.
— geis+ürh-polit. 203.

Intoleranz 184, 185.

Joachim, exkommuniz. d.

Bartlosen 21.

— läßt Ketzer lebend ver-

brennen 181.

Joan III. üb. Syphilis 11

571-

Joan Antonowitsch II 53.— V. Kronstadt 167.

Joliannisfest 354.
Johanni'^feuer 354. 355.

Johannistag 355.
Joseph Schmojla, Jude

Irene, Zarentochter, keine

Säuferin 312.

Irrende, Sektierer 213.

Irrlicht im Abergl. loi.

Isäslaw, Großf. II 85, 86.

Ismajlow frivoler Schrift-

steller II 580.

Italien. Musik 402.

Juden gehaßt 17s.
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Juden, Leon d. Arzt 465.— weg. Proselytenmaclie-
rei gcknutet II 135.

Jüdische Ketzerei i74ff.

Julerow, Komponist 404.

Jugend, d., in Riga II 449.— u. Strafen II i64ff.

— u. Verbrechen II 123.— z. Trinken angehalten

319-

Jungfemkonvikt, eroti-

sche Sekte 221 ff.

Jungfemkopfband, rot

433-
Jungfemschaft, Wert d.

verletzten u. unverl.

II 492.
Jungfrauen verteilen Ro-

sinen z. Abendmahl 2 1 3.

Jung-Stillings Lehre in

Rußland 223.

Jüngstes Gericht erwartet

217.

Joschkin lehrt d. Selbst-

mord durchs Beil 377.

Juschkow, :!^ägelschneide-

rin 377.— Waasilj II 419.

Jus primae noctis IJ 234.

Justiz II, 53. 57. 58, 61,

66, 243, 281.
'— Grausamkeit II 128.

— Aussprüche Peters d.

Gr. II 79,

Justizreform 499.

Iwan (oder Joan) III. u.

Todesstrafe II 87.— über Folter II 181.— als Sodomit II 557.— ruft Arzte 46s •

—s Strafen II 126.

— geg. d. Unsittl. d.

Geistl. 142..— im Verdacht, e. jüd.

Ketzer zu sein 177.— will d. Geistl. d. toten
Güter entreißen 131,

132.

Iwan IV. , d. Schreckt. 430,
488; II 9ff., 58, 515.—s Beichte 496; II 11.— nach d. Tode beweint
II 2I2ff.

— n. d. Buchdruckereien
31-

—s Feigheit 165; II 8.

Iwan gefeiert II 7.

—s Grauskt. 367.— haßt magere Frauen
II 350.— als Henker II 87.— als Jäger 336.— als Päderast II 560.— bürgert d. Saufwut in

RuOld. ein 302.

—s Todesstrafmethoden
II 87.— geg. d. Rasieren 26.

— geg. d. Unsittl. d.

Geistl. 142, 143.— macht Weiber trunken
303-— Sohn Iwans d. Sehr.

II 21, 23, 36.— von s. Vater ermordet
n 37.— d. Krieger, Heiliger

284.— Kupalo 81, 354, 3s8,

404, 40s. 436.

j

— Michajlowitsch,

j

Iwa3chka. russ. Bacchus
1 16, 306,

j

— Nepomnjaschtschij,

j

Name f. d. sibir. Land-
streicher II 207.

I

Iwanowitsch Semen.Groß-

I

fürst II 409.
Iwanowskijkloster, Stätte

d. Ausschweifungen d.

! Geißler 222.

Kabak , Erklärung des

Namens 299.— Sitzungssaal d. Wo-
lostgerichte II 85.

Kabaki als Lasterhöhlen

318.

Kabbala, russ. 190, 190.

Kadetten als Balletteusen

412.
Käfig f. e. Friseur II 229.— Pugatschews 498.
Kalinnikow, Komponist

404.
Kalmücken, Abergl. 94ff.

— berühmte Renner 350.— Ehe II 399-— Ehrgefühl 262.— Foltermethode II 180.

— Medizin u. Arzte 486,

487.

Kalmücken schonen aus
Abergl. d. Läuse' 62.

— Tänze 396.

Kalmückische Gebräuche
279.

Kalym II 336.

Kamarinskaja, obszöner
Text 393.

Kammerherr d. Zarin,

Praskowja II 419.
Kammerzofen gepeinigt II

282.

Kampf um Scheidungs-
freiheit II 414.

Kamtschadalen, Abergl.

98.— Ansichten betr.Selbst-

mord 445.— Gebräuche 279.— Gebr. geg. Diebe 285.

Kannibalismus 283.— in Hungerszeiten 454 ff.

Kanzlei, geheime II 57, 68.

d. Zaren Alexej II

58.— III. Abtlg. II 69.

Karaiten, zumeist Tabak-
händler 424.

Karasin, Menschenfreund,
von Alexdr. I. gefangen-

gesetzt 418.

Karatygin, P., Verf. ob-

szöner Gedichte II 584.

Karikaturen, obszöne II

586.

Karp, Gründer d. Sekte
der Strigolniki 174.

Karsch, Prof. Dr., Verf.

e. Werkes üb. d. gleich-

geschl. Liebe II 570,

582.

Kartenau fschlägerinnen

63.

Kartenpartien am Hofe
Kath. II. 343-

Kartenspiel 342; II 165.

— in Gefängn. II 199.

Kartenspielen m. Iwan d.

Sehr, gefährlich II 8.

Kasan], Universität 47.

Kaschin, Fürsten, hin-

gerichtet II II.

Kasteiung 224.

Kater als Opfer 475.
Katharina I. als Almpsen-

spenderin 325.
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Katharina I. als Ehe-

brcclirrin II 421.
— licht nicht Theater4 12.

— trinkt stark 313, 314.

—s Unsittlichkcit It 521.

Katharina II. II 113, 281,

319-— denkt an Auflieb. d.

Leibeigeasch. II 223.
— üb. Bälle am Hofe

Elisabeths 3X4, 385.— u. d. Bildung 40 ff.

— stiftet Bildungsanstal-

ten f. d. weibl. Jugend
n 453-

— gegr. Chappe d'Aute-

rochc 430.— baut Findelhäuser II

433— üb. Folter II 183, 184.— ehrt Heiligenbilder 163.

—s Hofnarren ^yq.— Inquisition II 68.

— Instruktion für die

Ehe U 357-
— Justiz IT 53.— alsKartenspielerin 343.— konfisziert d. Kloster-

güter 133, 134, 141.

— verordnet Knuten-
strafen f. bloße Er-
wähnung V. Präten-
denten II 135.— geg. Korruption 289ff.

— geg. Liberalismus 499.
—s Liebschaften FI 529.— f. d. Medizin 485.
— Milde geg. Sodomiten

u. Homosexuelle II 565.
— in. d. obszönen Kari-

katur II 586.
— befiehlt allerhärtestes

Schlagen m. Knut II

137-— üb. Schlagen d. Schü-
ler II 168.

— üb. Schule n. Bildung
41.— macht d. Soldaten
trunken 315.— über Syphilis II 571.— gibt d. Tabakhandel
frei 423.

—s Taiif f. Ehrenbeleidi-

gungen 262.
— u. d. Theater 4i6ff.

,
Katharina II. u. ihre Tri-

baden II 564.

,

— will keine Todesstrafe
verhängen II 06.

i

— Iwanowna, Großf. II

i

318.
I Katharinenstift II 453.

;
Katko\vs Fanatismus geg.

I
d. Sektiererci 204.

i

Kätzchen (Koschki) II

' 157-
' — Strafinstrument II122.

Katzen im Abergl. gj, 98,

IOC. 106, 481.
— — -d. Osseten 284.— als Zauberer n. Hexen

102.

Kaufen d. Frauen II 305,

341-— Kaufpreis H 341, 399.
Kaukasien II 253.— Abergl. d. Völker 97 ff.

— Knut unbekannt II

Kaulbars Bortig, Märchen
292.

Kennan. sibii. Gefängnisse
II 194.

Ketten II 119.

— Adelige werden n. an-

gekettet II ^i.— Gefangene an d. Ket-
ten ermordet II 17, 28.

— als Lernzwang 41.

— Priester angekettet 149.— als Strafmittel II 173,

174.— schwere, müssen d.

Verbannten mitschlep-

pen II 192.

Ketzer geknutet II 135.

— müssen d. Zunge ver-

lieren II 104.

— leb. verbrannt II 92,93.
Keulen z. Erschlagen v.

Geistlichen II 18.

Keuschheit II 45«.— Elisabeth verbannt
Engelsbilder, die Amo-
retten ähneln 148.

— polizeiliche Bewachg.
d. Bäder 433.

Keuschheitsgürtel II 4.?S,

502.

Keuschheitsschutz und
Selbstmord 447.

I

Kika (Koptputz) II 360.
' Kinder mitleidslos II 2^7,.

.
— i. J. 1906 hingerichtet

;

n 97.— uneheliche, d. Zarinnen

I

II 533-
' — verkauft in Zeiten d.

i Teuerung 451 ff.

— d. Wölfen vorgeworfen
;

II 292.

Kindererzeugung verab-

I
scheut 235.

Kinderfressende Geister

i 78, 102.
' Kindermord 150; II 419,

;
444-

I
— aus rel. Fanatismus

1
229.

— b. d. Duchoborzen 203.

:

— b. d. Skopzen 246, 247.
I Kindermordende Sektierer

j
228.

i

Kindermörder-Sekte 236,

i ?48.

j

Kinder-Verstümmelungeti

I

243, 245.

Kindesmord II 54, 2S6.

Kirche u. Malakanen 199.— demoliert II 255.
— haben d. Stundisten

j
nicht 203.

Kirchenbesucn u. Koitus

I

II 506.

I

Kirchenfeste 35(1 ff., 406.
! Kirchenmusik 403.

I

Kirciienschäudung 49".

j

- d. Peter d. Gr. II 43.

I

Kirghisen, Aborgl. 96.

i
— Medizin 486.

i

— unkeusche Braut II

I

503-

i

Kitzler-Sekte 249.

I

Kjutschitschi, Fabriksort

I
für Krüppel 67.

Klagen d. Leibeig. geg. d.

Herren, Gesetze II 219,

221, 223, 223, 22S.

Klagerecht d. Leibeigenen
II 24J.

Klapsweib, Hofanit 379.

Kleider, polnische 18.

— Händler, die alt-

modis(,he verkaufen, ge-

knutet II 13'5.

, Kleiderluxus Elisa l)eth-i

383-
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Kieiderreform 1 7 ff.

Kleidung (Tracht) 37.

— europ. 400.
— verursacht Unreinlich-

keit 436.

Kleinmichel, Graf II 169.

Kieinrussen, Einfluß auf

d. Kultur d. Klerus 140.

Kleinruss. Sittlichkeit395.

Kiepen, Bettlerort 328.

Klerus in erot. Erzäh-
lungen verspott. II 611.

— d. Unsittlichk. in ob-

szönen Liedern ver-

spottet II 601.
— u. Wollust 59.

Klistiere, Angst davor

485.

Kloster u. Ehe 146.— bruderschaft Iwans d.

Sehr. II II, 12.

Klosterregeln 144 ff.,

Klöster, Sittenlosigk. dar-

in I46ff.

Klösterstaat Rußlands
132. 133-

Klöster, Ziele d. Bettler

330.

Kluljs 347, 386, 387.— physischer Klub II

543-

Kjiabenraub II 310.

Kniebeugung vor d. Zaren

365.

Knotenknüpfen II 373,
380.

Knut 205, 276, ff. 286 ff.,

303, 422 ff.; II 39, 42,

51. 55. 62, 90, ii3ff.,

117, I22ff., 125, 126,

129, I32if., 154, 180.

— Abschaffung II 129.

— bekehrt z. Orthodoxie
117, 118.

— Beschreib, d. Instiru-

ments II 133, 134.
— f. Denunzianten II 60.

— als Folterwerkzeug II

40.
— noch heute in Ge-
brauch II 172, 173.— f. Kartenspieler 343.— gegen Ketzer 182.— f. unvorsichtige Reden
451-

Knut und Peitsche, was
schwerere Strafe sei II

153-— u. Pletj II 154.— u. Spießruten II 158.

— Wippen u. Feuer als

Strafe f. Korruption
II 361.

— von Europ. verteidigt

II 144, 145-
— V, Nik. I. abgeschafft

II 144.

Knutenstrafe f. Lomo-
nossow 418.

Knüttel z. Schlagen d.

Gefangenen It 177.

Koch, gehängt, der eine

Speise verdirbt II 45.

Kodex f. Leibeigene II

227.

Kokowzew, Finanzminist.

458.
Koljada, Fest 351.

Koltowskoj, Anna, weg.

Abmagern verstoßen II

SSI-
Kombinierte Strafen II

109 ff.

Konstantin, Herz. v. Ol-

denburg, u. d. Kauka-
sierin II 540.

Konstantin Nikolajew. II

538-

Konstantin Pawlow. .Grßf.

379-— s. Ehesclieidg. II 410.

Konvulsionen kommen v.

Teufel 190.

Kopf ab! Peters d. Gr.

Lieblingsdrohung II 42.

Köpfen 495 ; II 91.

Kopje II 307.

Kopjewitsch, Elias 33.

Koptjajew, Komponist
404.

Korüin, Prophet d. Un-
zucht 235.

Korngarben als Braut-
lager II 361, 364.

KornWucherer. V. Kath.II.

witzig bestraft 453.
Körperl. Züchtigung II

97. 113«-
Körperstrafen 260, 261;

II 82, 122.

,

— abgeschafft II 83.

Körperstrafen fördern

Uniforinierung u. Bart-

reform uuter Alex. I.30.

— f. Geistliche 27, ii8ff.,

1
I "4-

i — f. Sektierer 184, 185.

j

— f. Steuerschuldner II

I

74.

I

Korpulenz d. Frau be-

I

liebt IT 350. 354.

I
— d. Zarin Solia Alexej.

;

II 350.

' Korruption 285 ff., 458.

464; 11 80, 8i, 89.

!
— d. Gefängnisverwaltg.

li 103, 197, 199.— d. Geistlichen 124,

I27ff., 149.

— d. Oberprok. d. heil.

j

Synod. 138.

— d. Polizei II 73, 74.

I

— d. Professoren 48.

I

— d. Richter 287; II 79.

I
— d. Venvaltung II 225.

j
— bei Zarenhochzeiten II

361.— erleichtert d. Situa-

tion der Sektierer 186.

— fördert d. Proselytis-

mus 117, 1:8.

— gegeißelt 419.— Kämpfer dagegen, geh.

zugrunde 189.

— selts. Auffass. Tatisch-

tschews 288.

Korsakow, Günstling 417

;

II 55.

Kosaken, Abergl. 64.

—
. als Jäger 342.— Empörung weg.Bärte-
abschn. 29.— -lieder, obszöne 393.— -niederlassung, Zen-
trum d. Räuberbanden
489.

Kossoj, Ketzer 178.

Kotoschichin, russ. Sitten-

schüderer 269; II 99,

142, 315, 365.

Krähe im Abergl. loi.

Kramer, Anna II 522.

— Johann 32.

Krämpfe, v. Hexen ver-

ursacht 82 ff.

Kranichtanz 394.

Krankheiten 483 ff.
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Krankheiten, Anlaß z.

Eheschcidg. II 411.

Krankheitsdämone 460.

Kränze in d. Flufl werfen

3S3-
Krestjanin (Christ), als

Schirapfwort, wird z.

Bezeichn. d. Muschik
II 220, 221.

Krestüwskij, Sitteuschil-

dercr II 581.

Kreuz, Tabakspfeife als

433.
— u. Abergl. 102.

— verworfen 211.

Kreuzchen, Tanzart der

Skopzy 242.

Kreuzschlagen 115, ii6
Kreuzschwur, Trunksucht

zu fördern 304.

Krieg u. Beteiligung d.

Slawinnen II 303.

Krieger nennen s. die

Gäste d. Braut II 377.

Kriegsreglement Peters d.

Gr. II 157, 419, 541.

Krimkrieg II 320.— d. Abergl. entstanden
61.

Kiischanowskij, General

274.

Kronsbauern II 225 ff.

Krüdener, Frau v. 166;

n S27-

Krüppel 329.
Kubraki, Bettlergesell-

schaft 327.

Kuckuck im Abergl. 101.

— gibt d. Verbannten d.

Signal z. Flucht II 196.

Knhhnann, Sektierer, leb.

verbrannt i8t, 218.

Kuj, Komponist 404.
Kultur u. Geistl. 134.

Kümmel, Kichter. läßt

foltern II 185.

Kummet f. Hexenprobe
56.

Kunawino, Hnrenquartier
vonN.-Nowgorodll 549.

Kunstkabiuett Peters d.

Gr. voll Obszönitäten

471. 472.
Kunst, Thcaterdivektor

412.

1 Kunstniusik 403.

Kupalo s. Iwan Kupalc
Kuppelei II 342.— Strafen II 164, 554.— — Auspeitschung 57.

Kuppler geknutet 11 136.
— als Pedelle 50.

1
Kurbskijs Brief an Iwan

d. Sehr. II 12.
' Kurizyn Fedor, Sektierer

: 176.

Kurljäten, Fürst, hinge-

richtet II II.

I

Kusmitsch, Zauberer u.

I

Kurpfuscher 483.
' Kutschkowsches Feld.

I Hinrichtungsplatz II 87.

i
Kwali 311.

KyrilWladimirow. II 539.

I

j

Labory od. Lodyry, Bett-

lergesellschaft s^7-
Lakai, d. Kath. II. Nacht-

I ruhe stört, erhält 100
!' Knutenhiebe II 55.

i Lakaien als Lehrer 44.

!
Lapgbärte, Reaktionäre,

1 23;— nur können Patri-

archen sein! 26.

Langlebigkeit todeswür-

I

dig 476; II 26.

Lärmgasse in Riga, Hu-
renvicrtel II 548.

Laster 2$jii.

Lateinisch sprechen Sünde
410.

Läuse, nicht getötet 62.

Läusespiel 350.

Lebedew, N." N. II 128.

Lebendig begraben, Strafe

f. Gattenmord II 54.— begrabene Sektierer

253-
— eingraben II 90. 93,

94-— verlucnncn II z(y, 02.

— — Brandstifter 450.— verbrennt man noch
heute Zauberer 481.

Lebendverstorbene, Sek-

tierer 249.

Lebensmittel in Adern
verborgen II 305.— -falscher, Strafe II

157-

Lcbeusmittelwiichcrer l e-

straft 11 154.

Lefort, Peters'd. Gr. I.eh

reru.Saufmeister ^06 ff.,

381.

Legitimität d. Romanows
II 521.

Lt^hrerbörse 44.

Leibeigene 291; II 422.
—- geknutet II 133.— geschlagen II 1 16.

— körp. gezüchtigt II

124.

— grausam behandelt 150.

— ihre Ermordung we-
niger strafbar als Bart-
ausraufen t8.

— können v. d. Guts-
herren verbannt wer-
den II 192.

— der Klöster 132.— wählen d. Lehrer f. d.

Herrschaftskinder aus

44.— als Musiker abgerich-

tet 403, 407.— als Opcrnkomp. II

228 ff.

— werden gepeitscht II

152.

— strafweise als Wärter
u. A\'ärterinnen in Sy-
philis-Hospitälern II

573-

Leibeigenschaft II 2x5 ff.

— Geschichte II 219.
— freiwillige, statt Kör-

perstrale li 117.

— in d. Ostseeprovinzen
aufgehoben TI 250.

— u. Scktenwcsen 216.

Leichenschändung 183.

223.

— aus Abergl. 280, 28 1

,

448. 478.
-^ aus polit. Racheinoti-

ven II 4, 5.

Leichenvcrstümmelung
aus Abergl. 71.

Lensäus, Leibarzt Iwans
IV. II 20.

Leon d. Jude, Arzt 465.— von Rostow, Ketzer

172.

Leonidas, Erzbischof, hin-

gerichtet II 26.
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Lermoutow, Päderast 1 1

569.

—s geheime Päder. - Ge-
dichte II 582.

Lesen 11. Schreiben unbe-
kannt n,

Lcsghierin, d. II 339.

L'Estocq, Chirurg, II 49.

Lettin, d. II 335.
lettische Republik II 250.

Leuchtenberge II 538.

Lexikalisches, obszöne
Sprache d. Volksbühne
415.

Lexikon, sexuelles II

588 ff.

Ljadow, Komponist 404.

Libussa II 302.

Lichoimstwo s. Korrup-
tion

Licht aus Menschenfett II

305-

Lichtauslöscher, crot.

Sekte 227.

I-idwall, Schwindelliefe-

rant 458.
Liebe braucht k. priesterl.

Segen 232.
— ist roheste Wollust II

356.— gleichgeschlechtliche

II 561 ff.

— lesbische II 563.

Lieben dürfen Leibeigene
n. ohne Erlaubnis d.

Herrschaft II 236.

Liebesaffäre v. Kath. II.

mild beurteilt II 54.

Liebeslioder d. Russen II

356. 374-— wotjäkische II 354.
Liebesverhältnis d. Zarin

Jewdckia II 420.

Liebeszauber 58.

LiebschaftenAlexanders I.

n 537-

Lied, obszönes, üb. d. Penis
II 484.

über d. Vulva II

485.— d. Springer-Sekte 227.— Volkslied, d. Kanni-
bal. bezeugend, 283.

Lietier, alte 191.

— erotische u. abszöne
II 6oQff.

Lieder feiern d. Grausam-
keit II 253.— V. Iwan d. Sehr. 255;
II 213.

— obszöne 105, 392, 395;
II 366, 368. 370, 384.

389, 589ff.

— — d. balt. Studenten
II 589.— — d. Kleinrussen II

489.— päderast. II 55^ff.

— ausd.Räuberleben490.
— V. Räuber Stenjka Ra-

sin II 253.— religiös-obszöne 227.
— skatologische II 498.— der Skopzy 242, 248.
— über d. unkeusche

Braut II 495.— z. Lobe d. Jvmgfern-
schaft II 494.

Linar, Liebhaber d. Re-
gentin Anna 413.

Linjki, Tau. als Straf-

mittel II 122, 156.

Lipezker Schlacht II 255.

Lippen abschneiden,

1 Strafe II 102.

— d. weibl. Zeugungs-
gliedes II 590.

I

Literarische Salons II 319.

j
Littrow. Astronom 48.

' Livland v. d. Russen ver-

\

heert II 255.

I
Lobas, Dr., Bericht über

j
Folter u. Prügelstrafe

j
iu Gefängnissen II 172.

, Lobnoje mjesto zu Mos-

\
kau 495. 496.

': Locatelli, Theaterdirektor
I 414.
I Lodz, Anstalt f. falsche

Zeugnisse 268.

Lohn f. Denunzianten II

6off.

Lomonossow, Dichter 316,

415, II 48.

I

— von der Knutenstrafe
befreit 418.

- —s Gedicht ,,Der bepißte

\
Popenbart" 27, 28.

Lopuchin, Anna, Geliebte

Pauls I. II 536.
!
— Natalia, geknutet 384;

j
II 49, 5u, 104.

Loris-Melikow, Päderast
II 567.

Loskanf v. Strafen II 125.

Loths Ge? >hichte, nachge-
ahmt v. Sektierern 227.

Löwenstern, Baron, über
Unsittl. auf russ. Hof-
bällen 387.— üb. Kartenspieler 345.

Löwenwolde, R. II 50,

523-

Lubjänowskis Besuch b.

Skopzengott 240.

Lüge 215, 266 ff.

Lügen u. Stehlen keine

Laster II 248.

Lügenhaftigkeit d. Re-
gierg. II 122.

Lügenpropheten 231.

Lügensucht 35, 271.

Lügner II 100.

Luntzius, Lobrede auf
Boriß God. 12.

Lupkin, Heihger d. Skop-
zen 183, 238.

Lustseuche II 571 ff.

— in Polen II 467.
Lutherische Pastoren ver-

dächtigt 206 ff.

Lynchjustiz II 254.
— an Ehebrecherinnen II

426.
— d. Leibeigenen II 2371.

I

Mädchen der Prostitution

verkauft II 550.

I

brüste, üppige, Zeichen

\
V. Unkeuschheit II 354.

1

— -gymnasien II 454.— -raub II 336.

I
— -Schändung, Strafe da-

I

für II 126.

i

schulen, Prügelstrafe

;

II i69ff.

Magere Frauen gehaßt II

32-

1 MatronaDanilowna, Plau-

]
dertasche 379.

I Majestätsbeleidigung,

Strafe II 153.
' Makarjew, Krüppelland

Makarij, Metropolit 32.

I

Mäkinin, Generalfiskal

389.
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Malakanen, Sektierer

I96lf.

— Ausspr. üb. Kirche

199.

Maler dürfen in Frauen-
bädcr eintreten 431.

Malewan, Sektengründer

253.

Mann für Mann, Tanzart
d. Skopzy 242.

Manu als Zuchtmeister d.

Frau II 311.

Manuesbeischlaf s. Sodo-
miton II 5'")6.

Männcri leider Elisabeths

383-
Männliche Prostituierte

II 549-

Märchen u. Sagen v.

Trunksüchtigen 595 ff.

Marder, Bezeichnung f.

Vulva II 591.

Marfa Possatniza, Prophe-
tin der Donkosaken 220.

Maria, e. Hexe, v. Iwan
d. Sehr, verbrannt II

10.

— Iwans d. Sehr. Ge-
malilin II 31.

— Prinzessin, opfert e.

Bischof ihre Jungfern-
schaft 59.

Marina, Gemahlin d. Pseu-
do-Dmitrij 147, 380.

Marinin, Ort v. KrüppeKi
329-

Marinka, Zauberin 80.

Marseillaise, Gesang, be-

straft II 169.

Meurtinowzi, Sekte 174.

Marzell, Metrop., kann s.

Bartes weg. n. Patri-

arch werd. 26.

Maskenbälle 386.

Maskenfeste 361.

Maüketispiele 351.

Maskerade, unanständigf;,

v. Iwan d. Sehr. :.^f-

geführt II IG.

— Peters d. Gr. 370 ff.

Masolbkoj gehängt 2:^8.

Masseufolterungen li 290.

Massieren, Folter II 189.

Mäßigkcitsparlament 320.

Masturbation II 457.
Matwejew 11 316.

: Matwejew Bojar, Bedeut.
f. d. russ. Theater 406.

[

Mäuse im Abergl. 100.

Maxinid. Grieche 135, 188.

I

Mayerberg II 31 1.

I

Medizin 465 ff.

I — u. Abergl. 62.

I

d. Volkes 473.

I

— — (Gelbsucht) loi.
' Medizinbuch, erstes russ.

i 466:

; Medizinische Ratschläge

I
f. d. Henker II loi, 102.

Meiden d. Verwandten d.

Braut II 506.

Meineid 268, 287.
— kein Verbrechen 259.

j

Meinung d. Russen über d.

Frau II 302.

; Meljnikow-Petscherskij,

I

Sektenschilderer 236.

Mengden, Julian«, Tribade

I

n 563-
' Menschenblut, Heilmittel

I

482.

fett, Heilmittel 497.— zu abergl. Zwecken
281, 282.

— -handel II 242.

markte II 232.

I

Opfer 68 ff, 106, 478.
. — b. Epidemien 474, 475.

I

Menstruation u. Abergl.

1 90.

i Menstruierende unrein

i
108; II 507.

I

Mentschikow, Fürst 22;

;
II 320.

]

— als Henkersknecht 49 5.

i

— diktiert s. Schwager

i

Knutung II 60.

—s. Diebstähle 272 ff.

—s Narrenfest 373.— Peters Bettgenosse II

562.

— V. Peter geknutet II

43-

Meteljka, Thronanmaßer,
geknutet II 135.

Michael, Zar II 95.—s Buchdruckerei ^3.— geg. d. Tabakrauchen
421.

— Michajlow. II 538.
— Pawlow,, Großf., Päd-

erast II 566.

Michaelspalast zu Petersb.

beherbergt erot. Sek-
tierer 222.

Militärdienst u. Sektierer

185, 199, 2l6.

Millionäre unter Leibei-

genen II 226.

Miloslawskij Ilja II 312.— Maria, Zarin II 362.

Minister geprügelt II 42.

Ministerposten für e.

Schauspieler 416.

Mirowitsch II 53.

Mißbrauch d. .\mtsge-

walt II 184, 186.

Mißgeburten 66, 67.

— beiden Kalmücken 95.— u. Peter d. Gr. 472!'
— als Narren 374.
Mitgift II 364.— d. Tochter d. Zaien

Michael II 359.
Mitkow gegen Iwan II 14.

Mittwoch im Abergl. loi.

— d. Karwoche 358.— ist bei e. Sekte Ostern
u. Sonntag 210.

Mjatsch, Lederballspiel

389-

Modebüder in den Straßen
affichiert 18.

Mogila, Peter 136.

Mohn im .abergl. 70'.

Moliöre übersetzt 410.

Möller-Sakomelski, foltert

Gefang. II 187.

Mond im Abergl. looff.

Mons, Liebhaber Katha-
rinas I. 376; II 43.

Montag im Abergl. 65.

Mord 216, 366, 267.— aus Abergl. 480, 4S3.
— aus rel. Fanat. 229.

— in Frauenklöstern 15z.

— Hexenmorde 83 ff.

— an Leibeig. II 246.— b. d. Malakanen 198.

Morden d. Juden unt. Ni-

kolaj II. II 274.— d. Sklaven nicht straf-

bar II 219.— nach d. Takt d. Gebets
II 87.

Mördersektierer 249.

Morelschtschiki, Selbst

verbrenner 2 ; i

.
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Moriz V. Sachsen ii. Anna
Iwanowna II 525.

Morosovv, B. J., betrinkt

s. an Alcxt^js Tafel 305.

—s Korruption bei Zarin-

wahl II 361.

—v.s.FraubetrogenIl4i7.
— berücht.Gefangnisgou-

verneur II 177.

Motol, Bettlerort 327.

Mozart soll f. Patjomkiu
engagiert werden 402.

Mstislaw, Bettlerort 327.

Münnichs, Feldmarschall,

Folterung II 183.

— als Greis u. Wollüst-
ling II 534.

Münze II 307.

Murasow, Gouv. v. T^m-
bow 501 ; II 4.

Murawjews Memoran-
dum üb. Verbann, n.

Sibirien IT 20off.

Muschik, d. als Ehemann
II 297.— Trunksucht 317.

Musik 399 ff, 407 ,4toff.,

417; II 252.
— bei Jagden 341.— im Kloster 147.— -Instrumente 399, 401.
— Ketzerei 380.

Mus:kanten-Niedermetzel

,

II 252.

Mussorgski j, Kompon.404
Mutter u. Tochter II 4S8.

Mütze der Geistl. geehrt

124, 125.

Mysterien-Aufführungen

405.
Mystizismus 164 ff.— in Altrußland 173.

Nabokow II 567.

Nachtgeschirr-Benützung
müssen d. Gefangenen
bezahlen II 193.

NachtigaUen fangen, Stra-

fe II 123.

Nackt durch d. Straßen
schleifen, Strafe für

Ehebruch 203.
— mUrsen wegen Hurerei

Best afte d. Strafe er-

leiden II 138.

Nackt werden d. Geistl.

; geschlagen II 150.

Nacktheit 354 ff, 372; II

52.

- u. .\bergl. 106, 4Soff.

— - u. Religion 115.
-- keine Schande II 478.
> ägel als Folterwerkzeuge

II 28.

^i'agaika, Züchtig. -Instru-

ment II 129.

Nagoj, Schwiegervater
1 Iwans, II 30.

i Nalejka, Vorstadt v. Mos-

I

kau 303.
i Namen verlieren Leib-

I
eigene II 227.

j

Napoleon als russ. Sekten-
gott 215^

1
Narjeschnij, W., Verfasser

frivoler Romane II 581.

Narren 3671!
Narrenorden 374.
Narrenspiele am Hofe An-

nas 374.
Närrische Käuze,Sektierer

233-

Naryschkin, Leo, Spaß-
macher 379.

— Maria, Geliebte Alex-

anders I. 387, 392.— OberstJägermeister, v.

Zar gehörnt 387.— Zarin Natalia II 316.

Nase abschneiden II 102,

II I.

Nasenlöcher aufschlitzen

422; II 99, 112.

Natalia, Prinz., ihre grus.

Dramen 410, 412.
— Zarin 408.

Nationalismus u. Koitus
II 511.

Nebogatow, Admiral, be-

trunken 319.

Nekrophilie 479.
Nelediuskij, Edelmann II

287.

Nelidow, Katharina 166;

II 53^-— Olympia, Geliebte Ni-

kolajs I. II 537.

Nepotrebstwo (Liederlich-

keit) II 543.

Nesterow, russ. Cato,

selbst korrupt 287, 288.

Nestor II 254, 45.S.

Neuber, Caroline .\ii.

Neugeborne im Schwitz-

bad 436T 437.
Newesta (Unbekannt«;),

Bezeichnung f. Braut
II 365.

Nichtbetende Sektierer

211.

Nicoles, Schule in Ruß-
land 43.

Niederknien vor d. Zaren
bei Knutenstrafe ver-

boten II 45.

V. Paul gefordert

II 56.

Nihilismus 500.

Nihilisten der Religion

231, 232.

Nikitenko, Prof. II 128.

NikolajsL, Aberglaubeöi,

63-— u. d. Bildung 48.— u. d. Dichter 419.— geg. Ehebruch 387.

— u. d. Premiere v. Go-
goljs Revisor 293.

— geg. Sodomie u. Päd-
erastie II 565.— u. d. heil. Synod 139.— geg. d. Tabakrauchen
423-— u. d. Theater 420.

— geg. d. unehel. Kinder
II 438.— geg. unmoralische Lite-
ratur II 580.—
'S relig. Fanatismus 1x7.

—s Grausamkeit 183; II

56, 141, i6off.

—s Mystizismus 166.

— prügelt s. Leute II 56.

— verbietet, Fremden e.

Knut zu zeigen II 129.

— verordnet 50 veisch.

Knutenstrafen II 136.

— zerstört d. Einsiede-

leien d. Sektierer 196.

Nikolaj II. II 540.— ernennt e. Heiligen

157. 158.— i Mystizismus 167.

— und Sektenwcsen 187.

— V. d. Tänzerin Ma-
thilde Krzesiuskr. II

539-
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Nikolaj u. d. Theater 420.

— d. heil. 93. 158«-
— Konstantin., Groß-

fürst, Kleptomane 274;
II 538.— Nikolaje\^-itsch d. Al-

tere bestiehlt d. Armee-
kasse 259, 274.

d. Jüngere 274.

Nikolaje\\'na Maria II 538.

— Olga, Großf. II 537.

Nikon. Patriarch, 137.

187 ff, 403.

Nikon ow, Deserteur, Sek-

ten-Oberhaupt 255.

Nischnij-Nowgorod, Sage
V. Schwengelturm 68.

Nogaier, starke Raucher

424.
Nonne als Räuberhaupt-
mann 493.

Nossom Wittwe, ihre Gü-
ter weg. liederl. Lebens
konfisziert II 592.

Notzucht 201.

— 6; Archimandrit ver-

gewaltigt e. Mädchen
auf off. Straße 148. 149.

Nouveautes der Moden u.

d. Zarin 383: II 49-

Nowgorod von Iwan zer-

stört II i8ff.

Nowgoroder Bischof u.

tschudischer Zauberer

103.— Frauen II 306.
— Republikaner Sklaven-

sinn II 211, 212.

Nowikow, Freimaurer 499.— Nik. über d. Leibei-

genschaft II 223.

Nüchternheit verdächtig

319-

Oberherrschaft in d. Ehe
II 396, 399-

Oberhoheit d. Mannes II

325-

Obolenskij, Dmit., v.Iwan
erdolcht II 10.

— Peter, enthauptet II

24.

Obrasow, Schankwirt 304.

Odeure als Schnaps 323.

Odojewskij, Schwager
Iwans II 30.

Ofen, Geschichte d. j;;u-

rigen, u. d. Duchoborzen
201.

Ofen, worin Menschen ge-

br. werden II 28.

Öfenheizen zu unrechter

Zeit II 148.

Ohr abhauen 276.
— abreißen II 102.

— abschneiden II iio.

Ohrfeigen u. Sängerinnen

II 46.— u. Polizeimeister II 59.— V. Zarin Elisabeth II

48. 49-
Olearius, russ. Scham-

losigkeit 429.

Oleg, Großfürst, u. d. Zau-

berer 80.

— Fürst v. Rjäsan II 211.

Olfusjcw, Frau, u. zari-

sches Trinkgelage 313.

Olga, Großf. II 302.

Onanie gottgefällig 235.

Operationsmethoden der

Skopzy 341, 243.

Opfer in Epidemiezeiten

474-
Opritschina, Leibgarde

Iwan.s II 8 ff, 58.

Ordensritter, deutsche Sit-

tenlosigkeit 207.
— deutsche, u. Leibeigen-

schaft II 240.

Orgien d. Skopzen 247.

Orlow, Fürst, Trunken-
bold 316.

— Gregor, als Schauspie-

ler 417.

Ort d. Verbrechens ist Ort

d. Strafe II 138, iS4-

Orthodoxie 91 ff.

— u. Ehescheidung II

412, 414-— u. Lüge 269.

— verspottet 492.

Osseten, d. Christentum

u. Islam 97.— Snochatschestwo II

S18.

Ossetin, d. II 331.

Ossetische Gebr. 279, 284.

Osterei bei Bestechungen

287.

Ostermann, Maßn. g. Sek-

tierer 183.

I

Ostermann, Lehrer II 452.

j

Ostern 363.
' — abergl. Gebr. 55.— fällt auf e. Mittwoch
. 210.— bei d. Sektierern 237.

I Ostjakengeschlecht, Kus-
samin II 290.

j
Ostjakin, d. II 328.

I

Ostrowski], Dichter 419.

Ostseeprovinzen kennen
d. Knut nicht II 136.

!

— Stöcke als Strafmittel

I

II 149-

j

Päderastenanstalt d.

I Schuldirektor Bitsch-

' kow II 457-
:
Päderastengedichte 1X583.

Päderastie 434.— Bezeichnung dafür II

593.— in Bädern, u. Hotels

II 570.— in Gefängnissen II 193.

— gottgefällig 235.

Palast d. Ergötzlichkeiten

408 ff.

Palmsonntag 362.

Panin, Kartenspieler 345.

Panow, modemer Christus

217.

Paolo, Arzt 466.

Paschkow, u. d. Salon-

stundisten 208.

Pässe, falsche II 155.

bei SckUoreru 199.
— für d. andere "Welt

i56ff.

— verabscheut 253.

Patalajew, Richter, be-

stechlich 391.

Patjomkin (Potemkin)

27s. 418; II 311-

— als Kartenspieler 344.
— als Trunkenbold 316.

— Musikliebhaber 403.
— prügelt Kath, II. 1X55.—

's Asche ins Wasser ge-

worfen II 5.

Patriarch v. Peter ver-

höhnt 371.

Patriarchat 211.

Paul I, Buchdruckereien

43-— ernennt Heilige 155.
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Paiüs I. Geschlechtsreife-
|

Prüfung II 536. i

—s selts. Gesetze II 82. '

— als Freimaurerfreuml
;

499. 500.
j—s geh. Kanzlei II 69.
]— lebt m. e. dicken
\

Köchin II 351.
I

—s Mystizismus 166.
|— u. Todesstrafe II 96.
'

— verbannt Leichname :

156.
'

—s Wahnsinn II 55.— Alexandrow., GroOf. II !

540.

Pedrillo, Hofnarr 376.

Peitsche 58; II 75, 119, •

122, I49ff., 192. 210.

— u. EatORen II 153,

223.— a. Gattin II 311. :

— erzieht Schauspieler !

411.
I— i. j. 1906 II 156. ;

— d. Liebesgott d. Letten i

II 249.— vgl. Pletj.

Peitschen d. Leibeigenen

II 227, 230.
I

— während d. Mahlzeit
|

11 283.
i

Peitschenduell 264.
i

Peitschenstrale 287. I— f. Eartträger 23.

— f. Kuppelei 59. I

Penis, Beschaffenheit II
|

484.— Größe 394. i

-— künstlicher, d. Skopzen i

244.— zwergenhaft bei d. I

Kamtschadalen II 475.
'

— u. Bajonett, Lied 393.— ungeheurer, v. Peter d,
j

Gr. ausgestopft 472.

Pensionat tl 453, 457. j

Perchowzy-Sekte 210.
\.

Pereswa, Hochz.-Zeremo-
nie 394.

Perewertyschy, Skopzen- !

sekte 245.
I

Pergament, Dumaabge- j

ordn. über Folterungen
II 187, i83.

PennschesGouverneraent,
Heiratsbr. II 369, 372.

Perücke d. Gräfin Ssalty-

küw II 229.

Perversität Elisabeths4i4.

Pest u. Abergl. 55.

Pestel foltertScktierer 213.

Peter L, d.Gr. 11200,286.
— gilt als Antichrist 190,

191, 19?.— u. Aprilscherz 411.— als Arzt 471.— führt Bälle ein 380.

—s Bartreform 2 1 ff.

— prügelt s. höchsten Be-
amten II 126.

— gegen Bettelei 325.— Behandlung s. Familie
II 286.

— — V. Frauen u. Mai-
tressen II 296.— u. d. Bildung 31 ff.

—s Briefwechsel m. Ka-
tharina II 357.— u. d. Buchdruck 33.

:— fordert Denunzierun-
gen II 60.

— geg. hohe Dieb-:' 272.
— geg. Diebstahl .'.77.

— geg Dirnen II 541.
— als Folterknecht II 182,

183.

— emanzipiert d. Frau
II 396, 317.— läßt . e. Frauenzunge
herausreiß. II 104.

— u. d. Gebeine des Alex-
ander Newsky 108.

— Geldstrafen statt Kör-
perstT. II 121.

— Grausamkeit II 38 ff.

— graus. Gesetze II 157.— geg. Hazardspiele 343.— geg. Heiligenbilder 163.

— als Henker 495 ; II 40.

—s Hofnarren 368.— u. die Hure II 432.
—

- Feind d. Jagd 337.— verbannt Jewdokiai44.
—s Justiz II 79.

—s Ketzer\'erbrenng. 182.

— geg. die Klöster 143 ff.

-- knutet selbst II 135.

—s Kommentar d. 10 Ge-
bote II 423.

— geg. Korruption 287.
— Begründer d.Leibeigen-

schaft II 222.

Peters seltsame Medika-
mente 473.— Musikliebhaber 40 t.

—s Mystizismus 166.

— schändet Leichen II 5.— geg. obszöne Literatur
II 580.

u. d. Patriarchat 138.
— - :.\-. Sodomit u. Päder-

ast II 561.— schamlos II 459.

I

— durch d. heil. Ssergij

! gerettet 161.

— u. d. Steuerschuldner
II 75-

j

— graus. Strafen II 89,

110, 122 ff.

— f. d. Tabakrauchen 422.

423-— als Tanzmeister 381.
— bei Tische 17.

;
—s Traumabergl. 61.

— prüft d. Treue s. Leib-

arztes 470.
— Trinkgelage yj6.

— unehelich 47 r; 11 4'>'.

471-

i

— u. ausländ. Urteile 35.

Peter II. als Jagdliebhaber

:
338«.

1

Peter III. u. d. Bart d.

Kieriker 28.
I —s geh. Expedition II 68.

i
— geg. Heiligenbilder 163.

I
—s Hutreform 18'.

i —s Liebschaften II 522,

I

529-

1
— als Skopzengotl 237.

1

— in d. Skopzeniegenden
239.

' Petersburger Bordelle II

546.

1

— Universität 48.

Petrowki 356, 357.

;
Petrowna Joh., Kammer-

frau Kath. I. II 523.

I Pfählen 495; II 13.

Pfänderspiel am Hofe

j

Kath. II. 385,

\
Pfannen z. Braten v.

}

Mensclien II 28.

I
Pfeifen im Abergl. 96.

i
Pferde hochgeschätzt II

1

86.

;
Photius, Patriarch II 251.

' Physischer Klub II 543.
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Pimen, Erzbischof, II 19,

Pirogow, Chirurg, Erinne-
riingen an s. Schulzeit

45-— üb. Hochschulen 50.

— Prügeln in d. Schule
II 169.

Pisda siehe Geschlechts-

teile d. Frau.

Pissenisky, Dichter 419.
— russ. Gesandter II 23-

Pletj 205.
— s. auch Peitsche.

Pletka, Peitsche, II 156.

Pobjedonosszew 49, 269.

— Päderast II 567.
—• geg. d. Stundisten 204.
— Verlogenheit in s. Wer-

ken 267, 268.

Pocken, Tod Peters II

i
» 340.
Podlipika, Peitsche II 153.

Pogrom II 273, 275.— in Odessa II 275, in

Siedletz 276.
— zur Ausrottung d.Polen

II 252.— Erklärurlg d. Wortes
II 17.

Polen in Rußland, Sitten-

losigkeit II 464.
Polenira, Heldin II 303.

Polizei 267, 269, 274; II

57, 67, 71 ff., I29ff..

148, 317-— ihr Aberglaube 478.— darf brandmarken II

101.

— dirigiert die Volks-
theater 418.— foltert trotz aller Ver-
bote noch heute II 185.— f. körp. Züchtigungen
eintretend II 128.

— u. Klerus 186.

— Trunksucht 315.— vollzieht Prügelaufträ-

ge an Leibeignen 1

1

2 3 1

.

Polizeimeister II 27-— erster, v. Petersburg
II 58.— als Prügelmeister II

153.
Polizisten, betrunken 00.— als Diebe u. Mörder

II 67.

j

Polkau, Reise 78.
I Pöllnitz, Baron, üb. Peters

( I. Trunksucht 307.

J

Polnischer Abergl. 444.
Polnische Geister 79.— obszöne Lieder II 608.

j

— Tänze 395.

I

— Unsittlichkeit II 465.

j

Polygamie, Todesstrafe

I darauf II 408.
t Pomorzy, Sektierer 196,

[

250."«

I

Popenimmt teil amHexen-
j

mord 84.

I

Popen tragen langes Haar
20.

— als Sodomiten II 559.— unreineWesen u. Zau-
berer 128.

Popenfrauen müssen sitt-

sam sein 127.

Popow, ber. Sektierer 199.— über mangelnde Ju.stiz

n .;3.

Porcskaja Marfa II 306.

Porträts d. Zarin, Strafe f.

schlecht gemalte II 155.

Poshikow, Frao, verkauft
ihre leibeig. Mädchen
an Wüstlinge II 233.

Possoch (Stab) II 120.

Posthalter, unpünktliche,

verbannt II 191.

Potapciw, weiblicher Mann
II 567.

Potemkin s. Patjomkin.
Potenz II 379.— hohe 321.
— Peters d. Gr. 343.
Prämie f. Rattentötung

II 197.— f. Trinken 304, 320.

Praskowja, Zarin, Sitten

ihres Hofes II 524.

Pjatnitza 358.

Preise f. Frauen II 334.— f. Leibeigene II 237,

233.

Preobraschensker Prikas
n 39. 58. 61.

Priester u.Malakanen 198.— verpönt 203.

Priesterliche u. -lose Sek-
ten 171 ff.

Printzen, preuß. Diplomat

495-

Privatunterricht II 456.
Privilegien b. körp.Strafen

II 82ff., 126, 127, 150.

Probenächte II 480 ff.

— b. d. Kosaken H 482.— d. Tartareri IT 481.

Professoren, • Korruption

48, 50.

Prophezeiung, Peterd. Gr.

Vjetr. 58, 59.

Proschljakow verkauft

Lehrerstellen 291.

Proseiytismus ijöff., 269.

Prostitution H 524.— durch d. Gutsherren ge-

fördert II 192.

—am Hofe Kath. IL II

543- .— als Kulthandlung 152.— d. Leibeigenen II 233.— öffentliche II 541.— u.Religionii4,iis,225.
— in Tiflis II 474.— zwecks Rekrutierung

v. Skopzenjüngern 246.

Prostituierte, Skopzen-
weiber 244.

Protasow II 564.
Protestantische Kirchen-

zerstörg. 181.

Protestantismus bei Sek-
ten 203.

Prüderie II 463.
Prüfung d. ausl. Arzte d.

Würdenträger 466.

Prügeln allgemeine Sitte

II 215.

Prügelstock Nikolajs I. II

56.

Prügelstrafen s. Körper-
strafen.

— in Gefängnissen II 172.

Pseudo-Dmitrij 18, 380,

494, 496; II 4, 93-

—s Bartlosigkeit 21.

— entheiligt Klöster d.

Ausschweifungen 147.— ermordet II 252.— Sittenlosigkeit II 464.— (d. Vierte) wird gehängt
11 95.

Pseudo-Peter III. 496.

Pseudo-Zaren als Sektie-

rergründer 315.

Pskower Bettler 328.

— Sklavensinn II 212,
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Puder, Impt^rl 40.

Puffendoi fs Slaatcnge-
schichte 34.

Pugatschew 490, 496; II

53. 96, 154-— u. d. Bartfreunde 29.

Palvcigeruch, wie Peter

d. Russen daran ge-

wöhnt 370.

Pulvertonne als Hinricht.-

Instrument II 24.

Puschkin, Adrian, Sek-

tierer, verlangt Güter-

Verteilung 195.
— Dichter, Duell 265.
— Erzählung von e. ver-

bannten Leibeigenen II

236.
— geprügelt II 56.— Päderast II 569.

Pusscpp, Richter, not-

züchtigt e. Mädchen II

77, 78.

Putzsucht II 45$.

Quarantäne 466: II 137,

148, 155.

Quellenwerke z. Gescn. d.

russ. Tlieaters 405.

Raby, Kriegsgefangene II

210.

Rache d. Leibeigenen 497

;

II 237«.. 249.

Radeniie, Tanz d. Skopzy.

242.

Rädern 288; II 6, 7, 96,

252.— u. Peter d. Gr. II 41.

Radischtschew 499.— liberal u. verbannt 418.— tritt i. d. Leibeig. ein

II 224.

Radstock, Lord, als Apo-
stel auftretend 208.

Rangstreit II 30.

Rasieren d. Gelang. II 199.— d. Verbannten II 192.— s. Bartreform.

Rasin, Stenjka, Räuber-
hauptmanu 490 ff,

Raßkol, Glaube d. Sklaven

194.— s. aucli Sektenwesen.
Raßkoljuiki, Sektierer, u.

d. Barte 31.

Raßkoljniki, geg. d. Tabak
424.

Rasumow.skij, heinil. Ge-
mahl Elisabeths 381-.

Ratte im Abergl. 100.

Ratuschny, Begründer d.

Stundistensektc? 203.

Raub 216.

Raubehi.' II 337.

Räuber II ^S, 98, it^g,

121, 182.

Räuberlieder 490ff.

Räuberwesen 488 ff., II 68.

Rci ubsucht u. Sektenwesen
215.

Recht u. Unrecht, Mär-
chen 277.

Rechtlosigkeit d. russ.

Frauen II 295, 296.

Redefreiheit auf d. Bühne
418.
— d. Hofnarren 374, 376.

Reden, unanstdg.bei Hofe,

schwer bestraft II 148.

Regen im Abergl. 10 1.

Regenlosigkait, Abergl. 5 5

,

56.— durch Selbstmörder
verursacht 448.— u. Vampirismus 295.

Regierung fördert d. Ent-
sittlichung 205.

Regierungserlässe betr.

Gefangene II 177.

Reglement in d. adel. Er-

ziehungsinstituten II

453-— zw Förderung d. Pro-

stitution II 555.

Reichtum der Geistl. 134
— Mentschikows 273.

Reisen im Abergl. 65, 128
— ins Ausland 33, 43.

Rekruten d. Sekten 221
— d. Skopzen 244, 246
— hartes Los II 158.

Rekrutierung d. Sektierer

aus höchst. Kreisen 2

Religion 92 ff., 107, 1 1 1 ff.

152.— u. Absolutismus 113

— u. Bart 24, 26.

— u. Lüge 269.

Rendezvous, improvisierte
n S45-

Rennklub 349.

Reparaturen im Abergl. 78.

Repnin, Bojar, u. Iwan d.

Sehr. II 10.

[Revisionen der Bevölkc-
lungszahl 133, 133 .

Revolten IT 166.

Kevolutionäre 274, 290;

II 99-

Revolutionen 494 ff.

Rezitativsprechen Leib-

eigener II 229.

Rhabarber, Pnvutverkauf
m. Tod bestraft II 89.

Richter, ilirAberglaube 56.— korrumpiert 286, 292 ff.

— nicht Gesetze, bestim-

men Ai't d. Todesstrafe

II 91.

Richtplatz, russ. Name da-

für 495.
Riedl, Frau, Kupplerin II

544-
Riemen aus Menschen-

häuten II 28.

Riesen im Aberglauben 78.

Riesengeschlecht v.Peterl.

gezüchtet 472.

Riga, furchtbare Gefäng-
nisse II 176.

Rimskij-Korsakow, Kom-
ponist 404.

Ringer 389.

Ringerspieled. Kalmücken
350-

Rippen, an den R. auf-

hängen 492; II 89.

Rivalisieren m. d. Zarin

gefähi-lich 384.

Roberts, engl. Arzt am
Hofe Iwans II 32.

Rogncda 11 338, 358.

Romadanowskij, Fürst3 1

2

—'s Grausamkeit II 40').

— Hofnarr u. Spiouage-
chef 373.— leidenscLaftl.Jäger 338.

Romanow, Nikita Iw.,

Musikfreund 400.

Romanowna Anastasia II

306.

Römer v. d. Russen Wo-
loten (Riesen) genannt
7S.

Roschdestwenskij, Admi-
ral, betrunken 319.

Rosinen z..\bendmahl 213.
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Rösten V. Menschen tl 14,

'jo, 88.

Kostislaws Ermiirr. aus

s. Seminarzeit il8i II

168.

Kostow , Fahiikslacf£ f.

Krüppel 67, 329.

Roß im Abergl. 100.

Rotor Platz in Moskau,
alte Hinnchtungsstättc
181; II 138.

Ivoter S..;.ifan 39*.

Roter Tod 254.
Rotes Tuch v.. Hemd bei

d. Sektierern 254.

Rothschild als Satans-

rabbi 1 80.

Rothügelfest 352.

Riibinstein, Komponist
404.

Rülpsen 3CX5.

Rumjäutzow, Kodex f.

Leibeigene II 227.

Runitsch u. Philosophie

48.

Rüssakow, Mörder Alex-

anders II. li 185.

Russalki, Geister 78, 353.
Russisciie Frau als Ma-

gierin II 305.

im Sprichwort II 306.
— Mütter II 292.

Rute 205.

Ruten 287; II 56, 76, 120.

122, 129, 149, 163, 173.— zu Geißelzwecken 225.
— d. Mechanismus bewegt

II 130.

— für Hexen 57.
— - in den Ostseeprovinzen
H 13^.

Rute nlsSymbol beiHoch-
zoiren II 294.

Rutcnstraien f. Ehe-
brecher in d. halt. Pro-

vinzen TI 428.

Sachalin Verbannung II

ig; ff.

Srichodnizi, Bcttlergestrll-

schaft 329.
Sadismus 267, 479; II 230,

24/. 279, 282.

— in Klöstern 148.— Pe.ttrs d. Gr. II 39.
— 'i. Religion 171.

! S

Sadismus l>. d. Sl%oj)zen

-43. M7— bei d. Sekten .'29.

Sakrumertte. u. ytandisten

203.

Saiköw. ' RäuV.>erhaupt-

mann 487:
Salomon, Chef d. Gefäng-

nisverwalvuug II. 209.

5-^a!omos Harejn ii Sek-

tierer 227.

Salz im Abevi^l. 77.
Samojeden — Keusch-

heitsgürtcl II 502.

Samojcdenköuig, H^-naair

Peters ci. Gr. 370.

Samoiiov/, Fürst fl lyi.

San in, Prediger 135.

Sapicha, Graf Peter II 523.

Sapoj, Saufwut 302.

Sassiko \v, Op<^)t ttenyii; j-

ger II 549.

Sassulitsch-Wera. II 76.

129.

Saufbrüderorden Peters d.

Gr. 308.

Saufbrüderschaft Peters d.

Gr. 372.

Säufertufm 303.

Saufzwang am Hofe Pe-

ters I. 308 ff.

Schachspiel 343.
Schadowskaja

, Julie H*

320.

Schafott heißt Theater
11 51;

Schafirow, Günstling 288.
—.s Sohn s. HochteitST

nacht 321.

—s Tochter v. Zar^n ge*

ohrfeigt 313.
Schafsschultcrblatt in d.

Prophft?.«.iung 97.
Schafzacke im Abergl. 101.

Schaniancutum 93. 103,

M4-
Schangefühl 394; II

457 ff.

— d. Armcnierra II 469.— d. jungen EheJeute II

507— u. Keuschheit bei d.

Kalmücken II 474.
Schainhaare II 373.
Schamlosigkeit 431.— in Bädern 427 ff.

I

Sfchrtjnlosigkeit in Bi-tt-

I
lerttsyleu 328, 330.

i

— d. Gefangenen II 193.

I
— d. Muschik II 403.

j

— d. Zarin EIi.Hal>cth 378.

! Schandpfahl TI 140.

! Sri»,, ndstrafp TI i vi-

;
Scli^üdunfj V. Nonnei H

: V'S-
: S'.li.^potfchnikoviT. S?«;ktt'u-

(»berhaupt 2«rr

l

Sdiarlow, Major graus. er-

mordet 497.
I —s Witwe vergewalWfjt

:

497f.

' Schaschkov/ If 2^3.
Scliaufel zum Schaukeln

I der Gebärenden 4^3.

!
Schaukeln 35/. 39©.

i Schäumer( Tanzliedei )3g T

Schauspit'lcr-Elcnd im allt,

' Rußland 408.

SchauspieleriJi erhült auf

I

off. Szene di Bastou-
i nade II 230,

Scheiterhaufen 201 II 88,

93. 290, 305.— f. Ketzer 178. tSi.

— V. d. GeistJ. herbeige-

sehnt 177,

Schelepy, Peitsche II it^,

5jchepelei»?w, Mawra. Fttß-

sohlenkit/lerin 379.

,
Schere z. Na^enschliiten

5>chefemctjew 21.

— gefoltert II n.
j. Sehest (Stab oder Stock)

j

II lio.

I

Schicksalsglaube 441 ff.

i 449-

I

Schiff -bgi d. Skopzy 242.— d. GeJQler 226.

Schiffchen, Tanrart d.

Skopzy 242.

Schiniplfworte, obszöi>c II

S94ff.

Schlafen v. .\bei'g). 10 J.

Schlafmittel . Alb^r^- 282.'.,

Schläge als Beweis v.

Liebe 11 292.
— verlangen d. 9l&>Qn

II 215, 216.

Schlagen d. Dienerschaft

11 2-9.



641

Schlagen d. Familienmit-
glieder II I20.

— d. Frauen 220; II 45,

55. '52-— Genugtuung daf. 260 ff.

— d. Holnarren 368.— im Sprichwort II 292,

293-

Schlange 102.

— im Abergl. 62.

— als Kranli^ieitsdämon

460.— beid . Esten ü .Letten 62

.

— bei d. Kalm. 96.

Schloß, verkittet, Zaub«r
57-

Schlucken im Abergl. 16.

Schminken II 352.

Schmuggler 291.

Schnapshandel verboten
f. Rrivate 304.

Schnapsmonopol 303.
Schnupftücher, Import 40.

Schnurrbartlänge d. Ukas
bestimmt II 82.

Schodkin, Apostel d.

Selbstmordes 252.

Schönheit II 348.— d. Kamtschadalinnen
II 327.— d. nicht russ. Frauen
n 353

Schönheiten am Hofe II

350-

Schönheitsmittel u.

Branntwein 323.
Schönheitsruhm d. Estin-

nen II 353.
Schöntuer, Komödie v.

Ostrow-ky II 413.
Schornsteinfeger 450.
Schreiben können selbst

d. Vornehmsten nicht
n 453.

Schreien in d. Schlacht m.
Tod bestraft II 89.

Schroeder , Heinr. , Arzt
467.

Schriftstellerinnen und
Künstlerinnen II 319.

Schuhe d. Gatten aus-
ziehen II 358.

Schuja, Stadt voll Be-
sessener 89.

Schuldner werden Sklaven

17. 326.

Schule, Rute in d. II 164,

167 ff., 291.

Schulen 32.

— in d. geistl., regiert d.

Peitsche II 151.— Stätten d. F'äderastie

II 567.

Schuwaliki, Bettlergesell

-

Schaft 328.

Schuwalow 44, 423.— Päderast II 567.— Elisab., Fuüsohlen-
kitzlerin 378.— Iwan gründet Univer-
sitäten 38.

Schwaben heilige Tiere 62.

Schwalbe im Abergl. loi.

Schwangere v. Elisabeth
gefoltert II 50.

— zu Tode geprügelt II

173-

Schwangerschaft u. Aber-
glaube 76.

— d. Mädchens ehrenhaft
II 477-.

Schwanz d. Zauberer u.

Hexen 55, 81, 82.

Schwätzerin, Hofamt 377,

378.

Schweigende,Sektierer 2 1

3

Schwein im Abergl. 100,

I02.

Schwiegereltern u. -toch-

ter II 367.

Schwiegermutter d. Hexe-
rei beschuldigt II 289.— obsz. Sprichw. II 600.
— u. Schwiegersohn (obsz.

Lied) II 389.

Schwiegertochter v.

Schwiegervater (Iwan d
Sehr.) vergewaltigt II

38.— -Schaft II 511.

Schwimmschule als Bor-
dell II 546.

Seelenspejsung 72 ff.

S6gur, de, üb. Leibeigen-

schaft II 224.

Sektenwesen 168 ff. (siehe

auch Raßkol).
— Parallelen aus and.
Ländern (Fußnote) 199,

2ioff., 216, 220, 222tf.,

229 ff., 232, 234 ff., 247,

249.

Stern, Geschichte der Aflentl. Sittlichkeit in Rufiland.

Sektierer II 151.

— gefoltert II 185.

Selbstgötter 217.

Selbstmord 4^Jff., 477.— aus Angsr II 280.

— aus rel. ^'^anat. 229.
— aus Ehrgefühl II 249.— Radischtschews 499.
Selbstmordsekten 249 ff.

Selbstopferung 482.

Selbsttäuschung 458.

Selbstverbrenner, Sektie-

rer 250.

Selbstverstümmler 228 ff.

Seiiwanow derGottmensch
215.

Seminaristen als Schau-
spieler 410.

Senatoren geknutet II 125.

SentimentalitätEii-sabeths

bei Hinrichtungen II 5 1

.

— Kath. II. II 54.— Peters I. bei Hinrich-
tungen II 44.

Seraphim, Sektengründer
231-

Serigny, Theaterdirektor

413-

Serow, Komponist 403.
Seufzende, Sektierer 212.

Sibirien siehe Verban-
nung.

Sibirier, Unreinigkeit d.

Weibes II 508.

Sieden Verurteilter II 22,

88.

Siedletz, Foltermeister II

186.

Siegel der Reinheit bei

d. Skopzy 243.

Siegellack, brennender, zu
Torturzwecken 213.

Silbermünzen einschmel-
zen .Todesstrafe dafür II

122, 123.

Simeon Polozkoj, Drama-
tiker II 120.

Sinnlichkeit bei den Sek-
tierern 215.— u. Religion 114.

Sinnlichkeitskultus 230.

I Sinowjew,RaubritterlI68.

j

Sittenlehren d. Ducho-
borzen 202.

I

Sittenlosigkeit im Kau-
I

kasus II 468.

41
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Sittenlosigkeit Nikolaj T.

— b. Sekten 202.

Sittlictikeit u. Abergl. 91,

92.

— d. Kleinmssen II 491.
— in Liv- u. Esthland
-ri .-4 3«.
— u. Kelißion lyoff.

— ist in KnO). verdächtig
JOI, 20^.

-- u. Theater 419.
SitUichkcitsverbrechen II

i.?3, 148, 164.
-- 'i. VerbHnnten II 208.

Sittlichkeitsvergeben v. cj-

Geistlichkeit bestraft II

150, 151.

SIcarey Moses, Haupt der
jüd. Häresie 175.

Skarrinskij . berühmter
SteppenJäger 341,

Skatologische, das, in Lie-

dern !i. Erzähl. II 611.

SkaA^onskij Graf. Freund
rcr-itativen Redens II

22Q.

Skity, Einsiedeleien der
S<;ktierer 196.

Sklave ein Tier II 460.
Sklaven, freiwillige II 220.

Sklavensinn d. Russen II

8, 9, 19, 22, 24, 30, 37.
2IOff.

Sklavenhandel in Kau-
kasien II 344.

Sklaverei d. vreiblicben

Geschlechts II 305, 306.— droht d. Schuldeo-
macher jy,

Skopzen 236.— -ehen 246.
— -frauen, Verstümme-

lung d. Brüste 244.— -gott Peter Feodoro-
witsch u. Alexander I.

166.

— -lehre 240.

Skorpion, Verlag d. med.
myst. Dichtungen 168.

Skrjabin, Komponist 404.
Skuratow, Henker Iwans

II 23.

„Slowo" d»^ Daniel II 3 10.

Slowo 1 delo II 61, 64, 65.
Smoluiikloster II 453.

Snochatscbestwo (Schwte-
' gortochterschaft)ll5ii.
Sodomie II lo, 164, 556.— vgl. Bestialität, Päder-

astie.

— der Geistl. 143 ff.— gottgefällig 235.
•— d. Mönche in erot. Er-

zählujigen II 61 1.

:
— u. Sektenweaen ai6.

;

— m. Tieren II 556.

j

Sodomitenlied 393.

1 Sofia, Alexejs Tochter II
I 317. 319.— Gemahlin Iwans I I.II

307.— Prinzessin, als Dramen-
dichterin u. Schauspie-
lerin -410.

Söhne, Geburt e. Sohaes
beendet e. Sektiererehe

235-

Sohnesmord II 45, a86.— aus relig. Fanatismus
II 290.

Soldaten als Lehrer 40.— graus. behandelt ir «7,
13J. 149. 157-— alte, in Klöstern ver-
pflegt 145.— betrinken s. am Tage
d. Thronbesteigung
Kath. IL 315.— fallen auf d. Marsche
be_soffen nieder 319.

Soldatendienst, Strafe f.

Aufruhr II 154.

Soldatenpenis 394.
Solotowa. Heldin v. II ^y.
Sonnabend im Abergl. 73,

74-

Sonntag wird am Mittwoch
gehalten 210.

Sonntagsfeier kennen die
Skopzy nicht 241.

Sophie V. Hannover über
Peters I. Saufereien 308.

Soritsch, Günstling Kath.
IL, fälscht Banknoten
273. 274-

Sossima, Archimandrit.
jüd. Ketzer 177.

Sotow, Papst u. Hofnarr
371 ff.

Sozialpolitik u. Religion ,

204. I

Spaljnik (dem Schlafzim-
mer zugeteilt) II 419.

I

SpaQ-Djomiuski, Bettler-
dorf 328.

j

Spazieren, gleichbedeu-

I

tend m. Huren 105.
Specht im Abergl. 78.

I Spießen , Strafe II 22, 30,

I

60.

I

Spießrute'h (oder Spits-

j

ruten) II 15711
:
— abgeschafft H 1^9.

I

Spießrutenlaufen II 56, 90.

I

— Beschreib, d. Exeku-
I tionen II I59ff.

1

Spion, p>olnischer, ge-

spießt II 60.

I

Spionage II 60.

,
— II 64.
— II 121.

— 468; II IG, 5^. 60, 64,
lai.

— u. Beichte 124.— in d. Gymnasien 49.— u. Narrenwesen 373.
-^ u. Trunksucht 310.
Spitzruten od. Spießruten

11 122, 137.

Splawskij, Ungar 411.
Sportein siehe Korrup-

tion.

S{»'achen, ihre Kenntnis
Ketzerei 27, 32.

Sprichwort, abergl. 65..— betr. Koitus 436.— betr. Ehrlichkeit 3<5o.— betr. Folter II 178.— betr. d. Heiligen 154.— betr. e. Mädchens
Schamgefühl II 438.— betr. Peitsche II 210.— ,,Nahe d. Zaren" usw.
II 7.— (Totenhand) 280.

— weibl. Geschlechtsteil

betreffend 437,— V. Weinen d. Braut
II 370.

—(Wer schlecht Jiegtusw.)

284.

Sprichwörter, d. Bad betr.

436.— Diebstahl betr. 272.
•— d. Fatum betr. 4^2.
•^ korrupte Richter betr.

292.
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Sprichwörter . Lüge u.

Wahrheit betr. 270.

— obszöne II 597.

üb. Bad u. Baden
437.— über die mss. Frauen

y II 302.

Springer, Sekte 171, 226.

Spruch der Sektierer 195.

Spucken vertreibt 2^uber
102, 128.

Spuckersekte 211.

Ssacharow, Senator, a. s,

Schulzeit 44-

Ssaltykow, Anna, verjagt

II 49-

— Gräfin Dana, Sadistin

149, 150; II 280.

— -Schtschedrin, Schrift-

steller, 270; II 70.

verbannt 419.

Ssaningeg. d. jüd. Ketzerei

175-

Ssaransk, Krüppelland

330-
Sselesnowzy, Sekte 208.

Sseliwanow 338 ff.

Ssemik, Festtag 105, 353.

Ssenjäwin, Fräulein II350.

Sseraphim, der jüngste

. Heilige I57ff.

Ssergej d. heilige 160, 161.

— Großfürst. II 76.
— u. d. Prostitution II

555-— Alexandr., Großf., Pä-
dexast II 570.

Saolowezk, Kloster f. Ver-

bannte 14$, 179: II 150.

Ssolowjew, Komponist404.
S^spltykoW, W. F. II 296.

Sitjcno'wskaja Jadwiga
tötet ihre Mntter II 288.

5subotüiki, Sekte I79ff.

Ssumarokow «,. Richter-

korrupt. 293.— geg. Auöieb. d. Leib-

eigenschaft II 223.

Ssoatow, neuer Christus

183, 2l8ff., 225, 277.

Ssutajewzy-Sekte 208 ff.

Staatsgesetze v. d. Stnn-

disten geachtet ?04.

Staatsverbrecher 1 1 93,

I03.

Stab Iwans d. Sehr. II 12,

87.

Stacheln unter die Nä^el
treiben II 88. 109.

Statistik betr. Bettelei

331. 332-
—• betr. Brände 450.— betr. Leibeigenschaft

II 218.— d. Prostitution II 547.
— d. Schulen 51.— der Sektierer 172.

— d. Skopzen 243, 244,

245-— betr. Trunksucht 316,

317-— betr. Verbannung II

192, 193 ff., 201, 204ff.

— der Verbrechen 265,

266.

Steinigung unbekannt II

93-
Stellung d. Frau bei d.

alten Slaven II 302.

— — b. d. Kamtscha-
dalen II 326.— u. Gehalt d. Günstlinge

n 532.

Stellvertretung bei Stra-

fen II 82, 117.

— bei Verbannung II 191.

Steuerrückstände II 74.

Stinken 301.

Stimschlagen II 215.

Stock im ehel. Leben II

292.

Stöcke (Strafe) II 129,

148 ff.

Stockeduell II 430.

Stockschläge 277; II 46,

I

120.— f. Tabakraucher 423.

i

Stockschlagen (Spiel) 389.

I Stockstrafe, tartarischc II

i
117.

;

Stoglaw 142, 429 ff.

I

Stolypin, Frau v., Ge-

i üeote Nik. 1. II 537.

Störung d. Schlafs der
I Herrschaft bestraft II

j

227'.

: Strafe d. Aufhängens an
d. Rippen 402.

Strafen f. Brandstifter 450,

4SI.— für Diebe 275, 276.

Strafen f. Diel>st*hl bei d.

Tschcrkessen 2gZ.

— bei d. Osseten t79.— bei d. Kalmftcken 279.
— für Ehebruch 203.
— f. Ehebrecher bei den

Polen II 427.

Strafe d. Hängens 493.— f. Heldentod !I 25,

Strafen hoher korrupter

BeamtBn Peters d. Gr.

287.— Iwans IV. für korrupte

Beamte 286.

— kombinierte II 88.

— f. Sodomie u. Päder-

astie II 560.
— f. Töten Leibejjeoer

gering II 227, 230.
— f. Trunkenbolde 303,— entehren nicht aöo; II

42, 210.

StrafgeaetzbuchNikolajsI.

II 896.

ül). Entführ, verheir.

Frauen II 424.

Strjel j zen-H i n richtung

:

495 II 39
dramatisiert von d.

Prinzessin NataJia 412.

lieder II 253.

Strjeljzy, von Iwan orga-

nisierf II 9.

Strigohiiki, Sekte 174-

Strogannw. Heilkünstler

II 30-

Stiü lüpfe, Import 40.

! Studenten in d. Kabaki

I

318-
' — als Schauspieler 405.

I

Studentin IF 321.

' Stumme im Abergl. 67, 68.

!
— Sektierer 213.

I Stundistcn, Sektierer

196 ff. 203 ff.

Stute (Strafart) II 139.

i.=;4

Subow PlatODS Pcrv'cr-

sitätt^u II 564.

j

Sudogda. Fabriken für

1
Krüppel 329.

[
Sünde ist Geset2 220ff.

(
— heilig 210.
- njs§ische Auffas». 108.

- tölef Sünde 22i.

41*
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Sündigen im iTedränge (s.

auch Durcheüjander-
lif>(on) 227. ;28.

Swajka (Boken) 3S9.

Swjätopolk, Brudermör-
der II 210.

Swjätos.latvs Grcnelll «54.

Swistuiiow, Kadett, als

Balletteuse 444.
Synod, heiliger 137.

Syphilis s. Lustseuche.
Systemlosigkeit d. Strafen

u, Gesetze II 136, 147,

155.— bei d. \'erbannung TI

19:.

Tabak 371, 431 ff.

— bei d. Stundisten ver-

pönt 204.
— Privatverkauf m. Tod

bestraft II 89.

Tabakbuden 424 ff.

Tabakgeruch alsVerbrech.

II 283.

Tabakrauchen auf d. Stra-

ßen verboten II 82.

— in Gefängn. erlaubt II

199.

Tabakschnupfen i. Fasteu-
zeit ver'ioten 1 14.

Tage im Abergl. 63, 95.
vgl. die einzelnen

Wochentage.
— an w. d. Koitus ver-

boten II 505.

Tagebuch führen in d.

Pensiohaten verboten
II 171.

Talentierte Leibeigene II

223.

Talisman durch Mord ge-

wonnen 70.

Talismane der Diebe 2Ü3.

Talitzkois, Pamphlet geg.

Peter 26.

Tamliow, Ifrsprungsort d.

Sekte d. Milchesser (Ma-
lachany) 107, 217.

Tanz 38.

Tänze 380 ff.

— der Flagellanten 221.
— obszöne 105, 352.— religiös-obszöne 225.— phänische 11 390.— bei d. Sektierern 205.

Tänze der Skopzy 24^.

Tanzende Sektiereriiintu

183.

Tanzschtilc .i. Dordelk; II

550.

Tan;kano\v, Prinzessin II

528.

Tarall Buljba v. Göro! 489
Tardier MUe, Modistin II

49.
Tarif für Rbrenbeleidi-

gungen 26 t,

Tartarin It 328.

Tartar. FinflÄsse II J09.

ii5ff., J32: IT 211.

auf Strafen II 82.

— Tänze 397.
Tatarinow, Hanptmann'o-

witwe, hält e. Salon für

erotische Sektierer und
Geißler 233.

Tatischtschew. W.N.,rus<,

Cato 288.

Tauben im Abergl. 62, 96,

loi.

— bei d. Skopzen 237, ff.

Taufe 198, 200.

— durch Frauen 220.

— Feuer- u. Beschnei-

dungstaufe bei d .Skopzy

243-
Tausendjähriges Reich

216.

Taxe fürs Barttra^en 23.

— für Sektierer 183, 250.

Telepnew-Obolensky II

308.

Temperatur, schlechte,

Strafanlaß II 226.

Terem 381, 410; II 312,

417, 45iff-

Testje-Roen, holl. Spaß-
macher 368.

Teufel 79, 80, loiff., 288,

395.
— b. Koitus 437.— regiert auf Erden 248,

253-— rettet Peter bei Pol-

tawa 191.

— als Schlange 62.

— u. Weib 2 29 ff.

— u. Zar 21Ö.

Teufelsaustreibung 90.

Theater 38, 137, 404ff.

;

II 229.

Theater u. junge Mädchen

— obszöne? 4iif<., 419 ff.

Theatraliflche Voratellun-

g«ri II 31-, 318.

TMatre de rHermit^ge
417.

ThronanniaÜo II 93.
TluronnmwäUnng u. Aber-

glaube €6.

Thronwechüel u. Spionage
II ÖC'.

Türachwelle im Ab«rgl.77.

Tichanow, Schuster, als

Apostel 212.

Tichanowsky, Ob«nt II

276.

Tieren wertlcn Verurteilte

vorge^vorfen II 38.

Tieropfer 97, 99.— bei d. heutigen Russen
106.

Tierorakel 62, 95. 100.

Titow, Komponist.
Töchter s. Wertgegcu-

stände II 337.— -willkommen. Söhne
nicht 235.

Töchtermord bei d. Ko-
saken II 445-— b. d. Swaneten II 446.

Töchterverkauf bei Hun-
gersnot II 34S.

Tod im Abergl. 72, loi,

480, 482.
— u. Totenklagen 442,443.

Todesstrafe 489, 499; II

5ff.,38,47, 53.66. Ssff..

I22ff., 134, 157, 164.

— Aufliebung II 91.
— Ausspruch Nikolajs I.

II 161.

— falls man nicht denun-
ziert II 66.

— f. falsche Penunz. II 65.— f. Ketzer verlangt.
— f. Korruption 289.— f. Tabakraucher 421,

422.
— f. unnütze Klagen II

79-— nennt Iwan III. un-

christlich 178.— u. Knut II 142.

Todesurteile. Anzahl, unt.

Elisabr-th II 86.
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Todeaurteile unter Anna
11 47.

Todfcchlapf II 78,

Toleranj:, lelig, 183, (85,

i«7.
-- und Ihtater 408.

Tobtoj, l>ichtfru.ilys1ik.

167, 269, 419, 50t.

— soll verbannt werden
209.

— alsSekt«ngründer;2o8it.
— Minister 49.

Toma(odex Foma), Ket^rif.

lebendig verbrannt 182.

Tombf/W, Gründer e.neuen
Skopzen-Sekte 245.

Tortur (auch Folter) 178.

U.3. 379; II 80.

Tote im Abergl. 64.

Totenhand 280, 381.

Totschläger, Sekte 349.

Tötung V. Altersschwa-
chen II 284.

— d. Eltern II 287.— d. Tochter II 284.

Traktir. Erklärg. d. Na-
mens 299'.

Tranbenberg, General, er-

mordet 29.

Trauernde gemieden J2.
Traum Pauls 62.

Traumbuch 93.
Träume im Abergl. 61,

lOI ff.

— Peters d. Gr. 166.

Tredjakowsky, Dichter,

geohrfeigt II 46.

—R Gedichte als Strafe 38 5.

Trennung von Leibeigenen

II 241.

Trepow, Vater u. Sohu II

76.

Treue geg. <|. Helden-
gattin II 305.

Tribaden II 564.

Trinker II 324.

Trinkgelage II 317.— bei Jagden 339.— Hauptvergnügen der
alten Russen 366, 367.

Troitzkakloster, Absteige-

quartier d. Zarin Elisa-

beth u. ihres Liebhabers
148.

Troitzkaplatz in St. F.,

Strafplatz II 138.

Trompeten 401.

Tropfcuwcises Wasserau f

-

Si- hätten als Folter II

181.

Trotz d. Küssen bei Be-
stralungen 11 123.

Trunkenbold, .^^bergl. 64.

Trunkenheit 497; II 150.

Trunksucht 198, 294 ff.,

4x1. 488; II 344.
— im Drama 409.
— gefördert 50.

— d. Gcistl. 125, 137, 178.
— Mäßigkeit Verbrechen

— Nüchternheit v. e. russ.

Gouverneur als Ver-

brechen betrachtet zoi

,

— Peters d. Gr, Exzesse
II 44.— d. Popen 123.— d. Tabakrauchen vor-

zuziehen 421.
— - der Tscherkesf^.-Weiber

397.
Trutenj, russ. Zeitschrift

363.

Tschaikowskij, Komponist
404.

Tscheremissen 93, 99.— Raubehe II 337.
Tscherkessen, Diebstahl

nichtsSchimpfliches2 78

.

Tscherkess.-Tänze 397.
Tscherkessin d. II 329.

Tschetschenzin II 330.

Tschinowniki 42, 43.

— Grausamkeit II 77.— Haß der Räuber gegen
sie 490, 492.

Tschirkassin , Fürstin II

350.
Tschubinskij, Folklorist

II 585-

Tschuden, Vorahnen der
russisch. Hexenmeister
103.

Tschuktschen, Selbstmord
bei ihnen 445.

Tschulkow, schläft im
Bette ElLsabeths 378;
II 460.

Tschuschenin (Fremdling)
Bczeichn. f. Bräutigam
II 367.

Tschuwaschen II 359.

Tugfend der Z&rcngattin
II 316.

Tuhr, Eugenie II 320.

Tun^usin, d. II 328.

Turf 349.
Turgenjew II 357.— Hofnarr II 40, 370.

Twersche Bettler 328.

Überleben d. "Witwe II

^
305.

Übertrat z. Orthodoxie
löst Ehen II 414.

ükase auf d. Richtplatz
verlesen 496.

Ukraine, Frauenraubge-
braiich TJ 339.

Uljana Wassiljew, Gottes-

mutter 219.

Umpflügen 106, 479ff.
' Umxug im Abergl. 77.

j
Unarten d. Terem II 318.

i Unbarmherziges Schlagen

! II 115, 121, 132, 137,

j
146, 150, 154.

' Unbildung d. Geistlichen

I
120 ff.

i

Uneheliche Kinder II 432.
1 Peter d. Gr. unehe-

j

lieh 191, 471.

I

Ungebrauchtes im Abergl.

I

77-
Ungehorsam m. Tod be

!
straft II 89.

Ungeniertheit in d. Rede-
weise II 593.

Ungern-Sternberg.Seeräu-
ber II, 68.

Universität von Charjkow
418.

Universitäten 32, 38, 46ff.

Unkeuschheits-Prämie f.

Leibeigene II 478.

Unnütze Klagen hart be-

straft II 113.

Unreinigkeit d. Frauen II

229, 309, 507.

Unreinlichkeit 411.
— bestraft II 157.— d. kaukas. Frauen II

473-— d. Russen 434 ff.

Unsittlichkeit vgl. Scham-.

gefühl u. Keuschheit.
— d. Dienstboten II 462.— d. Georgier II 473.
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Tlubittliclikeit, v^l.Scliam-

gcfühl u. KcMis.scheit.

— d. Gesellscijafr II 460,

549-— f]. Jugend fl 449.
— (l. Mingrclier II 470.
— bei Pi o/essioncn u.

\Valll«hrttMi 1Ö3.

— d. Sektierer 313.

— d. studierendo'-i weibl.

lugtiud II 456.— aoll gefördert werden
SO.— von d. Geistlichkeit be-

straft II 118.

Unsterblichkeit geleugnet

212.

,,Unterhaltsdamen"IIS46.
Unteroffiziere 2. Prügeln

d. Schaler angestellt II

169.

V nttrrich t s Programme
n 453-

Unterschiedslos wird alles

geprügelt II 125, 136.

Untreue II J74.
Unverschlossenes darf ge-

stohlen werden 280.

Unzucht in d. baltischen

Landen II 480.
— in Gefängnissen II J77,

178. 193-— d. Gutsherren II 238.— u. Räuberwesen 492.

Urimintersuchung b. d.

Kalmücken 487.
Ursachen d. Sypliilis II

572.

Urteil, salomon., Peters I.

in e. Ehebruchsaffäre
II 420.— d. Schemjaka-Märchen
292. 293.

Urteile siehe ausländische.

Uschakow. Hofnarr 369.— Polizeichef II 6, 46.

Vagabunden 326.— in Sibirien II 203 ff.,

207.

Vampir 55, 103, 107.

Vampirismus 444, 478.— n. Trunksucht 295.
Vatermord, v. Iwan ge-

fordert II 22.

Velly, Maler, tritt f. d.

Leiheigenen ein II 223.

Verachtung d. Frau II306.

Verbannung 287; II 47,

55. 61, 62, 99, loi, I 54,

156.— u. Ehescheidung li

411.— aufs Geratewohl II 66.

-~ v. Geistlichen 130.— Leibeigener durch ihre

Herren II 226, 227.
— V. Leichnamen 156.

— nach Sibirien II 38,

57, i9off.

— Strafe f. Verletzg. d.

Etikette 388.

Verbotsmenschen (Ärzte)

470.
Verbrechen 5 3 ff

. , 265 ff

.

— aus Abergl. 68 ff.

— gemeine u. politische

II 87, 97.— u. Religion 115.

— gem., der Sektierer 199.— d. Verbannten II 207.

Verbrennungen v. Eltern

II 290.
— von Ketzern 178.

— Strafe f. Pamphletist.

26.

Verfolgungen der Ducho-
borzen 201.

— d. Musikliebhaber 400.— d. Sektierer 195.

— d. Skopzen 245.

Vergiftungen d. Frauen
Iwans d. Sehr. II 31, 32.

Vergnügungen 333 ff.

Vergraben bei lebendigem
Leibe II 297.

Verkauf d. Glieder d.

Opfer durch d. Henker
II 52.— von Leibeigenen II

232, 241.

Verkehrt anziehen II 361,

3/8-

Verkommenheit des Po-
pentums 118 ff.

Verliziticrung d. Armen
II 344-

Verlobungstrunk II 369,

481.

Vermählung d. Prinzessin

Feodosia II 358.

Vemeiner, Sekte 211.

Versiegeltes, .\bergl. 280.

Verunreinigung d. Gassen
m. Knut bestraft II 136.

Verwaltvng, Grauskt. II

57-

Vicenzia, Herzog, Mas-
kenball 387

Vieh u. Abn^^l. 64, 65.

Vierteilung 498; II 7.

Vogelflug im Abergl. 63,

95, 100.

Vogeljagd 336.

Volksbilderbogen II 585;.

Volksspiele 389.

Volkstänze 389ff.

Volkstheater 414, 420.

Vongad, Arzt, in Stücke
zerrissen 468.

Von-Wisin, Dichter 418.
Vorweisung d. Jungfern*

Schaftszeichens II 501,

504.
Vulva II 484.— Namen dafür II 590.— d. Kamtschadalin he-

rüchtigt II 475-— u. After, Wettstreit

(Erzählung) II 610.

Wachslicht bei Exekution
II 91, 139.

Wachtel im Abergl. roi.

Wahnsinn unter d. Ver-
bannten II 199.

Wahrheit s. Lüge.
Wahrheit Verbrechen 41S.

Wahrsager bei d. Wot-
jäken 102.

Waisenhäuser d. Feodo-
sianer 248.

Waldfrevel II 99.

Waldgeister 78.

Walujew 274.

Wändchen, Tanzaru üvr

Skopzy 242.

Wanderer, Sekte 213. 252.

Wanka Kain, Die'i u.

Detektiv II 65, 1 13.

Wnrlam, Bischof, tiigel-

lant 149.

Wischewechseln u. Aber-

glaube 65.

Wasser im Abergl. 55, 98.— -folter IT 88.

— '-feister 69, 78.
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Wa^serprobe 81; II 178.

WassUij, Großfürst II 79,

335«-
— Ehen II 409.

-- K0SS05 geblendet II 4.

— Was^iljewitsch II 4.

Weib, liigentum d. Mann.
II 296, 297.

— V. Teufel geschaffen

229.

Weiber als Zugtiere II306.

Weibergeireinschaft 199,

231
Weiberregiment in Rußl.

unter Kath. II. II 335.
W^eibertausch b. d. Tun-

gusen II 345.
Weibliche Rollen d. Män-

ner dargest. 413, 414-
Weihnachten, abergl. Ge-

br. 55.

Weihnachtsabend i. Aber-
glaub. 63 ff.

Weinen e. Keuschheits-
zeichen II 370.

Weinrebe eine Teufels-

pflanze (Märchen) 295.

W>'jße Hemden d. Skopzy
242.

Weißgekleidet gehen d.

Frauen d. Spuckersek-
tierer 211.

Weißrussen II 375.
Weitende uio, 352.

Weltjahreszeiten 211.

Werbung um d. Mann bei

d. Ivleinrussen II 482.

Wertcp, tragbare Volks-
bühne 405.

Werwolf (siehe auch Vam-
pir) 482.

Wettrennen d. Leibeige-

nen II 229.

Wiäsemskij, Fürst, Er-
innergn. an s. Schulzeit

44.— von Iwan hingerichtet

II 21.

Widersprechende Gesetze
II 84.

Wilde Ehen II 417, 432.— Sitteo II 253.
Wilen 79.

Willkür d. Zarei. ist Ge-
setz 11 78.

Windhunde, russ. 341.

Wippen (Estrapade) II 42,

180, 246.

Witebsker Bettler 328.

Witte, Minister, Flugschr.

geg. Päderastie II 457.— geg. Trunksucht 320.

Witwe bei d. Osseten II

414.
WitweL' . '.-rbrennung II

306.

Wladek, Frau, Maitresse
•3 86 ff.

Wladimir. Großf. II 539.— Andrejewitsch.v. Iwan
vergiftet TT 30, 31.— d. Heilige II 85, 407.— Mouomach II 85, 134.

335.— Bartgesetz 18.

Wlasta H 302.

^Vlaß, d. heilige 64. 158.

481.

Wolfsjagd 343.

Wolkonskij, Hofnarr 374.
Wolkow, Fedor, erster

russ. Schauspieler 4 1
1; ff

.

— (oder Volke"), Folk-

lorist II 585.
Wollust u. Abergl. 59.— in d. Emsiedeleien d.

Sektierer 196.

Wollust u Grskt. 496;
II 23 ff.

— d. Räuber 491.— u. Jagd 335.— Iwans d. Schreckl. II

10, 13.

— u. Religion 225. 231.

— b. Schlagen II 279.

Wollüstige Tänze 390.

Wolostgerichte dürfen

noch peitschen lassen

II 84.— Rutenstrafe II 164.

— u. körp. Züchtigung
II 150.

Woronzow, Elisabeth, Ge-
liebte Peters III. II 151.— Frau, Fußsoiüenkitz-
lerin 378.

Worotänskij, Eroberer v.

Kasanj, hingerichtet II

25.

Wortu. Tat s. Slowo idelo.

Wosnitzin als Ketzer leb.

verbrannt 178.

Wotjäken, Abergl. 100.

— ge.schlechtl. Freiheit d.

Ledigen II 476.— Schaukeln 390.— Snochatschestwo II

518.
— Stockspiel 389,

Wotjäkin, d. II 328.

1 Wotjäkische Tänze 395.
i Wowtschok II 320.

I

Wßewolod III. II 4.

Wuch^T II 90.

. — m. Menschenwäre II

I 233-

I

Würfelspiel s. Karten-
spiel.

j

Würger, Sekte, die Mord
j

lehrt 249.

I Zahlen, geheimnisvolle

i

190.

I

Zähler, Sekte 210.

I

Zahn im Ab«.rgl. 71.

Zahnarzt, Peter d. Gr.
I als Z. 471.
Zangen zu Folterzwecken

I II 88.

; Zar ist Gott ii2ff.; II

I 212, 213.

;
— den Räubern heilig

I

489-

,

— behütet vor Berüh-

]

rung m. Leidtragenden

i 73-

I
— gut d. Stundisten als

; simpler Mensch 204.
' Zaren züchten Korrup-

I

tion 285.

[

Zarenpalast II 536.

j
Zarentochter nicht an

Fremdgläubig, verheir.

' II 312.

Zarin anschauen Maje-
stätsverbrechen 11 313.— u. Arzt 467.— aus d. Volke gewuMt
i: 312, 359.

,

Zarinnen, Grausamkeit II

45-
Zarische Ehebettgebräu-
che II 505.

Zartitel u. Imperatortitel

,
190.

. Zauberei II 146, 154. 288.

I

/ auberer 54, 76ff. ; II 290.

;
- als Arzt 482.
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Zaubeier (Bettler) jiS.

— erforsclu-n Diebe 283.

— d. Osseten 284.
— als Urheber v. Feuers-

l)rünsten 450.
-- am heutigen Zarenhof

1C7.

Zauberlicht 281.

Zehe als Talisman 70.

Zehn Gebote der Moral

262.
— — Peters d. Gr. 277.

Zehntaus. Stöcke, Todes-
strafe II 95.

Zeitungen 34.

Zeremonien, asiatische,am
russ. Hofe 365;.

—- bei d. Exekution m.
Knut II 139.

— heiHinrichtungenIl9i,
meister als Bart-

scherer 388.

Zerfleischen II 22, 26, 94.
— Lieblingsstrafmethode

Iwans II 14.

Zerhacken d. Hingerich-

teten II 23, 24.

— d. Opfer Iwans II 88.

Zerreißen d. Beichtvaters

d. Polin >Iarina II 252.
— durch Pferde II 123.

Zerschneiden der Verur-

teilten II 28.

Zer.'itückelung Strafe für

IT. ch verrater II 5.

Zeugung als relig. Hand-
lung 231.

— ist Teufelswerk 248.

Ziege als Wöchnerin 376.

Zigeunerinnen Prostitu-

ierte in Moskau IT 549.

Zimunertanz 304.

Zimin, Ap>03tel d. Don-
kosaken 211.

Zirkel, der kleine in der

Eremitage Kathannall.

Zitate. — Abbe Chappe
d'Auterroche Voyage
II 216.

— Acta des Inquisitions-

j)ro35f.sses 23.

— Allgem. Zeitung 179.

— .^m Urquell too', 445.— Andree, Ethnogr. Pa-
rallelen 69.

Zitate Anthropophyteia II

515. 516.— Aus d. Petersb. Gesell-

schaft II 454.— Balleydier A., Histoire

de Nicolas II 169.

— Bär, Muscowit., Chro-
nik 304.

— Bauiihold, Ausgang d.

Ivanschen Zweiges 415;
II 96.— Barthold. F. W., Hist,

Taschenbuch H 47, 50.— Bastian, A., Allerlei

Menschenkunde 435.— Battifol I-, Li* ^'fe in-

time 435.— Bäumer, Dr. E., Bade-
wesen 426,
— Begiel,V.,Lad6monolo-

gie 79, So, 445-— Bellermann, Bemerk,
aber Riifiland 29, 140,

390, 4CX), 402. 4-1; II

142, 348. 350, 472.— Bergholz in Bfrschings

Magazin 15, 15, 16, 39,

381,471; II 4r, 43, 352,

524-— Bergmann, Nomad.
Streifereien 94, 95, 158,

379. 396. 487. II 39«.

413, 430, 4/4. 513-
— Bernhard, Dr. L..

Grausamkeiten II 260.

— Beschreibuiii^ d. Russ.

Volkes II 510,
— Besobrasow Etudes II

509-— Beyplan 1/ Ukraine II

339-

— Bienemann, Parrot 47.

I

— Bicnstock, Bericiite
' aoi, 202.

— Bilbassow, Geschichte

Katharinas II. ^g, 39,

315. 4j6; II 184. 539.

j

— Bodcnstedt II 401.

!
— Bogorox, Elternmord,

1 II 285.

1
— Bredow, Chronik LL'^O

— Breton, ßußland i/i,

369. 400; 11 159-— Brückner. Kulturhist.

Studien 404, .^07, 461

;

I

II 287, 311.

Zitate, — Brückner, Re-
vue II 120.

— Bruneaa, Die Musik
404.— Buch. Max, Die Wot-
i&ken 390, 395 ; II 2 1 2 ff .

,

328. 336. 354. 397. 439,

476.
— Buddeus.A, St. Peters-

burg im kranken Lel)en

275.320.485:11127.457.
— Bosch, Mor.. Wunder-

liche Heilige 203, 338,

243.
- - BQsching, Magazin, 132.

144, 301, 308, 309. 311.

312, 313, 321, 322, 361,

368, 423; II 43, 80,

133. a«3. 3SO, 359. 369-— Byron, Locd II 552.

— Catherine II., Mimoiros

379. 383.— Chardin, Reise in Per-
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Im Verlage von HERMANN BARSDQRF in BERLIN W 30 erschien:

Geschichte der öffentlichen Sitth'chkeit in

DEUTSCHLAND
Von Dr. W I L H E L M R U D E C K

Zweite Auflage. 514 Selten. Lexikon-Oktav. Mit 58 interessanten IHustrationen.

Elegant broschiert M. 15.—. Gebunden M. 19.—

.

MEDIZIN, ABERGLAUBE UND XI TfD 1^P I
GESCHLECHTSLEBEN IN DER * U I\ IV IJ I

MIT BERCCKSICHTIGL'NG DER MOSLEMISCHEN NACHBARLÄNDER UND
EHEMALIGEN VASALLENSTAATEN
Von BERNHARD STERN

Zwei Bände. Lexikon -Oktav. 854 Seiten. Broschiert ä M. 15.—,
gebunden

ä M. 19.—. EINZELN KÄUFLICH. BAND 1 behandelt Medizin, Aberglauben.

— BAND 11 das intime Geschlechtsleben. Eine unerschöpfliche Fundgrube fOr

Ärzte, Kultur- und Sittenschilderer usw.

Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in

RUSSLAND
KULTUR, ABERGLAUBE, SITTEN, GEBRÄUCHE

Von BERNHARD STERN
Zwei Bände. Lexikon-Oktav. Ca. ICOO Seiten. Mit vielen teils färb, interessanten

Illustrationen. Preis für beide Bände broschiert M. 30.—,
gebunden M. 38.—

.

EINZELN KÄUFLICH : I. Brosch. M. 15.—, geb. M. 19.—. IL Brosch. M. 20.—,
geb. M. 24.—. ABTEILUNGSÜBERSCHRIFTEN öede Abteilung zerfällt ih

zahlreiche Kapitel). 1. BAND: L Kultur und Aberglaube. II. Die russische

Kirche, der Klerus, die Sekten. Hl. Russische Laster. IV. Russische Ver-

gnügungen. V. Russische Leiden. ZWEITER BAND: VL Russische Grausamkeit.

VII. Weib und Ehe. Vlll. Freie Liebe und wilde Ehe. IX. Unsittlichkeit

(Prostitution. Onanie, Päderastie, Sodomie, Syphilis). X. Dokumente der Un-
sittlichkeit (Gesetze gegen die Unsittlichkeit. Unsittlichkeit in Kunst und
Literatur. Folkloristisches, geheime obszöne Lieder usw., erotische Erzählungen.)

SEXGELLE VERIRRUNOGN: SADISMIS IND MASOCHISMIIS
Von Dr. E. LAURENT. Deutsch von DOLOROSA

Neunte Auflage. 284 Seiten. Elegant brosch. M. 6.50. Originalband M. 9.—.
INHALT: ERSTER TEIL: Wollust und Grausamkeit. Der Sadismus und
die sadistischen Verbrechen: 1. Ursprung des Sadismus. 2. Ursachen des Sadis-
mus. 3. Formen und Manifeslalionen desselben. 4. Sadismus des Weibes.
5. Leichensadismus. 6. Die sadistischen Verbrechen. 7. Der Sadismus in der
Literatur. 8. In der Weltgeschichte. 9. Der Sadismus der Massen. 10. Verant-
wortlichkeit der Sadisten. 11. Gerichtliche Medizin und Sadismus. 12. Therapie
des Sadismus. ZWEITER TEIL: Wollust und Leiden. Der Masochismus:
1. Begriff des Masochismus. 2. Ursprung des Masochismus. 3. Ursachen des-
selben. 4. Masochismus des Weibes. 5. Formen und Arten des Masochismus.
6. Mascchismus und Selbstmord. 7. Masochismus in sozialer Hinsicht. S.Bibliographie.

Dieses zumeist auf französischen Quellen beruhende Werk ist von der bekann-
ten Schriftstellerin DOLOROSA geradezu meisteiliaft übersetzt, es erfordert aber
mehr wie jedes andere Buch außerordentlich starke Nerven, da der Verfasser
in die tiefsten Abgründe der 'Nachtseite des menschlichen Lebens hinableuchtet.
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Neue Studien zur Geschichte des

menschlichen Geschlechtslebens
(Folge der „Studien zur Geschichte des menschlichen Geschlechtslebens" heraus-

gegeben von Dr. EUGEN DÜHREN: I.Band: Der Marquis de Sade und seine Zeit.

2.-4. Band: Das Geschlechtsleben in England.)

ERSTER BAND

:

Marias jungfräuliche Mutterschaft
Ein völkerpsychologisches Fragment über Sexualsymbolik

Von A.J. STORFER
Mit Abbildungen. 1914. Elegant broschiert M. 6.— . In Originalband M. 9.— .

Inhalt: 1. Einleitung. Ober den Stoff. Über die Methode.— II. Analyse. Marias Darbringung:
Der mythische Stoff. Weihe und Tenjpelprostitution. Fackel, Kerze. Der Segen des Priesters.

Ausgebreitete Arme. Stufensteigen, Weben. Aufgelöstes Haar. Gottgeweihte Jungfrauen. Schleier,

Lilie, Myrte. — Josefs Auserwählung: Der mythische Stoff. Stab, Rute. Wettbewerb. Sieg.— Marias
Verkündigung: Der mythische Stoff. Schlange. Wort. Zunge. Hauch, Wind. Blick. Strahl, Regen.
Flügel. Zweig, Szepter. Schwert, Einhornjagd, Mühle. — Maria - Symbole : Vorbemerkung. Arche,
Schiff. Buch. Erde, Paradies. Brunnen, Quelle. Gefäß. Stadt, Festung. Tempel, Bfautgemach,
Bundeslade. Verschlossen. Tor, Tür, Fenster. Schwarz. — Die phallischen Komponente der Christus-
Vorstellung: Vorbemerkung. Ego et pater unum sumus. Die Geburt des Helden. Der Medizin-
mann. Vorhaut. Fisch. Esel. Hammer. Kreuz. Tod und Auferstehung. III. Schluß. Register.

ZWEITER BAND:

Isoldes Gottesurteil

in seiner erotischen Bedeutung
Von J. J. MEYER, Professor an der Universität Chicago

Mit einleitendem Vorwort von Prof. Dr. RICHARD SCHMIDT
Ca. 300 Seiten. 1914. Elegant broschiert M. 6.—. In Originalband M. 9.—.
Inhalt: Einleitung. Sitte, Sittlichkeit, Sittsamkeit. Das Weib ist Eigentum. Geringe Wert-
schätzung weiblicher Tugend. Warum ist Ehebruch ein Vergehen. Altdeutsche Anschauung vom
Weibe. Anschauung im Mittelalter. Die Anstandspflicht der mittelalterlichen Frau war Ehebruch
und Unzucht. Die mittelalterliche Anschauung von der Liebe. Sie ist allmächtige Urkraft ; bringt
Leid ; bringt den Tod ; bringt Freude und alles Große ; bringt Ehre und ist Pflicht. Die Frau muß
„lohnen". Zorn gegen die, die nicht „lohnt". Die „romantische" Minne unwahr. Wirkliche Treue
beim Mann nicht nötig, ja lächerlich. „Doppelte Moral." Verschwiegenheit in der Liebe. Die huote
Rücksichtslosigkeit der Minner. Die Mmne und die Religion. Das Mittelalter ist nicht die Zeit der
wirklich romantischen Liebe. Nur Wolfram und Gottfried haben die vertiefte Liebe. Gottfrieds An-
schauung von der Liebe. Ist sein Tristan unsittlich? Parteilichkeit für die Verliebten. Auch für Gott-
fried ist die Liebe eine unwiderstehliche Macht. Die Liebe ist die völlig freie Königin. Die bürgerliche Moral
ist eigentlich die schlimmste Unsittlichkeit. Sein Ideal der Liebe und ihre Herrlichkeit. Gottfrieds idea-
listischer Pessimismus. Gottfrieds moralische Rechtfertigung seines Liebespaares. Seine Ansicht von
den Betrügerstückchen der beiden und seine Parteilichkeit fiir sie. Religion und Liebe bei Gottfried.
Beim Gottesurteil hat Isolde recht I Gott ist hantierlich wie ein Ärmel usw. usw. Parallelstellen. Register.

Russische Grausamkeit EinsUmdjetS
Ein Kapitel aus der Geschichte der öffentl. Sittlichkeit in Rußland

Von BERNHARD STERN
279 Seiten mit 12 Illustrationen. Broschiert M. 9.—. Gebunden M. 12.—.

Inhalt: 1. Grausamkeit der Herrschenden. 2. Grausamkeit in der Verwaltung. 3. Todes-
strafen und Oliederslrafen. 4 Prügelstrafen und ZUchtieungsinstrumentc. 5. Gefängnisse, Verbannung,

Folter. 6. Sklavcnsinn und Leibeigenschaft. Grausamkeit im Familienleben.

Die Grausamkeit
Mit besonderer Bezugnahme auf sexuelle Faktoren

Von H. RAU
Dritte Auflage. 272 Seiten. Mit 24 Illustrationen. 1913.

Elegant broschiert M. 6.50. Gebunden M. 9.50.

Inhalt: Einleitung. 1. Die Grausamkeit in der Philosophie ; 2. in der Psychologie; 3. in der
Religion; 4. in der Rechtspflege; 5. in der Sklaverei; 6. in der Erziehung; 7. Im Verbrechen; 8. im Kriege
und Im Volksleben; 9. in der Gegenwart; 10. in der Literatur. Jedes Kapitel enthält zahlreiche „Fälle^'.

Spamenolia Baebdnckcrcl In Leipzig.
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